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Auf Antrag der DB Netz AG, Großprojekt VDE 8, der DB Station&Service AG und der 

DB Energie GmbH (Vorhabenträger) erlässt das Eisenbahn-Bundesamt nach § 18 

Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) i. V. m. § 74 Abs. 1 Verwaltungsverfah-

rensgesetz (VwVfG) folgenden 

 
 

Planfeststellungsbeschluss 
 
 

A. Verfügender Teil 

A.1 Fes ts te llung des  Plans  

Der Plan für das Vorhaben „VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hir-

scheid - Strullendorf“ in den Gemeinden Eggolsheim, Altendorf, Hirschaid, Strullen-

dorf, Bamberg und Scheßlitz, Bahn-km 46,000 bis 56,165 der Strecke 5900 Nürnberg 

Hbf - Bamberg, Strecke 5919 Eltersdorf – Leipzig Hbf, Strecke 5110 Strullendorf – 

Ebrach wird mit den in diesem Beschluss aufgeführten Ergänzungen, Änderungen, 

Nebenbestimmungen, Vorbehalten festgestellt. 

A.2 Planunterlagen 

Der Plan besteht aus folgenden Unterlagen: 

 

Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

0.1b Erläuterungsbericht mit Tektur vom 19.04.2021 
(165 Seiten, inkl. Deckblatt)  

0.1 Anhang Landesplanerische Beurteilung Nur zur Info 

0.2b Bauwerksverzeichnis mit Tektur vom 11.05.2021 
(143 Seiten, inkl. Deckblatt)  

1 Übersichtsplan vom 08.08.2014, Maßstab 1:100.000 Nur zur Info 

2 
Übersichtslagepläne vom 08.08.2014 
Maßstab 1:25.000 Nur zur Info 

3 Übersichtshöhenplan vom 29.03.2017 
Maßstab 1:25.000/2.500 Nur zur Info 

4 Lagepläne  

4 1b 
Lageplan (Bahn-km 46,000 bis 46,577)  
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:1.000  
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

4 2a 
Lageplan (Bahn-km 46,577 bis 47,289) vom 02.11.2018 
Maßstab 1:1.000  

4 3b Lageplan (Bahn-km 47,289 bis 48,002)  
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:1.000  

4 4c Lageplan (Bahn-km 48,002 bis 48,693)  
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1.000  

4 4Bb Lageplan (Bahn-km 48,268 bis 48,478)  
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:1.000  

4 5b Lageplan (Bahn-km 48,693 bis 49,404)  
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1.000  

4 6a 
Lageplan (Bahn-km 49,404 bis 50,118) 
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1.000  

4 7b 
Lageplan (Bahn-km 50,118 bis 50,831)  
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1.000  

4 8b Lageplan (Bahn-km 50,831 bis 51,544)  
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1.000  

4 9b Lageplan (Bahn-km 51,544 bis 52,258)  
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1.000  

4 10b Lageplan (Bahn-km 52,258 bis 52,971)  
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:1.000  

4 11c Lageplan (Bahn-km 5,971 bis 53,683)  
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:1.000  

4 12c 
Lageplan (Bahn-km 53,683 bis 54,395)  
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1.000  

4 12Ac Lageplan (Bahn-km 54,395 bis 55,108)  
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:1.000  

4 13b Lageplan (Bahn-km 54,395 bis 55,108)  
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1.000  

4 14c Lageplan (Bahn-km 55,108 bis 55,820)  
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1.000  

4 15b Lageplan (Bahn-km 55,820 bis 55,165)  
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:1.000  

4 16a 
Lageplan (Steinbruch Ludwag) vom 02.11.2018 
Maßstab 1:1.000  

5 Grunderwerbspläne und -verzeichnisse  
5.1 
1a 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 46,000 bis 46,577)  
vom 02.11.2018, Maßstab 1:1000  

5.1 
2a 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 46,577 bis 47,289)  
vom 02.11.2018, Maßstab 1:1000  

5.1 
2Aa 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 47,797 bis 46,507) 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:1000  

5.1 
3b 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 47,289 bis 48,002) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:1000  
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5.1 
4b 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 48,002 bis 48,693) 
vom 05.04.2019, Maßstab 1:1000  

5.1 
4 Ba 

Grunderwerbsplan (Brückenstraße) 
vom 05.04.2019, Maßstab 1:1000  

5.1 
5a 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 48,693 bis 49,404) 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:1000  

5.1 
6b 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 49,404 bis 50,118) 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:1000  

5.1 
7b 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 50,118 bis 50,831) 
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1000  

5.1 
8a 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 50,831 bis 51,544) 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:1000  

5.1 
9b 

Grunderwerbsplan 9a (Bahn-km 51,544 bis 52,258) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:1000  

5.1 
10b 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 52,258 bis 52,971) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:1000  

5.1 
11c 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 52,971 bis 53,683) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:1000  

5.1 
12c 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 53,669 bis 54,381) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:1000  

5.1 
12Ab 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 54,395 bis 55,108) 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:1000  

5.1 
13c 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 54,395 bis 55,108) 
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1000  

5.1 
14b 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 55,108 bis 55,822) 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:1000  

5.1 
15b 

Grunderwerbsplan (Bahn-km 55,820 bis 56,165) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:1000  

5.1 
16a 

Grunderwerbsplan (Steinbruch Ludwang) 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:1000  

5.2 Grunderwerbsverzeichnis mit Tektur vom 19.04.2021 (76 Seiten)  
6 Straßen und Wege  

6.1 
1a 

Höhenplan Verlängerung St 2260 neu km 47,589 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:500/50  

6.1 
1Aa 

Höhenplan Verlängerung St 2260 neu km 47,589 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:500/50  

6.1 
6b 

Höhenplan Bamberger Weg / Brückner Straße (km 47,564 bis 
48,040) mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:500/50  

6.1 
6Ab 

Höhenplan Bamberger Weg / Brückner Straße (km 47,564 bis 
48,040 mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:500/50  

6.1 
7a 

Regelquerschnitt 7a Verlängerung St 2260 neu Damm 
vom 04.05.2019, Maßstab 1:50  
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6.2 
2a 

Höhenplan Umbau Jurastraße km 48,503 
vom 29.03.2017, Maßstab 1:500/50  

6.2 
7a 

Regelquerschnitt Brückenstraße freie Strecke 
vom 04.05.2019, Maßstab 1:50  

6.6 
1a 

Regelquerschnitt Wirtschaftswege 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:50  

7 Querschnitte Bahntrasse  
7.1 
1 

Regelquerschnitt ohne LSW mit Bahnparallelem Weg 
vom 08.08.2014, Maßstab 1:100  

7.1 
2 

Regelquerschnitt 2 mit LSW 
vom 08.08.2014, Maßstab 1:100  

7.2 
1a 

Querprofile im Bereich Altendorf (km 48,399, km 48,719, km 
48,850, km 49,086) vom 05.04.2019, Maßstab 1:200  

7.2 
1Aa 

Querprofile im Bereich Altendorf Wirtschaftsweg km 49,343 östl. 
d. Bahn vom 02.11.2018, Maßstab 1:50  

7.2 
2a 

Querprofile im Bereich Hirscheid (km 50,160, km 50,965, km 
51,359, km 51,599) vom 02.11.2018, Maßstab 1:200  

7.2 
3b 

Querprofile im Bereich Strullendorf (km 54,099 bis 54,360) vom 
02.11.2018, Maßstab 1:200  

8 Ingenieurbauwerke.1  
8.1a 

 
Bauwerksplan SÜ St 2260 neu (Bahn-km 47,589) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:250/100  

8.2 
1b 

Bauwerksplan Jurastraße (Bahn-km 48,503) 
vom 05.04.2019, Maßstab 1:100/200  

8.3  Bauwerksplan EÜ Lindlesgraben (Bahn-km 49,543) 
vom 08.08.2014, Maßstab 1:250/100  

8.4 Bauwerksplan SÜ Griesweg (Bahn-km 50,406) 
vom 08.08.2014, Maßstab 1:250/100  

8.5 
1a 

Bauwerksplan EÜ Maximilianstraße (Bahn-km 51,030) 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:250/100  

8.6 
Bauwerksplan EÜ Hp Hirscheid (Bahn-km 51,121) 
vom 08.08.2014, Maßstab 1:250/100  

8.7 
Bauwerksplan SÜ Friesnitzgraben (Bahn-km 51,310) 
vom 08.08.2014, Maßstab 1:250/100  

8.8a Bauwerksplan SÜ St 2244 (Bahn-km 52,221) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:250/100  

8.10 Bauwerksplan SÜ Möstenbach (Bahn-km 53,568) 
vom 08.08.2014, Maßstab 1:250/100  

8.11 
1b 

Bauwerksplan EÜ Auweg (Bahn-km 53,832) 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:100/250  

8.13 Bauwerksplan EÜ Zeegenbach (Bahn-km 54,909) 
vom 08.08.2014, Maßstab 1:200/100  



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 12 von 933 
 
 
 

Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

8.14b 
Bauwerksplan SÜ B 505 (Bahn-km 55,504) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:100/250  

8.15 Bauwerksplan DL Stadtwald (Bahn-km 56,131) 
vom 08.08.2014, Maßstab 1:250/100  

8.16 Bauwerksplan EÜ Deichselbach (Bahn-km 56,131) 
vom 08.08.2014, Maßstab 1:250/100  

8.17 Bauwerksplan SÜ Lindlesgraben (Bahn-km 49,543) 
vom 08.08.2014, Maßstab 1:250/100  

8.18 
1a 

Bauwerksplan EÜ Fußgängerunterführung Bahnhofstraße 
(Bahn-km 54,717) vom 05.04.2019, Maßstab 1:200  

8.19 
1a 

Bauwerksplan SÜ Gewerbeanbindung Nord (Bahn-km 55.113) 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:100/200  

8.20 
1a 

Bauwerksplan SÜ Deichselbach in der Brücknerstraße 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:250/100  

11 Umweltverträglichkeitsstudie  

11.1b 
Umweltverträglichkeitsstudie mit Tektur vom 22.01.2021 
(57 Seiten, inkl. Deckblatt)  

11.2 
0c 

Plan zur Umweltverträglichkeitsstudie Konfliktschwerpunkte 
(Bahn-km 46,000 bis 56,165)  
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:5.000 

 

11.2 
1d 

Plan zur Umweltverträglichkeitsstudie Konfliktschwerpunkte 
(Bahn-km 46,000 bis 49,350) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:5.000 

 

11.2 
2c 

Plan zur Umweltverträglichkeitsstudie Konfliktschwerpunkte 
(Bahn-km 49,350 bis 53,050) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:5.000 

 

11.2 
3e 

Plan zur Umweltverträglichkeitsstudie Konfliktschwerpunkte 
(Bahn-km 53,050 bis 56,165) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:5.000 

 

12 Umweltplanung  

12.1b Landschaftspflegerischer Begleitplan - Erläuterungsbericht vom 
mit Tektur vom 22.01.2021 (151 Seiten, inkl. Deckblatt)  

12.1a 
Anhang I 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom 02.11.2018  
(123 Seiten, inkl. Deckblatt)  

12.1 1a 
Anhang II 

Natura 20000 – Vorprüfung vom 02.11.2018 
(18 Seiten, inkl. Deckblatt)  

12.1 1a 
Anhang IIa 

Natura 20000 – Vorprüfung FFH-Gebiet DE 6032-301  
vom 02.11.2018 (16 Seiten, inkl. Deckblatt)  

12.1 a 
Anhang III 

Antrag auf Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG – Zau-
neidechse vom 02.11.2018 (14 Seiten, inkl. Deckblatt)  

12.1 
Anhang IIIa 

Antrag auf Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG – Fleder-
mäuse vom 02.11.2018 (14 Seiten, inkl. Deckblatt)  

12.2 0c Bestandsplan Flora, Fauna, Biotop (Bahn-km 46,000 bis 56,165) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:5.000 Nur zur Info 
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12.2 1c Bestandsplan Flora, Fauna, Biotop (Bahn-km 46,000 bis 49,350) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:5.000 Nur zur Info 

12.2 2c Bestandsplan Flora, Fauna, Biotop (Bahn-km 49,350 bis 53,050) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:5.000 Nur zur Info 

12.2 3c Bestandsplan Flora, Fauna, Biotop (Bahn-km 53,050 bis 56,165) 
mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:5.000 Nur zur Info 

12.3 1c Bewertung und Konflikte Flora, Fauna, Biotop (Bahn-km 46,000 
bis 49,350) mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:5.000  

12.3 2c Bewertung und Konflikte Flora, Fauna, Biotop (Bahn-km 49,350 
bis 53,050) mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:5.000  

12.3 3e Bewertung und Konflikte Flora, Fauna, Biotop (Bahn-km 53,050 
bis 56,165) mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:5.000  

12.4 0c Maßnahmenplan (Bahn-km 46,000 bis 46,165 und Steinbruch 
Ludwag) mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:2.500  

12.4 1a Maßnahmenplan (Bahn-km 46,000 bis 47,361) vom 02.11.2018, 
Maßstab 1:2.500  

12.4 2c Maßnahmenplan (Bahn-km 47,361 bis 49,321) mit Tektur vom 
22.01.2021, Maßstab 1:2.500  

12.4 3c Maßnahmenplan (Bahn-km 49,321bis 51,264) mit Tektur vom 
22.01.2021, Maßstab 1:2.500  

12.4 4b Maßnahmenplan (Bahn-km 51,278 bis 53,376) mit Tektur vom 
22.01.2021, Maßstab 1:2.500  

12.4 5e Maßnahmenplan (Bahn-km 53,376 bis 56,165) mit Tektur vom 
22.01.2021, Maßstab 1:2.500  

12.4 6a Ersatzmaßnahmenplan (Steinbruch Ludwag) vom 02.11.2018, 
Maßstab 1:2.500  

12.4 7a Maßnahmenplan (Ersatzlebensraum für Haselmäuse im Natur-
schutzgebiet „Büg“) vom 02.11.2018, Maßstab 1:2.500  

12.4 8a Maßnahmenplan (Optimierung Nistkastenrevier „Bruderwald“) 
02.11.2018, Maßstab 1:2.500  

12.4 9a Maßnahmenplan (Extensives Grünland (BIMA)) 22.01.2021  

12.5 Tierökologische und vegetationskundliche Bestandsaufnahme 
mit zwei Plänen vom 02.11.2018 Nur zur Info 

12.6 
Überprüfung der Aktualität der ökologischen Bestandserfassung 
vom 02.11.2018  
(67 Seiten, inkl. Deckblatt) 

 

12.6 1a 
Plan zur Überprüfung der Aktualität der ökologischen Bestand-
serfassung (Bahn-km 46,000 bis 49,350)  
vom 02.11.2018, Maßstab 1:5.000 

 

12.6.2a 
Plan zur Überprüfung der Aktualität der ökologischen Bestand-
serfassung (Bahn-km 49,350 bis 53,050)  
vom 02.11.2018, Maßstab 1:5.000 

 

12.6 3a 
Plan zur Überprüfung der Aktualität der ökologischen Bestand-
serfassung (Bahn-km 53,050 bis 56,165)  
vom 02.11.2018, Maßstab 1:5.000 
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12.7 Pflege- und Entwicklungsplan vom 02.11.2018 (72 Seiten, inkl. 
Deckblatt)  

12.7 1a Pflege- und Entwicklungsplan (ehem. Steinbruch Ludwag) Be-
stand Vegetation vom 02.11.2018, Maßstab 1:2.500   

12.7 2a Pflege- und Entwicklungsplan (ehem. Steinbruch Ludwag) Be-
stand Tierwelt vom 02.11.2018, Maßstab 1:2.500  

12.7 3a Pflege- und Entwicklungsplan (ehem. Steinbruch Ludwag) Ziele 
vom 02.11.2018, Maßstab 1:2.500  

12.7 4a Pflege- und Entwicklungsplan (ehem. Steinbruch Ludwag) Maß-
nahmen vom 02.11.2018, Maßstab 1:2.500  

13 Schall- und erschütterungstechnische Untersuchung  
13.1b Erläuterungsbericht Schallschutz mit Tektur vom 22.01.2021 Nur zur Info 
13.2.1 

1b 
Lageplan zum Schallschutz (Bahn-km 46,000 bis 48,800) 
mit Tektur vom 22.01.2021 Nur zur Info 

13.2.2 
2a 

Lageplan zum Schallschutz (Bahn-km 48,720 bis 51,570) 
vom 02.11.2018 Nur zur Info 

13.2.2 
3b 

Lageplan zum Schallschutz (Bahn-km 51,540 bis 54,390) 
mit Tektur vom 22.01.2021 Nur zur Info 

13.2.2 
4b 

Lageplan zum Schallschutz (Bahn-km 53,720 bis 56,165) 
mit Tektur vom 22.01.2021 Nur zur Info 

13.3 Erläuterungsbericht Erschütterungsschutz vom 02.11.2018 Nur zur Info 
13.3.2.1 

1b 
Darstellung der Schutzmaßnahmen (Bahn-km 46,000 bis 
48,800) mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:2.500  

13.3.2.1 
2a 

Darstellung der Schutzmaßnahmen (Bahn-km 48,720 bis 
51,570) vom 05.04.2019, Maßstab 1:2.500  

13.3.2.1 
3b 

Darstellung der Schutzmaßnahmen (Bahn-km 51,540 bis 
54,390) mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:2.500  

13.3.2.1 
4b 

Darstellung der Schutzmaßnahmen (Bahn-km 53,720 bis 
56,165) mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:2.500  

13.3.2.2 
1b 

Darstellung der Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der 
schutzfallbezogenen Kostenabwägung (Bahn-km 46,000 bis 
48,800) mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:2.500 

 

13.3.2.2 
2a 

Darstellung der Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der 
schutzfallbezogenen Kostenabwägung (Bahn-km 48,720 bis 
51,570) vom 05.04.2019, Maßstab 1:2500 

 

13.3.2.2 
3b 

Darstellung der Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der 
schutzfallbezogenen Kostenabwägung (Bahn-km 51,540 bis 
54,390) mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:2500 

 

13.3.2.2 
4b 

Darstellung der Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der 
schutzfallbezogenen Kostenabwägung (Bahn-km 53,720 bis 
56,165) mit Tektur vom 22.01.2021, Maßstab 1:2500 

 

13.4 Messberichte Nur zur Info 
13.5 Bewertungsbericht zu baubedingten Schallimmissionen Nur zur Info 
13.6 Geräuschvorbelastung durch Verkehrslärm mit Anlagen Nur zur Info 
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13.6.1 

1a 
Übersichtsplan mit Betroffenheitsbereiche (Bahn-km 46,000 bis 
48,800) vom 05.04.2019, Maßstab 1:2500 Nur zur Info 

13.6.1 
2a 

Übersichtsplan mit Betroffenheitsbereiche (Bahn-km 48,720 bis 
51,570) vom 05.04.2019, Maßstab 1:2500 Nur zur Info 

13.6.1 
3a 

Übersichtsplan mit Betroffenheitsbereiche ((Bahn-km 51,540 bis 
54,390) vom 05.04.2019, Maßstab 1:2500 Nur zur Info 

13.6.1 
4a 

Übersichtsplan mit Betroffenheitsbereiche ((Bahn-km 53,720 bis 
56,165) vom 05.04.2019, Maßstab 1:2500 Nur zur Info 

14 Baugrund, Geologie, Hydrologie und Wasserwirtschaft  
14.1b Erläuterungsbericht mit Tektur vom 11.05.2021 

 
14.2b Wasserrechtliche Tatbestände mit Tektur vom 11.05.2021  

14.3.1b 
Übersichtslageplan - Wasserschutzgebiete, Grundwassernut-
zungen, Hydrologie und Grundwassermessstellen mit Tektur 
vom 11.05.2021 

Nur zur Info 

14.3.2b 
Übersichtslageplan - Wasserschutzgebiete, Grundwassernut-
zungen, Hydrologie und Grundwassermessstellen mit Tektur 
vom 19.04.2021 

Nur zur Info 

14.3.3b 
Übersichtslageplan - Wasserschutzgebiete, Grundwassernut-
zungen, Hydrologie und Grundwassermessstellen mit Tektur 
vom 19.04.2021 

Nur zur Info 

14.3.4b 
Übersichtslageplan - Wasserschutzgebiete, Grundwassernut-
zungen, Hydrologie und Grundwassermessstellen mit Tektur 
vom 19.04.2021 

Nur zur Info 

14.4a Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie mit Tektur vom 11.05.2021  
15 Entwässerung, Wassertechnische Unterlagen  

15.1a Erläuterungsbericht mit Tektur vom 19.04.2021  
15.2a Hydrotechnische Berechnungen mit Tektur vom 19.04.2021 Nur zur Info 
15.3 
1c 

Lageplan Entwässerung (Bahn-km 46,000 bis 48,499)  
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:5000  

15.3 
2c 

Lageplan Entwässerung (Bahn-km 48,499 bis 50,949)  
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:5000  

15.3 
3c 

Lageplan Entwässerung (Bahn-km 50,949 bis 56,165)  
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:5000  

15.6 
1b 

Systemplan Entwässerung (Bahn-km 46,000 bis 56,165)  
mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1000  

15.7 Anhang I zu Anlage 15.2a, Änderung der hydrotechnischen Be-
rechnungen, 14.04.2021 Nur zur Info 

16 Baustellenerschließung und Transportwege  
16 
1b 

Übersichtsplan (Bahn-km 46,000 bis 48,513) vom 05.04.2019, 
Maßstab 1:5000  

16 
2b 

Übersichtsplan (Bahn-km 48,314 bis 51,213) vom 02.11.2018, 
Maßstab 1:5000  

16 
3b 

Übersichtsplan (Bahn-km 51,213 bis 53,915) vom 02.11.2018, 
Maßstab 1:5000  
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16 
4b 

Übersichtsplan (Bahn-km 53,915 bis 56,165) vom 04.05.2019, 
Maßstab 1:5000  

18 Lagepläne Kabel und Leitungen Dritter  

18.1 Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 46,000 bis 
46,577) vom 08.08.2014, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

18.2 Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 46,577bis 
47,289) vom 08.08.2014, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

18.3 Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 47,289 bis 
48,002) vom 08.08.2014, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

18.4a Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 48,002 bis 
48,693) mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

18.5 Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 48,693 bis 
49,404) vom 08.08.2014, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

18.6a Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 49,404 bis 
50,118) mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

18.7b Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 50,118 bis 
50,831) mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

18.8b Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 50,831 bis 
51,544) mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

18.9a Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 51,544 bis 
52,258) vom 02.11.2018, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

18.10 Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 52,258 bis 
52,971) vom 08.08.2014, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

18.11 Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 52,971 bis 
53,683) vom 08.08.2014, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

18.12b Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 53,683 bis 
54,395 mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

18.13a Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 54,395 bis 
55,108) mit Tektur vom 19.04.2021, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

18.14 Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 55,108 bis 
55,820) vom 08.08.2014, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

18.15 Lageplan Kabel und Leitungen Bestand (Bahn-km 55,820 bis 
56,165) vom 08.08.2014, Maßstab 1:1000 Nur zur Info 

8.21 
1a 

Ansicht Lärmschutzwand Nr. 11 westlich der Bahn 
(Bahn-km 47,862 bis 49,199) vom 02.11.2018, Maßstab 1:200 Nur zur Info 

8.21 
2a 

Ansicht Lärmschutzwand Nr. 12.1 mittig der Bahn 
(Bahn-km 48,049 bis 48,348) vom 02.11.2018, Maßstab 1:200 Nur zur Info 

8.21 
3a 

Ansicht Lärmschutzwand Nr. 12.2 mittig der Bahn 
(Bahn-km 48,491 bis 49,199) vom 02.11.2018, Maßstab 1:200 Nur zur Info 

8.21 
4a 

Ansicht Lärmschutzwand Nr. 13/14 östlich der Bahn 
(Bahn-km 48,180 bis 49,145) vom 02.11.2018, Maßstab 1:200 Nur zur Info 

8.21 
5a 

Ansicht Lärmschutzwand Nr. 15.1 westlich der Bahn 
(Bahn-km 50,411 bis 51,181) vom 02.11.2018, Maßstab 1:200 Nur zur Info 

8.21 
6a 

Ansicht Lärmschutzwand Nr. 15.2 westlich der Bahn 
(Bahn-km 48,180 bis 49,145) vom 02.11.2018, Maßstab 1:200 Nur zur Info 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 
8.21 
7a 

Ansicht Lärmschutzwand Nr. 15.3 westlich der Bahn 
(Bahn-km 51,203 bis 52,200) vom 02.11.2018, Maßstab 1:200 Nur zur Info 

8.21 
8a 

Ansicht Lärmschutzwand Nr. 16.1 mittig der Bahn 
(Bahn-km 50,416 bis 51,056) vom 02.11.2018, Maßstab 1:200 Nur zur Info 

8.21 
9a 

Ansicht Lärmschutzwand Nr. 16.2 mittig der Bahn 
(Bahn-km 51,196 bis 52,222) vom 02.11.2018, Maßstab 1:200 Nur zur Info 

8.21 
10a 

Ansicht Lärmschutzwand Nr. 17 östlich der Bahn 
(Bahn-km 50,849 bis 52,243) vom 02.11.2018, Maßstab 1:200 Nur zur Info 

8.21 
11a 

Ansicht Lärmschutzwand Nr. 18 mittig der Bahn 
(Bahn-km 53,649 bis 54,712) vom 02.11.2018, Maßstab 1:200 Nur zur Info 

8.21 
12a 

Ansicht Lärmschutzwand Nr. 19 östlich der Bahn 
(Bahn-km 53,649 bis 55,099) vom 02.11.2018, Maßstab 1:200 Nur zur Info 

8.22 
1a Übersichtsplan GSM-R-Standorte vom 05.04.2019 Nur zur Info 

8.22 
2a 

Standortplan Mast Tk BTS 25798 Hirscheid vom 02.11.2018, 
Maßstab 1:200/20  

8.22 
3a Ansicht vom Leimhüll BTS 25798 Hirscheid vom 04.05.2019 Nur zur Info 

8.22 
4a Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur vom 09.10.2017 Nur zur Info 

 

Änderungen, die sich während des Planfeststellungsverfahrens ergeben haben, sind 

farbig, gemäß Legende kenntlich gemacht. 

• 1. Planänderung 2017 

• 2. Planänderung 2020 

• Tektur 2021 

A.3 Bes ondere  Ents cheidungen 

A.3.1 Wasserrechtliche Erlaubnisse 

Den Vorhabenträgern werden die wasserrechtlichen Erlaubnisse für die Benutzung 

von Gewässern nach Maßgabe der nachfolgend aufgeführten Einzelbestimmungen 

erteilt. 

A.3.1.1 Beschränkte Erlaubnis gem. §§ 8,9,10 WHG i. V. m. Art. 15 BayWG für das vorüber-

gehende Einbringen von Stoffen wie z. B. Spundwände und Bohrpfahlwände (Benut-

zung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG). 
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Bauwerks-
verzeichnis-
Nr. 

Bahn-km Vorgesehenen Maßnahme 

31.9 51,529 – 52,235 Sammelleitung, einschließlich Durchörterung Möstenbach 

11, 12.1, 
12.2, 13, 14 

48,249 – 49,145 Neubau von Lärmschutzwänden rechts, mittig und links 
der Bahn 

15.1; 15.2; 
15.3; 16.1; 
16.2; 17 

49,946 – 51,999 Neubau von Lärmschutzwänden rechts und mittig der 
Bahn  

18; 19 53,649 – 55,099 Neubau von Lärmschutzwänden rechts und mittig der 
Bahn 

57 53,826 Neubau Hebeanlage mit Sedimentationsanlage zum Versi-
ckerbecken (Bauwerk-Nr. 52) 

58 56,038  Neubau einer Hebeanlage mit Sammelschacht und Leicht-
flüssigkeitsabscheider einschl. Druckleitung zum Versi-
ckerbecken (Bauwerk-Nr. 54) 

59 53,828 Neubau einer Hebeanlage mit Sammelschacht und Leicht-
flüssigkeitsabscheider einschl. Druckleitung zum Versi-
ckerbecken (Bauwerk-Nr. 54) 

65 48,288 Neubau EÜ Deichselbach  

66 49,543 Neubau EÜ Lindlesgraben  

68 51,030 Neubau EÜ Maximilianstraße (einschl. Pumpwerk)  

69 51,121 Neubau EÜ Fußgängerunterführung Hirschaid  

71 51,310 Neubau EÜ Friesnitzgraben  

72 54,909 Neubau EÜ Zeegenbach  

73 54,717 Verlängerung EÜ Fußgängerunterführung Bahnhofstraße  

110 48,503 Neubau EÜ Jurastraße  

121 48,503 Neubau Grundwasserwanne EÜ Jurastraße  

132 47,589 Neubau SÜ Staatsstraße 2260  

142 53,832 Erweiterung EÜ Auweg  
188 52,221 Neubau SÜ Staatsstraße ST 2244 (einschl. Stütz-

wände)  
189 55,504 Neubau SÜ B 505 (einschl. Stützwand)  
192 49,543 Neubau SÜ Lindlesgraben  
195 53,568 Neubau SÜ Möstenbach  
61/194 46,696 Neubau von Durchlässen unter Eisenbahn und be-

gleitendem Wirtschaftsweg  
63/191 47,344 Neubau von Durchlässen unter Eisenbahn und be-

gleitendem Wirtschaftsweg  
67/193 50,697 Neubau von Durchlässen unter Eisenbahn und be-

gleitendem Wirtschaftsweg  
76 56,131 Neubau von Durchlass unter Eisenbahn  
197 48,27 Hilfsbrücke 

SÜ Brücknerstraße/Deichselbach 
  Punktuelle Rammträgergründungen für Oberleitungs- 

und Signalmasten 
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A.3.1.2 Beschränkte Erlaubnis gem. §§ 8,9,10 WHG i. V. m. Art. 15 BayWG für das vorüber-

gehende Einleiten von Niederschlags- und Sickerwasser aus Bauwerken in Gewäs-

ser (Benutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG). 

 

Nummer 
im Bau-
werksver-
zeichnis 

Bahn-km Bauwerk 
Vorgesehene Maßnahme 

Einleitmenge *)  
(a = Grundwasser) 
(b = Niederschlags-
wasser) 

65 48,288 EÜ Deichselbach b = 9 l/s 

121 48,503 Neubau Grundwasserwanne EÜ 
Jurastraße 

a = < 5 l/s 
b = 24 l/s 

139 48,27 Hilfsbrücke SÜ Brücknerstra-
ße/Deichselbach 

a = 16 l/s 
b = 3 l/s 

66 49,543 EÜ Lindlesgraben b = 8 l/s 

71 51,310 EÜ Friesnitzgraben b = 5 l/s 

72 54,909 EÜ Zeegenbach b = 9 l/s 

187 51,310 SÜ Friesnitzgraben b = 2 l/s 

192 49,543 SÜ Lindlesgraben b = 3 l/s 

195 53,568 SÜ Möstenbach b = 3 l/s 

31.9 51,529-
52,235 

Sammelleitung, einschließlich 
Durchörterung Möstenbach  a= 10 l/s 

145 53,832 Erweiterung EÜ Auweg a= 18 l/s 
b = 3 l/s 

189 55,504 Verbreiterung B 505,Ableitung in den 
Zeegenbach b = 12 l/s 

*) bezogen auf die Baugruben und ein r15(n=1) – Niederschlagsereignis 

 

A.3.1.3 Beschränkte Erlaubnis gem. §§ 8,9,10 WHG i. V. m. Art. 15 BayWG für das vorüber-

gehende Aufstauen, Absenken, und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen (Be-

nutzung nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG). 

 

Nummer 
im Bau-
werksver-
zeichnis 

Bahn-km Bauwerk 
Vorgesehene Maßnahme 

31.9 51,529 - 52,235 Sammelleitung, einschließlich Durchörterung Mösten-
bach  

65 48,288 Ersatz-/Neubau EÜ Deichselbach 

121 48,503 Neubau Grundwasserwanne EÜ Jurastraße  
197 48,27 Hilfsbrücke SÜ Brücknerstraße/Deichselbach 

68 51,030 Ersatz-/Neubau EÜ Maximilianstraße (einschl. Pump-
werk) 
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Nummer 
im Bau-
werksver-
zeichnis 

Bahn-km Bauwerk 
Vorgesehene Maßnahme 

69 51,121 Neubau EÜ Fußgängerunterführung Hirschaid 

71 51,310 Ersatz-/Neubau EÜ Friesnitzgraben 

72 54,909 Ersatz-/Neubau EÜ Zeegenbach 

73 54,717 Verlängerung EÜ Fußgängerunterführung Bahnhof-
straße 

110 48,503 Neubau EÜ Jurastraße 

121 48,503 Neubau Grundwasserwanne EÜ Jurastraße 

132 47,589 Neubau SÜ Staatsstraße 2260 

188 52,221 Ersatz-/Neubau SÜ Staatsstraße ST 2244 (einschl. 
Stützwände) 

189 55,504 Ersatz-/Neubau SÜ B 505 (einschl. Stützwand) 

192 49,543 Ersatz-/Neubau SÜ Lindlesgraben 

195 53,568 Neubau SÜ Möstenbach 

61/194 46,696 Ersatz-/Neubau von Durchlässen unter Eisenbahn und 
begleitendem Wirtschaftsweg  

63/191 47,344 Ersatz-/Neubau von Durchlässen unter Eisenbahn und 
begleitendem Wirtschaftsweg 

67/193 50,697 Ersatz-/Neubau von Durchlässen unter Eisenbahn und 
begleitendem Wirtschaftsweg 

76 56,131 Ersatz-/Neubau von Durchlass unter Eisenbahn 

77 48,476 - 48,493 Spundwandgründung Stützbauwerk 

78 48,502 - 48,984 Spundwandgründung Stützbauwerk 

79 51,275 - 51,306 Spundwandgründung Stützbauwerk 

105.1 48,446 - 48,518 Umverlegung des Abwasserkanals Jurastraße 
 

A.3.1.4 Beschränkte Erlaubnis gem. §§ 8,9,10 WHG i. V. m. Art. 15 BayWG für das vorüber-

gehende Entnehmen, Zutage fördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser 

durch Anlagen (Benutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG). 

 

Bauwerks 
Verzeich-
nis-Nr. 

Bahn-km Bauwerk 
Vorgesehene Maßnahme 

Ableitrate  
Grundwasser 

31.9 51,529 - 52,235 Sammelleitung, einschließlich 
Durchörterung Möstenbach  

10 l/s 

50 51,676 

Neubau eines Absetz- und Regen-
rückhaltebeckens (Hirschaid) mit 
Anschluss der Hebeanlage (BW 
50) über eine Druckleitung an den 
Friesnitzgraben 

n.b. 
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Bauwerks 
Verzeich-
nis-Nr. 

Bahn-km Bauwerk 
Vorgesehene Maßnahme 

Ableitrate  
Grundwasser 

55 56,061 

Neubau eines Absetz- und Regen-
rückhaltebeckens (Strullendorf) mit 
Anschluss der Hebeanlage (BW 
58) über eine Druckleitung an den 
Zeegenbach 

n.b. 

139 48,27 Hilfsbrücke SÜ Brücknerstra-
ße/Deichselbach  

18 l/s 

121 48,503 Neubau Grundwasserwanne EÜ 
Jurastraße 

5 l/s dauerhaft 

142 53,832 Erweiterung EÜ Auweg 18 l/s 

 

 

A.3.1.5 Beschränkte Erlaubnis gem. §§ 8,9,10 WHG i. V. m. Art. 15 BayWG für das vorüber-

gehende Entnehmen, Ableiten, Aufstauen und Absenken von Wasser aus oberirdi-

schen Gewässern (Benutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 WHG). 

 

Bauwerks-
verzeich-
nis-Nr. 

Bahn-km Bauwerk 
Vorgesehene Maßnahme 

65 48,288 Ersatz-/Neubau EÜ Deichselbach 
197 48,27 Straßenhilfsbrücke SÜ Brücknerstraße/Deichselbach 
66 49,543 Ersatz-/Neubau EÜ Lindlesgraben 
71 51,310 Ersatz-/Neubau EÜ Friesnitzgraben 
72 54,909 Ersatz-/Neubau EÜ Zeegenbach 
192 49,543 Ersatz-/Neubau SÜ Lindlesgraben 
195 53,568 Neubau SÜ Möstenbach 

61/194 46,696 Neubau von Durchlässen unter Eisenbahn und begleiten-
dem Wirtschaftsweg 

63/191 47,344 Neubau von Durchlässen unter Eisenbahn und begleiten-
dem Wirtschaftsweg 

67/193 50,697 Neubau von Durchlässen unter Eisenbahn und begleiten-
dem Wirtschaftsweg 

 

 

A.3.1.6 Gehobene Erlaubnis gem. §§ 8,9,10 WHG i. V. m. § 15 WHG für das Einleiten von 

Niederschlagswasser aus Bauwerken und Straßenverkehrsflächen (Benutzung nach 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG). 
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Bauwerks-
verzeichnis-
Nr. 

Bahn-km Vorgesehene Maßnahme 
Einleitmen-
ge/maximaler 
Durchfluss 

31.1 – 31.8, 
31.12,  
31.21 – 31,35, 
33.1 -33.6, 
33.10 – 33.11,  
33.21 – 33.24,  
52, 54 

46,000 - 51,475; 
54,287 - 55,119 Versickerungsanlagen n. b. 

31.9 51,529 - 52,235 

Streckenentwässerung, östlich, Einlei-
tung in Regenrückhaltebecken Bau-
werksnummer 50, gedrosselte Ablei-
tung in Friesnitzgraben 

Im Regenrückhal-
tebecken (Bau-
werk 50) enthalten 

31.12 54,729 - 55,089 Streckenentwässerung, östlich, Versi-
ckerungsgraben n. b. 

33.7 51,473 - 51,726 
Streckenentwässerung, westlich, Einlei-
tung in die Streckenentwässerung 
(Bauwerksnummer 31.9) 

Einleitung in BW 
50 und 56 über 
BW 31.9 

33.8 51,726 - 52,126 
Streckenentwässerung, westlich, Einlei-
tung in die Streckenentwässerung 
(Bauwerksnummer 31.9) 

Einleitung in BW 
50 und 56 über 
BW 31.9 

32.3; 32.4; 32.5 51,05 6 - 54,291 Tiefenentwässerung, mittig, Einleitung 
in BW 31.9; 31.10 und 33.9 

Im Regenrückhal-
tebecken und 
Hebeanlage 
(Bauwerk 50 und 
59) enthalten 

32.8 55,122 - 56,165 Tiefenentwässerung, mittig, Einleitung 
in BW 31.35 

Wird der Versicke-
rung zwischen 
Bahn-km 55,056 – 
55,086 zugeführt 

50 51,676 

Neubau eines Absetz- und Regenrück-
halte-beckens (Hirschaid) als Retenti-
onsbodenfilteranlage mit Anschluss der 
Hebeanlage (BW 56) über eine Druck-
leitung an den Friesnitzgraben 

12,3 l/s 

52 54,346 Neubau eines Regenklär- und Versi-
ckerbeckens  

52 54,346 
Neubau eines Regenklär- und Versi-
ckerbeckens, Notüberlauf in den Mös-
tenbach 

61 l/s 

54 54,931 - 55,009 Neubau eines Versickerbeckens 17,5 
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Bauwerks-
verzeichnis-
Nr. 

Bahn-km Vorgesehene Maßnahme 
Einleitmen-
ge/maximaler 
Durchfluss 

55 56,061 

Neubau eines Absetz- und Regen-
rückhaltebeckens (Strullendorf) mit 
Anschluss der Hebeanlage (Bau-
werk 58) über eine Druckleitung an 
das Versickerbecken (Bauwerk-Nr. 
54)  

15,0 l/s 

81 48,348 - 48,488 

Neubau eines Mittelbahnsteiges zwi-
schen den Streckengleisen der Strecke 
5900 Nürnberg Hbf-Bamberg im Hp 
Buttenheim 

  

87 54,766 - 54,906 

Neubau eines Mittelbahnsteiges zwi-
schen den Streckengleisen der Strecke 
5900 Nürnberg Hbf-Bamberg und im 
Bahnhof Strullendorf 

 

111 48,434 - 48,553 

Umbau der bestehenden Ortsdurchfahrt 
Staatsstraße St 2260 Neubau der Ent-
wässerung und Einleitung über Sedi-
mentationsanlage in den Deichselbach 

2 l/s 

 48,27 

Umbau der bestehenden Ortsdurchfahrt 
Brücknerstraße  
Neubau der Entwässerung und Einlei-
tung über Sedimentationsanlage in den 
Deichselbach  

 

 

A.3.1.7 Gehobene Erlaubnis gem. §§ 8,9,10 WHG i. V. m. § 15 WHG für das dauerhafte Auf-

stauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen (Benutzung nach 

§ 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG). 

 

Bauwerks-
verzeich-
nis-Nr. 

Bahn-km Bauwerk 
Vorgesehene Maßnahme 

31.9 51,529 - 52,235 Sammelleitung, einschließlich Durchörterung Möstenbach  

50 51,676 
Neubau eines Absetz- und Regenrückhaltebeckens 
(Hirschaid) mit Anschluss der Hebeanlage (BW 50) über 
eine Druckleitung an den Friesnitzgraben 

55 56,061 
Neubau eines Absetz- und Regenrückhaltebeckens (Strul-
lendorf) mit Anschluss der Hebeanlage (BW 58) über eine 
Druckleitung an den Zeegenbach 

68 51,030 Ersatz-/Neubau EÜ Maximilianstraße (einschl. Pumpwerk) 

77 48,476 - 48,793 Spundwandgründung Stützbauwerk 

78 48,502 - 48,984 Spundwandgründung Stützbauwerk 
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79 51,275 - 51,306 Spundwandgründung Stützbauwerk 

110 48,503 Neubau EÜ Jurastraße 

121 48,503 Neubau Grundwasserwanne EÜ Jurastraße 

142 53,832 Erweiterung EÜ Auweg 
 

A.3.1.8 Erlaubnis gem. §§ 8,9,10 WHG i. V. m. Art. 15 BayWG für kurzfristiges bauzeitliches 

Aufdecken von Grundwasser bzw. die kurzfristigen bauzeitlichen Eingriffe in das 

Grundwasser bei ggf. notwendig werdenden Bodenaustauschmaßnahmen im Bereich 

der Bahngleise, der Bahndämme, der Einschnitte, der Rettungszufahrten und Wen-

deplätze, der Schallschutz- und Stützwände sowie beim Verlegen von Ver- und Ent-

sorgungsleitungen (Benutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG)  

A.3.1.9 Erlaubnis gem. §§ 8,9,10 WHG i. V. m. Art. 15 BayWG für Einleitung von Oberflä-

chenwasser während der Bauzeit aus den Bereichen Baustelleneinrichtung und 

Transportstraßen in Gewässer für Bauwerksverzeichnisnummern 400 bis 439 (Be-

nutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG). 

A.3.2 Widmung von geänderten Straßen und Wegen 

Die nachfolgend tabellarisch aufgeführten Straßen und Wege werden in ihrem Tras-

senverlauf geändert. Sie werden in ihrem alten Wegeverlauf gemäß Art. 8 Abs. 6 Ba-

yStrWG eingezogen und zurückgebaut. Die Einziehung wird mit der Sperrung wirk-

sam. Die Widmung des Weges bzw. der Straße in der geänderten Trassenlage er-

folgt gemäß Art 6 Abs. 6 BayStrWG. Sie wird mit der Verkehrsübergabe der Straße 

wirksam, wenn die Voraussetzungen des Abs. 3 BayStrWG in diesem Zeitpunkt vor-

liegen. 

BW-Nr. im 
BW-Verz. Bezeichnung / Lage Klassifizierung Baulastträger 

112 Umbau der Straße „Am 
Bahnhof“ mit Anschluss an 
die Anliegerstraße BW-
Nr.103 parallel zur Jura-
straße BW-Nr. 111, Ein-
bahnstraße/ Bahn-km 
48,367 – Bahn-km 48,474 

Ortsstraße Gemeinde Altendorf 
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BW-Nr. im 
BW-Verz. Bezeichnung / Lage Klassifizierung Baulastträger 

134 Umbau der bestehenden St 
2244 zur Herstellung der 
Einmündung mit St2260 neu 
(BW-Nr. 133) / Bahn-km 
47,535 – Bahn-km 47,806 

Staatsstraße Freistaat Bayern 

137 Ausbau des Feld- und 
Waldwegs in Höhe Bahn-km 
47,350 

Öffentlicher Feld- und 
Waldweg 

Gemeinde Altendorf 

138 Ausbau des öffentlichen 
Feld- und Waldwegs in Hö-
he Bahn-km 47,735 

Öffentlicher Feld- und 
Waldweg 

Gemeinde Altendorf 

144 Ausbau des Wald- und 
Feldwegs zur Erschließung 
des RRB Bw. Nr. 55 / Bahn-
km 55,580 – Bahn-km  
56,116 

Öffentlicher Feld- und 
Waldweg 

Gemeinde Strullen-
dorf 

171 Verlegung und Ausbau von 
öffentlichen Feld- und 
Waldwegen Bahn-km 
46,000 - Bahn-km 47,740 

Öffentlicher Feld- und 
Waldweg 

Bahn-km 46,000- 
Bahn-km 46,900 
Markt Eggolsheim;  
Bahn-km 46,900- 
Bahn-km 47,740 
Gemeinde Altendorf 

172 Verlegung eines öffentli-
chen Feld-und Waldweg 
Bahn-km 49,289 –  
Bahn-km 50,073 

 Feld- und Waldweg Bahn-km 49,289 – 
Bahn-km 49,740 
Gemeinde Alten-
dorf;   
Bahn-km 46,740 – 
Bahn-km 50,073 
Markt Hirschaid 

173 Ausbau des nicht ausge-
bauten, öffentlichen Feld- 
und Waldwegs als Ret-
tungszugang (Flurstück 
863) Bahn-km 50,076 –  
Bahn-km 50,391, Ersatzlo-
ser Rückbau des Weges 
auf Flurstück 859, Bahn-
km 46,740 – Bahn-km 
50,390) 

Öffentlicher Feld- und 
Waldweg 

Markt Hirschaid 
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BW-Nr. im 
BW-Verz. Bezeichnung / Lage Klassifizierung Baulastträger 

174 Verlegung der Ortsstraße 
Ferdinandstraße (Flurstück 
1000) östlich der Bahnan-
lagen. Anschluss nicht öf-
fentlicher Wege. Verlänge-
rung des Weges in östliche 
Richtung parallel zur In-
dustriestraße  
Bahn-km 50,440 – Bahn-
km 51,025 

Ortsstraße Markt Hirschaid 

175 Verlegung der Ortsstraße 
Amlingstadter Straße, 
Bahn-km 51,301 – Bahn-
km 51,517 

von Bahn-km 51,301 – 
Bahn-km 51,375 als Geh- 
und Radweg zur Verbin-
dung zwischen zwei Orts-
straßen, 

von Bahn-km 51,375 – 
Bahn-km 51,517 als Orts-
straße mit Gehweg mit 
Herstellung Wendeplatte 
bei Bahn-km 51,517 

Ortsstraße Bahn-km 
51,375 – Bahn-km 
51,517 
Beschränkt öffentli-
cher Geh- und Rad-
weg Bahn-km 51,301 
– Bahn-km 51,375 

 

Markt Hirschaid 

176 Verlegung eines öffentli-
chen Wirtschaftswegs öst-
lich der Bahnanlagen mit 
Anschluss nicht öffentli-
chenr Wege / Bahn-km 
51,526 – Bahn-km 52,259 

Öffentlicher Wirt-
schaftsweg 

Markt Hirschaid 

177 Verlegung eines öffentli-
chen Wirtschaftsweges 
und eines öffentlichen 
Wald- und Feldweg / Bahn-
km 53,092 – Bahn-km 
53,373  
Bahn-km 53,092 – Bahn-
km 53,356 Neubau  
Bahn-km 53,356 – Bahn-
km 53,373 Verlegung 

Öffentlicher Feld- und 
Waldweg 

Gemeinde Strullen-
dorf 

178 Wiederherstellung der 
Ortsstraße Heinrichstraße / 
Bahn-km 51,052 – Bahn-
km 51,276 

Ortsstraße Markt Hirschaid 
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BW-Nr. im 
BW-Verz. Bezeichnung / Lage Klassifizierung Baulastträger 

180 Verlegung eines be-
schränkt öffentlichen Weg-
es Bahn-km 52,783 – 
Bahn-km 53,700 

Beschränkt öffentli-
cher Weg 

Bahn-km 52,818 – 
Bahn-km 52,969 
Gemeinde Strullen-
dorf;  

Bahn-km 52,783 – 
Bahn-km 52,831 
Markt Hirschaid 

185 Verlegung eines öffentli-
chen Wirtschaftsweges 
westlich der Bahnanlagen / 
Bahn-km 55,506 – Bahn-
km 55,470 

Öffentlicher Wirt-
schaftsweg 

Gemeinde Strullen-
dorf 

 

Folgende Straßen und Wege werden gemäß Art. 7 Abs. 5 BayStrWG umgestuft: 

BW-Nr. im 
BW-Verz. 

Bezeichnung / Lage Klassifizierung Baulastträger 

111 Umbau bestehende 
Staatsstraße zwischen 
Ortsstraße Schulstraße 
westlich der Bahn und 
den Ortsstraßen Friesen-
weg und „Zum Bühl“ öst-
lich der Bahn / Bahn-km 
48,434 – 48,553 

Vorhanden: Staats-
straße 

Neu: Ortsstraße 

Gemeinde Altendorf 

139 Ausbau des bestehenden 
Feld- und Waldwegs 
Bamberger Weg und Brü-
cknerstraße östlich der 
Bahn zum Anschluss an 
die Staatsstraße St 2260 
neu (BW-Nr. 133) in Höhe  
Bahn-km 47,564 – Bahn-
km 48,400 

Vorhanden: Öffentli-
cher Feld- und Wald-
weg 

Neu: Staatsstraße 

Freistaat Bayern 

 

Folgende neue Straßen und Wege werden gemäß Art. 6 Abs. 6 BayStrWG gewidmet. 

Die Widmung wird mit der Verkehrsfreigabe wirksam: 
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BW-Nr. im 
BW-Verz. 

Bezeichnung / Lage Klassifizierung Baulastträger 

69 Fußweg im Zuge der EÜ 
Fußgängerunterführung 
Hp Hirschaid mit Bahn-
steigzugängen in Bahn-
Bahn-Bahn-km 51,121 

Beschränkt öffentli-
cher Weg 

Markt Hirschaid 

102 Anliegerstraße westlich der 
Bahn, parallel zur abge-
senkten Jurastraße mit 
Verbindung zur Ortsstraße 
„Am Deichselbach“/ Bahn-
km 48,434 – 48,521 

Ortsstraße Gemeinde Altendorf 

103 Anliegerstraße östlich 
der Bahn parallel zur 
abgesenkten Jurastraße 
BW-Nr. 111 mit Verbin-
dung zur Ortsstraße „Am 
Bahnhof“, Einbahnstra-
ße / Bahn-km 48,448 – 
48,464 

Ortsstraße Gemeinde Altendorf 

104 Anliegerstraße östlich 
der Bahn parallel zur 
abgesenkten Jurastraße 
BW-Nr. 111 mit Verbin-
dung zur Ortsstraße 
Gotenstraße, Einbahn-
straße / Bahn-km 48,455 
– 48,256 

Ortsstraße Gemeinde Altendorf 

104.1 Gehweg östlich der 
Bahn zur Verbindung 
der Gotenstraße und der 
Straße „Am Bahnhof“ / 
Bahn-km 48,470 – 
48,535 

Gehweg Gemeinde Altendorf 

133 Staatsstraße St 2260 
vom Knotenpunkt Bam-
berger Weg östlich der 
Bahn bis zur Staatsstra-
ße St 2244 westlich der 
Bahn / Bahn-km 47,536 
– 47,655 

Staatsstraße Freistaat Bayern 

136 Wirtschaftsweg Südseite 
zur Rampe der Staats-
straße St 2260 neu 
westlich der Bahn (BW-
Nr. 133)/ Bahn-km 
47,572 

Öffentlicher Wirt-
schaftsweg 

Gemeinde Altendorf 
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BW-Nr. im 
BW-Verz. 

Bezeichnung / Lage Klassifizierung Baulastträger 

140 Erschließungsweg für 
Flurstücke 
1022,1023,1024/ Bahn-
km 47,574 – 47,712 

Öffentlicher Erschlie-
ßungsweg 

Gemeinde Altendorf 

145 Wendehammer bahn-
rechts/ Bahn-km 54,292 

Ortsstraße Gemeinde Strullen-
dorf 

 

Folgende Straßen und Wege werden gemäß Art. 8 Abs. 6 BayStrWG in ihrem alten 

Wegeverlauf eingezogen und zurückgebaut. Die Einziehung wird mit der Sperrung 

wirksam. 

BW-Nr. im 
BW-Verz. 

Bezeichnung / Lage Klassifizierung Baulastträger 

70 Fußweg im Zuge der EÜ 
Fußgängerunterführung 
Hp Hirschaid in Bahn-
Bahn-km 51,225 

Beschränkt öffentli-
cher Weg 

Markt Hirschaid 

331 Weg/ Bahn-km 46,987 – 
Bahn-km 47,237 

Weg DB Netz AG 

332 Weg/ Bahn-km 47,637 – 
Bahn-km 48,016 

Weg DB Netz AG 

333 Weg/ Bahn-km 48,786 – 
Bahn-km 49,206 

Weg DB Netz AG 

334 Wirtschaftsweg/ Bahn-km 
50,073 – Bahn-km  50,386 

Nicht öffentlicher 
Wirtschaftsweg 

Gemeinde Altendorf  

335 Wirtschaftsweg/ Bahn-km 
49,986 – Bahn-km 50,051 

Nicht öffentlicher 
Wirtschaftsweg 

N.H. Immobilien 
GmbH 

339 Wirtschaftsweg/ Bahn-km 
53,351 – Bahn-km 53,556 

Nicht öffentlicher 
Wirtschaftsweg 

Gemeinde Strullen-
dorf 

342 Weg/ Bahn-km 54,301 – 
Bahn-km 54,511 

Weg DB Netz AG 

343 Weg/ Bahn-km 55,526 – 
Bahn-km 55,656 

Weg DB Netz AG 
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BW-Nr. im 
BW-Verz. 

Bezeichnung / Lage Klassifizierung Baulastträger 

344 Weg/ Bahn-km 55,836 – 
Bahn-km 56,016 

Weg DB Netz AG 

 

A.3.3 Konzentrationswirkung 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der 

notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm be-

rührten öffentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere be-

hördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Ver-

leihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht 

erforderlich (§ 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 VwVfG). 

A.4 Nebenbes timmungen 

A.4.1 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

A.4.1.1 Wasserschutzgebiete/Wasserversorgung 

Bauausführung und Baubetrieb 

1. Die Baustelleneinrichtung hat außerhalb der Engeren Schutzzone (W II) zu erfol-

gen. Bodeneingriffe sind auf das absolut notwendige Mindestmaß zu beschrän-

ken und in kürzest möglicher Zeit durchzuführen. 

2. Die durchbrochenen Deckschichten bei den Erdarbeiten sind mit dem ursprüngli-

chen bzw. mit schadstofffreiem, bindigen Boden (Z0-Material ohne Fremdanteile) 

wiederherzustellen, bevorzugte Sickerwege dürfen nicht entstehen. 

3. Sonstige Auffüllungen dürfen im Wasserschutzgebiet ebenfalls nur mit Z0-

Material erfolgen. 

4. Abbruchmaterial ist aus dem Wasserschutzgebiet zu verbringen. 

5. Die verwendeten Baustoffe dürfen keine auslaugbaren oder abschwemmbaren, 

wassergefährdenden Stoffe enthalten. 

6. Auf allen Baufahrzeugen sind Bindemittel für Leichtflüssigkeiten zum sofortigen 

Einsatz bei Leckagen mitzuführen. Fahrzeuge, Geräte und Arbeitsmaschinen 
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müssen vor dem Einsatz im Schutzgebiet auf Leckagen überprüft werden. (Es 

sollten nur Maschinen nach neuerer Bauart und im einwandfreien technischen 

Zustand zum Einsatz kommen, um hier schon eine Vorsorge gegen Treibstoff- 

und Ölverlust zu treffen.) Es ist ein biologisch abbaubares Hydrauliköl zu ver-

wenden. 

7. Das Hantieren mit wassergefährdenden Stoffen (Warten, Reinigen, Betanken, 

etc.) hat im Schutzgebiet zu unterbleiben. 

8. Wird bei den Bauarbeiten außerplanmäßig Grundwasser angetroffen, ist sofort 

das Landratsamt Bamberg, Fachbereich Wasserrecht sowie das Wasserwirt-

schaftsamt Kronach mit Arbeitsunterbrechung zu verständigen, damit vor Ort nä-

here Erhebungen und Festlegungen getroffen werden können. 

9. Das bei der Baumaßnahme eingesetzte Personal ist über die Lage der Baustelle 

im Wasserschutzgebiet zu informieren. 

10. Beginn und Ende der Baumaßnahme sind dem Wasserversorger und dem Fach-

bereich Gesundheitswesen am Landratsamt Bamberg rechtzeitig vorher schrift-

lich anzuzeigen. 

11. Zur fachkundigen Überwachung- des Baubetriebes ist von der Bauleitung ein 

Ansprechpartner zu benennen. Die Überwachung des Bauablaufes durch den 

Bauleiter ist schriftlich und ggf. durch Fotos zu dokumentieren. Die Dokumentati-

on ist auf Verlangen vorzulegen. 

12. Vor allem während der Bauphase besteht ein erhöhtes Risiko für die Brunnenga-

lerie. Dies muss durch entsprechende Untersuchungen eingegrenzt und bewertet 

werden. 

13. Während der Bauzeit einschließlich eines Zeitraumes von 6 Monaten vor Baube-

ginn und von 6 Monaten nach Bauende ist im Bereich des Wasserschutzgebietes 

das für die Wasserversorgung genutzte Grundwasserstockwerk regelmäßig zu 

untersuchen. Umfang und Häufigkeit der Untersuchungen sind im Einvernehmen 

mit der Gesundheitsverwaltung und dem Wasserwirtschaftsamt Kronach festzu-

legen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind dem Wasserwirtschaftsamt Kro-

nach zeitnah vorzulegen. Überschreitungen von Grenzwerten oder sonstige Auf-

fälligkeiten sind gut erkennbar zu markieren und zu begründen. 
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14. Die Ausführung der Planumschutzschicht unter den Gleisanlagen muss aus ei-

nem vergüteten KG 1 Material (kf - 1*10-7 m/s gemäß RiStWag 2016) in einer 

Stärke von 60 bis 70 cm je nach Streckengeschwindigkeit bestehen. 

15. Die Abdichtung der Mittenentwässerung und der Bahnseitengräben nach unten 

ist mit Lehmschlag in Analogie zu den Vorgaben der RiStWag 2016 auszuführen. 

16. Das Niederschlagswasser der Bahnanlagen ist über Bahnseitengräben und dich-

te Sammelleitungen aus dem Wasserschutzgebiet abzuleiten. Für die Sammellei-

tungen sind die im Zeitpunkt der Planfeststellungsentscheidung gültigen Vorga-

ben des DWA Merkblattes A 142 „Abwasserleitungen- und -kanäle in Wasserge-

winnungsgebieten“ bei Planung und Ausführungen zu beachten. Der Leitungs-

graben ist in regelmäßigen Abständen durch bindige Abschnitte (Dichtriegel) zu 

unterbrechen, mit dem Ziel die ursprüngliche Grundwassersituation nicht zu ver-

ändern (siehe auch Nr. 6.6, DWA Merkblatt A 139). 

17. Bei lokal erforderlichen Wasserhaltungsmaßnahmen für die Verlegung der Sam-

melleitungen soll die Ableitungsrate zur Minimierung der quantitativen Auswir-

kungen auf die Wasserfassung der Hirschaider Büsche 10 l/s nicht überschrei-

ten. 

18. Die Anordnung der Baustelleneinrichtungsflächen dürfen ausschließlich außer-

halb der Zone II gem. den Unterlagen des Planänderungsverfahrens Planfeststel-

lungsabschnitt 21 liegen. 

19. Die Ausführung der Baumaßnahmen im Planfeststellungsabschnitt 21 erfolgt in 

drei Abschnitten, wobei pro Bauabschnitt nur eine Fassung betroffen werden 

darf, da für den Havariefall mit 600.000 m³/a durch die Fernwasser Oberfranken 

(FWO) der Ausfall einer Fassung kompensiert werden kann. 

20. Der Grundwasserstrom unterstromig der Baumaßnahmen in den vorhandenen 

sowie in den noch neu zu errichtenden Vorfeldgrundwassermessstellen ist auf 

Grundlage eines noch zu erstellenden Kontroll- und Beweissicherungspro-

gramms zu überwachen, wobei die Baumaßnahmen in den Nachbarabschnitten 

erst nach Freigabe der geprüften Grundwassergüte durch die unteren Wasser-

behörden erfolgen dürfen. 

21. Parallel zu den Bauarbeiten in einem Bauabschnitt innerhalb des Wasserschutz-

gebietes dürfen in keinem der übrigen Bauabschnitte innerhalb des Wasser-

schutzgebietes Baumaßnahmen durchgeführt werden. Hiervon ausgenommen 
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sind Kunstbauwerke und notwendige Verschwenkungsmaßnahmen, die unter 

Berücksichtigung einzelfallbezogener Vorfeldmessstellen/Absenkbrunnen, die 

vor Beginn der Baumaßnahme funktionstüchtig sein müssen, hergestellt werden. 

Auch die zeitlich parallel zu den Arbeiten im Bauabschnitt innerhalb des Wasser-

schutzgebiets herzustellenden oder zu verlegenden Leitungen dürfen ohne die in 

Ziffer 21 Satz 1 und Satz 2 geregelten Einschränkungen hergestellt werden; die 

Fördermenge für die Wasserhaltung darf jedoch 10 l/s nicht überschreiten. 

22. Die Tiefenlage der Straßenoberkante bzw. der Bauwerksunterkante sowie der 

lichten Höhe und Breite des Bestandsbauwerks bei der Verlängerung der Eisen-

bahnüberführung Auweg nach Westen (links der Bahn) muss beibehalten wer-

den. 

23. Für den Streckenabschnitt km 54,072 bis km 54,287 entfallen infolge der oben 

beschriebenen Schutzgebietsanpassung die unter Ziffer 14 bis 20 beschriebenen 

Auflagen. 

24. Bezüglich der Verwertung von Altschotter beim Streckenbau ist das Gleisschot-

termerkblatt des LfU (Merkblatt Nr. 3.4/2 Stand 01.08.2010) zu beachten. Inner-

halb des Wasserschutzgebietes darf eine Verwertung nicht stattfinden. 

25. Die Verwendung von schädlichen Herbiziden/Pestiziden im Bereich des Stre-

ckenverlaufes entlang des Trinkwasserschutzgebietes ist untersagt. Die Verwen-

dung anderer Pflanzenschutzmittel ist in gesonderten Verfahren zu klären. 

A.4.1.2 Betrieb und Unterhaltung der Abwasseranlagen 

Der Betrieb der Anlagen muss uneingeschränkt und dauerhaft sichergestellt werden. 

Dazu sind im Einzelnen die Vorgaben des Wasserwirtschaftsamtes Kronach zu be-

achten. 

1. Alle Abwasseranlagen sind gemäß § 60 Abs. 1 WHG nach den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. 

2. Soweit möglich, ist abfließendes Niederschlagswasser nicht zu sammeln, son-

dern möglichst breitflächig über die bewachsene Bodenzone zu versickern. 

3. Soll das gesammelte Niederschlagswasser versickert werden, hat die Versicke-

rung möglichst breitflächig über mindestens 20 cm bewachsenen Oberboden zu 

erfolgen. Für einen langfristigen Rückhalt und zur dauerhaften Bindung von 
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Schadstoffen ist ein Oberboden zu verwenden, der einen- pH- Wert von 6 bis 8, 

einen Humusgehalt von 1 bis 3 % und einen Tongehalt unter 10 % aufweist. 

4. Von der Sohle der Sickerschlitze und Rigolen ist ein Abstand von mindestens 

1 m bis zum mittleren höchsten Grundwasserstand einzuhalten. Es dürfen keine 

stauenden, das Grundwasser schützenden Deckschichten (z.B. ausgeprägte 

Lehmschichten) durchstoßen werden. 

5. Durch regelmäßige Überprüfung der Bahnentwässerung ist sicherzustellen, dass 

nur gering verschmutztes Niederschlagswasser aus der Bahnanlage eingeleitet 

wird. 

6. Einleitungen in die öffentliche Kanalisation sind mit dem jeweiligen Betreiber ab-

zustimmen.  

7. Die Entwässerungsanlagen im Wasserschutzgebiet sind in Anlehnung an die ak-

tuelle RiStWag zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Oberflächenwasser 

ist zu fassen und über dauerhaft dichte Rohrleitungen, Gräben und Bauwerke 

(z.B. Schächte, Pumpwerke und Regenbecken) aus den Schutzzonen heraus zu 

leiten. Eine planmäßige Versickerung ist im Schutzgebiet nicht statthaft. 

8. Die Dichtheit der Entwässerungsanlagen ist vor Inbetriebnahme durch Druckpro-

be nachzuweisen und wiederkehrend alle 5 Jahre durch Sichtprüfung und alle 10 

Jahre durch Druckprobe oder ein anderes gleichwertiges Verfahren zu überprü-

fen. 

9. Für den Betrieb, die Überwachung und die Unterhaltung der Anlage ist ausgebil-

detes und zuverlässiges Personal in ausreichender Zahl einzusetzen.  

10. Der Betreiber muss eine Dienstanweisung und für jede Anlage (z. B. Kanalnetz, 

Pumpwerk, Regenwasserbehandlungsanlage) eine Betriebsanweisung ausarbei-

ten und regelmäßig aktualisieren. Dienst- und Betriebsanweisungen sind an ge-

eigneter Stelle auszulegen und der Kreisverwaltungsbehörde sowie dem Was-

serwirtschaftsamt (2-fach) zu übersenden. Wesentliche Änderungen sind mitzu-

teilen.  

11. Die Dienstanweisung regelt den Dienstbetrieb und muss Einzelheiten zu Organi-

sation, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter enthalten. Des 

Weiteren sind darin Regelungen zum Verhalten im Betrieb zur Vermeidung von 

Unfall- und Gesundheitsgefahren zu treffen.  
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12. In den Betriebsanweisungen müssen Vorgaben zur Durchführung während der 

Bauzeit, des regelmäßigen Betriebs und zur Bewältigung besonderer Betriebszu-

stände enthalten sein. Dazu gehören u. a. Alarm- und Benachrichtigungspläne 

für den Fall von Betriebsstörungen. 

13. Der Betreiber ist verpflichtet, innerhalb von 3 Monaten nach Inbetriebnahme dem 

Wasserwirtschaftsamt zwei Fertigungen der Bestandspläne der Entwässerungs-

anlagen zu übergeben.  

14. Wesentliche Änderungen gegenüber den Antragsunterlagen bezüglich der Men-

ge und Beschaffenheit des anfallenden Abwassers, Änderungen der baulichen 

Anlagen sowie der Betriebs- und Verfahrensweise der Abwasseranlagen, soweit 

sie sich auf die Ablaufqualität auswirken können, sind unverzüglich der Geneh-

migungsbehörde und dem Wasserwirtschaftsamt anzuzeigen. Außerdem ist 

rechtzeitig eine hierzu erforderliche bau- bzw. wasserrechtliche Genehmigung 

bzw. Erlaubnis mit den entsprechenden Unterlagen zu beantragen.  

15. Baubeginn und -vollendung sind der Genehmigungsbehörde und dem Wasser-

wirtschaftsamt rechtzeitig anzuzeigen. Wird die Anlage in mehreren Bauabschnit-

ten ausgeführt, so sind Beginn und Vollendung jedes Bauabschnittes anzuzei-

gen.  

16. Vor Inbetriebnahme ist gemäß Art. 61 BayWG der Genehmigungsbehörde eine 

Bestätigung eines privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft vorzule-

gen, aus der hervorgeht, dass die Baumaßnahmen entsprechend der Genehmi-

gung ausgeführt oder welche Abweichungen von der zugelassenen Bauausfüh-

rung vorgenommen worden sind.  

17. Der Betreiber hat die Auslaufbauwerke sowie die dortigen Gewässerufer im Ein-

vernehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem ansonsten Unterhaltungs-

verpflichteten zu sichern und zu unterhalten.  

18. Darüber hinaus hat der Betreiber nach Maßgabe der jeweiligen gesetzlichen 

Bestimmungen alle Mehrkosten zu tragen, die beim Ausbau oder bei der Unter-

haltung des benutzten Gewässers aus der Abwasseranlage mittelbar oder unmit-

telbar entstehen. 
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A.4.1.3 Entwässerung während der Bauzeit 

1. In der Bauphase werden temporär Baustelleneinrichtungsflächen und Transport-

straßen zu entwässern sein. Die Entwässerung ist rechtzeitig vor Baubeginn auf 

Grundlage aussagekräftiger Planunterlagen vorzulegen.  

2. Ist eine Sammlung und zielgerichtete Einleitung des abfließenden Nieder-

schlagswassers in ein Gewässer geplant, sind ausreichend dimensionierte Ab-

setzbecken zu errichten, um die Beeinträchtigung der Gewässer während der 

Bauzeit zu minimieren. Die Becken sind so zu konzipieren, dass wassergefähr-

dende Stoffe bei Bedarf zurückgehalten werden können (Notfallbecken).  

3. Die Bemessung der Absetzbecken ist auf einen Rückhalt von absetzbaren Stof-

fen (< 0,5 ml/1) und abfiltrierbaren Stoffen (< 100 mg/1) auszulegen. 

4. Das einzuleitende Wasser darf keine für das Gewässer schädlichen Konzentrati-

onen an Schadstoffen und mit dem Auge wahrnehmbaren Schwimmstoffe oder 

Ölschlieren aufweisen. 

5. Soweit es das Gewässer erfordert, sind vor der Einleitung Maßnahmen zur Re-

genwasserrückhaltung zu ergreifen. 

6. Zur Verringerung der Staubbelastung des öffentlichen Straßennetzes sind Rei-

fenwaschanlagen mit Wasseraufbereitung im Kreislaufsystem einzurichten. 

A.4.1.4 Ausbau von Gewässern 

1. Bei sämtlich notwendig werdenden Gewässerausbaumaßnahmen sind die 

Grundsätze des naturnahen Wasserbaus bindend zu beachten und einzuhalten. 

Dazu zählen insbesondere 

• wechselnde Sohlbreiten, Sohltiefen und Böschungsneigungen  

• mäandrierende oder geschwungene Linienführung  

• auf das erforderliche Maß begrenzte Befestigung von Gewässersohle und -
ufer  

• soweit möglich Uferstabilisierung durch Lebendbauweise, sowie  

• standortgerechte Bepflanzung. 
2. Die Querschnitte des neu anzulegenden Gewässerabschnittes sind an die der 

bestehenden Gewässerläufe anzupassen (soweit diese einen natürlichen oder 

naturnahen Zustand aufweisen).  
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3. Noch zu nutzende Entwässerungseinrichtungen dürfen nicht beeinträchtigt wer-

den. 

4. Die künftige Unterhaltung der ausgebauten Gewässerabschnitte obliegt - soweit 

nichts Anderes bestimmt wird - den Vorhabenträgern. 

5. Durch die beabsichtigte Erneuerung bzw. Verlängerung bestehender Durchlässe 

und Eisenbahnüberführungen, darf es zu keiner nachteiligen Veränderung der 

vorhandenen Hochwasserabflusssituation kommen. 

6. Um die Gewässerdurchgängigkeit zu erhalten, ist in den Kreuzungsbauwerken 

nach Möglichkeit eine mindestens 30 cm dicke Kiessohle vorzusehen. 

7. Auf eine sohlgleiche Anbindung der Bauwerke an den vorhandenen Gewässer-

abschnitt ist zu achten. 

8. Die jeweiligen Anbindungen der Bauwerke an die Gewässer sind ausreichend 

vor Wasserangriffen zu schützen. 

9. Die Unterhaltungslast sämtlicher Kreuzungsbauwerke obliegt, soweit nichts An-

deres geregelt wird, den Vorhabenträgern auf eigene Kosten. 

10. Darüber hinaus obliegt den Vorhabenträgern die Unterhaltung der Gewässer auf 

einer Länge von 10 m im Ein- und Auslaufbereich der jeweiligen Kreuzungsbau-

werke, soweit diese durch die Anlage bedingt ist. 

11. Die Bauarbeiten innerhalb des Überschwemmungsgebietes sollten, wenn mög-

lich außerhalb der kritischen Hochwasserzeit (November bis April) durchgeführt 

werden. 

12. Im Überschwemmungsgebiet dürfen Erdaushub und Baumaterialien nur so zwi-

schengelagert werden, dass keine Abflussbehinderung eintritt und keine Ab-

schwemmungen erfolgen können. 

13. Nach Abschluss der Baumaßnahme sind im Überschwemmungsgebiet alle vom 

Bau herrührenden Ablagerungen zu beseitigen. 

14. Längerfristige Baustelleneinrichtungen sollen soweit wie möglich außerhalb des 

Überschwemmungsgebietes liegen. 

15. Das Bauvorhaben ist so auszuführen, zu unterhalten und zu betreiben, das von 

ihm keine nachteiligen Auswirkungen auf den Bestand und die Beschaffenheit 

des Gewässers und des Grundwassers ausgehen können. 
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16. Bei Hochwassergefahr sind die Vorhabenträger bzw. seine Beauftragten ver-

pflichtet, alle Vorkehrungen zur Sicherung seiner Maßnahme und zur Schadens-

abwehr zu treffen. Sie haben sich selbst über die Hochwasserverhältnisse zu in-

formieren. 

A.4.1.5 Anlagen an Gewässern 

1. Bei einer Änderung des Abflussquerschnittes der Brücken- und Durchlassbau-

werke muss das hydraulische Leistungsband der Gewässer zwingend berück-

sichtigt werden. Eine Verschlechterung der Situation für die Ober-, An- und Un-

terlieger darf nicht erfolgen. 

A.4.1.6 Überschwemmungsgebiete 

1. Der durch den Ausbau der Bahnanlagen resultierende Retensionsraumverlust von 

4.600 m3 muss jeweils bis zum Bau der retensionsraumeinschränkenden Maß-

nahmen an geeigneter Stelle nachgewiesen werden. Die Maßnahmen sind in Ab-

stimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Kronach umzusetzen. 

Sollten sich hieraus planfeststellungsrelevante Tatbestände ergeben, haben die 

Vorhabenträger unverzüglich ein diesbezügliches Planänderungsverfahren bei 

der Planfeststellungsbehörde zu beantragen.  

A.4.1.7 Allgemeines 

1. Die Ausführungsplanung des Ersatzneubaus des Pumpwerks bei Bahn –km 

51,030 (Hirschaid Kreisstraße) ist mit dem Fachbereich Kreiseigener Tiefbau ab-

zustimmen. 

2. Die Vorhabenträger haben rechtzeitig vor Baubeginn im Wasserschutzgebiet ei-

nen detaillierten Alarm- und Einsatzplan (24/7) auszuarbeiten und mit den Fach-

behörden abzustimmen. 

3. Die chemische Zusammensetzung der Stahlspundwände muss den geltenden 

DIN-Normen (z. B. DIN EN 10248-1 & DIN EN 10249-1) entsprechen. 
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A.4.2 Naturschutz und Landschaftspflege 

A.4.2.1 Landschaftspflegerische Maßnahmen 

1. Alle landschaftspflegerischen Maßnahmen sind gemäß den Vorgaben in den 

Maßnahmenblättern einschließlich erforderlicher Fertigstellungs- und Entwick-

lungspflege auszuführen, sofern nichts Abweichendes geregelt ist. 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind spätestens ein Jahr nach Inbetriebnah-

me der Strecke herzustellen. 

2. Sobald das Entwicklungsziel der einzelnen Maßnahmen erreicht ist, sind die 

Maßnahmenflächen von der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von 

Oberfranken und den Unteren Naturschutzbehörden an den Landratsämtern 

Bamberg und Forchheim abzunehmen. 

3. Im Rahmen der in A.4.1.1 auferlegten Fertigstellungsanzeige ist nachzuweisen, 

dass alle landschaftspflegerischen Maßnahmen fach- und sachgerecht herge-

stellt und umgesetzt sind. 

A.4.2.2 Landschaftspflegerische Ausführungsplanung (LAP) 

1. Für alle in den landschaftspflegerischen Begleitplänen vorgesehenen Maßnah-

men zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

haben die Vorhabenträger in enger Abstimmung mit den Unteren Naturschutzbe-

hörden an den Landratsämtern Bamberg und Forchheim einen Landschaftspfle-

gerischen Ausführungs- und Pflegeplan (LAP) zu erstellen. 

2. In diesem sind alle weiteren zur Ausführung bzw. Umsetzung erforderlichen 

Maßnahmen zu konkretisieren. 

3. Bei Ansaaten und Anpflanzungen auf Ausgleichs- und Ersatzflächen ist autoch-

thones Pflanzgut bzw. Saatgut aus regionaler Herkunft zu verwenden. 

4. Der abgestimmte LAP ist dem Eisenbahn-Bundesamt mit dem Abstimmungsver-

merk der beteiligten Behörden spätestens einen Monat vor Maßnahmenumset-

zung vorzulegen. 

5. Die Durchführung der Maßnahmen ist zu dokumentieren und den zuständigen 

Unteren Naturschutzbehörden sowie dem Eisenbahn-Bundesamt rechtzeitig, un-

aufgefordert nachzuweisen. 
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A.4.2.3 Soll-/Ist-Vergleich 

1. Nach Abschluss der Baumaßnahmen ist anhand von Bestandsplänen und einem 

Soll-/Ist-Vergleich der Stand der Umsetzung der planfestgestellten landschafts-

pflegerischen Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen gegenüber den Unteren Natur-

schutzbehörden an den Landratsämtern Bamberg und Forchheim aufzuzeigen. 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist hiervon zu unterrichten. Bei deutlichen Abwei-

chungen gegenüber der Planung ist das weitere Vorgehen mit dem Eisenbahn-

Bundesamt abzustimmen. 

A.4.2.4 Kompensationsverzeichnis 

1. Die erforderlichen Angaben für die Erfassung und Kontrolle der für die Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahme festgesetzten Flächen sind dem Eisenbahn-

Bundesamt in elektronisch weiter verarbeiteter Form zu übermitteln (Kompensa-

tionsverzeichnis – Ökoflächenkataster). Es sind alle Flächen zu übermitteln, auf 

denen dauerhafte Maßnahmen erfolgen. 

2. Die Vorhabenträger stellen die zu meldenden Flächen auf Grundlage des aktuel-

len Katasters in Plänen übersichtlich da und übermitteln diese in Abstimmung mit 

dem Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Nürnberg, dem Bayerischen Landes-

amt für Umwelt. 

A.4.2.5 Umweltfachliche Bauüberwachung 

1. Die Vorhabenträger haben eine Umweltfachliche Bauüberwachung mit Schwer-

punkt Natur- und Artenschutz nach Maßgabe des Umweltleitfadens des Eisen-

bahn-Bundesamtes (Teil VII): Umweltfachliche Bauüberwachung (Stand Juli 

2015) einzusetzen. 

2. Diese hat – soweit es um die Verhinderung von Umweltstraftaten oder die Ver-

hinderung bzw. Beseitigung von akuten Umweltschäden geht – eine unmittelbare 

Weisungsbefugnis gegenüber den Bauleitern der bauausführenden Firmen. 

3. Rechtzeitig vor Baubeginn sind der Planfeststellungsbehörde, den beteiligten 

Kommunen sowie der Höheren und den Unteren Naturschutzbehörden die von 

den Vorhabenträgern mit der Wahrnehmung der Aufgaben beauftragten Fach-

kräfte einschließlich deren Qualifikation zu benennen. Die Vorhabenträger haben 

sicherzustellen, dass die im o.g. Umweltleitfaden genannten Aufgaben erfüllt 

werden. Die organisatorischen Vorgaben sind zu beachten. 
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4. Die umweltfachliche Bauüberwachung begleitet, sichert und überwacht die fach- 

und sachgerechte Umsetzung aller landschaftspflegerischen Maßnahmen. 

5. Die umweltfachliche Bauüberwachung weist die Umsetzung bzw. den Umset-

zungsstand der landschaftspflegerischen Maßnahmen in einem regelmäßigen 

Turnus in Form von Berichten der Höheren Naturschutzbehörde an der Regie-

rung von Oberfranken, den Unteren Naturschutzbehörde an den Landratsämtern 

Bamberg und Forchheim, den betroffenen Kommunen sowie dem Eisenbahn-

Bundesamt, Außenstelle Nürnberg, nach. 

A.4.2.6 Rechtliche Sicherung 

1. Zur dauerhaften Bestandssicherung der auf den Ausgleichs-/Ersatzflächen 

durchgeführten landschaftspflegerischen Maßnahmen ist im Grundbuch eine 

dingliche Sicherung zugunsten des Freistaates Bayern, vertreten durch das zu-

ständige Landratsamt, Untere Naturschutzbehörde, einzutragen, sofern die Flä-

chen nicht ins Eigentum der Vorhabenträger übergehen. 

2. § 11 der Bayerische Kompensationsverordnung (BayKompV) ist entsprechend zu 

beachten. 

3. Die Wiederaufforstung der Flur Nr. 2188 Strullendorf und 1458 Gemarkung Strul-

lendorf, Flur Nr. 4442/15 und 4442/20 ist detailliert (Art der Wiederbestockung, 

Arbeits- und Kulturplan) mit der Stadt Bamberg (Städtische Forstverwaltung) ab-

zustimmen. 

A.4.3 Artenschutz 

1. Vor der Fällung von Altbäumen sind eventuelle Baumhöhlen auf eine Quartiers-

nutzung durch Vogelarten zu kontrollieren und rechtzeitig vor dem Fälltermin zu 

verschließen. 

2. Rechtzeitig vor Verfüllung der Sickergrube des Flurstücks Nr. 1042 der Gemar-

kung Altendorf ist das Gewässer auf das Vorkommen streng geschützte Amphi-

bienarten zu untersuchen. Sollten streng geschützte Amphibienarten nachgewie-

sen werden, sind die notwendigen artenschutzrechtlichen Vorkehrungen zu tref-

fen. 

3. Ebenso sind vor der Verfüllung der Sickergrube alle Fische, Krebse und Mu-

scheln abzufischen und in andere, sichere Gewässer umzusetzen. Arten, die 
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nicht im § 11 Abs. 3 AVBayFiG aufgeführt sind, müssen fachgerecht getötet und 

entsorgt werden. 

4. Der amphibien- und reptiliensichere Bauschutzzaun (Maßnahme S0.2) ist im Be-

reich des Flurstücks Nr. 1073/1 der Gemarkung Altendorf beidseits des Feldwe-

ges zu errichten. 

5. Die im Endbericht vom 16.01.2020 zur „Umsiedlung von Haselmäusen aus den 

vorgesehenen Eingriffsbereichen östlich der bestehenden Bahntrasse“ darge-

stellten Empfehlungen zur weiteren Vergrämung und zukünftigen Unterstützung 

zur Rückbesiedelung sowie zur Erfolgskontrolle der Haselmaus sind von den 

Vorhabenträgern zu beachten. 

6. Im Abschnitt der Planungsbereiche entlang der Hausgärten der Immobilien 

Gotenstraße 3 bis 23 in Altendorf sind die betroffenen Bereiche rechtzeitig vor 

Baubeginn, bei geeigneten Witterungsverhältnissen, mehrmalig auf Zauneidech-

sen hin zu untersuchen und ggf. die zum Umgang mit den Zauneidechsen fest-

gesetzten artenschutzfachlichen Maßnahmen umzusetzen. Die Untersuchung 

und ggf. notwendige Maßnahmenumsetzung ist von der umweltfachlichen Bau-

überwachung zu begleiten und zu dokumentieren. 

A.4.4 Immissionsschutz 

A.4.4.1 Betriebsbedingte Lärmimmissionen 

1. Die Vorhabenträger haben die Errichtung der in den Planunterlagen und den 

nachfolgenden Bestimmungen vorgesehenen baulichen Maßnahmen des aktiven 

Schallschutzes vor der Gesamtinbetriebnahme der Ausbaumaßnahme abzu-

schließen. Die Schallschutzwände sind bauartzugelassen nach Ril 804 hochab-

sorbierend auszuführen. Ausgenommen davon sind die transparent ausgeführten 

Bauteile. 

2. Zum Schutz der Ortslagen in den Gemeinden Altendorf und Strullendorf sowie 

der Marktgemeinde Hirschaid werden Schallschutzwände/ -wälle mit den nach-

folgend ausgewiesenen Höhen über Schienenoberkante planfestgestellt: 
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Lage zur 
Trasse 

Bahn-km Höhe in [m] 
über SO 

Bemerkung 

Bereich Gemeinde Altendorf 

Osten 48,180 - 48,200 2 - 3 Stufenweise Auftreppung 

48,200 - 48,309 3  

48,309 - 48,329 4  

48,329 - 48,493 5  

48,493 - 48,505 5 Teiltransparenz im Bereich Ju-
rastraße 

48,505 - 48,651 5  

48,651 - 48,984 5 Oberster Meter transparent 

48,984 - 49,145 5 Schallschutzwall 

Mitte 48,049 - 48,348 4  

48,493 - 48,505 5 Teiltransparenz im Bereich Ju-
rastraße 

48,505 – 49,040 5  

49,040 - 49,199 4  

Westen 47,862 - 47,882 2 - 4 Stufenweise Auftreppung 

47,882 - 48,339 4  

48,339 - 48,485 4  

48,485 - 48,530 5 Teiltransparenz im Bereich Ju-
rastraße (Bahn-km 48,500 - 
Bahn-km 48,120) 

48,530 - 48,849 4  

48,849 - 49,179 3  

49,179 - 49,199 3 - 2 Stufenweise Abtreppung 

Bereich Marktgemeinde Hirschaid 

Osten  50,849 - 50,869 2 - 3 Stufenweise Auftreppung 

50,869 - 50,984 3  

50,984 - 51,006 4  

51,006 - 51,056 5 Teiltransparenz 

51,056 - 51,231 4  
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Lage zur 
Trasse 

Bahn-km Höhe in [m] 
über SO 

Bemerkung 

51,231 - 52,243 3 Anschluss an Widerlager 

Mittel 50,416 - 51,006 4  

51,006 - 51,056 4,5 Teiltransparenz 

51,196 - 52,222 4 Anschluss an Brückenpfeiler 

Westen  49,946 - 50,392 6,5 LSWd auf best. Wall  
(5,0 + 1,5) 

50,411 - 50,984 3  

50,984 - 51,006 4  

51,006 - 51,056 5 Teiltransparenz 

51,056 - 51,181 4  

51,203 - 52,200 3 Anschluss an Widerlager 

Bereich Gemeinde Strullendorf 

Osten  53,649 - 53,669 2 - 3 Stufenweise Auftreppung 

53,669 - 54,275 3  

54,275 - 54,315 4 Teiltransparenz 

54,315 - 55,079 3  

55,079 - 55,099 3 - 2 Stufenweise Abtreppung 

Mitte 53,649 - 54,285 4 bei SÜ Gewerbeanbindung Süd: 
Anschluss der LSWd an Pfeiler 

54,285 - 54,300 4 Teiltransparenz 

54,300 - 54,712 4  
 

3. Soweit es der Bauablauf zulässt bzw. diesen nicht unverhältnismäßig erschwert, 

haben die Vorhabenträger die geplanten Lärmschutzwände zeitlich vor den übri-

gen Baumaßnahmen zu realisieren. 

4. Passive Lärmschutzmaßnahmen 

Die Vorhabenträger haben die nach der Planung Erstattungsberechtigten 

(Grundstückseigentümer, Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte) der 

Wohneinheiten von baulichen Anlagen, über den ihnen nach der 24. BImSchV 

zustehenden Anspruch auf Erstattung der notwendigen Kosten für passive Lärm-
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schutzmaßnahmen (z. B. Schallschutzfenster, ggf. Schalldämmlüfter, ggf. Dach-

dämmung oder sonstige Dämmung von Außenbauteilen) sowie die Modalitäten 

seiner Geltendmachung zu unterrichten. Der Nachweis über die Unterrichtung ist 

der Planfeststellungsbehörde vorzulegen. 

Folgende Grundstücke haben Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen: 

lfd. Nr. Gemeinde / 
Stadt Straße Haus-Nr. Flst.-Nr. 

1 Altendorf Am Bahnhof 1 839 
2 Altendorf Am Bahnhof 3 838 
3 Altendorf Am Bahnhof 5 826/4 
4 Altendorf Am Bahnhof 7 826/3 
5 Altendorf Am Bahnhof 9 826/3 
6 Altendorf Am Deichselbach 1 852 
7 Altendorf Am Deichselbach 2 861/6 
8 Altendorf Am Deichselbach 4 861/5 
9 Altendorf Am Deichselbach 5 853 
10 Altendorf Am Deichselbach 6 861/4 
11 Altendorf Am Deichselbach 9 856 
12 Altendorf Am Deichselbach 11 859/3 
13 Altendorf Am Deichselbach 13 859/1 
14 Altendorf Am Deichselbach 15 859 
15 Altendorf Am Deichselbach 17 860 
16 Altendorf Am Deichselbach 19 861/2 
17 Altendorf Am Deichselbach 21 861/3 
18 Altendorf Am Deichselbach 23 843 
19 Altendorf Am Haidesand 1 830/1 
20 Altendorf Am Haidesand 3 829/3 
21 Altendorf Am Haidesand 4 830/7 
22 Altendorf Am Haidesand 5 829/4 
23 Altendorf Am Haidesand 8 830/11 
24 Altendorf Am Haidesand 9 830/15 
25 Altendorf Am Haidesand 11 830/16 
26 Altendorf Am Haidesand 12 830/9 
27 Altendorf Am Haidesand 13 830/17 
28 Altendorf Am Haidesand 14 830/6 
29 Altendorf Am Haidesand 15 830/18 
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lfd. Nr. Gemeinde / 
Stadt Straße Haus-Nr. Flst.-Nr. 

30 Altendorf Am Haidesand 17 830/19 
31 Altendorf Am Haidesand 21 830/21 
32 Altendorf Bamberger Straße 1 782/2 
33 Altendorf Bamberger Straße 3 782/3 
34 Altendorf Bamberger Straße 3a 782/5 
35 Altendorf Bamberger Straße 5 782/4 
36 Altendorf Bamberger Straße 7 782 
37 Altendorf Brücknerstraße 4 1006 
38 Altendorf Frankenstraße 1 816/1 
39 Altendorf Frankenstraße 2 669/2 
40 Altendorf Frankenstraße 3 810 
41 Altendorf Frankenstraße 4 669/1 
42 Altendorf Frankenstraße 6 675 
43 Altendorf Frankenstraße 7a 676/15 
44 Altendorf Frankenstraße 8 675/1 
45 Altendorf Frankenstraße 9 744/15 
46 Altendorf Frankenstraße 10 675/2 
47 Altendorf Frankenstraße 10a 675/2 
48 Altendorf Frankenstraße 11 744/13 
49 Altendorf Frankenstraße 13 744/12 
50 Altendorf Frankenstraße 14 676/16 
51 Altendorf Frankenstraße 15 744/11 
52 Altendorf Frankenstraße 16 676/5 
53 Altendorf Frankenstraße 17 744/10 
54 Altendorf Frankenstraße 18 676/6 
55 Altendorf Frankenstraße 19 744/9 
56 Altendorf Frankenstraße 20 676/7 
57 Altendorf Frankenstraße 20 676/7 
58 Altendorf Frankenstraße 21 744/7 
59 Altendorf Frankenstraße 23 744/6 
60 Altendorf Frankenstraße 24 685/2 
61 Altendorf Frankenstraße 26 685/3 
62 Altendorf Frankenstraße 28 685 
63 Altendorf Frankenstraße 30 685/1 
64 Altendorf Frankenstraße 32 686/1 
65 Altendorf Frankenstraße 34 686/2 
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lfd. Nr. Gemeinde / 
Stadt Straße Haus-Nr. Flst.-Nr. 

66 Altendorf Friesenweg 1 813/1 
67 Altendorf Friesenweg 3 813 
68 Altendorf Friesenweg 4 815/1 
69 Altendorf Friesenweg 5 812/1 
70 Altendorf Friesenweg 7 812 
71 Altendorf Germanenstraße 1 817/4 
72 Altendorf Germanenstraße 2 668/10 
73 Altendorf Germanenstraße 33 681/1 
74 Altendorf Germanenstraße 35 689/10 
75 Altendorf Germanenstraße 37 688/3 
76 Altendorf Germanenstraße 39 687/1 
77 Altendorf Germanenstraße 40 666 
78 Altendorf Germanenstraße 41 686/3 
79 Altendorf Germanenstraße 42 689/4 
80 Altendorf Germanenstraße 44 689/3 
81 Altendorf Germanenstraße 46 689/2 
82 Altendorf Germanenstraße 48 689 
83 Altendorf Germanenstraße 54 686 
84 Altendorf Gotenstraße 2 806 
85 Altendorf Gotenstraße 7 794/14 
86 Altendorf Gotenstraße 9 794/6 
87 Altendorf Gotenstraße 11 794/7 
88 Altendorf Gotenstraße 13 794/8 
89 Altendorf Gotenstraße 15 794/9 
90 Altendorf Gotenstraße 24 676/2 
91 Altendorf Gotenstraße 26 676/8 
92 Altendorf Jurastraße 1 780 
93 Altendorf Jurastraße 2 784/1 
94 Altendorf Jurastraße 4 784/2 
95 Altendorf Jurastraße 5 802/2 
96 Altendorf Jurastraße 6 786 
97 Altendorf Jurastraße 7 804/1 
98 Altendorf Jurastraße 8 848/2 
99 Altendorf Jurastraße 8b 858 
100 Altendorf Jurastraße 9 805 
101 Altendorf Jurastraße 10 846 
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lfd. Nr. Gemeinde / 
Stadt Straße Haus-Nr. Flst.-Nr. 

102 Altendorf Jurastraße 11 807 
103 Altendorf Jurastraße 11a 807/3 
104 Altendorf Jurastraße 12 844 
105 Altendorf Jurastraße 14 838/3 
106 Altendorf Jurastraße 15 817/1 
107 Altendorf Keltenweg 13 676/12 
108 Altendorf Keltenweg 15 676/4 
109 Altendorf Keltenweg 20 689/15 
110 Altendorf Keltenweg 22 689/14 
111 Altendorf Keltenweg 23 689/20 
112 Altendorf Keltenweg 24 689/13 
113 Altendorf Keltenweg 25 684/4 
114 Altendorf Keltenweg 26 689/12 
115 Altendorf Keltenweg 27 684/3 
116 Altendorf Keltenweg 28 689/11 
117 Altendorf Keltenweg 29 684 
118 Altendorf Keltenweg 35 689/7 
119 Altendorf Keltenweg 37 689/6 
120 Altendorf Schulstraße 2 851/4 
121 Altendorf Schulstraße 3 787 
122 Altendorf Schulstraße 4 851 
123 Altendorf Schulstraße 4a 851/10 
124 Altendorf Schulstraße 5 784/4 
125 Altendorf Schulstraße 6 850 
126 Altendorf Schulstraße 6a 850 
127 Altendorf Schulstraße 7 784/3 
128 Altendorf Schulstraße 8 793 
129 Altendorf Schulstraße 9 786 
130 Altendorf Schulstraße 10 794/3 
131 Altendorf Schulstraße 12 794 
132 Altendorf Schulstraße 13 779 
133 Altendorf Schulstraße 14 795 
134 Altendorf Schulstraße 16 796/1 
135 Altendorf Schulstraße 18 796 
136 Altendorf Schulstraße 19 774/1 
137 Altendorf Schulstraße 20 764/1 
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lfd. Nr. Gemeinde / 
Stadt Straße Haus-Nr. Flst.-Nr. 

138 Altendorf Schulstraße 22 764/2 
139 Altendorf Schulstraße 24 764/3 
140 Altendorf Schulstraße 25 770/2 
141 Altendorf Schulstraße 26 764/4 
142 Altendorf Schulstraße 27 767/2 
143 Altendorf Schulstraße 28 764/5 
144 Altendorf Schulstraße 29 766/1 
145 Altendorf Schulstraße 31 767/1 
146 Altendorf Schulstraße 33 766 
147 Altendorf Schulstraße 34 768 
148 Altendorf Schulstraße 35 767/3 
149 Altendorf Schulstraße 36 769 
150 Altendorf Schulstraße 37 767 
151 Altendorf Schulstraße 41 770/1 
152 Altendorf Schulstraße 42 774/3 
153 Altendorf Schulstraße 44 780 
154 Altendorf Schulstraße 47 774 
155 Altendorf Zum Bühl 1 830/3 
156 Altendorf Zum Bühl 3 830/4 
157 Altendorf Zum Bühl 5 830/5 
158 Altendorf Zum Bühl 6 831/5 
159 Altendorf Zum Bühl 8 831/4 
160 Altendorf Zum Bühl 10 831/3 
161 Hirschaid Am Stellwerk 1 2173/2 
162 Hirschaid Am Stellwerk 2 2170/3 
163 Hirschaid Am Stellwerk 3 2173/3 
164 Hirschaid Am Stellwerk 5 2173/4 
165 Hirschaid Am Stellwerk 7 2173 
166 Hirschaid Am Stellwerk 9 2173/5 
167 Hirschaid Amlingstadter Straße 3 1674 
168 Hirschaid Amlingstadter Straße 3 1674 
169 Hirschaid Amlingstadter Straße 5 1674 
170 Hirschaid Amlingstadter Straße 6 1674/2 
171 Hirschaid Amlingstadter Straße 7 1681/1 
172 Hirschaid Amlingstadter Straße 8 1681 
173 Hirschaid Amlingstadter Straße 8 1681 
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lfd. Nr. Gemeinde / 
Stadt Straße Haus-Nr. Flst.-Nr. 

174 Hirschaid Amlingstadter Straße 9 1683 
175 Hirschaid Amlingstadter Straße 10 1683/4 
176 Hirschaid Amlingstadter Straße 12 1692/3 
177 Hirschaid Amlingstadter Straße 13 1712/1 
178 Hirschaid Amlingstadter Straße 14 1692/4 
179 Hirschaid Amlingstadter Straße 15 1709 
180 Hirschaid Amlingstadter Straße 16 1692/5 
181 Hirschaid Amlingstadter Straße 17 1708 
182 Hirschaid Amselweg 1 1680 
183 Hirschaid Amselweg 5 1690/53 
184 Hirschaid Amselweg 7 1690/52 
185 Hirschaid Amselweg 9 1690/51 
186 Hirschaid Amselweg 11 1690/50 
187 Hirschaid Amselweg 13 1690/49 
188 Hirschaid Amselweg 15 1690/48 
189 Hirschaid Amselweg 17 1690/47 
190 Hirschaid Annastraße 1 1278/8 
191 Hirschaid Annastraße 2 1278 

192 Hirschaid Annastraße 3 1278/9, 
1277/6 

193 Hirschaid Annastraße 4 1288/1 
194 Hirschaid Annastraße 5 1289/7 
195 Hirschaid Annastraße 5a 1289/9 
196 Hirschaid Annastraße 6 1288/2 
197 Hirschaid Annastraße 7 1289/6 
198 Hirschaid Bahnhofsplatz 1 1244/4 
199 Hirschaid Bahnhofsplatz 2 1245/2 
200 Hirschaid Bahnhofsplatz 3 1244/8 
201 Hirschaid Bahnhofsplatz 5 1244/2 
202 Hirschaid Bahnhofsplatz 7 1243 
203 Hirschaid Bahnhofsplatz 9 1242 
204 Hirschaid Bahnhofsplatz 11 1241 
205 Hirschaid Bahnhofstraße 9 101 
206 Hirschaid Bahnhofstraße 9a 101/6 
207 Hirschaid Bahnhofstraße 9b 1246 
208 Hirschaid Bahnhofstraße 9c 101/3 
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lfd. Nr. Gemeinde / 
Stadt Straße Haus-Nr. Flst.-Nr. 

209 Hirschaid Bahnhofstraße 9d 101/4 
210 Hirschaid Bahnhofstraße 9e 101 
211 Hirschaid Bahnhofstraße 9f 101 
212 Hirschaid Bahnhofstraße 9g 101 
213 Hirschaid Bahnhofstraße 11 1246/3 
214 Hirschaid Bahnhofstraße 13 1246/4 
215 Hirschaid Bahnhofstraße 15 1246/2 
216 Hirschaid Bahnhofstraße 17 1245 
217 Hirschaid Bahnhofstraße 21 1250/4 
218 Hirschaid Bahnhofstraße 22 1250/10 
219 Hirschaid Bahnhofstraße 22a 1250/5 
220 Hirschaid Bahnhofstraße 22b 1250/10 
221 Hirschaid Bahnhofstraße 23 1250/8 
222 Hirschaid Bahnhofstraße 24 1250/12 
223 Hirschaid Bahnhofstraße 25 1250/14 
224 Hirschaid Bahnhofstraße 25a 1250/15 
225 Hirschaid Bahnhofstraße 25b 1256/3 
226 Hirschaid Bahnhofstraße 25c 1256/5 
227 Hirschaid Bahnhofstraße 25d 1256/7 
228 Hirschaid Bahnhofstraße 26 1251 
229 Hirschaid Bahnhofstraße 27 1250/17 
230 Hirschaid Bahnhofstraße 28 1251/2 
231 Hirschaid Bahnhofstraße 29a 1249 
232 Hirschaid Bamberger Straße 31a 1256/6 
233 Hirschaid Bamberger Straße 33 282/2 
234 Hirschaid Bamberger Straße 34 280/4 
235 Hirschaid Bamberger Straße 34a 281/3 
236 Hirschaid Bamberger Straße 35 282/7 
237 Hirschaid Bamberger Straße 35a 282/3 
238 Hirschaid Bamberger Straße 36 253/2 
239 Hirschaid Bamberger Straße 36a 253/4 
240 Hirschaid Bamberger Straße 37 282/4 
241 Hirschaid Bamberger Straße 38 253/3 
242 Hirschaid Bamberger Straße 38a 281/5 
243 Hirschaid Bamberger Straße 39 287/3 
244 Hirschaid Bamberger Straße 40 281/6 
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lfd. Nr. Gemeinde / 
Stadt Straße Haus-Nr. Flst.-Nr. 

245 Hirschaid Bamberger Straße 40a 281 
246 Hirschaid Bamberger Straße 40b 281/7 
247 Hirschaid Bamberger Straße 42 296 
248 Hirschaid Bamberger Straße 42a 295 
249 Hirschaid Bamberger Straße 43 293/1 
250 Hirschaid Bamberger Straße 47 294 
251 Hirschaid Bamberger Straße 55 1721/1 
252 Hirschaid Bamberger Straße 55a 1721 

253 Hirschaid Elmbergstraße 1 1675, 1676, 
1676/1 

254 Hirschaid Elmbergstraße 2 1280 
255 Hirschaid Elmbergstraße 4 1280/4 
256 Hirschaid Elmbergstraße 8 1280/7 
257 Hirschaid Elmbergstraße 10 1280/9 
258 Hirschaid Elmbergstraße 12 1280/11 
259 Hirschaid Elmbergstraße 14 1281/1 
260 Hirschaid Elmbergstraße 16 1283 
261 Hirschaid Elmbergstraße 18 1284/1 
262 Hirschaid Elmbergstraße 20 1284/2 
263 Hirschaid Fasanenstraße 18 1658/36 
264 Hirschaid Fasanenstraße 20 1658/37 
265 Hirschaid Fasanenstraße 22 1658/38 
266 Hirschaid Ferdinandstraße 1 1237 
267 Hirschaid Frankenstraße 1 246 
268 Hirschaid Frankenstraße 2 246/2 
269 Hirschaid Georgenstraße 1 1280/6 
270 Hirschaid Georgenstraße 2 1280/3 
271 Hirschaid Georgenstraße 3 1280/8 
272 Hirschaid Georgenstraße 4 1265 
273 Hirschaid Georgenstraße 5 1280/10 
274 Hirschaid Georgenstraße 6 1280/16 
275 Hirschaid Georgenstraße 9 1284 
276 Hirschaid Georgenstraße 12 1280/22 
277 Hirschaid Georgenstraße 14 1284/5 
278 Hirschaid Georgenstraße 16 1348/99 
279 Hirschaid Griesweg 10 1179 
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lfd. Nr. Gemeinde / 
Stadt Straße Haus-Nr. Flst.-Nr. 

280 Hirschaid Hahnenweg 1 1683/6 
281 Hirschaid Hahnenweg 2 1692 
282 Hirschaid Hahnenweg 4 1692/2 
283 Hirschaid Hahnenweg 9 1688 
284 Hirschaid Hahnenweg 11 1690/17 
285 Hirschaid Hahnenweg 13 1690/54 
286 Hirschaid Heinrichstraße 1 1273/11 
287 Hirschaid Heinrichstraße 2 1273 
288 Hirschaid Heinrichstraße 3 1271/4 
289 Hirschaid Heinrichstraße 4 1271 
290 Hirschaid Heinrichstraße 6 1266 
291 Hirschaid Heinrichstraße 8 1265/2 
292 Hirschaid Josefstraße 1 1277/7 
293 Hirschaid Josefstraße 2 1278/8 
294 Hirschaid Josefstraße 4 1278/1 
295 Hirschaid Josefstraße 6 1282 
296 Hirschaid Josefstraße 8 1282/1 
297 Hirschaid Josefstraße 9 1281/3 
298 Hirschaid Josefstraße 10 1282/2 
299 Hirschaid Josefstraße 11 1280/23 
300 Hirschaid Josefstraße 12 1282/3 
301 Hirschaid Josefstraße 13 1280/24 
302 Hirschaid Josefstraße 13a 1280/27 
303 Hirschaid Josefstraße 14 1283/2 
304 Hirschaid Josefstraße 17 1280/14 
305 Hirschaid Kilianstraße 1 1266/1 
306 Hirschaid Kilianstraße 2 1270/1 
307 Hirschaid Kilianstraße 3 1280/15 
308 Hirschaid Kilianstraße 5 1280/17 
309 Hirschaid Kilianstraße 6 1270/4 
310 Hirschaid Kilianstraße 7 1280/19 
311 Hirschaid Kilianstraße 8 1270/3 
312 Hirschaid Kilianstraße 9 1280/21 
313 Hirschaid Kilianstraße 12 1280/1 
314 Hirschaid Kunigundenstraße 1 1273/10 
315 Hirschaid Kunigundenstraße 2 1273/9 
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lfd. Nr. Gemeinde / 
Stadt Straße Haus-Nr. Flst.-Nr. 

316 Hirschaid Kunigundenstraße 2a 1273/8, 
1274/3 

317 Hirschaid Kunigundenstraße 3 1273/1 
318 Hirschaid Kunigundenstraße 4 1273/3 
319 Hirschaid Kunigundenstraße 4a 1273/4 
320 Hirschaid Kunigundenstraße 4b 1271/6 
321 Hirschaid Kunigundenstraße 5 1271/5 
322 Hirschaid Kunigundenstraße 6 1271/2 
323 Hirschaid Kunigundenstraße 7 1271/1 
324 Hirschaid Leimhüll 8 1229 
325 Hirschaid Leimhüll 10 1228 
326 Hirschaid Leimhüll 12 1226/2 
327 Hirschaid Leimhüll 14 1225 
328 Hirschaid Leimhüll 16 1223 
329 Hirschaid Leimhüll 16a 1223/6 
330 Hirschaid Leimhüll 18 1222 
331 Hirschaid Leimhüll 18a 1222/2 
332 Hirschaid Leimhüll 20 1221 
333 Hirschaid Leimhüll 22 1220/2 
334 Hirschaid Leimhüll 24 1219/3 
335 Hirschaid Leimhüll 24a 1219 
336 Hirschaid Leimhüll 26 1218 
337 Hirschaid Leimhüll 27 1196/34 
338 Hirschaid Leimhüll 28 1212/2 
339 Hirschaid Leimhüll 30 1211/3 
340 Hirschaid Leimhüll 32 1210/1 
341 Hirschaid Leimhüll 32a 1210/8 
342 Hirschaid Leimhüll 33 1197 
343 Hirschaid Leimhüll 36 1207/4 
344 Hirschaid Leimhüll 38 1206/2 
345 Hirschaid Leimhüll 40 1205/2 
346 Hirschaid Leimhüll 42 1205/2 
347 Hirschaid Leimhüll 44 1203/2 
348 Hirschaid Lerchenweg 3 1689 
349 Hirschaid Lerchenweg 4 1690/20 
350 Hirschaid Lerchenweg 6 1690/18 
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lfd. Nr. Gemeinde / 
Stadt Straße Haus-Nr. Flst.-Nr. 

351 Hirschaid Lerchenweg 8 1690/22 
352 Hirschaid Maximilianstraße 12 1238/2 
353 Hirschaid Maximilianstraße 14 1238/3 
354 Hirschaid Maximilianstraße 15 1239 
355 Hirschaid Maximilianstraße 16 1238/4 
356 Hirschaid Maximilianstraße 17 1275 
357 Hirschaid Maximilianstraße 18 1238/5 
358 Hirschaid Maximilianstraße 19 1277 
359 Hirschaid Maximilianstraße 20 1238/6 
360 Hirschaid Maximilianstraße 21 1277/1 
361 Hirschaid Maximilianstraße 22 1238 
362 Hirschaid Maximilianstraße 23 1277/2 

363 Hirschaid Maximilianstraße 24 1276/1, 
1276/2 

364 Hirschaid Maximilianstraße 25 1277/4 
365 Hirschaid Maximilianstraße 26 942 
366 Hirschaid Maximilianstraße 27 1277/5 
367 Hirschaid Maximilianstraße 28 941 
368 Hirschaid Maximilianstraße 30 941/1 
369 Hirschaid Maximilianstraße 31 1289 
370 Hirschaid Maximilianstraße 32 937 
371 Hirschaid Maximilianstraße 33 1290/1 
372 Hirschaid Maximilianstraße 34 937/1 
373 Hirschaid Maximilianstraße 35 1290/2 
374 Hirschaid Maximilianstraße 38 936 
375 Hirschaid Maximilianstraße 40 935 
376 Hirschaid Nürnberger Straße 48 1216/3 
377 Hirschaid Nürnberger Straße 97 855/1 
378 Hirschaid Nürnberger Straße 98 856, 855 
379 Hirschaid Nürnberger Straße 100 855 
380 Hirschaid Ottostraße 1 1273/7 
381 Hirschaid Ottostraße 2 1277/8 
382 Hirschaid Ottostraße 3 1273/5 
383 Hirschaid Ottostraße 4 1278/6 
384 Hirschaid Ottostraße 5 1271/7 
385 Hirschaid Ottostraße 7 1271/3 
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386 Hirschaid Ottostraße 8 1278/3 
387 Hirschaid Pestalozzistraße 1 1213/4 

388 Hirschaid Pestalozzistraße 2 
1215, 
1216/12, 
1216/3 

389 Hirschaid Pestalozzistraße 3 1213/3 
390 Hirschaid Pestalozzistraße 8 1207 
391 Hirschaid Peuntstraße 4 1246/5 
392 Hirschaid Peuntstraße 6 1236/5 
393 Hirschaid Peuntstraße 6a 1242/2 
394 Hirschaid Peuntstraße 6b 1241/2 
395 Hirschaid Peuntstraße 6b 1241/2 
396 Hirschaid Peuntstraße 7 1244/6 
397 Hirschaid Peuntstraße 8 1244/5 
398 Hirschaid Pickelstraße 2 1227 
399 Hirschaid Pickelstraße 3 1229/2 
400 Hirschaid Pickelstraße 4 1227/3 
401 Hirschaid Pickelstraße 5 1228/2 
402 Hirschaid Pickelstraße 6 1226/4 
403 Hirschaid Pickelstraße 7 1227/2 
404 Hirschaid Pickelstraße 8 1225/2 
405 Hirschaid Pickelstraße 9 1226/5 
406 Hirschaid Pickelstraße 10 1223/5 
407 Hirschaid Pickelstraße 10a 1223/5 
408 Hirschaid Pickelstraße 11 1226 
409 Hirschaid Pickelstraße 11a 1226 
410 Hirschaid Pickelstraße 12 1222/1 
411 Hirschaid Pickelstraße 13 1224 
412 Hirschaid Pickelstraße 13a 1224/1 
413 Hirschaid Pickelstraße 14 1221/1 
414 Hirschaid Pickelstraße 16 1220/1 
415 Hirschaid Pickelstraße 17 1222/6 
416 Hirschaid Pickelstraße 17a 1222/7 
417 Hirschaid Pickelstraße 18 1219/2 
418 Hirschaid Pickelstraße 19 1221/6 
419 Hirschaid Pickelstraße 19a 1221/7 
420 Hirschaid Pickelstraße 28 1210/2 
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421 Hirschaid Pickelstraße 30 1210/3 
422 Hirschaid Pickelstraße 31 1212 
423 Hirschaid Pickelstraße 32 1210/4 
424 Hirschaid Pickelstraße 33 1211 
425 Hirschaid Pickelstraße 35 1210/7 
426 Hirschaid Pickelstraße 37 1210/6 
427 Hirschaid Pickelstraße 39 1210/5 
428 Hirschaid Realschulstraße 1 940 
429 Hirschaid Realschulstraße 3 940/1 
430 Hirschaid Realschulstraße 4 944 
431 Hirschaid Realschulstraße 5 938 
432 Hirschaid Schwalbenstraße 1 1694/5 
433 Hirschaid Schwalbenstraße 2 1694/6 
434 Hirschaid Schwalbenstraße 3 1694/4 
435 Hirschaid Schwalbenstraße 4 1694 
436 Hirschaid Schwalbenstraße 5 1694/3 
437 Hirschaid Schwalbenstraße 6 1693 
438 Hirschaid Schwalbenstraße 7 1694/2 
439 Hirschaid Schwalbenstraße 8 1693/1 
440 Hirschaid Schwalbenstraße 9 1694/1 
441 Hirschaid Siechenstraße 7 1213/6 
442 Hirschaid Siechenstraße 9 1213/5 
443 Hirschaid Sigismundstraße 1 302/1 
444 Hirschaid Sigismundstraße 3 302/1 
445 Hirschaid Sigismundstraße 4 243/1 
446 Hirschaid Stibergasse 2 288/10 
447 Hirschaid Stibergasse 2a 288/9 
448 Hirschaid Stibergasse 3 288/11 
449 Hirschaid Stibergasse 4 288/5 
450 Hirschaid Stibergasse 4a 288 
451 Hirschaid Stibergasse 5 288/4 
452 Hirschaid Stibergasse 6 287/2 
453 Hirschaid Stibergasse 7 287/1 
454 Hirschaid Stibergasse 9 283/4 
455 Hirschaid Stibergasse 10 285/1 
456 Hirschaid Stibergasse 11 283 
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457 Hirschaid Stiberstraße 1 1262 
458 Hirschaid Stiberstraße 2 1261 
459 Hirschaid Stiberstraße 3 1260 
460 Hirschaid Stiberstraße 5 1259 
461 Hirschaid Stiberstraße 6 2171/6 
462 Hirschaid Stiberstraße 7 285 
463 Hirschaid Stiberstraße 8 2171 
464 Hirschaid Stiberstraße 9 286 
465 Hirschaid Stiberstraße 9a 286/1 
466 Hirschaid Stiberstraße 10 2171/1 
467 Hirschaid Stiberstraße 10a 2171/9 
468 Hirschaid Stiberstraße 11 287 
469 Hirschaid Stiberstraße 12 2171/2 
470 Hirschaid Stiberstraße 12a 2171/7 
471 Hirschaid Stiberstraße 13 288/1 
472 Hirschaid Stiberstraße 14 2171/3 
473 Hirschaid Stiberstraße 15 288/8 
474 Hirschaid Stiberstraße 16 2171/4 
475 Hirschaid Stiberstraße 17 293 
476 Hirschaid Stiberstraße 19 294/1 
477 Hirschaid Stiberstraße 20 2172/7 
478 Hirschaid Stiberstraße 21 297 
479 Hirschaid Stiberstraße 22 2172/4 
480 Hirschaid Stiberstraße 23 297/1 
481 Hirschaid Stiberstraße 24 2172/5 
482 Hirschaid Stiberstraße 25 297/2 
483 Hirschaid Stiberstraße 26 2172/6 
484 Hirschaid Stiberstraße 27 297/3 
485 Hirschaid Von-Weyda-Straße 1 282 
486 Hirschaid Von-Weyda-Straße 2 1262/4 
487 Hirschaid Von-Weyda-Straße 3 282/5 
488 Hirschaid Von-Weyda-Straße 4 1262/5 
489 Hirschaid Von-Weyda-Straße 5 283/3 
490 Hirschaid Von-Weyda-Straße 6 1258 
491 Hirschaid Von-Weyda-Straße 8 1259/10 
492 Hirschaid Von-Weyda-Straße 9 284 
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493 Hirschaid Von-Weyda-Straße 10 1259/4 
494 Hirschaid Von-Weyda-Straße 11 284/2 
495 Hirschaid Von-Weyda-Straße 12 1259/10 
496 Hirschaid Von-Weyda-Straße 13 284/3 
497 Hirschaid Von-Weyda-Straße 14 1259/5 
498 Hirschaid Von-Weyda-Straße 16 1259/6 
499 Hirschaid Von-Weyda-Straße 18 1259/6 
500 Hirschaid Von-Weyda-Straße 20 1259/7 
501 Hirschaid Von-Weyda-Straße 22 1259/8 
502 Hirschaid Von-Weyda-Straße 24 1259/9 
503 Hirschaid Von-Weyda-Straße 26 1259/3 
504 Hirschaid Vorderer Graben 2 1208/6 
505 Hirschaid Vorderer Graben 8 1208/9 
506 Strullendorf Am Bahnhof 1 2006/5 
507 Strullendorf Am Bahnhof 2 2006/2 
508 Strullendorf Am Bahnhof 3 2007/2 
509 Strullendorf Auweg 3 1602 
510 Strullendorf Auweg 4 1214 
511 Strullendorf Auweg 5 1599 
512 Strullendorf Auweg 7 1598 
513 Strullendorf Auweg 11 1313 
514 Strullendorf Auwiesen 1 1362 
515 Strullendorf Bahnhofstraße 2 2005/3 
516 Strullendorf Bahnhofstraße 3 2085/5 
517 Strullendorf Bahnhofstraße 3a 2085/3 
518 Strullendorf Bahnhofstraße 5 2085/1 
519 Strullendorf Bahnhofstraße 6 2005/5 
520 Strullendorf Bahnhofstraße 10 2005/2 
521 Strullendorf Bahnhofstraße 11 2077 
522 Strullendorf Bahnhofstraße 12 2057/1 
523 Strullendorf Bahnhofstraße 14 2061/3 
524 Strullendorf Bahnhofstraße 16 2061/2 
525 Strullendorf Bahnhofstraße 18 2062 
526 Strullendorf Bahnhofstraße 20 2063 
527 Strullendorf Breslauer Straße 1 1615 
528 Strullendorf Breslauer Straße 2b 1610 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 60 von 933 
 
 
 

lfd. Nr. Gemeinde / 
Stadt Straße Haus-Nr. Flst.-Nr. 

529 Strullendorf Breslauer Straße 3 1614 
530 Strullendorf Breslauer Straße 4a 1606/2 
531 Strullendorf Breslauer Straße 4b 1606/1 
532 Strullendorf Breslauer Straße 4c 1606 
533 Strullendorf Breslauer Straße 8 1601 
534 Strullendorf Breslauer Straße 10 1600 
535 Strullendorf Breslauer Straße 12 1597 
536 Strullendorf Breslauer Straße 14 1597/1 
537 Strullendorf Breslauer Straße 16 1597/2 
538 Strullendorf Buchenlandstraße 1 1684 
539 Strullendorf Buchenlandstraße 3 1683 
540 Strullendorf Buchenlandstraße 4 1653 
541 Strullendorf Buchenlandstraße 5 1682 
542 Strullendorf Buchenlandstraße 6 1644 
543 Strullendorf Buchenlandstraße 8 1623 
544 Strullendorf Buchenlandstraße 12 1612 
545 Strullendorf Buchenlandstraße 15 1670/1 
546 Strullendorf Danziger Straße 1 1637 
547 Strullendorf Danziger Straße 2 1627 
548 Strullendorf Danziger Straße 3 1636 
549 Strullendorf Danziger Straße 4 1628 
550 Strullendorf Danziger Straße 5 1635 
551 Strullendorf Danziger Straße 6 1629 
552 Strullendorf Danziger Straße 7 1634 
553 Strullendorf Danziger Straße 8 1630 
554 Strullendorf Danziger Straße 12 1632 
555 Strullendorf Dresdner Straße 1 1646/2 
556 Strullendorf Dresdner Straße 2 1638 
557 Strullendorf Dresdner Straße 3 1646 
558 Strullendorf Dresdner Straße 4 1639 
559 Strullendorf Dresdner Straße 6 1640 
560 Strullendorf Dresdner Straße 8 1641 
561 Strullendorf Dresdner Straße 10 1642 
562 Strullendorf Forchheimer Straße 1a 1230 
563 Strullendorf Goethestraße 1 1705 
564 Strullendorf Goethestraße 2 1703 
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565 Strullendorf Goethestraße 3 1706 
566 Strullendorf Goethestraße 4 1702 
567 Strullendorf Goethestraße 6 1701 
568 Strullendorf Goethestraße 8 1700 
569 Strullendorf Goethestraße 10 1699 
570 Strullendorf Goethestraße 12 1698 
571 Strullendorf Haselhofstraße 1 2175/1 
572 Strullendorf Haselhofstraße 1a 2175 
573 Strullendorf Haselhofstraße 2 2183 
574 Strullendorf Haselhofstraße 3 2174 
575 Strullendorf Haselhofstraße 4 2183/9 
576 Strullendorf Haselhofstraße 6 2183/12 
577 Strullendorf Hinterm Herrn 13 2034 
578 Strullendorf Hinterm Herrn 15 2041 
579 Strullendorf Hinterm Herrn 19 2043 
580 Strullendorf Hinterm Herrn 21 2058/4 
581 Strullendorf Hinterm Herrn 25 2060 
582 Strullendorf Hinterm Herrn 27 2061/5 
583 Strullendorf Industriestraße 2 1228 
584 Strullendorf Industriestraße 4 1228 
585 Strullendorf Jahnstraße 4 1674 
586 Strullendorf Kachelmannplatz 1 2082, 2087/3 
587 Strullendorf Kachelmannplatz 4 2084/2 
588 Strullendorf Kachelmannplatz 6 2083 
589 Strullendorf Kachelmannplatz 8 2083/1 
590 Strullendorf Kachelmannplatz 10 2078/3 
591 Strullendorf Kolpingstraße 1 1679 
592 Strullendorf Kolpingstraße 3 1687/1 
593 Strullendorf Königsberger Straße 1 1626 
594 Strullendorf Königsberger Straße 3 1625 
595 Strullendorf Königsberger Straße 4 1617 
596 Strullendorf Königsberger Straße 5 1624 
597 Strullendorf Königsberger Straße 10 1620 
598 Strullendorf Laurenzistraße 1 2061 
599 Strullendorf Laurenzistraße 2 2057/2 
600 Strullendorf Laurenzistraße 3 2059 
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601 Strullendorf Laurenzistraße 4 2057 
602 Strullendorf Laurenzistraße 6 1732 
603 Strullendorf Laurenzistraße 7 2058/3 
604 Strullendorf Laurenzistraße 8 1731 
605 Strullendorf Laurenzistraße 9 2039 
606 Strullendorf Laurenzistraße 9a 2039/1 
607 Strullendorf Laurenzistraße 10 1719 
608 Strullendorf Laurenzistraße 12 1708 
609 Strullendorf Laurenzistraße 13a 2037/1 
610 Strullendorf Laurenzistraße 13b 2037 
611 Strullendorf Laurenzistraße 13c 2037 
612 Strullendorf Laurenzistraße 15 2035 
613 Strullendorf Laurenzistraße 17 2035 
614 Strullendorf Laurenzistraße 19 2025 
615 Strullendorf Lessingstraße 3 1730 
616 Strullendorf Lessingstraße 4 1724 
617 Strullendorf Lessingstraße 5 1729 
618 Strullendorf Lessingstraße 6 1723 
619 Strullendorf Lessingstraße 7 1728 
620 Strullendorf Lessingstraße 8 1722 
621 Strullendorf Lessingstraße 9 1727 
622 Strullendorf Lessingstraße 9a 1727/1 
623 Strullendorf Lessingstraße 10 1721 
624 Strullendorf Lessingstraße 12 1720 
625 Strullendorf Lönsstraße 2 2026 
626 Strullendorf Lönsstraße 4 2028 
627 Strullendorf Lönsstraße 6 2029 
628 Strullendorf Lönsstraße 8 2032/1 
629 Strullendorf Ohmstraße 3 1759/1 
630 Strullendorf Otto-Kolb-Straße 1 1670 
631 Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 1 1690/4 
632 Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 2 1688/3 
633 Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 3 1690/11 
634 Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 4 1688/4 
635 Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 5 1690/9 
636 Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 6 1688 
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637 Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 8 1677 
638 Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 11 1324/3 
639 Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 11a 1690/2 
640 Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 18 1595/7 
641 Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 20 1595/5 
642 Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 22 1595/3 
643 Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 24 1595/2 
644 Strullendorf Pfarrer-Haar-Straße 26 1595 
645 Strullendorf Pointstraße 1 1755/1 
646 Strullendorf Schillerstraße 1a 1716 
647 Strullendorf Schillerstraße 1b 1716 
648 Strullendorf Schillerstraße 2 1714 
649 Strullendorf Schillerstraße 3 1717 
650 Strullendorf Schillerstraße 4 1713 
651 Strullendorf Schillerstraße 5 1718 
652 Strullendorf Schillerstraße 7 1718/1 
653 Strullendorf Schillerstraße 10 1709 
654 Strullendorf Schillerstraße 10a 1710 
655 Strullendorf Stettiner Straße 1 1655 
656 Strullendorf Stettiner Straße 2 1647 
657 Strullendorf Stettiner Straße 3 1654 
658 Strullendorf Stettiner Straße 6 1649 
659 Strullendorf Stockweg 1 1693 
660 Strullendorf Stockweg 2 1656 
661 Strullendorf Stockweg 4 1657 
662 Strullendorf Stockweg 5 1695 
663 Strullendorf Stockweg 6 1658 
664 Strullendorf Stockweg 9 2030/2 
665 Strullendorf Stockweg 10 1685/1 
666 Strullendorf Stockweg 11 2030/3 
667 Strullendorf Stockweg 12 1687 
668 Strullendorf Stockweg 13 2030/4 
669 Strullendorf Stockweg 14 1688/2 
670 Strullendorf Stockweg 16 1690/3 
671 Strullendorf Stockweg 18 1690 
672 Strullendorf Stockweg 20 1691/2, 1691 
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673 Strullendorf Stockweg 20 1691/2, 1691 
674 Strullendorf Straßäckerweg 1 1114 
675 Strullendorf Thomastraße 1 2052 
676 Strullendorf Thomastraße 2 1735 
677 Strullendorf Thomastraße 6 1733 
678 Strullendorf Tocklergasse 2 2006/6 
679 Strullendorf Tocklergasse 4 2008/2 
680 Strullendorf Tocklergasse 5 2054 
681 Strullendorf Tocklergasse 6 2009/2 
682 Strullendorf Tocklergasse 7 2053 
683 Strullendorf Tocklergasse 8 2009/3 
684 Strullendorf Tocklergasse 10 2011/2 
685 Strullendorf Tocklergasse 14 1737 

 

5. Der Anspruch besteht für schutzbedürftige Räume, die zum nicht nur vorüberge-

henden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Die Wahrnehmung des An-

spruchs ist von den Erstattungsberechtigten bei der Vorhabenträgerin zu bean-

tragen. Die Festlegung der im Einzelnen erforderlichen Schutzmaßnahmen (ins-

besondere die Festlegung des Schalldämmmaßes) richtet sich nach den Rege-

lungen der 24. BImSchV.  

6. Soweit hinsichtlich der Mitwirkung der Betroffenen möglich, sind zumindest für 

die im Nahbereich der Bahntrasse liegenden Gebäude, denen die Vorhabenträ-

ger passiven Schallschutz gewähren, die tatsächlich notwendigen Maßnahmen 

vor Beginn der Baumaßnahmen umzusetzen. 

7. Anspruch auf Entschädigung für den Außenwohnbereich 

Folgende Grundstücke haben Anspruch auf Entschädigung für den Außenwohn-

bereich (Balkone, Terrassen, Freisitze und ähnliche zum dauernden Aufenthalt 

von Bewohnern als „Wohnen im Freien“ geeignete Anlagen; nicht generell Gär-

ten, Rasenflächen und ähnliches Gelände) soweit in diesen Außenwohnberei-

chen die Beurteilungspegel oberhalb der gebietsbezogenen Tagesgrenzwerte 

des § 2 der Verkehrslärmschutzverordnung liegen.  
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AA001 Gotenstraße 15 Altendorf 

AA004 Frankenstraße 11 Altendorf 

AA005 Frankenstraße 13 Altendorf 

AA006 Frankenstraße 15 Altendorf 

AA007 Frankenstraße 17 Altendorf 

AE003 Gotenstraße 9 Altendorf 

AE004 Gotenstraße 7 Altendorf 

AE025 Gotenstraße 2 Altendorf 

AE026 Jurastraße 5 Altendorf 

AH030 Schulstraße 18 Altendorf 

AI001 Am Deichselbach 23 Altendorf 

AI003 Jurastraße 12 Altendorf 

AI011 Am Deichselbach 21 Altendorf 

AI012 Am Deichselbach 6 Altendorf 

AI013 Am Deichselbach 4 Altendorf 

AI014 Am Deichselbach 19 Altendorf 

HB002 Am Stellwerk 6 Hirschaid 

HB015 Am Stellwerk 2 Hirschaid 

HB019 Stiberstraße 10a Hirschaid 

HB020 Stiberstraße 10 Hirschaid 

HB022 Stiberstraße 8 Hirschaid 

HB023 Stiberstraße 6 Hirschaid 

HD017 Stiberstraße 3 Hirschaid 

HD018 Stiberstraße 2 Hirschaid 

HD019 Stiberstraße 1 Hirschaid 

HD021 Bahnhofstraße 25b Hirschaid 

HD022 Bahnhofstraße 25 Hirschaid 

HD028 Bahnhofstraße 24 Hirschaid 

HD029 Bahnhofstraße 23 Hirschaid 

HF007 Bahnhofsplatz 3 Hirschaid 

HF008 Bahnhofsplatz 5 Hirschaid 

HF030 Bahnhofsplatz 2 Hirschaid 

HK005 Heinrichstraße 7 Hirschaid 

HK007 Heinrichstraße 6 Hirschaid 

HL003 Heinrichstraße 4 Hirschaid 

HL004 Heinrichstraße 3 Hirschaid 
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HL007 Heinrichstraße 2 Hirschaid 

HL008 Heinrichstraße 1 Hirschaid 

HL039 Maximilianstraße 12 Hirschaid 

HU001 Leimhüll 33 Hirschaid 

SB001 Bahnhofstraße 2 Strullendorf 

SB002 Am Bahnhof 2 Strullendorf 

SB008 Am Bahnhof 3 Strullendorf 

SB009 Tocklergasse 8 Strullendorf 

SB027 Lessingstraße 9a Strullendorf 

SB028 Lessingstraße 9 Strullendorf 

SB038 Schillerstraße 1b Strullendorf 

SB039 Schillerstraße 1a Strullendorf 

SB040 Schillerstraße 2 Strullendorf 

SB046 Goethestraße 1 Strullendorf 

SB047 Goethestraße 2 Strullendorf 

SB054 Stockweg 1 Strullendorf 

SC001 Stockweg 2 Strullendorf 

SC007 Stettiner Straße 1 Strullendorf 

SC008 Stettiner Straße 2 Strullendorf 

SC011 Dresdner Straße 3 Strullendorf 

SC012 Dresdner Straße 1 Strullendorf 

SC013 Dresdner Straße 2 Strullendorf 

SC021 Danziger Straße 1 Strullendorf 

SC022 Danziger Straße 2 Strullendorf 

SC031 Königsberger Straße 1 Strullendorf 

SC037 Breslauer Straße 1 Strullendorf 

SC038 Breslauer Straße 2b Strullendorf 

SS001 Auwiesen 1 Strullendorf 

SS002 Straßäckerweg 1 Strullendorf 
 

Soweit hinsichtlich der Mitwirkung der Betroffenen möglich, sind zumindest für 

die im Nahbereich der Bahntrasse liegenden Gebäude, denen die Vorhabenträ-

ger passiven Schallschutz gewähren, die tatsächlich notwendigen Maßnahmen 

vor Beginn der Baumaßnahme umzusetzen. 

Die Bemessung der Entschädigung für eine tatsächlich vorhandene einge-

schränkte Außenwohnbereichsnutzung infolge von Lärmbeeinträchtigungen rich-
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tet sich nach den „Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen 

in der Baulast des Bundes – VLärmSchR 97“. Soweit die Anspruchsberechtigten 

und die Vorhabenträgerin über die Höhe der Entschädigung keine Einigung er-

zielen, erfolgt eine Entscheidung in einem gesonderten Entschädigungsverfahren 

durch die nach Landesrecht zuständige Behörde auf Antrag eines der Beteiligten.  

8. Besonders überwachtes Gleis 

8.1 Für Strecken oder Streckenabschnitte, für die nach § 18 Abs. 1 AEG 

die Maßnahme „Besonders überwachtes Gleis“ gemäß der Fußnote zur Tabelle 

C der Anlage 2 zu § 3 der 16. BImSchV planfestgestellt worden ist, sind erstmalig 

sechs Monate nach Inbetriebnahme (Neubau) bzw. nach Abschluss der Bauar-

beiten (wesentliche Änderung) und danach folgend jeweils in einem Abstand von 

sechs Monaten mit dem Schallmesswagen Schallmessungen durchzuführen, um 

den Zustand der Schienenlaufflächen auf Riffelbildung zu prüfen und nachzuwei-

sen, dass die Schallpegelreduktion in Höhe von 3 dB(A) im Mittel eingehalten 

wird. Die Durchführung der Messungen sind durch Messprotokolle oder sonstige 

Messberichte zu dokumentieren und der Außenstelle München/Nürnberg 

(Dienstort Nürnberg) des Eisenbahn-Bundesamtes unaufgefordert vorzulegen. 

8.2 Ergeben sich hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür, dass im Zeit-

raum zwischen den nach Nr. 8.1 festgelegten Messfahrten Riffelbildung eingetre-

ten ist, die eine erhebliche Zunahme der Lärmemission bewirkt, ist abweichend 

von der Auflage nach Nr. 8.1 eine Messfahrt durchzuführen und die Außenstelle 

Nürnberg des Eisenbahn-Bundesamtes entsprechend zu unterrichten. 

8.3 Folgende Schleifverfahren sind, solange keine effektiveren Verfahren 

entwickelt werden, für das akustische Schleifen einzusetzen: 

Fräsen oder Hobeln mit anschließendem Schleifen mit Rutschersteinen und 

Schleifen mit rotierenden Scheiben und anschließendem Schleifen mit dem 

Bandschleifer. 

8.4 Ergibt eine Messung nach Nr. 8.1 oder Nr. 8.2, dass der für das „Beson-

ders überwachte Gleis" festgesetzte Schallpegelabschlag aufgrund von Verriffe-

lung unterschritten wird, d.h. bei einem im Schallmesswagen angezeigten Wert 

von + 3 dB (= Lm = 51 dB(A), Eingriffsschwelle) oder mehr, so sind die Schienen-

laufflächen unverzüglich zu schleifen. 
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Ansonsten hat die Durchführung der Schleifarbeiten bis spätestens 10 Monate 

nach Erreichen einer Schallmesswagenanzeige von 2 dB (=Lm = 50 dB(A), Aus-

löseschwelle) zu erfolgen. 

Die Frist beginnt am Tag nach der Durchführung der Schallmesswagenfahrt. 

Die Gleisabschnitte mit Überschreitung der Auslöseschwelle sind in einer geson-

derten Übersicht zu dokumentieren und zusätzlich zum Messprotokoll nach Nr. 

1.1 der Außenstelle Nürnberg des Eisenbahn-Bundesamtes unaufgefordert vor-

zulegen. 

8.5 Die Durchführung der Schleifarbeiten ist durch geeignete Unterlagen zu 

dokumentieren und der Außenstelle Nürnberg des Eisenbahn-Bundesamtes un-

aufgefordert vorzulegen. 

8.6  Alle 2 Jahre ist durch eine Korrelationsmessung (Innenpegel im Schall-

messwagen/Außenpegel seitlich von der Bahnstrecke) die Messgenauigkeit des 

Schallmesswagens zu überprüfen. Die Korrelationsmessungen sind durch die DB 

AG oder durch ein beauftragtes Ingenieurbüro nach den jeweils aktuellsten und 

anerkannten Bestimmungen der DIN 45642 und der Schall 03 (Ausgabe 1990) 

durchzuführen und auszuwerten. Der Messbericht ist der Außenstelle Nürnberg 

des Eisenbahn-Bundesamts unaufgefordert vorzulegen. 

8.7 Fällt der Schallmesswagen aus betriebstechnischen Gründen aus, so 

sind die fälligen Messungen durch Außenmessungen bis zur Wiederinbetrieb-

nahme des Schallmesswagens zu gewährleisten. Die Messungen sind nach den 

in 8.1 genannten Bestimmungen durchzuführen und auszuwerten. Der Messbe-

richt ist der Außenstelle Nürnberg des Eisenbahn-Bundesamtes und dem Um-

welt-Bundesamt unaufgefordert vorzulegen. 

8.8 Liegen der DB AG gesicherte Erkenntnisse darüber vor, dass die Verrif-

felung der Schienenlauffläche erst in größeren Zeitabständen zu erwarten ist, so 

sind diese Erkenntnisse zur Überprüfung des festgesetzten Überwachungsinter-

valls dem Eisenbahn-Bundesamt (Zentrale) anzuzeigen. 

8.9 Technische Innovationen, insbesondere im Bereich der eingesetzten 

Messgeräte im Schallmesswagen und des Schleifverfahrens für das „BüG“, sind 

zur Überprüfung der festgesetzten Verfahren ebenfalls dem Eisenbahn-

Bundesamt (Zentrale) anzuzeigen. 
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A.4.4.2 Betriebsbedingte Erschütterungsimmissionen 

1. In folgenden Abschnitten ist eine Schwellenbesohlung einzubauen. 

Strecke Fahrtrichtung ab km bis km 

5900 Nürnberg – Bamberg 48,415 48,985 

51,000 51,650 

Bamberg – Nürnberg 48,605 48,995 

5919 Eltersdorf – Leipzig-Neuwiederitzsch 48,415 48,985 

51,000 51,650 

Leipzig-Neuwiederitzsch –Eltersdorf 48,605 48,995 

 

2. Um von der Schwellenbesohlung auf den gängigen Schotteroberbau zu wech-

seln, ist eine Schwellenbesohlung mit einem höherem statischen und dynami-

schen Bettungsmodul in einer Länge von l = 15 m auszubilden.  

3. Nach Inbetriebnahme, ab dem sechsten Monat bis spätestens zum Ende des 

zwölften Monats nach Inbetriebnahme des Planfeststellungsabschnitt 21 sowie 

nach der Fertigstellung der gesamten Ausbaustrecke, ebenfalls zwischen dem 

sechsten und dem Ende des zwölften Monats nach Inbetriebnahme, sind an fol-

genden Gebäuden Nachmessungen der betriebsbedingten Erschütterungs-

immissionen (unter Berücksichtigung der DIN 4150-2) durchzuführen. Mit der 

Durchführung der Messungen ist eine nach § 29b BImSchG zugelassenen 

Messstelle zu beauftragen. Der Messbericht ist dem Eisenbahn-Bundesamt un-

verzüglich vorzulegen. 

 

Straße Hausnummer Ort 

Brücknerstraße 1 Altendorf 

Brücknerstraße 4 Altendorf 

Am Deichselbach 23 Altendorf 

Jurastraße 5 Altendorf 

Gotenstraße 9 Altendorf 

Gotenstraße11 Altendorf 

Gotenstraße 13 Altendorf 

Gotenstraße 15 Altendorf 
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Straße Hausnummer Ort 

Frankenstraße 11 Altendorf 

Frankenstraße 15 Altendorf 

Ferdinandstraße 1 Hirschaid 

Maximilianstraße 12 Hirschaid 

Heinrichstraße 6 Hirschaid 

Amlingstadter Straße 6 Hirschaid 

Stiberstraße 6 Hirschaid 

Auwiesen 1 Strullendorf 

Stettiner Straße 2 Strullendorf 
 

4. Soweit die Messungen ergeben, dass die Anhaltswerte der DIN 4150-2 nicht ein-

gehalten werden und sich die derzeit vorhandene Erschütterungsvorbelastung 

um mehr als 25 % erhöht hat, haben die Vorhabenträger vergleichbar betroffene 

weitere Gebäude im Einwirkungsbereich der o. g Gebäude und repräsentative 

Immissionsorte gutachterlich untersuchen zu lassen und dabei ggf. weitere Er-

schütterungsmessungen nach Ziffer 3 durchführen und beurteilen zu lassen. Die 

gutachterliche Untersuchung hat im konkreten Einzelfall die Gebäude darzustel-

len, bei welchen die Anhaltswerte der DIN 4150-2 nicht eingehalten werden und 

sich die derzeit vorhandene Erschütterungsvorbelastung um mehr als 25 % er-

höht.  

5. Die Eigentümer der Gebäude, bei denen die Anhaltswerte der DIN 4150-2 nicht 

eingehalten werden und sich die derzeit vorhandene Erschütterungsvorbelastung 

um mehr als 25 % erhöht hat, haben nach § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG einen An-

spruch auf Entschädigung dem Grunde nach für unzumutbare Erschütterungs-

immissionen gegen die Vorhabenträger. Entschädigungsmaßstab ist die Diffe-

renz zwischen dem Verkehrswert des Grundstücks ohne und mit Verwirklichung 

des Vorhabens. 

6. Vor Baubeginn sind an den Gebäuden Gotenstraße 11 und 13 in Altendorf Be-

weissicherungsmessungen hinsichtlich der vorhandenen Erschütterungsbelas-

tung durchzuführen. 
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A.4.4.3 Baubedingte Lärmimmissionen 

1. Bei der Durchführung der Bauarbeiten sind die Regelungen der „Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen“ vom 

19.08.1970, MABI 1/1970 S. 2, anzuwenden und dementsprechend ggf. notwen-

dige (weitergehende) Maßnahmen zur Lärmminderung unter Berücksichtigung 

der örtlichen Gegebenheiten und sonstigen Umständen zu ergreifen. 

2. Die Einhaltung der für die Baustellen geltenden Richtlinien und Vorschriften so-

wie der in diesem Beschluss angeordneten Auflagen haben die Vorhabenträger 

durch entsprechende Baustellenkontrollen sicherzustellen und messtechnisch zu 

belegen. Die Kontrollen und die Überwachungsmessungen sind zu dokumentie-

ren. 

3. Die Vorhabenträgerin hat sicherzustellen, dass die Baustellen so geplant, einge-

richtet und betrieben werden, dass Geräusche verhindert werden, die nach dem 

Stand der Technik vermeidbar sind.  

4. Die Vorhabenträger haben bereits über die Ausschreibung sicherzustellen, dass 

durch die beauftragten Bauunternehmer ausschließlich Bauverfahren und Bauge-

räte eingesetzt werden, die hinsichtlich ihrer Schall- und Erschütterungswirkung 

dem Stand der Technik entsprechen. Der Einsatz lärmarmer Baumaschinen ent-

sprechend der Baumaschinenlärmschutzverordnung ist zu gewährleisten. 

5. Die Vorhabenträger haben für die Zeit der Bauausführung einen unabhängigen 

anerkannten Sachverständigen für Lärm- und Erschütterungsfragen als Immissi-

onsschutzbeauftragten einzusetzen (Mitarbeiter einer nach § 29b BImSchG be-

kanntgegebenen Messstelle oder öffentlich bestellter und vereidigter Sachver-

ständiger für Immissionsschutz). Dieser hat die Bauarbeiten immissionsschutz-

technisch zu überwachen und gegebenenfalls notwendige Minderungsmaßnah-

men zu veranlassen. Er hat auch als Ansprechpartner für die von baubedingten 

Immissionen betroffene Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Name und Er-

reichbarkeit sind der Planfeststellungsbehörde, den betroffenen Gemeinden, den 

Landratsämtern Bamberg und Forchheim und den betroffenen Anliegern recht-

zeitig vor Baubeginn mitzuteilen. Die Vorhabenträger haben sicherzustellen, dass 

für die Zeiten der Abwesenheit des Immissionsschutzbeauftragten ein gleichwer-

tiger Vertreter zur Verfügung steht. 
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6. Die Vorhabenträger haben die Bauablaufdaten, insbesondere den geplanten Be-

ginn, die Dauer und das geplante Ende der Baumaßnahmen sowie die Durchfüh-

rung besonders lärm- und erschütterungsintensiver Bautätigkeiten den Anliegern 

wie auch den betroffenen Gemeinden und den Landratsämtern Bamberg und 

Forchheim in geeigneter Weise mitzuteilen. Absehbare Abweichungen von dem 

Zeitplan sind ebenfalls mitzuteilen. Die Benachrichtigung über den Beginn der 

Bauarbeiten muss rechtzeitig vor dem vorgesehenen Beginn der Bauarbeiten er-

folgen. 

7. Die Vorhabenträger haben sicherzustellen, dass die Baustellen so geplant, ein-

gerichtet und betrieben werden, dass Geräusche verhindert werden, die nach 

dem Stand der Technik vermeidbar sind. 

8. Lärm- und/oder erschütterungsintensive Bauarbeiten zur Nachtzeit sowie an 

Sonn- und Feiertagen sind auf das betrieblich unumgängliche Maß zu beschrän-

ken und ortsüblich rechtzeitig bekannt zu geben.  

Dem Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Nürnberg, den betroffenen Gemeinden 

und dem Landratsämtern Bamberg und Forchheim sind solche Bauarbeiten mög-

lichst frühzeitig vor Beginn und mit einem ausreichenden Zeitvorlauf schriftlich 

anzuzeigen. Die Anzeige soll folgende Angaben beinhalten: Bauort, Dauer der 

Arbeiten, Art der Arbeiten, zum Einsatz kommende lärmintensive Maschinen und 

Geräte, Bauleiter mit Telefonnummer sowie ggf. geplante Maßnahmen zum 

Schutz der Anwohner. Die Notwendigkeit etwaiger erforderlicher Nacht- bzw. 

Sonn - und Feiertagsarbeiten ist in der vorgenannten Anzeige nachvollziehbar zu 

begründen. 

9. Soweit weniger lärmintensive Tätigkeiten (wie etwa Vegetationsrückschnitte, 

Oberleitungsarbeiten mit Zweiwegebagger, Logistik, Nutzung von Baustellenein-

richtungsflächen u.a.) nachts stattfinden sollen, sind diese im Vorfeld durch eine 

ergänzende Lärmbegutachtung zu überprüfen. Speziell bei Baustelleneinrich-

tungsflächen, die in Ortslage im Nahbereich von Wohngebäuden nachts genutzt 

werden sollen, ist eine Überprüfung der Lärmsituation notwendig und ein Ver-

meidungskonzept zu erstellen bzw. umzusetzen. 

10. Sobald sich im Rahmen der Erstellung der Ausführungsplanung der Ablauf der 

Baumaßnahmen genauer bestimmen lässt, haben die Vorhabenträger die vorlie-

gende schalltechnische Untersuchung dahingehend zu ergänzen bzw. zu konkre-
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tisieren, ob an den Anwesen im Umfeld der Maßnahme Beurteilungspegel erge-

ben, die über die Zumutbarkeitsschwelle (60 dB(A) zur Nachtzeit und 70 dB(A) 

zur Tagzeit) hinausgehen. Für die Dauer der lämintensiven Arbeiten ist den Be-

troffenen Ersatzwohnraum anzubieten.  

11. Sofern die Vorhabenträger den betroffenen Anwohnern während der betreffen-

den Bauphase(n) Ersatzwohnraum zur Verfügung stellen und anbieten, haben 

sie dies gegenüber der Planfeststellungsbehörde in geeigneter Weise zu doku-

mentieren. 

12. Zur Sicherung der Baustelle vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb dürfen nur 

noch Automatische Warnsysteme (Rottenwarnanlagen) verwendet werden, de-

ren Warnsignalgeber über eine Automatische Pegelanpassung (APA) verfügen. 

Der Schallpegel der Warnsignalgeber darf an der unteren Grenze des Dynamik-

bereiches der automatischen Pegelanpassung maximal 97 dB (A) erreichen. 

Dies gilt nicht für Baustellen, an denen sich im Abstand von weniger als 1000 m 

beidseitig des von der Baumaßnahme betroffenen Gleisabschnittes keine Gebie-

te im Sinne der Ziffer 3.1.1 c) bis f) (Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Woh-

nungen, in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend 

Wohnungen untergebracht sind; Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen un-

tergebracht sind; Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht 

sind; Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten) der Allgemeinen Verwal-

tungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm- und Geräuschimmissionen vom 19. 

August 1970 (AVV Baulärm) befinden. Der Abstand von 1000 m reduziert sich, 

wenn und soweit schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne einer Überschreitung 

der Immissionsrichtwerte gem. Ziffer 3.1.1 c) bis f) der AVV Baulärm im konkre-

ten Fall nachweislich nicht zu erwarten sind, beispielsweise auf Grund von Schal-

lausbreitungshindernissen auf dem Weg von den Signalgebern zu den vorge-

nannten, schützenswerten Gebieten 

A.4.4.4 Baubedingte Erschütterungsimmissionen 

1. Die Vorhabenträger haben sicherzustellen, dass die Arbeiten so ausgeführt wer-

den, dass Erschütterungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik 

vermeidbar sind. 

2. Bei der Durchführung des Vorhabens sind die Bestimmungen der DIN 4150 „Er-

schütterungen im Bauwesen“ Teil 2 (Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden) 
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und Teil 3 (Einwirkungen auf bauliche Anlagen) zu beachten und dementspre-

chend ggf. notwendige Maßnahmen zu ergreifen. 

3. Hierzu ist insbesondere das in Abschnitt 6.5.4 der DIN 4150 Teil 2 nach unter-

schiedlichen Einwirkungszeiten und Beurteilungsstufen differenzierte Bewer-

tungsverfahren anzuwenden und ggf. die dort unter Kapitel 6.5.4.3 beschriebe-

nen Maßnahmen (Betroffeneninformation, Aufklärung, baubetriebliche Maßnah-

men, Einrichten einer Anlaufstelle für Beschwerden, erforderlichenfalls auch 

Messung und Beurteilung tatsächlich auftretender Erschütterungen) umzusetzen. 

4. Der Immissionsschutzbeauftrage hat im Rahmen der Messüberwachungen dafür 

Sorge zu tragen, dass die Anforderungen der DIN 4150 Teil 2 eingehalten wer-

den und ansonsten unverzüglich entsprechende (weitere) Maßnahmen zur Min-

derung der Erschütterungseinwirkungen vorzusehen. Messergebnisse sind zur 

späteren Beweissicherung in geeigneter Weise zu dauerhaft dokumentieren, auf-

zubewahren und auf Verlangen dem Eisenbahn-Bundesamt vorzulegen. Auf Ver-

langen von Betroffenen sind diese über die sie selbst betreffenden Ergebnisse zu 

informieren. 

5. Die Beweissicherungsmaßnahmen nach A.11.3 sind rechtzeitig vor Baubeginn 

durchzuführen. 

6. Sofern erschütterungsintensive Bauarbeiten (z.B. Rammarbeiten oder Einsatz 

schwerer Bodenverdichtungsmaschinen) in einem Abstand von ≤ 15 m zu Ge-

bäuden stattfinden müssen, sind während dieser Arbeiten Überwachungsmes-

sungen an den betreffenden Gebäuden durchzuführen. 

7. Sollten diese Überwachungsmessungen zu dem Ergebnis führen, dass – infolge 

der erschütterungsintensiven Bauarbeiten – Gebäudeschäden drohen, sind die 

Bauarbeiten unverzüglich einzustellen. Es ist zu gewährleisten, dass die Bauar-

beiten anschließend in einer weniger gefährdenden Weise fortgeführt werden. 

Die Planfeststellungsbehörde ist hierüber unverzüglich zu informieren. 

8. Erschütterungsintensive Bauarbeiten zur Nachtzeit sowie an Sonn- und Feierta-

gen sind auf das betrieblich unumgängliche Maß zu beschränken und ortsüblich 

rechtzeitig bekannt zu geben. 
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A.4.4.5 Immissionen durch sekundären Luftschall 

1. Die Vorhabenträger haben aus den unter A.4.4.2.2 genannten Messungen die 

neue Immissionsbelastung durch sekundären Luftschall zu beurteilen. Soweit die 

Beurteilung ergibt, dass die aus der 24. BImSchV ableitbaren Richtwerte für In-

nenraumpegel nicht eingehalten werden und sich die derzeit vorhandene Vorbe-

lastung in beachtlicher Weise (≥ 2,1 dB(A)) erhöhen wird, haben die Vorhaben-

träger vergleichbar betroffene weitere Gebäude im Einwirkungsbereich der o.g. 

Gebäude und repräsentative Immissionsorte gutachterlich untersuchen zu lassen 

und dabei ggf. weitere Erschütterungsmessungen durchführen und beurteilen zu 

lassen. Die gutachterliche Untersuchung hat im konkreten Einzelfall die Gebäude 

darzustellen, bei denen die aus der 24. BImSchV ableitbaren Richtwerte für In-

nenraumpegel nicht eingehalten werden und bei denen sich die derzeit vorhan-

dene Vorbelastung um nicht mehr als 2,0 dB(A) erhöht. In diesem Falle werden 

bei verbleibenden Betroffenheiten durch Sekundärluftschall Entschädigungen 

dem Grunde nach geleistet. 

2. Die Untersuchungsergebnisse sind dem Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle 

Nürnberg, zeitnah vorzulegen. 

A.4.4.6 Stoffliche Immissionen 

1. Die Vorhabenträger haben durch geeignete Vorkehrungen wie  

• Zwischenbegrünung von Bodenmieten mit einer mehrwöchigen Liegezeit (Mi-

nimierung von Auswehungen) 

• Befestigung und regelmäßige Reinigung der Erschließungsstraßen, sowie der 

Zufahrbereiche auf öffentlichem Straßenland 

• witterungsabhängige Befeuchtung von Baustraßen und Baustelleneinrich-

tungsflächen 

• Reifenwaschanlagen auf Baustelleneinrichtungsflächen, Befestigung und re-

gelmäßige Reinigung der Erschließungsstraßen der BE-Flächen 

sicherzustellen, dass von den Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen, 

insbesondere denjenigen ohne gebundene Deckschicht, keine unzumutbaren 

Staubimmissionen auf die Nachbarschaft einwirken. 
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2. Weiter haben die Vorhabenträger dafür Sorge zu tragen, dass möglichst emissi-

onsarme Baumaschinen und LKW`s für die Bauarbeiten eingesetzt werden.  

A.4.5 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz 

1. Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme anfallender Abfall (z.B. Altschotter) ist 

mit Beginn der Baumaßnahme sukzessiv zu verwerten oder ordnungsgemäß zu 

beseitigen. Eine Zwischenlagerung des Abfalls, die über die nach Ziff. 8.12 im 

Anhang 1 der 4. Bundesimmissionsschutzverordnung genehmigungsfreie Lage-

rung auf dem Gelände der Entstehung bis zum Einsammeln hinausgeht, darf 

nicht erfolgen. 

2. Die für gefährliche Abfälle geltenden Anforderungen aus der Nachweisverord-

nung sind zu beachten. 

3. Es ist eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 einzusetzen. 

4. Sollten im Zuge der Erdbauarbeiten aller geplanten Baumaßnahmen Altlasten 

oder schädliche Bodenveränderungen bzw. sonstige Bodenverunreinigungen 

angetroffen werden, so ist das zuständige Landratsamt und das Wasserwirt-

schaftsamt Kronach zu informieren. Die betroffenen Erdarbeiten sind jeweils un-

ter gutachterlicher Begleitung durchzuführen und zu dokumentieren. Aushubbe-

reiche sind in diesem Falle beweissichernd auf die relevanten Schadstoffparame-

ter zu beproben. 

5. Die DIN 18300 (Erarbeiten), DIN 18915 (Bodenarbeiten im Landschaftsbau), DIN 

19731 (Verwertung von Bodenmaterial) und die DIN 19639 (Bodenschutz und 

Durchführung von Bauvorhaben) sind zu beachten. 

6. Beim Altschotterrückbau sind die Vorgaben des LfU-Merkblattes Nr. 3.4/2 „An-

forderungen an die Verwertung und Beseitigung von Gleisschotter und sonstigen 

Gleisausbaustoffen (Gleisschottermerkblatt) umzusetzen. 

7. Aufgrund der Altlastenverdachtsfläche B-006045-005 „ehem. Sandgrube Strul-

lendorf“ ist eine fachgutachterliche Begleitung der Bauarbeiten im Streckenab-

schnitt (zwischen Bahn-km 55,14 und 55,44) durchzuführen. 

8. Zwischengelagertes verunreinigtes Aushubmaterial sowie kontaminierte Bau-

restmassen sind auf befestigter Fläche außerhalb der Wasserschutzgebiete bis 

zur endgültigen Verwertung bzw. Entsorgung gegen Auswaschungen durch Nie-

derschlagswasser z.B. mittels Folienabdeckung zu schützen. zu beachten. 
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9. Auffüllungen dürfen nur mit Z0-Material erfolgen. 

10. Während der Durchführung der Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass keine 

schädlichen Substanzen in den Untergrund eindringen können. Aushubmateria-

lien, Bauabfälle, Bau- und Betriebsstoffe sind jeweils so zu lagern, dass weder 

Vermischungen untereinander noch mit Untergrund möglich sind. 

11. Bei Hinweisen auf schädliche Bodenveränderungen, Bodenverunreinigungen o-

der Altlasten, so ist das Landratsamt Bamberg, bzw. Forchheim sowie das Was-

serwirtschaftsamt Kronach unverzüglich zu benachrichtigen. 

A.4.6 Land- und Forstwirtschaft 

1. Soweit durch die Inanspruchnahme unwirtschaftliche Restflächen für Dritte ent-

stehen, sind diese zu entschädigen. 

2. Windbruch, der durch in Eingriff in den Waldrand entsteht, ist zu entschädigen. 

3. Der Oberboden der jeweiligen Grundstücke ist nach Flurstücken separat zu la-

gern um die entsprechenden Bodenqualitäten wiederherstellen zu können. Auf 

eine getrennte Lagerung des Oberbodens kann verzichtet werden, wenn es sich 

um zusammenhängende Bewirtschaftungseinheiten handelt oder der Eigentümer 

bzw. Pächter zugestimmt hat. 

4. Bei bauzeitlich in Anspruch genommenen landwirtschaftlichen Nutzflächen ist der 

ursprüngliche Zustand nach Beendigung der Baumaßnahmen durch Bodenlocke-

rungen und Wiederaufbringen der bisher vorhandenen Humusschicht wiederher-

zustellen. Die ordnungsgemäße Wiederherstellung ist durch Abnahmeprotokoll 

gegenüber dem jeweiligen Grundstückseigentümer zu dokumentieren. 

5. Die vorhandenen Entwässerungssysteme der landwirtschaftlichen Grundstücke 

sind – soweit erforderlich – anzupassen. Die Funktion der vorhandenen Entwäs-

serungssysteme der landwirtschaftlichen Grundstücke ist während der gesamten 

Bauzeit zu gewährleisten. Sofern eine durch die Baumaßnahmen veranlasste 

Funktionsbeeinträchtigung dieser Entwässerungssysteme auftritt, ist diese durch 

die Vorhabenträgerin unverzüglich zu beseitigen. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 78 von 933 
 
 
 

A.4.7 Denkmalschutz 

A.4.7.1 Verdachtsflächen  

Die Verdachtsflächen sind der Denkmalliste aus der Stellungnahme des Landesam-

tes für Denkmalpflege vom 06.05.2021 zu entnehmen. 

1. Für Verdachtsflächen, die von umfangreichen Bodeneigriffen betroffen sind, ist 

vorab für 25 % der Fläche eine Flächensondierung durch eine archäologische 

Fachfirma durchzuführen. 

2. Bei Verdachtsflächen ist während der Arbeiten ein Mitarbeiter abzustellen, wel-

cher die Baugrube entsprechend beaufsichtigt. Sollten Anhaltspunkte auf ein Bo-

dendenkmal hindeuten, sind die Arbeiten umgehend einzustellen und Kontakt mit 

der Unteren Denkmalschutzbehörde bzw. mit dem Landesamt für Denkmalpflege 

aufzunehmen, um mit dieser das weitere Vorgehen abzustimmen. 

A.4.7.2 Bodendenkmäler  

Die Bodendenkmäler sind der Denkmalliste aus der Stellungnahme des Landesamtes 

für Denkmalpflege vom 06.05.2021 zu entnehmen. 

1. Für Bodendenkmäler, die von umfangreichen Bodeneigriffen betroffen sind, sind 

denkmalpflegerische Maßnahmen durchzuführen. 

2. Die Grabungsfirma ist von den Vorhabenträgern zu beauftragen und zu finanzie-

ren Beim Auftreten von archäologischen Funden und Befunden innerhalb des 

Baubereichs hat die vom den Vorhabenträgern beauftragte Grabungsfirma die 

Ausgrabung, Dokumentation und Bergung vorzunehmen. 

3. Eine Ausgrabung wird dort notwendig, wo nach dem Oberbodenabtrag bzw. auf 

der Höhe des bauseitig erforderlichen Arbeitsniveaus archäologische Befunde 

und Funde auftreten. Das weitere Vorgehen im Hinblick auf eine konservatori-

sche Überdeckung oder einer Ausgrabung ist davon abhängig, auf welcher Höhe 

die Befunde und Funde auftreten und wie stark durch die Baumaßnahme in den 

Boden eingegriffen wird. 

4. Im Bauzeitenplan sind für diese bodendenkmalpflegerischen Arbeiten jeweils 

ausreichend große Zeitfenster in Abstimmung mit dem BLfD einzuplanen. Die 

Vorhabenträger informieren die Baufirma in der Ausschreibung über die Möglich-
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keit, dass sich Bodendenkmäler in der Trasse befinden können und dass es zu 

Umplanungen und Bauverzögerungen kommen kann. 

5. Es ist ein archäologischer Koordinator, der durch die DB finanziert wird, einzu-

setzen, um die Verzahnung des umfangreichen und komplizierten Bauablaufs mit 

den archäologischen Arbeiten zu unterstützen. 

6. Die ggf. notwendigen Schutzmaßnahmen von Bodendenkmälern sind unter der 

fachlichen Aufsicht des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege durchzu-

führen (Art. 12 BayDSchG) und durch die Vorhabenträger zu veranlassen und zu 

finanzieren.  

7. Bei Ausgleichsflächen bzw. Maßnahmen sind archäologische Arbeiten nur erfor-

derlich, wenn umfangreiche Bodeneingriffe für die für die Anlage der Ausgleichs-

flächen notwendig sind. Dies ist mit dem Landesamt für Denkmalpflege im Ein-

zelfall abzustimmen. 

A.4.8 Brand- und Katastrophenschutz 

1. Bei Bränden und Unfällen muss die Flucht der Fahrgäste und des Betriebsperso-

nals von der Bahntrasse weg in einen sicheren Bereich möglich sein (Selbstret-

tung). Umgekehrt muss der Zugang zur Bahntrasse für die Einsatzkräfte zur 

Fremdrettung und Hilfeleistung gesichert sein. Die Zugänge müssen den Vorga-

ben der Richtlinie des EBA „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschut-

zes an Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen nach AEG“ vom 

07.12.2012 genügen. 

2. Schließen Türen oder Tore unmittelbar an Dammböschungen an, so sind Bö-

schungstreppen nach den technischen Regelwerken mit Handläufen zu verse-

hen. Aus Sicherheitsgründen ist vor den Stufen ein Podest mit einer Länge von 

1 m anzuordnen. 

3. Die Türen und Tore in den Schallschutzwänden müssen jederzeit von Innen ge-

öffnet werden können. Zur Öffnung von außen durch Feuerwehr und Rettungs-

kräfte sind Verschlusseinrichtungen nach DIN 14925 anzubringen. 

4. In Bereichen ohne Schallschutzwand ist der Zugang zum Rettungsweg gemäß 

der oben genannten Richtlinie auszuführen. 
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5. Für die Errichtung der Personenverkehrsanlagen der Haltepunkte Buttenheim, 

Hirschaid und Strullendorf sind die Brandschutzkonzepte fortzuschreiben. 

A.4.9 Öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen 

1. Die zuständigen Leitungs- und Anlagenträger sind rechtzeitig über den Beginn 

und die voraussichtliche Dauer der die Leitungen und Anlagen betreffenden 

Bauarbeiten zu informieren. 

2. Beeinträchtigungen von Versorgungsleitungen sind durch geeignete Baumaß-

nahmen zu vermeiden. Versorgungsleitungen sind, soweit sie innerhalb der Bau-

fläche liegen, in Absprache mit den Leitungseigentümern und gemäß deren Vor-

schriften in Betrieb zu halten und zu sichern. Die bestehenden vertraglichen Re-

gelungen zwischen den Leitungseigentümern und der Deutschen Bahn AG sind 

zu beachten. 

A.4.10 Straßen, Wege und Zufahrten 

1. Für die Straßenüberführung über die B505 muss eine (Neu-)Einstufung des er-

neuerten Brückenbauwerkes in Militärischer Lastenklasse (MLC) nach STANAG 

2021 erfolgen. Dies ist mit der Obersten Baubehörde abzustimmen. 

2. Die Zufahrten zu den von der Baumaßnahme betroffenen privaten Grundstücken, 

Gewerbegrundstücken sowie von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 

sind während der Bauzeit sicherzustellen. Sofern dies in Ausnahmefällen zeit-

weise nicht möglich sein sollte, sind die Betroffenen rechtzeitig zu unterrichten. 

3. Die Erreichbarkeit der durch die Inanspruchnahme entstehenden Restflächen 

muss sichergestellt werden. 

4. Die durch die Baumaßnahme verschmutzten Straßen, Wege und Zufahrten sind 

vom Bauträger oder dessen Beauftragten unverzüglich zu reinigen. 

A.4.11 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter 

A.4.11.1 Grundinanspruchnahme 

1. Die Vorhabenträger haben im Rahmen der §§ 22, 22 a AEG die betroffenen Ei-

gentümer wegen der erforderlichen Grundinanspruchnahme sowie der etwaigen 
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erforderlichen Änderung oder Beseitigung vorhandener baulicher Anlagen, Ein-

friedungen und Bepflanzungen zu entschädigen. 

2. Die Vorhabenträger haben hinsichtlich der während der Bauausführung vorüber-

gehend benötigten Grundstücke sicherzustellen, dass die durch das Vorhaben 

verursachten Eingriffe in diese Grundstücke so gering wie möglich gehalten wer-

den und der ursprüngliche Zustand so bald wie möglich, spätestens mit Fertig-

stellung der Baumaßnahme wiederhergestellt wird. 

A.4.11.2 Entstandene Schäden 

1. Grundsätzlich sind entstehende und nachgewiesene Schäden und Beeinträchti-

gungen (incl. der Schadensveranlagungskosten) aus dem Vorhaben vom Verur-

sacher zu beheben bzw. auszugleichen. 

A.4.11.3 Beweissicherung 

1. Für folgende Anwesen ist eine Beweissicherung durchzuführen: 

Straßenname Haus-Nr. Ort Bemerkung 

Altwasser 1 Altendorf   

Am Bahnhof 1 Altendorf   

Am Bahnhof 3 Altendorf   

Am Bahnhof 5 Altendorf   

Am Bahnhof 7 Altendorf   

Am Bahnhof 9 Altendorf   

Am Deichselbach 2 Altendorf   

Am Deichselbach 4 Altendorf   

Am Deichselbach 6 Altendorf   

Am Deichselbach 19 Altendorf   

Am Deichselbach 21 Altendorf   

Am Deichselbach 23 Altendorf   

Am Haidesand 1 Altendorf   

Am Haidesand 2 Altendorf   

Am Haidesand 3 Altendorf   

Am Haidesand 4 Altendorf   

Am Haidesand 5 Altendorf   

Bamberger Straße  3 a Altendorf   

Bamberger Straße  1 Altendorf   
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Straßenname Haus-Nr. Ort Bemerkung 

Bamberger Straße  3 Altendorf   

Brücknerstraße 1 Altendorf   

Brücknerstraße 4 Altendorf   

Frankenstraße 7 a Altendorf   

Frankenstraße 1 Altendorf   

Frankenstraße 9 Altendorf   

Frankenstraße 11 Altendorf   

Frankenstraße 13 Altendorf   

Frankenstraße 15 Altendorf   

Frankenstraße 17 Altendorf   

Frankenstraße 19 Altendorf   

Frankenstraße 21 Altendorf   

Frankenstraße 23 Altendorf   

Frankenstraße 24 Altendorf   

Frankenstraße 26 Altendorf   

Frankenstraße 30 Altendorf   

Frankenstraße 32 Altendorf   

Frankenstraße 34 Altendorf   

Friesenweg 2 a  Altendorf   

Friesenweg 1 Altendorf   

Friesenweg 2 Altendorf   

Friesenweg 3 Altendorf   

Friesenweg 4 Altendorf   

Germanenstraße 1 Altendorf   

Germanenstraße  39 Altendorf   

Germanenstraße  41 Altendorf   

Germanenstraße  52 Altendorf   

Germanenstraße  54 Altendorf   

Gotenstraße 2 Altendorf   

Gotenstraße 4 Altendorf   

Gotenstraße 6 Altendorf   

Gotenstraße 7 Altendorf   

Gotenstraße 9 Altendorf   

Gotenstraße 11 Altendorf   

Gotenstraße 12 Altendorf   

Gotenstraße 13 Altendorf   
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Straßenname Haus-Nr. Ort Bemerkung 

Gotenstraße 14 Altendorf   

Gotenstraße 15 Altendorf   

Gotenstraße 18 Altendorf   

Gotenstraße 20 Altendorf   

Gotenstraße 24 Altendorf   

Gotenstraße 26 Altendorf   

Industriestraße  1 Altendorf Nebengebäude / Lagerhalle 

Jurastraße 11 a Altendorf   

Jurastraße 5 Altendorf   

Jurastraße 7 Altendorf   

Jurastraße 8 Altendorf   

Jurastraße 9 Altendorf   

Jurastraße 10 Altendorf   

Jurastraße 11 Altendorf   

Jurastraße 12 Altendorf   

Jurastraße 14 Altendorf   

Jurastraße 8 b Altendorf   

Jurastraße  1 Altendorf   

Jurastraße  2 Altendorf   

Jurastraße  4 Altendorf   

Jurastraße  6 Altendorf   

Jurastraße  15 Altendorf   

Röckeleinplatz 1 Altendorf   

Schulstraße 6 a Altendorf   

Schulstraße 6 Altendorf   

Schulstraße 8 Altendorf   

Schulstraße 9 Altendorf   

Schulstraße 10 Altendorf   

Schulstraße 11 Altendorf   

Schulstraße 12 Altendorf   

Schulstraße 13 Altendorf   

Schulstraße 14 Altendorf   

Schulstraße 16 Altendorf   

Schulstraße 18 Altendorf   

Schulstraße 19 Altendorf   

Schulstraße 20 Altendorf   
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Straßenname Haus-Nr. Ort Bemerkung 

Schulstraße 21 Altendorf   

Schulstraße 22 Altendorf   

Schulstraße 24 Altendorf   

Schulstraße 25 Altendorf   

Schulstraße 26 Altendorf   

Schulstraße 27 Altendorf   

Schulstraße 29 Altendorf   

Schulstraße 31 Altendorf   

Schulstraße 33 Altendorf   

Schulstraße 44 Altendorf   

Zum Bühl 2 Altendorf   

Zum Bühl 4 Altendorf   

Zum Bühl 8 Altendorf   

Zum Bühl 12 Altendorf   

Am Stellwerk  1 Hirschaid   

Am Stellwerk  2 Hirschaid   

Am Stellwerk  3 Hirschaid   

Am Stellwerk  5 Hirschaid   

Am Stellwerk  6 Hirschaid   

Am Stellwerk  7 Hirschaid   

Am Stellwerk  8 Hirschaid   

Am Stellwerk  10 Hirschaid   

Amlingstadter Straße 3 Hirschaid   

Amlingstadter Straße 5 Hirschaid   

Amlingstadter Straße 6 Hirschaid   

Amlingstadter Straße 7 Hirschaid   

Amlingstadter Straße 8 Hirschaid   

Amlingstadter Straße 9 Hirschaid   

Amlingstadter Straße 13 Hirschaid   

Amlingstadter Straße 15 Hirschaid   

Amlingstadter Straße 17 Hirschaid   

Amlingstadter Straße  10 Hirschaid   

Amselweg 1 Hirschaid   

Bahnhofsplatz 1 Hirschaid   

Bahnhofsplatz 2 Hirschaid   

Bahnhofsplatz 3 Hirschaid   



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 85 von 933 
 
 
 

Straßenname Haus-Nr. Ort Bemerkung 

Bahnhofsplatz 5 Hirschaid   

Bahnhofsplatz 7 Hirschaid   

Bahnhofsplatz 9 Hirschaid   

Bahnhofsplatz 11 Hirschaid   

Bahnhofstraße 17 Hirschaid   

Bahnhofstraße 22 Hirschaid   

Bahnhofstraße 23 Hirschaid   

Bahnhofstraße 24 Hirschaid   

Bahnhofstraße 25 Hirschaid   

Bahnhofstraße 22 b Hirschaid   

Bahnhofstraße 25 a Hirschaid   

Bahnhofstraße 25 b Hirschaid   

Bahnhofstraße 25 d Hirschaid   

Bamberger Straße  55 a Hirschaid   

Elmbergstraße 1 Hirschaid   

Elmbergstraße 2 Hirschaid   

Ferdinandstraße  1 Hirschaid   

Griesweg 10 Hirschaid   

Hahnenweg  1 Hirschaid   

Hahnenweg  2 Hirschaid   

Hahnenweg  3 Hirschaid   

Hahnenweg  5 Hirschaid   

Heinrichstraße  1 Hirschaid   

Heinrichstraße  2 Hirschaid   

Heinrichstraße  3 Hirschaid   

Heinrichstraße  4 Hirschaid   

Heinrichstraße  6 Hirschaid   

Heinrichstraße  7 Hirschaid   

Heinrichstraße  8 Hirschaid   

Industriestraße 3 Hirschaid Nebengebäude 

Industriestraße  1 Hirschaid   

Kilianstraße 1 Hirschaid   

Kilianstraße 2 Hirschaid   

Kiunigundenstraße  1 Hirschaid   

Kiunigundenstraße  3 Hirschaid   

Kiunigundenstraße  5 Hirschaid   
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Straßenname Haus-Nr. Ort Bemerkung 

Kiunigundenstraße  7 Hirschaid   

Leimhüll 8 Hirschaid   

Leimhüll 10 Hirschaid   

Leimhüll 12 Hirschaid   

Leimhüll 14 Hirschaid   

Leimhüll 16 Hirschaid   

Leimhüll 18 Hirschaid   

Leimhüll 20 Hirschaid   

Leimhüll 22 Hirschaid   

Leimhüll 24 Hirschaid   

Leimhüll 26 Hirschaid   

Leimhüll 27 Hirschaid   

Leimhüll 28 Hirschaid   

Leimhüll 30 Hirschaid   

Leimhüll 32 Hirschaid   

Leimhüll 33 Hirschaid   

Leimhüll 35 Hirschaid   

Leimhüll 16 a Hirschaid   

Leimhüll  40 Hirschaid   

Leimhüll  42 Hirschaid   

Leimhüll  44 Hirschaid   

Maximilianstraße 12 Hirschaid   

Maximilianstraße 14 Hirschaid   

Maximilianstraße 16 Hirschaid   

Nürnberger Straße 94 Hirschaid   

Stiberstraße 12 a Hirschaid   

Stiberstraße 10 a Hirschaid   

Stiberstraße 1 Hirschaid   

Stiberstraße 2 Hirschaid   

Stiberstraße 3 Hirschaid   

Stiberstraße 5 Hirschaid   

Stiberstraße 6 Hirschaid   

Stiberstraße 7 Hirschaid   

Stiberstraße 8 Hirschaid   

Stiberstraße 9 Hirschaid   

Stiberstraße 10 Hirschaid   
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Straßenname Haus-Nr. Ort Bemerkung 

Stiberstraße 12 Hirschaid   

Stiberstraße 14 Hirschaid   

Stiberstraße 16 Hirschaid   

Von-Weyda-Straße 24 Hirschaid   

Von-Weyda-Straße 26 Hirschaid   

Am Bahnhof 1 Strullendorf   

Am Bahnhof 2 Strullendorf   

Am Bahnhof 3 Strullendorf   

Auwiesen  1 Strullendorf   

Bahnhofstraße 2 Strullendorf   

Breslauer Straße 4 a Strullendorf   

Breslauer Straße 1 Strullendorf   

Breslauer Straße 3 Strullendorf   

Breslauer Straße 2 b Strullendorf   

Breslauer Straße 4 b Strullendorf   

Breslauer Straße 4 c Strullendorf   

Buchenlandstraße 4 Strullendorf   

Danziger Straße 1 Strullendorf   

Danziger Straße 2 Strullendorf   

Danziger Straße 3 Strullendorf   

Danziger Straße 4 Strullendorf   

Danziger Straße 6 Strullendorf   

Dresdner Straße  1 Strullendorf   

Dresdner Straße  2 Strullendorf   

Dresdner Straße  3 Strullendorf   

Dresdner Straße  4 Strullendorf   

Dresdner Straße  6 Strullendorf   

Goethestraße 1 Strullendorf   

Goethestraße 2 Strullendorf   

Goethestraße 4 Strullendorf   

Haselhofstraße 6 Strullendorf   

Kachelmannplatz 1 Strullendorf   

Kachelmannplatz 3 Strullendorf   

Kachelmannplatz 4 Strullendorf   

Kachelmannplatz 8 Strullendorf   

Kachelmannplatz 10 Strullendorf   
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Straßenname Haus-Nr. Ort Bemerkung 

Königsberger Straße 1 Strullendorf   

Königsberger Straße 3 Strullendorf   

Königsberger Straße 4 Strullendorf   

Lessingstraße 9 a Strullendorf   

Lessingstraße 4 Strullendorf   

Lessingstraße 7 Strullendorf   

Lessingstraße 9 Strullendorf   

Nordring 7,9,11,13,15,
17 Strullendorf Nebengebäude / Lagerhalle 

Ohmstraße 3 Strullendorf   

Ohmstraße 5 Strullendorf   

Pointstraße 2 Strullendorf   

Schillerstraße 1 a Strullendorf   

Schillerstraße 2 Strullendorf   

Schillerstraße 3 Strullendorf   

Schillerstraße 4 Strullendorf   

Schillerstraße 1 b Strullendorf   

Siemensstraße  19 Strullendorf Nebengebäude / Lagerhalle 

Stettiner Straße 1 Strullendorf   

Stettiner Straße 2 Strullendorf   

Stettiner Straße 3 Strullendorf   

Stettiner Straße 6 Strullendorf   

Stockweg 1 Strullendorf   

Stockweg 2 Strullendorf   

Stockweg 4 Strullendorf   

Stockweg 5 Strullendorf   

Stockweg 6 Strullendorf   

Straßäckerweg 1 Strullendorf   

Tocklergasse 8 Strullendorf   

Tocklergasse 10 Strullendorf   

Tocklergasse 14 Strullendorf   

A.4.12 Unterrichtungspflichten 

1 Die Zeitpunkte des Baubeginns und der Fertigstellung sind dem Eisenbahn-

Bundesamt, Außenstelle Nürnberg, den Gemeinden Altendorf, Strullendorf und 

Eggolsheim, den Marktgemeinden Markt Hirschaid und Markt Buttenheim, der 
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Stadt Bamberg und den Landratsämtern Bamberg und Forchheim sowie sonsti-

gen betroffenen Behörden möglichst frühzeitig schriftlich bekannt zu geben. 

2. Der jeweilige Fischereiberechtigte ist rechtzeitig (mind. 4 Wochen) vor Baubeginn 

zu verständigen. 

3. Die zuständigen Leitungs- und Anlagenträger sind rechtzeitig über den Beginn 

und die voraussichtliche Dauer der die Leitungen und Anlagen betreffenden 

Bauarbeiten zu informieren. 

4. Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens ist der Unfallversicherung Bund 

und Bahn 3 Monate vor Baubeginn eine detaillierte Ausführungsplanung zur Ver-

fügung zu stellen, die neben der baulichen Ausführung eine Tätigkeitsbeschrei-

bung im Sinne einer Gefährdungsbeurteilung enthält. 

A.4.13 Dokumentation 

1. Um die Nachvollziehbarkeit von Gebäudeschäden zu gewährleisten, sind alle er-

schütterungsintensiven Arbeiten täglich zu dokumentieren. Die Dokumentation ist 

dauerhaft aufzubewahren und jederzeit einsehbar vorzuhalten. 

A.4.14 Sonstiges 

1. Die Regelungen der „Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieur-

bau, Oberbau und Hochbau“ (VV BAU) und der „Verwaltungsvorschrift für die 

Bauaufsicht über Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnische Anlagen“ 

(VV BAU-STE) sind zu beachten. Beim Eisenbahn-Bundesamt sind die hiernach 

erforderlichen Anzeigen einzureichen und die notwendigen Anträge zu stellen. 

2. Da das Vorhaben auch Bestandteil des transeuropäischen Eisenbahnnetzes ist, 

sind darüber hinaus bei der Ausführungsplanung die Anforderungen der “Verwal-

tungsvorschrift für die Verfahrensweise bei der Inbetriebnahme struktureller Teil-

systeme des transeuropäischen Eisenbahnsystems für den Bereich ortsfester 

Anlagen“ (VV IST) zu beachten. 

3. Hinsichtlich der Schwellenbesohlung bedarf die endgültige Ausführungsplanung 

einer weiteren Unternehmensinternen Genehmigung (UiG) durch I.NVT 41. Die 

darin enthaltenen Festlegungen sind maßgebend für die Ausführung. Sie berück-

sichtigen dann den aktuellen technischen Stand bzw. Standard.  
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4. Alle in den Erörterungsterminen gegenüber den Einwendern erteilten Zusagen 

der Vorhabenträger sind umzusetzen, soweit sich diese nicht auf andere Weise 

erledigt haben oder in diesem Planfeststellungsbeschluss etwas Anderes ent-

schieden ist. 

A.4.15 Vollzugskontrolle 

Die Fertigstellung des planfestgestellten Vorhabens ist dem Eisenbahn-Bundesamt, 

Außenstelle Nürnberg, Sachbereich 1, schriftlich anzuzeigen. Dazu sind die vom Ei-

senbahn-Bundesamt zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden. Mit der Fer-

tigstellungsanzeige ist vom den Vorhabenträgern zu erklären, dass dieser die mit der 

Planfeststellung zugelassenen Baumaßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt und al-

le auferlegten Nebenbestimmungen erfüllt hat. 

A.5 Zus agen der Vorhabenträger 

Die Vorhabenträger haben die im Laufe des Verfahrens abgegebenen Zusagen und 

damit Forderungen und Einwendungen Rechnung getragen hat, nach Maßgabe die-

ses Planfeststellungsbeschlusses einzuhalten. Diese sind nur insoweit Gegenstand 

dieses Planfeststellungsbeschlusses, als sie ihren Niederschlag in den festgestellten 

Planunterlagen gefunden haben oder im Planfeststellungsbeschluss nachfolgend do-

kumentiert sind. 

A.6 Ents che idung über Einwendungen, Forderungen, Hinweis e  und Anträge 

Die Einwendungen und Anträge der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie 

die von Behörden und Stellen geäußerten Forderungen, Hinweise und Anträge wer-

den zurückgewiesen, soweit ihnen nicht entsprochen wurde oder sie sich nicht auf 

andere Weise erledigt haben. 

A.7 Sofortige  Vollziehung 

Der Planfeststellungsbeschluss ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 

A.8 Gebühr und Aus lagen  

Die Gebühr und die Auslagen für das Verfahren tagen die Vorhabenträger. Die Höhe 

der Gebühr und der Auslagen wird in einem gesonderten Bescheid festgesetzt. 
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B. Begründung 

B.1 Sachverha lt 

B.1.1.1 Gegenstand des Vorhabens 

Das Bauvorhaben VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strul-

lendorf hat den viergleisigen Ausbau des Streckenabschnittes zum Gegenstand. Der 

Planfeststellungsabschnitt 21 ist Teil der Ausbau-/Neubaustrecke Nürnberg – Ebens-

feld- Erfurt. Der geplante Streckenausbau liegt bei Bahn-km 46,000 bis 56,165 der 

Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg in Eggolsheim, Altendorf, Hirschaid, Strullen-

dorf, Eggolsheim, Bamberg und Scheßlitz. 

Durch den viergleisigen Ausbau werden zwei zusätzlich geplante Gleise neben den 

bestehenden Gleisen erforderlich. Die inneren Gleise werden der Strecke 5900 und 

die äußeren Gleise der Strecke 5919 zugeordnet. 

Der PFA 21 schließt im Süden unmittelbar an den Planfeststellungsabschnitt 18/19 

und im Norden an den Planfeststellungabschnitt 22 an. Die Lage der Gleise der Be-

standstrecke wird weitgehend beibehalten. Sie werden jedoch für die Anhebung der 

Geschwindigkeit auf bis zu 230 km/h ertüchtigt und hinsichtlich der geplanten Ge-

schwindigkeiten angepasst. 

Es sind Änderungen an folgenden Bauwerken erforderlich: 

• Erneuerung des Bahn- und Wegdurchlasses in Bahn-km 46,696  

• Auflassung des Bahndurchlasses in Bahn-km 47,068  

• Erneuerung des Bahn- und Wegdurchlasses in Bahn-km 47,344  

• Neubau der Straßenüberführung St 2260 in Bahn-km 47,589  

• Rückbau der Eisenbahnüberführung Mühlbach in Bahn-km 48,211  

• Verbreiterung der Eisenbahnüberführung Deichselbach in Bahn-km 48,288  

• Neubau der Eisenbahnüberführung Jurastraße in Bahn-km 48,503  

• Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung Lindlesgraben in Bahn-km 49,543  

• Ersatzneubau der Straßenüberführung Lindlesgraben in Bahn-km 49,543  

• Umbau der Straßenüberführung Griesweg in Bahn-km 50,406  

• Ersatzneubau eines Bahn- und Wegdurchlasses Bahn-km 50,697  

• Verbreiterung der Eisenbahnüberführung Maximilianstraße in Bahn-km 51,030 in 

Hirschaid 
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• Neubau der Eisenbahnüberführung Fußgängerunterführung Hirschaid im Bahn-km 

51,121 

• Rückbau der Eisenbahnüberführung Fußgängerunterführung Hirschaid im Bahn-km 

51,225 

• Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung und Straßenüberführung Friesnitzgraben 

in Bahn-km 51,310  

• Ersatzneubau der Straßenüberführung St 2244 in Bahn-km 52,221 

• Erweiterung der Eisenbahnüberführung Auweg in Bahn-km 53,839 

• Verlängerung der Eisenbahnüberführung Fußgängerunterführung Bahnhofstraße in 

Bahn-km 54,717 

• Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung Zeegenbach in Bahn-km 54,909 

• Anpassung der Straßenüberführung Gewerbeanbindung Nord in Bahn-km 

55,113 

• Ersatzneubau der Straßenüberführung B505 in Bahn-km 55,504 

• Ersatzneubau des Durchlasses Stadtwald in Bahn-km 56,131  

Die drei Haltepunkte (Buttenheim, Hirschaid und Strullendorf) im Planfeststellungsab-

schnitt 21 werden barrierefrei und entsprechend den Anforderungen der Viergleisig-

keit umgebaut. 

Bezüglich der näheren Details wird im Übrigen auf den Erläuterungsbericht mit Tektur 

vom 11.05.2021 – planfestgestellte Anlage 0.1b – und die weiteren planfestgestellten 

Unterlagen verwiesen. 

B.1.1.2 Einleitung des Planfeststellungsverfahrens 

Die Deutsche Bahn AG vertreten durch die damalige Planungsgesellschaft Bahnbau 

Deutsche Einheit, (Vorhabenträger) hat mit Schreiben vom 17.06.1996 Az. I.NGW (5) 

eine Entscheidung nach § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 1 VwVfG für das Vorha-

ben „VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“ bean-

tragt. 

Mit Schreiben vom 10.12.1996 hat das Eisenbahn-Bundesamt die Regierung von 

Oberfranken als zuständige Anhörungsbehörde um Durchführung des Anhörungsver-

fahrens gebeten. 
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B.1.1.3 Anhörungsverfahren 97 
B.1.1.4 Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

Die Regierung von Oberfranken (Anhörungsbehörde) hat die folgenden Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange um Stellungnahme gebeten: 

• Amt für Landwirtschaft und Ernährung Bamberg 

• Amt für Landwirtschaft und Ernährung Forchheim 

• Amt für Landwirtschaft und Ernährung Bayreuth 

• Autobahndirektion Nordbayern 

• Bayerischer Bauernverband 

• Bayerisches Geologisches Landesamt 

• Bayerischer Industrieverband Steine und Erden e.V. 

• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

• Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 

• Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft 

• Bayerisches Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau 

• Bayerisches Staatsministerium des Innern 

• Bayerisches Staatsministerium für Ernährung Landwirtschaft  

• Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 

• Bayernwerk AG 

• Bezirk Oberfranken 

• Bezirk Oberfranken - Fachberatung für Fischerei 

• Bund Naturschutz in Bayern e.V. 

• Bund Naturschutz Ortsgruppe Hirschaid 

• Deutsche Flugsicherung 

• Deutsche Telekom 

• Direktion für Ländliche Entwicklung Bamberg 

• Fernwasserversorgung Oberfranken 

• Forstdirektion Oberfranken 

• Gewerbeaufsicht Coburg 

• Landesbund für Vogelschutz in Bayern 

• Landesfischereiverband Bayern 

• Landesjagdverband Bayern 

• Landesverband der deutschen Gebirgs- und Wandervereine 
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• Landratsamt Bamberg 

• Landratsamt Forchheim 

• Oberfinanzdirektion Nürnberg 

• Pledoc GmbH 

• Polizeipräsidium Oberfranken 

• Regierung von Oberfranken SG 850 Wasserwirtschaft 

• Regierung von Mittelfranken SG 315.4 Luftamt Nordbayern 

• Regierung von Oberfranken SG 340 Bergamt Nordbayern 

• Regierung von Oberfranken SG 420 Hochbau 

• Regierung von Oberfranken SG 800, Raumordnung und Landesplanung 

• Regierung von Oberfranken SG 840 Technischer Umweltschutz 

• Regierung von Oberfranken. SG 201 Katastrophenschutz 

• Regionaler Planungsverband Oberfranken West 

• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

• Stadtwerke Bamberg 

• Straßenbauamt Bamberg 

• Verein zum Schutz der Bergwelt 

• Wehrbereichsverwaltung IV 

• Wasserwirtschaftsamt Bamberg 

• Zweckverband Müllheizkraftwerk Stadt und Landkreis Bamberg 

• Zweckverband zur Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe 

 

Folgende Stellungnahmen enthalten keine Bedenken, Forderungen oder Empfehlun-

gen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 
1 Regierung von Oberfranken – Raumordnung und Landesplanung 

Stellungnahme vom 10.01.1997, Az. 800-8257 

2 Bezirksfinanzdirektion Ansbach 

Stellungnahme vom 07.03.1997, Az. VV 2012 B-1-32 

3 Wehrbereichsverwaltung VI 

Stellungnahme vom 27.02.1997, Az. 45-60 

4 Bayernwerk 

Stellungnahme vom 17.01.1997, Az N/F 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 
5 PLEdoc GmbH 

Stellungnahme vom 22.01.1997, Az. Sh-we 9700343/11 

6 Zweckverband Müllheizkraftwerk Stadt und Landkreis Bamberg 

Stellungnahme vom 14.01.1997, ohne AZ. 

7 Bayerisches Geologisches Landesamt  

Stellungnahme vom 17.01.1997, Az. 409.1.3-43-1096 

8 Regierung von Mittelfranken – Luftamt Nordbayern 

Stellungnahme vom 16.01.1997, Az. 315.4 – 3734.449 

9 Regierung von Oberfranken – SG 850 Wasserrecht 

Stellungnahme vom 23.12.1996, Az. 850-3535/94 – AB 1Ä 

10 Regierung von Oberfranken – SG 340 Bergamt 

11 Gewerbeaufsichtsamt Coburg 

Stellungnahme vom 24.01.1997, Az. 2A/3-15/97-Fi/ze 

12 Bayerischer Industrieverband Steine und Erden 

Stellungnahme vom 12.02.1997, Az. I/RO 

13 Polizeidirektion Oberfranken 

Stellungnahme vom 10.02.1997, ohne AZ  

14 Direktion für ländliche Entwicklung Bamberg 

Stellungnahme vom 20.02.1997, Az. LD-C-D 7533-6023 

15 Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft Bamberg  

Stellungnahme vom 27.02.1997, AZ. D1/18-3535-2/97 

16 Oberfinanzdirektion Nürnberg 

Stellungnahme vom 04.03.1997, ohne Az. 

17 Tourismusverband Franken e. V.  

Stellungnahme vom 04.03.1997, Az.Se/W 

18 Amt für Landwirtschaft und Ernährung Forchheim 

Stellungnahme vom 05.03.1997, Az. A1.1-3535-26-Ba/W. 
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Folgende Stellungnahmen enthalten Bedenken, Forderungen oder Empfehlungen: 

 

Lfd. Nr. Bezeichnung 
1 Gemeinde Altendorf 

Stellungnahme vom 10.03.1997, Az. 850 

2 Markt Hirschaid 

Stellungnahme vom 05.03.1997, ohne Az. 

3 Gemeinde Strullendorf 

Stellungnahme vom 05.03.1997, Az. 610 

4 Markt Buttenheim 

Stellungnahme vom 03.03.1997, Az. 850 

5 Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim 

Stellungnahme vom 03.03.1997, Az. 850 

6 Markt Eggolsheim 

Stellungnahme vom 12.03.1997, ohne Az. 

7 Regierung von Oberfranken Sachgebiet 201 Katastrophenschutz 

Stellungnahme vom 13.01.1997, ohne Az. 

8 Regierung von Oberfranken Sachgebiet 430 Straßenbau 

Stellungnahme vom 02.08.2017 und 05.03.1997, Az. 51-8681 

9 Regierung von Oberfranken Sachgebiet 840 Technischer Umweltschutz 

Stellungnahme vom 24.01.1997, Az. 50 

10 Regierung von Oberfranken Sachgebiet 830 Umwelt 

Stellungnahme vom 05.03.1997, Az. 830 - 8257 

11 Regierung von Oberfranken Sachgebiet 420 Hochbau 

Stellungnahme vom 08.01.1997, ohne Az.  

12 Landratsamt Bamberg 

Stellungnahme vom 12.02.1997, Az. 4-610  

13 Landratsamt Bamberg - Kreisheimatpfleger 

Stellungnahme vom 04.03.1997, ohne Az.  

14 Landratsamt Forchheim 

Stellungnahme vom 07.01.1997, Az. 310-3535--/94-AB4 

15 Amt für Landwirtschaft und Ernährung Bayreuth 

Stellungnahme vom 07.03.1997, Az. 1.3-7207-Gß./Re. 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 
16 Amt für Landwirtschaft und Ernährung Bamberg 

Stellungnahme vom 07.03.1997, Az. 1.1-3535-45 

17 Autobahndirektion Nordbayern 

Stellungnahme vom 05.03.1997, Az. B212 – 4354/A73 

18 Bayerisches Landesamt für Umwelt 

Stellungnahme vom 17.03.1997, Az. 2/3-255-2/97 

19 Bayerisches Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau 

Stellungnahme vom 06.03.1997, Az. BL5a-3535.509Ke/mo/8797 

20 Bayerisches Staatsministerium f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Stellungnahme vom 21.04.1997, Az. IIEB 1/c-8250 - 68 

21 Bayerisches Staatsministerium des Inneren 

Stellungnahme vom 04.02.1997, Az. IIEID5-3535.43-1 

22 Forstdirektion Oberfranken 

Stellungnahme vom 03.03.1997, Az. 37 024/97 – RL 145 

23 Regionaler Planungsverband Oberfranken West 

Stellungnahme vom 05.02.1997, Az. P-850 

24 Staatliches Bauamt Bamberg 

Stellungnahme vom 06.03.1997, Az. 2 -3535 

25 Stadtwerke Bamberg 

Stellungnahme vom 19.02.1997, Az. 5-HU/sp 

26 Schulverband Buttenheim 

Stellungnahme vom 04.03.1997, Az. 850 

27 Bayerischer Bauernverband 

Stellungnahme vom 06.03.1997, Az. 734-bö/gr 

28 Handwerkskammer Oberfranken Bayreuth 

Stellungnahme vom 04.03.1997, Az. V-Ko/Fr 

29 Energieversorgung Oberfranken 

Stellungnahme vom 03.03.1997, Az. NB1-el-lh 

30 Ferngas Nordbayern 

Stellungnahme vom 24.02.1997, Az. Tbnw me-er 

31 Fränkische Gas-Lieferungs-Gesellschaft mbH 

Stellungnahme vom 11.03.1997, Az. Mr/Vk 5431 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 
32 Versicherungskammer Bayern 

Stellungnahme vom 04.03.1997, Az.  

33 Wasserwirtschaftsamt Bamberg 

Stellungnahme vom 07.03.1997, Az. 2-3535 

34 Zweckverband zur Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe 

Stellungnahme vom 03.03.1997, ohne Az.  

35 Fernwasserversorgung Oberfranken 

Stellungnahme vom 20.02.1997, Az. Ka/Wa 200297.SAM 

B.1.1.5 Öffentliche Planauslegung 

Die Planunterlagen zu dem Vorhaben haben auf Veranlassung der Anhörungsbehör-

de in den Gemeinden Altendorf, Strullendorf, den Marktgemeinden Hirscheid, Butten-

heim, Eggolsheim und in der Stadt Bamberg in den jeweiligen Rathäusern vom 

27.01.1997 bis 27.02.1997 öffentlich zu jedermanns Einsicht während der Dienst-

stunden ausgelegen. Ende der Einwendungsfrist war der 13.03.1997. 

Aufgrund der Auslegung der Planunterlagen sind Einwendungsschreiben eingegan-

gen. 

B.1.1.6 Benachrichtigung von Vereinigungen 

Die Anhörungsbehörde hat die anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigungen 

sowie sonstige Vereinigungen am Verfahren beteiligt. Folgende Stellungnahmen sind 

eingegangen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 
1 Bund Naturschutz in Bayern e. V. 

Stellungnahme vom 07.03.1997, Az. III/A7/V/ICE/Nbg-Erf/Hir 

2 Bund Naturschutz in Bayern Ortsgruppe Hirschaid 

Stellungnahme vom 07.03.1997 

3 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Stellungnahme vom 06.03.1997, Az. 471-ICE-13/97 

4 Landesbund für Vogelschutz e. V. Bezirksgeschäftsstelle Oberfranken 

Stellungnahme vom 28.02.1997 
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B.1.1.7 Erörterung 

Die Regierung von Oberfranken hat die Einwendungen sowie die Stellungnahmen mit 

den Beteiligten vom 23.04.1997 bis 24.04.1997 in Strullendorf in der Hauptsmoorhalle 

erörtert. 

Die betroffenen Gemeinden, Träger öffentlicher Belange und anerkannte Verbände 

wurden mit Schreiben vom 07.04.1997 über den Erörterungstermin benachrichtigt. 

Der Erörterungstermin wurde in der Marktgemeinde Eggolsheim durch Veröffentli-

chung im Amtsblatt (Nr. 1/97 vom 15.01.1997 und Nr. 6/97 vom 26.03.1997), in den 

Gemeinden Altendorf und Buttenheim ebenfalls im Amtsblatt (Nr.3/4 vom 24.01.1997 

und Nr. 11/12 vom 21.03.1997), in der Marktgemeinde Hirscheid im Amtlichen Mittei-

lungsblatt (Nr. 1/2 vom 11.01.1997 und Nr. 13 vom 29.03.1997), in der Gemeinde 

Strullendorf im Amtsblatt (Nr. 3 vom 17.01.1997 und Nr. 11 vom 14.03.1997und im 

Mitteilungsblatt der Stadt Bamberg (Nr. 1/2 vom 17.01.1997 und Nr. 8 vom 

11.04.1997) sowie im Amtsblatt der Regierung von Oberfranken (Folge 3/1997 vom 

25.03.1997) ortsüblich bekannt gemacht.  

Über die Erörterung hat die Regierung von Oberfranken eine Niederschrift erstellt. 

B.1.1.8 Abschließende Stellungnahme der Anhörungsbehörde 

Mit Datum vom 05.08.1997 hat die Anhörungsbehörde eine abschließende Stellung-

nahme gemäß § 73 Abs. 9 VwVfG gefertigt und der Planfeststellungsbehörde zuge-

leitet. 

B.1.1.9 Weiterer Verfahrensgang 

Das Vorhaben wurde nach Abschluss des Anhörungsverfahrens zunächst nicht wei-

tergeführt. Die Planungen wurden erst 2011 wiederaufgenommen. 

B.1.1.10 Anhörungsverfahren zur 1. Planänderung 2017 

Die 1. Planänderung beinhaltet gegenüber der ursprünglichen Unterlage folgende 

wesentliche Änderungen: 

• Änderung des Betriebsprogramms 

• Änderung der Bestandsituation  

• Gleisanlagen 

• Leit- und Sicherungstechnik 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 100 von 933 
 
 
 

• Oberleitungsanlagen 

• Schallschutz 

• Erschütterungsschutz 

• Entwässerung 

• Ingenieurbauwerke 

• Bahnsteige und Hochbauten 

• Bahnübergangsmaßnahmen 

• Straßen und Wege 

• Ver- und Entsorgungseinrichtungen Dritter 

• Umweltplanung 

• Transportwege für Baustellenverkehr 

Die DB Netz AG, Großprojekt VDE 8 (Vorhabenträger) hat mit Schreiben vom 

08.08.2014 die Antragsunterlagen für die 1. Planänderung der übergeben und die 

Fortführung des Planfeststellungsverfahrens für das Vorhaben  „VDE 8.1 Planfeststel-

lungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“ beantragt. 

Die Planunterlagen wurden mehrfach überarbeitet und mit Schreiben vom 03.07.2017 

erneut vorgelegt. 

Mit Schreiben vom 13.06.2017 hat das Eisenbahn-Bundesamt die Regierung von 

Oberfranken als zuständige Anhörungsbehörde um Durchführung des Anhörungsver-

fahrens zur 1. Planänderung gebeten. 

B.1.1.11 Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

Die Regierung von Oberfranken (Anhörungsbehörde) hat die folgenden Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange um Stellungnahme gebeten: 

• Gemeinde Altendorf 

• Markt Hirschaid 

• Gemeinde Strullendorf 

• Stadt Scheßitz 

• Markt Buttenbeim 

• Stadt Bamberg 

• Markt Eggolsheim 

• Abwasserzweckverband Buttenheim/Altendorf 

• Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg 
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• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg 

• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth 

• Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 

• Autobahndirektion Nordbayern, Dienststelle Bayreuth 

• Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH 

• Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Ökologischen Landbau, 

Bodenkultur und Ressourcenschutz 

• Bayerische Staatsforsten AöR, Forstbetrieb Forchheim 

• Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen 

• Bayerischer Bauernverband, Hauptgeschäftsstelle Oberfranken 

• Bayerischer Industrieverband Steine und Erden e.V. 

• Bayerischer Waldbesitzerverband e.V. 

• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Stabsstelle für Lineare Projekte 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt 

• Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technolo-

gie 

• (seit 21.03.2018: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Tech-

nologie) 

• Bayernwerk Netz GmbH, Assetmanagement 

• Bezirk Oberfranken 

• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

• Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

• Bundespolizeidirektion München 

• Deutsche Regionaleisenbahn GmbH 

• Deutsche Telekom Technik GmbH, T NL Süd, PTI 14, Bamberg 

• DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Unternehmenszentrale 

• Fernwasserversorgung Oberfranken 

• Forstwirtschaftliche Vereinigung Oberfranken e.V. 

• Handwerkskammer Oberfranken 

• Immobilien Freistaat Bayern, Regionalvertretung Oberfranken 

• Industrie- und Handelskammer für Oberfranken, Bayreuth 

• Landratsamt Bamberg 

• Landratsamt Forchheim 

• Luftamt Nordbayern 
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• Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und 

Verkehr (seit 21.03.2018: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und 

Verkehr) 

• Omnibusverkehr Franken GmbH 

• Open Grid Europe GmbH 

• PLEdoc GmbH 

• Polizeipräsidium Oberfranken 

• Regionaler Planungsverband Oberfranken-West 

• Staatliches Bauamt Bamberg 

• Stadtwerke Bamberg GmbH 

• TenneTTSOGmbH 

• Tourismusverband Franken e. V. 

• Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN) 

• Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts 

• Vodafone GmbH 

• Vodafone Deutschland GmbH 

• Wasserwirtschaftsamt Kronach 

• Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung / integrierte Leitstelle 

Bamberg - Forchheim 

• Zweckverband zur Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe 

• Regierung von Unterfranken SG 10 Staatsrecht, Sicherheit und Ordnung 

• Regierung von Unterfranken SG 20 Wirtschaftsförderung 

• Regierung von Unterfranken SG 24 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung 

• Regierung von Unterfranken SG 26 Bergamt Nordbayern", 

• Regierung von Unterfranken SG 31 Straßenbau 

• Regierung von Unterfranken SG 32 Planfeststellung, Straßenrecht, Baurecht 

• Regierung von Unterfranken SG 34 Städtebau 

• Regierung von Unterfranken SG 50 Technischer Umweltschutz 

• Regierung von Unterfranken SG 51 Naturschutz 

• Regierung von Unterfranken SG 52 Wasserwirtschaft 

• Regierung von Unterfranken SG 53.1 Gesundheit 

• Regierung von Unterfranken Gewerbeaufsichtsamt 
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Die nachstehenden anerkannten Vereinigungen wurden über die öffentliche Ausle-

gung der Planunterlagen informiert: 

• Bund Naturschutz in Bayern e. V. (BN) 

• Deutscher Alpenverein e. V. 

• Fluglärm e. V. Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Lebensqualität im 

Naherholungsgebiet Fünfseenland 

• Isartalverein e.V. München 

• Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. Landesgeschäftsstelle 

• Landesfischereiverband Bayern e.V. 

• Landesverband für Höhlen- und Karstforschung in Bayern e.V. 

• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Bayern e.V. 

• Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern e.V. 

• Verein zum Schutz der Bergwelt 

• Verkehrsclub Deutschland (VCD) Landesverband Bayern e.V. 

• Wanderverband Bayern e.V. Landesgeschäftsstelle 

 

Folgende Stellungnahmen enthalten keine Bedenken, Forderungen oder Empfeh-

lungen bzw. sind aufgrund der Berücksichtigung in der folgenden Planänderung ge-

genstandslos: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 

1 Regierung von Oberfranken SG 26 Bergamt Nordbayern 

Stellungnahme vom 28.09.2017, Az. 26-3851of-v2-l/1-3745/17 

2 Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 32 Planfeststellung, Straßenrecht, 

Baurecht 

Stellungnahme vom 15.09.2017, ohne Az. 

3 Regierung von Mittelfranken - Luftamt Nordbayern -  

Stellungnahme vom 12.07.2017, ohne Az. 

4 Deutsche Flugsicherung 

Stellungnahme vom 18.07.2017, Az. 201701278 

5 Regierung von Oberfranken, SG 24 Landesplanung 

Stellungnahme vom 21.09.2017, Az. 24-8257a 

6 Open Grid Europe GmbH 

Stellungnahme vom 12.07.2017, ohne Az. 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 

7 Telekom Deutschland GmbH 

Stellungnahme vom 04.10.2017, ohne Az. 

8 TenneT TSO GmbH 

Stellungnahme vom 03.07.2017, Az. GSG-BTL-Wi-li-19936 

 

Folgende Stellungnahmen enthalten Bedenken, Forderungen oder Empfehlungen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 
1 Gemeinde Altendorf 

Stellungnahme vom 06.11.2017, Az. 1045/17 

2 Markt Hirschaid 

Stellungnahme vom 27.10.20217 und 06.11.2017, Az. 144-14L/mm 

3 Gemeinde Strullendorf 

Stellungnahme vom 06.11.2017, Az. 1252/2017 TSC/tg 

4 Markt Buttenheim 

Stellungnahme vom 27.10.2017, Az. 14414L/mm 

5 Markt Eggolsheim 

Stellungnahme vom 24.10.2017, Az. 8500 

6 Stadt Bamberg 

Stellungnahme vom 27.10.2017, Az. 8500 

7 Regierung von Oberfranken Sachgebiet 10 Sicherheit und Ordnung 

Stellungnahme vom 07.08.2017, ohne Az.  

8 Regierung von Oberfranken Sachgebiet 31 Straßenbau 

Stellungnahme vom 02.08.2017, ohne Az.  

9 Regierung von Oberfranken Sachgebiet 50 Immissionsschutz 

Stellungnahme vom 09.10.2017, Az. 50 

10 Regierung von Oberfranken Sachgebiet 51 Naturschutz 

Stellungnahme vom 02.08.2017, Az. 51-8681 

11 Regierung von Oberfranken Sachgebiet 52 Wasserrecht 

Stellungnahme vom 02.08.2017, Az. 51-8681 

12 Regierung von Oberfranken Regionsbeauftragte für Oberfranken  

Stellungnahme vom 27.09.2017, Az. 24-832 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 
13 Landratsamt Bamberg 

Stellungnahme vom 27.09.2017, Az. 1 – 6153 und vom 09.10.2017 Az. 42-

8500 

14 Landrat – Landkreis Bamberg 

Stellungnahme vom 06.11.2017, ohne Az.  

15 Kreisheimatpfleger 

Stellungnahme vom 06.11.2017, ohne Az. 

16 Landratsamt Forchheim Naturschutz 

Stellungnahme vom 09.10.2017, Az. 4-8500 

17 Landratsamt Forchheim  

Stellungnahme vom 27.09.2017 Az. 1-6153 

18 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth 

Stellungnahme vom 09.10.2017, Az. 2.2/F2 – 4300.1-1-14 

19 Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken 

Stellungnahme vom 20.07.2017, Az. A/a-G 7512.23-0 

20 Autobahndirektion Nordbayern 

Stellungnahme vom 07.07.2017, Az. B54-4326/A73BA 

21 Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH 

Stellungnahme vom 10.10.2017, Az. 

22 Bayerisches Landesamt für Umwelt 

Stellungnahme vom 06.10.2017, Az. 11-3535-7849/2017 

23 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

Stellungnahme vom 10.10.2017, Az. P-2011-4367-6_S2 

24 Bezirk Oberfranken – Fachberatung Fischerei 

Stellungnahme vom 09.10.2017, ohne Az.  

25 Bayernwerk 

Stellungnahme vom 04.10.2017, ohne Az.  

26 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-

deswehr 

Stellungnahme vom 27.07.2017, Az. Infra 13 – 45-60-00NI-126-17-PFV 

27 Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Süd 

Stellungnahme vom 12.09.2017, Az. 2576 Le Strullendorf/Hirschaid 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 
28 Bayerisches Industrieverband Baustoffe Steine und Erden 

Stellungnahme vom 02.10.2017, Az. GS 

31 Regionaler Planunsverband 

Stellungnahme vom 15.11.2017, P- 

32 Staatliches Bauamt Bamberg 

Stellungnahme vom 26.09.2017, S3--353 

33 Stadtwerke Bamberg 

Stellungnahme vom 26.09.2017, 15-14-505, 15-14-502 und 15-07-178 

34 Stadtwerke Bamberg 

Stellungnahme vom 02.10.2017, NPL - rov 

35 Stadtwerke Bamberg 

Stellungnahme vom 04.10.2017, 15-14-505, 15-14-502 und 15-07-178 

36 Schulverband Buttenheim 

Stellungnahme vom 26.10.2017, ohne Az. 

37 Bayerischer Bauernverband 

Stellungnahme vom 10.10.2017, Az. 734BA/Br-gh 

38 Industrie und Handelskammer für Oberfranken 

Stellungnahme vom 28.9.2017, Az. STO-br/jarm 

39 Pledoc GmbH 

Stellungnahme vom 04.10.2017, Az. PoCl_1466431 

40 Vodafone GmbH/Kabel Deutschland GmbH 

Stellungnahme vom 08.09.2017, ohne Az. 

41 Wasserwirtschaftsamt Kronach 

Stellungnahme vom 21.09.2017, Az. 2-3535-BA-7897/2017 

42 Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Gemeinden Buttenheim und 

Altendorf  

Stellungnahme vom 06.10.2017, Az. 190-17 L/mm 

43 Zweckverband zur Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe 

Stellungnahme vom 21.09.2017, ohne Az.  

44 Fernwasserversorgung Oberfranken 

Stellungnahme vom 02.12.2017, ohne Az. SGII/2.1-BC 

45 Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 

Stellungnahme vom 11.10.2017, ohne Az. 
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B.1.1.12 Öffentliche Planauslegung 

Die Planunterlagen zu dem Vorhaben haben auf Veranlassung der Anhörungsbehör-

de in den nachstehenden Städten, Marktgemeinden Gemeinden von 04.09.2017 bis 

04.10.2017 öffentlich zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden ausgele-

gen. 

• Stadt Bamberg, Baureferat, Zimmer 1, Untere Sandstraße 34, 96049 Bamberg, 

ortsüblich bekanntgemacht im Amtsblatt der Stadt Bamberg (Rathaus Journal) 

Nr. 18/2017 vom 01. September 2017. 

• Stadt Scheßlitz, Rathaus,1 Stock Zimmer 16, Hauptstraße 34, 95110 Scheßlitz, 

ortsüblich bekanntgemacht im Amtlichen Mitteilungsblatt (Scheßlitzer Anzeiger) 

Nr. 31 vom 18. August 2017 

• Markt Hirschaid, Rathaus, Großer Sitzungssaal, Kirchplatz 6, 96114 Hirschaid, 

ortsüblich bekannt gemacht im Amtsblatt des Marktes Hirschaid Nr. 32-34/17 vom 

12. August 2017 und Nr. 35 vom 02. September 2017. 

• Markt Buttenheim, Rathaus, Sitzungssaal, Zimmer-Nr. 03EG, Hauptstraße 15, 

96155 Buttenheim, ortsüblich bekannt gemacht im Amtsblatt des Marktes Butten-

heim (Marktanzeiger) Nr. 29 – 34 vom 28. Juli 2017. 

• Markt Eggolsheim, Rathaus, Bauamt, Zimmer Nr. 116, Hauptstraße 27, 91330 

Eggolsheim, ortsüblich bekannt gemacht im Amtsblatt des Marktes Eggolsheim 

Nr. 15/17 vom 25. Juli2 017. 

• Gemeinde Altendorf, Bürgerhaus, Jurastraße 1, 996146 Altendorf, ortsüblich be 

kannt gemacht im Amtsblatt für die Gemeinde Altendorf Nr. 29 – 34 vom 29. Juli 

2017. 

• Gemeinde Strullendorf, Bürgersaal, Forchheimer Straße 32, 96129 Strullendorf, 

ortsüblich bekannt gemacht im Amtsblatt für die Gemeinde Strullendorf Nr. 30 vom 

28. Juli 2017. 

Ende der Einwendungsfrist war der 06.11.2017. 

Aufgrund der Auslegung der Planunterlagen sind innerhalb 899 Einwendungen und 

17 Einwendungen nach Ablauf der Einwendungsfrist eingegangen. 
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B.1.1.13 Benachrichtigung von Vereinigungen 

Die Anhörungsbehörde hat die anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigungen 

sowie sonstige Vereinigungen von der Auslegung des Plans mit Schreiben vom 

07.07.2017 benachrichtigt und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Fol-

gende Stellungnahmen sind eingegangen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 
1. Landesverband Bayern der Deutschen Gebirgs- und Wandervereine 

Stellungnahme vom 17.10.2017, Az. ... 

2. Landesfischereiverband 

Stellungnahme vom 02.11.2017 

3. Verkehrsclub Deutschland – Landesverband Bayern e. V.  

Stellungnahme vom 25.10.2017 

 

B.1.1.14 Erörterung 

Die Regierung von Oberfranken hat die Einwendungen sowie die Stellungnahmen der 

Gemeinden und Träger öffentlicher Belange vom 05.03.2018 bis 08.03.2018 in der 

Karl-Wagner-Halle (Forchheimer Straße 31, 96129 Strullendorf), erörtert. 

Die Ladung zum Erörterungstermin erfolgte durch öffentliche Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Regierung von Oberfranken Nr. 2 vom 22.02.2018. Zusätzlich wurde 

die öffentliche Bekanntmachung im "Fränkischen Tag" Ausgaben Bamberg und 

Forchheim und Fränkische Schweiz und in den "Nordbayerischen Nachrichten" je-

weils am 17.02.2018 veröffentlicht. 

Die Gemeinden, Träger öffentlicher Belange und die anerkannten Verbände wurden 

mit Schreiben vom 09.02.2018 geladen. 

Über die Erörterung hat die Regierung von Oberfranken eine Niederschrift erstellt. 

B.1.1.15 Abschließende Stellungnahme der Anhörungsbehörde 

Mit Datum vom 24.05.2018 hat die Anhörungsbehörde eine abschließende Stellung-

nahme gemäß § 73 Abs. 9 VwVfG gefertigt und der Planfeststellungsbehörde zuge-

leitet. Dem Projekt stehen keine grundsätzlichen Einwendungen entgegen. Die Re-

gierung von Oberfranken verweist zudem auf die weiter zutreffenden Ausführungen in 

ihrer Stellungnahme zum damaligen Verfahren vom 05.08.1997. 
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B.1.1.16 Einleitung des 2. Planänderungsverfahrens 2020 

Die geänderten Planänderungsunterlagen umfassen im Wesentlichen die folgenden 

Änderungen. 

• Änderung BÜ-Ersatzmaßnahme Industrie- und Jurastraße, hier Änderung der Ei-

senbahnüberführung Jurastraße einschließlich der Fußgängerbrücke und der 

Grundwasserwannen 

• Änderung der BÜ-Ersatzmaßnahme Stockweg, insbesondere mit Auflassung des 

Bahnübergangs Stockweg, dem Entfall des Ersatzneubaus Eisenbahnüberführung 

Auweg, dem Entfall der Eisenbahnüberführung Stockweg und dem Neubau einer 

Wendeanlage rechts der Bahn im Stockweg 

• Erweiterung der bestehenden Eisenbahnüberführung Auweg 

• Anpassung der Streckenentwässerung im Bereich Strullendorf zwischen Auweg 

und Stockweg 

• Hinweis zur Planung des gesonderten Vorhabens Straßenüberführung Südanbin-

dung Gewerbeanbindung Süd 

• Berücksichtigung der neuen Grenzen der Wasserschutzzonen 

DB Netz AG, Großprojekt VDE 8 (Vorhabenträger) hat mit Schreiben vom 17.05.2019 

Az. P811/2019/00824/KKO um die Fortführung des Planfeststellungsverfahrens für 

das Vorhaben „VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullen-

dorf“ gebeten. 

Mit Schreiben vom 23.05.2019 hat das Eisenbahn-Bundesamt die Regierung von 

Oberfranken als zuständige Anhörungsbehörde um Durchführung des Anhörungsver-

fahrens gebeten. 

Wegen fehlerhafter Unterlagen wurde das Verfahren kurzzeitig angehalten. 

Mit Schreiben vom 09.01.2020 wurde die Regierung von Oberfranken um Fortset-

zung des Anhörungsverfahrens gebeten. 

B.1.1.17 Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

Die Regierung von Oberfranken (Anhörungsbehörde) hat die folgenden Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange um Stellungnahme gebeten: 

• Gemeinde Altendorf 

• Markt Hirschaid 

• Gemeinde Strullendorf 
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• Stadt Scheßitz 

• Markt Buttenbeim 

• Stadt Bamberg 

• Markt Eggolsheim 

• Abwasserzweckverband Buttenheim/Altendorf 

• Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg 

• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg 

• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth 

• Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 

• Autobahndirektion Nordbayern, Dienststelle Bayreuth 

• Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH 

• Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Ökologischen Landbau, 

Bodenkultur und Ressourcenschutz 

• Bayerische Staatsforsten AöR, Forstbetrieb Forchheim 

• Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr  

• Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen 

• Bayerischer Bauernverband, Hauptgeschäftsstelle Oberfranken 

• Bayerischer Industrieverband Steine und Erden e.V. 

• Bayerischer Waldbesitzerverband e.V. 

• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Stabsstelle für Lineare Projekte 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt 

• Bayernwerk Netz GmbH, Assetmanagement 

• Bezirk Oberfranken 

• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

• Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

• Bundespolizeidirektion München 

• Deutsche Regionaleisenbahn GmbH 

• Deutsche Telekom Technik GmbH, T NL Süd, PTI 14, Bamberg 

• DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Unternehmenszentrale 

• Fernwasserversorgung Oberfranken 

• Forstwirtschaftliche Vereinigung Oberfranken e.V. 

• Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Standort Würzburg 

• Handwerkskammer Oberfranken 

• Immobilien Freistaat Bayern, Regionalvertretung Oberfranken 
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• Industrie- und Handelskammer für Oberfranken, Bayreuth 

• Landratsamt Bamberg 

• Landratsamt Forchheim 

• Omnibusverkehr Franken GmbH 

• Open Grid Europe GmbH 

• PLEdoc GmbH 

• Polizeipräsidium Oberfranken 

• Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern 

• Regionaler Planungsverband Oberfranken-West 

• Staatliches Bauamt Bamberg 

• Stadtwerke Bamberg GmbH 

• TenneTTSOGmbH 

• Tourismusverband Franken e. V. 

• Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN) 

• Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts 

• Vodafone GmbH 

• Vodafone Deutschland GmbH 

• Wasserwirtschaftsamt Kronach 

• Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung / integrierte Leitstelle 

Bamberg - Forchheim 

• Zweckverband zur Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe 

• Regierung von Unterfranken SG 10 Staatsrecht, Sicherheit und Ordnung 

• Regierung von Unterfranken SG 24 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung 

• Regierung von Unterfranken SG 26 Bergamt Nordbayern", 

• Regierung von Unterfranken SG 31 Straßenbau 

• Regierung von Unterfranken SG 32 Planfeststellung, Straßenrecht, Baurecht 

• Regierung von Unterfranken SG 34 Städtebau 

• Regierung von Unterfranken SG 50 Technischer Umweltschutz 

• Regierung von Unterfranken SG 51 Naturschutz 

• Regierung von Unterfranken SG 52 Wasserwirtschaft 

• Regierung von Unterfranken SG 53.1 Gesundheit 

• Regierung von Unterfranken SG 60 Agrarstruktur und Umweltbelange in der Landwirt-

schaft 

• Regierung von Unterfranken Gewerbeaufsichtsamt 
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Folgende Stellungnahmen enthalten keine Bedenken, Forderungen oder Empfehlun-

gen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 
1. Regierung von Oberfranken – Sachgebiet 52  

Stellungnahme vom 13.05.2020, ohne Az.  

2. Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern 

Stellungnahme vom 06.05.2020, Az. ROF-SG26-3851.1.3-1099-2 

3. Polizeipräsidium Oberfranken Sachgebiet E2/VK 

Stellungnahme vom 20.04.2020 

4. Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK 

Stellungnahme vom 13.05.2020, Az. 3811S-213.02/ABz8-003/15 

5. Bundesnetzagentur 

Stellungnahme vom 04.05.2020, ohne Az. 

6. Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken 

Stellungnahme vom 11.03.2020, Az. A/a-G 7512.23 

7. Deutsche Flugsicherung 

Stellungnahme vom 24.04.2020, Az. V202000473 

 

Folgende Stellungnahmen enthalten Bedenken, Forderungen oder Empfehlungen: 

Lfd. Nr. Bezeichnung 
1. Gemeinde Altendorf 

Stellungnahme vom 03.05.2020 

2. Markt Hirscheid 

Stellungnahme vom 13.07.2020 und 23.07.2020 

3. Gemeinde Strullendorf 

Stellungnahme vom 13.07.2020 und 23.07.2020 

4. Markt Buttenheim 

Stellungnahme vom 05.05.2020 

5. Gemeinde Eggolsheim 

Stellungnahme vom 07.05.2020 und 17.12.2020, Az. 6 

6. Stadt Bamberg 

Stellungnahme vom 27.07.2020 und 17.12.2020 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 
7. Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 10 Sicherheit und Ordnung 

Stellungnahme vom 29.04.2020 

8. Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 31 Straßenbau 

Stellungnahme vom 12.05.2020 

9. Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 50 Technischer Umweltschutz 

Stellungnahme vom 06.04.2020 

10. Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 51 Naturschutz 

Stellungnahme vom 31.03.2020 

11. Landratsamt Bamberg 

Stellungnahme vom 13.05.2020 und 03.06.2020 

12. Kreisheimatpfleger 

Stellungnahme vom 19.07.2020, ohne Az. 

13. Landratsamt Forchheim 

Stellungnahme vom 14.04.2020 

14. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth 

Stellungnahme vom 22.04.2020 

15. Autobahndirektion Nordbayern 

Stellungnahme vom 11.05.2020 

16. Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH 

Stellungnahme vom 14.04.2020 

17. Deutsche Regionaleisenbahn GmbH 

Stellungnahme vom 13.03.2020 

18. Bayerisches Landesamt für Umwelt 

Stellungnahme vom 30.04.2020 

19. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

Stellungnahme vom 06.05.2020 und 12.05.2020 

20. Bezirk Oberfranken – Fachberatung Fischerei 

Stellungnahme vom 14.04.2020 

21. Bayernwerk 

Stellungnahme vom 23.04.2020 

22. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistung der Bun-

deswehr 

Stellungnahme vom 10.12.2020 
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Lfd. Nr. Bezeichnung 
23. Bayerischer Industrieverband Baustoffe Steine Erden 

Stellungnahme vom 30.04.2020 

24. Regionaler Planungsverband Oberfranken West 

Stellungnahme vom 21.04.2020 

25. Staatliches Bauamt Bamberg 

Stellungnahme vom 11.05.2020 und 18.12.2020 

26. Stadtwerke Bamberg 

Stellungnahme vom 15.05.2020 

27. Schulverband Buttenheim 

Stellungnahme vom 21.04.2020 

28. Industrie- und Handelskammer für Oberfranken 

Stellungnahme vom 11.05.2020 

29. Pledoc GmbH 

Stellungnahme vom 12.05.2020 

30. Deutsche Telekom Technik 

Stellungnahme vom 04.10.2020 

31. Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

Stellungnahme vom 05.05.2020 

32. Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH 

Stellungnahme vom 13.5.2020 

33. Wasserwirtschaftsamt Kronach 

Stellungnahme vom 27.05.2020, Az. 2-3535-BA-2840/2020 

34. Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Gemeinden Buttenheim 

und Altendorf 

Stellungnahme vom 07.05.2020 

B.1.1.18 Öffentliche Planauslegung 

Die Planunterlagen zu dem Vorhaben haben auf Veranlassung der Anhörungsbehör-

de in den nachstehenden Städten, Marktgemeinden Gemeinden vom 15.06.2020 bis 

14.07.2020 öffentlich zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden ausgele-

gen. 
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• Stadt Bamberg, Baureferat, Zimmer 6, Untere Sandstraße 34, 96049 Bamberg, 

ortsüblich bekanntgemacht im Amtsblatt der Stadt Bamberg, Sonderausgabe des 

Rathaus Journals vom 11. Juni 2020. 

• Stadt Scheßlitz, Rathaus,1 Stock Zimmer 16, Hauptstraße 34, 95110 Scheßlitz, 

ortsüblich bekanntgemacht im Amtlichen Mitteilungsblatt (Scheßlitzer Anzeiger) 

Nr. 20 vom 29. Mai 2020 

• Markt Hirschaid, Rathaus, Zimmer-Nr. 201, Kirchplatz 6, 96114 Hirschaid, ortsüb-

lich bekannt gemacht im Amtsblatt des Marktes Hirschaid vom 26. Mai 2020. 

• Markt Buttenheim, Rathaus, Sitzungssaal, Zimmer-Nr. 13 OG, Hauptstraße 15, 

96155 Buttenheim, ortsüblich bekannt gemacht im Amtsblatt des Marktes Butten-

heim (Marktanzeiger) Nr. 21 - 22 vom 29. Mai 2020. 

• Markt Eggolsheim, Kulturscheune, Zimmer Nr. 19, Hauptstraße 27, 91330 Eggols-

heim, ortsüblich bekannt gemacht im Amtsblatt des Marktes Eggolsheim Nr. 11/20 

vom 29.Mai 2020. 

• Gemeinde Altendorf, Bürgersaal, Jurastraße 1, 996146 Altendorf, ortsüblich be-

kannt gemacht im Amtsblatt für die Gemeinde Altendorf Nr. 21/22 vom 30. Mai 

2017. 

• Gemeinde Strullendorf, Bürgersaal, 1 Stock, Forchheimer Straße 32, 96129 Strul-

lendorf, ortsüblich bekannt gemacht im Amtsblatt für die Gemeinde Strullendorf 

Nr. 22 vom 29. Mai 2020. 

Die Einwendungsfrist und die Frist zur Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen die-

ses Anhörungsverfahrens zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens endete mit 

Ablauf des 28. Juli 2020. Es wurden 60 Einwendungen innerhalb der Einwendungs-

frist gegen das geplante Vorhaben erhoben. 58 Einwendungsschreiben davon waren 

von Privatpersonen oder Rechtsanwälten, zwei Einwendungen wurden von anerkann-

ten Verbänden erhoben. 

B.1.1.19 Benachrichtigung von Vereinigungen 

Die Anhörungsbehörde hat die anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigungen 

sowie sonstige Vereinigungen von der Auslegung des Plans durch die ortsübliche 

Bekanntmachung der Auslegung nach § 73 Abs. 5 Satz 1 VwVfG benachrichtigt und 
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ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Folgende Stellungnahmen sind ein-

gegangen: 

 

Lfd. Nr. Bezeichnung 
1. Verkehrsclub Deutschland, Landesverband Bayern e. V.  

Stellungnahme vom 26.07.2020 und 20.12.2020, ohne Az. 

 

B.1.1.20 Erörterung 

Die Regierung von Oberfranken hat nach pflichtgemäßer Ausübung des ihr einge-

räumten Ermessens im Planfeststellungsverfahren für das o. a. Vorhaben aus nach-

folgenden Gründen von der Abhaltung eines Erörterungstermins gemäß § 18a Nr. 2 

Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) abgesehen. Die dagegen erhobenen Verfah-

rensrügen werden zurückgewiesen. Die im Anhörungsverfahren erhobenen Einwen-

dungen von Privatpersonen, Rechtsanwälten, Gemeinden und anerkannten Verbän-

den und die von den Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen sind 

so aufbereitet, dass der Planfeststellungsbehörde eine rechtlich zutreffende und 

sachangemessene Entscheidung hierüber ermöglicht wird. 

Die DB Netz AG hat sich zu den Einwendungen und den Stellungnahmen detailliert 

geäußert. Aus den vorliegenden Unterlagen lassen sich alle Bedenken und Vorschlä-

ge abschließend beurteilen, so dass ein Erörterungstermin weder zur Vertiefung der 

abgegebenen Stellungnahmen noch zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials 

für die Planfeststellungsbehörde erforderlich wird. 

Es ist auch nicht ersichtlich, dass in tatsächlicher Hinsicht Unklarheiten über den In-

halt der Einwendungen bestehen, die in einem Erörterungstermin näher beleuchtet 

werden können oder dass eine Erörterung neue, entscheidungserhebliche Erkennt-

nisse zutage fördern wird. 

Nach Art. 74 Abs. 2 Satz 1 VwVfG ist ein wesentliches Ziel des Erörterungstermins, 

Einwendungen durch Einigung auszuräumen. Angesichts der erhobenen Einwendun-

gen und der eingegangenen Stellungnahmen der Gemeinden, Träger öffentlicher Be-

lange sowie der vorliegenden Erwiderungen der Antragsteller ist nicht damit zu rech-

nen, dass es zu einem Interessenausgleich und zu einvernehmlichen Lösungen 

kommen wird. 
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Obwohl eine nochmalige Anhörung von Gesetzes wegen nicht geboten ist, enthielten 

private Einwender Gelegenheit, sich bis spätestens 21. Dezember 2020 zu der beige-

fügten Erwiderung der Vorhabenträger, die diese auf die von Ihnen erhobene Ein-

wendung bzw. auf ihre eingereichten Stellungnahmen abgegeben haben, schriftlich 

zu äußern. Mit dieser Möglichkeit, sich mit den Argumenten der Vorhabenträger ver-

tieft auseinander setzen zu können, wurde den Interessen der Einwendungsführer in 

besonderer Weise Rechnung getragen. Die Einwender, die von der Planänderung 

neu oder mehr betroffen sind erfahren somit keine Benachteiligung gegenüber den 

Einwendern der Ursprungsplanung und der 1. Planänderung. 

B.1.1.21 Abschließende Stellungnahme der Anhörungsbehörde 

Mit Datum vom 19.03.2021 hat die Anhörungsbehörde eine abschließende Stellung-

nahme gemäß § 73 Abs. 9 VwVfG gefertigt und der Planfeststellungsbehörde zuge-

leitet. Die Anhörungsbehörde hat das Vorhaben befürwortet. 

B.1.1.22 Tektur 

Aufgrund von Einwendungen haben die Vorhabenträger am 11.05.2021 Tekturunter-

lagen vorgelegt. Die Unterlagen umfassen im Wesentlichen die folgenden Änderun-

gen: 

• Änderung der Streckenentwässerung 

• Untersuchung faktisches Überschwemmungsgebiet Deichselbach 

• Berichtigungen aufgrund von Einwendungen  

• Einarbeitung von Zusagen aus dem Anhörungsverfahren 

Durch die Tektur der Streckenentwässerung vergrößert sich die Inanspruchnahme 

einer privaten Fläche. Die Zustimmung für den erhöhten Bedarf liegt vor, so dass 

durch die Tektur keine neuen, nicht bekannten Betroffenheiten entstehen.  
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B.2 Verfahrens rechtliche Bewertung 

B.2.1 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die vorliegende planungsrechtliche Entscheidung ist § 18 Abs. 1 

AEG i. V. m. § 74 Abs. 1 VwVfG. Betriebsanlagen der Eisenbahn einschließlich der 

Bahnstromfernleitungen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan zu-

vor festgestellt worden ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben be-

rührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im 

Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 

B.2.2 Zuständigkeit 

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Gesetz über die Eisenbahnverkehrsver-

waltung des Bundes (BEVVG) ist das Eisenbahn-Bundesamt für den Erlass einer 

planungsrechtlichen Entscheidung nach § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 1 VwVfG 

für Betriebsanlagen von Eisenbahnen des Bundes zuständig. Das Vorhaben bezieht 

sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahninfrastrukturbetreiberin DB Netz AG, Groß-

projekt VDE 8. 

B.2.3 Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz (VerkPBG) 

Der Abschnitt Hirschaid ist Teil des Fernverkehrsweges der Eisenbahn des Bundes 

Erfurt - Lichtenfels - Nürnberg zwischen der Landesgrenze Thüringen und Nürnberg 

gemäß § 1 Nr. 10 der Fernverkehrswegebestimmungsverordnung (FernVbV), die in 

§ 1 die Fernverkehrswege im Sinne § 1 Abs. 1 Nr. 5 des Verkehrswegeplanungsbe-

schleunigungsgesetzes (VerkPBG) definiert sind. Die geplanten Baumaßnahmen fal-

len insofern unter § 1 Abs. 1 Nr. 5 des VerkPBG, da sie zwischen den neuen Bundes-

ländern und dem nächsten Knotenpunkt des Hauptfernverkehrsnetzes des übrigen 

Bundesgebietes liegen. Dieser Knotenpunkt ist Nürnberg. 

Nach § 39 Abs. 1 AEG i. V. m. § 11 Abs. 2 VerkPBG werden vor dem 17.12.2006 be-

antragte Planfeststellungsverfahren nach den Vorschriften des VerkPBG festgesetzt, 

sodass das VerkPBG anzuwenden ist. 
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B.3 Umweltverträglichkeit 

Vorbemerkung: 

Nach der Übergangsvorschrift des § 74 Abs. 11 Gesetz über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) in der aktuellen Fassung sind Verfahren nach § 4, die der Ent-

scheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben dienen und die vor dem 25. Juni 2005 

begonnen worden sind, nach den Vorschriften dieses Gesetzes in der ab 15. Dezem-

ber 2006 geltenden Fassung zu Ende zu führen. Satz 1 findet keine Anwendung auf 

Verfahren, bei denen das Vorhaben vor dem 25. Juni 2005 bereits öffentlich gemacht 

worden ist. 

Das Planfeststellungsverfahren wurde 1996 beantragt, 1997 eingeleitet und die Plan-

unterlagen (inkl. UVS) im April 1997 ausgelegt. Somit ist § 74 Abs. 11 Satz 2 UVPG 

maßgeblich und das UVPG in der bis 14.12.2006 geltenden Fassung anzuwenden. 

Im Folgenden wird zur Bewertung der Umweltverträglichkeit das UVPG in der bis 

14.12.2006 geltenden Fassung angewandt und zitiert. 

Ergebnis: 

Die vorhabenbedingten Umweltauswirkungen sowie die Maßnahmen, mit denen er-

hebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder kompensiert 

werden, wurden auf der Grundlage von § 18 Abs. 1 Satz 2 AEG, §§ 11, 12 UVPG zu-

sammenfassend dargestellt und bewertet. Diese Bewertung wurde bei der Entschei-

dung über die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvor-

sorge berücksichtigt. Die nachteiligen erheblichen Umweltauswirkungen des Vorha-

bens, soweit sie nicht vermieden und vermindert werden, können weitgehend kom-

pensiert werden und überwiegen im Übrigen die Belange, die für die Zulassung des 

Vorhabens sprechen, nicht. Das plangegenständliche Vorhaben wird daher als um-

weltverträglich im Sinne der gesetzlichen Vorschriften bewertet. 

Grundlage für die Beschreibung und Bewertung der einzelnen Schutzgüter und deren 

Beeinträchtigungen sind zum einen diejenigen, welche in der Umweltverträglichkeits-

studie (UVS) zum Raumordnungsverfahren Anwendung gefunden haben. Zum ande-

ren liegen für einen Teil der Schutzgüter detaillierte Gutachten vor, die ebenfalls Be-

standteil der Unterlagen sind. Diese beinhalten die Ergebnisse von Untersuchungen 

zu Teilbereichen der Umwelt, die eigens für die Erstellung der Planfeststellungsunter-

lagen durchgeführt wurden. 
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B.3.1 Verfahren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit 

Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und priva-

ten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu 

berücksichtigen. Für das plangegenständliche Vorhaben war nach § 3 Abs. 1 Satz 1 

UVPG i. V. m. Nr. 14.7 der Anlage 1 zum UVPG eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchzuführen. 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung wird auf der Grundlage des UVPG und der gemäß 

§ 24 UVPG erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Ge-

setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) vom 18.09.1995 (GMBl. I, 

S. 671) durchgeführt, um eine umfassende und sachgerechte Ermittlung, Beschrei-

bung und Bewertung der Auswirkungen des plangegenständlichen Vorhabens auf die 

in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter zu gewährleisten. 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung bildet einen unselbständigen Teil des Planfeststel-

lungsverfahrens, § 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG. Sie schafft die methodischen Vorausset-

zungen dafür, die Umweltbelange vorab so herauszuarbeiten, dass sie in gebündelter 

Form in die Abwägung eingehen (BVerwG, Urteil vom 18.11.2004, Az. 4 CN 11/03, 

juris Rn. 25) und sorgt als formalisierter Zwischenschritt im Verwaltungsverfahren da-

für, dass die umweltrelevanten Auswirkungen des Vorhabens im Rahmen der Abwä-

gung das ihnen zukommende Gewicht finden (BVerwG, Urteil vom 27.10.2000, Az. 4 

A 18/99, juris Rn. 31). Die Notwendigkeit der Umweltverträglichkeitsprüfung be-

schränkt sich dabei auf das konkrete Vorhaben. Varianten und Planungsalternativen 

müssen nicht selbst Gegenstand der förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung sein 

(BVerwG, Urteil vom 27.10.2000, Az. 4 A 18/99, juris Rn. 31). 

Nach § 6 UVPG ist der Vorhabenträger dazu verpflichtet, die entscheidungserhebli-

chen Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens der zuständigen Be-

hörde zu Beginn des Verfahrens vorzulegen, in dem die Umweltverträglichkeit geprüft 

werden soll. Die von den Vorhabenträgern in das Verfahren eingebrachten Unterla-

gen entsprechen dieser Anforderung. 

Die Umweltverträglichkeitsstudie umfasst die Beschreibung und Bewertung der 

raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens auf 

• Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

• Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 
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• Boden 

• Wasser 

• Luft und Klima 

• Landschaft 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

• Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

Bereits vor der Umweltverträglichkeitsprüfung im Raumordnungsverfahren 1993 wur-

de als erste Stufe der Umweltverträglichkeitsuntersuchungen im Herbst 1991 eine 

Raumempfindlichkeitsanalyse durchgeführt, die zu dem Ergebnis kam, dass Umwelt-

eingriffe für die direkte Verbindung Nürnberg - Erfurt im Abschnitt Nürnberg - Lichten-

fels am ehesten durch den Anbau eines weiteren Gleispaares an die bestehende 

Bahnlinie Nürnberg - Lichtenfels und im Abschnitt Lichtenfels - Erfurt am ehesten in 

einem Korridor von Ebensfeld bis Arnstadt auf das geringste mögliche Maß minimiert 

werden können. 

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung im Raumordnungsverfahren wurde der 

Verzicht auf das Vorhaben (Nullvariante) und mögliche Alternativen vergleichend ge-

prüft. 

Die UVS zum Planfeststellungsverfahren hat die Aufgabe, diejenigen Umweltwirkun-

gen zu ermitteln, die in der o.g. UVS zum Raumordnungsverfahren aufgrund des dort 

gewählten Planungsstandes bzw. Planungsmaßstabes nicht erfasst werden konnten 

und die sich aufgrund von Planungsänderungen als Folge des Raumordnungsverfah-

rens ergeben haben. 

Die UVS zur Planfeststellung verfolgt folgende Ziele: 

• Beurteilung der Eingriffe in die Umwelt auf der Grundlage der vertieften Planung 

unter Berücksichtigung zusätzlicher oder anderer erheblicher Umweltauswirkun-

gen im Sinne von § 16 Abs. 2 UVPG. 

• Aufzeigen von Unterschieden zur Planung im Raumordnungsverfahren bezüglich 

der Eingriffe aufgrund von Änderungen (Verbesserung bzw. Verschlechterung der 

Eingriffssituation). 
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• Darstellen von verbleibenden Konfliktschwerpunkten und Erarbeitung von Aussa-

gen zur Umweltverträglichkeit gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 AEG und bei der Ent-

scheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens im Sinne von § 16 Abs. 2 UVPG. 

Mit der von den Vorhabenträgern vorgelegten Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage 

11.1b), sowie der weiteren Gutachten, die Eingang in die Umweltverträglichkeitsstu-

die gefunden haben, insbesondere der Landschaftspflegerische Begleitplan mit An-

hängen zum Artenschutz, schall- und erschütterungstechnische Untersuchungen, Un-

terlagen zum Baugrund, zur Geologie und Hydrogeologie sowie zur Wasserwirtschaft 

und zu wasserrechtlichen Tatbeständen) besteht eine umfassende Datengrundlage 

für die erforderliche Darstellung, Ermittlung und Bewertung der vorhabenbedingten 

Auswirkungen sowie möglicher Maßnahmen zu ihrer Vermeidung, Verminderung o-

der Kompensation. 

Die von den Vorhabenträgern in das Verfahren eingebrachten Unterlagen entspre-

chenden Anforderungen, die in § 73 Abs. 1 VwVfG und in den Vorgaben des 

§ 6 Abs. 3 und 4 UVPG enthalten sind. 

Die gemäß § 7 UVPG zu beteiligenden Behörden und die nach § 9 UVPG einzube-

ziehende Öffentlichkeit erhielten im Rahmen der entsprechenden Verfahrensschritte 

des Planfeststellungsverfahrens ausführlich Gelegenheit, zu den Umweltauswirkun-

gen des Vorhabens auf Grundlage der gemäß § 6 UVPG vorgelegten Unterlagen, 

insbesondere auch unter Berücksichtigung der Antragsänderungen und der weiteren 

Gutachten und Stellungnahmen, Stellung zu nehmen. Die vorgelegten Unterlagen, 

die dazu eingegangenen Stellungnahmen und die erhobenen Einwendungen wurden 

umfassend geprüft. Dabei wurde die Vollständigkeit dieser Unterlagen und ihre Über-

einstimmung mit den Anforderungen des § 6 Abs. 3 und Abs. 4 UVPG festgestellt. 

B.3.2 Untersuchungsraum 

Die folgende Beschreibung des Untersuchungsraumes hat das Ziel, einen allgemei-

nen Überblick über den Planungsabschnitt zu geben und die daraus abzubildenden 

Untersuchungs- und Konfliktschwerpunkte im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprü-

fung darzustellen. 

Der Planfeststellungsabschnitt 21 als Teilabschnitt der Ausbaustrecke (ABS) Nürn-

berg – Ebensfeld umfasst den Ausbau der bestehenden Strecke um zwei weitere 
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Gleise zwischen Bahn-km 46,000 und 56,165 südlich Altendorf über Hirschaid bis 

nördlich Strullendorf im Regierungsbezirk Oberfranken. 

Von Süden nach Norden durchläuft die Planung des Gleisausbaus die Gemeinde 

Eggolsheim (Landkreis Forchheim), die Gemeinde Altendorf, den Markt Hirschaid und 

die Gemeinde Strullendorf (Landkreis Bamberg) bis zur Kreisgrenze der Stadt Bam-

berg. 

Im Osten wird der Planungsraum durch die Autobahn A73 und im Westen durch den 

Main-Donau-Kanal in Verbindung mit der Regnitz sowie im Nordwesten durch die 

Bundesstraße B505 verkehrlich eingegrenzt. In ungefährer paralleler Lage zur Be-

standsstrecke verläuft die Staatstraße St2244. 

Naturräumlich wird der gesamte Planungsabschnitt der Haupteinheit D59 „Fränki-

sches Keuper-Liasland“ zugeordnet.  

Landschaftlich wird der Planungsbereich vor allem durch seine Lage in der Regni-

tzaue gekennzeichnet, welche im Osten durch die Höhenzüge der Fränkischen 

Schweiz und im Westen durch die Ausläufer des Steigerwaldes abgegrenzt wird. 

In der genaueren Betrachtung des näheren Untersuchungsgebietes durchläuft die Li-

nienführung der zwei zusätzlich geplanten Gleise entlang der bereits bestehenden 

Bahnstrecke Nürnberg – Bamberg an der südlichen Planfeststellungsgrenze in Bahn-

km 46,000 die großflächigen Baggerseen südlich von Altendorf. Über landwirtschaft-

lich genutztes Gebiet erreicht die Trasse die Gewerbegebiete am südlichen Ortsrand 

von Altendorf. Im direkten Ortsbereich von Altendorf ist die Bebauung entlang der 

Strecke vor allem durch Misch- und Wohnnutzungen geprägt. 

Nördlich von Altendorf weist der Landschaftsraum bis Hirschaid ebenfalls einen land-

wirtschaftlichen Charakter auf. Kennzeichnend ist hier der Baggersee Hirschaid, der 

sich fast auf der kompletten östlichen Seite der Bestandsstrecke zwischen Altendorf 

bis zum südlichen Gewerbegebiet von Hirschaid erstreckt. Nördlich des großflächigen 

Gewerbegebietes von Hirschaid grenzen wieder Wohn- und Mischgebiete mit z.T. 

Sondernutzungen (Schulen etc.) an. 

Der unbebaute Landschaftsraum zwischen Hirschaid und Strullendorf ist vorwiegend 

wieder von landwirtschaftlich genutzten Flächen (v.a. Ackerbau) gekennzeichnet. Hier 

durchschneidet die Bahnlinie auch das Waldgebiet „Hirschaider Büsche“, das sich auf 

der westlichen Seite bis zum Main-Donau-Kanal zieht. Unmittelbar vor Erreichen des 

Ortsrandes von Strullendorf liegen die Sportanlagen des FC Strullendorf östlich der 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 124 von 933 
 
 
 

Bahn. Im weiteren Verlauf grenzt die Strecke den Ortsbereich von Strullendorf auf der 

westlichen Seite ab. Nordwestlich gelegen ist das ausgiebige Gewerbegebiet von 

Strullendorf bis zur ungefähren Kreuzung der Bundesstraße B505 und Bahntrasse. 

Ab hier endet der bebaute Ortsbereich und es beginnt der großflächige Staatsforst 

„Hauptsmoor“ bis zur Stadt Bamberg. Hier endet der Planfeststellungsabschnitt in 

Bahn-km 56,165 an der Kreisgrenze Landkreis – Stadt Bamberg. 

B.3.3 Schutzgebiete und -gegenstände 

Im Untersuchungsraum des ca. 10 km langen Ausbauabschnittes sind zahlreiche 

Schutzgebiete und -gegenstände nach verschiedenen Belangen und Rechtsgrundla-

gen (Regionalplanung, Naturschutzrecht, Waldrecht, Wasserrecht, Denkmalrecht) 

ausgewiesen. Die genauen Abgrenzungen und Kennzeichnungen können den Plan-

unterlagen entnommen werden. 

Im Folgenden werden diese hinsichtlich ihrer direkten Betroffenheit durch die Planung 

erläutert.  

Sofern Auswirkungen der Baumaßnahmen auf die ausgewiesenen Schutzgebiete und 

-gegenstände zu erwarten sind, werden diese in der zusammenfassenden Darstel-

lung inkl. Bewertung der Umweltauswirkungen (Kapitel B.3.4 und B.3.5) beschrieben 

und bewertet. 

 

Regionalplanung: 

Im Regionalplan Oberfranken West ist südlich der Baggerseen von Altendorf, westlich 

der Bahnstrecke, ein Vorranggebiet für den Abbau von Bodenschätzen (SD/KS 24a) 

ausgewiesen. Westlich davon ist eine weiteres Vorbehaltsgebiet für Bodenschätze 

zwischen der Staatsstraße St2244 und dem Main-Donau-Kanal im Regionalplan dar-

gestellt. Eine direkte Betroffenheit dieser Flächen ist durch die geplanten Baumaß-

nahmen nicht gegeben. 

Weitere regionalplanerische schützenswerte Bereiche sind die Fluren südlich von 

Altendorf sowie zwischen Hirschaid und Strullendorf westlich der Bahnstrecke bis 

zum Main-Donau-Kanal, welche als „Regionaler Grünzug“ ausgewiesen sind. Diese 

Räume sollen von Bebauung freigehalten werden. Ebenso ist der „Hauptsmoorwald“ 

als „landschaftliches Vorbehaltsgebiet“ ausgewiesen. Gemäß B I 1.5.1 des Regional-



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 125 von 933 
 
 
 

plans ist jedoch der erforderliche Flächenbedarf für die ICE-Strecke Nürnberg-Erfurt 

von dem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet ausgenommen. 

 

Naturschutzrecht: 

Natura-2000-Gebiete gemäß § 32 BNatSchG werden vom Vorhaben nicht berührt. 

Das ausgewiesene FFH-Gebiet „Regnitz, Stocksee und Sandgebiete von Neuses bis 

Hallstadt“ entlang des Verlaufs der Regnitz wird nicht tangiert. Gleiches gilt für das 

Vogelschutzgebiet „Aischgrund“ südwestlich des Untersuchungsraumes. 

Nördlich von Strullendorf ist der „Hauptsmoorwald“ gemäß § 26 BNatSchG als Land-

schaftsschutzgebiet ausgewiesen. Hier wird das Landschaftsschutzgebiet durch die 

baulichen Ausbaumaßnahmen beeinträchtigt. 

Weitere Schutzgebiete und -gegenstände gemäß §§ 23, 24, 25, 27, 28, 29 BNatSchG 

sind im Eingriffsbereich des Vorhabens nicht ausgewiesen. 

Östlich der Autobahn A73 dehnt sich der Naturpark „Fränkische Schweiz – Velden-

steiner Forst“ großflächig aus, liegt aber in ausreichender Entfernung zum gegen-

ständlichen Vorhaben, sodass hier keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten 

sind. 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. Art. 23 BayNatSchG 

sind im Planungsraum vor allem im Bereich der bahnbegleitenden Böschungsstruktu-

ren und ehemaligen Sandabbaugruben (Magerstandorte, Sandmagerrasen) zu fin-

den. 

 

Wasserrecht: 

Östlich der Baggerseen Altendorf ist das festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet 

„Eggolsheimer Gruppe“ ausgewiesen. Innerhalb der Schutzzone sind jedoch keine 

Maßnahmen im Zuge des geplanten Vorhabens vorgesehen, sodass eine Beeinträch-

tigung ausgeschlossen werden kann. 

 

Der komplette Bereich zwischen Hirschaid und Strullendorf sowie nördlich von Strul-

lendorf ist als Trinkwasserschutzgebiet „Stadtwald, Hirschaider Büsche“ der Stadt-

werke Bamberg festgesetzt. Hier durchschneidet die Ausbaumaßnahme das genann-
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te Wasserschutzgebiet. Ebenso sind weitere Maßnahmen, insbes. Baustelleneinrich-

tungsflächen innerhalb dieses Gebietes vorgesehen. 

Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Regnitz wird in seiner Lage östlich 

vom Main-Donau-Kanal abgegrenzt und liegt außerhalb des Planungsraumes. 

 

Waldrecht: 

Geschützte Wälder mit Waldfunktionen nach dem Bayerischen Waldgesetz 

(BayWaldG) sind entlang der Ausbaustrecke ebenfalls verzeichnet. Hier ist eine Be-

troffenheit im Bereich des als Bannwald ausgewiesenen „Hauptsmoorwald“ nördlich 

von Strullendorf gegeben, der auch eine besondere Bedeutung für die Erholung, Im-

missionen, Lärm und Klima in der Region darstellt. 

 

Denkmalrecht: 

Baudenkmäler werden durch das Vorhaben nicht berührt. Im Untersuchungsraum be-

finden sich zahlreiche Bodendenkmaler sowie denkmalrechtliche Vermutungsflächen 

(siehe Anlage 11.1b - Umweltverträglichkeitsstudie). Im näheren Eingriffsbereich ist 

hier besonders das Bodendenkmal nördlich von Altendorf erwähnenswert, welches 

als eines der größten und bedeutendsten Siedlungen der späten Latènezeit Bayerns 

gekennzeichnet ist. 

 

B.3.4 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen nach § 11 UVPG 

§ 11 UVPG in der bis 14.12.2006 geltenden Fassung: 
1Die zuständige Behörde erarbeitet auf der Grundlage der Unterlagen nach § 6, der 

behördlichen Stellungnahmen nach den §§ 7 und 8 sowie der Äußerungen der be-

troffenen Öffentlichkeit nach den §§ 9 und 9a eine zusammenfassende Darstellung 

der Umweltauswirkungen des Vorhabens sowie der Maßnahmen, mit denen erhebli-

che nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder ausgeglichen wer-

den, einschließlich der Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen 

Eingriffen in Natur und Landschaft. 
2Die Ergebnisse eigener Ermittlungen sind einzubeziehen. 3Die zusammenfassende 

Darstellung ist möglichst innerhalb eines Monats nach Abschluss der Erörterung im 
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Anhörungsverfahren nach § 9 Abs. 1 Satz 3 zu erarbeiten. 4Die zusammenfassende 

Darstellung kann in der Begründung der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vor-

habens erfolgen. 5Die Begründung enthält erforderlichenfalls die Darstellung der 

Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 

 

Gemäß den Unterlagen der Vorhabenträgerin, den Stellungnahmen der Behörden, 

Trägern öffentlicher Belange und anerkannten Umweltvereinigungen, den Äußerun-

gen der Öffentlichkeit und den Erkenntnissen aus der Erörterung sind nachfolgend 

beschriebene Auswirkungen und Wechselwirkungen des Vorhabens auf die in § 2 

UVPG genannten einzelnen Schutzgüter zu erwarten (siehe Anlage 11.1b – Umwelt-

verträglichkeitsstudie, S. 16 ff.). 

B.3.4.1 Darstellung der wesentlichen Wirkfaktoren 

Baubedingte Wirkungen sind zeitlich begrenzte Auswirkungen auf die Schutzgüter, 

die während der Bauphase verursacht werden. Hierunter fallen u.a. Baulärm, Er-

schütterungen und temporäre Flächeninanspruchnahmen. Durch Ergreifung geeigne-

ter Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen können diese Belastungen z.T. vermindert 

werden. Bauzeitlich benötigte Flächen können nach Abschluss der Baumaßnahme 

rekultiviert und ihre wesentlichen Schutzgutfunktionen wiederhergestellt werden. 

Unter anlagebedingten Wirkungen werden die dauerhaften, von den baulichen Anla-

gen verursachten Beeinträchtigungen der Umwelt verstanden. Hierzu zählt insbeson-

dere der dauerhafte Flächenbedarf. 

Unter den betriebsbedingten Wirkungen sind die mit dem Betrieb verbundenen Wir-

kungen auf die Schutzgüter zusammengefasst. Wesentliche Wirkungen stellen Lärm, 

Erschütterungen und Schadstoffe dar. 

B.3.4.2 Auswirkungen auf den Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Das Schutzgut „Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit“ wird hinsicht-

lich seiner Auswirkungen durch für den Menschen wahrnehmbaren Faktoren auf das 

allgemeine Wohlbefinden durch subjektive Eindrücke bewertet, welche z.T. in zahlrei-

chen (Rechts-)Grundlagen und Regelwerken standardisiert sind. 

Zu nennen sind hier die Wirkfaktoren Schall (Lärm), Erschütterungen, elektrische und 

magnetische Felder, Trenn- und Barrierewirkungen sowie visuelle Beeinträchtigungen 

im Siedlungsraum. 
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Flächenbedarf 

Der bedeutendsten, sichtbaren Auswirkung der Ausbaumaßnahme ist wohl dem Flä-

chenbedarf und der damit weitergehenden Folge für bestehende Gebäude im Sied-

lungsraum zuzurechnen. 

Aufgrund dieses notwendigen erweiterten Flächenbedarfs im Rahmen der Ausbau-

maßnahmen müssen im Bereich der Ortslagen bestehende Wohngebäuden, Neben-

gebäuden, Garagen oder gewerbliche Gebäuden abgebrochen werden. 

Hierbei wurde in der Variantenprüfung der Planung besonders darauf geachtet, diese 

Auswirkungen durch die unvermeidbaren Abbruch- und Rückbaumaßnahmen so ge-

ring wie möglich zu halten. Sind diese Auswirkungen unvermeidbar, werden die Be-

troffenen von der Vorhabenträgerin angemessen entschädigt. 

 

Trenn- und Barrierewirkungen, visuelle Auswirkungen 

Durch den Neubau von zwei weiteren Gleisen entlang der bestehenden Trasse sowie 

den geplanten Lärmschutzwänden erhöhen sich die wahrnehmbare Trenn- und Barri-

erewirkung im Bereich der Ortslagen zwischen den bebauten Bereichen links und 

rechts der Bahn, wenngleich diese Auswirkungen durch die bestehende Strecke im 

geringerem Maße bereits existieren (siehe hierzu auch B.3.4.7). 

Verkehrliche Beziehungen beidseits der Bahnlinie werden z.T. geändert bzw. durch 

Ersatzbauwerke wiederhergestellt. Die Auflösung der höhengleichen Bahnübergänge 

und gleichzeitige Verlegung der Querungsmöglichkeiten an den Ortsrand entlasten 

die Ortsbereiche vom Pkw-Verkehr. 

Während der Baumaßnahmen ist jedoch mit erheblichen Änderungen in der Ver-

kehrsführung zusammen mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen durch Baufahrzeuge 

zu rechnen. In diesem Zusammenhang werden sich auch die Emissionen durch 

Schadstoffe (Abgase) und Staub verstärken. Zur Minderung dieser potenziellen Aus-

wirkungen hat die Vorhabenträgerin verschiedene Maßnahmen (u.a. Reifenwaschan-

lagen auf Baustelleneinrichtungsflächen, Befestigung und regelmäßige Reinigung der 

Erschließungsstraßen der Baustelleneinrichtungsflächen, witterungsabhängige Be-

feuchtung von Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen) vorgesehen (siehe An-

lage 13.5a – Bewertungsbericht zu baubedingten Schallimmissionen). 
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Weitere Auswirkungen auf das Schutzgut „Mensch“ werden durch Schall- und Er-

schütterungsimmissionen aus dem Ausbau und dem Betrieb der Bahnstrecke prog-

nostiziert, wobei Vorbelastungen aus dem bereits existierenden Betrieb bestehen 

(siehe Anlagen 13.1b und 13.3b). Ebenso sind, aufgrund der neu zu elektrifizierenden 

Ausbaugleise, die elektromagnetischen Auswirkungen auf das Schutzgut „Mensch“ 

zu bewerten. 

Immissionen durch Schall und Erschütterung werden aufgrund ihrer Emissionsquelle 

in bauzeitliche, betriebliche und anlagebedingte Auswirkungen gegliedert. 

 

Bauzeitlich bedingte Lärm- und Erschütterungsauswirkungen 

Die Vorhabenträgerin hat die bauzeitlich bedingten Lärm- und Erschütterungsauswir-

kungen durch die Ausbaumaßnahmen geprüft. 

Aufgrund der zu erwartenden bauzeitlichen Auswirkungen durch Lärm und Erschütte-

rungen hat die Vorhabenträgerin umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung und 

Minderung im Rahmen eines bauzeitlichen Schutzkonzeptes vorgesehen (siehe An-

lagen 13.5a und 13.6a – Bewertungsberichte zu baubedingten Schall- und Erschütte-

rungsimmissionen). 

 

Anlage und betrieblich bedingte Lärm- und Erschütterungsauswirkungen 

Um den Abschnitten mit Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-

SchV entgegenzuwirken, sind umfangreiche aktive Lärmschutzmaßnahmen (Wälle 

und Wände) vorgesehen. Zum Schutz vor Erschütterungen sind in zudem technische 

Maßnahmen an den Gleisanlagen geplant. Die Schallschutzmaßnahmen sowie die 

Maßnahmen zum Erschütterungsschutz sind in den Anlagen 13.1b und 13.3b im De-

tail beschrieben. Mit diesen Maßnahmen werden die Belastungen durch diese Immis-

sionen erheblich reduziert. 

Sofern diese Auswirkungen durch aktive Maßnahmen nicht reduziert werden können 

und erhebliche Beeinträchtigungen nach Umsetzung von aktiven Maßnahmen ver-

bleiben, sieht die Planung der Vorhabenträgerin weitere passive Schallschutzmaß-

nahmen vor. Bzgl. der Erschütterung betreffend werden Beweissicherungsmaßnah-

men an ausgewählten betroffenen Gebäuden durchgeführt. 
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Elektromagnetische Auswirkungen 

Im Zuge des Ausbauvorhabens zeigt die Bewertung der elektromagnetischen Auswir-

kungen nach den Vorgaben der 26. BImSchV, dass die festgelegten Grenzwerte 

selbst unmittelbar unter der Oberleitung mit Sicherheit unterschritten werden und so-

mit eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch die Felder der erwarteten Größen-

ordnung im Bereich der geplanten Bahntrasse nicht zu befürchten ist. 

Zusammenfassend sind die Auswirkungen des Ausbauvorhabens auf das Schutzgut 

„Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit“, insgesamt nicht zu vermei-

den, werden durch umfangreiche Maßnahmen aber insgesamt gemindert. In der Be-

wertung lässt sich festhalten, dass die Situation durch die betriebsbedingten Immissi-

onen nach Umsetzung der Planung insgesamt verbessert wird (siehe auch B.3.5).  

B.3.4.3 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Die vorhabenbezogenen Auswirkungen auf das Schutzgut „Tiere, Pflanzen und die 

biologische Vielfalt“ und die damit einhergehenden natur- und artenschutzrechtlichen 

Eingriffe und Tatbestände nach §§ 14 ff. und §§ 44 ff. BNatSchG werden schwer-

punktmäßig in der landschaftspflegerischen Begleitplanung behandelt. 

Da das gegenständliche Vorhaben bereits vor Inkrafttreten der Bayerischen Kompen-

sationsverordnung (BayKompV) beantragt war und die Vorhabenträgerin von der An-

tragsmöglichkeit der Anwendung der BayKompV gemäß § 23 Abs. 1 BayKompV im 

gegenständlichen Verfahren nicht Gebrauch gemacht hat, ist die Anwendung der 

„Vereinbarungen zur Eingriffs- und Ausgleichsregelung für den LBP zwischen der PB 

DE, Projektzentrum Erfurt und den Naturschutzverwaltungen der Länder Bayern und 

Thüringen, vertreten im Projektarbeitskreis Umwelt“ aus dem Jahr 1993 das einheit-

lich abgestimmte und fachlich nachvollziehbare Instrument zur Eingriffs-

/Ausgleichbilanzierung im Planfeststellungsabschnitt 21. 

Die als Bewertungsgrundlagen dienenden faunistischen und floristischen Bestandser-

fassungen und -kartierungen zur Biotopausstattung aus dem Jahr 2011 wurden, auf-

grund der Verfahrensdauer des gegenständlich beantragten Planfeststellungsab-

schnittes, in den Jahren 2017 und 2018, in Abstimmung mit der Höheren Natur-

schutzbehörde an der Regierung von Oberfranken, auf ihre Aktualität und Validität hin 

überprüft und durch umfangreiche Nachkartierungen überarbeitet (siehe Anlage 12.6 

– Überprüfung der Aktualität der ökologischen Bestandserfassungen PA 21 Hirsch-

aid). 
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Soweit hierbei Änderungen festgestellt wurden, wurden diese in die Bestandsauf-

nahme der landschaftspflegerischen Begleitplanung übertragen und in der Neubilan-

zierung entsprechend berücksichtigt und bewertet (siehe hierzu auch Kapitel A 1 der 

planfestgestellten Anlage 12.1b – Erläuterungsbericht zur Landschaftspflegerischen 

Begleitplanung). Im Zuge dessen wurde auch die spezielle artenschutzrechtliche Prü-

fung überarbeitet (siehe Anlage 12.1b – Landschaftspflegerischer Begleitplan, An-

hang I – spezielle artenschutzrechtliche Prüfung). 

Konfliktschwerpunkte für das Schutzgut „Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt“ 

ergeben sich durch die temporäre und dauerhafte Überbauung von Biotopstrukturen 

im gesamten Abschnitt. Im Wesentlichen sind hier die Bereiche der Baggerseen süd-

lich von Altendorf, die Sandmagerrasen sowie der Baggersee zwischen Altendorf und 

Hirschaid, die Waldbereiche nördlich von Hirschaid, die ehemalige Sandabbaugrube 

nördlich von Strullendorf sowie der „Hauptsmoorwald“ zu nennen, welche allesamt 

hochwertige und wertvolle Lebensräume aus heterogenen Strukturen entlang der 

Bahnlinie darstellen. 

Die Eingriffe werden in der Anlage 12.1b – Erläuterungsbericht zur Landschaftspfle-

gerischen Begleitplanung – detailliert beschrieben und bewertet. 

Durch ein umfangreiches Maßnahmenkonzept können die naturschutzrechtlichen 

Eingriffe in Natur und Landschaft gemäß § 15 Abs. 1 und 2 BNatSchG z.T. gemindert 

und vermieden sowie kompensiert werden. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen 

hierzu sind in B.3.4.10 übersichtlich dargestellt. 

Die hierfür vorgesehenen Maßnahmen sind in ihrer Multifunktionalität ebenso dazu 

geeignet, artenschutzrechtliche Belange im Zusammenhang mit den Verbotstatbe-

ständen gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zu erfüllen. Sofern für ver-

schiedene Artengruppen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht ausge-

schlossen werden können, hat die Vorhabenträgerin eine artenschutzrechtliche Aus-

nahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. 

Dem Artenschutz zugeordnete Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

sind in ihrer Maßnahmenkennzeichnung hinsichtlich ihrer Artengruppe klar bezeich-

net. Artenschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in ihrer Bezeich-

nung durch die Zusätze CEF („Continued Ecological Functionality“) für vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen oder FCS („Favourable Conservation Status“) für Maßnah-

men zur Sicherung des Erhaltungszustandes gekennzeichnet (siehe B.3.4.10). 

Insgesamt sind die landschaftspflegerischen Maßnahmen dazu geeignet, den Aus-

wirkungen des Ausbauvorhabens auf das Schutzgut „Tiere, Pflanzen und die biologi-
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sche Vielfalt“ entgegenzuwirken und den Landschaftsraum entlang der Strecke auf-

zuwerten. 

Weitere natur- und artenschutzrechtliche Forderungen und Hinweise werden in der 

materiell-rechtlichen Würdigung des Vorhabens entsprechend abgewogen und, falls 

notwendig, der Vorhabenträgerin als Nebenbestimmung auferlegt.  

Den trassenfernen externen Kompensationsmaßnahmen auf der Ersatzfläche des 

ehemaligen Steinbruchs „Ludwag“ kommt ebenso eine besondere Bedeutung zu, da 

dieses Areal aufgrund seiner Größe und seiner Eigenschaften ein hohes Potenzial als 

vielfältiger Trockenstandort und Ersatzlebensraum für Zauneidechsen aufweist. Auf 

Nachfrage der Planfeststellungsbehörde zum Stand der Maßnahmenumsetzung im 

Steinbruch „Ludwag“ hat die Vorhabenträgerin bereits vor Abschluss des Planfeststel-

lungsverfahrens erörtert, dass die Maßnahmen im Rahmen der planfestgestellten 

Maßnahme „M8 (E) FCS Pflegemaßnahmen ehem. Steinbruch Ludwag“ bereits um-

gesetzt sind und sich im letzten Jahr ihrer Entwicklungspflege befinden. Die geplante 

Beweidung mit Ziegen und Schafen sei bereits durchgeführt worden und solle auch 

zukünftig durchgeführt werden. Der hierfür vorliegende Pflege- und Entwicklungsplan 

(siehe Anlage 12.7) ist mit der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von 

Oberfranken und mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Bamberg ab-

gestimmt. 

Zur zusammenfassenden Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut „Tiere, 

Pflanzen und die biologische Vielfalt“ wird auf B.3.5 verwiesen. 

B.3.4.4 Auswirkungen auf den Boden 

Das Schutzgut „Boden“ beschreibt vorrangig die natürlichen Bodenfunktionen (Filter-, 

Puffer und Lebensraumfunktionen) mit Schwerpunkt der Ertragsfähigkeit für die land- 

und forstwirtschaftliche Nutzung. 

Der Boden steht dabei in einem engen Zusammenspiel mit den Schutzgütern Pflan-

zen und Tiere (siehe B.3.4.3) sowie Wasser (siehe B.3.4.5). 

Durch die Erweiterung der bestehenden Bahnstrecke wird großflächig in Böden ein-

gegriffen. Unbefestigte Flächen werden dauerhaft überbaut, sodass wichtige Boden-

funktionen nicht (bei Versiegelung) oder nur noch eingeschränkt erfüllt werden kön-

nen. Beeinträchtigungen können sich durch tiefgreifende Verfestigungen (Aufstands-

flächen für Böschungen, Erdaufschüttungen) sowie durch Umlagern und Befahren 

(z.B. im Baufeld) ergeben. 
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Bei den Böden des Untersuchungsraumes handelt es sich überwiegend um gestörte, 

umgelagerte oder belastete Böden. Nahezu ungestörte Bodenprofile mit geringen Be-

lastungsgraden sind einzig die Waldböden der „Hirschaider Büsche“ bzw. des 

„Hauptsmoorwaldes“. 

Der viergleisige Ausbau und die im Zusammenhang damit vorgesehenen Straßen-

baumaßnahmen verursachen überwiegend Verluste landwirtschaftlich genutzter Bö-

den sowie anderer anthropogen beeinflusster oder umgelagerter Böden (z.B. Bö-

schungen, Wegränder u.a.). 

Im Zuge der Baumaßnahme werden ca. 21,8 ha unversiegelte Bodenflächen über-

baut. Davon betroffen sind ca. 8,5 ha Acker- und 2,6 ha Grünlandfläche sowie 1,9 ha 

natürliche Waldböden. Von den ca. 1,9 ha Waldfläche sind rund 0,4 ha als Bannwald 

ausgewiesen. Mit den Aufforstungen sowie der Anlage von gestuften Waldrändern im 

Zuge der landschaftspflegerischen Begleitplanung wird Wald im Umfang von ca. 2,8 

ha neu begründet. Die Maßnahmenfläche M 4.3 mit einer Größe von etwa 0,4 ha 

grenzt unmittelbar an den Bannwald „Hauptsmoorswald“ an und erfüllt somit die Vo-

raussetzungen als Bannwaldersatzfläche. Im waldrechtlichen Sinne ist somit ein flä-

chengleicher Ausgleich der Waldverluste gewährleistet. 

Eine weitere dauerhafte Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen resultiert aus 

der naturschutzrechtlichen Kompensation. Durch die großflächigen Pflegemaßnah-

men auf dem Gebiet des ehemaligen Steinbruchs „Ludwag“ als landschaftspflegeri-

sche Ersatzmaßnahme kann entsprechend § 15 Abs. 3 BNatSchG auf die agrarstruk-

turellen Belange Rücksicht genommen und die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher 

Flächen für Ausgleich und Ersatz vermindert werden. 

Bauzeitlich werden ca. 27,1 ha offene Böden durch die Anlage von Baustelleneinrich-

tungsflächen und die Beanspruchung des Baufeldes beeinträchtigt. Davon sind wie-

derum ca. 0,8 ha Waldboden (davon ca. 0,1 ha Bannwald) und rund 20,9 ha landwirt-

schaftliche Nutzflächen (18,1 ha Acker- und 2,8 ha Grünlandfläche) betroffen. Die 

landwirtschaftliche Nutzung ist somit während der Baumaßnahmen erheblich beein-

trächtigt. Da nach Beendigung dieser Maßnahmen der Großteil dieser Flächen wie-

derhergestellt werden, ist eine weiterführende Nutzung durch die Landwirtschaft wie-

der möglich und die Auswirkungen dahingehend als gering zu bewerten. Ebenso 

werden die temporär beanspruchten Waldflächen nach Beendigung der Baumaß-

nahmen wiederhergestellt. 
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Im Rahmen der Ausbaumaßnahmen wird durch einen getrennten Abtrag von Ober- 

und Unterboden und der getrennten Lagerung sowie Schutz vor Verunreinigung eine 

größtmögliche Schonung des Bodens erreicht. Das Risiko von Bodenverdichtungen 

ist aufgrund der vorzufindenden sandigen Böden insgesamt geringer als bei lehmigen 

Böden. 

Langfristige bodenschonende und -fördernde Maßnahmen ergeben sich aus den Sy-

nergieeffekten der landschaftspflegerischen Maßnahmen. Durch die Extensivierung 

der Ackernutzung und durch Neuaufforstungen sowie sonstige Extensivierungsmaß-

nahmen werden die stofflichen und mechanischen Belastungen der Böden insgesamt 

reduziert. Die vorgesehene Begrünung von Böschungen und Entwässerungsgräben 

fördert den Erosionsschutz der Standorte. Durch die Entsiegelung von nicht mehr ge-

nutzten Wegen und Straßen können ursprüngliche Bodenfunktionen wiederhergestellt 

werden. 

Zusammenfassend bewertet die Vorhabenträgerin die Eingriffe in das Potenzial Bo-

den unter Beachtung der o.g. Maßnahmen als funktional ausgeglichen. 

B.3.4.5 Auswirkungen auf das Wasser 

Im Planfeststellungsabschnitt 21 ist das Schutzgut „Wasser“ durch die drei Funktions-

raumtypen (1) Grundwasservorkommen, (2) genutztes Grundwasser, (3) Oberflä-

chengewässer betroffen. 

Eine ausführliche Beschreibung der dem Schutzgut „Wasser“ betreffenden Belange 

ist den Anlagen 0.1b – Erläuterungsbericht, 11.1b – Umweltverträglichkeitsstudie, 

12.1b – Erläuterungsbericht zum Landschaftspflegerischen Begleitplan, 14.1b und 

14.2b – Erläuterungsbericht sowie wasserrechtliche Tatbestände zu Baugrund, Geo-

logie, Hydrogeologie und Wasserwirtschaft, 14.4a – Fachbeitrag Wasserrahmenricht-

linie (WRRL), 15.1a – Erläuterungsbericht zur Entwässerung – zu entnehmen. 

Die Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage 11.1b) fasst diese Auswirkungen auf das 

Schutzgut „Wasser“ zusammen. Die Planfeststellungsbehörde folgt der Bewertung 

der Vorhabenträgerin. Des Weiteren wird auf die stattgefundenen umfangreichen Ab-

stimmungen mit den Landratsämtern und Wasserwirtschaftsämtern verwiesen. 
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Grundwasservorkommen 

Quantitative und qualitative Auswirkungen auf die oberflächennahen Grundwasser-

vorkommen ergeben sich aus der Kreuzung der Ausbaustrecke mit Gewässern und 

Verkehrswegen und der Herstellung der notwendigen Kunstbauwerke. Insbesondere 

im Rahmen von Gründungsarbeiten mit Wasserhaltungsmaßnahmen, können sich 

bauzeitliche qualitative und quantitative Eingriffe, in den oberflächennahen Grund-

wasserleiter ergeben. 

Bei erforderlichen Wasserhaltungsmaßnahmen sieht die Planung der Vorhabenträge-

rin eine dichte Umspundung der Baugruben vor, um eine Absenkung des Grundwas-

serspiegels außerhalb der Baugruben zu verhindern bzw. zu minimieren. Nach der 

Beendigung der Baumaßnahmen wird der Verbau zum Großteil wieder beseitigt, in 

technisch bedingten Einzelfällen verbleibt der Verbau mit Einbindung in das Grund-

wasser. Bei dauerhaften Eingriffen in das Grundwasservorkommen durch Grün-

dungskörper von Bauwerken sind die prognostizierten Auswirkungen (Aufstau, Ab-

senkung und Umleitung von Grundwasser) auf das Grundwasser aufgrund der hohen 

Durchlässigkeit der grundwasserleitenden Schicht und den relativ kleinen Abmessun-

gen der neuen bzw. erweiterten Gründungskörper als gering zu bewerten. 

 

Genutztes Grundwasser 

Südlich von Altendorf ist die Verfüllung einer Sickergrube vorgesehen. Nach dem 

Stand der Technik darf die Einbringung von Erdreich in eine Wasserfläche grundsätz-

lich nur mit unbelastetem, inertem Material erfolgen, so dass das Risiko stofflicher 

Belastung des Grundwassers vermieden wird.  

Die Bahntrasse durchläuft das Wasserschutzgebiet Bamberg mit den beiden Trink-

wassergewinnungsanlagen „Hirschaider Büsche“ und „Stadtwald“ jeweils an der 

Grenze der Schutzzone W III A zu den Schutzzonen W II mit einer sehr hohen Be-

deutung für das Schutzgut „Wasser“ (siehe auch B.3.3). 

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wurde zur Vermeidung von Beeinträchti-

gungen des genutzten Trinkwassers die Entwässerungsplanung gegenüber der ur-

sprünglichen Planung verändert und angepasst. 

Die Planung der Vorhabenträgerin sieht hierzu umfangreiche Maßnahmen zur Si-

cherstellung der Trinkwasserversorgung der Stadt Bamberg sowie hydrologische und 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 136 von 933 
 
 
 

hydrochemische qualitative und quantitative Beweissicherungsmaßnahmen sowohl 

innerhalb, als auch außerhalb der Wasserschutzgebiete in drei Phasen (vor, während 

und nach Abschluss der Baumaßnahmen) vor (siehe Anlage 14.1b). 

 

Oberflächengewässer 

Im Planungsabschnitt verlaufen mehrere Gräben und Bäche, die aus östlicher Rich-

tung die Bahnstrecke und den Main-Donau-Kanal unterqueren und dann der Regnitz 

zufließen. Es handelt sich dabei um Mühlbach, Deichselbach und Lindlesgraben in 

Altendorf, den Friesnitzgraben in Hirschaid und Möstenbach und Zeegenbach in 

Strullendorf. Im Zuge der Ausbaumaßnahmen müssen deren Brückenbauwerke und 

Durchlässe an die Planung angepasst und z.T. erneuert werden. Die Vorhabenträge-

rin hat hierbei zugesichert, die hydrogeologischen Notwendigkeiten hierfür in die Pla-

nungsabwägung miteinzubeziehen. Dabei ist nicht auszuschließen, dass bauzeitliche 

Beeinträchtigungen durch Eintrübungen auftreten können. 

Die Gewässer, die durch die Planung baulich verändert werden und in die das Was-

ser aus Wasserhaltungen eingeleitet wird, sind zusätzlich gemäß Anlage 14.1 be-

weiszusichern. 

Ausgewiesene Überschwemmungsgebiete werden von der Planung nicht nachteilig 

beeinträchtigt. 

Eingriffe in das faktische Überschwemmungsgebiet „Deichselbach“ werden durch ab-

flusstechnische Maßnahmen entsprechend kompensiert, sodass sich keine nachtei-

liegen Veränderungen ergeben (Anlage 14.1b). 

Bzgl. des Schutzguts „Wasser“ sei abschließend angemerkt, dass gemäß dem Fach-

beitrag WRRL (Anlage 14.4a) das Vorhaben unter Berücksichtigung der dort gen-

nannten Schutzmaßnahmen zum Grund- und Oberflächenwasser mit den Bewirt-

schaftungszielen gemäß §§ 27, 47 WHG vereinbar ist. Der ökologische Zustand bzw. 

das ökologische Potential sowie der chemische Zustand der Oberflächenwasserkör-

per Deichselbach, Möstenbach, Zeegenbach sowie der Kleingewässer Lindlesgraben 

und Friesnitzgraben wie auch der qualitative und quantitative Zustand des Grund-

wasserkörpers sowie der Trinkwasserversorgungsanlagen verschlechtern sich nicht. 

Das Vorhaben ist aufgrund der gegenüber der Bestandssituation verbesserten Ent-

wässerungskonzeption mit Gewässerschutzmaßnahmen durch eine belebte Boden-

zone auch mit dem Verbesserungsgebot vereinbar. 
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B.3.4.6 Auswirkungen auf Luft und Klima 

Der Wert von Frischluftzufuhr-/ Kaltluftabflussbahnen wird von der Leistungsfähigkeit 

des zugehörigen klimatischen Ausgleichsraumes einerseits und von seinem Bezug zu 

Belastungsgebieten andererseits bestimmt. Waldgebiete sind generell klimatisch von 

Bedeutung, weil sie lufthygienische Funktion ausüben und auf Klimaextreme ausglei-

chend wirken (siehe Anlage 12.1b, S. 16). 

Die für den Streckenausbau erforderliche Rodung im Bereich der bahnnahen Wald-

ränder in dem als Klimaschutzwald ausgewiesenen „Hauptsmoorwald“ wird auf das 

technisch notwendige Minimum beschränkt. Durch die Wiederherstellung der gerode-

ten Waldflächen im nahen Umgriff im Rahmen einer Aufforstung wird eine Kompen-

sation in ausreichendem Maß erreicht. 

Da es sich bei dem viergleisigen Ausbau der Bahnlinie an einen niveaugleichen An-

bau an eine bestehende Bahnstrecke handelt, ist außerorts, in den Bereichen ohne 

Lärmschutzwände und -wälle, nicht mit neu auftretenden klimatischen Zerschnei-

dungswirkungen oder Behinderungen des Luftaustausches zu rechnen. 

Innerhalb der Siedlungsräume können aufgrund der neu zu errichtenden Lärm-

schutzwände lokale Behinderungen des Luftaustauschs auftreten. 

Zusammenfassend sind die Auswirkungen auf das Schutzgut „Luft und Klima“, unter 

Beachtung der landschaftspflegerischen Maßnahmen, als gering zu bewerten, da er-

wartet wird, dass bisherige Luftaustauschbeziehungen nur geringfügig verändert wer-

den. 

B.3.4.7 Auswirkungen auf die Landschaft 

Das Schutzgut „Landschaft“ beschreibt die Bedeutung des Landschaftsraumes hin-

sichtlich seiner subjektiven Wahrnehmung (Landschaftsbild) sowie seiner damit zu-

sammenhängenden Bedeutung für die Erholung. Weitere Definitionen hierfür sind 

den Planunterlagen zu entnehmen. Der Gesamtcharakter des Planfeststellungsab-

schnittes wird in B.3.2 beschrieben. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Auswirkungen auf das Schutz-

gut „Landschaft“ wurden bereits im Zuge der Trassenfindung bzw. gemäß den Anre-

gungen und Forderungen der Landesplanerischen Beurteilung vom 30. Juli 1993 be-

rücksichtigt.  
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Aufgrund des Ausbaus um zwei weitere Gleise entlang der bestehenden Trasse kann 

eine Neuzerschneidung der Landschaft vermieden werden. In der insgesamt sehr 

verkehrlich geprägten Region (siehe B.3.2) wirkt sich der viergleisige Ausbau deshalb 

auch nur gering auf das Landschaftsbild aus. Innerhalb der Ortschaften sind die Aus-

wirkungen auf das Ortsbild v.a. durch die Verbreiterung der Bahntrasse und der Er-

richtung von Schallschutzwänden und -wällen insgesamt stärker zu bewerten, sodass 

eine verstärkte Trennwirkung der Siedlungsbereiche beidseits der Bahnlinie zu erwar-

ten ist. Diese negativen Auswirkungen werden durch den Einsatz von z.T. transpa-

renten Lärmschutzelementen gemindert. 

Die Vorhabenträgerin bewertet nachvollziehbar zusammenfassend die Auswirkungen 

auf das Landschaftsbild durch Trennwirkungen und Barriereeffekte als gering bis mit-

tel und im Bereich der Schallschutzwände als mittel bis hoch. 

Durch den gleichzeitigen Bau von Fußgänger- und Radwegeunterführungen im Zuge 

der Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge bleiben die Wegebeziehungen 

für die Erholungsnutzung weiterhin erhalten, sodass hierfür keine nachteiligen Aus-

wirkungen zu erwarten sind. 

Insgesamt können die prognostizierten Eingriffe in das Landschaftsbild und in die Er-

holungsfunktionen durch die landschaftspflegerischen Maßnahmen ausgeglichen 

bzw. vermindert werden. Besonders hervorzuheben sind die Maßnahmen zur Begrü-

nung des Schallschutzwalles zu einer landschaftsgerechten Gestaltung des Ortsran-

des von Altendorf sowie den Maßnahmen zur landschaftlichen Einbindung der Versi-

ckerungsbecken an den Ortsrändern von Hirschaid und Strullendorf. 

Alle weiteren Maßnahmen, wie die Eingrünung der Bahnanlagen bzw. Straßen und 

Wege und die Begrünung der Regenrückhalte- und Versickerungsbecken dienen der 

optischen Einbindung von Trasse, Erdwällen, Entwässerungseinrichtungen und Stra-

ßen in das Landschafts- bzw. Ortsbild und mindern die technische Überprägung 

durch die Verkehrsanlagen. 

Für das Umweltpotenzial Landschaftsbild/ Erholung kann die Eingriffs-

Kompensations-Bilanz im PA 21 Hirschaid insgesamt als ausgeglichen angesehen 

werden. 

Eine Befreiung von den Verboten des § 2 der „Anordnung zum Schutze von Land-

schaftsteilen im Stadt- und Landkreis Bamberg (Hauptsmoorwald)“ für das nach § 26 

BNatSchG geschützte Landschaftsschutzgebiet „Hauptsmoorwald“ wird, unter Vo-
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raussetzung der Umsetzung der landschaftspflegerischen Maßnahmen, im Rahmen 

der Konzentrationswirkung gemäß § 75 Abs. 1 Satz 1 Hs. 2 VwVfG mit dem gegen-

ständlichen Planfeststellungsbeschluss erteilt. 

B.3.4.8 Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Es werden bei diesem Schutzgut vorliegend maßgeblich die vom Vorhaben betroffe-

nen Kulturdenkmäler und die ausgewiesenen, z.T. historischen Abbauflächen für Bo-

denschätze betrachtet (siehe auch B.3.3). Datengrundlage dafür sind die Landes-

denkmallisten und die schriftlichen Mitteilungen des Bayerischen Landesamtes für 

Denkmalpflege sowie die Informationsgrundlagen der Regionalplanung. Allgemein 

besitzen alle ausgewiesenen Kulturdenkmäler wie Baudenkmäler und archäologische 

Bodendenkmäler aufgrund ihrer kulturhistorischen Bedeutung eine sehr hohe 

Schutzwürdigkeit. 

Die Ausbaumaßnahmen verursachen hier z.T. erhebliche, nicht kompensierbare Ein-

griffe. Eingriffsschwerpunkt stellt die Querung der frühgeschichtlichen Siedlung nörd-

lich von Altendorf dar. Im Zuge der Planänderung hat die Vorhabenträgerin auf die 

nördlich von Altendorf geplante Baustelleneinrichtungsfläche bahnlinks verzichtet, 

womit der Eingriff in das Bodendenkmal vermindert wird. Neben der Überbauung von 

Bodendenkmälern führt besonders der Verlust von Einzelobjekten, insbesondere der 

Abriss des Bahnhofs Buttenheim mit Holzlagerschuppen als Zeugnis der ehemaligen 

Ludwig-Süd-Nord-Bahn, welcher aber denkmalrechtlich nicht geschützt ist, sowie die 

Beseitigung von Brücken und Durchlässen zu erheblichen Beeinträchtigungen von 

Kultur- und sonstigen Sachgütern. Des Weiteren werden durch die Beseitigung der 

Bahnübergänge traditionelle Wegebeziehungen verändert und unterbrochen. 

Der Bereich des Steinbruchs Ludwag ist gemäß des Regionalplans Oberfranken 

West als Vorranggebiet für den Abbau von Bodenschätzen gekennzeichnet. Die ge-

plante Kompensationsmaßnahme M8 im ehemaligen Steinbruch Ludwag stellt jedoch 

keine Behinderung einer künftigen Rohstoffgewinnung in den bisher unverritzten Ge-

bieten nördlich und südlich des ehemaligen Steinbruchs dar, da sie sich auf den Be-

reich der bereits abgebauten Flächen beschränkt. 

Da Kulturgüter nicht ersetzbar sind, steht das Gebot der Vermeidung von Eingriffen 

über dem der Minimierung des Eingriffs. Dem wurde im Zuge der Planungsoptimie-

rung soweit als möglich Folge geleistet. Die Vorhabenträgerin hat im Zuge der Pla-

nung zugesagt, Maßnahmen wie archäologische Grabungen, photographische Do-
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kumentation, archäologische Sondagen frühzeitig in Absprache mit dem Bayerischen 

Landesamt für Denkmalpflege durchzuführen. 

B.3.4.9 Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die Vorhabenträgerin führt hierzu korrekt aus, dass unter Wechselwirkungen die 

funktionalen und strukturellen Beziehungen innerhalb von Schutzgütern oder zwi-

schen den Schutzgütern verstanden werden, sofern sie aufgrund einer zu erwarten-

den Projektwirkung von entscheidungserheblicher Bedeutung sind. Sie beschreiben 

somit die Umwelt als funktionales Wirkungsgefüge. 

Die Anzahl ökosystemarer Wechselbeziehungen in einem Landschaftsraum ist aller-

dings potenziell unendlich. Aufgrund theoretischer (wissenschaftliche Kenntnislücken) 

und praktischer Probleme (unverhältnismäßig hoher Untersuchungsaufwand) ist eine 

vollständige Erfassung aller Wechselbeziehungen im Rahmen einer UVS im Sinne 

einer wissenschaftlichen Ökosystemanalyse nicht möglich. Folglich werden nur die 

Wechselwirkungen erfasst und bewertet, die ausreichend gut bekannt und untersucht 

sind und die im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie entscheidungserheblich 

sein können. 

In der Bewertung der Schutzgüter bzw. der Projektauswirkungen wurden schutzgut-

übergreifende Wechselwirkungen im Sinne des UVPG berücksichtigt (z.B. Wechsel-

wirkungen zwischen Vegetation und Grundwasser, Mensch und Landschaftsbild).  

Darüber hinaus werden durch die Bodenneuversiegelung/-verdichtung durch das 

Vorhaben primär die Funktionen des Schutzgutes „Boden“ gestört. Dies verursacht 

wiederum Beeinträchtigungen der mit dem Boden in Wechselwirkung stehenden 

Schutzgüter. Zu nennen ist dabei die Verringerung des Ertragspotentials und das 

ausgesetzte, sowie die verminderte bzw. entfallende Versickerung, von Oberflächen-

wasser. Des Weiteren ergeben sich Auswirkungen der Bodenversiegelung und tem-

porären Flächeninanspruchnahme auch für das Schutzgut „Pflanzen und Tiere“, wo-

bei unter anderem trocken-warme und feuchte Standorte, aber auch Habitate von 

Tierarten in Anspruch genommen werden. Dies kann zu einer quantitativen Reduktion 

des lokalen Arteninventars führen. Die baubedingte Entwässerung kann sich sowohl 

auf das Schutzgut „Wasser“, als auch auf „Pflanzen und Tiere“ negativ auswirken. 

Durch den Trassenausbau und der damit verbundenen bau- und betriebsbedingten 

Lärm-/Erschütterungsaktivität, kann es zu einer Beeinträchtigung der trassennahen 

Siedlungsbereiche kommen, daraus kann sich eine mögliche Verminderung der 
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Wohn- und Erholungsqualität ergeben, die sich fallspezifisch negativ auf die mensch-

liche Gesundheit auswirken kann. Durch die vorgesehenen Lärmschutzanlagen wird 

die mit dem Streckenbetrieb einhergehende Lärmbelastung wesentlich reduziert. 

Dadurch wird eine erhebliche Verbesserung der Lärmsituation gegenüber dem Ist-

Zustand erreicht. Gleichzeitig wird durch die Bauwerke das Landschafts- und Ortsbild 

verändert sowie Sichtbeziehungen und räumliche Bezüge unterbrochen. Der Stre-

ckenausbau verursacht in Teilbereichen durch Erdaufschüttungen Eingriffe in das 

Schutzgut „Boden“. Aus diesen Erdarbeiten resultieren negative Einwirkungen auf 

das Schutzgut „Pflanzen und Tiere“. Die im Schutzgut „Boden“ beschriebene Flä-

cheninanspruchnahme bewirkt im PFA 21 eine Beeinträchtigung der landwirtschaftli-

chen Nutzfläche und eine Inanspruchnahme der Lebensräume von Pflanzen und Tie-

ren. 

B.3.4.10 Übersicht der Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG hat der Verursacher eines Eingriffs vermeidbare Be-

einträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Entsprechend der gesetz-

lichen Vorgaben wird angestrebt, Eingriffe in den Naturhaushalt und das Land-

schaftsbild zu vermeiden bzw. die Eingriffsintensität bei nicht vermeidbaren Eingriffen 

durch entsprechende Maßnahmen zu vermindern. 

Neben den Vermeidungs-/Minderungs- und Schutzmaßnahmen wird die Wiederher-

stellung art- und wertgleicher Lebensräume auf bauzeitlich in Anspruch genommenen 

Flächen festgesetzt. Ziel der Wiederherstellungs- und Gestaltungsmaßnahmen ist 

primär die gesetzlich geforderte Wiederherstellung bzw. Neugestaltung des Land-

schaftsbildes (siehe § 15 Abs. 2 BNatSchG), sie dienen der landschaftlichen Einbin-

dung der Baumaßnahme. Darüber hinaus stellen die Begrünungsmaßnahmen auch 

einen (Teil-) Ausgleich für die projektbedingten Flächen- und Funktionsverluste dar. 

Im Rahmen der Eingriffsregelung gemäß BNatSchG werden als Eingriffe in Natur und 

Landschaft Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen angesehen, 

welche die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheb-

lich beeinträchtigen können. Unvermeidbare Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 

und des Landschaftsbildes sollen so gering wie möglich gehalten werden und sind 

gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG vom Verursacher durch Maßnahmen des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu er-

setzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und so-
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bald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes gleichartig wiederherge-

stellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neuge-

staltet ist. 

Den Konflikten unter B.3.4.1 ff. werden folgende landschaftspflegerische Maßnahmen 

gegenübergestellt (Anlage 12.1b – Landschaftspflegerischer Begleitplan – Erläute-

rungsbericht sowie Anlage 12.4 – Maßnahmenpläne): 

a) Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen: 

• S0.1 Anlage von Bauschutzzäunen 

• S0.2 Amphibien- und reptiliensicherer Bauschutzzaun  

• S0.3 Tabuzonen 

• V1 Vergrämung, Abfang und Umsetzung von Zauneidechsen-Habitaten 

• V2 Kontrollbegehung potenzieller Fledermausquartiere 

• V3 Rodung außerhalb der Brutzeit 

• V4 Abfang und Umsiedelung von Haselmäusen 

• V5 Kontrollbegehung auf Vorkommen des Bibers an Gewässerquerungen 

• V6 Baufeldfreimachung der Baustelleneinrichtungsflächen außerhalb der Brutzeit 

bodenbrütender Feldvögel 

• (M0.1) Eingrünung der Bahnanlagen  

• (M0.2) Eingrünung von Straßen und Wegen  

• (M0.3) Rückbau der Baustelleneinrichtungsflächen  

• (M0.4) Wiederherstellung trocken-sandiger Lebensräume  

• (M0.5) Begrünung der Regenrückhaltebecken 

• (M0.6) CEF Installation von Fledermaus-Flachkästen  

• (M0.7) Pflanzung eines Ufergehölzsaums 

• (M0.8) Waldrandentwicklung  

 

b) Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

• M1 CEF / FCS Schaffung von Magerrasenstandorten  

• M2 CEF / FCS Pflege von Magerstandorten  

• M3 Begrünung des Schallschutzwalles 

• M4 Ersatzaufforstungen 

• M5 Extensives Grünland mit Magerstandorten 

• M7 Flächenhafte Gehölzpflanzung 
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• M8 (E) FCS Pflegemaßnahmen ehem. Steinbruch Ludwag 

• M9 (E) Sukzession auf Trockenstandorten 

• M 10 Anlage von gestuften Waldrändern 

• M 11 CEF Ausweichstruktur für bodenbrütende Feldvögel 

• M 12 FCS Optimierung Nistkastenrevier Bruderwald 

B.3.5 Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG 

§ 12 UVPG in der bis 14.12.2006 geltenden Fassung: 

Die zuständige Behörde bewertet die Umweltauswirkungen des Vorhabens auf der 

Grundlage der zusammenfassenden Darstellung nach § 11 und berücksichtigt diese 

Bewertung bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf 

eine wirksame Umweltvorsorge im Sinne der §§ 1, 2 Abs. 1 Satz 2 und 4 nach Maß-

gabe der geltenden Gesetze. 

Die in § 2 UVPG normierte Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Umwelt umfasst gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) die Auslegung und die Anwendung der 

umweltbezogenen Tatbestandsmerkmale der einschlägigen Fachgesetze und 

Rechtsverordnungen auf den entscheidungserheblichen Sachverhalt. Außer Betracht 

bleiben für die Bewertung nichtumweltbezogener Anforderungen der Fachgesetze 

und die Abwägung umweltbezogener Belange mit anderen Belangen (Ziffer 0.6.1.1, 

Satz 2 UVPVwV). Kriterien für die Bewertung sind die Auswirkungen des Vorhabens 

auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter sowie die Möglichkeit zu 

Minderung und Ausgleich der Beeinträchtigungen. 

Die Qualifizierung der Projektauswirkungen, welche Beeinträchtigungen eines 

Schutzgutes nach sich ziehen, erfolgt mittels Auswertung der Ergebnisse der Be-

standsaufnahme und Bewertung, der Wirkungs- und Konfliktanalyse sowie der Er-

gebnisse der Konfliktanalyse. 

Maßgeblich für die Bewertung der Umweltauswirkungen ist, ob das Vorhaben die 

umweltbezogenen Voraussetzungen der einschlägigen Fachgesetze erfüllt. 

Das Eisenbahn-Bundesamt hat anhand der speziellen Fachgutachten (insbesondere 

Umweltverträglichkeitsstudie, Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Anhängen 

zum Artenschutz, schall- und erschütterungstechnische Untersuchungen, Unterlagen 

zum Baugrund, zur Geologie und Hydrogeologie sowie zur Wasserwirtschaft und zu 

wasserrechtlichen Tatbeständen) und der Anregungen aus der Anhörung alle Auswir-
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kungen der vorliegenden Planung auf die Umwelt und die daraus resultierenden Fol-

gemaßnahmen zur Umweltvorsorge überprüft: 

Nach der Abwägung der Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter 

des UVPG birgt das Vorhaben nicht die Gefahr nicht abschätzbarer bzw. nicht be-

herrschbarer Risiken. Kein Bauvorhaben ist ohne Eingriffe in die zu betrachtenden 

Schutzgüter realisierbar. So ist die Rechtfertigung dieser Baumaßnahme die zu er-

wartende positive Auswirkung auf die Verkehrsentwicklung im Großraum Nürnberg 

und im Fernverkehr. 

Der Bau der ABS im Planfeststellungsabschnitt 21 entspricht den Zielen der Landes- 

und Umweltplanung. Die unvermeidbaren Eingriffe in die einzelnen Schutzgüter der 

Umwelt werden im Geltungsbereich des Planfeststellungsabschnittes durch Kompen-

sationsmaßnahmen ausgeglichen und ersetzt. Dieses Vorgehen entspricht dem Er-

gebnis der landschaftsplanerischen Beurteilung. Das Vorhaben kann deshalb als 

umweltverträglich bewertet werden. 

Dem Ausbau der Strecke steht hinsichtlich der Schutzgüter des UVPG (Menschen 

einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-

falt, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter) 

unter zusätzlicher Berücksichtigung der Anforderungen und Hinweise aus der materi-

ell-rechtlichen Würdigung des Vorhabens kein erhebliches Konfliktrisiko entgegen. 

Die beschriebenen Konfliktrisiken wurden im Rahmen der Bearbeitung der land-

schaftspflegerischen Begleitplanung und durch die schall- und erschütterungstechni-

schen Untersuchungen eingegrenzt und vermindert. 

Als Folge der Ausbaumaßnahme und der davon ausgehenden Schallemissionen 

würden die maßgebenden Grenzwerte der 16. BImSchV im Untersuchungsgebiet oh-

ne Schallschutzmaßnahmen zum Teil überschritten. Daher war es erforderlich, ein 

Lösungskonzept zum Schutz der Nachbarschaft zu entwickeln. Die schalltechnische 

Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass als Folge der Ausbaumaßnahmen akti-

ve und passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden. Neben Schallschutz-

maßnahmen am Ausbreitungsweg, in Form von Schallschutzwänden und -wällen, 

kommt zusätzlich als aktive Schallschutzmaßnahme, das „Besonders überwachte 

Gleis“ zum Einsatz. Mit den vorgeschlagenen aktiven Schallschutzmaßnahmen kön-

nen ca. 94 % der Immissionskonflikte am Tag sowie ca. 70 % der Immissionskonflikte 

in der Nacht gelöst werden. Bei ca. 1.900 Wohneinheiten, an denen die maßgeben-

den Grenzwerte der 16. BImSchV auch unter Berücksichtigung der aktiven Schall-
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schutzmaßnahmen überschritten werden, sind zusätzliche passive Schallschutzmaß-

nahmen nach Maßgabe der 24. BImSchV vorgesehen. 

Zum Schutz vor betriebsbedingten Erschütterungs- und Sekundärluftschallimmissio-

nen werden umfangreiche Schutzmaßnahmen in Form von Schwellenbesohlungen 

vorgesehen. Auf Basis von messtechnischen Untersuchungen nach Inbetriebnahme 

der Strecke werden die im verfügenden Teil definierten Auflagen überprüft. Etwaige 

verbleibende unzumutbare Betroffenheiten werden dem Grunde nach durch Entschä-

digungen ausgeglichen. 

Baubedingte Immissionen werden durch geeignete Maßnahmen soweit als möglich 

reduziert. Soweit diese unvermeidbar sind, wurde zum Schutz der Anwohner ein um-

fangreiches Maßnahmenpaket festgesetzt, um unzumutbaren Beeinträchtigungen 

entgegenzuwirken. Hinsichtlich der betriebsbedingten Lärmimmissionen sieht die 

Planung der Vorhabenträgerin aktive und zusätzlich passive Schallschutzmaßnah-

men im gesetzlich erforderlichen Rahmen vor. 

Die Auswirkungen der geplanten Baumaßnahme auf die Leitungs- und Funktionsfä-

higkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild sowie die erforderlichen Vermei-

dungs-, Schutz- und Kompensationsmaßnahmen sind im Detail im Landschaftspfle-

gerischen Begleitplan dargestellt (vgl. Anlage 12.1b). 

Unvermeidbare Beeinträchtigungen können, soweit absehbar, durch Ausgleichs- oder 

Ersatzmaßnahmen kompensiert werden. Im Planfeststellungsabschnitt 21 kann ein 

erheblicher Teil der Eingriffe im Bereich der Baumaßnahme durch Schutz von Vege-

tationsbeständen, artenschutzrechtlichen Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen und 

Begrünungen der Böschungen und Gräben zur landschaftlichen Einbindung und 

Wiederherstellung der ökologischen Verbundfunktionen der bahnbegleitenden Vege-

tationsflächen vermieden werden. Darüber hinaus sind Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen in trassennahen und trassenfernen Bereichen vorgesehen. Ein Teil der 

Maßnahmen muss aufgrund der angestrebten Funktionserhaltung für den Arten-

schutz bereits vor Beginn der Baumaßnahme umgesetzt werden, sodass Ausweich-

lebensräume für wildlebende Tiere bereitstehen. 

In der Eingriffs-Kompensationsbilanz für das Umweltpotenzial Flora, Fauna und Bio-

tope im Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf – Hirschaid – Strullendorf wird der 

Kompensationsbedarf von rund 34,5 ha durch die landschaftspflegerischen Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen M1, M2, M3, M4, M5, M7, M8 (E), M9 (E) und M10 
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vollständig kompensiert, sodass die Voraussetzungen des § 15 BNatSchG erfüllt 

sind. Die Kompensationsflächen haben einen Umfang von ca. 35,1 ha, sodass der 

Bedarf mit einem Überschuss von rund 0,6 ha gedeckt wird. 

Das Maßnahmenkonzept zur Kompensation der naturschutzrechtlichen Eingriffe ist 

insgesamt mit den zuständigen Unteren Naturschutzbehörden an den Landratsäm-

tern Bamberg und Forchheim sowie mit der Höheren Naturschutzbehörde an der Re-

gierung von Oberfranken abgestimmt. 

Ebenso sind die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geeignet, die Eingriffe 

in die nach § 30 BNatSchG i. V. m. Art. 23 BayNatSchG besonders geschützten Bio-

tope auszugleichen, sodass die Voraussetzungen des § 30 Abs. 3 BNatSchG vorlie-

gen und eine Ausnahme von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG im Rahmen 

der Konzentrationswirkung des gegenständlichen Planfeststellungsbeschlusses erteilt 

werden kann. 

Der im Bayerischen Waldgesetz (Art. 9 BayWaldG) geforderte Ausgleich von Bann-

wald im Verhältnis 1:1 direkt angrenzend an den bestehenden Bannwald wird durch 

die Aufforstungsmaßnahmen erfüllt. 

Das verfahrensgegenständliche Vorhaben steht zudem mit den Belangen des Arten-

schutzes im Einklang, welche hinreichend berücksichtigt werden. Bei den meisten der 

prüfrelevanten Arten (Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie und die Vogelarten gem. 

Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie) wird bei konsequenter Umsetzung der festgelegten 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie den festgesetzten Nebenbestim-

mungen ein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

ausgeschlossen. 

Für die im Planfeststellungsabschnitt vorkommenden Zauneidechsen hat die Vorha-

benträgerin eine artenschutzrechtliche Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG be-

antragt, da ein Verbot gegen das Tötungsverbot nicht ausgeschlossen werden kann 

(siehe hierzu Anhang III zur Anlage 12.1b). Die Ausnahmevoraussetzungen liegen 

mit Begründung zum gegenständlichen Vorhaben vor. Die Höhere Naturschutzbehör-

de an der Regierung von Oberfranken bestätigt in ihrer Stellungnahme vom 

31.03.2020 die Ausnahmevoraussetzungen der artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-

stände gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG. Durch die geplanten Vermeidungs-, Schutz- 

und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) lässt sich das Ausmaß 

der Beeinträchtigungen vermindern. Der Erhaltungszustand der lokalen Population 
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wird auch nach Durchführung des Vorhabens weiterhin als günstig beurteilt. Auf die 

Entwurfsplanung der artenschutzrechtlichen CEF-Maßnahmen zum Umgang mit den 

Zauneidechsen aufbauend, hat die Vorhabenträgerin bereits vor Planfeststellungsbe-

schluss eine Landschaftspflegerische Ausführungsplanung erstellt, welche die Pla-

nung der Landschafspflegerischen Begleitplanung konkretisierend umsetzt. Die Pla-

nung und Umsetzung erfolgte in enger Abstimmung mit der Höheren Naturschutzbe-

hörde an der Regierung von Oberfranken sowie den Unteren Naturschutzbehörden 

an den Landratsämtern Forchheim und Bamberg. Durch das Einvernehmen mit den 

zuvor genannten Fachbehörden hat die Vorhabenträgerin im Herbst/Winter 2018 mit 

der Maßnahmenumsetzung begonnen. Die Umsetzung der Maßnahmen wurden von 

einer umweltfachlichen Baubegleitung begleitet. Bei einem Ortstermin am 15.04.2019 

wurde die Fertigstellung der Umsetzung der vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen (CEF M1.1, M2.2, M2.3, M.2.4 und M.2.5) von den Unteren Natur-

schutzbehörden an den Landratsämtern Forchheim und Bamberg im Beisein mit der 

Vorhabenträgerin und den ausführenden Firmen sowie dem Eisenbahn-Bundesamt 

fachlich bestätigt. 

Für die Fledermausarten Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus 

und Zwergfledermaus ist durch das Vorhaben eine signifikante Erhöhung des Kollisi-

onsrisikos und somit ein Verstoß gegen das Tötungsverbot zu befürchten. Auch für 

diese Arten hat die Vorhabenträgerin eine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG beantragt. Die Ausnahmevoraussetzungen hierfür liegen ebenfalls 

vor (siehe auch Stellungnahme der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung 

von Oberfranken). Zur Sicherung der Erhaltungszustände der Arten werden FCS-

Maßnahmen durchgeführt (siehe B.3.4.10). In der Umsetzung der vorgezogenen Ar-

tenschutzmaßnahme „(M0.6) CEF Installation von Fledermaus-Flachkästen“ wurden 

die Kästen bereits im Jahr 2018, rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen, auf ver-

schiedenen Grundstücken aufgehängt. Am 03.09.2020 wurden die Kästen von einem 

fachlich geeigneten Gutachter auf ihre Funktion und ihren Besatz kontrolliert. Die Er-

gebnisse sind in einem Monitoringbericht vom September 2020 beschrieben. In der 

zusammenfassenden Bewertung wurden die Kästen sehr schnell, zahlreich und von 

mehreren Fledermausarten angenommen, sodass die Kästen die Kompensationswir-

kung als CEF-Maßnahmen also in vollem Umfang erfüllen konnten. Die Kästen wer-

den weiterhin in einem zweijährigen Rhythmus kontrolliert. 
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Die artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme V4 zur Vermeidung des Tötungs-

tatbestandes der im Baufeld vorkommenden Haselmäuse durch den Abfang und die 

Umsiedelung der Art in geeignete Aussetzungsflächen vor Beginn der Baumaßnah-

men ist nachweislich bereits erfolgreich umgesetzt. Dies erfolgte außerhalb des ge-

genständlichen Planfeststellungsverfahren, da zum Zeitpunkt der Maßnahmenumset-

zung noch kein Planfeststellungsbeschluss vorlag. Aufgrund der behördlichen Zu-

ständigkeit hat die Regierung von Oberfranken hierfür eine artenschutzrechtliche 

Ausnahme zur Umsiedelung genehmigt. Die Planfeststellungsbehörde weist auf den 

Endbericht vom 16.01.2020 zur „Umsiedlung von Haselmäusen aus den vorgesehe-

nen Eingriffsbereichen östlich der bestehenden Bahntrasse“ des Büros WGF Land-

schaft hin, welcher zu dem Ergebnis kommt, dass „der Abfang und die Umsiedlung 

der Haselmäuse im PA 21 erfolgreich verlaufen sind. Aus den Bereichen an der 

Bahnstrecke, in denen Eingriffe geplant sind, konnte der überwiegende Teil der Ha-

selmäuse gefangen und in das Ersatzhabitat „Büg“ verbracht werden.“ Die in diesem 

Endbericht dargestellten Empfehlungen zur weiteren Vergrämung und zukünftigen 

Unterstützung zur Rückbesiedelung sowie zur Erfolgskontrolle sind von der Vorha-

benträgerin zu beachten und werden der Vorhabenträgerin mit einer Nebenbestim-

mung verpflichtend auferlegt. 

Im Zuge dessen sei allgemein angemerkt, dass eine zeitlich vorgelagerte Umsetzung 

von artenschutzrechtlich vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, vor In-

krafttreten des Rechtsinstruments der „vorläufigen Anordnung“ nach § 18 Abs. 2 

AEG, der gängige und von den Behörden allgemein anerkannte Weg war. Der Vorteil 

dieser Praxis erscheint offensichtlich, da sich eine Baumaßnahme zum Zeitpunkt ei-

nes positiven Zulassungsbescheides nicht erst noch durch einen eventuellen langen 

zeitlichen Vorlauf von notwendigen Artenschutzmaßnahmen verzögern würde. Ohne-

hin stellt die natur- und artenschutzfachliche Aufwertung von Biotopen und Lebens-

räumen auf Flächen keinen Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG dar und bedarf 

deshalb keiner förmlichen bzw. behördlichen Zulassung nach BNatSchG. Für die 

Maßnahmen selbst ist es deshalb unschädlich, ob der Planfeststellungsbeschluss 

bestandskräftig wird oder nicht. Ziel und Zweckbestimmung dieser vorgezogenen 

Maßnahmen basieren immer auf den in § 1 BNatSchG formulierten Zielen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege. 

Abschließend wird in der Bewertung der Umweltauswirkungen darauf hingewiesen, 

dass gemäß der durchgeführten FFH-Vorprüfungen im Sinne von § 33 Abs. 1 i. V. m. 
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§ 34 BNatSchG keine erheblichen Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten 

entstehen. 

B.3.6 Zusammenfassung 

Als Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung lässt sich feststellen, dass die Pla-

nung des Vorhabens dem Prinzip der Umweltvorsorge ausreichend Rechnung trägt. 

Die aus dem Vorhaben resultierenden Umweltauswirkungen sind in den Planfeststel-

lungsunterlagen entsprechend den gesetzlichen Regelungen erfasst und beschrie-

ben. Dabei umfasst die Beschreibung des Vorhabens gemäß den Vorgaben des § 6 

Abs. 3 Nr. 2 UVPG auch die Maßnahmen, mit denen erhebliche Beeinträchtigungen 

der Umwelt vermieden, vermindert oder soweit möglich ausgeglichen werden. Die 

Vorhabenträger haben die einzelnen, zum Teil entgegenstehenden Belange soweit 

als möglich zu einem sachgerechten Ausgleich gebracht, unvertretbare Wechselwir-

kungen ergeben sich nicht. Dabei werden die Untersuchungsgrundlagen und -

ergebnisse der verschiedenen Gutachten, unter Berücksichtigung des Verhältnismä-

ßigkeitsgrundsatzes, als insgesamt nachvollziehbar und schlüssig dargestellt bewer-

tet. 

Weitere umweltrelevante Anforderungen und Hinweise ergeben sich aus der materi-

ell-rechtlichen Würdigung des Vorhabens unter Beachtung der festgesetzten Neben-

bestimmungen. 

Zusammenfassend betrachtet führt das geplante Vorhaben zu unvermeidbaren Ein-

griffen in Natur und Landschaft. Den Eingriffen wird jedoch durch angemessene 

Kompensationsmaßnahmen Rechnung getragen, so dass eine vollständige Kompen-

sation erreicht wird. 

Insgesamt betrachtet stehen dem Vorhaben somit keine Umweltbelange entgegen. 
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B.4 Materiell-rechtliche  Würdigung des  Vorhabens  

B.4.1 Planrechtfertigung 

Die Planrechtfertigung für das verfahrensgegenständliche Vorhaben liegt vor. 

Die Planrechtfertigung für ein Vorhaben lässt sich immer dann bejahen, wenn dieses 

vernünftigerweise geboten ist. Sie ist nur dann nicht gegeben, wenn es sich bei dem 

Vorhaben um einen einigermaßen offensichtlichen planerischen Missgriff handelt (vgl. 

VGH Baden-Württemberg, Az. 5 S 591/04). 

Die Planrechtfertigung ergibt sich aus § 1 Abs. 2 i. V. m. Abschnitt 1, lfd. Nr. 9 der An-

lage (zu § 1) des Gesetzes über den Ausbau der Schienenwege des Bundes (Bun-

desschienenwegeausbaugesetz – BSWAG) in der zum Zeitpunkt der Planfeststellung 

geltenden Fassung. Danach gehört die ABS/NBS Nürnberg-Erfurt zu den laufenden 

und fest disponierten Vorhaben des Vordringlichen Bedarfs. Die Feststellung des Be-

darfs im Bedarfsplan ist für die Planfeststellung nach § 18 AEG verbindlich (§ 1 Abs. 

2 BSWAG). Darüber hinaus ist die Notwendigkeit des viergleisigen Ausbaus zur Leis-

tungssteigerung für die prognostizierte Streckenbelegung im Erläuterungsbericht un-

ter Ziff. 5.2.3 und Ziff. 6.1.1.1 begründet. Das Vorhaben ist damit im geplanten Um-

fang „vernünftigerweise geboten“ im Sinne des Fachplanungsrechts. 

Die Neubaustrecke Ebensfeld - Erfurt befindet sich bereits in Betrieb. 

B.4.2 Abweichungen vom Regelwerk 

Für folgende Anträge wurde die unternehmensinterne Genehmigung erteilt: 

1. Reisendensicherung auf den beiden Außenbahnsteigen im Haltepunkt Hirschaid 

an der geplanten Strecke 5919 Eltersdorf-Leipzig (VDE 8.1). Durchführung von Maß-

nahmen gemäß § 13 Abs. 3 EBO bei Durchfahrten mit 230 km/h. Zur Beschreibung 

der unternehmensinternen Genehmigung siehe Teil II Kapitel 2.4.2 Haltepunkt 

Hirschaid Schreiben vom 26.09.2014, Az. I.SBB(1) UiG 0955). 

2. Durchführung von erschütterungsmindernden Schutzmaßnahmen an der Strecke 

5919 Eltersdorf. Leipzig (VDE 8.1) und an der Strecke 5900 Nürnberg.-Bamberg in 

Form einer elastischen Schwellenlagerung. Zur Beschreibung der unternehmensin-

ternen Genehmigung siehe Teil II Kapitel 16.4.1 (Entscheidung vom 24.06.2014, Az. 

14G117). 
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B.4.2.1 Ausnahmen von der Anwendung der TSI gemäß § 5 EIGV 

Die Vorhabenträger bestätigen mit Schreiben vom 10.12.2020, Az. 

P811/2020/01387/KRA, dass keine Ausnahmen von der Anwendung der TSI erfol-

gen. 

B.4.3 Abschnittsbildung 

Die Ausbaustrecke von Nürnberg nach Staffelstein erstreckt sich über 95 km und 

wurde in 13 Planfeststellungsabschnitte unterteilt. Bei der Einteilung wurden Verwal-

tungsgrenzen, in sich realisierbare Abschnitte und eine stufenweise Inbetriebnahme 

berücksichtigt. 

B.4.4 Variantenentscheidung 

Der viergleisige Ausbau der Strecke Nürnberg-Bamberg-Ebensfeld wurde im Vorfeld 

der Planung mit zwei anderen Trassenvarianten verglichen, die jedoch aus den im Er-

läuterungsbericht (Ziff. 5.3.1) dargelegten Gründen nicht zur Ausführung kamen. Mitt-

lerweile sind einige der ABS Abschnitte bereits planfestgestellt und zum großen Teil 

baulich umgesetzt.  

Im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens wurden Varianten für den Planfeststel-

lungsabschnitt 21 untersucht und miteinander verglichen. Im Ergebnis kommt es aus 

den folgenden genannten Gründen zur beantragten Variante. 

1. Unterirdische Linienführung in bebauten Gebieten 

In den Siedlungsgebieten ist von der dortigen Bevölkerung und den Stadt- und Ge-

meindeverwaltungen die Forderung nach einer Führung der neuen Gleise in Tunneln 

erhoben worden. In den Abschnitten dazwischen käme auf jeden Fall nur eine oberir-

dische Lösung in Frage. 

Im Rahmen der Planung wurde auch untersucht, ob durch unterirdische Linienfüh-

rung in bebauten Gebieten erhebliche Verbesserungen bzgl. der Auswirkungen auf 

die Umwelt, insbesondere beim Verkehrslärm, zu erzielen sind. Jede Tunnellösung 

hat aber folgende Nachteile: 

• Wesentlich höhere Baukosten für das Tunnelbauwerk 

• Aushubmaterial muss deponiert werden 

• Beeinflussung des Grundwasserhaushaltes während der Bauzeit und auf Dauer 
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• Aufwendige Instandhaltung und Instandsetzung 

Zudem ist festzuhalten, dass für die Strecke eine maximale Längsneigung von 

12,5 ‰ nicht überschritten werden soll. Das hat zur Folge, dass auch bei kurzen 

Tunnelabschnitten für das Absenken der Gleisgradiente lange Rampenbauwerke 

notwendig sind (ca. 700 m im ebenen Gelände). 

Nach Abwägung der Vor- und Nachteile eines Tunnels in diesem Abschnitt wird eine 

unterirdische Linienführung planerisch nicht weiterverfolgt. 

2. Bündelung der Ausbaustrecke mit der Bundesautobahn A 73 zwischen Eggols-

heim und Bamberg 

Im Gegensatz zur gewählten Lösung würden hierbei die neuen Gleise von südlich 

Altendorf bis südlich Bamberg entlang der BAB A 73 geführt. Die Trasse verlässt die 

parallelgeführte Lage zur Bestandsstrecke südlich von Altendorf (Bahn-km 42,0) und 

wird ab km 44,0 westlich parallel zur A 73 geführt. Im Stadtwald Bamberg wechselt 

die Parallelführung im Bereich der Anschlussstelle Bamberg Süd in km 58,0 auf die 

Trasse des Zubringers zur Anschlussstelle. Im Bereich Forchheimer Straße in km 

59,5 wird wiederum die Parallelführung zur bestehenden Bahntrasse realisiert. 

Dem Vorteil eines geringeren Eingriffes in das Wasserschutzgebiet Stadtwald Bam-

berg ständen bei dieser Lösung die folgenden Nachteile gegenüber: 

• wesentlich höherer Flächenbedarf als bei Parallellage zur bestehenden Strecke 

• längere Strecke 

• keine Lärmschutzmaßnahmen an der bestehenden Strecke 

• aufwändige Umbaumaßnahmen an allen Autobahnanschlussstellen 

Aus diesen Gründen wurde auch diese Variante nicht weiterverfolgt. 

3. Bündelung der Ausbaustrecke mit der Bundesautobahn A 73 zwischen Eggols-

heim und Bamberg 

Diese Variante zwischen Altendorf und südlich Bamberg ist identisch mit dem vorher 

beschriebenen Punkt 2. 

Im Bereich der Stadt Bamberg würden die beiden neuen Gleise nicht durch den 

Bahnhof Bamberg sondern entlang der A 73, östlich von Bamberg verlaufen. Dies 

hätte folgenden betrieblichen Nachteil: 
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Auf dieser Strecke wäre das vorgesehene Betriebskonzept nicht durchführbar, das 

vorsieht, den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und den Schienenpersonenfern-

verkehr (SPFV) auf getrennten Gleisen zu führen, um eine hohe Betriebsqualität 

(Pünktlichkeit) und eine hohe Leistungsfähigkeit zu erreichen. Ein Vermischen dieser 

Zuggattungen führt, wegen ihrer stark unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu einer 

erheblichen Verminderung der Kapazität der Strecke und der Betriebsqualität. 

Bahnhof Bamberg 

Der Bahnhof Bamberg könnte seine Funktion als Knotenbahnhof für die Strecken: 

• Nürnberg - Bamberg 

• Bamberg - Hof 

• Bamberg - Rottendorf (Schweinfurt - Würzburg) 

nicht voll übernehmen, weil die neuen Gleise nicht eingebunden wären. 

Um die betrieblichen Nachteile bautechnisch auszugleichen, wären sowohl der Bahn-

hof Bamberg auszubauen, mindestens ein zusätzliches Streckengleis entlang der be-

stehenden Strecke herzustellen, sowie die beschriebene zweigleisige Parallelführung 

zur A 73 zu realisieren. 

Aus diesen Gründen wurde diese Variante nicht weiterverfolgt. 

4. Bündelung der Ausbaustrecke mit der Bundesstraße B 173 zwischen Hallstadt 

und Ebensfeld 

Die Bündelung mit der Bundesstraße B 173 (im Planungsbereich inzwischen ausge-

baut zur A73) bereitet trassierungstechnische Nachteile. Im Bereich Breitengüßbach 

(westliche Umgehung des Ortes) kann der erforderliche Mindestradius für eine Ge-

schwindigkeit von 200 km/h nicht eingehalten werden. Im anschließenden Bereich, 

nördlich der Mainannäherung, wären Steigungen mit mehr als 12,5 ‰ erforderlich. 

Zudem ergeben sich größere Eingriffe in Waldflächen und landwirtschaftlich genutzte 

Flächen sowie insgesamt gesehen ein größerer Bedarf an Flächen. Zur Vermeidung 

dieser Nachteile wurde für die beiden Gleise eine Parallellage zur vorhandenen Stre-

cke gewählt. 
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B.4.5 Gemeinden 

B.4.5.1 Gemeinde Altendorf 

1. Stellungnahme vom 10.03.1997, Az. 850 
Die Gemeinde Altendorf gibt zum o. g. Planfeststellungsverfahren folgende Stellung-
nahme ab, erhebt folgende Einwendungen und Forderungen: 

Grundsätzlich handelt es sich bei der o.g. Maßnahme aufgrund des Umfangs und der 
dadurch bewirkten grundlegenden tiefgreifenden Veränderungen nicht um einen Aus-
bau, sondern eine Neubaustrecke. 

Eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde Altendorf scheidet deshalb aus. 

Die Gemeinde Altendorf begrüßt Maßnahmen, die das Zusammenwachsen der alten 
Bundesländer, insbesondere des hiesigen Ballungsraumes entlang der Entwick-
lungsachse Regnitztal mit den neuen Bundesländern fördern. Ebenso stimmt die 
Gemeinde Altendorf mit dem Grundsatz überein, Maßnahmen zur Verlagerung des 
Personen- und Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene anzustreben. 

Besonders begrüßt die Gemeinde Altendorf, dass der Haltepunkt Altendorf auf Dauer 
gesichert werden soll und somit der Anschluss an den Schienenpersonennahverkehr 
erhalten bleibt. 

Wegen nachhaltiger Beeinträchtigungen, unvollständiger und falscher Planungsunter-
lagen, sowie fehlender Kostenberechnungen und Aussagen zur Kostenbeteiligung 
lehnt die Gemeinde Altendorf aus den nachfolgenden Gründen den viergleisigen 
Ausbau der Trasse ab. 

1. Wirtschaftlichkeit der Strecke 

Die Wirtschaftlichkeit der Strecke ist nicht nachgewiesen. Alternative Trassen wurden 
nicht hinreichend auf ihre Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft. Wie sich bei der 
Anhörung zum Projekt im Verkehrsausschuss im Bundestag im Herbst 1996 heraus-
stellte, ging man bei der Trassenplanung von Bedingungen aus, die sich geändert 
haben bzw. aus der damaligen Situation heraus falsch prognostiziert wurden. So 
wurden vor allem falsche Zukunftsdaten über den Güterverkehr angenommen, der 
sich aus heutiger Sicht um 70 % geringer entwickeln wird als angenommen. 

Zusätzlich wird durch die geplante Güterzugkonzentration auf eine Trasse die nur li-
nienhafte Erschließung bestimmter Räume durch die Bahn, die sowieso vorhanden 
ist, verstärkt und das führt zu einem zusätzlichen LKW-Verkehr in die Fläche. Die Be-
lastungen für die Bevölkerung entlang der stark besiedelten Trasse steigen teilweise 
ins nicht mehr Zumutbare. Bei einer Frequenz von ungefähr 450 Zügen pro Tag im 3-
Minuten-Takt dürfte wohl das Schutzgut "Gesundheit des Menschen" erheblich ver-
letzt sein. 

2. Planungshoheit der Gemeinde 

Der Ausbau der Bahntrasse mit den sich daraus ergebenden und begleitenden Bau-
maßnahmen bedeutet einen erheblichen Eingriff in die verfassungsmäßig garantierte 
Planungshoheit der Gemeinde. Die gemäß Flächennutzungsplan vorgesehenen Er-
weiterungen der bestehenden Wohngebiete, wie z.B. "Point III" zwischen Staatsstra-
ße 2244 und Bahnstrecke, werden wesentlich erschwert, da die bei der Ausweisung 
von Wohngebieten einzuhaltenden Immissionsgrenzwerte strenger sind als die beim 
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Ausbau der Schienenstrecke geforderten Grenzwerte. So sind die Entwicklungsmög-
lichkeiten der Gemeinde extrem eingeschränkt. Zusätzlich wird die Innerortserschlie-
ßung Altendorfs erschwert durch die begrenzte Höhe der Unterführung Jurastraße. 

Ganz erhebliche Eingriffe. die nicht auszugleichen sind, stellen der Verlust von Land 
für Landwirte entlang der Bahnstrecke (Bodengüte für Spezialkulturen hervorragend) 
sowie Eingriffe in Haus- und Grundbesitz (Abbruch, Nutzungsuntersagung, unzumut-
bare Grunddienstbarkeiten) dar. Die städtebauliche Zerschneidung Altendorfs nimmt 
gegenüber jetzt deutlich zu und ist mit der jetzigen Situation nicht mehr zu verglei-
chen, da die eingeschränkte Innerortsverbindung und die Errichtung von Schall-
schutzwänden erhebliche Auswirkungen auf die Attraktivität der Gemeinde haben. 

Die Wohnortqualität Altendorfs nimmt durch die Beeinflussung des Mikroklimas, Lär-
mentwicklung und Erschütterungen ganz rapide ab. Das wird die Gesundheit vieler 
Bürger nachhaltig negativ beeinflussen. 

Weiterhin werden erhebliche Flächen durch die Ausbaustrecke überbaut. Dies betrifft 
nicht nur landwirtschaftlich genutzte Flächen, sondern auch potentielle Sand- bzw. 
Kiesabbauflächen. Der Landverbrauch beschränkt sich schließlich nicht nur auf die 
eigentliche Trasse, sondern umfasst auch die Böschungen, sowie die erforderlichen 
Sicherheitszonen und die für die begleitenden Baumaßnahmen benötigten Flächen 
sowie die Ausgleichs- und Ersatzflächen. 

Die Gemeinde Altendorf akzeptiert nicht die Inanspruchnahme ihrer Flächen, gleich 
welcher Art (Weg, Graben, landwirtschaftliche Flächen) als Trassen- oder Ausgleichs- 
und Ersatzflächen. 

Betroffen sind die Flächen der Gemeinde Altendorf Ifd. Nr. des Grunderwerbsver-
zeichnisses: 2 - 7, 10, 18, 19,37,40,49,51,69,77,79, 101, 103, 109. 

Diese Flächen dürfen nicht als Ausgleichs- und Ersatzflächen in die Planfeststellung 
aufgenommen werden. 

Die Verbreiterung des Bahnkörpers um zwei weitere Gleise bedeutet eine erhebliche 
Einschränkung des Wohn- und Erholungswertes und der Attraktivität des gesamten 
Gemeindegebietes, insbesondere der Wohngebiete. 

Die stark zunehmenden Emissionen, die von der Ausbaustrecke ausgehen, betreffen 
nicht nur den untersuchten Korridor entlang der Trasse, sondern wirken sich auch auf 
weiter entfernte Wohngebiete in Seußling äußerst belastend aus. Es ist daher nicht 
zu akzeptieren, dass nur die Schallzonen bis zu dem Pegelwert von 49 dB(A), den 
das Bundesimmissionsschutzgesetz in Verbindung mit der 16. Bundesimmissions-
schutzverordnung als einzuhaltenden Nachtgrenzwert fordert, ausgewiesen werden. 

Noch massivere Einschränkungen der gemeindlichen Planungshoheit könnten sich 
ergeben, wenn die prognostizierten Zugfrequenzen, vor allem im Güterzugbereich, 
noch erhöht werden. Die Lärmschutzmaßnahmen sind auf die angegebene Prognose 
abgestellt, ohne dass Aussagen über zusätzliche Maßnahmen bei Erhöhung der Fre-
quenz vorliegen. Weitere Maßnahmen sind also nicht geplant. Zusätzliche Schall-
schutzvorkehrungen werden jedoch, wie zahlreiche Beispiele aus anderen Bereichen 
zeigen (z. B. BAB A 73 in Forchheim), nur schwer zu erreichen sein. 

Die Gemeinde Altendorf fordert, dass in den Planfeststellungsbeschluss ein Ent-
scheidungsvorbehalt aufgenommen wird, falls die Verkehrsprognosen tatsächlich 
überschritten werden. 

3. Kostenbeteiligung der Gemeinde Altendorf 
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Die Gemeinde Altendorf lehnt jegliche Kostenbeteiligung für die Gemeinde und ihre 
Bürger sowohl für Bau als auch Unterhalt der Maßnahme ab. 

In den Planfeststellungsunterlagen fehlt jegliche Kostenaussage: Durch im Entwurf 
vorliegende und von falschen Tatsachen und Planungsvoraussetzungen ausgehende 
Kreuzungsvereinbarungen sowie mündliche Aussagen ist jedoch damit zu rechnen, 
dass geplant ist, die Gemeinde Altendorf mit weit über ihre finanzielle Leistungsfähig-
keit hinausgehenden Kosten zu belasten. Sämtliche der Daseinsvorsorge sowie der 
Bevölkerung zugutekommenden Investitionen seitens der Gemeinde müssten unter-
bleiben. So wäre an eine Verwirklichung der Hochwasserfreilegung Seußling, die be-
reits planfestgestellt ist, an eine Renovierung der Schule, an einen Neubau einer Kin-
dergartengruppe, Dorferneuerung, Straßenunterhaltsmaßnahmen usw. nicht mehr zu 
denken. Auf das örtlich ansässige Gewerbe wirkt sich dies natürlich extrem negativ 
aus, da dann Aufträge fehlen. 

Angesichts einer verheerenden Arbeitsmarktlage kann sicherlich nicht beabsichtigt 
sein, dass durch Fehlen kommunaler Investitionen ein wesentliches Standbein für 
den örtlichen Mittelstand wegbricht. 

Profitieren durch die Großbaumaßnahme der Deutschen Bahn wird sicherlich nicht 
der Mittelstand. 

Durch ein weiteres Zuwarten bei anderen kommunal unbedingt erforderlichen Investi-
tionen wird sicherlich auch die Zuschusssituation sich nicht zugunsten der Gemeinde 
verändern. Im Gegenteil ist mit einem erheblichen Rückgang der Zuwendungsmittel 
nach Finanzausgleichsgesetz und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu rech-
nen. 

Nach Meinung der Gemeinde Altendorf muss für die Baumaßnahme aufgrund des 
Umfangs das Verursacherprinzip, wie bei Neubaustrecken, greifen und nicht die Be-
teiligung an den Kosten gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz. 

Hier versucht man nur, die offiziellen Baukosten, gestützt auf ein veraltetes Gesetz, 
auf Kosten der Gemeinde und damit wieder des Steuerzahlers zu reduzieren. Die 
Steuerlast des Bürgers wird dadurch ganz bestimmt nicht niedriger. 

Vorsorglich weist die Gemeinde Altendorf darauf hin, dass sie selbstverständlich für 
ein Projekt, das sie weder verursacht noch befürwortet hat, entgegen den Kreu-
zungsvereinbarungsentwürfen selbstverständlich keinen Grunderwerb durchfuhren 
wird. 

4. Nichteinhaltung der landesplanerischen Vorgaben des ROV 

Es wird festgestellt, dass in der landesplanerischen Beurteilung vom 30.7.1993 des 
Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen u.a. hin-
sichtlich des Lärmschutzes für den Ausbauabschnitt Nürnberg-Ebensfeld folgende 
Maßgaben enthalten sind: 

- Ein Bonus für das besonders gepflegte und überwachte Gleis (Gleispflegebonus) ist 
bei der Bemessung der Lärmschutzmaßnahmen als pauschale Lärmminderung nicht 
in Ansatz zu bringen. 

Gleispflegemaßnahmen können nur in tatsächlich erbrachtem und nachgewiesenem 
Umfang der Lärmminderung angerechnet werden. (11/1.2.1.2. der landesplaneri-
schen Beurteilung). 

- Der erforderliche Lärmschutz ist vorrangig durch aktive Lärmschutzmaßnahmen am 
Verkehrsweg und/oder betriebstechnische Maßnahmen herbeizuführen. In den Städ-
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ten und Gemeinden an der Ausbaustrecke, in denen die Lärmschutzgrenzwerte der 
16. Bundesimmissionsschutz-Verordnung durch die bisher geplanten aktiven Lärm-
schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden können, sind alle Möglichkeiten zur 
Verwirklichung weitergehender aktiver Lärmschutzmaßnahmen auszuschöpfen 
(11/1.2.1.3 landesplanerische Beurteilung). Hiervon ist auch und vor allem die Ge-
meinde Altendorf betroffen. 

- Art und Umfang der aktiven Lärmschutzmaßnahmen sind unter Berücksichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten und der berührten Belange vor allem städtebaulicher 
Gesichtspunkte mit den Kommunen abzustimmen und zu konkretisieren (11/1.2.1.3. 
landesplanerische Beurteilung) 

- Soweit mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen und ggf. betriebstechnischen Maßnah-
men die Lärmschutzgrenzwerte der 16. BImSchV nicht erreicht werden, sind passive 
Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzvorkehrungen an Gebäuden) erforderlich. Diese 
sind nach der VDI-RichtIinie 2719 zu bemessen (11/1.2.1.4. landesplanerische Beur-
teilung.) 

Aus den Planfeststellungsunterlagen ist zu entnehmen, dass die Bahn weiterhin mit 
dem landesplanerisch abgelehnten Gleispflegebonus von 3 dB(A) arbeitet. 

Weiterhin wird festgestellt, dass die Planfeststellungsunterlagen von den Raumord-
nungsunterlangen hinsichtlich der Zuglängen abweichen. Dadurch wird eine Reduzie-
rung der Emissionspegel erreicht. 

Seltsamerweise starten die Züge in Nürnberg oder Bamberg 200 m länger, als sie 
dann in Altendorf durchfahren. Es darf schon gefragt werden, wie auf der Strecke 
zwischen Erlangen und Strullendorf 200 m Zuglänge verloren gehen können. Ebenso 
muss der Sinn einer landesplanerischen Beurteilung wohl hinterfragt werden, wenn 
sich deren eindeutige Vorgaben nicht in den Planfeststellungsunterlagen wiederfin-
den. 

Die Gemeinde Altendorf fordert deshalb, dass der Gleispflegebonus in Höhe von 
3 dB(A), was immerhin subjektiv einer Verdoppelung des Geräusches entspricht, tat-
sächlich nicht in Ansatz gebracht werden darf. Ebenso ist klarzustellen, welche Zug-
längen denn nun gelten. Die Gemeinde Altendorf behält sich vor, erneut über die 
Planfeststellung zu entscheiden, falls sich die von der Planungsgesellschaft vorgeleg-
ten Prognosen verändern sollten. 

Nach Informationen der Gemeinde Altendorf ist vor dem Bundesverwaltungsgericht 
ein Verfahren anhängig, in dem geprüft wird, ob der Gleisppfegebonus von 3 dB(A), 
in Ansatz gebracht werden darf. Sollte das Ergebnis dahingehend ausfallen, dass der 
Gleispflegebonus nicht pauschal in Ansatz zu bringen ist, fordert die Gemeinde 
Altendorf die komplette Schallberechnung neu zu erstellen und den danach erforder-
lichen Schallschutz neu zu bemessen. 

5. Nichteinhaltung der Werte der 16. BImSchV 

Die geplanten aktiven Schallschutzmaßahmen können die von der 16. BImSchV vor-
gegebenen Immissionswerte bei Nacht und teilweise auch bei Tag nicht einhalten. 

Die Werte werden in Altendorf teilweise um über 10 dB(A) überschritten. Wie bereits 
unter Ziffer 4 ausgeführt, wurde in der landesplanerischen Beurteilung festgelegt, 
dass der Lärmschutz vorrangig durch aktive Maßnahmen am Verkehrsweg oder 
durch betriebstechnische Maßnahmen sicherzustellen ist. Es müssen daher alle Mög-
lichkeiten zum aktiven Schutz ausgenutzt werden, sowie der erforderliche Lärmschutz 
durch betriebstechnische Maßnahmen sicherzustellen. Grundsätzlich muss festge-
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stellt werden, dass die Berechnungen nicht nachvollziehbar sind. Es ist nicht erkenn-
bar aus den Unterlagen, ob alle in die Berechnungen einzubeziehenden Korrektur-
werte, z.B. Brückenzuschläge, Reflektionen, idealer Gleiszustand, andere Emissions-
quellen, wie A 73 und Staatsstraße 2244, St 2960, St 2260, berücksichtigt wurden. 

Aufgrund der nicht berücksichtigten Maßgaben der landesplanerischen Beurteilung 
vom 30.7.1993 und der festgestellten Mängel, insbesondere bei der Darstellung der 
Isolinien und dem reinen Berechnungsmodus, erhebt die Gemeinde Altendorf Ein-
wendung und fordert grundsätzlich die Erstellung einer neuen schall- und erschütte-
rungstechnischen Untersuchung, in der generell folgende Vorgaben berücksichtigt 
werden müssen: 

- Der vorgenommene generelle Abschlag von 3 dB(A) wegen der Gewährleistung der 
Deutschen Bahn AG hinsichtlich einer riffelarmen Schienenoberfläche darf gem. lan-
desplanerischer Beurteilung nicht angesetzt werden. 

- Der erforderliche Lärmschutz ist vorrangig durch aktive Lärmschutzmaßnahmen am 
Verkehrsweg und betriebstechnische Maßnahmen herbeizufuhren, da passiver 
Schallschutz Außenflächen, Gartenanlagen, entsprechende Besonnung und Belüf-
tung der Wohnungen, Nutzgärten nicht bzw. nur eingeschränkt berücksichtigt worden 
sind. 

Die von der Planungsgesellschaft prognostizierte deutliche Verbesserung der Schall-
situation im Vergleich zum derzeitigen Zustand ergibt sich lediglich rein rechnerisch 
bei der Abstellung auf die Pegelwerte. Zudem ist die "Verbesserung" des Ist-
Zustandes nicht Inhalt des Planfeststellungsverfahrens, sondern die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben. Aufgrund der stark ansteigenden Zugfrequenzen nach Aus-
bau der Strecke wird sich eine starke zusätzliche Verlärmung und damit wesentliche 
Verschlechterung der Lärmsituation ergeben. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Bahnstrecke nicht isoliert von anderen Emissionsquellen im Regnitztal liegt, sondern 
bereits erhebliche Vorbelastungen durch die BAB A 73 und stark frequentierte 
Staatsstraßen gegeben sind. Insbesondere ist nicht erkennbar die Berücksichtigung 
des extrem gestiegenen Verkehrsaufkommens auf der A 73, die auf 19.000 Fahr-
zeugbewegungen im Jahr 2005 prognostiziert war, jetzt bereits aber 39.000 Fahr-
zeugbewegungen, ohne dass der Schallschutz für die Anwohner verbessert wurde, 
zu verkraften hat. 

Weiterhin können die vorgelegten Pegelberechnungen, die unabwendbaren Wind- 
und Witterungsverhältnisse nicht berücksichtigen. Die tatsächlichen Lärmeinwirkun-
gen zeigen sich in der Regel erst nach Fertigstellung eines derartigen Projektes; zu-
sätzlicher Schallschutz ist dann aber nicht mehr durchsetzbar. Wie eben angeführt, 
beweisen dies die Erfahrungen mit der Autobahn A 73. Zur Planung im Einzelnen 
werden Einwendungen unter Aufstellung folgender Forderungen erhoben: 

5.1 Es wurde nicht festgesetzt, dass die Lärmschutzwände und die Stützwände (in 
deren Bereich) hochabsorbierend ausgeführt werden. Dies muss jedoch geschehen. 
Mittelwände sind beidseitig hochabsorbierend auszuführen (z.B. Bauwerke Nr. 11, 
12.1, 13, 12.2 usw.). 

5.2 Es wurde nicht festgesetzt, dass die Brückenwiderlager und Pfeiler ebenfalls 
hochabsorbierend ausgeführt werden müssen (z.B. Bauwerke Nr. 64, 65, 66, 67, 110, 
122). 

5.3 Es wurde in den Unterlagen nicht festgesetzt, dass die Eisenbahnbrücken mit 
besonderen Maßnahmen auszuführen sind, z.B. Schottermatten, um eine Schallüber-
tragung zu verhindern. Die Maßnahmen sind jedoch dringend notwendig. 
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5.4 Es wurde nicht festgesetzt, dass im Bereich der Firma Brückner in Altendorf, in 
dem vorhandene Gebäude nach dem Teilabbruch den Schallschutz bilden sollen, die 
Wände hochabsorbierend umzurüsten sind. So wie diese Maßnahme geplant ist, er-
halten jedoch die Mitarbeiter der Brückner-Werke, besonders im Bürobereich, keinen 
Lärmschutz. Dies ist nicht hinnehmbar. Daher wird gefordert, dass auch im Bereich 
der Firma Brückner eine Lärmschutzwand errichtet wird, um den erforderlichen 
Schallschutz durch aktive Maßnahmen zu erreichen. Dies ist auch erforderlich, um 
den Schallschutz bei einem geplanten Abbruch (evtl. ist aus statischen Gründen ja 
sogar der Abbruch des Gesamtgebäudes nötig), der Gebäude sicherstellen zu kön-
nen. 

Eine hochabsorbierende Schallschutzwand auf der gesamten Länge der Brückner-
Werke ist ebenso dringend erforderlich, um Lärmeintrag in das Baugebiet "Kirchweg" 
bei einem evtl. notwendigen Gesamtabbruch einer Firma zu vermeiden, sowie Reflek-
tionen auf die westlich gelegenen Gebiete auszuschließen. 

5.5 Es wurden keine Lärmschutzmaßnahmen für die baulichen Erweiterungsflächen 
der Gemeinde Altendorf im Baugebiet "Point III" zwischen Staatsstraße 2244 und 
Bahnlinie vorgesehen. Für diese Fläche ist ein vollumfänglicher Schutz vorzusehen, 
da sie im Flächennutzungsplan rechtskräftig dargestellt ist. Ungenügend berücksich-
tigt wurden des Weiteren die Baugebiete "Point II" zwischen Main-Donau-Kanal und 
Staatsstraße 2244 im Norden Altendorfs, sowie "Mühlwiesen" zwischen Main-Donau-
Kanal und Staatsstraße 2244 im Süden Altendorfs. Die Isolinien weisen deutlich aus, 
dass hier mit erhöhtem Lärmeintrag in die Baugebiete zu rechnen ist. 

Daher fordert die Gemeinde Altendorf, dass die Lärmschutzwände im Norden und 
Süden Altendorfs bis zum neu zu erstellenden Durchlass "Lindlesgraben" bzw. bis zur 
Straßenbrücke über die Bahnlinie der Staatsstraße 2960 verlängert werden. Für bei-
de Baugebiete, sowie für das Baugebiet "Altwasser" Altendorfs, in dem ebenfalls 
Wohnnutzung möglich ist, bestehen rechtskräftige Bebauungspläne. 

Ein verbesserter Schallschutz im Bereich des Bahnsteiges, in dem die Mittelschall-
schutzwand fehlt, aber z.B. erhebliche Bremsgeräusche auftreten, kann erreicht wer-
den, indem hier die Außenwände auf 4 Meter erhöht werden. Diese Erhöhung ist je-
doch zur Vermeidung weiterer Beeinträchtigungen in Glas auszuführen. Es ist, über 
dem Mittelbahnsteig in ca. 2,50 Meter Höhe beginnend, eine Wand bis zur Maximal-
höhe von 4 Metern zu errichten, die z.B. für Werbezwecke genutzt werden könnte. 
Diese Wand hätte dann evtl. zumindest im oberen Bereich schallabsorbierende Wir-
kung. 

5.6 Das als besonders belästigend empfundene plötzliche An- oder Abschwellen 
des Schienenverkehrslärms am Ende oder Anfang von aktiven Lärmschutzmaßnah-
men (Schallschock) ist durch ein allmähliches Absinken der Wände nördlich bzw. 
südlich der vorgenannten Bauwerke in ein kontinuierlich an- oder abschwellendes 
Geräusch zu überführen.  

5.7 Die Gemeinde Altendorf ist bei der Gestaltung der aktiven Schallschutzmaß-
nahmen (z.B. Art des verwendeten Materials, farbliche Gestaltung, Wand oder Wall, 
usw.) zu beteiligen. Dies wurde auch bereits bei der landesplanerischen Beurteilung 
unter Ziffer 1.2.1.3 vorgegeben. In den Planfeststellungsunterlagen wurde wiederum 
auf der nordöstlichen Seite der Lärmschutzanlagen am Ende der Frankenstraße ein 
Wall geplant, obwohl die Gemeinde Altendorf immer darauf hingewiesen hat, dass 
dieser Wall in eine Wand umzuwandeln ist. Die Gemeinde Altendorf fordert nach wie 
vor, hier eine Schallschutzwand zu setzen, um somit den Eingriff in das Grundstück 
möglichst gering zu halten. 
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5.8 Um einen verbesserten Schallschutz durch eine Verstetigung des Lärms (statt 
Schallschock) zu erreichen, ist die Lärmschutzwand, wie unter Ziffer 5 auch bereits 
ausgeführt, auf der Nord- und Südseite bis zu den Bauwerken Überführung der 
Staatsstraße 2960 und Durchlass für den "Lindlesgraben" zu verlängern und davor 
bzw. danach treppenartig ab- bzw. aufzustufen. Damit wäre auch der nicht bebaute 
Bereich Altendorfs, der wichtige Naherholungsfunktionen erfüllt, besser geschützt. 
Hier sei nur der rege Badebetrieb an den Baggerseen in den Sommermonaten ge-
nannt. Auch diese Funktion bildet ein Schutzgut, in das durch die Bahnstrecke erheb-
lich eingegriffen wird. 

5.9 Um den erforderlichen Lärmschutz auch für den Aussiedlerhof Göller, Altwasser 
1, 96146 Altendorf im Süden Altendorf sicherstellen zu können, ist ebenso die bereits 
geforderte Verlängerung der Lärmschutzanlagen in südlicher Richtung zu fordern. 

5.10 Es ist sicherzustellen, dass als erste Baumaßnahme mit der Errichtung der Au-
ßenwände begonnen wird, um für die nachfolgenden Bauarbeiten bereits einen ge-
wissen Schallschutz zu gewährleisten. 

5.11 Grundsätzlich fordert die Gemeinde Altendorf, dass die Lärmberechnungen von 
neutraler Stelle überprüft werden müssen. Es stellen sich folgende Fragen: Wurden 
Reflektionen einbezogen, ist dies rechnerisch überhaupt möglich? Wurden andere 
Schallquellen, wie die Staatsstraße 2244 oder die Autobahn A 73 einbezogen? Wur-
den Karte und Berechnungen überhaupt aufeinander abgestimmt? 

Die Gemeinde Altendorf fordert nach Abschluss der Bauarbeiten detaillierte Messun-
gen und Einzelüberprüfungen mit der Maßgabe, dass diese zu einer Verbesserung 
der Schallschutzmaßnahmen gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz und 16. Bun-
desimmissionsschutzverordnung, wie für andere Verkehrsträger auch, führen müs-
sen. 

6. Passive Schallschutzmaßnahmen 

Die geplanten passiven Schallschutzmaßnahmen sind keineswegs ausreichend. Mit 
den ausliegenden Unterlagen wird der Eindruck erweckt, als wenn nur an wenigen 
Gebäuden Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte auftreten. Legt man jedoch 
die 49 dB(A)-Isolinie zugrunde, wie sie in den Plänen dargestellt ist, werden an min-
destens 2/3 der Gebäude Altendorfs die Grenzwerte nach der 16. BImSchV über-
schritten. In Anlage 13.1 wird auf Seite 25 in Absatz 3 dargestellt, dass ein höherer 
bzw. längerer aktiver Schallschutz nur eine unwesentliche zusätzliche Verbesserung 
der Schallsituation bewirken würde. 

Hier wird das Schutzgut Leben und Gesundheit des Bürgers mit Sicherheit nicht aus-
reichend gewürdigt. Der Berechnungsmodus berücksichtigt weder Spitzenwerte noch 
deren Häufigkeit gegenüber dem Istzustand. Es kann doch wohl nicht unberücksich-
tigt bleiben, dass im Istzustand, vor allem zur Nachtzeit, zwischen den einzelnen Zü-
gen jeweils teilweise 15- bis 20-Minuten-Abstände sind, während im Ausbauzustand 
ein Dauerschallpegel, verursacht durch den 3-Minuten-Takt, erreicht wird. Eine Re-
generationsphase des Körpers ist wohl nicht mehr möglich. 

Die Pegelüberschreitungen sogar der 54-dB(A)-Linie in den Baugebieten "Altwasser" 
und "Point IH", sowie der 49-dB(A)-Linie in den Baugebieten "Altwasser", "Mühlwie-
sen", "Point II" und "Point III" können nicht hingenommen werden. Hier sind die Lärm-
schutzanlagen hinsichtlich der Länge eindeutig unterdimensioniert. Wir müssen hier 
wieder auf unsere Forderung verweisen, die Lärmschutzanlagen im Süden und im 
Norden bis zu den bereits genannten Bauwerken zu verlängern. Inwieweit eine Ver-
längerung der Lärmschutzanlagen um ca. 500 Meter im Süden und 400 Meter im 
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Norden nur eine "unwesentliche zusätzliche Verbesserung der Schallsituation bewir-
ken" würde und "die Kosten dafür" "außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck 
stehen" sollen ist nicht ersichtlich, außer man reduziert den Begriff „Schutzzweck" auf 
ein Minimalniveau. 

Von der Planungsgesellschaft werden zu Beurteilung notwendiger passiver Maßnah-
men Pauschalannahmen bezüglich der vorhandenen Außenbauteile getroffen. Es 
wird festgestellt, dass die Außenbauteile an jedem Gebäude a) im Verhältnis Fenster 
zu Außenwand und b) Bezug auf das vorhandene Dämmaß in jedem Fall gleich sind 
und deshalb passive Maßnahmen bei geringen Immissionsgrenzwertüberschreitun-
gen nicht erforderlich werden. Diese Annahmen sind in keinem Fall gerechtfertigt. 

Die Außenbauteile der Gebäude sind so unterschiedlich in ihrer Zusammensetzung 
und Dämmung, dass bei jeder Grenzwertüberschreitung eine Einzelüberprüfung er-
forderlich ist. 

Nur bei einer Einzelüberprüfung kann zusätzlich festgestellt werden, ob eine 
Zwangsbelüftung der Räume erforderlich wird. Dies dürfte in der Regel der Fall sein, 
da passiver Schallschutz in Form von Lärmschutzfenstern nur wirksam ist, wenn die 
Fenster dauernd geschlossen bleiben. 

Durch die vorgelegten Unterlagen ergibt sich, dass die Erschließung der Straße "Am 
Bahnhof“ in Altendorf durch eine Stichstraße zwischen der Straße "Zum Bühl" und 
der Straße "Am Bahnhof“ erfolgen soll. Dadurch wird zusätzlicher Lärm in das Bau-
gebiet "Kirchweg" eingetragen, das bereits östlich der Straße "Zum Bühl" allgemeines 
Wohngebiet ist. Die Gemeinde Altendorf hat in den der Planfeststellung vorangehen-
den Besprechungen immer darauf hingewiesen, dass sie mit dieser Lösung nicht ein-
verstanden ist. Von Seiten der Bahn und des planenden Ingenieurbüros wurde auch 
signalisiert, dass es technisch möglich ist, die Straße "Am Bahnhof“ im Begegnungs-
verkehr zu gestalten. 

Dadurch wäre die Stichstraße nicht mehr nötig. Die Gemeinde Altendorf fordert daher 
den Verzicht auf die Stichstraße, um zusätzlichen Lärmeintrag in das Wohngebiet zu 
vermeiden. 

7. Erschütterungen 

Die Aussage, dass durch die Ausbaustrecke keine wesentliche Verschlechterung be-
züglich der Erschütterungen zu befürchten ist, kann nicht nachvollzogen werden. 

Auf der Ostseite wird das neue Gleispaar in nächster Nähe der Bebauung verlegt 
werden, auf der Westseite wird das alte Gleisbett ohne Verbesserung genutzt wer-
den. Zudem entsteht eine starke Erhöhung der Zugfrequenzen und Geschwindigkei-
ten. Aufgrund von durch die Gemeinde Altendorf bzw. die VG Buttenheim veranlass-
ten Bodenuntersuchungen steht fest, dass das Gelände unterhalb Altendorfs sehr in-
homogen ist. 

Die Gemeinde Altendorf stellt deshalb folgende Forderungen auf: 

Es sind nicht nur ausgewählte Punkte, sondern alle Anwesen in einem Bereich von 
50 Metern östlich und westlich der jeweiligen Außenlärmschutzwände durch Boden-
aufschlüsse zu untersuchen. Die unterschiedliche Bauweise der einzelnen Anwesen 
(z.B. Betondecken oder Holzdecken, Art der Fassade usw.) ist zu berücksichtigen 
und individuell darzustellen. Der Zustand aller Gebäude in diesem Bereich ist vor Be-
ginn der Bauarbeiten zu dokumentieren. 

Der sekundäre Luftschall muss in die Untersuchungen mit einfließen, ebenso wie der 
Schall im nicht hörbaren Bereich (Infraschall). 
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Erschütterungsschutz gemäß den Richtwerten der DIN 4150 ist sowohl während der 
Bauzeit als auch während des Betriebs der Bahnlinie zu gewährleisten. 

8. Entwässerung der Bahnanlagen 

Die Planfeststellungsunterlagen geben darüber Auskunft, dass die Bahnanlagen über 
Sickerschlitze, Rigolen usw. entwässert werden. Im bebauten Bereich Altendorfs soll 
über Bahnseitengräben in den Mühlbach bzw. den Deichselbach entwässert werden. 
Aus Bodengutachten, die für Altendorfer Baugebiete angefertigt wurden, sowie eige-
nen Erfahrungen durch Baumaßnahmen ist bekannt, dass das Gelände, in das die 
Versickerung eingebracht werden soll, durchaus inhomogen ist. So schiebt sich teil-
weise Lettenboden über einen sandigen und kiesigen Untergrund, so dass das Versi-
ckern an etlichen Stellen nicht möglich sein dürfte. 

Die Gemeinde Altendorf fordert deshalb die Erstellung von Bodenuntersuchungen 
zum Nachweis der tatsächlichen Funktionsfähigkeit von Versickerungsanlagen. 

Die Gemeinde Altendorf hat immer darauf hingewiesen, dass dem Mühlbach und 
dem Deichselbach kein zusätzliches Oberflächenwasser zugeführt werden darf. Die 
beiden Gewässer sind im Bereich der Gemeinde Altendorf extrem hochwasserbelas-
tet und können zusätzliches Wasser nicht aufnehmen. In den Jahren seit 1991 sind 
jährlich mindestens ein- bis zweimal schwerste Überschwemmungen in Altendorf, 
verursacht durch den Deichselbach, aufgetreten. 

Die Gemeinde Altendorf erhebt daher Einwendungen gegen die Entwässerung der 
Bahnseitengräben in den Mühlbach und den Deichselbach, da zudem keine Aussa-
gen darüber vorhanden sind, wie die Gewässer zusätzliche Einleitungen, resultierend 
aus zusätzlichen Verdichtungsmaßnahmen, verkraften. Die Gemeinde Altendorf for-
dert grundsätzlich schadlose Versickerung und den Nachweis, dass die Versickerung, 
wie angegeben, auf Dauer funktioniert und welche Unterhaltungsmaßnahme seitens 
und auch auf Kosten der Bahn für die Abwasserbeseitigung geplant sind. 

Die Gemeinde Altendorf fordert auch, die neuen Pendlerparkplätze entlang der Stra-
ße "Am Bahnhof“ möglichst über Versickerung zu entwässern. 

9. Belastungen in der Bauphase 

Während der Bauphase werden erhebliche baubedingte Umweltauswirkungen, ins-
besondere im Bereich der Brückenbauten und durch die Errichtung von Ersatzmaß-
nahmen für die aufgelassenen Bahnübergänge auftreten. Diese erheblichen Belästi-
gungen für die Anwohner können sowohl durch Baulärm, wie auch durch Erschütte-
rungen verursacht werden. Um eine Überschreitung der zulässigen Immissionsricht-
werte so weit als möglich zu verhindern, sind während der Bauphase die Bestimmun-
gen der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm" zu beach-
ten. Bei der Auswahl der für den Bau einzusetzenden Maschinen, Fahrzeuge und 
Verfahren ist darauf zu achten, nur solche einzusetzen, bei denen nach dem neues-
ten Stand der Technik die Geräusch- bzw. Erschütterungsimmissionen während der 
Baumaßnahmen so gering wie möglich sind. Es sind z.B. nur Baumaschinen einzu-
setzen, die die Zulassungsbestimmungen der 15. BImSchV vom 27.4.1993 erfüllen. 

Im Einwirkungsbereich von Wohnsiedlungen dürfen nur solche Maschinen eingesetzt 
und ggf. zeitlich im Einsatz beschränkt werden, die den Anforderungen der Bauma-
schinenlärmverordnung entsprechen. Die Baumaßnahmen dürfen auf jeden Fall nur 
bei Tag durchgeführt werden. 

Für die Bauabwicklung sollten neutrale Personen eingesetzt werden, die auch eine 
ökologische Bauaufsicht durchführen. Für alle von der Baumaßnahme betroffenen 
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Straßen und Wege ist vorher im Beisein von Gemeindevertretern unbedingt eine Be-
standsaufnahme mit Foto-Dokumentation durchzufuhren. 

Alle etwaigen durch die Baumaßnahme bedingten Schäden an gemeindlichen Stra-
ßen, Wegen oder Einrichtungen sind vollständig auf Kosten der Bahn zu beseitigen. 

Die Beweissicherung hat auf Kosten der Bahn zu erfolgen; zusätzlich sollte die Deut-
sche Bahn AG verpflichtet werden, Bürgschaften für die Wiederherstellung von zer-
störten Straßen, Grundstücken, Einrichtungen usw. zu hinterlegen. 

Die Bauzeit ist auf ein nur unbedingt erforderliches Höchstmaß zu begrenzen. 

Nochmals weisen wir darauf hin, dass zunächst die Außenschallwände vor den 
Gleisbauarbeiten zu errichten sind. 

Während der Bauarbeiten für den Ersatz des Bahnübergangs Jurastraße ist auf jeden 
Fall der Haltepunkt Altendorf für den Personennahverkehr aufrechtzuerhalten. Eben-
so muss eine Fuß- und Radwegüberquerung während der Bauzeit in der Jurastraße 
möglich sein. Während der Bauzeit muss außerdem der Bahnübergang "Industrie-
straße" dauernd offengehalten werden. 

Wünschenswert wäre die Beteiligung einheimischer/im Umkreis beheimateter mittel-
ständischer Firmen. 

Die Verpflichtung sollte aufgenommen werden, dass Baufirmen tarifvertraglich festge-
legte Mindestlöhne zu zahlen haben. 

10. ÖPNV 

Durch die Verkehrsmassierung auf der geplanten Hauptstrecke München-Berlin ist zu 
befürchten, dass der Schienenpersonennahverkehr zwischen Nürnberg und Bamberg 
künftig verstärkt ausgedünnt wird. Somit erfahren die Berufspendler durch die Aus-
baustrecke der Deutschen Bahn keinerlei Vorteile, sondern müssen künftig erhebli-
che Nachteile in Kauf nehmen. Dies ist auch ökologisch äußerst bedenklich. Daran 
wird auch die geplante S-Bahn-Strecke Nürnberg - Forchheim nichts ändern, da eine 
weitere Anbindung der nördlich von Forchheim gelegenen Gemeinden nicht berück-
sichtigt wird, nicht einmal der Anschluss von Forchheim-Nord mit zugehörigem Pend-
lerparkplatz ist vorgesehen. 

Die Gemeinde Altendorf fordert hier eine mindestens gleichwertige Nahverkehrser-
schließung nach Nürnberg und Bamberg, wie sie momentan besteht. Zur Sicherung 
der Attraktivität des Schienenpersonennahverkehrs fordert die Gemeinde Altendorf 
die Anlage zusätzlicher Park + Ride-Plätze gegenüber den vorliegenden Planungen 
der Planungsgesellschaft Deutsche Einheit. Nach den Planfeststellungsunterlagen ist 
die Anlage von Fahrrad- und Motorradparkplätzen nicht vorgesehen. Dies ist in die 
Planung mit aufzunehmen. Die Parkplatzanlagen sind möglichst mit einer durchlässi-
gen Oberfläche und/oder über Versickerung zu entwässern. Eine Aufnahme des hier 
entstehenden Oberflächenwassers in den Entwässerungskanal der Verwaltungsge-
meinschaft kann nicht in Aussicht gestellt werden. 

11. Durchlässe 

Grundsätzlich fordert die Gemeinde Altendorf, dass alle jetzt bestehenden Durchläs-
se durch den Bahnkörper weiterhin in mindestens gleichgroßer Dimension aufrecht-
erhalten werden. 

Es wurde festgestellt, dass in den Planfeststellungsunterlagen der Durchlass Bau-
werk Nr. 62 entfallen soll. Wie die Entwässerung des auch jetzt noch wasserführen-
den Grabens nach Wegfall des Durchlasses erfolgen soll, ist nicht ersichtlich. Bei 
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Durchlass Bauwerk Nr. 63 wird von einer Verlängerung des Bauwerks gesprochen, 
wobei allerdings jetzt schon festzustellen ist, dass die Tiefe des Durchlasses (= Hö-
henlage über NN) nicht ausreichend ist. Die Durchlässe Mühlbach und Deichselbach 
sind in vollem Umfang einschließlich des Fußweges entlang des Deichselbaches 
wiederherzustellen. Der Durchlass Lindlesgraben - Bauwerk Nr. 67 - wird durch eine 
Eisenbahnbrücke ersetzt, die eindeutig unterdimensioniert ist. So kann wohl bei 1 
Meter Gehwegbreite nicht von einer ausreichenden Fuß- und Radweg-Unterführung 
gesprochen werden. Die bisherigen Dimensionen sind weit größer. Der Wegdurch-
lass Bauwerk Nr. 192 soll eine Dimension DN 800 erhalten, was bei weitem nicht 
ausreichend ist. Der Durchlass durch die Bundesautobahn A 73 hat eine Rohrweite 
von DN 1300 und liegt ca. 500 Meter weiter östlich. 

Wie sich die Wassermenge auf einem Weg durch ein zusätzliches Einzugsgebiet bei 
einem Gefälle von Ost nach West reduzieren soll, bleibt unerfindlich. 

Wenn man berücksichtigt, dass das gesamte Gebiet der Gemarkung Altendorf hoch-
wassergefährdet ist, wird deutlich, dass die Erhaltung, bzw. Vergrößerung jeder bis-
lang bestehenden Durchflussmöglichkeit unbedingt notwendig ist. 

Die Gemeinde Altendorf fordert eine Überprüfung der geplanten Durchlassbaumaß-
nahmen durch eine neutrale Stelle, wie z.B. das Wasserwirtschaftsamt Bamberg. 

12. Feldwege 

Im Bereich des Autobahnanschlusses Buttenheim-Altendorf und der Weiterführung 
der Staatsstraße 2960 Richtung Westen ist nicht erkennbar, wie die öffentlichen 
Feldwege Flur-Nrn. 1028 Gemarkung Altendorf und 370 Gemarkung Buttenheim an-
gebunden werden. Beide Feldwege, die für die landwirtschaftliche Erschließung un-
bedingt erforderlich sind, werden durch die Baumaßnahme unterbrochen und nicht 
umgebunden. Entsprechende Maßnahmen fordert die Gemeinde Altendorf jedoch. 

Durch die Staatsstraße 2960 im Bereich des Anschlusses an die Staatsstraße 2244 
wird der öffentliche Feldweg Flur-Nr. 918 unterbrochen. Damit ist die Erschließung 
des Grundstücks Flur-Nr. 917 Gemarkung Altendorf nicht mehr gesichert. Auch hier 
ist eine Lösung vorzusehen. Grundsätzlich müssen alle landwirtschaftlichen Grund-
stücke wieder entsprechend angebunden werden. 

Die durch die Staatsstraßenneubaumaßnahme verursachte Durchschneidung von 
Grundstücken muss weitgehendst ausgeglichen werden. Die neu zu erbauenden 
Straßen und Wege müssen eine schadlose Entwässerung auf eigenen Grundstücken 
erhalten. 

Durch die Fortführung der Staatsstraße 2960 nach Westen wird der öffentliche Feld-
weg Flur-Nr. 1073 (Bamberger Weg) nach Richtung Süden unterbrochen. Landwirt-
schaftliche Fahrzeuge, die den südlichen Gemarkungsteil erreichen müssen, werden 
in der vorgestellten Planfeststellungsmaßnahme zunächst Richtung Norden auf den 
Flurbereinigungsweg 1073 geführt, um sodann in den neu zu erbauenden Feldweg, 
Bauwerk Nr. 139 b, nach links abzubiegen und anschließend Richtung Süden in den 
Weg Flur-Nr. 997 der Gemarkung Altendorf (Bauwerk Nr. 171) zu gelangen. Diese 
Lösung würde durch das mehrmalige Linksabbiegen mit langsamen, schwerbelade-
nen landwirtschaftlichen Fahrzeugen gefährliche Verkehrssituationen heraufbeschwö-
ren, sowie erhebliche Mehrwege bedeuten. 

Es wird deshalb gefordert, den Weg Flur-Nr. 1073 der Gemarkung Altendorf von der 
Staatsstraße 2960 aus, direkt anzubinden. Solche Kreuzungsmöglichkeiten von 
landwirtschaftlichen Wegen mit Staatsstraßen bestehen in der näheren Umgebung, 
z.B. insgesamt entlang der Staatsstraße 2960, häufig. 
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13. Kostenverteilung 

In den Planfeststellungsunterlagen wird die Kostenverteilung nicht geregelt. Im Ent-
wurf einer Kreuzungsvereinbarung wird jedoch der Anschluss und Ausbau des Bam-
berger Weges an die Staatsstraße 2960 in die Kostenmasse, bei der die Gemeinde 
Altendorf Beteiligte ist, aufgenommen. 

Vorsorglich weist die Gemeinde Altendorf darauf hin, dass die Gemeinde Altendorf 
jedoch für diese Maßnahme Nichtbeteiligte ist. Die bisherige Staatsstraße 2260 hatte 
auch ortserschließende Funktion. 

Die neu zu bauende Unterführung Jurastraße hat jedoch keine gleichwertige Ortser-
schließungsfunktion für z. B. schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge, größere Feuer-
wehrfahrzeuge, Schulbusverkehr, Anlieferungs- und Abfahrverkehr der Industriebe-
triebe usw. Daher bekommt der Ausbau des Bamberger Weges ortserschließende 
Bedeutung, wie sie vorher die Staatsstraße hatte. 

Somit stellen beide Maßnahmen gemeinsam, Unterführung Jurastraße und Überfüh-
rung der Staatsstraße 2260 einschließlich des Bamberger Weges, gemeinsam die 
Ersatzmaßnahme dar, bei der die Gemeinde Altendorf keine Kostenbeteiligte ist. Der 
Ausbau des Bamberger Weges dient zudem sowohl für die Gleisneubaumaßnahme, 
Erstellung der Lärmschutzwände, wie auch zur Erstellung der Unterführung Jurastra-
ße als Baustraße, ist daher für die Bauarbeiten unbedingt erforderlich. Schon deswe-
gen kann die Gemeinde Altendorf dafür weder zur Kostenbeteiligung, noch zur Ver-
pflichtung, Grund zu erwerben, herangezogen werden. 

12. Dokumentation von Baudenkmälern. 

Ausgrabung von Bodendenkmälern Die Eisenbahnstrecke Nürnberg - Bamberg konn-
te 1994 ihr 150-jähriges Jubiläum feiern. Das Bahnhofsgebäude des Bahnhofs But-
tenheim in Altendorf wurde 100 Jahre alt. Die als Ludwigsbahn erbaute Bahnlinie 
stellt ein Landdenkmal dar, ebenso wie viele technische Bauwerke aus der Zeit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts, z.B. Brücken über den Ludwig-Donau-Main-Kanal, 
Denkmäler sind. So auch die mit höchster künstlerischer Fertigkeit gemauerten 
Durchlässe der Eisenbahnlinie. Es ist deshalb erforderlich, vor dem geplanten Abriss 
dieser Bauwerke eine genaue Bestandsaufnahme und Dokumentation durchzufüh-
ren. Evtl. würde sich sogar anbieten, die Bauwerke neben der Bahnstrecke zu rekon-
struieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ebenso sollte das Bahnhofs-
gebäude und der Verladeschuppen des Bahnhofs Buttenheim fotographisch doku-
mentiert werden, bevor diese abgebrochen werden. 

Die Gemeinde Altendorffordert, dass der Maßnahmeträger die Kosten für die Ausgra-
bung von durch die Maßnahme betroffenen Bodendenkmälern zu tragen hat, wie die 
Gemeinde Altendorf diese Kosten auch bei eigenen Straßenbaumaßnahmen zu tra-
gen hat. 

15. Wasserversorgung 

Die Gemeinde Altendorf ist Mitglied des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Eggolsheimer Gruppe und wird über diese komplett versorgt. 

Die Ausbaustrecke berührt auch das Wasserschutzgebiet des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe. Insbesondere wird durch den Neubau 
der Anschlussstelle Buttenheim der Bundesautobahn A 73 im südöstlichen Quadran-
ten die Schutzzone berührt. Der Ausbau hat hier wie dargestellt nach RiStWaG zu er-
folgen. Vergessen wurde allerdings, den Feldweg FI.Nr. 370 Gemarkung Buttenheim 
zusammenzuschließen. Auch dieser Ausbau hat nach RiStWaG zu erfolgen. 
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Durch die Bahnstrecke selbst werden zwar nicht die Trinkwassergewinnungsanlagen 
tangiert, wie dies in anderen Kommunen der Fall ist. Die Gemeinde Altendorf kann 
jedoch nicht zustimmen, dass die in anderen Gebieten durch die Ausbaustrecke ver-
ursachten Versorgungsprobleme durch die Erschließung des mittlerweile vom 
Zweckverband übernommenen Grundwassererkundungsgebietes Buttenheim / Un-
terstürmig gelöst werden. 

Des Weiteren wird die Deutsche Bahn AG aufgefordert, auf das Ablassen von Fäkali-
en sowie auf den Einsatz von Herbiziden, insbesondere im Wasserschutzgebiet, ab 
sofort zu verzichten. Auf die Stellungnahme des Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Eggolsheimer Gruppe vom 03. März 1997 wird hingewiesen. Die dortigen 
Ausführungen werden ausdrücklich zum Inhalt dieser Stellungnahme gemacht. 

16. Abwasserbeseitigung 

Die Gemeinde Altendorf ist Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Butten-
heim. über diese erfolgt die Abwasserbeseitigung der Gemeinde. Auf die Stellung-
nahme der Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim vom 03.03.1997 wird verwiesen. 
Die dortigen Ausführungen werden ausdrücklich zum Inhalt dieser Stellungnahme 
gemacht. 

17. Ausgleichsfläche 

Ausgleichsflächen dürfen nicht durch Grunddienstbarkeiten gesichert werden, son-
dern sind zu erwerben. 

Die Eigentümer sind wertgerecht zu entschädigen. Ausgleichsflächen sollten in min-
derwertigere Bonitätsflächen verlegt werden, da es sich bei den vorgesehenen Flä-
chen um sehr wertvolle landwirtschaftliche Böden handelt. Die Ausgleichsflächen soll-
ten zum Beispiel als Hochwasserflächen Verwendung finden (Alternativstandorte fol-
gen). 

18. Bahnübergangsbeseitigungsmaßnahmen 

Als Ersatz für die Beseitigung des schienengleichen Bahnübergangs Industriestraße 
ist der Bau einer PKW-Unterführung in der Jurastraße geplant. Das neu zu erstellen-
de Bauwerk soll eine lichte Höhe von 2,70 m und eine lichte Weite von 8,50 m sowie 
eine Breite von 26,70 m erhalten. Durch die Unterführung ist eine Grundwasserwan-
ne notwendig. Die anschießenden durch die Jurastraße erschlossenen Anwesen 
müssen durch eigens oberhalb von Stützmauern geführte Straßen erschlossen wer-
den. Die Straße am Bahnhof soll abgesenkt werden, um eine Anbindung an die Jura-
straße zu ermöglichen, und eine Einbahnregelung über die Straße ,,zum Bühl" im 
Baugebiet Kirchweg erhalten. Die Gotenstraße wird ebenso eine Einbahnregelung in 
nordwestlicher Richtung erhalten und ab einem Wendehammer in Höhe der Anwesen 
Gräbner bzw. Strätz wieder 2-bahnig im Begegnungsverkehr geführt werden. 

Die Entwässerung des Bauwerks soll mittels Pumpwerk in den "gemeindlichen Kanal" 
erfolgen. 

Kostenträger für das Pumpwerk soll die Gemeinde Altendorf werden. Der unter dem 
derzeitigen Bahnübergang Jurastraße der Staatsstraße St 2260 verlegte Kanal der 
Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim wird gemäß Bauwerksbeschreibung Nummern 
105 ff. sowie Lageplan M 1: 500, Anlage Nr. 6.2, Blatt I in eine nördliche und südliche 
Trasse aufgespalten, die teilweise über Privatgrund verlegt ist und in Höhe der que-
renden Schulstraße wieder auf die alte Kanaltrasse geführt wird. 

18.1 Die geplante Bahnübergangsbeseitigungsmaßnahme Industriestraße / Jura-
straße stellt gemeinsam mit der Maßnahme Jurastraße / St 2960 einen Ersatz für die 
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bisherige Staatsstraße St 2260 dar. Dies resultiert daraus, dass die geplante Maß-
nahme in der Jurastraße keinen vollwertigen Ersatz für die bisherige Erschließungs-
funktion der Staatsstraße St 2260 bildet, sondern nur gemeinsam mit der Maßnahme 
an der Staatsstraße St 2960 und des Ausbaus des "Bamberger Weges". 

Die Gemeinde Altendorf ist jedoch kein Straßenbaulastträger der Staatstraße St 2260 
(Jurastraße). In den Planfeststellungsunterlagen wird von einer Umstufung zu einer 
Gemeindestraße (Gemeindeverbindungsstraße) gesprochen. Diese Umstufung kann 
jedoch erst dann vollzogen werden, wenn durch eine geringere Durchfahrtshöhe die 
Befahrbarkeit der Jurastraße nicht mehr der Verkehrsbedeutung gerecht wird. Aber 
auch in diesem Fall wird die Verkehrsbedeutung weiterhin überörtlich einzustufen 
sein. Bei einer von der Gemeinde zu fordernden Mindestdurchfahrtshöhe von 2,70 m, 
was einer lichten Höhe von 3,20 entsprechen würde, werden trotz der Anbindung der 
Staatsstraße St 2960 im Süden Altendorfs an die Staatsstraße St 2244 ungefähr 
95 % des jetzigen Verkehrs die Jurastraße (Staatsstraße St 2260), nutzen. Der Ge-
samtverkehr des Deichselbachtales in Richtung Hirschaid wird bis auf den Schwer-
lastverkehr nicht den Umweg über die Staatsstraße 2960 nehmen. Eine Umstufung 
ist deshalb nicht gerechtfertigt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, 
dass die Verkehrsprognosen und Istwerte für die St 2260 vollkommen aus der Luft 
gegriffen sind und nur nichtamtlichen Charakter haben. Der Verkehr wird viel zu ge-
ring eingeschätzt. 

Wenn eine Umstufung in Frage käme, müsste die Abstufung zu einer Kreisstraße er-
folgen, da die Verkehrsbedeutung mindestens in dieser Größenordnung liegen wird. 

Gegen die Umwidmung der Staatstraße 2260 zwischen Buttenheim (St 2210) und der 
Staatsstraße St 2244 in Altendorf zur Gemeindestraße (Gemeindeverbindungsstra-
ße), erhebt die Gemeinde Altendorf daher Einwendungen. Vorgeschlagen wird eine 
Umstufung der St 2260 zu einer Kreisstraße. 

Sollte diesem Vorschlag jedoch aus noch nicht ersichtlichen Gründen nicht gefolgt 
werden können, kann die Gemeinde Altendorf trotzdem nicht in eine Kreuzungsver-
einbarung (wie sie im Entwurf vorliegt) einbezogen werden, da es sich zum einen um 
eine Neubaustrecke handelt und zum anderen zum Zeitpunkt des Baues der Unter-
führung der Freistaat Bayern noch Träger der Straßenbaulast für die Staatsstraße 
2260 (Jurastraße) ist. 

Auch unter der o. g. Maßgabe, dass beide Bahnübergangsbeseitigungsmaßnahmen 
gemeinsam die bisherige Innerortserschließung Altendorfs sicherstellen müssen, 
kann die Gemeinde Altendorf nicht zu einer Kostenbeteiligung herangezogen werden. 

Sofern eine Heranziehung der Gemeinde Altendorf zu den Kosten der BÜ-
Beseitigungsmaßnahme Industriestraße I Jurastraße rechtlich zulässig ist, ist das Ei-
senbahnkreuzungsgesetz jedoch nur für den Ersatz der bisher bestehenden Bahn-
übergänge über die alte Bahnlinie Nürnberg - Bamberg anzuwenden. 

Eine Erweiterung dieser Regelung auf die beiden neu zu erstellenden Gleise kann 
nicht gesehen werden, da dies eine Neubaumaßnahme darstellt, für die das Eisen-
bahnkreuzungsgesetz keine Anwendung findet. Es ist daher mit einer Fiktivberech-
nung festzustellen, was eine Bahnübergangsbeseitigungsmaßnahme über die bishe-
rige Trasse eines Gleispaares gekostet hätte. 

Des Weiteren wird die Beteiligung der Gemeinde Altendorf an den Kosten für die Er-
schließung des Bahnsteiges, damit für den Fußgängerteil der Unterführung, abge-
lehnt. Es wäre ebenso mittels Fiktivberechnung festzustellen, was eine 2,5 m breite 
Bahnsteigerschließung kosten würde. Diese Kosten sind dann ebenso wie die Fiktiv-
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kosten einer Unterführung unter einem Gleispaar für die Neubaustrecke von den Ge-
samtkosten abzusetzen. An den Restkosten kann die Gemeinde Altendorf, sofern 
rechtlich aufgrund der Verkehrsbedeutung überhaupt zulässig, mit 1/3 beteiligt wer-
den. Grundsätzlich wird jedoch nochmals verdeutlicht, dass die Verkehrsbedeutung 
der Jurastraße auch in Zukunft mindestens der einer Kreisstraße entsprechen wird 
und zur Bauzeit noch Staatstraße ist. Eine Kostenbeteiligung zu den Investitionskos-
ten wird daher grundsätzlich abgelehnt. 

Im Falle der endgültigen Feststellung einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Alten-
dorf, verbunden mit einer Abstufung der Jurastraße zur Gemeindestraße, kann die 
Gemeinde Altendorf ausschließlich Unterhalts- und Erhaltungspflichtiger für den 
Straßenkörper als solchen sein. Entgegen den Angaben des Bauwerksverzeichnisses 
Nummern 111 ff bis einschließlich Nummer 123, ohne fortlaufende Nummern 120.1 
bis 120.4, übernimmt die Gemeinde Altendorf keine Kosten für die Stützwände, 
Grundwasserwanne, Wendehammer und Parkplätze. 

Insbesondere die Grundwasserwanne mit Hebeanlage, Bauwerksverzeichnis Nr. 122, 
ist ein Bestandteil der Eisenbahnbrücke, da sie als unterer Teil des Kastenrahmens 
dient. 

Die Eisenbahnbrücke kann ja schließlich nicht im luftleeren Raum schweben. 

Die Grundwasserwanne nebst der erforderlichen Entwässerung, damit die Brücke 
nicht unterspült wird, ist also Bestandteil des Bauwerks Eisenbahnbrücke. Die Ge-
meinde Altendorf kann also entgegen den Annahmen des Bauwerksverzeichnisses 
weder künftiger Eigentümer noch künftiger Unterhalter bzw. Erhaltungspflichtiger 
werden. Im Übrigen fehlt der Hebeanlage die Vorflut, da die Gemeinde an dieser Stel-
le kein Kanalnetz unterhält. Das Bauwerksverzeichnis ist insoweit falsch. 

Ebenso wird die Gemeinde nicht Eigentümerin der Parkplätze, die der Erschließung 
des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs dienen. Die Gemeinden sind keine 
Träger des öffentlichen Personennahverkehrs. Auch hier kann also weder Eigentums- 
noch Unterhaltslast entstehen. 

Auch die Stützmauern wären bereits bei einer bloßen Bahnsteigerschließung durch 
die DB mittels Anrampungen erforderlich gewesen. Auch hieran kann also die Ge-
meinde Altendorf weder Eigentum erwerben noch hierfür Unterhaltslast tragen. 

Die Gemeinde Altendorf erhebt aus den vorgenannten Gründen deshalb massive 
Einwendungen gegen die in den Planfeststellungsunterlagen festgelegten Aussagen 
des Bauwerksverzeichnisses insbesondere der Bauwerksverzeichnisnummern 111, 
112, 113, 114, 115,117, 118, 119, 121, 122 und 123. Die Berichtigung wird gefordert. 

18.2 Unterführungsbauwerk 

Die lichte Höhe des Unterführungsbauwerks soll 2,70 m betragen. Dies ist deshalb 
verwunderlich, weil bereits mit Schreiben der Gemeinde Altendorf an die PBDE vom 
September 1995 zur Abstimmung der Planfeststellungsunterlagen eine lichte Höhe 
von 3,20 m gefordert wurde und in einem Gespräch bei der Regierung von Oberfran-
ken Anfang 1996 von Vertretern der Planungsgesellschaft Bahnbau Deutsche Einheit 
signalisiert wurde, dass die Höhe 3,20 m realistisch ist. Die Gemeinde Altendorf for-
dert deshalb die Verwirklichung einer lichten Höhe des Bauwerks von 3,20 m, was ei-
ner Durchfahrtshöhe von ca. 2,70 m entspricht. 

Die Forderung wird wie folgt begründet (worauf im Übrigen seit mehreren Jahren hin-
gewiesen wird): 
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18.2.1 Die Naherschließung Altendorfs ist mit einer Durchfahrtshöhe von lediglich 
2,20 m nicht realisierbar. 

18.2.2 Die unbedingt notwendige Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen von Altendorf 
Ost und West mit Sankas ist nicht möglich. Die maximal zulässige Zeit bis zum Errei-
chen der Einsatzstelle beträgt im Notfall lediglich 15 min. 

Die Sanitätsfahrzeuge sind in Bamberg und Forchheim stationiert, sie haben mittler-
weile eine Gesamthöhe von 2,92 m (incl. Blaulicht). Es ist nicht immer gewährleistet, 
dass in einem der beiden Standorte genügend Fahrzeuge vorhanden sind, so dass 
eine Notfallrettung auch bedeutet, dass Rettungsfahrzeuge in allerkürzester Zeit die 
Bahnunterführung Jurastraße benutzen können müssen. Ein Ausweichen über den 
Süden Altendorfs auf die Staatsstraße 2960, was einen Umweg bedeuten kann, kann 
über Leben und Tod entscheiden. 

18.2.3 Das Brückenbauwerk sowie die Straße nebst Stützmauern ist zu pflegen, zu 
unterhalten und auch Winterdienst durchzufuhren. Es kann wohl nicht verlangt wer-
den, dass der jeweilige Straßenbaulastträger extra niedrig gebaute Reinigungs- und 
Winterdienstfahrzeuge anschafft, um eine Durchfahrtshöhe von 2,20 m passieren zu 
können. Ein von den Gemeinden oftmals eingesetztes Mehrzweckfahrzeug ist der 
Geräteträger GTA 380 der Firma Fendt. Die Gesamthöhe (incl. Blaulicht) beträgt 
2,62 m. Dieses Gerät könnte bei einer Durchfahrtshöhe von 2,70 m (lichte Höhe 
3,20 m) problemlos Arbeiten verrichten. 

Das momentan vorhandene Gemeindefahrzeug könnte bei 2,20 m Durchfahrtshöhe 
die Unterführung nicht passieren. Das bringt Umwege, Mehrkosten und hohen Zeit-
aufwand. 

18.2.4 Normale landwirtschaftliche Fahrzeuge könnten bei einer Durchfahrtshöhe 
von 2,70 m die Unterführung problemlos benutzen, ohne dass, um in die nördliche 
Gemarkung Altendorf zu kommen, der 3,2 km lange Umweg über die St 2960 mit 
dem 2-maligen Linksabbiegen auf Staatsstraßen verbunden ist, was ein erhebliches 
Sicherheitsrisiko darstellt. 

18.2.5 Die kommunale Kläranlage der Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim befindet 
sich im Westen Altendorfs. Der Klärschlamm wird aufgrund seiner hervorragenden 
Werte auch künftig landwirtschaftlich verwertet werden. Dies ist auch Vorgabe der 
bayerischen Staatsregierung. Ca. 90 % der landwirtschaftlichen Abnehmer des Klär-
schlamms sind jedoch östlich der Bahnlinie Nürnberg - Bamberg beheimatet. Bei ei-
ner äußerst geringen Durchfahrtshöhe von 2,20 m wäre ebenso der 3,2 km lange 
Umweg (hin und zurück) in Kauf zu nehmen. Dies könnte erhebliche Probleme bei 
der künftigen Abnahme von Klärschlamm geben, die in eine Kostensteigerung um 
das ca. 10-fache münden würde. Die Dimensionsvergrößerung der Unterführung um 
50 cm könnte dieses Problem ebenso weitgehend lösen. 

18.2.6 Der durch die momentane Bauwerksdimension hervorgerufene psychologi-
sche Tunneleffekt könnte bei einer Erweiterung der lichten Höhe auf 3,20 m bei einer 
Länge des Bauwerks von immerhin ca. 30 m, deutlich verringert werden. Dies erhöht 
die Verkehrssicherheit erheblich! 

18.2.7 Bei einem um nur ca. 0,4 % steileren Gefalle (Längsneigung ca. 6,4 %) könn-
ten auch die bisher geplanten Anschlüsse der Ortserschließungsstraßen ,,zum Bühl", 
,,Friesenweg", "Schulstraße" und "Am Deichselbach" trotz einer Absenkung auf 
3,20 m erhalten bleiben. 

Der Fußgänger- und Radfahrerverkehr könnte im Bereich des Unterführungsbau-
werks auf einem Podest geführt werden, das 50 cm höher als die Fahrbahn ist und 
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damit das Längsgefälle von 6 % einhält. Zusätzlich wäre damit der Schutz des Fuß-
gängers und Radfahrers wesentlich besser als bei der geplanten Lösung. 

18.2.8 Das Löschfahrzeug LF 8 der FFW der Gemeinde Altendorf sowie die Tank-
löschfahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren Buttenheim, Hirschaid und Strullendorf, 
mit einer Bauhöhe von maximal 3,10 m könnten im Notfall die Unterführung noch 
passieren. Bei einer lichten Höhe von 2,70 m ist dies ausgeschlossen. Auch hier gilt 
das unter Ziffer 2 genannte, da ein Zeitverlust nicht hingenommen werden kann. 

18.2.9 Nur ein Niederflurbus könnte bei einer lichten Höhe von 2,70 m noch passie-
ren. Aus all diesen Gründen fordert die Gemeinde Altendorf nochmals, das Bauwerk 
Unterrührung Jurastraße auf eine lichte Höhe von 3,20 m auszulegen, und erhebt 
deswegen Einwendungen gegen die Planfeststellungsunterlagen. 

18.3 Entwässerung der Bahnunterführung 

Die Entwässerung des Bauwerks soll gemäß Bauwerksverzeichnis Nummer 122 über 
eine Hebeanlage mit Anschluss an das Kanalnetz der Gemeinde erfolgen. Eigentü-
mer und Unterhaltspflichtiger soll die Gemeinde Altendorf werden. 

Die Gemeinde Altendorf ist nicht Träger der Abwasserbeseitigung. Die Aussage im 
Bauwerksverzeichnis stimmt also nicht. Aus den Planfeststellungsunterlagen lässt 
sich zudem nicht entnehmen, welche Einleitungsmengen überhaupt dem Kanalnetz, 
dessen Träger die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim, ist zugeführt werden sollen. 

Welche Regenhäufigkeit wurde angenommen? 

Wie genau soll das Bauwerk entwässert werden? 

Die Aussage "Hebewerk" reicht nicht aus; welche Pumpendimensionen werden ein-
gesetzt? 

Wie viele Pumpen werden benötigt? 

Werden Puffer, Regenüberlauf-, Regenrückhaltebecken usw. vorgeschaltet? 

Wie groß ist das angenommene Einzugsgebiet (Einzugsfläche)? 

Alle diese Fragen wurden in den vorgelegten Planfeststellungsunterlagen nicht ge-
klärt und können deshalb auch nicht beurteilt und planfestgestellt werden. 

Die Gemeinde Altendorf erhebt deshalb Einwendungen gegen die Planfeststellungs-
unterlagen und fordert die Klärung der noch offenen Fragen nebst einer sinnvollen 
Entwässerungslösung vor Erlass des Planfeststellungsbeschlusses. Eine solche Lö-
sung könnte so aussehen, dass zur Entlastung der öffentlichen Kläranlage und des 
Kanalnetzes die Entwässerung über einen Sandfang in einen Vorfluter erfolgt. Evtl. 
müsste zur Entlastung ein Regenrückhaltebecken von der Bahn erstellt werden. Der 
Deichselbach scheidet hier aber aufgrund der bekannten Hochwasserproblematik 
aus. 

Die Gemeinde Altendorf macht allerdings deutlich, dass sie auf keinen Fall die Auf-
nahme erhöhter Abflussmengen aus Oberflächenwasser in den Kanal akzeptieren 
kann. Bei dem anfallenden Niederschlagswasser handelt es sich um reines Oberflä-
chenwasser, das der Kläranlage unsinnigerweise zugeführt werden würde. Wie oben 
bereits angesprochen, wurde von der PBDE nicht überprüft, ob die ableitende Rohr-
dimension des Kanalnetzes überhaupt groß genug bemessen ist, um das zusätzlich 
entstehende Wasser aufnehmen zu können. Desgleichen könnte sich eine Dimensi-
onsverschiebung des Regenrückhaltebeckens Altendorf ergeben, die ansonsten nicht 
entstehen würde. 
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Auch die Kostenfrage in diesem Fall ist ungeklärt: 

Wer trägt die Folgekosten? 

Sollten am Bauwerk der Grundwasserwanne Undichtigkeiten entstehen, was sicher-
lich nicht ganz auszuschließen ist, würden zudem ständige Pumpkosten entstehen 
und das geförderte Frischwasser als sogenanntes Fremdwasser in das Kanalnetz 
eingeleitet werden. Dies wiederum führt zu einer erhöhten Abwasserabgabe, mit der 
die Verwaltungsgemeinschaft und damit auch die Gemeinde Altendorf belegt wird. 
Die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim muss diese erhöhte Abwasserabgabe wie-
derum über Gebühren an ihre Bürger abwälzen, was wohl schwer vertretbar sein 
dürfte. 

Weiterhin spricht gegen den Planungsvorschlag It. Bauwerksverzeichnis 122, dass 
die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim sich mit aufwendigen Maßnahmen durch 
Regenrückhalte-, Durchlaufbecken usw. bemüht, das Kanalnetz, vor allem im Bereich 
Altendorf, zu entlasten. So wird derzeit der vorzeitige Baubeginn für die sogenannte 
Regenentlastung Buttenheim-Nord vom Wasserwirtschaftsamt geprüft, die Planungen 
für ein weiteres Regenrückhaltebecken an der Gemarkungsgrenze nach Altendorf-
werden erstellt. Gleichzeitig wird die Leistungsfähigkeit des Regenüberlaufbeckens 
Altendorf überprüft. Voraussichtlich reicht dessen Dimensionierung bei Neubau der 
beiden geplanten Entlastungsmaßnahmen in Buttenheim aus. 

Sollten jedoch durch die geplante Entwässerung der Unterführungsmaßnahme Jura-
straße zusätzliche Abflussmengen als Oberflächenwasser dem Kanalnetz zugeführt 
werden, ist dies allerdings nicht mehr sicher. Genaue Aussagen können derzeit je-
doch vom planenden Ingenieurbüro mangels ausreichender Angaben der Planungs-
gesellschaft, wie oben bereits ausgeführt, nicht gemacht werden. 

Alle diese Maßnahmen würden durch die im Planfeststellungsverfahren vorgeschla-
gene Aufnahme von Oberflächenwasser in den Kanal ad absurdum geführt. Hier ist 
dringend eine andere Lösungsmöglichkeit zu suchen, evtl. böte sich die o.g. Lösung 
mittels Regenrückhalt und Sandfang direkt in einen Vorfluter an. Es kann nach Auf-
fassung der Gemeinde Altendorf nicht Sache des Freistaates Bayern sein, der Re-
genentlastungsmaßnahmen, wie sie die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim derzeit 
plant und mit FAG-Mitteln fördert, durch diese Zuwendungsmittel einem dritten Bau-
herrn, in diesem Fall der Deutsche Bahn AG, ein billigeres Bauen auf Kosten des 
Bürgers zu ermöglichen, 

18.4 Kanalumverlegung - Eingriff in das Privatgrundstück FI.Nr. 791 

Die Gemeinde Altendorf bittet darum, zu überprüfen, inwieweit der durch die Ka-
nalumverlegung verursachte Eingriff in das Privatgrundstück Fl. Nr. 791 unbedingt er-
forderlich ist. 

Die Gemeinde Altendorf betont nochmals, dass auch der neue Kanalverlauf unbe-
dingt im freien Gefälle zu erfolgen hat. Hier widersprechen sich nämlich die Planfest-
stellungsunterlagen. 

Während aus Anlage 4, Blatt 4 Maßstab 1 : 1000 ein neuer Kanalverlauf nicht ersicht-
lich ist und daher angenommen werden müsste, dass das gesamte Abwasser aus 
Buttenheim und Altendorf-Ost mittels Pumpwerk zu heben sei, stimmt Anlage 6.2, 
Blatt I, Maßstab M 1: 500, mit dem im Bauwerksverzeichnis gemachten Aussagen un-
ter den fortlaufenden Nummern 105, 105.1, 105.2 und 105.3 überein. 
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Die Gemeinde Altendorf betont allerdings, dass sie nicht bereit ist, auch über die 
Verwaltungsgemeinschaft als mittelbar Beteiligte, irgendwelche Kosten zur Kanalum-
verlegung zu übernehmen. 

Die Gemeinde Altendorf hält den zwischen der Deutschen Bundesbahn und dem 
Zweckverband für Abwasserbeseitigung beschlossenen Gestattungsvertrag aus dem 
Jahr 1963 u. 1964 nicht für anwendbar, da die Maßnahme eindeutig kreuzungsbe-
dingt hinsichtlich der bestehenden Bahntrasse sowie verursacherbedingt durch den 
Neubau des zweiten Gleispaars sind. Hier sei nochmals darauf verwiesen, dass nach 
Umfang der Baumaßnahmen von einer Neubaustrecke auszugehen ist. 

18.5 Neugestaltung der Jurastraße 

Die Gemeinde Altendorf erhebt auch Einwendungen gegen die speziellen Planungen 
zur Neugestaltung der Jurastraße im Planfeststellungbereich. Die Ausfahrt aus dem 
Gewerbebetrieb, Jurastr. 8, 96146 Altendorf ist nicht mehr problemlos möglich. Hier 
muss eine akzeptable Lösung geschaffen werden. 

Der höhengleiche Übergang über die Jurastraße mittels Zebrastreifen östlich der Un-
terführung kann aus Verkehrssicherheitsgründen nicht akzeptiert werden. Wie die Er-
fahrungswerte des Verhaltens von Fußgängern und Radfahrern an Zebrastreifen-
übergängen zeigen, entstehen hier aufgrund eines (zu groß) suggerierten Sicher-
heitsgefühls äußerst gefährliche Situationen. Angesichts der Unübersichtlichkeit im 
Unterführungsbereich ist die vorgeschlagene Lösung nicht akzeptabel. 

Die Gemeinde Altendorf fordert einen selbsttragenden Fußgänger- und Radfahrerst-
eg parallel zur Bahnlinie über die Jurastraße zwischen Gotenstraße und Bahnhof-
straße zu errichten. 

Der Steg, der von der Konstruktionsweise her eine nur kleindimensionierte Auflage 
benötigen würde, würde die gesamte Problematik der Überquerung der Jurastraße 
lösen. Der Steg würde höhengleich zur Gotenstraße sowie annähernd höhengleich 
zur Bahnhofstraße verlaufen können und damit auch Schwerbehinderten, Radfahrern 
und Eltern mit Kinderwagen die Überquerung über die Jurastraße und anschließend 
die Benutzung der Unterführung Jurastraße problemlos ermöglichen. Der Haltepunkt 
Altendorf für den Schienenpersonennahverkehr würde an Attraktivität gewinnen und 
die Sicherheit zunehmen! Die Ausbildung der Rampe zur Bahnhofstraße hin müsste 
Richtung Südsüdosten zur Bahnhofstraße hin erfolgen, wo auch ein entsprechender 
Fußgängerüberweg leichter zu situieren wäre als im unmittelbaren Einmündungsbe-
reich in die Jurastraße. 

Wegen des Wegfalls der Treppen gewänne man durch den Fußgängersteg auf der 
Nordseite der Jurastraße für die Erschließung der Anwesen Jurastraße 11, 9, 7 und 5 
wesentlich mehr Platz, würde den Kurvenbereich Richtung Norden (Gotenstraße) 
wesentlich entschärfen können, da der Treppenabgang zur Jurastraße entfallen 
könnte. Der Eingriff in das Grundstück Jurastraße 5, FI.Nr. 802/2 ließe sich minimie-
ren. Die Stützmauer an der Nordostseite der Jurastraße ließe sich durchziehen und 
daher in der Länge sparen. 

Durch alle diese Maßnahmen würden sich die Kosten gegenüber der jetzigen Lösung 
sicherlich zumindest neutralisieren. Die Gemeinde Altendorf fordert daher, diese Lö-
sung im Planfeststellungsverfahren zu untersuchen und im Planfeststellungsbe-
schluss zu würdigen bzw. zu realisieren. 

Der auf der Westseite der Jurastraße nach der Bahnunterführung höhengleiche 
Gehweg sollte durch einen Gehweg mit Hochbord ersetzt werden. Dies ist erforder-
lich aus Verkehrssicherheitsgründen. Ebenso bittet die Gemeinde Altendorf auch da-
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rum, den Fußgänger-und Radfahrerteil der Unterführung auf einem Podest, ähnlich 
wie bei der Unterführung Neuses, zu realisieren, um die Sicherheit des Fußgänger- 
und Radfahrerverkehrs zu erhöhen. Gleichzeitig ließe sich damit eine Längsneigung 
von 6 % für den Fußgänger- und Radfahrerteil bei einer Vertiefung des Kraftfahrzeug-
teils auf eine lichte Höhe von 3,20 m einhalten. Bei voraussichtlich nicht ausbleiben-
den Überflutungen der Unterführung ließe sich bei der Podestführung des Fußgän-
ger- und Radfahrerverkehrs mit einer Höhendifferenz von 50 cm der Durchgang und 
die Erschließung des Haltepunktes evtl. aufrechterhalten. 

Zur Schallminimierung des gesamten Bahnunterführungsbauwerks, einschließlich 
Stützwänden, ist Wert darauf zu legen, dass die Oberfläche hochabsorbierend (evtl. 
gestockter Beton) auszufuhren ist und die in den Planfeststellungsunterlagen· ange-
gebene Begrünung unbedingt durchgeführt wird. 

18.6 Einwendungen gegen die Neugestaltung der Ortsstraße "Am Bahnhof“ 

Die Gemeinde Altendorf erhebt Einwendungen gegen die geplante Erschließung und 
Ausführung der Straße "Am Bahnhof“. Es ist geplant, die Straße "Am Bahnhof“ nur 
noch im Einbahnverkehr in Südnordrichtung zu befahren. Der Nordsüdverkehr soll 
durch die Straße ,,Zum Bühl" mit drauffolgender Stichstraße in Ostwestrichtung füh-
ren. Der Gehweg der Straße "Am Bahnhof“ soll auf der Ost- bzw. Nordostseite ange-
ordnet werden. Es ist geplant, einen Zebrastreifen im unmittelbaren Einmündungsbe-
reich in die Jurastraße anzulegen. 

Die Bahnhofstraße bedient derzeit und auch in Zukunft die Park- und Rideparkplätze 
für den Schienenpersonennahverkehr die Fa. Korbwaren Friedrich, die Niederlassung 
Altendorf der Großbauunternehmung sowie die Parkplätze des größten Altendorfer, 
Arbeitgebers. Dies bedingt einen ganz erheblichen Fahrverkehr rund um die Uhr, da 
im Schichtbetrieb gearbeitet wird und der Schienennahverkehr sich nicht auf die Ta-
geszeit beschränkt. Durch die geplante Lösung der PBDE wird unnötiger Lärm in das 
Baugebiet ,,Kirchweg" getragen, das bereits unmittelbar östlich der Straße ,,zum 
Bühl" Allgemeines Wohngebiet ist. Zudem ist eine weitere Gemeindestraße zu errich-
ten und zu unterhalten, für die auch Privatgrund zu erwerben ist. Der Ausbauzustand 
der Ortsstraße „Zum Bühl" ist für den Straßenverkehr des kleinen Bebauungsplange-
bietes, nicht jedoch für den Durchgangsverkehr ausgelegt. 

Die Gemeinde Altendorf fordert, die Straße "Am Bahnhof“ für den Begegnungsver-
kehr auf eine Breite von 6 m bis 6,5 m einschließlich Gehweg auszubauen. Dafür 
kann die Stichstraße zwischen der Straße ,,zum Bühl" und der Straße "Am Bahnhof“ 
entfallen. 

Die Gemeinde Altendorf fordert, den Gehweg der Bahnhofstraße von der Ost- und 
Nordost- auf die Westseite zu verlegen. Der Fußgängerüberweg über die Bahnhof-
straße sollte aus dem Kreuzungsbereich um ca. 30 m nach Süden verschoben wer-
den. An dieser Stelle wäre gleichzeitig ungefähr die Mündung der Rampe des Fuß-
gängerstegs zu suchen und die Länge des Fußgängerüberwegs würde sich von über 
10 m auf ca. 4,5 bis 5 m halbieren. 

Außerdem müsste vom Fußgänger nicht noch der Kraftfahrverkehr auf der Jurastraße 
und vom einbiegenden Kraftfahrer der Jurastraße der Fußgängerverkehr auf der 
Gotenstraße beachtet werden. Die Situation würde sich aus dem sowieso unüber-
sichtlichen Unterführungsbereich in einen wesentlich übersichtlicheren Bereich verla-
gern. Durch die Führung des Gehwegs Bahnhofstraße auf der Westseite ließe sich 
die Haltepunktserschließung für den Personennahverkehr wesentlich vereinfachen 
und sicherer gestalten, da die notwendige Überquerung der Bahnhofstraße (Parkplät-
ze auf der Ostseite, Haltepunkt auf der Westseite) in einem übersichtlicheren Bereich 
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stattfindet. Die Fußgänger könnten damit wesentlich sicherer auf einem durchgehen-
den Gehweg den Aufgang zum Haltepunkt erreichen. 

Die Gemeinde Altendorf fordert die o.g. durchdachten Vorschläge entsprechend zu 
würdigen, durchzurechnen und zu realisieren. 

18.7 Park- und Ride Parkplätze 

Die Gemeinde Altendorf darf auch nochmals darauf hinweisen, dass im Zuge eines 
ökologisch sinnvollen Ausbaus des Pendlerverkehrs die Park- und Ride-Parkplätze 
unbedingt erweiterbar sein sollten sowie die Anlage von Zweiradstellplätzen äußerst 
sinnvoll wäre. Es sei darauf hingewiesen, dass fast alle Schüler, die weiterführende 
Schulen besuchen, den Personennahverkehr Richtung Bamberg benutzen. 

18.8 Einrichtung eines Fußgänger- und Radfahrersteges über die Jurastraße; 

Vorteil für die Gotenstraße 

Durch die Einrichtung eines Fußgänger- und Radfahrersteges über die Jurastraße als 
Überquerungshilfe ließe sich auch die Einmündungssituation der Jurastraße in die 
nach Norden führende Gotenstraße wesentlich verbessern. 

Ungefähr 60 m Stützmauer würden entfallen, der Eingriff in das Grundstück Jurastra-
ße 5 könnte entweder ganz entfallen oder ließe auf ein Mindestmaß zurückfuhren, die 
Einbiegesituation in die Gotenstraße würde wesentlich entschärft werden, da durch 
den Entfall des Treppenabgangs zur Jurastraße ungefähr 4,50 m Breite an einem 
Flaschenhals gewonnen würde. 

Auch hier sei noch einmal die Forderung aufgestellt, die Lösung eines selbsttragen-
den Fußgängersteges zu prüfen und zu realisieren. 

18.9 Einwendungen gegen die Verkehrsführung der Gotenstraße 

Durch die Einbahnregelung in der Gotenstraße und der Nordostseite der Jurastraße 
wird auch wieder Fahrverkehr in das größte Wohngebiet Altendorfs getragen. Der aus 
dem Wohngebiet fließende Verkehr des Nordostteils der Jurastraße sowie der 
Gotenstraße ist darauf angewiesen, die Spitzkehre am Einmündungsbereich Goten-
straße - Frankenstraße zu passieren. Hier entsteht mit Sicherheit eine äußerst ge-
fährliche Verkehrssituation. 

Die Gemeinde Altendorf fordert daher diesen Einmündungsbereich Planfeststellungs-
beschluss mit aufzunehmen und eine verkehrsverträgliche Möglichkeit des Einmün-
dungsbereichs zu suchen.  

18.10 Einwendungen gegen die Reduzierung der Breite der Straße "Am Deichsel-
bach" 

Aus den vorliegenden Planfeststellungsunterlagen ist ersichtlich, dass die südwestli-
che Jurastraße als Zufahrt der Straße "Am Deichselbach", im Bereich des Grund-
stücks Jurastraße 12, FI.Nr. 844 Gemarkung Altendorf, auf 3,0 m eingeschränkt ist. 
Die Gemeinde Altendorf sieht keine technische Notwendigkeit, hier eine Einschrän-
kung vorzunehmen, während sowohl unmittelbar westlich als auch östlich die Jura-
straße auf 5,0 m erweitert ist. Durch die unnötig geschaffene Engstelle wird hier ein 
evtl. noch möglicher Begegnungsverkehr verhindert. Damit würde auch wieder Lärm 
in ein allgemeines Wohngebiet bzw. mit einem Mischgebiet vergleichbares Bebau-
ungsgebiet eingetragen. Dies muss unbedingt vermieden werden. 

Zudem würde der Fahrverkehr auch aus den Anwesen Jurastraße 10 und 12 sowie 
dem nordöstlichen Teil der Straße "Am Deichselbach" auf die südwestlich verlaufen-
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de Strecke der Straße "Am Deichselbach" verlagert. Hier befindet sich jedoch ein in 
den Planfeststellungsunterlagen noch nicht eingetragenes Spätaussiedlerwohnheim 
mit einer Belegung von ca. 140 Bürgern. 

Eine Einbahnführung der Jurastraße in Richtung Straße "Am Deichselbach" sollte 
daher unbedingt vermieden werden. Ebenso verhindert die 90°-Kurve der Straße "Am 
Deichselbach" in Höhe der Grundstücke Flurnummern 161 und 861/6, eine Versor-
gung mit Notfall- sowie Schwerfahrzeugen (Heizöl, Umzug usw.): Dieser Bereich ist 
ebenso wie der Einmündungsbereich Gotenstraße - Frankenstraße in den Planfest-
stellungsbereich aufzunehmen und hier eine verkehrsgerechte Lösung zu suchen. 

Der auf dem Grundstück 842 eingetragene Wendehammer ist sinnvoll und sollte an-
gesichts der sowieso beengten Verkehrsverhältnisse trotz Ermöglichung des Begeg-
nungsverkehrs belassen werden. 

19. Bürger, Bewohner und Arbeitnehmer in Altendorf 

Die Pflichtaufgabe der Gemeinde Altendorf ist vor allem die Daseinsvorsorge für alle 
Bürger, Bewohner und Arbeitnehmer in ihren Mauem. Daher sieht es die Gemeinde 
Altendorf als ihre Pflicht an, darauf hinzuweisen, dass das grundsätzliche Verhalten 
der Planungsgesellschaft gegenüber der Kommune als solcher, ihren Bürgern, Be-
wohnern und Arbeitnehmern, auch Arbeitgebern gegenüber, nicht gerade bürger-
freundlich zu nennen ist. Als Dienstleister, als der sich eine moderne Verwaltung It. 
Aussagen der bayerischen Staatsregierung zu sehen hat, müsste eigentlich ein mehr 
Vertrauen und Rechtssicherheit schaffendes Verfahren an den Tag gelegt werden. 

Während des über Jahre hinweggehenden Zeitraumes, seit Beginn der Planungen 
nach der deutschen Wiedervereinigung, bis zum Tag des Vorliegens der Planungsun-
terlagen im Planfeststellungsverfahren, wurden Planungsziele, Prognosen, Aussagen 
usw. mehrmals geändert. 

So war einmal beabsichtigt, lt. Aussage der Streckenmanager, sämtliche massiv 
durch Lärmeinwirkungen und Erschütterungen betroffenen Gebäude komplett zu ent-
schädigen. Davon kann heute keine Rede mehr sein, im Gegenteil, es werden für den 
Bürger teilweise unzumutbare Situationen geschaffen, indem die Hälfte seines Hau-
ses z.B. nicht mehr benutzbar sein soll, halbe Doppelhäuser abgerissen werden sol-
len (wie das statisch von statten gehen soll, ist unklar). Industrie- und Gewerbebetrie-
be, als wichtige Arbeitgeber der Region, werden nicht speziell informiert. Im Falle ei-
ner Firma versucht man Teile von Hallen ohne technischen Nachweis einfach abzu-
brechen und trotzdem keinen aktiven Schallschutz für dahinterliegende Wohngebäu-
de und die Mitarbeiter der Firma zu schaffen. Man verbaut Ausfahrten von Gewerbe-
betrieben ohne darauf extra hinzuweisen - und das alles angesichts einer Arbeitslo-
senzahl vom im Januar 1997 vom 4,7 Mio. Menschen. 

Die Gemeinde Altendorf nimmt auch nicht hin, dass in den Planfeststellungsunterla-
gen und nach Aussagen der Planungsgesellschaft kein Zeitraum der Realisierung der 
Maßnahmen vorgesehen ist. Es ist eine Frage der Daseinsvorsorge für den Bürger, 
welche Summen und wann als Entschädigung für seine Existenz gezahlt werden. Ein 
Bürger im mittleren Lebensalter kann nicht damit vertröstet werden, dass er irgend-
wann ca. 2,5 bis 2 Jahre vor dem Abbruch seines Hauses mit irgendeiner Summe, 
welche noch nicht feststeht, entschädigt wird. Ohne klaren Zeitplan setzt man den be-
troffenen Anwohner einer vollkommen unnötigen Zukunftsangst aus. 

Ebenso ist unverständlich, wie Firmen in ihre Gebäude investieren sollen und damit 
Arbeitsplätze schaffen sollen, wenn sie über die Auswirkungen der Planungen und 
vor allem den Realisierungszeitraum vollkommen im Unklaren gelassen werden. Wie 
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hier mit dem Leben, der Gesundheit und der finanziellen Existenz von Bewohnern 
und Arbeitnehmer umgesprungen wird, ist unverantwortlich und einer Demokratie 
nicht würdig. 

Eine rein auf technische Realisierbarkeit - und das unvollständig - ausgerichtete Plan-
feststellung muss diese Einwendungen zwar nicht berücksichtigen; die Gedanken 
sollten jedoch der planenden und entscheidenden Behörde zu denken geben. Zumin-
dest muss in den Planfeststellungsbeschluss einfließen, bis wann mit einer Realisie-
rung und, das definitiv, mit welcher Maßnahme zu rechnen ist. 

20. Ablösung des Unterhalts für Bauwerke und Straßen 

Die Gemeinde Altendorf fordert die Ablösung des Unterhalts für die auf sie überge-
henden Bauwerke und Straßen. 

Etliche der geplanten Bauwerke und Straßen erfordern eine über die finanziellen 
Möglichkeiten einer Gemeinde wie Altendorf hinausgehende ständige Belastung des 
Verwaltungshaushalts. Besonders ist hier das Hebewerk und die Grundwasserwanne 
nebst Stützmauern der Unterführung Altendorf zu nennen. 

Die Gemeinde Altendorf erhebt daher Einwendungen gegen alle im Bauwerksver-
zeichnis genannten Unterhaltspflichten zu ihren Lasten. Falls es rechtlich zulässig 
sein sollte, die Gemeinde Altendorf überhaupt in die Kreuzungsmaßnahme einzube-
ziehen und als künftigen Straßenbaulastträger zu verpflichten, muss zumindest der 
Unterhalt über einen noch festzulegenden Zeitraum abgelöst werden 

Aus all diesen Gründen kann die Gemeinde Altendorf die Planungen in der vorgeleg-
ten Form nur ablehnen. 

Die Gemeinde bittet dringend um Realisierung ihrer Forderungen und Berücksichti-
gung ihrer Einwendungen, um Schaden vom Bürger, der das Ganze ja letztendlich 
sowieso zahlt, möglichst abzuwenden bzw. zu minimieren. Speziell zu den Kostenre-
gelungen sei noch ein Wort erlaubt: 

Da alle Investitionen und Folgekosten der o.g. Maßnahmen aus Steuermitteln bestrit-
ten werden müssen, ist unverständlich, weshalb die Strecke als Ausbau- und nicht als 
Neubaustrecke betrachtet wird. 

Hier soll doch vermutlich nur auf Kosten des sowieso von der Strecke unerträglich be-
lasteten Bürgers und Arbeitnehmers, wie -gebers im Bundeshaushalt und zugunsten 
der Bahn gespart werden. 

Von der geplanten Strecke in der vorgelegten Form profitiert die Gemeinde Altendorf 
nicht im Geringsten, da sich alleine durch die Strecke keine Verbesserung (Nahver-
kehrstakt, Güterverlademöglichkeit) ergibt. Mit Realisierung der Maßnahme in der 
vorgelegten Form und bei Beibehaltung der angedachten Kostenregelungen macht 
man die Gemeinde Altendorf absolut handlungsunfähig in finanzieller und städtebau-
licher Hinsicht. 

 

Entscheidung 
Der grundsätzlichen Forderung, den Antrag der Vorhabenträger abzuweisen, wird 

nicht entsprochen. Auch die Anhörungsbehörde hat in ihrer abschließenden Stellung-

nahme vom 19.03.2021 keine grundsätzlichen Einwendungen gegen das Projekt vor-

gebracht. In Bezug auf die Einzelheiten wird auf die Ausführungen und die Begrün-
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dungen in diesem Beschluss verwiesen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kennt-

nis genommen. 

 

Zu 1. 

Eine grundsätzliche Entscheidung über die Wirtschaftlichkeit der Ausbaustrecke wird 

hier nicht mehr getroffen, da der Großteil der Abschnitte der VDE 8.1 bereits im Be-

trieb ist. Von den Vorhabenträgern wurde zugesichert, dass die Wirtschaftlichkeit für 

das Vorhaben gegeben ist.  

Das Schutzgut „Gesundheit des Menschen“ wird nicht verletzt. Näheres hierzu sind 

den Ausführungen unter B.3 Umweltverträglichkeit zu entnehmen. Durch den Ausbau 

der Strecke werden erstmalig aktive Schallschutzmaßnahmen errichtet. Daher ist mit 

einer deutliche Reduzierung des Schienenlärms zu rechen.  

 
Zu 2. 
Der Einwand wird zurückgewiesen. Im Verhältnis der Fachplanung zur Bauleitpla-

nung gilt der Prioritätsgrundsatz. Grundsätzlich hat diejenige Planung Rücksicht auf 

die andere zu nehmen, die den zeitlichen Vorsprung hat. Die kommunale Bauleitpla-

nung muss daher auf hinreichend konkretisierte und verfestigte Planungsabsichten 

der konkurrierenden Fachplanung Rücksicht zu nehmen. Die hinreichende Konkreti-

sierung tritt in der Regel mit der Auslegung der Planunterlagen im Planfeststellungs-

verfahren ein (BVerwG 4 BN 13/04). Dies war die erste Auslegung 1997. Aufgrund 

der Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 5-7 BauGB ist die Bauleitplanung in schalltech-

nischer Hinsicht auf die Fachplanung anzupassen. Dabei ist es durchaus möglich, 

gesunde Wohnverhältnisse durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen (wie 

z.B. aktive oder passive Schallschutzmaßnahmen oder die Stellung und Gestaltung 

von Gebäuden) einzuhalten, vgl. BVerwG, U. v. 22.03.2007, 4 CN 2/06. Eine Verlet-

zung der gemeindlichen Planungshoheit ist daher nicht gegeben. Gleiches gilt auch 

für die Betroffenheit als Grundstückseigentümer. 

Daher hat die Gemeinde bei ihrer Planung selbst auf die Gegebenheiten abzustellen 

und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu schaffen. (Wie bereits ausgeführt, 

gibt es im Eisenbahnrecht keine zeitliche Beschränkung der Veränderungssperre. 

Das wurde in der Einwendung nicht angesprochen.) 
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Hinsichtlich des Flächenverbrauchs haben die Vorhabenträger zugesichert, dass die 

Inanspruchnahme von Flächen auf das unbedingt erforderliche Maß begrenzt ist. 

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde im Zuge des Verfah-

rens nur eigene Belange und Rechte geltend machen kann. Rechte Dritter sind von 

diesen selbst geltend zu machen. 

Der Forderung nach einem Entscheidungsvorbehalt hinsichtlich Verkehrslärm kann 

nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger haben in ausreichender Form darge-

legt, dass die Berechnungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben erfolgt ist. Eine gewisse 

prognostische Einschätzungsungenauigkeit ist hierbei berücksichtigt. 

Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen und auf die entsprechen-

den Ausführungen im Planfeststellungsbeschluss verwiesen. 

 

Zu 3.  

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Kostentra-

gung ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. 

 
Zu 4. 
Der Einwand wird zurückgewiesen, weil die Berechnung der Immissionspegel gemäß 

den geltenden Vorschriften und unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung z.B. zum „Besonders überwachten Gleis“ korrekt erfolgt ist. Das 

Bayerische Landesamt für Umwelt hat dies bestätigt. Nur darauf kommt es bei der 

Planfeststellungsentscheidung an.  

 
Zu 5. bis 7 
Die Einwände beziehen sich auf die Grundlagen der schall- und erschütterungstech-

nischen Untersuchungen. Es ist noch anzumerken, dass die Untersuchung vom Mai 

1996 grundsätzlich überarbeitet wurde. Dementsprechend wird auf die geänderten 

Planunterlagen und Entscheidungen zu den aktuellen Stellungnahmen verwiesen. 
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Zu 8. 

Die Entwässerung wurde im Lauf der fortschreitenden Planung grundlegend geän-

dert. Es wird auf die diesbezüglichen Unterlagen und Entscheidungen verwiesen. 

 

Zu 9. 

Auf die Nebenbestimmungen zu den Themen Baulärm, baubedingte Erschütterun-

gen, ökologische Baubegleitung und Beweissicherung wird verwiesen.  

Zu dem sichern die Vorhabenträger zu, die Belastungen für die Anwohner so gering 

wie möglich zu halten. 

 

Zu 10. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Bereits seit 2010 

ist die Durchbindung der S-Bahn von Nürnberg nach Bamberg erfolgt. 

 

Zu. 11 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass die alten Durchlass-

bauwerke zurückgebaut werden und durch neu Bauwerke ersetzt werden, die hö-

henmäßig an die Bestandsverhältnisse angepasst ausgeführt werden, so dass keine 

Höhensprünge entstehen. 

 

Zu 12. 

Es wird auf die Planänderungen und die diesbezüglichen Entscheidungen verwiesen. 

 

Zu 13. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Kostentra-

gung ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. 
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Zu 14. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung zu, dass für das EG-Gebäude und der Schup-

pen auf Bahngelände eine Bilddokumentation angefertigt wird. Zudem werden soweit 

vorhanden Planunterlagen aus der Zeit der Entstehung in Kopie übergeben. 

Die Brücken und Durchlässe sind nicht in die Denkmalliste eingetragen auch von Sei-

ten des Landesamtes für Denkmalpflege wurden keine diesbezüglichen Forderungen 

erhoben. In Bezug auf die Bodendenkmäler wird auf die Entscheidungen zu den Stel-

lungnahmen des Landesamtes für Denkmalpflege verwiesen.  

 

Zu 15. 

Durch die geänderte Planung ist das Wasserschutzgebiet des Zweckverbandes zur 

Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe nicht mehr betroffen. Hinsichtlich der 

Trinkwasserversorgung wird auf die Planunterlagen verwiesen. Auch sichern die Vor-

habenträger zu, dass nur noch Züge mit geschlossenem Abort-Systemen eingesetzt 

werden. 

Auf die Entscheidungen zu den Stellungnahmen des Zweckverbandes zur Wasser-

versorgung der Eggolsheimer Gruppe wird verwiesen. 

 

Zu 16. 

Auf die Entscheidungen zu den Stellungnahmen der Verwaltungsgemeinschaft But-

tenheim wird verwiesen. 

 

Zu 17. 

Mit der 1. und 2 Planänderung wurden die benötigte Fläche deutlich verringert und 

auf ein unvermeidbares Mindestmaß beschränkt. Zudem wird ein Teil der Aus-

gleichsmaßnahmen in den Steinbruch Ludwag verschoben, so dass auch hier eine 

Verringerung des Flächenbedarfs erfolgt. 

Der Forderung, die Flächen grundsätzlich zu erwerben kann nicht entsprochen wer-

den. Für die Grundstücke, deren Nutzung durch Maßnahmen des Landschaftspflege-

rischen Begleitplans dauernd benötigt wird, ist die Eintragung entsprechender 
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Dienstbarkeiten zugunsten der DB Netz AG erforderlich. Sofern durch die Dienstbar-

keit eine Nutzung des Grundstücks in angemessenem Umfang nicht mehr möglich ist, 

wird auf Verlangen des Eigentümers auch hier Grunderwerb durchgeführt werden 

(Art. 6 Bay. Gesetz über die entschädigungspflichtige Enteignung (BayEG)). Das 

gleiche gilt für die Übernahme unwirtschaftlicher Restflächen. Dieser Vorgang ist 

nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern der rechtlichen Regelun-

gen der Grundinanspruchnahme. 

 

Zu 18. 

Es wird auf die Planunterlagen zur 1 und 2. Planänderung verwiesen. Die Abstim-

mung der technischen Details zwischen der Gemeinde Altendorf und den Vorhaben-

trägern ist erfolgt, so das keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforder-

lich ist.  

 

Zu 19. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Zeitplan der Ausführung ist 

nicht Gegenstand der Planfeststellung. Es wird darauf hingewiesen, dass der Plan-

feststellungsbeschluss 10 Jahre gültig ist und auf Antrag die Gültigkeit um 5 Jahre 

verlängert werden kann (§ 18 c Nr. 1 AEG). 

 

Zu 20. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Kostentra-

gung ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. 

2. Stellungnahme vom 06.11.2017, Az. 1045/17 
1. Gesamtbewertung der Planungsziele 

Die Gemeinde Altendorf begrüßt Infrastrukturmaßnahmen, die eine Anbindung der 
Gemeinde an das regionale und überregionale Schienennetz sowie den Anschluss 
auch an das Netz der nationalen und europäischen ICE-Netzes verbessern. Dazu ist 
die Funktion des Bahnhofs Altendorf durch den Neubau bzw. Ausbau der S-
Bahnstation funktional zu verbessern, insbesondere ist er in Altendorf barrierefrei 
auszubauen. 

Zum Schutz der Bevölkerung in den Siedlungsgebieten beidseits der Trassen quer 
durch die Gemeinde Altendorf ist ein detailliertes Lärmschutzkonzept geboten, durch 
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das Gefahren, Nachteile und im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erheb-
lich Belästigungen für die Wohnbevölkerung ausgeschlossen werden. Daran mangelt 
es im Plan der DB Netz AG. 

Der von der Deutsche Bahn Netz AG (Großprojekte VDE 8.1, Projektabschnitt 8.1 
Ausbaustrecke Nürnberg-Ebensfeld) unter dem 29. März 2017 eingereichten Plan 
(„Planänderung nach § 73, Absatz 8, Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG”) plant 
die Anbindung der Gemeinde Altendorf an das S-Bahnnetz durch Neubau des Halte-
punktes, bewirkt auch eine spürbare Sanierung der gegebenen Immissionsbelastung 
für die Anlieger und Anwohner der Bahnstrecke durch Altendorf, verfehlt aber noch 
die Aufgabe, Gefahren, Nachteile und erhebliche Belästigungen durch die Betriebs-
immissionen von der Bahntrasse für die Wohnbevölkerung auszuschließen. 

2. Antragstellung der Gemeinde Altendorf  

Namens der Gemeinde erheben wir Einwendungen gegen eine beantragte Planfest-
stellung des Antrags in der vorliegenden Fassung. 

Der Antrag greift rechtswidrig in die kommunale Planungshoheit, den Bestand kom-
munaler Einrichtungen, den Bestand kommunaler Einrichtungen (Schule, Kita, Ge-
meindeverwaltung) das bürgerlich-rechtlich geschützte Eigentum der Gemeinde an 
Grundstücken, die hinreichend konkretisierte Bauleitplanung der Gemeinde, sowie in 
zahlreiche weitere öffentliche Belange ein. 

Wir beantragen, 

(1) den Antrag der DB-Netz AG in der vorliegenden Fassung abzuweisen, 

zum Vollschutz (Schienenbonus, besonders überwachtes Gleis, Vorrang aktiven 
Schallschutzes 

(2) hilfsweise von dem in § 43 BImSchG angesprochenen Abschlag (Schienenbonus) 
und von der pauschalen Berücksichtigung eines Abschlages von 3 dB(A) für das be-
sonders überwachte Gleis abzusehen und vorrangig Maßnahmen des aktiven Schall-
schutzes umzusetzen verbunden mit der Forderung an die Vorhabensträgerin, den 
Bund sowie den Freistaat Bayern, die damit verbundenen Mehrkosten zu tragen; 

weiter hilfsweise den Antrag nur unter folgenden Nebenbestimmungen - Befristungen, 
Bedingungen, Auflagen und Vorbehalte der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder 
Ergänzung einer Auflage - planfestzustellen, nämlich 

Zur Technik des besonders überwachten Gleises 

(3) bei der Berechnung der Immissionen der Güterzüge von einem pauschalen Ab-
schlag von 3 dB für die Technik des besonders überwachten Gleises - büG - abzuse-
hen, 

(4) höchst hilfsweise den Turnus der Kontroll- und Messfahrten für das büG auf zwei 
Monate festzulegen und zu regeln, bei jeder - im Übrigen zeitnah nach der Messung 
im Internet zu veröffentlichenden - Überschreitung des Grundwertes zeitlich unver-
züglich ein akustisches Schleifen durchzuführen und bis dahin eine Überschreitung 
des Grundwertes durch eine zeitweise Absenkung der Höchstgeschwindigkeit (Lang-
samfahrstelle) auszuschließen. 

zu den Immissionsgrenzwerten und deren Einhaltung 

(5) der Vorhabensträgerin aufzugeben, in einer erschütterungstechnischen Untersu-
chung alle in einem Abstand von bis zu 60 m zur Achse des zukünftigen nächstgele-
genen Gleises befindlichen Gebäude und eine Auswahl von mindestens einem Drittel 
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dieser Gebäude als repräsentative Messpunkte zur Ermittlung der Ausbreitung der 
Erschütterungen vom Schienenbetrieb auf die benachbarten schutzwürdigen Nutzun-
gen zu erfassen, wobei alle in einem Abstand von bis zu 20 m zur Achse des nächst-
gelegenen Gleises befindlichen Gebäude ausgewählt werden müssen, 

(6) der ausschließlichen Anwendung der Anl. 2 zur Verkehrslärmschutzverordnung - 
Schall 03 - in der Fassung von 2014 zur Berechnung der Beurteilungspegel bei 
Schienenwegen, 

(7) der Verpflichtung der Vorhabensträgerin zum Nachweis der Eignung, der Wirk-
samkeit in Bezug auf die Schalldämmung und des Absorptionsgrades der geplanten 
Schallschutzwände - insbesondere bezüglich der tieffrequenten Geräusche - durch 
eine Messung der Lärmminderung tiefer Frequenzen an bereits errichteten Lärm-
schutzwänden 

(8) der Auflage eines Immissionsschutzkonzeptes zur Gewährleistung von gesunden 
Wohnbedingungen auf solchen dem Wohnen dienenden Hausgrundstücken hinsicht-
lich 

a. des Lärmschutzes an den Außenwohnbereichen und den Hauswänden im Zeit-
raum von tags 06:00 bis 22:00 Uhr unter Einhaltung eines über 16 Stunden eines Ta-
ges gemittelten Beurteilungspegeln von Leg außen 59 dB(A), 

b. des Lärmschutzes in den Schlafräumen der Wohnimmobilien im Zeitraum von 
nachts 22:00 bis 06:00 Uhr unter Einhaltung eines über acht Stunden einer Nacht 
gemittelten Beurteilungspegels von Leq innen 30 dB(A) und eines Beurteilungspegels für 
einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen von Lmax innen 40 dB(A) sowie 

c. des Vibrationsschutzes unter Einhaltung der Werte der einschlägigen Industrie-
norm ausschließlich durch aktive Maßnahmen des Erschütterungsschutzes, höchst 
hilfsweise festzusetzender Entschädigungsansprüche 

(9) die in den Berechnungen des Antrages auf Planfeststellung unterstellten Stre-
ckenhöchstgeschwindigkeiten, das höchstzulässige Zuggewicht und die Zuglänge als 
Nebenbestimmung planfestzustellen, 

(10) die Einhaltung der in den Antragsunterlagen prognostizierten Verkehrsmengen 
und Immissionsbelastungen alle fünf Jahre durch eine bzw. einen öffentlich bestell-
te/n und vereidigte/n Sachverständigen, die/der jeweils aktuell nicht mehr als 20 % 
seiner Honorareinnahmen aus Aufträgen der Vorhabensträgerin bezieht, zu überprü-
fen, 

(11) bei einer dokumentierten Steigerung der Immissionen oberhalb der prognosti-
zierten Immissionswerte die Vorhabensträgerin zu verpflichten, vorrangig Maßnah-
men des aktiven Immissionsschutzes und bis zu deren Vollzug eine Reduzierung der 
Geschwindigkeit der Güterzüge zur Einhaltung der Immissionsgrenz bzw. -richtwerte 
umzusetzen, 

(12) die auf den Menschen in den beidseits der Strecke genutzten Bestandsgebäu-
den einschließlich der Kita unserer Mandantschaft einwirkenden Erschütterungen im 
methodisch zutreffenden Prognosejahr durch die korrekt zu prognostizierenden Gü-
terzugzahlen durch Einholung eines Gutachtens eines öffentlich bestellten und verei-
digten Sachverständigen zu prognostizieren und bei prognostizierte Überschreitung 
eines Anhaltswertes für die Einwirkung der Erschütterungen auf Menschen aktive 
Maßnahmen des Schutzes gegen Erschütterungen der Vorhabenträger aufzugeben, 

(13) höchst hilfsweise dazu 
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a. das in den Auswirkungsprognosen zu Grunde gelegte Betriebsprogramm des 
Schienengüterverkehrs als obere Belastungsgrenze für die Strecke ausdrücklich als 
Nebenbestimmung zum Inhalt des Planfeststellungsbeschlusses mit der Maßgabe zu 
machen, dass bei einer absehbaren zukünftigen Überschreitung dieser Belastung ei-
ne neue Planfeststellung zu beantragen ist; 

b. eine fortlaufende Erfassung und Dokumentation der nach der Anlage 2 zur Ver-
kehrslärmschutzverordnung für die Berechnung des Schienenlärms relevanten Pa-
rameter durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (bei-
spielsweise durch den TÜV) aufzuerlegen und 

c. dem Vorhabenträger bei jeder dokumentierten Überschreitung des Betriebspro-
grammes die Anordnung von Geschwindigkeitsreduzierungen für den Betrieb der Gü-
terzugstrecke abhängig vom Maß der Überschreitung zur Sicherung des normativ 
gebotenen Schallschutzes anzukündigen;  

(14) des durchgängigen Einbaues besohlter Schwellen unter allen Gleisen im gesam-
ten Bereich der bebauten Ortslage von Altendorf und beidseits 100 m darüber hinaus,  

(15) des Verzichtes auf den im Süd - Osten vorgesehenen Schallschutzwall zuguns-
ten einer Lärmschutzwand  

zum innovativen aktiven Immissionsschutz 

(16) dazu innovative Maßnahmen des aktiven Immissionsschutzes einschließlich des 
„hochleistungsfähigen präventiven Schienenschleifens“ anzuwenden, 

(17) die Art der Ausführung der Lärmschutzwände im Einvernehmen mit der Gemein-
de festzulegen, 

zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

(18) solche auf Wohnhausgrundstücken geplante Maststandorte außerhalb der Orts-
lage zu verschieben 

(19) der Verlängerung der geplanten Lärmschutzwände nach Norden nach Süden 
über die jeweiligen Grenzen der bebauten Ortslage von Altendorf ca. 200 m hinaus 

(20) der Verpflichtung der Vorhabensträgerin, den in Altendorf geplanten Haltepunkt 
der S-Bahn und von Nahverkehrszügen mit dem Begriff »Altendorf« auszutauschen 
und so auch im Fahrplan zu bezeichnen 

zum Brand- und Katastrophenschutz 

(21) der Vorhabensträgerin die Vorlage 

a. eines Gutachtens zum Brand- und Katastrophenschutz und 

b. eines Sicherheitskonzeptes 

vor Baubeginn sowohl für die Bauzeit als auch für den späteren Regelbetrieb aufzu-
geben und der Gemeinde Akteneinsicht nach Eingang durch Übersendung der bei-
den Untersuchungen sowie rechtliches Gehör dazu zu gewähren. 

zu Kulturdenkmalen 

(22) den Beitrag von Professor Dr. P. beim Landesamt für Denkmalpflege zur Exis-
tenz von Kulturdenkmalen in Altendorf beizuziehen und der Gemeinde Akteneinsicht 
sowie rechtliches Gehör durch Übersendung einer Fotokopie zu gewähren, 
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(23) das zuständige Landesamt für Denkmalpflege ebenso wie die örtlich zuständige 
Denkmalschutzbehörde über den durch die Publikation des Sachverständigen Pro-
fessor P. gesicherten Hinweis auf die archäologischen Fundstätten zu informieren, 

(24) dem Vorhabensträger aufzugeben, vor einem Baubeginn archäologische Gra-
bungen zur Freilegung aller unter der Erdoberfläche vorhandenen Kulturdenkmalen 
zu dulden  

(25) die Gemeinde über die Grabungsergebnisse und deren wissenschaftliche Be-
wertung zur Berücksichtigung bei der Bauleitplanung zu informieren. 

zur Bauzeit 

(26) der Verpflichtung der Vorhabensträgerin zur Durchführung eines umfassenden 
Beweissicherungsverfahrens zum Zustand aller kommunalen Straßen, Immobilien 
und Einrichtungen entlang der Bahntrasse und der Bau -/Betriebsstraßen zeitlich vor 
Beginn der Baumaßnahmen und nach deren Abschluss durch einen öffentlich bestell-
ten und vereidigten Sachverständigen einschließlich einer Dokumentation. 

(27) der Verpflichtung der Vorhabensträgerin zur Beweissicherung des Zustandes der 
Hausgrundstücke frei von Rissen und Setzungsschäden vor Beginn und des Zustan-
des nach Ende der Bauarbeiten, 

(28) des Verzichts auf die geplante Nutzung von kommunalen Straßen durch solche 
dem Wohnen dienende Baugebiete als Baustraßen, 

(29) die Bahntrasse für die gesamte Bauzeit zu sperren und für die Bauphase in zu-
mutbarer Weise einen Schienenersatzverkehr einzurichten, 

(30) den Einsatz von Warnsystemen mit einzelnen Geräuschspitzen oberhalb von 85 
dB(A) - wie etwa durch Tyfone - zu untersagen 

(31) die Vorhabensträgerin zu verpflichten, jeweils montags bis 14:00 Uhr der Plan-
feststellungsbehörde eine Prognose eines öffentlich bestellten und vereidigten Sach-
verständigen zu den voraussichtlichen Immissionen des Baustellenbetriebs für die 
Folgewoche vorzulegen, die auch der Gemeindeverwaltung unverzüglich zugeleitet 
wird, 

(32) die Vorhabensträgerin zu verpflichten, bei einer oder mehrerer für diese Folge-
woche absehbaren Überschreitung der Immissionsrichtwerte der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift Baulärm oder der einschlägigen Industrienorm zum Schutz gegen 
Erschütterungen den davon betroffenen Wohnanliegern 

a. bei einer Überschreitung eines Immissionsrichtwertes während der Nachtzeit 
(20:00 Uhr bis 7:00 Uhr) für diese Folgewoche nach ihrer Wahl eine Hotelunterbrin-
gung oder Geldersatz für die Einschränkung der Wohnnutzung zur Verfügung zu stel-
len, 

b. bei einer Überschreitung eines Immissionsrichtwertes über einen Zeitraum von 
mehr als 14 Tagen Ersatzwohnraum gleicher Art und Größe zur Verfügung zu stellen 
und die Umzugskosten zu finanzieren und 

c. in den beiden vorgenannten Fallgruppen die Mehrkosten für Verpflegung und 
Fahrtkosten zu erstatten 

(33) die Nutzung von Rüttelwalzen und von Baumaschinen mit ähnlich intensiven Vib-
rationen oder Erschütterungswirkungen in einer Entfernung von weniger als 500 m zu 
Wohnimmobilie zu untersagen, 
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(34) der Verpflichtung der Vorhabensträgerin, die Fassaden der Gebäude in Nach-
barschaft zum Baugrundstücken oder -straßen nach Abschluss der mehrjährigen 
Bauarbeiten von den baubedingten Immissionen fachgerecht zu reinigen oder mit ei-
nem Neuanstrich zu versehen, 

(35) der Verpflichtung der Vorhabensträgerin zur Errichtung eines 1,80 m hohen Bau-
zaunes mit Sichtschutz während der Bauzeit entlang der durch die Grundstücksinan-
spruchnahme betroffenen neuen Grundstücksgrenzen von Hausgrundstücken, 

(36) der Verpflichtung der Vorhabensträgerin zur Übernahme der Kosten der grund-
haften Sanierung der als Baustraßen genutzten kommunalen Straßen nach Ende der 
Bauzeit, 

(37) der Verpflichtung der Vorhabensträgerin zur Zahlung einer Entschädigung für die 
nachgewiesenen baubedingten Umwege der Nutzer von Hausgrundstücken 

(38) der Verpflichtung der Vorhabensträgerin zur Entschädigung der Wohnanlieger 
für die immissionsbedingten Einschränkungen der Nutzungsmöglichkeiten der Au-
ßenwohnbereiche (Freisitze, Terrasse, Balkon) während der Bauzeit,  

(39) des Verzichts zur Nutzung einer kleinen Fläche am Anfang der Straße »Zum 
Deichselbach« (nördlich des Hauses Nr. 2) als Lager-/Baufläche und die Freihaltung 
der Fläche für Wendemanöver von Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen sowie der 
Abfallentsorgung, 

(40) des Verzichts auf die Nutzung der Straße »Zum Deichselbach« als Baustraße, 
zur Bürgerinformation 

(41) der Verpflichtung der Vorhabenträgerin, in regelmäßigen Abständen (mindestens 
vierteljährlich) oder bei konkretem akutem Bedarf kurzfristig öffentliche Veranstaltun-
gen zur Bürgerinformation in Altendorf durchzuführen, 

(42) der Verpflichtung der Vorhabensträgerin, während der Durchführung der Bau-
maßnahmen und im Nachgang zum Abschluss der Baumaßnahmen für einen ange-
messenen Zeitraum einen konkreten Ansprechpartner für sämtliche Fragen und Prob-
leme der Bürger von Altendorf im Zusammenhang mit der Bauabwicklung sowie et-
waig eintretenden Bauschäden vor Ort zur Verfügung zu stellen. 

3. Die Lage von Altendorf im Infrastrukturnetz 

Die Gemeinde Altendorf in der Region Oberfranken-West und im Landkreis Bamberg 
ist eine Gemeinde mit derzeit ca. 2050 Einwohnern im Tal der Regnitz. Die Gemeinde 
gliedert sich in die beiden Ortsteile Altendorf und Seußling. Regionalplanerisch ist die 
Gemeinde ein zentraler Ort der untersten Stufe (Kleinzentrum). Seit 1840 führt der 
Ludwig-Donau-Main-Kanal direkt an der Gemeinde vorbei, der in den 1960er Jahren 
mit dem Main-Donau-Kanal ersetzt wurde. 

Zwischen den Gemeinden Altendorf und Buttenheim verläuft die Trasse der Bunde-
sautobahn 73 (Bamberg-Nürnberg). Mitten durch die bebaute Ortslage führt die im 
Jahre 1844 eröffnete Strecke der Ludwig-Süd- Nord-Bahn. Auf der zunächst einglei-
sigen Trasse wurden anfangs täglich ca. ein Dutzend Zugfahrten mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 60 km/h abgewickelt, die ab Einbruch der Dunkelheit fahrplanmä-
ßig eingestellt wurden. 

4. Baumaßnahmen der Kapazitätssteigerung der Bahnstrecke von 1844 - 2017 

Im Zeitraum zwischen der Eröffnung der Strecke und heute, wurde deren Leistungs-
fähigkeit durch vielfältige und grundlegende Baumaßnahmen wesentlich gesteigert. 
Dazu zählt der 1891 abgeschlossene Bau eines zweiten durchgehenden Gleises, die 
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Erneuerung des Unterbaus, des Schotters, der Neubau von Stellwerken, von Signa-
len, einer Linienzugbeeinflussung, von Weichen und einer Bahnhofsanlage ebenso 
wir die im Jahre 1939 abgeschlossene Elektrifizierung der Strecke. Als Ergebnis kann 
die Strecke technisch durch, lange und schwere, Güterzüge mit einer verdoppelten 
Geschwindigkeit gegenüber dem Eröffnungsjahr befahren werden. 

Im Personenschienenverkehr ist der Bahnhof Altendorf in das Netz der S-Bahn der 
Region Nürnberg-Bamberg integriert. Die Strecke durch Altendorf wird durch schnell-
fahrende Intercity- Express-Züge und Güterzüge als Ausweich- und Umleitungstrecke 
genutzt.  

5. Verletzte Verfahrensrechte der Gemeinde Altendorf  

Die politische Gemeinde Altendorf wurde weder 1843 an der Erstplanung noch an 
den Verwaltungsverfahren zum schrittweisen Ausbau der Strecke um ein zweites 
Gleis und deren Elektrifizierung sowie an den weiteren Ertüchtigungsmaßnahmen der 
Bahnstrecke beteiligt. Niemals wurden die durch Bau und Betrieb der Strecke berühr-
ten kommunalen Belange in einem eisenbahnrechtlichen Verfahren ermittelt, im Sin-
ne des Gegenstromprinzips abgewogen und rechtsmittelfähig beschieden. Bau und 
Betrieb der Bahnstrecke sind nie Inhalt einer eisenbahnrechtlichen Planfeststellungs-
entscheidung gewesen. 

Die Gemeinde wurde vom Eisenbahn-Bundesamt auch nicht in dem 1993 eingeleite-
ten Verfahren zur Prüfung der Betriebserlaubnis für die DB Netz AG beteiligt. 

Bau und Betrieb der Bahnstrecke waren auch niemals einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nach der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten und 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterworfen. 

6. Lärm der Bestandsstrecke 

Das Eisenbahn-Bundesamt hat zuletzt für das Kalenderjahr 2016 Lärmkarten gemäß 
§ 47 c Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG - für die durch die bebaute Orts-
mitte von Altendorf verlaufende Haupteisenbahnstrecke ausgearbeitet und auf ihrer 
Homepage veröffentlicht. Danach zählen die zum Wohnen und Arbeiten genutzten 
Hausgrundstücke beidseits der Bahnstrecke durch Altendorf zu den auch im bundes-
weiten Vergleich außerordentlich hoch durch Immissionen des Luftschalls belasteten 
Immobilien. Die von dieser Behörde für die Gemeinde Altendorf erstellte Statistik be-
ziffert 480 Einwohner, die durch Schallimmissionen des Bahnbetriebs, ermittelt nach 
dem Lärmindex TAG- ABEND –NACHT an der Fassade der Gebäude, mit 56-60 
dB(A) im Jahre 2016 belastet waren. Eine Teilgruppe von 160 Einwohnern wurde mit 
Lärm bis 65 dB(A), eine weitere Teilgruppe von 70 Einwohnern mit bis zu 70 dB(A), 
eine weitere Teilgruppe von 50 Einwohnern mit bis zu 75 dB(A), sowie in der Spitze 
immerhin noch 20 Einwohner mit mehr als 75 dB(A) belastet. Vergleichsweise noch 
stärker stellt sich nach dieser Statistik die Belastung durch Bahnlärm während der 
acht Nachstunden dar. Mit bis zu 51 dB(A) sind 540 Einwohner, bis 56 dB(A) 400 
Einwohner, bis 61 dB(A) 130 Einwohner, bis 66 dB(A) 70 Einwohner, bis 71 dB(A) 
noch 40 Einwohner und immerhin 10 Einwohner mit mehr als 70 dB(A) an den Fas-
saden ihrer Schlafräume belastet. 

Ein Lärmaktionsplan fehlt entgegen der Vorgabe der europäischen Vorschriften bis 
heute. 

Im Gebiet der Gemeinde sind Flächen von 3,12 qkm mit Bahnlärm oberhalb von 55 
dB(A) und darin 388 Wohnungen belastet. Eine Teilfläche von 0,73 qkm des Ge-
meindegebietes ist mit Bahnlärm oberhalb von 65 dB(A) mit dort betroffenen 67 
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Wohnungen belastet, und im Nahbereich der Trasse werden auf 0,20 qkm 10 Woh-
nungen mit mehr als 75 dB(A) belastet. Bei diesen in der Statistik ermittelten Belas-
tungen werden auf den angesprochenen Flächen, die nach der Industrienorm 
„Schallschutz im Städtebau” (DIN 18005) definierten Orientierungswerte für gesunde 
Wohnverhältnisse gemäß S 1 Absatz 6 Nr. 1 Baugesetzbuch - BauGB - überschritten. 
In der Praxis verwehrt die, durch den Bahnbetrieb oben konkretisierte, Lärmbelastung 
daher auf 3,12 qkm Fläche eine Wohnbauplanung der Gemeinde Altendorf. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts - BVerwG - und des Bun-
desgerichtshofs - BGH - liegt die Schwelle eines enteignungsgleichen Eingriffs durch 
Verkehrslärm zu Lasten benachbarter Wohnbauflächen bei 60 dB(A) als Fassaden-
pegel in der Nachtzeit. 

In Interpretation der oben referierten Statistik, werden 70 Einwohner von Altendorf auf 
geschätzt über 30 Wohnimmobilien einem solchen enteignungsgleichen Eingriff durch 
den Bahnlärm ausgesetzt. 

7. Anstoßfunktion für die Geltendmachung von Betroffenheit  

Wir wenden gegen den Antrag ein, dass dieser in der Bekanntmachung den Anforde-
rungen der Anstoßfunktion nicht entsprochen hat. 

Die Bekanntmachung hat folgenden Wortlaut: 

Planfeststellung gemäß § 18 ff Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für das Vorha-
ben "Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (VDE 8.1.1) ABS Nümberg-Ebensfeld, Plan-
feststellungsabschnitt Altendorf - Hirschaid - Strullendorf (PFA 21) 1. Planänderung 
gemäß § 73 Abs. 8 VWVfG”, Bahn-km 46,000 bis Bahn-km 56,165 der Strecke 5900 
Nürnberg Hbf - Bamberg in den Gemeindegebieten der Städte Bamberg und Scheß-
litz, der Märkte Buttenheim, Eggolsheim und Hirschaid sowie der Gemeinden Alten-
dorf und Strullendorf; 

Damit wird den Adressaten der Kern der Planung, der Bau von zwei neuen Gleisen 
vorrangig für den nächtlichen Güterfernverkehr verschwiegen. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der Obergerichte 
muss eine Bekanntmachung einer Planung so abgefasst sein, dass für die ansässi-
gen Betroffenen die durch die sie bezweckte „Anstoßwirkung“ erreicht wird und die 
Betroffenen veranlasst sind, sich für das Planungsvorhaben zu interessieren und 
nach Bedarf als Einwender an der Planung mitzuwirken. Denn die Kenntnisnahme 
der Bekanntmachung soll auf mögliche Betroffenheiten aufmerksam machen. 

Vgl.: BVerwG Urteil vom 16. August 1995 - 11 A 2.95 -, NVwZ 1996, 267; HessVGH 
Urteile vom 23. Juni 2010 - 2 C 2343/09 - und vom 7. Januar 1986 - 2 UE 2855/84 -, 
NVwZ 1986, 680 

Eine Bekanntmachung verfehlt danach dann ihren Sinn, wenn sie in ihrer „Anstoßwir-
kung“ nicht geeignet ist, den möglicherweise von dem Planvorhaben Betroffenen ihre 
Situation zu vermitteln und sie zum Zwecke der Wahrnehmung ihrer Interessen zu ei-
nem weiteren Schritt, nämlich zur Einsicht in die ausgelegten Unterlagen, zu veran-
lassen. 

vgl. hierzu auch BVerfG, Beschluss vom 27. Dezember 1999 - 1 BvR 1746/97 -, 
NVwZ 2000, 446; BVerwG, Urteil vom 9. November 2006 - 4 A 2001.06 -, BVerwGE 
127, 95 

Nach Maßgabe dieser Grundsätze hat die Bekanntmachung die bezweckte Anstoß-
wirkung nicht erreicht. Denn sie ist unvollständig und damit nicht geeignet, den von 
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dem Planvorhaben Betroffenen ihre Situation als Nachbarn des Neubaus zweier 
durchgehender Gleise ihren gesteigerten Betrieb durch den Schienengüterverkehr 
zur Nachtzeit zu vermitteln. Sie verschweigt auch alle geplanten Maßnahmen. 
Schließlich ist sie auch sprachlich unvollständig, denn die beiden verwendeten Ab-
kürzungen »ABS« und »PFA« finden sich weder im Duden noch sind sie einem Laien 
verständlich. 

Auch mehrere im entsprechenden Verzeichnis nicht erläuterte Abkürzungen machen 
die ausgelegten Unterlagen für den Bürger unverständlich. 

Zusammenfassend wurde den Planbetroffenen nicht hinreichend vermittelt, dass es 
zur Wahrung ihrer Belange geboten ist, sich durch Einsicht in die ausgelegten Unter-
lagen eine nähere Vorstellung von ihrer Betroffenheit zu verschaffen. Der Verstoß 
gegen die Pflicht zum sachgerechten Anstoß der Planauslegung hat hier auch wegen 
der erhöhten Immissionen des Güterschienenverkehrs für die Betroffenen Relevanz. 

8. Lückenhafte und fehlerhafte Antragsunterlagen: Neubau statt Planänderung  

Die ausgelegten Antragsunterlagen sind schon deshalb unvollständig, weil die zu än-
dernden Baumaßnahmen des Streckenbestandes nicht Inhalt des Antrages sind. Es 
fehlen aber auch die Verkehrsprognose und die Lärmkarten nach der Umgebungs-
lärmrichtlinie. 

Bau und Betrieb eine Bahnstrecke bedürfen gemäß § 18 AEG einer Planfeststellung 
unter Einschluss einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Der vorliegende Antrag auf 
Planänderung verkennt, dass die zu ändernde Bestandsstrecke niemals planfestge-
stellt wurde und auch eine baupolizeilichrechtliche Genehmigung fehlt. 

Der Planung der dem Immobilieneigentum unserer Mandantschaft benachbarten 
Bahnstrecke liegen rechtlich die am 28. September 1836 in Kraft getretenen Funda-
mentalbestimmungen für sämtliche Eisenbahnstatuten in Bayern und das Gesetz 
vom 25. August 1843 zugrunde. 

Das angesprochene Gesetz ordnet abstrakt den Streckenbau zwischen den beiden 
Orten Nürnberg und Bamberg und dessen Finanzierung, nicht aber die Details der 
Streckenführung, das Recht zur Inanspruchnahme privaten Grundeigentums oder die 
Zulässigkeit der Immissionen des Bahnbetriebs oberhalb der Schwelle einer schädli-
chen Umwelteinwirkung an. Die zitierten Fundamentalbestimmungen regeln ebenso 
wenig wie das Gesetz baupolizeiliche Details der Streckenführung einer Bahnstrecke, 
eine Enteignung betroffenen Privateigentums zugunsten der Staates oder der priva-
ten Eisenbahngesellschaft oder der Zulässigkeit der vom Betrieb der Bahn ausge-
henden Immissionen zulasten der Nachbargrundstücke. 

In den Fundamentalbestimmungen wird unter Z. XII aber geregelt: »Die von dem 
Staate etwa nötig erachteten polizeilichen Anordnungen rücksichtlich der Eisenbah-
nen werden zu seiner Zeit der Gesellschaft näher bezeichnet werden.« 

Die Vorhabensträgerin hat weder die letztgenannte »Bezeichnung« polizeilichen An-
ordnungen zum Eisenbahnbetrieb noch eine vom bayerischen Staat mit einem Prüf-
stempel versehene Trassenplanung oder die Genehmigung der Bahnlinie in ihrer 
vollständigen Durchführung durch Zwischenpunkte oder die Verhältnisse der Kon-
struktion von Brücken und Durchlässen als Inhalt des hier zu beurteilenden Antrages 
vorgelegt. 

Bei Recherchen in den einschlägigen Archiven konnten weder bau(polizei)rechtliche 
Anordnungen noch eine Baugenehmigung für die Eisenbahnstrecke durch Altendorf 
aufgefunden werden, die denknotwendig Voraussetzung für den Bau einer Eisen-
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bahnstrecke durch die bereits damals geschlossenen Ortslagen entlang der Strecke 
waren. 

Die als Ludwig - Süd - Nord - Bahn bezeichnete Bahnstrecke wurde am 1. August 
1844 mit einer ein eingleisigen Trasse eröffnet. Praktiziert wurden täglich wenige Zu-
fahrten mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h in jede Richtung, die ab Ein-
bruch der Dunkelheit fahrplanmäßig eingestellt wurden. Im Zeitraum zwischen 1844 
und 2017 wurde die Leistungsfähigkeit dieser Bahnstrecke durch vielfältige und um-
fangreiche Maßnahmen wie dem zum Bau eines zweiten Gleises (1891), einem neu-
en Unterbau, der (mehrfachen) Erneuerung des Schotters, der Schwellen und Gleise, 
durch den Neubau von Stellwerken, Bahnhofsanlagen, Signalen, Linienzugbeeinflus-
sung und Weichen sowie durch eine Elektrifizierung (1939) wesentlich gesteigert. 
Kein Betriebsteil der Strecke stammt noch aus dem Jahr 1844. 

Für keine dieser Maßnahmen legt die Vorhabensträgerin als Teil des Antrags eine 
bau(polizei)rechtliche oder eisenbahnrechtliche Genehmigung oder Planfeststellung 
vor. 

Erstmals im Gesetz über die Eisenbahn - Unternehmungen, dass nach Gründung des 
Deutschen Reiches ab 1872 auch in Bayern Geltung hatte, erfolgten gesetzlichen 
Vorgaben für den für die Errichtung einer Bahnstrecke nötigen Grunderwerb, die Ver-
hältnisse der Konstruktion der Bahn (§ 4), der Fahrzeuge und die Möglichkeit einer 
Enteignung (§§ 7-19). 

Seit 1872 bis heute wurden Bau und Betrieb der Bahnstrecke niemals einer seitdem 
gesetzlich geforderten (Bau-) Planfeststellung unterzogen. Die Immissionen des Be-
triebs der Bahnstrecke auf die benachbarten Wohngrundstücke wurden daher nie-
mals mit den Interessen an dem Bahnbetrieb abgewogen. 

Zwischen 1945 und 1989 wurde die Strecke für den länderübergreifenden Bahnver-
kehr als Folge der deutschen Teilung nur durch täglich drei Züge des Personenfern-
verkehrs in jede Richtung genutzt. Danach haben sich die Zugzahlen stark nach oben 
hin entwickelt. 

Eine vom Eisenbahn-Bundesamt der neu gegründeten Deutschen Bahn AG erteilte 
Betriebserlaubnis ersetzt die vor diskutierten Genehmigungen und Planfeststellung 
nicht, weil sie pauschal für bundesweit alle Bahnstrecken ohne Erfassung und Abwä-
gung der davon ausgehenden schädlichen Umwelteinwirkungen kurzerhand erteilt 
wurde. 

Die in der Immobilie unserer Mandantschaft benachbarte Bahnstrecke ist inzwischen 
faktisch Teil des im Neubau bzw. Ausbau befindlichen Transeuropäischen Eisen-
bahnnetzes (TEN) als 2.200 km langen Verbindung zwischen den Zielorten Berlin 
und Palermo (TEN - Projekt Nr. 1). Auch für diese Netzplanung fehlt eine öffentlich-
rechtliche Planfeststellung oder -genehmigung. 

Der Bau von Betriebsanlagen einer Eisenbahn bedarf der vorherigen Zulassungsent-
scheidung nach § 18 AEG bzw. dessen Vorgängerregelungen. Schon der Bau des 
zweiten Gleises für diese Bahnstrecke im Jahre 1891 deren Elektrifizierung im Jahre 
1939 bedurften nach diesem Vorgänger Regelungen einer Planfeststellung bzw. einer 
Plangenehmigung, an denen es hier fehlt. 

Zusammenfassend ist hierzu bilanzieren, dass es für Bau und Betrieb der Bahnstre-
cke an einer öffentlich - rechtlichen Genehmigung bzw. Planfeststellung fehlt. 

Als verfahrensfehlerhaft erweist sich auch der Umstand, dass Gegenstand der Offen-
lage hinsichtlich der Ermittlung und Prognose der Immissionen durch Lärm, Körper-
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schall, Vibrationen und Erschütterungen nicht alle maßgeblichen Unterlagen waren, 
obwohl ohne diese Unterlagen eine »Schalltechnische Untersuchung« und die Be-
wertung der Erschütterungen nicht verständlich sind, diese Unterlagen das Grund-
konzept der Planung berühren und Gegenstand der Planfeststellung sein sollen. 

Der Träger des Vorhabens hat nach § 73 VWwVfG den Plan der Anhörungsbehörde 
zur Durchführung des Anhörungsverfahrens einzureichen. Der Plan besteht aus den 
Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlass und die von dem 
Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen erkennen lassen. Gegenstand der 
offenzulegenden Planunterlagen sind damit auch Erläuterungen, die das Vorhaben 
einschließlich seiner Immissionen und die von ihm betroffenen Grundstücke und An-
lagen erkennen lassen. 

Hier fehlen die Offenlage der Verkehrsprognose 2025, der Lärmkarten nach Umge-
bungslärmrichtlinie und der Lärmaktionspläne Schiene. 

Die Planungsunterlagen sind an zahlreichen weiteren Stelle fehlerhaft, so wird die 
Bezeichnung Bahn-Ost bzw. Bahn-West oder Bahn-rechts/Bahn-links fehlerhaft ver-
wendet. Das Anwesen Schulstraße 31 und zum Deichselbach 1 werden in den Im-
missionslisten (Liste der Anspruchsberechtigten auf passiven Schallschutz) nicht auf-
geführt. Beim Anwesen zum Deichselbach 1 wird die Scheune und nicht das Wohn-
haus als Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz bezeichnet. 

9. Gesetzliche Verpflichtung zur Sanierung der Immissionen Bestandstrecke 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Deutsche Bahn Netz AG 
verpflichtet, die Immissionen durch den Betrieb der Bestand Strecke auf die Vorsor-
gewerte des § 2 der Verkehrslärmschutzverordnung und der einschlägigen Industrie-
norm zum Schutz des Menschen gegen Erschütterungen zu reduzieren. Zur Begrün-
dung werden zunächst die Verkehrsbelastungen der Bestandsstrecke im Jahr 2016 
und die davon ausgehenden Immissionen dargestellt, um dann den Rechtsanspruch 
der Anlieger von Wohngrundstücken auf Sanierung zu begründen. 

10. Verkehrsbelastung der Bestandsstrecke im Jahr 2016 

Die Vorhabensträgerin übermittelte dem für die Berechnung des Umgebungslärms 
gesetzlich zuständigen Eisenbahn-Bundesamt für die 365 Kalendertage des Jahres 
2016 folgende Betriebszahlen der Strecke durch Altendorf: 

11. Absehbar ab 2017 gesteigerter Bahnbetrieb 

Im September 2017 hat die Regierung von Oberfranken den Antrag der Deutschen 
Bahnnetz AG auf Ausbau der Strecke um zwei neue Gleise für den Schienengüter-
verkehr öffentlich in Altendorf ausgelegt. Dieser Antrag ist aus verschiedenen ein-
schlägigen Gründen nicht genehmigungsfähig, was im Planfeststellungsverfahren 
durch das Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Nürnberg zu entscheiden sein wird. 

Schon ab Dezember 2017 soll die Bahnstrecke durch Altendorf - unabhängig von der 
Entscheidung im Planfeststellungsverfahren - als südliche Verlängerung einer Neu-
baustrecke der Bahn durch den Thüringer Wald zwischen Berlin und München für 
den Personenfernverkehr (Produkt ICE) und als 2.200 km lange europäische Magist-
rale (TEN-Projekt Nr. 1) auch für den grenzüberschreitenden Güterschienenverkehr 
etwa zwischen Südeuropa und den deutschen Seehäfen, Skandinavien und Nordost-
europa mit einer erheblichen Intensivierung des Betriebes genutzt werden. Die Zahl 
der Güterzüge soll nach dem Betriebsprogramm der Deutschen Bahn Netz AG von 
durchschnittlich 30 Zügen pro Kalendertag (2016) auf 252 Güterzüge pro Kalendertag 
(2025) gesteigert werden, wobei eine erhebliche Steigerung nach Angaben der Deut-
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schen Bahn Netz AG auch ohne Realisierung der beantragten Planfeststellung zu 
erwarten sein soll. 

Hinzu kommt, dass nach Ankündigung der Bundesregierung die Trassenpreise deut-
lich gesenkt werden sollen, um den Schwerlastverkehr gegen die Regeln des freien 
Marktes auf die Schiene zu verlagern. Diese Subvention ist erklärte politische Zielset-
zung der Bundesregierung.  

12. Immissionen des Bahnbetriebs 

Die Wohnimmobilien und Bewohner von Altendorf werden durch schädliche Umwelt-
einwirkungen als Folge des Betriebes der Bahnstrecke belastet. 

Definition der Körperschall- und Erschütterungsimmissionen an Bahntrassen Körper-
schall- und Erschütterungsimmissionen durch den klassischen Schienenverkehr ha-
ben ihre Ursache im Wesentlichen in der Einwirkung dynamischer Kräfte vom Fahr-
zeug auf die Fahrbahn sowie der Rückwirkung von Fahrbahn und Untergrund auf 
diese Kräfte. Hierdurch entstehen Schwingungen. Sie werden über das Gleisbet-
tungssystem in den Grund übertragen, breiten sich in Wellenform im umgebenden 
Boden aus und werden über die Fundamente in benachbarte Gebäude eingeleitet. 

Unter dem Begriff Körperschall wird sekundärer Luftschall verstanden, der infolge von 
Schallabstrahlung schwingender Gebäudeteile, in der Regel Decken und Wände, in-
nerhalb von Gebäuden in der Nachbarschaft von Bahntrassen hörbar sein kann. Die 
Sekundärluftschall-Immissionen treten meist im Frequenzbereich zwischen 50 Hz und 
80 Hz auf und werden als dumpfes Grollen wahrgenommen. Zur Bewertung des Se-
kundärluftschalls dient der maximale A-bewertete Schalldruckpegel LAmax in dB(A) 
während der Zugvorbeifahrten. 

Erschütterungen bezeichnen tieffrequente Schwingungen von Gebäuden, die der 
Mensch mit seinem ganzen Körper wahrnimmt. Sie können insbesondere dann zu 
erheblichen Belästigungen führen, wenn Geschoßdecken in Resonanz angeregt wer-
den. Je nach Art und Spannweite der Decken liegt der Hauptfrequenzbereich zwi-
schen 10 Hz und 40 Hz. Zur Bewertung von Erschütterungsimmissionen dienen so-
genannte KB-Werte. 

13. Berechnung des Luftschalles für 2016 

Das Eisenbahn-Bundesamt berechnete auf Grundlage der dieser Behörde von der 
Vorhabensträgerin übermittelten Betriebsdaten für das Jahr 2016 folgende Belastun-
gen durch Luftschall ausgedrückt als über 365 Tage eines Jahres gemittelte Pegel an 
den Fassaden der benachbarten Wohnhäuser: 

Die Außenspielbereiche und die Fassaden der kommunalen Kindertagesstätte und 
der Grundschule auf dem Grundstück unserer Mandantschaft wurden nach diesen 
Berechnungen gemittelt über 365 Tage des Jahres 2016 mit Schallimmissionen von 
LDen bis zu 65 dB (A) belastet. 

14. Bewertung des Fassadenpegels 

Lärm kann Sprachlaute maskieren und das Kommunizieren erheblich erschweren. 
Aber auch die geistige Leistungsfähigkeit wird beeinträchtigt. Lärm lenkt die Aufmerk-
samkeit ab, unterbricht Denkvorgänge und stört das Behalten und Verarbeiten von In-
formation. Diese Wirkungen sind bei Kindern besonders stark ausgeprägt und im Be-
zugsfeld Schule besonders relevant. 

Lärm ist auch ein Stressfaktor, der zu negativen emotionalen Reaktionen führen 
kann, die sich wiederum auf das soziale Verhalten der betroffenen Personen auswir-
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ken. Lärm, dem man sich hilflos ausgeliefert fühlt, erzeugt Verärgerung und Frustrati-
on. Menschen, die verärgert und frustriert sind, sind weniger bereit, anderen zu hel-
fen; auch ist ihre Aggressionsbereitschaft erhöht. Sozialpsychologische Studien bele-
gen, dass die Hilfsbedürftigkeit eines Mitmenschen viel häufiger übersehen wird, 
wenn die Situation von Lärm begleitet ist. Weiterhin wurde gezeigt, dass die Hilfsbe-
reitschaft von Personen abnimmt, wenn sie vorher Lärm ausgesetzt waren. Die Wir-
kungen des Lärms halten also über die eigentliche Expositionsphase hinaus an. 

Andauernder Stress kann langfristig zu manifesten Gesundheitsschäden führen. Epi-
demiologische Studien weisen auf ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen bei lärmbelasteten Personen hin. Dies gilt insbesondere für Menschen, 
die sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause dem Lärm ausgesetzt sind. 

Im Schulunterricht werden hohe Anforderungen an die „Zuhörkompetenz“ der Kinder 
gestellt. Komplexe sprachliche Mitteilungen müssen nicht nur verstanden, sondern 
auch im Kurzzeitgedächtnis gespeichert, verarbeitet und gegebenenfalls in Handlun-
gen umgesetzt werden. Auch diese Prozesse werden durch ungünstige Hörbedin-
gungen beeinträchtigt. 

In Studien wurden die Leistungen von Grundschulkindern beim Verstehen von Ein-
zelwörtern und komplexen mündlichen Anweisungen geprüft. Die Kinder zeigten sig-
nifikante Verschlechterungen beim Anweisungsverständnis, wenn die Sätze „verhallt“ 
oder mit Störgeräuschen präsentiert wurden. Dies war selbst dann der Fall, wenn das 
Verstehen der Einzelwörter noch recht gut gelang. Dieser Effekt ist dadurch zu erklä-
ren, dass bei Halligkeit und Störgeräuschen mehr kognitive Kapazität aufgewendet 
werden muss, um die Sprache richtig zu verstehen - man muss sehr konzentriert und 
genau hinhören. 

Durch die erhöhten Anforderungen bei der Informationsaufnahme verbleibt weniger 
Kapazität für das Behalten und Verarbeiten der Information. 

Diese Befunde zeigten, dass Vor- und Grundschulkinder auf optimale Hörbedingun-
gen angewiesen sind, um sprachliche Informationen verstehen und mental verarbei-
ten zu können. 

Dies gilt prinzipiell für alle Kinder, in ganz besonderem Maße jedoch für diejenigen, 
denen das Hören und Zuhören - aus den unterschiedlichsten Gründen - ohnehin 
schwerfällt. 

Hierzu gehören natürlich Kinder und Jugendliche mit peripheren Hörstörungen. Jün-
gere Kinder sind durch infektbedingte Flüssigkeitsansammlungen im Mittelohr oft 
über mehrere Wochen im Hören eingeschränkt. Nach Angaben von HNO-Ärzten sind 
80-90 % aller Kinder hiervon während ihrer Schulzeit mindestens einmal betroffen. 
Weiterhin ist eine Zunahme von chronischen Hörschäden bei Kindern und Jugendli-
chen zu verzeichnen. Eine andere, in diesem Zusammenhang besonders zu berück-
sichtigende Gruppe sind Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache. Für diese Kinder 
ist das Zuhören ohnehin extrem anstrengend. 

Eine zusätzliche Erschwerung durch schlechte akustische Bedingungen führt dazu, 
dass ihre Belastungsgrenzen noch schneller erreicht sind. Analoges gilt für Kinder mit 
Teilleistungsschwächen im Bereich der auditiven Verarbeitung und Wahrnehmung. 
Das periphere Hörvermögen dieser Kinder ist meist intakt, so dass sie in audiologi-
schen Standarduntersuchungen nicht auffallen. Die Defizite zeigen sich erst in 
„schwierigen“ Hörsituationen, z. B. dadurch, dass die Kinder ähnlich klingende Wörter 
verwechseln, bei Anweisungen häufig nachfragen, auf Ansprache nicht reagieren und 
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große Mühe haben, sich auf wechselnde Sprecher, wie etwa bei Gruppendiskussio-
nen, einzustellen und zuzuhören, wenn Störgeräusche vorhanden sind. 

Auch Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen, spezifischen Sprachentwicklungsstö-
rungen oder Lernstörungen werden durch schlechte raumakustische Bedingungen 
besonders beeinträchtigt. 

Eine Erhöhung des Störgeräuschpegels führt bei all diesen Kindern zu einer noch 
massiveren Beeinträchtigung des Sprachverstehens als bei nicht betroffenen Kin-
dern. 

Nach diesen Erkenntnissen der Akustik und Didaktik erscheint der aus dem Jahr 
1990 stammende Grenzwert zum Schutz von Schulen vor Verkehrsgeräuschen von 
57 dB (A) (gemessen an der Fassade des Schulgebäudes) nach unten korrekturbe-
dürftig. 

Gleichwohl ist festzustellen, dass der gegenwärtige Betrieb auf der Bahnstrecke 
durch Altendorf an der Fassade der Schule und des Kindergartens zu einem Beurtei-
lungspegel von LDen bis zu 65 dB (A) führt und dieses Indiz dafürspricht, dass die 
Kommunikation und das Lernen in dem Schulgebäude während der Vorbeifahrt lauter 
Güterzüge erheblich beeinträchtigt wird. 

Bestärkt wird diese Bewertung dadurch, dass es bei dem Schulgebäude an ausrei-
chenden passiven Schallschutz sowie einer technisch organisierten Be- und Entlüf-
tung sowie Klimatisierung der Räume fehlt. Das führt nicht nur zu einzelnen nicht 
mehr hinnehmbaren Kommunikationsstörungen während der Vorbeifahrt der Güter-
züge, sondern auch zu einem Defizit bei der Sauerstoffversorgung in der zweiten 
Hälfte einer Schulstunde, weil der Bahnlärm einen störungsfreien Unterricht bei zu 
mindestens teilgeöffneten Fenstern in Richtung der Bahntrasse derzeit unmöglich 
macht. 

In den Außenbereichen der Schule ist als Folge der Betriebsimmissionen die Ver-
ständlichkeit der Kommunikation über eine übliche Sozialdistanz von vier Meter noch 
stärker beeinträchtigt. 

Ein geplanter Unterricht im Freien kann daher wegen der vorbeschriebenen Betriebs-
immissionen praktisch nicht mehr stattfinden. 

15. Erschütterungen und Vibrationen 

Der Betrieb der Bahntrasse führte auch zu Erschütterungen, die in der Schule und 
dem Kindergarten störend wahrnehmbar sind. Die Erschütterungen vorbeifahrender 
schwerbeladene Güterzüge sind nach den Schilderungen der Schüler irritierend (Be-
weis: Augenscheinseinnahme in der Immobilie). 

16. Luftverunreinigungen 

Jede Vorbeifahrt von Zügen an der Schule und der Kita wirbelt verunreinigte und 
auch besonders kleine Feinstaubteile auf, die von den Nutzern über die Atemluft auf-
genommen werden muss und zu einem erheblichen Gesundheitsrisiko führt. Dazu 
zählt auch der metallische Abrieb von Schienen und Rädern der Schienenfahrzeuge. 

17. Nachbarrechtlicher Anspruch auf Lärmschutz 

Die vorgenannten das Wohnen und Lernen wesentlich beeinträchtigenden schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch den Betrieb der Bahnstrecke müssen von unserer 
Mandantschaft nicht geduldet werden, denn dieser steht zusammenfassend aus dem 
Nachbarschaftsrecht als Teil des bürgerlichen Rechts (§ 906 i. V. m. § 1004 BGB) ein 
erfolgreich einklagbarer Anspruch gegenüber der Vorhabensträgerin auf Unterlas-
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sung der Immissionen oberhalb der Schwelle einer wesentlichen Beeinträchtigung 
der Wohnnutzung zu. 

18. Anspruchsgrundlage 

Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung von einem anderen Grund-
stückausgehenden Geräuschen und Erschütterungen insoweit verbieten, als die Ein-
wirkung die Benutzung seines Grundstückes wesentlich beeinträchtigt (§ 906 Abs. 1 
BGB). Eine wesentliche Beeinträchtigung liegt nach der gesetzlichen Definition in der 
Regel vor, wenn die in Gesetzen oder Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- und 
Richtwerte von den nach diesen Vorschriften ermittelten und bewerteten Einwirkun-
gen überschritten werden. Das gleiche gilt insoweit, als eine wesentliche Beeinträch-
tigung durch eine nicht ortsübliche Benutzung des anderen Grundstücks herbeige-
führt wird und durch Maßnahmen verhindert werden kann, die Benutzern dieser Art 
wirtschaftlich zumutbar sind. 

Hat der Eigentümer eine Einwirkung zu dulden, so kann er von dem Besitzer des an-
deren Grundstücks einen angemessenen Ausgleich gemäß § 906 Abs. 2 S. 2 BGB in 
Geld verlangen, wenn die Einwirkung eine ortsübliche Benutzung seines Grundstücks 
oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt. 

19. Referenzentscheidung des Bundesgerichtshofs vom 27. Oktober 2006 

Der Erfolg eines solchen Anspruchs auch gegen eine seit Jahrzehnten im Bestand 
betriebene Bahnstrecke des im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland stehenden 
Verkehrsinfrastrukturunternehmens ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtsho-
fes durch das Urteil vom 27. Oktober 2006 (Az. V ZR 2/06, juris) geklärt. 

Anlieger einer Bahnstrecke müssen nach diesem Urteil wesentliche Lärmbeeinträch-
tigungen von einem Bahngrundstück nur dulden, wenn diese nicht durch wirtschaft-
lich zumutbare Maßnahmen verhindert werden können. Sind aktive Maßnahmen des 
Schallschutzes ausnahmsweise technisch nicht realisierbar oder wirtschaftlich nicht 
zumutbar, steht den Anliegern nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes eine Kom-
pensation in Höhe der Kosten für den Einbau von geeigneten Schallschutzfenstern 
zu. 

Den Anspruch leitet der Bundesgerichtshof aus der Vorschrift des § 906 BGB ab. Da-
nach kann der Eigentümer eines Grundstücks die Zuführung nicht nur von Gasen, 
Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, sondern auch von Geräuschen und Er-
schütterungen, die von einem anderen Grundstück ausgehen, dann verbieten, wenn 
die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks wesentlich beeinträchtigt. Wesent-
lich ist die Beeinträchtigung in der Regel, wenn die in Gesetzen oder Rechtsverord-
nungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den nach diesen Vorschriften ermit-
telten und bewerteten Einwirkungen überschritten werden. Gleiches gilt für Werte in 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die nach § 48 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes erlassen worden sind und den Stand der Technik wieder-
geben. 

Ein Abwehranspruch scheidet nach dem vorzitierten Urteil nur dann aus, wenn eine 
wesentliche Beeinträchtigung durch eine ortsübliche Benutzung des anderen Grund-
stücks herbeigeführt wird und nicht durch Maßnahmen verhindert werden kann, die 
Benutzern dieser Art wirtschaftlich zumutbar sind. Hat der Eigentümer hiernach eine 
Einwirkung zu dulden, so kann er von dem Benutzer des anderen Grundstücks einen 
angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, wenn die Einwirkung eine ortsübliche 
Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus 
beeinträchtigt (§ 906 Abs. 2 BGB). 
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20. Wesentlichkeit der Immissionen 

Wann eine wesentliche Beeinträchtigung durch Immissionen des Bahnbetriebs vor-
liegt, beurteilt sich nach dem Empfinden eines verständigen Durchschnittsmenschen 
und dem, was diesem unter Würdigung anderer öffentlicher und privater Belange zu-
zumuten ist. Die Grenze zur Wesentlichkeit des Lärms ist nicht etwa allein mathema-
tisch mit Vergleich zu den in Abs. 1 Nr. 2 der 16. BImSchV genannten und zu be-
rechnenden Immissionsgrenzwerte mathematisch zu bestimmen, sondern auch auf-
grund einer eigenen wertenden Beurteilung eines angerufenen Gerichts. 

Für das Überschreiten der Schwelle zur Wesentlichkeit sind zu berücksichtigen 

• die unterschiedlichen Nutzungen der Grundstücke von dem der Lärm ausgeht und 
welches beeinträchtigt wird, 

• der bauordnungsrechtliche Charakter des Gebiets, in welchem sich die beiden 
Grundstücke befinden, 

• die Art des Lärms und seine Intensität und 

• ob die in der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) festgelegten Grenz-
werte mehr als geringfügig überschritten werden. 

Die Überschreitung der in § 2 Abs. 1 Nr. 2 16. BImSchV genannten Werte ist nur eine 
Entscheidungshilfe und Indiz dafür, dass der Lärm wesentlich stört, nicht aber eine 
bindende Größe. 

Der Beurteilungspegel der Schallimmissionen des Bahnbetriebs ist nach den Vorga-
ben der Anl. 2 zur Verkehrslärmschutzverordnung rechnerisch mit einer Mittelung 
über den Beurteilungszeitraum eines Kalenderjahres zu ermitteln. Dafür fehlen unse-
rer Mandantschaft die notwendigen Betriebsdaten der Strecke und die methodischen 
Kenntnisse zu dieser sehr anspruchsvollen Berechnung. 

In der Praxis werden durch die Betriebsimmissionen des Verkehrs auf der Bahnstre-
cke seit 2017 relevante Funktionen des Wohnens wie die unbehinderte Kommunika-
tion im privaten Bereich sowie das Einschlafen und Durchschlafen für unsere Man-
dantschaft nach 22:00 Uhr wesentlich behindert. 

21. Fehlende Ortsüblichkeit 

Für die Beurteilung, ob von einem anderen Grundstück ausgehende Einwirkungen 
die ortsübliche Benutzung des davon betroffenen Grundstücks über das zumutbare 
Maß hinaus beeinträchtigen, gilt grundsätzlich derselbe Maßstab wie für die Beurtei-
lung, ob diese Einwirkungen zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Grund-
stücksnutzung (§ 906 Abs. 1 Satz 1 BGB) führen. 

Solche Immissionen oberhalb der in § 2 Verkehrslärmschutzverordnung sowie der 
einschlägigen Industrienorm gegen Erschütterungen normierten Grenzwerte der Im-
missionen sind von anderen Grundstücken in der durch Wohnnutzung geprägten 
Nachbarschaft nicht ortsüblich. Insbesondere existieren in der Nachtzeit keine Lärm-
quellen vergleichbarer Intensität. 

Die Betriebsimmissionen der beanstandeten Bahnstrecke wurden niemals öffentlich-
rechtlich planfestgestellte, weshalb ihnen gegenüber Abwehransprüche nicht gemäß 
§ 76 Abs. 2 VwVfG ausgeschlossen sind. 

22. Zumutbarkeit von Abhilfemaßnahmen 

Die Immissionen des Bahnbetriebs können durch additive Nutzung mehrerer geeig-
neter Maßnahmen wirtschaftlich zumutbar auf das gesetzliche Maß des § 2 Verkehrs-
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lärmschutzverordnung reduziert werden; dazu zählen der Einbau von Schienensteg-
dämpfer, das akustische Schleifen der Gleise nach der technischen Methode des so 
im Eisenbahn Recht bezeichneten »besonders überwachten Gleises«, die Errichtung 
von 70 cm hohen Gabionen zwischen den Gleisen, die Besohlung der Schwellen o-
der den Bau einer Lärmschutzwand und kurzfristig die Absenkung der Geschwindig-
keit insbesondere der Güterzügen während der Nachtzeit oder ein Nachtfahrverbot 
für Güterzüge mit alten Bremssystem (Grauguss). 

Maßnahmen zur Minderung der Emissionen sind der Deutschen Bahn Netz AG durch 
die oben aufgezeigten technischen Maßnahmen kurz und mittelfristig möglich. Da das 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen vollständig im Eigentum der Bundesrepublik 
Deutschland steht und deren Haushalt mehrere 100 Milliarden umfasst, hindern auch 
finanzielle Aspekte nicht eine kurzfristige Umsetzung der Abhilfemaßnahmen. 

Bis zur Einhaltung der normierten Grenzwerte steht der Mandantschaft ein Anspruch 
auf Geldersatz für die Einschränkung der Nutzbarkeit der Wohnimmobilie gegenüber 
dem Eisenbahninfrastrukturunternehmer zu. 

23. Bestandsschutz 

Der Anspruch ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil für die Bahnstrecke Bestands-
schutz bestehen könnte. Das folgt zunächst schon aus der oben entwickelten rechtli-
chen Begründung für die These, dass es hier für Bau und Betrieb Bahnstrecke und 
ihrer Kapazitätssteigerungen wie das zweite Gleis, die Elektrifizierung, neue Wei-
chen, Signaltechnik und Linienzugbeeinflussung an einer eisenbahnrechtlichen Plan-
feststellung, Plangenehmigung sowie ein jeder Baugenehmigung fehlt. 

Dem hat der Gesetzgeber auch nicht im Luftverkehrsrecht abgeholfen. Denn Bahn-
lärm wird vom Gesetzgeber anders als Fluglärm bewertet. Im Urteil vom 10. Dezem-
ber 2004 hat der BGH einen zivilrechtlichen Entschädigungsanspruch nach § 906 
Abs. 2 Satz 2 BGB wegen von Flugplätzen ausgehender Lärmbelästigungen dann 
ausgeschlossen, wenn ein Planfeststellungsverfahren (§§ 8, 9, 10 LuftVG) durchge-
führt worden ist oder eine Planfeststellung (gem. § 71 Abs. 2 Satz 1 LuftVG) fingiert 
wird. 

Für Bahnlärm gilt das nicht. Zum einen fehlt es bei Bahnstrecken des Bestandes häu-
fig an dem seit dem Jahr 1871 mit der Gründung des Deutschen Reiches und dem 
Inkrafttreten des Reichseisenbahngesetzes gebotenen eisenbahnrechtlichen (Bau-) 
Planfeststellung. Zudem wurden die Bahnstrecken wie auch hier schrittweise für län-
gere Züge, höhere Lasten und größere Geschwindigkeiten unter anderem durch die 
Elektrifizierung, den Austausch des Unterbaus sowie durch den Tausch von Beton-
schwellen für die früher üblichen Holzschwellen und eine neue Stellwerkstechnik er-
tüchtigt ohne dass dafür eine Genehmigung oder Planfeststellung durch die zuständi-
ge Eisenbahnbehörde erteilt worden ist. 

Zum anderen fehlt es für den Eisenbahnverkehr an einer § 71 LuftVG entsprechen-
den gesetzlichen Regelung, welche für alte Flugplätze eine Planfeststellung fingiert. 
Das zeigt, dass der Gesetzgeber für den Bahnverkehr einen mit dem Betrieb alter 
Flugplätze vergleichbaren Regelungsbedarf nicht für notwendig hält. Diese gesetzge-
berische Wertung müssen die Gerichte beachten. Die Bahn ist deshalb ohne Ein-
schränkung in das System der Abwehr von Geräuschimmissionen und der Entschä-
digungspflicht nach § 906 BGB eingebunden. 

Im Ergebnis billigte der BGH in dem oben zitierten Urteil dem dortigen Anlieger einer 
Eisenbahnstrecke wegen Überschreitens der normierten Grenzwerte durch den 
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Bahnbetrieb durch eine nicht ortsübliche Benutzung des Bahngrundstück eine 
Geldentschädigung als Ausgleich zu. 

24. Abgrenzung der Vorsorge- und Sanierungswerte 

Die Geldentschädigung ist bereits bei Überschreiten der fachplanungsrechtlichen Er-
heblichkeitsschwelle für eine Schule (tags/nachts 57/47 dB(A)) und nicht erst bei der 
wesentlich höheren (+ 13 dB) enteignungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle eröffnet. 
Denn die fachplanungsrechtlichen Erheblichkeitsschwelle bestimmt nach der Recht-
sprechung des BGH zugleich die Grenze zur zivilrechtlichen Wesentlichkeit des 
Lärms (§ 906 Abs. 1 Satz 1 BGB). 

Nur wenn der Entschädigungsanspruch des beeinträchtigten Grundstückseigentü-
mers seine Grundlage in einer entsprechenden Anwendung von § 906 Abs. 2 Satz 2 
BGB wegen hoheitlicher Eingriffe der öffentlichen Hand hat, gilt für die Beurteilung 
der Unzumutbarkeit die enteignungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle, die deutlich 
über der fachplanungsrechtlichen Erheblichkeitsschwelle liegt. 

25. Rechtsgedanke der Priorität 

Die Bahn darf nach der zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht des-
halb mehr Lärm und andere Immissionen verursachen, weil ihre Gleisanlagen vor 
dem Bau oder Kauf des Wohneigentums vorhanden war (Gedanke der Priorität). 

Zwar dürfen für die Begründung eines Entschädigungsanspruchs für unzumutbaren 
Lärm die Umstände nicht außer Betracht gelassen werden, die den durch die unter-
schiedliche Nutzung des emittierenden und des beeinträchtigten Grundstücks hervor-
gerufenen Interessenkonflikt durch Maßnahmen des einen oder des anderen Eigen-
tümers veranlasst oder verschärft haben. Aber wer sich in Kenntnis einer lärmintensi-
ven Eisenbahnstrecke, in deren Nähe ansiedelt, ist nicht uneingeschränkt zur Dul-
dung jeglicher Immissionen verpflichtet, sondern, so der BGH, "nur zur Duldung der-
jenigen, die sich in den Grenzen der zulässigen Richtwerte hält". Werden diese Werte 
überschritten und führt das zu einer wesentlichen, aber zu duldenden Beeinträchti-
gung der Benutzung seines Grundstücks, steht dem Eigentümer ein Anspruch auf 
Ausgleich in Geld zu (§ 906 Abs. 2 Satz 2 BGB). 

26. Öffentliches Interesse 

Auch der Gesichtspunkt, dass der Schienenverkehr öffentlichen Interessen dient und 
die Allgemeinheit auf ihn angewiesen ist, rechtfertigt - so der BGH - keine Erhöhung 
der Zumutbarkeitsgrenze. 

Die Immissionsgrenzwerte nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 16. BImSchV sind im Vergleich hö-
her als jene nach der TA-Lärm angesetzt (Schienenbonus). Damit ist nach Bewertung 
des BGH "dem Gemeinwohlinteresse am Schienenverkehr ausreichend Genüge ge-
tan." 

Der Mandantschaft steht ein hinreichend erfolgversprechender Anspruch auf Schutz 
gegen Immissionen oberhalb der Schwelle der Wesentlichkeit gegen die Vorhabens-
trägerin zu. 

Rechtlich können der Mandantschaft daher diese Immissionen in diesem eisenbahn-
rechtlichen Planfeststellungsverfahren nicht als Vorbelastung entgegengehalten wer-
den, weil es an einer Legitimität für diese Immissionen fehlt. Der Schutzanspruch un-
serer Mandantschaft wird zusammenfassend durch diese rechtswidrigen Immissionen 
nicht gemindert. 
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Die Planunterlagen verkennen, dass die Hausgrundstücke in Altendorf in Ansehung 
des oben begründeten nachbarrechtlichen Anspruchs auf Unterlassung von Emissio-
nen oberhalb der normierten Grenzwerte der Vorsorge im Prognosejahr bei der Null-
variante keine ihre Schutzbedürftigkeit mindernde Vorbelastung aufweisen. 

27. Freiwilliges Lärmsanierungsprogramm 

Im Gegensatz zur Lärmvorsorge bei Neubau und wesentlicher Änderung gibt es kei-
ne öffentlich- rechtlich normierten Vorgaben für die Lärmsanierung an bestehenden 
Schienenwegen. 

Um dennoch den Anwohnern bestehender Schienenwege Lärmschutz zu gewähren, 
hat die Bundesregierung 1999 ein freiwilliges Lärmsanierungsprogramm für „Maß-
nahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes” aufgelegt. 
Dieses wird durch die Deutsche Bahn AG im Auftrag der Bundesregierung umge-
setzt. Nach der „Richtlinie für die Förderung von Lärmsanierungsmaßnahmen Schie-
ne“ können Lärmsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, wenn die Beurtei-
lungspegel die dort festgelegten gebietsbezogenen Grenzwerte überschreiten. Die 
Lärmsanierung erfolgt an Hand von festgelegten Prioritäten im Rahmen der jährlich 
verfügbaren Haushaltmittel. 

Hilfsweise zum oben begründeten nachbarrechtlichen Anspruch auf Sanierung der 
Immissionen der Bestand Strecke beantragt die Gemeinde Altendorf gegenüber dem 
Bundesverkehrsministerium, die Sanierung der Bahnstrecke durch die Ortslage mit 
höchster Priorität in das aus Mitteln des Bundeshaushalts finanziertes freiwilliges 
Programm zur Lärmsanierung aufzunehmen und diese in den kommenden Monaten 
umzusetzen. 

Der nachbarrechtliche Anspruch auf Einhaltung der Vorsorgewerte der 16. BImSchV 
und die Sanierungsgrenzwerte unterscheiden sich erheblich. So ist zugunsten eines 
„Allgemeinen Wohngebietes“ (§ 4 BauNVO) ein Vorsorgewert von tags/nachts 59/49 
dB(A), bei der freiwilligen Lärmsanierung nach dem vorgenannten Programm des 
Bundes aber nur ein um 8 dB(A) höherer Wert einzuhalten. 

Gleichwohl sind allein in Altendorf 70 Einwohner einer nächtlichen Lärmbelastung von 
> 60 dB(A) ausgesetzt und daher in dieses Lärmsanierungsprogramm der Bundesre-
gierung einzubeziehen. 

Wir erheben die Rüge, dass hier bislang auf die Anwendung des Programmes unter 
Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz verzichtet wurde. 

28. Flächennutzungsplanung der Gemeinde 

Die Gemeinde hat die Instrumente der Bauleitplanung unter gesetzmäßiger Beteili-
gung der Deutschen Bahn Netz AG und insoweit ihrer Rechtsvorgängerin der Deut-
schen Bundesbahn genutzt. 

Der Aufstellungsbeschluss für den Flächennutzungsplan gemäß § 5 BauGB wurde 
gemäß § 2 Abs.1 BbauG am 14. August 1980 ortsüblich bekannt gemacht und an-
schließend die vorgezogene Bürgerbeteiligung durchgeführt. Der Entwurf des Flä-
chennutzungsplanes mit Erläuterung wurde aufgrund des Auslegungsbeschlusses 
des Gemeinderats vom 17. Juli 1981 gemäß § 2a, Abs. 6 BBauG in der Zeit vom 03. 
November 1981 bis 4. Dezember 1981 öffentlich ausgelegt und diese Auslegung 
durch öffentlichen Aushang und im kommunalen Mitteilungsblatt bekannt gemacht. 
Zuvor waren die Träger öffentlicher Belange unter Einschluss der Deutschen Bun-
desbahn (Bundesbahndirektion Nürnberg) an der Planung beteiligt worden (§ 4 
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BauGB). Der Gemeinderat hat den Flächennutzungsplan am 15. Februar 1982 be-
schlossen. 

Die Regierung von Oberfranken hat diesen Flächennutzungsplan mit Bescheid Nr. 
420 - 5230 A1 - Ziffer 1 / 82 vom 27. Mai 1982 gemäß § 6 BBauG genehmigt. Die 
Genehmigung ist am 28. November 1984 ortsüblich durch Anschlag am Schwarzen 
Brett der Gemeinde bekannt gemacht worden. Der genehmigte Flächennutzungsplan 
mit Erläuterung liegt seit dem 29. November 1984 gemäß 8 12, Satz 1 BbauG zu Je-
dermanns Einsicht aus. 

Der Flächennutzungsplan stellt - im Nahbereich der Bahntrasse - das Baugebiet öst-
lich der Bahntrasse und nördlich der Frankenstraße, sowie der Hausgrundstücke 
Frankenstraße 7b bis 23 und das Hausgrundstück Gotenstraße 15 als Wohnbauflä-
che (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 Baunutzungsverordnung - BauNVO -) dar. Spiegelbildlich der 
Bahntrasse zu der Bebauung Frankenstraße 9 bis 23 auf der Westseite stellt der Flä-
chennutzungsplan, zwischen der Trasse und der Bamberger Straße nördlich der 
Schulstraße, ebenfalls eine Wohnbaufläche dar (Flurname „Strichbaum“). Auch süd-
lich der Jurastraße und östlich der Bahnlinie stellt der Flächennutzungsplan eine 
Wohnbaufläche dar, die inzwischen durch einen Bebauungsplan („Kirchweg“) mit der 
Festsetzung eines Wohngebiets überplant wurde (Bebauung am Straßenzug Am 
Haidesand). Die weiteren trassennah gelegenen Baugebiete stellt der Flächennut-
zungsplan als gemischte Bauflächen (M) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO dar. Öst-
lich der Gotenstraße wird eine gewerbliche Baufläche (G) dargestellt. Die Trasse der 
Bahnstrecke und die Bahnhofsflächen werden als „Flächen für Bahnanlagen“, darge-
stellt. 

Der Flächennutzungsplan stellt im Übrigen östlich der Bahnstrecke an der nördlichen 
Grenze des Gemeindegebiets nördlich der Flurstücke 703, 701 und 700 eine Wasser-
fläche (Baggersee) mit der Kennzeichnung „Naherholung“ dar. Zwischen der Bahnli-
nie und dieser Wasserfläche wird eine Fläche für die Landwirtschaft mit Überlagerung 
der Funktionsbestimmung „Mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt“ darge-
stellt, die vom ausgelegten Plan in Anspruch genommen wird. 

Während des Aufstellungsverfahrens des Flächennutzungsplanes verkehrten auf der 
Bahnstrecke neben dem Nahverkehr ein länderübergreifender Fernverkehr - bedingt 
durch die innerdeutsche Teilung - in nur sehr eingeschränktem Umfang von ca. drei 
Interzonen-Zügen in jeder Richtung und ein nur, im Vergleich zu heute, sehr viel ge-
ringerer Güterzugverkehr. 

Die Immissionen des damaligen Bahnverkehrs zu Lasten der Fassaden der Haus-
grundstücke beidseits der Bahntrasse überschritten die Orientierungswerte der DIN 
18005 für Wohnbauflächen nicht. 

Die Behörde Deutsche Bundesbahn äußerte sich in dem Aufstellungsverfahren für 
den Flächennutzungsplan nicht abweichend, sie kündigte insbesondere für die Zu-
kunft keine Intensivierung der Verkehrszahlen und der davon ausgehenden Immissi-
onen an. 

Seit Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung des Flächennutzungsplans hat die 
Behörde Deutsche Bundesbahn die Gemeinde Altendorf nicht über ihr vorliegende 
Erkenntnisse unterrichtet, dass die Durchführung des Flächennutzungsplans erhebli-
che, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt habe 
(§ 4 Absatz 3 BauBG). Auch hat das Bundesverkehrsministerium die Gemeinde 
Altendorf über keine Veränderung der Sachlage informiert, die eine abweichende 
Planung erforderlich machen würde. Daraus folgt, dass sich auch die Bundesregie-
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rung durch dieses Fachministerium mit der Gemeinde nicht über eine solche Verän-
derung der Sachlage gemäß § 7 Satz 3 BauGB „ins Benehmen“ gesetzt hat. 

Die Gemeinde hat zwischenzeitlich sieben Änderungen des Flächennutzungsplanes 
beschlossen. 

In der im Amtsblatt 45/46 vom 17. November 1995 bekanntgemachten genehmigten 
und in Kraft getretenen Änderung 3.1 wird eine ursprünglich als Landwirtschaftsfläche 
dargestellte Fläche („Mühlwiesen“) nunmehr als Wohnbaufläche dargestellt. 

In der 7. Änderung des Flächennutzungsplans, aufgestellt durch Beschluss der Ge-
meinderatsitzung vom 31. März 2016, wurden für die Flurstücke 767 und 767/4 mit 
einer Flächengröße von 2,7 ha, bisher als Flächen für die Landwirtschaft dargestellte 
Bereiche nunmehr als Wohnbaufläche ausgewiesen. 

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung von Ende Oktober 2017 einen Beschluss 
über die Grundzüge eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für Grundstücke 
des Baumbestandes erstens beidseits der Schulstraße sowie zweitens zwischen der 
Bahnstrecke und der Germanenstraße gefasst, der folgenden Wortlaut hat: 

»Die Gemeinde Altendorf verfolgt für die nicht vom Geltungsbereich eines bestands-
kräftigen Bebauungsplans erfassten bebauten Grundstücke 

a. zwischen der Brücknerstraße und der Germanenstraße im Osten und der Eigen-
tumsfläche der Deutschen Bahn Netz AG (Bahnstrecke Nürnberg - Ebensfeld) und 

b. zwischen der Eigentumsfläche der Deutschen Bahn Netz AG (Bahnstrecke Nürn-
berg — Ebensfeld im Osten und dem Rhein - Main - Donaukanal im Westen 

-Planungsgebiet - in Ansehung der Belastung durch Immissionen in Form von Bahn-
lärm und Erschütterungen der betrieblichen Nutzung der vorgenannten Bahnstrecke 
als städtebauliche Entwicklungsplanung das Ziel, gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse zu sichern bzw. wiederherzustellen. 

Zum Schutz der Wohnfunktionen soll in diesem Planungsgebiet sichergestellt wer-
den, dass der Beurteilungspegel an der Fassade der Wohnhäuser den Immissions-
grenzwerte von tags/nachts 59/49 dB (A) nicht überschreitet.« 

Die Gemeindevertretung hat in der gleichen Sitzung einen Aufstellungsbeschluss für 
die Z. 8.Flächennutzungsplan Änderung der Gemeinde Altendorf - Grundstücke des 
Baumbestandes erstens beidseits der Schulstraße sowie zweitens zwischen der 
Bahnstrecke und der Germanenstraße« gefasst, der folgenden Wortlaut hat: 

» Zur Sicherung bzw. Wiederherstellung gesunder Wohnverhältnisse wird eine Ände-
rung des Flächennutzungsplanes nach §§ 2, 5 und 6 BauGB eingeleitet. 

Der Aufstellungsbeschluss ist vom Gemeinderat zu erlassen. 

Der Gemeinderat Altendorf beschließt im Gemeindegebiet Altendorf - Ortsteil Alten-
dorf die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes einzuleiten. 

Die Änderungsfläche ist gemäß der durchbrochenen Linie auf dem anliegenden 
Planauszug umgrenzt. 

Es handelt sich dabei um die Bauflächen östlich der Bahnlinie zwischen der Goten-
straße im Norden und dem Deichselbach im Süden sowie westlich der Bahnlinie zwi-
schen dem Rand der bebauten Ortslage im Norden und dem Deichselbach im Süden. 

Die betreffenden Flächen sind im bestehenden Flächennutzungsplan als gemischte 
Baufläche (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) dargestellt. 
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Die betreffenden Flächen sollen im Zuge des Änderungsverfahren als Wohnbauflä-
che (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) dargestellt werden. 

Diese zu ändernde Flächendarstellung dient der Sicherung bzw. Wiederherstellung 
gesunder Wohnverhältnisse zum Schutz gegen Schallimmissionen und Erschütterun-
gen des Betriebes der durch den Ortsteil verlaufenden Trasse der Eisenbahnstrecke. 

Mit der Planänderung soll auch der Beschluss über die Grundzüge eines städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes für das Plangebiet planerisch umgesetzt werden und 
die bereits bebauten Grundstücke als Wohnbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) 
dargestellt werden. 

29. Bebauungsplanung der Gemeinde Altendorf 

Die Gemeinde Altendorf hat für sieben Flächen ihres Gemeindegebiets Bebauungs-
pläne aufgestellt, bzw. entsprechende Verfahren eingeleitet. 

Bebauungsplan Kirchweg 

Die Gemeinde Altendorf hat am 30. Januar 1981 die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Kirchweg“ beschlossen und diesen Beschluss am 06. Februar 1981 ortsüblich be-
kannt gemacht. Die öffentliche Darlegung und Anhörung wurde am 15. September 
1982 durchgeführt. Der Entwurf des Bebauungsplans „Kirchweg“ wurde mit Begrün-
dung vom 01. Oktober bis einschließlich 3. November 1982 öffentlich ausgelegt und 
der Auslegungsbeschluss vom 17. September 1982 im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
vom 20. September 1982 bekannt gemacht. Parallel wurden die Träger öffentlicher 
Belange einschließlich der Behörde Deutsche Bundesbahn (Bundesbahndirektion 
Nürnberg) beteiligt. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 25. No-
vember 1982 diesen Bebauungsplan Kirchweg als Satzung beschlossen. Das Land-
ratsamt Bamberg hat den Bebauungsplan Kirchweg mit Bescheid vom 28. Februar 
1983 genehmigt. Die Gemeinde hat diese Genehmigung durch Aushang am Schwar-
zen Brett der Gemeinde am 11. März 1983 öffentlich bekannt gemacht. 

Die Deutsche Bundesbahn hatte dem Plan nicht widersprochen und hat sich seitdem 
mit der Gemeinde nicht ins Benehmen gesetzt, dass eine Veränderung der Sachlage 
eine abweichende Planung erfordere. Der Bebauungsplan setzt für Flächen östlich 
der Bahnstrecke, südlich der Jurastraße und nördlich des Deichselbachs, ein „Allge-
meines Wohngebiet” fest. Im Wesentlichen entspricht dies der heutigen Bebauung 
entlang des Straßenzuges Am Haidesand. 

Bebauungsplan Mühlwiesen 

Der Gemeinderat von Altendorf hat für den bereits zuvor als Satzung öffentlich be-
kannt gemachten Bebauungsplan „Mühlwiesen“ (rechtskräftig seit 17. November 
1995) für ein räumlich abgegrenztes Teilgebiet am 27. September 2000, den Aufstel-
lungsbeschluss für eine 1. Änderung des bestehenden Bebauungsplans gefasst und 
diesen Aufstellungsbeschluss durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 39/40 vom 6. 
Oktober 2000 ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Mühlwiesen“ lag mit Begründung 
vom 16. Oktober bis 17. November 2000 öffentlich aus, nachdem der Auslegungsbe-
schluss im Amtsblatt Nr. 39/40 vom 06. Oktober 2000 ortsüblich bekannt gemacht 
worden war. Der Gemeinderat, hat nach Entscheidung über die fristgerecht von den 
beteiligten Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen und Anre-
gungen am gleichen Tag, dem 29. November 2000, die 1. Änderung des Bebauungs-
plans „Mühlwiesen”“ als Satzung beschlossen und die Begründung gebilligt. Dieser 
Beschluss, sowie die Stellen, bei denen der Plan auf Dauer von Jedermann eingese-
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hen werden kann, sind am 17. Dezember 2000 durch Veröffentlichung im Amtsblatt 
Nr. 49/52 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und Mängeln der Abwägung, sowie auf die Rechtsfolgen hin-
gewiesen worden. Die geänderte Satzung ist mit Bekanntmachung am 15. Dezember 
2000 in Kraft getreten. 

Die Deutsche Bahn Netz AG wurde an dem Verfahren ordnungsgemäß beteiligt; sie 
hat gegen den Plan keinen Widerspruch eingelegt und sich mit der Gemeinde nicht 
über eine Veränderung der Sachlage ins Benehmen gesetzt, die eine abweichende 
Planung erforderlich machen würde. 

Der Plan setzt ein Allgemeines Wohngebiet für sein Plangebiet westlich der Bamber-
ger Straße fest. 

Bebauungsplan „Point Hof-Haidäcker“ 

Der Gemeinderat hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Point, Hof-Haidäcker be-
kannt gemacht. Nach Auslegung des Entwurfs vom 27. Mai bis 30. Juni 1975 in der 
Gemeindekanzlei, hat sie ihn mit Beschluss vom 01. August 1975 als Satzung be-
schlossen. Das Landratsamt Bamberg hat den Bebauungsplan mit Entschließung 
vom 24. Februar 1976 genehmigt und der genehmigte Plan wurde vom 09. März bis 
09. April 1976 öffentlich ausgelegt, nachdem beides am 8. März 1976 ortüblich durch 
Aushang bekannt gemacht worden war. Die Deutsche Bundesbahn hat dem Plan 
nicht widersprochen und sich mit der Gemeinde auch nicht zu einer Veränderung der 
Sachlage ins Benehmen gesetzt, die möglichweise eine abweichende Planung erfor-
derlich machen würde. 

Das Plangebiet östlich des Ufers des Main-Donau-Kanals setzt in Nachbarschaft die-
ses Gewässers ein Reines Wohngebiet fest, das sich im Osten bis zum Birkenweg 
und im Norden bis zur Pointstraße erstreckt. Die Flächen nördlich der Pointstraße 
und östlich des Birkenwegs werden als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

Bebauungsplan „Point I“ 

Der Rat der Gemeinde Altendorf hat am 03. April 1981 im vereinfachten Verfahren 
die Änderung des Bebauungsplans „Point I“ als Satzung beschlossen und diesen Be-
schluss über die Änderungssatzung und deren Auslegung am 6. April 1981 ortsüblich 
bekannt gemacht. Die beteiligte Deutsche Bundesbahn hat dem Plan nicht wider-
sprochen und sich mit der Gemeinde auch nicht zu einer Veränderung der Sachlage 
ins Benimm gesetzt, die möglichweise eine abweichende Planung erforderlich ma-
chen würde. Der Plan setzt Reines Wohngebiet für die Fläche östlich des Main-
Donau-Kanals fest. 

Bebauungsplan „Point II“ 

Der Gemeinderat der Gemeinde Altendorf hat am 26. Februar 1992 den Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebauungsplan „Point II” gefasst und diesen am 27. März 
1992 ortsüblich bekannt gemacht. Die öffentliche Unterrichtung und Erörterung für die 
Bürger wurde am 15. September 1992 durchgeführt. Anschließend wurde der Entwurf 
des Plans mit Begründung in der Fassung vom 14. Mai 1993 gemäß Beschluss vom 
05. Mai 1993 im Zeitraum vom 14. Juni bis 14. Juli 1993 öffentlich ausgelegt, nach-
dem die Auslegung am 21. Mai 1993 öffentlich bekannt gemacht worden war. Die 
Gemeindevertretung hat mit Beschluss vom 22. September 1993 den Bebauungsplan 
in der Fassung vom 14. Mai 1993 als Satzung beschlossen. Er setzt ein Allgemeines 
Wohngebiet für die Flächen zwischen dem Main-Donau-Kanal im Westen, der Bam-
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berger Straße im Osten und dem Plangebiet des Bebauungsplans Point I im Süden 
fest. Die Behörde Deutsche Bundesbahn wurde als Träger öffentlicher Belange an 
der Planaufstellung ordnungsgemäß beteiligt. Sie hat dem Plan nicht widersprochen 
und sich mit der Gemeinde auch nicht zu einer Veränderung der Sachlage ins Be-
nehmen gesetzt, die möglichweise eine abweichende Planung erforderlich machen 
würde. 

30. Ungelöste Schallschutzfälle 

Der Plan räumt ein, dass er in Altendorf zahlreiche gebotene Schallschutzfälle nicht 
durch aktive Schallschutzmaßnahmen löst. 

31. Konflikte des Plans der DB Netz AG zur Bauleitplanung  

Zusammenfassend bewirkt die ausgelegte Planung der DB Netz AG schädliche Um-
welteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche oberhalb der Immissionsgrenzwerte des 
§ 2 der 16.BImSchV in den Plangebieten der kommunalen Bebauungspläne zuguns-
ten von Wohnbauflächen. Dies bewirkt, dass die Verwirklichung der Planung beein-
trächtigt wird, soweit ein Baugrundstück in seiner Nutzung bauordnungsrechtlich noch 
nicht genehmigt oder die genehmigte Nutzung noch nicht durch Bebauung umgesetzt 
ist. Gleiches gilt auch für die außergewöhnliche Fallgestaltung, dass ein genehmigtes 
Wohngebäude beispielweise durch Brand oder Einsturz untergeht und die Planung 
mit ihren Immissionen die Genehmigung eines Ersatzbaus rechtlich und faktisch be-
einträchtigt. Vor allem aber würde die Verwirklichung der Planung den durch die Be-
schlussfassung der Gemeindevertretung in den Bebauungsplänen festgesetzten Ge-
bietscharakter beeinträchtigen. Denn die Verkehrsgeräusche und auch die Erschütte-
rungen durch den Bahnbetrieb sichern nicht mehr die durch den Satzbeschluss je-
weils unterstellten und gesetzlich in § 1 Absatz 6 Nr. 1 BauGB geforderten gesunden 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Diese Beeinträchtigung des Gebietscharakters betrifft 
nicht nur festgesetzte Wohngebiete, sondern auch festgesetzte Mischgebiete gemäß 
§ 6 BauNVO, denn auch dort sind wesentliche Störungen des Wohnens nach der 
Entscheidung des Normgebers unzulässig. 

Mit Blick auf das gesamte bebaute Gemeindegebiet, bewirkt die Planung der DB Netz 
AG, dass die überwiegende Zahl der Bauflächen ihren Charakter als Wohngebiet 
gemäß § 4 BauNVO bzw. als ein dem Wohnen dienende Gebiet gemäß § 6 BauNVO 
durch Überschreitung der Immissionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 der 
16.BImSchV verlieren würde, weil dort keine gesunden Wohn-/ Arbeitsverhältnisse 
gegeben wären. 

Die durch den Verzicht auf aktive Schallschutzmaßnahme planbedingt im Prognose-
zeitraum zu erwartenden schädlichen Umwelteinwirkungen durch den Bahnbetrieb 
greifen auch in das Verfassungsrecht der Gemeinde Altendorf aus Artikel 28 Grund-
gesetz - GG ein, weil es der Gemeinde immissionsbedingt unmöglich wird, die Dar-
stellungen ihres Flächennutzungsplanes umzusetzen. 

Konkret vereitelt wird die im Flächennutzungsplan dargestellte Wohnbaufläche zwi-
schen der Bamberger Straße im Westen, der Schulstraße im Süden und der Trasse 
der Bahnlinie im Osten, deren Planung als Wohnbaugebiet eines Bebauungsplanes 
bedarf. Ein solcher Bebauungsplan wäre aber wegen der planbedingten Immissionen 
des Bahnbetriebs dort weder für ein Allgemeines Wohngebiet noch für ein von der 
Gemeinde, planerisch nicht gewünschtes Mischgebiet nicht genehmigungsfähig, weil 
die Orientierungswerte der DIN 18005 oberhalb eines Abwägungsspielraumen über-
schritten wären. 
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Als Resümee bewirkt die Planung, dass in weiten Teilen des Gemeindegebietes kei-
ne Wohngebäude mehr planerisch entwickelt oder in Gebieten nach § 34 BauGB ge-
nehmigt werden können. 

Diese dauerhaft zu erwartende Blockade trifft die Gemeinde Altendorf deshalb im be-
sonderen Maße, weil sie durch ihre Lage und Erschließung begünstigt einen außer-
ordentlichen Bevölkerungszuwachs ausweist. Sie verzeichnete etwa von 1961 bis 
1970 einen Zuwachs von 36 %. Diese Tendenz ist auch regionalplanerisch vorgege-
ben. Die Gemeinde Altendorf gilt nach den Prognosestudien des Landkreises Bam-
berg als Wachstumsgemeinde, die trotz des demographischen Wandels stetig zwi-
schen 3 - 5 % wachsen wird (Zeitraum 6/2015 bis 10/2017 ein Wachstum von 
4,98%!). Dies dient auch den öffentlichen Belangen des Umweltschutzes und der 
sparsamen öffentlichen Haushaltsverwendung in Gemeinden wie Altendorf, die durch 
eine S-Bahnstation eine Erschließung neuer Wohnbauflächen fußläufig oder durch 
Park and Ride Plätze aufweisen und somit die notwendige Nutzung eines Personen-
kraftwagens zum Erreichen des Arbeitsplatzes, der Ausbildungsstätte oder der Ein-
kaufsmöglichkeiten (weitgehend) entbehrlich machen. 

32. Grundeigentum der Gemeinde in Nachbarschaft der Bahntrasse 

Die Gemeinde Altendorf ist Eigentümer von (Haus)Grundstücken im Einwirkungsbe-
reich der Immissionen der Bahntrasse durch die Ortslage, die durch die Ausbaupla-
nung in ihrer Nutzung beeinträchtigt werden. Die Gemeinde hat dieses kommunale 
Grundeigentum in zwei beiliegenden Plänen im Format DIN A4 durch eine rote 
Kreuzschraffur kenntlich gemacht und mit arabischen Ziffern durchnummeriert, die 
sich auf dem, ebenfalls beigefügten, Flurstücks- und Eigentümernachweisen vom 19. 
September 2017 handschriftlich rechts oben wiederholen. Darauf wird vollinhaltlich 
Bezug genommen. 

Eine gesteigerte Betroffenheit im Eigentumsrecht der Gemeinde ist zur laufenden 
Nummer 15 hinsichtlich der dort betriebenen Kindertagesstätte, Grundschule und des 
Verwaltungszentrums (Rathaus mit Vortragssaal) zu diskutieren. Denn die damit an-
gesprochene Schule als Nutzung des Flurstücks 2103-0-780/0 (Jurastraße 1 / Schul-
straße 11 und 44) besitzt gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 1 der Sechszehnten Verordnung 
zur Durchführung des – Immissionsschutzgesetz (Verkehrslärmschutzverordnung - 
des 16. BImSchV) eine gesteigerte Schutzbedürftigkeit gegenüber schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche, deren Beurteilungspegel an der Fassa-
de die Immissionsgrenzwerte von 57/47 dB(A) nicht überschreiten dürfen. Gleiches 
gilt im Übrigen auch zugunsten des gegenüberliegenden privatbetriebenen Altenhei-
mes: 

Die Gemeinde ist auch Eigentümerin der mit den laufenden Nummern 12 und 13 ge-
kennzeichneten Wohnbauflächen (Flurstücke 669/6 und 672/12, Lage Nähe Kelten-
wegs, die allerdings nur eine Flächengröße von 17 qm haben. 

Schutzwürdig im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 der 16. BImSchV sind auch die Kinder-
spielplätze im Eigentum der Gemeinde (Flurstücke 69/10 Mühlwiesen, 380/4 und 
380/5 Point II). 

Die Planung der DB Netz AG bewirkt zusammenfassend schädliche Umwelteinwir-
kungen durch Verkehrsgeräusche von der Baustelle und dem Bahnbetrieb zu Lasten 
der Grundschule, des Kindergartens, der Wohnbauflächen und der Spielplatzflächen 
der Gemeinde Altendorf. Diese können durch aktive Maßnahmen des Schallschutzes 
vermieden werden. 
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33. Landesplanerischen Beurteilung 

Das Vorhaben war für den Gesamtabschnitt zwischen Nürnberg und Ebensfeld Inhalt 
einer raumordnungsrechtlich für solche Vorhaben zwingend vorgeschriebenen lan-
desplanerischen Beurteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwick-
lung und Umweltfragen (Oberste Landesplanungsbehörde), die durch einen Bericht 
vom 30. Juli 1993 abgeschlossen wurde. Danach entspricht das Vorhaben nur mit 
den dort unter Ziff. A. II. genannten Maßgaben den Erfordernissen der Raumordnung. 
Zu diesen Maßgaben zählt die Forderung, dass zum Schutz der Bevölkerung in Sied-
lungsgebieten vor Lärm ein detailliertes Lärmschutzkonzept zu erstellen und dem 
Planfeststellungsverfahren zugrunde zu legen ist. 

Bei Erstellung dieses Konzeptes sind nach der Entscheidung der Obersten Landes-
planungsbehörde zwingend die nachfolgend erörterten vier Vorgaben zu beachten. 

34. Lärmemissionen 

Die vom Betrieb der Ausbaustrecke ausgehenden Lärmemissionen sind nach der 
Entscheidung der Obersten Landesplanungsbehörde entsprechend den Bestimmun-
gen und Verfahren der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung) vom 12. Juni 1990 »ge-
nerell soweit abzumildern, dass Gefahren, Nachteile und im Sinne des Bundes - Im-
missionsschutzgesetzes erhebliche Belästigung für die Wohnbevölkerung ausge-
schlossen werden.« 

Die ausgelegten Unterlagen erfüllen diese Maßgabe nicht, weil die Emissionen des 
zukünftigen Betriebs der Ausbaustrecke nach dem öffentlich ausgelegten Plan nicht 
soweit abgemildert werden sollen, dass auch erhebliche Belästigungen für die Wohn-
bevölkerung und insbesondere unsere Mandantschaft ausgeschlossen sein werden. 
Das Gegenteil ist zu erwarten. 

35. Bonus für das besonders gepflegte und überwachte Gleis  

Ein Bonus für das besonders gepflegte und überwachte Gleis (»Gleispflegebonus« 
oder Schienenbonus) ist als Maßgabe der landesplanerischen Beurteilung der Obers-
ten Landesplanungsbehörde »bei der Bemessung der Lärmschutzmaßnahmen als 
pauschale Lärmminderung nicht in Ansatz zu bringen. Gleispflegemaßnahmen kön-
nen danach nur in tatsächlich erbrachten und nachgewiesenen Umfang der Lärm-
minderung angerechnet werden.« 

Auch diese Maßgabe wird von den jetzt ausgelegten Plan nicht beachtet, der unver-
ändert einen Bonus für das besonders gepflegte und überwachte Gleis von pauschal 
3 dB(A) vorsieht und die wissenschaftliche Erkenntnis unberücksichtigt lässt, dass 
beim Betrieb mit Güterzügen durch die Gleispflege eine solche Minderung der Schal-
limmissionen nicht in dieser Höhe eintritt. Als Folge übersehen die Antragsunterlagen, 
dass die Wohnimmobilie unserer Mandantschaft im Prognosejahr mit einem um 
3 dB(A) gesteigerten Luftschall belastet werden wird. Ein entsprechendes Schutzkon-
zept zugunsten von aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen mit dem Ziel ei-
nes Ausschlusses erheblicher Belästigungen für die Wohnbevölkerung fehlt. 

36. Vorrang der aktiven Lärmschutzmaßnahmen 

Der erforderliche Lärmschutz ist gemäß § 43 Bundes-Immissionsschutzgesetzes vor-
rangig durch aktive Lärmschutzmaßnahmen am Verkehrsweg / oder betriebstechni-
schen Maßnahmen herbeizuführen. Dabei sind nach Ziffer 1.2.1.3 der Maßgaben der 
Landesplanerischen Beurteilung 
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(1) zur Verbesserung des aktiven Lärmschutzes in Altendorf, wo die Lärmschutz-
grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung durch die bisher geplanten aktiven 
Lärmschutzmaßnahmen, nicht eingehalten werden können, »alle Möglichkeiten zur 
Verwirklichung weitergehender aktiven Lärmschutzmaßnahmen auszuschöpfen« und 

(2) »Art und Umfang der aktiven Lärmschutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten und der berührten Belange, vor allem städtebauliche Ge-
sichtspunkte, mit den Kommunen abzustimmen und zu konkretisieren.« 

Beide Maßgaben werden durch die ausgelegten Planunterlagen nicht beachtet. 

Obwohl in Altendorf die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung an 
der Fassade der Wohnimmobilien der Mandantschaft im Prognosejahr durch die bis-
her geplanten aktiven Lärmschutzmaßnahmen nicht eingehalten werden können, 
werden nicht alle Möglichkeiten zur Verwirklichung weitergehender aktiver Lärm-
schutzmaßnahmen ausgeschöpft. 

Angesprochen sind dabei aktive Lärmschutzmaßnahmen am Unterbau, an den 
Schwellen, am Gleis, durch Lärmschutzwände - differenziert nach Art des Materials, 
der Bauhöhe und der Baulänge - sowie durch eine Absenkung der Betriebsgeschwin-
digkeit der Züge und Nachtfahrverbote. 

Als Folge wird die Wohnimmobilie unserer Mandantschaft sowohl im Außenwohnbe-
reich als auch im Haus, dabei vorrangig im Dachgeschoss, mit schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Schallimmissionen belastet, die durch Ausschöpfung der ange-
sprochenen aktiven Schallschutzmaßnahmen zu vermeiden wären. 

Auch wurde Art und Umfang der aktiven Lärmschutzmaßnahmen mit der Gemeinde 
Altendorf unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und des berührten Be-
langes unter anderem der Pflege des Ortsbildes nicht abgestimmt. 

37. Passive Lärmschutzmaßnahmen nach der VDI Richtlinie 2719 

Soweit mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen und gegebenenfalls betriebstechnischen 
Maßnahmen die Lärmschutzgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung nicht er-
reicht werden, sind nach der weiteren Vorgabe der landesplanerischen Beurteilung 
zum technischen Umweltschutz passive Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzvorkeh-
rungen an Gebäuden) erforderlich und nach der VDI Richtlinie 2719 zu bemessen. 

Diese VDI Richtlinie 2719 legt Anhaltswerte für Innenschallpegel fest, die der nach-
folgenden Tabelle entnommen werden können. 

Abweichend davon legt die 24. Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissi-
onsschutzgesetzes (Verkehrswege - Schallschutzmaßnahmenverordnung) für Schlaf-
räume einen um 2 dB und für Wohnräume einen um 7 dB höheren Korrektursum-
manden und damit auch Anhaltswert für Innenschallpegel fest. Diese Verordnung 
wird vom Eisenbahn-Bundesamt und von der Vorhabensträgerin regelmäßig bei der 
Bemessung des passiven Schallschutzes durch Schallschutzfenster in Anwendung 
gebracht. Als Folge dieser Praxis würde den Wohnräumen unserer Mandantschaft 
ein um 7 dB höherer Luftschall als nach der Vorgabe der Landesplanerischen Beur-
teilung gewollt zugemutet werden. Bei Schlafräumen wäre die Landesplanerische 
Vorgabe um 2 dB(A) verfehlt. 

Auch dem Sinn und Zweck der Vorgabe der Landesplanerischen Beurteilung werden 
die Planungsunterlagen nicht gerecht. Diese strebt erkennbar einen Schallschutz 
beim Einbau neuer Fenster nach dem fortschrittlichsten Stand der Technik an. 
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In der VDI - Richtlinie 2719 - 1987 zur Schalldämmung von Fenstern und deren Zu-
satzeinrichtungen werden Angaben zur Schalldämmung im eingebauten Zustand 
gemacht, die sich zum einen auf die bekannten Definitionen von Schallschutzklassen 
beziehen und Anforderungen an den Einbau von Fenstern enthalten. Zur Montage 
von Fenstern werden dort folgende Hinweise gegeben: 

»Für die Schallschutzklasse 1 und 2 ist es im Regelfall ausreichend, die Anschlüsse 
des Blendrahmens an den Baukörper mit Schaltermaterial dicht auszuführen oder 
auszufüllen. Zur Erreichung der Schallschutzklasse 4 und 5 ist zusätzlich zur dichten 
Hinterfüllung mit Schalldämmmaterial die beidseitige dauerelastische Abdichtung er-
forderlich. Bei der Schallschutzklasse 6 sind keine allgemeinen gültigen Angaben 
möglich. 

Anmerkung: Bei allen Abdichtungsarbeiten sind die Vorschriften der Hersteller von 
Dichtungsmassen, Dichtungsprofilen, Folien und Schäumen, aber auch die Einbau-
vorschriften der Fensterhersteller zu beachten. Besondere Sorgfalt bei der Planung 
und Ausführung solcher Maßnahmen im Bereich der Fensterbank angebracht.« 

Die Oberste Landesplanungsbehörde wollte erkennbar mit dieser Vorgabe zum tech-
nischen Umweltschutz zugunsten der betroffenen Wohnräume einen optimierten 
Schutz erreichen. 

Das wird im Jahr 2017 und erst recht in der Zukunft durch Anwendung dieser techni-
schen beruhenden Richtlinie verfehlt. Denn der Schutzstandard des Jahres 1993 ist 
aber nach Bewertung der Inhalte der VDI Richtlinie 2719 in einigen Teilen zwischen-
zeitlich überholt und diese entspricht nicht mehr dem Stand der Technik der Schall-
dämmung von Außenbauteilen, insbesondere was die Lage der Dichtstofffuge angeht 
(Beweis: Vernehmung des Sachverständigen Diplom - Ingenieur Bernd Saß und Pub-
likation des Sachverständigen unter dem Titel »Schalldämmung von Fenstern im ein-
gebauten Zustand«, publiziert als Teil der Rosenheimer Fenstertage 2015; einzuho-
lendes Sachverständigengutachten). 

Zusammenfassend ist als Bewertung der Umsetzung der Landesplanerischen Ertei-
lung durch die Vorhabensträgerin im Plan zu bilanzieren, dass das Vorhaben in Tei-
len zwar eine Lärmsanierung bewirkt, aber die Vorhabensträgerin dabei aus Kosten-
gründen auf halben Weg stehenbleibt. Denn etwa der nächtliche Dauerschallpegel 
wird als Folge des Vorhabens bei der geplanten Art des defizitären aktiven Schall-
schutzes noch immer den Grenzwert der Verkehrslärmschutzverordnung für den 
Fassadenpegel von 49 dB(A) nachts überschreiten und damit schädliche Umweltein-
wirkungen durch erhebliche Belästigungen für unsere Mandantschaft bewirken, die 
nach den Vorgaben der Obersten Landesplanungsbehörde gerade vermieden wer-
den sollen. 

Unsere Mandantschaft bedarf zudem wegen der Vorbelastung der Gesundheit nicht 
zuletzt durch die jahrzehntelangen rechtswidrigen Immissionen des Bahnbetriebs - 
mehr als der der Konzeption des Immissionsschutzrechts zu Grunde liegende 35-
jährige Durchschnittsmensch - eines störungsfreien Nachtschlafs mit hinreichender 
Sauerstoffversorgung auch in der zweiten Nachthälfte. Diese Sauerstoffversorgung 
ist nach den Planungsunterlagen bei geschlossenen Schallschutzfenstern nicht gesi-
chert, weil die Vorhabensträgerin im Plan auf eine gebotene Lüftungsplanung für die 
Wohnräume verzichten will. 

Unserer Mandantschaft droht als Folge eine weitere gesundheitliche Schädigung. 
Denn der Planfeststellungsantrag mutet den Bewohnern zu, die geplanten Schall-
schutzfenster geschlossen zu halten, was insbesondere in den wärmeren Monaten 
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eines Jahres zu einem Wärmestau in den Räumen führt, dessen gesundheitsschädi-
gende Wirkung von Umweltmedizinern prognostiziert wird. 

Zur Abhilfe bietet die Bahn den Einbau einer Zwangsbelüftung an, die aber ihrerseits 
mit Schallimmissionen von ca. 27 dB(A) verbunden sein kann, die weiter das Risiko 
der Bildung von Schimmelpilzen aufwirft und deren kontinuierlicher Luftzug empfindli-
che Schläfer durch die Verursachung von Atemwegserkrankungen beeinträchtigen 
kann. Zudem werden unserer Mandantschaft die Kosten sowohl des Betriebs als 
auch der späteren zwangsläufig notwendigen Erneuerung dieser technischen Einrich-
tung auferlegt. 

Noch stärkere Schädigungen der Gesundheit und Einschränkungen der Wohnnut-
zung ergeben sich, weil die Planung der Vorhabensträgerin 

(1) durch Berücksichtigung des vom Bundesgesetzgeber in § 43 Bundes – Immissi-
onsschutzgesetzes zwischenzeitlich gestrichenen »Schienenbonus«, dessen wissen-
schaftliche Berechtigung in der Fachliteratur jedenfalls bei Strecken mit starken 
nächtlichen Güterverkehr nicht gegeben ist, den Lärmschutz unserer Mandantschaft 
um 5 dB(A) geringer als geboten konzipiert und 

(2) mit der pauschalen Anwendung der Methodik des »besonders überwachten Glei-
ses« im Widerspruch zu der Vorgabe der landesplanerischen Beurteilung ein Lärm-
schutz unserer Mandantschaft um weitere 3 dB(A) geringer als geboten konzipiert 
und damit schädliche Umwelteinwirkungen durch erhebliche Belästigungen unserer 
Mandantschaft absehbar durch das Vorhaben verursacht. 

Zusammenfassend missachtet der Plan der Vorhabensträgerin die Vorgaben der lan-
desplanerischen Beurteilung zum Luftschall und mutet unserer Mandantschaft erheb-
liche Belästigungen zu, die nach der Vorgabe des Bayerischen Staatsministeriums für 
Landesentwicklung und Fragen vermieden werden sollen. 

38. Schutz gegen Erschütterungen des Bahnbetriebs 

Ober- und Unterbau der Ausbaustrecke sind nach der Vorgabe Nr. 1.2.3 der Landes-
planerischen Beurteilung so zu errichten, dass »unter Berücksichtigung des Standes 
der Technik beim Eisenbahnbetrieb keine schädlichen und nachteiligen Erschütte-
rungen auf Gebäude und Menschen im Gebäude entstehen (vergleiche Vorgaben 
DIN 4150 „Erschütterungen in Bauwesen“ Teil 1 und 2 von September 1975, Teil 3 
vom Mai 1983 sowie VDI – Richtlinie 2058 Bl. 1 zum sekundären Schallschutz); ge-
gebenenfalls sind Beweissicherungsverfahren durchzuführen.« 

Auch diese Vorgabe der Obersten Landesplanungsbehörde wird in den Planunterla-
gen missachtet. 

Es fehlt schon methodisch an einer hinreichend repräsentativen Untersuchung der 
Ausbreitung der Erschütterungen zwischen der Bahntrasse und den Räumen der 
Schule und der Kita, die auch tagsüber zum Schlafen genutzt werden müssen und 
daher auch tagsüber eines besonderen Schutzes gegen Erschütterung und auch im 
Übrigen gegen Luftschall unter Einhaltung eines Immissionsgrenzwertes von 47 
dB(A) bedürfen. 

Nach Auskunft von Sachverständigen stehen in diesem Bereich sehr inhomogene 
Böden an, weshalb die von der Vorhabensträgerin durchgeführten wenigen Untersu-
chungen der Ausbreitung von Erschütterungen des Bahnbetriebs - sie beschränken 
sich auf drei Untersuchungen in jeder der drei Ortslagen - nicht repräsentativ auch für 
den Boden zwischen der Bahnstrecke und der Wohnimmobilie unserer Mandant-
schaft sind. Damit wird verkannt, dass sich die Erschütterungen als Folge der Vorbei-
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fahrt schwerer Güterzüge stärker als in dem Plan unterstellt ausbreiten und in der 
Wohnimmobilie zu schädlichen Umwelteinwirkungen führen. 

Es ist anhand der Planungsunterlagen nicht nachvollziehbar, ob die schweren und 
besonders langen (750 m) Güterzüge überhaupt berücksichtigt wurden. 

Auch aus diesem Defizit begründet sich unser Antrag, die auf den Menschen in den 
beidseits der Strecke genutzten Bestandsgebäuden einschließlich der Kita unserer 
Mandantschaft einwirkenden Erschütterungen im methodisch zutreffenden Prognose-
jahr durch die korrekt zu prognostizierenden Güterzugzahlen durch Einholung eines 
Gutachtens eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zu prognos-
tizieren. Das Gutachten wird die These bestätigen, dass vom Betrieb der Bahnstrecke 
schädliche und nachteilige Wirkungen auf den Menschen verursacht werden; die 
oben zitierte einschlägige Maßgabe der Obersten Landesplanungsbehörde wird da-
her nicht erfüllt und das Vorhaben steht damit im Widerspruch zu dem öffentlichen 
Belang der Raumordnung und Landesplanung. 

Geboten ist auch eine umfangreiche Beweissicherung des Zustandes aller Gebäude 
hinsichtlich von Rissen und Setzungen in einem Korridor von 500 m beidseits der 
Bahntrasse vor Baubeginn. 

39. Immissionen der Bauphase 

Die Immobilien der Gemeinden - Kita und Schule - werden während der mehrjährigen 
Bauphase für die Ausbaustrecke zweifach durch schädliche Umwelteinwirkungen in 
der Nutzung eingeschränkt, sowohl durch die Bautätigkeiten entlang der Strecke und 
dem Streckenbetrieb als auch durch den Lärm der mehrjährigen Nutzung der be-
nachbart geplanten Baustraße. 

Nach der Vorgabe der Landesplanerischen Beurteilung Nr. 1.2.2 sind bei der Bau-
durchführung die Grundsätze der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Baulärm vom 
19. August 1970 (Bundesanzeiger 160 vom 1. September 1970) zu beachten. 

Auch diese Vorgabe wird in den Planunterlagen der Vorhabensträgerin missachtet. 
So fehlt es schon - wie weiter unten noch im Detail auszuführen sein wird - an einer 
methodisch korrekten Prognose der Schallimmissionen während der Bauphase für 
die Immobilien unserer Mandantschaft. 

Aber auch die naheliegende Minimierung der Immissionen durch Errichtung der ge-
planten Schallschutzwand zeitlich vor Beginn aller weiteren Baumaßnahmen ist in der 
Planung nicht vorgesehen, die stattdessen einräumen muss, dass an mehreren 
Wohnungen die Orientierungswerte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Baulärm 
zeitweise überschritten werden. 

Ein Schutzkonzept dazu fehlt. Wir rügen, dass auch insoweit die Landesplanerische 
Beurteilung zum Schutz gegen Baulärm durch die Vorhabensträgerin missachtet wird. 

Diese Verwaltungsvorschrift zum Baulärm enthält auch kein hinreichendes Schutz-
konzept für Bauarbeiten, die sich über einen so langen Zeitraum wie die hier zu er-
wartenden sechs Baujahre erstrecken und dabei - wie aus den Erfahrungen anderer 
Baustellen der Deutschen Bahn bekannt ist - betriebsbedingt vorwiegend in der 
Nachtzeit und zudem verstärkt um das Warnsystem von Tyfonen mit Maximalpegeln 
von 127 dB (A) betrieben werden. 

Geboten ist es daher hier, dass dem Vorhabensträger auferlegt wird, den davon be-
troffenen Wohnnutzern Ersatzwohnraum während der Bauzeit kostenfrei zur Verfü-
gung zu stellen und die Umzüge zu finanzieren. Die Planunterlagen lassen hier die 
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Entwicklung eines Schutzkonzeptes vermissen in dem sie lediglich auf die AVV Bau-
lärm verweisen. 

40. Qualität der Schallschutzwand 

Die von der landesplanerischen Beurteilung geforderte Vermeidung schädlicher Um-
welteinwirkungen durch erhebliche Belästigungen unserer Mandantschaft durch Luft-
schall können in diesem Einzelfall dadurch gemindert oder vermieden werden, dass 
die geplante Schallschutzwand in Nachbarschaft der Immobilien der Mandantschaft 
qualitativ dahingehend verbessert geplant wird, dass diese auch eine abschirmende 
Wirkung gegenüber den tiefen Frequenzen des Verkehrs mit Güterzügen bietet. Wir 
erheben die Rüge, dass die Planung diese Schwachstelle der geplanten Schall-
schutzwand nicht thematisiert und keine Varianten untersucht. 

Zusammenfassend erfüllt die von der Vorhabensträgerin vorgelegten Planung gleich 
mehrfach nicht die Vorgaben der landesplanerischen Beurteilung und widerspricht 
damit dem öffentlichen Belang der Landesplanung und Raumordnung. 

41. Antrag der Gemeinde auf Vollschutz gegen die Immissionen des Bahnbetriebs 

Durch eine Änderung von § 43 BImSchG wurde der Schienenbonus für Schienenwe-
ge gestrichen, deren Planfeststellungsverfahren zeitlich am 1. Januar 2015 entweder 
noch nicht eröffnet ist oder bei denen die Auslegung des Plans noch nicht öffentlich 
bekannt gemacht worden ist. 

42. Verwirkung zur Nutzung der Übergangsregelung des § 43 BImSchG 

Für den Planfeststellungsabschnitt 21 lagen die Antragsunterlagen erstmals vom 27. 
Januar 1997 bis zum 27. Februar 1997 zur öffentlichen Einsichtnahme aus. Nach ei-
nem in der Zeit vom 23. bis zum 24. April 1997 durchgeführten Erörterungstermins 
wurde das Verfahren für die Öffentlichkeit erkennbar nach Fertigstellung der ab-
schließenden Stellungnahme der Anhörungsbehörde vom 5. August 1997 nicht weiter 
betrieben. Allein schon aufgrund des Zeitablaufs von 20 Jahren seit dieser öffentli-
chen Auslegung der Unterlagen hat die Vorhabensträgerin das Recht verwirkt, sich 
im Rahmen der zitierten Übergangsregelung des S 43 Bundes-
Immissionsschutzgesetz auf diese frühere Auslegung und damit auf die Anwendung 
der Schienenbonus zu berufen. 

43. Öffnungsklausel des § 43 BImSchG für die Nichtanwendung des Schienenbo-
nus 

Der Gesetzgeber hat in § 43 Bundes - Immissionsschutzgesetz die Möglichkeit eröff-
net, von dem Abschlag von 5 dB(A) bereits bei erstmaliger Auslegung der Planunter-
lagen vor dem 1. Januar 2015 abzusehen, wenn die damit verbundenen Mehrkosten 
vom Vorhabenträger oder dem Bund getragen werden. 

Die Gemeinde Altendorf richtet einen das Bundesverkehrsministerium und die Vorha-
bensträgerin die höfliche Bitte und Forderung, auf den Abschlag von 5 dB(A) auch für 
das vorliegende Planfeststellungsverfahren zu verzichten und die damit verbundenen 
Mehrkosten zu tragen. 

Die Gemeinde Altendorf hat daher hier den Antrag Nr. 2 gestellt, dass das Bundes-
ministerium für Verkehr, die Vorhabensträgerin und der Freistaat Bayern die Umset-
zung einer entsprechenden Vereinbarung für den Fall Schutz im Planfeststellungsab-
schnitt 21 Ortslage von Altendorf finanzieren. 

Wir begründen diesen Antrag rechtlich ergänzend mit der vom Bundesverfassungs-
gericht (BVerfGE 128, 226) festgestellten Bindung der Vorhabensträgerin an die 
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Grundrechte unter anderem der im privaten Grundeigentum durch die Planung be-
troffenen Anlieger der Bahnstrecke auf Eigentum und körperliche Unversehrtheit so-
wie deren europarechtlichen Menschenrecht auf Familie, dem verfassungsrechtlichen 
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG (BVerfGE 93, 386, 397). 

Fachlich begründen wir den Antrag mit der auch vom Bundesrat durch die Streichung 
des Abschlages in § 43 Bundes - Immissionsschutzgesetzes erkannten wissenschaft-
lichen Unhaltbarkeit der Besserstellung der Bahn beim Schutz der Gesundheit der 
Anwohner gegen Bahnlärm durch den Schienenbonus. Dem Bundesrat waren dabei 
folgende Untersuchung der Umweltmedizin bekannt: 

Mersch/Sundermann: Macht Schienenlärm krank? Studie des Universitätsklinikums 
Freiburg zur Evaluierung der gesundheitlichen Wirkungen bei Exposition gegenüber 
Schienenlärm - A 17 - 

Greiser: Umgebung Lärm und Gesundheitsgefährdung - A 27 - 

NORAH Studie: Lebensqualität - Art 32 - 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) Noise Guidelines 

Hinzugekommen ist die Untersuchung »Informationen zu gesundheitlichen Auswir-
kungen von Schienenlärm« der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundes-
tages (Anlage A 40), die insbesondere auch auf die Literaturstudie des Ministeriums 
für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland - Pfalz 
»Schienenverkehrslärm« Bezug nimmt. Beide Untersuchungen kommen zu folgen-
dem Ergebnis: 

»Insgesamt kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass ausreichende Kenntnisse 
aus wissenschaftlich anerkannten Studien vorliegen, um die gesundheitlichen Beein-
trächtigungen und Gesundheitsgefahren durch Bahnlärm sachgerecht beurteilen zu 
können bzw. um Analogieschlüsse zu den gesundheitlichen Bewertungen anderer 
Lärmquellen zu ziehen. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass sich ab Mitte-
lungspegeln von 40-45 dB (A) innen Zusammenhänge für akute Effekte (Anstieg der 
Herzfrequenzamplitude, Zunahme von Arousals, Veränderungen der Schlafarchitek-
tur), für Pegelbelastungen oberhalb 50 dB(A) Lden außen ein schwach signifikant er-
höhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und oberhalb 60 dB(A) außen eine 
Assoziation mit der Zunahme von Bluthochdruck zeigte. « (Wissenschaftliche Dienste 
Seite 4) 

Auf alle vorgenannten Untersuchungen nehmen wir zur Begründung des Antrags und 
dieser Einwendungen vollinhaltlich Bezug. 

Die Studie der Universität Freiburg fast die wissenschaftlichen Erkenntnisse der 
Lärmwirkungsforschung gerade auch in Bezug auf gesundheitsschädliche Auswir-
kungen von Güterschienenverkehr besonders in der Nachtzeit zusammen. Sie kommt 
zu dem Ergebnis: 

„Es lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die wissenschaftliche Rechtferti-
gung des Schienenbonus auf veralteten Daten der Lärmwirkungsforschung beruht 
und neuere Erkenntnisse zu Zweifeln an diesen Daten führen. Die Untersuchungen, 
auf denen der Schienenbonus beruht, sind eine große Anzahl von Feld- und weniger 
Laborstudien, in denen die subjektive Belästigung und andere Gestörtheitsvariablen 
erfragt wurden. Diese Studien weisen zum Teil methodische Mängel auf. Die Er-
kenntnisse der Auswirkung gemessener autonomer Reaktionen die durch die spezifi-
schen Eigenschaften von Schienenlärm hervorgerufen werden, fanden bei der Ein-
führung des Bonus keine Berücksichtigung. 
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Einen Schienenbonus lediglich aufgrund der subjektiv erfragten Belästigung festzule-
gen reicht aus heutiger Sicht nicht aus. Daneben müssen andere Wirkungspfade, hier 
besonders die physiologischen, nicht unmittelbar bewusst wahrgenommenen, aber 
objektiv durchaus messbaren Effekte berücksichtigt werden. Diese autonomen Reak-
tionen können sich auf lange Sicht zu manifesten gesundheitsgefährdenden End-
punkten verdichten. Dies gilt insbesondere für die Einwirkung auf den Schlaf, entwe-
der durch direktes Aufwachen in Folge des Lärms oder aber durch eine physiologi-
sche Erregung, die nachweislich auch bereits bei einer Lärmexposition ohne Auf-
wachreaktion erfolgt. Finden diese Ereignisse regelmäßig statt, so stellt die wieder-
holte autonome Erregung und die chronische Störung des Schlafes ein langfristiges 
Gesundheitsrisiko dar. Durch die Anwendung eines Schienenbonus wird die Wahr-
scheinlichkeit dieses Gesundheitsrisiko noch erhöht, da der Bonus faktisch entweder 
bei gleicher Zugdichte höhere Spitzenpegel oder bei gleichen Spitzenpegeln eine er-
höhte Zugdichte ermöglicht. 

Mit den Ergebnissen der Belästigungsforschung alleine ist der Schienenbonus nicht 
länger begründbar, selbst wenn diese aktuell und methodisch einwandfrei ermittelt 
worden wären, was derzeit nicht der Fall ist. Da Schienenlärm nachweislich ein 
Lärmprofil aufweist, das nicht nur über den indirekten Pfad der Belästigung, sondern 
auch direkt als Reizstimulus (Stressor) auf das autonome Nervensystem wirkt und auf 
diese Weise bei dauerhafter Belastung schwerwiegende pathogene Reaktionen an-
stoßen kann, muss sich eine erneute Rechtfertigung des Schienenbonus auch mit 
diesen neuen lärmmedizinischen Erkenntnissen auseinandersetzen. Auf Basis der 
hier berichteten Erkenntnisse ist die unhinterfragte Weiterverwendung des Schienen-
bonus lärmmedizinisch nicht angemessen. 

Zwar gibt es zunehmend gut untersuchte Daten zu physiologischen Parametern (wie 
zum Beispiel erhöhter Blutdruck und Herzratentätigkeit) in Folge von Straßen- und 
Flugverkehr (vergleiche (Babisch 2006; Babisch 2000; Babisch 2008; Babisch u. a. 
2005; Babisch und Kamp 2009), doch die vorangegangene Diskussion über den Ver-
gleich zwischen Schienen- und Straßenverkehr auf der Basis von standardisierten 
Mittelungspegeln macht die Unangemessenheit dieses Vergleichs unmissverständlich 
klar und damit auch, dass Analogieschlüsse von Lärmwirkungsdaten anderer Ver-
kehrsquellen mit abweichenden Lärmprofilen auf den Schienenverkehr grundsätzlich 
problematisch und leicht irreführend sind. 

Darüber hinaus bedarf es neuerer Untersuchungen, die einen Vergleich von Schie-
nen- und Straßenverkehr zu Belästigung nach 1993 und vor allem auch zu manifes-
ten objektiven Parametern (so z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen) bei Schienenan-
wohnern untersuchen. Außerdem muss auch ein adäquaterer Vergleich als derjenige 
auf der Basis des Mittelungspegels herangezogen werden. 

Die Belästigungsreaktionen auf Lärm streuen je nach individueller persönlicher und 
akustischer Situation. So ist in etwa nur 1/3 der Gestörtheit durch die akustische Situ-
ation erklärbar, 1/3 durch individuelle Eigenschaften (z.B. Lärmempfindlichkeit, Ein-
stellung zur Bahn) und 1/3 noch nicht geklärt. 

Jedes Drittel sollte in der Berechtigung des Schienenbonus und dessen empirischer 
Untersuchung in den Erhebungen Eingang und adäquate Berücksichtigung finden.“ 

Beweis: Prof. Dr. Volker Mersch-Sundermann/ Prof. Dr. Stefan Schmidt/ Dipl. Psych. 
Christin Adrian: Macht Schienenlärm krank? Studie des Universitätsklinikums Frei-
burg zur Evaluierung der gesundheitlichen Wirkungen bei Exposition gegenüber 
Schienenlärm unter besonderer Berücksichtigung der DB-Trasse Basel-Offenburg 
(und der Haltbarkeit des Schienenbonus) 
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Alle Studien lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass jedenfalls der Schutz 
der Anlieger zur Nachtzeit gegenüber dem Lärm von Güterzügen wegen der beson-
deren Lästigkeit von deren tieffrequenten Geräuschen es erfordert, diese gegenüber 
kein geringeres Schutzniveau als gegenüber dem Lärm des Straßenverkehrs einzu-
halten. Daraus folgt, dass jedenfalls für diesen Zeitraum und diese Verkehrsart die 
Berücksichtigung der Schienenbonus umweltmedizinisch nicht gerechtfertigt ist. 

Wir leiten daraus ab, dass die zur Begründung des Schienenbonus eingeholten Stu-
dien methodische Fehler aufweisen und wichtige weitere Wirkungspfade dabei über-
sehen wurden. 

Zusammenfassend überschreitet der Verordnungsgeber mit der Anwendung des 
Schienenbonus für Planfeststellungsverfahren, die in der Vergangenheit bereits öf-
fentlich ausgelegt worden waren, die Grenze seiner ihm durch die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgesgrichts eingeräumten Gestaltungsfreiheit, weil durch die 
Anwendung eines Schienenbonus die Wahrscheinlichkeit eines Gesundheitsrisikos 
verfassungswidrig erhöht wird. 

Verfassungsrechtlich begründen wir den Antrag unter Hinweis auf den Gleichheits-
grundsatz des Grundgesetzes. Denn in den Planfeststellungsverfahren zum Bau 
zweier neuer Gleise der Rheintalbahn haben die Vorhabensträgerin (DB Netz AG), 
das Bundesministerium für Verkehr, und das Landesverkehrsministerium eine auch 
für das vorliegende Planfeststellungsverfahren beispielgebende Vereinbarung zum 
sogenannten „Vollschutz“ getroffen. 

Unter Vollschutz verstehen die dortigen Vertragspartner und die Gemeinde Altendorf 

(1) eine Berechnung des Bahnlärms ohne Anwendung des Schienenbonus im Plan-
feststellungsverfahren trotz Auslegung der Pläne erstmalig vor dem 31. Dezember 
2014 und 

(2) eine Berechnung unter Verzicht auf die pauschale Berücksichtigung der schall-
mindernden Wirkung einer besonderen Gleispflege (»besonders überwachtes Gleis«) 
und 

(3) einen in die Planung konsequent umgesetzten Vorrang von Maßnahmen des akti-
ven Schallschutzes statt eines Rückgriffs auf passive Schallschutzmaßnahmen 
(Schallschutzfenster usw.). 

Die dort gegebenen Voraussetzungen für den Fall Schutz treffen auch auf die Aus-
bauplanung in Altendorf zu. Auch hier wird der Ausbau eines transeuropäischen Net-
zes betrieben und auch hier dominiert der nächtliche Schienengüterverkehr mit sei-
nen Schallimmissionen das Belastungsbild für die Anlieger. 

44. Schienenbonus bewirkt Unterschätzung des Schienenlärms und der Schutzan-
sprüche  

Die Berechnung des von dem auszubauenden Schienenweg verursachten Lärms 
wurde methodisch fehlerhaft auf der Grundlage der Anlage 2 zur 16. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-
nung - vom 12. Juni 1990 in der Fassung des Gesetzes vom 19. September 2006 - 
BGBl. I, S. 2146 - 16. BImSchV -) und auf der Grundlage der Richtlinie zur Berech-
nung der Schallimmissionen von Bundesschienenwegen - Ausgabe 1990 - Schall 03 - 
(bekanntgemacht im Amtsblatt der Deutschen Bundesbahn Nr. 14 vom 4. April 1990 
unter lfd. Nr. 133) durchgeführt. 

Die Anl. 2 (Bundesgesetzblatt I 19 der 90, 1045 f) zu § 3 der Verkehrslärmschutzver-
ordnung gibt in S. 1 eine Berechnungsformel für den Beurteilungspegel bei Schie-



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 215 von 933 
 
 
 

nenwegen vor. Die Formel enthält den Summanden S. Dieser wird in S. 6 wie folgt 
definiert: »Korrektur um -5 dB(A) zur Berücksichtigung der geringeren Störwirkung 
des Schienenverkehrslärms.« Dies wird als Schienenbonus bezeichnet. 

45. Lästigkeit von Güterzuglärm zur Nachtzeit 

Der Verordnungsgeber geht davon aus, dass die vom Schienenverkehr ausgehenden 
Geräusche gegenüber gleich lauten Immissionen des Straßenverkehrs als weniger 
lästig empfunden werden. Mit dem Gestaltungsspielraum des Verordnungsgebers 
geht die Verpflichtung einher, die jeweiligen Normen unter Kontrolle zu halten und 
gegebenenfalls neue Erkenntnisse zu bewerten und zu gewichten. In Befolgung die-
ser Pflicht wurde die Berechtigung des „Schienenbonus”“ von Gesetz- und Verord-
nungsgeber untersucht, wobei auch neue Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung 
berücksichtigt werden. 

vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 21. Dezember 2010 - 7 A 14.09 -, juris, Rn. 53 

Der Gesetz- und Verordnungsgeber entschied sich als Ergebnis argumentativ über-
zeugender Voten der wissenschaftlichen Literatur dazu, den Schienenbonus endgül-
tig abzuschaffen. 

Diese Voten sind zugleich Anhaltspunkte dafür, dass - ungeachtet dass hier ein neuer 
Antrag auf Planfeststellung auch der Baumaßnahmen und Technik der bislang unge-
nehmigten Strecke des Bestands noch zu stellen ist und die in den neunziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts bewirkte erstmalige Auslegung von Planunterlagen soweit in 
der Vergangenheit liegt, dass daraus abzuleitende Rechte aus der Übergangsrege-
lung des Gesetzes (S 43 Bundes-Immissionsschutzgesetz) durch die Vorhabensträ-
gerin verwirkt wurden - die Anwendung des Schienenbonus in diesem Planfeststel-
lungsverfahren zu unvertretbaren und mit dem staatlichen Schutzauftrag aus Art. 2 
Abs. 2 GG, Gesundheitsbeeinträchtigungen zu unterbinden, offensichtlich nicht mehr 
zu vereinbarenden Ergebnissen führen würde. 

Dieser „Schienenbonus” beruht auf Studien aus den 70er - /80er - Jahren, die Unter-
schiede in der Belästigung durch Straßenverkehrslärm und Schienenverkehrslärm 
untersuchten. 

Seither ist es zu Veränderungen der Verkehrsbedingungen, z.B. in Hinsicht auf die 
Höhe des Güterverkehrsanteils am Schienenverkehr, gekommen, die damals nicht 
berücksichtigt wurden. So war eine Betriebssituation mit 35 bzw. 49 Güterzügen in 
acht Nachtstunden niemals Inhalt der Untersuchung über die geringere Lästigkeit von 
Schienenverkehrslärm gegenüber Straßenverkehrslärm bei gleichem Schalleistungs-
pegel. Daraus folgt, dass für die hier im Jahr 2025 bezifferte Belastung durch nächtli-
che Güterverkehrszüge (126 Güterzüge pro Tag und pro Richtung, also täglich 252 
Güterzüge) die These einer geringeren Lästigkeit der Schallimmissionen des Schie-
nengüterverkehrs gegenüber dem Straßengüterverkehr nicht wissenschaftlich unter-
sucht und abgesichert ist. 

Außerdem hat sich die Einstellung der Anwohner zur der Lärmquelle des Schienen-
güterverkehrs verändert. Dazu hat die Deutsche Bahn AG ein interdisziplinäres For-
schungsvorhaben in Auftrag gegeben, dessen Abschlussbericht aus dem Jahr 2001 
zum Inhalt der vorliegenden Einwendung gemacht wird. Die Studiengemeinschaft 
Schienenverkehr aus den Ingenieurbüros Obermeyer und Möhler + Partner kommt 
darin zu dem Fazit, dass anhand »zahlreicher Befunde gezeigt werden konnte, dass 
sich viele der betroffenen Anwohner in ihren alltäglichen Wohn- und Lebensbedin-
gungen durch den Bahnlärm belästigt und beeinträchtigt fühlen. Dabei wird der Gü-
terzugverkehrslärm im subjektiven Erleben der Bahnanwohner als deutlich lästiger 
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bzw. störender empfunden als der Lärm anderer Zugarten. Es zeigt sich, dass bei 
gleicher Schallbelastung die Belästigungen aus dem Güterzugverkehr deutlich stärker 
ausgeprägt sind als diejenigen aus dem Reisezugverkehr. Von dem Betroffenen wer-
den hierzu auch eine Reihe von güterzugspezifischen Geräuschmerkmalen genannt, 
die dazu beitragen, dass Güterzüge als besonders lästig beurteilt werden. Neben die-
sen Geräuschmerkmalen tragen aber auch die längere Vorbeifahrtdauer - und somit 
die längere Störungsdauer - der Güterzüge zum negativen Urteil bei. Es gibt einige 
Hinweise darauf, dass auch der nächtliche Güterzugverkehr von der Betroffenen als 
lästiger und störender empfunden wird als andere Zugarten.« 

Wir leiten daraus die Schlussfolgerung ab, dass die Berechnungsvorschriften für 
Schienenlärm fehlerhaft sowohl für den Reisezugverkehr als auch für den Güterzug-
verkehr pauschal einen Bonus von -5 dB(A) ansetzen, während methodisch korrekt 
dies allenfalls beim Personenreiseverkehr angemessen ist. Als Zwischenergebnis ist 
daraus abzuleiten, dass die hier berechneten Schallimmissionen im Prognosejahr für 
den Nachzeitraum methodisch fehlerhaft ermittelt wurden und die Belastung um 
5 dB(A) unterschätzen. 

46. Methodische Defizite der Schall 03 1990 

Die Ermittlung der vom Schienenverkehr ausgehenden Lärmimmissionen erfolgt in 
Deutschland nach den normierten Vorgaben u.a. in Anlage 2 zur Verkehrslärm-
schutzverordnung durch Berechnung anhand von EDV-gestützten Modellen (Schall 
03 1990). 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts Vgl.: BVerwG 
Urteil vom 9. Juni 2010 - 9 A 20.08 -, juris, dort Rn. 103 ff., m. w. N. steht dem Ver-
ordnungsgeber bei der Festlegung von Immissionsgrenzwerten, die eine abstrakt- 
generelle Abwägung widerstreitender Interessen erfordert, ein erheblicher Einschät-
zungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu, der sich auch auf das Verfahren zur 
Ermittlung der Immissionsbelastung erstreckt. Vereinfachungen und Pauschalierun-
gen bei den Berechnungsvorschriften sind zulässig. Der Wertungsspielraum wird 
aber dann überschritten, wenn eine rechnerisch ermittelte Lärmbelastung die Wirk-
lichkeit nicht oder nur noch völlig unzulänglich abbildet. 

Das ist in Bezug auf die Schall 03 zu bejahen. Der die Bundesregierung beratende 
Sachverständigenrat für Umweltfragen hat aufgrund von Vergleichen zwischen Mes-
sungen und Berechnungen des Schienenverkehrslärms wissenschaftlich ermittelt, 
dass mit der Berechnung der Lärmpegel die Immissionen des Schienengüterverkehrs 
tendenziell unterschätzt werden; Lärmmessungen führten zu höheren Immissionswer-
ten. 

Vor diesem Hintergrund erheben wir die Rüge, dass die Planunterlagen die Daten zu 
den Berechnungsparametern der Anlage 2 zur Verkehrslärmschutzverordnung 
(Schall 03 - 2014) nicht methodisch belastbar beziffern und auch die weiteren Immis-
sionen durch Körperschall und Vibrationen des Ist-Betriebes der Strecke korrekt 
prognostiziert wurden. 

Zudem sind repräsentative Messungen der Immissionen erforderlich, weil die Man-
dantschaft mit dem Sachverständigenrat für Umweltfragen und weiteren Stimmen der 
Fachliteratur methodisch begründete Zweifel darlegt, dass die nachzuholenden Be-
rechnungen den Störcharakter des Güterzuglärms zutreffend beziffern. 

Die Methodik der Schall 03, Ausgabe 1990, und der vom Bundesrat verabschiedeten 
Schall 03 2014 ist Gegenstand einer Vergleichsrechnung des Ingenieurbüros Möhler 
+ Partner vom September 2005 (Bericht Nr. 101 - 2056). Schon auf Grundlage der 
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vom Bundesrat in seiner Entschließung im Jahr 2014 als ungenügend charakterisier-
ten Testaufgaben stellt dieser Bericht fest, dass die Berechnung des Schienenlärms 
auf Grundlage der Anl. 2 zur Verkehrslärmschutzverordnung (Schall 03 1990) insbe-
sondere die Schallimmissionen des Güterschienenverkehrs erheblich unterschätzt 
und die Wirkungen des Instrumentes des »Besonders überwachten Gleises« über-
schätzt. Die Vergleichsberechnungen weisen weiter nach, dass Güterzüge nach der 
Schall 03 1990 im Geschwindigkeitsbereich zwischen 50 und etwa 120 km/h um 1-2 
dB(A) unterschätzt werden und diese Differenz sich um weitere 2 dB(A) bei einer Be-
rücksichtigung von Holzschwellen im Schotterbett erhöht (Möhler, Seite 9). Der Ein-
fluss des besonders überwachten Gleises wurde für drei Oberbauarten überprüft und 
jeweils in Bezug gesetzt zum »Schwellengleis im Schotterbett« mit einem durch-
schnittlichen Fahrflächenzustand. 

Der Gutachter leitet aus den Berechnungsergebnissen ab: »Die Wirkung des beson-
ders überwachten Gleises ist stark abhängig von der betrachteten Zuggattung und 
von der Geschwindigkeit. Die Wirkung des besonders überwachten Gleises ist gering 
bei Güterzügen (ca. - 1 dB(A)) und hoch bei IC-Zügen (ca. -4 dB(A)). Derzeit wird bei 
Berechnung nach der 16. BImSchV das besonders überwachten Gleis unabhängig 
von der Geschwindigkeit und der Zuggattung mit -3 dB (A) angesetzt. Bei Güter - und 
Nahverkehrszügen ist die Wirkung beim Schwellengleis im Schotterbett geschwindig-
keitsunabhängig, bei IC-Zügen und ICE nimmt die Wirkung bei hohen Geschwindig-
keiten aufgrund des Einflusses der aerodynamischen Geräusche etwas ab.« (Möhler 
Seite 13) Die Berechnung nach der Schall 03 1990 unterschätzt die Lärmbelastung, 
auch weil die aerodynamischen Anteile höherer Schallquellen methodisch fehlerhaft 
nicht betrachtet werden. 

Das Instrumentarium des Besonders überwachten Gleises wird in der Schall 03 1990 
in seiner Wirkung erheblich überschätzt. In der Situation ohne Abschirmung werden 
tagsüber etwa 2,0 dB(A) und nachts etwa 1,3 dB(A) erreicht. Dieser Effekt reduziert 
sich bei der Ausführung von Schallschutzwänden tags und nachts auf etwa 1 dB(A), 
da dann aufgrund der Abschirmung der Schallschutzwände der aerodynamische Ge-
räuschanteil ansteigt und die Wirkung des besonders überwachten Gleises weiter re-
duziert wird. 

Beweis: Vernehmung des Sachverständigen Dipl.-Ing. Manfred Liepert, Gunther Sigl 
und Ulrich Möhler; Vergleichsrechnungen Schall 03 19. 90 - Schall 03 200X, Bericht 
Nr. 101 - 2056 (Anlage 5) 

Daraus leiten wir ab, dass die Methodik der Berechnungsvorschrift der Schall 03 
1990 heute, jedenfalls im Jahr der zukünftigen Planfeststellungsentscheidung, nicht 
mehr dem Stand der physikalischen Erkenntnisse zur Berechnung von Schienenlärm 
entspricht und im vorliegenden Verfahren wegen der dargestellten erheblichen Unter-
schätzungen der Schallbelastung für die Anlieger nicht mehr anwendbar ist. 

47. Berechnungsmethodik der Beurteilungspegel bei Schienenwegen 2014 

Die Berechnungsgrundlagen und Grenzwerte für die Ermittlung von Lärmimmissionen 
sind in Anlage 2 der 16. BImSchV enthalten in Verbindung mit der Richtlinie zur Be-
rechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen (Schall 03 [1990]) und der 
Richtlinie für schalltechnische Untersuchungen bei der Planung von Rangier- und 
Umschlagbahnhöfen (Akustik 04 [1990]). 

Nach Angaben der Bundesregierung ist seit Erlass der 16. BImSchV regelmäßig kri-
tisch hinterfragt worden, ob diese Regelungen noch aktuell sind für den Erlass von 
Schutzauflagen vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm an Schienenwe-
gen. Seit 1990 hat sich die Eisenbahn- und Straßenbahntechnik fortentwickelt; es 
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kommen neue Fahrzeuge und Fahrbahnbauarten zum Einsatz, die im Einzelnen von 
der 16. BImSchV noch nicht berücksichtigt werden. 

Da der Schienenbonus durch das Elfte Gesetz zur Änderung des Bundes- Immissi-
onsschutzgesetzes vom 12. Juli 2013 abgeschafft wurde und hier nicht anwendbar 
ist, müssen weitergehende Schallschutzmaßnahmen geplant werden. Dafür sind 
auch der Einsatz und die akustische Berücksichtigung neuerer Technik wesentlich. 
Durch neue Hard und Softwarestandards können für EDV-unterstützte Prognose-
rechnungen erweiterte und verfeinerte Methoden mehrdimensionaler Modelle einge-
setzt werden. Und nicht zuletzt wurden in der Fachwelt weitere Erkenntnisse über die 
Schallemission und Schallausbreitung gewonnen. 

Der Bundesrat hat in seiner 925. Sitzung am 19. September 2014 beschlossen, der 
Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bun-
des- Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) ge-
mäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes nach Maßgabe der in der Drucksache 
319/14 vom 19. September 2014 dokumentierten Änderung zuzustimmen. Mit der 
vorgelegten Änderungsverordnung werden die 16. BImSchV, die Schall 03 [1990]) 
und die Akustik 04 [1990]) jetzt aktualisiert. 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung im gleichen Beschluss zu prüfen, ob der 
gesunde Nachtschlaf an Schienenwegen durch die Regelungen der 16. BImSchV in 
Verbindung mit den Schallschutzmaßnahmen der 24. BImSchV hinreichend sicher-
gestellt ist oder ob neue Kenngrößen zur Beurteilung der Aufwachreaktionen erfor-
derlich sind. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, auch angesichts der bereits 
erfolgten diversen Befassungen in anderen Gremien die eventuell dazu notwendigen 
Forschungsvorhaben zügig auf den Weg zu bringen. 

Am 24. Juni 2014 verabschiedete der Bundestag eine Entschließung, wonach die 
Bundesregierung prüfen solle, welche Maßnahmen zur Verbesserung der Transpa-
renz der "sehr komplexen Algorithmen" der Schall 03 bereitgestellt werden (BT-
Drucksache 18/1871). Der Bundesrat bittet in dem zitierten Beschluss die Bundesre-
gierung in diesem Zusammenhang weiterhin, neben der vorgeschlagenen Bereitstel-
lung von Erläuterungen und Testaufgaben für repräsentative Immissionssituationen 
auch eine messtechnische Validierung der Berechnungsvorschrift Schall 03 [2014] zu 
veranlassen. Die Ergebnisse sind in einem Bericht zu veröffentlichen. Damit ließe 
sich ein deutlich höheres Maß an Akzeptanz der Betroffenen für die Schall 03 [2014] 
erreichen. Der Bundesrat stellt fest, dass die bisher zur neuen Schall 03 verfügbaren 
Testaufgaben zur Überprüfung der korrekten, ermessensspielraumminimierten und 
damit qualitätsgesicherten Implementierung der neuen Schall 03 in Softwarepro-
gramme diesen Zweck nicht erfüllen. 

Der Bundesrat hat die Verordnung um eine Verpflichtung der Bundesregierung er-
gänzt, dem Deutschen Bundestag regelmäßig über die Durchführung der Verordnung 
zu berichten. In dem Bericht soll insbesondere dargestellt werden, ob die Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV dem Stand der Lärmwirkungsforschung entsprechen 
und ob weitere Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Verkehrsgeräusche erforderlich sind. Nach Auffassung des Bundesrates konnten bis 
zur Vorlage der Verordnung zahlreiche Fragestellungen noch nicht abschließend ge-
klärt werden, z. B. die Gewährleistung eines ausreichenden Nachtschlafs beim 
Schienenverkehr, der Umrüstungsgrad der Güterwagen mit Verbundstoff-
Klotzbremsen sowie die Emissionsansätze beim Schienenverkehr. Auch sieht er 
langfristig die Notwendigkeit, harmonisierte Berechnungsmethoden bzw. eine umfas-
sende Gesamtlärmbetrachtung einzuführen. Die Erfahrungen aus der Praxis sowie 
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die Ergebnisse der aktuellen Forschung sollen zukünftig in der 16. BImSchV laufend 
Berücksichtigung finden. 

Aus dieser Entscheidung des Bundesrates und der ihr zu Grunde liegenden wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit der Methodik der Schall 03 1990 leiten wir die 
Rüge ab, dass hier methodisch fehlerhaft die vom Bundesrat im September 2014 
verabschiedete aktualisierten Berechnungsvorschrift der Schall 03 2014 nicht ange-
wandt wurde. 

Die schalltechnische Untersuchung sowie die Untersuchung im Hinblick auf Erschüt-
terungen sind auf Grundlage des Standes der Methodentechnik zu aktualisieren. 

Sollte dem nicht gefolgt werden, leitet sich aus den oben dargestellten Defiziten unser 
höchst hilfsweise gestellter Antrag ab, 

i. das in den Auswirkungsprognosen zu Grunde gelegte Betriebsprogramm des 
Schienengüterverkehrs als obere Belastungsgrenze für die Strecke ausdrücklich als 
Nebenbestimmung zum Inhalt des Planfeststellungsbeschlusses mit der Maßgabe zu 
machen, dass bei einer absehbaren zukünftigen Überschreitung dieser Belastung 
sein eine neue Planfeststellung zu beantragen ist. 

ii. eine fortlaufende Erfassung und Dokumentation der nach der Anlage 2 zu Ver-
kehrslärmschutzverordnung für die Berechnung des Schienenlärms relevanten Pa-
rameter durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (bei-
spielsweise durch den TÜV) aufzuerlegen  

iii. und dem Vorhabenträger bei jeder dokumentierten Überschreitung des Betriebs-
programmes die Anordnung von Geschwindigkeitsreduzierungen für den Betrieb der 
Güterzugstrecke abhängig vom Maß der Überschreitung zur Sicherung des normativ 
gebotenen Schallschutzes anzukündigen. 

48. Schalltechnische Untersuchung 

Wir wenden ein, dass der Antrag mit der Schalltechnischen Untersuchung keine im 
Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gebotene methodisch 
korrekte Erfassung der Berechnungsgrundlagen und Prognoseberechnung der (Kör-
per- und Luft-) Schallimmissionen des Betriebes der Strecke im Ist-Zustand (2017), 
des Planungs-Nullfalles und des Prognosejahres enthält. 

Defizite bestehen  

beim nichtzutreffend abgegrenzten Bauabschnitt, 

beim nicht aktuellen Gebäudebestand, 

bei abweichend genehmigten Gebäudenutzungen, 

bei der fehlenden methodisch korrekten Verkehrsprognose, 

der Unterschätzung der Länge der Güterzüge und der Zuggeschwindigkeiten, 

der fehlenden Nachvollziehbarkeit von Gewicht, Frequenz und der Verteilung der 

Güterzüge auf die Tag- und Nachtstunden, 

der Nichtberücksichtigung relevanter Emissionen, 

der fehlenden Nachvollziehbarkeit untersuchter Schutzfälle, 

der fehlenden Kostensätze für Lärmschutzwände und deren Unterhaltung. 

Weil die von uns befragten Sachverständigen erwarten, dass auf der Strecke in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten die Höchstgeschwindigkeit, Gewicht, Länge und 
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Frequenz der Güterzüge erhöht werden wird, begründet sich unser Antrag, die in den 
Berechnungen der Planung unterstellte Streckenhöchstgeschwindigkeiten als Ne-
benbestimmung planfestzustellen, um die Gemeinde und die Anlieger nicht schutzlos 
zu stellen. 

Hinsichtlich der Zuglängen beträgt die pauschalierende normative Vorgabe in Tabelle 
B für Güterzüge des Fernverkehrs 500 m. Gemäß der Anlage 2 zur 16. BImSchV 
(dort bei der Definition des Korrekturfaktors Di,v) sind aber die Längen aus der Tabelle 
B nur anzuwenden, wenn die tatsächlichen Zuglängen nicht bekannt sind. Das be-
deutet, dass im Sinne eines Stufenverhältnisses vorrangig die tatsächlichen Längen, 
soweit sie bekannt sind, der Lärmberechnung zugrunde gelegt werden müssen (Ber-
ka in: Kunz [Herausgeber], Eisenbahnrecht, Loseblatt-Sammlung, Stand: 27. Ergän-
zungslieferung August 2010, A6.2, Erläuterungen 5b zu § 3 der 16. BImSchV). 

Die hier geplante faktische Neubaustrecke eröffnet den Betrieb von Güterzügen mit 
einer Länge von 750 m. Das ergibt sich aus einem Konzept der Vorhabensträgerin, 
aus dem wir die folgende Abbildung zitieren: 

Abweichend davon legt die Schalltechnische Untersuchung unbegründet abweichen-
de kürzere Zuglängen zu Grunde. 

Auch die von der DB ab 2025 im Einsatz geplanten Güterzüge mit einer Länge von 
1.500 Meter sowie die Verkürzung der Zugabstände auf den Bremsabstand werden 
fehlerhaft nicht berücksichtigt (FAZ „1500 m lange Güterzüge“ - Anhang A 16). 

Für diese Zuglängen und die Verkürzung des Zugabstandes auf den Bremsabstand 
ist die Methodik der Schall 03 im Übrigen ungeeignet, weil das dortige Diagramm II 
ab Zuglängen von 700 m keine Aussagekraft mehr besitzt und die Lästigkeit in der 
Wahrnehmung der Anwohner durch Verkürzung der Lärmpausen - bis hin zu einem 
gänzlichen Wegfall der Lärmpausen (Dauerlärm) - mehr als linear ansteigt. 

Wir rügen die mangelnde Berücksichtigung von Schallreflexionen insbesondere durch 
Lärmschutzwände bei der Lärmberechnung. Nach Anlage 2 zu § 3 BImSchV (dort 
Definition des Korrekturfaktors DB) werden zwar Reflexionen von bestimmten nicht 
schallabsorbierenden Objekten wie Häuserzeilen in der Schallberechnung berück-
sichtigt, Vgl.: BVerwG, Urteil vom 3. März 1999 - 11 A 9.97 -, juris Rn. 55 aber Refle-
xionen durch die der Bahnlinie abgewandte Seite der Lärmschutzwände, die ihrer-
seits durch Reflexionen von Gebäudewänden beaufschlagt werden, nach dem Willen 
des Verordnungsgebers methodisch fehlerhaft vernachlässigt. Dem kann als Recht-
fertigung nicht entgegengehalten werden, dass Lärmschutzwände auf der dem 
Schienenweg zugewandten Seite „hochabsorbierend“ ausgestaltet sein müssen 
(BVerwG, a.a.O., Rn. 55). Denn dies ist nicht Gegenstand der hier erhobenen Rüge. 

49. Unterschätzung der Störwirkung von Maximalpegeln für den Nachtschlaf  

Die Grenze gesundheitlicher Gefahren durch Betriebsgeräusche von Bahnstrecken 
wird methodisch durch die in der Schall 03 praktizierte Berücksichtigung nur solcher 
über einen Beurteilungszeitraum von mehreren Monaten gemittelter Verkehrszahlen 
und eine Beschränkung nur auf Grenzwerte des äquivalenten Dauerschallpegels für 
die Tag- und Nachtstunden (§ 2 Abs. 1 der 16. BImSchV und Anlage zur 24. BIm-
SchV) in Gebieten, die durch eine Wohnnutzung geprägt sind, bei einem hohen Gü-
terverkehrsanteil auf der Bahnstrecke erreicht. 

Unter den verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten der Zumutbarkeit und Verhältnis-
mäßigkeit enthält die Regelung der Grenzwerte des § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV und 
der Anlage zur 24. BImSchV keine ausreichenden Reserven. Vgl.: anders noch 
BVerwG, Urteil vom 9. Juni 2010 - 9 A 20.08 -, juris, Rn. 106 zur 16. BImSchV 
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Die Grenze der Gestaltungsfreiheit des Verordnungsgebers bei der Festlegung der 
Grenzwerte und der Ausgestaltung der Lärmbelastungsermittlung ist dann erreicht, 
wenn das vom Verordnungsgeber vorgegebene Berechnungsverfahren eine Lärmbe-
lastung zulässt, die evident mit dem angestrebten Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen unvereinbar wäre etwa, weil sie zu Gesundheitsgefahren führen könnte. 

Der Umstand, dass in der neuen Lärmwirkungsforschung nicht nur unter Vorsorge-
sicht, sondern auch aus der Sicht des Gesundheitsschutzes gesundheitliche Auswir-
kungen von Güterschienenlärmeinflüssen erforscht und niedrigere Grenzwerte drin-
gend empfohlen werden, lässt den Schluss zu, dass die Verkehrslärmschutzverord-
nung offensichtlich ungeeignet ist, den von Verfassungs wegen gebotenen Gesund-
heitsschutz zu gewährleisten. 

Die Schalltechnische Untersuchung orientiert sich offensichtlich an dem Umweltleitfa-
den des EBA zum Schienenlärm, der sich bezüglich der Anforderungen an Schallgut-
achten ausschließlich auf die 16. BImSchV stützt. Diese Vorgehensweise unter Her-
anziehung der 16. BImSchV ist jedoch nicht geeignet, einen die Gesundheit der be-
troffenen Anwohner ausreichend schützenden Lärmschutz zu realisieren. 

Der Maximalpegel während der Vorbeifahrt eines Zuges wird in der geltenden Vor-
schrift gar nicht betrachtet. Nach einer überschlägigen Abschätzung auf Grundlage 
der Messergebnisse etwa der von einem Landesamt für Umwelt betriebenen Mess-
station des Bahnlärms treten heute während der Vorbeifahrt eines Zuges bei einem 
ca. 25 m von der Strecke entfernten Haus Lärmbelastungen in den Wohnräumen von 
weit über 80 dB(A) auf, wenn, wie im Sommer üblich, die Fenster geöffnet sind. Mit 
über 90 dB(A) ist die Außenwand von Wohnräumen und der Außenwohnbereich be-
lastet, wodurch Unterhaltungen unterbrochen werden, Stresserscheinungen auftreten 
und allgemein die Erholungsqualität sinkt. Geht man davon aus, dass durch eine 
Lärmschutzwand eine Pegelminderung von etwa 12 dB(A) eintritt, verbleibt im Au-
ßenbereich noch ein Lärmpegel von 88 dB(A), in den Wohnräumen von 68 dB(A). 
Damit werden auch nach Errichtung von Schallschutzwände beispielsweise normale 
Unterhaltungen (60-65 dB(A)) gestört sein. 

Noch größere Bedeutung hat die Ausblendung der Maximalpegel in Bezug auf die 
Störung der Nachtruhe. Die Beurteilung unter Heranziehung von Mittelungspegeln 
suggeriert einen wirksamen Lärmschutz, ohne dass der physikalischen Eigenart des 
Schienengüterverkehrslärms Rechnung getragen wird, dass dieser Lärm nämlich in-
nerhalb eines kurzen Zeitraums sehr stark ansteigt und dann wieder nachlässt. 

Diese Fakten sind jedoch nach den neueren umweltmedizinischen Erkenntnissen für 
die Aufwachreaktionen, die durch Lärm in der Nacht verursacht werden und die letzt-
lich langfristig zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie einer Erkrankung an Blut-
hochdruck führen, das entscheidende Beurteilungskriterium. Eine gesundheitliche Ri-
sikoerhöhung ergibt sich nach lärmmedizinischen Studien bereits bei Einzelschaller-
eignissen von mehr als 55 dB(A) tagsüber und mehr als 45 dB(A) nachts. Aufwachre-
aktionen als Reaktion auf Lärmspitzen treten bei 60 - 70 dB(A) auf. Die 16. BImSchV 
ist insoweit fachlich zum Schutz der Gesundheit überholt und trägt dem Stand der 
Lärmwirkungsforschung evident nicht ausreichend Rechnung, so dass im Rahmen 
der hier gebotenen Planfeststellungsentscheidung über die Vorgaben der 16. BIm-
SchV hinaus Lärmschutz anzuordnen ist, der die Spitzenpegel wirksam begrenzt. 

Die oben zitierten Sachverständigen Mersch-Sundermann et.al. führen dazu aus: 

„Straßen- und Schienenlärm haben jedenfalls zur Nachtzeit ganz verschiedene Aus-
wirkungen, die durch die undifferenzierte Anwendung eines Mittelungspegels ohne 
Spitzenpegelkriterium nicht adäquat abgebildet werden. Bei Schienenlärm ist insbe-
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sondere zur Nachtzeit eine zusätzliche Berücksichtigung weiterer Parameter (Spit-
zenpegel, Ruhezeitbewertung, Flankensteilheit) wissenschaftlich geboten, weil sonst 
Lärmereignisse zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Aufwachreaktionen oder 
physiologischen Erregungsreaktionen während des Schlafs führen können. Diese 
stellen bei regelmäßigem Auftreten ein Gesundheitsrisiko dar. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Anwendung eines Schienen-
bonus wie er 1990 Auf Basis der damals vorliegenden Daten eingeführt wurde, aus 
heutiger Sicht unter Einbeziehung neuer Erkenntnisse nicht mehr sinnvoll erscheint. 
Der aktuelle Kenntnisstand ergibt hinsichtlich des Vergleichs Schiene und Straße (so 
dieser überhaupt adäquat geleistet wird) je nach Untersuchungsbereich widersprüch-
liche Befunde. In den besonders wichtigen Bereichen zu manifesten Erkrankungen in-
folge von Lärm finden sich keine Vergleichsdaten. Beim Schienenlärm entsteht ein 
gesundheitliches Risiko vor allem durch eine regelmäßige Störung des Schlafes, die 
durch den Schienenbonus, dem Fehlen eines Grenzwertes für Maximalpegel, der 
mangelnden Berücksichtigung der Flankensteilheit sowie dem Fehlen einer Ruhe-
zeitbewertung erhöht wird. Angesichts dieser Erkenntnisse ist sowohl der Vergleich 
als auch die einseitige Bevorzugung oder Benachteiligung eines Verkehrsmittels 
durch die gesetzliche Festlegung eines Bonus nicht angemessen.“ (Mersch-
Sundermann a.a.O. S. 227 - Anhang) 

Für eine Berücksichtigung auch von Maximalpegeln für die Lärmberechnung und die 
Regelung des Schutzkonzeptes spricht, dass der Gesetz- und Verordnungsgeber für 
den mit Güterzuglärm im Störcharakter vergleichbaren Fluglärm das Maximal-
Häufigkeitskriterium zur Anwendung bestimmt hat. Gleiches gilt für Gewerbelärm mit 
der Begrenzung einzelner kurzzeitiger Geräuschspitzen in Nr. 6.1 Satz 2 TA Lärm. 

Für eine Berücksichtigung der Maximalpegel votieren auch aktuell die vom Hessi-
schen Verkehrsministerium mit einer entsprechenden Untersuchung beauftragten 
Sachverständigen. 

Wir beantragen die Beiziehung dieser Untersuchung und Akteneinsicht sowie rechtli-
ches Gehör dazu. 

50. Besonders überwachtes Gleis 

Unter der Lärmschutzmaßnahme des „BüG” wird verstanden, dass die Gleise in re-
gelmäßigen Abständen (6 bis 12 Monate) auf eventuelle Schallpegelzunahmen über-
prüft und gegebenenfalls geschliffen werden. 

siehe BVerwG, Urteil vom 15. März 2000 - 11 A 42.97 -, juris Rn. 31 

Dieses Schleifverfahren ist nach der Verfügung des Eisenbahn-Bundesamtes vom 
16. März 1998 als Maßnahme gemäß der Amtlichen Anmerkung in Tabelle C der An-
lage 2 zu § 3 der 16. BImSchV als eine besondere Vorkehrung zur zusätzlichen dau-
erhaften Lärmminderung anerkannt. 

ständige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts; ausführlich etwa Urteil 
vom 15. März 2000, a.a.O., juris Rn. 29 ff. 

Die Höhe von 3 dB(A) des Korrekturwerts soll dabei auf der „sicheren Seite” liegen. 
Denn die lärmtechnischen Untersuchungen, die zur Anerkennung des Schleifverfah-
rens führten, hätten im Mittel einen wesentlich größeren Lärmminderungseffekt, näm-
lich in Höhe von 6,5 dB(A) (siehe BVerwG, a.a.O., Rn. 37), ergeben. Der Korrektur-
wert werde jedoch deshalb nicht mit mehr als 3 dB(A) angesetzt, weil es sich nach 
der Vorstellung des Verordnungsgebers um einen Mittelwert handelt, der bei allen 
Zugarten gleichermaßen und unabhängig davon, welche Zugart im Einzelfall domi-
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niert, Anwendung finden solle. Der Tabelle C (a.a.O.) lässt sich entnehmen, dass ei-
ne Gewichtung des Anteils der unterschiedlichen Zugarten in der Tabelle C nicht 
stattfinden soll, diese Gewichtung soll sich vielmehr erst über den Korrekturfaktor DFz 
nach Tabelle A der Anlage 2 vollziehen (BVerwG, a.a.O., Rn. 36). Hieraus folgt, dass 
der Korrekturwert nicht deshalb anders anzusetzen ist, weil auf einer Strecke über-
wiegend oder nahezu ausschließlich klotzgebremste Güterzüge verkehren. 

vgl. Hess. VGH, Urteil vom 17. November 2011 - 2 C 2165/09.T -, juris 

Wir erheben dagegen die Rüge, dass die Planung die Schallminderung durch das In-
strument des "Besonders überwachten Gleises” (BüG) überschätzt. 

Geplant ist eine Kontrolle des Zustandes des Gleises eine Beseitigung von Unregel-
mäßigkeiten der Oberfläche durch Schleifen. Dafür wird in der schalltechnischen Be-
rechnung des Schienenlärms ein Abzug von 3 dB(A) angesetzt. 

51. Vergleichsrechnung MÖHLER 

Die oben bereits zitierte Vergleichsrechnung des Ingenieurbüros Möhler + Partner 
vom September 2005 (Bericht Nr. 101 - 2056) stellt zum BüG fest, dass die Berech-
nung des Schienenlärms auf Grundlage der Anl. 2 zur Verkehrslärmschutzverord-
nung (Schall 03 1990) insbesondere die Wirkungen des Instrumentes des »Beson-
ders überwachten Gleises« überschätzt. Der Einfluss des besonders überwachten 
Gleises wurde für drei Oberbauarten überprüft und jeweils in Bezug gesetzt zum 
»Schwellengleis im Schotterbett« mit einem durchschnittlichen Fahrflächenzustand. 
Der Gutachter leitet aus den Berechnungsergebnissen ab: 

»Die Wirkung des besonders überwachten Gleises ist stark abhängig von der be-
trachteten Zuggattung und von der Geschwindigkeit. Die Wirkung des besonders 
überwachten Gleises ist gering bei Güterzügen (ca. - 1 dB(A)) und hoch bei IC-Zügen 
(ca. -4 dB(A)). Derzeit wird bei Berechnung nach der 16. BImSchV das besonders 
überwachten Gleis unabhängig von der Geschwindigkeit und der Zuggattung mit -3 
dB(A) angesetzt. Bei Güter - und Nahverkehrszügen ist die Wirkung beim Schwellen-
gleis im Schotterbett geschwindigkeitsunabhängig, bei IC-Zügen und ICE nimmt die 
Wirkung bei hohen Geschwindigkeiten aufgrund des Einflusses der aerodynamischen 
Geräusche etwas ab.« (Möhler Seite 13 - Anhang) 

Wir leiten daraus die Rüge ab, dass hier in der Schalltechnischen Untersuchung das 
Instrument des besonders überwachten Gleises um 2 dB(A) überschätzt wird, weil 
vom Güterschienenverkehr die maßgeblichen Emissionsanteile ausgehen. 

52. Praxiserfahrungen mit dem BüG 

In der Fachliteratur wird mit überzeugenden Gründen bezweifelt, dass diese Schall-
minderung von 3 dB(A) auch dauernd eintritt, weil das Überwachungsverfahren me-
thodisch unzureichend geregelt ist. Nach einer Selbstdarstellung kontrolliert im Auf-
trag der DB-Netz AG das bahneigene Forschungs- und Technologiezentrum die be-
treffenden Gleise im Durchschnitt zweimal jährlich mit einem Messwagen. „Seine 
empfindlichen Mikrophone nehmen die Rollgeräusche auf, und ein Prozessrechner 
an Bord stellt sofort fest, ob sie die Richtwerte überschreiten und ein Schleifen erfor-
derlich machen.“ (www.bahn.de) Ohne neutrale Kontrolle des Überwachungsverfah-
rens ist das BüG mit seiner Lärmminderung nicht effizient. 

So kritisiert das Umweltbundesamtes in seiner Stellungnahme zum BüG vom De-
zember 1997 insbesondere zur Entwicklungsreife des Schallmesswagens mit dem 
Hinweis, dass bislang noch kein in Fachkreisen abgestimmtes und anerkanntes 
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Überwachungsverfahren vorhanden sei und bisher noch die statistische Absicherung 
der Messergebnisse fehle. 

Ohne Auseinandersetzung mit diesen Argumenten hält das Eisenbahn-Bundesamt in 
seiner Verfügung vom 16. März 1998 den Schallmesswagen für ein „Überwachungs-
instrument nach dem Stand der Technik.“ (BVerwG 11 A 34,42,45,46,97,13.7.99) 

Nur weil einer Lärmminderung an der Quelle Vorrang einzuräumen ist, bewertet das 
Umweltbundesamt das BüG in seiner amtlichen Stellungnahme von 1999 positiv und 
schätzt den Schallmesswagen als ein effektives „Messinstrument” ein. Allerdings hält 
das Amt weitere Untersuchungen für erforderlich. 

Das folgende Beispiel bestätigt, dass noch viel Klärungsbedarf notwendig ist. Ein 
BüG unterscheidet sich von einem "durchschnittlich gepflegten Gleis" (dgG) nach der 
Schall 03 dadurch, dass der Grundwert an einem BüG um 3 dB niedriger ist als an 
einem dgG. Das heißt: Während für ein durchschnittlich gepflegtes Gleis der Grund-
wert von 51 dB(A) eingehalten wird, darf der Grundwert eines BüG - nach Definition - 
48 dB(A) nicht überschreiten. 

Bei einer Schallmessfahrt wird der Grundwert bestimmt. Für ein BüG ist daher von 
Seiten der Bahn der Nachweis zu erbringen, dass der Grundwert in einem bestimm-
ten Streckenabschnitt unterhalb des Grenzwertes von 48 dB(A) bleibt. 

Wie sieht dieser Nachweis nun in der Praxis aus? Betroffene baten jahrelang um 
Auskunft zu den Messergebnissen von Kontroll- und Schleiffahrten des BüG. Sie sind 
Anlieger an einem vorhandenen Streckenabschnitt, der 1994 planfestgestellt wurde. 
Die Bahn erklärte sich in diesem Verfahren zur Maßnahme BüG bereit. Zwei Jahre 
nach Planfeststellung fragten die Betroffenen beim Eisenbahn-Bundesamt erstmalig 
an, ob Mess- und Schleiffahrten zwischenzeitlich stattgefunden hätten und ob es zwi-
schenzeitlich eine endgültige Regelung zur Überwachung des BüG gäbe. Nach ei-
nem jahrelangen Hin und Her, ohne dass die Bahn oder das Eisenbahn-Bundesamt 
eine Antwort gaben, erhielten die Betroffenen schließlich ein Messprotokoll. In dem 
Messprotokoll zeigte sich, dass die Grenzwerte an vielen Messorten jeweils um 4 bis 
10 dB (A) überschritten waren: Geringere Überschreitungen wurden gar nicht erfasst. 
Das heißt: Erst wenn aus dem besonders überwachte Gleis durch Verriffelung ein 
durchschnittlich gepflegtes Gleis geworden ist, werden Überschreitungen des Grund-
wertes von 48 dB (A) im Messprotokoll dokumentiert. 

Es wurden auch nicht die gemessenen Grundwerte genannt, sondern es werden 
Klassen von Grundwerten gebildet: 

Klasse 1: der gemäß Planfeststellung einzuhaltende Grundwert ist um maximal 
3 dB(A) überschritten. 

Klasse 2: der gemäß Planfeststellung einzuhaltende Grundwert ist um 4 - 10 dB(A) 
überschritten. 

Klasse 3: der gemäß Planfeststellung einzuhaltende Grundwert ist um mehr als 
10 dB(A) überschritten. 

Es kann bei dieser Einteilung in Klassen also vorkommen, dass an den Stellen, an 
denen im Protokoll keine Eintragung angegeben wird, die Überschreitung 3 dB(A) be-
trägt. Entsprechend kann dann an den Stellen, an denen im Protokoll "mehr als 3 dB" 
angegeben ist, die Überschreitung auch bis zu 10 dB (A) betragen. In den einzelnen 
Streckenabschnitten ergab das genannte Protokoll jeweils eine Überschreitung von 4 
bis 10 dB(A). In einem Abschnitt wurde - trotz dieser Überschreitung kein Schall-
schleifen durchgeführt. Ein anderer Streckenabschnitt wurde geschliffen. Aber bereits 
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drei Monate später wurde in diesem Fall wieder eine Überschreitung von 4 bis 
10 dB(A) gemessen. 

Das BüG wird allein nur durch den bahneigenen Schallmesszug kontrolliert. Da bis-
her keine Schleifprotokolle veröffentlicht werden, ist weder durch die DB noch durch 
die Aufsicht führende Behörde festzustellen, ob das BüG vereinbarungsgemäß ge-
schliffen wird, es sei denn, die Bahn lässt durch den Schallmesszug anschließend 
prüfen, ob der Schleifvorgang erfolgreich war. Diese Kontrollfahrt findet aber in der 
Praxis nicht statt. 

Wie das BüG in der Praxis neutral überwacht werden soll, um insbesondere eine 
dauerhafte Überschreitung des zugesicherten Grundwertes tatsächlich ausschließen 
zu können, ist aus Sicht der Betroffenen bis heute nicht geregelt, obwohl das BüG 
bundesweit bereits für rund 1.000 km Neu- und Ausbaustrecken in Ausführung oder 
Planung ist. 

Die Bahn stellt sich auf den Standpunkt, dass Messergebnisse nicht mitgeteilt wer-
den, „da es sich um firmeninterne Daten handelt“. Um Bedenken von Betroffenen zu 
zerstreuen, fügt sie hinzu, die Betroffenen könnten aber davon ausgehen, dass die 
mit dem Schleifen beabsichtigten Verbesserungen eingetreten seien. Der Zustand 
der Gleise entspräche den Erwartungen eines besonders überwachten Gleises. Die 
Schleifarbeiten würden entsprechend dem Gleiszustand rechtzeitig durchgeführt. 

Beweis (passim): Vernehmung des Sachverständigen Dr. W. (Hannover), Vortrag 
Windelberg Sibylla - Anhang 

Nicht nur die dauernde Überwachung des BüG ist entscheidend für eine Lärmminde-
rung um 3 dB(A). Ausschlaggebend ist vorrangig die dauernde Pflege der Gleise, 
damit der zugesicherte Grundwert nicht überschritten wird. Wir beantragen als Kon-
sequenz, dass in der Planfeststellung der Turnus der Kontroll- und Messfahrten auf 2 
Monate festgelegt und geregelt wird, dass wenn eine - im Übrigen zeitnah nach der 
Messung im Internet zu veröffentlichende - Überschreitung des Grundwertes vorliegt, 
zeitlich sofort ein akustisches Schleifen durchgeführt werden muss. Bis dahin ist eine 
Überschreitung des Grundwertes durch eine zeitweise Absenkung der Höchstge-
schwindigkeit auszuschließen. 

Allein denklogisch kann es nur dann zu einer Minderung kommen, wenn die Ursache 
des Lärms in einer Ungleichmäßigkeit der Gleisoberfläche begründet ist. Wenn je-
doch, wie bei älteren Bremssystemen der Güterwagen üblich, die Geräuschentwick-
lung auf Grund unrunder Räder verstärkt wird - als Folge der nicht mehr dem Stand 
der Technik entsprechenden, aber noch immer üblichen Graugussbremsen - kann 
das Schleifen des Gleises zu keiner Verbesserung führen. 

Weiterhin hängt die Wirksamkeit dieser Maßnahme davon ab, dass der Vorhabenträ-
ger seiner Verpflichtung zur Kontrolle und Gleispflege auch mit der nötigen Regelmä-
ßigkeit nachkommt. 

Wenn auch hier kein begründetes Misstrauen besteht, können betriebliche Zwänge 
oder finanzielle Engpässe doch dazu führen, dass diese Pflicht vernachlässigt wird. 
Dafür spricht, dass der Vorhabenträger keine fixen zeitlichen Kontrolltermine und kei-
ne Dokumentation der Schleifergebnisse sowie zur Qualitätssicherung des Abschla-
ges von 3 dB(A) keine Qualitätssicherung zur Festsetzung beantragt hat. 

Der Nachweis der Pegelminderung um 3 dB(A) durch das BÜG ist bislang für die sehr 
stark mit Güterschienenverkehr belasteten Strecken nicht erbracht worden. 
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In der Praxis wird auch beim BüG abgewartet, bis der Zustand eines normalen Glei-
ses sich um 10 dB(A) verschlechtert hat, bevor der Vorhabensträger ohne Qualitäts-
sicherung einen Schleifvorgang vornimmt. 

53. High Speed Grinding 

Wir fordern vorrangig die Anwendung der Technik des High Speed Grinding anstelle 
des BüG. 

54. Qualitätssicherung des Verfahrens des besonders überwachten Gleises  

Hilfsweise für den Fall der Anerkennung des BüG als aktive Schallschutzmaßnahme 
fordern wir zur Sicherstellung einer eventuellen lärmmindernden Wirkung, dass im 
Beschluss die Zeiträume zwischen zwei Schleifvorgängen und eine Qualitätssiche-
rung der Schleifergebnisse hinsichtlich der Minderung der Schallimmissionen sowie 
eine Dokumentation dieser Qualitätssicherung mit Messprotokolle veröffentlicht oder 
hilfsweise der Stadt unverzüglich zur Verfügung gestellt werden. Dies ist in einer Ne-
benbestimmung zum Planfeststellungsbeschluss festzulegen. 

55. Innovativer aktiver Schallschutz 

Wir wenden weiter ein, dass innovative andere aktive Maßnahmen des Schallschut-
zes nicht Gegenstand der Planung sind. Die als Schutzmittel in Erwägung gezogenen 
Maßnahmen beschränken sich allein auf Lärmschutzwände in der Form einer Alumi-
nium- Kassettenwand. Andere Lärmschutzwände mit eventuell besserer Schutzwir-
kung, weitere Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Schienenstegdämpfung oder ähn-
liche innovative Maßnahmen, die heute oder im Zeitpunkt des Baubeginnes bereits 
den Stand der Technik und der behördlichen Anerkennung darstellen, werden nicht 
betrachtet. Möglichkeiten zur Verbesserung des aktiven Schallschutzes mit zumutba-
rem zusätzlichem Aufwand werden daher nicht wahrgenommen. 

Aus dem Konjunkturprogramms II des Bundes flossen bis 2011 insgesamt 100 Mio. 
Euro in Maßnahmen des Lärm- und Erschütterungsschutzes an Schienenwegen. 
Hiermit sollten bis zu 40 Projekte finanziert werden. Die Durchführung der Maßnah-
men erfolgte durch die DB Netz AG. Bei der Auswahl der hierfür geeigneten Ortsla-
gen wurden hochfrequentierte Strecken mit hoher Lärmbelastung und die Möglichkeit 
einer schnellen Umsetzung berücksichtigt. 

Etwa die Hälfte der Gelder sollte für den Einbau und die Erprobung innovativer Tech-
niken an Gleisanlagen verwendet werden, um diese auf Praxistauglichkeit zu testen. 
Die andere Hälfte wollte die Bahn in Lärmminderungsmaßnahmen, deren Wirksam-
keit bereits nachgewiesen ist, investieren. Bei den vorgesehenen innovativen Maß-
nahmen handelte sich im Wesentlichen um Maßnahmen zur Lärmminderung, die am 
Fahrweg ansetzen entweder um die Übertragung von Erschütterungen/Körperschall 
zu reduzieren oder die Schienen einer speziellen Behandlung zur Optimierung der 
Schienenoberfläche zu unterziehen. 

Die im Folgenden aufgeführten innovativen Maßnahmen am Fahrweg wurden im 
Rahmen dieses Konjunkturprogrammes II konkret auf ihre Eignung erprobt und sie 
werden von der DB in der Präsentation „Lärmschutz und Techniken der Lärmminde-
rung (S 17)“ als „zugelassene Techniken“ vorgestellt. Zu den lärmmindernden aktiven 
Maßnahmen an Schienenwegen im Rahmen des Konjunkturprogramm I des Bundes 
zählen 

(1) Brückenabsorber (-6 dB (A)) 

Einsatz von Absorbern an den Stegen von Stahlbrücken zur Reduzierung des „Dröh-
nens“, was ca. 6 dB(A) erbringt. 
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(2) Schienenstegbedämpfer (-4 dB (A)) 

Frequenzabgestimmte Systeme aus Metallmasse mit einer elastisch dämpfenden La-
gerung, die eine Minderung der Schwingungen des Gleises und damit eine Reduzie-
rung des Rollgeräusches um ca. 3 dB(A) erwarten lassen. 

(3) Unterschottermatten mit oder ohne Gabionen (-5 dB (A)) 

Einlage von elastischen Matten unter dem Schotter bewirken eine Erschütterungs-
minderung speziell auf hartem Untergrund von 2 - 5 dB(A) 

(4) Hochelastische Schienenstützpunkte (offen) 

Dienen der Reduzierung der Übertragung von Schwingungen auf den Brückenunter-
bau. Der erreichbare Effekt wird derzeit ermittelt. 

(5) Besohlte Schwellen 

Versehen der Schwellen mit elastischem Material auf der Unterseite verringern die 
Weiterleitung von Schwingungen in das Schotterbett; der erreichbare Effekt ist nicht 
gesichert. 

 (6) Automatische Schienenschmierung 

Bewirkt eine Reduzierung von Kreisch- und Quietschgeräuschen speziell in engen 
Kurven; der erreichbare Effekt wird derzeit ermittelt. 

(7) Niedrige Schallschutzwände (- 6 dB (A)) 

Wände am Gleisbett (38 - 76 cm über Schienenoberkante), häufig als Gabionen aus-
geführt, die ca. 2 - 6 dB(A) erbringen sollen; wird an der linksrheinischen Bahnstrecke 
eingesetzt. 

(8) Verschäumtes Schottergleis (seit Juli 2009 in Erprobung) 

Schotterbett wird mit einem speziellen Schaum ausgeschäumt und dauerhaft stabili-
siert. 

Dies bewirkt eine Dämpfung der Erschütterungsübertragung in den Untergrund. Der 
erreichbare Effekt wird derzeit ermittelt. 

Aus dem Vorstehenden begründet sich unser Antrag, die Instrumente des innovativen 
aktiven Immissionsschutzes einschließlich des „hochleistungsfähigen präventiven 
Schienenschleifens“ auch bei der hier geplanten Maßnahme vorrangig anzuwenden. 

56. Lärmschutzwände 

Wir wenden weiter ein, dass die Wirkung der Lärmschutzwände nicht zu bewerten ist, 
weil deren Details nicht Gegenstand des Antrages ist. Diese werden im Antrag nicht 
hinreichend konkretisiert. 

Bei der DB ist die Aluminium-Kassettenwand üblich. Bei einer leichten, einseitig 
hochabsorbierenden Lärmschutzwand mit einer Außenverkleidung aus Aluminium ist 
hinter der Lärmschutzwand eine nur geringe Abschirmwirkung für niederfrequente 
Geräusche spürbar und auch wissenschaftlich nachweisbar. Die von Güterzügen 
hervorgerufenen Störgeräusche sind aber im Wesentlichen diesem niederfrequenten 
Bereich zuzurechnen. 

Dieser Effekt tritt bei Schallschutzelementen mit größerer Masse (Erdwälle oder z.B. 
Beton- oder Gabionenwände) nicht oder wesentlich schwächer auf. Die mangelnde 
Wirksamkeit der vorgesehenen Aluminiumwände wird bestätigt durch Wirkungsmes-
sungen bei bereits ausgeführten Schallschutzanlagen. Bei der Zulassung der Lärm-



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 228 von 933 
 
 
 

schutz-Elemente werden bisher lediglich Labormessungen zu Grunde gelegt; es zeigt 
sich aber, dass Metallkassettenwände wie die hier zu erwartenden Aluminiumwände 
in der Realität die angenommenen Anforderungen bezüglich Absorption und Dauer-
haftigkeit nur mit Einschränkungen, in Bezug auf Schalldämmung in der Regel nicht 
erfüllen. 

Wir beantragen daher, dass durch die Planfeststellungsbehörde daher - insbesondere 
bezüglich der tieffrequenten Geräusche - eine Überprüfung der theoretischen La-
bormessungen an neuen Lärmschutzwänden erfolgt, indem an bereits errichteten 
Lärmschutzwänden nach einer längeren Betriebszeit deren Wirksamkeit in Bezug auf 
die Schalldämmung und den Absorptionsgrad durch Messungen überprüft wird. 

Dies ist erforderlich, um feststellen zu können, ob die Annahmen zum behaupteten 
wirksamen Schutz vor Lärm durch Einhaltung der Grenzwerte, überhaupt realistisch 
sind. 

Auch andere Typen von Lärmschutzwänden erreichen oftmals wesentlich bessere 
Schalldämmwerte und Absorptionsleistungen als die vorgesehenen Aluminiumwände. 

Falls seitens des Vorhabenträgers auf die Aluminium-Schallschutzelemente aus 
zwingenden technischen oder betrieblichen Gründen nicht verzichtet werden kann, ist 
nur deren Farbgestaltung keinesfalls ausreichend. Sie verhindert auch in aller Regel 
keine Verschmutzung der Oberflächen durch Graffiti. In Bereichen, in denen eine Ab-
schirmung durch einen Pflanzstreifen nicht möglich ist und dennoch an der Standard-
Aluminiumwand festgehalten werden muss, kommt daher als Mindestlösung nur die 
Anbringung von Rankhilfen vor der Wand in Frage. Dies ist vertretbar, wenn schnell 
wachsende Rankpflanzen verwendet werden. Da in diesem Fall eine Beschränkung 
auf selbstkletternde Pflanzen nicht erforderlich ist, ist hier eine breitere Auswahl im 
Hinblick auf die gärtnerische Gestaltung möglich. Dies muss auf der trassenabge-
wandten Seite - also zur Wohnbebauung hin - aus gestalterischen Gründen zwingend 
erfolgen. 

57. Abwägung zwischen aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen 

Die Planung übersieht, dass hier mangels öffentlich-rechtlicher Genehmigung des 
Gleisbestandes rechtlich eine erstmalige Planfeststellung aller vorhandenen Bahn-
bauten geboten ist und daher eine Lärmvorbelastung der Anliegergrundstücke bei der 
späteren Abwägung nicht einbezogen werden darf. Zudem weicht das geplante 
Schutzkonzept teilweise zu früh auf passive Schallschutzmaßnahmen aus. 

58. Neubau einer Schienenstrecke 

Für die Abgrenzung zwischen Neubau und baulicher Änderung eines Schienenwegs 
ist auf das räumliche Erscheinungsbild der Gleisanlagen im Gelände abzustellen und 
zu fragen, ob die zu betrachtenden Gleise optisch als Einheit auf gemeinsamer Tras-
se oder als jeweils selbstständige Anlagen mit getrennter Trassenführung in Erschei-
nung treten. 

Vgl.: BVerwG, Urteil vom 10. November 2004 - 9 A 67.03 -, juris Rn. 25 

Um den Bau eines neuen Schienenweges handelt es sich mithin, soweit eine beste-
hende öffentlich- rechtlich genehmigte Trasse auf einer längeren Strecke verlassen 
wird; von der Änderung eines bestehenden Schienenweges ist dagegen auszugehen, 
wenn Gleise parallel zu bereits vorhandenen eisenbahnrechtlich genehmigten Eisen-
bahngleisen ohne deutlich trennende Merkmale (z. B. größere Abstandsflächen, tren-
nende Gehölze, Wasserflächen) geführt werden (BVerwG, a.a.O.). Das räumliche Er-
scheinungsbild ist auch dann maßgeblich, wenn verschiedene Eisenbahnstrecken mit 
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je unterschiedlicher Funktion nebeneinander verlaufen, wie es insbesondere für eine 
Parallelführung von S- und Fernbahn zutrifft (BVerwG, a.a.O.). 

Hiernach handelt es sich bei dem Bau zweier neuer Gleise für den Güterschienen- 
und Reisefernverkehr trotz einer gemeinsamen Trasse mit den S-Bahn Gleisen ohne 
größere Abstandsflächen zwischen den parallel geführten Gleisen um einen Neubau 
des Schienenwegs, weil es an einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung der Be-
standsstrecke fehlt. 

59. Innovative Maßnahmen des aktiven Schallschutzes 

Das Schutzkonzept der DB mit seinen Vorschlägen zur Abwägung zwischen aktiven 
und passiven Schallschutzmaßnahmen gibt Anlass zu rechtlicher Beanstandung. 

Anwohner haben einen Anspruch auf Festlegung zusätzlicher Schutzauflagen (§ 74 
Abs. 2 VwVfG) in Form von aktiven Schallschutzmaßnahmen, denn die Verweisung 
auf passive Schallschutzmaßnahmen ist dort, wo trotz der festgesetzten aktiven 
Maßnahmen die maßgeblichen Grenzwerte nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 16. BImSchV nicht 
eingehalten werden können, teilweise unverhältnismäßig. 

Nach § 41 Abs. 1 und Abs. 2 BImSchG ist bei einem Neubau bzw. einer wesentlichen 
Änderung eines Schienenweges grundsätzlich sicherzustellen, dass die Beurtei-
lungspegel die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte nicht überschreiten. Dies gilt nur 
soweit nicht, als die Kosten der Schutzmaßnahme außer Verhältnis zu dem ange-
strebten Schutzzweck stehen würden. Die Betroffenen haben hiernach also im 
Grundsatz einen Anspruch auf „Vollschutz“ durch aktive Schutzmaßnahmen, von 
dem aber nach Maßgabe des § 41 Abs. 2 BImSchG Abstriche möglich sind. 

Vgl.: ständige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, siehe etwa: Urteil 
vom 3. März 2004 - 9 A 15.03 -, juris Rn. 25 

Die so gebotene Verhältnismäßigkeitsprüfung muss auf der Grundlage einer für die 
Planfeststellungsbehörde mit begrenzten Spielräumen verbundenen planerischen 
Abwägung erfolgen (BVerwG, a.a.O.). Hierbei ist eine Auswahl zwischen verschiede-
nen in Betracht kommenden Schallschutzmaßnahmen zu treffen. Typischerweise ha-
ben solche Maßnahmen, bezogen auf die Schutzwirkung, ihre Stärken und Schwä-
chen, verursachen verschieden hohe Kosten und tangieren andere Belange in unter-
schiedlicher Weise. Die daraus folgenden Zielkonflikte lassen sich nur planend bewäl-
tigen. Deshalb ist der Planfeststellungsbehörde auch und gerade für die Auswahlent-
scheidung über das Schallschutzkonzept ein Abwägungsspielraum eingeräumt 
(BVerwG, a.a.O.). Anders als das allgemeine Planungsermessen besteht dieser 
Spielraum allerdings nur in den durch § 41 Abs. 2 BImSchG gezogenen Grenzen. 

Dementsprechend hat die Planfeststellungsbehörde ihre Auswahlentscheidung am 
grundsätzlichen Vorrang aktiven Schallschutzes vor Maßnahmen passiven Schall-
schutzes zu orientieren und im Rahmen ihrer Prüfung eine hinreichend differenzierte 
Kosten-Nutzen-Analyse vorzunehmen (BVerwG, a.a.O.). Hierbei muss sie nicht alle 
denkbaren Alternativen und mögliche Maßnahmenkombinationen in gleicher Tiefe un-
tersuchen, ausreichend ist vielmehr schon eine Grobprüfung, soweit sich bereits auf 
deren Grundlage die Vorzugswürdigkeit eines bestimmten Konzepts abzeichnet 
(BVerwG, a.a.O.). 

Von diesen Grundsätzen ausgehend ist der Vorschlag in den Antragsunterlagen zur 
Abwägung zwischen aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen teilweise zu be-
anstanden. 
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Zunächst kann beanstandet werden, dass die Vorhabensträgerin sich bei den aktiven 
Schallschutzmaßnahmen auf das Verfahren BüG sowie die Anbringung von Lärm-
schutzwänden beschränkt hat und nicht andere Maßnahmen, wie eine besondere 
Schienenbefestigung, Anbringung von Schienenstegschalldämpfern oder Unterschot-
termatten und die weiteren oben (Nr. 18.) dargelegten innovativen Maßnahmen näher 
in ihre Überlegungen einbezogen hat. Denn mehrere dieser Maßnahmen stehen kurz 
vor der allgemeinen Anerkennung ihrer schallmindernden Wirkung. Sie müssen daher 
in die Prüfung einbezogen werden. 

60. Geschwindigkeitsbegrenzung bzw. Fahrverbote und Stand der Technik 

Auch die Festlegung einer Geschwindigkeitsbegrenzung als vorrangige aktive Schall-
schutzmaßnahme für Güterzüge zur Nachtzeit kann als ultima ratio des aktiven 
Schallschutzes verlangt werden. 

Geschwindigkeitsbeschränkungen und Nachtfahrverbote für klotzgebremste Wag-
gons können Inhalt einer Planfeststellung sein. Das Oberverwaltungsgericht Magde-
burg hat in Anlehnung an die jüngste Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts die beklagte Bundesrepublik dazu verpflichtet, in einem Planergänzungsverfah-
ren neben den bereits geplanten passiven Schallschutzmaßnahmen wie Schall-
schutzfenstern auch aktive Maßnahmen wie etwa längere und höhere Schallschutz-
wände und insbesondere Geschwindigkeitsbegrenzungen für den Zugverkehr zu prü-
fen. Obgleich es sich bei der Planfeststellung grundsätzlich um bauplanungsrechtli-
che Festlegungen handele, siehe Bay. VGH, Urteil vom 15. Januar 2001 - 20 A 
99.40024 -, juris; Berka, a.a.O., Erläuterung Nr. 4 zu § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV, S. 
36a sei es - so das Urteil vom 17. Juli 2014 (- 1 K 17/13) - nicht ausgeschlossen, 
dass zur Bewältigung der vom Vorhaben und dessen betriebsbedingten Auswirkun-
gen aufgeworfenen Konflikte auch betriebsregelnde Anordnungen wie Nutzungsbe-
schränkungen oder Geschwindigkeitsbegrenzungen getroffen werden. Denn, so das 
OVG Magdeburg „sollte im Ergebnis der weiteren Abwägung Anlass zur Stärkung des 
Lärmschutzes bestehen, wäre der Planfeststellungsbeschluss insoweit zu ergänzen.“ 

Eine Reduzierung des Ermessens der Planfeststellungsbehörde auf Null ist nicht ge-
fordert, nur, dass sonst den Lärmschutzbelangen durch die anderen vorgesehenen 
aktiven Schallschutzmaßnahmen nicht hinreichend Rechnung getragen werden kann. 

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung würde auch den Nutzen und die Funktion des 
Schienenwegs nicht beeinträchtigen, weil dies angesichts der Gesundheitsgefahren 
des Schienengüterlärms aus zwingenden Gründen des Anliegerschutzes geboten 
sein kann und es die Schienenverkehrsunternehmen des Güterzugverkehrs es selbst 
in der Hand haben, durch rasches Umrüsten der nicht mehr dem Stand der Technik 
entsprechenden Bremssysteme die Emissionen zu senken und damit eine Aufhebung 
der Restriktion zu bewirken. 

Bei dieser Umrüstung sind zahlreiche Eisenbahnunternehmen zeitlich erheblich in 
Verzug. 

Die Umrüstung soll bis zum Jahr 2020 abgeschlossen sein. Aktuelle Messungen im 
Rheintal belegen, dass statt eines 2017 zu erwartenden Anteils der Umrüstungen von 
50 % real nur 30 % vollzogen worden sind. Dies lässt erwarten, dass auch im Prog-
nosejahr dieser Planung ein relevanter Anteil der Waggons insbesondere von süd-
osteuropäischen Schienenverkehrsunternehmen noch mit alten Bremssystem über 
die Strecke fahren wird. 
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61. Iteratives Verfahren 

Methodisch ist nach der Rechtsprechung eine iterative Vorgehensweise für die Ent-
wicklung eines Schutzkonzepts geboten. 

vgl. dazu Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 17. November 2011 - 2 C 
2165/09.T -, juris Rz. 204 ff. 

Für die einzelnen Ortslagen im Einwirkungsbereich der Strecke sind verschiedene 
Varianten aktiver Schallschutzmaßnahmen als Kombination etwa des Schienen-
schleifens, den Lärmschutzwänden in unterschiedlichen Höhenabstufungen und an-
dere innovativen Maßnahmen des aktiven Schallschutzes bzw. Geschwindigkeitsbe-
schränkungen und Nachtfahrverbote andererseits zu untersuchen. Dabei sind die 
Lärmschutzwände teils als Außenwände am Bahnkörper und teils als Mittelwände 
zwischen den Gleisen auf ihre Effizienz zu prüfen; je näher sie an die besonders stö-
rende Lärmquelle heranrücken, desto effizienter werden sie. Die für eine Bewertung 
maßgebenden Größen wie etwa die geschätzte Anzahl von Wohneinheiten mit trotz 
aktiver Lärmschutzmaßnahmen verbleibenden Grenzwertüberschreitungen sind je-
weils auszuweisen. Anhand von Einzelpunktberechnungen ist bei jeder Lärm-
schutzvariante zu bestimmen, welche Gebäude in welchen Geschossen von verblei-
benden Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte tags oder nachts betroffen wä-
ren. Unter der Annahme, dass pro Geschossebene eines Gebäudes eine Wohnein-
heit vorhanden ist, kann die Anzahl für Wohneinheiten, für die dann ein Anspruch auf 
passiven Lärmschutz eröffnet wird, überschlägig ermittelt werden. Soweit es sich bei 
den Gebäuden im Untersuchungsraum großflächig um gleichförmige Gebäudekörper, 
z. B. um Reihenhäuser, Geschosswohnungsbauten oder auch Hochhäuser handelte, 
kann von diesem allgemeinen Ansatz abgewichen werden. 

In einem ersten Schritt hat, getrennt für die verschiedenen Ortslagen, die Ermittlung 
der Gesamtzahl von Schutzfällen zu erfolgen, d. h. von Wohneinheiten mit verblei-
benden Überschreitungen der Grenzwerte für den Fall, dass kein aktiver Schallschutz 
vorgesehen würde. Bei der Betrachtung der verschiedenen Schutzkonzepte ist dann 
zu differenzieren, für wie viele dieser Schutzfälle mit dem vorgegebenen aktiven 
Schutzkonzept eine Konfliktlösung herbeigeführt werden kann und bei wie vielen 
Schutzfällen Konflikte verbleiben, für die dann zusätzlicher passiver Schallschutz er-
forderlich ist. 

Als Bezugsfall für die Optimierung des Konzepts diente der sog. „Vollschutz“, d. h. ein 
Konzept, mit dem eine Einhaltung der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte sowohl 
tags als auch nachts ohne passive Schallschutzmaßnahmen möglich ist. Ausgehend 
hiervon sind die Aufwendungen der Maßnahmen des aktiven Schallschutzes - wie 
etwa die Wandhöhen – in den verschiedenen Schutzabschnitten stufenweise zu ver-
ringern. Die Ermittlung der für den passiven Schallschutz zu berücksichtigenden Kos-
ten kann aus der geschätzten Anzahl anspruchsberechtigter Wohneinheiten erfolgen. 
Bei der Ermittlung des optimalen Schallschutzkonzeptes ist als maßgebendes Kriteri-
um der Kostenanteil für den aktiven Lärmschutz pro aktiv gelöstem Schutzanteil her-
anzuziehen. Dieser Betrag kann mit demjenigen Aufwand errechnet werden, der pro 
Wohneinheit investiert werden muss, um eine Einhaltung der Immissionsgrenzwerte 
mit dem vorgegebenen Konzept zu erreichen. 

Die optimale Kombination von aktiven Schallschutzmaßnahmen - etwa von Außen- 
und Mittelwänden verschiedener Höhen - ist dort gegeben, wo der Kostenanteil pro 
aktiv gelöstem Schutzfall deutlich sinkt, die Betroffenheit im Hinblick auf verbleibende 
Restkonflikte jedoch nur geringfügig ansteigt. Dieser Punkt kann in einer grafischen 
Darstellung anschaulich aufgezeigt werden. 
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Nur ein solches methodisch korrekt bearbeitetes Schutzkonzept wird den Anforde-
rungen aus § 41 Abs. 2 BImSchG gerecht. Die Verhältnismäßigkeit zwischen den 
Kosten und dem angestrebten Schutzzweck beschreibt dabei den Vergleich zwischen 
dem finanziellen Aufwand einer Schutzmaßnahme und dem damit zu erreichenden 
Lärmschutzerfolg. 

Vgl.: Berka, a.a.O., Erläuterung Nr. 4c zu § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV, S. 33 

Der aus § 41 Abs. 1 BImSchG ableitbare Vorrang aktiver Schallschutzmaßnahmen 
wird gewährleistet. 

Denn es wird nicht darauf abgestellt, ob der Erfolg einer Schutzmaßnahme den mit 
ihm verbundenen Aufwand rechtfertigt. 

zur Beanstandung eines solchen Schutzkonzepts siehe Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 15. März 2000 - 11 A 33.97 -, juris; Berka, a.a.O. 

Vielmehr folgt ein solches Konzept zu Recht der Fragestellung, inwieweit ein zusätzli-
cher Nutzen einer Schutzmaßnahme den zusätzlichen Kostenaufwand rechtfertigt 
und es wird damit darauf abgehoben, ob der zusätzliche Kostenaufwand so hoch ist, 
dass von der infrage stehenden weitergehenden Schutzmaßnahme ausnahmsweise 
abgesehen werden darf (Berka, a.a.O.). Die Betrachtung muss somit zutreffend vom 
Vollschutz ausgehen und das Konzept im Wege der schrittweisen Abschläge hiervon 
erarbeiten (vgl. Berka, a.a.O., Erläuterung 4c.cc, S. 34). 

Auf „Kosten“ und damit auch auf „Wertverluste“ durch den Bahnlärm darf nach § 41 
BImSchG nur insoweit abgestellt werden, als es um die Frage geht, ob die aus-
nahmsweise Zurückstellung des aktiven Lärmschutzes unter dem Aspekt der Ver-
hältnismäßigkeit der Kosten gestattet ist. 

siehe etwa BVerwG, Urteil vom 3. März 2004 - 9 A 15.03 -, juris Rn. 25  

Diesem Konzept wird die hier von der DB Netz AG vorgelegte Schalltechnische Un-
tersuchung nicht gerecht. Diese beschränkt sich auf die Maßnahmen des BüG und 
der Schallschutzwände und lässt für Teile des Plangebietes eine überzeugende Ab-
leitung vermissen, wann eine optimale Kombination von aktiven Schallschutzmaß-
nahmen - etwa von Außen und Mittelwänden verschiedener Höhen -bei gleichzeiti-
gem deutlichen Sinken des Kostenanteils pro aktiv gelöstem Schutzfall und nur noch 
geringfügigen Anstieg von zu lösender Restkonflikte gegeben ist, vermissen. 

Wir erheben die Rüge, dass aus den Planungsunterlagen ersichtlich ist, dass nicht 
nur ausnahmsweise, sondern regelmäßig von zum Schutz der Wohnanlieger und der 
Schule sowie der Kita normativ gebotenen weitergehenden Schutzmaßnahmen aus 
Kostengründen abgesehen wird. 

62. Gebietseinstufung als Mischgebiet 

Ein Lärmschutzkonzept muss sich auf eine rechtlich zutreffende Einstufung der vom 
Lärm betroffenen Gebietskategorien stützen. Die Gebietskategorie ist nicht nach den 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes, sondern nach den Festsetzungen be-
kannt gemachter Bebauungspläne und ansonsten auf Grundlage einer Analyse der 
rechtlich genehmigten Nutzungen nach der örtlichen Abgrenzung der zusammenhän-
genden Bebauung gemäß § 34 BauGB zu bestimmen. 

Diesem Anspruch wird das ausgelegte Konzept nicht gerecht, weil es erkennbar auf 
die Darstellungen des Flächennutzungsplans abstellt und damit mehrere Baugebiete 
fehlerhaft als Mischgebiet und damit weniger schutzwürdig als die real gegebene 
Wohngebietsnutzung einstuft. Insoweit nehmen wir Bezug auf unsere oben dazu dar-
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gelegte Untersuchung der nicht wohnungswirtschaftlichen Nutzungen in Altendorf 
nach den Kriterien des § 4 BauNVO. 

Bei der korrekten Einstufung der benannten Gebiete ändert sich das gebotene 
Schutzniveau und dies ist von Einfluss auf ein vom EBA zu ermittelndes Abwägungs-
ergebnis (§ 18e Abs. 6 Satz 1 AEG). Insbesondere das Verhältnis von aktiven zu 
passiven Schallschutzmaßnahmen wird als Folge einer Korrektur anders ausfallen, 
weil sich bei einer zutreffenden Bewertung von Gebietstypen herausstellen wird, dass 
eine noch größere Zahl von Konfliktfällen besteht. Das hat bei der Abwägung zwi-
schen aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen zur Folge, dass durch Maß-
nahmen des aktiven Schallschutzes weitere Konfliktfälle ohne Verweisung auf passi-
ven Schallschutz gelöst werden können. 

Die Gemeinde hat die ihr gemeldeten nicht wohnungswirtschaftlichen Nutzungen von 
Hausgrundstücken beidseits der Bahntrasse, insbesondere gewerbliche und andere 
Nutzungen kartiert und geordnet nach Straßenzügen und Hausnummern in einer, als 
Anlage beigefügten, Liste und einem Plan mit roter Kreuzschraffur dokumentiert. Da-
rauf wird verwiesen. 

Diese Nutzungen sind mit der Planungsabsicht der Gemeinde, einer Änderung ihres 
Flächennutzungsplans für die oben angesprochenen Plangebiete beidseits der 
Bahntrasse von einer gemischten Baufläche zugunsten einer Wohnbaufläche verein-
bar. Denn alle aufgelisteten nicht wohnungswirtschaftlichen Nutzungen sind nach der 
Typik in einem „Allgemeinen Wohngebiet” gemäß § 4 BauNVO und in einer Wohn-
baufläche nach § 1 Abs. 1, Nr. 1 BauNVO zulässig. 

Auf dem Hausgrundstück Am Bahnhof 3 ist die praktizierte Korbwarenherstellung 
nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO als nicht störender Handwerksbetrieb zulässig. Die 
dort auch angebotene Dienstleistung der Massage ist eine nach § 4 Absatz 2 Nr. 3 
BauNVO zulässige Anlage für gesundheitliche Zwecke oder ein nach § 4 Absatz 3 Nr. 
2 BauNVO zulässiger nicht störender Gewerbebetrieb. Der dortige gemeldete Handel 
mit Second-Hand-Kinderkleidung wurde beendet, war aber nach § 4 Absatz 2 Nr. 2 
BauNVO als ein der Versorgung des Gebiets dienender Laden im Allgemeinen 
Wohngebiet zulässig. Der dort ansässige Bodenleger ist gemäß § 4 Absatz 2 Nr. 2 
BauNVO als nicht störender Handwerksbetrieb zulässig. Der weiterhin dort ansässige 
Internethandel ist gemäß § 4 Absatz 3 Nr. 2 BauNVO als nicht störender Gewerbebe-
trieb im Wohngebiet zulässig. 

Die auf dem Hausgrundstück Am Deichselbach 9 angebotene Dienstleistung des Na-
geldesigns ist ein im Wohngebiet ausnahmsweise zulässiger, nicht störender Gewer-
bebetrieb nach § 4 Absatz 3 Nr. 2 BauNVO. 

Der auf dem im Übrigen zum Wohnen des Betriebsinhabers genutzten Grundstück 
Frankenstraße 10, angemeldete Containerdienst/ Erdarbeiten hat dort nur den Sitz 
seiner Verwaltung. Lastkraftwagen des Betriebs befahren das Grundstück nicht. Der 
Betrieb ist im Wohngebiet gemäß § 4 Absatz 3 Nr. 2 BauNVO als sonstiger, nicht stö-
render Gewerbebetrieb zulässig. Gleiches gilt für den in der Frankenstraße 6 ange-
siedelten Partyservice, der erkennbar in einem Wohnhaus betrieben wird.  

Der in der Germanenstraße 33 gemeldete Friseur ist im Wohngebiete gemäß § 4 Ab-
satz 2 Nr. 2 BauNVO als ein der Versorgung des Gebiets dienender, nicht störender 
Handwerksbetrieb zulässig. 

Die, in einer Wohnung des Hauses Gotenstraße 15, angebotene Psychotherapie 
stellt eine im Wohngebiet gemäß § 13 BauNVO zulässige Berufsausübung freiberuf-
lich Tätiger und solcher Gewerbetreibender dar, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausü-
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ben. Gleiches gilt für den im Keltenweg 12 tätigen Architekten und den in der Jura-
straße 5 tätigen Finanzberater. 

Die in der Straße Am Haidesand 13 und 17 tätigen Schneidereien sind in einem 
Wohngebiet als ein der Versorgung des Gebiets nicht störender Handwerksbetrieb 
gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO zulässig. Gleiches gilt für den Töpfer im Haus Jura-
straße 3, den Schreiner in der Jurastraße 2 und den Fliesen- und Natursteinlegebe-
trieb auf dem gemischt zum Wohnen und Arbeiten genutzten Hausgrundstück Schul-
straße 28 - 32, der seine Tätigkeit im Übrigen mit einem Schallschutztor auf Grundla-
ge einer Schalltechnischen Beurteilung gegenüber der benachbarten Wohnnutzung 
wirksam abschirmt. Dies ist zwischenzeitlich durch eine schallgutachterliche Berech-
nung des Ingenieurbüros IBAS vom 26. 10. 2017 belegt worden, das in der Anlage 
beigefügt wird. 

Die Post auf dem Grundstück Jurastraße 2 ist in ein Wohngebiet als ein der Versor-
gung des Gebiets dienendem Laden gemäß § 4 Absatz 2 Nr.2 BauNVO zulässig. 
Gleiches gilt für den Verkauf von Tiernahrung auf dem Grundstück Keltenweg 15 und 
den Lieferservice für Hundenahrung auf dem Grundstück Germanenstraße 17. Das in 
der Jurastraße 8 betriebene Altenheim ist im Wohngebiet als Anlage für soziale Zwe-
cke gemäß § 4 Absatz 2 Nr. 3 BauNVO zulässig, ebenso wie die Kindertagesstätte 
auf dem Hausgrundstück Schulstraße 44. Der im Hinterhaus Jurastraße 8b ein Zwi-
schenlager betreibender Sarghandel ist im Wohngebiet als nicht störender Gewerbe-
betrieb gemäß § 4 , Absatz 3 Nr. 2 BauNVO zulässig, weil er schon keine das Woh-
nen im benachbarten Altenheim gemäß Nr. 6.1 lit.f) TA Lärm störende Betriebsgeräu-
sche beim wöchentlichen Einladen und Ausladen verursacht. Die Kirche St. Marien 
auf dem Grundstück Jurastraße 9 und ihr Gemeindehaus in der Schulstraße 9, sind 
im Wohngebiet als Anlagen für kirchliche Zwecke nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO zu-
lässig. 

Die auf dem Grundstück Am Bahnhof 1 betriebene Gaststätte ist im Wohngebiet als 
eine der Versorgung des Gebiets dienende Schank- und Speiswirtschaft gemäß § 4 
Abs. 2 Nr.2 BauNVO zulässig. 

Zusammenfassend sind alle nicht wohnwirtschaftlichen Nutzungen auf Grundstücken 
nördlich des Deichselbaches und östlich der Bamberger Straße in einem Allgemeinen 
Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO zulässig. 

Bereits in Planfeststellungsunterlagen 1990 wurde dieses Gebiet als allgemeines 
Wohngebiet bezeichnet und ohne jegliche Begründung in den aktuellen Planfeststel-
lungsunterlagen als Mischgebiet abgeändert. 

63. Länge und Höhe der Schallschutzwände 

Nach der hier durchgeführten Prüfung steigern die gebotene Berücksichtigung der 
Typik eines Wohngebiets anstelle eines Mischgebietes (5 dB (A), die Streichung des 
Schienenbonus (5 dB (A)) die Nichtberücksichtigung des besonders überwachten 
Gleises für den Schienengüterverkehr zur Nachtzeit (3 dB (A)) den Schutzbedarf der 
Anlieger und damit den Bedarf an aktiven Maßnahmen des Schallschutzes. 

Eine naheliegende Optimierung des Schallschutzes ergibt sich für die Baugebiete an 
den Rändern der Ortslage von Altendorf dadurch, dass die geplanten Schallschutz-
wände nach Norden und Süden über den Ortsrand hinaus verlängert und in der Höhe 
optimiert gebaut werden. Wir beantragen, der Vorhabensträgerin diese Prüfung durch 
einen Sachverständigen aufzugeben. 

 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 235 von 933 
 
 
 

64. Lärmschutzfenster 

Dort, wo die Einhaltung der Grenzwerte des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der 16. BImSchV 
unter Berücksichtigung optimierter aktiver Schallschutzmaßnahmen nicht möglich ist, 
muss der Planfeststellungsbeschluss den jeweils Betroffenen einen Anspruch auf er-
gänzende passive Schallschutzmaßnahmen zusprechen. 

Nicht der Vorhabensträger, sondern eine zu bestimmende Behörde hat sodann für 
die im Schallschutzgutachten zu identifizierenden Gebäude, bei denen die Maßnah-
men des aktiven Schallschutzes nicht zur Einhaltung der Werte der 16. BImSchV füh-
ren, daraufhin zu untersuchen, ob das bewertete Schalldämmmaß der vorhandenen 
Bausubstanz den Anforderungen der 24. BImSchV genügt. Falls durch passive 
Schallschutzmaßnahmen eine Einhaltung der Anforderungen aus der 24. BImSchV 
nicht möglich ist, ist durch die Behörde dem jeweiligen Betroffenen dem Grunde nach 
ein Entschädigungsanspruch gemäß § 42 BImSchG zuzusprechen. 

Die Regelungen zur Gewährung von Ansprüchen auf passive Schallschutzmaßnah-
men müssen hinreichend bestimmt sein. Neben der Feststellung, soweit durch die 
vorgesehenen aktiven Schallschutzmaßnahmen die Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV nicht eingehalten werden könnten, bestehe für die betroffenen Gebäude ein 
Anspruch auf passiven Schallschutz zunächst dem Grunde nach, ist durch eine Be-
hörde eine gebäude- und stockwerksgenaue Berechnung der erwarteten Lärmpegel 
und die Feststellung geboten, ob für das jeweilige Geschoss ein Anspruch auf passi-
ven Schallschutz besteht. 

Ferner ist festzustellen, dass ein Anspruch auf Entschädigung besteht, wenn trotz ak-
tiver und/oder passiver Schallschutzmaßnahmen die Gewährleistung der Anforderun-
gen aus der 16. BImSchV und/oder der 24. BImSchV nicht möglich ist. 

Diese Regelungen finden ihre Rechtsgrundlage in § 42 BImSchG. Die Anforderungen 
aus der 24. BImSchV gewährleisten, dass der Innenpegel in Wohnräumen ca. 40 
dB(A) und in Schlafräumen ca. 30 dB(A) - Mittelungspegel - nicht übersteigt. 

Vgl.: BVerwG, Urteil vom 12. April 2000 - 11 A 18.98 -, juris Rn. 118; BVerwG, Urteil 
vom 5. März 1997 - 11 A 25.95 -, juris Rn. 147.; vgl. auch BR-Drucks. 463/96, S. 3 
und 7 sowie Michler in: Ziekow, Praxis des Fachplanungsrechts, Rn. 1256 

Bei Anwendung der 24. BImSchV ist aus den 0.g. Argumenten auch hier der Schie-
nenbonus von 5 dB(A) nicht mehr zu berücksichtigen, obwohl die 24. BImSchV auch 
bei der Bewertung des Schienenlärms an die in der 16. BImSchV normierten Grunds-
ätze anknüpft, in dem sie in der Anlage 1 in der Gleichung zur Berechnung des erfor-
derlichen bewerteten Schalldämmmaßes die nach Maßgabe der Anlage 2 der 16. 
BImSchV ermittelten Beurteilungspegel einstellt. 

Vgl.: BVerwG, Urteil vom 21. Dezember 2010 - 7 A 14.09 -, juris Rn. 49 

Bei der Anwendung der 24. BImSchV wird im Übrigen durch den Korrektursumman-
den E der Tabelle 2 zu der Verordnung ein Zuschlag von 2 dB(A) berücksichtigt, 
wenn auf einem Schienenweg im Beurteilungszeitraum mehr als 60 % der Züge 
klotzgebremste Güterzüge sind. 

Das Lärmschutzkonzept der Planfeststellungsbehörde muss zudem über die Vorga-
ben der 24. BImSchV hinaus noch auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (Urteil vom 7. März 2007 - 9 C 2.06 -, juris Rn. 29) zur Ver-
meidung einer Gesundheitsgefährdung unter Bezugnahme auf den Stand der Lärm-
wirkungsforschung ergänzend nächtliche Pegelspitzen in die Betrachtung einbezie-
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hen. Hiernach sollten Pegelspitzen in Höhe einer Größenordnung von 40 dB(A) am 
Ohr des Schläfers nicht überschritten werden (siehe BVerwG, a.a.O.). 

Durch die zuzuerkennenden passiven Schallschutzmaßnahmen sollen so in den al-
lermeisten Fällen nächtliche Pegelspitzen von 40 dB(A) nicht wesentlich überschritten 
werden. Dabei ist allerdings das Ergebnis der oben zitierten Schallmessungen eines 
Landesamtes für Umwelt zu berücksichtigen, dass Pegelspitzen des Eisenbahnlärms 
mehr als etwa um 20 dB(A) – in der Spitze bis zu 34 dB(A) - über dem Mittelungspe-
gel liegen können. Daher können auch bei Einhaltung eines Mittelungspegels von 30 
dB(A) am Ohr des Schläfers regelmäßig Pegelspitzen von deutlich über 40 dB(A) zu 
erwarten sein. 

Der damit aufgezeigte Schallkonflikt ist sachgerecht dadurch zu lösen, dass zum 
Schutz des Nachtschlafes der Schienenbonus von 5 dB(A) nicht mehr in Ansatz ge-
bracht werden darf und bezüglich Immissionsinnenpegel maßgeblich auf Spitzenvor-
beifahrtpegel abzustellen ist. 

Den Anwohnern der Bahnstrecke muss es nach dem Inhalt des Schutzkonzeptes 
möglich sein, zumindest bei spaltbreit geöffneten Fenstern zu schlafen. Bei den am 
stärksten lärmbetroffenen Gebäuden wird dann der nach dem Stand der Lärmwir-
kungsforschung eine Schwelle markierende Dauerschallpegel am Ohr einer schla-
fenden Person in einem Bereich um 30 dB(A) und jedenfalls Pegelspitzen in einer 
Größenordnung von 40 dB(A) überschritten sein. 

Für diesen Fall ist zu prüfen, ob die Gesundheitsgefährdungsschwelle schon offen-
sichtlich überschritten wird. 

siehe BVerwG, Urteil vom 5. März 1997 - 11 A 25.95 -, juris Rn. 117 a. E. 

In solchen Fällen begründet sich ein weitergehender Schallschutzanspruch hier auch 
daraus, dass die Einschränkung des Schlafens bei geöffnetem Fenster vorhabenbe-
dingt ist und die Vorbelastung ohne rechtfertigenden eisenbahnrechtlichen Planfest-
stellungsbeschluss erfolgt. 

65. Schutz gegen Erschütterungen 

Der rechtliche Ansatz zur Bewältigung der Erschütterungsproblematik findet seine 
Rechtsgrundlage in § 74 Abs. 2 Sätze 2 und 3 und Abs. 3 VWVfG. Materiell hat die 
Bewältigung der Erschütterungsproblematik anhand des Abwägungsgebots nach § 
18 Abs. 1 Satz 1 AEG zu erfolgen. 

vgl. BVerwG, Urteil vom 31. Januar 2001 - 11 A 6.00 -, juris Rn. 72; Hess. VGH, Urteil 
vom 18. März 2008 - 2 C 1092/06.T -, Urteilsabdruck S. 85 

Rechtlicher Ausgangspunkt der Abwägung ist dabei, dass im Bereich des Erschütte-
rungsschutzes ein grundsätzlicher Vorrang aktiver Schutzmaßnahmen nicht besteht, 
weil es eine gesetzliche Gewichtungsvorgabe wie § 41 BImSchG für den Schall-
schutz bei Erschütterungsbelastungen nicht gibt (BVerwG, a.a.O., Rn. 72). Deshalb 
darf die Planfeststellungsbehörde das Interesse an einer kostengünstigen Lösung der 
Erschütterungsfragen grundsätzlich ohne Einschränkung durch gegenläufige Gewich-
tungsvorgaben in die Abwägung einstellen. 

66. Methodik und repräsentative Messungen 

Wir wenden hier ein, dass die Planung mit der Erschütterungstechnischen Untersu-
chung keine im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gebotene 
methodisch korrekte Erfassung der Berechnungsgrundlagen und Prognoseberech-
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nung der Erschütterungen und Vibrationen als Folge des Betriebes der Strecke im Ist-
Zustand, des Planungs- Nullfalles und des Prognosejahres enthält. 

Der Antrag der DB Netz AG ist wegen fehlender Messberichte unvollständig bzw. mit 
unverständlichem Rumpfinhalt öffentlich ausgelegt worden, Überschreitungen der 
Anhaltswerte an mehreren exemplarisch untersuchten Häusern wurden ignoriert, der 
Gebietscharakter von Baugebieten nach der Baunutzungsverordnung fehlerhaft be-
stimmt und auf methodisch fehlerhaften Berechnungen der Bestandssituation und der 
Erschütterungsprognosen 2025 aufgebaut. 

Ein Ausbreitungsverhalten von Schwingungen wird unterstellt, das an solchen für be-
baute Flächen mit nach dem letzten Weltkrieg erfolgten Aufschüttungen oder den 
vom Wasserzweckverband begutachteten inhomogenen Bodenverhältnissen nicht 
repräsentativ sind. 

Die Planung verkennt auf Grundlage dieser Defizite, dass an zahlreichen Gebäuden 
im Nahbereich der Trasse die Anhaltswerte der DIN 4150 Teil 2 nicht eingehalten 
werden. Wir beantragen daher eine gründliche Prüfung und Überarbeitung der er-
schütterungstechnischen Untersuchung. 

Wir fordern, dass für Hausgrundstücke mit öffentlich genutzten Einrichtungen, an de-
nen der Anhaltswert nach einer Neufassung der Fachuntersuchung überschritten 
werden wird, weitere aktive Maßnahmen des Schutzes gegen Erschütterungen im 
Gleisbett angeordnet werden. 

67. Beweissicherungsmessungen 

Die Behörde hat der Vorhabensträgerin Beweissicherungsmessungen nach Inbe-
triebnahme des Vorhabens aufzuerlegen, weil eine abschließende Entscheidung über 
Vorkehrungen zum passiven Erschütterungsschutz bzw. Zahlung von Entschädi-
gungsleistungen vor Inbetriebnahme des Vorhabens regelmäßig nicht möglich sind (§ 
74 Abs. 3 VWVfG). 

Dahinter steht die Annahme, Erschütterungsbelastungen in der näheren Umgebung 
der Bahnstrecke seien nicht im Voraus zuverlässig zu prognostizieren. 

Die Vorhabensträgerin ist nach den einschlägigen Vorgaben des Urteils des Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshofes vom 17. November 2011 (- 2 C 2165/09.T -, juris) 
durch Auflagen zu verpflichten, nach Vorlage einer neu zu erstellenden Erschütte-
rungstechnischen Untersuchung auch Beweissicherungsmessungen nach Inbetrieb-
nahme des Vorhabens vorzunehmen. 

Dies sollen dazu dienen, zunächst diejenigen Gebäude zu ermitteln, bei denen nach 
Einschätzung der zu überarbeitenden Erschütterungstechnischen Untersuchung An-
haltswertüberschreitungen nicht ausgeschlossen werden können und in einem weite-
ren Arbeitsschritt dann diejenigen Gebäude zu ermitteln, bei denen eine Anhaltswert-
überschreitung aufgrund einer wesentlichen vorhabenbedingten Erhöhung der Er-
schütterungsimmissionen tatsächlich vorliegt. 

Wir beantragen daher im Rahmen der neuen Erschütterungstechnischen Untersu-
chung alle in einem Abstand von bis zu 60 m zur Achse des zukünftigen nächstgele-
genen Gleises befindlichen Gebäude und eine Auswahl von mindestens einem Drittel 
dieser Gebäude als repräsentative Messpunkte zu erfassen, wobei alle in einem Ab-
stand von bis zu 20 m zur Achse des nächstgelegenen Gleises befindlichen Gebäude 
ausgewählt werden müssen. 
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68. Optimierter Schotteroberbau 

Als Maßnahme des aktiven Erschütterungsschutzes kann auch eine Sonderoberbau-
form gewählt werden. Dabei ist zu prüfen, ob die Kosten für die Realisierung der 
Schutzmaßnahmen am Oberbau in einem angemessenen Verhältnis zum Schutz-
zweck stehen. 

Zur Konfliktbewältigung kommt hier grundsätzlich ein so bezeichneter optimierter 
Schotteroberbau auch in Teilabschnitten in Betracht. Dies steht einer Betrachtung 
entgegen, die bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit einer aktiven Erschütterungs-
schutzmaßnahme allein die gesamte Streckenlänge ins Verhältnis zur Anzahl poten-
ziell erschütterungsbetroffener Gebäude setzt. 

Für eine umfassende Abwägungsentscheidung ist unter dem Aspekt des Kosten-
Nutzen- Verhältnisses auch zu berücksichtigen, dass - anders als beim Schallschutz - 
passive Erschütterungsschutzmaßnahmen mit vertretbarem Kostenaufwand regel-
mäßig nicht möglich sind und die betroffenen Anlieger somit in aller Regel den un-
verminderten Erschütterungen gegen Zahlung einer Entschädigung ausgesetzt blei-
ben. Dieser Gesichtspunkt dürfte einer Betrachtung entgegenstehen, die schon bei 
Kosten für aktive Erschütterungsschutzmaßnahmen, die umgerechnet auf das einzel-
ne Gebäude bei etwa 25 % des Verkehrswertes liegen, die aktiven Maßnahmen als 
unverhältnismäßig ansieht. Ferner dürfte auch der Gesichtspunkt der Prognoseunsi-
cherheit hinsichtlich zukünftiger Erschütterungsbelastungen in die Abwägung zwi-
schen dem Einbau eines erschütterungsarmen Oberbaus und der eventuellen Zah-
lung von Entschädigungen einzustellen sein. Denn wenn der Gleisoberbau einmal er-
richtet ist, ist ein „Nachbessern“ kaum mehr möglich, auch wenn sich größere Er-
schütterungsbelastungen als prognostiziert einstellen. Spätere Ansprüche Planungs-
betroffener nach § 75 Abs. 2 Satz 2 VwVfG wegen nicht vorhersehbarer Auswirkun-
gen dürften dann faktisch von vornherein lediglich auf Zahlung einer Entschädigung 
erfolgversprechend sein können und die Betroffenen bleiben weiterhin den Erschütte-
rungen ausgesetzt. Auch dies stellt einen sachlichen Unterschied zum Schallschutz 
dar, wo ein Nachrüsten mit passiven Schallschutzeinrichtungen bei Ansprüchen nach 
§ 75 Abs. 2 Satz 2 VwVfG im Einzelfall möglich ist. 

69. Wesentliche Erhöhung 

In formeller Hinsicht erscheint es geboten, die Definition „einer wesentlichen Erhö-
hung” der Erschütterungsimmissionen gegenüber der Bestandssituation in den Plan-
feststellungsbeschluss aufzunehmen. Eine Erhöhung der Beurteilungsschwingstärken 
um mindestens 20 oder 25 % im Vergleich zum Bestandsfall ist als „wesentliche Er-
höhung” zu definieren. 

Diese Schwelle von 25 % entspricht der Wahrnehmungsschwelle, vergleichbar bei 
Geräuschen einer Veränderung des Schalldruckpegels um 3 dB(A). Erst ab einer Er-
höhung der Beurteilungsschwingstärke um 25 % ist nach fachlicher, empirisch hinrei-
chend abgesicherter Erkenntnis eine Verstärkung der Erschütterung spürbar (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 21. Dezember 2010, a.a.O.). 

Das Bayerische Landesamt für Umweltschutz sieht bereits eine Erhöhung der 
Schwingstärke um mehr als 20 % als eine wesentliche Erhöhung der Erschütterungs-
belastung an. Dem kann nicht entgegengehalten werden, die Schwelle von 25 % sei 
schon von der Rechtsprechung bestätigt worden. Denn dabei stützt sich das Gericht 
nur auf eine fachliche Einschätzung eines einzelnen Gutachters, dessen ökonomi-
sche Interessen nicht aufgeklärt wurden, während das Ergebnis von 20 % von einer 
qualifizierten und in besonderem Maße zur Entwicklung solcher Standards berufenen 
unabhängigen Fachbehörde ermittelt wurde. Es ist jedenfalls derzeit nicht erkennbar, 
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dass diese Bewertung des Landesamtes eindeutig fachlich schlechter vertretbar ist 
als die vereinzelt gebliebene andere Bewertung eines Gutachters. 

Der Grundsatz der hinreichenden Bestimmtheit des Beschlusses (§ 37 VwVfG) erfor-
dert eine Benennung im Planfeststellungsbeschluss selbst. 

siehe etwa die im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Dezember 2010 – 7 
A 14.09 -, juris Rn. 7, wiedergegebene Bestimmung des dortigen Planfeststellungs-
beschlusses  

70. Vorgaben der Verkehrsprognose 

Die Erschütterungsuntersuchung bedarf der Vorarbeit einer methodisch korrekten 
Verkehrsprognose. Dabei sind die Höchstgeschwindigkeiten, Länge, Gewicht und 
Häufigkeit der Güterzüge sowohl im Prognose-Nullfall als auch im Prognoseplanfall 
fachgerecht zu ermitteln. 

Es ist sachgerecht, der Erschütterungstechnischen Untersuchung die gleichen An-
nahmen zu Zuglängen und Zuggeschwindigkeiten wie bei der Schalltechnischen Un-
tersuchung zugrunde zu legen, auch wenn es für die Erschütterungstechnische Un-
tersuchung keine der Tabelle B zu Anlage 2 zu § 3 der 16. BImSchV entsprechenden 
Vorgaben gibt. Auf die Ausführungen zu Zuglängen und Zuggeschwindigkeiten bei 
der Schallberechnung kann daher Bezug genommen werden. Es ist geboten, von in 
sich konsistenten Annahmen zur Geschwindigkeit von vorbeifahrenden Zügen bei 
den Prognosen für Lärm und Erschütterung auszugehen. 

71. Entschädigungsanspruch 

Die Entscheidung darüber, welche Gebäude Anspruch auf Entschädigung gemäß 
§ 74 Abs. 2 Satz VwVfG haben, ist dem Grunde nach von der Planfeststellungsbe-
hörde selbst zu treffen. Allein diese Verfahrensweise entspricht § 74 Abs. 3 VwVfG. 
Hiernach hat der Träger des Vorhabens die noch fehlenden Unterlagen der Planfest-
stellungsbehörde rechtzeitig vorzulegen und die Behörde hat dann die noch vorbehal-
tene Entscheidung zu treffen. 

Planungsbetroffene haben aus § 74 Abs. 2 Satz 2 und 3 VwVfG einen Anspruch ent-
weder auf bestimmte Vorkehrungen oder falls diese untunlich bzw. mit dem Vorhaben 
unvereinbar sind, einen Anspruch auf Zuerkennung einer angemessenen Entschädi-
gung (vgl. wiederum die in der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, a.a.O., 
wiedergegebene Nebenbestimmung, wonach dort „durch im konkreten Einzelfall ge-
eignete Schutzmaßnahmen an dem jeweils zu schützenden Objekt sicherzustellen” 
(ist), „dass sich die vor dem Ausbau vorhandene Vorbelastung nicht um mehr als 
25 % erhöht oder falls dies nicht möglich ist, eine Entschädigung für die Zunahme der 
Erschütterungsimmissionen zu leisten“ (ist)). 

72. Sekundärer Luftschall 

Sekundärer Luftschall entsteht, wenn Decken und Wände eines Gebäudes durch Er-
schütterungen zu Schwingungen angeregt werden und dadurch Schall abstrahlen 
(vgl. Geiger in: Ziekow, Praxis des Fachplanungsrechts, Rn. 334; BVerwG, Urteil vom 
21. Dezember 2010 – 7 A 14.09 -, juris Rn. 40). 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich zum Schutz vor sekundären Luftschall an den 
aus der 24. BImSchV ergebenden Anforderungswerten zu orientieren. Das Phäno-
men des sekundären Luftschalls in Wohngebäuden unterfällt als Immission der Be-
griffsbestimmung des § 3 Abs. 1 BImSchG und auch der Regelung des § 41 BIm-
SchG. 
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vgl. Geiger, a.a.O., m. w. N.; BVerwG, Beschluss vom 10. Oktober 1995 - 11 B 
100.09 -, juris 

Die konkretisierende Normierung der 16. BImSchV ist aber auf den sekundären Luft-
schall nicht anwendbar. Vgl.: BVerwG, Urteil vom 21. Dezember 2010, a.a.O., Rn. 40 

Die 16. BImSchV bezieht sich nur auf den primären Luftschall (a.a.O.). Um diese Re-
gelungslücke auf der Verordnungsebene zu schließen, ist auf Normierungen zurück-
zugreifen, die zugeschnitten sind auf eine von der Immissionscharakteristik her ver-
gleichbare Sachlage. 

Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass es sich beim sekundären Luftschall um 
eine verkehrsinduzierte Immission handelt, ist die Orientierung an den Vorgaben der 
auf öffentliche Verkehrsanlagen bezogenen 24. BImSchV sachgerecht. 

Vgl.: BVerwG, a.a.O., Rn. 41 m. w. N. 

Eine entsprechende Anwendung der TA Lärm ist nicht geboten. Die Anwendung der 
Immissionsrichtwerte der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissi-
onsschutzgesetz (- Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - vom 26. August 
1998, GMBI S. 503, - TA Lärm -) wäre nicht sachgerecht. 

Vgl.: BVerwG, a.a.O., Rn. 42 

Die TA Lärm stellt auf die Besonderheiten des anlagenbezogenen Lärms, insbeson-
dere des Gewerbelärms ab, der durch die Ortsfestigkeit der Lärmquelle und die Kon-
tinuität der Lärmerzeugung geprägt wird. Der Schienenverkehrslärm ist demgegen-
über durch eine Ortsveränderung der Lärmquelle und eine Diskontinuität der Lärmer-
zeugung (Lärmpausen zwischen den Zügen) gekennzeichnet. Die Regelungen der 
TA Lärm können daher den durch die Erschütterungen des Schienenverkehrs er-
zeugten sekundären Luftschall nicht realitätsgerecht abbilden. 

Zur Festlegung der Zumutbarkeitsschwelle für sekundären Luftschall sind die Krite-
rien der VDI-Richtlinie 2058 heranzuziehen, wonach in den Wohn- und Schlafräumen 
der mittlere Pegel des sekundären Luftschalls während der Tageszeit nicht über 
35 dB(A) und während der Nachtzeit nicht über 25 dB(A) liegen soll. Zwar gibt der 
Verordnungsgeber mit der 24. BImSchV Anhaltswerte vor. Diese ermöglichen aber 
eine sachgerechte Beurteilung des Phänomens des sekundären Luftschalls nicht. 
Nach den Bewertungen der Bayerischen Landesanstalt für Umwelt sind die Beurtei-
lung des Verordnungsgebers fachlich nicht haltbar, weshalb auf die VDI-Richtlinie zu-
rückgegriffen wird. 

Hilfsweise sind die Vorgaben der 24. BImSchV mit einem Wert von 40 dB(A) für den 
Tageszeitraum und 30 dB(A) für den Nachtzeitraum heranzuziehen, wobei der sog. 
Schienenbonus auch hier nicht bei der Ermittlung der Zumutbarkeitsschwelle einzu-
beziehen ist. 

In der Erschütterungstechnischen Untersuchung sind für die Abschätzung des se-
kundären Luftschalls die gleichen als repräsentativ angesehenen Gebäude wie für die 
Prüfung der Erschütterungsauswirkungen zu untersuchen. Wenn dabei - wie es sach-
lich geboten ist – eine größere Zahl von Gebäuden und insbesondere alle Gebäude 
mit einem Abstand von bis zu 20 m von der Gleistrasse in die Untersuchung einbezo-
gen werden, ist nicht auszuschließen, dass sich Untersuchungsergebnisse ergeben, 
die dann Schutzauflagen für den sekundären Luftschall erfordern. 
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73. Summenauswirkungen von Körper- und Luftschall sowie Erschütterungen 

Wir rügen das Fehlen einer gesonderten Untersuchung der Summenauswirkungen 
von Körperschall und Luftschall. Die Vorgaben des Landesentwicklungsplanes for-
dern die Ermittlung einer „Summenauswirkung“ von Körperschall und Luftschall und 
die Prüfung eines Schutzkonzeptes dagegen. 

Auch ist die zusätzliche Erstellung einer „Gesamtuntersuchung Lärm und Erschütte-
rungen“ rechtlich geboten. Eine solche summierende Betrachtung und Bildung von 
entsprechenden Summenpegeln bei aus verschiedenen Verkehrswegen herrühren-
dem Lärm ist möglich, wenn sie auch mit lösbaren Schwierigkeiten verbunden ist. 
Nicht erforderlich ist ein „gemeinsamer Nenner“ für die Addition von Lärm und 
Schwingstärken. Belastungen und Belästigungen durch Lärm und durch Erschütte-
rungen können qualitativ in ihrer Doppelwirkung bewertet werden. 

74. Baulärm 

Geboten sind Regelungen im Planfeststellungsbeschluss zum Schutz der Anlieger 
vor Baulärm. Geboten ist hier ein umfassendes Immissionsschutzkonzept, das neben 
dem Lärm aus dem Betrieb der Strecke auch den Baulärm erfasst. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bemisst sich die fachpla-
nerische Zumutbarkeitsschwelle für Baustellenlärm nicht nach dem um 5 dB(A) er-
höhten Eingreifwert gemäß Nr. 4.1 der AVV Baulärm, sondern nach dem Immissions-
richtwert gemäß Nr. 3.1.1 AVV Baulärm. 

Vgl. BVerwG Urteil vom 10. Juli 2012 - BVerwG 7 A 11.11 - BVerwGE 143, 249 Rn. 
27 ff., 45 = Buchholz 316 § 74 VwVfG Nr. 84 

Vorkehrungen zum Schutz der Wohnbebauung sind somit bereits bei einem Über-
schreiten des Immissionsrichtwerts für ein allgemeines Wohngebiet zu treffen. Be-
troffene müssen eine Überschreitung dieser Zumutbarkeitsschwelle für eine mehr als 
kurze Dauer nicht ohne Schutzvorkehrungen hinnehmen. 

Vielmehr ist bei Überschreiten des Immissionsrichtwerts der AVV Baulärm ein An-
spruch auf Entschädigung notwendiger Aufwendungen für passiven Schallschutz 
nach Maßgabe der VD1I 2719, Tabelle 6 ab Beginn der Bauarbeiten zuzuerkennen. 

BVerwG, Urteil vom 19. März 2014 - 7 A 24/12 -, juris Rn. 77 f. 

Anlieger können gegen die Lärmeinwirkungen auf ihr Grundstück, die von einer über 
eine Dauer von zahlreichen Monaten betriebenen Baustelle ausgehen, aber keine 
Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes beanspruchen. Sie können sich nicht auf den 
in § 41 Abs. 2 BImSchG normierten Vorrang von Maßnahmen des aktiven Lärm-
schutzes vor denen des passiven Lärmschutzes berufen. 

vgl. Urteile vom 14. April 2010 - BVerwG 9 A 43.08 - Buchholz 406.25 8 41 BImSchG 
Nr. 56 Rn. 43 und vom 15. März 2000 - BVerwG 11 A 42.97 - BVerwGE 110, 370 
<381> = Buchholz 406.25 8 41 BImSchG Nr. 33 5. 73 f. 

Denn diese Bestimmungen gelten allein für durch Schienen- oder Straßenverkehr 
bewirkte Schallimmissionen auf angrenzenden Grundstücken. 

Der die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm überschreitende Baustellenlärm ist 
dagegen nach Maßgabe des § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG im Zusammenhang mit der 
planerischen Abwägung durch Schutzvorkehrungen zur Vermeidung nachteiliger 
Auswirkungen zu bewältigen. 

Vgl.: BVerwG Urteil vom 10. Juli 2012 a.a.O. Rn. 21 
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Dabei darf hier angesichts der Bauzeit von 5 - 6 Jahren nicht berücksichtigt werden, 
dass es sich um zeitlich begrenzte, vorübergehende Lärmeinwirkungen handele, de-
nen situationsabhängig ggf. auch ausschließlich mit Maßnahmen des passiven 
Schallschutzes in ausreichendem Maße begegnet werden könne. 

Ein Vorrang aktiven Lärmschutzes wie zum Schutz vor einwirkendem Verkehrslärm 
besteht insoweit nicht. Den Anliegern ist aber eine Entschädigung für die Minderung 
des Gebrauchswertes der Außenwohnbereiche auf Grundstücken infolge von Bau-
stellenlärm zu leisten, der die Immissionsgrenzwerte der AVV Baulärm überschreitet; 
dies ermöglicht es ihnen ggf. auch, Ansprüche ihrer Mieter auf Mietminderung auszu-
gleichen. 

Ein Grundstückseigentümer kann nach § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG als Entschädigung 
für unzumutbare Beeinträchtigungen von Außenwohnbereichen seines Grundstücks 
durch Verkehrslärm Ausgleichszahlungen verlangen, wenn Schutzvorkehrungen un-
tunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar sind. 

Vgl.: BVerwG Urteile vom 28. Januar 1999 - BVerwG 4 CN 5.98 - BVerwGE 108, 248 
<259> = Buchholz 406.25 8 41 BImSchG Nr. 255. 11 f. und vom 29. Januar 1991 - 
BVerwG 4 C 51.89 - BVerwGE 87, 332 <385> = Buchholz 442.40 8 9 LuftVG Nr. 7 5. 
51 f. 

Gleiches gilt für in unzumutbarer Weise auf Außenwohnbereiche einwirkenden Bau-
stellenlärm. 

Vgl.: BVerwG Urteil vom 10. Juli 2012 a.a.O. Rn. 34 

Jedoch kommt ein Ausgleich nur für Flächen in Betracht, die für das Wohnen im 
Freien geeignet und bestimmt sind. Maßgeblich ist auf die konkrete Zweckbestim-
mung und die besondere Funktion der betreffenden Flächen abzustellen. 

vgl. BVerwG Urteil vom 11. November 1988 - BVerwG 4 C 11.87 - Buchholz 316 8 74 
VwVfG Nr. 65. 10  

So sind Balkone und Terrassen im Regelfall einzelnen Wohneinheiten zugeordnet 
und haben teil an deren spezifischer Zweckbestimmung. Ziergärten umgeben eine 
Wohnanlage hingegen in erster Linie zu gestalterischen Zwecken. Sie können zwar 
von den Eigentümern und Mietern der einzelnen Wohneinheiten zur Freizeitgestal-
tung mit genutzt werden, jedoch steht diese Funktion nicht im Vordergrund. Vielmehr 
fehlt es für Ziergärten in aller Regel an einer konkreten Bestimmung zur wohntypi-
schen Nutzung für einen mehr als gelegentlichen Aufenthalt im Freien. 

Vgl.: BVerwG Urteil vom 16. September 1993 - BVerwG 4 C 9.91 - Buchholz 407.4 8 
17 FStrG Nr. 94 5. 109 f. = juris Rn. 11  

75. Vorbereitung der Prüfung der Umweltverträglichkeit 

Die Umweltverträglich aller relevanten Schutzgüter muss methodisch korrekt erfasst 
und bewertet werden. 

Die zuständige Behörde erarbeitet gem. § 11 UVPG auf der Grundlage der Unterla-
gen nach § 6 UVPG, der behördlichen Stellungnahmen nach den §§ 7 und 8 UVPG 
sowie der Äußerungen der betroffenen Öffentlichkeit nach den §§ 9 und 9a UVPG ei-
ne zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen des Vorhabens sowie 
der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, 
vermindert oder ausgeglichen werden, einschließlich der Ersatzmaßnahmen bei nicht 
ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft. Die Ergebnisse 
eigener Ermittlungen sind einzubeziehen. Die zusammenfassende Darstellung ist 
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möglichst innerhalb eines Monats nach Abschluss der Erörterung im Beteiligungsver-
fahren nach § 9 Abs. 1 Satz 3 UVPG zu erarbeiten. 

Die zusammenfassende Darstellung kann in der Begründung der Entscheidung über 
die Zulässigkeit des Vorhabens erfolgen. Die Begründung enthält erforderlichenfalls 
die Darstellung der Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men. 

Wir rügen, dass Verträglichkeit des Vorhabens bezogen auf das Schutzgut Mensch 
bei der Erfassung und Prognose der Immissionen durch Lärm, Körperschall und Er-
schütterungen sowie den geeigneten Maßnahmen zu deren Minderung die in der an-
liegenden »Plausibilitätsprüfung der im Zuge der Planfeststellung vorgelegten schall-
technischen Berechnungen« der Sachverständigen Hofmann und Hanrieder der IBAS 
Ingenieurgesellschaft mbH – Anhang dargestellten Defizite bei der schalltechnischen 
Berechnung (Bericht Nr. 14.7535 - b01) und der erschütterungstechnischen Untersu-
chung (Bericht Nr. 14.7535 - b03) aufweist. Auf die beiden Prüfungen wird insoweit 
voll inhaltlich Bezug genommen. 

Hervorzuheben ist, dass die hier zur Minderung der Immissionen durch Erschütterun-
gen gewählte Methodik der Besohlung der Schwellen zu einer Steigerung der Immis-
sionen in Form von Schall führt, dies aber in den Antragsunterlagen weder erkannt 
noch untersucht wird. 

Weiterhin kritisieren die Sachverständigen, dass die Berechnungen der Fassadenpe-
gel ohne Berücksichtigung der abschirmende sowie reflektierenden Wirkungen der 
umgebenden Bebauung erfolgte und dadurch frühere Beurteilungspegel durch Refle-
xionen übersehen wurden. 

Die Sachverständigen kritisieren auch, dass eine Gesamtbewertung der Umweltver-
träglichkeit und Gesundheitsverträglichkeit aller Immissionen sowie die davon ausge-
hende enteignungsgleiche Wirkung zulasten der Hausgrundstücke fehlt. 

76. Konfliktbewältigung zum Brand - und Katastrophenschutz 

Es bestehen im Plan Defizite beim Brand - und Katastrophenschutz, die die Nutzung 
von Kita und Schule mehr als notwendig gefährden. 

Zum Gefahrenpotenzial und zu notwendigen Sicherheitsmaßnahmen an der Strecke 
rügen wir das Fehlen eines Gutachtens zum Brand- und Katastrophenschutz sowie 
eines Sicherheitskonzeptes. 

Die Planfeststellungsrichtlinie nach § 18 AEG, Ausgabe 01/2012, Ziffer 12 Absatz 7 
Satz 2 verlangt ausdrücklich die Vorlage eines Sicherheitskonzeptes (Ziffer 12 Absatz 
2, vorletzter Punkt der Aufzählung „Gutachten zum Brand- und Katastrophenschutz", 
außerdem an weiteren Stellen implizit). 

Auf der Strecke wird in sehr großem Umfang Gefahrgut transportiert, dennoch fehlt 
ein angemessenes Sicherheitskonzept mit einer Risikoabwägung. Das Fehlen beider 
fachlichen Untersuchungen erhöht das Risiko von Unfällen zulasten unserer Man-
dantschaft. Dadurch waren die öffentlich ausgelegten Unterlagen auch unvollständig. 
Nach § 73 Absatz 2. Satz 1 des VwVfG ist es Aufgabe der (Auslegungs-) Behörde, 
die Vollständigkeit der Antragsunterlagen zu prüfen. 

Daher beantragen wir, der Vorhabensträgerin die Vorlage eines Gutachtens zum 
Brand- und Katastrophenschutz und eines Sicherheitskonzeptes vor Baubeginn 
schon für die Bauphase aufzugeben und uns Akteneinsicht nach Eingang durch 
Übersendung der beiden Untersuchungen sowie rechtliches Gehör dazu zu gewäh-
ren. 
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Der Neubau der Strecke eröffnet eine Zunahme des Gütertransports auf der Schiene. 
Dazu gehören in zunehmendem Umfang auch Gefahrgüter, die meist in Kesselwagen 
transportiert werden. Obwohl die Bahn ein im Verhältnis zum Straßenverkehr sichere-
res Transportmittel für diese Güter darstellt, sind Unglücksfälle nicht auszuschließen. 
Hinzu kommen Unfallrisiken des Personenschienenverkehrs, bei dem es in der Ver-
gangenheit ebenfalls zu Unfällen gekommen ist. Wegen der zukünftigen Zunahme 
des Schienenverkehrs, unterschiedlicher Geschwindigkeiten der Züge, Überholvor-
gängen, des Befahrens von Weichen und der zu erwartenden Blockverdichtung steigt 
das Unfallrisiko. 

Für die Beherrschung des Notfalls aus all diesen Unfallrisiken ist hier Vorsorge zu 
treffen. 

Wir haben das Konzept der Notfallvorsorge einer ersten Prüfung unterzogen und un-
sere Mandantschaft macht sich die Forderungen aus dem Sicherheitskonzept der 
Feuerwehren im Arbeitskreis Streckensicherheit -BETUWE- zu eigen (Anlage 2) Ei-
senbahnen haben nach § 4 Abs. 3 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) Verpflich-
tungen hinsichtlich des Brand- und Katastrophenschutzes. 

Der Vorhabenträger nimmt diese Aufgabe und die Begrenzung der Mittel zu deren 
Bewältigung ausweislich des Antrages nicht hinreichend zur Kenntnis. 

Die baulichen Anforderungen an Schienenwege zur Berücksichtigung von Wegen zur 
Selbst- und Fremdrettung erfüllen möglicherweise die Anforderung von Kap. 2.2 der 
Richtlinie „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau 
und Betrieb von Schienenwegen nach AEG“ des Eisenbahn-Bundesamtes. Das wird 
diese Behörde zu prüfen haben. Sie wird dabei zu berücksichtigen haben, dass für 
Zufahrten, die in Form von Stichstraßen an die Bahnanlagen herangeführt werden, 
nach der vorgenannten Richtlinie an ihrem Ende geeignete Wendeanlagen vorhan-
den sein müssen. Diese sollen gemäß RASt 06 (mindestens für Fahrzeuge bis 9 m 
Länge) ausgeführt werden. Auch sind bei einspurigen Zufahrten geeignete Ausweich-
stellen vorzusehen. Ihr Abstand soll 1.000 m nicht überschreiten. Sie sollen so ange-
legt sein, dass die Wegstrecke zwischen den Ausweichstellen eingesehen werden 
kann. Die Länge einer Ausweichstelle soll 40 m nicht unterschreiten. Ist aus topogra-
fischen Gründen eine Aufteilung der Ausweichstellen erforderlich, darf die einzelne 
Ausweichstelle eine Länge von 12 m nicht unterschreiten. Solche Wendeanlagen und 
Ausweichstellen werden im Erläuterungsbericht weder erkannt noch geplant; wir rü-
gen dies und erheben dagegen Einwendungen. 

Die Anforderungen der weiteren Kapitel dieser Richtlinie zu den Kap. 2 »Bauliche An-
forderungen an die Schienenwege« mit der Festlegung von Anforderungen an bauli-
che Lärm-, Wind- und Sichtschutzanlagen, an Ingenieurbauwerke und sonstige Be-
reiche, an Bahnanlagen an den Personenbahnhöfen und Haltepunkten, an Perso-
nenverkehrsanlagen und das Rettungswesen im Bahnhofsbereich werden damit 
ebenso wenig abgearbeitet wie die organisatorischen Anforderungen an Eisenbahn-
Infrastrukturunternehmen wie die Organisation des Unfallmeldewesens, die Errich-
tung von Unfallmeldestellen, das Vorhalten von Planunterlagen und die Anforderun-
gen an Übungen der Fremdrettungskräfte sowie die Ausbildung der Fremdrettungs-
kräfte. 

Sind beispielsweise auch zwischen den Gleisen bauliche Lärm-, Wind- und Sicht-
schutzanlagen geplant, müssen diese Anlagen Durchgänge haben, die den Aus- und 
Zugängen der äußeren Lärm-, Wind- und Sichtschutzanlagen gegenüberliegen. Wer-
den zum Abschluss der Aus- und Zugänge Türen verwendet, müssen die Türen zur 
gleisabgewandten Seite aufschlagen. 
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Durchgänge zwischen den Gleisen sind mit Schiebetüren, sofern ein Verschließen, 
z. B. aus Schallschutzgründen erforderlich ist, auszubilden. 

77. Übernahmeentscheidung zu Hausgrundstücken 

Die Planfeststellungsbehörde hat nach Würdigung der Summierung aller Einwirkun-
gen des Vorhabens auf angrenzende Hausgrundstücke auf Antrag der Eigentümer zu 
entscheiden, ob eine Übernahme des jeweiligen Hausgrundstückes der Vorhabens-
trägerin gegen Zahlung einer angemessenen Entschädigung auferlegt werden soll. 

Mehrere Immobilieneigentümer insbesondere aus der Frankenstraße und der Goten-
straße sowie der Schulstraße haben diesen Antrag in diesem Anhörungsverfahren 
gestellt. 

Sie begründen ihn mit der Summierung von Immissionsbelastungen und stellen recht-
lich darauf ab, dass auf ihren Wohngrundstücken keine gesunden Wohnverhältnisse 
mehr zu erwarten sein und das bauordnungsrechtliche Rücksichtnahmegebot durch 
das Heranrücken der Lärmschutzwände verletzt sei. Weiterhin wird bei Mietwohnun-
gen die Erwartung geäußert, dass diese auf dem Markt nicht mehr mit einem aus-
kömmlichen Mietzins vermietbar seien. Absehbare längerfristige Folgen der hohen 
Immissionen seien zudem gesteigerte Risiken von typischen lärmbedingten Gesund-
heitsstörungen wie Bluthochdruck und weiterer schwerwiegender Folgeerkrankungen. 

Die Vorhabensträgerin ist der Durchsetzung der Grundrechte der Anlieger der Bahn-
strecke deshalb verpflichtet, weil sie zu 100 % im Eigentum der öffentlichen Hand 
steht. Zu diesen Grundrechten zählt auch das Eigentum an den Immobilien in Nach-
barschaft der Bahnstrecke. 

Von der Vorhabensträgerin praktiziert wird die Übernahme von Immobilieneigentum 
nach dem vom Gutachterausschuss taxierten Verkehrswert, der wiederum nach den 
Methoden der Wertverordnung ermittelt wird. 

Mit dem so ermittelten Verkehrswert für diese Immobilie können sich die betroffenen 
Immobilieneigentümer anderenorts kein qualitativ und quantitativ vergleichbares 
Wohneigentum schaffen, weder neu bauen noch eine gebrauchte Immobilie kaufen. 
Denn lärmbetroffene Wohnhäuser sind mit Blick auf den inzwischen erreichten nächt-
lichen Dauerschallpegel von teilweise mehr als 60 dB(A) im Verkehrswert gerade 
durch die Immissionen des Bahnbetriebs gemindert worden, weshalb nicht mehr auf 
den aktuellen Stichtag bei der Wertermittlung abzustellen ist, sondern der Qualitäts-
stichtag weit in die Vergangenheit auf einen Zeitpunkt zurück zu verlegen ist, zu dem 
erstmals der Grenzwert gemäß § 2 Verkehrslärmschutzverordnung überschritten 
wurde. 

Die im öffentlichen Eigentum stehende und daher auch den Grundrechten unserer 
Mandantschaft direkt verpflichtete Vorhabensträgerin ist verpflichtet, den Anliegern 
eines Übernahmegrundstückes eine Entschädigung in der Höhe zu leisten, dass sich 
diese eine andere Immobilie in ähnlicher Qualität und Quantität in vergleichbarer La-
ge zu einer S-Bahn- Station im Umfeld eines Ballungsraumes leisten kann. 

78. Umweltverträglichkeitsprüfung zur Minderung des Verkehrswerts 

Die ausgelegten Unterlagen sind unvollständig und verfehlen die Anstoßwirkung ge-
genüber den betroffenen Bürgern, weil im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie 
durch die Vorhabensträgerin die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Sachgüter des Immobilieneigentums der Anliegergrundstücke we-
der ermittelt, beschrieben noch bewertet wurden. 
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Bei einer ganzheitlichen Betrachtung der verschiedenen umweltschädlichen Wirkun-
gen des eisenbahnrechtlich zu bewertenden Vorhabens auf das benachbarte Immobi-
lieneigentum droht eine langfristige Minderung des Verkehrswertes durch die Immis-
sionen oberhalb der fachlich jeweils normierten Grenzwerte. 

Der Sachverständige Professor T. von der Technischen Universität Chemnitz, dessen 
Forschungsschwerpunkt auch im Themenbereich der Minderung des Verkehrswerts 
von Immobilieneigentum durch Schallimmissionen liegt, wertete in einem Gutachten 
weltweit alle relevanten Studien zur Minderung des Verkehrswerts durch Ver-
kehrsimmissionen aus, die sich nach seinem Bericht dahingehend zusammenfassen 
lassen, dass eine Überschreitung des jeweils einschlägigen Grenzwertes beim Luft-
schall um 1 dB(A) eine Minderung von bis zu 2 % des Verkehrswertes bewirkt. Dies 
schließt die Außenwohnbereiche ein. 

Beim Wohneigentum der sehr stark belasteten Anlieger wird schon heute zur Nacht-
zeit der Immissionsgrenzwert des § 2 der Verkehrslärmschutzverordnung um teilwei-
se mehr als 10 dB(A) überschritten. Nach der Auswertung der oben angesprochenen 
zahlreichen wissenschaftlichen Studien bewirkt dies zusammen mit wesentlichen Be-
einträchtigungen der Wohnnutzung zusätzlich durch Körperschall, Erschütterungen 
und störende einzelnen Schallimmissionen wie dem Pfeifen von Loks und der Laut-
sprecherdurchsagen eine relevante Minderung des Verkehrswertes. Dies verkennt 
die ausgelegte Planung. 

Diesen Eingriff in das Grundrecht auf Eigentum müssen die Anlieger aber nicht gren-
zenlos dulden. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eröffnet Eigen-
tümern von Immobilien, deren Wert durch die Umsetzung eines bestandskräftigen 
Planfeststellungsbeschlusses über das im Sinne der Sozialbindung hinzunehmende 
Maß hinaus gemindert wird, einen Anspruch auf Entschädigung. Nach der Recht-
sprechung ist diese Schwelle des nach der Sozialbindung hinzunehmenden Maßes 
dann erreicht, wenn das Grundstück durch ein rechtmäßiges Vorhaben zugunsten 
des Gemeinwohls um 25 bis 30 % im Wert gegenüber vergleichbaren Immobilien 
gemindert wird. 

Der gleiche Anspruch steht auch Eigentümern von Immobilien zu, deren Verkehrs-
wert durch einen öffentlich - rechtlich nicht planfestgestellten Betrieb einer Bahnstre-
cke gemindert wird. Die vom Bundesverfassungsgericht entwickelte hinzunehmende 
Wertminderung von 25 % ist dabei unbeachtlich, weil es an einer Legitimation für die-
se den Wert der Immobilie mindernden Immissionen fehlt. Diesen Immobilieneigen-
tümern steht daher ein Anspruch auf Entschädigung für 100% der Minderung des 
Verkehrswertes durch die Immissionen zu. 

Als denknotwendige Konsequenz bewirkt eine Planfeststellung des vorliegenden An-
trags der Vorhabensträgerin, dass die Wohnanlieger der Bahnstrecke Wertminderun-
gen als Folge des dann erstmals planfestgestellten Betriebes als Folge der Sozialbin-
dung des Eigentums für die Zukunft den Wertverlust in Höhe von ca. 25 % selbst tra-
gen müssen und ein Entschädigungsanspruch erst für die darüberhinausgehenden 
Wertminderungen durch planfestgestellte Immissionen eröffnet sein würde. 

Wir rügen, dass der ausgelegte Plan in der Umweltverträglichkeitsstudie auf diesen 
Sachverhalt und die Auswirkungen des Vorhabens auf Sachgüter gemäß § 2 Abs. 1 
Nr. 4 UVPG mit keinem Wort hinweist. 

79. Artenschutz 

Die Bestandserfassung geschützter Arten übersieht Fortpflanzungsstätten von Ei-
dechsen in Teilbereichen der Trasse. 
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Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts Vgl.: Urteil vom 12. Au-
gust 2009 - 9 A 64.07 -, juris, Rn. 37 f. und der obergerichtlichen Rechtsprechung 
vgl.: Hess. VGH Urteil vom 23. Juni 2010 - 2 C 2344/09.T -, Urteilsabdruck S. 27 f. 
setzt die Prüfung, ob ein Vorhaben gegen artenschutzrechtliche Verbote verstößt, ei-
ne ausreichende Bestandsaufnahme der im Trassenbereich vorhandenen Arten, die 
in den Anwendungsbereich der Verbote fallen, und ihrer Lebensräume voraus. Die 
Behörde ist aber nicht verpflichtet, ein lückenloses Arteninventar zu fertigen. Die An-
forderungen an Art, Umfang und Tiefe der Untersuchungen hängen von den natur-
räumlichen Gegebenheiten im Einzelfall sowie von Art und Ausgestaltung des Vorha-
bens ab. Erforderlich, aber auch ausreichend ist eine am Maßstab praktischer Ver-
nunft ausgerichtete Prüfung. Für die Bestandserfassung und die daran anschließende 
Beurteilung, ob relevante Betroffenheiten vorliegen, steht der Planfeststellungsbehör-
de eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative zu. 

Die in diesem Rahmen getroffene, auf fachgutachtliche Stellungnahme gestützte Be-
wertung der Behörde unterliegt gerichtlicher Prüfung nur dahin, ob sie im Einzelfall 
naturschutzfachlich vertretbar ist (BVerwG, a.a.O., Rn. 38). 

Ein Verstoß gegen die maßgebliche Vorschrift des § 42 des Bundesnaturschutzge-
setzes ist hier denkbar. Die Verbotstatbestände des § 42 Abs. 1 Nr. 1 und 3 
BNatSchG hinsichtlich wildlebender Tiere der besonders bzw. streng geschützten Ar-
ten sind hinsichtlich der hier etwa zwischen den Kartäusernelken und dem Bahn-
schotter lebenden und die Hausgärten der Immobilien Gotenstraße 3 - 23 zur Fort-
pflanzung durch Eiablage im sandigen Gartenboden aufsuchenden Zauneidechse 
(Lacerta agilis) möglicherweise erfüllt. 

80. Schutz von Kulturdenkmalen 

Die von der DB Netz AG vorgelegten Antragsunterlagen bereiten die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung auch hinsichtlich des Schutzes von Kulturdenkmalen nur lückenhaft 
vor. 

Das Gemeindegebiet von Altendorf zählen zu den wichtigsten Fundstellen der Kultur 
aus der Zeit der Kelten und Germanen. Beim Bodenaushub etwa zugunsten des Ge-
bäudes Gotenstraße 5 fand der Zeuge Ludwig Bickel dort Keramik. Die Meldung die-
ses Fundes veranlasste eine archäologische Grabung durch den Sachverständigen 
Professor P. Anfang der 1960er Jahre und eine wissenschaftliche Publikation der 
Fundergebnisse. Sensationell war die Entdeckung eines Ringes von außerordentlich 
großen einzelnen Steinen aus Porphyr, einem Material, was in der Region bislang 
nicht nachgewiesen ist und nicht natürlich ansteht. Angesichts der in der Frühge-
schichte beschränkten Transporttechnik, der weiten Entfernung zu den nächsten 
Fundstätten von Porphyr und der ringförmigen Anordnung der Steine sprechen diese 
Indizien dafür, dass hier möglicherweise ein Fürstengrab oder ein Kultplatz entdeckt 
wurde. 

Die Hälfte des Kreises von Stein war nicht mehr vorhanden, da sie beim Bau der be-
nachbarten Bahnstrecke um 1843 bereits angeschnitten und zerstört worden war. Im 
Bereich der Hausgärten zwischen der Bahnlinie und der Doppelhaushälfte Goten-
straße 5 sind wohl einzelne Steine des angesprochenen Ringes noch vorhanden, weil 
sie im Bereich des Kelleraushubs des Hausgrundstückes abgetragen wurden. Auch 
beim Umgraben der Gartenfläche finden die Nutzer regelmäßig Scherben von Kera-
mik aus der Frühgeschichte. 

Die Gemeinde wendet sich gegen die geplante Fläche für eine Baustelleneinrichtung 
nördlich der bebauten Ortslage von Altendorf, westlich der Bahn zwischen der Trasse 
und der Staatsstraße 2260 (Bauwerk 424.1 ff). 
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»Siedlung der Linearbandkeramik, des Mittelneolithikums, des Entneolithikums, der 
späten Bronze- und Urnenfelderzeit sowie oppidaähnliche Siedlung der mittleren und 
späten Latènezeit und Siedlung der römischen Kaiserzeit; dazu Gräber der Urnenfel-
derzeit”. 

Durch die Nutzung als Baustelleneinrichtung wird das Bodendenkmal gefährdet. 
Denn die Planung der DB Netz AG bewirkt eine Ausgrabung des Bodendenkmals. 
Durch die Ausgrabung wird das Bodendenkmal zerstört. 

Nach dem fachlichen Ziel der Raumordnung sollen »Denkmäler von geschichtlicher, 
künstlerischer, städtebaulicher und volkskundlichen Bedeutung in allen Teilen der 
Region geschützt, erhalten und gepflegt werden. Insbesondere sollen ...die Erfor-
schung und Erhaltung von Bodendenkmäler und ihre Einbindung in die Naturparke 
angestrebt und auf die Einbindung kinderörtlicher Bodendenkmäler in Erholungsflä-
chen hingewirkt werden« (Regionalplanregion Oberfranken - West (4) B VI Nr. 7.3). 

Die von der DB Netz AG vorgelegte Planung widerspricht diesem Ziel der Raumord-
nung, denn eine Baustelleneinrichtungsfläche ist nicht ortsgebunden. Sie kann auch 
an einer anderen Stelle vorgesehen werden. Sie ist daher an der geplanten Stelle 
nicht erforderlich. Zum Schutz des Bodendenkmals fordert die Gemeinde, dass auf 
der 0.g. Fläche keine Baustelleneinrichtungsfläche vorgesehen wird. 

Zusammenfassend soll das hier geplante Vorhaben auf Flächen verwirklicht werden, 
auf denen archäologische Kulturdenkmale vorhanden sind. Wir beantragen daher, 

den Beitrag von Professor Dr. P. beim Landesamt für Denkmalpflege beizuziehen 
und uns Akteneinsicht sowie rechtliches Gehör durch Übersendung einer Fotokopie 
zu gewähren,  

das zuständige Landesamt für Denkmalpflege ebenso wie die örtlich zuständige 
Denkmalschutzbehörde über den durch die Publikation des Sachverständigen Pro-
fessor P. gesicherten Hinweis auf die archäologischen Fundstätten zu informieren,  

dem Vorhabensträger aufzugeben, vor einem Baubeginn archäologische Grabungen 
zur Freilegung aller unter der Erdoberfläche vorhandenen Kulturdenkmalen zu dulden 
und  

die Gemeinde über die Grabungsergebnisse und deren wissenschaftliche Bewertung 
zur Berücksichtigung bei der Bauleitplanung zu informieren. 

81. Verpflichtung zur Durchführung von öffentlichen Bürgerinformationen 

Von der Gemeinde Altendorf wird gefordert, dass der Vorhabenträger mittels einer 
entsprechenden verbindlichen Auflage in der Planfeststellung verpflichtet wird, in re-
gelmäßigen Abständen (mindestens vierteljährlich) oder aber bei konkretem akutem 
Bedarf auch kurzfristig öffentliche Bürgerinformationen durchzuführen. Es geht inso-
weit darum, die Kommunen und die betroffene Öffentlichkeit in den im Planfeststel-
lungsabschnitt gelegenen Gemeinden über den Fortschritt des Projektes, etwaige be-
sondere Vorkommnisse und auch über etwaige Absichten des Vorhabenträgers für 
den weiteren Fortgang zu informieren. Genauso zählt dazu die Thematik, falls der 
Vorhabenträger während der Bauphase feststellen sollte, dass eine nachträgliche 
Änderung der Planfeststellung erforderlich werden sollte und ein entsprechendes Än-
derungsverfahren auf den Weg gebracht werden muss. Hierüber hätte der Vorhaben-
träger vorab in den öffentlichen Bürgerinformationen entsprechend zu berichten und 
die betroffene Öffentlichkeit vollumfänglich über seine beabsichtigten Maßnahmen 
und Schritte zu informieren. 
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Zur Begründung wird darauf verwiesen, dass die Kommunalverwaltung diesbezüglich 
bereits sehr gute und positive Erfahrungen im Zusammenhang mit einem Straßen-
bauprojekt gesammelt wurde, in dem bei derartigen Bürgerinformationen der Vorha-
benträger sowie die beauftragten Planer und auch die Baufirmen entsprechend über 
den Fortgang der Arbeiten, etwaige Probleme und Lösungsmöglichkeiten berichten 
mussten und auch für Anfragen der Bürger zur Verfügung standen. Diese öffentlichen 
Veranstaltungen während der Bauphase können ein wichtiger Baustein sein, um ge-
rade bei einem derartig großen Infrastrukturprojekt, welches über einen mehrjährigen 
Zeitraum mit überaus belastenden Bauphasen für die Kommunen und die betroffene 
Bevölkerung verbunden sein werden, die Akzeptanz zu verbessern, wenn insbeson-
dere besondere Vorkommnisse und Probleme nicht kaschiert werden, sondern in 
derartigen öffentlichen Informationsveranstaltungen offen dargelegt und problemati-
siert werden. 

82. Ansprechpartner während der Bauzeit 

Die Gemeinde Altendorf fordert, dass der Vorhabenträger während der Durchführung 
seiner Baumaßnahmen und im Nachgang zum Abschluss der Baumaßnahmen für ei-
nen angemessenen Zeitraum einen konkreten Ansprechpartner für sämtliche Fragen 
und Probleme im Zusammenhang mit der Bauabwicklung sowie etwaig eintretenden 
Bauschäden vor Ort zur Verfügung zu stellen hat. Hierfür ist an geeigneter Stelle eine 
Anlaufstelle vom Vorhabenträger einzurichten, die dauerhaft während der Baumaß-
nahme mit einem sachverständigen und kompetenten Vertreter des Vorhabenträgers 
zu besetzen ist. 

Es geht insoweit darum, einen möglichst reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, 
gleichzeitig aber den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Altendorf eine örtliche 
Anlaufstelle zur Verfügung zu stellen, welche bei Problemen direkt erreichbar ist und 
die Vermittlung zwischen den unmittelbar vor Ort mit dem Bau Beschäftigten, der 
übergeordneten Projektleitung und den Betroffenen vor Ort herstellt und aufrechter-
hält. Dabei ist insbesondere daran gedacht, die Aufnahme und Betreuung und Ab-
wicklung von entstehenden Schäden zentral mit dieser Anlaufstelle für die Bürgerin-
nen und Bürger zu steuern und zu einen in beiderseitigem Interesse reibungslosen 
Abwicklungsprozedere zu gelangen. 

Dies sollte durch eine Nebenbestimmung im Planfeststellungsbeschluss abgesichert 
werden. Kostenträger ist der Vorhabenträger. Weitere Details sollten im Benehmen 
mit der Gemeinde Altendorf zu gegebener Zeit vor Beginn der Baumaßnahme abge-
stimmt werden.  

83. Verlängerung der Schallschutzwände über die bebaute Ortslage hinaus  

Die vorgelegten schallschutztechnischen Planungen sind als unzureichend zurück-
zuweisen. 

Die Vorhabensträgerin ist gefordert, mit aktiven Maßnahmen des Schallschutzes un-
ter Berücksichtigung von innovativer Technik, wie z.B. Schienenstegdämpfer, nach-
zubessern. 

Die geplanten Schallschutzwände sind beidseits über das Ende der bebauten Ortsla-
ge im Süden und Norden hinaus deutlich zu verlängern, um auch die Hausgrundstü-
cke am Ortsrand durch aktive Maßnahmen des Schallschutzes wirksam zu schützen. 
Es ist nicht Aufgabe der Gemeinde hier Schallschutzplanungen zu betreiben. 

Die Quote der in Altendorf durch aktive Maßnahmen des Schallschutzes gelösten 
Fälle des notwendigen Schallschutzes ist im Vergleich zu den Gemeinden Hirschaid 
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und Strullendorf mit Abstand die Schlechteste, obgleich die Wohnbebauung in Alten-
dorf näher als in den beiden anderen Gemeinden an der Gleistrasse gelegen ist. 

84. Besohlung der Schwellen 

Die nur in Teilbereichen geplante Schwellenbesohlung ist durchgängig innerhalb der 
gesamten Ortslage und darüber hinaus zur Steigerung der gelösten Fälle eines not-
wendigen Schutzes gegen Erschütterungen zulasten von Menschen in Gebäuden 
einzubauen, also auf gesamter Länge durch den Ort bzw. in der Länge der Schall-
schutzwände. 

85. Lärmschutzwand statt Schallschutzwall 

Im Süd-Osten ist auf den vorgesehenen Schallschutzwall zu verzichten und eine 
Lärmschutzwand zu errichten. 

86. Anwendung der Schall 03 - 2014 zur Berechnung der Beurteilungspegel 

Die fachtechnisch korrekte Methodik der Beurteilungspegel bei Schienenwegen ist 
die Fassung 2014 der Schall 03 als Anl. 2 zur Verkehrslärmschutzverordnung. 

87. Baustraße/Lagerflächen 

Am Anfang der Straße „Zum Deichselbach“ (nördlich der Haus-Nr. 2) soll eine kleine 
Fläche, die bisher als Wende- und Parkfläche genutzt wird und im Eigentum der Bahn 
steht, als Lager-/ Baufläche genutzt werden. Diese Fläche dient als (einzige!) Wen-
demöglichkeit für große Fahrzeuge (Müllfahrzeug, Feuerwehrfahrzeug, Rettungsfahr-
zeug), da die Straße „Zum Deichselbach) im Süden eine 90-Grad-Krve macht und die 
obigen Fahrzeuge diese Straße nicht durchgängig nutzen können. Diese müssen auf 
der besagten Wendefläche wenden und rückwärts an die Anwesen fahren. Diese 
Fläche darf nicht als Baufläche verwendet und als Wendefläche zwingend erhalten 
werden. 

88. Nutzung der Straße „Zum Deichselbach“ 

Die Straße „Zum Deichselbach“ ist grundsätzlich auch nicht geeignet und als 
Baustraße genutzt zu werden. 

89. Namensgebung der S-Bank Haltestelle »Altendorf« 

Es entspricht Identität des Ortes, der Orientierung der Kunden und dem Gebot der 
Klarheit, dass ein Haltepunkt der S-Bahn in Altendorf auch nach dem Namen dieser 
Gemeinde benannt wird. 

Der im Plan als „Bahnhof Buttenheim” bezeichnet Bahnhof liegt mitten in der Ge-
meinde Altendorf, die auch im Gegensatz zu Buttenheim die gesamten Lasten des 
Ausbauvorhabens zu tragen hat. 

Die Fahrgäste der Bahn steigen in Altendorf und nicht Buttenheim ein und aus, so 
dass nunmehr Klarheit zu schaffen ist. 

90. Beweissicherungsverfahren zu trassennahen Straßen und Anwesen 

Die Forderung nach einer umfassenden Beweissicherung dient der Vermeidung von 
Konflikten und prozessualen Auseinandersetzungen und entspricht dem Grundsatz 
der sparsamen öffentlichen Haushaltsführung. 

91. Bezugnahmen auf Stellungnahmen Dritter 

Unsere Mandantschaft nimmt zur weiteren Begründung der Einwendungen voll inhalt-
lich Bezug auf  
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(1) die Einwendungen der Zweckverbände, deren Mitglied die Gemeinde Altendorf ist 
und hierüber auch besonders betroffen sind; dies sind der 

- Schulverband Buttenheim 

- Abwasserzweckverband Buttenheim-Altendorf und 

- Wasserzweckverband der Eggolsheimer Gruppe 

(2) die nachfolgend auf den Seiten 9 - 97 im Verzeichnis der Anhänge aufgeführten 
Dokumente. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Der Forderung nach einem weiteren detaillierten Lärmschutzkonzept kann nicht ent-

sprochen werden. Die Vorhabenträger haben eine nicht zu beanstandende schall-

technische Untersuchung vorgelegt. Die in den Nebenbestimmungen festgesetzten 

Schallschutzmaßnahmen stellen die Einhaltung die Grenzwerte der 16. BImSchV si-

cher, so dass erhebliche Belästigungen für die Wohnbevölkerung ausgeschlossen 

werden können. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Der Forderung, den Antrag der Vorhabenträger abzuweisen, wird nicht entsprochen. 

Auch die Anhörungsbehörde hat in ihrer abschließenden Stellungnahme vom 

19.03.2021 keine grundsätzlichen Einwendungen gegen das Projekt vorgebracht. In 

Bezug auf die Einzelheiten wird auf die Ausführungen und die Begründungen in die-

sem Beschluss verwiesen. 

Die weiteren Anträge (2 bis 42) werden abgelehnt, wenn sie nicht in den folgenden 

Entscheidungen Berücksichtigung finden. In Bezug auf die Begründung der jeweiligen 

Ablehnung wird auf spätere Entscheidungen verwiesen. Folgende Anträge der Ge-

meinde Altendorf wurden in den Einwendungen der folgenden Stellungnahmen nicht 

nochmals aufgenommen und werden deshalb bereits an dieser Stelle entschieden.  

 

Zu Antrag 17 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass hinsichtlich der farbli-

chen Gestaltung der Lärmschutzwände eine Abstimmung mit der Gemeinde erfolgt. 
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zu Antrag 18 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Oberleitungs-

masten werden grundsätzlich auf Bahngrund entlang der Strecke errichtet. Der ge-

plante GSM-R Mast befindet sich außerhalb bebauter Ortsteile.  

 

Zu Antrag 28 

Dem Antrag kann nicht entsprochen werden. Die Nutzung von öffentlichen Straßen 

und Wegen kann nicht untersagt werden. 

 

Zu Antrag 29 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erklären in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 nachvollziehbar, dass es in 

Folge der hohen betrieblichen Bedeutung der Strecke Nürnberg - Bamberg notwendig 

ist, die Bauarbeiten zum Streckenausbau bei laufendem Eisenbahnbetrieb auszufüh-

ren. Eine dauerhafte Sperrung der Strecke kommt daher nicht in Betracht. 

 

Zu Antrag 30 

Dem Antrag kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erklären in ihrer 

Rückäußerung vom 18.12.2017 nachvollziehbar, dass Signalwarntöne gemäß den 

geltenden Vorschriften unvermeidbar sind um die Sicherheit der an den Baumaß-

nahmen Beteiligten sowie unbeteiligter Dritter gewährleisten zu können. Bei Durch-

führung von Bauarbeiten in einem gesperrten Gleis (Arbeitsgleis) oder Arbeiten bei 

Betrieb des Nachbargleises ist die Sicherheit der Bauarbeiter durch akustische Warn-

systeme (AWS, „Huptöne“) zu gewährleisten. Ein Verzicht auf derartige Warnsignale 

ist aus Sicherheitsgründen für die im Gleisbereich beschäftigten Bauarbeiter ausge-

schlossen. Diese akustischen Warnanlagen werden daher auch nur in unvermeidba-

ren Fällen eingesetzt, wobei im Gleisbereich zum Schutz der Bauarbeiter ausnahms-

los deren größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten ist. Dies schreiben auch die ge-

setzlichen Unfallverhütungsvorschriften (GUV, GUV-D 33 „Arbeiten im Bereich von 

Gleisen“ und GUV – R 2150 „Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich 

von Eisenbahnen“) vor. Durch die Planung und Umsetzung der Bauarbeiten in länge-

ren Sperrzeiten bzw. sogar gänzlicher Einstellung des Eisenbahnverkehrs werden die 
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möglichen Einsatzzeiten dieser sicherheitstechnischen Einrichtungen deutlich mini-

miert bzw. für die Zeit der Betriebseinstellung gänzlich vermieden. 

 

Zu Antrag 33 

Die Vorhabenträger erklären in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar, dass auf Rüttel-

walzen nicht verzichtet werden kann, da gerade aufgrund der Anforderungen aus 

dem betrieblichen Erschütterungsschutz hochverdichtete Unterbauten erforderlich 

sind. 

 

Zu Antrag 34 

Dem Antrag kann nicht pauschal entsprochen werden. Die Vorhabenträger haben ein 

Beweissicherungsverfahren durchzuführen. Sollten im Einzelnen Schäden, die durch 

die Baumaßnahme entstanden sind, erkennbar sein, sind diese nach den geltenden 

Vorschriften zu entschädigen. Sofern sich die Forderungen auf die Belange von 

Grundstückseigentümer beziehen, ist darauf hinzuweisen, dass diese nur von den 

betroffenen Eigentümern selbst geltend gemacht werden können. 

 

Zu Antrag 35 

Der Forderung kann in Ermangelung einer Rechtsgrundlage nicht entsprochen wer-

den. 

 

Zu Antrag 36 

Dem Antrag kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger haben ein Beweis-

sicherungsverfahren durchzuführen. Sollten im Einzelnen Schäden, die durch die 

Baumaßnahme entstanden sind, erkennbar sein, sind diese nach den geltenden Vor-

schriften zu entschädigen. 

 

Zu Antrag 37 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Ein Anspruch auf eine besonders günstige 

Verkehrsverbindung besteht nicht. Sofern sich die Forderungen auf die Belange von 
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Grundstückseigentümern beziehen, ist darauf hinzuweisen, dass diese nur von den 

betroffenen Eigentümern selbst geltend gemacht werden können. 

 

Zu 3. und 4. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 5. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und auf die Entscheidung zu 

Punkt 8. verwiesen. 

Zu 6. 

Die Lärmaktionsplanung ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Daher 

geht die Forderung nach einem Lärmaktionsplan an dieser Stelle fehl. Im Übrigen 

werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 7. 

Der Veröffentlichungstext lässt erkennen, dass es sich um eine größere Bahnbau-

maßnahme handelt, die sich über 10 km erstreckt und zu den Verkehrsprojekten 

Deutsche Einheit gehört, auch die betroffenen Gemeinden sind angesprochen. Auch 

wegen der Projektinformationen in den Medien ist damit hinreichend Anstoß gege-

ben, sich über das Projekt zu informieren und die eigene Betroffenheit zu prüfen. Die 

Vielzahl der im Verfahren erhobenen Einwendungen zeigt darüber hinaus, dass die 

Anstoßfunktion ihren Zweck erfüllt hat. 

 

Zu 8. 

Die Vorhabenträger haben dazu in ihrer Erwiderung Folgendes festgehalten: Die Ur-

sprünge der Eisenbahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg, insbesondere im 

Hinblick auf ihre Trassierung, gehen allerdings auf eine Zeit zurück, in der das Institut 

der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung ein Spezifikum des preußischen Rechts 

darstellte, das in den anderen Bundesstaaten bzw. Ländern des Deutschen Reiches 

unbekannt war (Blümel, Die Bauplanfeststellung, Erster Teil, 1961, S. 167); es wurde 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 255 von 933 
 
 
 

dort erst durch § 37 Abs. 2 bis 4 des Gesetzes über die Deutsche Reichsbahn-

Gesellschaft vom 30. August 1924 (RGBl II S. 272) eingeführt (Blümel, a.a.O., S. 

171). In den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg wurde der Bau staatseigener 

Bahnen vielmehr als Ausdruck der allgemeinen Hoheitsgewalt („Eisenbahnhoheit“) 

des Staates verstanden. Während „andere Rechtssubjekte als der Staat … Eisen-

bahnen nur mit Erlaubnis des Staates bauen und betreiben“ durften (Fritsch, Das 

Deutsche Eisenbahnrecht, 2. Aufl. 1928, S. 43), bedurfte es für den Staat „keiner be-

sonderen rechtlichen Maßnahme, um ihn in den Besitz des Eisenbahnunterneh-

mungsrechts zu setzen, vielmehr war es lediglich ein Akt der Staatsverwaltung, wenn 

der Staat sich entschließt, die ihm allgemein innewohnende Rechtsstellung zum Bau 

oder Betrieb eines bestimmten Bahnunternehmens in Bewegung zu setzen“ (Fritsch, 

a.a.O., S. 63)(vgl. BayVGH, Urt. v. 09.12.2015, 22 A 15.40025, juris Rn. 69). Die 

Neuanlage von (staatseigenen) Bahnen erfolgte wegen der damit verbundenen finan-

ziellen Aufwendungen allerdings überall im Deutschen Reich aufgrund eines Geset-

zes, bei dem es sich entweder um ein (den Bau der konkreten Bahnstrecke betref-

fendes) Maßnahmengesetz oder aber das Haushaltsgesetz handeln konnte, durch 

das die erforderlichen Mittel bereitgestellt wurden (vgl. Eger, Eisenbahnrecht im 

Deutschen Reich und in Preußen, 1910, S. 20)(vgl. BayVGH, Urt. v. 19.08.2014, 22 B 

11.2608, juris Rn. 70). Ein solches Maßnahmengesetz wurde durch den Bayerischen 

Landtag mit Gesetz zum Bau der Ludwig-Süd-Nord-Bahn am 25. August 1843 erlas-

sen. 

Die Vorhabenträger gehen zudem davon aus, dass hinsichtlich nachfolgender Ände-

rungen an der ursprünglichen Strecke – soweit erforderlich – die jeweils vorgesehe-

nen Genehmigungsverfahren durchgeführt wurden. Selbstredend ist bei Eisenbahn-

strecken, deren Ursprung derart weit zurückreicht, nicht mehr jede einzelne sie be-

treffende Genehmigung nachweisbar. Allerdings besteht kein Anlass im vorliegenden 

Planfeststellungsverfahren nicht von einem formellen und materiellen Bestandsschutz 

der bestehenden Eisenbahnbetriebsanlagen auszugehen. 

Die Planfeststellungsbehörde teilt diese Betrachtung und weist zusätzlich auf Folgen-

dens hin:  

Für historische Bahnanlagen gilt die Vermutung der entsprechenden Widmung bzw. 

Planfeststellung. Das Bundesverwaltungsgericht hat auch für ehemals preußische 

Strecken – also solche, die möglicherweise abweichend von der Rechtslage in ande-

ren Teilen Deutschlands von Anfang an einer Planfeststellung bedurften – ausgeführt, 
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dass an einer Widmung eines seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts beste-

henden Schienenweges nach über 100-jährigem Betrieb keine ernsthaften Zweifel 

mehr möglich seien (VG Düsseldorf vom 08.01.2020, Az. 16 K 5474/18, juris Rn. 26 

unter Hinweis auf BVerwG, U. v. 23.10.2002, 9 A 12.02; auch Sächs. OVG v. 

05.03.2014, 1 C 28/11 juris Rn. 68). Diese Betrachtung muss hier erst recht greifen. 

Es wird noch darauf hingewiesen, dass das Anwesen „Schulstraße 31“ in Anlage 

13.1, Beilage 4, S. 2 als anspruchsberechtigtes Anwesen aufgeführt ist und am An-

wesen „Am Deichselbach 1“ die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte eingehalten 

werden, sodass kein Anspruch auf passiven Schallschutz besteht. 

 

Zu 9. 

Die Auswirkungen der Bestandstrecke sind nicht Gegenstand des Planfeststellungs-

verfahrens. Bei der Beurteilung der betriebsbedingten Schallimmissionen wird der 

viergleisige Ausbau in seiner Gesamtheit als wesentliche Änderung eines Schienen-

weges nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der 16. BImSchV behandelt. Somit dürfen durch den 

viergleisigen Betrieb insgesamt die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV nicht 

überschritten werden. Durch die entsprechenden Schallschutzmaßnahmen kommt es 

somit für die Anwohner zu einer Verbesserung der derzeitigen Situation. 

 

Zu 10. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 11. 

Der Forderung, den Antrag der Vorhabenträger abzuweisen wird nicht entsprochen. 

In Bezug auf die Einzelheiten wird auf die weiteren Ausführungen und die Begrün-

dungen in diesem Beschluss verwiesen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kennt-

nis genommen. 

 

Zu 12. 

Die Immissionen des Bahnbetriebs wurden nach den einschlägigen Vorgaben beur-

teilt. Die Beurteilung des sekundären Luftschalls erfolgt anhand von zulässigen In-
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nenraumpegel, die aus der 24. BImSchV abgeleitet sind und die Erschütterungs-

immissionen werden anhand der DIN 4150 beurteilt. Dieses Vorgehen entspricht der 

ständigen Rechtsprechung. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genom-

men. 

 

Zu 13. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen und auf die Entscheidungen zur 

Lärmaktionsplanung verwiesen. Die Beurteilung des Verkehrslärms erfolgt im Plan-

feststellungsverfahren auf Grundlage der 16. BImSchV und der Schall 03. Daraus 

ergibt sich, dass an der kommunalen Kindertagesstätte und der Grundschule die Im-

missionsgrenzwerte eingehalten und erheblich reduziert werden. 

 

Zu 14. 

Aufgrund der festgesetzten Schallschutzmaßnahmen ist eine deutliche Verbesserung 

der Lärmsituation an der Schule zu erwarten. Die Immissionsgrenzwerte werden ein-

gehalten. Daher besteht kein Anspruch auf weitere Maßnahmen. Im Übrigen werden 

die Ausführungen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 15. 

Zum Schutz der Anwohner vor Erschütterungen werden die entsprechenden Anforde-

rungen der DIN 4150 beachtet. Unzumutbare Beeinträchtigungen durch Erschütte-

rungen in der Schule sind somit durch den Streckenausbau nicht zu erwarten. 

 

Zu 16. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der Entfernung zur Strecke 

und der Errichtung der Schallschutzwände ist nicht mit nennenswerten Staubaufwir-

belungen an der Schule und der Kindertagesstätte zu rechnen. 
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Zu 17. 

Die Grenzwerte der 16. BImSchV werden eingehalten. Somit besteht kein Anspruch 

auf weitere Maßnahmen. 

 

Zu 18. 

Im Planfeststellungsverfahren wird die Zumutbarkeitsgrenze durch die Einhaltung der 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV bestimmt. Da diese Grenzwerte eingehalten 

bzw. unterschritten werden, liegt keine wesentliche Beeinträchtigung vor. Eine finan-

zielle Entschädigung ist möglich, wenn der Immissionsgrenzwert im Außenwohnbe-

reich überschritten wird. Die betroffenen Außenwohnbereiche wurden in den Neben-

bestimmungen festgesetzt. 

 

Zu 19. 

Die Forderung bezieht sich auf eine zivilrechtliche Entscheidung und nicht auf das 

Planfeststellungsverfahren. Hier sind die Maßstäbe des öffentlichen Rechts anzu-

wenden. Wie schon in den vorangegangenen Entscheidungen wird darauf verwiesen, 

dass die Grenzwerte der 16. BImSchV mit den geplanten Schallschutzmaßnahmen 

eingehalten werden. Diese beinhalten auch den passiven Schallschutz und somit für 

anspruchsberechtigte Grundstücke den Einbau von Schallschutzfenstern. Zum 

Schutz der Anwohner vor Erschütterungen werden die entsprechenden Anforderun-

gen der DIN 4150 beachtet. Die Beurteilung von sekundärem Luftschall erfolgt an-

hand von zulässigen Innenraumpegeln, die aus der 24. BImSchV abgeleitet sind. Un-

zumutbare Beeinträchtigungen durch Erschütterungen und Sekundären Luftschall 

sind somit durch den Streckenausbau ebenfalls nicht zu erwarten. In Bezug auf einen 

finanziellen Ausgleich wird auf die vorangegangene Entscheidung verwiesen.  

Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 20. 

Die in der 16. BImSchV geregelten Grenzwerte legen verbindlich das den Betroffenen 

zumutbare Maß von Lärmimmissionen fest. Dabei werden die Nutzung und die bau-

planungsrechtliche Gebietseinstufung der Grundstücke berücksichtigt. Durch die vor-
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gesehenen Schallschutzmaßnahmen kommt es zu einer Verbesserung der derzeiti-

gen Situation. Aus der Anlage 13_01_beilage 3a kann entnommen werden, dass sich 

bei der Vorbeifahrt der Züge insbesondere für die Anwesen im Nahbereich der Bahn-

strecke Pegelminderungen durch die Schallschutzmaßnahmen von mehr als 

15 dB(A) ergeben, die subjektiv bei der jeweiligen Vorbeifahrt eines Zuges wahrge-

nommen werden. 

 

Zu 21. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen und es wird auf die vorangegangenen 

Entscheidungen verwiesen. 

 

Zu 22. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Die Grenzwerte der 16.BImSchV 

werden durch die Realisierung des Vorhabens eingehalten. 

 

Zu 23. 

Nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung kann bei Strecken, die seit dem 

19. Jahrhundert in Betrieb sind, von einer Widmung bzw. Planfeststellung und damit 

von Bestandsschutz ausgegangen werden (Siehe die Ausführungen unter (Punkt 8)) 

Zudem kann mehr als die Einhaltung der 16. BImSchV von den Vorhabenträgern im 

fachplanungsrechtlichen Verfahren nicht verlangt werden. Eine Fachplanung, die die 

Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV vorsieht, liegt damit nach öffentlichen 

Recht im Bereich der zumutbaren Immissionen, die ohne weitere Entschädigung hin-

zunehmen sind. 

 

Zu 24. 

Im vorliegenden Verfahren nach dem Fachplanungsrecht ist in der Planfeststellungs-

entscheidung über die Zumutbarkeit (und damit auch über eine Duldungspflicht) der 

künftigen Immissionen nach dem geplanten Ausbau ihm Rahmen der Gesamtwürdi-

gung nach dem öffentlichen Immissionsschutzrecht zu entscheiden, und nicht nach 
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dem privaten Immissionsschutzrecht nach § 906 BGB (BGH, vom 30.10.2009, Az. V 

ZR 17/09, juris Rn. 15-17). 

 

Zu 25. 

Da es im vorliegenden Verfahren um einen viergleisigen Ausbau der Bestandsstrecke 

geht, umfasst das Lärmschutzkonzept nach der 16. BImSchV die Lärmimmissionen 

aller vier Gleise, also auch der bisherigen Bestandsgleise. Mit dem Konzept, das akti-

ven und passiven Lärmschutz umfasst, wird die die Gesamtsituation des Lärms aus 

dem Schienenverkehr bewertet und nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften einer 

Lösung zugeführt. Die rechtsgestaltende Wirkung der Planfeststellungsentscheidung 

schafft damit eine neue Situation, die auch die künftige Duldungspflicht beinhaltet und 

die Anwendung von § 906 grundsätzlich ausschließt.  

 

Zu 26. 

Hinsichtlich der Beurteilung der betriebsbedingten Schallimmissionen wird der ge-

plante viergleisige Ausbau als wesentliche Änderung eines Schienenwegs nach 

§ 1 Abs. 2 Nr. 1 der 16. BImSchV betrachtet. Den Anwohnern stehen daher dieselben 

Lärmschutzansprüche zu wie bei dem Neubau eines Schienenweges. Nach dem 

Schutzkonzept der 16. BImSchV werden in solch einem Fall weder die tatsächliche 

Vorbelastung noch eine plangegebene Vorbelastung schutzmindernd berücksichtigt, 

soweit es um Schienenverkehrsgeräusche geht (vgl. BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 

1/16, juris Rn. 58).  

 

Zu 27. 

Das Lärmsanierungsprogramm ist nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahren. 

Es ist anzumerken, dass bevorzugt Streckenabschnitte saniert werden, an denen die 

Lärmbelastung besonders hoch ist und an denen viele Anwohner betroffen sind. 

Das Gesamtkonzept für die Lärmsanierung wurde in Zusammenarbeit mit der Deut-

sche Bahn AG (DB AG) erarbeitet. Im Rahmen dieses Konzeptes werden die Vorga-

ben für die Priorisierung der Lärmsanierungsabschnitte festgelegt und gelistet. Durch 

den Ausbau der Strecke erfolgt der Bau der Lärmschutzmaßnahen in Altendorf früher 

als in der Priorisierungsliste vorgesehen. Durch das geplante Lärmschutzkonzept 
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wird die Lärmsituation im Gemeindegebiet Altendorf verbessert. Ein darüberhinaus-

gehender Anspruch auf Lärmsanierung besteht nicht. 

 

Zu 28. 

Im Flächennutzungsplan wird in der Regel für das gesamte Gemeindegebiet die Art 

der Bodennutzung in Grundzügen dargestellt, die sich aus der beabsichtigten städte-

baulichen Entwicklung ergibt. Der Flächennutzungsplan entfaltet keine unmittelbare 

Außenwirkung und ist daher für die Vorhabenträger nicht bindend. Allein die Darstel-

lung eines Baugebiets im Flächennutzungsplan genügt jedoch nicht, um von einer 

konkreten Planung im Rechtssinne zu sprechen (VGH Mannheim, Urt. v. 03.02.2016, 

5 S 787/14, juris Rn. 45). 

 

Zu 29. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Vorhabenträger sichern in ih-

rer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass die Gebietseinstufungen entsprechend 

der genannte Bebauungspläne erfolgt sind und dementsprechend in der schalltechni-

schen Untersuchung berücksichtigt wurden. 

 

Zu 30. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 31. 

Die Vorhabenträger führen in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 nachvollziehbar 

aus, dass die Planungshoheit der Gemeinde Altendorf durch das Vorhaben nicht ver-

letzt wird. Durch die im Rahmen des Vorhabens geplanten Schallschutzmaßnahmen 

wird sich die Lärmbelastung im Gemeindegebiet von Altendorf im Vergleich zur aktu-

ellen Situation verbessern. Nur für die im Rahmen der Veränderungssperre errichte-

ten Gebäude besteht kein Anspruch auf schallmindernde Maßnahmen. Zudem trifft 

es nicht zu, dass durch das Vorhaben in weiten Teilen des Gemeindegebiets keine 

Wohngebäude mehr planerisch entwickelt oder nach § 34 BauGB genehmigt werden 

können. Zum einen handelt es sich bei den genannten Orientierungswerten der DIN 
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18005 nicht um strenge Grenzwerte, die – anders als die Werte der 16. BImSchV bei 

Bau oder Änderung eines Verkehrswegs – auch nicht als Zulassungsschranken bei 

der Bauleitplanung zwingend einzuhalten sind, sondern – wie der Name sagt – um 

Orientierungswerte, die in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind. Zum 

anderen bestehen weitreichende technische und planerische Gestaltungsmöglichkei-

ten (z.B. die Gebäude- bzw. Raumanordnung im Planungsgebiet), die eine Planung 

bzw. Genehmigung von Wohnbebauung ohne Überschreitung des Abwägungsspiel-

raums weiterhin möglich macht. 

 

Zu 32. 

Aus der schalltechnischen Untersuchung ist zu entnehmen, dass für die Schule der 

Immissionsrichtwert von 57 dB(A) angesetzt und eingehalten wird. Für das Verwal-

tungszentrum und die Kindertagesstätte werden die für diese Nutzung zutreffenden 

Immissionsgrenzwerte ebenfalls eingehalten. Anspruch auf passiven Schallschutz zur 

Nachtzeit besteht für das Anwesen Jurastraße 8. Der Immissionsgrenzwert für Alten-

heime zur Tagzeit wird eingehalten. 

Hinsichtlich der Spielplätze und der unbebauten Flächen ist anzumerken, dass diese 

keinen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen nach der 16. BImSchV haben, da die-

se nur zum vorübergehenden Aufenthalt dienen. Es wird darauf hingewiesen, dass 

die Grenzwerte an den benannten Flächen (Kinderspielplätze) jedoch eingehalten 

werden. 

 

Zu 33. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Eine detaillierte 

schall- und erschütterungstechnische Untersuchung ist Bestandteil der Planunterla-

gen und beinhaltet die genannten Anforderungen. E ist kein Widerspruch zu den Be-

langen der Raumordnung und Landesplanung erkennbar. 

 

Zu 34. 

Die Maßgabe – erhebliche Belästigungen der Anwohner zu vermeiden – wird erfüllt. 

Nach § 41 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist sicherzustellen, 

dass durch das Vorhaben keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsge-



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 263 von 933 
 
 
 

räusche hervorgerufen werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Im 

vorliegenden Fall werden die mit der 16. BImSchV konkretisierten Anforderungen 

eingehalten. 

 

Zu 35. 

Die Vorhabenträger führen in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zutreffend aus, 

dass mit der Verfügung des Eisenbahn-Bundesamtes „Pegelabschlag für das „Be-

sonders überwachte Gleis“ (BüG) gemäß der Anlage 2 zu § 3 der 16. Verordnung zur 

Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-

nung - 16. BImSchV), veröffentlicht im Verkehrsblatt, Heft 7 – 1998, Seite 262 ff“ das 

BüG als Stand der Technik anerkannt ist. Gemäß der Verfügung ist für das Verfahren 

BüG eine dauerhafte zusätzliche Pegelminderung von 3 dB(A) (Gleispflegeabschlag) 

nachgewiesen. Der Gleispflegeabschlag von 3 dB(A) ist in ständiger Rechtsprechung 

durch das BVerwG (zuletzt BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 1/16, juris Rn. 80) bestä-

tigt worden. Daher kann der Forderung nach einem weiteren Schutzkonzept nicht 

entsprochen werden. 

 

Zu 36. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden mit dem geplanten Lärmschutz-

konzept an allen Immissionsorten eingehalten. Aus den Planunterlagen geht hervor, 

dass vorrangig aktiver Schallschutz zum Einsatz kommt. Die Vorhabenträger führen 

in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar aus, dass im Rahmen der vorliegenden Pla-

nung umfangreiche Variantenuntersuchungen geprüft wurden, welche Schallschutz-

maßnahmen in den einzelnen Bereichen den gesetzlichen Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit von Kosten und Nutzen erfüllen. Weitergehende als die bereits vorgesehe-

nen aktiven Schallschutzmaßnahmen sind danach nicht verhältnismäßig. 

 

Zu 37. 

Für das Planfeststellungsverfahren ist zur Festlegung der passiven Lärmschutzmaß-

nahmen die 24. BImSchV einschlägig. Eine untergeordnete Richtlinie ist nur dann an-

zuwenden, wenn keine speziellen gesetzlichen Anforderungen vorhanden sind. Die 

24. BimSchV legt Art und Umfang der zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
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gen durch Verkehrsgeräusche notwendigen Schallschutzmaßnahmen für schutzbe-

dürftige Räume in baulichen Anlagen fest. Daher wäre die Anwendung von anderwei-

tigen Regelwerken rechtsfehlerhaft. Im Übrigen wird auf die vorangegangenen bzw. 

folgenden Entscheidungen hingewiesen. 

 

Zu 38. 

Im Rahmen der erschütterungstechnischen Untersuchungen wurden umfangreiche 

messtechnische Untersuchungen durchgeführt. Bei diesen Messungen wurden so-

wohl emissionsseitige Besonderheiten der jeweiligen Zuggattungen als auch die ort-

spezifischen Ausbreitungsverhältnisse im Untergrund untersucht.  

Die Auswahl der messtechnisch zu untersuchenden Gebäude erfolgte auf Basis von 

allgemeinen Betroffenheitskorridoren (d.h. Bereiche, in welchen die Anforderungen 

des Erschütterungsschutzes nicht verlässlich eingehalten werden können) sowie der 

angemessenen Würdigung der ursprünglichen Planfeststellungsunterlagen zum 

Schall- und Erschütterungsschutz. Aufgrund der örtlichen Situation wurde in den ur-

sprünglichen Planfeststellungsunterlagen festgelegt, dass die dort genannten Gebäu-

de in unmittelbarer Nähe zu den Gleisanlagen liegen und im Rahmen von Beweissi-

cherungsmessungen besonders zu berücksichtigen sind. Die Auswahl der messtech-

nisch untersuchten Gebäude berücksichtigte sowohl die gegenwärtigen und zukünfti-

gen örtlichen Gegebenheiten des Anwesens zur Gleistrasse als auch die unterschied-

lichen vorzufindenden Gebäudekonstruktionen entlang der Bahnlinie und kann dem-

zufolge als ausreichend repräsentativ betrachtet werden. Die Auswahl der Gebäude 

erfolgte von Seiten der DB AG in Abstimmung mit Fachbehörden und dem Eisen-

bahn-Bundesamt. 

Für bestehende Schienenwege gibt die DIN 4150-2 unter Absatz 6.5.3.4 c) an, dass 

die immissionsschutzrechtliche Situation entscheidend durch die vorhandene Be-

standssituation geprägt ist und die Anhaltswerte vielerorts auch aufgrund der histori-

schen Entwicklung der Belastungssituation überschritten werden. Daraus folgen be-

sondere Duldungspflichten, so dass Erschütterungen im Rahmen der Vorbelastung in 

aller Regel zumutbar sind, auch wenn sie oberhalb eines Niveaus liegen, ab dem mit 

zunehmender Wahrscheinlichkeit erhebliche Belästigungen vorhanden sind. 

Ein Anspruch auf eine Verbesserung der Erschütterungssituation im Sinne einer Er-

schütterungssanierung besteht folglich nicht. Ein Erschütterungsschutz kann vielmehr 
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nur dann verlangt werden, wenn die Erschütterungsbelastung sich durch den Ausbau 

in beachtlicher Weise erhöht und gerade in dieser Erhöhung eine zusätzliche, dem 

Betroffenen nicht mehr zumutbare Belastung liegt. 

Abwendungs- bzw. Ausgleichsansprüche bestehen folglich nur insoweit, als das Auf-

treten höherer Erschütterungseinwirkungen als die Belastung aus den vorhandenen 

Anlagen eine zusätzliche unzumutbare Beeinträchtigung, d.h. wesentliche Änderung, 

darstellt. 

Die Festlegung des Begriffes „wesentliche Änderung" der Erschütterungsimmissionen 

basiert auf einer Laborstudie. Dabei wurde eine Erschütterungserhöhung von 25% 

KBFmax als gerade noch erkennbarer Unterschied festgestellt. Diese Laborunter-

schiedsschwelle ist als untere Grenze zu verstehen und liegt auf der sicheren Seite. 

Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen die im Rahmen der höchstrichterlichen stän-

digen Rechtsprechung getroffenen Grundsätze, wonach erst bei einer wesentlichen 

Änderung der Immissionssituation entsprechende Schutzmaßnahmen zu prüfen sind. 

Die Höhe der Erschütterungsimmissionen in einem Gebäude ist vorrangig abhängig 

von der jeweiligen Gebäude- bzw. Deckenkonstruktion. Aufgrund der auf Basis der 

höchstrichterlichen ständigen Rechtsprechung definierten Grundsätze zum Erschütte-

rungsschutz ist neben der absoluten Höhe der Erschütterungsimmissionen insbeson-

dere die relative Veränderung der Immissionssituation vor bzw. nach den Ausbau-

maßnahmen für eine Beurteilung heranzuziehen. 

Sofern die durchgeführten Messungen und Prognoseberechnungen ergaben, dass 

die definierten Anforderungen an den Erschütterungsschutz nach den Ausbaumaß-

nahmen nicht eingehalten werden, wurden in Abhängigkeit von den örtlichen Gege-

benheiten (Lage und Abstand des Gebäudes zur Bahnlinie) sowie gebäudespezifi-

schen Eigenschaften die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen überprüft. Die darge-

stellte Vorgehensweise ist seitens der Planfeststellungsbehörde nicht zu beanstan-

den. Um den Unsicherheiten der Prognoseberechnung Rechnung zu tragen, werden 

in den Nebenbestimmungen die messtechnischen Überprüfungen der Einhaltung der 

DIN 4150 festgelegt. 
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Zudem sichern die Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 30.01.2018 zu, dass 

mit den vorgesehenen Schutzmaßnahmen in der Regel an keinem Gebäude der 

KBFTr-Wert von 0,6 überschritten wird und im Rahmen weitergehender 

Untersuchungen vorsieht, den Streckenausbau anhand von Nachmessungen an den 

repräsentativ ausgewählten Messorten messtechnisch zu begleiten, um somit das 

Schutzmaßnahmenkonzept zu verifizieren und die Einhaltung der Anforderungen an 

den Erschütterungsschutz zu gewährleisten.  

Hinsichtlich der Forderung, dass auch Kindertagesstätten einen besonderen Schutz 

gegen Luftschall (Einhaltung eines Immissionsgrenzwertes von 47 dB(A)) ist anzu-

merken, dass der Grenzwert von 47 dB(A) in der 16.BImSchV für Krankenhäuser, 

Schulen, Kurheimen und Altenheimen zur Nachtzeit vorgesehen ist. 

 

Zu 39. 

Soweit nun die Vorhabenträger in ihrem Erläuterungsbericht Maßnahmen zur Ver-

meidung bzw. zum Schutz vor bauzeitlichen Lärmbelastungen aufgeführt hat, werden 

diese durch ein in den Nebenbestimmungen festgesetztes Schutzmaßnahmenpaket 

ergänzt bzw. präzisiert. Soweit sich im Zuge der weiteren Projektentwicklung der 

Bauablauf genauer bestimmen lässt, wird den Vorhabenträgern durch die festgesetz-

te Nebenbestimmung auferlegt, dass sie die vorliegende schalltechnische Untersu-

chung dahingehend zu ergänzen bzw. zu konkretisieren haben, wenn sich an den 

Anwesen im Umfeld der Maßnahme Beurteilungspegel ergeben, die über die Zumut-

barkeitsgrenze hinausgehen. Diese Vorgabe ist insofern geboten, als sich hieraus – 

über das übrige Schutzpaket hinaus – die Verpflichtung ergeben kann, dass den be-

troffenen Anwohnern während der betreffenden Bauphase(n) Ersatzwohnraum zur 

Verfügung zu stellen und entsprechend anzubieten ist. Hierbei ist zu gewährleisten, 

dass alle in Frage kommenden Anwesen präzise erfasst werden, was wiederum mög-

lichst genaue Kenntnisse über den tatsächlichen Bauablauf voraussetzt. 

 

Zu 40. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger führen in ihrer 

Rückäußerung zutreffend aus, dass die akustischen Eigenschaften von Lärmschutz-

anlagen an Eisenbahnstrecken im Regelwerk der DB Netz AG im Modul 804.5501 

festgelegt sind. Durch diese Richtlinie ist sichergestellt, dass unabhängig von der Ma-
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terialwahl der Lärmschutzeinrichtung die gesetzlichen schalltechnischen Anforderun-

gen zuverlässig eingehalten werden. Eingesetzt werden dürfen im Bereich der Bahn-

anlagen ausschließlich Lärmschutzanlagen, die eine entsprechende Zulassung des 

Eisenbahn-Bundesamtes aufweisen. 

 

Zu 41. 

Dem Antrag auf Vollschutz kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger er-

läutern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 nachvollziehbar, dass nach § 41 

Abs. 1 BImSchG sicherzustellen ist, dass durch das Vorhaben keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden, die nach dem 

Stand der Technik vermeidbar sind. Dies erfolgt durch aktive Schallschutzmaßnah-

men, soweit die Kosten hierfür nicht außer Verhältnis zu dem Schutzzweck stehen 

(§ 41 Abs. 2 BImSchG). Eine gesetzliche Regelung, unter welchen Voraussetzungen 

eine Schutzmaßnahme nicht mehr verhältnismäßig ist, existiert jedoch nicht. Be-

troffene haben prinzipiell einen Anspruch auf die Einhaltung der Grenzwerte nach § 2 

Abs. 1 der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) am Tag und in der Nacht durch akti-

ve Lärmschutzmaßnahmen (sog. „Vollschutz"), von dem aber nach Maßgabe des 

§ 41 Abs. 2 BImSchG im Rahmen der Abwägung abgewichen werden kann. Im Rah-

men der durch die Planfeststellungsbehörde durchzuführenden planerischen Abwä-

gung ist die Auswahl zwischen verschiedenen in Betracht kommenden Schallschutz-

maßnahmen zu treffen. Jedoch besteht dieser Abwägungsspielraum nur in den durch 

§ 41 Abs. 2 BImSchG gezogenen Grenzen, d.h. die Auswahlentscheidung hat sich an 

dem grundsätzlichen Vorrang aktiven Schallschutzes vor Maßnahmen des passiven 

Schallschutzes zu orientieren. Im Rahmen der vorliegenden Planfeststellungsunterla-

gen wurde in umfangreichen Variantenuntersuchungen geprüft, welche Schall-

schutzmaßnahmen in den einzelnen Bereichen den gesetzlichen Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit von Kosten und Nutzen erfüllen. Weitergehende als die bereits vor-

gesehenen aktiven Schallschutzmaßnahmen sind danach nicht verhältnismäßig.  

In der Unterlage 13 wird dazu nachvollziehbar erläutert, dass Im Bereich Altendorf 

West mit seiner westlich der Bahn gelegenen schutzbedürftigen Wohngebietsbebau-

ung zum Einhalten der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eine Wandhöhe von 

bis zu 13,0 m bei den Außenwänden bzw. 14,0 m ü. SO bei der Mittelwand erforder-

lich wäre. Bei zusätzlichem Einsatz der Schallschutzmaßnahmen BüG ergeben sich 
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erforderliche Wandhöhen von 11,0 m außen und 12,0 m in der Mitte. Ausgehend von 

den technisch maximal realisierbaren Schallschutzwandhöhen, nämlich in Ausnah-

mefällen bis zu 6,0 m ü. SO, zeigt sich, dass das Vollschutzkonzept nicht realisierbar 

ist. 

Nach der Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG in der Fassung des 

Elften Gesetzes zur Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 

2013 (BGBI. I S. 1943) darf der Schienenbonus weiter angewandt werden, wenn das 

Planfeststellungsverfahren für den jeweiligen Abschnitt des Vorhabens - wie hier - vor 

dem 1. Januar 2015 eröffnet und die Auslegung des Plans bereits öffentlich bekannt 

gemacht worden war. 

 

Zu 42. und 43. 

Nach der Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG in der Fassung des 

Elften Gesetzes zur Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 

2013 (BGBI. I S. 1943) darf der Schienenbonus weiter angewandt werden, wenn das 

Planfeststellungsverfahren für den jeweiligen Abschnitt des Vorhabens - wie hier - vor 

dem 1. Januar 2015 eröffnet und die Auslegung des Plans bereits öffentlich bekannt 

gemacht worden war. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (Urteil vom 06.09.2018 – 

Az.: 3 A 15.15 zur Ausbaustrecke Nürnberg-Ebensfeld, Planfeststellungsabschnitt 

23/24 Hallstadt – Zapfendorf) ist die Berücksichtigung des Schienenbonus nach der 

Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG nicht zu beanstanden. Es sei 

hiernach dem Gesetzgeber nicht verwehrt, zur Regelung bestimmter Sachverhalte 

Stichtagsregelungen einzuführen, obwohl jeder Stichtag unvermeidlich gewisse Här-

ten mit sich bringt. Beim Übergang von einer älteren zu einer neueren Regelung ste-

he ihm ein Gestaltungsspielraum zu. Das Gericht hat auch dargelegt, dass nicht er-

sichtlich ist, dass der Stichtag sachlich nicht vertretbar ist.  

Zu den vorgetragenen gesundheitlichen Auswirkungen von Schienenverkehrslärm ist 

außerdem festzuhalten, dass die in der 16.BImSchV geregelten Grenzwerte verbind-

lich das den Betroffenen zumutbare Maß von Lärmimmissionen festlegen. Bei Einhal-

tung dieser Grenzwerte kann davon ausgegangen werden, dass keine gesundheits-

schädlichen Folgen eintreten. Ein Eingriff in die von Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz (GG) 

geschützte körperliche Unversehrtheit ist damit nicht gegeben.  
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Zu 44. 

Auf die Entscheidung zu 42. und 43. wird verwiesen. 

 

Zu 45. bis 47. 

Gemäß § 4 Abs. 3 der 16. BImSchV ist für Vorhaben, für die bis zum 31. Dezember 

2014 das Planfeststellungsverfahren bereits eröffnet und die Auslegung des Plans öf-

fentlich bekannt gemacht worden ist, § 3 in Verbindung mit Anlage 2 in der bis zum 

31. Dezember 2014 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Die Anwendung der 

Schall 03 in der Fassung von 2014 ist daher von Rechts wegen ausgeschlossen. In-

sofern wird auf das Urteil des BVerwG vom 29.06.2017, 3 A 1/16, juris Rn. 60 ff. hin-

gewiesen, wonach ausdrücklich entschieden worden ist, dass hinsichtlich der An-

wendbarkeit der Schall 03 die Anknüpfung an den Stand der Technik ein rechtlich un-

zutreffender Maßstab ist. 

Auch ist anzumerken, dass bei Anwendung der neuen Schall 03 abhängig von Beur-

teilungszeit, Art des Zugmaterials und Abstand von der Trasse wohl ähnliche Immis-

sionspegel errechnet werden würden und deshalb der Wegfall des Schienenbonus 

durch das geänderte Rechenverfahren in etwa aufgehoben wird. Zudem sind die, wie 

auch die Regierung von Oberfranken in ihrer Stellungnahme ausführt, in der von 

Möhler und Partner vorgelegten Prognoseberechnung ermittelten Immissionspegel 

wegen der Unterstellung von alten noch relativ lauten Güterzügen eher zu hoch er-

rechnet als dies bei zukünftig leiseren Güterzügen zu erwarten ist. Das Verbot von 

lauten Güterzügen würde bei der Anwendung der neuen Schall 03 eingerechnet wer-

den. 

Die Vorhabenträger führen in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zutreffend aus, 

dass mit der Verfügung des Eisenbahn-Bundesamtes, „Pegelabschlag für das „Be-

sonders überwachte Gleis“ (BüG) gemäß der Anlage 2 zu § 3 der 16. Verordnung zur 

Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-

nung - 16. BImSchV), veröffentlicht im Verkehrsblatt, Heft 7 – 1998, Seite 262 ff“ das 

BüG als Stand der Technik anerkannt ist. Gemäß der Verfügung ist für das Verfahren 

BüG eine dauerhafte zusätzliche Pegelminderung von 3 dB(A) (Gleispflegeabschlag) 

nachgewiesen. Der Gleispflegeabschlag von 3 dB(A) ist in ständiger Rechtsprechung 

durch das BVerwG (zuletzt BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 1/16, juris Rn. 80) bestä-



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 270 von 933 
 
 
 

tigt worden. Daher kann der Forderung nach einem weiteren Schutzkonzept nicht 

entsprochen werden. 

Die Vorhabenträger führen zu dem in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 nachvoll-

ziehbar aus, dass die vorgesehenen aktiven Schallschutzmaßnahmen stellen den 

Stand der Lärmminderungstechnik an Bahnstrecken nach Maßgabe der für dieses 

Planfeststellungsverfahren anzuwendenden 16. BImSchV) in Verbindung mit der Be-

rechnungsvorschrift Schall 03 (Ausgabe 1990) darstellen. Zu den darüberhinausge-

henden "leisen Technologien", d. h. "Innovativen Maßnahmen zum Lärm- und Er-

schütterungsschutz" gehören beispielsweise niedrige Schallschutzwände, Schienen-

stegdämpfer und Einrichtungen zur Schienenstegabschirmung. Derartige Maßnah-

men wurden im Rahmen des Konjunkturprogramms II der Bundesregierung "Innovati-

ve Maßnahmen zum Lärm- und Erschütterungsschutz am Fahrweg" in den Jahren 

2009 bis 2012 erprobt und ihre Schutzwirkung positiv bewertet. Um Schallschutz-

maßnahmen bei Neu- und Ausbauvorhaben für Eisenbahnstrecken anwenden und in 

ihrer Minderungswirkung berücksichtigen zu können, müssen sie in der entsprechen-

den Rechtsverordnung, der 16. BImSchV, und in der darin festgelegten Berech-

nungsvorschrift für die Schallimmissionen von Schiene wegen, der Schall 03, veran-

kert sein. In dieser für vorliegendes Verfahren anzuwendenden Fassung sind die 

oben genannten innovativen Maßnahmen nicht verankert. Insofern können die soge-

nannten innovativen Maßnahmen im Rahmen dieses Verfahrens, welches bis zu dem 

oben genannten Datum nicht nur eröffnet, sondern die Planfeststellungsunterlagen 

auch bereits öffentlich ausgelegt worden sind, nicht berücksichtigt werden. Darüber 

hinaus sind entsprechende erschütterungsmindernde Maßnahmen (z. B. Unterschot-

termatten, Schwellenbesohlung etc.) umfangreich bei der Prüfung und Bewertung der 

Verhältnismäßigkeit deren Kosten berücksichtigt worden. 

Auch die gestellten Hilfsanträge werden abgewiesen, weil sich aus dem Wortlaut der 

16. BImSchV klar erkennen lässt, dass bis zu einem gewissen Maß Verkehrsstei-

gerunngen hinzunehmen sind. Damit sind die jeder Verkehrsprognose immanenten 

Einschätzungsspielräume vom Verordnungsgeber berücksichtigt ebenso wie der Um-

stand, dass Verkehr aus der Natur der Sache immer Schwankungen unterliegt.  Die 

Festschreibung eines Betriebsprogramms und die Auferlegung von Betriebsbe-

schränkungen nach dokumentierter Überschreitung eines festgeschriebenen Pro-

gramms widerspräche dieser gesetzlichen Systematik. 
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Zu 48. 

Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 nachvollzieh-

bar, dass die Beurteilung der betriebsbedingten Schallimmissionen für den geplanten 

viergleisigen Ausbau als wesentliche Änderung eines Schienenwegs nach § 1 Abs. 2 

Nr. 1 der 16. BImSchV erfolgt. Den Anwohnern stehen daher dieselben Lärmschutz-

ansprüche zu wie bei dem Neubau eines Schienenweges. Nach dem Schutzkonzept 

der 16. BImSchV werden in solch einem Fall weder die tatsächliche Vorbelastung 

noch eine plangegebene Vorbelastung schutzmindernd berücksichtigt, soweit es um 

Schienenverkehrsgeräusche geht (vgl. BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 1/16, juris 

Rn. 58). Die Berechnung des Prognose-Nullfalls ist daher entbehrlich. Das der Schall-

technischen Untersuchung zugrunde gelegte Belegungsprogramm einschließlich der 

Zuglänge, Geschwindigkeit und Verteilung auf die Tag- und Nachtstunden ist in Anla-

ge 13.1, Beilage 1 dargestellt. Der berücksichtigte Gebäudebestand ergibt sich aus 

digitalen Flurkarten des Vermessungsamts Bamberg (siehe Kapitel 2.4 der schall-

technischen Untersuchung). Die Art der baulichen Nutzung in den jeweiligen Berei-

chen wurde auf Grundlage der zur Verfügung stehenden stadtplanerischen Unterla-

gen sowie einer ausführlichen Ortsbesichtigung ermittelt. Die verwendeten Kosten-

kennwerte für Schallschutzwände wurden dem mit dem Eisenbahn-Bundesamt abge-

stimmten Kostenkatalog entnommen. In Abhängigkeit von der Höhe der Lärmschutz-

wand werden deren Kosten hinreichend differenziert. 

Auf Basis der 16. BImSchV und der Richtlinie zur Berechnung von Schallimmissionen 

(Schall 03) wurden in der schalltechnischen Untersuchung die zugartspezifischen 

Zuglängen der Tabelle B angesetzt. Die Güterzüge gehen demzufolge mit einer mitt-

leren Zuglänge von 500 m für den Fernverkehr in die Berechnungen ein. Gemäß der 

Anlage 2 zur 16. BImSchV sind die Längen aus der Tabelle B anzuwenden, wenn die 

tatsächlichen Zuglängen nicht bekannt sind. Dies ist hier der Fall. Bei den Güterzü-

gen ist wegen der Vielzahl von Zugbetreibern und wegen der Abhängigkeit von der 

allgemeinen Wirtschaftslage eine derartige verlässliche Voraussage auch nicht mög-

lich.  Es ist auch nicht zu beanstanden, dass die Berechnung ohne die Berücksichti-

gung der Reflexionen erfolgt ist, da dies in der Schall 03 nicht vorgesehen ist. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im vorliegenden Fall die Immissionsberech-

nungen in korrekter Weise den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Diese gesetzli-

chen Vorgaben sind für die Planfeststellungsbehörde als Teil der gesetzesvollziehen-

den Verwaltung bindend. Die gestellten Anträge werden daher zurückgewiesen. 
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Zu 49. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Für das Planfeststellungsverfahren 

sind ausschließlich die dafür vorgesehenen Regelwerke zu verwenden.  

Aufgrund der energetischen Mittelung werden auch die Spitzenpegel der einzelnen 

Geräusche ausreichend berücksichtigt. Eine darüberhinausgehende gesonderte Be-

trachtung von Spitzenpegeln sieht die 16. BImSchV nicht vor.  

 

Zu 50. bis 52. 

Die Vorhabenträger führen in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zutreffend aus, 

dass mit der Verfügung des Eisenbahn-Bundesamtes, „Pegelabschlag für das „Be-

sonders überwachte Gleis“ (BüG) gemäß der Anlage 2 zu § 3 der 16. Verordnung zur 

Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-

nung - 16. BImSchV), veröffentlicht im Verkehrsblatt, Heft 7 – 1998, Seite 262 ff“ das 

BüG als Stand der Technik anerkannt ist. Gemäß der Verfügung ist für das Verfahren 

BüG eine dauerhafte zusätzliche Pegelminderung von 3 dB(A) (Gleispflegeabschlag) 

nachgewiesen. Der Gleispflegeabschlag von 3 dB(A) ist in ständiger Rechtsprechung 

durch das BVerwG (zuletzt BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 1/16, juris Rn. 80) bestä-

tigt worden. Daher kann der Forderung nach einem weiteren Schutzkonzept nicht 

entsprochen werden. 

 

Zu 53. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger haben nachvoll-

zierbar erläutert, dass die Technik zu keiner wirksamen Pegelreduzierung geeignet 

ist. Daher wurde die Technik auch in der neuen 16. BImSchV nicht berücksichtigt. 

 

Zu 54. 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die Vorhabenträger haben die Messprotokolle 

dem Eisenbahn-Bundesamt als zuständige Überwachungsbehörde vorzulegen.  
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Zu 55. 

Die Forderung nach weiteren innovativen Schallschutzmaßnahmen kann nicht ent-

sprochen werden. Um aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen wurde die Vorha-

benträger noch einmal explizit zur Prüfung weiterer Maßnahmen aufgefordert. Mit 

Schreiben vom 15.02.2021 wurde nachvollziehbar dargestellt, dass aus technischen 

Gründen der Einsatz der Maßnahmen nicht sachgerecht ist. Dazu wurde im Einzel-

nen folgendes erläutert.  

Niedrige Schallschutzwände sind einerseits für weiter entfernt liegende Gleise fast 

wirkungslos, andererseits ist aufgrund umfangreicher arbeitsschutzrechtlicher Prob-

leme (Verbau des Sicherheitsraumes zwischen zwei Gleisbereichen durch die Schall-

schutzwände) eine Zulassung zwischen den Gleisen gegenwärtig nicht möglich.  

Unabhängig von diesen Ausführungen zum Stand der Lärmminderungstechnik, zur 

Wirksamkeit bzw. zum Einsatzbereich sind sogenannte innovative Schallschutzmaß-

nahmen indes weder kumulativ noch alternativ zu den vorgesehenen aktiven Schall-

schutzmaßnahmen anzuwenden. Diese Maßnahmen sind sowohl aus Verhältnismä-

ßigkeitsgründen (Nutzen-Kosten-Wirkung) als auch aus dem Kosten-Wirkungs-

Vergleich (siehe S. 101 ff. des Schlussberichts zum Konjunkturpaket II vom 

15.06.2012) gegenüber den vorgesehenen Maßnahmen auszuscheiden. Um Schall-

schutzmaßnahmen bei Neu- und Ausbauvorhaben für Eisenbahnstrecken anwenden 

und in ihrer Minderungswirkung berücksichtigen zu können, müssen sie zudem in der 

entsprechenden Rechtsverordnung, der 16. BImSchV, und in der darin festgelegten 

Berechnungsvorschrift für die Schallimmissionen von Schienenwegen, der Schall 03, 

verankert sein. Für Schienenstegabschirmungen und Schienenstegdämpfer erfolgte 

die rechtsverbindliche Einführung mit Änderung der 16. BImSchV zum 18.12.2014. In 

§ 4 Abs. 3 der 16. BImSchV ist aber geregelt, dass für Vorhaben, für die bis zum 31. 

Dezember 2014 das Planfeststellungsverfahren bereits eröffnet und die Auslegung 

des Plans öffentlich bekannt gemacht worden ist, § 3 in Verbindung mit Anlage 2 in 

der bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Fassung weiter anzuwenden ist. In dieser 

für das vorliegendes Verfahren anzuwendenden Fassung sind die oben genannten 

innovativen Maßnahmen nicht verankert. Insofern können die sogenannten innovati-

ven Maßnahmen im Rahmen dieses Verfahrens, welches bis zu dem oben genann-

ten Datum nicht nur eröffnet, sondern die Planfeststellungsunterlagen auch bereits öf-

fentlich ausgelegt worden sind, nicht berücksichtigt werden. 
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Zu 56. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger führen in ihrer 

Rückäußerung vom 18.12.2017 nachvollziehbar aus, dass die akustischen Eigen-

schaften von Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken im Regelwerk der DB Netz 

AG im Modul 804.5501 festgelegt sind. Durch diese Richtlinie ist sichergestellt, dass 

unabhängig von der Materialwahl der Lärmschutzeinrichtung die gesetzlichen schall-

technischen Anforderungen zuverlässig eingehalten werden. Eingesetzt werden dür-

fen im Bereich der Bahnanlagen ausschließlich Lärmschutzanlagen, die eine ent-

sprechende Zulassung des Eisenbahn-Bundesamtes aufweisen. Eine direkte Begrü-

nung der Schallschutzwände kann aus sicherheitstechnischen Gründen nicht erfol-

gen. Zudem muss die Wand für Kontroll- und Wartungsarbeiten zugänglich sein. Die 

Vorhabenträger sichern jedoch zu, wo immer möglich, eine Gehölzvorpflanzung vor-

zunehmen. 

 

Zu 57. 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Nach § 41 Abs. 1 BImSchG ist sicherzustel-

len, dass durch das Vorhaben keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-

kehrsgeräusche hervorgerufen werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar 

sind. Dies erfolgt durch aktive Schallschutzmaßnahmen, soweit die Kosten hierfür 

nicht außer Verhältnis zu dem Schutzzweck stehen (§ 41 Abs. 2 BImSchG). Eine ge-

setzliche Regelung, unter welchen Voraussetzungen eine Schutzmaßnahme nicht 

mehr verhältnismäßig ist, existiert jedoch nicht. Betroffene haben prinzipiell einen An-

spruch auf die Einhaltung der Grenzwerte nach § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV am Tag 

und in der Nacht durch aktive Lärmschutzmaßnahmen, von dem aber nach Maßgabe 

des § 41 Abs. 2 BImSchG im Rahmen der Abwägung abgewichen werden kann. Je-

doch besteht dieser Abwägungsspielraum nur in den durch § 41 Abs. 2 BImSchG ge-

zogenen Grenzen, d.h. die Auswahlentscheidung hat sich an dem grundsätzlichen 

Vorrang aktiven Schallschutzes vor Maßnahmen des passiven Schallschutzes zu ori-

entieren. Im Rahmen der vorliegenden Planfeststellungsunterlagen wurde in umfang-

reichen Variantenuntersuchungen geprüft, welche Schallschutzmaßnahmen in den 

einzelnen Bereichen den gesetzlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Kosten 

und Nutzen erfüllen. Weitergehende als die bereits vorgesehenen aktiven Schall-

schutzmaßnahmen sind danach nicht verhältnismäßig.  
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Hinsichtlich der Beurteilung der betriebsbedingten Schallimmissionen wird der ge-

plante viergleisige Ausbau als wesentliche Änderung eines Schienenwegs nach 

§ 1 Abs. 2 Nr. 1 der 16. BImSchV betrachtet. Den Anwohnern stehen daher dieselben 

Lärmschutzansprüche zu wie bei dem Neubau eines Schienenweges. Nach dem 

Schutzkonzept der 16. BImSchV werden in solch einem Fall weder die tatsächliche 

Vorbelastung noch eine plangegebene Vorbelastung schutzmindernd berücksichtigt, 

soweit es um Schienenverkehrsgeräusche geht (vgl. BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 

1/16, juris Rn. 58).  

 

Zu 58. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen, es handelt sich um eine Änderung einer Be-

standsstrecke durch Erweiterung in Parallellage, die als bestandsgeschützt zu be-

trachten ist, siehe hierzu die Entscheidung zu 8. mit Rechtsprechungshinweisen. 

 

Zu 59. 

Auf die Entscheidung zu 55. wird verwiesen. 

 

Zu 60. 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Nach der Rechtsprechung des BVerwG (Urteil 

vom 17.11.2016, Az. 3 C 5.15 juris Rn. 28) müssen Betriebsregelungen im Regelfall 

nicht erwogen werden, wenn ein angemessener Schutz vor Schienenverkehrslärm 

wie im vorliegenden Fall mit den Instrumenten der §§ 41ff BImSchG sichergestellt 

werden kann. Aufgrund des hier planfestgestellten Schutzkonzeptes von aktivem und 

passivem Schallschutz verbleiben keine unzumutbaren Beeinträchtigungen. Der 

Schallschutz wird im Nahbereich der Strecke gegenüber der Bestandssituation ver-

bessert, da das Schallschutzkonzept auch vor den Immissionen der bisher vorhande-

nen Gleise schützt. 

Aufgrund der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind keine wei-

teren Maßnahmen, die nach dem Stand der Technik möglich sind, erforderlich. Eine 

Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf den Einsatz von alten 

Bremssystemen bei Güterzügen kann seitens der Planfeststellungsbehörde nicht un-

terstellt werden. 
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Zu 61. 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die vorgelegte schalltechnische Untersuchung 

entspricht den Anforderungen. Nach § 41 Abs. 1 BImSchG ist sicherzustellen, dass 

durch das Vorhaben keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräu-

sche hervorgerufen werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Dies 

erfolgt durch aktive Schallschutzmaßnahmen, soweit die Kosten hierfür nicht außer 

Verhältnis zu dem Schutzzweck stehen (§ 41 Abs. 2 BImSchG). Eine gesetzliche Re-

gelung, unter welchen Voraussetzungen eine Schutzmaßnahme nicht mehr verhält-

nismäßig ist, existiert jedoch nicht. Betroffene haben prinzipiell einen Anspruch auf 

die Einhaltung der Grenzwerte nach § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV am Tag und in der 

Nacht durch aktive Lärmschutzmaßnahmen, von dem aber nach Maßgabe des § 41 

Abs. 2 BImSchG im Rahmen der Abwägung abgewichen werden kann. Jedoch be-

steht dieser Abwägungsspielraum nur in den durch § 41 Abs. 2 BImSchG gezogenen 

Grenzen, d.h. die Auswahlentscheidung hat sich an dem grundsätzlichen Vorrang ak-

tiven Schallschutzes vor Maßnahmen des passiven Schallschutzes zu orientieren. Im 

Rahmen der vorliegenden Planfeststellungsunterlagen wurde in umfangreichen Vari-

antenuntersuchungen geprüft, welche Schallschutzmaßnahmen in den einzelnen Be-

reichen den gesetzlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Kosten und Nutzen 

erfüllen. Weitergehende als die bereits vorgesehenen aktiven Schallschutzmaßnah-

men sind danach nicht verhältnismäßig.  

 

Zu 62. 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die Vorhabenträger führen in ihrer Rückäuße-

rung vom 18.12.2017 zutreffend aus, dass sich gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 der 16. 

BImSchV das Schutzniveau aus den Festsetzungen in einem Bebauungsplan be-

stimmt. Liegt kein Bebauungsplan vor oder enthält dieser keine Festsetzungen zur 

Nutzungsart, so ergibt sich die Schutzbedürftigkeit nach § 2 Abs. 2 Satz 2 der 16. 

BImSchV aus der Eigenart der näheren Umgebung. Entspricht die Art der baulichen 

Nutzung einem der in § 2 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 bezeichneten Baugebiete, so gelten die-

selben Grenzwerte wie in diesen Baugebieten. Die Eigenart der näheren Umgebung 

ergibt sich dabei aus der tatsächlich vorhandenen Bebauung. Die Art der baulichen 

Nutzung wurde in den benannten Bereichen auf Grundlage der zur Verfügung ste-

henden stadtplanerischen Unterlagen sowie einer ausführlichen Ortsbesichtigung er-

mittelt und sodann in zutreffender Weise als Mischgebiet nach § 1 Abs. 2 Nr. 6 i. V. 
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m.§ 6 BauNVO eingestuft. Demnach dienen Mischgebiete dem Wohnen und der Un-

terbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Allge-

meine Wohngebiete nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 BauNVO dienen hingegen vor-

wiegend dem Wohnen, d.h. alle anderen Nutzungsarten sind dem Wohnen unterge-

ordnet. Ausschlaggebend bei der Gebietseinstufung ist entgegen der Auffassung der 

Gemeinde Altendorf nicht, ob die vorhandenen gewerblichen Nutzungen ausnahms-

weise auch in einem Wohngebiet zulässig wären, sondern welches Gesamtgepräge 

sich angesichts des Verhältnisses von Wohn- und sonstiger Nutzungsarten ergibt. In-

sofern kann angesichts der vorhandenen, insbesondere auch gewerblichen Nutzun-

gen nicht mehr davon ausgegangen werden, dass diese in einem allgemeinen oder 

reinen Wohngebiet eine rein untergeordnete Rolle aufweisen. Aus der schalltechni-

schen Untersuchung sind die folgenden Einstufungen zu entnehmen. In Altendorf 

wurden die bahnnahen Bereiche entlang der Straßen Am Deichselbach, Schulstraße, 

Gotenstraße, Frankenstraße und Germanenstraße als Wohngebiete eingestuft, da sie 

ausschließlich vorrangig zum Wohnen dienen. Als Mischgebiet wurde der Bereich 

entlang der Straße Am Bahnhof eingestuft, da dort auch Gewerbegebiete unterge-

bracht sind.  

 

Zu 63. 

Eine Prüfung durch den Sachverständigen ist erfolgt. Die schalltechnische Untersu-

chung wurde überarbeitet und die Lärmminderungsmaßnahmen angepasst.  

Hinsichtlich des Schienenbonus und des besonders überwachten Gleises wird auf die 

entsprechenden Entscheidungen verwiesen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für Baugebiete und Wohngebäude, die nach Be-

kanntmachung der Fachplanung entstanden sind, keine Anspruch auf Schallschutz 

besteht, da ab diesem Zeitpunkt eine Veränderungssperre besteht. 

 

Zu 64. 

Der Entschädigungsanspruch dem Grunde nach wird anhand der schalltechnischen 

Untersuchung bereits im Planfeststellungsbeschluss festgelegt. Die konkrete Ausge-

staltung von passiven Schallschutzmaßnahmen ist nicht Gegenstand der Planfest-

stellung. Sofern für ein Gebäude dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schall-
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schutz besteht, wird Art und Umfang der passiven Schallschutzmaßnahmen durch die 

24. BImSchV geregelt. Dieser Anspruch umfasst neben der baulichen Verbesserung 

von Umfassungsbauteilen schutzbedürftiger Räume auch den Einbau schallgedämm-

ter Lüftungselemente in Schlafräumen oder Räumen mit sauerstoffverbrauchender 

Energiequelle. Letztere gewährleisten einen ausreichenden Luftaustausch bei hoher 

Schalldämmung und niedrigem Eigengeräusch, ein Öffnen der Fenster zu Belüf-

tungszwecken ist nicht mehr erforderlich. 

Nur wenn zwischen den Vorhabenträgern und den Betroffenen keine Einigung über 

die Entschädigung zustande kommt, setzt die nach Landesrecht zuständige Behörde 

auf Antrag eines der Beteiligten die Entschädigung durch schriftlichen Bescheid fest. 

Im Übrigen gelten für dieses Verfahren die Enteignungsgesetze der Länder entspre-

chend. 

Den weiteren Forderungen bezüglich der Berechnungsgrundlagen kann nicht ent-

sprochen werden. Es wird auf die diesbezüglichen Entscheidungen verwiesen. 

Sofern sich die Forderungen auf die Belange von Grundstückseigentümern beziehen 

ist darauf hinzuweisen, dass diese nur von den betroffenen Eigentümern selbst gel-

tend gemacht werden können. 

 

Zu 65. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 66. 

Den Forderungen wird nicht entsprochen. Im Rahmen der erschütterungstechnischen 

Untersuchungen wurden umfangreiche messtechnische Untersuchungen durchge-

führt. Bei diesen Messungen wurden sowohl emissionsseitigee Besonderheiten der 

jeweiligen Zuggattungen als auch die ortspezifischen Ausbreitungsverhältnisse im 

Untergrund untersucht.  

Die Auswahl der messtechnisch zu untersuchenden Gebäude erfolgte auf Basis von 

allgemeinen Betroffenheitskorridoren (d.h. Bereiche, in welchen die Anforderungen 

des Erschütterungsschutzes nicht verlässlich eingehalten werden können) sowie der 

angemessenen Würdigung der ursprünglichen Planfeststellungsunterlagen zum 

Schall- und Erschütterungsschutz. Aufgrund der örtlichen Situation wurde in den ur-
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sprünglichen Planfeststellungsunterlagen festgelegt, dass die dort genannten Gebäu-

de in unmittelbarer Nähe zu den Gleisanlagen liegen und im Rahmen von Beweissi-

cherungsmessungen besonders zu berücksichtigen sind. Die Auswahl der messtech-

nisch untersuchten Gebäude berücksichtigte sowohl die gegenwärtigen und zukünfti-

gen örtlichen Gegebenheiten des Anwesens zur Gleistrasse als auch die unterschied-

lichen vorzufindenden Gebäudekonstruktionen entlang der Bahnlinie und kann dem-

zufolge als ausreichend repräsentativ betrachtet werden. Die Auswahl der Gebäude 

erfolgte von Seiten der DB AG in Abstimmung mit den Fachbehörden und dem Ei-

senbahn-Bundesamt. 

Für bestehende Schienenwege gibt die DIN 4150-2 unter Absatz 6.5.3.4 c) an, dass 

die immissionsschutzrechtliche Situation entscheidend durch die vorhandene Be-

standssituation geprägt ist und die Anhaltswerte vielerorts auch aufgrund der histori-

schen Entwicklung der Belastungssituation überschritten werden. Daraus folgen be-

sondere Duldungspflichten, so dass Erschütterungen im Rahmen der Vorbelastung in 

aller Regel zumutbar sind, auch wenn sie oberhalb eines Niveaus liegen, ab dem mit 

zunehmender Wahrscheinlichkeit erhebliche Belästigungen vorhanden sind. 

Ein Anspruch auf eine Verbesserung der Erschütterungssituation im Sinne einer Er-

schütterungssanierung besteht folglich nicht. Ein Erschütterungsschutz kann vielmehr 

nur dann verlangt werden, wenn die Erschütterungsbelastung sich durch den Ausbau 

in beachtlicher Weise erhöht und gerade in dieser Erhöhung eine zusätzliche, dem 

Betroffenen nicht mehr zumutbare Belastung liegt. 

Abwendungs- bzw. Ausgleichsansprüche bestehen folglich nur insoweit, als das Auf-

treten höherer Erschütterungseinwirkungen als die Belastung aus den vorhandenen 

Anlagen eine zusätzliche unzumutbare Beeinträchtigung, d.h. wesentliche Änderung, 

darstellt. 

Die Festlegung des Begriffes „wesentliche Änderung" der Erschütterungsimmissionen 

basiert auf einer Laborstudie. Dabei wurde eine Erschütterungserhöhung von 25% 

KBFmax als gerade noch erkennbarer Unterschied festgestellt. Diese Laborunter-

schiedsschwelle ist als untere Grenze zu verstehen und liegt auf der sicheren Seite. 

Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen die im Rahmen der höchstrichterlichen stän-

digen Rechtsprechung getroffenen Grundsätze, wonach erst bei einer wesentlichen 

Änderung der Immissionssituation entsprechende Schutzmaßnahmen zu prüfen sind. 
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Die Höhe der Erschütterungsimmissionen in einem Gebäude ist vorrangig abhängig 

von der jeweiligen Gebäude- bzw. Deckenkonstruktion. Aufgrund der auf Basis der 

höchstrichterlichen ständigen Rechtsprechung definierten Grundsätze zum Erschütte-

rungsschutz ist neben der absoluten Höhe der Erschütterungsimmissionen insbeson-

dere die relative Veränderung der Immissionssituation vor bzw. nach den Ausbau-

maßnahmen für eine Beurteilung heranzuziehen. 

Sofern die durchgeführten Messungen und Prognoseberechnungen ergaben, dass 

die definierten Anforderungen an den Erschütterungsschutz nach den Ausbaumaß-

nahmen nicht eingehalten werden, wurden in Abhängigkeit von den örtlichen Gege-

benheiten (Lage und Abstand des Gebäudes zur Bahnlinie) sowie gebäudespezifi-

schen Eigenschaften die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen überprüft. Die darge-

stellte Vorgehensweise ist seitens der Planfeststellungsbehörde nicht zu beanstan-

den. Um den Unsicherheiten der Prognoseberechnung Rechnung zu tragen, wird in 

den Nebenbestimmungen die messtechnische Überprüfung der Einhaltung der DIN 

4150 festgelegt. 

Zudem sichern die Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 30.01.2018 zu, dass 

mit den vorgesehenen Schutzmaßnahmen in der Regel an keinem Gebäude der 

KBFTr-Wert von 0,6 überschritten wird und im Rahmen weitergehender 

Untersuchungen vorgesehen wird, den Streckenausbau anhand von Nachmessungen 

an den repräsentativ ausgewählten Messorten messtechnisch zu begleiten, um somit 

das Schutzmaßnahmenkonzept zu verifizieren und die Einhaltung der Anforderungen 

an den Erschütterungsschutz zu gewährleisten.  

 

Zu 67. 

Der Forderung wird nicht vollumfänglich entsprochen. In Bezug auf den Nachweis be-

triebsbedingter Erschütterungen wird auf die vorangegangene Entscheidung verwie-

sen.  

Hinsichtlich der Bautätigkeiten sichern die Vorhabenträger umfangreiche Beweissi-

cherungsmaßnahmen zu. Der Umfang der Beweissicherungen wird in den Nebenbe-

stimmungen bzw. in den einzelnen Entscheidungen festgesetzt. 
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Zu 68. 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die Vorhabenträgerin führt in ihrer Rückäuße-

rung vom 18.12.2017 nachvollziehbar aus, in umfangreichen Variantenuntersuchun-

gen geprüft wurden, welche Schutzmaßnahmen in den einzelnen Bereichen den ge-

setzlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Kosten und Nutzen erfüllen. Wei-

tergehende als die bereits vorgesehenen Schutzmaßnahmen sind danach nicht ver-

hältnismäßig. Eine durchgehende Schwellenbesohlung und ein optimierter Schotter-

oberbau können daher nicht gefordert werden. 

 

Zu 69. 

Bei einem Ausbauvorhaben kann die Einhaltung der Werte für Neubauvorhaben nach 

Tabelle 1 der DIN 4150-2 nicht verlangt werden. Grundsätzlich sind Erschütterungen 

im Umfang der Vorbelastung plus 25 % zumutbar (BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 

1/16, juris Rn. 106). Diese Erhöhung rechtfertigt sich daraus, dass eine Zusatzbelas-

tung von 25% nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis die Wahrneh-

mungsschwelle für Unterschiede der Beurteilungsschwingstärke darstellt (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 21. Dezember 2010 - 7 A 14.09, Buchholz 316 § 74 VwVfG 

Nr. 81 Rn. 31 ff.). 

 

Zu 70. 

Die Erschütterungsuntersuchung basiert auf den Zugzahlen der schalltechnischen 

Untersuchung, dies ist sachgerecht, da es die gleichen Züge sind, die auch die be-

trieblichen Erschütterungen auslösen können. Hinsichtlich der verwendeten Zugzah-

len wird auf die Ausführungen zur Schallbegutachtung verwiesen. 

 

Zu 71. 

Soweit die Gemeinde Altendorf Belange von privaten Grundstückseigentümern gel-

tend macht, ist darauf hinzuweisen, dass nur die betroffenen Eigentümer selbst ihre 

Belange geltend machen können und müssen.  

 

 

https://www.juris.de/r3/document/WBRE410017562/format/xsl/part/K?oi=mgH2TWnwdK&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Zu 72. 

Weder für die Ermittlung und Beurteilung von Geräuschimmissionen aus sekundärem 

Luftschall noch für eine diesbezügliche Zumutbarkeitsschwelle gibt es normative 

Festsetzungen. Welche Innenschallpegel für die Bewohner von Häusern zumutbar 

sind, kann jedoch in Orientierung an den Vorgaben der auf öffentliche Verkehrsanla-

gen bezogenen Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV) 

bestimmt werden, da es sich auch beim sekundären Luftschall um einen verkehrsin-

duzierten Lärm handelt. Die erschütterungstechnische Untersuchung hat deshalb im 

Ergebnis zu Recht eine Anwendung der TA Lärm zur Bewertung des sekundären 

Luftschalls verworfen. Zutreffend geht diese auch davon aus, dass in Übereinstim-

mung mit den Vorgaben der 24. BImSchV die Zumutbarkeitsschwelle für einwirken-

den sekundären Luftschall bei 40 dB(A) tags für Wohnräume und 30 dB(A) nachts für 

Schlafräume liegt. 

Zwar wird bei Schienenverkehr der sekundäre Luftschall nicht durch den Primärschall 

überlagert, woraus geschlossen wird, dass der sekundäre Luftschall auch bei niedri-

gem Grundgeräusch einen beträchtlichen Anteil am gesamten Innenraumpegel er-

reicht und somit bereits ein geringer Pegel als störend empfunden werden kann. 

Dennoch scheidet ein Rückgriff auf die gegenüber der 24. BImSchV strengeren An-

forderungen der TA Lärm mit einem gebietsunabhängigen Richtwert von 35 dB(A) 

tags und 25 dB(A) nachts (Nr. 6.2 TA Lärm) aus. Die Immissionsrichtwerte der Nr. 6.2 

TA Lärm beziehen sich auf "betriebsfremde schutzbedürftige" Räume. Verkehrs-

lärmeinwirkungen bleiben für die Gewichtung von Lärmeinwirkungen auf einen Im-

missionsort nach Maßgabe der TA Lärm schon deshalb außer Betracht, weil diese 

nach Nr. 1 Abs. 2 nur Anlagen betrifft, die dem Zweiten Teil des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes unterfallen. Dagegen sind Schienenwege dem § 41 BIm-

SchG und damit dem Vierten Teil des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zugeord-

net, in dessen Rahmen die TA Lärm keine Anwendung findet. Insoweit hat der Ge-

setzgeber im Rahmen seines Gestaltungsspielraums für die Zumutbarkeit von Ver-

kehrslärm eine höhere Schwelle gesetzt als für von Gewerbebetrieben ausgehenden 

Lärm. Mit dieser Wertung wäre eine entsprechende Anwendung der Nr. 6.2 TA Lärm 

unvereinbar. 

Auch ist nicht zu beanstanden, dass für die Bestimmung des sekundären Luftschalls 

ebenfalls ein Lästigkeitsabschlag von 5 dB(A) vorzunehmen ist, da auch der sekun-

däre Luftschall von den Besonderheiten des Schienenverkehrs wie etwa der Regel-
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haftigkeit der Lärmereignisse geprägt ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 21. Dezember 

2010 - 7 A 14.09, Buchholz 316 § 74 VwVfG Nr. 81 Rn. 31 ff.).  

Die prognostizierten Sekundärluftschallimmissionen unterschreiten sowohl für den 

Prognose-Nullfall als auch für den Prognosefall die definierten Zumutbarkeitsschwel-

len. Die Anforderungen an den Sekundärluftschallschutz werden somit ohne weitere 

Maßnahmen eingehalten. Zudem werden in Folge der Schutzmaßnahmen zur Mini-

mierung der Erschütterungen weitere Maßnahmen umgesetzt, die zur weiteren Re-

duzierung des sekundären Luftschalls führen. Die Vorhabenträger sichern mit ihren 

Antragsunterlagen zu, baubegleitende Messungen bzw. Nachmessungen an reprä-

sentativ ausgewählten Messorten messtechnisch zu begleiten, um somit das 

Schutzmaßnahmenkonzept zu verifizieren und die Einhaltung der definierten Anforde-

rungen an Sekundärluftschallschutz zu gewährleisten. 

 

Zu 73. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Prüfung, ob eine Betrachtung der 

Summenwirkung aus Primär- und Sekundärluftschall erforderlich ist, wurde im Rah-

men der erschütterungstechnischen Untersuchung durchgeführt. Aufgrund der vorge-

sehenen Schutzmaßnahmen ist eine weitere Prüfung nicht erforderlich, da die Annä-

herung an die Zumutbarkeitsschwelle für Sekundärluftschallimmissionen nicht er-

reicht wird. 

 

Zu 74. 

Der durch die Umsetzung der Baumaßnahme verursachte Baulärm stellt eine schäd-

liche Umwelteinwirkung dar, weil die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm – so wie 

im vorliegenden Fall – überschritten werden können und hiervon die Nachbarschaft 

betroffen ist. Die Vorhabenträger sind daher gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BIm-

SchG verpflichtet, die Baumaschinen und die Baustelle so zu betreiben, dass Bau-

lärm, der nach dem Stand der Technik vermieden werden kann, tatsächlich vermie-

den wird, und der nach dem Stand der Technik unvermeidbare Baulärm auf das un-

vermeidbare Mindestmaß beschränkt bleibt. 

Die Vorhabenträger sichern in ihren Rückäußerungen zu, dass die Allgemeine Ver-

waltungsvorschrift zum Baulärm eingehalten wird und während der Baudurchführung 

https://www.juris.de/r3/document/WBRE410017562/format/xsl/part/K?oi=mgH2TWnwdK&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410017562/format/xsl/part/K?oi=mgH2TWnwdK&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D


Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 284 von 933 
 
 
 

alle möglichen und verhältnismäßigen Maßnahmen getroffen werden, um die Auswir-

kungen auf die Nachbarschaft aus der Bautätigkeit so gering wie möglich zu halten. 

Auch werden die Vorhabenträger verpflichtet, möglichst lärmarme Bauverfahren zu 

nutzen und die Öffentlichkeit rechtzeitig im Vorfeld über die Bauarbeiten und den zu 

erwartenden Baulärm zu informieren. 

Aufgrund der verkehrlichen Bedürfnisse können einige Baumaßnahmen an Eisen-

bahntrassen nur zur Nachtzeit durchgeführt werden. Da an einem funktionierenden 

Bahnverkehr ebenfalls besondere öffentliche Interessen bestehen, gibt es meist keine 

Alternativen. Zudem muss hier beachtet werden, dass aus einer Verlängerung der 

Bauzeiten ebenfalls wieder Belastungen für die Anwohner resultieren. Insoweit gilt es 

daher, einen Interessenausgleich zu finden, der den gegensätzlichen Belangen je-

weils bestmöglich Rechnung trägt. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist dies 

hier der Fall. Diesem Belang ist jedoch das öffentliche Interesse an einem sicheren 

Schienenverkehr und an einer möglichst ununterbrochenen Verfügbarkeit der Bahn-

strecke gegenüberzustellen. 

Sobald sich im Rahmen der Erstellung der Ausführungsplanung der Ablauf der Bau-

maßnahmen genauer bestimmen lässt, haben die Vorhabenträger die vorliegende 

schalltechnische Untersuchung dahingehend zu ergänzen bzw. zu konkretisieren, ob 

sich an den Anwesen im Umfeld der Maßnahme Beurteilungspegel ergeben, die über 

die Vorbelastung hinausgehen. Diese Vorgabe ist insofern geboten, als sich hieraus – 

über das übrige Schutzpaket hinaus – die Verpflichtung ergeben kann, dass den be-

troffenen Anwohnern während der betreffenden Bauphasen Ersatzwohnraum zur Ver-

fügung zu stellen und entsprechend anzubieten ist. Hierbei ist zu gewährleisten, dass 

alle in Frage kommenden Anwesen möglichst präzise erfasst werden, was wiederum 

möglichst genaue Kenntnisse über den tatsächlichen Bauablauf voraussetzt. 

Zudem werden die Vorhabenträger verpflichtet, für die Zeit der Bauausführung einen 

unabhängigen anerkannten Sachverständigen für Lärm- und Erschütterungsfragen 

als Immissionsschutzbeauftragten einzusetzen Dieser hat die Bauarbeiten immissi-

onstechnisch zu überwachen und ggf. notwendige Minderungsmaßnahmen zu veran-

lassen. Auch dient die Ansprechstelle für die durch die baubedingten Immissionen 

betroffene Bevölkerung zu deren Vorabinformation bei bevorstehenden Belästigun-

gen. 
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Soweit hinsichtlich der Mitwirkung der Betroffenen möglich, sind zumindest für die im 

Nahbereich der Bahntrasse liegenden Gebäude, denen die Vorhabenträger passiven 

Schallschutz gewährt, die tatsächlich notwendigen Maßnahmen vor Beginn der Bau-

maßnahme umzusetzen. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ist auch insoweit mit keinen 

erheblichen nachteiligen Auswirkungen für die schutzbedürftigen Liegenschaften der 

Gemeinde Altendorf zu rechnen. Unvermeidbare Belästigungen können jedoch nicht 

ausgeschlossen werden.  

Zur Sicherstellung der Einhaltung der AVV Baulärm ist von den Vorhabenträgern ein 

Immissionsschutzbeauftragter (Mitarbeiter einer nach § 29b BImSchG bekanntgege-

benen Messstelle oder öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Im-

missionsschutz einzusetzen. Auf die diesbezügliche Nebenbestimmung wird verwie-

sen. 

Soweit die Gemeinde Altendorf Belange von privaten Grundstückseigentümern gel-

tend macht, ist darauf hinzuweisen, dass nur die betroffenen Eigentümer selbst ihre 

Belange geltend machen können und müssen.  

 

Zu 75. 

Den Forderungen kann nicht entsprochen werden. Die Anmerkungen der angeführten 

Sachverständigen legen zu Grunde, dass für das verfahrensgegenständliche Vorha-

ben die schalltechnischen Berechnungen gem. § 4 Abs.1 Satz 1 16. BImSchV an-

hand der Berechnungsvorgaben nach aktueller Anlage 2 durchgeführt wurde. Dies ist 

hier, wie bereits mehrfach ausgeführt, nicht der Fall, da gemäß § 4 Abs. 3 16. BIm-

SchV für das Vorhaben hier noch § 3 in Verbindung mit Anlage 2 in der bis zum 31. 

Dezember 2014 geltenden Fassung anzuwenden ist, also die alte Schall 03 von 

1990. Daher wurden bei der Berechnung –wie in der Schall 03 alt vorgegeben - in-

nerhalb bebauter Gebiete nur lange geschlossene Häuserzeilen berücksichtigt.  

Zu den Berechnungen an sich: Auch hier berücksichtigt die Berechnungsvorschrift 

der Schall 03 aus dem Jahr 1990 eine freie Schallausbreitungsberechnung. Hier wer-

den Berechnungspunkte an der Fassadenseite für jedes Geschoss gesetzt, aber je-

weils an der bahnzugewandten, nächstgelegenen Fassadenseite. Dies ist auch so in 

den Unterlagen dokumentiert. 
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Hinsichtlich der Berücksichtigung der Schwellenbesohlung führen die Vorhabenträger 

in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 nachvollziehbar aus, dass der Einbau besohl-

ter Schwellen nicht zu einer in der schalltechnischen Untersuchung zu Unrecht ver-

nachlässigten Erhöhung der Emissionspegel führen würde. Bei der Berechnung der 

Emissionspegel wurde der Einfluss der Fahrbahnart "Schotterbett, Betonschwellen" 

gemäß Tabelle C der Schall 03 1990 mit einem Zuschlag DFb = 2 dB(A) berücksichtigt 

(vgl. Anlage 13.1, S. 21). Anlass, den Einfluss besohlter Schwellen mit einem höhe-

ren Korrekturwert zu veranschlagen, sieht der Verordnungsgeber weder in der anzu-

wendenden noch in der jetzigen Fassung der Schall 03 (vgl. dort Tabelle 7) (vgl. 

BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 1/16, juris Rn. 84.) 

Auch die Annahme einer Güterzuglänge von 500 m ist nicht zu beanstanden. Die Be-

rechnungsvorschriften der Anlage 2 zu § 3 16. BlmSchV 1990 für den die Zugge-

schwindigkeiten und -längen betreffenden Korrekturfaktor Dl,v sehen vor, dass in Fäl-

len, in denen die tatsächlichen Zuglängen nicht bekannt sind, die Längen der Tabelle 

B entnommen werden können. Diese gibt die mittlere Zuglänge eines Güterzugs im 

Fernverkehr mit 500 m an. Danach sind der Berechnung der Beurteilungspegel die 

tatsächlichen Zuglängen zugrunde zu legen, soweit sie bekannt sind, sich also tat-

sächlich belastbar vorhersehen lassen. Fehlt es an hinreichend belastbaren tatsächli-

chen Erkenntnissen, darf bei der Berechnung auf die in der Tabelle B genannten mitt-

leren Zuglängen als normative Festlegung des Verordnungsgebers zurückgriffen 

werden. Zu berücksichtigen ist auch, dass der Güterzugverkehr im weiteren Stre-

ckenverlauf sowohl auf der Neubaustrecke durch den Thüringer Wald als auch auf 

der Bestandsstrecke über Lichtenfels, Kronach und Probstzella durch den Franken-

wald erhebliche Steigungen zu bewältigen hat, die wegen der Grenzlasten der Loko-

motiven die üblichen Güterzuglasten deutlich begrenzten. Das bedeute nicht, dass 

keine Güterzüge mit Längen von 700 m zu erwarten seien, etwa beim Leerwagenaus-

tausch. Aufgrund der begrenzten Zuglasten sei aber auch von erheblich kürzeren Zü-

gen auszugehen, weshalb eine von der Tabelle B abweichende Annahme einer mitt-

leren Zuglänge von 700 m nicht zu begründen sei (BVerwG 3 A 11.15). 

Auch unter Berücksichtigung des am 03.08.2016 verabschiedeten Bundesverkehrs-

wegeplans 2030 sowie des novellierten Bundesschienenwegausbaugesetzes erwei-

sen sich die Prognosezugzahlen für den Prognosehorizont 2025 als Basis der schall-

technischen Untersuchung als zutreffend.  
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In § 18 g AEG geregelt, dass die Berechnung auf die zum Zeitpunkt der Einreichung 

prognostizierten Verkehrsentwicklung abzustellen ist. 

Die Immissionsgrenzwerte werden an allen Immissionsorten eingehalten, so dass 

kein eigentumskritischer Wert erreicht wird. 

Die Außenwohnbereiche wurden berücksichtigt. Auf die diesbezüglichen Nebenbe-

stimmungen wird verwiesen. 

Was die Berücksichtigung der Vorbelastung durch den vorhandenen Verkehrslärm 

anbelangt, kann diese aus Sicht der Planfeststellungsbehörde berücksichtigt werden. 

Liegt eine schutzmindernde Vorbelastung vor, kann deren Ausmaß nicht mathema-

tisch oder schematisch, sondern nur durch eine wertende Betrachtung im konkreten 

Einzelfall bestimmt werden. Letzten Endes geht es um die Frage, ob die dauernde 

Vorbelastung derart gravierend ist, dass man bei lebensnaher Sachverhaltsbetrach-

tung davon ausgehen darf bzw. muss, dass sich die Anwohner mittels geeigneter 

baulicher Vorkehrungen auf diese „eingerichtet“ haben. Dies ist hier der Fall. 

Hinsichtlich des besonders überwachten Gleises und der Anwendung des Schienen-

bonus wird auf die entsprechenden Entscheidungen verwiesen. 

Hinsichtlich der Erschütterungsimmissionen ist anzumerken, dass bei einem Ausbau-

vorhaben die Einhaltung der Werte für Neubauvorhaben nach Tabelle 1 der DIN 

4150-2 nicht verlangt werden kann. Grundsätzlich sind Erschütterungen im Umfang 

der Vorbelastung plus 25 % zumutbar (BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 1/16, juris 

Rn. 106). Abschnitte die hinsichtlich des Gesundheitsschutzes Beurteilungs-

schwingstärken von KBFTr ab einem Bereich von 1,1 tags und 0,7 zu betrachten sind, 

liegen nicht vor. 

Die Auswahl der messtechnisch zu untersuchenden Gebäude erfolgte auf Basis von 

allgemeinen Betroffenheitskorridoren (d.h. Bereiche, in welchen die Anforderungen 

des Erschütterungsschutzes nicht verlässlich eingehalten werden können) sowie der 

angemessenen Würdigung der ursprünglichen Planfeststellungsunterlagen zum 

Schall- und Erschütterungsschutz. Aufgrund der örtlichen Situation wurde in den ur-

sprünglichen Planfeststellungsunterlagen festgelegt, dass die dort genannten Gebäu-

de in unmittelbarer Nähe zu den Gleisanlagen liegen und im Rahmen von Beweissi-

cherungsmessungen besonders zu berücksichtigen sind. Die Auswahl der messtech-

nisch untersuchten Gebäude berücksichtigte sowohl die gegenwärtigen und zukünfti-

gen örtlichen Gegebenheiten des Anwesens zur Gleistrasse als auch die unterschied-
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lichen vorzufindenden Gebäudekonstruktionen entlang der Bahnlinie und kann dem-

zufolge als ausreichend repräsentativ betrachtet werden. Die Auswahl der Gebäude 

erfolgte von Seiten der DB AG in Abstimmung mit Fachbehörden und dem Eisen-

bahn-Bundesamt. 

Somit ist die Darstellung in der Umweltverträglichkeitsprüfung auch nicht zu bean-

standen. 

 

Zu 76. 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Grundsätzlich handelt es sich bei der Plan-

feststellung für Betriebsanlagen einer Eisenbahn gem. §§ 18 ff. AEG um eine soge-

nannte Bauplanfeststellung, d.h. Gegenstand der Planfeststellung ist der Bau aber 

nicht der Betrieb der Anlage. Insofern sind in den Planunterlagen alle baulichen Maß-

nahmen, die aus Gründen des Brand- und Katastrophenschutzes erforderlich sind, 

dargestellt und gekennzeichnet (vgl. Anlage 0.1 – Erläuterungsbericht, S. 93; Anlage 

4 – Lagepläne und Anlage 0.2 – Bauwerksverzeichnis). 

Soweit für Maßnahmen des Brand- und Katstrophenschutzes Grunderwerb erforder-

lich ist, wurden die entsprechenden Flächen ebenfalls erfasst und im Grunderwerbs-

verzeichnis (Anlage 5.2) sowie in den Grunderwerbsplänen (Anlage 5.1) dargestellt. 

Hinsichtlich der Haltepunkte Buttenheim, Strullendorf und Hirschaid wurden Brand-

schutzkonzepte erstellt (vgl. Anlage 0.1 – Erläuterungsbericht, S. 52 ff.). Die hieraus 

abgeleiteten Anforderungen an die bauliche Gestaltung der Haltepunkte, insbesonde-

re bezüglich der Anordnung und Dimensionierung von Fluchtwegen, wurden in den 

Planunterlagen berücksichtigt. Die Brandschutzkonzepte selbst sind jedoch nicht Be-

standteil der ausgelegten Planunterlagen. Nach der ständigen Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts muss die Auslegung nicht alle Unterlagen umfassen, die 

möglicherweise zur vollständigen Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Planung erfor-

derlich sind. Sie kann sich vielmehr – wie vorliegend - auf die Unterlagen beschrän-

ken, deren der Einzelne bedarf, um als Laie den Grad seiner Beeinträchtigung ab-

schätzen und sich das Interesse, Einwendungen zu erheben, bewusst machen zu 

können (BVerwG, Urt. v. 28.04.2016, 9 A 9/15, juris Rn. 19 m.w.N.). 

Zudem sichern die Vorhabenträger zu, dass das Flucht- und Rettungskonzept feder-

führend mit dem Fachbereich 31.1 "Öffentliche Sicherheit" des Landkreises Bamberg 
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am 10.06.2020 abgestimmt und mit den Wehren und Rettungsdiensten kommuniziert 

wurde. 

 
Zu 77. 

In Bezug auf Forderungen die sich auf die Belange von Grundstückseigentümern be-

ziehen, ist darauf hinzuweisen, dass diese nur von den betroffenen Eigentümern 

selbst geltend gemacht werden können. Die Forderungen werden daher als Einwen-

dungen der Gemeinde zurückgewiesen, soweit sie sich auf Hausgrundstücke bezie-

hen, die nicht im Eigentum der Gemeinde stehen. Zudem wird die Forderung auch für 

alle gemeindlichen Grundstücke zurückgewiesen, da diesbezüglich keine Übernah-

mesituationen entstehen. 

 

Zu 78. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Da nach der Umsetzung des verfahrensge-

genständlichen Vorhabens keine Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV zu erwarten sind, ist auch von keiner diesbezüglichen Wertminderung 

auszugehen. Der Wert eines Grundstücks fällt nicht unter das Schutzgut „sonstige 

Sachgüter“ in § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UVPG. Diese Bestimmung dient der Umsetzung 

der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öf-

fentlichen und privaten Projekten. Nach Art. 3 dieser Richtlinie identifiziert, beschreibt 

und bewertet die Umweltverträglichkeitsprüfung die unmittelbaren und mittelbaren 

Auswirkungen der in ihren Anwendungsbereich fallenden Projekte u. a. auf Sachgü-

ter. In der Rechtsprechung des EuGH ist indessen geklärt, dass sich eine Umweltver-

träglichkeitsprüfung nicht auf den Vermögenswert von Sachgütern zu erstrecken hat. 

Denn nach dem Sinn und Zweck der Richtlinie 2011/92/EU sind nur die Auswirkun-

gen auf Sachgüter zu berücksichtigen, die ihrer Natur nach auch Folgen für die Um-

welt haben können (vgl. Urteil vom 14.03.2013 - C-420/11 - NVwZ 2013, 565). Auch 

Vermögensschäden wegen einer zu Unrecht unterbliebenen Umweltverträglichkeits-

prüfung sind nach dieser Entscheidung nur ersatzfähig, wenn sie unmittelbare wirt-

schaftliche Folge von Auswirkungen eines Projekts auf die Umwelt sind. Sie sind von 

solchen Schäden zu unterscheiden, die ihren Ursprung nicht unmittelbar in Umwelt-

auswirkungen haben und mithin vom Schutzzweck der RL 2011/92 nicht erfasst wer-

den. Zu den letzteren Auswirkungen gehören bloße Wertverluste, da diese immer 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR102050990BJNE000212817/format/xsl/part/S?oi=zSGWU9bUfU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/jcg-32011L0092/format/xsl/part/B?oi=zSGWU9bUfU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/jcg-32011L0092/format/xsl/part/B?oi=zSGWU9bUfU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410019396/format/xsl/part/K?oi=zSGWU9bUfU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410019396/format/xsl/part/K?oi=zSGWU9bUfU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/jcg-32011L0092/format/xsl/part/B?oi=zSGWU9bUfU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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auch von den Verhältnissen auf dem jeweiligen Markt abhängig sind (Verwaltungsge-

richtshof Baden-Württemberg, Beschluss vom 06. Juli 2015 - 8 S 534/15  Rn. 100). 

Soweit die Gemeinde Altendorf Belange von privaten Grundstückseigentümer geltend 

macht, ist darauf hinzuweisen, dass nur die betroffenen Eigentümer selbst ihre Be-

lange geltend machen können und müssen.  

 

Zu 79. 

Vorneweg sei angemerkt, dass die hier vorgetragenen artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände auf den § 44 BNatSchG verweisen. § 42 BNatSchG ist hier nicht ein-

schlägig. 

Aufgrund der fortgeschrittenen Verfahrensdauer haben die Vorhabenträger die ver-

fahrensgegenständlichen Kartierungen zur Biotopausstattung aus dem Jahr 2011 in 

den Jahren 2017 und 2018, in Abstimmung mit der Höheren Naturschutzbehörde an 

der Regierung von Oberfranken, auf ihre Aktualität und Validität hin überprüft und um-

fangreiche Nachkartierungen durchgeführt (siehe Anlage 12.6 – Überprüfung der Ak-

tualität der ökologischen Bestandserfassungen PA 21 Hirschaid). 

Die Ergebnisse der Nachkartierungen sind in den Unterlagen zur landschaftspflegeri-

schen Begleitplanung berücksichtigt. Im Zuge dessen wurde auch die spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung fortgeschrieben (siehe Anlage 12.1a – Landschaftspflegeri-

scher Begleitplan, Anhang I – spezielle artenschutzrechtliche Prüfung). 

Unklar ist, ob die Vorhabenträger im Zuge ihrer Nachkartierungen auch die in der 

Stellungnahme angesprochenen Bereiche „zwischen den Kartäusernelken und dem 

Bahnschotter […] und die Hausgärten der Immobilien Gotenstraße 3 - 23“ auf Vor-

kommen von Zauneidechsen und deren Lebensräume hin untersucht hat. 

Nördlich des benannten Bereichs wurden im räumlichen Zusammenhang nachweis-

lich Zauneidechsen vorgefunden (siehe Anlage 12.6, Plan-Nr. 1a). 

Aus diesem Grund wird den Vorhabenträgern aufgetragen, den beschriebenen Be-

reich rechtzeitig vor Baubeginn, bei geeigneten Witterungsverhältnissen, mehrmalig 

auf Zauneidechsen hin zu untersuchen und ggf. die zum Umgang mit den Zau-

neidechsen festgesetzten artenschutzfachlichen Maßnahmen umzusetzen. Die Un-

tersuchung und ggf. notwendige Maßnahmenumsetzung ist von der festgesetzten 

umweltfachlichen Bauüberwachung zu begleiten und zu dokumentieren. 
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Für den Umgang mit den im Planfeststellungsabschnitt vorkommenden Zauneidech-

sen(-Lebensräumen) sei allgemein angemerkt, dass die Vorhabenträgerin eine arten-

schutzrechtliche Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt haben (siehe 

hierzu Anhang III zur Anlage 12.1a). 

Die Ausnahmevoraussetzungen liegen mit Begründung zum gegenständlichen Vor-

haben vor. Die Höhere Naturschutzbehörde an der Regierung von Oberfranken be-

stätigt in ihrer Stellungnahme vom 31.03.2020 die Ausnahmevoraussetzungen der ar-

tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG. 

Im Übrigen wird auf die Stellungnahme der Höheren Naturschutzbehörde an der Re-

gierung von Oberfranken vom 31.03.2020, Az. 23-3536-7/19I, samt Entscheidung der 

Planfeststellungsbehörde verwiesen. 

 

Zu 80. 

Die Einwendung hinsichtlich des Bodendenkmals D-4-6132-0280 hat sich erledigt, die 

Vorhabenträger haben die Baustelleinrichtungsfläche verlegt und die Unterlage ent-

sprechend angepasst. Im Übrigen werden die Anträge abgelehnt und auf die Ent-

scheidungen zur den Stellungnahmen des Landesamtes für Denkmalpflege und die 

entsprechenden Nebenbestimmungen verwiesen. 

 

Zu 81. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass die An-

lieger hinreichend im Vorlauf über die jeweils anstehenden Baumaßnahmen und die 

daraus resultierenden Einschränkungen informiert werden. Weitergehenden Forde-

rungen hinsichtlich der allgemeinen Bürgerinformation können in Ermangelung einer 

Rechtsgrundlage nicht gefordert werden. Die Planfeststellungsbehörde empfiehlt je-

doch den Vorhabenträgern den Bürgern größtmögliche Information zukommen zu 

lassen. In Bezug auf die Information zu gegebenenfalls weiteren Planänderungsver-

fahren wird in diesem Zusammenhang auf die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 

§ 25 Abs. 3 VwVfG hingewiesen.  
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Zu 82. 

Der Forderung wird entsprochen. Den Vorhabenträgern wird auferlegt, einen unab-

hängigen anerkannten Sachverständigen für Lärm- und Erschütterungsfragen als 

Immissionsschutzbeauftragten einzusetzen (Mitarbeiter einer nach § 29b BImSchG 

bekanntgegebenen Messstelle oder öffentlich bestellter und vereidigter Sachverstän-

diger für Immissionsschutz). Dieser hat die Bauarbeiten immissionsschutztechnisch 

zu überwachen und gegebenenfalls notwendige Minderungsmaßnahmen zu veran-

lassen. Er hat auch als Ansprechpartner für die von baubedingten Immissionen be-

troffenen Bevölkerung zur Verfügung zu stehen. Name und Erreichbarkeit sind der 

Planfeststellungsbehörde, den betroffenen Gemeinden, der Stadt Bamberg, Landrat-

samt Bamberg und den betroffenen Anliegern rechtzeitig vor Baubeginn mitzuteilen. 

Die Vorhabenträger werden auf die diesbezügliche Nebenbestimmung hingewiesen. 

Zudem haben die Vorhabenträger zugesichert, dass die Bauüberwachungszentrale 

zusätzlich als Ansprechstelle zur Verfügung steht. 

 

Zu 83. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Schalltechnische Untersuchung 

ist nicht zu beanstanden.  

Die Forderung nach weiteren innovativen Schallschutzmaßnahmen kann nicht ent-

sprochen werden. Die Vorhabenträger wurden noch einmal explizit zur Prüfung weite-

rer Maßnahmen aufgefordert. Mit Schreiben vom 15.02.2021 wurde nachvollziehbar 

dargestellt, dass aus technischen Gründen der Einsatz der Maßnahmen nicht sach-

gerecht ist. Dazu wurde im Einzelnen folgendes erläutert.  

Niedrige Schallschutzwände sind einerseits für weiter entfernt liegende Gleise fast 

wirkungslos, andererseits ist aufgrund umfangreicher arbeitsschutzrechtlicher Prob-

leme (Verbau des Sicherheitsraumes zwischen zwei Gleisbereichen durch die Schall-

schutzwände) eine Zulassung zwischen den Gleisen gegenwärtig nicht möglich.  

Beim Schienenstegdämpfer erfolgt eine Dämpfung der Schwingungen der Schiene 

durch Masse-Feder-Systeme, die als breitbandig abgestimmte Schwingungstilger 

beidseitig an jedem Schienensteg und, je nach Produkt, auch am Schienenfuß kraft-

schlüssig befestigt werden.  
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Unabhängig von diesen Ausführungen zum Stand der Lärmminderungstechnik, zur 

Wirksamkeit bzw. zum Einsatzbereich sind sogenannte innovative Schallschutzmaß-

nahmen indes weder kumulativ noch alternativ zu den vorgesehenen aktiven Schall-

schutzmaßnahmen anzuwenden. Diese Maßnahmen sind sowohl aus Verhältnismä-

ßigkeitsgründen (Nutzen-Kosten-Wirkung) als auch aus dem Kosten-Wirkungs-

Vergleich (siehe S. 101 ff. des Schlussberichts zum Konjunkturpaket II vom 

15.06.2012) gegenüber den vorgesehenen Maßnahmen auszuscheiden. 

Im Zuge der 2. Planänderung (2017) wurden die Schallschutzmaßnahmen neu be-

rechnet. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Lärmschutzwände in einigen Bereich 

verlängert und erhöht wurden. Zudem wurden in Absprache mit den Gemeinden 

transparente Bauteile eingeplant soweit dies aus schalltechnischen Gründen vertret-

bar sind. 

Wie bereits erläutert, müssen für Gebäude, die nach der Veränderungssperre errich-

tet wurden keine Schallschutzmaßnahmen getroffen werden und der Schallschutz 

liegt in der Verantwortung der Gemeinde. Im Übrigen werden die Aussagen zur 

Kenntnis genommen. 

 

Zu 84. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger haben nachvoll-

ziehbar dargelegt, dass geprüft wurde, welche Schutzmaßnahmen in den einzelnen 

Bereichen den gesetzlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Kosten und Nut-

zen erfüllen. Weitergehende als die bereits vorgesehenen Schutzmaßnahmen sind 

danach nicht verhältnismäßig. Auf die diesbezüglichen Nebenbestimmungen wird 

verwiesen. 

 

Zu 85. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Der Schallschutzwall dient nicht nur 

dem Schallschutz, sondern ist auch Teil der Ausgleichsmaßnahmen und dient der In-

tegration der Bahntrasse in das Landschaftsbild. 

 

 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 294 von 933 
 
 
 

Zu 86. 

Der Forderung, dass das Vorhaben nicht mehr unter den Anwendungsbereich der 

Schall 03 alt subsumieren ist, kann nicht entsprochen werden. Gemäß § 4 Abs. 3 der 

16. BImSchV ist für Vorhaben, für die bis zum 31. Dezember 2014 das Planfeststel-

lungsverfahren bereits eröffnet und die Auslegung des Plans öffentlich bekannt ge-

macht worden ist, § 3 in Verbindung mit Anlage 2 in der bis zum 31. Dezember 2014 

geltenden Fassung weiter anzuwenden. Die Anwendung der Schall 03 in der Fas-

sung von 2014 ist daher von Rechts wegen ausgeschlossen. Insofern wird auf das 

Urteil des BVerwG vom 29.06.2017, 3 A 1/16, hingewiesen. 

 

Zu 87. 

Es kann keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erfolgen. Die Vorhaben-

träger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 nachvollziehbar, dass nicht 

ersichtlich ist, auf welche Fläche sich die Einwendung bezieht. Unmittelbar nördlich 

des Anwesens „Am Deichselbach 2“ wird keine Fläche durch die Vorhabenträger in 

Anspruch genommen. Soweit sich die Einwendung auf die Fläche nördlich des An-

wesens „Am Deichselbach 6“ bezieht, handelt es sich hierbei um bahneigene Flä-

chen, die bauzeitlich als Baustelleneinrichtungsfläche genutzt werden sollen. Der Ein-

richtungsverkehr mit Anschluss an die Jurastraße wird während der Bauzeit sicher-

gestellt. 

 
Zu 88. 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die Straße „Am Deichselbach“ ist eine öffent-

lich gewidmete Straße und ist im Rahmen der Widmung für den öffentlichen Verkehr 

zugelassen. Die Vorhabenträger sichern jedoch zu, bei Erfordernis von Schwerlast-

verkehr eine gesonderte Vereinbarung mit dem Straßenbaulastträger abzuschließen. 

 

Zu 89. 

Der Name eines Haltepunktes ist nicht planfeststellungsrelevant. Daher ist keine Ent-

scheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. 
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Zu 90. 

Hinsichtlich der Beweissicherungsverfahren wird auf die diesbezüglichen Nebenbe-

stimmungen verwiesen. 

 

Zu 91. 

Auf die Entscheidungen zu den Stellungnahmen des Schulverbandes Buttenheim, 

des Abwasserzweckverbandes Buttenheim-Altendorf und des Wasserzweckverbades 

der Eggolsheimer Gruppe wird verwiesen. 

Die aufgeführten Dokumente werden zur Kenntnis genommen. 

3. Stellungnahme vom 03.05.2020, Az. ICE-Planfeststellungsverfahren 2. Planände-
rung 

In der obigen Sache nehmen wir Bezug auf Ihr Schreiben vom 26.02.2020 und den 
dort beigefügten Unterlagen zur 2. Planänderung für den Feststellungsabschnitt 
Altendorf - Hirschaid - Strullendorf und teilen mit, dass die Gemeinde Altendorf sämt-
liche Einwendungen gegen das Vorhaben gemäß dem anwaltlichen Schreiben der 
Edificia Rechtsanwälte vom 06.11.2017 an die Regierung von Oberfranken aufrecht-
erhält, soweit diesen nicht bereits durch die 2. Planänderung abgeholfen wurde. 
 

Entscheidung 

Es wird auf die Entscheidungen zur Stellungnahme vom 06.11.2017 verwiesen. 

B.4.5.2 Markt Hirscheid 

1. Stellungnahme vom 05.03.1997 
Im Rahmen des von der Regierung von Oberfranken durchgeführten Anhörverfahrens 
für die Ausbaustrecke der Deutschen Bahn AG Nürnberg Ebensfeld, von Bau-km 
46.000 bis Bau-km 56,165, im Abschnitt ,,Hirschaid" gibt der Markt Hirschaid als Trä-
ger öffentlicher Belange und zugleich als unmittelbar Betroffener folgende Stellung-
nahme ab, bzw. erhebt folgende Forderungen: 

Anlage 1 

Anlage 2 

Wegen nachteiligster Beeinträchtigungen der gemeindlichen Funktionen lehnt der 
Markt Hirschaid das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit - Schiene Nr. 8, in der in das 
Planfeststellungsverfahren eingebrachten Form für den Bereich Hirschaid ab. 

Seitens des Marktes Hirschaid wird zu o. g. Vorhaben als Träger öffentlicher Belange. 
sowie als unmittelbar Betroffener. unter den Gesichtspunkten der Bauleitplanung, des 
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Immissionsschutzes. der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. des Ver-
kehrswesens und des Naturschutzes Stellung genommen: 

1. Bauleitplanung 

Die vorliegende Planfeststellung umfasst die Ausbaustrecke von Bau-km 46.000 bis 
Bahn-km 56.165 im Abschnitt Hirschaid. 

Der Markt Hirschaid ist von Bau-km 49,737 (südliche Gemarkungsgrenze) bis Bau-
km 52.547 (nördliche Gemarkungsgrenze) von der Planung betroffen. 

Die Durchsicht der Planunterlagen ergab, dass mehrere, im Flächennutzungsplan 
des Marktes Hirschaid festgesetzte Baugebiete nicht berücksichtigt sind. Dies betrifft 
insbesondere die Festlegung von Schallschutzmaßnahmen. 

Nicht erfasst von der Schallschutzberechnung sind die im wirksamen Flächennut-
zungsplan des Marktes Hirschaid dargestellten Wohn- bzw. Gemeinbedarfsflächen 
zwischen der ABS, der Industriestraße und der Maximilianstraße. 

Weiterhin fehlt in der Berechnung die gewerbliche Baufläche südlich des Friedhofes 
zwischen der ABS und dem Main-Donau-Kanal. 

Der Markt Hirschaid fordert daher aus bauplanungsrechtlicher Sicht, die noch nicht 
berücksichtigten Bauflächen. entsprechend den Festsetzungen des wirksamen Flä-
chennutzungsplanes in den vorgelegten Planungen zu ergänzen und in den Schall-
schutz mit einzubeziehen. 

In der landesplanerischen Beurteilung vom 30.07.1993 wurde abweichend zu den 
Bestimmungen der 16. BlmSchV (§ 2 Abs. 2) als Ergebnis festgeschrieben, dass bei 
der Bemessung der aktiven Lärmschutzmaßnahmen die in der Bauleitplanung aus-
gewiesenen Bauflächen zu berücksichtigen sind (vgl. Ziff. 1.6.4 der landesplaneri-
schen Beurteilung); d. h.• dass auch Flächen, die in Flächennutzungsplänen aufge-
führt aber noch nicht durch rechtskräftige Bebauungspläne ausgewiesen sind. bei der 
schalltechnischen Beurteilung mit zu berücksichtigen wären. 

2. Immissionsschutz 

Die Planungsgesellschaft Bahnbau Deutsche Einheit mbH plant in dem o. g. Plan-
feststellungsabschnitt den viergleisigen Ausbau der bestehenden zweigleisigen 
Bahnstrecke als (ICE)-Hochgeschwindigkeitsstrecke Nürnberg - Erfurt. 

Die vorgesehene ABS führt im Markt Hirschaid aus der Sicht des Immissionsschutzes 
insbesondere zu hohen Schienenverkehrslärmimmissionen und darüber hinaus zu 
Beeinträchtigungen durch Erschütterungen und Baulärm. 

Zunächst sei jedoch darauf hingewiesen, dass die fachtechnische Prüfung der Plan-
unterlagen hinsichtlich der immissionsrechtlichen Belange in erster Linie durch das 
Bayerische Landesamt für Umweltschutz erfolgt. 

Zusammen mit den Erkenntnissen aus der EDV-gestützten Überprüfung der Berech-
nungen wird das Landesamt für Umweltschutz in einer Stellungnahme die berechtig-
ten Einwände des Marktes Hirschaid und seiner Bürger vorbringen und Detailverbes-
serungen an den vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen fordern. 

Im Einzelnen wird daher nachfolgend auf die für den Markt Hirschaid wesentlichen 
Punkte eingegangen: 

2.1 Ermittlung der Emissionsmittelungspegel des Schienenverkehrslärms 
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Während die Anzahl der Züge - bis auf kleine Änderungen in der Zugzusammenstel-
lung - unverändert geblieben ist, werden nunmehr, insbesondere bei den Güterzügen, 
deutlich verminderte Zuglängen (von 720 m auf 500 m) zugrunde gelegt. 

Diese Reduzierung der Zuglängen. die bis zu 1,5 - 2.0 dB(A) niedrigeren Emissions-
mittelungspegeln führen, sind nicht plausibel nachvollziehbar. da sie vom Raumord-
nungsverfahren sowie z. T. auch von anderen Planfeststellungsverfahren der glei-
chen Ausbaustrecke abweichen. 

Des Weiteren wird bei der lärmschutztechnischen Berechnung nach wie vor ein Ab-
zug von 3 dB(A) für besonders gepflegte und überwachte Gleise angesetzt, obwohl 
hierüber bisher kein Nachweis vorliegt bzw. konkret absehbar ist. 

Auch im Ergebnis der landesplanerischen Beurteilung vom 30.07.1993 wurde festge-
setzt, dass "ein Bonus für das besonders gepflegte und überwachte Gleis" ("Gleis-
pflegebonus") bei der Bemessung der Lärmschutzmaßnahmen als pauschale Lärm-
minderung nicht in Ansatz zu bringen ist und Gleispflegemaßnahmen nur im tatsäch-
lich erbrachten und nachgewiesenen Umfang der Lärmminderung angerechnet wer-
den können. 

Damit ist aus den vorgenannten Gründen die tatsächliche Lärmbelästigung der Be-
wohner entlang der Bahnstrecke um bis zu 3 dB(A) bzw. bis zu 5 dB(A) höher als es 
in den Berechnungen der Planungsgesellschaft dargestellt wird. 

Hinzu kommt, dass durch die Erhöhung der Zugzahlen. z. B. nachts teilweise um 
über das 4-fache des heutigen Zugverkehrsaufkommens. die Anwohner wegen der 
häufigeren "Störereignisse" (nachts alle 3 - 4 Minuten ein Zug) stärker belästigt wer-
den. was sich zwar rein rechnerisch nicht erfassen lässt, subjektiv aber als Belästi-
gung empfunden wird. 

Der Markt Hirschaid fordert daher nachdrücklich die Einhaltung der Immissions-
grenzwerte der Verkehrsgeräusche gemäß § 2 der Verkehrslärmschutzverordnung - 
16. BImSchV vom 12.06.1990 (BGBI. J. S. 1036), um schädliche Umwelteinwirkun-
gen durch Verkehrsgeräusche auf die Anwohner entlang der Bahnstrecke auszu-
schließen. 

Das bedeutet, dass die aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen auf diese tat-
sächlichen Belastungen abzustellen sind. 

2.2  Zusätzlich erforderliche aktive Schallschutzmaßnahmen 

Trotz der bisher vorgesehenen aktiven Schallschutzmaßnahmen werden die Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) insbesondere 
nachts noch erheblich bis zu 20 dB(A) überschritten. 

Unter Berücksichtigung des nicht plausibel nachvollziehbaren Abzugs des Gleispfle-
gebonus. sowie der aufgrund kürzerer Züge verminderten Emissionswerte. ergeben 
sich noch höhere Überschreitungen. 

Im Rahmen der städtebaulichen Vertretbarkeit sollen daher im Interesse des Lärm-
schutzes die bisher vorgesehenen aktiven Schallschutzmaßnahmen keinesfalls er-
höht. jedoch aber verlängert werden. 

Auch im Bereich der Bahnsteige sollen die Außenwände aus städtebaulicher Sicht 
nicht erhöht werden. Zwar treten in diesem Bereich aufgrund der unterbrochenen Mit-
telwand die höchsten Lärmimmissionen auf, jedoch können diese durch erweiterten 
passiven Schallschutz reduziert werden. 
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Art und Umfang der aktiven Lärmschutzmaßnahmen sind unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten, vor allem städtebaulicher Gesichtspunkte, mit dem Markt 
Hirschaid abzustimmen und zu konkretisieren. 

Der Markt Hirschaid fordert als weitere Maßnahme zur Verminderung der Lärmbeein-
trächtigungen, insbesondere in den Randbereichen der Wohnbebauung, folgende ak-
tive Schallschutzmaßnahmen: 

Verlängerung der aktiven Schallschutzmaßnahmen: 

Im Norden von Hirschaid östlich der Streckengleise bis Bau-km 52,240 und westlich 
der Streckengleise bis Bau-km 52,230 (bis zur Böschung der St 2244). 

Im südöstlichen Bereich von Hirschaid auf der Ostseite der Streckengleise bis Bau-
km 50,400 (bis zur Böschung der Industriestraße) wie bereits im Raumordnungsver-
fahren vorgesehen. 

Nicht nachvollziehbar ist hier, warum die im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan 
dargestellten Nutzungen als gemischte Baufläche. Wohnfläche und Gemeinbedarfs-
fläche für eine evtl. Schulerweiterung und für ein Altenpflegeheim in diesem Bereich 
bei der Festlegung der Schallschutzmaßnahmen nicht berücksichtigt wurden, obwohl 
auch im Ergebnis der landesplanerischen Beurteilung festgelegt wurde, dass "in der 
Bauleitplanung ausgewiesene Bauflächen bei der Bemessung der aktiven Schall-
schutzmaßnahmen zu berücksichtigen sind." 

Darüber hinaus müssen sämtliche aktive Lärmschutzmaßnahmen lückenlos und auf 
der schallzugewandten Seite hoch absorbierend ausgeführt werden. 

Letztgenanntes gilt auch für Stützmauern. 

Die Mehrkosten für die erweiterten aktiven Schallschutzmaßnahmen. Einschließlich 
der Erhaltungs- und Betriebskosten, sind ausschließlich von der Deutschen Bahn AG 
zu tragen. 

Ferner fordert der Markt Hirschaid eine Änderung des Bauwerksverzeichnisses hin-
sichtlich des Schallschutzes (Blatt 5) 

Ifd. Nr. 15   a2) DB AG/Markt Hirschaid und nicht Gemeinde Altendorf 

b2) nur DB AG  

Ifd. Nr. 16    a2) und b2) nur DB AG, 

2.3  Passive Schallschutzmaßnahmen 

Aufgrund der tatsächlich höheren Lärmimmissionen (unzulässiger Gleispflegeabzug. 
Geringere Zuglängen) ergibt sich, dass - ähnlich wie bei den aktiven Schallschutz-
maßnahmen - auch an mehr Gebäuden als bisher (Hirschaid 29 Wohngebäude) pas-
sive Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind. 

Neben dem Anspruch auf den Einbau von Schallschutzfenstern muss auch der An-
spruch auf den Einbau von entsprechenden Lüftungseinrichtungen gewährleistet 
sein, damit eine ungestörte Belüftung der Wohnräume möglich ist. Dieser sollte un-
abhängig davon gelten, ob evtl. bereits Schallschutzfenster eingebaut sind. 

Unter Hinweis auf den als Anlage 2 beiliegenden Bericht des Planungsbüros Höhnen 
& Partner, Bamberg, zu den vorgesehenen passiven Schallschutzmaßnahmen ge-
mäß Ziffer 3.3, fordert der Markt Hirschaid aufgrund falscher Angaben bzw. Pau-
schalannahmen die Erstellung einer neuen schalltechnischen Untersuchung. 
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2.4 Anspruch auf Entschädigung 

Bei Überschreitung der Grenzwerte der 16. BImSchV sind vorrangig aktive Schall-
schutzmaßnahmen vorzunehmen. Die Kosten dieser Maßnahmen müssen jedoch 
gem. § 41 Abs. 2 BImSchG im Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen. 

Insoweit ergibt sich. dass trotz aktiver Schallschutzmaßnahmen die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV von tagsüber 59 dB(A) (Wohngebiet) bzw. 64 dB(A) 
(Mischgebiet) in einigen Einzelfallen nicht eingehalten werden. Für die Außenwohn-
bereiche (Terrasse. Balkon. Ziergärten, Spielplätze) besteht dann Anspruch auf eine 
Entschädigung. 

Die zu erwartende mehrjährige Bauphase führt zwangsläufig zu weiteren Beeinträch-
tigungen der Anwohner durch zusätzlichen Verkehr, Staub. Schmutz. Baulärm lind 
durch die von Bauarbeiten hervorgerufenen Erschütterungen. 

2.5 Beeinflussungen während der Bauphase 

Hinsichtlich der Luftreinhaltung ist festzusetzen. dass durch geeignete Maßnahmen. 
wie z. B. Befeuchtung und/oder Reinigung der Fahrwege dafür Sorge getragen wird. 
dass die Staubemissionen so gering wie möglich gehalten werden und es insoweit zu 
keinen unzumutbaren Staubbeeinträchtigungen kommt. 

Damit es zu keinen unzulässigen Lärmbeeinträchtigungen kommt. ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm" vom 19.08.1970 zu beachten. 

Darüber hinaus ist sicherzustellen. dass durch den verstärkten Einsatz von lärmar-
men Baumaschinen und Betriebszeitbeschränkungen für laute Maschinen die auf die 
Bauarbeiten zurückzuführenden Lärmeinwirkungen so gering wie möglich gehalten 
werden. 

Der Markt Hirschaid fordert zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Wohnbevölke-
rung vor dem Baulärm und weiteren Beeinträchtigungen, z. B. Erschütterungen durch 
Baufahrzeuge während der Bauphase. 

Im Planfeststellungsbeschluss ist festzulegen, dass beweissichernde Maßnahmen an 
öffentlichen Straßen und Wegen, sowie an allen Wohngebäuden längs der Trans-
portwege und im Bereich der Baustelleneinrichtungsflächen durchgeführt werden. 

2.6 Erschütterungen 

Durch den Ausbau der Bahnstrecke, insbesondere durch das Näherrücken der Gleise 
in Hirschaid, ist eine Zunahme der Erschütterungseinwirkungen an bahnnahen Ge-
bäuden –lt. LfU bis auf einen Abstand von 50 m - durch den Schienenverkehr mög-
lich. 

Eine Prognose dieser Erschütterungen ist aufgrund der zahlreichen. stark variieren-
den lind ortsabhängigen Einflussparameter mit großen Unsicherheiten behaftet Es 
bleibt daher nur die Möglichkeit, in einem möglichst umfangreichen Beweisverfahren 
an in Abstimmung mit dem Bayer. Landesamt für Umweltschutz festgelegten signifi-
kanten Gebäuden die Erschütterung vor und nach dem Ausbau zu messen. Dies hat 
an möglichst vielen Punkten zu erfolgen. 

Der Markt Hirschaid fordert daher für alle bahnnahen Gebäude die Durchführung ei-
nes Beweissicherungsverfahrens mit Vorher-/Nachher- Messungen. 

Zur Bewertung der Erheblichkelt der Erschütterungseinwirkungen beantragt der Markt 
Hirschaid im Planfeststellungsbeschluss einen Vorbehalt dahingehend, dass in einem 
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Zeitraum von frühestens 12 Monaten ab Inbetriebnahme, spätestens jedoch nach 24 
Monaten nach Inbetriebnahme, der ausgebauten Strecke Nachmessungen erfolgen. 

Des Weiteren ist größter Wert auf eine hohe erschütterungsdämmende Bauausfüh-
rung der Gleise zu legen, damit die von der Ausbaustrecke ausgehenden Erschütte-
rungen möglichst gering sind. 

Unter Hinweis auf den als Anlage 2 beiliegenden Bericht des Planungsbüros Anlage 
2 Höhnen_& Partner, Bamberg, der schalltechnischen Untersuchung zum Planfest-
stellungsverfahren, erhebt der Markt Hirschaid weitere Einwendungen. 

Die darin vorgetragenen Einwendungen werden hiermit zum Gegenstand der eigenen 
Stellungnahme gemacht. 

3. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

3.1 Wasserversorgung 

Nachdem die wasserrechtlich relevanten Sachverhalte in den Antragsunterlagen aus-
führlich behandelt u. technische Lösungen aufgezeigt wurden. kommt den fachlichen 
Aussagen der Fachbehörden, insbesondere dem Wasserwirtschaftsamt Bamberg. 
ganz entscheidende Bedeutung zu. 

Stellungnahmen. ob die aufgezeigten Konzepte unter wasserwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten akzeptabel sind. oder Formulierungen von etwa notwendigen Auflagen 
und Bedingungen. Sind daher in erster Linie den Fachbehörden vorbehalten. 

Dennoch sind für den Markt Hirschaid von herausragender wasserwirtschaftlicher 
Bedeutung dabei die im Zusammenhang mit der geplanten Baumaßnahme verbun-
denen Eingriffe in die im Aufstellungsverfahren befindlichen Wasserschutzgebiete der 
Stadt Bamberg bezüglich der Trinkwassergewinnungsanlage „Hirschaider Büsche". 

Aufgrund der hohen Empfindlichkeit infolge mangelnder Deckschichten (nur Sande) 
ist dem Hauptgrundwasserstockwerk im Quartär eine sehr hohe Wertigkeit zuzuord-
nen. 

Die möglichen Auswirkungen der Bahntrasse durch die künftige Wasserschutzzone 
W II/W III A auf das Grundwasser im Quartär sind äußerst hoch und mit erheblichen 
Risiken, die nicht abschätzbar sind. verbunden. 

Der Markt Hirschaid fordert daher konsequenterweise ein grundsätzliches Verbot für 
die Erweiterung und Errichtung von Eisenbahnanlagen in der Schutzzone W II/W III A 
oder die Auflassung der Flachbrunnen in den "Hirschaider Büschen", was zu keiner 
unbilligen Härte für die Stadt Bamberg führen würde, da diese den Anschluss an die 
Fernwasserversorgung Hüttendorf/ Pödeldorf sowieso vorsieht. 

Des Weiteren muss durch das Verlegen der parallelen Wasserleitungen infolge von 
Gleiskörperverbreiterung bzw. durch das Anpassen und Sichern der kreuzenden 
Wasserleitungen die Wasserversorgung des Marktes Hirschaid jederzeit gewährleis-
tet sein. 

Sollte dies nicht möglich sein, muss eine Ersatzmaßnahme vor Baubeginn der 
Bahntrasse abgeschlossen sein. 

Die Kosten der Ersatzmaßnahme sind vollständig von der Deutschen Bahn AG zu 
tragen. 
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3.2 Abwasserbeseitigung 

Eingriffe in Oberflächengewässer ergeben sich durch die Verlängerung von Durch-
lassbauwerken, sowie die Anpassung von Gräben und Bächen. 

Ebenso wird das Anpassen, Sichern und Verlängern der kreuzenden Schmutzwas-
serkanäle einschließlich der Schächte notwendig. 

Der Markt Hirschaid fordert während der gesamten Baumaßnahme die Aufrechterhal-
tung der Abwasserbeseitigung. 

Erforderliche Sicherungsmaßnahmen sind mit dem Markt Hirschaid abzustimmen. 

Die Kosten hierfür sind vollständig von der Deutschen Bahn AG zu tragen. 

Die Oberflächenentwässerung der südlichen Rampe der St 2244 erfolgt durch Grä-
ben und Rohrleitungen. 

Über ein vorgeschaltetes Absetzbecken lind Rückhaltebecken am nördlichen Orts-
rand von Hirschaid wird das Oberflächenwasser in ein neuanzulegendes Rieselfeld 
am Main-Donau- Kanal geleitet. 

Der Markt Hirschaid fordert hier eine völlige Umplanung der Oberflächenentwässe-
rung. 

Während die Entwässerung der nördlichen Rampe großflächig über die Bankette und 
Böschungen erfolgt, soll durch die Entwässerung der südlichen Rampe wertvolles, 
künftiges Bauland östlich des Main-Donau-Kanals für ein Rieselfeld geopfert werden. 

Hier ist die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewährleistet. 

Der Markt Hirschaid schlägt vor, das Oberflächenwasser nach dem Rückhaltebecken 
der Ortsverrohrung in der Bamberger Straße zuzuleiten: 

Hierfür bedarf es des Abschlusses einer Sondervereinbarung. Es wird darauf verwie-
sen, dass die vorstehende Planfeststellung diese Sondervereinbarung nicht ersetzt. 

4. Verkehrswesen 

4.1 Allgemeines 

Die Verbesserung des Angebotes im Schienenpersonenfernverkehr allein genügt 
nicht. Um nennenswerte Pkw-Transportleistungen von der Straße abzuziehen. 

Hier ist maßgebend. welche Möglichkeiten der Schienenpersonennahverkehr bietet. 
Nach dem Erläuterungsbericht ist vorgesehen, zwischen Nürnberg und Bamberg RE-
Züge im Stundentakt mit den Halten Fürth, Erlangen, Baiersdorf, Forchheim und 
Hirschaid einzusetzen. 

Als wesentlich bessere Lösung fordert der Markt Hirschaid, den geplanten S-Bahn-
Betrieb Nürnberg - Forchheim bis Bamberg auszudehnen. Genügend Nachfrage für 
eine S-Bahn- Verbindung zwischen den Wirtschaftsräumen Bamberg und Nürnberg 
ist gegeben. Das bisherige Konzept hat den entscheidenden Nachteil, dass der Fahr-
gast aus dem Raum Bamberg in Forchheim umsteigen muss. Dies wird aus hiesiger 
Sicht - nicht nur wegen des Zeitverlustes - als sehr nachteilig empfunden. 

4.2 Straßen und Wege 

- Zu BW-Verzeichnis lfd. Nr. 174 (Blatt 44) Öffentlicher Wirtschafts-
weg/Ferdinandstraße 
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Durch die Gleiskörperverbreiterung auf der Ostseite der Bahnstrecke wird die Wen-
deplatte der Ferdinandstraße bei Anwesen Nr. 12 sowie die Ferdinandstraße zum 
Anwesen K. zurückgebaut. 

Anstelle dessen wird die Ferdinandstraße in einer Breite von 4,50 m bis zur südlichen 
Grundstücksgrenze das Anwesens K. geführt. Im Anschluss daran wird der vorhan-
dene öffentliche Wirtschaftsweg in südlicher Richtung neu verlegt. 

Der Markt Hirschaid fordert südlich des Gewerbebetriebes K. bei km 50,940 eine 
Wendeplatte als Abschluss der Ferdinandstraße. 

Ferner soll der südlich anschließende Wirtschaftsweg von km 50,445 bis km 50,950 
mit einer bituminösen Tragschicht befestigt werden. 

Sämtliche Kosten sind ausschließlich von der Deutschen Bahn AG zu tragen. 

- Zu BW-Verzeichnis lfd. Nr. 175 (Blatt 45) 

Ortsstraße Amlingstadter Straße 

Durch die Gleiskörperverbreiterung auf der Ostseite der Bahnstrecke wird die Orts-
straße Amlingstadter Straße im Bereich der neuen Streckengleise zwischen Elm-
bergstraße und der Fa. Waldschmidt zurückgebaut. 

Im Bereich der Grundstücke der Fa. W. und der Fa. T. wird von km 51,375 bis km 
51,495 ein Teilstück der Amlingstadter Straße neu gebaut und an die Ortsstraße Am-
selweg angebunden. 

Die Garagenanlagen der Fa. W. werden zuvor abgebrochen. 

Um den Schwerverkehr aus dem Wohngebiet „Amselweg" fernzuhalten. wird bei km 
51,515 eine Wendeplatte im Zuge der Amlingstadter Straße angelegt (siehe BW-
Verzeichnis lfd. Nt. 179). 

Ferner wird von km 5 1,300 bis km 5 I,373 ein Gehweg als fußläufige Verbindung 
zwischen Amlingstadter Straße und Elmberg-/Heinrichstraße hergestellt. 

Der Markt Hirschaid fordert beim Neubau der Wendeplatte bei km 51,515 im Rahmen 
des Umbaues der Amlingstadter Straße einen größeren Wenderadius mit mindestens 
R = 12 m, damit der Schwerverkehr diese Anlage auch nutzen kann. 

Des Weiteren darf bei der Herstellung der fußläufigen Verbindung zwischen Elmberg-
straße und der Fa. H. längs des Kindergarten-Grundstücks die Dammkrone und die 
östliche Dammböschung des bestehenden Lärmschutzwalles nicht verändert werden. 

Die Einfriedung des Kindergartengeländes St. Vitus auf der Westseite. längs des 
künftigen neuen Fußweges zwischen Elmbergstraße und Fa. H. muss oberhalb der 
begrünten Stützwand erfolgen, Zugleich muss diese Einfriedung als Absturzsicherung 
dienen. Die Kosten sind ausschließlich von der Deutschen Bahn AG zu tragen. 

- Zu BW-Verzeichnis lfd. Nr. 181 (Blatt 49) Staatsstraße 2244 

Die vorhandene St 2244 wird wegen des viergleisigen Ausbaues der Bahnstrecke im 
Bereich der Straßenbrücke nördlich von Hirschaid. von km 51.720 bis km 52,855. 
einschließlich der Rampen für eine Entwurfsgeschwindigkeit v E= 80 km/h umgebaut. 

Der Markt Hirschaid fordert nachdrücklich wegen der höheren Entwurfsgeschwindig-
keit und folglich höheren Fahrgeschwindigkeiten auf der Westseite der St 2244 einen 
Radweg mit einer Breite von 2,50 m. Die Kosten hierfür sind von der Deutschen Bahn 
AG und vom Freistaat Bayern zu tragen. 
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Nachdem die St 2244 zwischen dem nördlichen Ortsrand von Hirschaid und der Ein-
mündung der Ostumgehung für eine höhere Entwurfsgeschwindigkeit umgebaut wird, 
sind höhere Fahrgeschwindigkeiten, insbesondere am nördlichen Ortsausgang von 
Hirschaid. zu erwarten. 

Der Markt Hirschaid fordert daher am nördlichen Ortseingang von Hirschaid (Bam-
berger Straße/Stiberstraße/Sigismundstraße) die Errichtung eines Kreisverkehrs. Mit 
dieser Kreisverkehrsanlage erwartet der Markt Hirschaid eine Verstetigung des Ver-
kehrs und vor allem eine wirksame Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten. Die Kos-
ten hierfür sind ausschließlich vom Freistaat Bayern zu tragen. 

- Zu BW-Verzeichnis Ifd. Nr. 187 (Blatt 53) 

Straßenbrücke Griesweg 

4.3 Ingenieurbauwerke 

Durch die zwei neuen Streckengleise auf der Ostseite muss die Straßenbrücke 
Griesweg umgebaut werden. 

Die Abfangung des östlichen Widerlagers mit Torkretvorhangschürze rückverankert. 
ist nur möglich, weil der öffentliche Wirtschaftsweg längs der Bahnstrecke, zwischen 
Industriestraße und Badesee aufgelassen wird. 

Durch diese Maßnahme kann auf einen kostspieligen Umbau der Straßenbrücke ver-
zichtet werden. 

Der Markt Hirschaid fordert daher mit Nachdruck, die Kosteneinsparung von rd. 1 Mi-
o. DM an der Straßenbrücke Griesweg, wegen des Wegfalls des Wirtschaftsweges, in 
die neue Fußgängerunterführung am Haltepunkt Hirschaid zu investieren. 

Der Markt Hirschaid fordert gemäß § 15 Abs. 2 EKrG, dass zusätzliche und erhöhte 
Erhaltungs- und Betriebskosten, die durch Veränderungen bzw. zusätzliche Bauteile 
an der Straßenbrücke Griesweg entstehen, abgelöst werden. 

Diese Kosten sind durch die Deutsche Bahn AG abzulösen, 

- Zu BW-Verzeichnis lfd. Nr. 70 (Blatt 16) 

Eisenbahnbrücke Maximilianstraße 

Durch die beiden neuen Streckengleise muss die Eisenbahnbrücke Maximilianstraße 
bei km 51,030 nach Osten erweitert werden. 

Diese Maßnahme betrifft: in erster Linie den Landkreis Bamberg bezüglich BA 27. 

Der Markt Hirschaid fordert für die Einleitung der Bauwerksentwässerung in die Stra-
ßenentwässerung den Abschluss einer Sondervereinbarung. 

Die Bauwerksentwässerung erfolgt in die Straßenentwässerung des Marktes Hirsch-
aid. 

Des Weiteren fordert der Markt Hirschaid im Bereich der Eisenbahnbrücke Maximili-
anstraße einen direkten Zugang von der Maximilianstraße zu den Bahnsteigen. Die 
Kosten hierfür sind ausschließlich von der Deutschen Bahn AC zu tragen. 

- Zu BW-Verzeichnis lfd. Nr. 71 (Blatt 16) 

Eisenbahnbrücke, Fußgängerunterführung 

Durch den viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke auf der östlichen Seite muss die 
Fußgängerunterführurig HP Hirschaid erweitert und angepasst werden. 
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Um künftig den Mittelbahnsteig zu erreichen, muss man die Fußgängerunterführung 
und dann den Treppenaufgang zum Bahnsteig benutzen. 

Die vorhandene Fußgängerunterführung mit einer Breite von nur 2,50 m und einer 
Höhe von 2,40 misst für die meisten Benutzer ein Alptraum. Die allermeisten Fuß-
gänger erleiden Platzangst in dieser langen und engen Röhre. 

Bislang brauchte man die Unterführung als Fahrgast nicht benutzen. Um zu den 
Bahnsteigen zu gelangen. 

Künftig jedoch muss diese Unterführung von allen Fahrgästen benutzt werden. Die 
Attraktivität der Bahn als Beförderungsmittel wird sicherlich darunter sehr leiden. 

Wenn Regionalbahnen oder Regionalexpresszüge mit Schülern oder Berufstätigen in 
Hirschaid halten, herrschen künftig in der Fußgängerunterführung ein unzumutbares 
Gedränge, ja chaotische Zustände. Hier muss dringend eine verbesserte Lösung ge-
schaffen werden. 

Der Markt Hirschaid fordert daher mit Nachdruck den Bau einer neuen Fußgängerun-
terführung und zwar südlich des Bahnhofgebäudes, da eine Veränderung der beste-
henden Anlage in Höhe und Breite finanziell und technisch sicher sehr aufwendig ist. 
Die vorhandene Fußgängerunterführung mit Treppenabgängen soll aufgelassen wer-
den. 

Diese neue Fuß- und Radwegunterführung mit Bahnsteigzugängen muss eine Breite 
von 5,00 m und eine Höhe von 3,50 m aufweisen und zugleich hell ausgeleuchtet 
sein. 

Auf der Ostseite der Bahnstrecke soll neben dem Treppenaufgang eine Fußgänger-
rampe mit 3,00 m Breite zur Heinrichstraße führen. 

Durch die Gefällstrecke der Bahnhofstraße zur Maximilianstraße und wegen des we-
sentlich höher liegenden Bahngleises muss auf der Westseite nur eine kleine Rampe 
zur Fußgängerunterführung errichtet werden. 

Die Kosten der Neubaumaßnahme sind ausschließlich von der Deutschen Bahn AG 
zu tragen, wobei die Kosteneinsparung Im der Straßenbrücke Griesweg hier investiert 
werden sollen. 

Insgesamt muss der Bahnsteigzugang im HP Hirschaid behindertengerecht gestaltet 
werden; d. h., es müssen Aufzüge von der Fußgängerunterführung und der Maximili-
anstraße direkt zum Mittelbahnsteig führen. 

In diesem Zusammenhang fordert der Markt Hirschaid generell eine Änderung des 
HP Hirschaid mit einer Verlegung der Bahnsteiganlagen vom Bahnhofsgebäude in 
Richtung Maximilianstraße. 

Diese künftige Fußgängerunterführung südlich des Bahnhofgebäudes und die Zu-
gänge von der Maximilianstraße direkt zu den Bahnsteigen liegen in zentraler Lage 
von Hirscheid und sind verkehrstechnisch sehr gut erreichbar, 

An der Maximilianstraße/Leimhüllstraße sind das Kommunale Parkdeck und Park-
plätze erst vor einigen Jahren gebaut worden. 

Ferner sollen die bahneigenen Grundstücksflächen westlich der Bahnstrecke und 
südlich der alten Güterhalle als P + R-Parkplatz ausgewiesen und ausgebaut werden, 
um die vielen Pendler der Bahn aufzunehmen. 

Im Bauwerksverzeichnis ist die Einrichtung aufzunehmen. 
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Die Unterhaltspflicht und Erhaltungspflicht obliegen der Deutschen Bahn AG. 

Die Kosten der gesamten Änderung des HP Hirschaid sind ausschließlich von der 
Deutschen Bahn AG zu tragen. 

- Zu BW-Verzeichnis lfd. Ne 72 (Blatt 17) 

Eisenbahnbrücke, Friesnitzgraben 

Durch den Ausbau der Streckengleise in östlicher Richtung lind die Anlage eines 
Fußweges zwischen Elmbergstraßc/Heinrichstraßc und Fa. H. muss die Eisenbahn-
brücke bei km 51.310 im Zuge des Friesnitzgrabens erweitert werden. 

Der Markt Hirschaid fordert eine befestigte Grabensohle. 

- Zu BW-Verzeichnis lfd. Nr. IXR (Blatt 53) 

Straßenbrücke St 2244 

Nach Abbruch der bestehenden Straßenbrücke infolge der Erweiterung der Stre-
ckengleise in östlicher Richtung wird eine neue Straßenbrücke im Zuge der St 2244 
bei km 52.243 über die Bestandsgleise lind der neuen Streckengleise gebaut. Diese 
Maßnahme liegt in der Baulast des Freistaates Bayern. vertreten durch das Straßen-
bauamt Bamberg. 

Der Markt Hirschaid fordert in diesem Zusammenhang eine Verbreiterung der Stra-
ßenbrücke um 2,50 m auf der westlichen Seite. um einen Radweg anzulegen. Die 
Kosten hierfür tragen der Freistaat Bayern und die Deutsche Bahn AG. 

5. Naturschutz 

Im südlichen Bereich von Hirschaid wird der Planungsraum durch landwirtschaftliche 
Nutzflächen und einen Baggersee geprägt. 

Nördlich von Hirschaid bestimmen neben landwirtschaftlichen Sonderkulturflächen 
Waldgebiete den Untersuchungsraum. 

5.1 Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft 

Abschnitt von Bau-km 49.737 bis Bau-km 50 100 

Zwischen km 49,737 (südliche Gemarkungsgrenze von Hirschaid) bis km 50.100 liegt 
östlich der Bahnstrecke eine größere Abbaufläche der heutige Neubert-See. 

Hinsichtlich der Biotopvielfalt fordert der Markt Hirschaid, die Beeinträchtigung durch 
die vorgesehenen Maßnahmen möglichst gering zu halten. 

Abschnitt von Bau-km 51.700 bis Bau-km 52,830 

Im Abschnitt nördlich von Hirschaid liegen landwirtschaftliche Sonderkulturflächen. 
Ackerland, Grünflächen und Brachflächen. Vor allem auf den Brachflächen und Gras-
böschungen längs der Trasse wurden Pflanzenarten der Roten Liste kartiert. 

Flächenverluste entstehen hier neben der Ausbaustrecke der Bahn zusätzlich durch 
Überbauung lind Schüttung von Schallschutzwällen. sowie Umbau der St 2244. 

Hinsichtlich der Baumaßnahmen fordert der Markt Hirschaid eine möglichst geringe 
Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzflächen. 

Wie aus der Umweltverträglichkeitsstudie ersichtlich, sollen für Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen bevorzugt geeignete und verfügbare Erdaufschlüsse und Deponie-
standorte verwendet werden. 

5.2 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
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Soweit diese nicht ausreichen und landwirtschaftliche Flächen herangezogen werden 
müssen. sind bevorzugt solche mit geringer oder mittlerer Bonität vorzugsweise ver-
näßte Standorte. zu verwenden. 

Dies widerspricht jedoch den vorgelegten Planungen. 

In der Hirschaider Flur wird hochwertiges Ackerland aufgegeben. der Oberboden ab-
getragen und die Flächen der natürlichen Sukzession überlassen. 

Der Markt Hirschaid widerspricht diesem Vorhaben ganz energisch und fordert eine 
Überarbeitung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und zugleich eine Abstim-
mung mit dem Markt Hirschaid und den örtlichen Bauernverbänden. 

Ferner wird darauf verwiesen. dass die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht nur 
im direkten Einwirkungsbereich des Vorhabens, sondern auch in weiteren Abständen 
an geeigneten Standorten zu verwirklichen sind. 

Der Markt Hirschaid fordert daher mit Nachdruck, dass die Festlegung der Aus-
gleichs- und Ersatzflächen nicht parzellenscharf erfolgen darf, sondern in Korridoren 
bzw. Suchräumen zur Verfügung gestellt werden. 

 

Entscheidung 

Der grundsätzlichen Forderung, den Antrag der Vorhabenträger abzuweisen, wird 

nicht entsprochen. Auch die Anhörungsbehörde hat in ihrer abschließenden Stellung-

nahme vom 19.03.2021 keine grundsätzlichen Einwendungen gegen das Projekt vor-

gebracht. In Bezug auf die Einzelheiten wird auf die Ausführungen und die Begrün-

dungen in diesem Beschluss verwiesen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kennt-

nis genommen. 

 

Zu 1. und 2. 

Die Einwände beziehen sich auf die Grundlagen der schalltechnischen Untersu-

chung. Hierzu wird auf die entsprechenden Entscheidungen verwiesen. Es ist noch 

anzumerken, dass die schalltechnische Untersuchung vom Mai 1996 grundsätzlich 

überarbeitet wurde. Dementsprechend wird auf die Entscheidungen zu den aktuellen 

Stellungnahmen der Gemeinde verwiesen. 

 

Zu 3.1 

Hinsichtlich der Wasserversorgung wird auf die im Laufe des Verfahrens fortgeschrit-

tene Planung verwiesen. Zudem wurde der Wasserschutzgebietsumgriff mit Verord-

nung des Landratsamtes Bamberg vom 15.05.2019 geändert. 
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Die Vorhabenträger sichern zu, dass die Wasserversorgung des Marktes Hirschaid 

gewährleistet ist und dass das vom Markt Hirschaid geforderte Vorgehen den Pla-

nungen der Vorhabenträger entspricht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kostentragung nicht Gegenstand der Planfest-

stellung ist. 

 

Zu 3.2 

Hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Abwasserbeseitigung entspricht das vom Markt 

Hirschaid geforderte Vorgehen den Planungen der Vorhabenträger.  

Der geforderten vollständigen Umplanung der Oberflächenentwässerung sind die 

Vorhabenträger mit der 1. und 2. Planänderung und der dazugehörigen Tektur nach-

gekommen. Das Rieselbecken ist bereits zur 1. Planänderung entfallen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kostentragung nicht Gegenstand der Planfest-

stellung ist. 

 

Zu 4.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderung 

der Marktgemeinde Hirschaid wurde bereits mit der Durchbindung der S-Bahn nach 

Bamberg im Jahr 2010 erfüllt. 

 

Zu 4.2.1 

Die Vorhabenträger stellen mit Ihren Planungen die aktuellen Verkehrsbeziehungen 

wieder her. Die verdrängte Ferdinandstraße wird in gleicher Breite und Güte (keine 

bituminöse Tragschicht) in neuer Lage wiederhergestellt. Eine gleichwertige Wende-

möglichkeit, für die durch die Planungen der Vorhabenträger überplante Wendeplatte 

bei Anwesen Nr. 12 entsteht, wie vom Markt Hirschaid gefordert, südlich des Anwe-

sens Nr. 1.  

Die darüberhinausgehenden Forderungen der Gemeinde werden zurückgewiesen. 

Die Vorhabenträger können nicht zur Verbesserung der derzeitigen Situation ver-

pflichtet werden. Nach § 75 Abs. 1 Satz 1 1. HS können im Zuge der Planfeststellung 
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nur notwendige Folgemaßnahmen mit planfestgestellt werden (Anschluss und An-

passung). 

 

Zu 4.2.2 

Die Wendeplatte ist bereits Bestandteil der Planung. 

 

Zu 4.2.3 

Die Einwendung bezieht sich noch auf den Zustand der Straßenüberführung St 2244 

vor der Erneuerung des Überbaus durch den Straßenbaulastträger im Jahr 2009 und 

ist daher gegenstandslos. 

Die Forderung nach einem Radweg wird zurückgewiesen. Nur der Straßenbaulast-

träger der Straße (Staatliches Bauamt) könnte ein entsprechendes Verlangen äu-

ßern. Dies ist nicht der Fall.  

Die darüberhinausgehenden Forderungen der Gemeinde werden zurückgewiesen. 

Die Vorhabenträger können nicht zur Verbesserung der derzeitigen Situation ver-

pflichtet werden. Nach § 75 Abs. 1 Satz 1 1. HS können im Zuge der Planfeststellung 

nur notwendige Folgemaßnahmen mit planfestgestellt werden (d. h. Anschluss und 

Anpassung). 

 

Zu 4.3.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Details zu 

Ausführung der Straßenüberführung Grießweg wurden zwischen der Gemeinde 

Hirschaid und den Vorhabenträgern abgestimmt. Die Kreuzungsvereinbarung ist un-

terzeichnet, so dass die Forderungen überholt sind. 

 

Zu 4.3.2 

Der Forderung nach einer Sondervereinbarung wird nicht entsprochen. Die Vorha-

benträger passen lediglich den Bestand an. Zudem fällt nach dem Umbau weniger 

Niederschlagswasser an, da das direkt auf der Eisenbahnüberführung anfallende 

Wasser über die Bahnentwässerung geführt wird. 
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Die Forderung nach einem direkten Bahnsteigzugang wird zurückgewiesen. Der Zu-

gang ist über die verfahrensgegenständliche Planung gewährleistet. 

 

Zu 4.3.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Fußgänger-

unterführung ist Bestandteil der Planung. Die Abstimmung der Details ist bereits er-

folgt und die Kreuzungsvereinbarung unterzeichnet. 

 

Zu 4.3.4 

Die Forderungen der Gemeinde Hirschaid nach einer befestigten Grabensohle ist Be-

standteil der Planung. 

 

Zu 4.3.5 

Die Einwendung bezieht sich noch auf den Zustand der Straßenüberführung St 2244 

vor der Erneuerung des Überbaus durch den Straßenbaulastträger im Jahr 2009 und 

ist daher gegenstandslos. 

Die Forderung nach einem Radweg wird zurückgewiesen. Nur der Straßenbaulast-

träger des Bauwerks Straßenüberführung St 2244 (Staatliches Bauamt) könnte ein 

entsprechendes Verlangen äußern. Dies ist nicht der Fall. 

 

Zu 5.1 

Die Forderungen der Gemeinde Hirschaid wurden mit der 2. Planänderung umge-

setzt. 

 

Zu 5.2 

Bei der Auswahl der Ausgleichflächen ist es das Ziel, den räumlich-funktionalen Zu-

sammenhang zum Eingriffsort herzustellen, daher ist eine beliebige Verlegung von 

Ausgleichsflächen nicht möglich. Mit der 1. und 2 Planänderung wurden die benötigte 

Fläche deutlich verringert und auf ein unvermeidbares Mindestmaß beschränkt. Zu-
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dem wird ein Teil der Ausgleichsmaßnahmen in den Steinbruch Ludwag verschoben, 

so dass auch hier eine Verringerung des Flächenbedarfs erfolgt. 

2. Stellungnahme vom 27.10.2017, Az. 144-14 L/mm 
1. Namens und mit Vollmacht unserer Mandantschaft erheben wir hiermit nachfol-
gend Einwendungen im Rahmen des derzeit laufenden Planänderungsverfahrens für 
den Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf-Hirschaid-Strullendorf. 

Entsprechend der Bestätigung der Anhörungsbehörde vom 16.08.2017 gibt der Markt 
Hirschaid nachfolgend eine einheitliche Stellungnahme mit Einwendungen aus öffent-
lich-rechtlicher als auch privatrechtlicher Sicht ab. 

Zunächst wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Markt Hirschaid sich be-
reits mit Einwendungen gegen die Ausgangsplanung aus dem Jahre 1996 gewandt 
hat. Die seinerzeit mit Schreiben vom 05.03.1997 in das Verfahren eingebrachten 
Einwendungen der Marktgemeinde werden an dieser Stelle ausdrücklich in Bezug 
genommen. Das Schreiben wird als Anlage 1 diesem Einwand noch einmal in Kopie 
beigefügt; hierauf wird verwiesen. 

Des Weiteren wird an dieser Stelle auf die im Namen aller von uns vertretenen Ein-
wendungsführer im Rahmen dieses Planänderungsverfahrens erhobenen allgemei-
nen Einwendungen gemäß Schreiben vom 25.10.2017 und 27.10.2017 Bezug ge-
nommen und verwiesen. 

Nachfolgend sind in dem vorliegenden Schreiben die individuellen Einwendungsas-
pekte konkretisiert, gegen die sich der Markt Hirschaid im Rahmen des vorliegenden 
Planänderungsverfahrens wendet. Der Markt Hirschaid stützt insoweit seine Einwen-
dungen auf die Verletzung des durch Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Selbstverwal-
tungsrechtes, da mit der vorliegenden Planung in bestehende Planungen der Ge-
meinde eingegriffen wird bzw. die Möglichkeiten künftiger Planungen in unzumutbarer 
Weise beeinträchtigt werden. 

Des Weiteren stützt die Gemeinde ihre Einwendungen auf ihre Eigenschaft und Be-
troffenheit als öffentlicher Rechtsträger, insbesondere als Grundstückseigentümer 
sowie als Baulastträger, insbesondere gemeindlicher Straßen- und Wegeverbindun-
gen, sowie aufgrund des Umstandes, dass sich bei Verwirklichung des Vorhabens 
besondere Verpflichtungen für die Marktgemeinde, insbesondere aus der Anwendung 
des Eisenbahnkreuzungsgesetzes, ergeben. 

Im Einzelnen wendet sich die Marktgemeinde gegen folgende Teile der Planung in 
der Form ihrer geänderten Fassung: 

2. Grundsätzliches zum Verfahren 

Anschließend an die bereits im Jahre 1997 erhobenen Einwendungen vertritt die 
Marktgemeinde auch weiterhin die Auffassung, dass die Bezeichnung des streitbe-
fangenen Vorhabens als Ausbaumaßnahme dem Grunde nach einen Etiketten-
schwindel darstellt und es sich vielmehr im Ergebnis um eine vollständige Neubau-
maßnahme handelt. Auch dieser Umstand würde in planungsrechtlicher Hinsicht er-
fordern, dass der Vorhabenträger nicht das von ihm 1996 beantragte Verfahren, wel-
ches über 20 Jahre allein aus Gründen, die der Vorhabenträger für sich zu verantwor-
ten hat, nicht fortgeführt wurde und faktisch zum Ruhen gekommen ist, nicht durch-
greifen würde, sondern der Vorhabenträger gezwungen wäre, ein neues Planfeststel-
lungsverfahren einzuleiten. Dies hätte mannigfaltige rechtliche Auswirkungen, die von 
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weitreichender Bedeutung sind. Es handelt sich hier exemplarisch aufgezählt um den 
Wegfall des Schienenbonus, den Wegfall der bisherigen Veränderungssperre und die 
damit einhergehende Notwendigkeit für den Vorhabenträger, seine Planung auf die 
aktuellen Verhältnisse unter anderem auch bezüglich der zwischenzeitlich durchge-
führten Bauleitplanung der betroffenen Kommunen, so auch der Marktgemeinde 
Hirschaid, anzupassen und nicht in unzumutbarer und planungsrechtlich nicht zu 
rechtfertigender Weise sich diesbezüglich einen Rechtszustand zu Nutze zu machen, 
der 20 Jahre alt ist. 

So wie es dem Vorhabenträger bezogen auf die zwischenzeitliche gesetzliche Ent-
wicklung im naturschutzrechtlichen Bereich verwehrt ist, auf den alten Rechtszustand 
abzustellen, muss es in konsequenter Weise geboten sein, das Verfahren insgesamt 
auf tragfähige planungsrechtliche Grundlagen in Form einer grundsätzlichen und voll-
umfänglichen Aktualisierung der rechtlichen Grundlagen zu stellen. 

Dies wird im Anschluss an die Ausführungen im allgemeinen Einwendungsschriftsatz 
an dieser Stelle für die Marktgemeinde noch einmal ausdrücklich betont und gefor-
dert. 

3. Planungsgrundlagen und Darstellungen in den Planunterlagen 

In den Planunterlagen ist nicht dargelegt, wie die Projektrealisierung im Falle einer 
Planfeststellung unter anderem in zeitlicher Hinsicht vorhabenträgerseits geplant ist. 
Zum einen fehlen tragfähige Angaben zur zeitlichen Dimensionierung der Projekt-
durchführung an sich und in konkreto zur Durchführung der Einzelmaßnahmen im 
Planfeststellungsabschnitt. So heißt es im Erläuterungsbericht auf Seite 119 lediglich 
pauschal, dass das Projekt in mehrere Bauphasen aus betrieblichen und bautechni-
schen Gründen aufgeteilt werde und eine zeitliche Staffelung der Arbeiten an kreu-
zenden Verkehrswegen vorgenommen werde. 

Aus Sicht der Marktgemeinde Hirschaid ist das Projekt bezüglich seiner zeitlichen 
Organisation und Durchführung und der sich daraus ergebenden Auswirkungen auf 
die betroffenen Kommunen im vorliegenden Planfeststellungsabschnitt nicht hinrei-
chend erkennbar. Seitens der Marktgemeinde Hirschaid wird gefordert, dem Vorha-
benträger aufzugeben, ein konkretes zeitliches Baukonzept ergänzend zu erstellen 
und in die Planfeststellungsunterlagen aufzunehmen. Es ist für die Marktgemeinde, 
wie auch für die anderen Kommunen und insbesondere auch die Bürgerinnen und 
Bürger auf der Basis der vorliegenden Unterlagen nicht erkennbar, wie sich die Aus-
ruhrungen des Projektes im Abschnitt konkret gestalten würden. Im Hinblick auf die 
Anstoßfunktion der Planfeststellungsunterlagen ist es den Betroffenen, so auch der 
Marktgemeinde nicht möglich, zu den Auswirkungen während der Projektdurchfüh-
rung vollumfänglich Stellung zu nehmen, da maßgebliche Aussagen, wie ein voll-
ständiges zeitliches Durchführungskonzept den Unterlagen nicht zu entnehmen ist, 
sondern sich die Unterlagen auf pauschale Aussagen, wie vorstehend aus dem Er-
läuterungsbericht zitiert, beschränken. 

Marktgemeindlicherseits bleiben hier ergänzende Ausführungen nach Vorlage eines 
konkreten Zeitkonzeptes ausdrücklich vorbehalten. 

4. Neubau Eisenbahnbrücke (EÜ) Lindlesgraben bei Bahn-km 49,543 

Gemäß lfd. Nr. 66 des Bauwerksverzeichnisses soll bei Bahn-km 49,543 ein Ersatz-
neubau der Eisenbahnüberführung über den Lindlesgraben erfolgen. 

Als technische Ausmaße für die Planung sind eine lichte Weite von 2,70 m und eine 
lichte Höhe von 1,90 m bei einer Bauwerkslänge von 22 m vorhabenträgerseits vor-
gesehen. 
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Aus Sicht der Marktgemeinde Hirschaid wird bezogen auf diesen Ersatzneubau auf 
Folgendes hingewiesen: 

Die vorhandene Eisenbahnüberführung ist in Form einer Gewölbebrücke ausgestal-
tet. Derzeit ist es im Rahmen der bestehenden Gewölbebrücke möglich, fußläufig die 
Bahnstrecke zu queren. Es handelt sich hierbei um eine Durchgangsmöglichkeit, die 
von zahlreichen, unter anderem Hirschaider Bürgern genutzt wird. Gerade vor dem 
Hintergrund, dass die geplante Ausbaumaßnahme des Vorhabenträgers in Form der 
Verbreiterung der bestehenden Strecke und der damit einhergehenden mannigfalti-
gen Störungen der bestehenden Vernetzungsstruktur der westlich wie östlich der 
Bahnstrecke gelegenen Orte bzw. Ortsteile von Hirschaid und Altendorf, ist es von 
grundlegender Bedeutung, dass im Rahmen der Ausbaumaßnahme die zukünftige 
Vernetzungsstruktur aufrechterhalten bzw. im Rahmen der notwendigen technischen 
Änderungen bestmöglich erneuert und für die Zukunft ausgestaltet wird. Hierzu ge-
hört auch die fußläufige Querungsmöglichkeit im Rahmen des Eisenbahnüberfüh-
rungsbauwerkes am Lindlesgraben. Auch wenn das betroffene Bauwerk nicht auf der 
gemeindlichen Flur der Marktgemeinde Hirschaid gelegen ist, sieht es die Marktge-
meinde im Hinblick auf den allgemeinen Belang der Aufrechterhaltung einer tragfähi-
gen Vernetzungsstruktur zwischen den Gemeinden und Orten für die betroffenen 
Bürger und Bürgerinnen als notwendig und essentiell an, bezogen auf diese fußläufi-
ge Querungsmöglichkeit darauf zu dringen, dass vorhabenträgerseits das Ersatzneu-
bauwerk hinsichtlich seiner lichten Weite und Höhe so ausgestaltet wird, dass auch 
zukünftig die heute gegebene fußläufige Querungsmöglichkeit aufrechterhalten wird. 
Hierzu wäre es notwendig, dass neben dem Gerinne des Lindlesgrabens ein Fußweg 
mit einer Breite von mindestens 1,25 m technisch vorgesehen wird. 

5. Umbau der Straßenbrücke Griesweg bei Bahn-km 50,406 

5.1 Gemäß lfd. Nr. 186 des Bauwerksverzeichnisses plant der Vorhabenträger bei 
km 50,406, die bestehende Straßenüberführung (SÜ) Griesweg im Rahmen einer 
Umbaumaßnahme für die zusätzlichen Streckengleise zu ertüchtigen. Hierzu soll das 
östliche Widerlager abgefangen und die Gesimskappen erneuert werden einschließ-
lich Berührungsschutz inkl. Kragarmverlängerung und inkl. Anpassung der Straßen-
beleuchtungsanlagen. 

Im Rahmen der Ertüchtigung ist des Weiteren der Neubau von sogenannten Anprall-
böcken vorgesehen. 

Gemäß der Ausführungen auf Seite 71 unter Ziffer 5.2.3 des Erläuterungsberichtes ist 
die vorhandene Straßenüberführung als sogenanntes Dreifeldbauwerk mit in die Bö-
schung zurückgesetzten Widerlagern erstellt worden. Durch das bestehende mittlere 
Feld führen die beiden Bestandsgleise der Strecke Nürnberg-Bamberg. Das östliche 
Randfeld dient zur Zeit der Durchbindung eines bahnparallelen Wirtschaftsweges im 
Brückenbereich. 

Zur Herstellung des sogenannten vertikalen Berührungsschutzes und zur Errichtung 
passiver Schutzeinrichtungen werden die Gesimskappen auf gesamter Länge abge-
brochen und mit neuen Abmessungen wiederhergestellt. Dazu ist es erforderlich, die 
Kragarme der Randfertigteile abzubrechen und zu verlängern. Vor den Pfeilern der 
Straßenüberführung werden sogenannte Anprallböcke angeordnet. Im Rahmen der 
Trassierung erfordern die bestehenden Pfeiler der Straßenüberführung Griesweg ei-
ne Verbreiterung des Mittengleisabstandes auf ca. 8 m. Diese Verbreiterung wird 
fortgesetzt bis zum erforderlichen Abstand am geplanten Mittelbahnsteig des Halte-
punktes Hirschaid (Seite 50 des Erläuterungsberichtes). 
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Vorhabenträgerseits ist der Marktgemeinde hierzu der Entwurf einer Kreuzungsver-
einbarung im Mai 2017 vorgelegt worden. 

5.2 Die Marktgemeinde hat zwischenzeitlich durch eine technische Beratung sich 
über die Notwendigkeit und Geeignetheit der vorhabenträgerseits vorgesehenen Um-
baumaßnahme informiert. Nach sachverständiger Einschätzung sind die prognosti-
zierten Umbaukosten in Höhe von ca. 1,63 Mio. Euro (brutto) nach der in der Kreu-
zungsvereinbarung übermittelten Kostenaufstellung (Stand: 30.04.2015) als relativ 
hoch anzusehen. Aus technischer Sicht wird der Umbau selbst ebenfalls sachver-
ständig als sehr aufwändige Maßnahme angesehen. Darüber hinaus fehlt eine Aus-
sage, ob die vorhandenen Randträger des Überbaus für die geplante Kappenverbrei-
terung überhaupt ausreichend dimensioniert sind. 

Aus sachverständiger Sicht drängt sich als technisch anzustrebende einwandfreie 
Lösung der Neubau einer Straßenüberführung in Form eines sogenannten Einfeld-
Rahmenbauwerks mit Überbaufertigteilen an. Die erforderliche lichte Weite beträgt 
rund 24 m, in der Schräge 25,33 m.  

Aus sachverständiger Sicht ergeben sich bei einem neuen Brückenbauwerk insbe-
sondere folgende Vorteile: 

• keine Stützen zwischen den Gleisen 

• keine Anprallböcke im Gleisbereich 

• längere Lebensdauer im Hinblick auf das neu erstellte Bauwerk. 

• ein nach zurzeit gültigen neuen Regelwerken einwandfrei neu erstelltes Bauwerk 

5.3 Auf dieser Grundlage hat die Marktgemeinde sich entschlossen, im Rahmen 
des laufenden Verfahrens eine dementsprechende technische Umplanung einzufor-
dern, die einen Neubau der Straßenüberführung Griesweg bei km 50,406 vorsieht. 

In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass ausweislich des Gliederungspunk-
tes 1.7 des Erläuterungsberichtes zur Kreuzungsvereinbarung vorhabenträgerseits 
ein Fiktiventwurf für die Erneuerung des Bauwerkes aufgestellt worden sein soll. Die-
ser Fiktiventwurf ist der Marktgemeinde nicht bekannt. Es wird um entsprechende Of-
fenlegung und Zurverfügungstellung des Fiktiventwurfes einschließlich Kostenüber-
sicht ersucht, um im Rahmen des laufenden Verfahrens sachverständig den bahn-
seits erarbeiteten Fiktiventwurf prüfen zu können. 

Des Weiteren wird seitens der Marktgemeinde klargestellt und gefordert, dass sämtli-
che Kosten für diese technischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Straßen-
überführung Griesweg, unabhängig von der Frage, ob es im Ergebnis nur zu dem 
bahnseits geplanten Umbau oder aber der marktgemeindlicherseits verfochtenen 
Neubaumaßnahme kommt, vorhabenträgerseits zu tragen sind. Die Maßnahme ist 
ausschließlich durch den viergleisigen Streckenausbau ausgelöst und mithin im 
Rahmen der Verantwortlichkeit vorhabenträgerseits vollumfänglich kostenmäßig zu 
tragen. 

Des Weiteren wird marktgemeindlicherseits sowohl für eine etwaige Umbau- als auch 
für eine Neubaumaßnahme der Straßenüberführung klarstellend gefordert, dass der 
derzeitige Bestand des Geh- und Radweges auf der Nordseite und des Gehweges 
auf der Südseite der Straßenbrücke Griesweg keine Verschlechterung, insbesondere 
im Sinne einer Verschmälerung der nutzbaren Wegebreiten erfahren darf. 

6. Verlängerung Bahndurchlass und Neubau eines Wegdurchlasses bei Bahn-km 
50,697 
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Unter lfd. Nr. 67 des Bauwerksverzeichnisses bei Bahn-km 50,697 ist ein Ersatzneu-
bau für den bestehenden Durchlass unter den Streckengleisen mit einer lichten Weite 
von 1,15 m, lichten Höhe von 0,70 m sowie einer Bauwerkslänge von 30 m in Form 
eines Stahlbetonrahmens geplant. Entsprechend wird auf der Ostseite der Durchlass 
unter dem zu verlegenden Wirtschaftsweg, Bauwerks-Nr. 174, in gleicher Dimensio-
nierung neu erstellt. 

Aus Sicht der Marktgemeinde ist hier entsprechend den allgemein gültigen Planungs-
grundsätzen zu fordern, dass der Durchlass sowohl unter der Bahnstrecke als auch 
unter dem Wirtschaftsweg nachgewiesenermaßen so ausgestaltet wird, dass das 
wasserwirtschaftlich in diesem Zusammenhang als Bemessungsgrundlage dienende 
sogenannte hundert jährige Hochwasser (HQ100) berücksichtigt ist. Aus Sicht der 
Marktgemeinde ist entsprechend den Vorgaben des Wasserwirtschaftsamtes Kro-
nach daher von deutlich erhöhten Abmessungen, beispielsweise einer lichten Weite 
von mindestens 2,50 mauszugehen. 

Die Kosten der Maßnahme sind in voller Höhe vorhabenträgerseits zu tragen. 

7. Verbreiterung der Eisenbahnüberführung (EÜ) Maximilianstraße bei Bahn-km 
51,030 

7.1 Unter lfd. Nr. 68 des Bauwerksverzeichnisses ist die Eisenbahnüberführung 
Maximilianstraße bei Bahn-km 51,030 behandelt. Nach dem Beschrieb im Bauwerks-
verzeichnis soll die Eisenbahnüberführung nicht vollständig erneuert werden, sondern 
lediglich eine Erweiterung der bestehenden Eisenbahnüberführung nach Osten für 
die zwei neuen Streckengleise erfolgen, so dass sich die Bauwerkslänge von derzeit 
17,30 m auf 26,40 m für das gesamte Bauwerk erhöhen würde. 

Bei der unterführten Straße, der Maximiliansstraße, handelt es sich um eine klassifi-
zierte Straße in Form der Kreisstraße BA 27 des Landkreises Bamberg. 

Im Zusammenhang mit diesem Bauwerk bezieht sich die Marktgemeinde auf Pla-
nungsvarianten, die der Vorhabenträger, Ende der 90iger Jahre entwickelt hat. Sei-
nerzeit wurden vom Haltepunkt Hirschaid, der nördlich der Maximiliansstraße gelegen 
ist, die bei den Außenbahnsteigen sowie der Mittelbahnsteig über die Eisenbahnüber-
führung Maximilianstraße hinweg in südliche Richtung verlängert. Demgegenüber 
enden sämtliche Bahnsteige in der momentanen Planfassung in südlicher Richtung 
unmittelbar vor Beginn der Eisenbahnüberführung Maximilianstraße. 

Die Verlängerung der Bahnsteige in Richtung Süden über die Eisenbahnüberführung 
der Maximilianstraße hinaus ist für die Marktgemeinde von herausragender prakti-
scher Bedeutung für die Zukunft, da über diese Anbindungen, insbesondere der west-
lich wie östlich gelegenen Außenbahnsteige, im Zuge der Verlängerung über die Ma-
ximilianstraße hinaus die südlich der Maximilianstraße gelegenen und vorhandenen 
Park- und Ride-Parkplätze unmittelbar fußläufig und barrierefrei an den Haltepunkt 
Hirschaid auf der nördlichen Seite der Maximilianstraße angeschlossen werden kön-
nen. 

Nicht nur unter Attraktivitätsgesichtspunkten, sondern insbesondere auch unter Si-
cherheitsaspekten, das heißt der Verkehrssicherheit, ist festzuhalten, dass die vorha-
benträgerseits im Jahre 1998 verfochtene Alternative bezüglich der Ausgestaltung 
des Haltepunktes Hirschaid und der hierin umfassten Bahnsteigausgestaltung im Zu-
sammenhang mit der notwendigen Umgestaltung der Eisenbahnüberführung Maximi-
lianstraße den zutreffenden Planungsansatz darstellte. Soweit in der vorliegenden 
Planung nunmehr die Bahnsteige unmittelbar vor Beginn der Eisenbahnüberführung 
Maximilianstraße auf der nördlichen Seite der Maximilianstraße enden, wird dieser für 
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den Markt Hirschaid und auch objektiv entscheidende planungsrechtliche Ansatz voll-
ständig zerstört. 

Marktgemeindlicherseits wird daher gerügt, dass planungsrechtlich der Haltepunkt 
Hirschaid bezogen auf seine fehlende Anbindung an die Park- und Ride-Parkplätze 
fehlerhaft projektiert ist. Die Marktgemeinde fordert unter Anknüpfung an den Pla-
nungsansatz aus dem Jahre 1998, insbesondere die beiden Außenbahnsteige des 
Haltepunktes Hirschaid in südliche Richtung über die Eisenbahnüberführung Maximi-
lianstraße sowohl auf der West- als auch auf der Ostseite fortzuführen, um eine barri-
erefreie Zuwegung und Anbindung der Park- und Ride-Parkplätze auf der Südseite 
der Maximilianstraße zu ermöglichen und sicherzustellen. 

Alternativ wird gefordert, die Außenbahnsteige mit einer Länge von 210 m über die 
Eisenbahnüberführung Maximilianstraße in Richtung Süden zu verschieben und hier-
durch im Norden eine entsprechende Verkürzung des Haltepunktes vorzunehmen. 

Bezüglich des Planungsansatzes von 1998 wird auf die als Anlage 2 verwiesen. Es 
handelt sich um einen Lageplan mit der Bezeichnung "Anlage 4.6" zur Planänderung 
mit dem Datum 31.07.1998. 

7.2 Des Weiteren ist bezogen auf das Bauwerk der Eisenbahnüberführung Maximi-
lianstraße hinsichtlich der Bauphase und der Baudurchführung einzugehen. 

Nach den Ausführungen des Vorhabenträgers unter anderem auf Seite 68 des Erläu-
terungsberichtes ist beabsichtigt, die Maximilianstraße während der Bauarbeiten für 
den Kfz-Verkehr zu sperren. Der Verkehr soll über die Staatsstraße St 2244 und den 
Griesweg bzw. die Industriestraße umgeleitet werden. Ein Durchgang für den Fuß-
gängerverkehr soll während der Bauarbeiten offengehalten werden. Kurzzeitige Sper-
rungen seien aber auch hier möglich. Für die Fußgänger stünde zum Zeitpunkt der 
Bauarbeiten an der Eisenbahnüberführung Maximilianstraße noch der bestehende 
Unterführungsdurchgang bei Bahn-km 51,225 im Norden zur Verfügung. 

Mit dieser geplanten Vollsperrung verkennt der Vorhabenträger vollständig die Ver-
kehrsbedeutung der Kreisstraße BA 27, Maximilianstraße, die eine der zentralen, 
wenn nicht die zentrale straßenmäßige Hauptschlagader in Hirschaid in West-Ost-
Richtung darstellt und die unmittelbare Anbindung an die östlich der Bahntrasse ver-
laufende Autobahn A 73 darstellt. Nach aktuellen Verkehrszählungsauswertungen ist 
die Maximilianstraße täglich mit bis zu 14.000 Fahrzeugen belastet. 

Dies ist für eine Kreisstraße ein sehr hoher Auslastungswert, der teilweise nicht von 
Staatsstraßen oder sogar von Bundesstraßen anderenorts als durchschnittlicher Aus-
lastungsfaktor erreicht wird. Vor diesem Hintergrund ist die geplante Vollsperrung der 
Maximilianstraße während der Durchführung der Baumaßnahmen an der Eisenbahn-
überführung Maximilianstraße dem Grunde nach nicht akzeptabel. Sie würde zu ei-
nem vollständigen Zusammenbrechen des innerörtlichen Verkehrs in Hirschaid füh-
ren. Die vorhabenträgerseits benannten Umleitungsstrecken sind in keiner Weise von 
ihrer technischen Ausgestaltung als auch von ihrer Lage im Verkehrsnetz auch nur 
ansatzweise geeignet und in der Lage, selbst temporär begrenzt, den täglich auf der 
Maximilianstraße abzuwickelnden Verkehr aufzunehmen. 

Vor diesem Hintergrund wird marktgemeindlicherseits daher ausdrücklich und unab-
dingbar gefordert, die vorhabenträgerseits für die Bauphase angekündigte Vollsper-
rung der Eisenbahnüberführung Maximilianstraße in den Planungsunterlagen zu 
streichen und stattdessen die ständige Offenhaltung und Befahrbarkeit der Maximili-
anstraße auch im Bereich der Eisenbahnüberführung Maximilianstraße während der 
Bauphase aufrechtzuerhalten. 
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Dass dies ohne weiteres technisch möglich ist, zeigen entsprechende Erfahrungen 
und Vorgehensweisen des Vorhabenträgers anderenorts. So ist nach den vorliegen-
den Erkenntnissen der Marktgemeinde beispielsweise im Bereich Erlangen ebenfalls 
bei Arbeiten an einer Eisenbahnüberführung die Durchlässigkeit während der Bau-
phase aufrechterhalten worden. Technisch ist eine solche Umsetzung der Baumaß-
mahne ohne Einschränkungen möglich. Es kann bezogen auf die berechtigten Be-
lange der Marktgemeinde nicht angehen, dass der Vorhabenträger aus Bequemlich-
keitsgründen für sich in den Planungen eine Vollsperrung vorsieht und damit unbe-
rechtigter Weise vollständig zu Lasten Dritter und deren berechtigter Belange, wie 
hier der Marktgemeinde Hirschaid, sich planungsrechtlich eine Vollsperrung einer 
entscheidenden Verkehrsader mitten in der Ortslage von Hirschaid genehmigen las-
sen möchte. 

Dementsprechend ist die planungsrechtliche Grundlage des Vorhabenträgers umzu-
gestalten und auflagentechnisch in der Planfeststellung vorzusehen, dass der Vorha-
benträger im Benehmen mit dem Straßenbaulastträger der Kreisstraße, dem Land-
kreis Bamberg, sowie der Marktgemeinde ein Konzept entwickelt, wie die Baumaß-
nahme im Bereich der Eisenbahnüberführung Maximilianstraße im Rahmen der Pro-
jektdurchführung konkret unter Berücksichtigung der berechtigten Belange aller Betei-
ligten umgesetzt werden kann und umgesetzt werden muss, um einen vollständigen 
Zusammenbruch der Verkehrsbeziehungen in der zentralen Ortslage von Hirschaid 
definitiv zu vermeiden. 

7.3 Ein weiterer Aspekt, der unmittelbar mit der Eisenbahnüberführung Maximilian-
straße in Beziehung steht, ist das Bauwerk lfd. Nr. 190 des Bauwerksverzeichnisses. 
Es handelt sich hierbei um ein Pumpwerk, welches im Rahmen der Entwässerung der 
Straßenunterführung und der Grundwasserwanne von technisch grundlegender Be-
deutung ist. Das Pumpwerk soll an seinem derzeitigen Standort abgebrochen wer-
den, da es der Erweiterung des Bahnköpers in Richtung Osten im Wege wäre und 
soll um einige Meter östlich versetzt in den vorhandenen Abmessungen neu errichtet 
werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Anpassung der Zuleitung mit dem 
Durchmesser DN800 aus der Grundwasserwanne sowie die Neuverlegung der 
Druckleitung und des Anschlusses an den vorhandenen Kanal erforderlich. 

Eigentümer, Betreiber und Unterhaltungspflichtiger der Gesamtanlage ist der Land-
kreis Bamberg als Straßenbaulastträger für die klassifizierte Kreisstraße BA 27, Ma-
ximilianstraße. 

Bezogen auf die zentrale Lage und Bedeutung der Maximilianstraße im Bereich der 
zentralen Ortslage von Hirschaid hat die Marktgemeinde sich auch mit der Thematik 
einer Verlegung des Pumpwerkes in den Bereich westlich der Bahn auseinanderge-
setzt. Alternativ hierzu wurde unter sachverständiger Begleitung überprüft, die beste-
hende Trasse der Entwässerungsleitung zwischen Pumpwerk und Friesnitzgraben 
mit einer separaten Leitung unter der Bahnlinie von Osten in den westlichen Bereich 
zu kreuzen und zu verlängern und hierüber eine neue Anbindung an das Entwässe-
rungsnetz zu schaffen. Die separate Leitung würde in den westlich der Bahnlinie ge-
legenen Bereich auf Höhe Stiberstraße, geführt werden. 

Der Marktgemeinderat hat sich für diese Alternative entschieden. Das Pumpwerk 
kann auf der östlichen Seite verbleiben, die bestehende Trasse der Entwässerungs-
leitung zwischen Pumpwerk und Friesnitzgraben soll aber mit einer separaten Leitung 
unter der Bahnlinie in den Bereich westlich der Bahn (Stiberstraße) verlängert wer-
den. 
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Im Hinblick auf die Straßenbaulast des Landkreises Bamberg ist hierzu eine Klärung 
zwischen dem Straßenbaulastträger und dem Vorhabenträger herbeizuführen. Im 
Hinblick auf die doch maßgebliche und dauerhafte Umgestaltung ist mit Blick in die 
Zukunft die marktgemeindlicherseits vorliegend geforderte Anpassung des Entwässe-
rungssystems technisch objektiv sinnvoll und geboten. Sie ist daher im Weiteren ent-
sprechend zu berücksichtigen. Die Marktgemeinde ist bezüglich dieses Aspektes 
selbstverständlich bereit, konstruktiv im Benehmen mit dem Vorhabenträger und dem 
Landkreis Bamberg als zuständigen Straßenbaulastträger eine technisch einwand-
freie Lösung zu erarbeiten und umzusetzen. Es wird an dieser Stelle jedoch klarge-
stellt, dass die Marktgemeinde diesbezüglich keinerlei Kostenlast trifft bzw. treffen 
kann und darf. 

8. Neubau einer Eisenbahnüberführung (EÜ) Bahnsteigunterführung bei Bahn-km 
51,121 

8.1 Unter lfd. Nr. 69 des Bauwerksverzeichnisses ist bei Bahn-km 51,121 der Neu-
bau einer Eisenbahnüberführung in Form einer Fußgängerunterführung des Halte-
punktes Hirschaid mit einer lichten Weite von 3,50 m, einer lichten Höhe von 2,50 m 
sowie einer Bauwerkslänge von 30,57 m in Stahlbetonrahmen vorgesehen. 

Diese Anlage soll zukünftig die im Rahmen der Bestandsstrecke bei Bahn-km 51,225 
vorhandene Fußgängerunterführung vollständig ersetzen. Die bestehende Fußgän-
gerunterführung bei Bahn-km 51,225 soll gemäß lfd. Nr. 70 des Bauwerksverzeich-
nisses vollständig zurückgebaut werden. 

Der Vorhabenträger hat der Marktgemeinde im Mai 2017 hierfür den Entwurf einer 
Kreuzungsvereinbarung übermittelt. In der Beschreibung im Erläuterungsbericht zur 
Kreuzungsvereinbarung unter Gliederungspunkt 1.4 führt der Vorhabenträger aus, 
dass die bestehende Eisenbahnüberführung in Form der Fußgängerunterführung ver-
längert werden müsste, um sie an die Viergleisigkeit anzupassen. Darüber hinaus 
würde eine Aufweitung des bestehenden Bauwerkes von derzeit 2,50 m auf 3,50 m 
lichte Weite erforderlich werden, da durch die Ein- und Aussteigerzahlen eine größere 
lichte Weite erforderlich werde. Insgesamt seien die Maßnahmen umfangreicher als 
ein Ersatzneubau an anderer Stelle, den die Vorhabenträgerseite mit dem nunmehr 
unter lfd. Nr. 69 vorgesehenen Bauwerk planungsrechtlich vorsieht. 

8.2 In Anbetracht des Umstandes, dass der Haltepunkt Hirschaid Haltestelle für S-
Bahnen und Regionalexpresszüge ist und im Zuge der Ausbaumaßnahme die Attrak-
tivität des Haltepunktes mit einem höheren Fahrgastaufkommen auch am Haltepunkt 
Hirschaid verbunden sein wird, ist aus Sicht der Marktgemeinde Hirschaid die mo-
mentan vorgesehene lichte Breite des neuen Bahnunterführungsbauwerkes von le-
diglich 3,50 m als zu gering und damit unterdimensioniert anzusehen. 

Der Markt Hirschaid hat auch bezogen auf diese Maßnahme sich sachverständiger 
Prüfung bedient und kommt zu der Einschätzung, dass mindestens eine lichte Weite 
von 5,0 m für die Unterführung planungsbedingt notwendig ist und entsprechend zu 
realisieren ist. 

8.3 Aus fachlicher Sicht sprechen folgende Aspekte maßgeblich und zwingend für 
eine lichte Weite von mindestens 5,0 m: 

a) Für die Mindestbreite nach RiL 813.0202 ergibt sich zur Vermeidung einer so-
genannten Schlauchwirkung bei 31,0 m Länge eine Breite von 3,10 m; hinzukommt 
ein Zuschlag, der dadurch bedingt ist, dass als gestalterisches Mittel keine Öffnungen 
oder Oberlichter in der Unterführung eingeplant sind. Hierdurch ergibt sich das Be-
dürfnis nach einem geringeren Verhältnis zwischen Länge und Breite des Bauwerks 
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bei der Annahme einer Schlauchwirkung, so dass sich unter Berücksichtigung des 
Verhältnisses zwischen Länge und Breite der Unterführung im Verhältnis von 10: 1 
plus dem Fehlen von Öffnungen und Oberlichtern eine Mindestbreite von 5,0 m fach-
technisch ergibt. 

b) Darüber hinaus ist insbesondere in Stoßzeiten (Berufungsverkehr, Schüler etc.) 
zukünftig mit der Ausbaumaßnahme von einem noch deutlich gesteigerten Kunden- 
und damit Personenaufkommen auszugehen. 

Wenn man diesbezüglich in einer Parallelwertung die Richtlinien für die Anlage von 
Erschließungsanlagen nach EAE 85/95 und EAHV 93 in Bezug nimmt, ergibt sich 
ebenfalls eine Mindestbreite von 5,0 m. 

Diese errechnet sich wie folgt: 

Wandabstand    0,25 m  

2 Radfahrer, 2 x 1 m =   2,00 m 

2 Fußgänger, 2 x 0,75 m =   1,50 m 

1 Kinderwagen oder Rollstuhl  1,00 m 

Wandabstand    0,25 m 

gesamte Breite mindestens  5,00 m 

c) Es kommt des Weiteren fachtechnisch unter dem Gesichtspunkt "mobilitätsein-
geschränkter Personen" die Regelung RiL 813.0205 zum Tragen. 

Danach ist der Lichte-Weite-Faktor von 3,5 m für Gehbehinderte zu gering. Insoweit 
wird darauf hingewiesen, dass in einem Bereich zwischen 4,0 m und 8,0 m kein takti-
les Leitsystem erforderlich ist. 

d) Darüber hinaus wird in tatsächlicher Hinsicht darauf hingewiesen, dass auf der 
viergleisigen Ausbaustrecke überwiegend für Bahnhofsunterführungen lichte Weiten 
von 5,0 m und mehr vorgesehen und ausgeführt wurden. Als Beispiel wird der Halte-
punkt Ebing bei Bahn-km 74,642 angeführt, der ebenfalls eine ausgeführte lichte Wei-
te von 5,0 m aufweist. Dabei ist im Vergleich zu berücksichtigen, dass das Personen-
aufkommen im Bereich des Haltepunktes Hirschaid das Aufkommen am Haltepunkt 
Ebing deutlich überschreiten wird. 

e) Und es kommt ein Letztes hinzu: 

Es gibt Unterlagen aus den nunmehr seit 20 Jahren andauernden Verfahren, konkret 
vom 31.07.1998, in denen die Bahnunterführung unter lfd. Nr. 80 des Bauwerksver-
zeichnisses sogar mit einer lichten Weite von 6,0 m vorhabenträgerseits bereits vor-
gesehen gewesen ist. Das heißt, der Vorhabenträger selbst hat bereits vor 20 Jahren 
eine lichte Weite für notwendig angesehen, die nahezu das Doppelte der nunmehr 
vorgesehenen lichten Weite seiner Planung beinhaltet hat. 

Insgesamt wird vor dem Hintergrund dieser tatsächlichen wie fachlichen Aspekte 
deutlich, dass die marktgemeindlicherseits dargelegte Forderung nach einer lichten 
Weite von mindestens 5,0 m für die neue Bahnunterführung bei Bahn-km 51,121 
fachlich vollumfänglich gerechtfertigt ist. Die derzeitige Planung des Vorhabenträgers 
ist planungsrechtlich als unzureichend und fehlerhaft anzusehen. 

Bezogen auf dieses Unterführungsbauwerk kommt ein Weiteres hinzu: 

Die Marktgemeinde weist darauf hin, dass die als Zuwegung zur geplanten neuen 
Bahnunterführung vorgesehenen Rampen lediglich mit einer Breite von 2,40 m ge-
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plant sind. Auch hier wird eine deutliche Aufweitung auf eine Breite von 3,50 m als 
fachlich geboten angesehen und hiermit gefordert. Dabei geht es insbesondere um 
Gründe der Verkehrssicherheit. Insbesondere in den Wintermonaten ist die Rampe 
räumtechnisch mit der geringen Weite nur mit erhöhtem Aufwand händisch räumbar, 
aber nicht mit mobilem Fahrgerät. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass unter 
dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit auf der Rampe bei einer Weite von lediglich 
2,40 mein Begegnungsverkehr von Radfahrern, Rollstühlen und Rollatoren etc. nur 
eingeschränkt und mit erhöhtem Verletzungsrisiko möglich wäre. Auch insoweit ist 
daher eine Aufweitung insoweit dringend fachlich geboten und in den Planungsunter-
lagen entsprechend vorzusehen. 

Des Weiteren fordert der Markt Hirschaid eine vollständige Überdachung der Ram-
pen, um diese gegen Witterungseinflüsse effektiv zu schützen. 

Abschließend wird seitens des Marktes Hirschaid darüber hinaus klargestellt, dass 
sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme vorhabenträgerseits 
zu tragen sind. 

1. Bohrpfahlwände für Rampe bei Bahn-km 51,200 

Dieser Aspekt hängt mit dem zuvor behandelten Thema des Neubaus einer Eisen-
bahnüberführung in Form der Bahnsteigunterführung bei Bahn-km 51,120 zusam-
men. Auf der Ostseite der Bahntrasse ist vorgesehen, in Richtung Süden eine Trep-
penanlage und in Richtung Norden eine Rampe zu erstellen. Die zu erstellende Anla-
ge grenzt auf ihrer Ostseite unmittelbar an die Ortsstraße der Marktgemeindestraße 
mit der Bezeichnung "Heinrichstraße". 

Marktgemeindlicherseits wird die vom Vorhabenträger vorgesehene Erstellung mittels 
einer Bohrpfahlwand ausdrücklich begrüßt und als technische Lösung auch gefordert. 
Aus Sicht der Marktgemeinde sind die Bohrpfahlwände zwingend notwendig, um den 
Rampenbereich zur Heinrichstraße zu sichern. Unabhängig von der Breite der Bahn-
steigunterführung (siehe insoweit die vorangegangenen Ausführungen zur Bahnstei-
gunterführung) sind die Kosten dieser Sicherungsmaßnahme ausschließlich vorha-
benträgerseits zu tragen. 

2. Fußgängerunterführung bei Bahn-km 51,225 

Im Zusammenhang mit der Neuschaffung einer Fußgängerunterführung am Halte-
punkt Hirschaid bei Bahn-km 51,121 (lfd. Nr. 69 des Bauwerksverzeichnisses) wird 
die bestehende Fußgängerunterführung bei Bahn-km 51,225 aufgelöst und rückge-
baut (lfd. Nr. 70 des Bauwerksverzeichnisses). 

Aus Sicht der Marktgemeinde wird an dieser Stelle vorsorglich noch einmal klarge-
stellt und betont, dass der Rückbau der vorhandenen Fußgängerunterführung aus-
schließlich auf Verlangen des Vorhabenträgers stattfindet und daher die Kosten für 
diese Maßnahme ausschließlich vom Vorhabenträger zu übernehmen sind. 

3. Eisenbahnüberführung Friesnitzgraben bei Bahn-km 51,310 

Der Friesnitzgraben ist das Fließgewässer und der Vorfluter, der aus Osten kommend 
sich sowohl auf der Ostseite als auch auf der Westseite der bestehenden Bahnstre-
cke vollständig durch bebautes Gebiet zieht. Er trifft nach der Querung der Bahntras-
se in seinem westlichen Verlauf sodann auf den Main-Donau-Kanal, den er mittels 
Dükerbauwerk quert, um sodann in Richtung Westen weiter zu verlaufen. Er hat im 
Rahmen des Entwässerungssystems der Marktgemeinde allein von seinem Verlauf 
her eine sehr hohe Bedeutung. Gerade bei Hochwasserereignissen ist es von ent-
scheidender Bedeutung, dass der Friesnitzgraben die aus dem ihm zugeordneten 
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Einzugsgebiet, anfallenden Wassermengen bestmöglich bewältigen und raschest-
möglich schadlos abführen kann. 

In den Planunterlagen (lfd. Nr. 71 des Bauwerksverzeichnisses) ist die bestehende 
Querung der Bahnstrecke mit einem Durchlassbauwerk aufgeführt. Die Eisenbahn-
überführung des Friesnitzgrabens soll im Rahmen des viergleisigen Ausbaus durch 
einen Ersatzneubau mit grundsätzlich gleichbleibender Dimensionierung hinsichtlich 
lichter Weite und Höhe ersetzt werden. Gleiches gilt für den auf der Ostseite der 
Bahnstrecke notwendig werdenden Ersatzneubau einer Straßenüberführung über 
den Friesnitzgraben im Zuge der Verbindung zwischen Heinrichstraße und Amling-
stadter Straße (lfd. Nr. 187 des Bauwerksverzeichnisses) bei Bahn-km 51,310. 

Aus Sicht der Marktgemeinde ist es bezüglich der beiden Durchlassbauwerke zwin-
gende Grundvoraussetzung, dass die Dimensionierung der Durchlassbauwerke, pla-
nungstechnisch auf das hundert jährliche Hochwasserereignis (HQ100) ausgelegt ist. 
Dies ist durch das zuständige Wasserwirtschaftsamt Kronach zu bestätigen. 

Bei der baulichen Ausgestaltung des Durchlasses ist es aus Sicht der fachlichen Be-
ratung, die die Marktgemeinde diesbezüglich eingeholt hat, erforderlich und ange-
zeigt, dass die ausreichende Dimensionierung des sogenannten Sandfanges über-
prüft wird. Hintergrund ist der Umstand, dass das Durchlassbauwerk bereits heute 
über einen Sandfang verfügt, der durch Sendimenteintrag in erheblichem Maße dau-
erhaft belastet wird. Es stellt sich insoweit die Frage, ob der Sandfang aus fachlicher 
Sicht für die Zukunft nicht größer zu dimensionieren ist. 

Neben der baulichen Dimensionierung ist aus marktgemeindlicher Sicht auch die Er-
haltung und Unterhaltung des Durchlassbauwerkes im laufenden Betrieb von grund-
legender Bedeutung. Um jederzeit und insbesondere im Falle von Hochwassersitua-
tionen eine ausreichende Leistungsfähigkeit beim Durchlass zu gewährleisten, ist es 
dringend geboten, dass das Bauwerk hinsichtlich seiner Durchgängigkeit laufend und 
in regelmäßigen Abständen geprüft und auch gereinigt wird. Dies gilt insbesondere 
für den Sedimenteintrag im Sandfang. Seitens der Marktgemeinde wird daher gefor-
dert, im Rahmen des Ersatzneubaus der Eisenbahnüberführung nicht nur das Durch-
lassbauwerk an sich, sondern auch den Sandfang zu erneuern und dabei auch die 
Dimensionierung anzupassen. 

Um den Sedimenteintrag im Durchlassbauwerk besser zu steuern, ist aus technischer 
Sicht zu prüfen, ob der Durchlass, der aus zwei derzeit dauerhaft beaufschlagten 
Röhren besteht, im Zuge der Ersatzbaumaßnahme technisch so ausgestaltet wird, 
dass im Normalbetrieb nur eine Röhre bei Trockenwetter mit Wasser beaufschlagt ist 
und die zweite Röhre für größere Niederschlagsereignisse oder aber den Extrem-
hochwasserfall vorgehalten wird. Aus fachlicher Sicht des sachverständigen Beraters 
der Marktgemeinde könnte so die Verfügbarkeit einer ausreichenden Leistungsfähig-
keit für die Zukunft besser gewährleistet werden. Andererseits bleibt insoweit in tech-
nischer Hinsicht vorhabenträgerseits als auch seitens des zuständigen Wasserwirt-
schaftsamtes zu überprüfen, ob etwaige hydraulische Nachteile einer solchen Lösung 
entgegenstehen. 

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die im westlichen Bereich bis 
zum Main-Donau-Kanal folgenden Gerinne des Friesnitzgrabens von ihren Quer-
schnitten her geringer sind als die Zuflussgerinne auf der Ostseite der Bahnstrecke. 
Hier gilt es Unzuträglichkeiten im Zusammenhang mit den geplanten Ersatzbaumaß-
nahmen zu vermeiden. 
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Die Kosten bezüglich dieser Durchlassbauten (lfd. Nr. 71 sowie 187 des Bauwerks-
verzeichnisses) sind ausschließlich vorhabenträgerseits bedingt und daher auch von 
diesem vollumfänglich zu tragen. 

4. Amlingstadter Straße Bahn-km 51,300 bis 51,500 

Nördlich der Elmbergstraße sowie des parallel hierzu verlaufenden Friesnitzgrabens 
wird östlich der bestehenden Bahntrasse durch die Erweiterung des Bahnkörpers in 
Richtung Osten die dort befindliche Ortsstraße Amlingstadter Straße überbaut. 

Zwischen Bahn-km 51,300 und 51,500 sind daher vorhabenbedingt Umgestaltungs-
maßnahmen insoweit vorhabenbedingt notwendig. Nach den Planunterlagen soll 
zwar grundsätzlich zwischen der Heinrichstraße, der Elmbergstraße und der Amling-
stadter Straße eine Verbindung wiederhergestellt werden, jedoch ist entlang der 
Westgrenze des Grundstückskomplexes Flur-Nr. 1675, 1676, 1676/1 der Gemarkung 
Hirschaid, auf dem sich der katholische Kindergarten St. Vitus befindet, vorhabenträ-
gerseits vorgesehen, nur noch eine Geh- und Radwegbeziehung zu erstellen. Im wei-
teren nördlichen Verlauf wird die Amlingstadter Straße sodann mit einer Verlegung 
wieder so erstellt und aufgeweitet, dass sie für den motorisierten Individualverkehr als 
Ortsstraße wieder zur Verfügung steht und die im weiteren nördlichen Verlauf anlie-
genden Grundstücke, die teilweise auch gewerblich genutzt werden, ordnungsgemäß 
unter Berücksichtigung ihrer Nutzung angeschlossen werden. Darüber hinaus ist im 
weiteren nördlichen Bereich an der Amlingstadter Straße die Schaffung einer Wen-
deplatte bei Bahn-km 51,517 vorgesehen, die nachfolgend unter Gliederungspunkt X. 
in diesem Einwendungsschreiben ebenfalls noch gesondert behandelt wird. Hierauf 
wird an dieser Stelle Bezug genommen und verwiesen. Marktgemeindlicherseits wird 
hierzu festgestellt, dass mit der vorhabenträgerseits vorgesehenen Umgestaltung der 
Amlingstadter Straße in diesem Bereich grundsätzlich Einverständnis besteht, insbe-
sondere mit dem Aspekt, dass entlang der Westgrenze des katholischen Kindergar-
tens ausschließlich eine Geh- und Radwegbeziehung zukünftig erstellt und vorhan-
den sein soll. Ausweislich der Anlage Nr. 7.2, Plan Nr. 2, zeigt das Querprofil bei 
Bahn-km 51,359 die zukünftig vorgesehene Situation des Geh- und Radweges auf 
Höhe des Geländes des katholischen Kindergartens. Dabei fällt auf, dass zwischen 
der Lärmschutzwand als östlichen Abschluss der zukünftigen Bahntrasse und dem 
neu anzulegenden Geh- und Radweg im Zuge der Amlingstadter Straße ein Bereich 
von 1,65 m vorgesehen ist, der offensichtlich keiner spezifischen Nutzung zugeordnet 
ist. Der Marktgemeinderat hat bezogen auf die Bestandssituation entlang der West-
grenze des Kindergartengeländes festgestellt, dass für die künftig aufrechtzuerhal-
tende Geh- und Radwegverbindung im Zuge der Amlingstadter Straße in diesem Be-
reich möglichst wenig Flächen aus dem Gelände des Kindergartens in Anspruch ge-
nommen werden sollen. In der heutigen Bestandssituation ist das Kindergartengelän-
de in Richtung Bahntrasse mit einem auf dem Grundstück des Kindergartengeländes 
erstellten Wall, der als Lärmschutzwall fungiert, ausgestattet. Der Wall gehört aber 
auch zu den Freispielflächen des Kindergartens. Marktgemeindlicherseits sollte daher 
die in diesem Bereich notwendige Umgestaltung der Amlingstadter Straße und die 
Aufrechterhaltung der Wegebeziehung in Form eines Geh- und Radweges so vorge-
nommen werden, dass der Eingriff in das Kindergartengelände - soweit möglich – re-
duziert bzw. vermieden wird. Hierzu wird angeregt, die aus dem Querprofil der Anlage 
7.2, Plan Nr. 2, bei Bahn-km 51,359 ersichtliche Fläche in einer Breite von 1,65 m 
zwischen der Lärmschutzwand und dem geplanten Radweg, die offensichtlich mög-
licherweise als bloße Grünfläche vorgesehen ist, entsprechend zu nutzen und durch 
eine Verschiebung des Geh- und Radweges in Richtung Westen zur Lärmschutz-
wand hin den derzeit vorgesehenen massiven Eingriff in den bestehenden Wall auf 
dem Kindergartengelände, soweit möglich, zu reduzieren. 
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5. Wendeplatte - Amlingstadter Straße Bahn-km 51,517 

Im Zusammenhang mit den Anpassungsmaßnahmen an der Ortsstraße Amlingstadt-
er Straße gemäß lfd. Nr. 175 des Bauwerksverzeichnisses ist bei Bahn-km 51,517 
der Neubau einer Wendeanlage mit einem Radius von 12,0 m vorgesehen. Diese 
straßentechische Anpassungsmaßnahme war bereits in der Ausgangsplanung von 
1996 enthalten. Sie wird seitens der Marktgemeinde für absolut notwendig gehalten. 
Im Hinblick auf den Umstand, dass die Transportverkehre mit Lkw in dem vergange-
nen Zeitraum seit Planungsbeginn (nunmehr 20 Jahre!) stark zugenommen haben 
und auch die Fahrzeuggrößen im Rahmen des Zulässigen nach der Straßenver-
kehrsordnung weitergehend ausgeschöpft und optimiert wurden, ist es aus Sicht der 
Marktgemeinde angezeigt, den technischen Ansatz für die Ausgestaltung der Wen-
deplatte dementsprechend anzupassen und statt eines Radius von 12,0 m zukunfts-
orientiert auf einen Radius von 18,0 m vergrößernd anzupassen. 

Hinsichtlich der Kostentragungsverpflichtung verbleibt es selbstverständlich bei der 
vorhabensbedingten Kostenlast des Vorhabenträgers. 

6. Neubau Straßenbrücke St 2244 (SBR) bei Bahn-km 52,243 

Gemäß lfd. Nr. 188 des Bauwerksverzeichnisses ist bei Bahn-km 52,221 geplant, die 
bestehende Straßenüberführung der Staatsstraße St 2244, die in der Straßenbaulast 
des Freistaates Bayern steht, durch einen Ersatzneubau über die Bahnstrecke zu 
überführen. Dies bedeutet, dass das bestehende Brückenbauwerk nicht, wie an an-
derer Stelle durchaus vom Vorhabenträger vorgesehen, lediglich angepasst werden 
soll, sondern das bestehende Bauwerk wird vollständig abgebrochen und durch ein 
neues Brückenbauwerk ersetzt. Seit vielen Jahren ist es das Bestreben der Markt-
gemeinde Hirschaid und der Nachbarkommune Strullendorf, eine Geh- und Radweg-
verbindung im Zuge der Staatsstraße St 2244 zu schaffen, um damit eine bessere 
Vernetzung zwischen den beiden Kommunen im nicht motorisierten Bereich zu er-
möglichen. 

Im Hinblick auf den Umstand, dass die bestehende Staatsstraße mit einer täglichen 
Verkehrsdichte von 8.000 bis 10.000 Kfz bereits heute sehr stark belastet ist und im 
Hinblick auf die allgemeine Verkehrsentwicklung auch diesbezüglich noch mit einer 
weiteren Steigerung zu rechnen ist, wäre eine Querung der Bahnstrecke im Zuge des 
Brückenbauwerks der Staatsstraße St 2244 für Fußgänger und Radfahrer mit erheb-
lichsten Gefahren verbunden. Daher ist es seit Jahren eine bekannte und berechtigte 
Forderung unter anderem der Marktgemeinde Hirschaid, im Zuge der seit 1996 be-
reits geplanten Neuerrichtung des Straßenüberführungsbauwerkes die Dimensionie-
rung des Neubaus so zu vorzunehmen, dass auf dem Brückenbauwerk ein Geh- und 
Radweg räumlich vorgesehen wird und entsprechend zukünftig verwirklicht werden 
kann. Nunmehr ein Bauwerk zu errichten, das diesen zukünftigen Bedarf nicht be-
rücksichtigt, wäre auch unter wirtschaftlichen und haushaltsrechtlichen Gesichtspunk-
ten nicht vertretbar. 

Die Marktgemeinde Hirschaid fordert daher, im Zuge des vorliegenden Planfeststel-
lungsverfahrens den Neubau der Straßenüberführung der Staatsstraße St 2244 (lfd. 
Nr. 188 des Bauwerksverzeichnisses) technisch so auszugestalten, dass über diesen 
Brückenneubau ein Geh- und Radweg getrennt von der Fahrbahn des motorisierten 
Verkehrs auf der Staatsstraße geführt werden kann. 

Es wird gefordert, dass Vorhabenträger und Freistaat Bayern sich diesbezüglich ab-
stimmen und eine Einigung dergestalt herbeiführen, dass diese berechtigte Forde-
rung aus kommunaler Sicht im Zuge der Planverwirklichung berücksichtigt und um-
gesetzt werden kann. 
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15. Lärmschutz im Bereich des Marktes Hirschaid 

15.1 An dieser Stelle wird zunächst einmal Bezug genommen auf die Ausführungen 
im allgemeinen Einwendungsschriftsatz. Insbesondere wird an dieser Stelle auf die 
Thematik des ungerechtfertigten weiteren Ansatzes des sogenannten Schienenbonus 
und des besonders überwachten und gepflegten Gleises im Rahmen der Lärm-
schutzberechnungen Bezug genommen und verwiesen. Wie bereits dargelegt, führen 
diese beiden ungerechtfertigten Annahmen zu Gunsten des Vorhabenträgers dazu, 
dass Lärmauswirkungen in einer Größenordnung von mindestens 8 dB(A) zu Guns-
ten des Vorhabenträgers im Rahmen der planungsrechtlichen Lärmschutzberech-
nungen überhaupt keine Berücksichtigung finden. Allein aus diesem Grunde sind die 
Lärmschutzberechnungen auch im Bereich des Marktes Hirschaid dem Grunde nach 
defizitär und fehlerhaft, da sie in ungerechtfertigter Weise nicht mehr zulässige Be-
günstigungen des Vorhabenträgers fortschreiben und damit zu einem untauglichen 
und unzureichenden Lärmschutzgesamtkonzept auch im Bereich des Marktgemein-
degebietes führen. 

Der Markt Hirschaid fordert grundlegend an dieser Stelle noch einmal die Einstellung 
des Planfeststellungsverfahrens von 1996 und die damit vom Vorhabenträger ge-
wünschte Fortsetzung in Form des vorliegenden ersten Planänderungsverfahrens. 
Mit der Neueinleitung des Planfeststellungsverfahrens wären sämtliche tatsächlichen 
und rechtlichen Änderungen, die sich in den vergangenen 20 Jahren insbesondere 
auch in immissionsschutzrechtlicher Hinsicht ergeben haben, von vornherein zwin-
gend zu berücksichtigen und die immissionsschutzfachlichen Unterlagen der Plan-
feststellungsanträge entsprechend zu aktualisieren und auszugestalten. 

Auch für den Fall der Fortsetzung des 1996 eingeleiteten Planfeststellungsverfahrens 
wird für die Marktgemeinde hiermit gefordert, den bestmöglichen Lärmschutz im 
Rahmen der Projektverwirklichung im Bereich der Marktgemeinde zu planen und 
auch zu realisieren. Hierzu wird zum einen gefordert, Alternativberechnungen für 
Lärmschutzmaßnahmen vorzulegen, die in einem konkreten Vergleich den in den Un-
terlagen derzeit vorgesehenen Lärmschutz hinsichtlich des Schienenbonus und des 
besonders überwachten Gleises berücksichtigen und zum anderen ein Lärmschutz-
konzept, welches die Bevorteilung des Vorhabenträgers mit einem Abzug von -8 
dB(A) unberücksichtigt lässt. 

Darüber hinaus wird marktgemeindlicherseits gefordert, die aktuellen planungsrechtli-
chen Entwicklungen, die in den vergangenen 20 Jahren eingetreten sind, in den 
Planunterlagen zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für in Entwicklung befindli-
che Baugebiete, wie beispielsweise das Baugebiet im Bereich "Hohe Beete". Der 
Teilbereich IV befindet sich seit dem Jahre 2014 in Aufstellung. Das Plangebiet ist 
aus der Anlage 3 ersichtlich. Nachdem vorhabenträgerseits östlich der Bahntrasse im 
Bereich des vorgesehenen Plangebietes überhaupt keine Lärmschutzmaßnahmen 
vorgesehen sind, wird handgreiflich, wie defizitär und entwicklungsignorierend der 
Planungsansatz des Vorhabenträgers ausgestaltet ist. Es wird in rechtswidriger Wei-
se versucht, die in den vergangenen 20 Jahren eingetretenen Entwicklungen durch 
zwangsweisen Rückgriff auf ein vor 20 Jahren formal eingeleitetes und sodann vor-
habenträgerseits nicht weiter betriebenes Planfeststellungsverfahren abzustellen und 
sich damit maßgebliche Vorteile unter anderem in Bezug auf das komplette Weglas-
sen eines effektiven Lärmschutzes und der Ersparung damit einhergehender projekt-
bedingter Kosten zu verschaffen. Diese Benachteiligung berechtigter kommunaler In-
teressen stellt eine Verletzung der Planungshoheit der Kommunen dar, die nicht posi-
tiv im Sinne der begehrten Planfeststellung sanktioniert werden darf. 
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Eine vergleichbare Situation ergibt sich im nördlichen Bereich, ebenfalls östlich der 
bestehenden Bahnstrecke. Dort hat die Marktgemeinde 1995 ein Bebauungsplange-
biet "Gewerbegebiet Nord" aufgestellt und ausgewiesen, das nach aktuellen Pla-
nungsbestrebungen der Marktgemeinde teilweise überplant und nunmehr einer aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht sensibleren Nutzung zugeführt werden soll. Hier 
liegen insbesondere aktuelle gesetzgeberische Intentionen wie die Nachverdichtung 
und Innenentwicklung zu Grunde, die entsprechende baupolitische und damit einher-
gehende gesetzgeberische Zielvorgaben machen, denen die Marktgemeinde im Sin-
ne eines flächenschonenden Umgangs mit gemeindlichen Flächen gerecht werden 
möchte. Durch die Fortsetzung des 20 Jahre alten Planfeststellungsverfahrens wür-
den auch diese planungsrechtlich zwischenzeitlich eingetretenen Entwicklungen und 
Bestrebungen der Marktgemeinde zu ihren Lasten konterkariert, da die Lärmschutz-
konzeption des Vorhabenträgers dem Grunde nach an der planungsrechtlichen Situa-
tion in diesem Bereich aus Mitte der 90iger Jahre festhält, die für die Zukunft in Ände-
rung begriffen ist und bei einer konsequenten Neueinleitung des Planfeststellungsver-
fahrens im Jahre 2017 vorhabenträgerseits vollumfänglich zu berücksichtigen gewe-
sen wäre. Auch dies wird hilfsweise für den Fall der Fortsetzung des 1996 eingeleite-
ten Planfeststellungsverfahrens zu Gunsten der Marktgemeinde an dieser Stelle ge-
fordert. 

15.2 Unabhängig von der Frage, wie der Lärmschutz aktuell zu berechnen und auf 
der Berechnungsbasis sodann bezogen auf die schutzwürdigen Bereiche auszuge-
stalten ist, hat sich die Marktgemeinde auch mit der gestalterischen Wirkung des 
Lärmschutzes beschäftigt. Wie die südlich und nördlich gelegenen Nachbargemein-
den ist auch die Marktgemeinde Hirschaid mit ihrem Hauptort Hirschaid historisch 
durch die bestehende Bahntrasse dahingehend geprägt, dass der Ort Hirschaid von 
der Bahnstrecke in einen westlichen und einen östlichen Ortsteil aufgespalten wird. 
Diese Spaltung ist historisch bedingt und ließe sich dem Grunde nach nur durch eine 
weiträumige Verlegung der Bahntrasse an sich für die Zukunft beseitigen, was ange-
sichts der bereits bestehenden planungsrechtlichen Zwangspunkte eher ausge-
schlossen sein dürfte. Ausgehend von dem Umstand, dass die damit historisch be-
dingte Trennung im Ort mit der Ausbaumaßnahme und damit der Verbreiterung der 
Bahntrasse noch weiter manifestiert werden wird, ist aus marktgemeindlicher Sicht 
die gestalterische Konzeption des Lärmschutzes im Ortsbereich von Hirschaid be-
sonders in den Blick zu nehmen, um insoweit bestehende Möglichkeiten für eine op-
timale Ausgestaltung nutzbar zu machen. 

Bis dato bestehen ebenfalls historisch bedingt keine Lärmschutzmaßnahmen im 
Ortsbereich von Hirschaid. Selbstverständlich wird es im Rahmen der Projektverwirk-
lichung begrüßt, dass überhaupt erstmals für die Ortslage von Hirschaid nunmehr ein 
aktiver Lärmschutz in Form von Lärmschutzwänden installiert wird und damit eine 
Abmilderung der erheblichen bestehenden Belastungen durch die Bahntrasse in der 
Ortslage von Hirschaid erfolgen wird. 

Nichtsdestotrotz ist in diesem Bereich zu vergegenwärtigen, dass nach den Planun-
terlagen zur vollumfänglichen effektiven Abwehr der Lärmauswirkungen von der 
Bahntrasse Wandkonstruktionen von über 10,0 m Höhe notwendig wären. In der ak-
tuellen Planung sind nunmehr Wandhöhen von bis zu 5,0 m über Schienenoberkante 
vorgesehen. Auch derartige Wandhöhen sind allein von ihrer Wirkung her als tren-
nungsverstärkend und von einmauernder und erdrückender Wirkung. Gerade in den 
Bereichen der Ortslage von Hirschaid, in denen die Bestandsbebauung bereits heute 
bis auf wenige Meter an die Bahnstrecke heranreicht, wie insbesondere auf der Ost-
seite im Bereich der Ferdinandstraße sowie der Heinrichstraße bzw. auf der Westsei-
te der Bahnhofstraße und der Straße "Leimhüll", wird handgreiflich, dass 5,0 m hohe 
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Lärmschutzwände optisch eine überaus negative Wirkung auf die unmittelbar nahe-
gelegene Wohnbebauung in diesem Bereich haben wird. Unabhängig von dem Um-
stand, dass der aktive Lärmschutz in jedem Falle zwingend geboten und notwendi-
gerweise installiert werden muss, ist es aus Sicht der Marktgemeinde von gleichfalls 
hoher Bedeutung, dass diese bis 5,0 m hohen Lärmschutzwände auf den der Bahn-
strecke abgewandten und damit den bebauten Bereichen in der Ortslage von Hirsch-
aid zugewandten Seiten gestalterisch ansprechend errichtet werden. Hier geht es 
insbesondere um Transparenz und Begrünung der Außenseiten der Lärmschutzwän-
de. 

Gemeindlicherseits wird zur bestmöglichen Gestaltung gefordert, dass der Vorhaben-
träger einen Architektenwettbewerb durchzuführen hat, der für die Gestaltung der 
Lärmschutzwände auf den der Bahntrasse abgewandten Seiten Lösungsansätze er-
arbeitet und anbietet, die sodann vorhabenträgerseits in Abstimmung mit den jeweili-
gen Kommunen zu bewerten und umzusetzen sind. 

15.3 Im Zusammenhang mit der Immissionssituation in der Ortslage von Hirschaid ist 
auch die in diesem Jahr bezogen auf die bestehende Bahnstrecke angelaufene 
Lärmaktionsplanung in den Blick zu nehmen. Sie hat für den Ortsbereich Hirschaid 
höchste Belastungen und Auslösewertüberschreitungen von bis zu 15 dB(A) tags und 
18 dB(A) nachts aufgezeigt. Besonders betroffen sind die Bereiche um die Straßen 
"Am Stellwerk", Amlingstadter Straße, Bahnhofstraße, Bahnhofsplatz, Elmbergstraße, 
Ferdinandstraße, Heinrichstraße, Leimhüll, Maximilianstraße, Stiberstraße und Von- 
Weyda-Straße tagsüber darüber hinaus kommen in den Nachtstunden noch die Stra-
ßen Amselweg, Hahnenweg, Kilianstraße, Nürnberger Straße und Peuntstraße hinzu. 
Auch die Straße "Am Friedhof“ ist in diesem Zusammenhang als besonders belastet 
zu nennen. 

Diese Belastungszahlen aus der Lärmaktionsplanung verdeutlichen handgreiflich, wie 
belastet die Ortslage von Hirschaid in zentralen Bereichen ist und wie dringend gebo-
ten es ist, im Rahmen der vorliegenden Projektverwirklichung ein wirklich zukunftsfä-
higes und tragfähiges und vor allem bestmögliches Lärmschutzsystem für den Be-
reich der Marktgemeinde Hirschaid zu ermitteln, festzusetzen und zu realisieren. 

Dabei wird es insbesondere auch darauf ankommen, den vorhabenträgerseits insbe-
sondere für die Nachtzeit prognostizierten Güterverkehr besonders in den Blick zu 
nehmen und für einen ausreichenden Schutz Sorge zu tragen. 

15.4 Unabhängig vom dem Umstand, dass die immissionsschutzfachliche Unterlage 
bezüglich der potenziellen Betroffenheit des Gebietes der Marktgemeinde Hirschaid 
defizitär ist, ist unter dem bereits mehrfach genannten Aspekt der rechtlich fehlerhaf-
ten Berücksichtigung des sogenannten Schienenbonus und des Gleispflegebonus 
davon auszugehen, dass die in der Planung vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen 
in Form von Lärmschutzwänden entlang der Ausbautrasse unzureichend sein wer-
den. Unter Immissionsschutzgesichtspunkten ist zu Gunsten der Marktgemeinde 
Hirschaid davon auszugehen, dass das Ende der Lärmschutzwände im Norden am 
Ende der Ortslage von Altendorf im Übergang zur Ortslage der Marktgemeinde 
Hirschaid geändert und eine Verlängerung bzw. gegebenenfalls sogar ein vollständi-
ger Lückenschluss der aktiven Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwän-
den zwischen dem Ortsbereich von Altendorf und Hirschaid angezeigt ist, um die 
Ortslage von Hirschaid effektiv zu schützen. In diesem Zusammenhang weist die 
Marktgemeinde besonders darauf hin, dass neben den erhöhten Geschwindigkeits-
vorgaben für den Betrieb der Ausbaustrecke und eine Erhöhung der Zugzahlen, vor 
allem im Bereich des Güterverkehrs, insbesondere mögliche Bremsvorgänge auf der 
freien Strecke jeweils vor den bebauten Ortslagen von Altendorf als auch von Hirsch-
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aid in Betracht kommen, die gerade bei Güterzügen eine erhebliche Lärmbelastung 
auslösen und ohne aktiven Schutz unmittelbar an der Quelle für die südlichen Ortsbe-
reiche von Hirschaid zu außergewöhnlichen und unzumutbaren Belastungen führen 
würden. 

Soweit, wie bereits mehrfach unter anderem im allgemeinen Einwendungsschriftsatz 
ausdrücklich gerügt bzw. auch gefordert, planfeststellungsrechtlich das nunmehr vor-
liegend eingeleitete Planfeststellungsverfahren zutreffender und korrekter Weise als 
eigenständiges neues Planungsverfahren geführt würde, wären die immissions-
schutzfachlichen Auswirkungen des Projektes unter Zugrundelegung der zutreffenden 
aktuellen immissionsschutzrechtlichen gesetzlichen Grundlagen - wie insbesondere 
dem seit 01.01.2015 entfallenen Schienenbonus – unter ganz anderen Vorzeichen 
und Rahmenbedingungen zu erstellen. Nur auf dieser Basis wäre die Betroffenheit 
der Marktgemeinde Hirschaid überhaupt zutreffend im Verfahren zu erfassen. Dies 
gilt nicht nur für die südliche Ortsrandlage von Hirschaid, sondern für die Ortslage von 
Hirschaid an sich. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sämtliche planungsrechtlichen Akte der 
Marktgemeinde in Form von Bebauungsplänen, die vor der Einleitung eines neuen 
Planfeststellungsverfahrens erlassen bzw. dem Grunde nach auf den Weg gebracht 
worden wären bzw. sind, als vorrangig und vom Vorhabenträger zu beachten anzu-
sehen wären, z. b. "Hohe Beete IV" sowie Änderung "GE Nord". 

Der Versuch, den der Vorhabenträger in den vorhandenen Siedlungsgebieten mit der 
Kennzeichnung von Grundstücken mit einem Sternchen versucht, die angeblich mit 
geplanter bzw. in Realisierung befindlicher Bebauung nach Eintritt der Veränderungs-
sperre zusammenhängen, würde damit als offensichtlich rechtswidrig entlarvt. Es ist 
der untaugliche Versuch des Vorhabenträgers, wie bereits im allgemeinen Einwen-
dungsschriftsatz gerügt, sich einen planungsrechtlichen Vorteil zu verschaffen, der 
ihn aber insoweit planungsrechtlich nicht zustehen kann und auch nicht zusteht. 

15.5 Für die Marktgemeinde ist im Zusammenhang mit einer Realisierung des Pro-
jektes sodann noch ein weiterer Gesichtspunkt von entscheidender Bedeutung. Da 
die Ausbaustrecke abschnittsweise verwirklicht wird und mit der Fertigstellung ande-
rer Abschnitte bereits zu einem früheren Zeitpunkt zu rechnen ist, ergeben sich hie-
raus erheblich höhere Belastungen auch für die Siedlungsgebiete im Bereich der 
Marktgemeinde. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass mit Beseitigung der 
Bahnübergänge im antragsgegenständlichen Bereich zusätzlich der Verkehrsfluss auf 
der Bahnstrecke erheblich verbessert und zunehmen wird. 

Im Hinblick auf die in den bahnnahen Ortslagen gegebenen vorhandenen und be-
standsgeschützten sensiblen Wohnlagen ist es daher aus Sicht der Marktgemeinde 
zwingend erforderlich, dass effektiver Lärmschutz bereits von Anfang an zu gewähr-
leisten ist. Dies bedeutet, dass spätestens mit Beginn der Baumaßnahme im vorlie-
gend antragsgegenständlichen Abschnitt als Vorwegmaßnahme das Lärmschutzkon-
zept vollständig umzusetzen ist, um damit den betroffenen Siedlungslagen im Bereich 
der Marktgemeinde den notwendigen und ihnen zustehenden effektiven Schutz zu 
gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die außenseitig entlang des zum Ausbau 
geplanten Bahnkörpers vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen, die ohne wei-
teres vorab entlang der zukünftigen Trasse zum Schutz der Ortslagen des Marktes 
Hirschaid errichtet werden können. Zusätzlich ist im Bauablauf vorzusehen, dass die 
Mittelwände umgehend nach entsprechender Fertigstellung der Gleiskörper zu errich-
ten sind, um den vollständigen aktiven Schutz so früh wie möglich sicherzustellen. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 327 von 933 
 
 
 

In jedem Falle ist durch geeignete Auflagen sicherzustellen, dass der Vorhabenträger 
in keiner Weise die Möglichkeit erhält, die gesamte Ausbaumaßnahme durchzuführen 
ohne jeglichen Lärmschutz verwirklicht zu haben und erst ganz am Ende der Maß-
nahme die notwendigen Lärmschutzmaßnahmen ins Werk zu setzen. 

16. Straßeninfrastruktur im Zusammenhang mit der Projektverwirklichung 

Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Realisierung des streitbefangenen Aus-
bauvorhabens der bestehenden Bahnstrecke ergeben sich zwangsläufig zahlreiche 
Berührungspunkte mit der bestehenden Straßeninfrastruktur in diesem Planfeststel-
lungsabschnitt. Dabei geht es zum einen um bestehende Querungen der Bahnstre-
cke durch Brücken oder Unterführungen oder bislang vorhandene höhengleiche 
Bahnübergänge und zum anderen um bahnparallele Straßeninfrastruktur, die im Zu-
ge der Projektverwirklichung gegebenenfalls baulich angepasst werden muss. Durch 
die unzumutbare Betroffenheit des gemeindeeigenen Straßen- und Wegenetzes, er-
geben sich bezogen auf durchgehende Straßenbeziehungen höherrangiger Klassifi-
zierungen, wie Kreisstraßen, Staatsstraßen sowie auch die neue Anbindung an die 
bestehende Autobahn A 73 gewisse planungsfachliche sowie planungsrechtliche 
Zwangsläufigkeiten, die den Interessenbereich der Marktgemeinde berühren und ne-
gative Auswirkungen zeitigen können. 

Ein erstes allgemeines übergeordnetes Anliegen der Marktgemeinde Hirschaid ist es 
in diesem Zusammenhang, dass im Falle einer Projektverwirklichung die Umsetzung 
der einzelnen Maßnahmen, das heißt zum einen der vorliegenden Ausbaumaßnahme 
des Vorhabenträgers als auch der Maßnahmen anderer, insbesondere Straßenbau-
lastträger, wie des Landkreises Bamberg, des Staatlichen Bauamtes Bamberg in Ver-
tretung für den Freistaat Bayern bzw. der Autobahndirektion bezogen auf die geplan-
te Neuanbindung im Bereich der A 73 so auszugestalten und zu koordinieren, dass 
chaotische Verkehrsverhältnisse auf dem bestehenden Infrastrukturnetz in der Regi-
on an sich und insbesondere auch im Bereich der Marktgemeinde Hirschaid verhin-
dert werden. Hierbei geht es insbesondere darum, nicht gleichzeitig beispielsweise 
bestehende Querungsmöglichkeiten der Bahnstrecke baubedingt zu sperren und da-
mit kilometerweite Umwegverkehrsführungen für den regionalen Verkehr herbeizufüh-
ren, sondern bestehende Querungen nur zeitversetzt im Planfeststellungsabschnitt 
(teilweise) zu sperren, um die Abwicklung des Verkehrs grundsätzlich weiterhin auch 
während der Gesamtbaumaßnahme zu gewährleisten. Aus Sicht der Marktgemeinde 
wird hier ausdrücklich noch einmal klargestellt und gefordert, dass eine temporäre 
vollständige Sperrung der Maximilianstraße im Zuge des Neubaus der Eisenbahn-
überführung im Kreuzungsbereich nicht in Betracht kommt. Die verkehrlichen Auswir-
kungen auf das Infrastruktursystem des Marktes sowie die Ortslage von Hirschaid 
wären absolut unvertretbar. Hier ist eine Aufrechterhaltung gegebenenfalls im einge-
schränkten Umfang zwingend geboten und planungsrechtlich verbindlich vorzusehen 
und abzusichern.  

Darüber hinaus wäre es wichtig, dass die geplante neue Anbindung für die Autobahn 
A 73 im östlichen Anschluss an die verlegte Staatsstraße 2260 von der baulichen 
Realisierung so eingeplant wird, dass die Anbindung im Rahmen der Abwicklung der 
Gesamtbaumaßnahme als tragfähige Anbindung an das Fernstraßennetz und damit 
zum Transport wirksam genutzt werden kann. In den Planunterlagen, konkret Anlage 
Nr. 4, Plan Nr. 3, heißt es in einem Klammerzusatz ausschließlich, dass die An-
schlussplanung durch das Staatliche Bauamt Bamberg vorgenommen werde und 
nicht Bestandteil der vorliegenden Ausbauplanung sei. Die rechtliche Entkoppelung 
dieser beiden Maßnahmen - an dieser Stelle einmal als zulässig unterstellt - zeigt je-
doch aus Sicht der Marktgemeinde dringend auf, dass die neu zu schaffende Anbin-
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dung an die A 73 im Zusammenhang mit der Verlegungsmaßnahme der Staatsstraße 
2260 von herausragender Bedeutung ist. 

Die Marktgemeinde Hirschaid fordert deshalb, dass zwingend vor Beginn der Bau-
maßnahmen an der ICE-Ausbaustrecke die neue ergänzende Anbindung an die A 73 
im Bereich der Gemeinde Altendorf verkehrswirksam zu realisieren ist. Insbesondere 
unter dem Gesichtspunkt, dass leider ein nicht unerheblicher Teil des Baustellenver-
kehrs, insbesondere die Ver- und Entsorgung mit Material straßenseitig geplant ist 
und erfolgen wird, ist es dringend geboten und zwingend notwendig, dass ausrei-
chend Anbindungen an das überörtliche Verkehrsnetz vorhanden sind, auf denen 
Schwerlastverkehr zur Andienung der Baustellen abgewickelt werden kann, um hier-
durch das nachgeordnete Straßennetz zu entlasten und damit die Betroffenheiten in 
den einzelnen Gemeinden, so auch der Marktgemeinde Hirschaid, soweit als möglich 
abzumildern. 

Im Zusammenhang mit der Vermeidung eines Verkehrschaos in der Region ist dar-
über hinaus zu berücksichtigen, dass im Hinblick auf die bestehende Bundesautob-
ahn A 73 Umleitungsstrecken in der Region ausgeschildert sind, die im Falle, bei-
spielsweise einer unfallbedingten Sperrung der A 73, wirksam werden. Auch insoweit 
ist zu berücksichtigen, dass diese Verkehrsbeziehungen auch während der Baumaß-
nahme vollumfänglich verkehrswirksam bleiben müssen, um chaotische Zustände im 
westlichen wie östlichen Infrastrukturnetz zur bestehenden Autobahn zu vermeiden 
und dadurch sich ergebende Verkehrsrisiken von Anfang an auszuschließen. 

17. Bäche, Gräben und sonstige Durchlässe 

Im Zusammenhang mit der geplanten Ausbaustrecke sind im Bereich des Gemeinde-
gebietes von Hirschaid zahlreiche Fließgewässer unterschiedlichster Art betroffen. Es 
handelt sich um Bachläufe, Gräben oder Gerinne, die schon im heutigen Zustand die 
bestehende Bahnstrecke kreuzen, wie beispielsweise der Friesnitzgraben. 

Im Hinblick auf die sich in den vergangenen Jahren ereigneten Hochwasserereignis-
se ist es planungsrechtlich sicherzustellen, dass sämtliche Querungsbauwerke und 
Durchlässe für Fließgewässer jeglicher Art auf der Basis eines nach neuesten Er-
kenntnissen berechneten und festgesetzten HQ100 geplant und ausgestaltet werden. 

Des Weiteren ist im Rahmen der Nebenbestimmungen der Planfeststellung sicherzu-
stellen, dass der Vorhabenträger dauerhaft und regelmäßig zu entsprechenden Un-
terhalts- und Reinigungsmaßnahmen bezogen auf diese Querungsbauwerke ver-
pflichtet wird. 

Nur so kann sichergestellt werden, dass es nicht zu vermeidbaren Rückstauungen 
kommt, die sich sodann schädigend auf das Gemeindegebiet von Hirschaid auswir-
ken. 

Diese Ausführungen stellen in allgemeiner Form die notwendigen planungsrechtli-
chen Grundvoraussetzungen nochmals klar; des Weiteren wird zunächst auf die obi-
gen Ausführungen zu konkreten Maßnahmen Bezug genommen und verwiesen. 

Darüber hinaus wird im Hinblick auf eine zwischenzeitlich marktgemeindlicherseits er-
folgte fachliche Überprüfung der in der Planfeststellung vorgesehenen Maßnahmen 
für die erfassten Leitungen, d. h. Wasserleitungen und Abwasserkanäle, im Bereich 
der Marktgemeinde wie folgt ergänzend vorgetragen und Stellung genommen. Der 
Vortrag gliedert sich insoweit nach den laufenden Nummern im Bauwerksverzeichnis 
des Vorhabenträgers: 
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17.1 Bauwerksverzeichnis Nr. 211, Schmutzwasserleitung DN200 - Bahnkilometer 
50.393 - Griesweg 

Der Abwasserkanal soll neu verlegt werden mit entsprechenden Anschlussschächten 
und Anpassungen an die Bestandsleitung. Die Anpassung der Leitung ist Bestandteil 
der unter lfd. Bauwerksnummer 186 genannten Straßenüberführung Griesweg. 

Aus fachlicher Sicht ist die Frage aufzuwerfen, ob ein vollständiger Neubau erforder-
lich ist. Gegebenenfalls könnten auch Anpassungsmaßnahmen außerhalb des der-
zeitigen Bahngeländes ausreichend sein. 

17.2 Bauwerksverzeichnis Nr. 223, Wasserleitung DN150 – Bahnkilometer 50.395 - 
Griesweg 

Ebenfalls im Bereich der Baumaßnahme gemäß lfd. Nr. 186, Straßenüberführung 
Griesweg, ist die Neuverlegung der kreuzenden Wasserleitung vorgesehen. 

Auch diesbezüglich wird in fachtechnischer Hinsicht die Frage aufgeworfen, ob ein 
Neubau erforderlich ist oder Anpassungsmaßnahmen außerhalb des derzeitigen 
Bahngeländes ausreichend sind. 

17.3 Bauwerksverzeichnis Nr. 224, Wasserleitung DN150 – Bahnkilometer 50.911 – 
Ferdinandstraße/Leimhüll 

Die bestehende Wasserleitung soll neu verlegt werden im Rahmen der Gleiskörper-
verbreiterung sowie der damit verbundenen Verlegung der Ferdinandstraße. 

Auch insoweit wird marktgemeindlicherseits in fachtechnischer Hinsicht die Frage 
aufgeworfen, inwieweit es ein Erfordernis zur vollständigen Umverlegung gibt, oder 
auch insoweit fachtechnisch im Rahmen einer Schutzrohrverlängerung lediglich An-
passungsmaßnahmen ausreichend sind. 

17.4 Bauwerksverzeichnis Nr. 210, Schmutzwasserleitung DN250 - Bahnkilometer 
50.916 - Ferdinandstraße/Leimhüll 

Planfeststellungsseits ist hier eine Verlegung des Kanals einschließlich neuer 
Schächte und neuer Querung in Abstimmung mit dem Spartenträger vorgesehen. 

Auch insoweit wird marktgemeindlicherseits in fachtechnischer Hinsicht die Frage 
nach der Erforderlichkeit der beabsichtigten Neuverlegung aufgeworfen. Auch inso-
weit stellt sich die Frage, inwieweit mittels einer Schutzrohrverlängerung größere Ver-
legungsmaßnahmen an sich vermieden werden können. 

17.5 Bauwerksverzeichnis Nr. 207, Regenwasserleitung DN300 – Bahnkilometer 
51.074 - 51.298 – Heinrichstraße  

Planfeststellungsseits ist eine Verlegung und ein abschnittsweiser Neubau des bahn-
parallel verlaufenden Regenwasserkanals vorgesehen. 

Diesbezüglich wird gerügt, dass in den Planfeststellungsunterlagen nur der Bestand 
dargestellt ist, jedoch nicht die planfeststellungsseits vorgesehene Verlegung und der 
abschnittsweise Neubau. 

Hier ist in fachtechnischer Hinsicht aufzuarbeiten und zu prüfen, inwieweit der Neu-
bau gemeinsam mit dem Regenwasserkanal des Landkreises Bamberg in diesen Be-
reich erfolgen kann, soweit - auch bezogen auf diesen Fall - die planfeststellungsseits 
vorgesehene Gesamtmaßnahme dem Grunde nach überhaupt in dieser Form not-
wendig ist. Eine nachvollziehbare fachtechnische Begründung für die Notwendigkeit 
der Gesamtmaßnahme ist in den Unterlagen nicht ersichtlich. 
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17.6 Bauwerksverzeichnis Nr. 225, Wasserleitung DN150 – Bahnkilometer 51.286 - 
Elmbergstraße/Bahnhofstraße 

Insoweit wird in tatsächlicher Hinsicht die Frage aufgeworfen, ob die Bestandswas-
serleitung lediglich einen Durchmesser von DN 150 aufweist. Gegebenenfalls besteht 
hier ein Leitungsdurchmesser von DN200. 

Bezogen auf die geplante Neubaumaßnahme im Rahmen der Leitungsverlegung in 
neuer Lage wird wiederum die Frage in fachtechnischer Hinsicht aufgeworfen, ob tat-
sächlich ein entsprechender Neubau im Rahmen einer Leitungsverlegung erforderlich 
ist oder nicht eine Schutzrohrverlängerung und damit lediglich eine Anpassungsmaß-
nahme ausreichend sind. 

17.7 Bauwerksverzeichnis Nr. 213, Schmutzwasserleitung DN200 - 

Bahnkilometer 51.309 - 51.495, Amlingstadter Straße Planfeststellungsseits ist eine 
Umverlegung des parallel verlaufenden Abwasserkanals vom Neubau der Eisen-
bahnüberführung Friesnitzgraben, lfd. Bauwerksnummer 71, bis zum Abzweig Am-
lingstadter Straße in die neue Lage der Amlingstadter Straße vorgesehen. 

17.8 Bauwerksverzeichnis Nr. 208, Schmutzwasserleitung DN200 - Bahnkilometer 
51.438 – Amselweg/Von-Weyda-Straße  

Planfeststellungsseits ist eine Neuverlegung des kreuzenden Abwasserkanals mit 
Anschlussschächten und Anpassung an die Bestandsleitung vorgesehen. 

Aus marktgemeindlicher Sicht ist fachtechnisch möglicherweise eine Schutzrohrver-
längerung und Anpassung der Revisionsschächte in einer Tiefe von ca. 4,0 m mög-
lich und ausreichend. 

Soweit im Ergebnis eine Verständigung bezüglich eines Neubaus der Leitung erfol-
gen sollte, ist bezüglich des Rückbaus der alten Leitung die Frage des Ausbaus zu 
klären, oder ob insoweit eine sogenannte Verdämmung ausreichend ist. 

17.9 Bauwerksverzeichnis Nr. 226, Wasserleitung DN150 – Bahnkilometer 51.436 – 
Amselweg/Von-Weyda-Straße 

Auch hier ist ein Rückbau der Querung und ein Neubau in neuer Lage dem Grunde 
nach in der Planfeststellung vorgesehen. 

Fachtechnisch wird aus Marktgemeindesicht auch hier die nochmalige Prüfung gefor-
dert, ob nicht eine Schutzrohrverlängerung ausreichend und möglich ist bei einer La-
ge der Leitung in ca. 4,0 m Tiefe. 

Sollte fachtechnisch im Ergebnis der Neubau stehen, ist bezüglich des Rückbaus der 
alten Leitung die Frage nach einem vollständigen Ausbau aufzuwerfen, oder ob inso-
weit nicht auch eine Verdämmung ausreichend ist. 

17.10 Bauwerksverzeichnis Nr. 212, Regenwasserdruckleitung DN180 - Bahnkilome-
ter 51.788 - Am Stellwerk 

Auch diese kreuzende Regenwasserleitung soll neu verlegt werden. 

Aus fachtechnischer Sicht der marktgemeindlichen Beratung ist auch bei dieser letz-
ten zu betrachtenden Leitung die Frage nach der Ausführung aufzuwerfen. Aus 
marktgemeindlicher Sicht ist ein Neubau auch hier nicht erforderlich, sondern ledig-
lich eine Überprüfung der Ausführung (Leitung/Schutzrohr?) gemäß Bestandsplan. 

Für alle Maßnahmen wird marktgemeindlicherseits gefordert, eine vollständige tech-
nische Überprüfung der Notwendigkeit der jeweiligen Maßnahme durchzuführen. 
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Hierzu sollte eine fachtechnische Abstimmung zwischen dem Vorhabenträger und der 
fachlichen Beratung der Marktgemeinde stattfinden. Auf der Grundlage dieser Ab-
stimmung hat sodann eine entsprechende Überarbeitung der Planunterlagen und der 
Leistungsverzeichnisse zu erfolgen. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der marktgemeindlicherseits dargelegten, fach-
technisch eingeschränkten Erforderlichkeiten nach Neuverlegungen wird, wie an an-
derer Stelle bereits ebenfalls ausgeführt und betont, deutlich darauf hingewiesen, 
dass Veranlasser und damit auch vollständiger Kostenträger zu 100 % der Vorhaben-
träger ist. 

18. Beweissicherung 

18.1 Anknüpfend an die Einwendungen im allgemeinen Einwendungsschreiben unter 
Gliederungspunkt III. 11 zu den Ausführungen des Vorhabenträgers im Erläuterungs-
bericht unter Gliederungspunkt 18.6 "Beweissicherung" wird seitens der Marktge-
meinde ergänzend Folgendes ausgeführt und gefordert: 

Soweit in den dortigen Ausführungen bereits gefordert wurde, planfeststellungsrecht-
lich abzusichern, dass in einem fachtechnisch noch unabhängig zu bestimmenden 
Bereich, der besonders stark erschütterungsträchtigen Bauarbeiten ausgesetzt ist, 
neben der bloßen Beweissicherung des bestehenden baulichen Zustands eine dau-
erhafte Beweissicherung auch durch dokumentierte Messungen der Erschütterung 
auf Kosten des durchführenden Vorhabenträgers, wird ergänzend und konkretisie-
rend gefordert, dass die Beweissicherungsverfahren hinsichtlich der Thematik Er-
schütterungen in einem Korridor von 100 m beidseits der gesamten Bahnstrecke im 
bebauten Ortsbereich von Hirschaid zu erfolgen hat. 

18.2 Bezogen auf das im Eigentum der Marktgemeinde stehende öffentliche Stra-
ßennetz und das Leitungsnetz (Wasser und Abwasser) ist eine vollumfängliche fach-
lich tragfähige Beweissicherung vor, während und mit Abschluss der Baumaßnahmen 
des Vorhabenträgers durchzuführen. Die Beweissicherung ist durch ein geeignetes, 
jeweils fachlich qualifiziertes Sachverständigenbüro durchzuführen. Zu dem jeweili-
gen Beweissicherungstermin ist die Gemeinde bzw. deren fachliche Vertretung bei-
zuziehen. Eine vollständige Ausfertigung des jeweiligen Gutachtens hinsichtlich der 
beweisgesicherten Anlagen ist der Gemeinde umgehend nach Erstellung spätestens 
2 Wochen nach Aufnahmebeginn zur Verfügung zu stellen.  

Sämtliche Kosten für die Beweissicherungsmaßnahmen sind vom Vorhabenträger zu 
tragen. Die Kostentragungspflicht erstreckt sich darüber hinaus auch auf sämtliche 
Maßnahmen, die zur Wiederherstellung des funktionstüchtigen Zustandes der Stra-
ßen, Wege und Leitungen nach Abschluss der Baumaßnahme notwendig sind.  

Sämtliche Anforderungen sind auflagentechnisch im Rahmen der Planfeststellung zu 
Gunsten der Betroffenen, wie vorliegend der Marktgemeinde, abzusichern. Die 
Durchführung eines Beweissicherungsverfahrens für gemeindliches Eigentum und für 
gemeindliche Einrichtungen wird insbesondere für folgende Objekte ausdrücklich ge-
fordert: 

• Rathaus 

• gemeindlicher Friedhof 

• Feuerwehrdienstleistungszentrum 
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19. Baustellenzufahrten und Baustelleneinrichtungsflächen 

19.1 Wie der Anlage 16 der Planunterlagen zu entnehmen ist, sieht der Vorhaben-
träger zur Verwirklichung seiner Baumaßnahme vor, zahlreiche bestehende öffentli-
che Straßen und Wege zur Verwirklichung in Anspruch nehmen zu wollen. 

Bezogen auf das Gemeindegebiet von Hirschaid lässt sich weder dem Erläuterungs-
bericht auf Seite 119 noch der Anlage 16 zur Baustellenerschließung und der Trans-
portwege eine nachvollziehbare Aussage bezüglich des bestehenden Straßen- und 
Wegenetzes der Marktgemeinde entnehmen. Andererseits liegt es zunächst auf der 
Hand, dass vorhabenträgerseits das bestehende Straßen- und Wegenetz der Markt-
gemeinde im Rahmen der Projektrealisierung in Anspruch genommen würde, nach-
dem der Ort unmittelbar von der Bestandstrasse in Nord-Süd-Richtung durchfahren 
wird! Insoweit sind die Planunterlagen defizitär und seitens der Marktgemeinde wird 
gerügt, dass die Betroffenheit der gemeindlichen Belange hier nicht in den Blick ge-
nommen wurde und eine entsprechende tragfähige Regelung nicht vorgesehen ist. 
Dies wird hiermit ausdrücklich gefordert. 

19.2 Wie etwa im vorangegangenen Planfeststellungsabschnitt 18/19 ist der Stre-
ckenausbau unter Aufrechterhaltung des laufenden Eisenbahnbetriebes vorgesehen. 
Vor diesem Hintergrund hatte der Vorhabenträger in den Planfeststellungsunterlagen 
im vorangegangenen Abschnitt noch darauf hingewiesen, dass es zur Gewährleis-
tung eines kontinuierlichen Transportflusses und einer kurzen Bauzeit unumgänglich 
sei, die Erschließung der Baustelle überwiegend straßengebunden durchzuführen. Es 
ist bemerkenswert, dass vorhabenträgerseits diese im vorangegangenen Abschnitt 
noch für notwendig befundenen Ausführungen im vorliegenden Erläuterungsbericht 
ersatzlos gestrichen sind und auf diese Problematik gar nicht mehr eingegangen wird. 
Nichtsdestotrotz ist sie vorliegend aus Sicht der betroffenen Gemeinden, hier der 
Marktgemeinde Hirschaid, in den Blick zu nehmen. 

In diesem Zusammenhang wird seitens der Marktgemeinde zunächst einmal aus-
drücklich gerügt, dass der Vorhabenträger einseitig zu seinen Gunsten festlegt, dass 
der Bau so erfolgt, dass auf bahneigenen Strecken der Abtransport und der Heran-
transport von Material kaum möglich sei, weil er die Strecke unter Verkehr umbauen 
möchte. Damit setzt der Vorhabenträger die Nutzbarkeit seiner eigenen Anlage von 
vornherein höher an als die Belange der anderen Baulastträger, hier der zuständigen 
Straßenbaulastträger Freistaat Bayern, Landkreis und Gemeinden, so auch Markt 
Hirschaid. Allein dieser Ansatz ist zunächst einmal in rechtlicher Hinsicht kritikwürdig, 
da es keinen rechtlichen Grundsatz gibt, der vorschreiben würde bzw. dem Vorha-
benträger das Recht einräumen würde, von vornherein dem uneingeschränkten Wei-
terbetrieb seiner Anlage den Vorrang zu geben und stattdessen die Belastungen auf 
andere Baulastträger und deren Einrichtungen zu verlagern. 

19.3 In diesem Zusammenhang ist bezogen auf das Gemeindegebiet des Marktes 
Hirschaid auch insbesondere in den Blick zu nehmen, dass zahlreiche Straßen im 
besiedelten Ortsgebiet mit erheblichen Baustellenverkehr belastet werden sollen und 
damit die Siedlungsgebiete des Marktes Hirschaid in erheblicher und unzumutbarer 
Weise während der Bauphase verkehrlich belastet werden. Darüber hinaus besteht 
die unmittelbare Gefahr, dass das hierfür nicht ausgelegte Straßen- und Wegenetz 
überlastet wird und es zu erheblichen Belastungen und auch Gefahrensituationen 
kommen wird. 

Allein aus diesen vorgenannten Gründen ist das derzeit vorgeschlagene Logistikkon-
zept noch einmal auf den Prüfstand zu stellen und zu überarbeiten und dem Vorha-
benträger aufzugeben, sämtliche Möglichkeiten einer weitestgehenden Transportwe-
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gebeziehung über sein bestehendes Netz zu nutzen auch unter Inkaufnahme ent-
sprechender Einbußen bei der Nutzbarkeit seiner Strecke. Wie oben bereits ausge-
führt, kann es nicht Sinn und Zweck einer solchen Maßnahme sein, dass der Vorha-
benträger sein Projekt durchsetzt und zu seinen Gunsten eine Verbesserung der 
Ausnutzbarkeit seiner Strecke ins Werk setzen will und im Rahmen dieser Umset-
zung nicht bereit ist, Einbußen bei der Nutzbarkeit seiner Anlage zeitweise hinzu-
nehmen und stattdessen die Belastungen auf die Umgebung in vollem Umfang ab-
trägt. 

19.4 Des Weiteren ist aber in diesem Zusammenhang auch zu berücksichtigen, dass 
die in der Straßenbaulast des Marktes Hirschaid stehenden Straßen und Wege durch 
die übermäßige Nutzung im Rahmen des Baustellenverkehrs einer nicht vergleichba-
ren Abnutzung und Belastung unterliegen. Hierfür kann weder der Markt Hirschaid 
noch etwaige Grundstückseigentümer, die nach ausbaubeitragsrechtlichen Gesichts-
punkten zu Straßenverbesserungen herangezogen werden können, verantwortlich 
gemacht werden. 

Vielmehr ist es in diesem Zusammenhang dringend und zwingend geboten, dass im 
Vorfeld einer Baudurchführung der Straßenzustand aller benutzten Straßen zwischen 
der Marktgemeinde und dem Vorhabenträger durch unabhängige Sachverständige im 
Rahmen einer Beweissicherung dokumentiert und festgestellt wird und nach Ab-
schluss der Baumaßnahme die Straßen und Wege in den vorherigen Zustand ver-
setzt werden auf Kosten des Vorhabenträgers, so wie dies auf Seite 119 des Erläute-
rungsberichts für die betroffenen Gemeinden zugesagt wurde. Dies muss auch für 
Hirschaid gelten.  

Des Weiteren ist der Vorhabenträger zu verpflichten, auch während der Baumaß-
nahme die genutzten Straßen und Wege in einem verkehrssicheren Zustand zu er-
halten, damit diese auch weiterhin parallel von Dritten im Rahmen ihres Widmungs-
zweckes genutzt werden können. Für sämtliche Schäden, Nachteile und Mehrauf-
wendungen ist der Vorhabenträger gegenüber dem Markt Hirschaid ersatzpflichtig, 
was durch entsprechende Auflagen in der Planfeststellung abzusichern ist. 

19.5 Darüber hinaus wird an dieser Stelle ausdrücklich gefordert, dass die Planfest-
stellung dahingehend zu ergänzen und zu konkretisieren ist, dass der Vorhabenträger 
sämtliche Straßen und Wege, die er beabsichtigt, in den betroffenen Gemeinden, so 
auch der Marktgemeinde Hirschaid, zur Abwicklung seines Baustellen- und Trans-
portverkehrs zu nutzen, gemeindegebietsbezogen sowohl in einer textlichen Auflis-
tung sowie einer planlichen Darstellung konkret aufzuzeigen hat und diese Straßen-
liste verbindlich zur Grundlage der Planfeststellung hinsichtlich der Nutzungsmöglich-
keit durch den Vorhabenträger gemacht wird und für diese Straßen und Wege ver-
bindlich die Durchführung des Beweissicherungsverfahrens sowie der weiteren not-
wendigen Maßnahmen, wie Verkehrssicherung und Wiederherstellung planfeststel-
lungsrechtlich abgesichert werden. 

Genauso wenig wie bislang hinreichend nachvollziehbar für die Marktgemeinde den 
Planungsunterlagen zu entnehmen ist, welche Straßen und Wege im Gemeindege-
biet als Anfahrtsstrecken für die Ver- und Entsorgung der Baustelle im Ortsbereich 
sein sollen, ist den Unterlagen genauso wenig zu entnehmen, wo vom Straßen- und 
Wegesystem sodann Baustellenzufahrten geplant sind. Auch diese Bezeichnung und 
Darstellung ist äußerst wichtig, damit die Marktgemeinde aus ihrer Orts- und Sach-
kenntnis heraus im Rahmen des Verfahrens hierzu Stellung beziehen kann und den 
Vorhabenträger weitergehende Hinweise zur sicheren Gestaltung und Abwicklung 
des Baustellenverkehrs geben zu können. Dabei ist es des Weiteren dringend gebo-
ten, dass vorhabenträgerseits eine Zeitplanung für den Baustellenverkehr aufgezeigt 
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wird, um unter Verkehrssicherheitsgesichtspunkten Planungsoptionen durchspielen 
zu können, die auch während der mehrjährigen Bauphase einen sicheren Verkehr 
dem Grunde nach auf der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur ermöglichen. 

19.6 Insbesondere nachdem südwestlich der Ortslage von Hirschaid, nordwestlich 
der Ortslage und östlich der Strecke mitten im Ort große Baustelleneinrichtungsflä-
chen vorhabenträgerseits in den Unterlagen dargestellt sind, wird deutlich, dass die 
Marktgemeinde mit ihrer Ortslage von Hirschaid in diesem Planfeststellungsabschnitt 
im wahrsten Sinne des Wortes im Zentrum der Maßnahme und damit auch der ent-
sprechenden Belastungen durch die Baumaßnahme gelegen sein wird. 

Um hier chaotische, nicht mehr steuerbare und damit die allgemeine Verkehrssicher-
heit im Marktgemeindegebiet gefährdende Situationen zu vermeiden, fordert die 
Marktgemeinde die Vorlage einer detaillierten Planung und Darstellung des Baustel-
lenverkehrs, der Zu- und Abfahrtswege zu den einzelnen Baustellen sowie Baustel-
leneinrichtungsflächen im Umkreis von ca. 1 km in Bezug auf die auszubauende Be-
standsbahnstrecke und darüber hinaus die Vorlage eines detaillierten Zeitplanes für 
die Abwicklung des Baustellenverkehrs bezogen auf den geplanten mehrjährigen 
Bauzeitraum. 

19.7 Marktgemeindlicherseits wird konkret bezogen auf die Abwicklung von Baustel-
lenverkehr auf der Verkehrsinfrastruktur der Marktgemeinde und innerhalb der Orts-
lage der Marktgemeinde gefordert, dass der Schwerlastverkehr mit einer Tonnagebe-
schränkung auf max. 20 t vorzusehen ist. Dies geschieht zum einen aus Verkehrssi-
cherheitsgründen und zum anderen um Schäden an der Verkehrsinfrastruktur und 
auch im Übrigen zu vermeiden bzw. zumindest zu minimieren. Größere Schwerlasten 
können vorhabenträgerseits schienengebunden angeliefert und vor Ort auf dem 
Bahngelände verbaut werden. 

Bezüglich der bereits unter Gliederungspunt B. IX. und X. behandelten Situation an 
der Arnlingstadter Straße wird marktgemeindlicherseits gefordert, den Bereich der 
Amlingstadter Straße vollständig von jedweder Abwicklung von Baustellenverkehr 
freizuhalten. Alternativ kann vorhabenträgerseits der Baustellenverkehr über den Lö-
serweg abgewickelt und an die Baustelle herangeführt werden. Hierzu ist es in tat-
sächlicher Hinsicht erforderlich, den im Verlauf des Löserwegs sich anschließenden 
bestehenden öffentlichen Feld- und Waldweg zu ertüchtigen und zu befestigen, um 
die Abwicklung des Baustellenverkehrs zu ermöglichen. Dies ist aber ohne größeren 
Aufwand möglich und führt zu einer maßgeblichen Entlastung des Bereichs Amling-
stadter Straße. 

Soweit vorhabenträgerseits mit der Baustelleneinrichtungsfläche lfd. Nr. 425.1 im Be-
reich Leimhüll und der Einrichtungsfläche lfd. Nr. 427 im Bereich Stiberstraße 
Baustelleneinrichtungsflächen vorhabenträgerseits vorgesehen sind, wird marktge-
meindlicherseits gefordert, diese Baustelleneinrichtungsflächen an den benannten 
Orten nicht zu errichten und vorhabenträgerseits auf die Baustelleneinrichtungsflä-
chen an dieser Stelle zu verzichten. Hintergrund ist, dass diese Flächen marktge-
meindlicherseits bereits während der Bauphase uneingeschränkt als Parkflächen für 
den Pendlerverkehr benötigt werden. 

Marktgemeindlicherseits wird dem Vorhabenträger an dieser Stelle eine Ausgleichs-
fläche im Bereich des Pendlerparkplatzes Hirschaid angeboten. 

Die Marktgemeinde steht dem Vorhabenträger diesbezüglich konstruktiv für eine 
kurzfristige Abstimmung zur Verfügung. 
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19.8 Etwaige Mehraufwendungen, die dem Vorhabenträger dadurch entstehen, dass 
die von ihm mit genutzten Straßen und Wege der Abwicklung des Baustellenverkehrs 
nicht standhalten bzw. dem Grunde nach bereits nicht geeignet sind und daher im 
Vorfeld der Benutzung Ertüchtigungs- und Verbesserungsmaßnahmen notwendig 
werden, sind diese Kosten ausschließlich vorhabenträgerseits zu tragen. Derartige 
Änderungen am bestehenden Straßen- und Wegesystem sind vorher im Benehmen 
und im Einvernehmen mit der Marktgemeinde abzustimmen und sodann auch in Ab-
stimmung mit der Marktgemeinde in technischer Hinsicht vorzubereiten und umzuset-
zen. 

19.9 Rein vorsorglich wird an dieser Stelle abschließend auch darauf hingewiesen, 
dass selbstverständlich, wie bei allen Planungsverfahren, neu angelegte bzw. verleg-
te Teile von öffentlichen Straßen und Wegen, für die die Marktgemeinde die Baulast 
trägt, vom Vorhabenträger entsprechend den vorstehenden Ausführungen zu erstel-
len bzw. wiederherzustellen sind und in diesem Zusammenhang selbstverständlich 
auch das Eigentum an den entsprechenden Straßen- und Wegeflächen an die Markt-
gemeinde im Rahmen der Umsetzung der Planung zu gegebenem Zeitpunkt zu über-
tragen ist. 

20. Weitere Forderungen der Marktgemeinde 

20.1 Marktgemeindlicherseits wird gefordert, dass der Vorhabenträger mittels einer 
entsprechenden verbindlichen Auflage in der Planfeststellung verpflichtet wird, in re-
gelmäßigen Abständen (mindestens vierteljährlich) oder aber bei konkretem akutem 
Bedarf auch kurzfristig öffentliche Bürgerinformationen durchzuführen. Es geht inso-
weit darum, die Kommunen und die betroffene Öffentlichkeit in den im Planfeststel-
lungsabschnitt gelegenen Gemeinden über den Fortschritt des Projektes, etwaige be-
sondere Vorkommnisse und auch über etwaige Absichten des Vorhabenträgers für 
den weiteren Fortgang zu informieren. Genauso zählt dazu die Thematik, falls der 
Vorhabenträger während der Bauphase feststellen sollte, dass eine nachträgliche 
Änderung der Planfeststellung erforderlich werden sollte und ein entsprechendes Än-
derungsverfahren auf den Weg gebracht werden muss. Hierüber hätte der Vorhaben-
träger vorab in den öffentlichen Bürgerinformationen entsprechend zu berichten und 
die betroffene Öffentlichkeit vollumfänglich über seine beabsichtigten Maßnahmen 
und Schritte zu informieren. 

In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass kommunalerseits diesbezüg-
lich bereits sehr gute und positive Erfahrungen im Zusammenhang mit einem Stra-
ßenbauprojekt in einer Nachbargemeinde gesammelt wurden, in dem bei derartigen 
Bürgerinformationen der Vorhabenträger sowie die beauftragten Planer und auch die 
Baufirmen entsprechend über den Fortgang der Arbeiten, etwaige Probleme und Lö-
sungsmöglichkeiten berichten mussten und auch für Anfragen der Bürger zur Verfü-
gung standen. Diese öffentlichen Veranstaltungen während der Bauphase können ein 
wichtiger Baustein sein, um gerade bei einem derartig großen Infrastrukturprojekt, 
welches über einen mehrjährigen Zeitraum mit überaus belastenden Bauphasen für 
die Kommunen und die betroffene Bevölkerung verbunden sein werden, die Akzep-
tanz zu verbessern, wenn insbesondere besondere Vorkommnisse und Probleme 
nicht kaschiert werden, sondern in derartigen öffentlichen Informationsveranstaltun-
gen offen dargelegt und problematisiert werden. 

In diesem Sinne wird noch einmal an dieser Stelle ausdrücklich die Durchführung 
derartiger Informationsveranstaltungen gefordert. 

20.2 Die Marktgemeinde fordert, dass der Vorhabenträger während der Durchfüh-
rung seiner Baumaßnahmen und im Nachgang zum Abschluss der Baumaßnahmen 
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für einen angemessenen Zeitraum einen konkreten Ansprechpartner für sämtliche 
Fragen und Probleme im Zusammenhang mit der Bauabwicklung sowie etwaig eintre-
tenden Bauschäden vor Ort zur Verfügung zu stellen hat. Hierfür ist an geeigneter 
Stelle eine Anlaufstelle vom Vorhabenträger einzurichten, die dauerhaft während der 
Baumaßnahme mit einem sachverständigen und kompetenten Vertreter des Vorha-
benträgers zu besetzen ist. 

Es geht insoweit darum, einen möglichst reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, 
gleichzeitig aber den Bürgerinnen und Bürgern des Marktes Hirschaid eine örtliche 
Anlaufstelle zur Verfügung zu stellen, welche bei Problemen direkt erreichbar ist und 
die Vermittlung zwischen den unmittelbar vor Ort mit dem Bau Beschäftigten, der 
übergeordneten Projektleitung und den Betroffenen vor Ort herstellt und aufrechter-
hält. Dabei ist insbesondere daran gedacht, die Aufnahme und Betreuung und Ab-
wicklung von entstehenden Schäden zentral mit dieser Anlaufstelle für die Bürgerin-
nen und Bürger zu steuern und zu einen in beiderseitigem Interesse reibungslosen 
Abwicklungsprozedere zu gelangen. 

Dies sollte auflagentechnisch in der Planfeststellung abgesichert werden. Kostenträ-
ger ist der Vorhabenträger. Weitere Details sollten im Benehmen, insbesondere mit 
der Marktgemeinde, zu gegebener Zeit vor Beginn der Baumaßnahme abgestimmt 
werden. 

20.3 Bezüglich der zukünftigen Ausgestaltung des Haltepunktes Hirschaid wird 
marktgemeindlicherseits gefordert, dass alle 3 Bahnsteige jeweils mindestens 2 Un-
terstellkabinen mit Sitzgelegenheiten und Abfallbehältnissen erhalten. Darüber hinaus 
wird gefordert, dass sowohl auf der Ost- als auch auf der Westseite der Bahntrasse 
ein Ticketautomat aufgestellt wird. Selbstverständlich sind insoweit sämtliche Maß-
nahmen kostenmäßig vom Vorhabenträger zu übernehmen. 

Marktgemeindlicherseits wird die Notwendigkeit, insbesondere unter dem Gesichts-
punkt gesehen, dass der Haltepunkt Hirschaid der einzige dauerhafte Regionalex-
press-Haltepunkt zwischen Bamberg und Forchheim ist und daher diesem Haltepunkt 
eine entsprechende Bedeutung zukommt, die auch mit einer entsprechenden Aus-
stattung des Haltepunktes korrespondieren sollte und muss. 

20.4 Im Hinblick auf die Ausgestaltung des Haltepunktes Hirschaid ist aus marktge-
meindlicher Sicht des Weiteren die Forderung formuliert, dass der Vorhabenträger im 
Betrieb darauf zu achten hat, dass entsprechende Beschilderungen bzw. ein Lichtleit-
system installiert werden, um den Kunden die bestmögliche Orientierung zwischen 
den neu im Rahmen des Ausbaus installierten Lärmschutzwänden am Haltepunkt zu 
ermöglichen. Des Weiteren fordert der Markt in diesem Zusammenhang, dass die 
Lautsprecher am Haltepunkt, mit denen entsprechende Durchsagen zum Zugverkehr 
für die auf den Bahnsteigen Wartenden gegeben werden, so platziert und installiert 
werden, dass sie innerhalb der neu zu schaffenden Lärmschutzwände angebracht 
werden. Hintergrund ist, dass durch die Beschallung mit den Lautsprechern die um-
liegenden Anwohner möglichst wenig bis gar nicht belästigt werden sollen. 

20.5 Zu der Thematik der Ausgestaltung des Haltepunkte Hirschaid, insbesondere 
im Hinblick auf seine Bedeutung auch als Regionalexpress-Haltepunkt, wird markt-
gemeindlicherseits gefordert, dass der Vorhabenträger am Haltepunkt Hirschaid ei-
nen Aufenthaltsraum mit sanitären Einrichtungen vorzusehen, zu errichten und dau-
erhaft zu betreiben und zu unterhalten hat. 

20.6 Im südlichen Bereich der Ortslage von Hirschaid im Bereich der Straßenüber-
führung Griesweg ist östlich der bestehenden Bahntrasse das Betriebsgelände der 
Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG. Zwischen dem Betriebsgelände der Firma 
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Schaeffler Technologies und der bestehenden Bahntrasse existiert derzeit ein Wirt-
schaftsweg. Im Hinblick auf die Erweiterung der Bahntrasse in Richtung Osten wird 
der bestehende Wirtschaftsweg zukünftig überbaut und gerät in Wegfall.  

Unter Katastrophenfallgesichtspunkten fordert die Marktgemeinde vom Vorhabenträ-
ger zu der Ausgestaltung des Rettungssystems, insbesondere der Rettungswege, 
Stellung zu nehmen. Explizit ist beispielhaft die zukünftige Ausgestaltung von Ret-
tungsmaßnahmen im Bereich der Straßenüberführung Griesweg in den Blick zu 
nehmen und vorhabenträgerseits zu erläutern. Durch den Wegfall des Wirtschaftswe-
ges wird aus marktgemeindlicher Sicht die Erreichbarkeit einer etwaigen Unfallstelle 
in diesem Bereich durch die Rettungskräfte nachhaltig erschwert. Bislang können die 
Rettungskräfte über die Nutzung des Wirtschaftsweges entlang der Bahntrasse zu ei-
ner Unfallstelle in diesem Bereich gelangen. Dies wird zukünftig durch den Wegfall 
des Weges nicht mehr möglich sein. 

Marktgemeindlicherseits wird ausdrücklich an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 
es diesbezüglich Defizite im Sicherheitskonzept des Vorhabenträgers im Zuge der 
Ausbaumaßnahme gibt. 

20.7 Abschließend wird bezüglich sämtlicher technischer Gegebenheiten und Aus-
gestaltungen marktgemeindlicherseits gefordert, dass der Vorhabenträger planfest-
stellungsrechtlich verpflichtet wird, vor oder während der Bauumsetzung sich erge-
bende maßgebliche neue technische Verbesserungen, insbesondere zum Beispiel im 
Bereich des Lärmschutzes, entsprechend nachträglich in der planungsrechtlichen 
Ausführung der Ausbaumaßnahme zu berücksichtigen und umzusetzen. Diesbezüg-
lich sind sämtliche Kosten vorhabenträgerseits zu übernehmen. 

20.8 Wie bereits gemeindlicherseits zu den Bauwerken der Straßenüberführung 
Griesweg und der Eisenbahnunterführung Fußgängerunterführung Hirschaid ausge-
führt, ist die Marktgemeinde bezüglich der Kostentragung für diese Baumaßnahmen 
grundsätzlich der Auffassung, dass diese vollständig vom Vorhabenträger zu über-
nehmen sind, nachdem sie ausschließlich maßnahmebedingt sind. An dieser Stelle 
wird ergänzend in diesem Kontext klargestellt, dass auch bezüglich des Neuab-
schlusses, Änderung und auch Fortschreibung von Vereinbarungen zur Leitungs-
kreuzung im Wasserleitungs- und Abwasserkanalbereich den Vorhabenträger die 
ausschließliche und maßgebliche Kostentragungslast trifft, nachdem etwaige Ände-
rungen und Anpassungen ausschließlich maßnahmebedingt sind. Soweit der Vorha-
benträger in diesem Zusammenhang die Auffassung vertritt, teilweise sogar die voll-
ständige Kostenlast auf die Marktgemeinde abwälzen zu wollen, wird dieser Ansicht 
ausdrücklich marktgemeindlicherseits entgegengetreten. 

21. Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass der Markt Hirschaid 
sich seit Planeinleitung konstruktiv darum bemüht, das vorhabenträgerseits erstrebte 
Ausbauvorhaben zu begleiten. Seit dem Planungsbeginn in den 90iger Jahren des 
letzten Jahrhunderts, das heißt vor 20 Jahren, hat sich aber gerade im Hinblick auf 
die nunmehr vorgelegte Planung eine maßgebliche nachteilige Veränderung in vielen 
Belangen zu Lasten der berechtigten Interessen und Rechtspositionen der Marktge-
meinde ergeben, so dass es erforderlich ist, sich im Rahmen des nunmehr laufenden 
Änderungsverfahrens mit den vorliegenden Einwendungen zu beteiligen. 
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Entscheidung  

Zu 1. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen und auf die Entscheidungen zu den 

genannten Stellungnahmen verwiesen.  

Hinsichtlich der allgemeinen Einwendungen wird auf Punkt B.4.9 verwiesen. 

 

Zu 2. 

Das Verfahren ist immer noch das gleiche, einen förmlichen Abschluss hat es nie ge-

geben, sondern nur Planänderungen im laufenden Verfahren. Diese Planänderungen 

haben an der Identität des Vorhabens nichts geändert. Für Änderungen des Plans, 

die nach erfolgter Auslegung, aber zeitlich vor Erlass des Planfeststellungsbeschlus-

ses vorgenommen werden, gibt es die Regelung nach § 73 Abs. 8 S. 1 VwVfG. Den 

erstmals oder stärker Betroffenen ist danach Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-

ben. Dies setzt voraus, dass diese bekannt sind. Ist dies nicht der Fall, oder wäre ei-

ne Vorgehensweise nach § 73 Abs. 8 S. 1 aufgrund der Vielzahl der der erstmalig 

oder stärker Betroffenen unpraktikabel, kann statt der individuellen Anhörung auch 

eine neues Anhörungsverfahren nach § 73 Abs. 3-5 durchgeführt werden. Entgegen 

dem Wortlaut des § 73 Abs. 8 S. 1 folgt diese Möglichkeit daraus, dass die Vorschrift 

nur eine Erleichterung für die erneute Beteiligung anbieten möchte (Mann, Senne-

kamp, Uechtritz VwVfG Großkommentar, 2. Auflage, § 73 Rn. 341) So liegt es hier. 

Es hat mehrere Planänderungen gegeben, die insgesamt betrachtet den Kreis der 

Betroffenen nicht klar erkennbar werden lassen, z.B. die Änderungen des Betriebs-

konzeptes, (in allen Gemeinden) die durch Änderung der Gebietseinstufung in Alten-

dorf neu entstehenden erstmaligen Grenzwertüberschreitungen mit Lärmschutzan-

spruch, die Erfassung des Straßenverkehrslärms durch die Planung für die Brückner-

straße, die erstmalige Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens nach der WRRL. 

Zudem ergibt sich aus § 9 Abs. 1 UVPG in der (hier maßgeblichen) bis zum 

14.12.2006 geltenden Fassung, dass bei zusätzlichen oder anderen erheblichen 

Umweltauswirkungen die Öffentlichkeit erneut anzuhören ist. 
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Zu 3. 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Der Bauzeitenplan ist nicht Gegenstand des 

Planfeststellungsverfahrens. Gleichwohl geht die Planfeststellungsbehörde davon 

aus, dass die Vorhabenträger regelmäßig über den Ablauf der Bauarbeiten informie-

ren. 

 

Zu 4. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Bestandsmaße lassen auch der-

zeitig keine fußläufige Verbindung zu. Zudem ist kein öffentlicher Weg vorhanden. Es 

besteht kein Anspruch auf eine Verbesserung der bestehenden Wegeverbindungen. 

 

Zu 5.1 und 5.2 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 5.3 

Der Forderung nach einer technischen Neuplanung der Straßenüberführung Gries-

weg kann nicht gefolgt werden. Die Vorhabenträger führen in ihrer Rückäußerung 

vom 18.12.2017 nachvollziehbar aus, dass es sich bei der gewählten Variante um die 

wirtschaftlichste Variante handelt. Zudem hat die Gemeinde Hirschaid inzwischen die 

diesbezügliche Kreuzungsvereinbarung unterzeichnet. Eine Kostenregelugen erfolgt 

im Planfeststellungsverfahren nicht. 

In Bezug auf den Geh- und Radweg sichern die Vorhabenträger zu, dass keine Ver-

schlechterung erfolgt. 

 

Zu 6. 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Nach den Anforderungen des Wasserwirt-

schaftsamtes Kronach muss eine Verschlechterung für Ober – und Unterliegern aus-

geschlossen werden. Daher wird der Querschnitt des Durchlasses wie im Bestand 

ausgeführt, so dass die hydraulische Leistungsfähigkeit beibehalten wird. Die Kosten-

regelung ist nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens. 
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Zu 7.1 

Den Forderungen nach einer Verlängerung der Bahnsteige in Richtung Süden über 

die Eisenbahnüberführung Maximilianstraße wird nicht entsprochen.  

Die Gemeinde Hirschaid bezieht sich in ihrer Forderung auf eine Planungsvariante, 

die nicht in die Planänderung aufgenommen wurde und daher auch nicht veröffent-

licht wurde. Somit ist die Projektierung der Vorhabenträger nicht fehlerhaft. 

Zudem ist grundsätzlich ein Bahnsteig an dem schnelle Vorbeifahrten mit Hochge-

schwindigkeitszügen erfolgen, als zusätzlich Verkehrsfläche (Fußweg), nicht zulässig. 

Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 7.2 

Die Einwendung hat sich mit der 2. Planänderung erledigt. Die Vorhabenträger haben 

im Erläuterungsbericht dargelegt, dass die Maximilianstraße während der Bauarbei-

ten sowohl für den PKW-Verkehr als auch für den Fußgängerverkehr weitestgehend 

offengehalten wird. Kurzzeitige Sperrungen sind nicht gänzlich auszuschließen.  

 

Zu 7.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Das Landrats-

amt Bamberg hat keine Bedenken gegen den Standort geäußert. Zudem wurde die 

Kreuzungsvereinbarung bereits unterzeichnet. Es wird darauf hingewiesen, dass nur 

die Anpassung an die Planung ermöglicht und der Bestand wiederhergestellt werden 

muss. 

 

Zu 8.1 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 8.2 und 8.3 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die Personenunterführung ist entsprechend 

der Richtlinien geplant. Von einer Schlauchwirkung ist nicht auszugehen, da sich in 

der Mitte der Personenunterführung die Öffnung für den Aufgang zum Mittelbahnsteig 
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befindet. Für Personenunterführungen, die nicht ausschließlich vom bahnbezogenen 

Reiseverkehr genutzt werden können Anforderungen des Straßenbaulastträgers be-

rücksichtigt werden. Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 

18.12.2017 zu, dass dieser kein Verlangen auf Verbreiterung der Personenunterfüh-

rung gestellt hat. Zudem hat der Markt Hirschaid mit der Unterzeichnung der Kreu-

zungsvereinbarung den Abmaßen zugestimmt. 

 

Zu 9. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 10. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen und erneut darauf hingewiesen, dass 

Kostenregelungen nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens sind.  

 

Zu 11. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass als Be-

messungsgrundlage das 100jährige Hochwasser (HQ100 = 1,5 m3/s) berücksichtigt 

wurde.  

Auch versichern die Vorhabenträger, dass der Sandfang nicht von der Planung tan-

giert wird und somit nicht Gegensand des Verfahrens ist.  

Der Forderung nach einer weiteren Röhre kann nicht entsprochen werden, da die 

Vorhabenträger nur zur Wiederherstellung des Bestandes verpflichtet werden kön-

nen. 

Hinsichtlich der Unterhalts- und Reinigungspflichten ist anzumerken, dass den Vor-

habenträgern nur die Unterhaltslast für die Verrohrung unter der Bahnstrecke obliegt. 

Für die Bereiche außerhalb ist der jeweils Gewässerunterhaltspflichtige zuständig. 

Die Vorhabenträger führen zutreffend aus, dass mit dem Ersatzneubau der Eisen-

bahnüberführung Friesnitzgraben sowohl aufgrund des gleichen Durchflussquer-

schnittes als auch der gleichen Abflussleistungen bei Bestands- und Ersatzneubau 

keine Veränderung der Abflüsse im Unterstrom bzw. im westlichen Bereich bis zum 
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Main-Donau-Kanal gegeben ist. Somit kann der Vorhabenträger nicht zu einer Ver-

besserung verpflichtet werden. 

Es wird erneut darauf hingewiesen, dass die Kostenregelung nicht Bestandteil des 

Planfeststellungsverfahrens ist. Im Übrigen werden die Ausführungen zur Kenntnis 

genommen. 

 

Zu 12. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich, die dauerhafte 

Grundinanspruchnahme für die Fl. Nr. 1675 und 1676 Gemarkung Hirschaid wurden 

mit der 2. Planänderung soweit wie möglich reduziert. Im Übrigen werden die Aussa-

gen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 13. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Wendeanlage entspricht der 

RAST 06. Für dreiachsige Fahrzeuge ist ein Radius von 12 m vorgesehen. 

Es wird erneut darauf hingewiesen, dass die Kostenregelung nicht Bestandteil des 

Planfeststellungsverfahrens ist. Im Übrigen werden die Ausführungen zur Kenntnis 

genommen. 

 

Zu 14. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Eine verkehrliche Verbesserung kann 

nicht gefordert werden. Gleichwohl muss die Anplanbarkeit gegeben sein. Die Vorha-

benträger bestätigen in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017, dass der Straßenbau-

lastträger kein diesbezügliches Verlangen vorgebracht hat. 

 

Zu 15.1 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die schalltechnische Untersuchung entspricht 

den Anforderungen. Nach der Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG 

in der Fassung des Elften Gesetzes zur Änderung des Bundesimmissionsschutzge-

setzes vom 2. Juli 2013 (BGBI. I S. 1943) darf der Schienenbonus weiter angewandt 
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werden, wenn das Planfeststellungsverfahren für den jeweiligen Abschnitt des Vor-

habens - wie hier - vor dem 1. Januar 2015 eröffnet und die Auslegung des Plans be-

reits öffentlich bekannt gemacht worden war. 

Die Vorhabenträger führen in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zutreffend aus, 

dass mit der Verfügung des Eisenbahn-Bundesamtes, „Pegelabschlag für das „Be-

sonders überwachte Gleis“ (BüG) gemäß der Anlage 2 zu § 3 der 16. Verordnung zur 

Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-

nung - 16. BImSchV), veröffentlicht im Verkehrsblatt, Heft 7 – 1998, Seite 262 ff“ das 

BüG als Stand der Technik anerkannt ist. Gemäß der Verfügung ist für das Verfahren 

BüG eine dauerhafte zusätzliche Pegelminderung von 3 dB(A) (Gleispflegeabschlag) 

nachgewiesen. Der Gleispflegeabschlag von 3 dB(A) ist in ständiger Rechtsprechung 

durch das BVerwG (zuletzt BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 1/16, juris Rn. 80) bestä-

tigt worden 

Gemäß § 4 Abs. 3 der 16. BImSchV ist für Vorhaben, für die bis zum 31. Dezember 

2014 das Planfeststellungsverfahren bereits eröffnet und die Auslegung des Plans öf-

fentlich bekannt gemacht worden ist, § 3 in Verbindung mit Anlage 2 in der bis zum 

31. Dezember 2014 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Die Anwendung der 

Schall 03 in der Fassung von 2014 ist daher von Rechts wegen ausgeschlossen. In-

sofern wird auf das Urteil des BVerwG vom 29.06.2017, 3 A 1/16, juris Rn. 60 ff. hin-

gewiesen, wonach ausdrücklich entschieden worden ist, dass hinsichtlich der An-

wendbarkeit der Schall 03 die Anknüpfung an den Stand der Technik ein rechtlich un-

zutreffender Maßstab ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für Baugebiete und Wohngebäude, die nach Be-

kanntmachung der Fachplanung entstanden sind, kein Anspruch auf Schallschutz 

besteht, da ab diesem Zeitpunkt eine Veränderungssperre besteht. In der eisenbahn-

rechtlichen Planfeststellung ist die Veränderungssperre zeitlich nicht begrenzt. Für 

Planungen der Gemeinde, die nach Eintreten der Veränderungssperre aufgenommen 

wurden, ist das verfahrensgegenständliche Vorhaben zu berücksichtigen. 

 

Zu 15.2 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass hinsicht-

lich der farblichen Gestaltung der Lärmschutzwände eine Abstimmung mit der Ge-

meinde erfolgt. Die konkrete Ausgestaltung von aktiven Schallschutzmaßnahmen ist 
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nicht Gegenstand der Planfeststellung. Daher kann der Forderung nach der Durch-

führung eines Architektenwettbewerbs nicht entsprochen werden. Zudem dürfen auch 

nur durch das Eisenbahn-Bundesamt zugelassene Lärmschutzwände verbaut wer-

den. Im Übrigen werden die Ausführungen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 15.3  

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Mit den Planun-

terlagen wird dargelegt, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV durch die 

vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen eingehalten werden. 

 

Zu 15.4 

Der Forderung nach einem Lückenschluss bzw. der Verlängerung der Lärmschutz-

wände zwischen Altendorf und Hirschaid wird nicht entsprochen. Im Rahmen der vor-

liegenden Planfeststellungsunterlagen wurde in umfangreichen Variantenuntersu-

chungen geprüft, welche Schallschutzmaßnahmen in den einzelnen Bereichen den 

gesetzlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Kosten und Nutzen erfüllen. 

Weitergehende als die bereits vorgesehenen aktiven Schallschutzmaßnahmen sind 

danach nicht verhältnismäßig. 

Insgesamt sind die vorgelegten Berechnungen zum Schallschutz, wie bereits mehr-

fach erläutert, nicht zu beanstanden, da diese auf die für das Projekt zutreffenden 

Bestimmungen erstellt wurden. Insbesondere wird auch auf die seit der erstmaligen 

Auslegung gültigen Veränderungssperre und die daraus resultierenden Konsequen-

zen in Bezug auf die immissionsschutztechnische Betrachtung der Anwesen hinge-

wiesen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

Da die Fachplanung bereits 1997 hinreichend konkretisiert wurde (Anhörungsverfah-

ren 1997) gilt im Verhältnis der Fachplanung zur Bauleitplanung der Prioritätsgrund-

satz. Grundsätzlich hat diejenige Planung Rücksicht auf die andere zu nehmen, die 

den zeitlichen Vorsprung hat. Die kommunale Bauleitplanung muss daher auf hinrei-

chend konkretisierte und verfestigte Planungsabsichten der konkurrierenden Fach-

planung Rücksicht nehmen. Die hinreichende Konkretisierung tritt in der Regel mit 

der Auslegung der Planunterlagen im Planfeststellungsverfahren ein. (BVerwG 4 BN 

13/04). 
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Zu 15.5 

Den Forderungen wird nicht vollumfänglich entsprochen. Die Vorhabenträger erläu-

tern in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar, dass der Bauablauf sich nach den tech-

nischen Erfordernissen bzw. Abläufen richtet. Sollten diese es zulassen, kann punk-

tuell die Umsetzung des vorgezogenen Lärmschutzes erfolgen. Der aktive Schall-

schutz (Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle, etc.) kann technisch nicht vor Baube-

ginn errichtet werden.  

Die Vorhabenträger werden auf die Nebenbestimmung bezüglich der vorzeitigen Um-

setzung des passiven Schallschutzes hingewiesen. 

 

Zu 16. 

Die Anbindung an die A 73 ist keine Folgemaßnahme im Sinne des § 75 Abs. 1 Satz 

1 1. HS VwVfG und liegt daher im Zuständigkeitsbereich des Straßenbaulastträgers 

und ist nicht Gegenstand der Planung und wird somit auch nicht vom Planfeststel-

lungsbeschluss erfasst.  

In Bezug auf die Bahnquerungen sichern die Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung 

zu, dass die Sperrungen der Bahnquerungen zeitversetzt erfolgen. Die Einwendung 

bezüglich der Sperrung der Maximilianstraße hat sich mit der 2. Planänderung erle-

digt. Die Vorhabenträger haben im Erläuterungsbericht dargelegt, dass die Maximili-

anstraße während der Bauarbeiten sowohl für den PKW-Verkehr als auch für den 

Fußgängerverkehr weitestgehend offengehalten wird. Kurzzeitige Sperrungen sind 

nicht gänzlich auszuschließen.  

Die Autobahndirektion Nordbayern hat hinsichtlich der Umleitungsstrecken keine Be-

denken geäußert. 

Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 17. 

Die Vorhabenträger sichern in Ihrer Rückäußerung vom 18.12.2018 zu, dass alle 

Durchlässe entsprechend den Anforderungen des Wasserwirtschaftsamtes Kronach 

für ein 100jähriges Hochwasser ausgelegt sind. 
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Hinsichtlich der Unterhalts- und Reinigungspflichten kann der Forderung nicht vollum-

fänglich entsprochen werden. Den Vorhabenträgern obliegt nur die Unterhaltslast für 

die Verrohrung unter der Bahnstrecke. Für die Bereiche außerhalb ist der jeweils 

Gewässerunterhaltspflichtige zuständig. 

Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen und auf die folgenden 

Entscheidungen verwiesen. 

 

Zu 17.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 14.04.2021 zu, dass der Gemeinde 

Hirschaid mit Schreiben vom 07.07.2020 mitgeteilt worden ist, dass keine Umbau-

maßnahmen erforderlich sind. Die Aussage basiert auf einer gutachterlichen Prüfung 

zum Zustand der bestehenden Leitungskreuzung. Um eine eindeutige Identifikation 

zu ermöglichen wurde die Bauwerksnummer 211 aufgeteilt, da zur 1. Planänderung 

drei Leitungen unter diese Bauwerksnummer zusammengefasst waren. Die hier ge-

genständliche Leitung hat nun die Bauwerksnummer 211.1. 

Zu 17.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 14.04.2021 zu, dass mit Schreiben vom 

07.07.2020 der Gemeinde Hirschaid mitgeteilt worden ist, dass keine Umbaumaß-

nahmen erforderlich sind. Die Aussage basiert auf einer gutachterlichen Prüfung zum 

Zustand der bestehenden Leitungskreuzung. 

 

Zu 17.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 14.04.2021 zu, dass über die Anpassung 

der Wasserleitung an die Bahnbaumaßnahme mit der Gemeinde Hirschaid die Lei-

tungsvereinbarung LV 81121-224 abgestimmt wurde. Die Gemeinde hat am 

09.03.2020 unterzeichnet.  
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Zu 17.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 14.04.2021 zu, dass über die Anpassung 

der Abwasserleitung an die Bahnbaumaßnahme mit der Gemeinde Hirschaid die Lei-

tungsvereinbarung LV 81121-210 abgestimmt wurde. Die Gemeinde hat am 

09.03.2020 unterzeichnet. 

 

Zu 17.5 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger teilen in ihrer Rückäußerung vom 14.04.2021 mit, dass das Erfordernis für ei-

nen abschnittsweisen Neubau des Regenwasserkanals entfallen ist. Die Eintragung 

im Bauwerksverzeichnis wurde entsprechend aktualisiert.  

 

Zu 17.6 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 14.04.2021 zu, dass über die Anpassung 

der Wasserleitung an die Bahnbaumaßnahme mit der Gemeinde Hirschaid die Lei-

tungsvereinbarung LV 81121-225 abgestimmt wurde. Die Gemeinde hat am 

05.03.2020 unterzeichnet.  

 

Zu 17.7 und 17.8 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 14.04.2021 zu, dass über die Anpassung 

der Abwasserleitung an die Bahnbaumaßnahme mit der Gemeinde Hirschaid die Lei-

tungsvereinbarung LV 81121-208/-213 abgestimmt wurde. Die Gemeinde hat am 

24.10.2019 unterzeichnet. 

 

Zu 17.9 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 14.04.2021 zu, dass über die Anpassung 

der Wasserleitung an die Bahnbaumaßnahme mit der Gemeinde Hirschaid die Lei-
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tungsvereinbarung LV 81121-226 abgestimmt wurde. Die Gemeinde hat am 

24.10.2019 unterzeichnet. 

 

Zu 17.10 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 14.04.2021 zu, dass nach Abstimmung mit 

der Gemeinde Hirschaid hinsichtlich Lage und Zustand der Leitungsquerung kein 

Konflikt zur Bahnausbaumaßnahme besteht und der geplante Neubau nicht erforder-

lich ist. 

 

Zu 18.1 

Der Forderung, dass ein Beweissicherungsverfahren für den bebauten Ortsbereich 

von Hirschaid innerhalb von 100 m beidseits der Strecke erfolgen soll, kann nicht ent-

sprochen werden. Aus der erschütterungstechnischen Untersuchung geht hervor, 

dass ab einem Bereich von 50 m keine Gebäudeschäden zu erwarten sind. Daher 

wird den Vorhabenträgern auferlegt, in diesem Bereich Beweissicherungen durchzu-

führen. Es wird auf die diesbezügliche Nebenbestimmung verwiesen. 

 

Zu 18.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass vor Beginn der Bau-

maßnahmen ein Sachverständiger damit beauftragt wird, den Zustand an Gebäuden, 

Straßen und Anlagen, welche nach der fachlichen Beurteilung des Sachverständigen 

im relevanten Einflussbereich der Baumaßnahme liegen, aufzunehmen. Nach Ab-

schluss der Baumaßnahmen wird der Sachverständige wiederum eine Begutachtung 

des Zustands der entsprechenden Gebäude, Straßen und Anlagen durchführen, um 

etwaige baubedingte Schäden oder Veränderungen festzustellen und nach dem Ver-

ursacherprinzip zu kompensieren. Die Kosten dieser Begutachtungen tragen die Vor-

habenträger. Der Termin oder die Termine zur Beweissicherung werden dem Eigen-

tümer vorab mitgeteilt. Eine Teilnahme am Termin ist dem Eigentümer freigestellt. Die 

Beweissicherungsgutachten werden den jeweiligen Eigentümern von den Vorhaben-

trägern zur Verfügung gestellt.  
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Zu 19.1 

Der Forderung wird nicht entsprochen. In den Planunterlagen sind alle öffentlichen 

Straßen und Wege ersichtlich, die für den Baustellenverkehr genutzt werden. Die 

Vorhabenträger weisen darauf hin, dass sofern verkehrsrechtliche Anordnungen er-

forderlich sind, diese in Abstimmung mit der örtlichen Straßenverkehrsbehörde erfol-

gen. 

 

Zu 19.2 bis 19.4 

Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar, dass eine aus-

schließliche Abwicklung der Baustelle über die Schiene nicht möglich ist, da die Bau-

technologie ungeeignet für eine schienengebundene Baulogistik ist. Zudem ist in an-

deren Stellungnahmen mehrfach die Forderung erhoben worden, dass der Zugver-

kehr aufrechterhalten wird, um den Pendler- und Schülerverkehr zu sichern.  

Die Nutzung der öffentlichen Straßen und Wege ist in der Straßenverkehrsordnung 

geregelt. Nur eine darüberhinausgehende Nutzung ist gesondert bei der Straßenver-

kehrsbehörde zu beantragen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis ge-

nommen. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, vor Beginn 

der Bauausführung durch einen Sachverständigen eine Beweissicherung derjenigen 

Straßen durchführen zu lassen, die für die Aufnahme des Baustellenverkehrs bauzeit-

lich geändert werden müssen oder deren Anlagen z. B. der Entwässerung und Aus-

stattung durch den Baustellenverkehr einer besonderen Gefährdung durch Ver-

schmutzung oder Beschädigung unterliegen (z.B. Einmündungsbereich von Baustra-

ßen). Der genaue Umfang der Beweissicherung wird zu Beginn des Beweissiche-

rungsverfahrens zwischen Vorhabenträgern, Sachverständigem und Straßenbaulast-

träger abgestimmt. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird der Sachverständige 

wiederum eine Begutachtung des Zustands der entsprechenden Straßenabschnitte 

und Anlagen durchführen, um etwaige baubedingte Schäden oder Veränderungen 

festzustellen. 

Die Vorhabenträger haben im Rahmen des Verursacherprinzips für Schäden aufzu-

kommen. Die Verkehrssicherungspflicht liegt jedoch beim Straßenbaulastträger. 

Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 
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Zu 19.5 und 19.6 

Alle öffentlichen Straßen und Wege, die für den Baustellenverkehr genutzt werden 

sind in den Planunterlagen dargestellt. Sofern eine verkehrsrechtliche Anordnung er-

forderlich sein sollte, ist diese rechtzeitig im Vorfeld bei der Straßenverkehrsbehörde 

zu beantragen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bauzeitenplan nicht Gegenstand des Planfest-

stellungsverfahrens ist. 

 

Zu 19.7 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Öffentliche Straßen dürfen gemäß 

Straßenverkehrsordnung genutzt werden. Zudem würde eine Tonnagebeschränkung 

die Anzahl der Fahrten erheblich erhöhen. 

Die Amlingstadter Straße ist eine öffentliche Straße, die Nutzung als Baustellenzu-

fahrt ist daher nicht zu beanstanden. Die Vorhabenträger sagen jedoch zu, die Alter-

nativen zu prüfen um den Verkehr zu reduzieren.  

Bezüglich der Baustelleneinrichtungsfläche erläutert die Vorhabenträgerin nachvoll-

ziehbar, dass auf die genannten Baustelleneinrichtungsflächen nicht verzichtet wer-

den kann. Die Baustelleneinrichtungsfläche 425.1 wird nur für kurze Zeit zum Bau 

des Versickerbeckens benötigt. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Fläche am 

Güterbahnhof nicht als öffentlicher Parkraum ausgewiesen ist. 

 

Zu 19.8 

Sofern keine verkehrsrechtlichen Einschränkungen vorliegen, können öffentliche 

Straßen und Wege bestimmungsgemäß genutzt werden. Sollten Änderungen vorge-

nommen werden, sind diese mit dem Baulastträger abzustimmen. 

 

Zu 19.9 

Soweit Straßen dauerhaft neu angelegt bzw. verlegt werden ist ein entsprechender 

Grunderwerb vorgesehen. 
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Zu 20.1 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass die An-

lieger hinreichend im Vorlauf über die jeweils anstehenden Baumaßnahmen und die 

daraus resultierenden Einschränkungen informiert werden. Weitergehende Forderun-

gen hinsichtlich der allgemeinen Bürgerinformation können in Ermangelung einer 

Rechtsgrundlage nicht gefordert werden. Die Planfeststellungsbehörde empfiehlt je-

doch den Vorhabenträgern, den Bürgern größtmögliche Information zukommen zu 

lassen. In Bezug auf die Information zu weiteren Planänderungsverfahren wird in die-

sem Zusammenhang auf die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 25 Abs. 3 

VwVfG hingewiesen. 

 

Zu 20.2 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass in der 

Ausführungsphase die Baustelle durch die örtliche Bauüberwachung beaufsichtigt 

wird. Sie dient als konkreter Ansprechpartner für sämtliche Fragen und Probleme im 

Zusammenhang mit der Bauabwicklung.  

Zudem wird den Vorhabenträgern auferlegt, einen Ansprechpartner für die betroffene 

Bevölkerung einzusetzen.  

 

Zu 20.3 

Die Vorhabenträger haben bereits in den Planunterlagen dargelegt, dass je Bahnsteig 

zwei Wetterschutzeinrichtungen errichtet werden. Die weitere Ausstattung des Halte-

punktes wird nicht vom Planfeststellungsverfahren erfasst und somit nicht im Plan-

feststellungsbeschluss geregelt. Unabhängig davon sichern die Vorhabenträger zu, 

die Ticketautomaten entsprechend der Forderung einzurichten. 

 

Zu 20.4 

Wie bereits ausgeführt ist die Ausstattung (Beschilderung, Lichtleitsysteme etc.) des 

Haltepunktes nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Die Vorhabenträger 

sichern jedoch zu, die Lautsprecher für Durchsagen innerhalb der Lärmschutzwände 

zu positionieren. 
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Zu 20.5 

Die Ausstattung des Haltepunktes ist nicht Gegenstand der Planfeststellung und kann 

somit nicht auferlegt werden. 

 

Zu 20.6 

Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar, dass die ge-

planten Bahnanlagen der Richtlinie für die Anforderungen des Brand- und Katastro-

phenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen nach Allgemeinem 

Eisenbahngesetz entsprechen. Gemäß dem sicherheitstechnischen Regelwerk sind 

daher unter anderem folgende Maßnahmen in der Planung berücksichtigt: 

• Anordnung von durchgehend begehbaren, mindestens 80 cm breiten Rettungswe-

gen beidseitig der Bahnanlage mit einseitig angeordneten, mindestens 3,50 m 

breiten Zufahrten und mindestens 1,60 m breiten Zugängen, die die Zufahrt und 

denRettungsweg miteinander verbinden. Die Rettungswege werden aus den tritt-

fest ausgebildeten Randwegen an den äußeren Gleisen der Strecke 5919 gebildet. 

• der Abstand der Zufahrten beträgt ≤ 1.000 m inkl. Anschluss an das öffentliche 

Straßen- und Wegenetz 

• Schaffung von Durchfahr- oder Wendemöglichkeiten im Bereich der Zufahrten für 

die Heranführung von Fremdrettungskräften (wenn nicht bereits sowieso vorhan-

den) 

• Bau befestigter Zugänge zu den Rettungswegen im Abstand von ≤ 1.000 m 

Für das Vorgehen bei Unfällen, die niemals gänzlich ausgeschlossen werden können, 

werden gesondert Notfallpläne erarbeitet. Dieser Vorgang ist jedoch nicht Bestandteil 

des Planfeststellungsverfahrens. Die Anordnung der Rettungszugänge und Ret-

tungswege im Bereich Griesweg entsprechen dem Regelwerk. 

 

Zu 20.7 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Grundlage für die Planfeststel-

lungsentscheidung ist die Sach- und Rechtslage (inkl. Übergangsregelungen) zum 

Zeitpunkt der Entscheidung. Für eine Verpflichtung zur fortwährenden Verbesserung 

gibt es keine Rechtsgrundlage. 
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Zu 20.8 

Es wird erneut darauf hingewiesen, dass die Kostenregelung nicht Bestandteil des 

Planfeststellungsverfahrens ist.  

 

Zu 21. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

3. Stellungnahme vom 06.11.2017, Az. 144-14 L/mm 
Ich nehme Bezug auf die für die Marktgemeinde Hirschaid mit Schriftsatz vom 
27.10.2017 vorgetragenen individuellen Einwendungen. 

Dort ist unter dem Gliederungspunkt IV. das Thema "Verbreiterung der Eisenbahn-
überführung Maximilianstraße bei Bahn-km 51,030" behandelt. Bezüglich der markt-
gemeindlicherseits geforderten Verlängerung der Außenbahnsteige über die Maximi-
lianstraße wurde ausgeführt, dass es insbesondere darum geht, die Park- und Ride-
Parkplätze fußläufig und barrierefrei an den Haltepunkt Hirschaid anzuschließen. 

Ergänzend wird noch auf einen weiteren Punkt hingewiesen: 

Es geht hierbei um die Verkehrssicherheit bezüglich des östlich der Bahntrasse gele-
genen Schulzentrums "Realschule Hirschaid". Viele Schüler dieses Schulzentrums 
nutzen die Bahn als Verkehrsträger, um von ihrem Wohnort zur Schule zu gelangen. 
Um auch insoweit zukünftig eine deutlich verbesserte Verkehrssicherheit darstellen 
und herstellen zu können, ist die Verlängerung der Außenbahnsteige des Haltepunk-
tes über die Maximilianstraße hinaus ebenfalls ein ganz wichtiges Kriterium, welches 
im Zusammenhang mit dieser Thematik berücksichtigt werden muss. 

Des Weiteren sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass gegebenenfalls das 
derzeitige Schulzentrum zukünftig auch noch durch ein neu zu errichtendes Gymna-
sium vergrößert werden könnte und damit noch größere Schülerströme verkehrssi-
cher vom Haltepunkt der Bahn zum Schulzentrum und zurück zu geleiten wären. Der 
Verlängerung des Außenbahnsteigs über die Maximilianstraße hinaus führt zu einem 
deutlich erhöhten Sicherheitsstandard für die Schüler und alle Nutzer und kann, wie 
die Zuwegung zu den Park- und Ride-Flächen, unmittelbar fußläufig und barrierefrei 
den Haltepunkt Hirschaid anbinden. 

 

Entscheidung 

Den Forderungen nach einer Verlängerung der Bahnsteige in Richtung Süden über 

die Eisenbahnüberführung Maximilianstraße wird nicht entsprochen.  

Grundsätzlich ist ein Bahnsteig an dem schnelle Vorbeifahrten mit Hochgeschwindig-

keitszügen erfolgten, als zusätzliche Verkehrsfläche (Fußweg) nicht zulässig. 
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Die Aussagen und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und auf die ent-

sprechende Entscheidung zur Stellungnahme vom 27.10.2017 verwiesen. 

Die sichere Fußgängerführung auf den Straßen und Vorplätzen liegt nicht in der Zu-

ständigkeit und Verantwortung der Vorhabenträger, sondern in der des Marktes 

Hirschaid. Die Vorhabenträger haben zugesichert, weiteren Planungen der Gemeinde 

jedoch offen gegenüber zu stehen, sofern die notwendige Funktionstrennung Bahn-

steig und Verkehrsfläche gewährleistet ist. 

4. Stellungnahme vom 27.05.2020, Az. 144-14 L/fm 
Aus Sicht des Marktes Hirschaid ist zu den Aspekten der zweiten Planänderung wie 
folgt Stellung zu nehmen: 

1. Mit den beiden Schreiben vom 27.10.2017 wurde im Rahmen der Vorhabenträ-
gerseits beantragten ersten Planänderung ausführlich und detailliert zu dem streitbe-
fangenen Projekt Stellung genommen. Im Rahmen des durchgeführten Erörterungs-
termins zur ersten Planänderung im März 2018 wurden bestimmte Aspekte vertiefend 
behandelt und erörtert. Auf die schriftlichen Ausführungen vom 27.10.2017 sowie die 
Ausführungen im Erörterungstermin vom März 2018 wird an dieser Stelle zunächst 
verwiesen und Bezug genommen. Ausgehend von diesem Vortrag der Marktgemein-
de wird nachfolgend ergänzend zu den nunmehr mit der zweiten Planänderung be-
kanntgegebenen Änderungen der Planung Stellung genommen. 

2. Lärmschutz im Bereich des Marktes Hirschaid 

Im Rahmen seines bisherigen Vortrags hat der Markt Hirschaid sich ausführlich mit 
dem unzureichenden Lärmschutzkonzept der Planung beschäftigt und auseinander-
gesetzt. Auf die dementsprechenden Ausführungen zum einen im individuellen Ein-
wendungsschreiben vom 27.10.2017 unter Gliederungspunkt XII. sowie die Ausfüh-
rungen im Allgemeinen Einwendungsschreiben vom 27.10.2017 unter Gliederungs-
punkt III. 2., 4. und 5. sowie VII. wird verwiesen und Bezug genommen. 

Leider ist bezogen auf die zweite Planänderung festzustellen, dass es zwar vorha-
benträgerseits eine Überarbeitung der Lärmschutzkonzeption gegeben hat, diese 
aber aus Sicht der Marktgemeinde und bezogen auf die Belange der Marktgemeinde 
und ihrer Bürger nach wie vor als unzureichend anzusehen ist. Das Lärmschutzkon-
zept ist nach wie vor defizitär und planungsrechtlich in der vorliegenden Form nicht 
genehmigungsfähig. 

Als Hauptpunkte sind insoweit noch einmal zu benennen, dass die Lärmschutzkon-
zeption in rechtsfehlerhafter Weise die zwischenzeitlich außer Kraft getretene Rechts-
figur des sogenannten Schienenbonus weiter berücksichtigt; des Weiteren werden 
Maßnahmen des Vorhabenträgers wie das besonders überwachte Gleis berücksich-
tigt, ohne konkret darzulegen und abzusichern, wie diese Maßnahmen planungs-
rechtlich dauerhaft abgesichert werden sollen.  

In der derzeitigen Form führt die Berücksichtigung dieses Bonus ausschließlich bei 
den Berechnungen zu einem Abzug von 3 dB(A) zugunsten des Vorhabenträgers, 
ohne dass diese Bonusberücksichtigung nachhaltig im Rahmen des Lärmschutzkon-
zeptes zugunsten der Marktgemeinde sowie ihrer betroffenen Bürger abgesichert wä-
re. 
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Auch die konzeptionellen Ausgangsdaten insbesondere bezüglich des Güterverkehrs 
und der Ausgestaltung des Güterverkehrs zeigen nach wie vor auf, dass das Lärm-
schutzkonzept einseitig zugunsten des Vorhabenträgers ausgestaltet ist und demge-
genüber die berechtigten Belange und schätzenswerten Positionen der Marktge-
meinde und ihrer Bürger in planungsrechtlich unzulässiger Weise vernachlässigt wer-
den. 

In diesem Zusammenhang wird auch noch einmal ausdrücklich auf die bestehenden 
Baugebiete sowie die ausgewiesenen Baugebiete des Marktes Hirschaid entspre-
chend den Ausführungen im Einwendungsschreiben vom 27.10.2017 unter Gliede-
rungspunkt XII. Bezug genommen und verwiesen. 

Es sind nach wie vor zahlreiche und unverhältnismäßige Überschreitungen von 
Lärmgrenzwerten im gesamten Hoheitsgebiet und der Ortslage des Marktes Hirsch-
aid, durch den die Trasse verläuft, zu konstatieren. Aus nicht nachvollziehbaren und 
in der vorliegend verfochtenen Form ungerechtfertigt vertretenen wirtschaftlichen 
Verhältnismäßigkeitserwägungen wird vorhabenträgerseits nach wie vor insbesonde-
re ein ausreichender aktiver Lärmschutz verweigert. Dies kann marktgemeindlicher-
seits nicht hingenommen werden. Die Ortslage von Hirschaid ist geprägt durch die 
Bahntrasse, die die Ortslage historisch bedingt durchfährt und damit durchschneidet. 
Zentrale Bereiche des Ortes, insbesondere auch im Bereich der Baugebiete „Hohe 
Beete“ sind auch nach der zweiten Planänderung nach wie vor ohne jeglichen nen-
nenswerten aktiven Lärmschutz. Dies ist in keiner Weise nachvollziehbar, nachdem 
vorhabenträgerseits im Norden des Gemeindegebietes zum Teil mit der Verlängerung 
von aktiven Lärmschutzmaßnahmen eine gewisse Nachbesserung Berücksichtigung 
gefunden hat. Diese Verlängerung wird marktgemeindlicherseits selbstverständlich 
ausdrücklich begrüßt. Dies ändert aber bezogen auf die vorstehende grundlegende 
Kritik nichts an dem Umstand, dass das Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers 
bezogen auf die Ortslage von Hirschaid und die damit inmitten stehenden planungs-
rechtlichen Vorgaben des Marktes Hirschaid mit seinen ausgewiesenen Baugebieten 
defizitär und fehlerhaft ausgestaltet bleibt.  

Hier wird dringend an den Vorhabenträger appelliert, ein von Grund auf neu konzi-
piertes, planungsrechtlich einwandfreies und verhältnismäßiges Gesamtlärmschutz-
konzept für den Bereich der Marktgemeinde zu erarbeiten und in das Verfahren ein-
zuführen, und sich von dem derzeit vorliegenden rudimentären und auf fehlerhaften 
fachlichen wie rechtlichen Annahmen beruhenden Konzept zu verabschieden. 

3. Erschütterungsschutz 

Genauso unzureichend wie das zuvor behandelte Lärmschutzkonzept des Vorhaben-
trägers bleibt nach wie vor das Thema eines effektiven Erschütterungsschutzes. 
Hierzu wird insbesondere auf die Ausführungen im allgemeinen Einwand vom 
27.10.2017 unter Gliederungspunkt VII, sowie VIII. Bezug genommen und verwiesen. 

4. Eisenbahnüberführung Maximilianstraße 

Im individuellen Einwendungsschreiben vom 27.10.2017 unter A IV. ist marktge-
meindlicherseits zum Thema der notwendigen Verbreiterung der Eisenbahnüberfüh-
rung Maximilianstraße ausgeführt worden. Es wird insoweit begrüßt, dass die überar-
beiteten Planunterlagen nunmehr keine Vollsperrung sondern die Gewährleistung des 
PKW- und des Fußgängerverkehrs ermöglichen. 

Wie seitens der Marktgemeinde in den bisherigen Ausführungen dargelegt, stellt die 
Maximilianstraße als Kreisstraße eine der zentralen, wenn nicht die zentrale Verkehr-
sachse in der Ortslage von Hirschaid dar. Auch wenn nunmehr während der Baupha-
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se zumindest eine teilweise Aufrechterhaltung neben dem Fußgängerverkehr nun-
mehr auch für den PKW-Verkehr vom Vorhabenträger eingeplant und berücksichtigt 
wird, ist damit dem Grundanliegen der Marktgemeinde noch nicht in ausreichender 
Form Rechnung getragen. Die wichtige Verkehrsachse muss für den gesamten Ver-
kehr einschließlich des Linien- und Schulbusverkehrs als auch für LKW offen bleiben, 
da ansonsten ein Verkehrsinfarkt in der Ortslage von Hirschaid droht. Auch insoweit 
muss leider festgehalten werden, dass die vorhabenträgerseits vorgenommene zwei-
te Planänderung auch bezogen auf diesen Aspekt noch nicht ausreichend ist und be-
zogen auf die Bestandssituation in der Ortslage von Hirschaid und die grundlegende 
Bedeutung der Maximilianstraße als Hauptverkehrsachse insoweit nochmals eine 
weitergehende Aufrechterhaltung während der Bauphase eingefordert werden muss.  

5. Bereich Amlingstadter Straße 

Marktgemeindlicherseits wird begrüßt, dass vorhabenträgerseits im Rahmen der 
zweiten Planänderung die geforderten Einsparpotenziale an Grund und Boden in die-
sem Bereich genutzt wurden, um den drohenden Eingriff in das Kindergartengelände 
vom Umfang her zu reduzieren. Mit der geänderten Ausgestaltung der gemeindlichen 
Wegebeziehung besteht Einverständnis. 

6. Bezugnahme auf Stellungnahme des Landkreises Bamberg 

Des Weiteren wird an dieser Stelle vom Markt Hirschaid Bezug genommen und ver-
wiesen auf die Stellungnahme des Landkreises Bamberg vom 13.05.2020. Hierbei 
geht es insbesondere um die Themenkomplexe in der Stellungnahme des Landkrei-
ses Bamberg zum 

- Schutz der Anwohner vor Lärm und „Schienenbonus“ 

- Eisenbahnüberführung Maximilianstraße, 

- Pumpwerk und Grundwasserwanne Nr. 190 des Bauwerksverzeichnisses 

- Kreisstraßenbenutzung als Bau- und Transportstraßen 

- neue Bahnüber- und Unterführungen 

- St 2244, Verbesserung der Sicherheit der Radfahrer 

- Erneuerung Eisenbahnüberführung Maximilianstraße in Hirschaid 

- Barriereffeiheit der Bahnsteigzu- und -abgänge 

- Schaffung von Ersatzparkraum 

- Baumaßnahme zur Erweiterung der staatlichen Realschulde Hirschaid 

- Ausführungen zum Thema Mobilität und Verkehr, hier 1. Grundsätzliches, 

- 3. Ausführungen zum Haltepunkt Hirschaid 

- 5. Ausführungen zu weiteren Streckenelementen 

Die insbesondere vorbenannten Aspekte aus der Stellungnahme des Landkreises 
werden vom Markt Hirschaid ausdrücklich geteilt, unterstützt und insoweit im Rahmen 
des eigenen Vortrags auch in Bezug genommen als Ergänzung der eigenen bislang 
vorgetragenen Aspekte zu den einzelnen Themen. Die Stellungnahme des Landkrei-
ses ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt. 

7. Zusammenfassung 

Leider ist festzuhalten, dass bezogen auf den marktgemeindlicherseits im Rahmen 
des Verfahrens bis dato vorgetragenen Forderungskatalog lediglich bruchstückhaft 
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und unzureichend vorhabenträgerseits Änderungen an der bisherigen Planung mit 
der zweiten Planänderung vorgesehen werden. Die Änderungen, die zumindest teil-
weise nunmehr den marktgemeindlichen Forderungen folgen bzw. entgegenkommen, 
werden selbstverständlich ausdrücklich begrüßt. 

Aus Sicht des Marktes Hirschaid ist es bezogen auf das Gebiet der Marktgemeinde 
aber noch ein gutes Stück Arbeit, das vor den Beteiligten liegt, um eine für beide Sei-
ten tragfähige Gesamtplanung zu erreichen. 

 
Entscheidung  

Zu 1.  

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Auf die Entscheidungen zur Stel-

lungnahme vom 27.10.2017 verwiesen. 

 

Zu 2. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und auf die Entscheidungen zur 

Stellungnahme vom 27.10.2017. 

 

Zu 3. 
Es wird auf Entscheidungen zur Stellungnahme vom 27.10.2017 verwiesen. 
Zu 4. 
Der Forderung die Nutzung der Eisenbahnüberführung Maximilianstraße auch für den 

Bus- und LKW-Verkehr während der Bauzeit zu ermöglichen wird nicht entsprochen. 

Es wurde ein Umleitungskonzept in Zusammenhang mit der Sperrung der Straßen-

überführung St 2244 erstellt, welchem eine Knotenpunktberechnung zu Grunde liegt. 

Zumutbare Einschränkungen der Durchlässigkeit werden für die Schulbusse in den 

Knotenpunktberechnungen nachgewiesen. 

Zu den erforderlichen Straßensperrungen und Umleitungen in Zusammenhang mit 

der Baumaßnahme wurde ein entsprechendes Umleitungskonzept erstellt, das auch 

die Führung der Nahverkehrsbusse sowie Schulbusse beinhaltet und die durchge-

hende Ansteuerung der Schulen in Hirschaid sicherstellt. 

Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 
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Zu 5. 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 6. 
Auf die Entscheidungen zur Stellungnahme des Landkreises vom 13.05.2020 wird 
verwiesen. 
 
Zu 7. 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

5. Stellungnahme vom 13.07.2020, Az. FBL III 
Ergänzend zu der bereits durch die vom Markt Hirschaid beauftragte Kanzlei Schöne-
felder Ziegler Lehners, München zum Planfeststellungsverfahren des VDE 8.1.1 Aus-
baustrecke Nürnberg- Ebensfeld möchten wir nachfolgende Punkte als Eingabe 
nachreichen. Wir bitten diese Eingabe sowohl als Ergänzung zur bereits abgegebe-
nen Stellungnahme des Marktes Hirschaid als Träger öffentlicher Belange, als auch 
als Einwendung als Grundstückseigentümer der FINr. 983 Gemarkung Hirschaid in 
den Abwägungsprozess des Planfeststellungsverfahrens VDE 8.1.1 mit aufzuneh-
men. 

1. Verlängerung der aktiven Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand im Bereich 
"Hohe Beete") 

Der Markt Hirschaid beantragt aus städtebaulichen Gründen die Verlängerung der 
geplanten Lärmschutzwände im Bereich des FINr. 983 Gemarkung Hirschaid um ca. 
250 m (siehe Lageplan in der Anlage). Der Markt Hirschaid benötigt diese Maßnah-
men aufgrund der kurzfristigen städtebaulichen Entwicklung in diesem Gebiet. Die 
Kosten dieser Maßnahme trägt der Markt Hirschaid. Die Marktgemeinde schlägt hier-
zu die Durchführung eines gemeinsamen Abstimmungstermins mit der Deutschen 
Bahn vor. Der Markt Hirschaid ist selbstverständlich bereit mit dem Vorhabensträger 
diesbezüglich zusammenzuarbeiten. 

2. Baustelleneinrichtungsfläche auf dem FINr. 983 Gemarkung Hirschaid 

Der Markt Hirschaid ist Eigentümer des FINr. 983 Gemarkung Hirschaid. Dankens-
werterweise hat sich der Vorhabensträger bereit erklärt hinsichtlich der Baustellenein-
richtungsflächen auch die Belange der Staatlichen Realschule Hirschaid zu berück-
sichtigen. 

Entsprechende Flächen wurden aus den Baustelleneinrichtungsflächen herausge-
nommen. Das FINr. 983 Gemarkung Hirschaid wird derzeit noch als BE-Fläche aus-
gewiesen - Der Markt Hirschaid bietet dem Vorhabensträger als Ersatzfläche das 
FINr. 898 Gemarkung Hirschaid (22.453 m2) in ca. 300 m Entfernung an. Falls die 
Notwendigkeit besteht, kann die Marktgemeinde weitere Flächen zur Verfügung stel-
len. Wir regen diesbezüglich. eine Abstimmung mit dem Vorhabensträger an. 

Um Berücksichtigung der vom Markt Hirschaid vorgebrachten Einwendungen wird 
gebeten. 

Die Marktgemeinde Hirschaid möchte an dieser Stelle ausdrücklich die Kooperati-
onsbereitschaft mit dem Vorhabensträger, der Deutschen Bahn betonen. 
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Entscheidung  

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Der Markt 

Hirschaid erklärt in seinem Schreiben vom 25.11.2020, dass auf die Forderung die 

Lärmschutzwand zu Verlängerung im Planfeststellungsverfahren nicht weiter auf-

rechterhalten wird. 

 

Zu 2. 

Die Baustelleinrichtungsfläche kann aus Gründen des Immissionsschutzes nicht ver-

legt werden. Das Baugebiet ist inzwischen bewohnt. Dadurch würden neue Betrof-

fenheiten geschaffen. Somit bleibt die in den Unterlagen dokumentierte Baustellein-

richtungsfläche bestehen. 

6. Stellungnahme vom 23.07 2020, Az. 144-14 L/mm 
Ergänzend zu den mit Schreiben vom 27.10.2017 vorgetragenen Einwendungen im 
Rahmen der 1. Planänderung und den mit Schreiben vom 27.05.2020 vorgetragenen 
Einwendungen im Rahmen der 2. Planänderung tragen wir aus Sicht der Marktge-
meinde im Rahmen der offenen Einwendungsfrist bis zum 28. Juli 2020 wie folgt vor: 

1. Zunächst einmal wird die von der Marktgemeinde eigenständig unter dem 
13.07.2020 bei der Regierung eingereichte ergänzende Stellungnahme bezogen auf 
den Lärmschutz im Bereich der Hohen Beete in Hirschaid sowie die beabsichtigten 
Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich der Hohen Beete, insbesondere Flur-Nr. 
983 der Gemarkung Hirschaid, der Marktgemeinde Bezug genommen. Vorsorglich 
wird sie mit diesem Schreiben als Anlage noch einmal vorgelegt und zum Gegen-
stand des weiteren Verfahrens gemacht. 

2. Bezogen auf die vorhabenträgerseits vorgesehene Niederschlagswasserbesei-
tigung für das streitbefangene Projekt ist aus ingenieurtechnischer Sicht ergänzend 
Folgendes vorzutragen: 

Insbesondere der Friesnitzgraben innerhalb der Ortslage von Hirschaid ist aus inge-
nieurtechnischer Hinsicht bereits jetzt als überlastet einzustufen. 

Weitere Flächen, aus denen anfallendes Oberflächenwasser beseitigt werden soll, 
können derzeit nicht angeschlossen werden. Aus diesem Grund ist die vorhabenträ-
gerseits vorgesehene Niederschlagswasserbeseitigung aus dem Projekt wie folgt an-
zupassen: 

a) lfd. Bauwerks-Nr. 50 (Regenrückhaltebecken) und lfd. Bauwerks-Nr. 56 — Hebe-
anlage 22I/s: 

Aufgrund der hydraulischen Überlastung der Verrohrung des Friesnitzgrabens kann 
der Einleitung in den Friesnitzgraben in der beabsichtigten Form nicht zugestimmt 
werden. Einer Einleitung kann nur zugestimmt werden, wenn ein hydraulischer Aus-
gleich geschaffen wird. 
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b) lfd. Bauwerks-Nr. 34 (78,2 l/s): 

Das anfallende Niederschlagswasser muss auf Bahngelände versickert werden. Das 
Kanalnetz des Marktes Hirschaid und der verrohrte Friesnitzgraben sind auf diese 
zusätzliche Einleitung nicht ausgelegt. 

3 Des Weiteren ist aus ingenieurtechnischer Hinsicht bezogen auf die lfd. Bau-
werks-Nr. 225, die bestehende Wasserleitung „DN 150 ohne Schutzrohr" anzumer-
ken, dass diese Leitung durch eine neue Leitung „DN 200 im Schutzrohr" ersetzt 
werden soll. Insoweit ist das Bauwerksverzeichnis anzupassen. 

In diesem Zusammenhang muss auch die Leitungsvereinbarung noch angepasst 
werden. 

4. Soweit im Rahmen der 2. Änderung Zugzahlenüberprüfungen bezogen auf das 
zu Grunde gelegte Prognosejahr 2025 vorgenommen wurden und auf dieser Basis 
eine Prüfung der Lärmsituation und der Erschütterungssituation stattgefunden hat, ist 
an dieser Stelle grundsätzlich noch einmal daran zu erinnern, dass das zentrale Defi-
zit, welches sich durch das gesamte Verfahren zieht, daran festzumachen ist, dass 
ein Projekt, welches frühestens in der zweiten Hälfte der 20er Jahre bzw. möglicher-
weise um 2030 in Betrieb und unter Verkehr genommen werden kann, mit einem so-
dann fast zwei Jahrzehnte bereits rechtstechnisch abgeschafftes Institut in Form des 
sogenannten Schienenbonus in diesem überalteten Projekt fortbesteht und zu Guns-
ten des Vorhabenträgers Anwendung findet. Gleiches gilt für das Instrument des so-
genannten „besonders überwachten Gleises". Beide Institute führen dazu, dass effek-
tiv zu Gunsten des Vorhabenträgers Boni bei der Lärmschutzprognose von addiert 8 
dB(A) (5 dB(A) Schienenbonus und 3 dB(A) besonderes überwachtes Gleis) Berück-
sichtigung finden, die den Schutzstatus sämtlicher Betroffener vor Ort, insbesondere 
aber auch der Kommunen an sich, betrifft und sie in ungerechtfertigter Weise dauer-
haft benachteiligt. 

5. Leider ist auch daher in der heutigen Stellungnahme vorläufig resümierend 
festzuhalten, dass bezogen auf den marktgemeindlicherseits im Rahmen des Verfah-
rens bis dato vorgetragenen Forderungskatalog lediglich bruchstückhaft und unzu-
reichend vorhabenträgerseits Änderungen an der bisherigen Planung mit der 2. 
Planänderung vorgesehen werden. Aus Sicht des Marktes Hirschaid ist es bezogen 
auf das Gebiet der Marktgemeinde daher noch ein gutes Stück Arbeit, das vor den 
Beteiligten liegt, um eine für beide Seiten tragfähige Gesamtplanung zu erreichen. 

 

Entscheidung  

Zu 1. 

Er wird auf die Entscheidung zum Schreiben des Marktes Hirscheid vom 13.07.2020 

verwiesen. 

 

Zu 2a. 

Der Forderung auf den Anschluss der Entwässerung ganz zu verzichten, kann nicht 

entsprochen werden. Die Vorhabenträger sichern jedoch zu, die Einleitmenge zu re-
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duzieren. Aufgrund der Umplanung der Streckenentwässerung (Einbau einer Reten-

sionsbodenfilteranlage) und damit die Vermeidung der Direkteinleitung, erfolgt eine 

stärkere Drosselung des abzuleitenden Wassers von 22 l/s auf 12,2 l/s. Bezogen auf 

den Hochwasserfall HQ100 bedeutet dies eine Abflussmehrung von 0,8 %, die hyd-

raulisch unerheblich ist. 

 

Zu 2b. 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die Vorhabenträger erläutern in Ihrer Rückäu-

ßerung vom 15.04.2021 nachvollziehbar, dass sich die in das Kanalnetz vom Markt 

Hirschaid bzw. den Friesnitzgraben einzuleitenden Bahnwässer aufgrund der entfal-

lenden Direkteinleitungen in den Friesnitzgraben um 33 l/s (s. Anlage 15.3 der Unter-

lagen) und der unter Pkt. 2.a beschriebenen Reduzierung der Drosselabflussrate aus 

dem Rückhaltebecken (von 22 l/s auf 12,3 l/s) um rd. 10 l/s, also in Summe um 43 l/s 

reduzieren. Diese Reduzierung der direkten Einleitmengen aus Bahnanlagen in den 

Friesnitzgraben führt auch zu einer Entschärfung der Gewässerhydraulik im Hinblick 

auf die Einleitung der Bauwerksnummer 34 in die Kanalisation bzw. in Folge in den 

Vorfluter Friesnitzgraben. Die Einleitung der Bahnwässer im Bahnhofsbereich in die 

Kanalisation ist weiterhin aufgrund der wasserwirtschaftlichen Vorgaben des WWA 

Kronach (Versickerung nur über Versickermulden mit belebter Bodenzone) im inner-

städtischen/Bahnhofsbereich technisch unumgänglich. 

 

Zu 3. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern mit ihrer Rückäußerung vom 17.09.2020 zu, die Änderung im Bau-

werksverzeichnis vorzunehmen. 

 

Zu 4. 

In § 18g des Allgemeinen Eisenbahngesetzes wurde festgelegt, dass die Berechnung 

auf die zum Zeitpunkt der Einreichung prognostizierte Verkehrsentwicklung abzustel-

len ist. Das Planfeststellungsverfahren ist mit der bei Einreichung des Plans prognos-

tizierten Verkehrsentwicklung zu Ende zu führen, wenn die Auslegung des Plans öf-

fentlich bekannt gemacht worden ist und sich der Beurteilungspegel aufgrund von 
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zwischenzeitlichen Änderungen der Verkehrsentwicklung weder um mindestens 

3 dB(A), noch auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der 

Nacht erhöht. Die Immissionsgrenzwerte des § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Ab-

satz 2 bis 4, den §§ 4 und 5 und der Anlage 2 der Verkehrslärmschutzverordnung 

dürfen nicht erstmalig überschritten werden. Somit ist das Prognosejahr 2025 zu 

Grunde zu legen. 

Die Vorhabenträger führen in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zutreffend aus, 

dass mit der Verfügung des Eisenbahn-Bundesamtes, der „Pegelabschlag für das 

„Besonders überwachte Gleis“ (BüG) gemäß der Anlage 2 zu § 3 der 16. Verordnung 

zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzver-

ordnung - 16. BImSchV), veröffentlicht im Verkehrsblatt, Heft 7 – 1998, Seite 262 ff“ 

das BüG als Stand der Technik anerkannt ist. Gemäß der Verfügung ist für das Ver-

fahren BüG eine dauerhafte zusätzliche Pegelminderung von 3 dB(A) (Gleispflegeab-

schlag) nachgewiesen. Der Gleispflegeabschlag von 3 dB(A) ist in ständiger Recht-

sprechung durch das BVerwG (zuletzt BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 1/16, juris Rn. 

80) bestätigt worden.  

Nach der Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG in der Fassung des 

Elften Gesetzes zur Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 

2013 (BGBI. I S. 1943) darf der Schienenbonus weiter angewandt werden, wenn das 

Planfeststellungsverfahren für den jeweiligen Abschnitt des Vorhabens - wie hier - vor 

dem 1. Januar 2015 eröffnet und die Auslegung des Plans bereits öffentlich bekannt 

gemacht worden war. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (Urteil vom 06.09.2018 – 

Az.: 3 A 15.15 zur Ausbaustrecke Nürnberg-Ebensfeld, Planfeststellungsabschnitt 

23/24 Hallstadt – Zapfendorf) ist die Berücksichtigung des Schienenbonus nach der 

Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG nicht zu beanstanden. Es sei 

hiernach dem Gesetzgeber nicht verwehrt, zur Regelung bestimmter Sachverhalte 

Stichtagsregelungen einzuführen, obwohl jeder Stichtag unvermeidlich gewisse Här-

ten mit sich bringt. Beim Übergang von einer älteren zu einer neueren Regelung ste-

he ihm ein Gestaltungsspielraum zu. Das Gericht hat auch dargelegt, das nicht er-

sichtlich ist, dass der Stichtag sachlich nicht vertretbar ist.  

Daher kann der Forderung nach einem weiteren Schutzkonzept nicht entsprochen 

werden. 
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Zu 5. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

B.4.5.3 Gemeinde Strullendorf 

1. Stellungnahmen vom 05.03.1997, Az. 610 
Der Gemeinderat Strullendorf hat sich in seiner öffentlichen Sitzung vom 03. März 
1997 eingehend mit dem Ausbau der Bahnstrecke Nürnberg - Ebensfeld im Bereich 
der Gemeinde Strullendorf befasst. Hierbei wurden mannigfaltige Einwendungen er-
hoben. 

Teil 1: Stellungnahme der Gemeinde Strullendorf als Straßenbaulastträger und als 
Unterhaltspflichtiger für die Öffentlichen Gewässer 

1.a Neubau Eisenbahnbrücke Möstenbach 

Die Bahnlinie kreuzt in km 53.569 den in der gemeindlichen Unterhaltslast liegenden 
Möstenbach. 

An dieser Kreuzungsstelle ist es durch die zu geringen Durchschnitte bisher bereits 
immer zu Rückstau auf das Sport- und Freizeitgelände und das Gewerbegebiet ge-
kommen. 

Beim Neubau der Eisenbahnbrücke Mösten muss daher ein Ausbau für das 100-
jährige Hochwasser erfolgen. Die im Bauwerksverzeichnis unter Nr. 73 dargestellte 
lichte Weite von 2,90 m und lichte Höhe von 1,20 m ist wesentlich zu gering bemes-
sen. Es müsste mindestens eine lichte Weite von 5 m und eine lichte Höhe von 2 m 
vorgesehen werden. 

1.b Ausbau des Möstenbaches 

Der Möstenbach soll gemäß den Planfeststellungsunterlagen ökologisch aufgewertet 
werden. Die gewässernahe Biotopanlage gefährdet und erschwert wesentlich die 
künftige Unterhaltung des Möstenbaches. Bereits heute ist die Reinigung und der Ab-
fluss des Gewässers aufgrund des geringen Gefälles äußerst problematisch. 

Die Gemeinde Strullendorf weist deshalb darauf hin, dass bei der Biotopanlage der 
künftige Gewässerunterhalt vom Vorhabensträger zu übernehmen ist Eine reine 
Grunddienstbarkeit für die Biotopanlage zugunsten des Vorhabensträgers ist nicht 
ausreichend und wird von der Gemeinde Strullendorf entschieden abgelehnt. 

2. An der Westseite der Bahn wurde unter staatlicher Zuschussgewährung ein 
Fuß- und Radweg nach Hirschaid gebaut. Dieser Radweg muss bei einer westseiti-
gen Erweiterung der Bahn auf Kosten der Bahn verlegt werden. 

3. In km 53.569 soll die bestehende Wirtschaftswegbrücke zur Überführung des 
bahnparallelen Wirtschaftsweges BW Nr. 180 über den Möstenbach neu gebaut wer-
den. Die unter dem Bauwerksverzeichnis Nr. 195 beschriebene lichte Weite von 2,90 
m und lichte Höhe von 1,20 m ist wesentlich zu gering bemessen. Hier muss zumin-
dest ein Durchfluss für das 100-jährige Hochwasser gewährleistet werden, da bereits 
jetzt Rückstau auf das Sportgelände und das Gewerbegebiet vorliegt. 

Eine lichte Weite von mindestens 5 m und eine lichte Höhe von mindestens 2 m sind 
zu schaffen. 
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Der Feldweg muss für sämtlichen landwirtschaftlichen Verkehr tauglich ausgebaut 
werden. 

4. Im Osten der Bahn beeinträchtigt der Bahnausbau die Ortsstraße "Straßäcker-
weg". In diesem Weg befindet sich eine gemeindliche Wasserleitung und eine ge-
meindliche Abwasserleitung. Diese beiden Leitungen sind bei Beeinträchtigung ge-
mäß dem Bauwerksverzeichnis Nr. 161 und 162 im Einvernehmen mit der Gemeinde 
Strullendorf auf Kosten des Vorhabensträgers zu verlegen. 

5. Im Bahn-km 53.569 und an km 53. IOD sind Rieselfelder mit der Bauwerksver-
zeichnis Nr. 37 bzw. 39 vorgesehen. Diese Rieselfelder sind für die aufzunehmenden 
Oberflächenwässer zu gering bemessen. Eine akute Hochwassergefahr wird damit 
geschaffen. Die Gemeinde Strullendorf verlangt, dass diese Rieselfelder für das IOD-
jährige Wasser bemessen werden und in der Fläche im Westen der Bahn geschaffen 
werden, da sonst die gemeindlichen Entwicklungsmöglichkeiten über Gebühr beein-
trächtigt würden. 

6. Im Bahn-km 54.910 kreuzt die Bahnlinie den Strullendorfer Bach. Die Bezeich-
nung Strullendorfer Bach ist unzutreffend. Es handelt sich hier um den Zeegenbach. 

In der Vergangenheit ist es permanent zu Beeinträchtigungen durch den zu geringen 
vorhandenen Bahndurchlass gekommen. 

Unter Bauwerksverzeichnis Nr. 75 wird erläutert, dass die Eisenbahnbrücke ausge-
baut werden sollte. Die Bauwerksdaten entsprechen nicht dem Bedarf. 

Die Eisenbahnbrücke ist zumindest auf das 100-jährige Hochwasser auszulegen. Die 
Gemeinde Strullendorf fordert daher eine lichte Weite von 10 m und eine lichte Höhe 
von 3 m. Nur so kann das zu erwartende Hochwasser unschädlich abgeleitet werden. 

Im Bahn-km 55.100 ist im Bauwerksverzeichnis Nr. 46 ein Regenrückhaltebecken auf 
Gemeindegrund geplant. Bei diesen Grundstücken handelt es sich um ein schüt-
zenswertes Biotop. Die Anlage des ohnehin zu gering bemessenen Regenbeckens 
wird daher abgelehnt. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Entwässerung 
der großen Teilflächen über ein derartig kleines Regenrückhaltebecken nicht möglich 
ist. Die Gemeinde Strullendorf schlägt daher vor, auf dem bahneigenen Grundstück 
FI. Nr. 1813, welches nur 100 m nördlich liegt, ein großes Regenrückhaltebecken an-
zulegen, welches auch die zu erwartenden Wassermengen aufnehmen kann. 

7. Die Gemeinde Strullendorf weist darauf hin, dass die kreuzenden Versorgungs-
leitungen in jedem Falle ausreichend geschützt werden müssen. 

Insbesondere gilt dies für die Wasserleitung ON 250 in Verlängerung der Haselhof-
straße und den Abwasserkanal DN 600 in Verlängerung der Haselhofstraße. Auch im 
Bereich der Bahnhofstraße verläuft in km 54.7 eine Wasserleitung ON 125 und eine 
Abwasserleitung DN 500. 

Für künftige infrastrukturelle Maßnahmen sind im Rahmen des Bahnausbaues jeweils 
zusätzlich vier Leerrohre für die Gemeinde Strullendorf vorzusehen, damit auch künf-
tig Versorgungsleitungen ohne großen technischen Aufwand in das jenseits der Bahn 
gelegene Gewerbegebiet verlegt werden können. Als Durchmesser schlägt hier die 
Gemeinde Strullendorf jeweils ein Schutzrohr in einer Größenordnung von DN 1000 
vor. 

8. In der Planfeststellung wurde auf den Grundstücken F1.Nr. 1818/1 bzw. 1810/2 
eine Zufahrt zur Bahnlinie während des Baustellenverkehres vorgesehen. Diese Zu-
fahrt ist nicht möglich, da eine neue Lagerhalle auf diesen Grundstücken bereits ge-
nehmigt wurde. 
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9. Im Bahn-km 54.292 kreuzen mehrere Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde 
Strullendorf die Bahnlinie. Insbesondere handelt es sich hier um zwei Abwasserlei-
tungen. Diese Leitungen müssen in ihrem Bestand gesichert werden. Ferner fordert 
die" Gemeinde Strullendorf zwei Leerrohre DN 1000 zur Einbringung künftiger Infra-
struktureinrichtungen für das westlich der Bahn gelegene Gewerbegebiet Nur so kann 
sichergestellt werden, dass ohne unverhältnismäßigen Investitionsaufwand die not-
wendigen Leitungen verlegt werden können. 

10. Neubau der Eisenbahnbrücke in Höhe des Auweges bei km 53.855 Mit Bau-
werksverzeichnis Nr. 142 plant die Bahn in Höhe des Auweges eine neue Eisen-
bahnbrücke. Hierzu nimmt die Gemeinde Strullendorf folgendermaßen Stellung: 

a) Einordnung der Maßnahme im Straßennetz 

Die Einstufung der neuen Straße vom Gewerbegebiet "Breiter Weg" bis zur Anbin-
dung an den vorhandenen Auweg in die Straßenkategorie C ist falsch. Richtig ist eine 
Einstufung gemäß den Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Leitfaden für funk-
tionale Gliederung des Straßennetzes (RAS-N) in die Straßenkategorie B. 

Nach der RAS-N umfasst die Kategorie C angebaute Straßen (auch anbaufähige, 
derzeit noch nicht angebaute Straßen), die sowohl Verbindungs-, als auch Erschlie-
ßungs- und Aufenthaltsfunktion besitzen. 

Die geplante Straße wird keine Erschließungs- und Aufenthaltsfunktionen überneh-
men. Sie hat ausschließlich Verbindungsfunktion zwischen dem Gewerbegebiet und 
der Staatsstraße 2244. Sie ist die schnellste und kürzeste Verbindung zwischen Ge-
werbegebiet und der BAB A 73 (Anschlussstelle Hirschaid). 

Die RAS-N beschreibt die Kategorien Gruppe B folgendermaßen: 

Die Kategoriengruppe B umfasst anbaufreie Straßen (Straßenabschnitte) im Vorfeld 
und innerhalb bebauter Gebiete mit überwiegender Verbindungsfunktion. 

Die Verbindungsfunktionsstufe IV (flächenerschließende Straßenverbindung) ist rich-
tig bestimmt 

b) Trassenbeschreibung 

Durch die falsche Einstufung in die Straßenkategorie sind die verwendeten Grenz-
werte für den Entwurfsparameter für Lage und Gradiente nicht richtig. 

Folgende neuen Parameter müssen zur Anwendung kommen: 

Trasse 

- Ve = 50 km/h statt 40 km/h 

- Rmin = 80 m statt 50 m 

- Amin 50 statt 30 

Gradiente 

- Radius der Wannenausrundung H W 500 m statt 300 m 

- Radius der Kuppenausrundung H K = 900 m statt 500 m 

Bei der Neuplanung müssen die notwendigen Sichtweiten für die Entwurfsgeschwin-
digkeit von 50 km pro Stunde eingehalten werden. 

Durch Anwendung der richtigen Entwurfsparameter wird die jetzt sehr unstete und 
damit gefährliche Trassierung der Straße im Bereich des Unterführungsbauwerkes 
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verbessert Trotzdem ist bei Beibehaltung des Kreuzungskilometers mit der ABS, kein 
wesentlich größerer Eingriff in die Wasserschutzzone II westlich der Bahn notwendig. 

Die Planfeststellungsunterlagen zeigen einen Anschluss der neuen Südanbindung an 
die Wohnstraße Auweg. Notwendige verkehrstechnische Maßnahmen im Anschluss 
an den Neubau bis zu einer Verknüpfung mit dem übergeordneten Straßennetz sind 
in den Planfeststellungsunterlagen nicht. untersucht 

Als Ergebnis der Variantenuntersuchung Stockwegausbau Ziffer 6.3.9.1, Seite 127 ff 
wird auf Seite 130 des Erläuterungsberichtes folgendes beschrieben: 

Die Lösung wurde aus folgenden Gründen ausgeschieden: 

- Beide Varianten bedingen starke bautechnische Eingriffe in die unmittelbaren Nach-
bargrundstücke und die Bebauung am Stockweg 

- Zur Ableitung des Verkehrs Prognose 4000 Kfz/24 Stunden müssten weiter ver-
kehrstechnische Maßnahmen im Bereich der weiterführenden Wohnstraßen ergriffen 
werden, die zu massiven Eingriffen führen 

- Die Immissionen des Verkehrs (Lärm und Abgase) belasten die Anlieger 

- Die Maßnahme ist mit der bestehenden Flächennutzung nicht vereinbar 

Der Auweg ist nach der RAS-N in die Straßenkategorie D V – Anliegerstraße einzu-
stufen. 

Damit treffen die oben angeführten Argumente auch auf den Auweg zu. 

Im Einzelnen weist der Auweg folgende Breiten auf: 

Von der Staatsstraße 2244 bis zur Pfarrer-Haar-Straße - Fahrbahnbreite von 5,20 m 
bis 5,60 m und eine Rinne im Süden von 0,40 m. 

Von der Pfarrer-Haar-Straße bis zur Bahnlinie eine Fahrbahn von 6,70 m Breite und 
eine Rinne im Norden von 40 cm. 

Die angegebenen Straßenbreiten und die Tatsache eines fehlenden Gehweges (im 
Stockweg zum Teil beidseitig vorhanden) sowie die spitzwinkelige und unübersichtli-
che Einmündung in die Staatsstraße 2244 sind nicht zur Aufnahme des prognostizier-
ten Verkehrsaufkommens (s. Ziffer 6.3.6 des Erläuterungsberichtes) geeignet. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt zum Vergleich die vorhandenen Breiten des Stock-
weges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschnitt Aufteilung Breite 

Staatsstraße 2244 bis Lauren-
zistraße 

Rinne Nord 
Fahrbahn 
Gehweg Süd 

0,40 m 
5,06 m 
0,70 m bis 2,0 m 

Laurenzstraße bis Buchenland-
straße 

Gehweg Nord 
Parkplätze 
Fahrbahn 
Gehweg Süd 

1,80 m bis 2,30 m  
6,00 m 
7,00 m bis 8,80 m 
1,10 m 

Buchenlandstraße bis Bahnlinie Gehweg Nord 
Fahrbahn 
Gehweg Süd 

1,50 m 
6,80 m 
1,80 m bis 2,30 m 
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DieGemeinde Stullendorf hat mit dem als Anlage 1 beigefügten Bildmaterial die Situa-
tion im Auweg und in der Industriestraße untersucht. Es muss festhalten werden, 
dass im Planfeststellungsverfahren auf Höhe des Anwesens 1607 der Gemarkung 
Strullendorf zu denken aufgehört wurde. 

Das Planfeststellungsverfahren hat somit das Gebot der Konfliktbewältigung nicht 
beachtet. 

Es kann hier nicht angehen, dass im Rahmen der Planfeststellung auf einer Wohn-
straße mit 6,70 m ohne Gehweg zu planen aufgehört wird. Das Bildmaterial ergibt 
eindeutig, dass die bestehenden Ortsstraßen nicht geeignet sind, den prognostizier-
ten Verkehr aufzunehmen. 

Dies in zweifacher Hinsicht Sowohl der Unterbau als auch die Entwässerung und die 
Verkehrsbreite entsprechen nicht den Anforderungen an eine Hauptverkehrsstraße. 
Die Straßen wurden als Wohnwege für die anliegenden Häuser ausgebaut 

Im Rahmen der Planfeststellung wird von einem Verkehrsaufkommen von 4.000 Kfz 
in 24 Stunden ausgegangen. 

Diese Prognose widerspricht eklatant der von Herrn Professor S. im Auftrag des Bay-
er. Innenministeriums durchgeführten Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 1991. 

Diese Verkehrsuntersuchung geht gemäß dem als Anlage 2 beigefügten Belastungs-
diagramm davon aus, dass der südlich abfließende Verkehr insgesamt 9.200 Kfz in 
24 Stunden umfasst Diese Verkehrsprognose liegt· doppelt so hoch wie die von der 
Bahnbaugesellschaft Deutsche Einheit eingestellte Verkehrsbelastung. 

Es muss hier vermutet werden, dass die Bahnbaugesellschaft Deutsche Einheit mbH 
absichtlich die prognostizierte Verkehrsbelastung heruntergerechnet hat 

Bei der Verkehrserhebung ist zu berücksichtigen, dass die Flächenausnutzung im 
Gewerbegebiet "Breiter Weg" im Kernort Strullendorf gemäß der als Anlage 3 beige-
fügten Aufstellung noch nicht vollständig durchgeführt wurde. 

Das bestehende rechtsverbindlich ausgewiesene Gewerbegebiet "Breiter Weg" ist 
erst zu 60 % belegt Von einer Verdoppelung des Verkehrsaufkommens ist daher 
auszugehen. Des Weiteren hat der Gemeinderat Strullendorf am 21.02.1994 die 12. 
Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. 

Durch diesen Flächennutzungsplan wurden insgesamt 15 ha als gewerbliche Bauflä-
che ausgewiesen. 

Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass im Gewerbegebiet westlich 
der Bahn derzeit erst 15 ha gewerblich genutzt werden. 

Demgegenüber ist zu erwarten, dass gemäß den rechtsverbindlichen Planungen der 
Gemeinde Strullendorf nochmals 25 ha gewerblich genutzt werden können. Dies be-
deutet, dass der jetzt analysierte Verkehr erst 40 % des zu erwartenden Verkehrsauf-
kommens darstellt. 

Bei der Planung der Südanbindung ist demnach von einem Verkehrsaufkommen von 
6000 Kfz pro Tag auszugehen. 

Vor diesem Hintergrund stellen die Planungen der Bahn ein völlig unzureichendes 
Stückwerk dar, welches in keinem Falle eine Problemlösung darstellt. 

Eine Verknüpfung der neuen Südanbindung mit der Staatsstraße 2244 über den Au-
weg und die Industriestraße ist nämlich über die bestehenden Ortsstraßen nicht mög-
lich. Die bestehende Kreuzung dieser beiden Straßen entspricht nicht den notwendi-
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gen fahrgeometrischen Anforderungen. Die Sichtverhältnisse sind nicht ausreichend. 
Die Verkehrssicherheit ist somit nicht gegeben. 

b) Querschnitt 

Für die neue Straße wird richtig die Bauklasse III gemäß RStO 86 gewählt. 

Die nachfolgenden Straßen besitzen nicht die notwendigen Befestigungen um das 
durch den Anschluss der Südanbindung zukünftige Verkehrsaufkommen zu bewälti-
gen. Die Gemeinde Strullendorf fordert daher eine verkehrsgerechte Anbindung der 
Südanbindung an die Staatsstraße 2244. 

c) Ingenieurbauwerke 

Eisenbahnunterführung Bahn-km 53.855 Straßenbau-km 0,382 (5.1.9.EBRkm 53,855 
Südanbindung Gewerbegebiet) 

Nach den Richtlinien ist für die Anlage von Straßen, Teilquerschnitte (RAS-Q, Ausga-
be 1996) beträgt die Höhe des Verkehrsraumes der von festen Hindernissen freizu-
halten ist 4,50 m. 

Im Erläuterungsbericht (Anlage Nr. 0.1) im Lage- und Höhenplan (Anlagen Nr. 4 und 
Nr. 6.4), sowie im Brückenplan (Anlage Nr. 8.11) der Planfeststellungsunterlagen wird 
für das geplante Unterführungsbauwerk eine lichte Höhe von 4,20 m angegeben. 

In der Anlage 14.2 wasserrechtliche Tatbestände (Seite 11) wird für das Bauwerk ei-
ne lichte Höhe von 4,50 m angegeben. 

Die lichte Höhe von 4,20 m unterschreitet die minimale Höhe des Verkehrsraumes 
(vgl. RAS-Q, Bild 1) um 5 cm. 

Die Gemeinde Strullendorf fordert eine richtliniengerechte lichte Höhe von 4,50 m für 
das neue Brückenbauwerk. 

d) Grundwasserwanne 

In den Planfeststellungsunterlagen wird eine unterschiedliche Höhe für die Oberkante 
der Grundwasserwanne angegeben. In der Anlage 14.2 wasserrechtliche Tatbestän-
de (Seite 11) wird eine Höhe von 243,6 m normal Null festgelegt, im Brückenplan 
(Anlage Nr. 8.11) und im Erläuterungsbericht (Ziffer 6.3.8, Seite 127) wird eine Höhe 
von 243,2 m normal Null festgeschrieben. 

Damit ist nicht klar, ob die Länge der Grundwasserwanne richtig ist. Zusammenfas-
send muss die Gemeinde Strullendorf feststellen, dass die Planungen für die Südan-
bindung in den Planfeststellungsunterlagen offensichtlich schlampig und nicht ernst-
haft zusammengestellt wurden. 

Im Planfeststellungsverfahren wurden Lösungsansätze für eine sachgerechte Er-
satzmaßnahme in Bezug auf den Stockweg und die Auwegunterführung nicht aufge-
zeigt. Die Planfeststellungsunterlagen sind somit grob mangelhaft und entbehren jeg-
licher Aussagekraft. 

Die Gemeinde Strullendorf fordert eine fundierte und detaillierte Lösung der Ersatz-
maßnahmen. Der Verkehrsfluss der momentan über die Ortsstraßen "Stockweg" und 
"Auweg" abgewickelt werden kann muss gebündelt abfließen können. Die Gemeinde 
Strullendorf fordert daher eine Planung, welche den Verkehr unschädlich für den Ort 
technisch bis zur Staatsstraße 2244 führen kann. 

Die Grenzen der Planfeststellung sind somit bis zur Staatsstraße 2244 zu erweitern. 
Die Verkehrsanbindung ist technisch fundiert zu lösen. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 369 von 933 
 
 
 

Entscheidung 

Zu 1.a 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Die Eisenbahnüberführung Möstenbach wurde 

2004 aufgrund des schlechten baulichen Zustandes komplett erneuert und bereits für 

den viergleisigen Ausbau der Strecke dimensioniert. 

 

Zu 1.b 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Die kritisierte Planung wurde bereits mit der 1. 

Planänderung verworfen. 

 

Zu 2. 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Die Forderung entspricht der aktuellen Pla-

nung. 

 

Zu 3. 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Die Eisenbahnüberführung Möstenbach wurde 

2004 aufgrund des schlechten baulichen Zustandes komplett erneuert und bereits für 

den viergleisigen Ausbau der Strecke dimensioniert. 

Die Abmessung der unter Ziffer 3 von der Gemeinde benannten und noch zu errich-

tenden Straßenüberführung Möstenbach entsprechen in den Planungen der Vorha-

benträger den Abmessungen der bereits errichteten Eisenbahnüberführung Mösten-

bach. Da die Straßenüberführung Möstenbach unterstromig der bereits errichteten 

Eisenbahnüberführung Möstenbach liegt ist die Eisenbahnüberführung hinsichtlich 

der Hochwassersituation maßgeblich. Eine Veränderung der Hochwassersituation 

durch die Planungen der Vorhabenträger ist somit nicht gegeben. Hinsichtlich der 

landwirtschaftlichen Wege ist anzumerken, dass die zu verlegenden Wirtschaftswege 

gemäß DWA-A904 geplant und gleich dem Bestand wiederhergestellt werden. Zu-

dem besteht kein Anspruch auf eine Verbesserung der bisherigen Situation. 
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Zu 4. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kostentragung nicht Gegenstand der Planfest-

stellung ist. 

 

Zu 5. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Rieselfelder 

wurde bereits mit der 1. Planänderung verworfen. 

 

Zu 6. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Der Fehler hin-

sichtlich des Zeegenbaches wurde bereits mit der 1. Planänderung korrigiert.  

Die von der Gemeinde thematisierten Bedenken hinsichtlich des hundertjährigen 

Hochwassers konnten ausgeräumt werden. Es wird auf die folgenden Entscheidun-

gen zu den aktuellen Stellungnahmen verwiesen. 

Das kritisierte Regenrückhaltebecken ist bereits zur 1. Planänderung entfallen. 

 

Zu 7. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern nachvollziehbar, dass im Rahmen der Abstimmung der Leitungsver-

einbarungen zur 1. Planänderung mit der Gemeinde Strullendorf diese Forderung 

nicht weiter aufrechterhalten wurde. Sofern die Gemeinde Strullendorf die Kosten für 

die Errichtung der Leerrohre übernähme, würden die Vorhabenträger entsprechende 

Leerrohre planen und vorsehen. 

 

Zu 8. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Zufahrt ist 

bereits mit der 1. Planänderung entfallen.  
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Zu 9. und 10. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Planungen 

in den benannten Bereichen haben sich bereits mit der 1. Planänderung grundlegend 

geändert, so dass die Einwendungen überholt sind. 

 

Teil 2: Stellungnahme der Gemeinde Strullendorf zu grundsätzlichen Aspekten des 
geplanten Ausbaues der Bahnstrecke 

 

Die Gemeinde Strullendorf begrüßt die Maßnahmen, die das Zusammenwachsen der 
alten Bundesländer, insbesondere des hiesigen Ballungsraumes mit den neuen Bun-
desländern fördern, ebenso wie Maßnahmen zur Verlagerung des Personen- und Gü-
terfernverkehres von der Straße auf die Schiene. Jedoch hat der Gemeinderat die In-
teressen und Belange seines Gemeindegebietes, seiner Einwohnerschaft, der Natur, 
Landschaft und der Umwelt zu vertreten und ist verpt1ichtet sich dafür voll einzuset-
zen, damit unser Raum vor Schäden und Nachteilen bewahrt wird. Wegen nachhalti-
ger Beeinträchtigungen, bedingt durch die Bündelung des Nord-Süd-Verkehrs auf 
diese eine Trasse, lehnt der Gemeinderat aus den nachfolgenden Gründen den vier-
gleisigen Ausbau der Trasse jedoch ab: 

1. Die Wirtschaftlichkeit der Strecke ist nicht nachgewiesen. So zeigen neueste 
Analysen, dass die im Jahre 1990 prognostizierten Verkehrszahlen erheblich unter-
schritten werden. Außerdem ist ebenfalls die Wirtschaftlichkeit alternativer·Trassen 
nicht hinreichend geprüft. 

2. Der Ausbau der Trasse mit allen nach sich ziehenden und begleitenden Bau-
maßnahmen bedeutet einen erheblichen Eingriff in die verfassungsmäßig garantierte 
Planungshoheit der Gemeinde. 

Die gemäß Flächennutzungsplan vorgesehenen Erweiterungen der bestehenden 
Wohngebiete werden beispielsweise wesentlich erschwert, da die bei der Auswei-
sung von Wohngebieten einzuhaltenden immissionsgrenzwerte strenger sind als die 
hei dem Ausbau der Schienenstrecke geforderten Werte. Weiterhin werden erhebli-
che Flächen durch die Ausbaustrecke überbaut Dies trifft vor allem landwirtschaftlich 
intensiv genutzte Flächen sowie Gartenanlagen. Der Landverbrauch beschränkt sich 
schließlich nicht nur auf die eigentliche Trasse, sondern umfasst auch die Böschun-
gen sowie die erforderlichen Sicherheitszonen und die für die begleitenden Baumaß-
nahmen benötigten Flächen sowie die Ausgleichsflächen. 

3. Die Verbreiterung des Bahnkörpers um zwei weitere Gleise bedeutet eine er-
hebliche Einschränkung des Wohn- und Erholungwertes und der Attraktivität des ge-
samten Gemeindegebietes insbesondere der Wohngebiete. 

Die stark zunehmenden Immissionen die von der ABS ausgehen, betreffen nicht nur 
den untersuchten Korridor entlang der Trasse, sondern wirken sich auch auf weiter 
entfernte Wohngebiete, z. B. Eggerten, Weinberg äußerst belastend aus. Es ist daher 
nicht zu akzeptieren, dass nur die Schallzonen bis zu einem Pegelwert von 49 dB (A), 
dem das Bundesimmissionsschutzgesetz in Verbindung mit der 16. Bundesimmissi-
onsschutzverordnung als einzuhaltenden Nachtgrenzwert fordert, ausgerichtet wer-
den. 
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4. Durch die Bündelung des Schienenverkehrs auf der Hauptstrecke Nürnberg - 
Bamberg wird das Verkehrsaufkommen bis zum Jahr 2010 auf ca. 450 Züge prog-
nostiziert Dies bedeutet, dass rechnerisch etwa alle 3 Minuten ein Zug ca. eine halbe 
Minute lang mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h die Gemeindebürger be-
lästigt Diese Maximierung des Zugaufkommens auf einer Strecke wird abgelehnt 
Vielmehr wird gefordert, dass ein Teil der Güterzüge sinnvoller über andere Trassen 
geführt wird, zumal der meiste Verkehr nachts abgewickelt wird. Durch eine Reduzie-
rung der Geschwindigkeiten in den belasteten Abschnitten könnte eine zusätzliche 
Verbesserung geschaffen werden. Weiterhin ist zu befürchten, dass die von der Pla-
nungsgesellschaft prognostizierten Zugfrequenzen noch erhöht werden. Da die 
Lärmschutzmaßnahmen jedoch auf die Prognose abgestellt sind, werden diese Maß-
nahmen nicht mehr ausreichen. Zusätzliche Schallschutzvorkehrungen werden je-
doch, wie zahlreiche Beispiele aus anderen Bereichen zeigen (z. B. A 73 in Forch-
heim), nur schwer zu erreichen sein. 

5. Die geplanten aktiven Schallschutzmaßnahmen können die von der 16. Bun-
desimmissionsschutzverordnung vorgegebenen Immissionswerte bei Nacht nicht ein-
halten. Die Werte werden im Gemeindegebiet entlang der Strecke bei weitem über-
schritten. In der landesplanerischen Beurteilung wurde jedoch festgestellt, dass der 
Lärmschutz vorrangig durch aktive Maßnahmen am Verkehrsweg oder durch be-
triebstechnische Maßnahmen sicherzustellen ist. 

Es ist ein konkreter Nachweis notwendig und auch zu führen, wenn die Rückführung 
der Lärmbelastung aus der Ausbaustrecke auf die Grenzwerte der 16. BImSchV nicht 
möglich ist Dabei sind die Kosten und der Nutzen der angebotenen Schutzmaßnah-
men bzw. die nicht erfolgten betriebstechnischen Maßnahmen (wie eine Geschwin-
digkeitsreduzierung bei der Durchfahrt von bewohnten Gebieten) in ein Verhältnis zu 
dem angestrebten Schutzziel (Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen für die 
angrenzende Wohnbevölkerung) zu setzen. Mit diesem Nachweis muss schlüssig 
und nachvollziehbar dargestellt werden, dass ein Rückgriff auf passiven Lärmschutz 
vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dadurch gedeckt ist, weil die Kosten für den 
passiven Lärmschutz erheblich unter den Kosten für den aktiven Lärmschutz liegen. 
Dabei muss auch abgewogen werden, wie das Verhältnis der Kosten eines ausrei-
chenden aktiven Lärmschutzes im Zusammenhang mit den Kosten der Gesamtmaß-
nahme (in der Gemeinde Strullendorf) stehen. 

Es müssen daher alle Möglichkeiten zum aktiven Schutz ausgenutzt werden, da pas-
siver Schallschutz der Verschlechterung des akustischen Umfeldes in Freiräumen wie 
Hausgärten, Balkonen und Terrassen nicht entgegenwirkt. Vor allem betroffen sind 
ein Sportgelände, ein gemeindlicher Spielplatz und die Freifläche eines Kindergartens 
in unmittelbarer Nähe zur Bahnlinie (Kilometer 54.1). 

Die von der Planungsgesellschaft prognostizierte deutliche Verbesserung der Schall-
situation im Vergleich zu dem derzeitigen Zustand ergibt sich lediglich rein rechne-
risch bei Abstellung auf die Pegelwerte. Aufgrund der stark ansteigenden Zugfre-
quenzen wird sich eine starke zusätzliche Verlärmung und damit wesentliche Ver-
schlechterung der Lärmsituation ergeben. Es wird darauf hingewiesen, dass bereits 
erhebliche Belastungen durch die vorhandene Staatsstraße 2244 sowie verschiedene 
Gewerbebetriebe bestehen und somit eine erhebliche Vorbelastung gegeben ist.  

Weiterhin können die vorgelegten Pegelberechnungen die unabwehrbaren Wind- und 
Witterungsverhältnisse nicht berücksichtigen. Die tatsächlichen Lärmeinwirkungen 
zeigen sich in der Regel erst nach Fertigstellung eines derartigen Projektes; zusätzli-
cher Schallschutz ist dann kaum mehr durchsetzbar. 
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6. Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass die von der PBDE vorgelegten 
Berechnungen nicht nachvollziehbar sind. Es ist aus den Unterlagen nicht erkennbar, 
ob alle in die Berechnungen einzubringenden Korrekturwerte, z. B. Brückenzuschlä-
ge, Reflektionen usw. berücksichtigt wurden. Des Weiteren muss festgestellt werden, 
dass das Ergebnis der landesplanerischen Beurteilung zum Lärmschutz nicht ausrei-
chend berücksichtigt wurde. Dabei wurde angemerkt, dass der Verkehrslärm soweit 
abgemindert werden muss, dass Nachteile für die Bevölkerung auszuschließen sind. 
Weiterhin wurde festgelegt, dass ein Bonus für das besonders gepflegte Gleis, wie in 
der vorliegenden Berechnung zugrunde gelegt, nicht angesetzt werden darf. Die er-
rechneten Beurteilungspegel sind deshalb um 3 dB(A) zu erhöhen. Außerdem wird 
die Verlängerung der Lärmschutzwälle bzw. -wände in südlicher Richtung gefordert 
Dies gilt insbesondere für den Sportplatzbereich. 

Des Weiteren wurden den jetzigen Berechnungen gegenüber denen im Raumord-
nungsverfahren andere bzw. abweichende Zugdaten, insbesondere im Hinblick auf 
die Zuglängen, vor allem im Güterverkehr (z. B. von 720 m auf 500 m oder von 620 m 
auf 200 m) zugrunde gelegt Auch wurde der Scheibenbremsenanteil zum Großteil er-
höht Dies alles bewirkt eine Reduzierung der Emissionsmittelungspegel. Bringt man 
nach den gern. § 3 der 16. BImSchV - Verkehrslärmschutzverordnung - vom 
12.06.1990 für die Besonderheiten des Schienenverkehrs vorgesehenen Abschlag 
von 5 dB(A) in Ansatz, so summieren sich die gesamten Abschläge bzw. Reduzie-
rungen durch veränderte Zugdaten auf insgesamt 10 dB(A) bis 11 dB(A). Dies wirkt 
sich unmittelbar auf die notwendigen aktiven und passiven Schallschzutzmaßnahmen 
aus. Aus den vorliegenden Unterlagen ist jedoch nicht erkennbar, wie eine wirksame 
Kontrolle der abgeänderten Zugdaten aussehen soll Die Gemeinde Strullendorf for-
dert deshalb dass der in Anlage 2 zu § 3 des Verkehrsschutzlärmverordnung - 16. 
BlmSchV – enthaltene Korrekturfaktor von Minus 5 dB(A) wegen der Berücksichti-
gung der geringen Störwirkung des Schienenverkehrslärms für den Bereich Strullen-
dorf nicht angesetzt wird. Es erscheint einerseits weder sachgerecht noch nachvoll-
ziehbar zu sein, einen solchen Korrekturfaktor für den Bahnlärm überhaupt anzuset-
zen. Andererseits lässt gerade der hohe Güterzuganteil nachts im Bereich von Strul-
lendorf die Berechtigung an einem solchen Korrketurbonus stark zweifelhaft erschei-
nen, was auch durchaus in der Rechtsprechung so gesehen wird (so zweifelt der 
BayVGH in seinem Urteil vom 21.01.1995 an der Berechtigung des Korrekturbonu-
ses, wenn Schallimmissionen von einer überwiegend mit Klotz gebremsten Güterzü-
gen befahrenen Strecken errechnet werden sollen). 

7. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass als erste Baumaßnahme mit der Errich-
tung der Außenwände begonnen wird, um für die nachfolgenden Bauarbeiten bereits 
einen gewissen Schallschutz zu gewährleisten. 

Eine Ablehnung der Planfeststellung ist auch deshalb gerechtfertigt, weil das. Bau-
werksverzeichnis unvollständig ist. 1m einzelnen sind folgende Korrekturen zu for-
dern: 

a) Es wurde nicht festgesetzt, dass die Lärmschutzwände und die Stützwände in de-
ren Bereich hochabsorbierend ausgeführt werden. Mittelwände sind beidseitig hoch-
absorbierend auszuführen (z. B. Bauwerk Nr.: 19a, 19b, 20). 

b) Es wurde nicht festgesetzt, dass die Brückenwiederlager und -pfeiler ebenfalls 
hochabsorbierend ausgeführt werden (73, 142, 148 und 75). 

c) Es wurde nicht festgesetzt, dass die Eisenbahnbrücken mit besonderen Maßnah-
men auszuführen sind, z. B. Schottermatten, um eine Schallübertragung zu verhin-
dern. 
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d) Das als besonders belästigend empfundene plötzliche An- oder Abschwellen des 
Schienenverkehrslärms am Ende oder Anfang von aktiven Lärmschutzmaßnahmen 
sollte durch ein längenneutrales Versetzen der Außenwände bzw. -wälle in ein konti-
nuierlich an- oder abschwellendes Geräusch überführt werden. 

e) Die Gemeinde Strullendorf ist bei der Gestaltung der aktiven Schallschutzmaß-
nahmen (z. B. Art des verwendeten Materials farbliche Gestaltung usw.) zu beteili-
gen. Dies wurde auch bereits bei der landesplanerischen Beurteilung unter Ziffer 
1.2.1.3 vorgegeben. Art und Umfang der aktiven Lärmschutzmaßnahmen sind unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der berührten Belange, vor allem 
städtebaulicher Gesichtspunkte mit der Gemeinde Strullendorf vor Abschluss der 
Planfeststellung abzustimmen und zu konkretisieren. 

f) Um den erforderlichen Lärmschutz auch für den Aussiedlerhof Schindler sicherstel-
len zu können ist in diesem Bereich auch auf der Westseite der Gleise eine Lärm-
schutzwand zu errichten. 

8. Die vorgesehenen passiven Schallschutzmaßnahmen sind keinesfalls ausrei-
chend. Ferner ist auch ein wirksamer Schallschutz bei bereits ausgebauten Dachge-
schossen im Bereich der Dachflächen kaum mehr möglich. Mit den ausliegenden Un-
terlagen wird der Eindruck erweckt, als wenn nur an 23 Gebäuden Überschreitungen 
der Emissionsgrenzwerte auftreten. Legt man die 49 dB(A)-lso-Linie zugrunde, so wie 
sie in den Plänen dargestellt ist, werden an mindestens 96 Ein- oder Mehrfamilien-
häusern die Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV überschritten. Bei genaue-
rer Betrachtung werden es noch wesentlich mehr Gebäude, an denen der Grenzwert 
überschritten wird, da die Iso-Linien offensichtlich falsch dargestellt sind. 

- Nach der Tabelle 18 ist der Immissionsort 53.14-53.7 und 53.5 mit 49 dB(A) belas-
tet. Im Lageplan ist die Iso-Linie bis zu 80 m entfernt eingetragen. 

- Von der Planungsgesellschaft werden zur Beurteilung notwendiger passiver Maß-
nahmen Pauschalannahmen bezüglicher der vorhandenen Außenbauteile getroffen. 
Es wird festgestellt, dass die Außenbauteile an jedem Gebäude 

a) im Verhältnis Fenster zu Außenwand und 

b) in Bezug auf das vorhandene Dämmaß in jedem Fall gleich sind und deshalb pas-
sive Maßnahmen bei geringen Immissionsgrenzwertüberschreitungen nicht erforder-
lich werden. Diese Annahmen sind in keinem Fall gerechtfertigt. Die Außenbauteile 
der Gebäude werden so unterschiedlich in ihrer Zusammensetzung und Dämmung 
sein, dass bei jeder Grenzwertüberschreitung eine Einzelüberprüfung erforderlich ist. 
Nur bei einer Einzelüberprüfung kann zusätzlich festgestellt werden, ob eine 
Zwangsbelüftung der Räume erforderlich wird. Dies dürfte in der Regel der Fall sein, 
da passiver Schallschutz 'in Form von Lärmschutzfenstern nur wirksam ist, wenn die 
Fenster dauernd geschlossen bleiben. 

9. Die Aussage, dass durch die ABS keine wesentliche Verschlechterung bezüg-
lich der Erschütterungen zu befürchten ist, kann nicht nachvollzogen werden. 
Schließlich werden die zusätzlichen Gleise wesentlich näher als bisher an bestehen-
den Gebäuden vorbeigeführt Die starke Erhöhung der Zugfrequenzen muss in jedem 
Fall berücksichtigt werden. Zum Zwecke der Beweissicherung werden zusätzlich zu 
den vorgesehenen Erschütterungsmessungen auch konkrete Untersuchungen aller 
betroffenen Gebäude gefordert Auch im gesamten Gebiet zwischen der Bahntrasse 
und der Staatsstraße 2244 (früher B4) sind solche Messungen und Beweissicherun-
gen durchzuführen. 
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Erschütterungsschutz gemäß den Richtwerten der DIN 4150 ist sowohl während der 
Bauzeit als auch während des Betriebes der Bahnlinie zu gewährleisten. So wird die 
Verwendung von Holzschwellen im Bereich der Ortsdurchfahrt gefordert Weiterhin 
wird eine Sanierung der Bestandsgleise gefordert, weil bedingt durch höhere Ge-
schwindigkeiten sich die Schwingungsfrequenz erhöht. 

10. Die vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen in Form von 3 bis 4 m hohen 
Schallschutzwänden bewirken eine starke Beeinträchtigung der Landschaft (Trenn-
wirkung). Sie teilen das Gemeindegebiet. 

11. Auf die Gemeinde Strullendorf kämen durch die begleitenden Baumaßnahmen 
hohe finanzielle Belastungen zu. Die Gemeinde lehnt jegliche Kostenbeteiligung ab. 
Hier muss das Verursacherprinzip greifen und nicht die Beteiligung an den Kosten 
gemäß dem Eisenbahnkreuzungsgesetz. Das Verursacherprinzip muss für alle mit-
telbar bzw. unmittelbar durch die ABS verursachten Begleitbaumaßnahmen Anwen-
dung finden. 

Sofern eine Heranziehung der Gemeinde zu den Baukosten rechtlich zulässig. ist, 
kann die Gemeinde jedoch nur mit einem Drittel zu den kreuzungsbedingten Kosten 
herangezogen werden. Die Kostenbeteiligung, die durch den Ausbau der zwei zu-
sätzlichen Schnellzuggleise evtl. weiterer bedingter Baulichkeiten entstehen, lehnt die 
Gemeinde Strullendorf in jedem Fall ab. 

12. Während der Bauphase werden erhebliche baubedingte Umweltauswirkungen, 
insbesondere im Bereich der Brückenbauten und durch die Errichtung von Ersatz-
kreuzungsbauwerken für die aufgelassenen Bahnübergänge auftreten. Diese erhebli-
chen Belästigungen für die Anwohner können sowohl durch Baulärm wie auch durch 
Erschütterungen verursacht werden. Um eine Überschreitung der zulässigen Immis-
sionsrichtwerte soweit als möglich zu verhindern, sind während der Bauphase die 
Bestimmungen der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm zu 
beachten. Bei der Auswahl der für den Bau einzusetzenden Maschinen, Fahrzeuge 
und Verfahren ist darauf zu achten, nur solche einzusetzen, bei denen nach dem 
neuesten Stand der Technik die Geräusch- bzw. Erschütterungsimmissionen wäh-
rend der Baumaßnahmen so gering wie möglich sind. Es sind z. B. nur Baumaschi-
nen einzusetzen, die die Zulassungsbestimmungen der 15. Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 27.04.1993 erfüllen. Im Einwir-
kungsbereich von Wohnsiedlungen dürfen nur solche Maschinen eingesetzt und ggf. 
zeitlich beschränkt werden, die den Anforderungen der Baumaschinenlärmverord-
nung 15. BImSchV entsprechen. Die Baumaßnahmen dürfen auf jeden Fall nur bei 
Tag ausgeführt werden. 

13. Ebenso ist geplant ökologisch wichtige Flächen für die Errichtung von Baustel-
len zu benutzen (zwischen km 55.1 und 55.5 - beidseitig). Dies ist mit Nachdruck ab-
zulehnen. In diesem Zusammenhang wird die Deutsche Bahn AG aufgefordert, auf 
das Ablassen von Fäkalien sowie den Einsatz von Herbiziden zu verzichten. 

14. Durch die Verkehrsmassierung auf dieser geplanten Hauptstrecke München - 
Berlin ist ferner zu befürchten, dass der Personennahverkehr zwischen Nürnberg und 
Bamberg verstärkt ausgedünnt wird. Somit erfahren die Berufspendler durch die ABS 
der Deutschen Bahnen keinerlei Vorteile, sondern müssen künftig erhebliche Nachtei-
le in Kauf nehmen. Daran wird auch die geplante S-Bahnstrecke Nürnberg - Forch-
heim nichts ändern, da eine weitere Anbindung der nördlich von Forchheim gelege-
nen Gemeinden nicht berücksichtigt wird, nicht einmal der Anschluss von Forchheim-
Nord ist vorgesehen. 
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15. Ausgleichsflächen dürfen nicht durch Grunddienstbarkeiten gesichert werden, 
sondern sind zu erwerben. Die Eigentümer sind wertgerecht zu entschädigen. 

Ausgleichsflächen sollten in minderwertigerer Bonitätsflächen verlegt werden, da es 
sich bei den vorgesehenen Flächen um sehr wertvolle landwirtschaftliche Böden und 
zum Teil um Sonderkulturen handelt. 

16. Die Gemeinde Strullendorf stellt fest, dass Aussagen in den Planfeststellungs-
unterlagen unter den Gesichtspunkten der technischen Umweltverträglichkeit der 
elektromagnetischen Belastungen entlang der Bahnstromlinie fehlen. Insbesondere 
befürchtet die Gemeinde ein erhöhtes Störpotential für angrenzende Gewerbegebiete 
und deren EDV-Einrichtungen. 

Die Gemeinde Strullendorf fordert, in den Planfeststellungsbeschluss eine Bestim-
mung des Inhalts aufzunehmen, dass die zulässigen Grenzwerte für elektrische und 
magnetische Felder durch die Beachtung der einschlägigen EMV-Richtlinien sowie 
der jeweils gültigen DIN VDE, wie 0115,0838,0839,0834 und 0847, 0848, 0875 ein-
gehalten werden. 

17. Der Planfeststellungsbeschluss muss einen Entscheidungsvorbehalt für den 
Fall enthalten, dass die in der schall- und erschütterungstechnischen Untersuchung 
bisher angenommenen (verminderten) Zugdaten und Geschwindigkeiten überschrit-
ten werden. 

18. Eine Verlegung des Bahnhofes/Haltepunktes Bahnhofstraße wird von Seiten 
des Gemeinderates Strullendorf abgelehnt Begründet wird diese Entscheidung damit, 
dass neben zusätzlichen Kosten und einer Verschlechterung der Lärmsituation auch 
die verkehrstechnische Anbindung als unzureichend bewertet werden muss. Es wird 
zwar ein Parkplatz geschaffen, doch leider ist dieser verkehrstechnisch sehr schlecht 
angebunden und wird somit nicht den gewünschten Nutzen bringen. Es wäre deshalb 
sinnvoller, den Bahnhof/Haltepunkt am jetzigen Standort zu belassen und auf dem 
Gelände des Holzlagerplatzes entsprechende Infrastruktur zu schaffen. 

 

Entscheidung 

Der grundsätzlichen Forderung, den Antrag der Vorhabenträger abzuweisen, wird 

nicht entsprochen. Auch die Anhörungsbehörde hat in ihrer abschließenden Stellung-

nahme vom 19.03.2021 keine grundsätzlichen Einwendungen gegen das Projekt vor-

gebracht. In Bezug auf die Einzelheiten wird auf die Ausführungen und die Begrün-

dungen in diesem Beschluss verwiesen. 

 

Zu 1. 

Eine grundsätzliche Entscheidung über die Wirtschaftlichkeit der Ausbaustrecke wird 

hier nicht mehr getroffen, da der Großteil der Abschnitte der VDE 8.1 bereits im Be-

trieb ist. Von den Vorhabenträgern wurde zugesichert, dass die Wirtschaftlichkeit für 

das Vorhaben gegeben ist.  
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Zu 2. 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Im Verhältnis der Fachplanung zur Bauleitpla-

nung gilt der Prioritätsgrundsatz.  Grundsätzlich hat diejenige Planung Rücksicht auf 

die andere zu nehmen, die den zeitlichen Vorsprung hat. Die kommunale Bauleitpla-

nung muss daher auf hinreichend konkretisierte und verfestigte Planungsabsichten 

der konkurrierenden Fachplanung Rücksicht nehmen.  Die hinreichende Konkretisie-

rung tritt in der Regel mit der Auslegung der Planunterlagen im Planfeststellungsver-

fahren ein. (BVerwG 4 BN 13/04) Dies war die erste Auslegung 1997. Aufgrund der 

Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 5-7 BauGB ist die Bauleitplanung in schalltechni-

scher Hinsicht auf die Fachplanung anzupassen. Dabei ist es durchaus möglich, ge-

sunde Wohnverhältnisse durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen (wie 

z.B. aktive oder passive Schallschutzmaßnahmen oder die Stellung und Gestaltung 

von Gebäuden) einzuhalten, vgl. BVerwG, u. v. 22.03.2007, 4 CN 2/06. Eine Verlet-

zung der gemeindlichen Planungshoheit ist daher nicht gegeben. Gleiches gilt auch 

für die Betroffenheit als Grundstückseigentümer. 

Hinsichtlich des Flächenverbrauchs haben die Vorhabenträger zugesichert, dass die 

Inanspruchnahme von Flächen auf das unbedingt erforderliche Maß begrenzt ist. 

 

Zu 3. bis 8. 

Die Einwände beziehen sich auf die Grundlagen der schalltechnischen Untersu-

chung. Hierzu wird auf die entsprechenden Entscheidungen verwiesen. Es ist noch 

anzumerken, dass die schalltechnische Untersuchung vom Mai 1996 grundsätzlich 

überarbeitet wurde. Dementsprechend wird auf die Entscheidungen zu den aktuellen 

Stellungnahmen der Gemeinde verwiesen. 

 

Zu 9. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Einwendun-

gen beziehen sich auf die schall- und erschütterungstechnische Untersuchung (Anla-

ge 13) der Planfeststellungsunterlage vom Mai 1996. Da diese gesamthaft durch die 

Anlage 13 der 1. Planänderung ersetzt wurde sind die darauf bezogenen Einwendun-

gen gegenstandslos und überholt. 
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Zu 10. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Durch die bestehende Eisenbahnstrecke ist 

bereits eine Trennwirkung vorgegeben, die durch einen viergleisigen Ausbau nicht 

wesentlich verändert wird. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die 

Lärmschutzwände wurde im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung 

untersucht und mittels landschaftspflegerischer Begleitmaßnahmen kompensiert. 

 

Zu 11. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Kostentra-

gung ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. 

 

Zu 12. 

Auf den entsprechenden Nebenbestimmungen zum Baulärm wird verwiesen. 

 

Zu 13. 

Im genannten Bereich sind keine Baustelleinrichtungsflächen vorgesehen. Auch si-

chern die Vorhabenträger zu, dass nur noch Züge mit geschlossenem Abort-

Systemen und in Wasserschutzgebieten keine Herbizide eingesetzt werden. 

 

Zu 14. 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Aus den in den Unterlagen genannten Zugzahlen 

wird ersichtlich, dass keinerlei Ausdünnung des Personennahverkehrs geplant ist. Die 

Entwicklung seit 1997 zeigt, dass durch die ABS Vorteile auch im Nahverkehr reali-

siert werden. So ist bereits seit 2010 die Durchbindung der S-Bahn von Nürnberg 

nach Bamberg erfolgt, was unter anderem durch den bis dahin bereits erfolgten Aus-

bau in den südlichen Planfeststellungsabschnitten und den damit verbundenen Kapa-

zitätserhöhungen der gesamten Strecke ermöglicht wurde.  

Im Zuge der Ausbaumaßnahmen werden zur weiteren verbesserten Anbindung des 

Nahverkehrs zudem die Haltepunkte Forchheim Nord und Bamberg Süd realisiert 

werden. 
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Zu 15. 

Die Forderungen werden zurückgewiesen, soweit sie sich nicht auf gemeindliches Ei-

gentum oder gemeindeeigene Belange beziehen, die Gemeinde kann im Zuge des 

Verfahrens nur eigene Rechte und Interessen geltend machen. Rechte Dritter sind 

von diesen selbst geltend zu machen. Davon abgesehen kann wie folgt erwidert wer-

den: 

Mit der 1. und 2. Planänderung wurden die benötigten Flächen deutlich verringert und 

auf ein unvermeidbares Mindestmaß beschränkt. Zudem wird ein Teil der Aus-

gleichsmaßnahmen in den Steinbruch Ludwag verschoben, so dass auch hier eine 

Verringerung des Flächenbedarfs erfolgt. 

Der Forderung, die Flächen grundsätzlich zu erwerben kann nicht entsprochen wer-

den. Für die Grundstücke, deren Nutzung durch Maßnahmen des Landschaftspflege-

rischen Begleitplans dauernd benötigt wird, ist die Eintragung entsprechender 

Dienstbarkeiten zugunsten der DB Netz AG erforderlich. Sofern durch die Dienstbar-

keit eine Nutzung des Grundstücks in angemessenem Umfang nicht mehr möglich ist, 

wird auf Verlangen des Eigentümers auch hier Grunderwerb durchgeführt werden 

(Art. 6 Bay. Gesetz über die entschädigungspflichtige Enteignung (BayEG)). Das 

gleiche gilt für die Übernahme unwirtschaftlicher Restflächen. Dieser Vorgang ist 

nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens, sondern der rechtlichen Regelun-

gen der Grundinanspruchnahme. 

 

Zu 16. 

Dem Einwand wird zurückgewiesen. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäuße-

rung bzw. in den Antragsunterlagen nachvollziehbar, dass die Vorsorgegrenzwerte 

für das magnetische und das elektrische Feld gemäß der 26. Verordnung zu Durch-

führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagneti-

sche Felder - 26. BImSchV) eingehalten werden.  

 

Zu 17. 

Der Forderung nach einem Entscheidungsvorbehalt hinsichtlich Lärm kann nicht ent-

sprochen werden. Die Vorhabenträger haben in ausreichender Form dargelegt, dass 
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die Berechnungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben erfolgt ist. Ein Schwankungsbe-

reich ist hierbei berücksichtigt. 

In Bezug auf die betriebsbedingten Erschütterungen wird auf die entsprechende Ne-

benbestimmung verwiesen. 

 

Zu 18. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderung 

der Gemeinde wurde bereits in der 1. Planänderung berücksichtigt. 

 

2. Stellungnahmen vom 06.11.2017, Az. 1252/2017 TSC/tge 
Namens und im Auftrag unserer Mandantin geben wir nachfolgende Stellungnahme 
als Trägerin öffentlicher Belange ab und erheben nachfolgende Einwendungen für 
unsere Mandantin als Trägerin eigener Rechte: 

1. Einwendungen zum Schallschutz 

1.1. Den ausgelegenen Unterlagen ist zu entnehmen, dass die Bahn der Beurteilung 
des Schalls durch Schienenverkehr die bis zum 31.12.2014 maßgebliche Rechtslage, 
damit insbesondere die Schall 03 alt mit dem dort noch enthaltenen sogenannten 
„Schienenbonus" zugrunde legen möchte. Hierzu wird auf § 4 Abs. 3 der 16. 
BlmSchV verwiesen, wonach die alte Rechtslage fort gilt für Vorhaben, für die bis 
zum 31.12.2014 das Planfeststellungsverfahren bereits eröffnet und die Auslegung 
des Plans öffentlich bekannt gemacht worden ist. Diese Voraussetzungen sieht die 
Bahn offensichtlich als gegeben, weil für den vorliegenden PFA 21 die Einleitung des 
Planfeststellungsverfahrens bereits am 17.06.1996 beantragt wurde und in der Zeit 
vom 27.01.1997 bis zum 27.02.1997 eine (erste) öffentliche Auslegung stattgefunden 
hatte. 

Die Rechtsauffassung der Bahn, wonach zum Schallschutz weiterhin die Rechtslage 
bis zum 31.12.2014 Anwendung findet, halten wir für rechtsfehlerhaft. Die Überlei-
tungsvorschrift in § 4 Abs. 3 der 16. BlmSchV geht zurück auf § 43 Abs. 1 S. 2 BIm-
SchG, mit welchem der sogenannte „Schienenbonus" ab dem 01.01.2015 gesetzlich 
abgeschafft wurde. Dort ist diese Abschaffung daran geknüpft, dass zum 01.01.2015 
für den jeweiligen Abschnitt eines Vorhabens das Planfeststellungsverfahren noch 
nicht eröffnet ist und die Auslegung des Plans noch nicht öffentlich bekannt gemacht 
wurde. Sinn und Zweck dieser Überleitungsregelung ist es, zu vermeiden, dass Vor-
habenpläne für eisenbahnrechtliche Planfeststellungsverfahren nur aufgrund dieser 
Gesetzesänderung umgestellt werden müssen. Vorliegend wurde aber das Planfest-
stellungsverfahren nach Durchführung der Auslegung 1997 nicht weitergeführt, wie 
im Erläuterungsbericht in Teil 0 unter Nr. 1 ausgeführt ist. Erst im Jahre 2011 wurde 
die Streckenausbauplanung in PFA 21 wiederaufgenommen. Das Verfahren wird nun 
aufgrund vollständig neu erstellter Planunterlagen geführt, was schon deshalb zwin-
gend erforderlich ist, weil die alten Unterlagen aufgrund Zeitablaufs letztlich überholt 
sind. Im Erläuterungsbericht denn auch in Teil 0 Nr. 3 im Einzelnen geschildert, wel-
che wesentlichen Planänderungen sich ergeben haben. Diese Planänderungen be-
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treffen auch unmittelbar die Thematik Schallschutz, wie sich beispielsweise aus dem 
geänderten Betriebsprogramm unmittelbar ergibt. Sind also die ursprünglich ausgele-
genen Planunterlagen schon von Haus aus gar nicht geeignet, das Planfeststellungs-
verfahren zum heutigen Zeitpunkt noch zu dem von der Bahn gewünschten Ab-
schluss zu bringen, gibt es keinen Grund, auf die nunmehr verfolgte Planung nicht die 
zum heutigen Zeitpunkt maßgebliche Rechtslage zur Anwendung zu bringen. Damit 
gilt auch die aktuelle 16. BlmSchV mit der Schall 03 neu, die keinen sogenannten 
„Schienenbonus" mehr kennt. 

Demzufolge ist der gesamte Schallschutz durch Schienenverkehr grundsätzlich neu 
zu überarbeiten. 

Neu zu überarbeiten ist damit auch die Variantenuntersuchung (Nr. 7 der Anlage 13.1 
schall- und erschütterungstechnische Untersuchung – Erläuterungsbericht Schall-
schutz). In diesem Zusammenhang fordern wir auch, dass in die Variantenuntersu-
chung der Schutz der Außenwohnbereiche und den auftretenden Minderungen der 
Verkehrswerte der Grundstücke miteinbezogen werden. Im Erläuterungsbericht 
Schallschutz wird die maßgebliche Rechtsprechung des BVerwG zwar im Wesentli-
chen zutreffend wiedergegeben (vgl. Seite 28) und für die erforderliche Abwägung 
auch ausgeführt, dass bei den privaten Belangen der Schutz der Außenwohnbereiche 
und auftretende Minderungen des Verkehrswerts der Grundstücke zu berücksichtigen 
sind. Allerdings ist nicht erkennbar, dass diesen Kriterien bei der Variantenuntersu-
chung dann tatsächlich Beachtung geschenkt wurde. So ist beispielsweise nicht er-
kennbar, dass Grundstückswertminderungen in die Wirtschaftlichkeitsberechnung 
eingeflossen sind. 

1.2. Bei der Untersuchung der fahrzeugbedingten Emissionen wurden Ansätze ge-
wählt, die zum Teil nicht plausibel erscheinen. 

Grundsätzlich halten wir es für problematisch, dass die betriebsbedingten Emissionen 
aufgrund des Prognosejahres 2025 ermittelt wurden. Dieser Prognosezeitraum er-
scheint zu kurz bemessen. Dieser Zeitraum deckt insbesondere nicht den auf mittlere 
Sicht anfallenden Verkehr auf der Bahnstrecke ab. Der zugrunde gelegte Prognose-
zeitraum ist deutlich kürzer als 10 Jahre, was von der in der Praxis feststellbaren Be-
trachtung - deutlich - abweicht, Prognosezeiträume von rund 15 Jahren zugrunde zu 
legen. Das vorliegend angesetzte Prognosejahr 2025 dürfte im Wesentlichen mit dem 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Bahnstrecke zusammenfallen bzw. nur geringfügig 
auseinanderfallen. Insoweit ist auf die Rechtsprechung des BVerwG hinzuweisen, 
dass die Prognose nicht auf einen Zustand begrenzt werden darf, der aller Voraus-
sicht nach bereits vor der Inbetriebnahme endet (vgl. Beschluss vom 25.05.2005, 9 B 
41.04). Was den Güterverkehr anbelangt, so wird ausweislieh des Erläuterungsbe-
richts Schallschutz von Zuglängen bis 500 m ausgegangen. Andernorts wurden aber 
auch von der Bahn selbst bereits Zuglängen von 700 m und etwas darüber angege-
ben. Auch dürfte der Anteil des Güterverkehrs mit Geschwindigkeiten von 120 km/h 
oder gar 160 km/h in Zukunft höher sein. Auch hierdurch ergeben sich tatsächlich hö-
here Lärmbelastungen für die Umgebung. 

1.3. Als aktive Schallschutzmaßnahme wird in den Planunterlagen angesetzt ein 
Gleispflegebonus für das "besonders überwachte Gleis". Es soll nicht in Abrede ge-
stellt werden, dass hierin tatsächlich eine aktive Schallschutzmaßnahme gesehen 
werden kann. Allerdings halten wir es für erforderlich, das hierzu im Planfeststel-
lungsverfahren im Einzelnen festgelegt werden muss, in welchem Turnus eine Über-
prüfung zu erfolgen hat und wann entsprechende Gleispflegemaßnahmen auszufüh-
ren sind. Hierüber muss die Bahn unaufgefordert informieren und es muss festste-
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hen, dass entsprechende Rechtsansprüche auf Durchführung dieser Maßnahmen 
seitens der Betroffenen bestehen. 

1.4. Insbesondere wird für die Gemeinde Strullendorf eingewandt, dass die nach 
den ausgelegenen Plänen vorgesehenen Maßnahmen zum aktiven Schallschutz un-
genügend sind, weil die - ohnehin hinsichtlich der Höhenmaße noch abschließend zu 
bestimmenden - Schallschutzwände im Süden von Strullendorf nur bis km 53,669 
bzw. 53,649 reichen. Damit unterlässt die vorliegende Planung den gebotenen 
Schallschutz für das von der Gemeinde Strullendorf geplante Baugebiet nördlich der 
geplanten und in den Planunterlagen auch dargestellten Südanbindung. Die Gemein-
de Strullendorf plant seit Längerem die Aufstellung des Bebauungsplans „Straßäcker" 
und "Gewerbegebiet Schleifweg". Ein entsprechender Aufstellungsbeschluss für die-
sen Bebauungsplan wurde gefasst in der Gemeinderatssitzung vom 24.06.2014. Die 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist erfolgt (Gemeindeblatt vom 
14.11.2014). Auch die erste Beteiligungsstufe wurde durchgeführt gem. Beschluss 
der Gemeinde Strullendorf vom 22.09.2014 und in diesem Rahmen wurde insbeson-
dere den Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB die Möglichkeit der 
Stellungnahme gegeben. Diese Planung ist unabhängig davon auch der Bahn selbst 
bekannt, denn sie ist aus Sicht der Gemeinde Strullendorf wesentlicher Teil der lau-
fenden Verhandlungen zum vergleichsweisen Abschluss des Normenkontrollverfah-
rens gegen die Wasserschutzgebietsverordnung des Landratsamts Bamberg über 
das Wasserschutzgebiet in der Stadt Bamberg und den Gemeinden Strullendorf, 
Hirschaid und Litzendorf sowie im gemeindefreien 

Gebiet der Gemarkungen Hauptsmoor und Geisberger Forst des Landkreises Bam-
berg zum Schutz der öffentlichen Wasserversorgung der Stadt Bamberg. Die Bahn ist 
als Antragstellerin im Normenkontrollverfahren unmittelbar an diesen Vergleichsver-
handlungen beteiligt. 

Gemäß den konkreten Planungen der Gemeinde Strullendorf ist beabsichtigt, den Be-
reich zwischen der in den Planunterlagen auch dargestellten Südanbindung und dem 
Auweg bzw. der vorhandenen Bebauung als Mischgebiet sowie im Bereich der 
Grundstücke Fl. Nr. 1215, 1216 (Teilflächen) als allgemeines Wohngebiet zu über-
planen. Diese Planung würde massiv erschwert, wenn nicht ausgeschlossen durch 
die vorliegende Planung, weil auf dieses Plangebiet gemäß den vorliegenden Plänen 
zum PFA 21 erhebliche Schallimmissionen einwirken würden. Die der Höhe nach oh-
nehin noch im Einzelnen zu bestimmenden Schallschutzwänden sind deshalb soweit 
Richtung Süden zu verlängern, dass im genannten Plangebiet "Straßäcker" Verhält-
nisse entstehen bzw. herrschen, wie im restlichen Siedlungsgebiet von Strullendorf. 
Der Verpflichtung zur Beachtung dieser konkreten gemeindlichen Planung im Plan-
feststellungsverfahren steht nicht entgegen, dass die Gemeinde Strullendorf von die-
ser Planung aktuell die Straßenplanung für die Südanbindung vorzieht und diesen 
Straßenbebauungsplan ausgelegt hat. Dieser Teil der Planung wurde nur aus zeitli-
chen Gründen vorgezogen als erster Teil. Keinesfalls bedeutet dies, dass die Ge-
meinde die Planung für die Gebiete „Straßäcker" und „Gewerbegebiet Schleifweg" 
aufgegeben hätte. Diese Planung wird unverändert weiterverfolgt und hierzu gegen-
wärtig an dem Konzept zu Hochwasserschutz gearbeitet. 

Bezüglich der Schutzansprüche der Gemeinde Strullendorf aus der kommunalen Pla-
nungshoheit verweisen wir beispielsweise auf die Entscheidung des BVerwG vom 
19.10.2011,9 B 9.11, NVwZ 2012,46. 

1.5. Wir stellen ausdrücklich klar, dass die vorstehenden Ausführungen für die Ge-
meinde Strullendorf auch als Eigentümerin von Grundstücken bzw. Gebäuden, die 
von der vorliegenden Planung betroffen sind, vorgetragen werden. Dies gilt bei-
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spielsweise für das Bahnhofsgebäude - Kachelmannplatz 1 - und den gemeindlichen 
Kindergarten St. Kunigunda auf Grundstück FI.Nr. 1677 der Gemarkung Strullendorf. 
Im Kindergartengebäude ist u. a. auch ein Kinderhort mit entsprechenden Schlafräu-
men untergebracht. Ebenso halten sich Kinder im Außenbereich und dem direkt an-
schließenden Spielplatz auf. Auf diese besonders sensiblen Nutzungen wird in der 
Planung keinerlei Rücksicht genommen. Es gilt ebenso für das Grundstück FI.Nr. 
2012, Gemarkung Strullendorf (Tocklergasse). 

1.6. Schließlich ist zum Thema Lärmschutz anzusprechen, dass die Beurteilung der 
Gebietsqualität und damit des Schutzanspruches in den ausgelegenen Unterlagen 
teilweise unzutreffend vorgenommen wurde. So ist der bebaute Bereich auf der 
Nordseite der Bahnhofstraße als Mischgebiet dargestellt. Nachdem für diesen Be-
reich kein Bebauungsplan existiert, kommt auf die tatsächliche Nutzung an. Nach der 
tatsächlichen Nutzung entspricht dieser Bereich einem allgemeinen Wohngebiet. Dies 
gilt ausdrücklich auch für das Grundstück im Eckbereich Bahnhofstra-
ße/Kachelmannplatz, auf welchem gegenwärtig zwei Wohngebäude in Realisierung 
sind. 

Der nördlich hieran anschließende Bereich bis zur Haselhofstraße ist als gewerblich 
genutzte Fläche dargestellt. Tatsächlich entspricht dieser Bereich einem Mischgebiet. 
Der bebaute Bereich nördlich der Haselhofstraße ist in den ausgelegenen Plänen 
wiederum als Mischgebiet dargestellt. Aufgrund der tatsächlichen Nutzung entspricht 
dieser Bereich einem allgemeinen Wohngebiet. Auch dies ist im Rahmen der gefor-
derten und gebotenen (vgl. vorstehend Ziff. 1.1) Überarbeitung des Schallschutzes 
durch Schienenverkehr zu berücksichtigen. 

1.7. Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass auf Höhe Bahn km 54, 
1/Danziger Straße voraussichtlich ein Gleisbruchschaden existiert, der zugunsten des 
Lärmschutzes nachweislich festzustellen und zu beseitigen ist.  

2. Einwendungen zur Baustelleneinrichtungsfläche am Ruhstockgraben, FI.Nr. 
431 der Gemarkung Strullendorf (FI.Nr. 1110, 1109, 1108 u. a.) Diese Fläche ist ak-
tuell Teil eines faktischen Überschwemmungsgebiets und kann deshalb als Baustel-
leneinrichtungsfläche nicht in Betracht kommen. Der Nutzung als Baustelleneinrich-
tungsfläche steht § 77 Satz 1 WHG entgegen. Weiter wird bzgl. dieser Baustellenein-
richtungsfläche eingewandt, dass die geplante Zufahrt hierzu direkt neben dem 
Sportplatzgelände verläuft. Auf dem angrenzenden Gelände trainieren insbesondere 
Kinder und es fehlt jegliche Absicherung zwischen Sportplatz und Zufahrtsweg. Hier 
müsste in jedem Falle zum Schutze der Nutzer des Sportplatzgeländes eine entspre-
chende Einzäunung erfolgen. 

Auch ist darauf hinzuweisen, dass der dort verlaufende Weg auch als Zuwegung zum 
Sportplatzgelände genutzt wird. Nachdem der Weg von seinem Ausbaustand ohnehin 
nicht geeignet ist, als Baustellenzufahrt zu dienen, halten wir es für erforderlich, dass 
eine anderweitige Erschließung gewählt wird. 

3. Einwendung betreffend den gemeindlichen Weg zwischen der bestehenden 
Bahntrasse und der Tribüne des Sportvereins FC Strullendorf, FI.Nr. 1087 der Ge-
markung Strullendorf Eigentümerin des Wegegrundstücks ist die Gemeinde Strullen-
dorf. Es handelt sich hierbei um einen gewidmeten öffentlichen Weg. Nach der vorlie-
genden Planung soll dieser Weg ersatzlos wegfallen. Tatsächlich dient er der Er-
schließung des Sportplatzgeländes und es ist deshalb ein entsprechender Ersatz in 
der Planung zu berücksichtigen. 

4. Einwendung betreffend Baustelleneinrichtungsfläche Sportplatz Parkplatz, 
FI.Nr. 1210 der Gemarkung Strullendorf Die Planung kollidiert mit der Planung der 
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Gemeinde für die Südanbindung. Eine Baustelleneinrichtungsfläche an dieser Stelle 
ist nicht umsetzbar. Gemäß dem vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes „Süd-
anbindung" ist an dieser Stelle ein Parkplatz mit Zufahrt vorgesehen. 

5. Einwendung betreffend Ersatzmaßnahmen zur Beseitigung des Bahnübergangs 
Stockweg Grundsätzlich herrscht Einvernehmen mit der Gemeinde Strullendorf, dass 
der vorhandene Bahnübergang Stockweg an der bestehenden Stelle ersatzlos rück-
gebaut wird. Als Ersatz hierfür ist seitens der Gemeinde Strullendorf die Südanbin-
dung geplant, für welche die Gemeinde Strullendorf aktuell ein Bebauungsplanverfah-
ren betreibt. Die Planung der Südanbindung ist in den ausgelegenen Planunterlagen 
dargestellt. Allerdings muss zum jetzigen Zeitpunkt berücksichtigt werden, dass nicht 
rechtsverbindlich feststeht, dass diese Planung positiv zum Abschluss gebracht und 
dann rechtzeitig realisiert werden kann. Es muss deshalb vorsorglich seitens der 
Bahn eine Lkw-taugliche Ersatzmaßnahme für den wegfallenden Bahnübergang 
Stockweg berücksichtigt und in der Planung dargestellt werden, für den Fall, dass die 
Planung der Gemeinde Strullendorf zur Südanbindung - aus welchen Gründen auch 
immer - scheitert bzw. nicht realisiert wird. 

Im Zusammenhang mit der Beseitigung des Bahnübergangs Stockweg wird im Erläu-
terungsbericht (dort Ziff. 6.2.1) auch die Verlängerung der bestehenden Eisenbahn-
überführung Auweg angesprochen. Nur vorsorglich wird seitens der Gemeinde Strul-
lendorf darauf hingewiesen, dass dies letztlich nicht Teil des Ersatzes für den Wegfall 
des Bahnübergangs Strullendorf ist. Eine Verlängerung dieser Eisenbahnüberführung 
ist alleine Folge der Eisenbahnplanung und damit auch alleine auf Kosten der Bahn 
auszuführen. Diese Maßnahme wäre in gleicher Weise erforderlich, wenn der Bahn-
übergang Stockweg unverändert bestanden hätte oder niemals bestanden hätte. Vor-
sorglich wird darauf hingewiesen, dass die Verlängerung der Auwegunterführung 
auch nicht etwa als Ersatzmaßnahme für den wegfallenden Bahnübergang Stockweg 
ausreicht. 

6. Einwendung betreffend den wegfallenden Fahrradweg zwischen Stockweg und 
Auweg auf der Westseite der bestehenden Bahnlinie Dem Grunde nach besteht Ein-
vernehmen, dass dieser Fahrradweg im Zuge der Realisierung der Planung aufgelas-
sen werden muss. Hierfür ist allerdings eine entsprechende Ersatzmaßnahme erfor-
derlich. Diese Ersatzmaßnahme wird in der laufenden Planung der Gemeinde Strul-
lendorf zur Südanbindung berücksichtigt in Form eines neuen Fahrradweges an der 
geplanten Südanbindung. Hier gilt entsprechendes wie bei der Ersatzmaßnahme 
Stockweg. Die Bahn kann sich nicht darauf verlassen, dass die Ersatzmaßnahme von 
der Gemeinde geplant und rechtzeitig realisiert wird. Die Gemeinde Strullendorf ist 
nach Kräften bemüht die Planung der Südanbindung voranzutreiben und rechtzeitig 
zu realisieren. Zum Schutz der Rechte und Interessen der Gemeinde bedarf es aber 
vorsorglicher Planungen für die erforderlichen Ersatzmaßnahmen für den Fall, dass 
die Planungen der Gemeinde - aus welchen Gründen auch immer - nicht von Erfolg 
getragen sind. 

Im Übrigen ist zur Ersatzmaßnahme für den Radweg festzuhalten, dass es sich um 
eine von der Bahn zu leistende Ersatzmaßnahme handelt und deshalb Kostenträger 
insoweit alleine die Bahn ist. 

In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass nach den ausgelege-
nen Plänen in diesem Bereich eine Druckleitung der Bahn vorliegt, für die der erfor-
derliche Grunderwerb bzw. die erforderliche grundbuchrechtliche Sicherung offen-
sichtlich nicht berücksichtigt ist. 
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Diese angesprochene Druckleitung soll in ein Schachtbauwerk geführt werden, wel-
ches direkt in das Versickerungsbecken der Bahn abgeleitet wird. Dieses Schacht-
bauwerk ist laut den Grunderwerbsplänen dargestellt als Grunderwerb für Dritte. Es 
ist nicht nachvollziehbar, weshalb hier ein Grunderwerb für Dritte - etwa die Gemein-
de Strullendorf – geplant ist. Da es sich um eine Anlage der Bahn handelt, muss es 
auch entsprechend in der Planung berücksichtigt werden. 

7. Einwendung betreffend der geplanten Biotopflächen auf den Grundstücken FI.Nr. 
1738, 1739, 1740 

Die Planung dieser Biotopfläche kollidiert mit der Planung der Gemeinde Strullendorf 
für ein neues Pumpwerk für die gemeindliche Mischwasseranlage auf der Westseite 
der Bahn. Die Gemeinde Strullendorf betreibt bisher östlich der bestehenden Bahnli-
nie ein Pumpwerk im Bereich Stockweg. Dieses Pumpwerk ist nicht mehr ausrei-
chend leistungsfähig und muss ersetzt werden. Sinnvollerweise muss das Pumpwerk 
hierzu auf die Westseite der Bahnlinie verlegt werden. Nach der gemeindlichen Pla-
nung soll das gemeindliche Pumpwerk auf der angesprochenen Biotopfläche gemäß 
der vorliegenden Planung errichtet werden. Die Gemeinde Strullendorf erwirbt hierzu 
aktuell das Grundstück FI.Nr. 1739, Gemarkung Strullendorf. Konkretes Erwerbsinte-
resse besteht auch in Bezug auf die übrigen für diese Maßnahme erforderlichen Flä-
chen. Die Gemeinde Strullendorf ist bestrebt, hier entsprechende Grundstücksab-
sprachen mit der Bahn zu treffen und bietet ggf. auch alternative Ausgleichsflächen 
an. Die Planung der Gemeinde Strullendorf für ein neues Pumpwerk westlich der 
Bahn bedingt im Übrigen auch, dass neue Leitungen im Bereich Stockweg durch den 
Gleiskörper berücksichtigt werden. 

8. Einwendung betreffend Durchlass im Zuge des Ziegenbachs Die Bahn plant, im 
Zuge der Ausbaumaßnahme den bestehenden Durchlass auf die Anforderungen 
nach HQ 100 zu vergrößern. Es wird nicht bestritten, dass die Bemessung des 
Durchlasses nach HQ 100 dem Grunde nach in der vorliegenden Planung Berück-
sichtigung zu finden hat. Allerdings dürfen die Hochwasserverhältnisse insoweit nicht 
isoliert betrachtet werden. Die Ausführung eines solchen Durchlasses hätte notwen-
digerweise zur Folge, dass sich die Hochwassersituation im Gewerbegebiet westlich 
der Bahnlinie deutlich verschlechtern würde. Es bedarf hier einer abgestimmten Pla-
nung. 

Diese Maßnahme stellt einen Gewässerausbau im Sinne von § 67 WHG dar. Hierfür 
schreibt § 67 Abs. 1 WHG u. a. vor, dass sonstige nachteilige Veränderungen des 
Zustands des Gewässers vermieden oder, soweit dies nicht möglich ist, ausgeglichen 
werden müssen. § 67 WHG belegt, dass die Ausbaumaßnahmen gewässerbezogen 
zu betrachten sind. Abschnittsweise Zulassungen kommen gem. § 69 WHG in Be-
tracht. Allerdings wird alleine die Querung der Bahnlinie keinen selbständigen Pla-
nungsabschnitt darstellen können. 

9. Einwendung betreffend geplanten Versickerungsbecken bei km 55,0 

Die vorliegende Planung sieht in diesem Bereich auf der Ostseite der Gleisanlage ein 
Versickerungsbecken vor. Diese Planung kollidiert mit der Planung der Gemeinde 
Strullendorf zur Errichtung eines Park- und Ride- Parkplatzes unmittelbar nördlich des 
früheren Bahnhofs. Die Zufahrt zu diesem Park - und Ride- Parkplatz muss über den 
Bereich geführt werden, wo das angesprochene Versickerungsbecken geplant ist. Die 
Zu- und Abfahrt zum Parkplatz muss für die Gemeinde Strullendorf gesichert sein 
bzw. bleiben. Die Bahn kennt die angesprochene Planung der Gemeinde. 
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10. Einwendung betreffend Barrierefreiheit am Haltepunkt Strullendorf 

Dem Grunde nach ist hier zwischen der Gemeinde Strullendorf und der Bahn geklärt 
und abgestimmt, dass die barrierefreie Erreichbarkeit der Bahnsteige von Osten sei-
tens der Bahn sichergestellt wird. Die vorliegenden Plan unterlagen berücksichtigen 
dies nicht, jedenfalls nicht ausreichend. Im Erläuterungsbericht heißt es beispielswei-
se auf S. 54, die Nachbebaubarkeit eines barrierefreien Zugangs durch einen Aufzug 
von der Fußgängerunterführung sei gegeben. Der barrierefreie Zugang zu den Bahn-
steigen muss in der Planung berücksichtigt werden. 

11. Einwendung betreffend Bahnübergang Strullendorf - Schlüsselfeld 

Zumindest zur Klarstellung möchte die Gemeinde Strullendorf darauf hinweisen, dass 
der erwähnte Bahnübergang unbedingt erhalten werden muss. Er ist unverzichtbar 
für die Verbindung der geplanten Südanbindung mit den bestehenden Gewerbege-
bieten. 

12. Einwendungen betreffend Baustellenerschließung Grundsätzlich hält es die 
Gemeinde Strullendorf für erforderlich, dass betreffend Baustellenerschließung und 
Organisation des Baustellenverkehrs noch eine direkte Abstimmung im Verhältnis 
zwischen der Gemeinde Strullendorf und der Bahn erfolgt. In diesem Zusammenhang 
muss dann auch die aufforderliche Beweissicherung an den gemeindlichen Straßen 
sichergestellt werden. 

Bereits jetzt sei aber auf Folgendes hingewiesen: 

12.1 Nach den vorliegenden Planunterlagen ist für den Baustellenverkehr die Nut-
zung der Hertzstraße im Bereich einer Firma vorgesehen. Diese Nutzung ist nicht 
möglich, da es sich hierbei um abgesperrtes Firmengelände der Firma handelt. 

12.2 Die Brücke im Bereich der Nordanbindung ist nach den ausgelegenen Plan un-
terlagen nur einseitig als Baustellenerschließung vorgesehen. Die Nordbrücke stellt 
eine Hauptverkehrsanbindung zum bestehenden Gewerbegebiet dar. Es sollte si-
chergestellt sein, dass die Brücke auch in der Bauphase beidseitig befahrbar ist. 

12.3 Zur geplanten Südanbindung ist klarzustellen, dass die Gemeinde Strullendorf 
keines Falls eine Fertigstellung bis zum Beginn der Ausbauarbeiten der Bahn, damit 
eine Nutzung als Baustellenerschließung, sicherstellen kann. 

12.4 Die Bahn plant offensichtlich den Stockweg als Baustellenzufahrt zu nutzen. 
Hierzu ist der Stockweg aufgrund der örtlichen Verhältnisse nicht geeignet. Eine Nut-
zung sollte nur insoweit erwogen werden, als es um Arbeiten im Bereich des Stock-
wegs, also zur Auflassung des Bahnüberganges, tatsächlich erforderlich ist. 

13. Einwendung betreffend der Gestaltung der Schallschutzwände. Der Gemeinde 
Strullendorf wäre daran gelegen, die Schallschutzwände in bestimmten Abschnitten 
transparent zu gestalten, um diese für die Bürger in Strullendorf verträglicher zu hal-
ten. 

14. Einwendung betreffend Ausgleichsmaßnahmen auf Grundstück FI.Nr. 1458, 
Gemarkung Strullendorf 

Laut landschaftspflegerischen Begleitplan ist hier eine Aufforstungsfläche vorgese-
hen. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Fläche bereits um Wald. Die Eignung die-
ses Grundstücks als Ausgleichsfläche sollte nochmals überprüft werden. 

 

 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 387 von 933 
 
 
 

15. Einwendungen betreffend gemeindlicher Leitungen 

Gemeindliche Leitungen sind in den Planunterlagen teilweise nicht und teilweise feh-
lerhaft aufgeführt. Im Einzelnen:  

15.1. Bei Bahn km 55.011 (Haselhofstraße) verläuft eine gemeindliche Abwasserlei-
tung DN 600. Diese ist im Bauwerksverzeichnis bisher nicht enthalten. Eine bauzeitli-
che Sicherung wird für erforderlich erachtet.  

15.2. Bei Bahn km 55.013 (Haselhofstraße) verläuft eine gemeindliche Wasserleitung 
DN 250. Auch diese ist im Bauwerksverzeichnis bisher nicht enthalten. Eine bauzeitli-
che Sicherung wird für erforderlich erachtet. 

15.3. Abwasserleitung DN 1000 bei Bahn km 54.713 (BW-Nr. 209) 

Nach Planunterlagen ist hier offensichtlich eine Anpassung der Querung im Bereich 
des westlichen Zugangs zur Fußgängerunterführung vorgesehen. 

Diese Abwasserleitung wurde von der Bahn beim vorangegangenen Bau der Schwei-
zer Rampe beschädigt und ist seit dem für die Gemeinde Strullendorf nicht nutzbar. 
Die Gemeinde Strullendorf hat die Bahn bereits mehrfach aufgefordert, diesen Scha-
den zu beheben, was bisher nicht erfolgt ist. Die Schadensbehebung muss nunmehr 
im Rahmen des Verfahrens berücksichtigt werden. Für diese Abwasserleitung ist wei-
ter zu berücksichtigen, dass sie in einem Bereich verläuft, der aller Voraussicht nach 
für Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit am Haltepunkt Strullendorf (vor-
stehend Ziff. 10) benötigt wird. Es bedarf deshalb einer Detailprüfung zum künftigen 
Verlauf der Leitung. 

15.4 Wasserleitung DN 125 bei Bahn km 54.724 (BW-Nr. 229) 

Die Darstellung dieser Leitung im Bestand ist in den Plänen nicht korrekt. Auch diese 
Leitung wurde beim vorangegangenen Bau der Schweizer Rampe von der Bahn be-
schädigt und ist seitdem nicht mehr nutzbar. Auch hier hat die Bahn bisherige Auffor-
derungen der Gemeinde zur Beseitigung des Schadens missachtet, so dass dieser 
Punkt nunmehr im laufenden Verfahren Berücksichtigung finden muss. 

Auch hier dürfte eine neue Detailplanung im Zusammenhang mit den Maßnahmen 
zur Herstellung der Barrierefreiheit am Haltepunkt Strullendorf erforderlich sein. 

15.5. Wasserleitung DN 80 bei Bahn km 54.346 (BW-Nr. 166.1) 

Die Gemeinde Strullendorf plant mit der bereits angesprochenen Neuordnung der 
Entwässerung in diesem Bereich (vorstehend Ziff. 7) auch die Verlegung einer neuen 
Wasserleitung DN 250. Diese gemeindliche Maßnahme soll vor der Maßnahme der 
Bahn ausgeführt werden. Diese Planungen der Gemeinde Strullendorf und die not-
wendigen Sicherungen hierfür während der Maßnahme der Bahn sind in den Planun-
gen zu berücksichtigen. 

15.6. Abwasserleitung DN 700 bei Bahn km 54.260 

Zu prüfen sind hier etwaige Konflikte im Kreuzungsbereich mit dem Bahnseitengra-
ben und der Freigefälleleitung zum Versickerungsbecken. Ebenso zu prüfen sind et-
waige Konflikte mit dem Notüberlauf des Versickerungsbeckens. 

Im Übrigen plant die Gemeinde Strullendorf hier, wie bereits ausgeführt (vorstehend 
Ziff. 7) den Ersatz der bestehenden Leitungen durch eine neue Abwasserleitung DN 
1600 sowie die Verlegung des Pumpwerkes Stockweg auf die Westseite der Bahnan-
lage zusammen mit einer Mischwasserbehandlungsanlage. Die gemeindliche Maß-
nahme soll vor der Maßnahme der Bahn ausgeführt werden. Die Planungen der Ge-
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meinde Strullendorf und die hierfür während der Maßnahme der Bahn erforderlichen 
Sicherungen sind in den Planungen der Bahn zu berücksichtigen. 

15.7. Abwasserleitung DN 1000 bei Bahn km 54.260 

Hier gelten die vorstehenden Ausführungen in Ziff. 15.6 entsprechend. 

15.8. Abwasserleitung bei Bahn km 53.831 

Diese Abwasserleitung ist im Bauwerksverzeichnis nicht enthalten, dies obwohl an 
dieser Leitung im Bereich der Auweg-Unterführung Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Verlängerung der Auweg-Unterführung zwangsläufig erforderlich sind. Der 
Erhalt und die Sicherung der Leitung ist aus Sicht der Gemeinde Strullendorf erfor-
derlich. 

15.9. Abwasserleitung DN 250 und Abwasserdruckleitung DN 100 bei Bahn km 
53.550 - 53.830  

Diese Leitungen fehlen in den ausgelegenen Planunterlagen. Die Aufnahme in die 
Planunterlagen und in das Bauwerksverzeichnis wird für erforderlich gehalten. Es ist 
insbesondere zu prüfen, ob eine Verlegung der Leitungen aufgrund der Maßnahmen 
der Bahn erforderlich ist. 

16. Einwendungen wegen Erschütterungen 

16.1. Nach den ausgelegenen Unterlagen soll davon ausgegangen werden, dass im 
Gemeindegebiet von Strullendorf keinerlei Betroffenheiten vorlägen, da die neuen 
Gleise westlich an die bestehenden Gleise angebaut werden. Grundsätzlich wenden 
wir uns gegen den Ansatz, dass eine relevante Veränderung erst dann vorliegt, wenn 
er eine Erhöhung der Erschütterungsimmissionen von mehr als 25 % gegenüber der 
Bestandssituation vorliegt. Ohne Betrachtung und Berücksichtigung der absoluten 
Höhe der Erschütterungen lässt sich diese Bewertung nicht durchführen. 

Auch ist für die Beurteilung der Erschütterungen zu berücksichtigen, dass richtiger-
weise bei Güterzügen von Zügen mit einer Länge von 700 m und geringfügig mehr 
ausgegangen werden muss und auch der Anteil an Güterzügen mit Geschwindigkei-
ten von 120 km/h oder 160 km/h höher angesetzt werden muss. Dies gilt insbeson-
ders wenn entsprechend dem bereits zum Schallschutz erhobenen Einwand gefolgt 
wird, dass ein Prognosezeitraum von rund 15 Jahren bei der Immissionsbetrachtung 
zugrunde zu legen ist. 

16.2. Die Untersuchung im Gemeindegebiet von Strullendorf basiert alleine auf einem 
einzigen angesetzten Untersuchungsort. Inwieweit dieser tatsächlich repräsentativ für 
alle Grundstücke/Häuser entlang der Bahnlinie im Gemeindegebiet von Strullendorf 
ist, kann aus den vorliegenden Unterlagen in keinster Weise entnommen werden. 

Wir fordern deshalb eine ergänzende Untersuchung anhand von mindestens zwei 
weiteren Immissionsorten. 

16.3. Die Untersuchung zum Sekundärluftschall dürfte, wie beim Schallschutz, noch 
auf der bis zum 31.12.2014 maßgeblichen Rechtslage, also mit Ansatz des soge-
nannten „Schienenbonuses" durchgeführt worden sein. Dies erachten wir aus den be-
reits zum Schallschutz dargelegten Gründen für unzutreffend. Nachdem im Verfahren 
die jetzige Auslegung maßgeblich ist, muss die aktuell gültige Rechtslage der Unter-
suchung und Bewertung zugrunde gelegt werden. 

16.4. Im Planfeststellungsverfahren sind konkrete Vorgaben zum Schutz vor baube-
dingten Erschütterungen zu treffen. Die ausgelegenen Unterlagen lassen hier keine 
ausreichende Beurteilung zu. 
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16.5. Wir fordern die Festlegung einer Beweissicherung im Planfeststellungsverfah-
ren zur Feststellung etwaiger Gebäudeschäden. 

16.6. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass die Gemeinde Strullendorf diese Ein-
wendungen auch als Eigentümerin von Grundstücken bzw. Gebäuden, die von der 
vorliegenden Planung betroffen sind, vorträgt und erhebt (s. Ziff. 1.5.). 

17. Verpflichtung zur Durchführung von öffentlicher, Bürgerinformationen 

17.1. Die Gemeinde Strullendorf fordert, dass der Vorhabenträger mittels einer ent-
sprechenden verbindlichen Auflage verpflichtet wird, in regelmäßigen Abständen - 
mindestens vierteljährlich - oder aber bei konkretem akutem Bedarf auch kurzfristig 
öffentliche Bürgerinformationen durchzuführen. Es geht insoweit darum, die Gemein-
de Strullendorf (und die übrigen betroffenen Kommunen) und die betroffene Öffent-
lichkeit in den im PFA21 gelegenen Gebiet über den Fortschritt des Projekts, etwaige 
besondere Vorkommnisse und auch über etwaige Absichten des Vorhabenträgers für 
den weiteren Fortgang zu informieren. Genauso zählt dazu die Thematik, falls der 
Vorhabenträger während der Bauphase feststellen sollte, dass eine nachträgliche 
Änderung der Planfeststellung erforderlich werden sollte und ein entsprechendes Än-
derungsverfahren auf den Weg gebracht werden muss. Der Vorhabenträger sollte 
verpflichtet werden, hierüber vorab in den öffentlichen Bürgerinformationen entspre-
chend zu berichten und die betroffene Öffentlichkeit vollumfänglich über seine beab-
sichtigten Maßnahmen und Schritte zu informieren. 

In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass andernorts diesbezüglich be-
reits sehr gute und positive Erfahrungen im Zusammenhang mit einem Straßenbau-
projekt gesammelt wurden, in dem bei derartigen Bürgerinformationen der Vorhaben-
träger sowie die beauftragten Planer und auch die Baufirmen entsprechend über den 
Fortgang der Arbeiten, etwaige Probleme und Lösungsmöglichkeiten berichten muss-
ten und auch für Anfragen der Bürger zur Verfügung standen. Diese öffentlichen Ver-
anstaltungen während der Bauphase können ein wichtiger Baustein sein, um gerade 
bei einem derartig großen Infrastrukturprojekt, welches über einen mehrjährigen Zeit-
raum mit überaus belastenden Bauphasen für die Gemeinden und die betroffenen 
Bürger verbunden sein wird, die Akzeptanz zu verbessern, wenn insbesondere spe-
zielle Vorkommnisse und Probleme nicht kaschiert werden, sondern in derartigen öf-
fentlichen Informationsveranstaltungen offen dargelegt und problematisiert werden. 

In diesem Sinne wird noch einmal an dieser Stelle ausdrücklich die Durchführung 
derartiger Informationsveranstaltungen gefordert. 

17.2. Die Gemeinde Strullendorf fordert, dass der Vorhabenträger während der 
Durchführung seiner Baumaßnahmen und im Nachgang zum Abschluss der Bau-
maßnahmen für einen angemessenen Zeitraum einen konkreten Ansprechpartner für 
sämtliche Fragen und Probleme im Zusammenhang mit der Bauabwicklung sowie 
etwaig eintretenden Bauschäden vor Ort zur Verfügung zu stellen hat. Hierfür ist an 
geeigneter Stelle eine Anlaufstelle vom Vorhabenträger einzurichten, die dauerhaft 
während der Baumaßnahmen mit einem Sachverständigen und kompetenten Vertre-
ter des Vorhabenträgers zu besetzen ist. 

Es geht insoweit darum, einen möglichst reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, 
gleichzeitig aber den Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Strullendorf eine örtliche 
Anlaufstelle zur Verfügung zu stellen, welche bei Problemen direkt erreichbar ist und 
die Vermittlung zwischen den unmittelbar vor Ort mit den am Bau Beschäftigten, der 
übergeordneten Projektleitung und den Betroffenen vor Ort herstellt und aufrechter-
hält. Dabei ist insbesondere daran gedacht, die Aufnahme und Betreuung und Ab-
wicklung von entstehenden Schäden zentral mit dieser Allaufstelle für die Bürgerin-
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nen und Bürger zu steuern und zu einer in beiderseitigem Interesse reibungslosen 
Abwicklungsprozedere zu gelangen. 

Dies sollte durch entsprechende Auflage im Planfeststellungsbeschluss abgesichert 
werden. Kostenträger sollte insoweit der Vorhabenträger sein. Weitere Details sollten 
im Benehmen mit den betroffenen Gemeinden zu gegebener Zeit vor Beginn der 
Baumaßnahme abgestimmt werden. 

 

Entscheidung 

Zu 1.1 

Der Forderung, dass das Vorhaben nicht mehr unter den Anwendungsbereich der 

Schall 03 alt zu subsumieren ist, kann nicht entsprochen werden. Gemäß § 4 Abs. 3 

der 16. BImSchV ist für Vorhaben, für die bis zum 31. Dezember 2014 das Planfest-

stellungsverfahren bereits eröffnet und die Auslegung des Plans öffentlich bekannt 

gemacht worden ist, § 3 in Verbindung mit Anlage 2 in der bis zum 31. Dezember 

2014 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Die Anwendung der Schall 03 in der 

Fassung von 2014 ist daher von Rechts wegen ausgeschlossen. Insofern wird auf 

das Urteil des BVerwG vom 29.06.2017, 3 A 1/16, hingewiesen. 

Das Verfahren ist immer noch das gleiche, einen förmlichen Abschluss hat es nie ge-

geben, sondern nur Planänderungen im laufenden Verfahren. Diese Planänderungen 

haben an der Identität des Vorhabens nichts geändert. Für Änderungen des Plans, 

die nach erfolgter Auslegung, aber zeitlich vor Erlass des Planfeststellungsbeschlus-

ses vorgenommen werden, gibt es die Regelung nach § 73 Abs. 8 S.1 VwVfG. Den 

erstmals oder stärker Betroffenen ist danach Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-

ben. Dies setzt voraus, dass diese bekannt sind. Ist dies nicht der Fall, oder wäre ei-

ne Vorgehensweise nach § 73 Abs. 8 S. 1 aufgrund der Vielzahl der erstmalig oder 

stärker Betroffenen unpraktikabel, kann statt der individuellen Anhörung auch eine 

neues Anhörungsverfahren nach § 73 Abs. 3-5 durchgeführt werden. Entgegen dem 

Wortlaut des § 73 Abs. 8 S. 1 folgt diese Möglichkeit daraus, dass die Vorschrift nur 

eine Erleichterung für die erneute Beteiligung anbieten möchte (Mann, Sennekamp, 

Uechtritz VwVfG Großkommentar, 2. Auflage, § 73 Rn. 341). So liegt es hier. Es hat 

mehrere Planänderungen gegeben, die insgesamt betrachtet den Kreis der Betroffe-

nen nicht klar erkennbar werden lassen, z.B. die Änderungen des Betriebskonzeptes 

(in allen Gemeinden), die erstmalige Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens 

nach der WRRL. Zudem ergibt sich aus § 9 Abs. 1 UVPG in der (hier maßgeblichen) 
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bis zum 14.12.2006 geltenden Fassung, dass bei zusätzlichen oder anderen erhebli-

chen Umweltauswirkungen die Öffentlichkeit erneut anzuhören ist. 

Gemäß Rechtsprechung ist nicht zu beanstanden, dass Grundstückswertminderun-

gen nicht in die Wirtschaftlichkeitsberechnung eingeflossen sind. Bei der Kosten-

Nutzen-Analyse sind auf der Kostenseite nicht die Nettokosten des aktiven Schall-

schutzes (Gesamtkosten für aktiven Schallschutz, d.h. Errichtungs- plus Unterhal-

tungskosten der Wände, abzüglich der Kosten für den ersatzweise zu leistenden pas-

siven Schallschutz einschließlich etwaiger Außenbereichsentschädigungen), sondern 

die Bruttokosten (nur) für die Errichtung der Lärmschutzwände einzustellen. Zudem 

ist anzumerken, dass durch die Umsetzung der Schutzmaßnahmen eine deutliche 

Verbesserung der derzeitigen Lärmsituation erfolgt. 

 

Zu 1.2 

In Ermangelung einer normativen Festlegung darf der Prognosehorizont grundsätz-

lich in Anknüpfung an die laufende Verkehrsplanung im Bundesverkehrswegeplan 

und den dort zu Grunde gelegten Prognosehorizont bestimmt werden. Zum Zeitpunkt 

der Einleitung dieses Planfeststellungsabschnittes war dies zutreffend der Progno-

sehorizont 2025. 

Die Verkehrsprognose des Bundesverkehrswegeplans berücksichtigt die zukünftigen 

Entwicklungen in technischer Hinsicht sowie auch hinsichtlich verkehrs- und ord-

nungspolitischer wie auch hinsichtlich sozioökonomischer und soziodemographischer 

Rahmenbedingungen. Mit umfasst ist insbesondere auch die zukünftige nationale und 

internationale Entwicklung aufgrund der Liberalisierung des Schienenverkehrs. Die 

Vorgaben erweisen sich jedenfalls so lange als sachgerecht, wie die vorgegebene 

Datenbasis nicht offenkundig durch neuere Erkenntnisse überholt ist. 

Vor diesem Hintergrund war es naheliegend, bei Vorhaben, die im Bedarfsplan als 

vordringlicher Bedarf dargestellt sind auf denselben Zeitpunkt abzustellen. Wie be-

reits erwähnt, haben die Vorhabenträger die Schallemissionen für das Jahr 2025 

prognostiziert und daraus Beurteilungspegel (Immissionspegel) an maßgeblichen 

Gebäuden ermittelt. Die Zugrundelegung einer Prognose für das Schallschutzkonzept 

entspricht grundsätzlich der geltenden Rechtslage und ist daher ebenso wenig gene-

rell wie im konkreten gegenständlichen Planungsabschnitt zu beanstanden. 
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Auch unter Berücksichtigung des am 03.08.2016 verabschiedeten Bundesverkehrs-

wegeplans 2030 sowie des novellierten Bundesschienenwegausbaugesetzes erwei-

sen sich die Prognosezugzahlen für den Prognosehorizont 2025 als Basis der schall-

technischen Untersuchung als zutreffend.  

Zudem ist in § 18 g AEG geregelt, dass die Berechnung auf die zum Zeitpunkt der 

Einreichung prognostizierten Verkehrsentwicklung abzustellen ist. 

Auch die Annahme einer Güterzuglänge von 500 m ist nicht zu beanstanden. Die Be-

rechnungsvorschriften der Anlage 2 zu § 3 16. BlmSchV 1990 für den die Zugge-

schwindigkeiten und -längen betreffenden Korrekturfaktor Dl,v sehen vor, dass in Fäl-

len, in denen die tatsächlichen Zuglängen nicht bekannt sind, die Längen der Tabelle 

B entnommen werden können. Diese gibt die mittlere Zuglänge eines Güterzugs im 

Fernverkehr mit 500 m an. Danach sind der Berechnung der Beurteilungspegel die 

tatsächlichen Zuglängen zugrunde zu legen, soweit sie bekannt sind, sich also tat-

sächlich belastbar vorhersehen lassen. Fehlt es an hinreichend belastbaren tatsächli-

chen Erkenntnissen, darf bei der Berechnung auf die in der Tabelle B genannten mitt-

leren Zuglängen als normative Festlegung des Verordnungsgebers zurückgriffen 

werden. Zu berücksichtigen ist auch, dass der Güterzugverkehr im weiteren Stre-

ckenverlauf sowohl auf der Neubaustrecke durch den Thüringer Wald als auch auf 

der Bestandsstrecke über Lichtenfels, Kronach und Probstzella durch den Franken-

wald erhebliche Steigungen zu bewältigen hat, die wegen der Grenzlasten der Loko-

motiven die üblichen Güterzuglasten deutlich begrenzten. Das bedeutet nicht, dass 

keine Güterzüge mit Längen von 700 m zu erwarten seien, etwa beim Leerwagenaus-

tausch. Aufgrund der begrenzten Zuglasten sei aber auch von erheblich kürzeren Zü-

gen auszugehen, weshalb eine von der Tabelle B abweichende Annahme einer mitt-

leren Zuglänge von 700 m nicht zu begründen sei (BVerwG 3 A 11.15). Der in diesem 

Zusammenhang geltend gemachte Einwand, dass in Zukunft Güterzüge verkehren, 

die mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h und 160 km/h verkehren, ist in der 

Schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt. 

 

Zu 1.3 

Auf die Nebenbestimmungen zum „Besonders überwachten Gleis“ wird hingewiesen. 
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Zu 1.4 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Da die Fachplanung bereits 1997 hin-

reichend konkretisiert wurde (Anhörungsverfahren 1997) gilt im Verhältnis der Fach-

planung zur Bauleitplanung der Prioritätsgrundsatz. Grundsätzlich hat diejenige Pla-

nung Rücksicht auf die andere zu nehmen, die den zeitlichen Vorsprung hat. Die 

kommunale Bauleitplanung muss daher auf hinreichend konkretisierte und verfestigte 

Planungsabsichten der konkurrierenden Fachplanung Rücksicht nehmen. Die hinrei-

chende Konkretisierung tritt in der Regel mit der Auslegung der Planunterlagen im 

Planfeststellungsverfahren ein. (BVerwG 4 BN 13/04). Im Übrigen werden die Aussa-

gen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 1.5 

Für die genannten Grundstücke besteht kein Anspruch auf weitergehende Schutz-

maßnahmen. Kindergärten sind in der Aufzählung schutzbedürftiger Anlagen und 

Nutzungen nicht enthalten, das heißt, es ist davon auszugehen, dass der Verord-

nungsgeber bei dem ihm zustehenden Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungs-

spielraum im Gegensatz zu Schulen eine besondere Schutzbedürftigkeit von Kinder-

gärten nicht vorgesehen hat. Insofern ist die Schutzbedürftigkeit des Kindergartens 

aus der konkreten Schutzbedürftigkeit des Gebietes, in dem er sich befindet, abzulei-

ten. Dies ist hier erfolgt.  

Für das Flurstück 2012 und für das Bahnhofsgebäude kann der Forderung nicht ent-

sprochen werden. Auf diesen Grundstücken ist zum relevanten Zeitpunkt keine 

schützenswerte Nutzung vorhanden. 

 

Zu 1.6 

Den Forderungen kann nicht vollumfänglich entsprochen werden. Im Zuge der 2. 

Planänderung wurden die Gebiete nördlich der Bahnhofstraße untergliedert. Für den 

Bereich nördlich der Bahnhofstraße ist die Gebietseinstufung eines Mischgebietes 

nicht zu beanstanden, da diese auch im Schalltechnischen Gutachten zum Baubau-

ungsplan der Gemeinde Strullendorf „Nahversorgungszentrum Festplatz“ angesetzt 

wurde. Auch die Immissionsschutzbehörden haben keine diesbezüglichen Einwen-

dungen vorgebracht.  
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Zu 1.7 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Baustellein-

richtungsfläche wurde mit der 2. Planänderung verkleinert. Die Vorhabenträger si-

chern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, zur Vorkehrung und Gefahrenab-

wehr im Überschwemmungsgebiet bei Hochwassergefahr längerfristige Baustellen-

einrichtungen oder Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Fahrzeu-

ge, Baumaschinen und Arbeitsgeräte mit entsprechendem Zubehör rechtzeitig aus 

den Überschwemmungsbereichen zu räumen. Des Weiteren wird zugesagt, dauer-

hafte Arbeitseinrichtungen, die den Hochwasserabfluss beeinträchtigen bzw. den Ab-

fluss behindern können, soweit möglich zu vermeiden. Bei Hochwassergefahr werden 

längerfristige Baustelleneinrichtungen oder Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen, mobile Fahrzeuge, Baumaschinen und Arbeitsgeräte mit entspre-

chendem Zubehör rechtzeitig aus den Überschwemmungsbereichen geräumt. 

Der genannte Weg wird für den Baustellenverkehr ausgebaut. Da aus baulogisti-

schen Gründen nicht auf die Nutzung des Weges verzichtet werden kann, sichern die 

Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass ein temporärer Bau-

zaun zur Sicherung aufgestellt wird. 

 

Zu 3. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Erschlie-

ßung des Sportplatzes wurde in der 2. Planänderung berücksichtigt und ist von Nor-

den und zusätzlich von Süden über den neu zu bauenden bzw. verlegten Wald– und 

Feldweg gesichert. Die Vorhabenträger führen nachvollziehbar aus, dass ein Ersatz 

an gleicher Stelle aufgrund der beengten Platzverhältnisse nicht möglich ist. 
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Zu 4. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern nach-

vollziehbar, dass die Ausweisung der BE-Fläche der Gemeinde Strullendorf bereits 

zum Zeitpunkt der Planung der Südanbindung bekannt war.  

 

Zu 5.  

Der Forderung wird nicht entsprochen. Der Zeitpunkt der Realisierung der Südanbin-

dung liegt in der Verantwortung der Gemeinde. Das Gewerbegebiet ist über den 

Nordring erschlossen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 6.1  

Der Sachverhalt ist analog der obigen Einwendung zu betrachten. Es wird auf die 

Entscheidung zu Punkt 5 verwiesen. 

 

Zu 6.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar, dass es sich um eine zeich-

nerische Unschärfe handelt. Die Druckleitung wird auf Bahngrund verlegt. 

 

Zu 7. 

Es wird auf die Entscheidungen zu den Stellungnahmen der Gemeinde Strullendorf 

vom 28.7.2020 und 21.12.2020 verwiesen. 

 

Zu 8. 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die Vorhabenträger erläutern nachvollziehbar, 

dass die zu ersetzende Eisenbahnbrücke (Gewölbebrücke) für den 4-spurigen Aus-

bau durch einen Stahlbetonrahmen mit der lichten Weite 5,4 m und der lichten Höhe 

1,4 m ersetzt wird. Dabei wird die neue Eisenbahnbrücke über den Zeegenbach so 

bemessen, dass ein HQ 100-Ereignis (28 m³/s) abgeführt werden könnte. Rechne-

risch wäre durch die neue Eisenbahnüberführung Zeegenbach eine Abflussmenge 
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von 31,7 m³/s möglich. Da jedoch bahnbedingt die Gewölbebrücke nur im Bahnanla-

genbereich auf rd. 30 m durch einen Ersatzneubau ersetzt wird und der östliche 

ebenfalls 30 m lange Teil der Gewölbebrücke in seinem Bestand verbleibt, bleibt der 

Durchfluss auch nach Herstellung des Ersatzneubaus direkt unter der Bahnanlage 

auf die derzeitige Abflussleistung von rd. 25,3 m³/s limitiert. 

Abflussverschlechterungen für die Ober- oder Unterlieger sind somit ausgeschlossen. 

Das gilt also gleichermaßen für die Hochwassersituation im Gewerbegebiet westlich 

der Bahn. 

 

Zu 9. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 11.02.2021 zu, dass die Forderung mit der 

2. Planänderung umgesetzt wurde. 

 

Zu 10. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderung 

wurde in der 2. Planänderung umgesetzt. Auch die Gemeinde Strullendorf hat in ih-

rem Schreiben zur 2. Planänderung bestätigt, dass Einverständnis hinsichtlich der 

Barrierefreiheit der Fußgängerunterführung besteht. 

 

Zu 11. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Auflassung 

des Bahnübergangs ist nicht Gegenstand der Planung. 

 

Zu 12. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass eine Abstimmung im 

Zuge der Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnungen erfolgt. 

Vor Beginn der Bauausführung wird durch einen Sachverständigen eine Beweissiche-

rung derjenigen Straßen durchgeführt, die für die Aufnahme des Baustellenverkehrs 
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bauzeitlich geändert werden müssen oder deren Anlagen z. B. der Entwässerung und 

Ausstattung durch den Baustellenverkehr einer besonderen Gefährdung durch Ver-

schmutzung oder Beschädigung unterliegen (z.B. Einmündungsbereich von Baustra-

ßen). Der genaue Umfang der Beweissicherung wird zu Beginn des Beweissiche-

rungsverfahrens zwischen Vorhabenträgern, Sachverständigem und Straßenbaulast-

träger abgestimmt. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird der Sachverständige 

wiederum eine Begutachtung des Zustands der entsprechenden Straßenabschnitte 

und Anlagen durchführen, um etwaige baubedingte Schäden oder Veränderungen 

festzustellen und nach dem Verursacherprinzip zu kompensieren. Im Übrigen kann 

die Gemeinde in eigener Zuständigkeit über die zulässigen Verkehre entscheiden. 

 

Zu 12.1 

Die Nutzung der Straße ist nicht mehr Bestandteil der 2. Planänderung. 

 

Zu 12.2 

Der Forderung kann nicht vollumfänglich entsprochen werden. Die Vorhabenträger 

erläutern in ihrer Rückäußerung, dass eine beidseitige Befahrbarkeit aufgrund des 

notwendigen Arbeitsraumes für den Rück- und Neubau der Kappen während der 

Bauzeit der Brücke nicht möglich ist. Die Darstellung des Einrichtungsverkehrs im 

Konzept zur Baustellenerschließung bezieht sich auf die Baustellenlogistik. Ein hier 

dargestellter Einrichtungsverkehr ist nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit einem 

Einrichtungsverkehr für alle Verkehrsteilnehmer. Ein wechselseitiger Verkehr mit Am-

pelregelung ist grundsätzlich während der Bauzeit möglich. 

 

Zu 12.3 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 12.4 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden, da es sich um eine öffentlich gewid-

mete Straße ohne Einschränkungen handelt. 
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Zu 13. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Transparente Schallschutzwände ha-

ben eine geringere schalldämmende Wirkung als hochabsorbierende Bauteile. Zu 

dem reflektieren transparente Bauteile den Schall, so dass gegenüberliegende An-

wohner eventuell einer Mehrbelastung ausgesetzt sind. 

 

Zu 14. 

Bei der Aktualisierung der vegetationskundlichen Bestandsaufnahme hat sich ge-

zeigt, dass auf Teilflächen eine beginnende Waldentwicklung gegeben ist. Die Fläche 

ist aus naturschutzfachlicher Sicht dennoch aufwertungsfähig, da für die betroffenen 

Flurstücke bzw. Flächen weder ein Forstwirtschaftsplan, noch ein Forstbetriebsgut-

achten existieren und außerdem nicht nachgewiesen ist, dass diese Flächen bereits 

Wald i. S. d. Waldgesetzes sind. Eine fachliche Prüfung der Maßnahme zeigte, dass 

eine Waldentwicklung auf der Fläche aufgrund der Lage am Waldrand der Hirschai-

der Büsche sowie innerhalb der Zone II des Wasserschutzgebiets Hirschaider Bü-

sche naturschutzfachlich und hinsichtlich des Ressourcenschutzes sinnvoll ist. 

 

Zu 15.1 und 15.2 

Die gemeindliche Wasser- und Abwasserleitung einschließlich der bauzeitlichen Si-

cherung wurde mit der 2. Planänderung in die Unterlagen aufgenommen. 

 

Zu 15.3 und 15.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass zur Lösung des Kon-

flikts jeweils eine Auflassung der bestehenden Querung und der Bau einer neuen 

Querung in Abstimmung mit dem Spartenträger erfolgt. 

 

Zu 15.5 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass die Sicherungsmaß-

nahmen in Abstimmung mit dem Spartenträger erfolgen. 
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Zu 15.6 bis 15.8 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Sicherung 

der Abwasserdruckleitung ist im Bauwerksverzeichnis zur 2. Planänderung enthalten.  

 

Zu 15.9 

In Bezug auf die Abwasserdruckleitung ist keine Entscheidung der Planfeststellungs-

behörde erforderlich. Die Sicherung der Leitungen ist im Bauwerksverzeichnis der 

Tektur zur 2. Planänderung enthalten. 

Hinsichtlich der Abwasserleitung wird der Forderung nicht entsprochen. Die Vorha-

benträger haben in ihrer Rückäußerung vom 07.05.2021 nachvollziehbar erläutert, 

dass der Mischwasserkanal von der geplanten Baumaßnahme nicht betroffen ist, 

bzw. nicht tangiert wird. Daher wird diese auch nicht in das Bauwerksverzeichnis auf-

genommen. 

 

Zu 16.1 

Für Erschütterungen bestehen keine gesetzlichen Grenzwerte. Grundlage der Beur-

teilung der Zumutbarkeit für den Menschen ist die DIN 4150/2. Darin sind sogenannte 

Anhaltswerte als Zumutbarkeitsschwelle genannt. Nachdem es sich bei den betriebs-

bedingten Erschütterungen um eine teilweise bestehende Erschütterungsbelastung 

handelt, ist nach der Rechtsprechung eine Erhöhung der Belastung um 25% bei 

gleichzeitiger Überschreitung der Anhaltswerte ein Kriterium für notwendige Schutz-

maßnahmen. Da für einige Gebäude die Anforderungen an den Erschütterungsschutz 

nicht eingehalten werden können, werden Baugrundverbesserungen durchgeführt 

und hochverdichtete Tragschichten eingebaut, so dass im Gemeindegebiet Strullen-

dorf keine signifikante Erhöhung der Anhaltswerte zu erwarten ist. Siehe hierzu auch 

die Ausführungen zur Stellungnahme der Regierung von Oberfranken Sachgebiet 50 

Immissionsschutz. 

In Bezug auf die Güterzuglänge und die Geschwindigkeit der Güterzüge wird auf die 

Entscheidung zu Punkt 1.2 verwiesen. 
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Zu 16.2 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern bereits 

im Erörterungstermin 2017 nachvollziehbar, dass der Abstand der Wohnbebauung 

zum Gleis ausschlaggebend über die Höhe der Erschütterungsimmissionen ist. Da 

der Anbau der Gleise in Strullendorf auf der bahnlinken Seite (westlich) erfolgt und 

sich die schutzwürdige Wohnbebauung auf der östlichen Seite befindet, verändert 

sich der Abstand zum Gleis nicht, so dass die Untersuchung weiterer Immissionsorte 

nicht erforderlich ist. 

 

Zu 16.3 

Es ist nicht zu beanstanden, dass für die Bestimmung des sekundären Luftschalls 

ebenfalls ein Lästigkeitsabschlag von 5 dB(A) vorzunehmen ist, da auch der sekun-

däre Luftschall von den Besonderheiten des Schienenverkehrs wie etwa der Regel-

haftigkeit der Lärmereignisse geprägt ist (BVerwG, Urteil vom 19. März 2014 – 7 A 

24/12 Rn. 49 juris).  

 

Zu 16.4 

Der Forderung wird dahingehend entsprochen, dass der Vorhabenträger in den Ne-

benbestimmungen auferlegt wurde, die Bestimmungen der DIN 4150 „Erschütterun-

gen im Bauwesen“ Teil 2 (Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden und Teil 3 (Ein-

wirkungen auf bauliche Anlagen) zu beachten und dementsprechend ggf. notwendige 

Maßnahmen zu ergreifen. 

 

Zu 16.5 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass eine Beweissicherung 

durchgeführt wird. Vor Beginn der Baumaßnahmen wird ein Sachverständiger damit 

beauftragt, den Zustand an Gebäuden und Anlagen, welche nach der fachlichen Be-

urteilung des Sachverständigen im relevanten Einflussbereich der Baumaßnahme 

liegen, aufzunehmen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird der Sachverständige 

wiederum eine Begutachtung des Zustands der entsprechenden Gebäude und Anla-

gen durchführen, um etwaige baubedingte Schäden oder Veränderungen festzustel-
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len und nach dem Verursacherprinzip zu kompensieren. Die Kosten dieser Begutach-

tungen tragen die Vorhabenträger. Die Beweissicherungsgutachten werden den je-

weiligen Eigentümern von den Vorhabenträgern zur Verfügung gestellt. 

 

Zu 16.6 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 17.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass die Anlieger hinrei-

chend im Vorlauf über die jeweils anstehenden Baumaßnahmen und die daraus re-

sultierenden Einschränkungen informiert werden. Weitergehenden Forderungen hin-

sichtlich der allgemeinen Bürgerinformation können in Ermangelung einer Rechts-

grundlage nicht gefordert werden. Die Planfeststellungsbehörde empfiehlt jedoch den 

Vorhabenträgern den Bürgern größtmögliche Information zukommen zu lassen. In 

Bezug auf die Information zu weiteren Planänderungsverfahren wird in diesem Zu-

sammenhang auf die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 25 Abs. 3 VwVfG hin-

gewiesen. Ungeachtet dessen wird der Vorhabenträger auferlegt, eine Ansprechstelle 

für die Bürger zur Verfügung zu stellen. Auf die diesbezügliche Nebenbestimmung 

wird hingewiesen. 

 

Zu 17.2 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass die örtli-

che Bauüberwachungszentrale als Ansprechpartner im Stör- und Beschwerdefall zur 

Verfügung steht. Die Vorhabenträger werden auf die diesbezügliche Nebenbestim-

mung hingewiesen. 

3. Stellungnahmen vom 14.05.2020, Az. 13432/2019 TSC/evke 
Namens und im Auftrag der Gemeinde Strullendorf geben wir für die Gemeinde Strul-
lendorf folgende Stellungnahme ab:  

1. Vorangestellt sei, dass diese Stellungnahme nicht die noch im Rahmen der öf-
fentlichen Auslegung abzugebende Stellungnahme aus eigenen Rechten ersetzt. 
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2. Die Bewertung der Planung durch die Gemeinde Strullendorf hat sich im We-
sentlichen nicht geändert. Es gilt deshalb grundsätzlich unsere Stellungnahme ge-
mäß Schreiben vom 06.11.2017 fort mit folgenden Einschränkungen: 

2.1. Begrüßt wird, dass bei der Fußgängerunterführung Bahnhofstraße nunmehr 
hinsichtlich Barrierefreiheit eine Planung verfolgt wird, die auch den Interessen der 
Gemeinde Strullendorf entspricht. 

2.2. Begrüßt wird ebenfalls, dass die frühere Biotopfläche auf den Grundstücken 
FINrn. 1738, 1739, 1740, die mit der Planung der Gemeinde Strullendorf für ein neu-
es Pumpwerk für die gemeindliche Mischwasseranlage kollidiert hatte, nicht mehr 
verfolgt wird. 

Nunmehr sieht die Planung eine Biotopfläche auf den gemeindlichen Grundstücken 
FINr. 1365 (vollständig) und 1354 (teilweise) vor. Dies wird von der Gemeinde Strul-
lendorf nicht abgelehnt, soweit damit ein flächengleicher Ersatz für die aufgegebene 
Planung einer Biotopfläche auf den Grundstücken FINrn. 1738, 1739, 17 40 erfolgt. 
Dies ist gegenwärtig allerdings nicht der Fall. Die gemeindlichen Grundstücke sollen 
vielmehr in einem weit größeren Umfang in Anspruch genommen werden. 

Dies wiederum kollidiert mit Planungen der Gemeinde Strullendorf, dieses Grund-
stück selbst als Ausgleichsfläche für gemeindliche Planungen in Anspruch zu neh-
men. Es ist auch nicht verständlich, dass die Bahn nun größere Flächen der Gemein-
de Strullendorf überplanen will, als es als Ersatz für das aufgegebene Biotop auf den 
FINrn 1738, 1739, 17 40 erforderlich ist. Im Übrigen stimmt die Planung an diesem 
Punkt nicht einmal mit den letzten Zusagen des Vorhabenträgers (Schreiben vom 
28.02.2020) überein. Die Gemeinde Strullendorf legt aber Wert auf einen nur flä-
chengleichen Ersatz für die aufgegebene Biotopplanung. 

2.3. Inwieweit die aktualisierten Planunterlagen bisher erhobene Einwendungen be-
treffend gemeindlicher Leitungen ausgeräumt haben, konnte noch nicht abschließend 
geklärt werden. Die abschließende Stellungnahme durch das von der Gemeinde 
Strullendorf hierzu beauftragte Planungsbüro steht noch aus. 

2.4. Als Ersatzmaßnahme für die Auflösung des höhengleichen Bahnübergangs 
Stockweg hat die Gemeinde Strullendorf zwischenzeitlich den Bebauungsplan „Süd-
anbindung" aufgestellt (Satzungsbeschluss vom 27.04.2020). Die Gemeinde Strul-
lendorf legt weiter Wert darauf, dass die Straßenüberführung vom Vorhabenträger 
ausgeführt wird, wie dies auch schon zugesagt war. In zeitlicher Hinsicht ist nicht 
nachvollziehbar, warum diese Straßenüberführung „nachlaufend" realisiert werden 
soll (so Erläuterungsbericht S. 110). Die Gemeinde Strullendorf legt Wert auf einen 
möglichst zeitnahen Ersatz. 

3. Ganz allgemein wendet sich die Gemeinde Strullendorf unverändert gegen die 
konkrete Verfahrensführung. Das Verfahren wird nunmehr bezeichnet als „2. Planän-
derung nach § 73 Abs. 8 VwVfG" und der Vorhabenträger will für sich in Anspruch 
nehmen, dass es sich um ein Planänderungsverfahren zu der im Jahre 1997 durch-
geführten Auslegung handeln soll. Dies obwohl nach den eigenen Ausführungen des 
Vorhabenträgers auf Seite 17 des Erläuterungsberichtes die damalige Planung nach 
Abhaltung des Erörterungstermins nicht unmittelbar weitergeführt wurde. Ihre Fort-
setzung soll die Planung dann vielmehr erst durch die Auslegung der so bezeichne-
ten „1. Planänderung" im Jahre 2017 gefunden haben. 

Nach § 73 Abs. 8 VwVfG, der vorliegend über § 18 Abs. 1 AEG Anwendung findet, ist 
vorgesehen: 
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„Soll ein ausgelegter Plan geändert werden und werden dadurch der Aufgabenbe-
reich einer Behörde oder Belange Dritter erstmals oder stärker als bisher berührt, so 
ist diesen Gelegenheit zu geben, innerhalb von zwei Wochen zur Änderung Stellung 
zu nehmen und Einwendungen zu erheben. Wirkt sich die Änderung auf das Gebiet 
einer anderen Gemeinde aus, so ist der geänderte Plan in dieser Gemeinde auszule-
gen; die Absätze 2-6 gelten entsprechend."  

Schon der Wortlaut von § 73 Abs. 8 VwVfG macht deutlich, dass ein solches Verfah-
ren vorliegend nicht geführt wird. 

In rechtlicher Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass nach vorliegender Rechtsprechung 
des BVerwG solche Planungen nicht mehr den § 73 Abs. 8 VwVfG unterfallen, die die 
Identität des Vorhabens berühren. Ein ggü. dem ursprünglich eingereichten Plan 
nach Gegenstand, Art, Größe und Betriebsweise im Wesentlichen andersartiges Vor-
haben kann nicht von der Vereinfachung des § 73 Abs. 8 VwVfG profitieren, sondern 
bedarf eines vollständig neuen Anhörungsverfahrens (so ausdrücklich: BVerwG v. 
02.02.1996, 4 A 42/95 NVwZ 1996, 905). 

Vorliegend ist diese erforderliche Identität des Vorhabens zu dem im Jahre 1997 
ausgelegenen Vorhaben nicht gewahrt. Die einzelnen Änderungen der Planung wer-
den in Teil 3 des Erläuterungsberichtes dargestellt. Schon aus folgenden Änderungen 
ergibt sich ein nach Gegenstand, Art, Größe und Betriebsweise andersartiges Vorha-
ben: 

• Die geänderte Planung basiert auf dem Betriebsprogramm 2025. 

• Mit der nunmehrigen Planung erfolgt die vollständige Erneuerung der Be-
standsgleise, Strecke 5900 mit Oberbau, Unter-/Tiefbau, Entwässerung und 
Oberleitung. 

• Die Maßnahmen zum Schallschutz wurden vollständig überarbeitet und neu 
konzipiert. 

Auch in der Sache ist festzuhalten, dass das Verfahren wie ein vollständiges neues 
Planfeststellungsverfahren geführt wird. So sieht § 18 a Nr. 2 AEG vor, dass bei Än-
derung eines ausgelegten Planes im Regelfall von der Erörterung nach § 73 Abs. 6 
VwVfG abgesehen werden kann. Schon nach der Auslegung im Jahre 2017 hat - völ-
lig zurecht - ganz offensichtlich niemand daran gedacht, das Verfahren ohne einen 
Erörterungstermin fortzuführen und etwa gar zum Abschluss zu bringen. Eine solche 
Verfahrensführung wäre auch evident, verfahrensfehlerhaft gewesen. 

In der Konsequenz folgt hieraus, dass es sich vorliegend um ein neues Planfeststel-
lungverfahren handelt, dass mit der Auslegung im Jahre 2017 begonnen hat. 

4. Die vorstehenden Ausführungen zum Verfahren haben auch wesentliche Aus-
wirkungen auf materielle Anforderungen an das Verfahren, insbesondere zum Schall-
schutz. 

Wir hatten schon bisher für die Gemeinde Strullendorf die Auffassung vertreten, dass 
es rechtlich fehlerhaft ist, die Beurteilung des Schalls durch Schienenverkehr nach 
der bis zum 31.12.2014 gegoltenen alten Rechtslage, damit insbesondere unter An-
wendung der Schall 03 alten, durchzuführen. Dies kann nicht auf § 4 Abs. 3 der 16. 
BlmSchV gestützt werden. Soweit § 4 Abs. 3 der 16. BlmSchV auf bis zum 
31.12.2014 eröffnete Planfeststellungsverfahren abstellt, kann dies bei nachfolgen-
den Planänderungen nur im Rahmen und in den Grenzen von § 73 Abs. 8 VwVfG 
beansprucht werden. Auch hier ist also die Identität des Vorhabens zwingende Vo-
raussetzung und diese fehlt vorliegend. 
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Eine gegenteilige Auffassung kann auch nicht etwa aus der zur vorliegenden Aus-
baustrecke für einen anderen Abschnitt ergangenen Entscheidung des BVerwG vom 
06.09.2018, 3 A 19.15, abgeleitet werden. Das BVerwG hat in dieser Entscheidung 
offengelassen, ob aufgrund des langen Ruhens des Verfahrens erst auf die spätere 
erneute öffentliche Bekanntmachung im Zuge der dort so bezeichneten „1. Planände-
rung" abzustellen ist. Nachdem diese öffentliche Bekanntmachung in dem dortigen 
Planungsabschnitt bereits im Jahre 2013 erfolgt war, war der Tatbestand von § 4 
Abs. 3 der 16. BlmSchV auch dann erfüllt. 

Vorliegend ist dies aber gerade nicht der Fall und da seit der Bekanntmachung und 
Auslegung im Jahre 2017 ein neues Vorhaben verfolgt wird, ist somit die 16. 
BlmSchV in ihrer aktuell geltenden Fassung zugrunde zu legen. 

In Bezug auf den Schallschutz ist die Planung damit dem Grunde nach zu überarbei-
ten. 

5. Unabhängig davon gelten die bisher erhobenen Einwendungen zum Schall-
schutz unverändert fort. An dieser Stelle sei nochmals besonders auf folgende Punk-
te hingewiesen: 

5.1. Der Vorhabenträger hat die Gebietseinstufungen aufgrund einer im Jahre 2018 
durchgeführten Ortseinsicht überprüft und teilweise geändert. Dies gilt auch für Teil-
bereichen der Gemeinde Strullendorf, nämlich die Bereiche zwischen Bahnhofstraße, 
und Haselhofstraße. Diesbezüglich hatten wir für die Gemeinde Strullendorf bereits 
Einwendungen erhoben (vgl. 1.6 unseres Schreibens vom 06.11.2017). 

Unberücksichtigt geblieben ist der bebaute Bereich auf der Nordseite der Bahnhof-
straße, der weiterhin als Mischgebiet dargestellt wird. Wir weisen erneut darauf hin, 
dass dieser Bereich nach der tatsächlichen Nutzung einem allgemeinen Wohngebiet 
entspricht. 

Im Übrigen zeigt auch und gerade die im Jahre 2018 durchgeführte Ortsbesichtigung 
und Bewertung der Gebietsqualität anhand der zu diesem Zeitpunkt festgestellten 
Verhältnisse unseren vorstehenden Vortrag zum Schallschutz und zur Verfahrensfüh-
rung. 

5.2. Ein zentrales Anliegen der Gemeinde Strullendorf ist die Berücksichtigung und 
Schaffung des gebotenen Schallschutzes für den Bereich zwischen der von der Ge-
meinde Strullendorf geplanten Südanbindung - der Satzungsbeschluss im Bebau-
ungsplanverfahren wurde am 27.04.2020 gefasst - und dem Auweg bzw. der Indust-
riestraße. 

Die Gemeinde ist insoweit in zweierlei Hinsicht betroffen. Zum einen geht es hier um 
die gemeindliche Planungshoheit, die sich mit dem Aufstellungsbeschluss vom 
24.06.2014 - Bekanntmachung im Gemeindeblatt am 14.11.2014 - zum Bebauungs-
plan „Straßäcker und Gewerbegebiet Schleifweg" konkretisiert hat. Die Gemeinde 
Strullendorf ist hier allerdings auch als Grundstückseigentümerin betroffen, weil sie 
Eigentümerin der Grundstücke FINrn. 1204, 1206, 1210, 1215 und 1216 ist. 

Die vorliegende Planung sieht unverändert Schallschutzwände im Süden von Strul-
lendorf nur bis km 53,669 bzw. 53,649 vor; für den angesprochenen Bereich zwi-
schen Südanbindung und Auweg bzw. Industriestraße fehlt ein wirksamer Schall-
schutz. 

Die gemeindliche Planungshoheit vermittelt der Gemeinde Strullendorf eine wehrfä-
hig, in die Abwägung einzubeziehende Rechtsposition gegen fremde Fachplanungen 
auf dem eigenen Gemeindegebiet, wenn das Vorhaben nachhaltig eine bestimmte 
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Planung der Gemeinde stört, es wegen seiner Großräumigkeit wesentliche Teile des 
Gemeindegebietes einer durchsetzbaren gemeindlichen Planung entzieht oder ge-
meindliche Einrichtungen in ihrer Funktionsfähigkeit erheblich beeinträchtig (st. 
Rspr.). Vorliegend ist die Fallgestaltung betroffen, dass die Eisenbahnplanung die 
angesprochene Planung zum Bebauungsplan „Straßäcker und Gewerbegebiet 
Schleifweg" nachhaltig stört, wie wir bereits in Ziffer 1.4. unseres Schreibens 
vom06.11.2017 dargelegt hatten. 

Durch Festsetzungen von Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen in diesem Plangebiet nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB kann der 
erforderliche Schallschutz nicht in zumutbarer Weise hergestellt werden. Die Ge-
meinde Strullendorf müsste letztlich wesentliche Teile dieser Planung aufgeben, da 
aufgrund der nachweislich gegebenen Lärmbelastung auch mit Grundrissanordnun-
gen bei den Gebäuden insbesondere während der Nachtzeit keine gesunden Wohn-
verhältnisse hergestellt werden können. Schon zum Schutze der gemeindlichen Pla-
nungshoheit der Gemeinde Strullendorf ist deshalb eine entsprechende Verlängerung 
der Schallschutzwand vorzusehen. 

Der Vorhabenträger hatte auf unseren Vortrag im Schreiben vom 06.11.2017 im We-
sentlichen eingewandt die Planung für diesen Bereich sei noch nicht hinreichend 
konkretisiert. Dabei genüge eine frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB in der Regel nicht; erst mit Auslegung des Bebauungsplanentwurfes nach § 3 
Abs. 2 BauGB bzw. der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB könne von einer 
hinreichend konkreten gemeindlichen Planung gesprochen werden. Wir halten dies 
Auffassung für unzutreffend. Nach der Entscheidung des BVerwG vom 27.08.1997, 
11 A 18.96, Rn. 33 - zitiert nach juris - liegt eine hinreichend konkrete und verfestigte 
gemeindliche Planung vor, wenn bereits eine Auslegung erfolgt ist. 

Offengelassen hat das BVerwG lediglich, ob bereits ein Aufstellungsbeschluss für ei-
nen kommunalen Bauleitplan für eine hinreichende Konkretisierung der Planung ge-
nügt. Vorliegend hat aber nachweislich eine erste Beteiligungsstufe stattgefunden, 
und zwar zeitlich (deutlich) vor der bei richtiger Betrachtung ersten Auslegung des 
vorliegenden Vorhabens im Jahre 2017. Die vorliegende Planung lässt jegliche Be-
rücksichtigung der gemeindlichen Planungshoheit für diesen Bereich vermissen. 

Wie ausgeführt, ist die Gemeinde Strullendorf auch in ihrem Eigentum an dem im ge-
nannten Plangebiet gelegenen Grundstücken betroffen. Als Grundstückseigentümer 
kann die Gemeinde Strullendorf nicht nur die Rücksichtnahme auf die aktuelle Nut-
zung der Grundstücke beanspruchen, sondern auch solche Nutzungen, die sich nach 
Lage und Beschaffenheit des Grundstücks bei vernünftiger und wirtschaftlicher Be-
trachtungsweise objektiv anbieten und nach dem Willen des Grundstückseigentümers 
nach absehbarer Zeit verwirklicht werden sollen (vgl. nur: Mann/Sennekamp/ Uech-
tritz, VwVfG, 2. Auflage 2019, § 74, Rn. 177). Die sich vorliegend objektiv anbieten-
den Grundstücksnutzungen ergeben sich aus den Planungsvorstellungen der Ge-
meinde Strullendorf, die diese Kraft ihrer gemeindlichen Planungshoheit auch in ab-
sehbarer Zeit verwirklichen kann und wird. Auch eine Beeinträchtigung dieser Eigen-
tümerrecht lässt die Planung vermissen. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 2.1  

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass die Darstellung in den 

Unterlagen falsch ist und die Abstimmung mit der Gemeinde Strullendorf noch nicht 

eingearbeitet wurde. Am 07.05.2021 haben die Vorhabenträger bestätigt, dass die 

Forderung der Gemeinde mit Tektur in die Unterlagen aufgenommen wurde. Im Übri-

gen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2.3 

Weitere Stellungnahmen der Gemeinde können nicht mehr berücksichtigt werden. 

Das Anhörungsverfahren ist abgeschlossen. Zudem erläutern die Vorhabenträger in 

ihrer Rückäußerung vom 17.09.2020, dass die Abstimmungen mit dem Planer der 

Gemeinde abgeschlossen sind und die Leitungsvereinbarungen der Gemeinde vor-

liegen. Im Übrigen wird auf die Auflage zum Schutz von Fremdleitungen verwiesen. 

 

Zu 2.4 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Das Gewerbegebiet ist über den Nordring an-

gebunden, so dass der Bahnübergang Stockweg entfallen kann. Eventuell entste-

hende Umwege sind zumutbar. Der Bebauungsplan und dessen Durchführung sowie 

die zeitliche Gestaltung der Baumaßnahe liegt in der Verantwortung der Gemeinde 

Strullendorf. Sollte die Rückäußerung der Vorhabenträger im Erörterungstermin als 

eine Zusage zum Bau der Brücke zu verstehen sein, so wird diese Zusage im Rah-

men der Planfeststellung ausdrücklich nicht mit planfestgestellt. Insofern findet die 

Auflage unter Ziffer A.4.14.4 hierauf keine Anwendung. 

 

Zu 3. 

Auf die diesbezügliche Entscheidung zur Stellungnahme vom 06.11.2017 wird ver-

wiesen. 
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Zu 4  

Die Forderung wird zurückgewiesen. Nach der Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 1 

Satz 2 BImSchG in der Fassung des Elften Gesetzes zur Änderung des Bun-

desimmissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBI. I S. 1943) darf der Schienen-

bonus weiter angewandt werden, wenn das Planfeststellungsverfahren für den jewei-

ligen Abschnitt des Vorhabens - wie hier - vor dem 1. Januar 2015 eröffnet und die 

Auslegung des Plans bereits öffentlich bekannt gemacht worden war.  

 

Zu 5.1 

Den Forderungen kann nicht vollumfänglich entsprochen werden. Im Zuge der 2. 

Planänderung wurden die Gebiete nördlich der Bahnhofstraße untergliedert. Für den 

Bereich nördlich der Bahnhofstraße ist die Gebietseinstufung eines Mischgebietes 

nicht zu beanstanden, da diese auch im Schalltechnischen Gutachten zum Baubau-

ungsplan der Gemeinde Strullendorf „Nahversorgungszentrum Festplatz“ angesetzt 

wurde. Auch die Immissionsschutzbehörden haben keine diesbezüglichen Einwen-

dungen vorgebracht. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 5.2 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Im Verhältnis der Fachplanung zur 

Bauleitplanung gilt der Prioritätsgrundsatz.  Grundsätzlich hat diejenige Planung 

Rücksicht auf die andere zu nehmen, die den zeitlichen Vorsprung hat. Die kommu-

nale Bauleitplanung muss daher auf hinreichend konkretisierte und verfestigte Pla-

nungsabsichten der konkurrierenden Fachplanung Rücksicht nehmen.  Die hinrei-

chende Konkretisierung tritt in der Regel mit der Auslegung der Planunterlagen im 

Planfeststellungsverfahren ein (BVerwG 4 BN 13/04). Dies war die erste Auslegung 

1997. Aufgrund der Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 5-7 BauGB ist die Bauleitpla-

nung in schalltechnischer Hinsicht auf die Fachplanung anzupassen. Dabei ist es 

durchaus möglich, gesunde Wohnverhältnisse durch eine Kombination verschiedener 

Maßnahmen (wie z.B. aktive oder passive Schallschutzmaßnahmen oder die Stellung 

und Gestaltung von Gebäuden) einzuhalten, vgl. BVerwG, u. v. 22.03.2007, 4 CN 

2/06. Eine Verletzung der gemeindlichen Planungshoheit ist daher nicht gegeben. 

Gleiches gilt auch für die Betroffenheit als Grundstückseigentümer. 
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Daher hat die Gemeinde bei ihrer Planung selbst auf die Gegebenheiten abzustellen 

und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Wie bereits ausgeführt, gibt 

es im Eisenbahnrecht keine zeitliche Beschränkung der Veränderungssperre. 

4. Stellungnahme vom 28.07.2020, Az. 13432/2019 TSC/mawe 
In vorbezeichneter Angelegenheit geben wir nachfolgende Stellungnahme für die 
Gemeinde Strullendorf, gesetzlich vertreten durch den 1. Bürgermeister Wolfgang 
Desel, Forchheimer Str. 32, 96129 Strullendorf, ab und erheben damit nachfolgende 
Einwendungen für die Gemeinde Strullendorf als Trägerin eigener Rechte: 

1. Grundsätzlich werden die im Verfahren mit Schriftsatz vom 06.11.2017 erhobe-
nen Einwendungen voll umfänglich aufrechterhalten, soweit diese nicht nachfolgend 
ausdrücklich als erledigt erklärt werden. 

2. In folgenden Punkten kommen die aktuellen Planungen den geltend gemachten 
Einwendungen der Gemeinde Strullendorf entgegen: 

2.1 Begrüßt wird, dass bei der Fußgängerunterführung Bahnhofstraße nunmehr 
hin- sichtlich Barrierefreiheit eine Planung verfolgt wird, die auch den Interessen der 
Gemeinde Strullendorf entspricht. 

2.2 Begrüßt wird ebenfalls, dass die frühere Biotopfläche auf den Grundstücken 
FINrn. 1738, 1739, 1740, die mit der Planung der Gemeinde Strullendorf für ein neu-
es Pumpwerk für die gemeindliche Mischwasseranlage kollidiert hatte, nicht mehr 
verfolgt wird. 

Nunmehr sieht die Planung eine Biotopfläche auf den gemeindlichen Grundstücken 
FINr. 1365 (vollständig) und 1354 (teilweise) vor. Dies wird von der Gemeinde Strul-
lendorf nicht abgelehnt, soweit damit ein flächengleicher Ersatz für die aufgegebene 
Planung einer Biotopfläche auf den Grundstücken FINrn. 1738, 1739, 1740 erfolgt. 
Dies ist gegenwärtig allerdings nicht der Fall. Die gemeindlichen Grundstücke sollen 
vielmehr in einem weit größeren Umfang in Anspruch genommen werden. Dies wie-
derum kollidiert mit Planungen der Gemeinde Strullendorf, dieses Grundstück selbst 
als Ausgleichsfläche für gemeindliche Planungen in Anspruch zu nehmen. Es ist auch 
nicht verständlich, dass die Bahn nun größere Flächen der Gemeinde Strullendorf 
überplanen will, als es als Ersatz für das aufgegebene Biotop auf den FINrn. 1738, 
1739, 1740 erforderlich ist. Im Übrigen stimmt die Planung an diesem Punkt nicht 
einmal mit den letzten Zusagen des Vorhabenträgers (Schreiben vom 28.02.2020) 
überein. Die Gemeinde Strullendorf legt aber Wert auf einen nur flächengleichen Er-
satz für die aufgegebene Biotopplanung. 

2.3 Als Ersatzmaßnahme für die Auflösung des höhengleichen Bahnübergangs 
Stock- weg hat die Gemeinde Strullendorf zwischenzeitlich den Bebauungsplan 
„Südanbindung" aufgestellt (Satzungsbeschluss vom 27.04.2020). Die Gemeinde 
Strullendorf legt weiter Wert darauf, dass die Straßenüberführung vom Vorhabenträ-
ger ausgeführt wird, wie dies auch schon zugesagt war. In zeitlicher Hinsicht ist nicht 
nachvollziehbar, warum diese Straßenüberführung „nachlaufend" realisiert werden 
soll (so Erläuterungsbericht S. 110). Die Gemeinde Strullendorf legt Wert auf einen 
möglichst zeitnahen Ersatz. 

Im Übrigen erlauben wir uns die Anmerkung, dass die Ersatzmaßnahme aus Sicht 
der Gemeinde Strullendorf die Bezeichnung „Südanbindung" trägt. Warum die Be-
zeichnungen in den aktuellen Planunterlagen des Planfeststellungsverfahren in „Ge-
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werbeanbindung" geändert wurde, erschließt sich nicht. Mag dem auch keine weitere 
rechtliche Bedeutung zukommen. Allerdings sollte die Straßenführung gem. dem Be-
bauungsplan „Südanbindung" korrekt wiedergegeben werden, was aber in der Anlage 
13.1, dort Abb. 14 nicht der Fall ist. Die Südanbindung verläuft geradlinig auf dem 
Kreisel vor der Straße „An der Schleuse" zu. Die in Abb. 14 dargestellt Straßenfüh-
rung liegt teileweise außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Süd-
anbindung". 

Was das Brückenbauwerk der Südanbindung über die Gleisanlage anbelangt, so legt 
die Gemeinde Strullendorf im Übrigen unverändert größten Wert darauf, dass dieses 
Bauwerk, wie von der Bahn schon einmal zugesagt, durch die Bahn selbst im Zuge 
der Maßnahme errichtet wird mit allen anderen Brückenbauwerken des Abschnitts. 

3. Ganz allgemein wendet sich die Gemeinde Strullendorf unverändert gegen die 
konkrete Verfahrensführung. Das Verfahren wird nunmehr bezeichnet als „2. Planän-
derung nach § 73 Abs. 8 VwVfG" und der Vorhabenträger will für sich in Anspruch 
nehmen, dass es sich um ein Planänderungsverfahren zu der im Jahre 1997 durch-
geführten Auslegung handeln soll. Dies obwohl nach den eigenen Ausführungen des 
Vorhabenträgers auf Seite 17 des Erläuterungsberichtes die damalige Planung nach 
Abhaltung des Erörterungstermines nicht unmittelbar weitergeführt wurde. Ihre Fort-
setzung soll die Planung dann vielmehr erst durch die Auslegung der so bezeichne-
ten „1. Planänderung" im Jahre 2017 gefunden haben. 

Nach § 73 Abs. 8 VwVfG, der vorliegend über § 18 Abs. 1 AEG Anwendung findet, ist 
vorgesehen: 

“Soll ein ausgelegter Plan geändert werden und werden dadurch der Aufgabenbe-
reich einer Behörde oder Belange Dritter erstmals oder stärker als bisher berührt, so 
ist diesen Gelegenheit zu geben, innerhalb von zwei Wochen zur Änderung Stellung 
zu nehmen und Einwendungen zu erheben. Wirkt sich die Änderung auf das Gebiet 
einer anderen Gemeinde aus, so ist der geänderte Plan in dieser Gemeinde auszule-
gen; die Absätze 2-6 gelten entsprechend." 

Schon der Wortlaut von § 73 Abs. 8 VwVfG macht deutlich, dass ein solches Verfah-
ren vorliegend nicht geführt wird. 

In rechtlicher Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass nach vorliegender Rechtsprechung 
des BVerwG solche Planungen nicht mehr den § 73 Abs. 8 VwVfG unterfallen, die die 
Identität des Vorhabens berühren. Ein ggü. dem ursprünglich eingereichten Plan 
nach Gegenstand, Art, Größe und Betriebsweise im Wesentlichen andersartiges Vor-
haben kann nicht von der Vereinfachung des § 73 Abs. 8 VwVfG profitieren, sondern 
bedarf eines vollständig neuen Anhörungsverfahrens (so ausdrücklich: BVerwG v. 
02.02.1996, 4 A 42/95 NVwZ 1996, 905). 

Vorliegend ist diese erforderliche Identität des Vorhabens zu dem im Jahre 1997 
ausgelegenen Vorhaben nicht gewahrt. Die einzelnen Änderungen der Planung wer-
den in Teil 3 des Erläuterungsberichtes dargestellt. Schon aus folgenden Änderungen 
ergibt sich ein nach Gegenstand, Art, Größe und Betriebsweise andersartiges Vorha-
ben: 

Die geänderte Planung basiert auf dem Betriebsprogramm 2025. 

Mit der nunmehrigen Planung erfolgt die vollständige Erneuerung der Bestandsgleise, 
Strecke 5900 mit Oberbau, Unter-/Tiefbau, Entwässerung und Oberleitung. 

Die Maßnahmen zum Schallschutz wurden vollständig überarbeitet und neu konzi-
piert. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 410 von 933 
 
 
 

Auch in der Sache ist festzuhalten, dass das Verfahren wie ein vollständiges neues 
Planfeststellungsverfahren geführt wird. So sieht § 18 a Nr. 2 AEG vor, dass bei Än-
derung eines ausgelegten Planes im Regelfall von der Erörterung nach § 73 Abs. 6 
VwVfG abgesehen werden kann. Schon nach der Auslegung im Jahre 2017 hat - völ-
lig zurecht - ganz offen- sichtlich niemand daran gedacht, das Verfahren ohne einen 
Erörterungstermin fortzuführen und etwa gar zum Abschluss zu bringen. Eine solche 
Verfahrensführung wäre auch evident, verfahrensfehlerhaft gewesen. 

In der Konsequenz folgt hieraus, dass es sich vorliegend um ein neues Planfeststel-
lungsverfahren handelt, das mit der Auslegung im Jahre 2017 begonnen hat. 

4. Die vorstehenden Ausführungen zum Verfahren haben auch wesentliche Aus-
wirkungen auf materielle Anforderungen an das Verfahren, insbesondere zum Schall-
schutz. 

Wir hatten schon bisher für die Gemeinde Strullendorf die Auffassung vertreten, dass 
es rechtlich fehlerhaft ist, die Beurteilung des Schalls durch Schienenverkehr nach 
der bis zum 31.12.2014 gegoltenen alten Rechtslage, damit insbesondere unter An-
wendung der Schall 03 alten, durchzuführen. Dies kann nicht auf § 4 Abs. 3 der 16. 
BlmSchV gestützt werden. Soweit § 4 Abs. 3 der 16. BlmSchV auf bis zum 
31.12.2014 eröffnete Planfeststellungsverfahren abstellt, kann dies bei nachfolgen-
den Planänderungen nur im Rahmen und in den Grenzen von § 73 Abs. 8 VwVfG 
beansprucht werden. Auch hier ist also die Identität des Vorhabens zwingende Vo-
raussetzung und diese fehlt vorliegend. 

Eine gegenteilige Auffassung kann auch nicht etwa aus der zur vorliegenden Aus-
baustrecke für einen anderen Abschnitt ergangenen Entscheidung des BVerwG vom 
06.09.2018, 3 A 19.15, abgeleitet werden. Das BVerwG hat in dieser Entscheidung 
offengelassen, ob aufgrund des langen Ruhens des Verfahrens erst auf die spätere 
erneute öffentliche Bekanntmachung im Zuge der dort so bezeichneten „1. Planände-
rung" abzustellen ist. Nachdem diese öffentliche Bekanntmachung in dem dortigen 
Planungsabschnitt bereits im Jahre 2013 erfolgt war, war der Tatbestand von § 4 
Abs. 3 der 16. BlmSchV auch dann erfüllt. Vorliegend ist dies aber gerade nicht der 
Fall und da seit der Bekanntmachung und Auslegung im Jahre 2017 ein neues Vor-
haben verfolgt wird, ist somit die 16. BlmSchV in ihrer aktuell geltenden Fassung zu-
grunde zu legen. 

In Bezug auf den Schallschutz ist die Planung damit dem Grunde nach zu überarbei-
ten. 

5. Unabhängig davon gelten die bisher erhobenen Einwendungen zum Schall-
schutz unverändert fort. An dieser Stelle sei nochmals besonders auf folgende Punk-
te hingewiesen: 

5.1 Der Vorhabenträger hat die Gebietseinstufungen aufgrund einer im Jahre 2018 
durchgeführten Ortseinsicht überprüft und teilweise geändert. Dies gilt auch für Teil-
bereiche der Gemeinde Strullendorf, nämlich die Bereiche zwischen Bahnhofstraße 
und Haselhofstraße. Diesbezüglich hatten wir für die Gemeinde Strullendorf bereits 
Einwendungen erhoben (vgl. 1.6 unseres Schreibens vom 06.11.2017). 

Unberücksichtigt geblieben ist der bebaute Bereich auf der Nordseite der Bahnhof-
straße, der weiterhin als Mischgebiet dargestellt wird. Wir weisen erneut darauf hin, 
dass dieser Bereich nach der tatsächlichen Nutzung einem allgemeinen Wohngebiet 
entspricht. 

Im Übrigen zeigt auch und gerade die im Jahre 2018 durchgeführte Ortsbesichtigung 
und Bewertung der Gebietsqualität anhand der zu diesem Zeitpunkt festgestellten 
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Verhältnisse unseren vorstehenden Vortrag zum Schallschutz und zur Verfahrensfüh-
rung. 

5.2 Ein zentrales Anliegen der Gemeinde Strullendorf ist die Berücksichtigung und 
Schaffung des gebotenen Schallschutzes für den Bereich zwischen der von der Ge-
meinde Strullendorf geplanten Südanbindung - der Satzungsbeschluss im Bebau-
ungsplanverfahren wurde am 27.04.2020 gefasst - und dem Auweg bzw. der Indust-
riestraße. 

Die Gemeinde ist insoweit in zweierlei Hinsicht betroffen. Zum einen geht es hier um 
die gemeindliche Planungshoheit, die sich mit dem Aufstellungsbeschluss vom 
24.06.2014 - Bekanntmachung im Gemeindeblatt am 14.11.2014 - zum Bebauungs-
plan „Straßäcker und Gewerbegebiet Schleifweg" konkretisiert hat. Die Gemeinde 
Strullendorf ist hier allerdings auch als Grundstückseigentümerin betroffen, weil sie 
Eigentümerin der Grundstücke FINrn. 1204, 1206, 1210, 1215 und 1216 ist. 

Die vorliegende Planung sieht unverändert Schallschutzwände im Süden von Strul-
lendorf nur bis km 53,669 bzw. 53,649 vor; für den angesprochenen Bereich zwi-
schen Südanbindung und Auweg bzw. Industriestraße fehlt ein wirksamer Schall-
schutz. 

Die gemeindliche Planungshoheit vermittelt der Gemeinde Strullendorf eine wehrfä-
hig, in die Abwägung einzubeziehende Rechtsposition gegen fremde Fachplanungen 
auf dem eigenen Gemeindegebiet, wenn das Vorhaben nachhaltig eine bestimmte 
Planung der Gemeinde stört, es wegen seiner Großräumigkeit wesentliche Teile des 
Gemeindegebietes einer durchsetzbaren gemeindlichen Planung entzieht oder ge-
meindliche Einrichtungen in ihrer Funktionsfähigkeit erheblich beeinträchtig (st. 
Rspr.). Vorliegend ist die Fallgestaltung betroffen, dass die Eisenbahnplanung die 
angesprochene Planung zum Bebauungsplan „Straßäcker und Gewerbegebiet 
Schleifweg" nachhaltig stört, wie wir bereits in Ziffer 1.4. unseres Schreibens vom 
06.11.2017 dargelegt hatten. 

Durch Festsetzungen von Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen in diesem Plangebiet nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB kann der 
erforderliche Schallschutz nicht in zumutbarer Weise hergestellt werden. Die Ge-
meinde Strullendorf müsste letztlich wesentliche Teile dieser Planung aufgeben, da 
aufgrund der nachweislich gegebenen Lärmbelastung auch mit Grundrissanordnun-
gen bei den Gebäuden insbesondere während der Nachtzeit keine gesunden Wohn-
verhältnisse hergestellt werden können. Schon zum Schutze der gemeindlichen Pla-
nungshoheit der Gemeinde Strullendorf ist deshalb eine entsprechende Verlängerung 
der Schallschutzwand vorzusehen. 

Der Vorhabenträger hatte auf unseren Vortrag im Schreiben vom 06.11.2017 im We-
sentlichen eingewandt die Planung für diesen Bereich sei noch nicht hinreichend 
konkretisiert. Dabei genüge eine frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB in der Regel nicht; erst mit Auslegung des Bebauungsplanentwurfes nach § 3 
Abs. 2 BauGB bzw. der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB könne von einer 
hinreichend konkreten gemeindlichen Planung gesprochen werden. Wir halten dies 
Auffassung für unzutreffend. Nach der Entscheidung des BVerwG vom 27.08.1997, 
11 A 18.96, Rn. 33 - zitiert nach juris - liegt eine hinreichend konkrete und verfestigte 
gemeindliche Planung vor, wenn bereits eine Auslegung erfolgt ist. Offengelassen hat 
das BVerwG lediglich, ob bereits ein Aufstellungsbeschluss für einen kommunalen 
Bauleitplan für eine hinreichende Konkretisierung der Planung genügt. Vorliegend hat 
aber nachweislich eine erste Beteiligungsstufe stattgefunden, und zwar zeitlich (deut-
lich) vor der bei richtiger Betrachtung ersten Auslegung des vorliegenden Vorhabens 
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im Jahre 2017. Die vorliegende Planung lässt jegliche Berücksichtigung der gemeind-
lichen Planungshoheit für diesen Bereich vermissen. 

Wie ausgeführt, ist die Gemeinde Strullendorf auch in ihrem Eigentum an dem im ge-
nannten Plangebiet gelegenen Grundstücken betroffen. Als Grundstückseigentümer 
kann die Gemeinde Strullendorf nicht nur die Rücksichtnahme auf die aktuelle Nut-
zung der Grundstücke beanspruchen, sondern auch solche Nutzungen, die sich nach 
Lage und Beschaffenheit des Grundstücks bei vernünftiger und wirtschaftlicher Be-
trachtungsweise objektiv anbieten und nach dem Willen des Grundstückseigentümers 
nach absehbarer Zeit verwirklicht werden sollen (vgl. nur: Mann/Senne- 
kamp/Uechtritz, VwVfG, 2. Auflage 2019, § 74, Rn. 177). Die sich vorliegend objektiv 
anbietenden Grundstücksnutzungen ergeben sich aus den Planungsvorstellungen 
der Gemeinde Strullendorf, die diese Kraft ihrer gemeindlichen Planungshoheit auch 
in absehbarer Zeit verwirklichen kann und wird. Auch eine Beeinträchtigung dieser 
Eigentümerrecht lässt die Planung vermissen. 

6. Ausweislich des Erläuterungsberichtes, dort Seite 82, ist gern. den aktuellen 
Planunterlagen beabsichtigt, die Entwässerung der Gestalt zu ändern, dass in den 
Vorfluter Zeegenbach die Einleitungsmenge von bisher 32,7 I/s auf nunmehr 39 I/s 
erhöht wird. 

Bzgl. des Durchlasses im Zuge des Zeegenbaches hatten wir bereits Einwendungen 
im Verfahren erhoben. Die Problematik wird durch eine Erhöhung der Einleitungs-
menge in den Zeegenbach noch verstärkt, denn im Anschluss an den Düker schließt 
sich das Gewerbegebiet an, welches ohnehin schon mit Überschwemmungen zu 
kämpfen hat. 

Und angemerkt sei noch, dass die Angaben zur Teiltransparenz der Lärmschutzwän-
de gern. Erläuterungsbericht, dort Seite 103, für den Bereich „Bahn rechts" unseres 
Erachtens nicht mit der Kilometrierung auf dem Ansichtsplan zur Lärmschutzwand 
übereinstimmt. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen und auf die Entscheidungen zu den 2017 

erhobenen Einwendungen verwiesen. 

 

Zu 2.1 und 2.2 

Die Punkte sind deckungsgleich mit der Stellungnahme vom 14.05.2020. Daher wird 

auf die diesbezüglichen Entscheidungen verwiesen. 
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Zu 2.3 

Es ist anzumerken, dass die Bezeichnung für eine Planung nicht planfeststellungsre-

levant ist und somit auch keine Entscheidung erforderlich ist. Im Übrigen wird auf die 

Entscheidung zur Stellungnahme vom 14.05.2020 vierwiesen. 

 

Zu 3. bis 5.2 

Die Punkte sind deckungsgleich mit der Stellungnahme vom 14.05.2020. Daher wird 

auf die diesbezüglichen Entscheidungen verwiesen. 

 

Zu 6.  

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger führten in ihrer Rückäußerung vom 17.09.2020 nachvollziehbar aus, dass eine 

Mehrung der Einleitmenge von 6,3 l/s wasserwirtschaftlich nicht von Belang ist, da 

das Durchlassbauwerk auf ein 100jähriges Hochwasser (HQ100 = 28 m3/s) ausgelegt 

ist.  

 

Zu 7. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger führten in ihrer Rückäußerung vom 17.09.2020 nachvollziehbar aus, dass die 

Kilometrierung bis auf einen halben Meter übereinstimmt. Zudem wurde die Angabe 

im Ansichtsplan mit dem Zusatz „ca.“ versehen um deutlich zu machen, dass hier To-

leranz enthalten ist. Die zentimetergenaue Festlegung erfolgt in der Ausführungspla-

nung. 

In den Tabellen in Kapitel 5.4.1 - 5.4.3 sind zudem nicht alle transparenten Elemente 

aufgeführt. Die dort enthaltene Darstellung stellt den Kompromiss aus Übersichtlich-

keit und Detailgenauigkeit dar, um einen ersten Überblick zu ermöglichen und die 

wesentlichen Bereiche der Teiltransparenz sofort zu erkennen. Die Details sind dann 

der Anlage 8.21 zu entnehmen. 

5. Stellungnahme vom 21.12.2020, Az. 13432/2019 TSC/evke 
Wir nehmen Bezug auf das Schreiben der Regierung von Oberfranken vom 
18.11.2020 im laufenden Planfeststellungsverfahren und dürfen hierzu, vor allem 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 414 von 933 
 
 
 

aber zu der übersandten Stellungnahme der DB Netz AG zu den unsererseits für die 
Gemeinde Strullendorf erhobenen Einwendungen Folgendes vortragen: 

1. Zu unserer Einwendung Ziff. 2.2. unseres Schreibens vom 28.07.2020 (neue 
Aus-gleichsfläche auf den gemeindlichen Grundstücken FINrn. 1365 (vollständig) und 
1354 (teilweise) bringt die DB Netz AG vor, die Plandarstellung der zweiten Planän-
derung hinsichtlich der LBP Maßnahme M 5.2 CEF und der dafür dargestellte Grund-
erwerb sei falsch und würde in der finalen Genehmigungstektur berichtigt. 

Wir wollen nachmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Gemeinde Strullendorf 
davon ausgeht, dass ihre genannten Grundstücke nur flächengleich für die vorgese-
hene frühere Biotopfläche auf den Grundstücken FINrn. 1738, 1739 und 1740 in An-
spruch genommen werden. 

2. Hinsichtlich der baulichen Ausführung der Straßenüberführung im Verlauf der 
„Südanbindung" der Gemeinde Strullendorf ist uns und der Gemeinde Strullendorf die 
Äußerung der DB Netz AG nicht verständlich. Es trifft zwar zu, dass In der Begrün-
dung zum Bebauungsplan „Südanbindung" - irrtümlich - von einer Errichtung der Brü-
cke durch die Gemeinde Strullendorf die Rede ist. Die Begründung zum Bebauungs-
plan legt die Vorhabenträgerschaft aber sicherlich nicht fest und kann dies aus 
Rechtsgründen auch gar nicht festlegen. Aus den geführten Gesprächen ist der DB 
Netz AG durchwegs bekannt, dass die Gemeinde Strullendorf auf eine Ausführung 
durch den Vorhabenträ-ger größten Wert legt. Unter Berücksichtigung der aktuellen 
Kostenverteilung gemäß § 13 Abs. 2 EKrG wäre eine Ausführung durch die Gemein-
de Strullendorf noch weniger nachvollziehbar. 

Die DB Netz AG bringt weiter vor, in ihrem Schreiben vom 23.08.2019 habe sie aus-
führlich dargelegt, warum aus Sicht der Bahn nur eine nachlaufende Realisierung in 
Frage komme und, dass die Gründe hierfür alleine im Verantwortungsbereich der 
Gemeinde Strullendorf lägen, Sofern diese Gründe durch die Gemeinde Strullendorf 
behoben würden, werde sich der Vorhabenträger selbstverständlich mit den neuen 
Gegebenheiten auseinandersetzen.  

Insbesondere diese Ausführungen sind nicht verständlich. Das genannte Schreiben 
der DB Netz AG vom 23.08.2019 ist alles andere als ausführlich. Die zum eisenbahn-
rechtlichen Vorhaben nachlaufende Ausführung wird darin alleine mit der Bemerkung 
unterstellt, der von der Gemeinde Strullendorf beabsichtigte Ausführungstermin des 
Bauwerks sei nicht bekannt. Zwischen den Parteien ist ohnehin noch eine Kreu-
zungsvereinbarung abzuschließen und die Festlegung des Ausführungstermines 
kann ohne Frage so erfolgen, dass das nachvollziehbare Interesse der Gemeinde 
Strullendorf - Errichtung der Brücke im Verlauf der Südanbindung durch den Vorha-
benträger - ohne jeden Nachteil für den Vorhabenträger umgesetzt werden kann. Die 
Gemeinde Strullendorf geht jedenfalls gegenwärtig auch nicht von einer vorlaufenden 
Ausführung der Straßenbaumaßnahme aus, sondern einer Ausführung im Zuge der 
Ausführung des eisenbahnrechtlichen Vorhabens. Eine Änderung hieran mag sich 
höchstens dann ergeben, wenn der Fortgang des Vorhabens in ähnlichen zeitlichen 
Perspektiven erfolgt wie bisher.  

An dieser Stelle sei auch bemerkt, dass jedenfalls zu diesem Punkt ein Erörterungs-
termin durchaus Sinn macht und geeignet wäre, ein einvernehmliches Ergebnis zu 
erzielen. 

3. Was die Einwände der Gemeinde Strullendorf in Bezug auf die konkrete Verfah-
rensführung und deren Auswirkungen auf insbesondere die Thematik Schallschutz 
anbelangt (Ziffer 3. und 4. unseres Schreibens vom 28.07.2020) gehen auch wir da-
von aus, dass eine Annährung der gegensätzlichen Standpunkte nicht realistisch ist 
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und die damit verbundenen Rechtsfragen von der Planfeststellungsbehörde oder 
wohl nachlaufend der Verwaltungsgerichtsbarkeit geklärt werden müssen. An dieser 
Stelle sei hierzu deshalb lediglich bemerkt: 

Das von der DB Netz AG angeführte Urteil des BVerwG vom 27.10.2000, 4 A 18.99, 
ist nicht geeignet, unsere Einwände gegen die Anwendbarkeit von § 73 Abs. 8 VwVfG 
auszuräumen. Inhaltlich zieht das BVerwG darin keine anderen Grenzen für den An-
wendungsbereich von § 73 Abs. 8 VwVfG als in unserem Einwendungsschreiben 
vorgetragen. Hinsichtlich des tatsächlichen Sachverhaltes sind die Vorhabensände-
rungen in dem vom BVerwG mit Urteil vom 27.10.2000 entschiedenen Fall in keinster 
Weise vergleichbar mit den vorliegend gegebenen Vorhabensänderungen; wir neh-
men hierzu nochmals ausdrücklich Bezug auf unseren diesbezüglichen Vortrag im 
Einwendungs-schreibens vom 28.07.2020. 

Auch die Entscheidung des BVerwG vom 06.09.2018, 3 A 15.15, ist aus den von uns 
dargelegten Gründen nicht geeignet, die Beurteilung des Schalls durch Schienen-
ver-kehr nach der bis zum 31.12.2014 gegoltenen alten Rechtslage zu begründen; 
wir nehmen hierzu Bezug auf Rn. 33 dieser Entscheidung und die für den dortigen 
Fall maßgebliche Tatsache, dass die dortige Bekanntmachung der erneuten öffentli-
chen Aus-legung vor dem 31.12.2014 erfolgt war - vorliegend erfolgte diese Be-
kanntmachung für die wesentliche, die Identität des Vorhabens betreffende erste 
Planänderung hingegen eindeutig nach diesem Stichtag. 

4. Auch hinsichtlich der Einstufung der Gebietsqualität für den Bereich nordwest-
lich der Bahnhofstraße halten wir unsere bisherigen Einwendungen ausdrücklich auf-
recht Der DB Netz AG ist zuzustimmen, dass die unbebaute Fläche auf Grundstück 
FINr. 2071 und der Bewuchs auf den FINrn. 2176 und 2174/1 eine Zäsur bilden und 
die Bebauung zwischen Bahnhofstraße und Haselhofstraße somit nicht insgesamt 
betrachtet werden kann. Für den Bereich nördlich der Bahnhofstraße führt die DB 
Netz AG mit einer Gast-stätte, Friseur- und Kosmetiksalon und einem Handwerksbe-
trieb keine Nutzungen an, die unter Berücksichtigung der weit überwiegenden Wohn-
bebauung geeignet wären, eine Mischgebietsqualität zu begründen. Dann ist aber 
auch die angeführte Tankstelle an der Bamberger Straße nicht geeignet, alleine die-
sem gesamten Bereich den Stem-pel eines Mischgebietes aufzudrücken. Hinzu 
kommt, dass die genannte Tankstelle gerade östlich an die unbebaute Fläche an-
schließt und auch deshalb nicht zur maß-geblichen Umgebung zur Bestimmung der 
Gebietsqualität für den Bereich nördlich der Bahnhofstraße zählt. 

5. Zu unseren Einwänden gemäß Ziffer 5.2. des Schreibens vom 28.07.2020 sei 
bemerkt, dass insoweit ein unmittelbarer rechtlicher Zusammenhang zu dem Streit-
punkt zu § 73 Abs. 8 VwVfG besteht. 

Die geforderte Verlängerung der Schallschutzwände im Süden von Strullendorf ist 
aus Sicht der Gemeinde Strullendorf unverzichtbar, um die mit Aufstellungsbeschluss 
vom 24.06.2014 begonnene Planung zum Bebauungsplan „Straßäcker und Gewer-
begebiet Schleifweg" für den Bereich zwischen der (künftigen) Südanbindung und der 
Industrie-straße bzw. dem Auweg fortsetzen zu können. Dieser hinreichend konkre-
ten Planung der Gemeinde Strullendorf kommt zeitliche Priorität zu, wenn man rich-
tigerweise auf die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung der ersten Planände-
rung des Vorhabenträgers abstellt. Mit bauleitplanerischen Mitteln in dem Bebau-
ungsplanverfahren kann kein Schallschutz erreicht werden, der insbesondere wäh-
rend der Nachtzeit gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet. Dies ist nur durch 
Schallschutzwände unmittelbar an der Quelle des Lärms, also entlang der Schienen-
wege möglich. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 416 von 933 
 
 
 

Entscheidung 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Der Einwand wurde in den Tekturunterlagen 

berücksichtigt.  

 

Zu 2. 

Wie bereits in den vorangegangenen Entscheidungen erläutert, liegt die bauliche und 

zeitliche Umsetzung des inzwischen rechtskräftigen Bebauungsplanes in der Verant-

wortung der Gemeinde Strullendorf und ist nicht Gegenstand des Planfeststellungs-

verfahrens. Der Bau einer zweiten vollverkehrsfähigen Eisenbahnüberführung dient 

nicht zur Bewältigung eines anders nicht lösbaren planrechtlichen Konflikts aus der 

Ausbauplanung, denn die Anbindung des Gewerbegebietes ist auch ohne den Bahn-

übergang Stockweg über den Nordring sichergestellt. Die dadurch entstehenden 

Umwege sind zumutbar und damit hinzunehmen. 

Sollte die Rückäußerung der Vorhabenträger im Erörterungstermin als eine Zusage 

zum Bau der Brücke zu verstehen sein, so wird diese Zusage im Rahmen der Plan-

feststellung ausdrücklich nicht mit planfestgestellt. Insofern findet die Auflage unter 

Ziffer A.4.14.4 hierauf keine Anwendung.  

 

Zu 3 bis 5 

Es wird auf die diesbezüglichen vorangegangenen Entscheidungen verwiesen. 

B.4.5.4 Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim 

1. Stellungnahme vom 03.03.1997, Az. 850 
Die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim ist grundsätzlich der Auffassung, dass es 
sich im Hinblick auf den Umfang der Maßnahme und die dadurch bewirkten grundle-
genden, tiefgreifenden Veränderungen nicht um eine Ausbau-, sondern um eine 
Neubaustrecke handelt. Eine finanzielle Beteiligung der Verwaltungsgemeinschaft 
Buttenheim scheidet deshalb von vornherein aus. 

Die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim begrüßt grundsätzlich Maßnahmen, die 
das Zusammenwachsen der alten und neuen Bundesländer fördern und die Verlage-
rung des Personen- und Güterfernverkehrs von der Straße auf die Schiene bewirken. 
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Wegen nachhaltiger Beeinträchtigungen und negativer Auswirkungen auf die Ent-
wässerungsanlage der Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim, lehnt die Gemein-
schaftsversammlung die Planungen in der vorgelegten Form jedoch ab.  

1. Festgestellt wurde, dass die Pläne in den Planfeststellungsunterlagen im Maß-
stab 1:1000 nicht mit den bereits seit mehreren Jahren geforderten Festlegungen der 
Verwaltungsgemeinschaft übereinstimmen. Im Maßstab 1:500 jedoch stimmen die 
Planunterlagen mit der Bauwerksbeschreibung und den Forderungen eines freien 
Gefälles der Entwässerungsleitung überein. In der Baubeschreibung, unter fortlau-
fender Nummer 105 ff des Bauwerksverzeichnisses, sind die Forderungen der Ver-
waltungsgemeinschaft hinsichtlich des freien Gefälles der Abwasserleitungen berück-
sichtigt. Die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim hat in der Vergangenheit immer 
klargestellt, dass das Abwasser des Hauptsammlers der unter der schienengleichen 
Bahnüberquerung verlegt ist, weiterhin in freies Gelände laufen muss. Durch den ge-
planten Bau der Unterführung Jurastraße ist eine Ausspaltung des Abwasserhaupt-
kanals in zwei Äste, einen nördlichen und einen südlichen, die am Bauwerk parallel 
vorbeigeführt werden müssen, notwendig. Anders ist eine Fortführung des freien Ge-
fälles nicht möglich. Aus der Bauwerksbeschreibung ist zu entnehmen, dass eine sol-
che Leitungsführung gewählt werden soll. Aus den Planzeichnungen M 1:1000 jedoch 
geht hervor, dass der Hauptsammler Gotenstraße, von Norden kommend, direkt un-
ter der Unterführung durchgeführt werden soll, auf ein zentral unter dem Mittelbahn-
steig liegendes Pumpwerk. Auf dieses Pumpwerk soll gleichzeitig der Hauptsammler, 
von Buttenheim kommend sowie der Hauptsammler der Straße am Bahnhof geführt 
werden. Dies hätte. zur Folge, dass mit diesem zentralen Pumpwerk das gesamte 
Abwasser der Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim gehoben werden müsste. 

Dies hätte eine noch nicht überschaubare, nicht tragbare Betriebskostenlast für die 
VG Buttenheim zur Folge. In diesem Punk also weichen Plan M 1:1000 und Baube-
schreibung absolut voneinander ab. 

2. Grundsätzliche Bedenken an dem Kreuzungspunkt Jurastraße, zwischen Bahn-
linie und Abwassernetz, ergeben sich wie folgt. 

2.1 Die PDBE vertritt in den Planfeststellungsunterlagen die Auffassung, dass die 
Kosten für die Umverlagerung des Kanals, der unter dem schienengleichen Bahn-
übergang Altendorf liegt, alleine vom Zweckverband zur Abwasserbeseitigung auf-
grund einer Vereinbarung aus den Jahren 1963 und 1964 getragen werden müssen 
(Bauwerksverzeichnis 105. 105.1, 105.2, 105.3). Keinerlei Aussagen darüber ist ge-
troffen, wie hoch die Kosten der Umlegung des Kanals zu veranschlagen sind. Nach 
mündlicher Aussage der PDBE ergeben sich voraussichtlich Investitionskosten von 
900.000,- DM. 

Des Weiteren wird keine Aussage über erhöhte Betriebskosten für z. B. doppelte 
Reinigungskosten in diesem Kanalabschnitt durch getrennte Leitungsführung oder 
evtl. Pumpkosten, gemacht. 

Die Aussagen des Bauwerksverzeichnisses sind falsch. Der Zweckverband zur Ab-
wasserbeseitigung Buttenheim – Altendorf besteht nicht mehr. Trägerin des Abwas-
sernetzes ist nunmehr die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim, mit der jedoch kei-
ne Vereinbarung geschlossen wurde. 

Die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim steht auf dem Standpunkt, dass von der 
getroffenen Vereinbarung die Umbaumaßnahme nicht erfasst sein kann. 

Beteiligte an der Kreuzungsmaßnahme sind in diesem Fall die Deutsche Bahn AG, 
die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat Bayern für die Staatsstraße 2260. 
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Unter der der Kanal verlegt worden ist. Zum Zeitpunkt der Baumaßnahme ist die 
Straße noch Staatsstraße. 

Die Umstufung kann frühestens erst nach Abschluss der geplanten Maßnahmen und 
Betriebsübernahme folgen, damit ist die Verwaltungsgemeinschaft nicht Kreuzungs-
beteiligter und hat auch keine Kosten zu übernehmen. 

Grundsätzlich spricht der Vertrag mit der Deutschen Bahn von „Änderungen an den 
Bahnanlagen“. Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen Hinzubau einer neuen 
Bahnstrecke. Durch die Bezeichnung im Vertrag „An den Bahnanlagen“ sind diese 
räumlich genau festgelegt. Das hier zu erstellende Bauwerk einer Unterführung sowie 
die Verlegung eines zusätzlichen Gleises geht weit über eine sogenannte Änderung 
an den Bahnanlagen hinaus. Außerdem geht die Vereinbarung von dem unter den 
Bahnanlagen verlegten Kanal aus. Im Falle der Verwirklichung der Baumaßnahme 
könnte jedoch nicht mehr von einem Kanal, sondern mindestens zwei getrennten Ka-
nalleitungen die Rede sein. 

Die beschriebene Abwassermaßnahme ist daher eindeutig kreuzungsbedingt und in 
entsprechende Kreuzungsvereinbarungen aufzunehemen. Dabei ist die Verwaltungs-
gemeinschaft allerdings nicht Vertragspartner, sondern wie o. g. der Freistaat Bayern 
für die Staatsstraße 2260. Schließlich verursacht die Tieferlegung und der Umbau ei-
ner Staatsstraße, nämlich der St 2260, die notwendigen Kanalauswechslungen. Laut 
Eisenbahnkreuzungsgesetz und Eisenbahnkreuzungsverordnung zählen zu kreu-
zungsbedingten Maßnahmen eindeutig die zur Baumaßnahme notwendigen Kanal-
auswechslungen. 

Als Beispiel hierfür kann die Maßnahme der BÜ-Beseitigung an der Kreisstraße BA 
27 im Markt Hirscheid in den Jahren 1985 – 1988 dienen. Auch hier hatte der Markt 
Hirschaid als Träger des Abwassernetzes eine Vereinbarung mit der DB. Zu den Kos-
ten der Verlegung des Kanals wurde er jedoch nicht herangezogen, da diese Arbeiten 
kreuzungsbedingt in die Kreuzungsvereinbarung zwischen Straßenbaulastträger 
Landkreis Bamberg, DB und Bundesrepublik Deutschland mit einbezogen wurden. 
Die hier vorliegende Maßnahme entspricht den damals getroffenen Regelungen. 

Auch die Mehrkosten aus der kreuzungsbedingten doppelten Leitungsführung, größe-
ren Dimensionen, Hebeanlagen und dergleichen zählten zur Kreuzungsmasse. 

Die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim stellt sich auf den Standpunkt, dass von 
den notwendigen Kanalumlegungsmaßnahmen keine Kosten zu übernehmen sind. 

2.2 Sollte jedoch aus nicht ersichtlichen Gründen nicht der Freistaat Bayern, son-
dern die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim Kreuzungsbeteiligte sein, ist trotzdem 
die Vereinbarung aus den 60iger Jahren nicht einschlägig. 

Der Begriff „Bahnanlagen“ meint eindeutig die zum Zeitpunkt der Vereinbarung be-
stehenden Bahnanlagen, die räumlich genau definiert und auf ein Gleispaar einge-
grenzt sind. Es kann also bei der Ausbaustrecke nicht um bloße Änderung der Bahn-
anlagen, sondern um eine weit über den Begriff Änderung hinausgehende Baumaß-
nahme handeln, die nicht mehr vom gestattungsvertrag erfasst wird. Auch hier wäre 
dann eindeutig das Eisenbahnkreuzungsgesetz und vor allem die Eisenbahnkreu-
zungsverordnung anzuwenden, nach der die Kosten zu dritteln sind. 

In diesem Fall jedoch ist das Kommunaldrittel der Verwaltungsgemeinschaft über 
GVFG-Mittel zu fördern. Nach Aussage des Wasserwirtschaftsamtes Bamberg, als 
zuschussbewilligende Stelle für Abwassermaßnahmen nach FAG, kommt diese För-
derung nicht in Betracht, sondern nur die Förderung nach GVFG. 
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Die Unterhaltskosten für die doppelte Kanalführung (Kamerabefahrung, regelmäßige 
Kanalspülung, evtl. Reparaturmaßnahmen) müssen von den Kreuzungsbeteiligten 
zum Zeitpunkt des Baus (DB, Bundesrepublik Deutschland und Freistatt Bayern) ab-
gelöst werden. Die Beteiligten müssen nach dem neusten Stand der technischen 
Entwicklung erforderlichen Standard herstellen und garantieren. Diese Forderung der 
Verwaltungsgemeinschaft ist bei einem so hochsensiblen Projekt unbedingt in den 
Planfeststellungsbeschluss mit aufzunehmen. 

2.3 In den Planfeststellungsunterlagen ist aufgeführt, dass das in der Grundwas-
serwanne der zu erstellenden Unterführung gesammelte Niederschlagswasser über 
den öffentlichen Kanal abgeleitet werden soll (Anlage 15.1 Seiten 8 u. und 9, Bau-
werksverzeichnis Nr. 122). Bei dem anfallenden Niederschlagswasser handelt es sich 
um reines Oberflächenwasser, das der Kläranlage zugeführt werden würde. Um das 
anfallende Oberflächenwasser auf das Niveau des Kanalnetzes zu bringen, ist zu-
sätzlich ein Hebewerk notwendig, das mit Sicherheit immense Betriebskosten verur-
sachen wird. Von der Planungsgesellschaft wurde zudem nicht geprüft, ob die ablei-
tende Rohrdimension groß genug bemessen ist, um das zusätzliche Wasser aufneh-
men zu können. Desgleichen könnte sich eine Dimensionsverschiebung des Regen-
rückhaltebeckens Altendorf ergeben, die ansonsten nicht entstehen würde. Diese 
Punkte sind in den Planfeststellungsunterlagen nicht untersucht worden. Ebenso 
wurde von der Planungsgesellschaft nicht beachtet, dass die Verwaltungsgemein-
schaft Trägerin des Abwassernetzes ist, und nicht die Gemeinde Altendorf. 

Sollten am Bauwerk Unterführung Jurastraße ständige Pumpkosten entstehen, durch 
beispielsweise Undichtigkeiten der Grundwasserwanne, was sicherlich nicht ganz 
auszuschließen ist, würde dieses Wasser als sogenanntes Fremdwasser in das Ka-
nalnetz eingeleitet werden. Dies wiederum führt zu einer erhöhten Abwassergabe, mit 
der die Verwaltungsgemeinschaft belegt wird. Die Verwaltungsgemeinschaft Butten-
heim muss diese erhöhte Abwassergabe wiederum über Gebühren an ihre Bürger 
abwälzen. Ein insgesamt untragbarer Zustand. 

Weiterhin spricht gegen diesen Planungsvorschlag, dass die Verwaltungsgemein-
schaft Buttenheim sich mit aufwendigen Maßnahmen durch Regenrückhalte-, Durch-
laufbecken usw. bemüht, das Kanalnetz, vor allem im Bereich Altendorf, zu entlasten. 
So wird derzeit der vorzeitige Baubeginn für die sogenannte Regenentlastung But-
tenheim-Nord durch das Wasserwirtschaftsamt geprüft, die Planungen für ein weite-
res Regenrückhaltebecken an der Gemarkungsgrenze Altendorf sind fast abge-
schlossen. Gleichzeitig wird die Leistungsfähigkeit des Regenüberlaufbeckens in 
Altendorf überprüft. Das Kanalnetz natürlich auch im westlichen Bereichs Altendorfs 
ist gemäß Richtlinien der Wasserwirtschaft dimensionier. Die o. g. Entlastungsmaß-
nahmen dienen ebenso dem Zweck, diese Vorgabe einzuhalten. Dabei konnte die 
Maßnahme, wie die von der PBDE geplant, natürlich nicht berücksichtigt werden. 
Konsequenterweise ist daher zu befürchten, dass durch zusätzlich abgeleitete Ober-
flächenwasser eine häufigere Überstauung des westlichen kanalnetz Altendorf auf-
tritt. Das bedeutet eine nicht hinnehmbare Belastung für die Bürger und widerspricht 
einer ordnungsgemäßen und vorgeschriebenen Dimensionierung des Kanalnetzes. 
Alle dies Maßnahmen der Verwaltungsgemeinschaft würden durch die im Planfest-
stellungsverfahren von der PDBE vorgeschlagenen Maßnahmen der Aufnahme des 
Oberflächenwassers in den Kanal ad absurdum geführt. Hier ist dringend eine andere 
Lösungsmöglichkeit zu suchen.  

In den Planfeststellungsunterlagen fehlen insbesondere die wesentlichen Angaben, 
um die Konsequenzen aus den vorgesehenen Maßnahmen für die Verwaltungsge-
meinschaft als Träger des Abwassernetzes überhaupt beurteilen zu können. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 420 von 933 
 
 
 

So stellen sich die Fragen: 

• Welches Einzugsgebiet für die zu pumpende Menge wurde angenommen (Ein-
zugsfläche)? 

• Welche Regenhäufigkeit und –menge wurde angenommen? 

• Wie genau soll das Bauwerk entwässert werden. 

• Wie ist das Hebewerk konstruiert? 

- Vorschaltung eines Puffers, eines Regenrückhaltebeckens? 

- Anzahl der Pumpen? 

- Größe/Leistungsfähigkeit der Pumpen? 

• Wie erfolgt die Einleitung in den Kanal? 

Aus all diesen Gründen bietet sich an, nicht den Entwässerungskanal der Verwal-
tungsgemeinschaft, sondern ein Grabensystem als Vorfluter zu nutzen. Die Bau-
werksentwässerung könnte z. B. über einen zwischengeschalteten Sandfang und 
Regenrückhaltebecken in ein Grabensystem erfolgen.  

Eine Einleitung in den Deichsenbach kommt nicht in Frage. 

Eine Einleitung in den Mischwasserkanal der Verwaltungsgemeinschaft, über die bis-
herige Menge (Stand März 1197) hinaus, wird jedenfalls nicht akzeptiert und insoweit 
ein Einleitungsverbot ausgesprochen. 

2.4 In den Planfeststellungsunterlagen wird ganz lapidar davon gesprochen, das 
die Bahnanlagen über Sickerschlitz, Rigolen usw. entwässert werden. Aus Bodengut-
achten, die für die Altendorfer Baugebiete angefertigt wurden, sowie eigene Erfah-
rungen durch Baumaßnahmen, ist bekannt, dass das Gelände, in das die Versicke-
rung eingebracht werden soll, durchaus inhomogen ist. So schiebt sich teilweise 
Lehmboden übereinen sandigen kiesigen Untergrund, so dass das Versickern an etli-
chen Stellen nicht möglich sein dürfte. Die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim 
weist deshalb darauf hin, dass sie keine auf Bahnanlagen entstehendes Abwasser 
oder Oberflächenwasser aufnehmen kann und wird. Auch die Gemeinde Altendorf hat 
immer wieder darauf hingewiesen, dass vor allem der Deichsenbach und der Müh-
lenbach im Bereich der Gemeinde Altendorf, die extrem hochwasserbelastet sind, 
nicht mit auf Bahngrund entstehenden Oberflächenwasser beaufschlagt werden dür-
fen. Diese Forderung wird nicht ohne Grund aufgestellt worden. So sind in den Jah-
ren seit 1991 jeweils jährlich mindestens 1-2 mal schwerste Überschwemmungen in 
Altendorf, verursacht durch den Deichsenbach, aufgetreten. Aus den Planunterlagen, 
z. B. Anlage 4 Blatt 4 Maßstab M 1:1000, geht eindeutig hervor, dass trotz der ange-
spannten Hochwassersituation Oberflächenwasser über Bahnseitengräben dem 
Deichselbach und dem Mühlbach zugeführt werden soll. Daher erhebt die Verwal-
tungsgemeinschaft nochmals Einwendungen gegen diese Art der Entwässerung. Die 
Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim fordert deshalb grundsätzlich schadlose Versi-
ckerung und den Nachweis, dass die Versickerung wie angegeben auf Dauer funktio-
niert und Angaben darüber, welche Unterhaltungsmaßnahmen auf Kosten der Bahn 
für die Abwasserbeseitigung geplant sind. 

2.5. Durch die geplante Höhe der Unterführung, mit einer lichten Höhe von 2,70 m, 
ist es mit· den modernen vorhandenen landwirtschaftlichen Fahrzeugen nicht mög-
lich, die Unterführung zu passieren. 
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Die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim verwertet ihren Klärschlamm momentan 
und auch zukünftig rein landwirtschaftlich. Die Verwertung wird ausschließlich von in 
der Umgebung, hauptsächlich Buttenheim, ansässigen Landwirten durchgeführt. 
Durch die knappe Höhendimensionierung der Unterführung könnten die bisherigen 
Fahrstrecken und Fahrzeiten bei weitem nicht mehr eingehalten werden, da ein Um-
weg über die Staatsstraße 2960 im Süden Altendorfs sowie die verlängerte Brückner-
straße (Bamberger Weg), um wieder auf die Staatsstraße 2960 zu kommen, von 
mindestens 1,6 km pro einfacher Fahrt erforderlich ist. Pro Klärschlammtransportfahrt 
bedeutet das eine Mehrstrecke von 3,2 km, die, wenn sie von den Landwirten über-
haupt akzeptiert wird, zu erheblichen Mehrkosten in der Klärschlammverwertung fuh-
ren wird. Sollten die Landwirte die Umwegstrecke doch nicht akzeptieren und die 
landwirtschaftliche Ausbringung des Klärschlammes· einstellen, müsste sich die Ver-
waltungsgemeinschaft Buttenheim, wie andere Gemeinden auch, einer ökologisch to-
tal unsinnigen und absolut überteuerten (10-fache Kosten) Klärschlammentsorgung 
auf andere Art und Weise anschließen, obwohl der Klärschlamm der Kläranlage 
Altendorf der Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim besten Dünger darstellt. 

Nach Meinung der Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim kann diese Gebührenmehr-
belastung ebenso nicht den Bürgern aufgelastet werden. Die Verwaltungsgemein-
schaft Buttenheim fordert deshalb die Berücksichtigung der notwendigen landwirt-
schaftlichen Fahrten für die Belange der Verwaltungsgemeinschaft bei der Durch-
fahrtshöhe der Unterführung. 

3. Die technische Überprüfung der neu zu erstellenden Abwasserleitungen, im Be-
reich der Bahnunterführung Jurastraße (Bauwerksverzeichnis Nummern 105, 105.1, 
105.2 und·105.3), ergab folgendes: 

3.1 Der Anschluss der nördlichen Leitung erfolgt an den vorhandenen Schacht 373; 
Der Anschluss dieser Leitung an den Schacht 386 ist nicht erforderlich, wenn vorher 
die Querung der Jurastraße erfolgt. 

3.2. Die Querung der neuen Straße „Am Bahnhof“ durch die Leitung Bauwerksver-
zeichnis Nr. 105.1 ist so, wie im Plan dargestellt, nicht möglich, da die Überdeckung 
nur maximal 85 cm beträgt. Durch Verlegung der Leitung um einige Meter Richtung 
Süden lässt sich dies beheben. 

3.3. Die Leitung kann hier außerhalb der Straßenflächen der Straße „Am Bahnhof“ 
auf ca. 40 m Länge verlegt werden, um dann das DB-Gelände zu queren. 

3.4. Sofern die lichte Höhe der neuen Eisenbahnbrücke Altendorf um 0,5 m auf 
3,20 m sinnvollerweise vergrößert wird, verlängert sich die erforderliche Grundwas-
serwanne um ca. 8,50 m je Richtung, bei Beibehaltung der Längsneigung von 6 %, 
und würde dadurch auch in die Straße „Am Bahnhof“ hineinreichen. Die geplante Ka-
nalkreuzung würde dann innerhalb des Wannenbereichs liegen. Dies darf aus Grün-
den der. Späteren Unterhaltsminimierung nicht geschehen. Abwasseranlagen sollten 
möglichst außerhalb der Grundwasserwanne liegen, um frei zugänglich zu sein. 

4. Die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim unterstützt die Forderungen der Ge-
meinde Altendorf und des Marktes Buttenheim soweit sie der oben genannten Stel-
lungnahme und den Interessen der Verwaltungsgemeinschaft nicht widersprechen. 

Zusammenfassend hält die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim fest, dass sie nicht 
verpflichtet ist, die Kosten für die Bahnübergangsbeseitigungsmaßnahme für die 
Entwässerungsanlagen alleine zu tragen. Die Umverlegung der Kanäle gehört zur 
Kreuzungsmasse. Die Verwaltungsgemeinschaft ist jedoch nicht Kreuzungsbeteiligte. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 422 von 933 
 
 
 

Die vorgebrachten Einwendungen und Forderungen bzgl. der technischen Details 
und, der geplanten Entwässerungslösung für die Grundwasserwanne bitten wir zu 
beachten und in den Planfeststellungsbeschluss mit aufzunehmen. 

 

Entscheidung 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Einwendung 

bezieht sich ausschließlich auf die Gestaltung der Unterlagen von 1997. 

Zu den benannten Leitungen wurden zwischenzeitlich mit dem Abwasserzweckver-

band Buttenheim (Rechtsnachfolger in Bezug auf die Leitungen - der Verwaltungs-

gemeinschaft Buttenheim) eine Leitungsvereinbarung (28.08.2020) unterzeichnet. 

 

Zu 2.1 und 2.2 

Die Forderungen betreffen bestehende oder künftig zu schließende Vertragsgestal-

tung (Kostentragung) zwischen den Vorhabenträgern und der Verwaltungsgemein-

schaft Buttenheim bzw. des Abwasserzweckverbandes und sind nicht Gegenstand 

des Planfeststellungsverfahrens.  

 

Zu 2.3. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Kritikpunkte 

wurden zwischenzeitlich mit dem Abwasserzweckverband Buttenheim (Rechtsnach-

folger in Bezug auf die Leitungen - der Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim) in der 

Leitungsvereinbarung vom 28.08.2020 bzw. in der Kreuzungsvereinbarung mit der 

Gemeinde Altendorf abgestimmt. 

 

Zu 2.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Mit Tektur vom 

11.05.2021 wurde die Entwässerung umgeplant. Es erfolgt keine Einleitung in den 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 423 von 933 
 
 
 

Deichselbach, eine die Einleitung in den Möstenbach ist bereits mit der 1. Planände-

rung entfallen. 

 

Zu 2.5 

Eine Aufweitung der Straßenüberführung ist nicht veranlasst, da es sich hier um eine 

Fuß- und Radwegeverbindung handelt, die nur auf Verlangen der Gemeinde Alten-

dorf auf eine eingeschränkte kraftfahrzeugfähige Lösung (lichte Höhe von 3,20 m) 

erweitert wurde. 

Als Ersatzmaßnahme für die Bahnübergangsbeseitigung ist die Straßenführung über 

die St 2260 vorgesehen. Der Verkehr, der vorher über den Bahnübergang abgewi-

ckelt worden ist, wird zukünftig grundsätzlich über die neue Straßenführung abgewi-

ckelt. Ein Anspruch auf eine besonders günstige Verkehrsverbindung besteht nicht. 

 

Zu 3. 

Die Forderungen betreffen bestehende oder künftig zu schließende Vertragsgestal-

tung zwischen den Vorhabenträgern und der Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim 

bzw. des Abwasserzweckverbandes und sind nicht Gegenstand des Planfeststel-

lungsverfahrens.  

 

Zu 4. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich der Forderung bezüglich 

der Grundwasserwanne wird auf Punkt 2.3 verwiesen. 

B.4.5.5 Markt Buttenheim 

1. Stellungnahme vom 03.03.1997, AZ. 850 
Zu der o.g. Planfeststellungsmaßnahme gibt der Markt Buttenheim folgende Stel-
lungnahme ab und erhebt folgende Einwendungen und Forderungen: 

Bei dem vorliegenden o.g. Projekt handelt es sich nach Auffassung des Marktes But-
tenheim grundsätzlich nicht um eine Ausbau-, sondern um eine Neubaustrecke. Der 
Umfang der Maßnahmen und die dadurch bewirkten grundlegenden, tiefgreifenden 
Veränderungen rechtfertigen es nicht, hier von einer Ausbaustrecke zu sprechen. Ei-
ne finanzielle Beteiligung des Marktes Buttenheim scheidet somit aus. 
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Der Markt Buttenheim begrüßt grundsätzlich alle Maßnahmen, die das Zusammen-
wachsen der alten und neuen Bundesländer fördern. Das o.g. Planungsprojekt fördert 
die Verlagerung des Personen- und Güterfernverkehrs von der Straße auf die Schie-
ne. 

Der Markt Buttenheim begrüßt insbesondere die gegenüber dem Raumordnungsver-
fahren geänderte Anschlussstelle Buttenheim der BAB A73. Gemäß Forderung des 
Marktes Buttenheim im Raumordnungsverfahren wurde der Neubau der Anschluss-
stelle in den südöstlichen Quadranten verlegt. 

Der Markt Buttenheim sieht ebenso seine Forderung nach einer Aufrechterhaltung 
des Haltepunktes Altendorf für den Schienenpersonennahverkehr verwirklicht. Er for-
dert jedoch die Aufrechterhaltung der historischen Bezeichnung Bahnhof Buttenheim. 

Wegen nachhaltiger Beeinträchtigungen und negativer Auswirkungen auf die Pla-
nungshoheit und die Entwicklung des Marktes Buttenheim, lehnt der. Marktgemeinde-
rat die Planungen in der vorgelegten Form jedoch ab. 

1. Die Wirtschaftlichkeit der Strecke ist nicht nachgewiesen. Ein Wirtschaftlich-
keitsvergleich mit alternativen Trassen wurde nicht hinreichend angestellt. Wie sich 
bei der Anhörung zur Trasse im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages 
herausstellte, war die Prüfung von Vergleichstrassen nicht hinreichend. 

2. Der Ausbau der Trasse mit allen nach sich ziehenden und begleitenden Bau-
maßnahmen bedeutet einen erheblichen Eingriff in die verfassungsmäßig garantierte 
Planungshoheit der Kommune. Die Ausweisung neuer Wohngebiete wird beispiels-
weise wesentlich erschwert, da hier die einzuhaltenden Immissionsgrenzwerte stren-
ger sind, als die bei dem Ausbau der Schienenstrecke zu Grunde gelegten Grenzwer-
te. Die stark. Zunehmenden Emissionen, die von der ABS ausgehen, betreffen nicht 
nur den untersuchten Korridor entlang der Trasse, sondern wirken sich auch auf wei-
ter entfernte Wohngebiete des Marktes Buttenheim äußerst belastend aus. 

3. Durch die Bündelurig des Schienenverkehrs auf der Hauptstrecke Nürnberg - 
Bamberg wird das Verkehrsaufkommen bis zum Jahr 2010 auf ca. 450 Züge prog-
nostiziert. Das bedeutet, dass rechnerisch etwa alle 3 Minuten ein Zug ca. eine halbe 
Minute, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h die Gemeindebürger belästigt. 
Diese Maximierung des Zugaufkommens auf einer Strecke wird abgelehnt. Vielmehr 
wird gefordert, dass ein Teil der Güterzüge sinnvoller über andere Trassen geführt 
wird. 

4. Weiterhin ist zu befürchten, dass die von der Planungsgesellschaft prognosti-
zierten Zugfrequenzen noch erhöht werden. Da die Lärmschutzmaßnahmen aber auf 
die Prognose abgestellt sind, werden diese Maßnahmen nicht mehr ausreichen. Zu-
sätzliche Schallschutzvorkehrungen werden jedoch, wie zahlreiche Beispiele aus an-
deren Bereichen zeigen, (z.B. A 73 in Forchheim), nur schwer zu erreichen sein. 

5. Die von der Planungsgesellschaft prognostizierte deutliche Verbesserung der 
Schallsituation im Vergleich zu dem derzeitigen Zustand ergibt sich lediglich rein 
rechnerisch bei der Abstellung auf die Pegelwerte. Aufgrund der stark ansteigenden 
Zugfrequenzen wird sich eine starke zusätzliche Verlärmung und damit wesentliche 
Verschlechterung der Lärmsituation ergeben. Es wird darauf hingewiesen, dass be-
reits erhebliche Vorbelastungen durch die vorhandene A 73, die St 2244, die St 2960 
und die St 22] 0 gegeben sind. 

Weiterhin können die vorgelegten Pegelberechnungen die unabwägbaren Wind- und 
Witterungsverhältnissen nicht berücksichtigen. Die tatsächlichen Lärmeinwirkungen 
zeigen sich in der Regel erst nach Fertigstellung eines derartigen Projektes; zusätzli-
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cher Schallschutz ist dann kaum mehr durchsetzbar. Dies beweisen die Erfahrungen 
entlang der A 73. 

Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass die von der PB DE vorgelegten Be-
rechnungen nicht nachvollziehbar sind. Es ist aus den Unterlagen nicht erkennbar, ob 
alle in die Berechnungen einzubringenden Korrekturwerte, z.B. Brückenzuschläge. 
Reflexionen usw., berücksichtigt wurden. Des Weiteren muss festgestellt werden, 
dass das Ergebnis der landesplanerischen Beurteilung (Ziffer 1.2.1.2 und 1.2.1.3) 
zum Lärmschutz nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Dabei wurde angemerkt, 
dass der Verkehrslärm soweit abgemindert werden muss, dass Nachteile für die Be-
völkerung auszuschließen sind. Weiterhin wurde festgelegt, dass ein Bonus für das 
besonders gepflegte Gleis, wie in der vorliegenden Berechnung zugrunde gelegt, 
nicht angesetzt werden darf Die errechneten Beurteilungspegel sind deshalb um 
3 dB(A) zu erhöhen. 

Außerdem wird die Verlängerung der Lärmschutzwände auf östlicher und westlicher 
Seite in nördlicher und südlicher Richtung gefordert (s. beiliegende Stellungnahme 
des Marktes Buttenheim im Raumordnungsverfahren vom 21.05.1993). Dies ist min-
destens erforderlich im Süden bis zur SBR St 2960 und im Norden bis zum Durchlass 
Lindlesgraben, wenn nicht auf der gesamten Gemarkungslänge Altendorf. 

Bei den jetzigen Berechnungen gegenüber denen im Raumordnungsverfahren wur-
den andere bzw. abweichende Zugdaten, insbesondere im Hinblick auf die Zuglän-
gen, vor allem im Güterverkehr (z.B. von 720 m auf 500 m oder von 620 m auf 200 in) 
zugrunde gelegt. Auch wurde für den Schnellzugverkehr die Geschwindigkeit von 200 
km/h auf 160 km/h verringert sowie der Scheibenbremsanteil zum Großteil erhöht. 
Dies alles bewirkt eine Reduzierung der Emissionsmittellungspegel. Bringt man nach 
den gemäß § 3 der 16. BlmSchV - Verkehrslärmschutzverordnung - vom 12.06.1990 
für die Besonderheiten des Schienenverkehrs vorgesehenen Abschlag von 5 dB(A) in 
Ansatz, so summieren sich die gesamten Abschläge bzw. Reduzierungen durch ver-
änderte Zugdaten auf insgesamt 10 bis 11 dB(A). Dies wirkt sich unmittelbar auf die 
notwendigen aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen aus. Aus den vorliegen-
den Unterlagen ist jedoch nicht erkennbar, wie eine wirksame Kontrolle der abgeän-
derten Zugdaten aussehen soll. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass als erste 
Baumaßnahme mit der Errichtung der Außenwände begonnen wird, um für die nach-
folgenden Bauarbeiten bereits einen gewissen Schallschutz zu gewährleisten. 

Eine Ablehnung der Planfeststellung ist auch deshalb gerechtfertigt, weil das Bau-
werksverzeichnis unvollständig ist. Im Einzelnen sind folgende Korrekturen zu for-
dern: 

5.1. Es wurde nicht festgesetzt, dass die Lärmschutzwände und die Stützwände in 
deren Bereich hochabsorbierend ausgeführt werden. Mittelwände sind beidseitig 
hochabsorbierend auszuführen (z.B. Bauwerke Nr.: 11, 12.1, 12.2, 13 usw.). 

5.2. Es wurde nicht festgesetzt, dass die Brückenwiderlager und -pfeiler ebenfalls 
hochabsorbierend ausgeführt werden (z.B. Bauwerke Nr.: 64,65,66,67, 110, 122) 

5.3. Es wurde nicht festgesetzt, dass die Eisenbahnbrücken mit besonderen Maß-
nahmen auszuführen sind, z.B. Schottermatten, um eine Schallübertragung zu ver-
hindern. 

5.4. Es wurde nicht festgesetzt; dass im Bereich der Firma Brückner in Altendorf, wo 
vorhandene Gebäude den Schallschutz bilden, die Wände hochabsorbierend umzu-
rüsten sind. 
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Hier wird jedoch gefordert, dass auch im Bereich der Firma Brückner eine Lärm-
schutzwand errichtet wird, um den erforderlichen Schallschutz durch aktive Maßnah-
men zu erreichen. 

Dies ist auch erforderlich, um den Schallschutz bei einem geplanten Abbruch der Ge-
bäude sicherstellen zu können. 

5.5. Es wurden nur geringe Lärmschutzmaßnahmen für die baulichen Erweiterungs-
flächen in Erweiterungsgebieten Buttenheims vorgesehen. Für diese Flächen ist ein 
verbesserter Schutz vorzusehen, da sie im Flächennutzungsplan dargestellt sind. Ein 
erhöhter Schallschutz im Bereich des Bahnsteiges, in dem die Mittelschallschutzwand 
fehlt, könnte erreicht werden, indem hier die Außenwände auf 4 m erhöht werden. 
Evtl. würde sich auch anbieten, über dem Mittelbahnsteig, in ca. 2,50 m Höhe begin-
nend, eine Wand bis zur Maximalhöhe zu errichten. 

5.6. Das als besonders belästigend empfundene plötzliche An- oder Abschwellen des 
Schienenverkehrslärms am Ende oder Anfang von aktiven Lärmschutzmaßnahmen 
sollte durch ein längenneutrales Versetzen der Außenwände bzw. - wälle und durch 
treppenartig angelegte Anfangs- und Endpunkte der Wände in ein kontinuierlich an- 
oder abschwellendes Geräusch überrührt werden. 

5.7. Um einen verbesserten Schallschutz durch eine Verstetigung des Lärmes zu er-
reichen, ist die Lärmschutzwand auf der Nord- und Südseite (siehe Stellungnahme 
zum ROV a.a.o. zu verlängern. Der Markt Buttenheim ist nämlich besonders betroffen 
durch den Lärmeintrag aus Südwesten und Nordwesten, da das Regnitztal in einer 
Westwindzone liegt. 

6. Der Markt Buttenheim erhebt Einwendungen gegen die Abstufung der Staats-
straße St 2260 zu einer Gemeindestraße (Gemeindeverbindungsstraße). Gern. 
BWVZ Nr. 111 und Erläuterungsbericht S. 111 Nr. 6.2.1 "Grundlagen" Abs. 4 bzw. 
Seite 137 Nr. 11.1.3 Abs. 2, letzter Satz, soll die bisherige Staatsstraße St. 2260 zwi-
schen Staatsstraße 2244 und Einmündung der Staatsstraße St 2210 zur Gemein-
destraße bzw. Gemeindeverbindungstraße, abgestuft werden. Es wird durch den 
Neubau und die Verlängerung der Staatsstraße St 2960 im Süden Altendorfs, mit An-
bindung an die Staatsstraße St 2244, eine geringere Verkehrsbedeutung angenom-
men. 

Der Planfeststellungsentwurf berücksichtigt nicht, dass der Verkehr auf der St 2260 
nur einen ganz geringen Schwerverkehrsanteil beinhaltet, der die Unterführung Jura-
straße in Altendorf nicht mehr nützen könnte und daher auf die St 2960 ausweichen 
müsste. Ca. 95 % des bisherigen Verkehrs der. St 2260 wird jedoch auch weiterhin 
die Hauptstraße in Buttenheim und die Jurastraße In Altendorf nutzen können und 
auch tatsächlich nutzen. Falls die lichte Höhe der Unterführung sinnvollerweise auf 
das von der Gemeinde Altendorf geforderte Maß erhöht wird, erhöht sich die Akzep-
tanz und Frequentierung noch. 

Der Gesamtverkehr des Deichselbachtales Richtung Hirschaid wird sicherlich keinen 
Umweg von mehreren Kilometern über die St 2960 fahren, wenn der Mehrweg alleine 
ca. 50 % bis 60 % der Gesamtfahrstrecke bedeutet. 

Die Verkehrsbedeutung wird sich daher kaum ändern. Eine Abstufung zur Gemein-
destraße bzw. GVS ist daher auf keinen Fall gerechtfertigt. 

Die o.g. geplante Umwidmung erfolgt also nicht entsprechend der Verkehrsbedeu-
tung nach Art. 3 und 7 BayStrWG, sondern verstößt gegen diese Vorschriften. 
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Die St 2210 ist durch den Widmungsvorschlag der Planfeststellungsunterlagen eben-
so wie die Kreisstraße BA 09 (Marktstraße in Buttenheim) vom überörtlichen Ver-
kehrsnetz abhängt, was nicht unzulässig ist. 

Der Markt Buttenheim fordert deshalb die Beibehaltung der St 2260 in der jetzigen 
Form. Sollte diese Forderung nicht zu berücksichtigen sein, ist deshalb das folgende 
Widmungskonzept im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. gemäß beiliegendem 
Lageplan, zu verwirklichen: 

- Die St 2210 ist an die St 2960 anzuschließen; 

dies erfolgt über die St 2260 (OD Buttenheim) und den neugebauten Straßenab-
schnitt zwischen St 2260 und St 2960 (GVS St 2960 - St 2260). Diese Strecke ist Teil 
der Ortsumgehung Buttenheim im Zuge der St 2210. 

- Vom derzeitigen Ende der St 2210 in Buttenheim bis zum Ende der Kreisstraße BA 
08: Abstufung der St 2260 zur Kreisstraße. 

- Die Verbindung zwischen Kreisstraße BA 08 und Ende der St 2960 (derzeit Teil-
stück der St 2260) verbleibt als Anschlussast der St 2260 zur Kreisstraße BA 08 und 
GVS nach Ketschendorf Darstellung siehe beiliegenden Lageplan. 

Die verbleibenden Staatsstraßen und der zur Staatsstraße aufzustufende Abschnitt 
der GVS bilden mit der BAB ein überörtliches Verkehrsnetz und dienen neben dem 
evtl. zur Kreisstraße aufzustufenden Abschnitt der St 2260 alt zwischen der St 2210 
neu (bisher GVS St 2960 - St 2260) und der St 2244 (Jurastraße) in Altendorf, im vor-
liegenden Fall überwiegend dem Durchgangsverkehr. 

Die zur Kreisstraße abzustufenden Abschnitte der St 2260 alt dienen dem überörtli-
chen Verkehr innerhalb des Landkreises und dem erforderlichen Anschluss an das 
überörtliche Verkehrsnetz. 

Die vorgenannten gemäß Lösungsvorschlag umzuwidmenden Straßen entsprechen 
den allgemein gültigen Ausbaurichtlinien und erfüllen dann die Vorgaben des Bay 
StrWG, entgegen der jetzt vorgelegten Planung. 

7. Mit der vorliegenden Planung des Umbaus des Knotens St 2960 / BAB A 73 und 
der Anschlussstelle Buttenheim (BWVZ Nrn. 134/137) besteht Einverständnis. 

Die Planung berücksichtigt allerdings nicht den Zusammenschluss der beiden Rest-
teile des Feldweges FINr. 370, Gemarkung Buttenheim, der durch den Umbau der 
Anschlussstelle und des Knotens unterbrochen wird. Der Weg ist zur landwirtschaftli-
chen Erschließung unbedingt erforderlich. Der Feldweg ist deshalb entlang des Au-
ßenbogens der Anschlussstelle durchzubinden und gemäß RiStWaG (Wasserschutz-
gebiet!) auszubauen. Dies wurde dem Markt Buttenheim in den Vorgesprächen zuge-
sichert (s. Planung Emsch und Berger vom 10.05.96) zu den Planfeststellungsunter-
lagen fehlt dieses Teilstück plötzlich. 

Der Markt Buttenheim wendet sich auch dagegen, dass in den Planungen nicht mehr 
vorhandene Teilstücke des Weges FI.Nr. 370 als Ersatz- und Ausgleichsflächen her-
angezogen werden. 

8. Der Markt Buttenheim ist Mitglied des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Eggolsheimer Gruppe und wird über diese komplett versorgt. Die ABS berührt 
auch das Wasserschutzgebiet des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Eggolsheimer Gruppe. 

Es werden zwar nicht die Trinkwassergewinnungsanlagen direkt durch die vorgese-
hene Erweiterung der Gleisanlagen tangiert, wie dies in anderen Kommunen der Fall 
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ist. Der Markt Buttenheim kann jedoch nicht zustimmen, dass die in anderen Gebie-
ten durch die ABS verursachten Versorgungsprobleme durch die Erschließung des 
mittlerweile vom Zweckverband übernommenen Grundwassererkundungsgebietes 
Buttenheim / Unterstürmig gelöst werden. 

Des Weiteren wird die Deutsche Bahn AG aufgefordert, auf das Ablassen von Fäkali-
en sowie auf den Einsatz von Herbiziden insbesondere im Wasserschutzgebiet ab 
sofort zu verzichten. 

Auf die gesonderte Stellungnahme des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Eggolsheimer Gruppe vom 03.03.1997 wird hingewiesen. Die dortigen Ausführungen 
wurden ausdrücklich zum Inhalt dieser Stellungnahme gemacht. 

Trägerin der Abwasserbeseitigung für den Markt Buttenheim ist die Verwaltungsge-
meinschaft Buttenheim. Auf die Stellungnahme der Verwaltungsgemeinschaft vom 
03.03.97 wird deshalb hingewiesen. Die dortigen Ausführungen Wurden ausdrücklich 
zum Inhalt dieser Stellungnahme gemacht. 

9. Grundsätzliche Bedenken an dem Kreuzungspunkt Jurastraße, zwischen Bahn-
linie und (Abwassernetz, ergeben sich wie folgt. 

9.1 Die PDBE vertritt in den Planfeststellungsunterlagen die Auffassung, dass die 
Kosten für die Umlegung des Kanals, der unter dem schienengleichen Bahnübergang 
Altendorf liegt, alleine vom Zweckverband zur Abwasserbeseitigung aufgrund einer 
Vereinbarung aus den Jahren 1963 lind 1964 getragen werden müssen (Bauwerks-
verzeichnis 105, 105.1, 105.2, 105.3). Keinerlei Aussage darüber ist getroffen, wie 
hoch die Kosten der Umlegung des Kanals zu veranschlagen sind. Nach mündlicher 
Aussage der PDBE ergeben sich voraussichtliche Investitionskosten von ca. 
900.000,- DM. 

Des Weiteren wird keine Aussage über erhöhte Betriebskosten für z.B. doppelte Rei-
nigungskosten in diesem Kanalabschnitt durch getrennte Leitungsführung oder evtl. 
Pumpwerkskosten, gemacht. 

Die Aussagen des Bauwerksverzeichnisses sind falsch. Der Zweckverband zur Ab-
wasserbeseitigung Buttenheim - Altendorf besteht nicht mehr. Trägerin des Abwas-
sernetzes ist nunmehr die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim, mit der jedoch kei-
ne Vereinbarung abgeschlossen wurde. 

Die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim steht auf dem Standpunkt, dass von der 
getroffenen Vereinbarung die Umbaumaßnahme nicht erfasst sein kann. 

Beteiligte an der Kreuzungsmaßnahme sind in diesem Fall die Deutsche Bahn AG, 
die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat Bayern für seine Staatsstraße 
2260, unter der der Kanal verlegt worden ist. Zum Zeitpunkt der Baumaßnahme ist 
die Straße noch Staatsstraße. 

Die geplante Umstufung - gegen die sich der Markt Buttenheim ausdrücklich wendet - 
kann frühestens nach Abschluss der geplanten Maßnahmen und Betriebsübernahme 
folgen, damit ist die Verwaltungsgemeinschaft nicht Kreuzungsbeteiligter und hat 
auch keine Kosten zu übernehmen. 

Grundsätzlich spricht der Vertrag mit der Deutschen Bahn von "Änderungen an den 
Bahnanlagen". Im vorliegenden Fall handelt es sich um den Hinzubau einer neuen 
Bahnstrecke. Durch die Bezeichnung im vorgenannten Vertrag an den Bahnanlagen 
sind diese räumlich genau festgelegt. Das hier zu erstellende Bauwerk einer Unter-
führung sowie die Verlegung eines zusätzlichen Gleises geht weit über eine soge-
nannte Änderung an den Bahnanlagen hinaus. Außerdem geht die Vereinbarung von 
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dem unter den Bahnanlagen verlegten Kanal aus. Im Falle der Verwirklichung der 
Baumaßnahme könnte jedoch nicht mehr von einem Kanal, sondern von mindestens 
zwei getrennten Kanalleitungen die Rede sein. 

Die beschriebene Abwassermaßnahme ist daher eindeutig kreuzungsbedingt und. in 
entsprechende Kreuzungsvereinbarungen aufzunehmen. Dabei ist die Verwaltungs-
gemeinschaft allerdings nicht Vereinbarungspartner, sondern wie o.g. der Freistaat 
Bayern für seine Staatstraße 2260. Schließlich verursacht die Tieferlegung und der 
Umbau einer Staatsstraße, nämlich der St 2260, die notwendigen Kanalauswechs-
lungen. Laut Eisenbahnkreuzungsgesetz und Eisenbahnkreuzungsverordnung zählen 
zu kreuzungsbedingten Maßnahmen eindeutig die zur Baumaßnahme notwendigen 
Kanalauswechslungen. 

Als Beispiel hierfür kann die Maßnahme der BÜ-Beseitigung an der Kreisstraße 
BA 27 im Markt Hirschaid in den Jahren 1985 - 1988 dienen. Auch hier hatte der 
Markt Hirschaid als Träger des Abwassernetzes eine Vereinbarung mit der DB. Zu 
den Kosten der Verlegung des Kanals wurde er jedoch nicht herangezogen, da diese 
Arbeiten kreuzungsbedingt in die Kreuzungsvereinbarung zwischen Straßenbaulast-
träger Landkreis Bamberg, OB, und Bundesrepublik Deutschland mit einbezogen 
wurden. Die hier vorliegende Maßnahme entspricht den damals getroffenen Rege-
lungen. 

Auch die Mehrkosten aus der kreuzungsbedingten doppelten Leitungsführung, größe-
ren Dimensionen, Hebeanlagen und dergleichen zählen zur Kreuzungsmasse. 

Die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim stellt sich auf den Standpunkt, dass von 
den notwendigen Kanalumlegungsmaßnahmen keine Kosten zu übernehmen sind. 

Die Verwaltungsgemeinschaft ist nicht Veranlasserin der Beseitigung des BU in 
Altendorf Sie wird auch keinerlei Aufträge zur Bauausführung geben. 

9.2. Sollte jedoch aus nicht ersichtlichen Gründen nicht der Freistaat Bayern, son-
dern die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim Kreuzungsbeteiligte sein, ist trotzdem 
die Vereinbarung aus den 60iger Jahren nicht einschlägig. 

Der Begriff der „Bahnanlagen" meint eindeutig die zum Zeitpunkt der Vereinbarung 
bestehenden Bahnanlagen. die räumlich genau definiert und auf ein Gleispaar einge-
grenzt sind. Es kann sich also bei der Ausbaustrecke nicht um eine bloße Änderung 
der Bahnanlagen, sondern um eine weit über den Begriff Änderung hinausgehende 
Baumaßnahme handeln, die nicht mehr vom Gestattungsvertrag erfasst wird. Auch 
hier wäre dann eindeutig das Eisenbahnkreuzungsgesetz und vor allem die Eisen-
bahnkreuzungsverordnung anzuwenden, nach der die Kosten zu dritteln sind. 

In diesem Fall jedoch ist das Kommunaldrittel der Verwaltungsgemeinschaft über 
GVFG-Mittel zu fördern. Nach Aussage des Wasserwirtschaftsamtes Bamberg, als 
zuschussbewilligende Stelle für Abwassermaßnahmen nach FAG, kommt diese För-
derung nicht in Betracht, sondern nur die Förderung nach GVFG. 

Die Unterhaltsmehrkosten für die doppelte Kanalführung (Kamerabefahrung, regel-
mäßige Kanalspülung, evtl. Reparaturmaßnahmen usw.) müssen von den Kreu-
zungsbeteiligten zum Zeitpunkt des Baus (DB, Bundesrepublik Deutschland und Frei-
staat Bayern) abgelöst werden. 

Die Beteiligten müssen den nach dem neuesten Stand der technischen Entwicklung 
erforderlichen Standard herstellen und garantieren. Diese Forderung der Verwal-
tungsgemeinschaft ist bei einem so hochsensiblen Projekt unbedingt in den Planfest-
stellungsbeschluss aufzunehmen. 
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9.3. In den Planfeststellungsunterlagen ist außerdem aufgeführt, dass das in der 
Grundwasserwanne der zu erstellenden Unterführung gesammelte Niederschlags-
wasser über den öffentlichen Kanal abgeleitet werden soll (Anlage 15.1 Seiten 8 u. 9; 
Bauwerksverzeichnis Nr. 122). Bei dem anfallenden Niederschlagswasser handelt es 
sich um reines Oberflächenwasser, das der Kläranlage zugeführt werden würde. Um 
das anfallende Oberflächenwasser auf das Niveau des Kanalnetzes zu bringen, ist 
zusätzlich ein Hebewerk not-  wendig, das mit Sicherheit immense Betriebskosten 
verursachen wird. Von der Planungsgesellschaft wurde zudem nicht geprüft, ob die 
ableitende Rohrdimension groß genug bemessen ist, um das zusätzliche Wasser 
aufnehmen zu können. Desgleichen könnte sich eine Dimensionsverschiebung des 
Regenrückhaltebecken Altendorf ergeben, die ansonsten nicht entstehen würde. Die-
se Punkte sind in den Planfeststellungsunterlagen nicht untersucht worden. Ebenso 
wurde von der Planungsgesellschaft nicht beachtet, dass die Verwaltungsgemein-
schaft Trägerin des Abwassernetzes ist, und nicht die Gemeinde Altendorf. 

Sollten am Bauwerk Unterführung Jurastraße ständige Pumpkosten entstehen, durch 
beispielsweise Undichtigkeiten der Grundwasserwanne, was sicherlich nicht ganz 
auszuschließen ist, würde dieses Wasser als sogenanntes Fremdwasser in das Ka-
nalnetz eingeleitet werden. 

Dies wiederum führt zu einer erhöhten Abwasserabgabe, mit der die Verwaltungsge-
meinschaft belegt wird. Die Verwaltungsgemeinschaft Büttenheim muss diese erhöh-
te Abwasserabgabe wiederum über Gebühren an ihre Bürger abwälzen. Ein insge-
samt untragbarer Zustand. 

Weiterhin spricht gegen diesen Planungsvorschlag, dass die Verwaltungsgemein-
schaft Buttenheim sich mit aufwendigen Maßnahmen durch Regenrückhalte-, Durch-
laufbecken usw. bemüht, das Kanalnetz, vor allem im Bereich Altendorf, zu entlasten. 
So wird derzeit der vorzeitige Baubeginn für die sogenannte Regenentlastung But-
tenheim-Nord durch das Wasserwirtschaftsamt geprüft, die Planungen für ein weite-
res Regenrückhaltebecken an der Gemarkungsgrenze Altendorf sind fast abge-
schlossen. Gleichzeitig wird die Leistungsfähigkeit des Regenüberlaufbeckens in 
Altendorf überprüft. Alle diese Maßnahmen würden durch die im Planfeststellungsver-
fahren von der PDBE vorgeschlagenen Maßnahmen der Aufnahme des Oberflä-
chenwassers in den Kanal ad absurdum geführt. Hier ist dringend eine andere Lö-
sungsmöglichkeit zu suchen. 

In den Planfeststellungsunterlagen fehlen insbesondere die wesentlichen Angaben, 
um die Konsequenzen aus den vorgesehenen Maßnahmen für die Verwaltungsge-
meinschaft als Trägerin des Abwassernetzes überhaupt beurteilen zu können. 

So stellen sich die Fragen: 

- Welches Einzugsgebiet für die zu pumpende Menge wurde angenommen (Einzugs-
fläche)? 

- Welche Regenhäufigkeit und -Menge wurde angenommen? 

- Wie genau soll das Bauwerk entwässert werden? 

- Wie ist das Hebewerk konstruiert? 

- - Vorschaltung eines Puffers, eines Regenrückhaltebeckens? 

- - Anzahl der Pumpen? 

- - Größe / Leistungsfähigkeit der Pumpen? 

- Wie erfolgt die Einleitung in den Kanal? 
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Aus all diesen Gründen bietet sich an, nicht den Entwässerungskanal der Verwal-
tungsgemeinschaft, sondern ein Grabensystem als Vorfluter zu nutzen. Die Bau-
werksentwässerung könnte z.B. über einen zwischengeschalteten Sandfang und Re-
genrückhaltebecken in ein Grabensystem erfolgen. 

Eine Einleitung in den Deichselbach kommt nicht in Frage. 

Eine Einleitung in den Mischwasserkanal der Verwaltungsgemeinschaft, über die bis-
herige Menge (Stand März 1997) hinaus, wird jedenfalls nicht akzeptiert und insoweit 
ein Einleitungsverbot ausgesprochen. 

9.4 In den Planfeststellungsunterlagen wird ganz lapidar davon gesprochen, dass 
die Bahnanlagen über Sickerschlitze, Rigolen usw. entwässert werden. Aus Boden-
gutachten, die für Altendörfer Baugebiete angefertigt wurden, sowie eigenen Erfah-
rungen durch Baumaßnahmen, ist bekannt, dass das Gelände, in das die Versicke-
rung eingebracht werden soll, durchaus inhomogen ist. So schiebt sich teilweise Let-
tenboden über einen sandigen und kiesigen Untergrund, so dass das Versickern an 
etlichen Stellen nicht möglich sein dürfte. Die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim 
weist deshalb darauf hin, dass sie kein auf oder an den Bahnanlagen entstehendes 
Abwasser oder Oberflächenwasser aufnehmen kann und wird. Auch die Gemeinde 
Altendorf hat immer wieder darauf hingewiesen, dass vor allem der Deichselbach und 
auch der Mühlbach im Bereich der Gemeinde Altendorf, die extrem hochwasserbelas-
tet sind, nicht mit auf dem Bahngrund entstehenden Oberflächenwasser beaufschlagt 
werden dürfen. Diese Forderungen sind nicht ohne Grund aufgestellt worden. So sind 
in den Jahren seit 1991 jeweils jährlich mindestens 1 - 2 mal schwerste Über-
schwemmungen in Altendorf, verursacht durch den Deichselbach, aufgetreten. Aus 
den Planunterlagen, z.B. Anlage 4 Blatt 4 Maßstab M1 : 1000, geht eindeutig hervor, 
dass trotz der angespannten Hochwassersituation Oberflächenwasser über Bahnsei-
tengräben dem Deichselbach und dem Mühlbach zugeführt werden soll. Daher erhebt 
die. Verwaltungsgemeinschaft nochmals Einwendungen gegen diese Art der Entwäs-
serung. Die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim fordert deshalb grundsätzlich 
schadlose Versickerung und den Nachweis, dass die Versickerung wie angegeben 
auf Dauer funktioniert und Angaben darüber, welche Unterhaltungsmaßnahmen auf 
Kosten der Bahn für die Abwasserbeseitigung geplant sind.  

9.5. Durch die geplante Höhe der Unterführung, mit einer lichten Höhe von 2,70 m, 
ist es mit den modernen vorhandenen landwirtschaftlichen Fahrzeugen nicht möglich, 
die Unterführung zu passieren. 

Die Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim verwertet ihren Klärschlamm momentan 
und auch zukünftig rein landwirtschaftlich. Die Verwertung wird ausschließlich von in 
der Umgebung, hauptsächlich Buttenheim, ansässigen Landwirten durchgeführt. 
Durch die knappe Höhendimensionierung der Unterführung könnten die bisherigen 
Fahrstrecken und Fahrzeiten bei weitem nicht mehr eingehalten werden, da ein Um-
weg über die Staatsstraße 2960 im Süden Altendorfs sowie die verlängerte Brückner-
straße (Bamberger Weg), um wieder auf die Staatsstraße 2960 zu kommen, von 
mindestens 1,6 km pro einfacher Fahrt erforderlich ist. Pro Klärschlammtransportfahrt 
bedeutet das eine Mehrstrecke von 3,2 km, die, wenn sie von den Landwirten über-
haupt akzeptiert wird, zu erheblichen Mehrkosten in der Klärschlammverwertung füh-
ren wird. Sollten die Landwirte die Umwegstrecke doch nicht akzeptieren und die 
landwirtschaftliche Ausbringung des Klärschlammes einstellen, müsste sich die Ver-
waltungsgemeinschaft Buttenheim, wie andere Gemeinden auch, einer ökologisch to-
tal unsinnigen und absolut überteuerten (10-fache Kosten) Klärschlammentsorgung 
auf andere Art und Weise anschließen, obwohl der Klärschlamm der Kläranlage 
Altendorf der Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim besten Düngerdarstellt. 
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Nach Meinung der Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim kann diese Gebührenmehr-
belastung ebenso nicht den Bürgern aufgelastet werden. Die Verwaltungsgemein-
schaft Buttenheim fordert deshalb die Berücksichtigung der notwendigen. Landwirt-
schaftlichen Fahrten für die Belange der Verwaltungsgemeinschaft bei der Durch-
fahrtshöhe der Unterführurig. 

10. Durch die geplante geringe Höhe der Bahnunterführung Altendorfwird der Markt 
Buttenheim über den Schulverband mit erheblichen Mehrkosten für die Schülerbeför-
derung belastet und der Schulbetrieb entscheidend eingeschränkt. 

Die Schulbuslinie verläuft bislang von Seußling kommend über die bisherige Staats-
straße 2260 (Jurastraße) in Altendorf, das Schulhaus in Altendorf einbeziehend, zur 
Volksschule und Teilhauptschule nach Buttenheim. Die geplante lichte Höhe von 
2,70 m macht es gänzlich unmöglich, die Unterführung mit einem Schulbus zu pas-
sieren. Bei der von der Gemeinde Altendorf geforderten Höhe, wäre ein Passieren mit 
Niederflurbussen evtl. möglich, während jedoch üblicherweise von den Schulbusun-
ternehmern normale Reisebusse eingesetzt werden. Dadurch ist es nötig, sollte die 
bisherige Staatsstraße 2260 nicht beibehalten werden können, was Forderung des 
Marktes Buttenheim ist, einen erheblichen Umweg pro einfacher Fahrt von ungefähr 
1,6 km (wie beim Klärschlammfahren) in Kauf zu nehmen. Mit diesen Kosten wird der 
Busunternehmer natürlich den Schulverband und damit die Gemeinden Altendorf und 
Buttenheim belasten. Der Markt Buttenheim fordert deshalb die Ablösung der Mehr-
kosten die für den Umweg entstehen. 

Des Weiteren entsteht durch die Nichtpassierbarkelt der Unterführung für Schulbusse 
ein grundlegendes Problem bei der Koordinierung des Schulbetriebes. Durch den 
Mehrweg und den damit verbundenen Zeitaufwand. ist es voraussichtlich nicht mehr 
möglich, die Schulkinder, die im Schulhaus Altendorf, unterrichtet werden, zum Fach-
unterricht nach Buttenheim zu fahren bzw. nach Altendorf zurückzubringen. Damit ist 
die Aufrechterhaltung eines geordneten Unterrichtsbetriebes gefährdet sowie die 
Vermittlung entsprechender Lerninhalte nicht mehr gewährleistet! Dies ist nicht hin-
nehmbar für den Markt Buttenheim. 

11. Durch die Verkehrsmassierung auf dieser geplanten Hauptstrecke München - 
Berlin ist ferner zu befürchten, dass der Personennahverkehr zwischen Nürnberg und 
Bamberg künftig verstärkt ausgedünnt wird. Somit. erfahren die Berufspendler durch 
die ABS der Deutschen Bahnen keinerlei Vorteile, sondern müssen künftig erhebliche 
Nachteile in Kauf nehmen. Daran wird auch die geplante S-Bahnstrecke Nürnberg - 
Forchheim nichts ändern, da eine weitere Anbindung der: nördlich von Forchheim ge-
legenen Gemeinden nicht berücksichtigt wird, nicht einmal der Anschluss von Forch-
heim Nord ist vorgesehen. 

Der Markt Buttenheim fordert hier eine mindestens gleichwertige Nahverkehrser-
schließung, wie sie momentan besteht. In den Rush-hours sollte die Nahverkehrsfre-
quenz erhöht werden gegenüber dem Ist-Stand. 

Der Markt Buttenheim bittet die o.g. Punkte entsprechend zu würdigen und in den 
Planfeststellungsbeschluss mit aufzunehmen, vor allem damit den Forderungen und 
Vorschlägen im Verhältnis zur Gesamtmaßnahme nur geringfügige Mehrkosten, für 
die Umstufungsvorschläge überhaupt keine, verbunden sind. 
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Entscheidung 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Im Übrigen wird auf die folgenden 

Entscheidungen verwiesen. 

 

Zu 1. 

Eine grundsätzliche Entscheidung über die Wirtschaftlichkeit der Ausbaustrecke wird 

hier nicht mehr getroffen, da der Großteil der Abschnitte der VDE 8.1 bereits im Be-

trieb ist. Von den Vorhabenträgern wurde zugesichert, dass die Wirtschaftlichkeit für 

das Vorhaben gegeben ist.  

 

Zu 2. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Durch die Schallschutzmaßnahmen ergibt 

sich in den bebauten Bereichen eine Verbesserung der Verkehrslärmsituation gegen-

über der bestehenden Situation. Zudem sind durchaus im Zuge von Bauleitplanungen 

Anpassungen an den viergleisigen Betrieb möglich. Zudem sind in der ABS-Planung 

auch Straßenanpassungen vorgesehen, sodass erhebliche Störungen des jeweiligen 

örtlichen Straßenverkehrssystems nicht auftreten werden. Insgesamt betrachtet ist 

nicht zu erkennen, dass es durch die ABS zu Beeinträchtigungen der gemeindlichen 

Planungshoheit kommen kann. 

 

Zu 3. bis 5. 

Die vorgelegte aktuelle schalltechnische Untersuchung ist nicht zu beanstanden. Die 

Eingangsdaten wurden korrekt ermittelt und die Berechnungen entsprechend den für 

das Projekt anzuwendenden Vorschriften durchgeführt. Im Detail wird auf die diesbe-

züglichen Entscheidungen verwiesen. 

 

Zu 5.1 bis 5.7 

Die Forderungen beziehen sich auf die Erstauslegung 1997 und wurden durch die 1. 

und 2. Planänderung gegenstandslos. 
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Zu 6. 

Der Einwand bezieht sich auf die Planunterlagen der Erstauslegung von 1997 und die 

damit verbundenen Planungen, die jetzige Straßenüberführung St 2260 neu noch als 

Verlängerung der St2960 als Straßenüberführung St 2960 auszuführen.  

Die Ausführungen – die sich im Übrigen auf umfangreiche straßenbauliche Maßnah-

men bezieht – sind somit überholt und auf die jetzigen Planungen gemäß 2. Planän-

derung nicht übertragbar. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlich betroffene 

Gemeinde, die Gemeinde Altendorf als Straßenbaulastträger die zugehörige Kreu-

zungsvereinbarung am 18. Dezember 2020 gezeichnet hat. 

 

Zu 7 

Das Grundstück ist durch die 2. Planänderung nicht mehr betroffen. 

 

Zu 8. 

Die Vorhabenträger haben mehrfach unter anderem auch in den Rückäußerungen 

zur Stellungnahme der Eggolsheimer Gruppe nachvollziehbar zugesichert, dass kei-

ne Auswirkungen zu erwarten sind. Im Übrigen wird auf die entsprechenden Ent-

scheidungen zur Stellungnahme des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 

Eggolsheimer Gruppe und Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim verwiesen. 

 

Zu 9.1 bis 9.5 

Die Einwendung ist identisch mit der Einwendung der Verwaltungsgemeinschaft But-

tenheim vom 03.03.1997, daher wird auf die diesbezüglichen Entscheidungen ver-

wiesen. 

 

Zu 10. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Es besteht kein Anspruch auf eine 

besonders günstige Verkehrsverbindung für den Individual- und Linienverkehr. Als 

Ersatzmaßnahme für die Bahnübergangsbeseitigung ist die Straßenführung über die 

St 2260 vorgesehen. Der Verkehr, der vorher über den Bahnübergang abgewickelt 
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worden ist, wird zukünftig grundsätzlich über die neue Straßenführung abgewickelt. 

Zusätzlich ist noch anzumerken, dass durch die Umfahrung lange Wartezeiten am 

Bahnübergang Jurastraße entfallen.  

Eine Beeinträchtigung des Schulbetriebs ist aufgrund der veränderten Verkehrsbe-

ziehungen nicht erkennbar. 

 

Zu 11. 

Die Befürchtungen sind unbegründet. In Anlage 13.1a Beilage 1 der Planfeststel-

lungsunterlage sind die den Planungen zugrunde gelegten Zugzahlen einsehbar. Aus 

diesen wird ersichtlich, dass keinerlei Ausdünnung des Personennahverkehrs geplant 

ist. Die Entwicklung seit 1997 zeigt, dass durch die ABS sehr wohl Vorteile auch im 

Nahverkehr realisiert werden. So ist bereits seit 2010 die Durchbindung der S-Bahn 

von Nürnberg nach Bamberg erfolgt, was unter anderem durch den bis dahin bereits 

erfolgten Ausbau in den südlichen Planfeststellungsabschnitten und den damit ver-

bundenen Kapazitätserhöhungen der gesamten Strecke ermöglicht wurde.  

Im Zuge der Ausbaumaßnahmen werden zur weiteren verbesserten Anbindung des 

Nahverkehrs zudem die Haltepunkte Forchheim Nord und Bamberg Süd realisiert 

werden. 

2. Stellungnahme vom 27.10.2017, Az. 144-14L/mm 
1. Namens und mit Vollmacht unserer Mandantschaft erheben wir hiermit nachfol-
gend Einwendungen im Rahmen des derzeit laufenden Planänderungsverfahrens für 
den Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf-Hirschaid-Strullendorf. 

Entsprechend der Bestätigung der Anhörungsbehörde vom 02.08.2017 gibt der Markt 
Buttenheim nachfolgend eine einheitliche Stellungnahme mit Einwendungen aus öf-
fentlich-rechtlicher als auch privatrechtlicher Sicht ab.  

Zunächst wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Markt Buttenheim sich 
bereits mit Einwendungen gegen die Ausgangsplanung aus dem Jahre 1996 gewandt 
hat. Die seinerzeit mit Schreiben vom 03.03.1997 in das Verfahren eingebrachten 
Einwendungen der Marktgemeinde werden an dieser Stelle ausdrücklich in Bezug 
genommen. Das Schreiben wird als Anlage 1 diesem Einwand noch einmal in Kopie 
beigefügt; hierauf wird verwiesen.  

Des Weiteren wird an dieser Stelle auf die im Namen aller von uns vertretenen Ein-
wendungsführer im Rahmen dieses Planänderungsverfahrens erhobenen allgemei-
nen Einwendungen gemäß Schreiben vom 25.10.2017 und 27.10.2017 Bezug ge-
nommen und verwiesen.  

Nachfolgend sind in dem vorliegenden Schreiben die individuellen Einwendungsas-
pekte konkretisiert, gegen die sich der Markt Buttenheim im Rahmen des vorliegen-
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den Planänderungsverfahrens wendet. Der Markt Buttenheim stützt insoweit seine 
Einwendungen auf die Verletzung des durch Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Selbst-
verwaltungsrechtes, da mit der vorliegenden Planung in bestehende Planungen der 
Gemeinde eingegriffen wird bzw. die Möglichkeiten künftiger Planungen in unzumut-
barer Weise beeinträchtigt werden. 

Des Weiteren stützt die Gemeinde ihre Einwendungen auf ihre Eigenschaft und Be-
troffenheit als öffentlicher Rechtsträger, insbesondere als Grundstückseigentümer 
sowie als Baulastträger, insbesondere gemeindlicher Straßen- und Wegeverbindun-
gen, sowie aufgrund des Umstandes, dass sich bei Verwirklichung des Vorhabens 
besondere Verpflichtungen für die Marktgemeinde, insbesondere aus der Anwendung 
des Eisenbahnkreuzungsgesetzes, ergeben.  

Im Einzelnen wendet sich die Marktgemeinde gegen folgende Teile der Planung in 
der Form ihrer geänderten Fassung: 

2. Grundsätzliches zum Verfahren 

Anschließend an die bereits im Jahre 1997 erhobenen Einwendungen vertritt die 
Marktgemeinde auch weiterhin die Auffassung, dass die Bezeichnung des streitbe-
fangenen Vorhabens als Ausbaumaßnahme dem Grunde nach einen Etiketten-
schwindel darstellt und es sich vielmehr im Ergebnis um eine vollständige Neubau-
maßnahme handelt. Auch dieser Umstand würde in planungsrechtlicher Hinsicht er-
fordern, dass der Vorhabenträger nicht das von ihm 1996 beantragte Verfahren, wel-
ches über 20 Jahre allein aus Gründen, die der Vorhabenträger für sich zu verantwor-
ten hat, nicht fortgeführt wurde und faktisch zum Ruhen gekommen ist, nicht durch-
greifen würde, sondern der Vorhabenträger gezwungen wäre, ein neues Planfeststel-
lungsverfahren einzuleiten. Dies hätte mannigfaltige rechtliche Auswirkungen, die von 
weitreichender Bedeutung sind. Es handelt sich hier exemplarisch aufgezählt um den 
Wegfall des Schienenbonus, den Wegfall der bisherigen Veränderungssperre und die 
damit einhergehende Notwendigkeit für den Vorhabenträger, seine Planung auf die 
aktuellen Verhältnisse unter anderem auch bezüglich der zwischenzeitlich durchge-
führten Bauleitplanung der betroffenen Kommunen, so auch der Marktgemeinde But-
tenheim, anzupassen und nicht in unzumutbarer und planungsrechtlich nicht zu recht-
fertigender Weise sich diesbezüglich einen Rechtszustand zu Nutze zu machen, der 
20 Jahre alt ist. 

So wie es dem Vorhabenträger bezogen auf die zwischenzeitliche gesetzliche Ent-
wicklung im naturschutzrechtlichen Bereich verwehrt ist, auf den alten Rechtszustand 
abzustellen, muss es in konsequenter Weise geboten sein, das Verfahren insgesamt 
auf tragfähige planungsrechtliche Grundlagen in Form einer grundsätzlichen und voll-
umfänglichen Aktualisierung der recht-lichen Grundlagen zu stellen.  

Dies wird im Anschluss an die Ausführungen im allgemeinen Einwendungsschriftsatz 
an dieser Stelle für die Marktgemeinde noch einmal ausdrücklich betont und gefor-
dert. 

3. Planungsgrundlagen und Darstellungen in den Planunterlagen 

3.1 In den Planunterlagen ist nicht dargelegt, wie die Projektrealisierung im Falle 
einer Planfeststellung unter anderem in zeitlicher Hinsicht vorhabenträgerseits ge-
plant ist. Zum einen fehlen tragfähige Angaben zur zeitlichen Dimensionierung der 
Projektdurchführung an sich und in konkreto zur Durchführung der Einzelmaßnahmen 
im Planfeststel-lungsabschnitt. So heißt es im Erläuterungsbericht auf Seite 119 le-
diglich pauschal, dass das Projekt in mehrere Bauphasen aus betrieblichen und bau-
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technischen Gründen aufgeteilt werde und eine zeitliche Staffelung der Arbeiten an 
kreuzenden Verkehrswegen vorgenommen werde. 

Aus Sicht der Marktgemeinde Buttenheim ist das Projekt bezüglich seiner zeitlichen 
Organisation und Durchführung und der sich daraus ergebenden Auswirkungen auf 
die betroffenen Kommunen im vorliegenden Planfeststellungsabschnitt nicht hinrei-
chend erkennbar. Seitens der Marktgemeinde Buttenheim wird gefordert, dem Vor-
haben-träger aufzugeben, ein konkretes zeitliches Baukonzept ergänzend zu erstel-
len und in die Planfeststellungsunterlagen aufzunehmen. Es ist für die Marktgemein-
de, wie auch für die anderen Kommunen und insbesondere auch die Bürgerinnen und 
Bürger auf der Basis der vorliegenden Unterlagen nicht erkennbar, wie sich die Aus-
führungen des Projektes im Abschnitt konkret gestalten würden. Im Hinblick auf die 
Anstoßfunktion der Planfeststellungsunterlagen ist es den Betroffenen, so auch der 
Marktgemeinde nicht möglich, zu den Auswirkungen während der Projektdurchfüh-
rung vollumfänglich Stellung zu nehmen, da maßgebliche Aussagen, wie ein voll-
ständiges zeitliches Durchführungskonzept den Unterlagen nicht zu entnehmen ist, 
sondern sich die Unterlagen auf pauschale Aussagen, wie vorstehend aus dem Er-
läuterungsbericht zitiert, beschränken.  

Marktgemeindlicherseits bleiben hier ergänzende Ausführungen nach Vorlage eines 
konkreten Zeitkonzeptes ausdrücklich vorbehalten. 

3.2 Dem vorliegenden Planfeststellungsantrag sind dem Grunde nach für die prog-
nostischen Berechnungen des Lärmschutzes etc. bestimmte betriebliche Ausgestal-
tungen seitens des Vorhabenträgers zu Grunde gelegt worden. So ist unter Berück-
sichtigung des vorhabenträgerseits zu Grunde gelegten Prognosehorizonts 2025 ein 
Belegungsszenario mit ca. 222 Zügen pro Tag und Richtung angenommen worden. 
Unabhängig von dem Umstand, der in allgemeiner Form marktgemeindlicherseits an 
anderer Stelle gerügt wurde, dass die Annahmen unter verschiedensten Gesichts-
punkten planungsrechtlich fehlerhaft sind und insoweit keinen Bestand haben kön-
nen, wird an dieser Stelle gerügt, dass die Annahmen im Planfeststellungsantrag 
nicht verbindlich in der Planfeststellung zu Grunde gelegt werden. Die Zielrichtung 
des Einwandes der Marktgemeinde ist darauf gerichtet, den Vorhabenträger an sei-
nen eigenen Angaben und Vorgaben verbindlich festzuhalten und eine darüberhin-
ausgehende Änderung in tatsächlicher wie recht-licher Hinsicht für die Zukunft nicht 
zuzulassen. Am Beispiel der Zugbelegung pro Tag und Richtung dargestellt, würde 
dies bedeuten, dem Vorhabenträger vorzugeben, dass die von ihm angegebenen 
Zugbelegungszahlen als limitierendes Element in Form einer Obergrenze in der Plan-
feststellung verbindlich festgelegt werden und damit eine Überschreitung dieser limi-
tierenden Obergrenzen nur mit Durchführung eines entsprechenden ergänzenden 
planungsrechtlichen Verfahrens möglich wäre, was sodann bedingen würde, das bei-
spielsweise vorhabenträgerseits bei Kapazitätserhöhungen auch entsprechende An-
passungen und Nachbesserungen im Bereich Lärmschutz, Erschüt-terungsschutz 
etc. planungsfachlich wie planungsrechtlich vorgesehen und durchgeführt werden. 
Ansonsten ist die große Gefahr gegeben, dass die dem Verfahren zu Grunde geleg-
ten Kennzahlen, so wie sie vom Vorhabenträger benannt sind, im Ergebnis willkürlich 
gegriffen bzw. ausgestaltet sind und keine tragfähige Grundlage für die maßgebli-
chen, sich hieraus ergebenden Maßnahmen zum Lärmschutz und Erschütterungs-
schutz erbringen.  

Da im Zusammenhang mit der zukünftigen Streckennutzung, insbesondere die Nut-
zung für den Gütertransport in Form von Güterzügen, in lärm- als auch erschütte-
rungstechnischer Hinsicht von besonderer Relevanz und Auswirkung ist, muss insbe-
sondere die Auslastung mit Güterzügen explizit verbindlich und ohne Änderungsver-
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fahren und dementsprechende Nachbesserungen beim Lärm- und Erschütterungs-
schutz gegenüber dem Vorhabenträger in der Planfeststellung festge-schrieben wer-
den. Wie bereits ausgeführt, ist nur auf diese Weise sicherzustellen, dass den Kom-
munen und den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern planungsfeststellungsrechtlich 
der Schutz zu Teil wird, der ihnen unter Zugrundelegung der konkreten Auslastung 
der Strecke, insbesondere immissionsschutzfachlich wie immissionsschutzrechtlich, 
zusteht.  

Diese Thematik lässt sich auch sehr gut an dem Aspekt der Entwurfsgeschwindigkei-
ten ablesen. Während die Unterlagen aus dem Jahre 1996 als Entwurfselemente be-
züglich der Geschwindigkeit 200 km/h für außenliegende Streckengleise und 160 
km/h für innenliegende Streckengleise vorsahen, werden diese nunmehr in der vor-
liegenden Planänderung bezüglich der außenliegenden Streckengleise auf 230 km/h 
erhöht. Aus Gründen eines effektiven Schutzes, insbesondere in immissionsschutz-
fachlicher wie immissionsschutzrechtlicher Hinsicht, wird seitens der Marktgemeinde 
gefordert, die ursprünglichen Entwurfsgeschwindigkeiten und damit die Limitierung 
auf 200 km/h auf den außenliegenden Streckengleisen beizubehalten. 

4. Pendlerparkplätze und Pkw-taugliche Straßenunterführung in Altendorf sowie 
Umbenennung des Haltepunktes 

4.1 Auf Seite 31 des Erläuterungsberichts unter dem Gliederungspunk 5.2.3.2 fin-
det sich folgende Textpassage: 

„Ab Forchheim werden S-Bahnzüge im Stundentakt bis Bamberg mit den Halten in 
Eggolsheim, Buttenheim (zukünftig Altendorf), Hirschaid und Strullendorf geführt." 

Der Klammerzusatz (zukünftig Altendorf) hat die Marktgemeinde Buttenheim im 
höchsten Maße sensibilisiert. Soll Vorhabenträgerseits mit diesem Klammerzusatz 
zum Ausdruck gebracht werden, dass der Haltepunkt Buttenheim umbenannt werden 
soll?  

Die vorstehend zitierte Textpassage im Erläuterungsbericht ist der einzige soweit er-
sichtliche Hinweis auf einen solchen Umbenennungsversuch. Denn beispielsweise 
auf Seite 52 des Erläuterungsberichts unter Gliederungspunkt 2.4 Bahnhöfe wird un-
ter 2.4.1 als erstes der Haltepunkt Buttenheim geführt, ohne dass dort ein entspre-
chender Zusatz oder weitergehende Hinweise bezüglich einer zukünftigen Umbenen-
nung im Rahmen dieses Projektes Ausführungen gemacht werden. 

Der Haltepunkt Buttenheim ist historisch gewachsen und besteht nunmehr seit über 
einhundert Jahren. Die Gründung des Haltepunktes erfolgte auf Initiative eines sei-
nerzeitigen Buttenheimer Landtagsabgeordneten. Bereits im Jahre 2009 wurde die 
Umbenennung des Haltepunktes diskutiert, wobei die Marktgemeinde Buttenheim 
sich eindeutig gegen eine solche Umbenennung ausgesprochen hatte und die Be-
zeichnung des Haltepunktes Buttenheim darauf hin auch beibehalten wurde. An die-
ser Situation hat sich aus marktgemeindlicher Sicht nichts geändert.  

Dies bedeutet, dass die Marktgemeinde eine Umbenennung der historischen Halte-
punktbezeichnung „Haltepunkt Buttenheim" nach wie vor ablehnt.  

Es wird insoweit um Aufklärung im Rahmen des Verfahrens ersucht. Der lapidare 
Hinweis auf Seite 31 des Erläuterungsberichts ist vorhabenträgerseits aufzuklären 
und aus den Unterlagen korrigierend herauszunehmen, nachdem im Übrigen in den 
Unterlagen der Haltepunkt mit der Bezeichnung Buttenheim geführt wird. 

4.2 Der seit langem bestehende Haltepunkt Buttenheim im Bereich der Gemeinde 
Altendorf an der Bestandsstrecke ist für viele berufstätige Pendler aus der Region, so 
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insbesondere auch aus dem Bereich der Marktgemeinde, der Verbindungshaltepunkt, 
von dem aus die Berufstätigen nach Bamberg bzw. in die Metropolregion Nürnberg 
täglich pendeln. Im Bereich des Haltepunktes Buttenheim stehen für Pendler, die mit 
dem Pkw zum Haltepunkt anreisen, auf der Ostseite der Bestandsstrecke ca. 35 Pkw-
Stellplätze zur Verfügung. Sie befinden sich auf bahneigenen Grundstücken (Flur-Nr. 
406 sowie 406/4 der Gemarkung Altendorf). Im Zuge der geplanten Ausbaumaßnah-
me ist nach den ausgelegten Plänen davon auszugehen, dass diese östlich der Be-
standsstrecke vorhandenen 35 Pkw-Stellplätze an der dortigen Stelle ersatzlos entfal-
len.  

Stattdessen ist als „Ersatzmaßnahme" die Schaffung von 16 Pkw-Stellplätzen auf der 
Westseite der Bahnstrecke im Bereich des Grundstücks Flur-Nr. 791 der Gemarkung 
Altendorf vorgesehen. Besonders bezeichnend ist der Umstand, dass in den Planun-
terlagen hierzu dokumentiert ist, dass diese Pkw-Stellplätze in den Planunterlagen 
nur zur Information dokumentiert seien, da es sich insoweit um eine eigenständige 
Planung der Gemeinde Altendorf auf eigenem Grund handele.  

Hieraus ergibt sich, dass der Vorhabenträger die auf seinem Grund bislang beste-
henden 35 Stellplätze ersatzlos entfallen lassen will und seinerseits einen Ersatz 
überhaupt nicht vorsieht.  

Es ist in sich widersprüchlich, wenn vorhabenträgerseits das streitbefangene Vorha-
ben zur Verbesserung des Bahnverkehrs auf der Strecke angestrebt wird und gleich-
zeitig im Rahmen der Durchführung dieser Maßnahmen die Attraktivität dadurch 
massiv geschädigt wird, dass an den vorhandenen Haltepunkten gegebene Pendler-
parkplätze, die dringend erforderlich sind, vorhabenträgerseits ersatzlos gestrichen 
werden.  

Mit einer solchen Vorgehensweise wird das Projekt hinsichtlich seines Attraktivitäts-
steigerungseffektes nachhaltig in Frage gestellt. Darüber hinaus führt die bisher vor-
gesehene Situation, die seitens der Gemeinde Altendorf durch eine eigene Planung 
zumindest teilweise versucht wird, zu kompensieren, eine dauerhafte Problemsituati-
on heraufbeschworen, dass der Bedarf an ausreichendem Parkraum in Haltepunkt-
nähe nicht mehr befriedigt werden kann und hieraus sich für die Zukunft chaotische 
Zustände hinsichtlich der Entwicklung der Parkplatzsituation und entsprechende Ver-
kehrssicherheitsprobleme ergeben werden. 

Daher wird seitens der Marktgemeinde bezogen auf diesen Aspekt nachdrücklich ge-
fordert, dass der Vorhabenträger im Rahmen des Verfahrens Lösungsmöglichkeiten 
entwickelt und aufzeigt und in Abstimmung mit der Gemeinde Altendorf eine entspre-
chende alternative Erstellung eines ausreichend dimensionierten Pendlerparkplatzes 
absichert, der zumindest den bisher bestehenden Status quo fortschreibt.  

Neben der vorstehend beschriebenen Thematik der Pendlerparkplätze in Form der 
bisher vorhandenen Pkw-Stellplätze wird ergänzend seitens der Marktgemeinde da-
rauf hingewiesen und eine entsprechende Forderung aufgestellt, am Haltepunkt ne-
ben Pkw-Pendlerparkplätzen auch überdachte Zweiradstellplätze für Pendler und 
zwar sowohl für motorisierte als auch für unmotorisierte Zweiräder in ausreichender 
Zahl einzuplanen und vorzuhalten. Nur insoweit lässt sich ein schlüssiges Pendler-
parkplatzkonzept und eine entsprechende Aufrechterhal-tung bzw. Steigerung der At-
traktivität des Haltepunktes im Rahmen des Pendlerverkehrs darstellen. 

Neben einer optimalen Verknüpfung des Haltepunktes Buttenheim mit dem Individu-
alverkehr entsprechend den vorangehenden Ausführungen ist es aus Sicht der 
Marktgemeinde ebenso wichtig, dass eine bestmögliche Anbindung und Verknüpfung 
mit dem öffentlichen Personennahverkehr erfolgt. Hierzu ist es angezeigt, dass im 
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Bereich des Haltepunktes Buttenheim im unmittelbaren Nahbereich westlich wie öst-
lich der Bahntrasse im Bereich der Jurastraße und des aufgelassenen Bahnübergan-
ges entsprechende Busschleifen mit Haltestellen und ausreichend dimensionierten 
Wartehäuschen in der Planung vorgesehen und im Rahmen der Projektverwirkli-
chung umgesetzt werden. 

4.3 Bezüglich des Haltepunktes Buttenheim findet sich im Erläuterungsbericht unter 
Gliederungspunkt 2.4.1 des Teiles II auf Seite 53 oben die Aussage, dass die Eisen-
bahnüberführung Jurastraße in Altendorf als Geh- und Radwegunterführung mit 
Bahnsteigzugang geplant werde. 

Dies steht im Widerspruch zu anderen Aussagen in den Planunterlagen, unter ande-
rem im Bauwerksverzeichnis lfd. Nr. 110 sowie 111. Unter lfd. Nr. 111 heißt es unter 
Bemerkungen: 

„Die Jurastraße im Bereich der Eisenbahnüberführung ist zukünftig bedingt Kfz-
tauglich (lichte Höhe 3,20 m).“ 

Die vorgesehene bedingt Kfz-taugliche Ausgestaltung der Eisenbahnüberführung im 
Bereich der Jurastraße wird seitens der Marktgemeinde ausdrücklich begrüßt, da sie 
einen wichtigen Bestandteil für die Aufrechterhaltung der Vernetzung zwischen But-
tenheim und Altendorf darstellt und über die Vernetzungsfunktion für die Ortslage von 
Altendorf hinaus insoweit einen weitergehenden Vernetzungseffekt auch mit anderen 
Orten westlich wie östlich der Bahnstrecke darstellt. 

Vorsorglich wird an dieser Stelle um Klarstellung ersucht, dass die in den Planunter-
lagen im Übrigen dargestellte Ausgestaltung als bedingt Pkw-taugliche Überführung 
zur Ausführung kommt und der Widerspruch zum Erläuterungsbericht lediglich ein 
Überarbeitungsversehen bezogen auf die Aussagen des Erläuterungsberichtes dar-
stellt. 

5. Kosten für (Vor-/Umplanung, der Umverlegung eines Abwasserkanals im Be-
reich Eisenbahnübergang Jurastraße mit Hebeanlage sowie Mehraufwand für künfti-
ge Unterhaltung 

5.1 Bereits in der Ausgangsplanung von 1996 war die Umverlegung des bestehen-
den Abwasserkanals des Abwasserzweckverbandes der Gemeinden Buttenheim und 
Altendorf im Zuge der Beseitigung des höhengleichen Eisenbahnübergangs im Be-
reich der Jurastraße in Altendorf Teil der Planung. Bei diesem Abwasserkanal (lfd. 
Bauwerks-Nr. 105, 105.1, 105.2 sowie 105.3 des Bauwerksverzeichnisses) handelt 
es sich um einen Kanalhauptsammler des Abwasserzweckverbandes. Bereits im Jah-
re 1997 hat sich die Marktgemeinde, insbesondere in den Gliederungspunkten 9 ff. 
des Einwandes vom 03.03.1997 gegen diese Planung gewandt, weil vorhabenträger-
seits diese Maßnahme auf Kosten des Abwasserzweckverbandes vorgesehen wurde. 
An dieser Stelle wird auf die Einwendungen diesbezüglich im Einwendungsschreiben 
vom 03.03.1997 noch einmal ausdrücklich Bezug genommen und verwiesen, da sie 
in der Sache und dem Grunde nach weiterhin als durchgreifendes Problem auch im 
Rahmen der nunmehr vorliegenden Fortsetzung des Planungsverfahrens angesehen 
werden müssen. 

Nach aktuellen Schätzungen des Abwasserzweckverbandes, dessen Mitglied die 
Marktgemeinde ist, entstehen durch diese Verlegungsmaßnahme des Hauptsamm-
lers Kosten in Höhe von ca. 1 Mio. Euro. Wie bereits zu Beginn des Planfeststel-
lungsverfahrens in den Jahren 1996/1997 verfochten, wehrt sich der Abwasser-
zweckverband und mithin auch die Marktgemeinde Buttenheim als Mitglied des Ab-
wasserzweckverbandes dagegen, die Kosten für diese Verlegungsmaßnahme tragen 
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zu müssen, nachdem die Verlegungsmaßnahme ausschließlich kreuzungsbedingt 
durch die Neubaumaßnahme des Vorhabenträgers ausgelöst ist. 

In den überarbeiteten Planunterlagen, hier konkret dem Bauwerksverzeichnis, ist un-
ter lfd. Nr. 105 die Bemerkung zu finden, dass der Abschluss einer Leitungsvereinba-
rung diesbezüglich notwendig ist; darüber hinaus findet sich aber auch die Bemer-
kung, dass die Maßnahme Bestandteil der unter lfd. Nr. 110 des Bauwerksverzeich-
nisses genannten Kreuzungsvereinbarung sein soll. Die in Bezug genommene lfd. Nr. 
110 ist die Neubaumaßnahme für die Eisenbahnüberführung im Bereich der Jura-
straße.  

Es ist aus dem Bauwerksverzeichnis und den Bemerkungen nicht er-sichtlich, wie 
seitens des Vorhabenträgers vorliegend nunmehr eine Vereinbarung bezüglich der 
Verlegungsmaßnahme begründet werden soll. Der Abschluss einer Leitungsvereinba-
rung würde sich nach den entsprechenden Richtlinien für den Leitungsbau bestim-
men, die der Vorhabenträger mit den entsprechenden Bundesverbänden der 
Was-serversorger und -entsorger entwickelt hat und zur Grundlage von Leitungsver-
einbarungen regelmäßig macht. Die darüber hinaus ange-sprochene Regelung, dass 
die Maßnahme Bestandteil der Kreuzungsvereinbarung bezüglich der Eisenbahn-
überführung Jurastraße, lfd. Bauwerks-Nr. 110, sein soll, würde zu einer Umfassung 
der Maßnahme im Rahmen der Eisenbahnüberführung gelangen, die sich sodann 
ausschließlich insgesamt nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz und den dortigen 
Kostenverteilungsregelungen orientieren würde. Insoweit sind die Planunterlagen 
hinsichtlich ihrer Aussagekraft dem Grunde nach in sich widersprüchlich. 

Für die Marktgemeinde als Mitgliedsgemeinde des Abwasserzweckverbandes kommt 
es vorliegend aber zunächst darauf an, sich dagegen zu verwahren, dass der Vorha-
benträger unter Berufung auf eine im Jahre 1963 geschlossene Leitungsvereinbarung 
im Rahmen der Kostenverteilung darauf beruft, dass es hier lediglich eine Änderung 
der bestehenden Leitung sei und diesbezüglich der Abwasserzweckverband die voll-
ständige Kostenlast für die Verlegungsmaßnahme zu tragen hätte. Mit einer derarti-
gen Regelung wären der Abwasserzweckverband und mithin auch die vorliegende 
Mitgliedsgemeinde dem Grunde nach nicht einverstanden. Die diesbezüglichen Er-
wägungen und Bedenken wurden bereits im Einwand vom 03.03.1997 ausdrücklich 
formuliert; diese gelten bezogen auf eine solche Kostenlösung uneingeschränkt fort. 

5.2 Soweit im Zuge der Gesamtmaßnahme der Verlegung des Hauptsammlers die 
Errichtung einer Hebeanlage im Bereich des Eisenbahnüberganges Jurastraße not-
wendig werden sollte, die bis dato technisch nicht notwendig gewesen ist, wird bezo-
gen auf eine solche bauliche wie technische Einrichtung seitens der Marktgemeinde 
klargestellt, dass der Abwasserzweckverband insoweit weder Auftraggeber und Er-
richter einer solchen Anlage sein wird, noch wird er das Eigentum an der Anlage 
übernehmen oder die Anlage selbst betreiben. Auch Kosten insoweit sowohl für die 
Errichtung als auch für den Unterhalt werden ausdrücklich abgelehnt. 

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich klargestellt, dass in den vorliegenden 
aktuellen Kostenschätzungen, die von ca. 1 Mio. Euro ausgehen, etwaige Kosten für 
die Hebeanlage mit Anschlussleitung nicht mit einberechnet sind; das heißt, diese 
kämen noch hinzu.  

Soweit mit der Hebeanlage Wasser aus dem Bereich der Bahnanlage dem öffentli-
chen Kanal des Abwasserzweckverbandes zugeführt werden soll, ist die Anschluss-
leitung ebenfalls vorhabenträgerseits zu erstellen. Selbstverständlich ist in diesem 
Zusammenhang zu berücksichtigen, dass die technische Anschlussplanung aus-
schließlich im Einvernehmen mit dem Abwasserzweckverband zu erfolgen hat. 
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5.3 Für den Fall der Planfeststellung ist davon auszugehen, dass die Verlegungs-
maßnahme für den Hauptsammler und damit die Kanaltrasse vor Beginn der eigentli-
chen Baumaßnahme an der Strecke des Vorhabenträgers erfolgen muss, dies be-
deutet den Neubau der Kanaltrasse und den entsprechenden Rückbau der alten Ka-
naltrasse. Hierfür ist im Vorfeld eine exakte Klärung und Abstimmung, insbesondere 
auch auf vertraglicher Basis, zwischen der Vorhabenträgerseite und dem Abwasser-
zweckverband Grundbedingung, um eine verbindliche Rahmenvereinbarung zu ha-
ben, auf deren Basis diese Maßnahme umgesetzt werden kann. 

Im Zusammenhang mit der Vorabverlegungsmaßnahme des neuen Hauptsammlers 
wird an dieser Stelle gefordert, dass in technischer Hinsicht sichergestellt werden 
muss, dass im Zuge der Bauarbeiten an der Ausbaustrecke es nicht zu Maßnahmen 
kommt, wie beispielsweise Erschütterungen, die sich auf den Bestand der neu erstell-
ten Abwasseranlage beeinträchtigend auswirken können. 

5.4 Bezogen auf die vorbeschriebene Unklarheit bezüglich der notwendigen Verle-
gung des Abwasserhauptsammlers des Abwasserzweckverbandes ist es für die 
Marktgemeinde überraschend und befremdlich zugleich, dass erst Ende Mai 2017 
trotz angeblicher nunmehr bereits sehr mehreren Jahren wieder laufender Vorberei-
tungsarbeiten zur Fortführung der Gesamtplanung die Vorhabenträgerseite Kontakt 
mit dem Abwasserzweckverband aufgenommen hat, um dieses wichtige Thema an-
zusprechen. Im Hinblick auf den Umstand, dass der Vorhabenträger mit der Fortfüh-
rung des Planfeststellungsverfahrens in absehbarer Zeit zu einem positiven Ab-
schluss durch einen Planfeststellungsbeschluss gelangen möchte und im Vorfeld der 
Umsetzung der Baumaßnahme des Vorhabenträgers an seiner Strecke der Abwas-
serzweckverband die Umverlegung des Hauptsammlers technisch ins Werk setzen 
soll, ist es dringend geboten, dass die Vorhabenträgerseite sich diesbezüglich nun-
mehr mit dem Abwasserzweckverband m Verbindung setzt, um an Lösungen zu ar-
beiten. 

Im Rahmen des Abschlusses einer irgendwie gearteten neuen Leitungsvereinbarung 
für die notwendige Kreuzung des Hauptsammlers mit der neuen Eisenbahntrasse ist 
es geboten und zwingende Voraussetzung, dass der Vorhabenträger sein Projekt an 
sich diesbezüglich konkretisiert. Die Konkretisierung hat bezüglich der technischen 
Pla-nung als auch der zeitlichen Planung im Benehmen mit dem Abwasserzweckver-
band zu erfolgen und ist sowohl im Rahmen der zwischen dem Abwasserzweckver-
band und der Vorhabenträgerseite abzuschließenden Leitungsvereinbarung als auch 
planfeststellungsrechtlich verbindlich abzusichern, um dem Abwasserzweckverband 
und ihren Mitgliedsgemeinden entsprechende Planungssicherheit zu geben.  

Seitens der Marktgemeinde als Mitgliedsgemeinde wird an dieser Stelle auf die ei-
genständige Stellungnahme des Abwasserzweckverbandes vom 10.10.2017 ergän-
zend Bezug genommen und verwiesen. 

6. Lärmschutz im Bereich des Marktes Buttenheim 

6.1 An dieser Stelle wird zunächst einmal Bezug genommen auf die Ausführungen 
im allgemeinen Einwendungsschriftsatz. Insbesondere wird an dieser Stelle auf die 
Thematik des ungerechtfertigten weiteren Ansatzes des sogenannten Schienenbonus 
und des besonders überwachten und gepflegten Gleises im Rahmen der Lärm-
schutzberechnungen Bezug genommen und verwiesen. Wie bereits dargelegt, führen 
diese beiden ungerechtfertigten Annahmen zu Gunsten des Vorhabenträgers dazu, 
dass Lärmauswirkungen in einer Größenordnung von mindestens 8 dB(A) zu Guns-
ten des Vorhabenträgers im Rahmen der planungsrechtlichen Lärmschutzberech-
nungen überhaupt keine Berücksichtigung finden. Allein aus diesem Grunde sind die 
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Lärmschutzberechnungen auch im Bereich des Marktes Buttenheim dem Grunde 
nach defizitär und fehlerhaft, da sie in ungerechtfertigter Weise nicht mehr zulässige 
Begünstigungen des Vorhabenträgers fortschreiben und damit zu einem untauglichen 
und unzureichenden Lärmschutzgesamtkonzept auch im Bereich des Marktgemein-
degebietes führen.  

Dies vorausgeschickt, ist zu folgenden Schwerpunkten ergänzend aus Sicht der 
Marktgemeinde auszuführen: 

6.2 Sowohl bei der Durchsicht des allgemeinen Erläuterungsberichtes als auch der 
Unterlage 13.1 sowie 13.2 zum Thema Schallschutz fällt sofort auf, dass die Ortslage 
von Buttenheim und das unmittelbar an die Gemeinde Altendorf angrenzende Ge-
meindegebiet der Marktgemeinde Buttenheim, welches zur streitbefangenen 
Bahntrasse hin orientiert gelegen ist, in den immissionsschutzrechtlichen Betrachtun-
gen, hier der Frage Lärmimmissionen und notwendiger Schallschutz, keine Erwäh-
nung findet. Weder textlich noch planlich sind nachvollziehbare Unterlagen ersicht-
lich, aus denen die Betrachtung und Überprüfung der immissionsschutz-rechtlichen 
Situation der westlichen Ortsbereiche von Buttenheim erkennbar wäre.  

Vielmehr ist festzuhalten, dass in den textlichen Ausführungen keine Aussagen zur 
Betroffenheit von Buttenheim dokumentiert sind, als auch in den Planunterlagen, so 
etwa Anlage 13.2.1 und Anlage 13.2.2, sind die dort eingezeichneten Isophonenlinien 
zwar ansatzweise auch in westlichen Gemeindegebietsbereichen von Buttenheim 
dargestellt, jedoch endet die Darstellung abrupt und willkürlich und auch die Isopho-
nenlinien sind zum Teil fehlerhaft nicht durchgängig in den Plänen dargestellt. 

Der Umstand, dass der westliche Gemeindebereich von Buttenheim in den neu er-
stellten Planfeststellungsunterlagen bezüglich der immissionsfachlichen und immissi-
onsschutzrechtlichen Beurteilung unter dem Gesichtspunkt Lärm nicht erfasst und 
bearbeitet ist, erstaunt umso mehr, als in dem jüngst veröffentlichten Lärmaktionsplan 
und den hierzu gehörigen Unterlagen für die Bestandsstrecke die Betroffenheit des 
westlichen Ortsbereichs von Buttenheim ausdrücklich untersucht und in den Unterla-
gen dargestellt war. Da es mithin offensichtlich immissionsschutzfachliche Auswir-
kungen im westlichen Gemeindegebiet von Buttenheirn gibt, sind die vorliegenden 
Planfeststellungsunterlagen insoweit als defizitär anzusehen.  

Seitens der Marktgemeinde wird gefordert, die Planfeststellungsunterlagen bezüglich 
der Betroffenheit der Marktgemeinde Buttenheim in ihrem westlichen Gemeindege-
bietsbereich, das heißt der westlichen Ortslage des Hauptortes Buttenheim, insbe-
sondere in immissionsschutzfachlicher Hinsicht bezogen auf die zu prüfenden Immis-
sionsparameter, wie unter anderem hier dem Lärm, zu überarbeiten, die Planfeststel-
lungsunterlagen entsprechend zu ergänzen und der Marktgemeinde hierzu eine ge-
sonderte Stellungnahmemöglichkeit einzuräumen. Die Marktgemeinde behält sich 
diesbezüglich ausdrücklich vor, weitergehende Forderungen auf der Grundlage noch 
vorzulegender Unterlagen und sich daraus ergebender Erkenntnisse zu stellen und in 
das Verfahren einzubringen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine weitere Überprü-
fung unter diesen Gesichtspunkten mangels hinreichender Daten- und Antragsunter-
lagen aus Sicht der Marktgemeinde nicht möglich. 

Die mangelnde Daten- und Untersuchungsgrundlage bezogen auf die ausgelegten 
Planfeststellungsunterlagen der 1. Planänderung wird auch daran deutlich, dass die 
in den anderen Gemeindegebieten vorgenommenen Gebietszuordnungen (Wohnge-
biet, Gewerbegebiet, Mischgebiet) bezogen auf die Gemeindegebietslage der Markt-
gemeinde Buttenheim ebenfalls nicht einmal ansatzweise dem Grunde nach doku-
mentiert ist und offensichtlich ebenfalls fehlerhafter Weise als Betrachtungsszenario 
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für das Verfahren vollständig außer Acht gelassen wurde. Hierdurch wird aber die 
Überprüfung und auch die Beteiligung hinsichtlich der berechtigten Belange der 
Marktgemeinde Buttenheim verletzt. Dies gilt nicht nur bezogen auf die Verletzung 
verfahrensrechtlicher, sondern auch materiell-rechtlicher Belange, wie unter anderem 
dem Eingriff in die kommunale Planungshoheit. 

Wie bereits ausgeführt, sind die fehlenden Unterlagen und Untersuchungen nachzu-
liefern und der Marktgemeinde zur ergänzenden Stellungnahme noch im Vorfeld ei-
nes etwaigen Erörterungstermines im weiteren Anhörungsverfahren zur Stellung-
nahme zu übermitteln.  

Die Marktgemeinde hat bezogen auf ihre berechtigten Belange als kommunaler Pla-
nungsträger mit der diesbezüglich sie schützenden Planungshoheit das Recht und 
den Anspruch, zu erfahren, welchen Einfluss die beantragte Maßnahme für das Ge-
meindegebiet Buttenheim nach sich zieht. Gleiches gilt selbstverständlich im Einzel-
fall für die Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde, die insbesondere im westli-
chen Gemeindegebiet mit Orientierung zur streitgegenständlichen Strecke Grundei-
gentum besitzen, das insbesondere auch von Wohnnutzung geprägt ist.  

Seitens der Marktgemeinde wird in diesem Zusammenhang insbesondere auch auf 
den topografischen Umstand hingewiesen, dass von der Bahntrasse Richtung Osten 
das Gelände im Gemeindebereich von Buttenheim ansteigend ist und daher die west-
lichen Ortslagen von Buttenheim exponiert in der Höhenlage situiert sind. Da in die-
sem Bereich die Hauptwindrichtung aus Südwest bzw. West vorherrscht, sind bezo-
gen auf die Bahnlinie diese exponierten westlichen Ortslagen von Buttenheim unter 
Berücksichtigung der Hauptwindrichtung stark immissionsanfällig. 

Es wird an dieser Stelle aus Sicht der Marktgemeinde auch noch einmal ausdrücklich 
zu Gunsten der Bürgerinnen und Bürger gerügt, dass die dargestellten defizitären 
Planunterlagen nicht nur der Marktgemeinde selbst, sondern auch den betroffenen 
Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit nimmt, sich mit einer etwaigen Betroffenheit 
ihres Grundeigentums und darauf befindlicher Immobilien durch Immissionen, wie 
dem Lärm, auseinandersetzen zu können und ihre berechtigten Interessen und Be-
lange verteidigend auf einer ausreichenden Datengrundlage am Verfahren beteiligen 
zu können. An dieser Stelle sei noch einmal der Ver-weis auf die Lärmkartierung am 
bestehenden Schienenweg vom 30.06.2017 Bezug genommen und verwiesen, die 
Gegenstand der Lärmaktionsplanung ist und aus der für die Bürgerinnen und Bürger 
sowie die Marktgemeinde selbst handgreiflich wird, dass insbesondere das westliche 
Gemeindegebiet von erheblichen Lärmimmissionen durch die bestehende Trasse be-
reits heute beeinträchtigt wird. Diese Beeinträchtigungen werden trotz geplanter 
Lärmschutzmaßnahmen auch im Zuge der streitgegenständlichen Ausbauplanung 
bestehen bleiben und sogar noch zunehmen, insbesondere auch vor dem Hinter-
grund, dass die derzeitige immissionsschutzfachliche Planung auf fehlerhaften im-
missionsschutzrechtlichen Ausgangsgrundlagen, wie unter anderem dem rechtswid-
rigen Ansatz des Schienenbonus und des besonders überwachten Gleises, beruht 
und unter diesem Gesichtspunkt die konkrete und effektive Betroffenheit der westli-
chen Ortslage des Gemeindegebietes von Buttenheim überhaupt nicht in den Blick 
genommen wurde unabhängig von dem Umstand, dass das Gebiet der Marktge-
meinde offensichtlich dem Grunde nach bei der Betrachtung außer Acht gelassen 
wurde. 

6.3 Unabhängig vom dem Umstand, dass die immissionsschutzfachliche Unterlage 
bezüglich der potenziellen Betroffenheit des Gebietes der Marktgemeinde Buttenheim 
vollständig defizitär ist und daher seitens der Marktgemeinde eine konkrete Stellung-
nahme zu diesem Thema nicht erfolgen kann, ist zum einen unter dem bereits mehr-
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fach genannten Aspekt der rechtlich fehlerhaften Berücksichtigung des sogenannten 
Schienenbonus und des Gleispflegebonus davon auszugehen, dass die in der Pla-
nung vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden entlang 
der Ausbautrasse unzureichend sein werden. Unter Immissionsschutzgesichtspunk-
ten zu Gunsten der Marktgemeinde Buttenheim ist davon auszugehen, dass die im 
südlichen Bereich der Ortslage von Altendorf endenden Schallschutzwände zum bes-
seren Schutz der südwestlichen Ortsrandlage von Buttenheim deutlich in Richtung 
Süden verlängert werden müssen; gleiches gilt für das Ende der Lärmschutzwände 
im Norden am Ende der Ortslage von Altendorf im Übergang zur Ortslage der Markt-
gemeinde Hirschaid. Auch hier ist eine Verlängerung bzw. gegebenenfalls sogar ein 
vollständiger Lückenschluss der aktiven Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärm-
schutzwänden zwischen dem Ortsbereich von Altendorf und Hirschaid angezeigt, um 
die im ansteigenden Hangbereich gelegene westliche Ortslage von Buttenheim aktiv 
zu schützen.  

In diesem Zusammenhang weist die Marktgemeinde besonders darauf hin, dass ne-
ben den erhöhten Geschwindigkeitsvorgaben für den Betrieb der Ausbaustrecke und 
eine Erhöhung der Zugzahlen, vor allem im Bereich des Güterverkehrs, insbesondere 
mögliche Bremsvorgänge auf der freien Strecke jeweils vor den bebauten Ortslagen 
von Altendorf als auch von Hirschaid in Betracht kommen, die gerade bei Güterzügen 
eine erhebliche Lärmbelastung auslösen und ohne aktiven Schutz unmittelbar an der 
Quelle für die am Hang gelegenen westlichen Ortsbereiche von Buttenheim zu au-
ßergewöhnlichen und unzumutbaren Belastungen führen würden. 

Soweit, wie bereits mehrfach unter anderem im allgemeinen Einwendungsschriftsatz 
ausdrücklich gerügt bzw. auch gefordert, planfeststellungsrechtlich das nunmehr vor-
liegend eingeleitete Planfeststellungsverfahren zutreffender und korrekter Weise als 
eigenständiges neues Planungsverfahren geführt würde, wären die immissions-
schutzfachlichen Auswirkungen des Projektes unter Zugrundelegung der zutreffenden 
aktuellen immissionsschutzrechtlichen gesetzlichen Grundlagen - wie insbesondere 
dem seit 01.01.2015 entfallenen Schienenbonus - unter ganz anderen Vorzeichen 
und Rahmenbedingungen zu erstellen. Nur auf dieser Basis wäre die Betroffenheit 
der Marktgemeinde Buttenheim überhaupt zutreffend im Verfahren zu erfassen. Dies 
gilt nicht nur für die westliche Ortsrandlage von Buttenheim, sondern für die Ortslage 
von Buttenheim an sich und auch das insoweit südlich wie nördlich angrenzende 
Gemeindegebiet von Buttenheim. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sämtliche planungsrechtlichen Akte der 
Marktgemeinde in Form von Bebauungsplänen, die vor der Einleitung eines neuen 
Planfeststellungsverfahrens erlassen bzw. dem Grunde nach auf den Weg gebracht 
worden wären bzw. sind, als vorrangig und vom Vorhabenträger zu beachten anzu-
sehen wären.  

Der Versuch, den der Vorhabenträger in den vorhandenen Siedlungsgebieten mit der 
Kennzeichnung von Grundstücken mit einem Sternchen versucht, die angeblich mit 
geplanter bzw. in Realisierung befindlicher Bebauung nach Eintritt der Veränderungs-
sperre zusammenhängen, würde damit als offensichtlich rechtswidrig entlarvt. Es ist 
der untaugliche Versuch des Vorhabenträgers, wie bereits im allgemeinen Einwen-
dungsschriftsatz gerügt, sich einen planungsrechtlichen Vorteil zu verschaffen, der 
ihn aber insoweit planungsrechtlich nicht zustehen kann und auch nicht zusteht. 

6.4 Für die Marktgemeinde ist im Zusammenhang mit einer Realisierung des Pro-
jektes sodann noch ein weiterer Gesichtspunkt von entscheidender Bedeutung. Da 
die Ausbaustrecke abschnittsweise verwirklicht wird und mit der Fertigstellung ande-
rer Abschnitte bereits zu einem früheren Zeitpunkt zu rechnen ist, ergeben sich hie-



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 446 von 933 
 
 
 

raus erheblich höhere Belastungen auch für die Siedlungsgebiete im Bereich der 
Marktgemeinde. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass mit Beseitigung der 
Bahnübergänge im antragsgegenständlichen Bereich zusätzlich der Verkehrsfluss auf 
der Bahnstrecke erheblich verbessert und zunehmen wird. 

Im Hinblick auf die in den bahnnahen Ortslagen gegebenen vorhandenen und be-
standsgeschützten sensiblen Wohnlagen ist es daher aus Sicht der Marktgemeinde 
zwingend erforderlich, dass effektiver Lärmschutz bereits von Anfang an zu gewähr-
leisten ist. Dies bedeutet, dass spätestens mit Beginn der Baumaßnahme im vorlie-
gend antragsgegenständlichen Abschnitt als Vorwegmaßnahme das Lärmschutzkon-
zept vollständig umzusetzen ist, um damit den betroffenen Siedlungslagen im Bereich 
der Marktgemeinde den notwendigen und ihnen zustehenden effektiven Schutz zu 
gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die außenseitig entlang des zum Ausbau 
geplanten Bahnkörpers vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen, die ohne wei-
teres vorab entlang der zukünftigen Trasse zum Schutz der Ortslagen des Marktes 
Buttenheim errichtet werden können. Zusätzlich ist im Bauablauf vorzusehen, dass 
die Mittelwände umgehend nach entsprechender Fertigstellung der Gleiskörper zu er-
richten sind, um den vollständigen aktiven Schutz so früh wie möglich sicherzustellen.  

In jedem Falle ist durch geeignete Auflagen sicherzustellen, dass der Vorhabenträger 
in keiner Weise die Möglichkeit erhält, die gesamte Ausbaumaßnahme durchzuführen 
ohne jeglichen Lärmschutz verwirklicht zu haben und erst ganz am Ende der Maß-
nahme die notwendigen Lärmschutzmaßnahmen ins Werk zu setzen. 

6.5 Hinsichtlich der lärmschutztechnischen Berechnungen und Bewertungen wird 
marktgemeindlicherseits gefordert, eine Gesamtlärmbetrachtung durchzuführen. Wie 
bereits an verschiedenen Stellen im Allgemeinen sowie im individuellen Einwand dar-
gelegt, ist im Zusammenhang mit dem vorliegenden Schienenausbauvorhaben zu be-
rücksichtigen, dass in diesem räumlichen Bereich unter anderem auch die Bundesau-
tobahn A 73 sowie zahlreiche Staatsstraßen verlaufen. Diese betreffen auch und ge-
rade das Gemeindegebiet der Marktgemeinde Buttenheim. Es kann insoweit nicht 
akzeptiert werden, dass im Rahmen der vorliegenden lärmtechnischen Überprüfung 
ausschließlich eine auf das Schienenausbauvorhaben beschränkte Lärmimmissions-
berechnung stattfindet und dabei die Immissionen von der Autobahn und den Staats-
straßen im Übrigen vollständig unberücksichtigt bleiben. Die von der Gesamtbelas-
tung ausgehenden Gefahren für die Bevölkerung, insbesondere hinsichtlich der Ge-
sundheitsgefährdung, sind unzureichend insoweit erfasst und bewertet. Dies wird ge-
rügt und ausdrücklich eine Gesamtlärmbetrachtung gefordert. 

6.6 Wie bereits zu Beginn des vorliegenden Abschnittes dargelegt, sind für die 
Marktgemeinde im Rahmen des allgemeinen Einwandes bereits zahlreiche Ausfüh-
rungen zu den fehlerhaften und unzureichenden Planunterlagen getätigt worden und 
auch weitergehende Forderungen aufgestellt worden. Hierauf wird an dieser Stelle 
nochmals verwiesen und Bezug genommen. Im Hinblick auf die Wichtigkeit des The-
mas Lärm und Lärmschutz wird für die Marktgemeinde an dieser Stelle aber noch 
einmal stichwortartig auf bestimmte Aspekte ausdrücklich hingewiesen: 

Da die Zuglänge einen erheblichen Einfluss auf die Schallemission hat, ist in den An-
tragsunterlagen die Thematik der Zuglänge bei den Berechnungen, insbesondere be-
züglich der Güterzüge, aufzuklären und so auszugestalten, dass der schlimmste an-
zunehmende Fall an Lärmemission durch entsprechende Zuglängen im Rahmen der 
Lärmschutzberechnung und Bewertung zum Ansatz kommt. Die in den Antragsunter-
lagen zu Grunde gelegte Länge von 500 m ist jedenfalls bereits heute als unzu-
reichend anzusehen und nivelliert in rechtswidriger Weise den anzusetzenden Lärm-
schutz zu Lasten der Betroffenen nach unten.  
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Entsprechend vorliegender aktueller Informationen seitens des Vorhabenträgers gibt 
es auch maßgebliche Abweichungen bei den zu erwartenden Zugzahlen. Auch hier 
ist eine Aufklärung und Aktualisierung in den Antragsunterlagen zwingend geboten. 
Auch diesbezüglich besteht ein planungsrechtliches Defizit.  

Darüber hinaus besteht ein Defizit hinsichtlich der aktuell zu eiwartenden Geschwin-
digkeiten der Züge, die auf der ausgebauten Strecke verkehren sollen. Dieses Prob-
lem bezieht sich insbesondere auch wieder auf Güterzüge, da hier die größten 
Lärmemissionen im Hinblick auf die Ausstattung des Wagenmaterials zu befürchten 
sind. Des Weiteren sind aber selbstverständlich auch die Personenzüge, wie 
S-Bahnen und Nahverkehrszüge in den Blick zu nehmen. Auch hier sind unter Be-
rücksichtigung aktueller Daten des Vorhabenträgers Diskrepanzen zu den Planunter-
lagen festzustellen, die dazu führen, dass die vorgelegten Unterlagen nicht als geeig-
nete und rechtmäßige Grundlage für eine Planfeststellung gelten können. 

Auf die rechtswidrigen Diskrepanzen zwischen der Anwendung der „Schall 03 alt" und 
der „Schall 03 neu" wurde hinreichend bereits eingegangen.  

Auf die mangelnde Berücksichtigung von Außenwohnbereichen im Rahmen der 
schalltechnischen Untersuchung wurde ebenfalls bereits ausdrücklich hingewiesen. 
Dies ist entlang der gesamten Strecke ein überaus gravierendes und wichtiges The-
ma, nachdem zahlreiche Orte entlang der Strecke durch die Trasse durchfahren wer-
den und sich diese Belastung im Rahmen der Durchfahrung im Ausbauzustand noch 
einmal dem Grunde nach verschärft.  

Hinsichtlich der Emissionen durch Baulärm wurde in den allgemeinen Einwendungen 
bereits dezidiert ausgeführt. Aus Sicht des Marktes Buttenheim ist hier neben der auf-
lagentechnischen Absicherung der notwendigen Rahmenbedingungen, wie z. B. Be-
triebs- und Bauablauf, eingesetzte Maschinen, etc., auch eine Überprüfung des Bau-
lärms durch eine unabhängige anerkannte Stelle vor und während der Baumaßnah-
me zwingend geboten.  

Der Markt Buttenheim weist für seine Betroffenheit ausdrücklich darauf hin, dass er 
Überschreitungen der entsprechenden Immissionsrichtwerte nicht tolerieren wird und 
gemeinsam mit seinen Bürgern gegen Überschreitungen vorgehen wird. An dieser 
Stelle wird noch einmal die allgemeine Forderung wiederholt, auf geräuschintensive 
Arbeiten zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen gänzlich zu verzichten und dies 
auflagentechnisch im Rahmen der Planfeststellung abzusichern. 

Im Hinblick auf die unzureichende und viel zu offen und pauschal gehaltene Antrags-
unterlage zum Thema Baulärm wird marktgemeindlicherseits gefordert, eine externe 
Begutachtung der Baulärmthematik seitens der Planfeststellungsbehörde in Auftrag 
zu geben, auf deren Basis sodann eine weitergehende Stellungnahmemöglichkeit für 
sämtliche Kommunen und Bürger eingeräumt wird und auf dessen Basis sodann im 
Rahmen einer Planfeststellung die notwendigen konkreten Auflagen und Rahmenbe-
dingungen für die Durchführung der Maßnahme seitens der Planfeststellungsbehörde 
vorgegeben werden. 

7. Straßeninfrastruktur im Zusammenhang mit der Projektverwirklichung 

7.1 Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Realisierung des streitbefangenen 
Aus-bauvorhabens der bestehenden Bahnstrecke ergeben sich zwangsläufig zahlrei-
che Berührungspunkte mit der bestehenden Straßeninfrastruktur in diesem Planfest-
stellungsabschnitt. Dabei geht es zum einen um bestehende Querungen der Bahn-
strecke durch Brücken oder Unterführungen oder bislang vorhandene höhengleiche 
Bahnübergänge und zum anderen um bahnparallele Straßeninfrastruktur, die im Zu-
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ge der Projektverwirklichung gegebenenfalls baulich angepasst werden muss. Auch 
wenn das Gemeindegebiet der Marktgemeinde Buttenheim und das gemeindeeigene 
Straßen- und Wegenetz nicht unmittelbar von der Ausbaumaß-nahme durch bauliche 
Eingriffe betroffen ist, ergeben sich doch bezogen auf durchgehende Straßenbezie-
hungen höherrangiger Klassifizierungen, wie Kreisstraßen, Staatsstraßen sowie auch 
die neue Anbindung an die bestehende Autobahn A 73 gewisse planungsfachliche 
sowie planungsrechtliche Zwangläufigkeiten, die den Interessenbereich der Markt-
gemeinde berühren und negative Auswirkungen zeitigen können. 

Ein erstes allgemeines übergeordnetes Anliegen der Marktgemeinde Buttenheim ist 
es in diesem Zusammenhang, dass im Falle einer Projektverwirklichung die Umset-
zung der einzelnen Maßnahmen, das heißt zum einen der vorliegenden Ausbaumaß-
nahme des Vorhabenträgers als auch der Maßnahmen anderer, insbesondere Stra-
ßenbaulastträger, wie des Landkreises Bamberg, des Staatlichen Bauamtes Bam-
berg in Vertretung für den Freistaat Bayern bzw. der Autobahndirektion bezogen auf 
die geplante Neuanbindung im Bereich der A 73 so auszugestalten und zu koordinie-
ren, dass chaotische Verkehrsverhältnisse auf dem bestehenden Infrastrukturnetz in 
der Region an sich und insbesondere auch im Bereich der Marktgemeinde Butten-
heim verhindert werden. Hierbei geht es insbesondere darum, nicht gleichzeitig bei-
spielsweise bestehende Querungsmöglichkeiten der Bahnstrecke baubedingt zu 
sperren und damit kilometerweite Umwegverkehrsführungen für den regionalen Ver-
kehr herbeizuführen, sondern bestehende Querungen nur zeitversetzt im Planfest-
stellungsabschnitt zu sperren, um die Abwicklung des Verkehrs grundsätzlich weiter-
hin auch während der Gesamtbaumaßnahme zu gewährleisten.  

Darüber hinaus wäre es wichtig, dass die geplante neue Anbindung für die Autobahn 
A 73 im östlichen Anschluss an die verlegte Staatsstraße 2260 von der baulichen 
Realisierung so eingeplant wird, dass die Anbindung im Rahmen der Abwicklung der 
Gesamtbaumaßnahme als tragfähige Anbindung an das Fernstraßennetz und damit 
zum Transport wirksam genutzt werden kann. In den Planunterlagen, konkret Anlage 
Nr. 4, Plan Nr. 3, heißt es in einem Klammerzusatz ausschließlich, dass die An-
schlussplanung durch das Staatliche Bauamt Bamberg vorgenommen werde und 
nicht Bestandteil der vorliegenden Ausbauplanung sei. Die rechtliche Entkoppelung 
dieser beiden Maßnahmen - an dieser Stelle einmal als zulässig unterstellt - zeigt je-
doch aus Sicht der Marktgemeinde dringend auf, dass die neu zu schaffende Anbin-
dung an die A 73 im Zusammenhang mit der Verlegungsmaßnahme der Staatsstraße 
2260 von herausragender Bedeutung ist. 

An dieser Stelle sei aus Sicht der Marktgemeinde insbesondere auch auf den konkre-
ten Aspekt hingewiesen, dass bezogen auf den bestehenden Schulverband ein Schü-
lertransportverkehr mit Bussen zwischen Buttenheim und Altendorf stattfindet. In 
Altendorf befindet sich eine Zweigstelle der Deichselbachschule. Die Zweigstelle be-
findet sich westlich der bestehenden Bahntrasse, so dass der Busverkehr derzeit 
über den noch bestehenden höhengleichen Bahnübergang abgewickelt werden kann 
und muss. Dieser wird im Zuge der Ausbaumaßnahme beseitigt und durch eine Pkw-
taugliche Unterführung in Altendorf ersetzt an der Stelle des bestehenden Bahnüber-
gangs, aber ohne Möglichkeit einer Nutzung für den Schülertransport mit Bussen. 
Dies bedeutet, dass der Schülertransport mit Bussen über die geplante verlegte 
Staatsstraße 2260 neu über die Bahntrasse zur bestehenden St 2244 auf westlicher 
Seite geführt und angebunden werden muss, um über diese neue Straßenverbindung 
die Querung der Bahntrasse für Busse etc. zu ermöglichen. Vom Ablauf her bedeutet 
dies aber auch, dass diese geplante Umfahrung von Altendorf im Zuge der St 2260 
neu bereits zum Zeitpunkt des bestehenden Bahnübergangs in Altendorf erstellt und 
verkehrswirksam sein muss, um über diese neue Anbindung die Querung der 
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Bahntrasse zu ermöglichen und unter anderem den benannten Schülerbeförderungs-
verkehr zwischen Buttenheim und Altendorf ungehindert aufrechtzuerhalten. Umwege 
über Eggolsheim oder Hirschaid sind auch temporär unzumutbar und für die Markt-
gemeinde nicht akzeptabel. Ganz abgesehen davon werden, wie oben bereits ausge-
führt, würden damit unnötig Verkehre in die Nachbargemeinden belastender Weise 
verlagert. Dies muss unbedingt vermieden werden.  

An dieser Stelle weist der Markt Buttenheim bezüglich des geplanten Neubaus der 
Straßenüberführung der Staatsstraße 2260, lfd. Bauwerks-Nr. 132, auch auf Folgen-
des hin: 

Die mit der Schließung des Bahnüberganges Jurastraße verbundene Schaffung einer 
südlichen Ortsumgehung von Altendorf im Zuge der Staatsstraße 2260 neu sollte für 
die zukünftige Entwicklung von vornherein berücksichtigen, dass diese Ortsumfah-
rung an das bestehende Geh- und Radwegenetz in diesem Bereich angeschlossen 
bzw. in dieses integriert werden kann. Hierzu ist es erforderlich, dass bei der Planung 
und Erstellung der Ortsumfahrung entweder diese Geh- und Radwegestruktur mit er-
richtet wird oder aber zumindest die Errichtung planerisch berücksichtigt wird, so 
dass sie zukünftig unproblematisch errichtet und angebunden werden kann. Zwin-
gend erforderlich ist hierfür aber, dass das neu zu errichtende Brückenbauwerk, lfd. 
Bauwerks-Nr. 132, bereits so geplant und errichtet wird, dass ein Geh- und Radweg 
vorgesehen ist. Das Brückenbauwerk ist entsprechend zu bemessen und gegebenen-
falls durch entsprechende Betonkappen in ausreichender Breite bereits so auszule-
gen und zu errichten, dass eine entsprechende Radführung ermöglicht wird. Auch auf 
den westlich wie östlich der Brücke zu errichtenden Dammschüttungen ist bereits in 
der Dimensionierung eine entsprechende parallele Geh- und Radwegführung vorzu-
sehen. Wenn eine solche Geh- und Radwegführung im Zuge der Ortsumfahrung 
Altendorf mit der Errichtung der neuen Straßenüberführung im Zuge der St 2260 neu 
sowie der hierzu erforderlichen Dammschüttungen westlich wie östlich der Bahntras-
se nicht im Zuge der vorliegenden Maßnahme mit eingeplant und errichtet würde, wä-
re eine nachträgliche Änderung und Errichtung technisch nahezu unmöglich, in jedem 
Falle aber mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden. Insbesondere unter dem Ge-
sichtspunkt der Infrastrukturnetzverknüpfung ist dieser Aspekt aus Sicht der Markt-
gemeinde von grundlegender Bedeutung. 

Im Zusammenhang mit der Vermeidung eines Verkehrschaos in der Region ist dar-
über hinaus zu berücksichtigen, dass im Hinblick auf die bestehende Bundesautob-
ahn A 73 Umleitungsstrecken in der Region ausgeschildert sind, die im Falle, bei-
spielsweise einer unfallbedingten Sperrung der A 73, wirksam werden. Auch insoweit 
ist zu berücksichtigen, dass diese Verkehrsbeziehungen auch während der Baumaß-
nahme vollumfänglich verkehrswirksam bleiben müssen, um chaotische Zustände im 
westlichen wie östlichen Infrastrukturnetz zur bestehenden Autobahn zu vermeiden 
und dadurch sich ergebende Verkehrsrisiken von Anfang an auszuschließen.  

7.2 Es kommt in diesem Zusammenhang ein weiteres hinzu: 

Wie der Anlage 16 der Planunterlagen zu entnehmen ist, sieht der Vorhabenträger 
zur Verwirklichung seiner Baumaßnahme vor, zahlreiche bestehende öffentliche 
Straßen und Wege zur Verwirklichung in Anspruch nehmen zu wollen.  

Bezogen auf das Gemeindegebiet von Buttenheim lässt sich weder dem Erläute-
rungsbericht auf Seite 119 noch der Anlage 16 zur Baustellenerschließung und der 
Transportwege eine Aussage bezüglich des bestehenden Straßen- und Wegenetzes 
der Marktgemeinde entnehmen. Andererseits ist aufgrund der räumlichen Nähe und 
der unmittelbaren Verknüpfung mit dem bestehenden Straßen- und Wegenetz der 
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westlich angrenzenden unmittelbar betroffenen Gemeinde Altendorf auf der Hand lie-
gend, dass auch das Straßen- und Wegenetz der Marktgemeinde Buttenheim im Zu-
sammenhang mit der Projektrealisierung für die Abwicklung von Bauverkehren in An-
spruch genommen würde. Insoweit sind die Planunterlagen defizitär und seitens der 
Marktgemeinde wird gerügt, dass die Betroffenheit der gemeindlichen Belange hier 
nicht in den Blick genommen wurde und eine entsprechende tragfähige Regelung 
nicht vorgesehen ist. Dies wird hiermit ausdrücklich gefordert.  

Wie etwa im vorangegangenen Planfeststellungsabschnitt 18/19 ist der Streckenaus-
bau unter Aufrechterhaltung des laufenden Eisenbahnbetriebes vorgesehen. Vor die-
sem Hintergrund hatte der Vorhabenträger in den Planfeststellungsunterlagen im vo-
rangegangenen Abschnitt noch darauf hingewiesen, dass es zur Gewährleistung ei-
nes kontinuierlichen Transportflusses und einer kurzen Bauzeit unumgänglich sei, die 
Erschließung der Baustelle überwiegend straßengebunden durchzuführen. Es ist be-
merkenswert, dass vorhabenträgerseits diese im vorangegangenen Abschnitt noch 
für notwendig befundenen Ausführungen im vorliegenden Erläuterungsbericht ersatz-
los gestrichen sind und auf diese Problematik gar nicht mehr eingegangen wird. 
Nichtsdestotrotz ist sie vorliegend aus Sicht der betroffenen Gemeinden, hier der 
Marktgemeinde Buttenheim, in den Blick zu nehmen. 

In diesem Zusammenhang wird seitens der Marktgemeinde zunächst einmal aus-
drücklich gerügt, dass der Vorhabenträger einseitig zu seinen Gunsten festlegt, dass 
der Bau so erfolgt, dass auf bahneigenen Strecken der Abtransport und der Heran-
transport von Material kaum möglich sei, weil er die Strecke unter Verkehr umbauen 
möchte. Damit setzt der Vorhabenträger die Nutzbarkeit seiner eigenen Anlage von 
vornherein höher an als die Belange der anderen Baulastträger, hier der zuständigen 
Straßenbaulastträger Freistaat Bayern, Landkreis und Gemeinden, so auch Markt 
Buttenheim. Allein dieser Ansatz ist zunächst einmal in rechtlicher Hinsicht kritikwür-
dig, da es keinen rechtlichen Grundsatz gibt, der vorschreiben würde bzw. dem Vor-
habenträger das Recht einräumen würde, von vornherein dem uneingeschränkten 
Weiterbetrieb seiner Anlage den Vorrang zu geben und stattdessen die Belastungen 
auf andere Baulastträger und deren Einrichtungen zu verlagern.  

In diesem Zusammenhang ist bezogen auf das Gemeindegebiet des Marktes Butten-
heim auch insbesondere in den Blick zu nehmen, dass zahlreiche Straßen im besie-
delten Ortsgebiet mit erheblichen Baustellenverkehr belastet werden sollen und damit 
die Siedlungsgebiete des Marktes Buttenheim in erheblicher und unzumutbarer Wei-
se während der Bauphase verkehrlich belastet werden. Darüber hinaus besteht die 
unmittelbare Gefahr, dass das hierfür nicht ausgelegte Straßen- und Wegenetz über-
lastet wird und es zu erheblichen Belastungen und auch Gefahrensituationen kom-
men wird.  

Allein aus diesen vorgenannten Gründen ist das derzeit vorgeschlagene Logistikkon-
zept noch einmal auf den Prüfstand zu stellen und zu überarbeiten und dem Vorha-
benträger aufzugeben, sämtliche Möglichkeiten einer weitestgehenden Transportwe-
gebeziehung über sein bestehendes Netz zu nutzen auch unter Inkaufnahme ent-
sprechender Einbußen bei der Nutzbarkeit seiner Strecke. Wie oben bereits ausge-
führt, kann es nicht Sinn und Zweck einer solchen Maßnahme sein, dass der Vorha-
benträger sein Projekt durchsetzt und zu seinen Gunsten eine Ver-besserung der 
Ausnutzbarkeit seiner Strecke ins Werk setzen will und im Rahmen dieser Umset-
zung nicht bereit ist, Einbußen bei der Nutzbarkeit seiner Anlage zeitweise hinzu-
nehmen und stattdessen die Belastungen auf die Umgebung in vollem Umfang ab-
trägt.  
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Des Weiteren ist aber in diesem Zusammenhang auch zu berücksichtigen, dass die 
in der Straßenbaulast des Marktes Buttenheim stehenden Straßen und Wege durch 
die übermäßige Nutzung im Rahmen des Baustellenverkehrs einer nicht vergleichba-
ren Abnutzung und Belastung unterliegen. Hierfür kann weder der Markt Buttenheim 
noch etwaige Grundstückseigentümer, die nach ausbaubeitragsrechtlichen Gesichts-
punkten zu Straßenverbesserungen herangezogen werden können, verantwortlich 
gemacht werden. 

Vielmehr ist es in diesem Zusammenhang dringend und zwingend geboten, dass im 
Vorfeld einer Baudurchführung der Straßenzustand aller benutzten Straßen zwischen 
der Marktgemeinde und dem Vorhabenträger durch unabhängige Sachverständige im 
Rahmen einer Beweissicherung dokumentiert und festgestellt wird und nach Ab-
schluss der Baumaßnahme die Straßen und Wege in den vorherigen Zustand ver-
setzt werden auf Kosten des Vorhabenträgers, so wie dies auf Seite 119 des Erläute-
rungsberichts für die Nachbargemeinden zugesagt wurde. Dies muss auch für But-
tenheim gelten.  

Des Weiteren ist der Vorhabenträger zu verpflichten, auch während der Baumaß-
nahme die genutzten Straßen und Wege in einem verkehrssicheren Zustand zu er-
halten, damit diese auch weiterhin parallel von Dritten im Rahmen ihres Widmungs-
zweckes genutzt werden können. Für sämtliche Schäden, Nachteile und Mehrauf-
wendungen ist der Vorhabenträger gegenüber dem Markt Buttenheim ersatzpflichtig, 
was durch entsprechende Auflagen in der Planfeststellung abzusichern ist.  

Darüber hinaus wird an dieser Stelle ausdrücklich gefordert, dass die Planfeststellung 
dahingehend zu ergänzen und zu konkretisieren ist, dass der Vorhabenträger sämtli-
che Straßen und Wege, die er beabsichtigt, in den betroffenen Gemeinden, so auch 
der Marktgemeinde Buttenheim, zur Abwicklung seines Baustellen- und Transport-
verkehrs zu nutzen, gemeindegebietsbezogen sowohl in einer textlichen Auflistung 
sowie einer planlichen Darstellung konkret aufzuzeigen hat und diese Straßenliste 
verbindlich zur Grundlage der Planfeststellung hinsichtlich der Nut-zungsmöglichkeit 
durch den Vorhabenträger gemacht wird und für diese Straßen und Wege verbindlich 
die Durchführung des Beweissicherungsverfahrens sowie der weiteren notwendigen 
Maßnahmen, wie Verkehrssicherung und Wiederher-stellung planfeststellungsrecht-
lich abgesichert werden.  

Etwaige Mehraufwendungen, die dem Vorhabenträger dadurch entstehen, dass die 
von ihm mit genutzten Straßen und Wege der Abwicklung des Baustellenverkehrs 
nicht standhalten bzw. dem Grunde nach bereits nicht geeignet sind und daher im 
Vorfeld der Benutzung Ertüchtigungs- und Verbesserungsmaßnahmen notwendig 
werden, sind diese Kosten ausschließlich vorhabenträgerseits zu tragen. Derartige 
Änderungen am bestehenden Straßen- und Wegesystem sind vorher im Benehmen 
und im Einvernehmen mit der Marktgemeinde abzustimmen und sodann auch in Ab-
stimmung mit der Marktgemeinde in technischer Hinsicht vorzubereiten und umzuset-
zen. 

Rein vorsorglich wird an dieser Stelle abschließend auch darauf hingewiesen, dass 
selbstverständlich, wie bei allen Planungsverfahren, neu angelegte bzw. verlegte Tei-
le von öffentlichen Straßen und Wegen, für die die Marktgemeinde die Baulast trägt, 
vom Vorhabenträger entsprechend den vorstehenden Ausführungen zu erstellen bzw. 
wiederherzustellen sind und in diesem Zusammenhang selbstverständlich auch das 
Eigentum an den entsprechenden Straßen- und Wegeflächen an die Marktgemeinde 
im Rahmen der Umsetzung der Planung zu gegebenem Zeitpunkt zu übertragen ist. 
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8. Örtliche und überörtliche Schülerbeförderung 

8.1 Wie bereits im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des straßenseitigen 
Infrastrukturnetzes ausgeführt, ist es für die Marktgemeinde von grundlegender Be-
deutung, dass die die Bahnstrecke querenden Straßenverbindungen auch während 
der Baumaßnahme in tragfähiger Form aufrechterhalten werden, unter anderem aus 
dem Grund, dass die Gemeinde im Rahmen eines bestehenden Schulverbundes un-
terschiedliche Zweigstellen der Deichselbachschule im Rahmen eines Schülerbeför-
derungssystems mit Bussen anfahren und bedienen muss. Hier sind Schülerbeförde-
rungen mehrfach am Tag im Bereich zwischen Buttenheim und Altendorf notwendig, 
wobei im Hinblick auf die Lage des Schulgebäudes in Altendorf noch einmal darauf 
hinzuweisen ist, dass dieses westlich der bestehenden Bahnstrecke gelegen ist, so 
dass der Schulbusverkehr jeweils die Bahnstrecke notwendiger Weise kreuzen muss.  

Daher wird an dieser Stelle bezogen auf die örtliche Schülerbeförderung für die 
Deichselbachschule zwischen Buttenheim und Altendorf noch einmal ausdrücklich 
wiederholend gefordert, dass vor einer Sperrung des höhengleichen Bahnübergan-
ges die neu geplante Umfahrung von Altendorf im Zuge der St 2260 neu zur beste-
henden St 2244 vollumfänglich verkehrswirksam erstellt und damit für den Busver-
kehr genutzt werden kann. Denn es bleibt in diesem Zusammenhang zu berücksichti-
gen, dass in Altendorf der derzeit bestehende höhengleiche Bahnübergang zwar 
durch eine Pkw-taugliche Unterführung ersetzt und insoweit zwar grundsätzlich für 
den motorisierten Individualverkehr querbar bleibt, dies jedoch leider nicht für den 
Busverkehr im Rahmen des Schülerbeförderungsdienstes tauglich ist. 

Von daher muss vorab die Umfahrung Altendorf voll verkehrswirksam erstellt sein, da 
ansonsten der Schulbetrieb nicht gewährleistet werden könnte. Dies ist für die Markt-
gemeinde unter keinem Gesichtspunkt hinnehmbar. 

8.2 Darüber hinaus ist in einem weiteren Schritt seitens der Marktgemeinde aber 
auch der Belang der überörtlichen Schülerbeförderung zu Realschulen und Gymnasi-
en etc. in den Blick zu nehmen, für die im Bereich der Marktgemeinde ansässige 
Schüler in umliegende Nachbargemeinden und -städte unter Nutzung des Schienen-
verkehrs täglich gelangen. Zwar erfolgt bekanntermaßen die streitbefangene Aus-
baumaßnahme unter grundsätzlicher Aufrechterhaltung des Bahnverkehrs auf der 
Strecke auch während der Bauarbeiten. Jedoch ist es bereits im Zusammenhang mit 
der Ausbaumaßnahme in anderen Abschnitten, so zuletzt auch Ende August/ Anfang 
September dieses Jahres zu Sperrungen der Strecke in Gänze gekommen, die es 
sodann bedingen, dass ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden muss. Im 
Hinblick auf den wichtigen öffentlichen Belang der Aufrechterhaltung der schulischen 
Ausbildung ist aus marktgemeindlicher Sicht daher auch die Frage aufzuwerfen, wie 
während der Baumaßnahmen die Schülerbeförderung in andere Gemeinden und 
Städte, die von den betroffenen Schülern über das Schienennetz erreicht werden, si-
cher und verbindlich aufrechterhalten werden. In der Planfeststellung ist nicht dem 
Grunde nach ersichtlich und in keiner Form ausdrücklich thematisiert, wie der Vorha-
benträger bei entsprechenden baubeding-ten Sperrungen seiner Strecke den Ersatz-
verkehr organisieren und aufrechterhalten will, um insbesondere auch die hier markt-
gemeindlicherseits thematisierte überörtliche Schulbeförderung sicher zu gewährleis-
ten und auch während der Durchführung des Projektes aufrechtzuerhalten.  

Diesbezüglich ist die Planung unzureichend und entsprechend im Detail zu ergänzen, 
damit sie im Rahmen einer eventuellen Planfeststellung vollumfänglich als Auflage 
Berücksichtigung finden kann und damit aus Sicht der Gemeinden eine tragfähige 
und angemessene Sicherstellung der überörtlichen Schülerbeförderung gegeben ist. 
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9. Bäche, Gräben und sonstige Durchlässe 

Im Zusammenhang mit der geplanten Ausbaustrecke sind im Bereich des Gemeinde-
gebietes von Buttenheim zahlreiche Fließgewässer unterschiedlichster Art betroffen. 
Es handelt sich um Bachläufe, Gräben oder Gerinne, die schon im heutigen Zustand 
die bestehende Bahnstrecke kreuzen, wie beispielsweise der Lindlesgraben.  

Im Hinblick auf die sich in den vergangenen Jahren ereigneten Hochwasserereignis-
se ist es planungsrechtlich sicherzustellen, dass sämtliche Querungsbauwerke und 
Durchlässe für Fließgewässer jeglicher Art auf der Basis eines nach neuesten Er-
kenntnissen berechneten und festgesetzten HQl00 geplant und ausgestaltet werden. 

Des Weiteren ist im Rahmen der Nebenbestimmungen der Planfeststellung si-
cher-zustellen, dass der Vorhabenträger dauerhaft und regelmäßig zu entsprechen-
den Unterhalts- und Reinigungsmaßnahmen bezogen auf diese Querungsbauwerke 
verpflichtet wird.  

Nur so kann sichergestellt werden, dass es nicht zu vermeidbaren Rückstauungen 
kommt, die sich sodann schädigend auf das Gemeindegebiet von Buttenheim auswir-
ken.  

Konkret ist an dieser Stelle seitens der Marktgemeinde auf die Erweiterung der Ei-
senbahnüberführung Deichselbach, lfd. Nr. 65 des Bauwerksverzeichnisses, einzu-
gehen. Die fachtechnische Begleitung und Überprüfung der Planung durch die Markt-
gemeinde hat ergeben, dass die in Anlage 15.2.14 dargelegte hydraulische Berech-
nung der Abflussmenge für die Eisenbahnüberführung Deichselbach nichtzutreffend 
bzw. für die vorliegenden Verhältnisse nicht ausreichend ist. Insoweit wird gerügt, 
dass allein die nachweislose Annahme einer Abflusstiefe im Bauwerk auf eine zu ge-
ringe planerische Auseinandersetzung mit den vorherr-schenden hydraulischen Ver-
hältnissen schließen lässt. Ein ausreichender Hochwasserabfluss ist, wie oben be-
reits allgemein gefordert, sicher zu gewährleisten. Dazu sind die Abflussvorgänge am 
und im Kreuzungsbauwerk vertieft mittels eines Strömungsmodells zu untersuchen. 
Insbesondere sind dabei die Szenarien Stau im Oberwasser und Abflusstiefe im Un-
terwasser zu betrachten. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass der Wasserlauf nicht 
nachteilig beeinflusst wird und die ober- und unterhalb angrenzende Bebauung nicht 
durch nachteilige Veränderungen, insbesondere durch Auswirkungen von Stau im 
Oberwasser betroffen wird. Hier ist eine detaillierte Darstellung der Vorher- und 
Nachher-Situation planungsrechtlich zu fordern. 

Für das Durchleitungsbauwerk wird an dessen Einlauf ein Freibord von mindestens 
50 cm vom gestauten Spiegel des Bemessungshochwassers zu Bauwerksunterkante 
gefordert. Im Übrigen ist nachzuweisen, dass die klimatischen und hydrologischen 
Verhältnisse sowie die Gefahr der Versetzung durch Eis oder Treibsel hier nicht zu 
einem noch größeren Freibord führen müssen. Wegen der Gefahr der Verlandung 
und Zusetzung mit Treibsel an der geplanten Mitteltrennung der Eisenbahnüberfüh-
rung Deichselbach ist ein einteiliger Durchleitungsquerschnitt zu verwenden.  

Zudem ist aus fachtechnischer Sicht die geplante Sicherung gegen Kolkbildung und 
vor Umläufigkeit und Unterläufigkeit konstruktiv auszubilden und in den Bauzeich-
nungen darzustellen bzw. anzusprechen. Des Weiteren ist eine ausreichend breite 
und befestigte Zufahrtsmöglichkeit am Ein- und Auslauf für die Feuerwehr vorzuse-
hen, um im Notfall sowie auch für eine ordnungsgemäße Inspektion und Wartung 
bzw. zum Freihalten des Abflussquerschnittes von behinderndem Bewuchs, Räumen 
von schädlichen Ablagerungen und Treibsel sowie das Beseitigen von Versetzungen 
durch Feststoffe anzulegen.  



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 454 von 933 
 
 
 

Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass der Deichsel-
bach ein kleines Fließgewässer ist, welches aber einen hohen ökologischen Wert in-
nehat und aufweist. Veränderungen des Lebensraumes und der Lebensgemeinschaf-
ten, des Wasserkörpers sowie des Gewässerbettes, der Wasserwechselzone sowie 
des vom Gewässer beeinflussten Umlandes sind zunächst einmal im Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Erhebung nachvollziehbar zu dokumentieren, naturschutzfachlich 
zu bewerten und hieraus die notwendigen Anforderungen abzuleiten, die für entspre-
chende Erhaltungs-, Ausgleichs- und Entwicklungsmaßnahmen zu ergreifen sein 
werden, soweit der Eingriff, wie geplant, durchgeführt werden darf. Insbesondere ist 
ein durchgängiges Niedrig- und Mittelwasser-Gerinne auszubilden, das die aquati-
sche Durchgängigkeit gewährleistet. 

Der Vorhabenträger ist selbstverständlich neben seiner grundsätzlichen und vollum-
fänglichen Unterhaltslast daraufhin zu verpflichten, dass die Durchgängigkeit des 
Bauwerkes regelmäßig überprüft wird und gegebenenfalls zeitnah Maßnahmen zur 
Wiederherstellung ergriffen werden. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich da-
rauf verwiesen, dass die Ziele des Gewässerentwicklungsplanes für den Deichsel-
bach sowie die grundlegenden rechtlichen Anforderungen nach der Wasserrahmen-
richtlinie zu berücksichtigen und einzuhalten sind. Abschließend ist in diesem Zu-
sammenhang anzumerken, dass das Bauwerksverzeichnis unter lfd. Nr. 65 dahinge-
hend zu ergänzen ist, dass die vom Durchleitungsbauwerk beeinflusste Gewässer-
strecke 10 m ober- bzw. unterhalb des Durchleitungsbauwerkes zu umfassen hat und 
diese Strecke zum Schutz der Verkehrsanlage erforderlich ist. Darüber hinaus ist 
diesbezüglich die Unterhaltungslast am Gewässer dem Vorhabenträger aufzuerlegen.  

10. Verpflichtung zur Durchführung von öffentlichen Bürgerinformationen 

10.1 Marktgemeindlicherseits wird gefordert, dass der Vorhabenträger mittels einer 
entsprechenden verbindlichen Auflage in der Planfeststellung verpflichtet wird, in re-
gelmäßigen Abständen (mindestens vierteljährlich) oder aber bei konkretem akutem 
Bedarf auch kurzfristig öffentliche Bürgerinformationen durchzuführen. 

Es geht insoweit darum, die Kommunen und die betroffene Öffentlichkeit in den im 
Planfeststellungsabschnitt gelegenen Gemeinden über den Fortschritt des Projektes, 
etwaige besondere Vorkommnisse und auch über etwaige Absichten des Vorhaben-
trägers für den weiteren Fortgang zu informieren. Genauso zählt dazu die Thematik, 
falls der Vorhabenträger während der Bauphase feststellen sollte, dass eine nach-
trägliche Änderung der Planfeststellung erforderlich werden sollte und ein entspre-
chendes Änderungsverfahren auf den Weg gebracht werden muss. Hierüber hätte 
der Vorhabenträger vorab in den öffentlichen Bürgerinformationen entsprechend zu 
berichten und die betroffene Öffentlichkeit vollumfänglich über seine beabsichtigten 
Maßnahmen und Schritte zu informieren.  

In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass kommunalerseits diesbezüg-
lich bereits sehr gute und positive Erfahrungen im Zusammenhang mit einem Stra-
ßenbauprojekt gesammelt wurden, in dem bei derartigen Bürgerinformationen der 
Vorhabenträger sowie die beauftragten Planer und auch die Baufirmen ent-sprechend 
über den Fortgang der Arbeiten, etwaige Probleme und Lösungsmöglichkeiten berich-
ten mussten und auch für Anfragen der Bürger zur Verfügung standen. Diese öffentli-
chen Veranstaltungen während der Bauphase können ein wichtiger Baustein sein, um 
gerade bei einem derartig großen Infrastrukturprojekt, welches über einen mehrjähri-
gen Zeitraum mit überaus belastenden Bauphasen für die Kommunen und die be-
troffene Bevölkerung verbunden sein werden, die Akzeptanz zu verbessern, wenn 
insbesondere besondere Vorkommnisse und Probleme nicht kaschiert werden, son-



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 455 von 933 
 
 
 

dern in derartigen öffentlichen Informationsveranstaltungen offen dargelegt und prob-
lematisiert werden.  

In diesem Sinne wird noch einmal an dieser Stelle ausdrücklich die Durchführung 
derartiger Informationsveranstaltungen gefordert. 

10.2 Die Marktgemeinde fordert, dass der Vorhabenträger während der Durchfüh-
rung seiner Baumaßnahmen und im Nachgang zum Abschluss der Baumaßnahmen 
für einen angemessenen Zeitraum einen konkreten Ansprechpartner für sämtliche 
Fragen und Probleme im Zusammenhang mit der Bauabwicklung sowie etwaig eintre-
tenden Bauschäden vor Ort zur Verfügung zu stellen hat. Hierfür ist an geeigneter 
Stelle eine Anlaufstelle vom Vorhabenträger einzurichten, die dauerhaft während der 
Baumaßnahme mit einem sachverständigen und kompetenten Vertreter des Vorha-
benträgers zu besetzen ist. 

Es geht insoweit darum, einen möglichst reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, 
gleichzeitig aber den Bürgerinnen und Bürgern des Marktes Buttenheim eine örtliche 
Anlaufstelle zur Verfügung zu stellen, welche bei Problemen direkt erreichbar ist und 
die Vermittlung zwischen den unmittelbar vor Ort mit dem Bau Beschäftigten, der 
übergeordneten Projektleitung und den Betroffenen vor Ort herstellt und aufrechter-
hält. Dabei ist insbesondere daran gedacht, die Aufnahme und Betreuung und Ab-
wicklung von entstehenden Schäden zentral mit dieser Anlaufstelle für die Bürgerin-
nen und Bürger zu steuern und zu einen in beiderseitigem Interesse reibungslosen 
Abwicklungsprozedere zu gelangen.  

Dies sollte auflagentechnisch in der Planfeststellung abgesichert werden. Kostenträ-
ger ist der Vorhabenträger. Weitere Details sollten im Benehmen, insbesondere mit 
der Marktgemeinde, zu gegebener Zeit vor Beginn der Baumaßnahme abgestimmt 
werden. 

11. Bezugnahmen und Verweise 

Die Marktgemeinde ist Mitglied im Zweckverband zur Wasserversorgung der Eggols-
heimer Gruppe (ZWE), mit dem Sitz Hauptstraße 27, 91330 Eggolsheim. An dieser 
Stelle wird auf die gesonderten Stellungnahmen des Zweckverbandes vom 
21.09.2017 und 28.09.2017 Bezug genommen und verwiesen. Die dortigen Ausfüh-
rungen macht sich die Marktgemeinde als Mitglied des Zweckverbandes hiermit zu 
Eigen und ausdrücklich auch zum Gegenstand ihrer vorliegenden Stellungnahme.  

Darüber hinaus weist die Marktgemeinde ergänzend an dieser Stelle darauf hin, dass 
die Bahntrasse zwischen Eggolsheim und Altendorf im Planfeststellungsabschnitt 21 
westlich - nicht unweit - vom bestehenden Wasserschutzgebiet für die Tiefbrunnen V 
bis IX des Zweckverbandes verläuft. Hierbei ist generell und insbesondere während 
der Baumaßnahme darauf zu achten, dass sämtliche Maßnahmen und Tätigkeiten, 
die den Trinkwasserschutz gefährden könnten, zu unterlassen sind.  

Des Weiteren ist die Marktgemeinde Mitglied des Schulverbandes Buttenheim und 
Altendorf mit Sitz in Buttenheim. Auf die gesonderte Stellungnahme des Schulver-
bandes Buttenheim vom 26.10.2017 wird hiermit verwiesen und Bezug genommen. 
Auch die Ausführungen des Schulverbandes macht sich die Marktgemeinde als Mit-
glied des Verbandes hiermit zu Eigen und zum Gegenstand ihrer Einwendungen. 

12. Zusammenfassung 

Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass der Markt Buttenheim sich 
seit Planeinleitung konstruktiv darum bemüht, das vorhabenträgerseits erstrebte Aus-
bauvorhaben zu begleiten. Seit dem Planungsbeginn in den 90iger Jahren des letzten 
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Jahrhunderts, das heißt vor 20 Jahren, hat sich aber gerade im Hinblick auf die nun-
mehr vorgelegte Planung eine maßgebliche nachteilige Veränderung in vielen Belan-
gen zu Lasten der berechtigten Interessen und Rechtspositionen der Marktgemeinde 
ergeben, so dass es erforderlich ist, sich im Rahmen des nunmehr laufenden Ände-
rungsverfahrens mit den vorliegenden Einwendungen zu beteiligen. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Es wird auf die Entscheidungen zu 

den genannten Stellungnahmen verwiesen. 

 

Zu 2. 

Das Verfahren ist immer noch das gleiche, einen förmlichen Abschluss hat es nie ge-

geben, sondern nur Planänderungen im laufenden Verfahren. Diese Planänderungen 

haben an der Identität des Vorhabens nichts geändert. Für Änderungen des Plans, 

die nach erfolgter Auslegung, aber zeitlich vor Erlass des Planfeststellungsbeschlus-

ses vorgenommen werden, gibt es die Regelung nach § 73 Abs. 8 S. 1 VwVfG. Den 

erstmals oder stärker Betroffenen ist danach Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-

ben. Dies setzt voraus, dass diese bekannt sind. Ist dies nicht der Fall, oder wäre ei-

ne Vorgehensweise nach § 73 Abs. 8 S. 1 aufgrund der Vielzahl der erstmalig oder 

stärker Betroffenen unpraktikabel, kann statt der individuellen Anhörung auch ein 

neues Anhörungsverfahren nach § 73 Abs. 3-5 durchgeführt werden. Entgegen dem 

Wortlaut des § 73 Abs. 8 S. 1 folgt diese Möglichkeit daraus, dass die Vorschrift nur 

eine Erleichterung für die erneute Beteiligung anbieten möchte (Mann, Sennekamp, 

Uechtritz VwVfG Großkommentar, 2. Auflage, § 73 Rn. 341). So liegt es hier. Es hat 

mehrere Planänderungen gegeben, die insgesamt betrachtet den Kreis der Betroffe-

nen nicht klar erkennbar werden lassen, z.B. die Änderungen des Betriebskonzeptes 

(in allen Gemeinden), die durch Änderung der Gebietseinstufung in Altendorf neu 

entstehenden erstmaligen Grenzwertüberschreitungen mit Lärmschutzanspruch, die 

Erfassung des Straßenverkehrslärms durch die Planung für die Brücknerstraße, die 

erstmalige Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens nach der WRRL. Zudem 

ergibt sich aus § 9 Abs. 1 UVPG in der (hier maßgeblichen) bis zum 14.12.2006 gel-

tenden Fassung, dass bei zusätzlichen oder anderen erheblichen Umweltauswirkun-

gen die Öffentlichkeit erneut anzuhören ist. 
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Zu 3.1 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Der Bauzeitenplan ist nicht Gegenstand des 

Planfeststellungsverfahrens. Gleichwohl geht die Planfeststellungsbehörde davon 

aus, dass die Vorhabenträger regelmäßig über den Ablauf der Bauarbeiten informie-

ren. 

 

Zu 3.2 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. In § 18g des Allgemeinen Eisenbahngesetzes 

wurde festgelegt, das die Berechnung auf die zum Zeitpunkt der Einreichung prog-

nostizierte Verkehrsentwicklung abzustellen ist. Das Planfeststellungsverfahren ist mit 

der bei Einreichung des Plans prognostizierten Verkehrsentwicklung zu Ende zu füh-

ren, wenn die Auslegung des Plans öffentlich bekannt gemacht worden ist und sich 

der Beurteilungspegel aufgrund von zwischenzeitlichen Änderungen der Verkehrs-

entwicklung weder um mindestens 3 dB(A), noch auf mindestens 70 dB(A) am Tage 

oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhöht. Die Immissionsgrenzwerte des § 2 

Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 2 bis 4, den §§ 4 und 5 und der Anlage 2 der 

Verkehrslärmschutzverordnung dürfen nicht erstmalig überschritten werden.  

Die schalltechnische Untersuchung ist daher nicht zu beanstanden. Aus der schal-

technischen Untersuchung (Anlage 13.2, Blatt 1 und 2) ist anhand der eingezeichne-

ten Isophonenlinien ersichtlich, dass bereits in Großteilen von Altendorf und folglich 

auch im östlich gelegenen Gebiet der Marktgemeinde Buttenheim die Grenzwerte der 

16. BImSchV eingehalten werden. Somit sind die Auswirkungen auf das Gemeinde-

gebiet hinreichend dargestellt. 

Die Festschreibung von Geschwindigkeiten und Zugzahlen wird abgelehnt. Dies wi-

derspräche der Systematik des Verkehrslärmschutzes der 16.BimSchV. 

Aufgrund der Entfernung zur Strecke sind auch sowohl baubedingte als auch be-

triebsbedingte Erschütterungen auszuschließen. 

 

Zu 4.1 
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Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Bezeich-

nung des Haltepunktes ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens.  

 

Zu 4.2 

P&R-Anlagen liegen als Anlagen des ruhenden Verkehrs grundsätzlich in der Ver-

antwortung der zuständigen Gemeinden (Art. 57 Abs. 1 BayGO) und sind damit nicht 

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. 

Die Planung von Busschleifen liegt im Verantwortungsbereich der Kommune. Für die 

durch die Maßnahme verdrängte Bushaltestelle wurde Ersatz vorgesehen. Mit dem 

Ausbau der barrierefreien Unterführung durch die Bahnanlagen in der Jurastraße 

werden die vorhandenen beidseitigen Bushaltestellen verdrängt. Die Haltestellen 

werden beidseitig in der Brücknerstraße südlich des Einmündungsbereiches Brück-

nerstraße/Jurastraße neu angelegt. 

 

Zu 4.3 

De Eisenbahnüberführung Jurastraße wird bedingt Kfz-tauglich errichtet. 

 

Zu 5.1 bis 5.4 

Die Forderungen betreffen eine bestehende oder künftig zu schließende Vertragsge-

staltung zwischen den Vorhabenträgern und des Abwasserzweckverbandes und sind 

nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Auf die Entscheidungen zu den 

Stellungnahmen des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Gemeinden But-

tenheim und Altendorf wird hingewiesen. 

 

Zu 6.1 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die schalltechnische Untersuchung entspricht 

den Anforderungen. Nach der Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG 

in der Fassung des Elften Gesetzes zur Änderung des Bundesimmissionsschutzge-

setzes vom 2. Juli 2013 (BGBI. I S. 1943) darf der Schienenbonus weiter angewandt 

werden, wenn das Planfeststellungsverfahren für den jeweiligen Abschnitt des Vor-
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habens - wie hier - vor dem 1. Januar 2015 eröffnet und die Auslegung des Plans be-

reits öffentlich bekannt gemacht worden war. 

Die Vorhabenträger führen in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zutreffend aus, 

dass mit der Verfügung des Eisenbahn-Bundesamtes, „Pegelabschlag für das „Be-

sonders überwachte Gleis“ (BüG) gemäß der Anlage 2 zu § 3 der 16. Verordnung zur 

Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-

nung - 16. BImSchV), veröffentlicht im Verkehrsblatt, Heft 7 – 1998, Seite 262 ff“ das 

BüG als Stand der Technik anerkannt ist. Gemäß der Verfügung ist für das Verfahren 

BüG eine dauerhafte zusätzliche Pegelminderung von 3 dB(A) (Gleispflegeabschlag) 

nachgewiesen. Der Gleispflegeabschlag von 3 dB(A) ist in ständiger Rechtsprechung 

durch das BVerwG (zuletzt BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 1/16, juris Rn. 80) bestä-

tigt worden. 

 

Zu 6.2  

Die Forderung wird zurückgewiesen. Aus der schaltechnischen Untersuchung (Anla-

ge 13.2, Blatt 1 und 2) ist anhand der eingezeichneten Isophonenlinien ersichtlich, 

dass bereits in Großteilen von Altendorf und folglich auch im östlich gelegenen Gebiet 

der Marktgemeinde Buttenheim die Grenzwerte der 16. BImSchV eingehalten wer-

den. Somit sind die Auswirkungen auf das Gemeindegebiet hinreichend dargestellt. 

 

Zu 6.3 

Der Forderung nach einem Lückenschluss bzw. der Verlängerung der Lärmschutz-

wände zwischen Altendorf und Hirschaid wird nicht entsprochen. Im Rahmen der vor-

liegenden Planfeststellungsunterlagen wurde in umfangreichen Variantenuntersu-

chungen geprüft, welche Schallschutzmaßnahmen in den einzelnen Bereichen den 

gesetzlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Kosten und Nutzen erfüllen. 

Weitergehende als die bereits vorgesehenen aktiven Schallschutzmaßnahmen sind 

danach nicht verhältnismäßig. 

Insgesamt sind die vorgelegten Berechnungen zum Schallschutz, wie bereits mehr-

fach erläutert, nicht zu beanstanden, da diese auf die für das Projekt zutreffenden 

Bestimmungen erstellt wurden. Insbesondere wird auch auf die seit der erstmaligen 

Auslegung gültigen Veränderungssperre und die daraus resultierenden Konsequen-
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zen in Bezug auf die immissionsschutztechnische Betrachtung der Anwesen hinge-

wiesen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

Da die Fachplanung bereits 1997 hinreichend konkretisiert wurde (Anhörungsverfah-

ren 1997) gilt im Verhältnis der Fachplanung zur Bauleitplanung der Prioritätsgrund-

satz. Grundsätzlich hat diejenige Planung Rücksicht auf die andere zu nehmen, die 

den zeitlichen Vorsprung hat. Die kommunale Bauleitplanung muss daher auf hinrei-

chend konkretisierte und verfestigte Planungsabsichten der konkurrierenden Fach-

planung Rücksicht nehmen. Die hinreichende Konkretisierung tritt in der Regel mit 

der Auslegung der Planunterlagen im Planfeststellungsverfahren ein (BVerwG 4 BN 

13/04). 

 

Zu 6.4 

Den Forderungen wird nicht vollumfänglich entsprochen. Die Vorhabenträger erläu-

tern in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar, dass der Bauablauf sich nach den tech-

nischen Erfordernissen bzw. Abläufen richtet. Sollten diese es zulassen, kann punk-

tuell die Umsetzung des vorgezogenen Lärmschutzes erfolgen. Der aktive Schall-

schutz (Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle, etc.) kann technisch nicht vor Baube-

ginn errichtet werden.  

 

Zu 6.5 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die Vorhabenträger erläutern nachvollziehbar, 

dass die Bildung eines Gesamtlärm- oder Summenpegels für Schienen- und Stra-

ßenverkehrsgeräusche hier nicht geboten war. Das Lärmschutzsystem ist durch ein 

Nebeneinander von Regelwerken gekennzeichnet, welche die von ihnen erfassten 

Geräuscharten jeweils isoliert bewerten, also bereichsfremde Geräuschquellen aus 

der Betrachtung ausblenden. Diese geräuschquellenbezogene Betrachtung ist recht-

lich grundsätzlich nicht zu beanstanden (vgl. BVerwG, Beschl. v. 24.11.2010, 4 BN 

28.10). 

Lediglich dann, wenn ein neuer oder zu ändernder Verkehrsweg im Zusammenwirken 

mit vorhandenen Vorbelastungen anderer Verkehrswege insgesamt eine Belastung 

hervorruft, die den kritischen Bereich der Gesundheitsgefährdung erreicht oder zu ei-

nem Eingriff in die Substanz des Eigentums führt, darf es mit einer bloß sektoralen 
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Betrachtung nicht sein Bewenden haben (vgl. BVerwG, Urt. v. 16.03.2006, 4 A 

1075.04, juris Rn. 389 f., 394 f. m.w.N.). Eine solche Gesamtbelastung wird durch 

den Ausbau des Streckenabschnitts aber nicht hervorgerufen. Das Vorhaben wird die 

bei den Anliegern auftretenden Immissionen wegen der zu errichtenden Lärmschutz-

wände nicht erhöhen, sondern verringern (BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 1/16, juris 

Rn. 85). 

 

Zu 6.6 

Die Annahme einer Güterzuglänge von 500 m ist nicht zu beanstanden. Die Berech-

nungsvorschriften der Anlage 2 zu § 3 16. BlmSchV 1990 für den die Zuggeschwin-

digkeiten und -längen betreffenden Korrekturfaktor Dl,v sehen vor, dass in Fällen, in 

denen die tatsächlichen Zuglängen nicht bekannt sind, die Längen der Tabelle B ent-

nommen werden können. Diese gibt die mittlere Zuglänge eines Güterzugs im Fern-

verkehr mit 500 m an. Danach sind der Berechnung der Beurteilungspegel die tat-

sächlichen Zuglängen zugrunde zu legen, soweit sie bekannt sind, sich also tatsäch-

lich belastbar vorhersehen lassen. Fehlt es an hinreichend belastbaren tatsächlichen 

Erkenntnissen, darf bei der Berechnung auf die in der Tabelle B genannten mittleren 

Zuglängen als normative Festlegung des Verordnungsgebers zurückgriffen werden. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass der Güterzugverkehr im weiteren Streckenverlauf 

sowohl auf der Neubaustrecke durch den Thüringer Wald als auch auf der Bestands-

strecke über Lichtenfels, Kronach und Probstzella durch den Frankenwald erhebliche 

Steigungen zu bewältigen hat, die wegen der Grenzlasten der Lokomotiven die übli-

chen Güterzuglasten deutlich begrenzen. Das bedeutet nicht, dass keine Güterzüge 

mit Längen von 700 m zu erwarten seien, etwa beim Leerwagenaustausch. Aufgrund 

der begrenzten Zuglasten sei aber auch von erheblich kürzeren Zügen auszugehen, 

weshalb eine von der Tabelle B abweichende Annahme einer mittleren Zuglänge von 

700 m nicht zu begründen sei (BVerwG 3 A 11.15). Der in diesem Zusammenhang 

geltend gemachte Einwand, dass in Zukunft Güterzüge verkehren, die mit einer Ge-

schwindigkeit von 120 km/h und 160 km/h verkehren ist in der Schalltechnischen Un-

tersuchung berücksichtigt. 

In Bezug auf die Zugzahlen wird auf die Entscheidung zu 3.2 verwiesen. 

Das zugrunde gelegte Betriebsprogramm ist der schalltechnischen Untersuchung zu 

entnehmen und ist nicht zu beanstanden. 
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Der Forderung, dass das Vorhaben nicht mehr unter den Anwendungsbereich der 

Schall 03 alt zu subsumieren ist, kann nicht entsprochen werden. Gemäß § 4 Abs. 3 

der 16. BImSchV ist für Vorhaben, für die bis zum 31. Dezember 2014 das Planfest-

stellungsverfahren bereits eröffnet und die Auslegung des Plans öffentlich bekannt 

gemacht worden ist, § 3 in Verbindung mit Anlage 2 in der bis zum 31. Dezember 

2014 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Die Anwendung der Schall 03 in der 

Fassung von 2014 ist daher von Rechts wegen ausgeschlossen. Insofern wird auf 

das Urteil des BVerwG vom 29.06.2017, 3 A 1/16, hingewiesen. 

Da im Gemeindegebiet Buttenheim keine Überschreitungen der Immissionsgrenzwer-

te zu erwarten sind, gilt dies auch für Außenwohnbereiche. 

Die Vorhabenträger sichern zu, dass die Allgemeine Verwaltungsvorschrift Baulärm 

(AVV Baulärm) berücksichtigt wird und die in der der AVV genannten Richtwerte wäh-

rend der Bauphase in der Regel eingehalten werden. In Einzelfällen bzw. über einen 

temporär begrenzten Zeitraum können Überschreitungen nicht ausgeschlossen wer-

den. Aufgrund der Entfernung ist dies aber für den Gemeindebereich Buttenheim 

nicht zu erwarten. 

In den Nebenbestimmungen wurde festgelegt, dass sobald sich im Rahmen der Er-

stellung der Ausführungsplanung der Ablauf der Baumaßnahmen genauer bestimmen 

lässt, die Vorhabenträger die vorliegende schalltechnische Untersuchung dahinge-

hend zu ergänzen bzw. zu konkretisieren haben, ob an den Anwesen im Umfeld der 

Maßnahme Beurteilungspegel ergeben, die über die Zumutbarkeitsschwelle hinaus-

gehen.  

 

Zu 7.1 

Die Anbindung an die A 73 ist keine Folgemaßnahme im Sinne des § 75 Abs. 1 Satz 

1 1. HS VwVfG und liegt daher im Zuständigkeitsbereich des Straßenbaulastträgers 

und ist nicht Gegenstand der Planung und wird somit auch nicht vom Planfeststel-

lungsbeschluss erfasst.  

In Bezug auf die Bahnquerungen sichern die Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung 

zu, dass die Sperrungen der Bahnquerungen zeitversetzt erfolgen. 

Die Autobahndirektion Nordbayern hat hinsichtlich der Umleitungsstrecken keine Be-

denken geäußert. 
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Baubedingt kann es durch bautechnologisch zwingend erforderliche Straßensperrun-

gen, insbesondere zum Bau und der Änderung der über die Bahn führenden Stra-

ßenbrücken, zu einer vorübergehenden Verlängerung von Wegen kommen. Die bau-

technologische Planung sieht jedoch vor, durch eine bauzeitliche Taktung der Brü-

ckenbaumaßnahmen immer eine ausreichende Anzahl an Querungsmöglichkeiten zu 

belassen. Die Vorhabenträger werden rechtzeitig vor Baubeginn ein Umleitungskon-

zept in Zusammenarbeit mit den Straßenbaulastträgern, der Straßenverkehrsbehörde 

und den kommunalen Verwaltungen ausarbeiten, in dem auch die Belange der örtli-

chen und überörtlichen Schülerbeförderung berücksichtigt werden. Es wird noch ein-

mal darauf hingewiesen, dass auch für Schulbusse kein Anspruch auf eine besonders 

günstige Verkehrsverbindung besteht. 

Der Forderung nach einem straßenbegleitenden Geh- und Radweg kann nicht ent-

sprochen werden. Nach § 75 Abs. 1 Satz 1 1. HS können im Zuge der Planfeststel-

lung nur notwendige Folgemaßnahmen mit planfestgestellt werden (Anschluss und 

Anpassung).  

Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 7.2 

Der Forderung wird nicht entsprochen. In den Planunterlagen sind alle öffentlichen 

Straßen und Wege ersichtlich, die für den Baustellenverkehr genutzt werden. Die 

Vorhabenträger weisen darauf hin, dass sofern verkehrsrechtliche Anordnungen er-

forderlich sind. erfolgen diese in Abstimmung mit der örtlichen Straßenverkehrsbe-

hörde. 

Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar, dass eine aus-

schließliche Abwicklung der Baustelle über die Schiene nicht möglich ist, da die Bau-

technologie ungeeignet für eine schienengebundene Baulogistik ist. Zudem ist in an-

deren Stellungnahmen mehrfach die Forderung erhoben worden, dass der Zugver-

kehr aufrechterhalten wird, um den Pendler- und Schülerverkehr zu sichern.  

Die Nutzung der öffentlichen Straßen und Wege ist in der Straßenverkehrsordnung 

geregelt. Nur eine darüberhinausgehende Nutzung ist gesondert bei der Straßenver-

kehrsbehörde zu beantragen.  
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Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, vor Beginn 

der Bauausführung durch einen Sachverständigen eine Beweissicherung derjenigen 

Straßen durchführen zu lassen, die für die Aufnahme des Baustellenverkehrs bauzeit-

lich geändert werden müssen oder deren Anlagen z. B. der Entwässerung und Aus-

stattung durch den Baustellenverkehr einer besonderen Gefährdung durch Ver-

schmutzung oder Beschädigung unterliegen (z.B. Einmündungsbereich von Baustra-

ßen). Der genaue Umfang der Beweissicherung wird zu Beginn des Beweissiche-

rungsverfahrens zwischen Vorhabenträgern, Sachverständigem und Straßenbaulast-

träger abgestimmt. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird der Sachverständige 

wiederum eine Begutachtung des Zustands der entsprechenden Straßenabschnitte 

und Anlagen durchführen, um etwaige baubedingte Schäden oder Veränderungen 

festzustellen. 

Die Vorhabenträger haben im Rahmen des Verursacherprinzips für Schäden aufzu-

kommen. Die Verkehrssicherungspflicht liegt jedoch beim Straßenbaulastträger. 

Alle öffentlichen Straßen und Wege, die für den Baustellenverkehr genutzt werden, 

sind in den Planunterlagen dargestellt. Sollten Änderungen vorgenommen werden, 

sind diese mit dem Baulastträger abzustimmen. Sofern eine verkehrsrechtliche An-

ordnung erforderlich sein sollte, ist diese rechtzeitig im Vorfeld bei der Straßenver-

kehrsbehörde zu beantragen. 

Soweit Straßen dauerhaft neu angelegt bzw. verlegt werden, ist ein entsprechender 

Grunderwerb vorgesehen. 

 

Zu 8.1 

Es wird auf die Ausführungen zu 7.1 verwiesen. 

 

Zu 8.2 

Die Planung des Schienenersatzverkehrs gehört zur Betriebsführung und ist daher 

nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahren und wird somit in diesem Verfahren 

auch nicht berücksichtigt. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 
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Zu 9. 

Die Vorhabenträger sichern in Ihrer Rückäußerung vom 18.12.2018 zu, dass alle 

Durchlässe entsprechend den Anforderungen des Wasserwirtschaftsamtes Kronach 

für ein 100jähriges Hochwasser ausgelegt sind. 

Hinsichtlich der Unterhalts- und Reinigungspflichten kann der Forderung nicht vollum-

fänglich entsprochen werden. Den Vorhabenträgern obliegt nur die Unterhaltslast für 

die Verrohrungen unter der Bahnstrecke. Für die Bereiche außerhalb ist der jeweils 

Gewässerunterhaltspflichtige zuständig. 

Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 nachvollzieh-

bar, dass im Jahr 2015 das Bauwerk im Bereich der bestehenden Gleise erneuert 

wurde. Im Zuge des viergleisigen Ausbaus wird noch der östliche Bauwerksteil abge-

brochen und der neue Bauwerksteil hergestellt. Gemäß Angaben des Wasserwirt-

schaftsamtes Kronach betragen die Scheitelabflusswerte für 100jährige Hochwasser 

32 m³/s. Ausgehend von diesen Werten und unter Berücksichtigung der geplanten 

Gleishöhen, sowie der Beibehaltung der vorhandenen Sohlneigung des Baches wur-

den die lichten Abmessungen für das Bauwerk berechnet. Das verwendete Berech-

nungsverfahren mit der Fließformel nach Manning-Strickler entspricht dem Standard 

für Durchflussberechnungen. Eine nachteilige Veränderung hinsichtlich der Ober- o-

der Unterlieger findet nicht statt. 

Bei einer Beibehaltung der bestehenden Bauwerksabmessungen bzw. des schon 

hergestellten Ersatzneubaus der Eisenbahnüberführung Deichselbach ist eine zu-

sätzliche Freibordhöhe von mind. 50 cm aufgrund der bautechnisch notwendigen 

Überbauhöhe bei Beibehaltung der Schienenhöhe nicht möglich. Ergänzend wird auf 

die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Kronach verwiesen, dass grundsätz-

lich die Beibehaltung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der vorhandenen Einrich-

tungen fordert. 

Die zweiteilige Ausführung des neuen Durchleitungsbauwerks entspricht ebenfalls 

dem Bestandsbauwerk, so dass weitere Nachweise nicht erforderlich sind. Die Forde-

rung nach einem Verzicht auf die Mitteltrennung wird nicht entsprochen. 

Der Kolkschutz wurde am errichteten Bauwerk bereits ausgeführt. 

Der Zustand bezüglich der Erreichbarkeit des neuen Bauwerks wird gegenüber dem 

Bestand nicht verschlechtert. Der Forderung nach weitergehenden Maßnahmen kann 

daher nicht entsprochen werden. 
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Der westliche Teil des Durchlasses wurde bereits 2015 erneuert. Die entsprechenden 

Genehmigungen liegen vor. Daher sind diesbezüglich keine weiteren Maßnahmen er-

forderlich. 

Die Unterhaltslast für die Bauwerke unter der Bahnstrecke tragen die Vorhabenträ-

ger, eine Überprüfung der Durchgängigkeit des Bauwerkes wird regelmäßig von der 

DB Netz AG durchgeführt. 

Die Ziele des Gewässerentwicklungsplans für den Deichselbach sowie der Wasser-

rahmenrichtlinie sind mit dem Anbau der Eisenbahnüberführung über den Deichsel-

bach für den 4-spurigen Ausbau vereinbar, da keine signifikanten bzw. nachhaltigen 

Belastungen entstehen, weil die Eingriffe als lokal und temporär und somit als uner-

heblich im Hinblick auf eine Veränderung der Gewässereigenschaften zu werten sind. 

Die Unterhaltslast für die Verrohrung unter der Bahnstrecke tragen die Vorhabenträ-

ger, nicht hingegen für die Verrohrung außerhalb des Querungsbereiches. 

 

Zu 10.1 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass die An-

lieger hinreichend im Vorlauf über die jeweils anstehenden Baumaßnahmen und die 

daraus resultierenden Einschränkungen informiert werden. Weitergehende Forderun-

gen hinsichtlich der allgemeinen Bürgerinformation können in Ermangelung einer 

Rechtsgrundlage nicht gefordert werden. Die Planfeststellungsbehörde empfiehlt je-

doch den Vorhabenträgern den Bürgern größtmögliche Information zukommen zu 

lassen. In Bezug auf die Information zu weiteren Planänderungsverfahren wird in die-

sem Zusammenhang auf die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 25 Abs. 3 

VwVfG hingewiesen. 

 

Zu 10.2 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass in der 

Ausführungsphase die Baustelle durch die örtliche Bauüberwachung beaufsichtigt 

wird. Sie dient als konkreter Ansprechpartner für sämtliche Fragen und Probleme im 

Zusammenhang mit der Bauabwicklung.  

Zudem wird den Vorhabenträgern auferlegt, einen Ansprechpartner für die betroffene 

Bevölkerung zu einzusetzen. 
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Zu 11. 

Es wird auf die Entscheidungen zur Stellungnahme des Zweckverbandes zur Was-

serversorgung der Eggolsheimer Gruppe verwiesen. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 24.03.2021 erneut zu, dass 

durch das geplante Projekt nicht in das Wasserschutzgebiet der Eggolsheimer Grup-

pe eingegriffen wird. Auch Baustraßen oder Baustelleneinrichtungsflächen liegen 

nicht innerhalb des Wasserschutzgebietes. Somit sind durch die geplanten Baumaß-

nahmen keine Auswirkungen auf die Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe zu 

erwarten.  

Zudem ist die Fließrichtung des Grundwassers im betroffenen Bereich von Ost nach 

West. Da das Wasserschutzgebiet der Eggolsheimer Gruppe mehr als 250 m östlich, 

also oberstromig der geplanten Baumaßnahme liegt, wäre selbst im Falle eines – wie 

voranstehend geschildert eigentlich nicht möglichen – Vorfalls keine Beeinträchtigung 

der Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe gegeben. 

Es wird auf die Entscheidungen zur Stellungnahme des Schulverbandes Buttenheim 

verwiesen. 

 

Zu 12. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

3. Stellungnahme vom 05.05.2020 
Der Markt Buttenheim gibt im Rahmen des derzeit laufenden 2. Planänderungsver-
fahrens für den Planfeststellungsabschnitt 21 „Altendorf-Hirschaid- Strullendorf“ nach-
folgende Stellungnahme ab: 

Der Markt Buttenheim nimmt das 2. Planänderungsverfahren zur Kenntnis. 

Hinsichtlich des Verfahrens wird jedoch auf alle bisher vorgebrachten Einwendungen 
aus den Jahren 1997 (Ausgangsplanung) und 2017 (1 Planänderungsverfahren) ver-
wiesen. Um Beachtung der Einwendungen im Rahmen der verfahrensgegenständli-
chen und aller weiteren Planungen wird gebeten. 

Als Mitgliedsgemeinde des Schulverbandes Buttenheim/Altendorf (mit Sitz in 96155 
Buttenheim), des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Gemeinden Butten-
heim/Altendorf (mit Sitz in 96155 Buttenheim) und des Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung der Eggolsheimer Gruppe (mit Sitz in 91330 Eggolsheim) verweist der 
Markt Buttenheim ausdrücklich auch auf die Stellungnahmen der genannten Verbän-
de. 
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Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Es wird auf die 

Entscheidungen zur Stellungnahme des Marktes Buttenheim von 1997 und 2017 so-

wie der Entscheidungen zu den Stellungnahmen des Schulverbandes Buttenheim, 

des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Gemeinden Buttenheim/Altendorf 

und des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe verwei-

sen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

B.4.5.6 Markt Eggolsheim 

1. Stellungnahme vom 12.03.1997; ohne Az. 
Der Markt Eggolsheim begrüßt die Maßnahmen die das Zusammenwachsen der allen 
Bundesländer insbesondere des hiesigen Ballungsraumes mit den neuen Bundeslän-
dern fördern, ebenso wie Maßnahmen zur Verlagerung des Personen- und Güter-
fernverkehrs von der Straße auf die Schiene. Wegen nachhaltiger Beeinträchtigungen 
lehnt der Marktgemeinderat aus den nachfolgenden Gründen den viergleisigen Aus-
bau dar Trasse jedoch ab: 

1. Die Wirtschaftlichkeit der Strecke ist nicht nachgewiesen. Außerdem ist eben-
falls die Wirtschaftlichkeit alternativen Trassen nicht geprüft. 

2. Der Ausbau der Trasse mit allen nach sich ziehenden und begleitenden Bau-
maßnahmen bedeutet einen erheblichen Eingriff in die Verfassungsmäßig garantierte 
Planungshoheit der Gemeinde. 

Die gemäß Flächennutzungsplan vorgesehenen Erweiterungen der bestehenden 
Wohngebiete werden beispielsweise wesentlich erschwert, da die bei der Auswei-
sung von Wohngebieten einzuhaltenden Emissionsgrenzwerte strenger sind als die 
bei dem Ausbau der Schienenstrecke geforderten Grenzwerte. Wetterhin werden er-
hebliche Flächen durch die Ausbaustrecke Überbaut. Dies betrifft nicht nur landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, sondern auch Sand- bzw. Kiesabbauflächen sowie Gar-
tenanlagen. Der Landverbrauch beschränkt sich schließlich nicht nur auf die eigentli-
che Trasse, sondern umfasst auch die Böschungen sowie die erforderlichen Sicher-
heitszonen und die für die begleitenden Baumaßnahmen benötigten Flächen sowie 
die Ausgleichsflächen.  

3. Die Verbreiterung des Bahnkörpers um zwei weitere Gleise bedeutet eine er-
hebliche Einschränkung des Wohn- und Erholungswertes und der Attraktivität des 
gesamten Gemeindegebietes, insbesondere der Wohngebiete. 

Die stark zunehmenden Emissionen, die von der ABS ausgehen. betreffen nicht nur 
den untersuchten Korridor entlang der Trasse, sondern wirken sich auch auf weiter 
entfernte Wohngebiete im Gemeindegebiet Unterstürmig äußerst belastend aus. Es 
ist daher nicht zu akzeptieren, dass nur die Schallzonen bis zu dem Pegelwert von 
49 dB(A), den das Bundesimmissionsschutzgesetz i. V. m. der 16. Bundesimmissi-
onsschutzverordnung als einzuhaltenden Nachtgrenzwert fordert. ausgerichtet wer-
den. 
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4. Durch die Bündelung des Schienenverkehrs auf der Hauptstrecke Nürnberg – 
Bamberg wir das Verkehrsaufkommen bis zum Jahr 2010 auf ca. 460 Züge prognos-
tiziert. Dies bedeutet, dass rechnerisch etwa alle 3 Minuten ein Zug ca. 1/2 Minute 
lang mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h die Gemeindebürger belästigt. 
Diese Maximierung des Zugaufkommens auf einer, Strecke wird abgelehnt. Vielmehr 
wird gefordert, dass ein Teil der Güterzüge sinnvoller über andere Trassen geführt 
wird. Weiterhin ist zu befürchten. dass die von der Planungsgesellschaft prognosti-
zierten Zugfrequenzen noch erhöht werden. Da die Lärmschutzmaßnahmen jedoch 
auf die Prognose abgestellt sind, werden die die Maßnahmen nicht mehr ausreichen. 
Zusätzliche Schallschutzvorkehrungen werden jedoch, wie zahlreiche Beispiele aus 
anderen Bereichen zeigen (z. B. A 73 in Forchheim) nur schwer zu erreichen sein. 

5.1 Die von der Planungsgesellschaft prognostizierte deutliche Verbesserung der 
Schallsituation im Vergleich zu dem derzeitigen Zustand ergibt sich lediglich rein 
rechnerisch bei Abstellung auf die Pegelwerte. 

Aufgrund der stark ansteigenden Zugfrequenzen wird sich eine starke zusätzliche 
Verlärmung und damit wesentliche Verschlechterung der Lärmsituation ergeben. es 
wird darauf hingewiesen, dass bereits erhebliche Belastungen durch die vorhandene 
A 73 und die Firma in unmittelbarer Nähe der Bahnstrecke liegen und eine erhebliche 
Vorbelastung gegeben ist.  

Weiterhin können die vorgelegten Pegelberechnungen die unabwägbaren Wind- und 
Witterungsverhältnisse nicht berücksichtigen. Die tatsächlichen Lärmeinwirkungen 
zeigen sich in der Regel erst nach Fertigstellung eines derartigen Projektes: zusätzli-
cher Schallschutz ist dann kaum mehr durchsetzbar. Dies beweisen die Erfahrungen 
entlang der A 73. 

5.2 Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass die von der PBDE vorgelegten 
Berechnungen nicht nachvollziehbar sind. Es ist aus den Unterlagen nicht erkennbar. 
ob alle in die Berechnungen einzubringenden Korrekturwerte, z. B. Brückenzuschlä-
ge, Reflexionen usw. berücksichtigt wurden. Des Weiteren muss festgestellt werden, 
dass das Ergebnis der landesplanerischen Beurteilung zum Lärmschutz nicht ausrei-
chend berücksichtigt wurde. Dabei wurde angemerkt, dass der Verkehrslärm soweit 
abgemindert werden muss, dass Nachteile für die Bevölkerung auszuschließen sind. 
Weiterhin wurde festgelegt, dass ein Bonus für das besonders gepflegte Gleis, wie in 
der vorliegenden Berechnung zugrunde gelegt, nichtangesetzt werden darf. Die er-
rechneten Beurteilungspegel sind deshalb um 3 dB(A) zu erhöhen. 

Des Weiteren wurden den jetzigen Berechnungen gegenüber denen im Raumord-
nungsverfahren andere bzw. abweichende Zugdaten, insbesondere im Hinblick auf 
die Zuglängen, vor allem im Güterverkehr (z. B. von 720 m auf 500 m oder von 620 m 
auf 200 m) zugrunde gelegt. Auch wurde für den Schnellzugverkehr die Geschwin-
digkeit von 200 km/h auf 180 km/h verringert sowie der Scheibenbremsanteil zum 
Großteil erhöht. Dies alles bewirkt eine Reduzierung der Emissionsmittelungspegel. 
Bringt man nach den gemäß 3 der 16. BImSchV·- Verkehrslärmschutzverordnung - 
vom 12.06.1990 für die Besonderheiten des Schienenverkehrs vorgesehenen Ab-
schlag von 5 dB(A) in Ansatz, so summieren sich die gesamten Abschläge bzw. Re-
duzierungen durch veränderte Zugdaten auf insgesamt 10 bis 11 dB(A). Dies wirkt 
sich unmittelbar auf die notwendigen aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen 
aus. Aus den vorliegenden Unterlagen ist jedoch nicht erkennbar. wie eine wirksame 
Kontrolle der abgeänderten Zugdaten aussehen soll. 

6. Die vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen in Form von 3·- 4 m hohen Schall-
schutzwänden bewirken eine starke Beeinträchtigung der Landschaft (Trennwirkung). 
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Sie teilen das Gemeindegebiet auf ca. 5 km Länge und zerschneiden sogar die ge-
wachsene Wohnsiedlung im Westen von Eggolsheim. 

7. Auf den Markt Eggolsheim kämen durch die begleitenden Baumaßnahmen hohe 
finanzielle Belastungen zu. Der Markt Eggolsheim lehnt jegliche Kostenbeteiligung 
ab. Hier muss das Verursacherprinzip Platz greifen und nicht die Beteiligung an den 
Kosten gemäß dem Eisenbahnkreuzungsgesetz. Das Verursacherprinzip muss für al-
le mittelbar bzw. unmittelbar durch die ABS verursachten Begleitbaumaßnahmen 
Anwendung finden. Sofern eine Heranziehung des Marktes Eggolsheim zu den Bau-
kosten rechtlich zulässig ist, kann der Markt Eggolsheim jedoch nur mit einem Drittel 
zu den kreuzungsbedingten Kosten herangezogen werden. Dies bedeutet, dass der 
Markt Eggolsheim nur zu den fiktiven Kosten, die für die Ersetzung eines höhenglei-
chen Überganges entstehen würden, herangezogen werden kann. Die Kostenbeteili-
gung, die durch den Ausbau der zwei zusätzlichen Schnellzuggleise evtl. weiterer be-
dingter Baulichkeiten entstehen, lehnt der Markt Eggolsheim in jedem Fall ab.  

8. Während der Bauphase werden erhebliche baubedingte Umweltauswirkungen, 
insbesondere im Bereich der Brückenbauten und durch die Errichtung von Kreu-
zungsbauwerken für die aufgelassenen Bahnübergänge auftreten. Dies erheblichen 
Belästigungen für die Anwohner können sowohl durch Baulärm wie auch durch Er-
schütterungen verursacht werden. 

Um eine Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte soweit als möglich zu 
verhindern, sind während der Bauphase die Bestimmungen der allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm zu beachten. Bei der Auswahl der für den 
Bau einzusetzenden Maschinen, Fahrzeuge und Verfahren ist darauf zu achten, nur 
solche, einzusetzen, bei denen nach dem neuesten Stand der Technik die Geräusch- 
bzw. Erschütterungsimmissionen während der Baumaßnahmen so gering wie mög-
lich sind. Es sind z.B. nur Baumaschinen einzusetzen, die Zulassungsbestimmungen 
der 15. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzs vom 
27.04.1993 erfüllen. Im Einwirkungsbereich von Wohnsiedlungen dürfen nur solche 
Maschinen eingesetzt und gegebenenfalls zeitlich beschränkt werden, die den Anfor-
derungen der Baumaschinenlärmverordnung - 15. BlmSchV - entsprechen. Die Bau-
maßnahmen dürfen auf jeden Fall nur bei Tag durchgeführt werden. 

9. Die ABS berührt auch das Wasserschutzgebiet des Zweckverbandes zur Was-
serversorgung der Eggolsheimer Gruppe. Es werden zwar nicht die Trinkwasserge-
winnungsanlagen direkt durch die vorgesehene Erweiterung der Gleisanlagen tan-
giert, wie dies in anderen Kommunen der Fall ist. Der Markt Eggolsheim kann jedoch 
nicht zustimmen, dass die in anderen Gebieten durch die ABS verursachten Versor-
gungsprobleme durch die Erschließung des mittlerweile vom Zweckverband über-
nommenen Grundwassererkundungsgebietes Buttenheim/Unterstürmig gelöst wer-
den.  

Aufgrund hydrogeologischer Untersuchungen mit dem Nachweis gewinnbarer und 
schützenswerter Wassermengen für die Trinkwasserversorgung im Raum Eggols-
heim, hat der Zweckverband am 12.02.1997 beschlossen, dass eine Aufwertung des 
bisher als Vorbehaltsfläche vorgeschlagenen Gebietes als Vorranggebiet aufgenom-
men werden muss. 

Aufgrund dessen, dass das Vorranggebiet im Westen direkt von der künftigen ICE-
Trasse tangiert wird, fordern wir auch in diesem Bereich zum Schutz des Grundwas-
servorkommens gemäß RiStWag auszubauen und die Ableitung von Oberflächen-
wasser in dichten Sammelleitungen zu fassen, unschädlich zu entwässern und aus 
dem Wasserschutzgebiet herauszuleiten. Große Bodeneingriffe sind zu vermeiden. 
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Auf die gesonderte Stellungnahme des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Eggolsheimer Gruppe vom 10.03.1997 wird verwiesen. 

Des Weiteren wird die Deutsche Bahn AG aufgefordert, auf das Ablassen von Fäkali-
en sowie auf den Einsatz von Herbiziden insbesondere im Wasserschutzgebiet ab 
sofort zu verzichten. 

10. Durch die Verkehrsmassierung auf dieser geplanten Hauptstrecke München – 
Berlin ist ferner zu befürchten, dass der Personennahverkehr zwischen Nürnberg und 
Bamberg künftig verstärkt ausgedünnt wird. Somit erfahren die Berufspendler durch 
die ABS der Deutschen Bahnen keinerlei Vorteile, sondern müssen künftig erhebliche 
Nachteile in Kauf nehmen. Daran wird auch die geplante S-Bahnstrecke Nürnberg-
Forchheim nichts ändern, da eine weitere Anbindung der nördlich von Forchheim ge-
legenen Gemeinden nicht berücksichtigt wird, nicht einmal der Anschluss, von Forch-
heim Nord ist vorgesehen. Der Markt Eggolsheim fordert hier vehement einen S-
Bahnanschluss Eggolsheim. 

11. Ausgleichsflächen dürfen nicht durch Grunddienstbarkeiten gesichert werden, 
sondern sind zu erwerben. Die Eigentümer sind wertgerecht zu entschädigen. 

Ausgleichsflächen sollen in minderwertigere Bonitätsflächen verlegt werden, da es 
sich bei den vorgesehenen Flächen um sehr wertvolle landwirtschaftliche Böden 
handelt Die Ausgleichsflächen sollten als Hochwasserflächen Verwendung finden. 

Weiterhin ist darauf hinzuweisen; dass die lt. Anlage Nr. 12.4 des landschaftspflegeri-
schen Begleitplanes vorgesehene Ausgleichsmaßnahme M1 „Sukzession auf Tro-
ckenstandorten“ mit dem mit Bescheid des Landratsamtes Forchheim vom 
10.11.1987, Az. 3/33-641/3-87 planfestgestellten Abbau- und Rekultivierungsplan für 
das Sand- und Kieswerk kollidiert, der hier einen großflächigen. Sandabbau und die 
Herstellung eines Baggersees vorsieht. Es ist deshalb entweder eine Änderung des 
Rekultivierungsplanes für den Sandabbau oder eine Verlegung der Ausgleichsmaß-
nahme M 1auf andere geeignete Flächen zu fordern. 

12. Im Rahmen der Erweiterung der Straßenbrücke der Kreisstraße FO 4 ist beab-
sichtigt den Verkehr über die Kreisstraße FO 5 umzuleiten. Damit im Zuge dieser 
Maßnahme der Schwerlastverkehr nicht durch die Ortschaft geführt wird, kann die 
Kreisstraße Fo 4 erst gesperrt werden, wenn die Anbindung der Autobahnanschluss-
stelle Buttenheim an die Staatsstraße 2244 errichtet ist.  

In diesem Zusammenhang ist zu fordern, dass die Anschlussstelle Buttenheim an die 
A 73 und der Bau der Staatsstraße 2960, der Verbindungsstraße zur Staatsstraße 
2244, die im Zusammenhang mit der Ausbaustrecke planfestgestellt werden soll, vor-
dringlich gebaut wird, damit der Baustellenverkehr bereits über diese neue Anbindung 
abgewickelt werden kann. 

13. Für die erforderlichen Auffüllungen im Bereich der Baggerseen darf nur geeigne-
tes Auffüllmaterial verwendet werden, damit eine Verunreinigung des Grundwassers 
ausgeschlossen ist. Außerdem werden durch die randliche Überbauung in diesem 
Bereich hochwertige Lebensräume von zahlreichen Insekten, Amphibien und Vogel-
arten gefährdet. 

14. Weiterhin hat die Planungsgesellschaft für eine ordnungsgemäße Ableitung 
sämtlich anfallenden Oberflächenwassers zu sorgen. Die Versickerung von verunrei-
nigten Wasser ist wegen der Nähe des Wasserschutzgebietes besonders riskant. 
Entsprechende Vorsorge ist zu treffen. 
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Entscheidung 

Die grundsätzlichen Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 1. 

Eine grundsätzliche Entscheidung über die Wirtschaftlichkeit der Ausbaustrecke wird 

hier nicht mehr getroffen, da der Großteil der Abschnitte der VDE 8.1 bereits im Be-

trieb ist. Von den Vorhabenträgern wurde zugesichert, dass die Wirtschaftlichkeit für 

das Vorhaben gegeben ist.  

 

Zu 2. 

In Bezug auf den verfahrensgegenständlichen Abschnitt ist mit keinen erheblichen 

Eingriffen in die Planungshoheit der Gemeinde zu rechnen. Der Abschnitt befindet 

sich am Rand des Gemeindegebietes auf einer Länge von 900 m im nicht bebauten 

Bereich.  

Hinsichtlich des Flächenverbrauches sichern die Vorhabenträger zu, dass die Flä-

cheninanspruchnahme auf ein unvermeidbares Mindestmaß beschränkt wird. Der un-

vermeidbare Eingriff wird gemäß Landschaftspflegerischem Begleitplan kompensiert.  

Zudem trägt die Einbringung des Steinbruchs Ludwag in das Kompensationsmaß-

nahmenkonzept zur Reduzierung des Bedarfs an landwirtschaftliche Flächen bei. 

 

Zu 3. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 nachvollziehbar, dass nur der 

Ortsteil Unterstürmig im Planfeststellungsabschnitt 21 liegt. Aufgrund des großen Ab-

standes zur Strecke werden alle Grenzwerte der 16. BImSchV eingehalten. 

 

Zu 4. 

In § 18g des Allgemeinen Eisenbahngesetzes wurde festgelegt, dass die schalltech-

nische Berechnung auf die zum Zeitpunkt der Einreichung prognostizierte Verkehrs-

entwicklung abzustellen ist. Das Planfeststellungsverfahren ist mit der bei Einrei-
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chung des Plans prognostizierten Verkehrsentwicklung zu Ende zu führen, wenn die 

Auslegung des Plans öffentlich bekannt gemacht worden ist und sich der Beurtei-

lungspegel aufgrund von zwischenzeitlichen Änderungen der Verkehrsentwicklung 

weder um mindestens 3 dB(A), noch auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindes-

tens 60 dB(A) in der Nacht erhöht. Die Immissionsgrenzwerte des § 2 Absatz 1 in 

Verbindung mit § 2 Absatz 2 bis 4, den §§ 4 und 5 und der Anlage 2 der Verkehrs-

lärmschutzverordnung dürfen nicht erstmalig überschritten werden. Die schalltechni-

sche Untersuchung bildet somit das zulässige Betriebsprogramm ab. 

 

Zu 5.1 und 5.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich, da die Schall-

technische Untersuchung mit den Planänderungen überarbeitet wurde. Zudem wird 

auf die Entscheidungen zu den Stellungnahmen der 1. und 2. Planänderung verwie-

sen. 

 

Zu 6. bis 8. 

Die Punkte sind nicht relevant, die sie nicht die verfahrensgegenständliche Planung, 

sondern den Planfeststellungsabschnitt 19 betreffen. 

 

Zu 9. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern nachvollziehbar, dass das der Stadt Bamberg durch die durch die 

Vorhabenträger geplante Baumaßnahme entstehende bauzeitliche Versorgungsdefi-

zit durch die Beileitung von Ersatzwasser von dem Zweckverband Wasserversorgung 

Fernwasserversorgung Oberfranken sowie durch Verlegung der Unteren Fassung der 

TGA Stadtwald auf Bamberger Stadtgebiet ausgeglichen wird. Die Erschließung des 

Grundwassererkundungsgebiets Buttenheim/Unterstürmig steht somit in keinem Zu-

sammenhang mit der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung von Bamberg.  

Mit Wirkung vom 25. Februar 1997 wurde vom WWA Bamberg die bisherige Vorbe-

haltsfläche südöstlich des Wasserschutzgebietes zur Vorrangfläche aufgestuft. Da 

die oben genannte Vorrangfläche erst nach Erstauslegung (27. Januar 1997) der Ge-

nehmigungsplanung für das durch die Vorhabenträger geplante Projekt beantragt 
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wurde, greift hier die Veränderungssperre. Der Ausbau der Bahntrasse analog RiSt-

WaG im Bereich des Vorranggebietes kann daher nicht gefordert werden. Zudem 

wird darauf hingewiesen, dass mit der durch die Vorhabenträger geplante Baumaß-

nahme oder begleitenden Maßnahmen nicht in das tatsächlich festgesetzte Wasser-

schutzgebiet eingegriffen wird  

Auch sichern die Vorhabenträger zu, dass nur noch Züge mit geschlossenem Abort-

Systemen und in Wasserschutzgebieten keine Herbizide eingesetzt werden. 

 

Zu 10. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die S-Bahn, 

einschließlich der Station Eggolsheim ist im Betrieb. Eine Ausdünnung des Nahver-

kehrs erfolgt nicht. 

 

Zu 11. 

Dem Einwand kann nicht entsprochen werden. Ausgleichsflächen können auch mit 

einer Grunddienstbarkeit gesichert werden. Über Grunderwerb und Grunddienstbar-

keiten werden zwischen den Eigentümern und der Vorhabenträger außerhalb des 

Verfahrens privatrechtliche Vereinbarungen getroffen. 

Hinsichtlich der Verlegung der Ausgleichsmaßnahme wurde dem Einwand mit der 1. 

Planänderung entsprochen.  

 

Zu 12. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Durchbin-

dung Anschlussstelle Buttenheim an die St 2244 ist nicht mehr Gegenstand des Plan-

feststellungsverfahrens. Mit Schreiben vom 24.03.2021 teilen die Vorhabenträger mit, 

dass das Umleitungskonzept mit allen beteiligten Gemeinden verbindlich abgestimmt 

wurde. 
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Zu 13. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern zu, dass hinsichtlich des Auffüllmaterials Einvernehmen mit der Forde-

rung der Marktgemeinde Eggolsheim besteht.  

Der Hinweis zu den Lebensräumen wird zur Kenntnis genommen. Der Eingriff ist je-

doch unvermeidlich und wird gemäß Landschaftspflegerischem Begleitplan kompen-

siert.  

 

Zu 14. 

Innerhalb von Wasserschutzgebieten wird das auf der Bahnanlage anfallende Nie-

derschlagswasser gefasst und zum Schutz der genutzten Grundwasservorkommen 

aus dem Wasserschutzgebiet geordnet ausgeleitet. Mit den geplanten Baumaßnah-

men und dem Neubau der Straßenüberführung St 2260 wird nicht in das Wasser-

schutzgebiet der Eggolsheimer Gruppe eingegriffen. Auch Baustraßen oder BE-

Einrichtungen liegen nicht innerhalb des Wasserschutzgebietes. Somit sind durch die 

geplanten Baumaßnahmen keine Auswirkungen auf die Wasserversorgung der 

Eggolsheimer Gruppe zu besorgen. Die Bahnstrecke liegt mehr als 250 m unterstro-

mig des Wasserschutzgebietes (Zone III) der Eggolsheimer Gruppe, eine Betroffen-

heit des Wasserschutzgebietes durch die geplanten Baumaßnahmen kann somit hyd-

raulisch nicht eintreten. 

2. Stellungnahme vom 24.10.2017; Az: 8500 
Die Stellungnahme des Marktes Eggolsheim ist Inhaltsgleich mit der Stellungnahme 

vom 07.05.2020 und wird durch diese ersetzt. 

3. Stellungnahme vom 07.05.2020, Az: 6 
Der Marktgemeinderat Eggolsheim wird sich formell erst nach der offiziellen öffentli-
chen Auslegung zu dem Verfahren äußern können. Da sich im Bereich Eggolsheim 
aber keine besonderen Änderungen, bis auf den Rettungszugang, Bw-Nr. 88.0 nörd-
lich von Neuses ergeben haben, werden wir voraussichtlich an den 2017 gestellten 
Forderungen festhalten Diese dürfen wir hiermit wiederholen: 

1. In diesem ca. 900 m langen Planfeststellungsabschnitt, der den Markt Eggols-
heim betrifft, sind insbesondere Naturschutz- Wasser- und verkehrsrechtliche Belan-
ge des Marktes Eggolsheim betroffen. Die Eingriffe in den Bereich der Baggerseen 
sind auf das Minimum zu beschränken, um die Beeinträchtigungen der Natur und 
Landschaft zu minimieren. 
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2. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass das Wasserschutzgebiet des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe keinerlei Beeinträchtigungen er-
fährt. 

3. Der bahnbegleitende Wirtschaftsweg sollte auf der Grundlage der Vorgaben 
zum Kernwegenetz der Ländlichen Entwicklung mit einer Fahrbahnbreite von 3,50 m 
und einem entsprechenden tragfähigen Aufbau für den landwirtschaftlichen Schwer-
lastverkehr ausgelegt werden, um dem heutigen landwirtschaftlichen Verkehr auf die-
sen Wirtschaftswegen gerecht zu werden. 

4. Die An- und Abfahrtswege zu der Bahngroßbaustelle sind so zu wählen, dass 
Wohngebiete durch den An- und Abfuhrverkehr nicht belastet werden. 

5. Die bestehenden, zur Nutzung durch den Baustellenverkehr oder für Umleitungs-
strecken vorgesehenen Wege, sind in ihrem Bestand zu dokumentieren und nach 
Abschluss der Baumaßnahmen auf Kosten der DB wieder in einen ordnungsgemä-
ßen Zustand zu versetzen. Eine abschließende Bauabnahme im Beisein eines Ver-
treters des Marktes Eggolsheim ist zu veranlassen. 

6. Sämtliche Maßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes sollten sorgfältig 
geprüft und zu Gunsten der Anlieger umgesetzt werden. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass die Eingriffe in Natur 

und Umwelt so gering wie möglich erfolgen. 

 

Zu 2. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass nicht in das Wasser-

schutzgebiet der Eggolsheimer Gruppe eingegriffen wird. 

 

Zu 3. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer 

Rückäußerung vom 28.09.2020 nachvollziehbar, dass der bahnbegleitende Wirt-

schaftsweg gemäß den Richtlinien für den ländlichen Wegebau erfolgt ist. Eine Ver-

besserung des bestehenden Zustandes kann den Vorhabenträgern nicht auferlegt 

werden. 
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Zu 4. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 nachvollziehbar, dass zur 

Baudurchführung die möglichen und verhältnismäßigen Maßnahmen getroffen wer-

den, um die Auswirkungen auf die Anwohner und Gewerbetreibenden aus der Bautä-

tigkeit so gering wie möglich zu halten. Soweit es im Rahmen der Baulogistik möglich 

ist, wird der Baustellenverkehr außerhalb geschlossener Ortschaften geführt. Der in-

nerörtliche Bereich der Marktgemeinde Eggolsheim ist jedoch hier nicht betroffen. 

 

Zu 5. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern bereits in ihrer Rückäußerung vom 16.02.2018 zu, dass die Forderung 

hinsichtlich der Beweissicherung erfüllt wird. 

 

Zu 6. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 nachvollziehbar, dass nur der 

Ortsteil Unterstürmig im Planfeststellungsabschnitt 21 liegt. Aufgrund des großen Ab-

standes zur Strecke werden alle Grenzwerte der 16. BImSchV eingehalten. 

4. Stellungnahme vom 17.12.2020; Az: 6 
Der Marktgemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 15.12.2020 nochmals mit dem 
Vorhaben befasst und die Erwiderung der DB zu unserer Stellungnahme zur Kenntnis 
genommen. 

1. Der Markt Eggolsheim besteht jedoch weiterhin darauf, dass im Rahmen der 
Baumaßnahme der DB dafür Sorge zu tragen ist, dass das Wasserschutzgebiet des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe keinerlei Beein-
trächtigungen erfährt und im Rahmen der Baumaßnahme beanspruchte Straßen und 
Wege wieder ordnungsgemäß instandgesetzt werden! Weiterhin nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

2. Die Betroffenheit des Marktes Eggolsheim wird in der Stellungnahme des Vor-
habenträgers ausschließlich über das in Anspruch zu nehmende Grundeigentum des 
Marktes Eggolsheim definiert. Damit wird die darüberhinausgehende Betroffenheit als 
Träger öffentlicher Belange verkannt. Der Markt Eggolsheim vertritt als Träger öffent-
licher Belange vielmehr die Interessen, die sich aus dem Recht der kommunalen 
Selbstverwaltung ergeben. 
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3. Den geäußerten Bedenken zugunsten des Gemeinwohls des Marktes Eggols-
heim und seiner Gemeindebürger ist deshalb in der Abwägung in besonderem Maße 
Rechnung zu tragen. 

Die naturschutzrechtlichen, wasserrechtlichen und verkehrsrechtlichen Forderungen 
des Marktes Eggolsheim werden, wie in der Erwiderung des Vorhabenträgers ge-
wünscht, folgendermaßen konkretisiert: 

3.1 Die Grundwasserverhältnisse dürfen durch die Maßnahme nicht nachteilig ver-
ändert werden. Maßgebend wirken sich ändernde Grundwasserverhältnisse auf die 
angrenzenden Baggerseen und das Wasserschutzgebiet in Eggolsheim-Unterstürmig 
aus. Vom Vorhabenträger ist der Nachweis zu erbringen, dass weder die Fließver-
hältnisse noch die Höhe des Grundwasserstandes beeinträchtigt werden. Einer Barri-
erewirkung des verdichteten Bahnkörpers auf den Untergrund ist z.B. durch geeigne-
te technische Maßnahmen (Grundwasserdüker) entgegenzuwirken. 

Der Erhalt der Höhe des Wasserspiegels in den angrenzenden Baggerseen und die 
damit verbundene Aufrechterhaltung der Gewässerökologie ist durch den Vorhaben-
träger sicherzustellen und nachzuweisen. 

Der Vorhabenträger hat zu gewährleisten, dass die Trinkwasserversorgung über das 
nahegelegene Wasserschutzgebiet und seine Brunnen keinerlei Beeinträchtigungen 
erfährt. Sich ändernde Grundwasserstände im Bereich des Wasserschutzgebietes 
und der Brunnenfassungen aufgrund der Barrierewirkung des verdichteten Bahnkör-
pers sind auszuschließen. Dies ist mit entsprechenden Nachweisen zu belegen. 

3.2 Es ist ein verkehrliches Konzept zur Andienung der Baustelle vorzulegen und 
der Nachweis zu erbringen, dass jeglicher Baustellenverkehr durch das Wasser-
schutzgebiet eingeschränkt oder besser ganz ausgeschlossen wird. Dies betrifft nicht 
nur vom Vorhabenträger neu zu errichtende Baustraßen, sondern auch das beste-
hende, landwirtschaftliche Wegenetz. Bestehende Wege, die durch das Wasser-
schutzgebiet führen, sind durch geeignete verkehrsrechtliche Maßnahmen in Ab-
stimmung mit der örtlichen Verkehrsbehörde für den Baustellenverkehr zu sperren. 
Weiterhin sind alle Wege im Umgriff der Baumaßnahme ausreichend im Bestand zu 
erfassen und bei Beschädigung nach Abschluss der Baumaßnahme wiederherzustel-
len. Dies betrifft auch und besonders den neu hergestellten Kernweg zwischen Un-
terstürmig und Buttenheim, der auch als Radwegverbindung ausgeschildert und stark 
genutzt wird. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 24.03.2021 erneut zu, dass durch das ge-

plante Projekt nicht in das Wasserschutzgebiet der Eggolsheimer Gruppe eingegriffen 

wird. Auch Baustraßen oder Baustelleneinrichtungsflächen liegen nicht innerhalb des 

Wasserschutzgebietes. Somit sind durch die geplanten Baumaßnahmen keine Aus-

wirkungen auf die Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe zu erwarten.  



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 479 von 933 
 
 
 

Zudem ist die Fließrichtung des Grundwassers im betroffenen Bereich von Ost nach 

West. Da das Wasserschutzgebiet der Eggolsheimer Gruppe mehr als 250 m östlich 

also oberstromig der geplanten Baumaßnahme liegt, wäre selbst im Falle eines – wie 

voranstehend geschildert eigentlich nicht möglichen – Vorfalls keine Beeinträchtigung 

der Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe gegeben. 

Die Vorhabenträger sichern bereits in ihrer Rückäußerung vom 16.02.2018 zu, dass 

die Forderung hinsichtlich der Beweissicherung erfüllt wird. 

 

Zu 2. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3.1 

Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 24.3.2021 nachvollziehbar, 

dass die Bahnstrecke mehr als 250 m unterstromig des Wasserschutzgebietes (Zone 

III) der Eggolsheimer Gruppe liegt, eine Betroffenheit des Wasserschutzgebietes 

durch die geplanten Baumaßnahmen kann somit hydraulisch nicht eintreten. Durch 

den Anbau von zwei Gleisen an die Bestandsstrecke ergeben sich zudem keine ge-

änderten Grundwasserstände im Wasserschutzgebiet oder Barrierewirkungen des 

auflagernden Bahnkörpers (vgl. dazu Ausführungen in Anlage 14.2, Kap. 1.5 der 

Planfeststellungsunterlage). 

 

Zu 3.2 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Das Konzept zur Andienung der Baustelle ist in 

den Planunterlagen enthalten. Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung 

vom 24.03.2021 erneut zu, dass der Baustellenverkehr im Wasserschutzgebiet so-

weit wie möglich reduziert wird. 

B.4.5.7 Stadt Bamberg 

1. Stellungnahme vom 27.10.2017 
Die Stellungnahme deckt sich Inhaltlich mit der Stellungnahme vom 27.07.2020. Ge-

sonderte Entscheidungen sind daher nicht erforderlich.  
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2. Stellungnahme vom 27.07.2020 ohne Az. 
1. Gesamtstellungnahme der Stadt Bamberg 

Für das geplante Vorhaben einschließlich der landespflegerischen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen im PFA 21 werden im Eigentum der Stadt Bamberg befindliche 
Grundstücke innerhalb und außerhalb der städtischen Gemarkungsgrenze bean-
sprucht. Daher wurden die Referate der Stadt Bamberg aufgefordert, das Vorhaben 
aus fachlicher Sicht zu bewerten. 

Eine Bewertung der vorgelegten Unterlagen erfolgte durch das Immobilienmanage-
ment (Amt 23), die Städtische Forstverwaltung (Amt 26) sowie das Amt für Umwelt 
(Amt 38) der Stadt Bamberg. 

2. Gemeinsame Stellungnahme von Amt 23 und Amt 26 

Nach Durchsicht der Unterlagen besteht Betroffenheit der Stadt Bamberg bei 5 
Grundstücken. 

Neben den bereits bekannten Grundstücken: 

Fl. Nr. 1458 - Strullendorf 

Fl. Nr. 2188 - Strullendorf 

Fl. Nr. 4442/15 - Bamberg 

sind noch 2 weitere Grundstücke neu betroffen: 

Fl. Nr. 4442/20 - Bamberg 

Fl. Nr. 4441/11 - Bamberg. 

2.1 FI. Nr. 1458 Gemarkung Strullendorf: 

Hier war ursprünglich auf einer Fläche von 10.000 m2 eine Ersatzaufforstung vorge-
sehen. Im laufendenden Verfahren wurde diese Fläche auf ca. 16.776 m2 vergrößert. 

Das Grundstück soll mit einer entsprechenden Grunddienstbarkeit zugunsten der 
Deutschen Bahn belastet werden und verbleibt im Eigentum der Stadt. 

Aus Sicht des Amtes 23 - in Absprache mit der Forstverwaltung - kann das Grund-
stück für diesen Zweck nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Die betroffene Flä-
che wird im Zuge der Konversion von der Stadt Bamberg selbst für Ausgleichsflächen 
benötigt. 

2.2 Fl. Nr. 2188 Gemarkung Strullendorf: 

Auf der Fl. Nr. 2188 (Stadtgrenze zum Landkreis - Staatsstraße Richtung Strullendorf, 
bei der Überführung B 505) werden ca. 429 m2 für eine Baustelleneinrichtungsfläche 
benötigt. 

Die Nutzung dieser Flächen als Baustelleneinrichtung und die damit verbundenen 
Rodungen werden von uns grundsätzlich abgelehnt. Für den Fall, dass die Rodung 
unausweichlich ist, muss die Rodung beim AELF Bamberg, mit Sitz in Scheßlitz, be-
antragt werden. Entsprechende Auflagen und Rahmenbedingungen, insbesondere 
Regelungen zur Wiederaufforstung, zum Umgang bzw. Entschädigung von Boden-
verdichtungen usw. müssen im Genehmigungsverfahren abgestimmt werden. 

Zusätzlich ist für die Baustelleneinrichtung eine Nutzungsvereinbarung mit der Stadt 
Bamberg abzuschließen. In dieser Vereinbarung ist auch die Höhe der Entschädi-
gung und mögliche Entgelte für die Durchfahrtserlaubnis der einzelnen Baufahrzeuge 
festzulegen. 
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2.3 Fl. Nr. 4442/15 und FI.-Nr. 4442/20 jeweils der Gemarkung Bamberg: 

Auf der Fl. Nr. 4442/15 (Stadtgrenze zum Landkreis - Staatsstraße Richtung Strullen-
dorf, bei der Überführung B 505) werden ca. 607 m2 und auf der Fl. Nr. 4442/20 
690 m2 für eine Baustelleneinrichtungsfläche bzw. eine Baustraße benötigt. 

Die Nutzung dieser Flächen als Baustelleneinrichtung/Baustraße und die damit ver-
bundenen Rodung werden von uns grundsätzlich abgelehnt. Für den Fall, dass die 
Rodung unausweichlich ist, muss die Rodung beim AELF Bamberg, mit Sitz in 
Scheßlitz, beantragt werden. Entsprechende Auflagen und Rahmenbedingungen, 
insbesondere Regelungen zur Wiederaufforstung, zum Umgang bzw. Entschädigung 
von Bodenverdichtungen usw. müssen im Genehmigungsverfahren abgestimmt wer-
den. 

Zusätzlich ist für die Baustelleneinrichtung/Baustraße eine Nutzungsvereinbarung mit 
der Stadt Bamberg abzuschließen. In dieser Vereinbarung ist auch die Höhe der Ent-
schädigung und mögliche Entgelte für die Durchfahrtserlaubnis der einzelnen Baufä-
hrzeuge festzulegen. 

2.4 FI.-Nr. 4441/11 Gemarkung Bamberg: 

Auf einer Fläche von ca. 50 m2 soll eine Grundwassermessstelle errichtet werden. 
Die Errichtung und Nutzung dieser Grundwassermessstelle ist Teil eines bereits be-
stehenden Gestattungsvertrages zwischen der Stadt Bamberg und der Vorhabenträ-
ger für den Planfeststellungsabschnitt 22 Knoten Bamberg. 

Eine vertragliche Neuregelung im Planfeststellungsabschnitt 21 ist nicht erforderlich. 

2.5 Allgemeine Anmerkungen: 

Alle Nutzungen sind über Nutzungsvereinbarungen, Gestattungsverträge bzw. Bauer-
laubnisverträge zu regeln. Ferner sind von der DB in einem Lageplan alle Fahrtwege 
zu den betroffenen Flächen kenntlich zu machen. Für die Nutzung der städtischen 
Waldwege sind Angaben zu den voraussichtlich zu erwartenden Fahrzeugen (Anzahl 
und Gewicht) zu machen sowie entsprechende Entschädigungen festzusetzen und 
die Wege nach Beendigung der Baumaßnahme wiederherzustellen. 

In diesem Zusammenhang sind vor Beginn der Nutzung entsprechende Beweissiche-
rungen mit dem Forstamt und Vertretern der Bahn durchzuführen. In bereits vorgeleg-
ten Verträgen fehlen noch Einigungen zur Höhe der Entschädigungen. Mit der pau-
schalen Aussage „eine angemessene Entschädigung" wird gezahlt, sind wir nicht ein-
verstanden und erwarten eine entsprechende Regelung (Abrechnungsmodalitäten, 
Ausgleich durch Pauschalen, ...) vor Vertragsabschluss. 

Des Weiteren sind diese Verträge vor Unterschrift in Bezug auf Grundstücksgröße 
und Verpflichtungen des Nutzers (z.B. Prüfung hinsichtlich der Lage von Leitungen, 
etc.) anzupassen. Der bereits eingereichte Bauerlaubnisvertrag (Fa. Bagru) ist durch 
die Firma angepasst nachzureichen. 

3. Wasserrecht (Amt 38) 

Ein Teil des hier relevanten Planfeststellungsabschnitts (PF A) 21 betrifft das Stadt-
gebiet Bamberg (Ersatzneubau SÜ B505 bei km 55,504). 

Aufgrund der Konzentrationswirkung der Planfeststellung nach § 18 ff. des Allgemei-
nen Eisenbahngesetzes (AEG) sind die materiellen Voraussetzung der notwendigen 
öffentlich-rechtlichen Gestattungen von der Planfeststellungsbehörde im Rahmen des 
Verfahrens zu prüfen und rechtlich zu würdigen. Insbesondere bedarf es hier wasser-
rechtlicher Erlaubnisse für die bauzeitliche Benutzung von Gewässern gern. § 8, § 9 
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Abs. 1 Nr. 4 und § 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG i. V. m. Art. 15 BayWG, eine gehobene Er-
laubnis für die dauerhafte Benutzung von Grundwasser gern. § 8, § 9 Abs. 2 Nr. 1 
WHG i. V. m. § 10, § 15·WHG. sowie Ausnahmegenehmigungen von den Verboten 
der Wasserschutzgebietsverordnung. 

Die fachliche Beurteilung der beantragten wasserrechtlichen Tatbestände muss durch 
das Wasserwirtschaftsamt Kronach als allgemeiner amtlicher Sachverständiger sowie 
durch den Fachbereich Gesundheitswesen am Landratsamt Bamberg als weiterer 
amtlicher Sachverständiger erfolgen. 

Für das von einer Bundesbehörde durchgeführte Planfeststellungsverfahren ist nach 
§ 19 Abs. 1 und 3 WHG das Benehmen der zuständigen Wasserrechtsbehörde erfor-
derlich. Das Benehmen der Stadt Bamberg als zuständige Wasserrechtsbehörde für 
den auf dem Stadtgebiet liegenden Teil der überplanten Strecke wird unter der Be-
dingung erteilt, dass das Wasserwirtschaftsamt Kronach als allgemeiner amtlicher 
Sachverständiger sowie der· Fachbereich Gesundheitswesen am Landratsamt Bam-
berg im Verfahren gehört werden und dass deren Auflagen und Bedingungen im 
Planfeststellungsbescheid berücksichtigt werden. 

Zudem sind die Stadtwerke Bamberg als Betreiber der Trinkwassergewinnungsanla-
gen zu beteiligen. 

Wir bitten darum, uns einen gesonderten Abdruck des Planfeststellungsbeschlusses 
für das Wasserbuch zukommen zu lassen. 

4. Bodenschutz, Altlasten 

4.1  Bodenschutz 

Generell sind Beeinträchtigungen, welche die in § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BBodSchG. 
definierten natürlichen Funktionen des Bodens, zum Beispiel als Filter und Puffer zum 
Schutz des Grundwassers oder Puffer bei Starkniederschlagsereignissen, negativ 
beeinflussen, soweit wie möglich zu vermeiden. Außerhalb der bebauten Flächen ist 
demnach eine unnötige Verdichtung bzw. Versiegelung zu vermeiden. 

Hinweis: 

Auf Fl. Nr. 4441/11 befindet sich im Westen das Bodendenkmal D-4-6131-0140. Auf 
Fl. Nr. 4442/20 wird das Bodendenkmal D-4-6131-0106 tangiert (Bestattungsplätze 
mit Grabhügeln vorgeschichtlicher Zeitstellung). Auf Fl. Nr. 4442/15 befinden sich die 
Bodendenkmäler D-4-6131-0116 und D-4-6131- 0119 (Freilandstation des Mesolithi-
kums und Siedlung der Hallstattzeit sowie Siedlung der Hallstattsteinzeit. 

4.2  Altlasten 

Altlasten im Sinne des BBodSchG sind nach aktuellem Wissensstand nicht bekannt. 

Mögliche Bodenverunreinigungen bzw. Altablagerungen können aber durchaus vor-
handen sein sowie eine abfallrechtliche Relevanz aufweisen und sind dann gemäß 
KrWG unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Regelwerke zu entsorgen. 

4.3 Rüstungsaltlasten/Kampfmittel 

Bezüglich möglicher Kampfmittelbelastungen wird auf die Kampfmittelvorerkundun-
gen „Bauvorhaben Bahnstrecke Eggolsheim-Ebensfeld" (Luftbilddatenbank Carls vom 
06.11.2009) sowie „Bamberg, Verkehrsknoten" (Luftbilddatenbank Carls vom 
04.04.2018) verwiesen. 

5. Stadtwerke Bamberg/ Trinkwasserversorgung der Stadt Bamberg 
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Die Belange der Trinkwasserversorgung im Bamberger Süden und im angrenzenden 
Landkreis wurden durch die Stadtwerke Bamberg GmbH mit gesonderter Stellung-
nahme bereits vertreten. 

Die Stadt Bamberg bittet um Berücksichtigung der oben angeführten Punkte im weite-
ren Verfahren. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Stadt Bam-

berg hat mit Schreiben vom 17.12.2020 der Nutzung des Grundstücks zugestimmt. 

Der Forderung, dass eine Abstimmung mit der Städtischen Forstverwaltung hinsicht-

lich der künftigen Flächenbewirtschaftung erfolgen muss wird entsprochen und in die 

Nebenbestimmungen aufgenommen.  

 

Zu 2.2 und 2.3 

Der Forderung hinsichtlich der Wiederaufforstung wird entsprochen und in die Ne-

benbestimmungen aufgenommen. Die Rodungserlaubnis ist von der Konzentrations-

wirkung gem. § 75 Abs.1 Satz 1 VwVfG erfasst und wird von daher mit dem Planfest-

stellungsbeschluss ausgesprochen. Die Stadt Bamberg hat diesbezüglich keine wei-

teren Forderungen erhoben. 

 

Zu 2.4 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2.5 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Stadt Bam-

berg stimmt mit den Vorhabenträgen überein, die Nutzungsvereinbarungen außerhalb 

des Planfeststellungsverfahrens zu regeln. 
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Zu 3. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Das Wasser-

wirtschaftsamt Kronach, die Stadtwerke Bamberg und das Landratsamt Bamberg 

wurden am Verfahren beteiligt. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

Zu 4.1 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen und auf die Stellungnahme des Lan-

desamtes für Denkmalpflege verwiesen. 

 

Zu 4.2 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger haben mit ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zugesichert, dass die genann-

ten Unterlagen in der Planung entsprechend berücksichtigt wurden. 

 

Zu 5. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
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B.4.6 Träger öffentlicher Belange 

B.4.6.1 Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 10 

1. Stellungnahme vom 13.01.1997 
Aus der Sicht des abwehrenden und baulichen Brandschutzes bestehen gegen die 
vorgelegten Planungsunterlagen keine Einwände. Hinsichtlich der Ausführung der in 
der Planung vorgesehenen Schallschutzwälle wird auf das bei Ihnen vorliegende IMS 
vom 11.10.1996 Nr. ID5-3535.43 Verwiesen. Die im vorstehende genannte IMS ge-
stellte Anforderungen an Aus- und Zugänge durch Lärmschutzwände bzw. –wälle 
sind bei der Durchführung der Baumaßnahme zu beachten. 

 

Entscheidung 

Den Forderungen aus dem IMS sind überholt. Inzwischen ist die Richtlinie „Anforde-

rungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von 

Schienenwegen nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz“ anzuwenden. Dies wurde 

in der Fortführung der Planung beachtet.  

Die Zufahrten für Straßenfahrzeuge haben untereinander keinen größeren Abstand 

als 1.000 m und befinden sich entsprechend dem möglichen Anschluss an das öffent-

liche Straßen- und Wegenetz entweder links oder rechts der Bahn. Wenn keine 

Durchfahr- oder Wendemöglichkeiten durch das öffentliche Straßennetz gegeben 

sind, werden diese vorgesehen und entsprechend befestigt. Die Rettungszugänge mit 

einer Breite von 1,60 m sind im Bauwerksverzeichnis enthalten. Im Übrigen wird die 

Aussage zur Kenntnis genommen. 

2. Stellungnahme vom 07.08.2017 
Aus der Sicht des Brand - und Katastrophenschutzes werden im Planungsabschnitt 
ausreichend Straßenüberquerungen und Eisenbahnüberquerungen errichtet um die 
Belange der Feuerwehren und Rettungsdienste ausreichend zu sichern. 

Die Dimensionierungen der Bauwerke hinsichtlich der Tragfähigkeit bzw. der Durch-
fahrtshöhen ist für Fahrtzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes sowie der Ret-
tungsdienstorganisationen ausreichend. 

Für die Eisenbahnüberführung Jurastraße in Altendorf wird jedoch auf folgenden 
Punkt hingewiesen: 

Beim Neubau der Eisenbahnüberführung Jurastraße (km 48,503) wir nach den vor-
liegenden Planungen eine lichte Höhe von größer/gleich 3,20 m gewährleistet. Die 
Eisenbahnüberführung ist als Rad - / Fußweg geplant, da die Staatsstraße "ST 2260 
neu" als Umgehung gebaut wird, was aus unserer Sicht zu begrüßen ist. Für die Ein-
satzabwicklung Altendorf / Buttenheim sollte die EÜ Jurastraße für Einsatzfahrzeuge 
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der Feuerwehren im Bedarfsfalle nutzbar sein; z. B. ein Unfall auf der Staatsstraße 
"ST 2260 neu". Die Fahrbahnbreite der EÜ ist mit 4,80 m ausreichend. Für Einsatz-
fahrzeuge der Feuerwehren mit max. 3300 mm Bauhöhe ist zuverlässig eine lichte 
Höhe von 3500 mm erforderlich. 

 

Entscheidung 

Der Forderung, dass die Eisenbahnüberführung Jurastraße mit einer lichte Höhe von 

3,50 m ausgeführt werden soll, kann nicht entsprochen werden. Als Ersatzmaßnahme 

für die Bahnübergangsbeseitigung ist die Straßenführung über die St 2260 vorgese-

hen. Der Verkehr, der vorher über den Bahnübergang abgewickelt worden ist, wird 

zukünftig grundsätzlich über die neue Straßenführung abgewickelt. Die Eisenbahn-

überführung dient als zusätzlicher Fuß- und Radweg sowie zur eingeschränkten Nut-

zung für Personenkraftfahrzeuge. Zusätzlich ist noch anzumerken, dass durch die 

Umfahrung lange Wartezeiten am Bahnübergang Jurastraße entfallen. Im Übrigen 

werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

3. Stellungnahme vom 29.04.2020 
Aus der Sicht des Brand- und Katastrophenschutzes werden im Planungsabschnitt 
ausreichend Straßenüberquerungen und Eisenbahnüberquerungen errichtet um die 
Belange des Brand- und Katastrophenschutzes bzw. der Feuerwehren ausreichend 
zu sichern. Die Dimensionierung der Bauwerke hinsichtlich deren Tragfähigkeit bzw. 
deren Durchfahrtshöhen ist für die derzeit genutzten Fahrzeuge der Rettungsdienst-
organisationen und Feuerwehren ausreichend. 

Auf unsere Stellungnahme zum Planfeststellungsabschnitt (PFA) 21. Altendorf-
Hirschaid-Strullendorf, 1. Planänderung gemäß § 73 Abs. 8 VwVfG (mit E-Mail v. 
07.August 2017) wird verwiesen. 

Die in der aktuell vorliegenden 2. Planänderung aufgezeigten Anpassungen, wie in 
der "Anlage 0.1a Erläuterungsbericht Teil II – Planfeststellungsabschnitt 21" unter 
den Punkten 5.1 bis Punkt 5.2.7 dargestellten Ingenieurbauwerken würdigen die Be-
lange des Brand- und Katastrophenschutzes im ausreichenden Umfang. 

Im Zuge der Baumaßnahme sind Straßensperrungen und Einengungen erforderlich. 
Die Für die Alarmierungsplanung zuständige Kreisverwaltungsbehörde ist rechtzeitig 
vor Beginn der jeweiligen Maßnahme zu informieren um die Alarmierungsplanung an 
die Situation anpassen zu können. Bei kurzfristigen Sperrungen / Einengungen ist die 
zuständige Integrierte Leitstelle (ILS Bamberg) zu informieren. 

Parallel zur Bahntrasse entstehen Rettungswege und Zugänge, um im Ereignisfall 
Fahrgäste und Zugpersonal evakuieren zu können bzw. Rettungskräften an jeder 
Stelle der Strecke Zugang zu gewähren. Das Flucht – und Rettungswegekonzept 
(Zuwegpläne) ist der örtlich zuständigen Feuerwehrführung zur Verfügung zu stellen. 
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Entscheidung 

Auf die Entscheidung zur Stellungnahme vom 07.08.2017 wird hingewiesen. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, die erforderli-

chen Straßensperrungen zu beantragen. Unvorhersehbare kurzfristige Sperrun-

gen/Einengungen sind von der Vorhabenträger direkt an die integrierte Leitstelle (ILS 

Bamberg) zu melden. 

Das Flucht- und Rettungskonzept einschl. der Zuwegungen und Zufahrten wurde fe-

derführend mit dem Fachbereich 31.1 Öffentliche Sicherheit vom Landratsamt Bam-

berg am 10.06.2020 abgestimmt. Die Kommunikation mit den Wehren erfolgt über 

das Landratsamt. 

Die Ausführung der Flucht- und Rettungswege erfolgen nach der Richtlinie „Anforde-

rungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von 

Schienenwegen nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz“. Im Übrigen werden die 

Aussagen zur Kenntnis genommen. 

B.4.6.2 Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 31 Straßenbau 

1. Stellungnahme vom 28.02.1997, Az. 430-3535-1/94-AB 4 
Zu den Belangen des Straßen- und Brückenbaues wird (in der Reihenfolge der Anla-
ge 0.2 Bauwerksverzeichnis) nachfolgend angemerkt: 

1. Zu BW-Nr. 66, 110 und 111: 
Die Eisenbahnbrücke (EBR) Jurastraße hat eine lichte Höhe von 2,70 m und ent-
spricht damit noch den Anforderungen für einen Rad- und Fußgängerverkehr. Auch 
der Zugang zum Mittelbahnsteig im Bahnhof Altendorf mit einer lichten Weite von 
2,70 m mündet in diese EBR, so dass h. E. die EBR vorrangig als Bahnsteigunterfüh-
rung in der Baulast der DB AG gesehen werden muss. 

Wegen der von der Gemeinde Altendorf gegenüber einer normalen 3 m breiten 
Bahnsteigunterführung gewünschten um 5,50 m vergrößerten lichten Weite (Gesamt-
lichtweite 8,50 m) entsteht h. E. nur eine verbreiterte Fuß- und Radwegunterführung 
(LH = 2,70 m, LW = 8.50), deren Mehrkosten gegenüber einer Bahnsteigunterführung 
in einer Vereinbarung. nach EKrG zu regeln sind. 

Die im Zuge der Ortsdurchfahrt Jurastraße bestehende Verkehrsbeziehung für Bus-
se, LKW und PKW mit Aufbauten ist infolge der neuen Fuß- und Radwegunterführung 
nicht mehr gegeben, auch wenn Fahrzeuge mit geringer Bauhöhe die EBR gemäß 
EAE 85 Bild 14 noch unterqueren können. 

Für den bisherigen Staatsstraßenverkehr im Zuge der Jurastraße muss deshalb ins-
gesamt eine neue Straßenführung nach den EAHV 93 bzw. RAS-L in Verbindung mit 
RAS-Q gefunden werden. Im Übrigen besteht mit den im Bauwerksverzeichnis als 
Ersatz für die Schließung der Jurastraße vorgesehenen Regelung Einverständnis. 
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2. Zu BW-Nr. 113: 
Durch den Neubau der Streckengleise müssen das Empfangsgebäude und die DB-
eigenen Parkplätze beseitigt werden. Der Neubau von Parkplätzen an der Ortsstraße 
"Am Bahnhof" durch die Gemeinde Altendorf ist h. E. keine Maßnahme nach EKrG. 

3. Zu BW-Nr. 117: 
Der Neubau einer Stützwand östlich parallel zur Bahn ist h. E. als Baulast der DB AG 
zu sehen. 

4. Zu BW-Nr. 120.1 bis 120.4 und analoge BW-Nummern: 
Für das Umlegen, Anpassen bzw. Sichern von Fernmeldeanlagen in der Baulast der 
Telekom ist h. E. nicht das EKrG anzuwenden. 

5. Zu BW-Nr. 122: 
Der Neubau einer Grundwasserwanne beiderseits der EBR Jurastraße ist als Teil der 
in o. a. Ziffer 1 ausgeführten Betrachtung zu sehen (Grundwasserwanne auf ganze 
Länge als Teil der EBR). 

6. Zu·BW-Nr. 124 und analoge BW-Nummern: 
Umlegung, Anpassen bzw. Sichern der Wasserleitung in der Baulast der ZV Eggols-
heimer Gruppe sind h. E. nicht Gegenstand des EKrG. 

7. Zu BW-Nr. 139, 139a, 139 b, 171 (Teilstrecke) und 101: 
Die Maßnahme ist eine Folge der Beseitigung des BÜ Industriestraße bei Schienen-
km 48,016. Auch die Anlage einer Anschlussstelle im Zuge der Maßnahme BW-Nr. 
133 mit Anlage einer Linksabbiegespur in der neuzubauenden Staatsstraße gehört 
zur Beseitigung des BÜ Industriestraße. Kreuzungsbeteiligte nach dem EKrG sind 
neben der. DB-AG die Gemeinde Altendorf und die Bundesrepublik Deutschland für 
das sogenannte Bundesdrittel. 

8. Zu BW-Nr. 145 
Die Grundwasserwanne beidseits der Eisenbahnbrücke hat achsial gemessen nur ei-
ne Länge von 10,15 m bzw. 8,65 m (siehe Plan-Nr. 8.11 Blatt 1) gegenüber einer 
Länge in unmittelbaren EBR-Bereich von 29,70 m. Wegen Schiefwinkligkeit ragt die 
Grundwasserwanne am Rand noch kürzer über die EBR hinaus. H. E. muss deshalb 
die gesamte Grundwasserwanne als Teil der EBR BW-Nr. 142 gesehen werden. 

9. Zu BW-Nr. 146, 148 und 167: 
Es wird angeregt zu prüfen, ob die in der späteren Unterhaltung der Gemeinde Strul-
lendorf geplanten zwei Hebeanlagen auch zusammengelegt (h. E. bei BW-Nr. 146) 
werden könnten. Darüber hinaus würde bei BW-Nr. 148 eine einfache Überdachung 
auf ca. 50 m Länge westlich der EBR und auf ca. 70 m Länge östlich der EBR den 
Winterdienst und die Oberflächenwasserbeseitigung erheblich verbilligen. 

 

Entscheidung 

Es erfolgen hier keine Entscheidungen durch die Planfeststellungsbehörde. Entweder 

sind die Einwendungen aufgrund der fortschreitenden Planungen gegenstandlos oder 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 489 von 933 
 
 
 

wurden in den Entscheidungen zu den Stellungnahmen der 1. und 2. Planänderung 

berücksichtigt. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

2. Stellungnahme vom 05.03.1997, Az. 430-3535-1/94-AB 4 
Der Stellungnahme des Straßenbauamtes wird beigetreten. Es liegt keine Maßnahme 

nach § 78 VwVfG vor, weil nur die Gesamtlösung zwischen der bestehenden St 2260 

bis zur bestehenden St 2244 incl. des Umbaus der BAB A73 AS Buttenheim einen 

gleichwertigen Ersatz am BÜ darstellt. 

 

Entscheidung 

Es wird auf die Entscheidungen zur Stellungnahme des Straßenbauamtes verwiesen. 

Im Übrigen wird die Aussage zur Kenntnis genommen. 

3. Stellungnahme vom 2017, ohne Az. 
Das SG 31 schließt sich der Stellungnahme des Staatlichen Bauamt an.  

 
Entscheidung 

Es wird auf die Entscheidungen zur Stellungnahme des Straßenbauamtes verwiesen.  

4. Stellungnahme vom 12.05.2020, ohne Az. 
Das SG 31 Straßen- und Brückenbau nimmt zur 2. Planänderung für den Planfest-
stellungsabschnitt Altendorf – Hirschaid – Strullendorf (PFA 21) wie folgt Stellung: 

1. Die Belange der betroffenen Bundes- und Staatsstraßen werden vom zuständigen 
Staatlichen Bauamt Bamberg wahrgenommen. Die Stellungnahme vom 11.05.2020 
liegt unserer Stellungnahme bei. Wir schließen uns den dortigen Ausführun-
gen/Einwendungen an und bitten um Berücksichtigung im Verfahren. Insbesondere 
der Aspekt Querneigungswechsel (zu Anlage 6.1 Bl. 6Aa, Seite 3 oben) bedarf einer 
Änderung/Anpassung der Straßenplanung, um abflussschwache Zonen und in der 
Folge Aquaplaning zu vermeiden. 

2. Hinweis zu BW-Verz. 141, Rückbau des Bahnübergangs Stockweg mit allen Ein-
richtungen: 

Analog zur BW-Verz. Nr. 142 sollte in der Spalte "Bemerkungen" der Hinweis "Ab-
schluss einer Vereinbarung nach EKrG zwischen der DB AG und der Gemeinde 
Strullendorf" ergänzt sein. 

3. Hinweis zu Plan 04_11b: Nachrichtliche Darstellung der verlegten Südanbin-
dung/Ersatz für Bahnübergangsbeseitigung Stockweg: 

Die dargestellt nachrichtliche Darstellung ist nicht ganz korrekt. Der Bebauungsplan 
der Gemeinde (Fassung vom 20.01.2020 in der Abstimmung) zeigt entlang der neuen 
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Gemeindestraße keinen Geh- und Radweg vom Kreisverkehr an der St 224 bis zum 
Sportplatz. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erklärt in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020, dass der Querneigungswechsel 

angepasst wird. Die Ausführungsplanung ist dahingehend mit dem Straßenbaulast-

träger abzustimmen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen.  

Zu 2.  

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erklärt in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020, dass das Bauwerksverzeichnis 

entsprechend geändert wurde. 

 

Zu 3.  

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erklärt in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020, die Darstellung zu überarbei-

ten. Dies ist mit Tektur vom 11.05.2021 erfolgt. 

B.4.6.3 Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 50 Immissionsschutz 

1. Stellungnahme vom 24.01.1997 
Angesichts der zum Teil drastischen Überschreitung der Immissionsrichtwerte sollten 
die aktiven Schallschutzmaßnahmen verbessert werden. 

 

Entscheidung 

Es wird auf die folgenden Entscheidungen verwiesen. 

2. Stellungnahme vom 09.10.2017, Az. 50 
1. Lärmschutz 

Der Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf-Hirschaid-Strullendorf (PFA 21) ist Teil 
der Eisenbahn-Ausbau- bzw. Neubaustrecke Nürnberg-Ebensfeld-Erfurt. Dieser Be-
standteil des Verkehrs Projektes Deutsche Einheit - Schiene Nr. 8 - Ausbau-
/Neubaustrecke Nürnberg-Erfurt-Leipzig/Halle-Berlin umfasst den Ausbau der beste-
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henden Strecken Nürnberg-Ebensfeld um zwei zusätzliche Gleise, die zukünftig dem 
ICE Verkehr dienen. 

Die Planung des Abschnittes 21 wurde 1996 eingeleitet und im Jahr 2011 fortgeführt. 

Der Stand der derzeitigen Planunterlagen ist vom 30.06.2014. 

Durch die Baumaßnahme wird sich die Zugzahl von 225 Zügen/24 Stunden (2013) 
auf 396 Züge/24 Stunden (Prognosehorizont 2025) erhöhen, die Geschwindigkeiten 
der Züge steigen von derzeit maximal 160 km/h auf künftig 230 km/h. Weiterhin sind 
im Rahmen des Ausbaus der Gleisanlagen umfangreiche bauliche Maßnahmen im 
Nahbereich der Gleise, an Bahnsteigen, Unterführungen, Brücken, etc. erforderlich. 

Die hauptsächlichen Bauarbeiten werden sich über einen Zeitraum von ca. 4-5 Jah-
ren erstrecken. Naturgemäß ist hinsichtlich des Baulärms von unterschiedlichen zeit-
lichen und örtlichen Belästigungen auszugehen entsprechend der Nähe und Dauer 
von besonders geräuschintensiven Einzelbaumaßnahmen. 

In der Umweltverträglichkeitsprüfung werden die Auswirkungen des Vorhabens auf 
den Menschen hinsichtlich Lärm und Erschütterungen qualitativ und quantitativ unter-
sucht. Neben den Schienenverkehrsauswirkungen wurden Umplanungen an Straßen 
im Bereich der Bahntrasse ebenfalls lärmtechnisch beurteilt. Da die Gesamtlärmbe-
lastungen durch die vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen an der Bahnstrecke 
deutlich reduziert werden und auch wegen des geringen gegenseitigen Einflusses (z. 
B. durch die relativ weit entfernte BAB A 73) der verschiedenen Verkehrsarten, ist es 
aus lärmschutzfachlicher Sicht nicht erforderlich, eine Summenlärmbetrachtung 
durchzuführen, wie dies sonst grundsätzlich bei der UVP vorgesehen ist. 

Die schalltechnische Beurteilung des Neubaus und des Umbaus von Schienenwegen 
ist in der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) geregelt. Der Anbau von zu-
sätzlichen Gleisen an eine bestehende Strecke stellt nach §1 der 16. BImSchV eine 
wesentliche Änderung dar. 

Nachdem das Planfeststellungsverfahren für den PFA 21 bereits vor dem 31.12.2014 
eröffnet war und auch die alten Planunterlagen bereits öffentlich bekannt gemacht 
worden sind, kann entsprechend § 4 Abs. 3 der 16. BImSchV für die lärmtechnische 
Beurteilung auch heute noch die "alte" Schall 03 herangezogen werden. Mit der Än-
derung der 16. BImSchV am 18.12.2014 wurde eine in weiten Bereichen überarbeite-
te Berechnungsvorschrift Schall 03 (neu) eingeführt. Diese enthält nicht mehr den so-
genannten Schienenbonus, wonach Schienenverkehrslärm in Vergleich zu Straßen-
verkehrslärm bei der alten Berechnungsvorschrift mit einem Bonus von 5 dB(A) ermit-
telt wird. 

Die durch das Ingenieurbüro Möhler und Partner im Auftrag der DB Netz AG vorge-
nommene Ermittlung der Anzahl der Schutzfälle nach alter Schall 03 (Gutachten vom 
30.6.2014) ergab für die zukünftige Planung (Prognosehorizont 2025) ohne Berück-
sichtigung von aktiven Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwälle und -wände) insge-
samt ca. 7720 Schutzfälle, davon 6280 Schutzfälle nachts von 22.00 bis 6.00 Uhr und 
1.440 Schutzfälle tagsüber in der restlichen Zeit. Ein Schutzfall liegt dann vor, wenn 
bei einer Wohneinheit eine Überschreitung der Lärmvorsorgegrenzwerte der 16. 
BImSchV auftritt. 

Mit dem vorgesehenen Schutzkonzept aktiver Schallschutzmaßnahmen werden die 
Grenzwertüberschreitungen tagsüber auf ca. 90 Schutzfälle (ca. 6 % der ursprüngli-
chen Fälle) reduziert. Bei den besonders bedeutsamen nächtlichen Grenzwertüber-
schreitungen verbleiben jedoch noch ca. 1950 Fälle. Das entspricht einer Reduzie-
rung auf ca. 30 % der ursprünglichen nächtlichen Überschreitungen. An diesen Ge-
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bäuden, an denen zukünftig weiterhin die Grenzwerte der 16. BImSchV überschritten 
sind, besteht ein Anspruch auf ergänzende passive Schallschutzmaßnahmen (z. B. 
Schallschutzfenster, Lüftungsanlagen) nach Maßgabe der 24. BImSchV. 

Auch erhöht sich die Lästigkeit der Geräuschcharakteristik deutlich. Hier sind insbe-
sondere die geringeren Ruhepausen zwischen den Zugvorbeifahrten, schnellere Pe-
geländerungen bei der Vorbeifahrt von Zügen und die Erhöhung der Zahl der lärmbe-
stimmenden Güterzüge in der Nacht zu nennen. 

Unter Zugrundelegung von täglich ca. 400 Zugbewegungen soll im Durchschnitt nach 
Abschluss des Streckenausbaus alle 3 bis 4 Minuten eine Vorbeifahrt stattfinden. 

Nach Abschluss des geplanten Ausbaus in einigen Jahren reduziert sich die Lärmbe-
lastung der Anwohner durch den Schienenlärm aufgrund der dann vorhandenen 
Lärmschutzwände im Vergleich zu heute (ohne Abschirmung) abhängig von Lage 
und Entfernung der Wohnbebauung von der Trasse deutlich um bis zu ca. 10 dB(A). 

Trotzdem werden die Beurteilungspegel an Wohngebäuden mit der höchsten Lärm-
belastung im Nahbereich auch nach dem Ausbau der Gleisanlagen mit Lärmschutz-
wänden z. T. über den zulässigen Pegeln hinsichtlich des eigentumsrechtlichen Ein-
griffes von z.B. tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A) für Wohngebiete liegen. 

2. Emissionen des Schienenverkehrs 

Die Ermittlung der Schall- und Erschütterungsimmissionen basiert auf der Verkehrs-
prognose 2025 in Verbindung mit einem Betriebsprogramm, das um die fahrzeugbe-
dingten Emissionen in Abhängigkeit von Anzahl, Art und Geschwindigkeit der Züge 
ergänzt wurde. Diese Verkehrsprognose ist eine wichtige Eingangsgröße des schall-
technischen Gutachtens. Der im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens verwende-
te Prognosehorizont bis 2025 erscheint im Vergleich zu Planungen im Straßenver-
kehr, wo ein Zeitraum von 15-20 Jahre Berücksichtigung findet, als sehr knapp be-
messen. 

Die Hauptursache des Schienenverkehrslärms ist das Abrollen der Räder auf Glei-
sen, welches entscheidend von der Rad- und Schienenrauigkeit bestimmt wird. Der 
Korrekturwert für die Gleispflege basiert auf der Annahme, dass das regelmäßige 
Schleifen der Schienenoberfläche die Rauigkeit der Schiene vermindert und dadurch 
die Rollgeräusche deutlich senkt. Da Güterwägen noch mit einem hohen Anteil mit 
Graugussbremsen ausgerüstet sind, die sich besonders nachteilig auf die Rauigkeit 
der Räder auswirken, wird die Geräuschentwicklung dieser Züge vorrangig durch das 
Geräusch des lautesten Wagens bestimmt. Die seit einigen Jahren durchgeführte 
Umrüstung der Güterwägen auf leisere Bremsklötze hat derzeit leider noch keinen 
deutlich lärmmindernden Einfluss. Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auch 
auf das im Juli 2017 neu erlassene Gesetz zum Verbot des Betriebs lauter Güterwa-
gen (Schienenlärmschutzgesetz - SchlärmschG vom 20.7.2017), welches in der 
Lärmprognose noch keine Berücksichtigung finden konnte. 

Die für die Prognose verwendete Güterzuglänge von 500 m entspricht dem in der al-
ten Schall 03 (1990) angegebenen Wert für Fernverbindungen. Güterzüge, die wegen 
ihrer starken Lärmentwicklung und des vorwiegend nächtlichen Einsatzes besonders 
belästigend sind, erreichen teilweise schon heute Zuglängen von 700 m oder mehr. 
Gleisanlagen sind heute bereits für Zuglängen bis zu 840 m ausgelegt. Eine Anpas-
sung dieses wichtigen Eingangsparameters bei der Lärmprognose würde die Immis-
sionspegel zusätzlich um 1,5-2 dB(A) erhöhen und hätte eine deutliche Ausweitung 
der von Überschreitungen betroffenen Gebiete zur Folge. Auch ist zukünftig unter 
dem Gesichtspunkt der weiteren Verlagerung von Transportkapazitäten auf die 
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Schiene insgesamt mit einer deutlichen Intensivierung des Bahnverkehrs zu rechnen. 
Daher sollten das Zugmengenkonzept und hier insbesondere die Güterzugfrequenz 
aus unserer Sicht überprüft, und bei relevanten Änderungen die entsprechenden Be-
rechnungen überarbeitet werden. 

Der Schienenbonus findet seine Rechtsgrundlage in § 4 Abs. 3 der 16. BImSchV in 
Verbindung mit der Anlage 2 zu § 3 der 16. BImSchV in der Fassung, die bis zum 
31.12.2014 gegolten hat. Danach kommt dem Eisenbahnverkehr bei der Lärmbewer-
tung ein Korrekturfaktor in Höhe von 5 dB(A) zugute, der seine Grundlage in der Er-
mächtigung des § 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG (ebenso alte Fassung vom 27.5.2013) 
findet, wonach den „Besonderheiten des Schienenverkehrs“ Rechnung getragen 
werden soll. Dabei ist der Verordnungsgeber davon ausgegangen, dass die vom 
Schienenverkehr ausgehenden Geräusche gegenüber gleich lauten Immissionen des 
Straßenverkehrs als weniger lästig empfunden werden. Zur Berechtigung des Schie-
nenbonus wurde in den siebziger und achtziger Jahren angeführt, die Anzahl der Zü-
ge auf der Schiene sei deutlich geringer als der hochfrequente Kfz-Verkehr, es gebe, 
anders als bei diesem deshalb lange Ruhepausen, der Schienenlärm sei im Wesent-
lichen immer gleich laut, habe stets den gleichen Klangcharakter und der Schienen-
lärm schwelle nur langsam an und ab. Die medizinische Forschung hat mittlerweile 
die bislang deutlich unterschätzten Auswirkungen von Eisenbahnlärmeinwirkungen 
bestätigt. Seitens des Gesetzgebers wurde durch Änderung der 16. BImSchV des-
halb auch beschlossen, dass bei Neuplanungen die 5 dB(A) Schienenbonus ab dem 
01.01.2015 nicht mehr berücksichtigt werden dürfen, allerdings mit der oben ange-
merkten Ausnahme. Auch bei der "Vorläufigen Berechnungsmethode für den Umge-
bungslärm an Schienenwegen", VBUSch, die bei der Ermittlung der Lärmbelastung 
an vorhandenen Strecken nach der EU- Umgebungslärmrichtlinie zu berücksichtigen 
ist, wird seit Mai 2006 kein Schienenbonus in Deutschland berücksichtigt. 

Es sei jedoch im Gegenzug auch darauf hingewiesen, dass trotz Berechnung ohne 
den Bonus von 5 dB(A) (nach neuer Schall 03) abhängig von Beurteilungszeit, Art 
des Zugmaterials und Abstand von der Trasse wohl ähnliche Immissionspegel er-
rechnet werden würden und deshalb der Wegfall des Schienenbonus durch das ge-
änderte Rechenverfahren in etwa aufgehoben wird (Aufsatz: Neufassung der Schall 
03, Ausgabe 2014 und Unterschiede zur Ausgabe 1990, BayLfU 2015, Seite 131-
141). 

Auch sind die in der von Möhler und Partner vorgelegten Prognoseberechnung ermit-
telten Immissionspegel wegen der Unterstellung von alten noch relativ lauten Güter-
zügen eher zu hoch errechnet als dies bei zukünftig leiseren Güterzügen zu erwarten 
ist. 

3. Immissionen im Außenbereich 

Die nach § 2 der 16. BImSchV festgesetzten Lärmgrenzwerte gelten gleichermaßen 
für den Innen- und den Außenwohnbereich (insbesondere Terrassen und Balkone). 
Außenwohnbereiche sind schutzbedürftig während der Tageszeit und müssen schall-
technisch untersucht werden. Entsprechende Untersuchungen fehlen jedoch in den 
Planfeststellungsunterlagen. Außenwohnbereiche mit Überschreitungen des Immissi-
onsgrenzwertes am Tag können dann vorliegen, wenn der Beurteilungspegel am Ge-
bäude den zulässigen Immissionsgrenzwert um weniger als 3 dB(A) unterschreitet, 
da durch Reflexionen Pegelerhöhungen von bis zu 3 dB erfolgen können. 

4. Schallschutzmaßnahmen 
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Als aktive Schallschutzmaßnahmen direkt am Fahrweg hat die Vorhabenträger für 
den gesamten Streckenabschnitt das „Besonders überwachte Gleis“ (BüG), sowie 
Schallschutzwälle und Schallschutzwände vorgesehen. 

Durch Einführung des BüG auf dem gesamten Streckenabschnitt soll neben der not-
wendigen Verbesserung der Schieneneigenschaften (Glättung der Oberfläche, Redu-
zierung von Mikrorissen) auch eine Optimierung der akustischen Eigenschaften des 
Schiene-Rad-Systems erzielt werden. 

Im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses ist darauf zu achten, dass das BüG 
und die dabei wichtigen akustischen Parameter festgeschrieben werden. Dazu ist 
auch eine Auskunftspflicht der Vorhabenträger über die bei den regelmäßig stattfin-
denden Schleifarbeiten und Messfahrten, deren Parametrierung und die dadurch er-
zielten mechanischen und akustischen Messergebnisse festzulegen. Auch sollte fest-
gelegt werden, dass die betroffenen Gemeinden und Bürger rechtzeitig vorher zu in-
formieren sind, wenn geräuschintensive Gleisschleifarbeiten durchgeführt werden. 

Weiterhin sind als aktive Schallschutzmaßnahmen Erdwälle und Lärmschutzwände 
vorgesehen. 

Auf der Basis der vorgelegten Angaben ist es jedoch nicht nachvollziehbar, ob gemäß 
§41 BImSchG tatsächlich ausreichender Lärmschutz vorgesehen ist. Die Kostenan-
sätze (Anlage 13.1 Beilagen 2.1 bis 2.5) sind, obwohl zentraler und wichtiger Punkt 
der Antragsunterlagen, nicht ausreichend detailliert und nachvollziehbar. Auch sind 
alternative und weitergehende Schallschutzlösungen, wie z. B. Schienenstegab-
schirmungen und Schienenstegdämpfer mit einem Minderungspotential von 1 bis 4 
dB(A) nicht untersucht worden. Solche neuen aktiven Schallschutzmaßnahmen, de-
ren Praxistauglichkeit nachgewiesen ist, sind im Schlussbericht der Deutsche Bahn 
AG „Innovative Maßnahmen zum Lärm- und Erschütterungsschutz am Fahrweg“ vom 
15.06.2012 aufgeführt. Nach § 3 Abs. 6 BImSchG gilt, dass der „Stand der Technik 
im Sinne dieses Gesetzes der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrich-
tungen oder Betriebsweisen ist, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur Be-
grenzung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden, zur Gewährleistung der Anla-
gensicherheit, zur Gewährleistung einer umweltverträglichen Abfallentsorgung oder 
sonst zur Vermeidung oder Verminderung von Auswirkungen auf die Umwelt zur Er-
reichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt gesichert 
erscheinen lässt." Damit kann in Verbindung mit § 41 BImSchG abgeleitet werden, 
dass bei der Planung der lärmmindernden Vorsorgemaßnahme nicht nur solche Ver-
fahren berücksichtigt werden können, die in dem Berechnungsverfahren „Schall 03 
alt" von 1990 beinhaltet sind, sondern ausdrücklich der „...Entwicklungsstand fort-
schrittlicher Verfahren...“ als der Stand der Technik bezeichnet wird. 

Die Vorhabenträger sollte auch das Verhältnis der Baukosten der Lärmschutzmaß-
nahmen an den Gesamtbaukosten der Maßnahme und den Verkehrswerten der be-
troffenen Gebäude (Durchschnittswerte) offenlegen, um eine umfassendere Verhält-
nismäßigkeitsprüfung durchführen zu können. 

Zur Verbesserungen des im § 41 BImSchG geforderten vorrangigen aktiven Schall-
schutzes ist aus fachtechnischer Sicht das mögliche Minderungspotential noch nicht 
voll ausgeschöpft. Insbesondere Verbesserungen an den Schallschutzwänden und 
neuartige Minderungsmaßnahmen wie z.B. Schienenstegdämpfer wären hier mög-
lich. 

So könnten nach Abstimmung mit den betroffenen Anwohnern und Gemeinden die 
Schallschutzwände entsprechend dem Stand der Technik um 0,5 bis 2 m höher aus-
geführt werden und auch an geeigneten Abschnitten transparente Schallschutz-
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schutzwände eingefügt werden, ohne dass die Kosten dafür unverhältnismäßig er-
scheinen. Entsprechend der neuen Berechnungsvorschrift Schall 03 (2014) können 
derartige transparente Teilbereiche - die zwar bezüglich der Schallabsorption akus-
tisch etwas ungünstiger sind, aber dafür weniger massiv erscheinen und deshalb 
häufig von betroffenen Anwohnern bevorzugt werden - berücksichtigt werden. 

Es wird auch angeregt die Verhältnismäßigkeit der Verlängerung der geplanten 
Schallschutzwände in folgenden Bereichen zu prüfen, die sich wegen der schon be-
stehenden Bauwerke zur Vermeidung auffälliger Pegeländerungen sowie zu weiteren 
Verminderung der Überschreitung der Immissionsgrenzwerte anbieten. Dies gilt ins-
besondere für die westliche Lärmschutzwand in südlichen Bereich von Altendorf zwi-
schen dem Fabrikgebäude und der Wohnbebauung. In Hirschaid sollte im Norden die 
östliche und die westliche Wand bis zur Straßenüberführung sowie im Süden die öst-
liche Lärmschutzwand um ca. 200 m verlängert werden. 

Nach Auffassung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (BayLfU) lassen Ausfüh-
rungen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen (Bericht: Sta-
tistiken des Lärmschutzes an Bundesfernstraßen 2001) "den Schluss zu, dass bei 
dichter  

Besiedlung neben dem Verkehrsweg mindestens bis zu 50 % der Schallschutzkosten 
an den Gesamtbaukosten noch nicht als unverhältnismäßig hoch angesehen werden 
können." (Die Verhältnismäßigkeit der Kosten von Schallschutzanlagen an Straßen 
und Schienenwegen, BayLfU, Stand 08.2007). 

Gerade passive Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutzfenster und Lüftungsein-
richtungen können während der warmen Jahreszeit oft nicht genutzt werden, da 
Schlafen nur bei geöffnetem Fenster gut möglich ist. Auch ist zur umfassenderen Be-
trachtung der Verhältnismäßigkeit darauf hinzuweisen, dass bei der derzeitigen Pla-
nung einer hohen Anzahl von Anwohnern während der Nachtzeit von 22.00 bis 6.00 
Uhr Lärmimmissionen in gleicher Höhe und darüber zugemutet werden, wie dieser 
bei gewerblichen Lärmquellen (Industrie, Handwerk etc.) nach TA Lärm nur tagsüber 
(6.00 bis 22.00 Uhr) zulässig ist. 

5. Erschütterungen 

Im vorliegenden Fall konnte aus betrieblichen und/oder wirtschaftlichen Gründen zu 
Beginn der Planungsphase vor mehr als 25 Jahren eine (Güter-)Trassenverlagerung, 
wie dies in der Rheintalstrecke mit gutem Erfolg auch für den Erschütterungsschutz 
umgesetzt wurde, offensichtlich nicht realisiert werden. Ein ausreichender Abstand 
zwischen Verkehrsweg und Wohnbebauung ist insbesondere zur Reduzierung der 
Erschütterungsbelastungen und natürlich auch zur Lärmreduzierung grundsätzlich am 
besten geeignet. An der vorhandenen Bestandsstrecke erfolgte auf der Basis von 
Schwingungsmessungen an bestehenden Gebäuden in Verbindung mit Prognosebe-
rechnungen die Ermittlung der verhältnismäßig erscheinenden Minderungsmaßnah-
men. Entlang der Schienenstrecke in Altendorf und Hirschaid soll durch eine soge-
nannte Schwellenbesohlung eine Minimierung der Erschütterungen und des dadurch 
induzierten sekundären Schalls in Wohnräumen erreicht werden. 

Die Vorhabenträger hat als Eingangsermittlung an 15 Messorten Schwingungsmes-
sungen an der vorhandenen Strecke durchgeführt. Hierzu wird ausgeführt "Die Aus-
wahl der messtechnisch zu untersuchenden Gebäude erfolgte auf Basis von allge-
meinen Betroffenheitskorridoren (d.h. Bereiche, in welchen die Anforderungen des 
Erschütterungsschutzes nicht verlässlich eingehalten werden können) sowie der an-
gemessenen Würdigung der Planfeststellungsunterlagen zum Schall- und Erschütte-
rungsschutz aus dem Jahr 1998 [1 ]" Weiterhin wird in den Planunterlagen festge-
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stellt, dass die messtechnisch untersuchten Gebäude auch für die Nachbargebäude 
als entsprechend repräsentativ zu betrachten sind. Auf welcher Grundlage nun die 
Gebäude ausgewählt wurden und warum diese Gebäude auch für die Nachbarge-
bäude repräsentativ sind, wird in den vorgelegten Unterlagen nicht plausibel erläutert. 

Die Größe der Erschütterungsimmissionen ist dabei neben den Zugparametern und 
dem Gleisausbauzustand auch von den Untergrundverhältnissen zwischen Bahntras-
se und Gebäudefundament, vom Gebäudefundament und dem tragenden Mauer-
werk, der Deckenkonstruktion und -große, sowie von der Stockwerkzahl abhängig. 
Messungen des BayLfU haben an Bundesbahn-Strecken im Großraum München 
ähnliche Werte ergeben, wie hier für den "Prognose-Fall" im Nahbereich der Trasse 
an den nächstgelegenen Wohnhäusern angegeben werden. Es ist jedoch nicht nach-
vollziehbar, wie ausgehend von den 15 gemessenen Gebäuden, auf die Erschütte-
rungen bei den umliegenden Gebäuden geschlossen werden kann. Dies ist auch auf-
grund der unterschiedlichen Bauweisen und Deckenkonstruktionen unseres Erach-
tens nur schwer möglich. Auch die Untergrundverhältnisse können bei umliegenden 
Gebäuden unterschiedlich sein, was wiederum diese Abschätzung ebenfalls er-
schwert. 

Auf Basis der 15 gemessenen Gebäude "wurde die Gesamtzahl von Gebäuden mit 
Betroffenheiten abgeschätzt." Diese abgeschätzte Übertragung auf 45 Gebäude in 
Altendorf und Hirschaid ist nicht nachvollziehbar. Eine Beurteilung aller Gebäude in-
nerhalb der 50m-Abstandslinie vom Gleis als Worst-case-Betrachtung wäre aus fach-
licher Sicht vorzuziehen. Die Vorhabenträger führt jedoch anhand der gegebenen 
Vorgehensweise und der damit ermittelten geringen Anzahl an geschätzten, betroffe-
nen Gebäuden eine Kosten-Nutzen-Analyse durch und kommt zu dem Schluss, dass 
weitergehende Minderungsmaßnahmen, wie der punktuelle Einbau des Masse-
Feder-System, aufgrund der geringen Anzahl von betroffenen Gebäuden unwirt-
schaftlich sind. Weitere günstigere Minderungsmaßnahmen zur Verbesserung des 
Erschütterungsschutzes wie z.B. Unterschottermatten in Teilabschnitten finden keine 
detailliertere Betrachtung. 

Auf die früheren fachtechnischen Vorschläge und Anforderungen zum Erschütte-
rungsschutz des BayLfU (Stellungnahme vom 17.03.1997) wird hingewiesen. Diese 
werden grundsätzlich aufrechterhalten. Es ist aus den vorgelegten Unterlagen nicht 
ersichtlich, inwieweit das BayLfU an dem Entscheidungsprozess bei der Auswahl der 
Messpunkt eingebunden war, wie dies in der damaligen Stellungnahme vorgeschla-
gen wurde. 

Für den Erschütterungsschutz wären gleichermaßen wie beim Lärmschutz die Bau-
kosten der Strecke insgesamt und die erforderlichen Schutzmaßnahmen ins Verhält-
nis zu setzen, um eine umfassendere Verhältnismäßigkeitsprüfung durchführen zu 
können. Auf die Grenzen der Zumutbarkeit im Einzelfall und die in der DIN 4150-2 un-
ter Punkt 6.5.3.4 c genannten Beurteilungskriterien wird verwiesen. Gerade auf die 
Seltenheit bzw. Häufigkeit von Anhaltswertüberschreitungen wird in den vorliegenden 
Untersuchungen nicht eingegangen. 

Zur Bewahrung eines grundlegenden Erschütterungsschutzes sollte während der 
Nachtzeit ein KBFTr-Wert von 0,6 an keinem Gebäude überschritten werden. Bei 
Überschreitung ist nach der Ursache (z. B. Flachstellen an Rädern) zu forschen und 
diese möglichst rasch zu beheben ist. 

An allen relevanten Immissionsorten ist frühestens 6 Monate nach Inbetriebnahme 
durch Messungen der Erschütterungen die Einhaltung der Anforderungen nach DIN 
4150-2 zu überprüfen. Es wird angeregt diese Messungen im Rahmen eines langfris-
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tigen Überwachungsprogramms an besonders kritischen Gebäuden alle drei Jahre zu 
wiederholen. Bei Überschreitung der Anhaltswerte nach DIN 4150-2 sind weitere ge-
eignete Maßnahmen (z. B. Auswahl von höherwertigerem Wagenmaterial, Ge-
schwindigkeitseinschränkung, zeitliche Beschränkungen) zu veranlassen, die eine 
deutliche Minderung der Immissionen zum Ziel haben bzw. die Betroffenen zu ent-
schädigen. 

6. Sekundärer Luftschall 

Durch den von den Gleisen in den Untergrund eingeleiteten und über die Fundamen-
te in die Gebäude übertragenen Körperschall entstehen in den Innenräumen auch auf 
der gleisabgewandten Gebäudeseite überwiegend tieffrequente Geräusche. Für die 
Beurteilung dieser als "sekundärer Luftschall" bezeichneten Schallimmissionen an 
Verkehrswegen wurden bisher noch keine Richtlinien oder Normen verbindlich einge-
führt. 

Das Bayerisches Landesamt für Umwelt geht bei seiner Beurteilung der Lärmsituation 
an Schienenverkehrswegen von den Kriterien der TA Lärm aus, da diese als einziges 
Regelwerk die besondere Problematik des Sekundärschalls bei Körperschallübertra-
gung beinhaltet (Bayerisches Landesamt für Umwelt Stand 7/2012 "Schall und Er-
schütterungsschutz im Planfeststellungsverfahren für Landverkehrswege). Für den 
Bereich des Gewerbe- und Industrielärms wird sie als Beurteilungsgrundlage regel-
mäßig herangezogen. Danach soll in den Wohn- und Schlafräumen der mittlere 
Schallpegel des Körperschalls während 

der Tageszeit (6:00 bis 22:00 Uhr) nicht über 35 dB(A), 

der Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) nicht über 25 dB(A) 

liegen. Einzelne Schallpegelspitzen dürfen diese Werte um nicht mehr als 10 dB 
überschreiten. 

Die Vorhabenträger geht bei der Beurteilung des sekundären Luftschalls von der An-
wendung der 24. BImSchV aus, die 5 dB{A) über den Werten der TA Lärm festge-
setzt sind. 

Es wäre rechtlich zu prüfen, ob die nicht geregelte Verfahrensweise zur Ermittlung 
des sekundären Luftschalls zur Herabsetzung der Beurteilungswerte zulässig ist. 

An allen relevanten Immissionsorten ist frühestens 6 Monate nach Inbetriebnahme 
durch Messungen des sekundären Luftschalls die Einhaltung der Anforderungen 
nach TA Lärm zu überprüfen. Es wird angeregt diese Messungen im Rahmen eines 
langfristigen Überwachungsprogramms an besonders kritischen Gebäuden alle drei 
Jahre zu wiederholen. Bei Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 
den sekundären Luftschall sollen weitere Maßnahmen veranlasst werden. 

7. Lärmschutz in der Bauphase 

Die Vorhabenträger ist zum Schutz der Nachbarschaft verpflichtet, Baustellen so zu 
betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem 
Stand der Technik vermeidbar sind, und nach dem Stand der Technik unvermeidbare 
schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken {§ 22 BIm-
SchG). Für Baumaschinen, die im Anhang der 32. BImSchV genannt sind, ist durch 
die Verordnung der Stand der Technik definiert. Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) aus dem Jahr 1970 legt die zulässigen 
Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel im Anwohnerbereich für die ver-
schiedenen in der Baunutzungsverordnung festgelegten Baugebiete in Abhängigkeit 
von deren Nutzung für Tages- und Nachtzeit fest. 
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Die Vorhabenträger ermittelt für nahegelegene Gebäude ein gesundheitsschädigen-
des Vorbelastungslärmniveau aus dem schon vorhandenen Schienenlärm von mehr 
als 70 dB{A) und führt im weiteren aus, dass den Anwohnern aufgrund dieser Fremd-
geräuschbelastung entsprechende Baulärmimmissionen in Zusammenhang mit den 
Ausbaumaßnahmen bis zu den vorhandenen Lärmvorbelastungen ohne „nachteilige 
Wirkungen“ (im Sinne des § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG) aufgrund der konkreten tat-
sächlichen Verhältnisse noch zugemutet werden können, da letztendlich erwartet 
werden kann, dass die Außenbauteile der betroffenen Gebäude gegenüber dieser 
Lärmbelastung ohne eine Minderung der Gebrauchsfähigkeit der Wohnungen ausge-
legt sind, sowie diese Lärmimmissionen nur temporär über eine begrenzte Zeitdauer 
einwirken werden. 

Inwieweit eine zeitliche Überdeckung des unvermeidbaren Baulärms mit dem derzeit 
vorhandenen Schienenlärm besteht, wird nicht näher diskutiert und ist sicherlich bei 
bestimmten Bauarbeiten nur in geringem Umfang oder gar nicht gegeben (nächtliche 
Sperrungen der gesamten Strecke). Auch erscheint es rechtlich fragwürdig, - im Ge-
gensatz zur sonst üblichen Vorbelastungsbeurteilung nach TA Lärm - hier eine Ver-
mischung der Lärmarien (Schiene - Baulärm) vorzunehmen. 

Der vorliegende Bericht zum baulichen Schallschutz kann derzeit nicht ausreichend 
sein und muss nach Abschluss des Vergabeverfahrens unter Berücksichtigung des 
konkreten Bauverfahrens und -ablaufes, der eingesetzten Maschinen und Geräte, de-
ren Schallleistungspegel und der tatsächlichen Einsatzzeiten durch ein individuelles 
Konzept zum Schutz der Anlieger vor Baulärm ergänzt werden. 

Dieses Konzept muss qualifiziert darstellen, wie die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben zum Baustellenlärm sichergestellt wird und soll mindestens folgende Elemente 
enthalten: 

a) Beschreibung, wie Maßnahmen nach AW Baulärm zur ausreichenden Minderung 
der Immissionen führen, und welche sonstigen Maßnahmen getroffen werden könn-
ten, um Anlieger vor Lärmbeeinträchtigungen zu schützen. 

b) Begründung, warum eine Überschreitung des Immissionsrichtwertes unvermeidbar 
ist, d. h. warum die Maßnahmen der AW Baulärm trotz neuestem Stand der Technik 
nicht zu einer Einhaltung der Immissionsrichtwerte führen. 

c) Messkonzept für die Überwachung der von der Baustelle ausgehenden Lärmim-
missionen. 

d) Berücksichtigung aller von der Baustelle ausgehenden Geräusche einschließlich 
des anlagenbezogenen Verkehrs auf der Baustelle und auf öffentlichen Straßen (ent-
sprechend der Regelungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen  

Lärm Nr. 7.4). 

e) Festlegungen zum Inhalt der für die Überwachung der Lärmimmissionen erforderli-
chen Messprotokolle (siehe Anlage 4 AW Baulärm). Weiterhin ist festzulegen, wem 
die Protokolle bei Überschreitung der Richtwerte vorzulegen sind. 

f) Ausführungen, wie die Nachbarschaft vor und während der Bauausführung über die 
Lärmbelastungen informiert und ggf. beteiligt werden soll; denkbar sind z. B. 

- regelmäßige Informationsveranstaltungen 

- Wurfzettel 

- Internetangebote 
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- Einrichtung einer Beschwerdehotline 

8. Erschütterungsschutz in der Bauphase 

Die Beurteilung von Erschütterungsimmissionen auf Menschen in Gebäuden erfolgt 
nach der DIN 4150, Teil 2. Bei der Einhaltung der entsprechenden Anhaltswerte ist in 
der Regel zu erwarten, dass erhebliche Belästigungen von Menschen in Gebäuden 
vermieden werden. Erschütterungseinwirkungen an Gebäuden sind in der DIN 4150, 
Teil 3 geregelt. Diese Norm nennt Anhaltswerte, bei deren Einhaltung keine Gebäu-
deschäden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes zu erwarten sind. 

Die Vorhabenträger führt dazu aus, dass "eine Einhaltung der Anhaltswerte der DIN 
4150 Teil 2 für die Tagzeit (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und insbesondere auch für die 
Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) unter Berücksichtigung der beschriebenen Bautä-
tigkeiten letztendlich erst bei Abständen von ca. hundert Meter zur Baustelle erwartet 
werden (kann). Insbesondere durch die Gründungsarbeiten beim Gleis- und Tiefbau 
(Gleis-Mittelverbau, Lärmschutzwände, Leit- und Sicherungstechnik) sowie im Be-
reich von Ingenieurbauwerken kann bei dem geplanten Bauverfahren eine mögliche 
Überschreitung der Anhaltswerte der DIN 4150-3 (Einwirkungen auf bauliche Anla-
gen) im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswerts bei Gebäuden innerhalb ei-
nes 50m-Korridors gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Für diesen Korridorbe-
reich erscheinen gebäudetechnische Beweissicherungen zweckmäßig." 

Durch Rammen, Bohren oder Rütteln können erhebliche Erschütterungsimmissionen 
auch in größeren Abständen von der Baustelle auftreten. Sollten die Anhaltswerte der 
o.g. Normen beim Bau nicht einzuhalten sein, sind durch andere Maßnahmen wie z. 
B. der Betriebszeiten erhebliche Belästigungen weitgehend zu vermeiden. Dazu sollte 
die Vorhabenträger nach genauerer Kenntnis des Bauablaufs bzw. der Bauausfüh-
rung detaillierte Angaben machen. Für die relevanten Bereiche sind vor bzw. nach 
den Baumaßnahmen gebäudetechnische Beweissicherungen zu veranlassen. 

Während der Durchführung schwingungsanregender Bauarbeiten hat die Vorhaben-
träger an Gebäuden im Einwirkungsbereich baubedingter Erschütterungen entspre-
chende Messungen vornehmen zu lassen, um die Einhaltung der DIN 4150-2 und der 
DIN 4150-3 DIN möglichst sicherzustellen. 

Es dürfen grundsätzlich nur erschütterungsarme Bauverfahren und Baumaschinen 
nach dem Stand der Erschütterungsminderungstechnik zum Einsatz kommen. 

9. Elektromagnetische Felder 

Hinsichtlich der Beurteilung der elektromagnetischen Felder bestehen aus fachtech-
nischer Sicht keine Bedenken. 

 

Entscheidung  

Zu 1. 

Die Ausführungen und Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 2. 

Die Ausführungen und Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Angemerkt sei, 

dass in § 18g des Allgemeinen Eisenbahngesetzes festgelegt wurde, dass die Be-

rechnung auf die zum Zeitpunkt der Einreichung prognostizierte Verkehrsentwicklung 

abzustellen ist. Das Planfeststellungsverfahren ist mit der bei Einreichung des Plans 

prognostizierten Verkehrsentwicklung zu Ende zu führen, wenn die Auslegung des 

Plans öffentlich bekannt gemacht worden ist und sich der Beurteilungspegel aufgrund 

von zwischenzeitlichen Änderungen der Verkehrsentwicklung weder um mindestens 

3 dB(A), noch auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der 

Nacht erhöht. Die Immissionsgrenzwerte des § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Ab-

satz 2 bis 4, den §§ 4 und 5 und der Anlage 2 der Verkehrslärmschutzverordnung 

dürfen nicht erstmalig überschritten werden.  

In Bezug auf die Länge der Güterzüge wird darauf hingewiesen, dass auf Basis der 

16. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der 

Richtlinie zur Berechnung von Schallimmissionen (Schall 03) in der schalltechnischen 

Untersuchung die zugartspezifischen Zuglängen der Tabelle B angesetzt wurden. Die 

Güterzüge gehen demzufolge mit einer mittleren Zuglänge von 500 m für den Fern-

verkehr in die Berechnungen ein. Gemäß der Anlage 2 zur 16. BImSchV sind die 

Längen aus der Tabelle B anzuwenden, wenn die tatsächlichen Zuglängen nicht be-

kannt sind. Dies ist hier der Fall. Bei den Güterzügen ist wegen der Vielzahl von Zug-

betreibern und wegen der Abhängigkeit von der allgemeinen Wirtschaftslage eine 

derartige verlässliche Voraussage auch nicht möglich. Tatsächliche Zuglängen sind 

dementsprechend bezogen auf den Prognosezeitraum nicht bekannt, weshalb gemäß 

den Vorgaben der 16. BImSchV die normative Vorgabe der Tabelle B zur Anwendung 

kommen.  

Nach der Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG in der Fassung des 

Elften Gesetzes zur Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 

2013 (BGBI. I S. 1943) darf der Schienenbonus weiter angewandt werden, wenn das 

Planfeststellungsverfahren für den jeweiligen Abschnitt des Vorhabens - wie hier - vor 

dem 1. Januar 2015 eröffnet und die Auslegung des Plans bereits öffentlich bekannt 

gemacht worden war. 

Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 
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Zu 3. 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchungen zur 2. Planänderung wurden so-

wohl die Beurteilungspegel für den Beurteilungszeitraum Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) als 

auch für die Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr) ermittelt. Die Ergebnisse dieser Berechnun-

gen sind in der Beilage 3 der Anlage 13.1 dargestellt. Insofern wurden auch die Au-

ßenwohnbereiche untersucht und bewertet. 

In der Anlage 2 zur 16. BImSchV gibt der Gesetzgeber verbindlich die Berechnungs-

methode und Berechnungsparameter vor. Daher erfolgt die Berechnung der Beurtei-

lungspegel grundsätzlich auf Basis einer freien Schallausbreitungsrechnung ohne Be-

rücksichtigung von Reflexionen. 

Neben den Räumen, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen genutzt werden, 

erstreckt sich der Schutz gegen den Verkehrslärm im Beurteilungszeitraum Tag auch 

auf den Außenwohnbereich. Außenwohnbereiche können nicht durch passive Schall-

schutzmaßnahmen geschützt werden, gehören jedoch ebenfalls zum grundrechtlich 

geschützten Eigentum sowie zum immissionsschutzrechtlich geschützten Bereich. 

Ansprüche auf eine angemessene Entschädigung in Geld für zum dauernden Aufent-

halt von Bewohnern als „Wohnen im Freien" geeignete Außenbereiche (Balkone, Ter-

rassen, Freisitze und ähnliche zum dauernden Aufenthalt von Bewohnern als „Woh-

nen im Freien" geeignete Anlagen; nicht generell Gärten, Rasenflächen und ähnli-

ches Gelände) stehen dem Eigentümer zu, wenn der maßgebende Tagesgrenzwert 

des § 2 der 16. BlmSchV überschritten wird. Für Terrassen, Freisitze etc. gilt der Be-

urteilungspegel Tag in der Mitte der genutzten Fläche in 2 m Höhe über Gelände. Die 

Vorhabenträger sichern in ihren Antragsunterlagen zu, dass Anwesen mit einer Über-

schreitung der Tag-Grenzwerte Anspruch auf Entschädigung dem Grunde zusteht. 

Die entsprechenden Anwesen sind in den Nebenbestimmungen festgesetzt. 

 

Zu 4. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die mit dem 

Einsatz des besonders Überwachten Gleises erforderlichen Auflagen gemäß EBA-

Verfügung wurden in den Nebenbestimmungen aufgenommen. Eine explizite Infor-

mation der Bürger über den Schleifvorgang kann den Vorhabenträgen nicht verpflich-

tend auferlegt werden, da dieser im Rahmen der Streckenunterhaltung durchgeführt 

wird. Die Planfeststellungsbehörde geht jedoch davon aus, dass die Vorhabenträger 
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die Öffentlichkeit grundsätzlich im Vorfeld über lärmintensive Unterhaltungsmaßnah-

men informiert. 

Der Forderung nach weiteren innovativen Schallschutzmaßnahmen kann nicht ent-

sprochen werden. Die Vorhabenträger werden noch einmal explizit zur Prüfung weite-

rer Maßnahmen aufgefordert. Mit Schreiben vom 15.02.2021 wurde nachvollziehbar 

dargestellt, dass aus technischen Gründen der Einsatz der Maßnahmen nicht sach-

gerecht ist. Dazu wurde im Einzelnen folgendes erläutert.  

Niedrige Schallschutzwände sind einerseits für weiter entfernt liegende Gleise fast 

wirkungslos, andererseits ist aufgrund umfangreicher arbeitsschutzrechtlicher Prob-

leme (Verbau des Sicherheitsraumes zwischen zwei Gleisbereichen durch die Schall-

schutzwände) eine Zulassung zwischen den Gleisen gegenwärtig nicht möglich.  

Beim Schienenstegdämpfer erfolgt eine Dämpfung der Schwingungen der Schiene 

durch Masse-Feder-Systeme, die als breitbandig abgestimmte Schwingungstilger 

beidseitig an jedem Schienensteg und, je nach Produkt, auch am Schienenfuß kraft-

schlüssig befestigt werden.  

Unabhängig von diesen Ausführungen zum Stand der Lärmminderungstechnik, zur 

Wirksamkeit bzw. zum Einsatzbereich sind sogenannte innovative Schallschutzmaß-

nahmen indes weder kumulativ noch alternativ zu den vorgesehenen aktiven Schall-

schutzmaßnahmen anzuwenden. Diese Maßnahmen sind sowohl aus Verhältnismä-

ßigkeitsgründen (Nutzen-Kosten-Wirkung) als auch aus dem Kosten-Wirkungs-

Vergleich (siehe S. 101 ff. des Schlussberichts zum Konjunkturpaket II vom 

15.06.2012) gegenüber den vorgesehenen Maßnahmen auszuscheiden. 

Im Zuge der 2. Planänderung wurde der Schallschutz neu berechnet. Im Ergebnis ist 

festzustellen, dass die Lärmschutzwände in einigen Bereichen verlängert und erhöht 

wurden. Zudem wurden in Absprache mit den Gemeinden transparente Bauteile ein-

geplant soweit dies aus schalltechnischen Gründen vertretbar ist. 

Bezugnehmend auf die Forderung hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses und 

der Verhältnismäßigkeit sichern die Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 

30.01.2018 nachvollziehbar zu, dass die Berechnung analog der Anforderungen des 

EBA-Leitfades durchgeführt wurden. 

Im Übrigen werden die Ausführungen und Aussagen zur Kenntnis genommen. 
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Zu 5. 

Im Rahmen der erschütterungstechnischen Untersuchungen wurden umfangreiche 

messtechnische Untersuchungen durchgeführt. Bei diesen Messungen wurden so-

wohl emissionsseitige Besonderheiten der jeweiligen Zuggattungen als auch die ort-

spezifischen Ausbreitungsverhältnisse im Untergrund untersucht.  

Die Auswahl der messtechnisch zu untersuchenden Gebäude erfolgte auf Basis von 

allgemeinen Betroffenheitskorridoren (d.h. Bereiche, in welchen die Anforderungen 

des Erschütterungsschutzes nicht verlässlich eingehalten werden können) sowie der 

angemessenen Würdigung der ursprünglichen Planfeststellungsunterlagen zum 

Schall- und Erschütterungsschutz. Aufgrund der örtlichen Situation wurde in den ur-

sprünglichen Planfeststellungsunterlagen festgelegt, dass die dort genannten Gebäu-

de in unmittelbarer Nähe zu den Gleisanlagen liegen und im Rahmen von Beweissi-

cherungsmessungen besonders zu berücksichtigen sind. Die Auswahl der messtech-

nisch untersuchten Gebäude berücksichtigte sowohl die gegenwärtigen und zukünfti-

gen örtlichen Gegebenheiten des Anwesens zur Gleistrasse als auch die unterschied-

lichen vorzufindenden Gebäudekonstruktionen entlang der Bahnlinie und kann dem-

zufolge als ausreichend repräsentativ betrachtet werden. Die Auswahl der Gebäude 

erfolgte von Seiten der DB AG in Abstimmung mit Fachbehörden und dem Eisen-

bahn-Bundesamt. 

Für bestehende Schienenwege gibt die DIN 4150-2 unter Absatz 6.5.3.4 c) an, dass 

die immissionsschutzrechtliche Situation entscheidend durch die vorhandene Be-

standssituation geprägt ist und die Anhaltswerte vielerorts auch aufgrund der histori-

schen Entwicklung der Belastungssituation überschritten werden. Daraus folgen be-

sondere Duldungspflichten, so dass Erschütterungen im Rahmen der Vorbelastung in 

aller Regel zumutbar sind, auch wenn sie oberhalb eines Niveaus liegen, ab dem mit 

zunehmender Wahrscheinlichkeit erhebliche Belästigungen vorhanden sind. 

Ein Anspruch auf eine Verbesserung der Erschütterungssituation im Sinne einer Er-

schütterungssanierung besteht folglich nicht. Ein Erschütterungsschutz kann vielmehr 

nur dann verlangt werden, wenn die Erschütterungsbelastung sich durch den Ausbau 

in beachtlicher Weise erhöht und gerade in dieser Erhöhung eine zusätzliche, dem 

Betroffenen nicht mehr zumutbare Belastung liegt. 

Abwendungs- bzw. Ausgleichsansprüche bestehen folglich nur wenn eine zusätzliche 

unzumutbare Beeinträchtigung, d.h. wesentliche Änderung auftritt.  
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Die Festlegung des Begriffes „wesentliche Änderung" der Erschütterungsimmissionen 

basiert auf einer Laborstudie. Dabei wurde eine Erschütterungserhöhung von 25% 

KBFmax als gerade noch erkennbarer Unterschied festgestellt. Diese Laborunter-

schiedsschwelle ist als untere Grenze zu verstehen und liegt auf der sicheren Seite. 

Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen die im Rahmen der höchstrichterlichen stän-

digen Rechtsprechung getroffenen Grundsätze, wonach erst bei einer wesentlichen 

Änderung der Immissionssituation entsprechende Schutzmaßnahmen zu prüfen sind. 

Die Höhe der Erschütterungsimmissionen in einem Gebäude ist vorrangig abhängig 

von der jeweiligen Gebäude- bzw. Deckenkonstruktion. Aufgrund der auf Basis der 

höchstrichterlichen ständigen Rechtsprechung definierten Grundsätze zum Erschütte-

rungsschutz ist neben der absoluten Höhe der Erschütterungsimmissionen insbeson-

dere die relative Veränderung der Immissionssituation vor bzw. nach den Ausbau-

maßnahmen für eine Beurteilung heranzuziehen. 

Sofern die durchgeführten Messungen und Prognoseberechnungen ergaben, dass 

die definierten Anforderungen an den Erschütterungsschutz nach den Ausbaumaß-

nahmen nicht eingehalten werden, wurden in Abhängigkeit von den örtlichen Gege-

benheiten (Lage und Abstand des Gebäudes zur Bahnlinie) sowie gebäudespezifi-

schen Eigenschaften die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen überprüft. Die darge-

stellte Vorgehensweise ist seitens der Planfeststellungsbehörde nicht zu beanstan-

den. Um den Unsicherheiten der Prognoseberechnung Rechnung zu tragen, wird in 

den Nebenbestimmungen die messtechnische Überprüfung der Einhaltung der DIN 

4150 festgelegt. 

Zudem sichertn die Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 30.01.2018 zu, dass 

mit den vorgesehenen Schutzmaßnahmen in der Regel an keinem Gebäude der 

KBFTr-Wert von 0,6 überschritten wird und im Rahmen weitergehender 

Untersuchungen vorsieht, den Streckenausbau anhand von Nachmessungen an den 

repräsentativ ausgewählten Messorten messtechnisch zu begleiten, um somit das 

Schutzmaßnahmenkonzept zu verifizieren und die Einhaltung der Anforderungen an 

den Erschütterungsschutz zu gewährleisten.  

Im Übrigen werden die Aussagen und Ausführungen zur Kenntnis genommen. 
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Zu 6. 

Weder für die Ermittlung und Beurteilung von Geräuschimmissionen aus sekundärem 

Luftschall noch für eine diesbezügliche Zumutbarkeitsschwelle gibt es normative 

Festsetzungen. Welche Innenschallpegel für die Bewohner von Häusern zumutbar 

sind, kann jedoch in Orientierung an den Vorgaben der auf öffentliche Verkehrsanla-

gen bezogenen Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV) 

bestimmt werden, da es sich auch beim sekundären Luftschall um einen verkehrsin-

duzierten Lärm handelt. Die erschütterungstechnische Untersuchung hat deshalb im 

Ergebnis zu Recht eine Anwendung der TA Lärm zur Bewertung des sekundären 

Luftschalls verworfen. Zutreffend geht diese auch davon aus, dass in Übereinstim-

mung mit den Vorgaben der 24. BImSchV die Zumutbarkeitsschwelle für einwirken-

den sekundären Luftschall bei 40 dB(A) tags für Wohnräume und 30 dB(A) nachts für 

Schlafräume liegt. 

Zwar wird bei Schienenverkehr der sekundäre Luftschall nicht durch den Primärschall 

überlagert, woraus geschlossen wird, dass der sekundäre Luftschall auch bei niedri-

gem Grundgeräusch einen beträchtlichen Anteil am gesamten Innenraumpegel er-

reicht und somit bereits ein geringer Pegel als störend empfunden werden kann. 

Dennoch scheidet ein Rückgriff auf die gegenüber der 24. BImSchV strengeren An-

forderungen der TA Lärm mit einem gebietsunabhängigen Richtwert von 35 dB(A) 

tags und 25 dB(A) nachts (Nr. 6.2 TA Lärm) aus. Die Immissionsrichtwerte der Nr. 6.2 

TA Lärm beziehen sich auf "betriebsfremde schutzbedürftige" Räume. Verkehrs-

lärmeinwirkungen bleiben für die Gewichtung von Lärmeinwirkungen auf einen Im-

missionsort nach Maßgabe der TA Lärm schon deshalb außer Betracht, weil diese 

nach Nr. 1 Abs. 2 nur Anlagen betrifft, die dem Zweiten Teil des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes unterfallen. Dagegen sind Schienenwege § 41 BImSchG 

und damit dem Vierten Teil des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zugeordnet, in 

dessen Rahmen die TA Lärm keine Anwendung findet. Insoweit hat der Gesetzgeber 

im Rahmen seines Gestaltungsspielraums für die Zumutbarkeit von Verkehrslärm ei-

ne höhere Schwelle gesetzt als für von Gewerbebetrieben ausgehenden Lärm. Mit 

dieser Wertung wäre eine entsprechende Anwendung der Nr. 6.2 TA Lärm unverein-

bar. 

Auch ist nicht zu beanstanden, dass für die Bestimmung des sekundären Luftschalls 

ebenfalls ein Lästigkeitsabschlag von 5 dB(A) vorzunehmen ist, da auch der sekun-



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 506 von 933 
 
 
 

däre Luftschall von den Besonderheiten des Schienenverkehrs wie etwa der Regel-

haftigkeit der Lärmereignisse geprägt ist.  

Die prognostizierten Sekundärluftschallimmissionen unterschreiten sowohl für den 

Prognose-Nullfall als auch für den Prognosefall die definierten Zumutbarkeitsschwel-

len. Die Anforderungen an den Sekundärluftschallschutz werden somit ohne weitere 

Maßnahmen eingehalten. Zudem werden in Folge der Schutzmaßnahmen zur Mini-

mierung der Erschütterungen weitere Maßnahmen umgesetzt, die zur weiteren Re-

duzierung des sekundären Luftschalls führen. Die Vorhabenträger sichern mit ihren 

Antragsunterlagen zu, baubegleitende Messungen bzw. Nachmessungen an reprä-

sentativ ausgewählten Messorten messtechnisch zu begleiten, um somit das 

Schutzmaßnahmenkonzept zu verifizieren und die Einhaltung der definierten Anforde-

rungen an Sekundärluftschallschutz zu gewährleisten. 

 

Zu 7. 

Soweit nun die Vorhabenträger in ihrem Erläuterungsbericht Maßnahmen zur Ver-

meidung bzw. zum Schutz vor bauzeitlichen Lärmbelastungen aufgeführt hat, werden 

diese durch ein in den Nebenbestimmungen festgesetztes Schutzmaßnahmenpaket 

ergänzt bzw. präzisiert. Soweit sich im Zuge der weiteren Projektentwicklung der 

Bauablauf genauer bestimmen lässt, wird der Vorhabenträger durch die festgesetzte 

Nebenbestimmung auferlegt, dass sie die vorliegende schalltechnische Untersuchung 

dahingehend zu ergänzen bzw. zu konkretisieren hat, ob an den Anwesen im Umfeld 

der Maßnahme Beurteilungspegel ergeben, die über die Vorbelastung hinausgehen. 

Diese Vorgabe ist insofern geboten, als sich hieraus – über das übrige Schutzpaket 

hinaus – die Verpflichtung ergeben kann, dass den betroffenen Anwohnern während 

der betreffenden Bauphase(n) Ersatzwohnraum zur Verfügung zu stellen und ent-

sprechend anzubieten ist. Hierbei ist zu gewährleisten, dass alle in Frage kommen-

den Anwesen präzise erfasst werden, was wiederum möglichst genaue Kenntnisse 

über den tatsächlichen Bauablauf voraussetzt. 

 

Zu 8. 

Die Vorhabenträger haben nachvollziehbar ausgeführt, dass die Bewertung der bau-

bedingten Erschütterungsimmissionen auf Basis einer Betrachtung der jeweiligen er-

schütterungsintensiven Bauphasen erfolgt. Dabei sind im ungünstigsten Fall relevan-
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te Erschütterungsimmissionen bis zu einem Abstand von ca. 100 m zur Erschütte-

rungsquelle nicht auszuschließen. 

Im Rahmen der Bewertung dieser baubedingten Erschütterungsimmissionen auf Ba-

sis des vorläufigen Bauphasenkonzepts sowie Bauablaufs konnten demzufolge po-

tenzielle Betroffenheiten nicht ausgeschlossen werden. In Folge dessen sind von 

Bauzeiten und Bauphasen unabhängige Maßnahmen vorgesehen, die ausreichend 

Berücksichtigung beim Ausschreibungsverfahren finden werden. 

Weitergehende zeitlich und örtlich konkretisierte Maßnahmen zur Minderung der 

Bauerschütterungen werden bei genauerer Kenntnis des Bauablaufs sowie der ge-

planten einzusetzenden Maschinen vorgesehen. 

Die Vorhabenträger sichern zu, vor Beginn der Baumaßnahmen einen Sachverstän-

digen damit zu beauftragen, den Zustand der Gebäude und Anlagen, welche nach 

der fachlichen Beurteilung des Sachverständigen im relevanten Einflussbereich der 

Baumaßnahme liegen, aufzunehmen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird der 

Sachverständige wiederum eine Begutachtung des Zustands der entsprechenden 

Gebäude und Anlagen durchführen, um etwaige baubedingte Schäden oder Verände-

rungen festzustellen und nach dem Verursacherprinzip zu kompensieren. Die Kosten 

dieser Begutachtungen tragen die Vorhabenträger. 

Zudem sichern die Vorhabenträger zu, dass grundsätzlich nur erschütterungsarme 

Bauverfahren und Baumaschinen nach dem Stand der Erschütterungsminderungs-

technik zum Einsatz kommen. Die Notwendigkeit messtechnischer Untersuchungen 

während der Durchführung schwingungsanregender Bauarbeiten wird in den weiteren 

Planungsschritten konkretisiert. 

Die Vorhabenträger werden nochmals ausdrücklich auf die festgesetzten Nebenbe-

stimmungen zum bauzeitlichen Erschütterungsschutz aufmerksam gemacht, durch 

die ein ausreichender Schutz der Anwohner vor bauzeitlichen Erschütterungsbelas-

tungen gewährleistet werden soll. Im Übrigen werden die Aussagen und Ausführun-

gen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 9. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
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3. Stellungnahme vom 06.04.2020, Az. 50 
1. Im Bereich der DB-Ausbaustrecke (VDE 8.1 Ebensfeld-Erfurt) sind im Rahmen 
der Erweiterung der Gleisanlagen aktuelle Änderungen notwendig. Die bestehenden 
Planungen an Haltepunkten, Straßenquerungen und Lärmschutzmaßnahmen werden 
in Details aktualisiert, was als 2. Planänderung für den Planfeststellungsabschnitt 
Altendorf – Hirschaid – Strullendorf (PFA 21), Bahn-km 46,000 bis Bahn-km 56,165 in 
den nun vorgelegten Unterlagen, Stand 05.04.2019, dargestellt wird. Das darin ent-
haltene schalltechnische Gutachten der Firma Möhler+Partner Ingenieure AG vom 
30.06.2014 wurde mit Datum 02.11.2018 überarbeitet und für die nachfolgende fach-
technische Stellungnahme zum Immissionsschutz zugrunde gelegt. 

Die Planung des Abschnittes PFA 21 wurde bereits 1996 eingeleitet und in den Jah-
ren 2011 und 2014 überarbeitet. 

Anlässlich dieser 2. Planänderung wird durch die Regierung von Oberfranken, SG 23, 
für diesen Streckenabschnitt nach § 18ff Allgemeines Eisenbahngesetz nochmals ein 
Anhörungsverfahren durchgeführt. 

Die geplanten Änderungen sind im Rahmen des in den vergangenen Jahren durchge-
führten Beteiligungsverfahren zusammen mit betroffenen Bürgern und Träger öffentli-
cher Belange entwickelt worden. Der bisherige Planungsstand wurden dahingehend 
fortgeschrieben, dass verschiedene Änderungswünsche von Anwohnern sowie Ände-
rungen der örtlichen Gegebenheiten nun sind. 

Die jetzt vorgesehenen Planänderungen umfassen im Wesentlichen folgende Punkte: 

• Änderungen der Gebietseinstufungen in Teilbereichen von Altendorf (Mischgebiet 
zu Wohngebiet) 

• Änderungen der Gebietseinstufungen in Teilbereichen von Strullendorf (Gewer-
begebiet zu Mischgebiet) 

• Änderung Bahnübergang-Ersatzmaßnahme Jurastraße in Altendorf 

• Änderung des Schallschutzkonzepts insbesondere an Lärmschutzwänden im Be-
reich von Haltepunkten durch den Einsatz von transparenten Wandelementen und 
den damit verbundenen Wanderhöhungen 

• Verlängerung von Schallschutzwänden 

Die geplanten Änderungen führen in der Summe insgesamt zu einer geringfügigen 
Verbesserung der Lärmsituation an den nahe der Bahnstrecke gelegenen Wohnge-
bäuden. Für den Tagzeitraum erhöht sich die Anzahl der betroffenen Wohneinheiten 
von 1440 auf 1500 während für den sensibleren Nachzeitraum weniger Gebäude 
(6200 anstatt früher 6280) von Überschreitungen der nach der 16. BImSchV gelten-
den Immissionsrichtwerte betroffen sein werden. Dies ist insofern zu begrüßen, da 
nächtliche Lärmpegeleinwirkungen häufig als gravierender empfunden werden als 
Lärmbelästigungen zur Tagzeit. Schienenlärm wird tagsüber durch andere Geräu-
sche (Straßenlärm, Gewerbe) eher überdeckt und damit oft als weniger störend 
wahrgenommen. 

An den von Pegelüberschreitungen betroffenen Wohngebäuden besteht entspre-
chend der 24. BImSchV ein Anspruch auf Kostenübernahme für passive Schall-
schutzmaßnahmen bzw. Entschädigungsansprüche für den Außenwohnbereich. Auf 
die bisherige Stellungnahme des SG 50 vom 10.07.2017 im vorausgegangenen Plan-
feststellungsverfahren für den viergleisigen Streckenausbau, die grundsätzlich auf-
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rechterhalten wird, wird insbesondere auch bezüglich der weiteren technischen Ver-
besserungsvorschläge verwiesen. 

2. Es wird nochmals angeregt, dass seitens der DB Netz AG bzw. der Planfest-
stellungsbehörde geprüft wird, inwieweit zusätzliche technische Minderungsmaß-
nahmen zur Verringerung der Schall- und Erschütterungsabstrahlung, wie z. B. 
Schienenstegabschirmungen bzw. Schienenstegabsorber berücksichtigt werden kön-
nen. Bisher sind derartige alternative und weitergehende Techniken nicht untersucht 
worden. Im Schlussbericht der Deutsche Bahn AG „Innovative Maßnahmen zum 
Lärm- und Erschütterungsschutz am Fahrweg“ vom 15.06.2012 sind solche aktive 
Elemente zur Schallreduzierung, die an der Quelle der Schallentstehung wirken, hin-
sichtlich ihrer Praxistauglichkeit und Wirksamkeit geprüft worden. Entsprechend § 3 
Abs. 6 BImSchG gilt, dass der „Stand der Technik im Sinne dieses Gesetzes der 
Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen ist, 
der die praktische Eignung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen in Luft, 
Wasser und Boden, zur Gewährleistung der Anlagensicherheit, zur Gewährleistung 
einer umweltverträglichen Abfallentsorgung oder sonst zur Vermeidung oder Vermin-
derung von Auswirkungen auf die Umwelt zur Erreichung eines allgemein hohen 
Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt gesichert erscheinen lässt". Damit kann in 
Verbindung mit § 41 BImSchG abgeleitet werden, dass bei der Planung der lärmmin-
dernden Vorsorgemaßnahmen nicht nur solche Maßnahmen berücksichtigt werden 
können, die in dem Berechnungsverfahren „Schall 03 alt“ von 1990 beinhaltet sind, 
sondern auch dem „...Entwicklungsstandfortschrittlicher Verfahren...“ entsprechende 
Maßnahmen, die den Stand der Technik konkretisieren. 

Die durch Schienenstegabsorber und -abschirmungen erzielbaren emissionsseitigen 
Pegelminderungen würden, je nach Art der verkehrenden Züge unterschiedlich hoch, 
im Bereich von 1 - 3 dB(A) betragen. Eine derartige Reduzierung an der Lärmquelle 
wirkt sich immissionsseitig an allen Einwirkorten in gleicher Höhe lärmmindernd aus. 

 

Entscheidung 

Die Ausführungen und Aussagen werden zur Kenntnis genommen und es wird auf 

die Entscheidungen zur Stellungnahme vom 09.10.2017 verwiesen. 

B.4.6.4 Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 51 Naturschutz 

1. Stellungnahme vom 05.03.1997, Az. 830 – 8257 
Mit E-Mail-Schreiben vom 04.12.2020 hat die Höhere Naturschutzbehörde an der Re-

gierung von Oberfranken bestätigt, dass ihre Stellungnahmen vom 05.03.1997, ohne 

Az., von der aktuellen Stellungnahme vom 31.03.2020, Az.: 51-8681, vollumfänglich 

ersetzt werden und die vorangegangenen Stellungnahmen somit nicht weiter gültig und 

dementsprechend zu bewerten seien. 
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2. Stellungnahme vom 02.08.2017, Az. 51-8681 
Mit E-Mail-Schreiben vom 04.12.2020 hat die Höhere Naturschutzbehörde an der Re-

gierung von Oberfranken bestätigt, dass ihre Stellungnahmen vom 02.08.2017, AZ.: 

51-8681 von der aktuellen Stellungnahme vom 31.03.2020, Az.: 51-8681, vollumfäng-

lich ersetzt werden und die vorangegangenen Stellungnahmen somit nicht weiter gültig 

und dementsprechend zu bewerten seien. 

3. Stellungnahme vom 31.03.2020, Az. 51-8681 
1. Eingriff 

1.1 Der Eingriff (zwei zusätzliche ICE-Gleise, zumeist in Dammlage, Schallschutz-
wände bis 5 m, u.a.) ist im LBP ausführlich beschrieben. Die Lage der Ausbaustrecke 
wird im PFA 21 vorwiegend durch die Bestandsstrecke, die dichte Bebauung in 
Altendorf, Hirschaid und Strullendorf sowie querende bzw. parallel verlaufende Ver-
kehrswege und Gewässer (Kiesabbauseen) bestimmt. 

Auswirkungen des Vorhabens sind neben dem Neubau die Erneuerung der Be-
standsgleise, die BÜ-Ersatzmaßnahmen Jurastraße Altendorf und Stockweg Strul-
lendorf, die Entwässerung, bahnbegleitende Wege und beidseitige Baustraßen sowie 
Lärmschutzwände und –wälle (bis 5 m Höhe). 

1.2 Der Ausbau verursacht Eingriffe in Biotopstrukturen im Wesentlichen auf der 
Ostseite der bestehenden Bahnstrecke, und ab Strullendorf auf der Westseite. Betrof-
fen sind meist sandige Gras- und Krautfluren sowie z.T. gehölzreiche Saum- und Ru-
deralbiotope. Eingriffsschwerpunkte sind i.d.R. Randbereiche und zwar der Bagger-
seen südlich von Altendorf, von Sandmagerrasen und einem Baggersee zwischen 
Altendorf und Hirschaid, des Waldes nördlich von Hirschaid, einer ehemaligen Sand-
abbaugrube nördlich Strullendorf sowie der Randbereich des Hauptmoorwaldes.
 Die Ausbaustrecke (ABS) verursacht dauerhafte Eingriffe in div. Biotopstruktu-
ren auf rd. 48,7 ha. Davon erfolgen rd. 28,1 ha in Ackerflächen und rd. 4,6 ha in 
Bahnböschungen. Durch die Streckenverbreiterung werden Trennwirkungen für bo-
dengebundene Tierarten verstärkt. 

1.3 Boden: Es werden dauerhaft rd. 21,8 ha unversiegelte Böden überbaut, wovon 
1,9 ha natürliche Waldböden sind. Vorübergehend werden rd. 26,9 ha offene Boden-
flächen für den Baubetrieb beansprucht. 

1.4 Land- und Forstwirtschaft: Landwirtschaftlich genutzte Flächen werden dauer-
haft im Umfang von rd. 11,1 ha beansprucht. Durch den Baubetrieb erfolgt eine vo-
rübergehende Inanspruchnahme von rd. 22,4 ha landwirtschaftlicher Nutzflächen und 
0,8 ha Waldfläche. 

1.5 Das Schutzgut Landschaft und Erholung wird im Wesentlichen durch die Ver-
stärkung von Trenn- und Barriereeffekten sowie die Zunahme der Verlärmung und 
Beunruhigung der offenen Landschaft beeinträchtigt. Eine Neuzerschneidung und 
Überprägung der offenen Flur tritt durch die St 2260neu südlich Altendorf auf. 

1.6 In Altendorf geht die alte Linde am Haltepunkt verloren. 

1.7 Mit der UVS (= Anlage11) besteht Einverständnis. Der LBP ist qualitätvoll aus-
gearbeitet. 
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1.8 Die Kartierungen erfolgten überwiegend 2010. Durch die Nachkartierungen 
2017 und2018 ist die Validität der biologischen Daten wiederhergestellt. 

2. Vermeidung, Schutz- und Minimierungsmaßnahmen 

2.1 Auf die Schutzmaßnahmen im überarbeiteten LBP wird verwiesen. Bauzeitliche 
Schutzzäune (S0.1) verhindern Gehölz- und Biotopschäden. Schutzzäune für Amphi-
bien und Reptilien (S0.2) sollen die Tötung von Tieren dieser Artengruppen verhin-
dern. Durch die Festlegung von Tabuzonen (S0.3) sollen Beeinträchtigungen von 
wertvollen Lebensräumen vermieden werden. 

2.2 Es ist eine unabhängige ökologische Baubegleitung einzurichten (u.a. zur Um-
setzung von V1-V6, S0.1, S0.2). Der unteren und höheren Naturschutzbehörde ist 
monatlich ein Monitoringbericht über das Ergebnis der ökologischen Baubegleitung 
gemäß § 17 Abs. 7 BNatSchG zu übermitteln. Die ökologische Baubegleitung sollte 
auch darauf achten, dass Durchlässe für den Biber stets passierbar sind. 

2.3 Folgende Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen (Details siehe Maß-
nahmenblätter im LBP) sind festzusetzen: 

M0.1 Eingrünung der Bahnanlagen 

M0.2 Eingrünung von Straßen und Wegen 

M0.3 Rückbau der Baustelleneinrichtungsflächen 

M0.4 Wiederherstellung trocken-sandiger Lebensräume 

M0.5 Begrünung der Regenrückhaltebecken 

M0.8 Waldrandentwicklung 

V1 Vergrämung, Abfang, Umsiedeln Zauneidechsen 

V2 Kontrollbegehung Fledermausquartiere 

V3 Rodung außerhalb Brutzeit 

V4 Abfang und Umsetzen von Haselmäusen 

V5 Kontrollbegehungen auf Biber an Gewässerquerungen 

V6 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern 

2.4 Für die Maßnahmen V1 bis V6 ist der unteren und höheren Naturschutzbehörde 
von der VHT bis spätestens vier Wochen nach den Maßnahmen ein schriftlicher Be-
richt vorzulegen. 

2.5 In den Durchlässen für Bäche und Gräben (Deichselbach, Lindlesgraben, 
Friesnitzgraben, Möstenbach und Zeegenbach) ist auf einer Seite eine trockene Ber-
me für Landtiere einzubauen, um die Trennungswirkung der vier Bahngleise zu redu-
zieren bzw. Austauschbziehungen zu erhalten. 

2.6 In die Lärmschutzwände (4 – 5 m hoch) sind in regelmäßigen Abständen (min-
destens alle 25 m) Kleintierdurchlässe zu integrieren, um Kleintieren Fluchtmöglich-
keiten zu ermöglichen. 

2.7 Bei den Baustellenflächen sind insektenfreundliche Beleuchtungssysteme an-
zuwenden. 

2.8 Baustraßen und Baustellenflächen sind witterungsabhängig (bei großer Stau-
bentwicklung zum Schutz der Vegetation und Tiere) zu befeuchten. 

3. Ausgleichs-/Ersatzerfordernis und Ausgleichskonzept 
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3.1 Der Kompensationsbedarf liegt bei insgesamt rd. 34,5 ha, wovon rd. 16,5 ha 
trassennah sowie 18 ha im Steinbruch Ludwag ausgeglichen werden können. 
Dadurch wird hier in hohem Maße auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht genom-
men, weil vergleichsweise sehr wenig landwirtschaftliche Grundstücke für den Aus-
gleich in Anspruch genommen werden. 

3.2 Für den PA 21 Hirschaid ergeben sich beim Eingriff Flächenverluste und Beein-
trächtigungen auf einer Fläche von rd. 48,7 ha. Davon erfolgen rd. 28,1 ha in intensiv 
genutzte Ackerflächen und rd. 4,6 ha in Bahnböschungen oder Bahnbetriebsgelände, 
die übrigen Eingriffe (rd. 16,0 ha) entfallen auf Wald, Gehölze, Grünland-, Feucht- 
und Ruderalflächen sowie Trockenstandorte. Die Eingriffs-Kompensationsbilanz fällt 
für die Biotoptypengruppe Ruderalflächen und Trockenstandorte positiv aus. Andere 
BNT schließen negativ ab, d.h. der Eingriff wird durch Schaffung anderer Biotoptypen 
ersetzt. 

3.3 Insgesamt steht einem Kompensationsbedarf von rd. 34,5 ha für Biotopverluste 
eine Kompensationsfläche von 34,5 ha gegenüber. 

3.4 Zur Unterstützung der Fledermauspopulation ist das Aufhängen von 20 Fleder-
mausflachkästen vorgesehen (M0.6 im Abbaugebiet Altendorf sowie in den Wald-
randbereichen Hirschaider Büsche und des Hauptmoorwaldes in ausreichendem Ab-
stand zur Bahnstrecke). 

3.5 Das A/E-Konzept ist im Grundsatz angemessen, sinnvoll und sachgerecht. 

3.6 Die unvermeidbaren Beeinträchtigungen werden durch folgende Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen im Umfang von 34,5 ha angemessen kompensiert: 

M1 CEF/FCS Schaffung von Magerrasenstandorten (4 Teilflächen) 

M2 CEF/FCS Pflege von Magerstandorten (5Teilflächen) 

M3 Begrünung des Schallschutzwalles 

M4 Ersatzaufforstungen (3Teilflächen) 

M5 extensives Grünland mit Magerstandorten (3 Teilflächen) 

M6 entfällt 

M7 flächenhafte Gehölzpflanzung (4 Teilflächen) 

M8 (E) FCS Pflegemaßnahmen Steinbruch Ludwag 

M9 (E Sukzession auf Trockenstandorten 

M10 Anlage von gestuften Waldrändern 

M11 CEF Bodenbrüter 

M12 FCS Fledermauskästen im Bruderwald 

3.7 Die Maßnahmen M1 und M2 dienen gleichzeitig als artenschutzrechtliche CEF- 
und FCS-Maßnahmen zugunsten der Zauneidechse. Zur optischen Einbindung der 
Trasse in die Umgebung sind weitere Maßnahmen auf den technischen Anlagen (Be-
grünung von Böschungsflächen, Seitengräben, Regenrückhaltebecken usw.) vorge-
sehen, die aber aufgrund der stark eingeschränkten ökologischen Tauglichkeit nicht 
als Kompensationsmaßnahmen angerechnet werden können. Die Kompensations-
maßnahmen sind auch geeignet, um die Eingriffe in die § 30 Biotope zu kompensie-
ren. 
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3.8 Der im Art. 9 BayWaldG geforderte Ausgleich von Bannwald im Verhältnis 1 : 1 
direkt angrenzend an den bestehenden Bannwald wird durch die Aufforstung 
M4.3neu erfüllt. 

3.9 Für die Gehölzpflanzungen auf A/E-Flächen ist autochthones Pflanzgut zu ver-
wenden. 

Für die Ansaaten auf A/E-Flächen ist Saatgut aus regionaler Herkunft zu verwenden. 

3.10 Für M8 (Steinbruch Ludwag) ist in enger Abstimmung mit der uNB BA der Pfle-
ge- und Entwicklungsplan fortzuschreiben, das Gelände einzuzäunen, ein Unterstand 
zu bauen, eine Beweidung mit Schafen und Ziegen einzurichten und eine geeignete 
Beschilderung vorzusehen. Die Uhu-Brutnische ist zu sichern. Der Maßnahme M9 
(Sukzession auf Pufferstreifen) kommt besondere Bedeutung zu. Pachtflächen sind 
rechtzeitig zu kündigen. 

3.11 Die A/E-Flächen sind im Rahmen der Ausführungsplanung zeitnah im Detail 
noch mit den Naturschutzbehörden abzustimmen. Die DB Netz AG übermittelt die 
Gestaltungs- und Pflegepläne. 

3.12 Die A/E-Flächen sind spätestens 1 Jahr nach der Verkehrsfreigabe fertig zu 
stellen. 

3.13 Die A/E-Flächen sind solange zu pflegen und unterhalten, wie der Eingriff wirkt. 
Zur dauernden Bestandssicherung der Kompensationsmaßnahmen ist eine dingliche 
Sicherung zugunsten des Freistaats Bayern, vertreten durch die untere Naturschutz-
behörde Landkreis Bamberg, oder der Grundstücks-Erwerb vorzunehmen. Die DB 
(und Rechtsnachfolger) dürfen bahneigene Kompensationsflächen nur nach vorheri-
ger Eintragung einer derartigen dinglichen Sicherung an Dritte veräußern. Die Natur-
schutzbehörden sind über die Veräußerung zu informieren. 

3.14 Die erfolgreiche Herstellung der Kompensationsmaßnahmen ist auf einem ge-
meinsamen Abnahmetermin (DB und höhere und untere Naturschutzbehörde) festzu-
stellen und Pflegeziel sowie die dauerhafte Pflege sind im Abnahmeprotokoll der hö-
heren Naturschutzbehörde festzulegen. 

3.15 Die Gestattungsbehörde (EBA) überträgt ihre Pflicht zur Meldung der Kompen-
sationsflächen (vgl. Art. 9 BayNatSchG) an die Vorhabenträger DB. Hierzu übermittelt 
die DB dem Landesamt für Umwelt bis spätestens 1 Jahr nach dem Planfeststel-
lungsbeschluss die für die Erfassung und Kontrolle erforderlichen Angaben für alle 
Kompensationsflächen in aufbereitbarer Form (digitale Meldung ans Ökoflächenka-
taster). 

4. Natura2000-Gebiete und Schutzgebiete 

4.1 Die FFH-Verträglichkeitsstudien für das FFH-Gebiet 6131-371 "Regnitz, 
Stocksee und Sandgebiete von Neuses bis Hallstadt", für das Vogelschutzgebiet 
6331-471 "Aischgrund" und für das FFH-Gebiet "Mausohrkolonien in Lohndorf, Ehrl 
und Amlingstadt" ergeben, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
der Natura2000-Gebiete unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensbegren-
zungsmaßnahmen nicht zu besorgen ist, auch nicht im Zusammenwirken mit anderen 
Plänen und Projekten. Diese Gutachtermeinung kann von uns nachvollzogen werden. 

4.2 Das LSG "Hauptsmoorwald" ist auf rd. 1 km betroffen. Die Beeinträchtigungen 
werden als tolerabel eingeschätzt. 

4.3 Betroffene gesetzlich geschützte Biotope (§30 BNatSchG) bzw. Flächen der 
amtlichen Biotopkartierung sind im LBP dargestellt. Eine Ausnahme kann erteilt wer-
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den, weil diese Eingriffe durch die geplanten Ausgleichsflächen ausgeglichen werden 
können. 

5. Artenschutz bzw. streng geschützte Arten 

5.1 Die saP kommt zum Ergebnis, dass für alle relevanten Arten mit Ausnahme der 
Zauneidechse und von vier Fledermausarten keine Verbotstatbestände des § 44 Abs. 
1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG eintreten werden, sofern die konfliktvermeidenden Maß-
nahmen durchgeführt werden. 

5.2 Für die Zauneidechse wird eine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG beantragt. Die Ausnahmevoraussetzungen (zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses, keine zumutbaren Alternativen, günstiger Er-
haltungszustand) liegen vor. 

5.3 Für die Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus und Zwerg-
fledermaus ist durch das Vorhaben eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos 
und somit ein Verstoß gegen das Tötungsverbot zu befürchten. Auch für diese Arten 
wird eine Ausnahme beantragt. Die Ausnahmevoraussetzungen liegen vor. Zur Si-
cherung der Erhaltungszustände der Arten werden FCS-Maßnahmen durchgeführt. 

5.4 An den Sandabbaugruben kommt z.B. der Fischadler vor. Das Rebhuhn brütete 
2011 in der Feldflur nordöstlich der Baggerseen. Dieser Bestand konnte 2017/18 
nicht mehr bestätigt werden. Ein neuer Nachweis erfolgte südwestlich der Bagger-
seen. Auf dem Sandmagerrasen bei km 55,1 wurde ein großes Vorkommen an Zau-
neidechsen festgestellt sowie zahlreiche Heuschrecken- und Wildbienenarten sowie 
der Ameisenlöwe kartiert. 

5.5 Bemerkenswert sind Vorkommen der Haselmaus in Hecken und Saumstruktu-
ren auf 1,3 km Länge von Baubeginn bis km 47,3. Durch die Baumaßnahmen werden 
Lebensräume der Art überbaut und die Gefahr der Tötung von Individuen ausgelöst. 
Der Verlust an Lebensraum kann durch die geplanten Ausgleichsmaßnahmen durch 
Aufwertung von Waldrändern und Pflanzung von Hecken kompensiert werden. Zur 
Vermeidung der Tötung erfolgt vor Baubeginn ein Abfangen und die Umsiedlung der 
Haselmäuse in geeignete Aussetzflächen, z.B. NSG Büg. 

5.6 Zur Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44 
BNatSchG sind neben den unter Nr. 3.6 genannten CEF/FCS-Maßnahmen folgende 
festzusetzen: 

M11 CEF Ausweichstruktur für bodenbrütende Feldvögel 

M12 FCS Optimierung Nistkastenrevier Bruderwald (Installation von 30 Fledermaus-
kästen) 

M0.6 CEF Installation von 20 Fledermausflachkästen km 46,7, km 54,0, km 55,6, 
km55,7: Wald bahnlinks. 

Bei M12 FCS und M0.6 CEF (30 bzw. 20 Fledermauskästen) sind die Einflugbereiche 
vor den Kästen vor dem Aufhängen freizuschneiden. Zur Funktionserfüllung sind die 
Kästen im 6ten, 10ten und 15ten Jahr zu säubern und die Einflugbereiche freizu-
schneiden. 

5.7 Alle o.g. CEF/FCS-Maßnahmen müssen so frühzeitig begonnen werden, dass 
sie ihre (Kompensations-)Wirkung zum Zeitpunkt der Beeinträchtigung erfüllen kön-
nen. 

6. Gestaltung 
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6.1 Die Gestaltungsmaßnahmen sind nachvollziehbar und werden begrüßt. Bei den 
süd-/westexponierten Böschungen ist auf eine Oberbodenandeckung und Einsaat zu 
verzichten zur Selbstbesiedelung von standortgerechten Kräutern und Gräsern. Die 
Eingrünung hat soweit als möglich durch die Anlage von Sandrohbodenstandorten zu 
erfolgen. Das passt für den Naturraum und leistet langfristig einen Beitrag zur Bio-
diversität. 

6.2 Die Regenrückhaltebecken sind naturnah (Erdbecken mit geschwungenen Ufer-
linien) zu gestalten. Auch hier sind soweit als möglich Sandrohbodenstandorte anzu-
legen. 

 

Entscheidung 

Zu 1.1 bis 1.8 

Die Anmerkungen und Hinweise der Höheren Naturschutzbehörde der Regierung von 

Oberfranken werden zur Kenntnis genommen. Die Planfeststellungsbehörde weist 

auf die in 1.7 und 1.8 vorgebrachte positive Bewertung zur Qualität der Unterlagen 

hin. 

 

Zu 2.1 

Die beschriebenen Anmerkungen zur den festgesetzten Schutzmaßnahmen werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2.2 

Der Forderung wird zum Teil entsprochen. Unabhängig ihrer diesbezüglichen Zusage 

zur Forderung einer ökologischen Baubegleitung haben die Vorhabenträger die ent-

sprechende Nebenbestimmung zu beachten. 

Die Forderung nach einem monatlichen Monitoringbericht wird nicht entsprochen. Der 

zeitliche Turnus zur Erstellung und Vorlage von Monitoringberichten verantwortet die 

umweltfachliche Bauüberwachung nach ihrer eigenen fachlichen Einschätzung.  

 

Zu 2.3 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Durch die behördliche Feststellung der Unter-

lagen zur landschaftspflegerischen Begleitplanung sind die Maßnahmen verpflichtend 
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von den Vorhabenträgern umzusetzen, ohne dass es hierfür nochmals einer geson-

derten Entscheidung seitens der Planfeststellungsbehörde bedarf. 

Ergänzend wird auf die diesbezügliche Nebenbestimmunge hingewiesen. 

 

Zu 2.4 

Der Forderung wird zum Teil entsprochen. Es wird auf die Entscheidungen zu 2.2 

verwiesen. 

 

Zu 2.5 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die Vorhabenträger haben in ihren Rückäuße-

rungen vom 18.09.2020 und 26.02.2021 nachvollziehbar erläutert, dass es sich bei 

den Überführungen der Bäche „Deichselbach“, „Lindlesgraben“, „Friesnitzgraben“, 

„Möstenbach“ und „Zeegenbach“ um Erweiterungen bzw. Ersatzneubauten bereits 

bestehender Überführungen im Zuge des viergleisigen Ausbaus handelt. Auch bei 

den weiteren Durchlässen werden bereits bestehende Bauwerke aufgrund des vier-

gleisigen Ausbau verlängert oder durch neue Bauwerke ersetzt (siehe hierzu Anlage 

0.2a – Bauwerksverzeichnis). 

Die Anlage neuer Durchlässe oder Eisenbahnbrücken ohne Bezug zu Bestandsbau-

werken ist im Planfeststellungsabschnitt 21 nicht Gegenstand der Planung. 

Die Vorhabenträger weisen in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar darauf hin, dass 

die Einbauten von einseitigen trockenen Bermen in den bestehenden Brückenbau-

werken und Durchlässen Auswirkungen auf die Abflussverhältnisse bzw. Leistungs-

fähigkeit der Gewässer nach sich ziehen würden und so, insbesondere im Hochwas-

serfall, ein hydrogeologischer Konflikt für die Funktion der Durchlässe und auch für 

die Ober- und Unterlieger der Brückenbauwerke und Durchlässe geschaffen würde. 

An dieser Stelle wird auch auf die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Kro-

nach vom 21.09.2017 hingewiesen. 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht kann der Forderung nach einseitigen trockenen 

Bermen demzufolge nicht entsprochen werden. 

Aus natur- und artenschutzfachlicher Sicht geht die Planfeststellungsbehörde auf 

Grundlage der Bewertungen in den umweltbezogenen Unterlagen sowie der Tatsa-
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che, dass es sich bei allen gewässerbezogenen Überführungen und Durchlässen um 

bereits bestehende Bauwerke handelt, nicht von einer Verschlechterung der Aus-

tauschbeziehungen bahnlinks und bahnrechts durch den viergleisigen Ausbau aus. 

Die in ihrem Bestand vorhandenen ökologischen Wechselbeziehungen ändern sich 

durch die Verbreiterung nur geringfügig.  

Es wird darauf hingewiesen, dass Wanderungskorridore nicht dem Lebensraum-

schutz der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 

unterliegen, sofern die Funktion von Lebensräumen als Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten in ihrer Qualität erhalten bleibt und nicht verschlechtert wird. 

Durch die landschaftspflegerischen Maßnahmen zur Aufwertung der bahnbegleiten-

den Strukturen wird die Lebensraumqualität und –vielfalt entlang der Strecke insge-

samt erhöht. 

Zusammenfassend sieht die Planfeststellungsbehörde deshalb keine rechtliche 

Grundlage zur Forderung nach einseitig trockenen Bermen für die Erneuerungen und 

Verlängerungen der Überführungen und Durchlässe im Zuge des viergleisigen Aus-

baus des gegenständlichen Planfeststellungsabschnittes. 

Auch die Anhörungsbehörde hat sich für die Zurückweisung der Forderung ausge-

sprochen. 

 

Zu 2.6 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Die Vorhabenträger haben der Forderung in 

ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zugestimmt und mit Tektur der Planunterlagen 

Kleintierdurchlässe in Lärmschutzwänden in regelmäßigen Abständen in die Planung 

mitaufgenommen (siehe hierzu Anlage 12.1a – Landschaftspflegerischer Erläute-

rungsbericht). 

Die Festsetzung der Abstände ist mit der Höheren Naturschutzbehörde in Anlehnung 

an die aktuell gängige Praxis im Rahmen der Ausführungsplanung zu treffen. 

 

Zu 2.7 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Die Vorhabenträger haben in ihrer Planung 

bereits insektenfreundliche Beleuchtungssysteme bei den Baustellenflächen vorge-
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sehen (siehe hierzu Kapitel B 4.1 der planfestgestellten Anlage 12.1a – Landschafts-

pflegerischer Erläuterungsbericht). 

 

Zu 2.8  

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Die Vorhabenträger haben in ihrer Planung 

bereits die witterungsanhängige Befeuchtung von Baustraßen und Baustellenflächen 

vorgesehen (siehe hierzu Kapitel B 4.1 der planfestgestellten Anlage 12.1a – Land-

schaftspflegerischer Erläuterungsbericht). 

 

zu 3.1  

Es ist keine Entscheidung erforderlich. 

Die Anmerkung der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von Oberfranken 

zur positiven Bewertung der Berücksichtigung agrarstruktureller Belange wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Zu 3.2 und 3.3 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Die Anmerkungen zur Eingriffs-

Kompensationsbilanz werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3.4 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Planfeststellungsbehörde weist ergänzend darauf hin, dass die planfestgestellte 

CEF-Maßnahme M 0.6 (Installation von 20 Fledermausflachkästen) im Frühjahr 2018 

umgesetzt wurde. 

Mit erstmaligem Monitoringbericht aus dem September 2020, welcher auch der Höhe-

ren Naturschutzbehörde an der Regierung von Oberfranken vorgelegt wurde, wurden 

die aufgehängten Fledermauskästen auf Besatz kontrolliert und ihre Wirksamkeit be-

wertet. In ihrem Ergebnis wird die Wirksamkeit der Maßnahme M 0.6 folgendermaßen 

bewertet: 
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„Die Kästen konnten die Kompensationswirkung als CEF-Maßnahmen also in vollem Umfang 

erfüllen.“ 

Außerdem beschreibt der Bericht die zukünftig vorzusehenden Kontrollen mit Doku-

mentation in den Jahren 2022, 2024, 2026 und 2028, jeweils in den Monaten Au-

gust/September. 

 

Zu 3.5 bis 3.8 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Die Anmerkungen zum vorgesehenen Maß-

nahmenkonzept werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3.9 

Der Forderung wird entsprochen. Unabhängig ihrer diesbezüglichen Zusage werden 

die Vorhabenträger auf die Beachtung der entsprechenden Nebenbestimmung hin-

gewiesen. 

 

 

Zu 3.10 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde 

zum Stand der Maßnahmenumsetzung im Steinbruch Ludwag haben die Vorhaben-

träger mit Schreiben vom 21.01.2021 bestätigt, dass die Maßnahmen im Rahmen der 

planfestgestellten Maßnahme „M8 (E) FCS Pflegemaßnahmen ehem. Steinbruch 

Ludwag“ bereits umgesetzt sind und sich im letzten Jahr ihrer Entwicklungspflege be-

finden. Die geplante Beweidung mit Ziegen und Schafen sei bereits durchgeführt 

worden und solle auch zukünftig durchgeführt werden. 

Die planfestgestellte Maßnahme „M9 (E) Sukzession auf Trockenstandorten“ sei zum 

Stand der Antwort der Vorhabenträger vom 21.01.2021 noch nicht umgesetzt, da 

noch keine Einigung mit den Flächeneigentümern erfolgt ist. Laut der Vorhabenträger 

ist die Umsetzung zum Zeitpunkt des Planrechts geplant. 

Bzgl. der Anmerkungen der Höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Ober-

franken mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Bamberg abzustim-

menden Pflege haben die Vorhabenträger in ihrem Schreiben vom 21.01.2021 bestä-
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tigt, dass die geforderten Abstimmungen bereits erfolgt sin und im Zuge der Maß-

nahmenumsetzung kontinuierlich erfolgen. 

Die Planfeststellungsbehörde bewertet die Forderung der Höheren Naturschutzbe-

hörde der Regierung von Oberfranken als insgesamt von den Vorhabenträgen be-

rücksichtigt, sodass keine weiteren Entscheidungen hierfür notwendig sind. 

Zudem wird auf die entsprechenden Nebenbestimmungen verwiesen. 

 

Zu 3.11 

Der Forderung wird entsprochen. Die Vorhabenträger haben die diesbezügliche Ne-

benbestimmung zu beachten. 

 

Zu 3.12 

Der Forderung wird entsprochen. Die Vorhabenträger haben in ihrer Rückäußerung 

vom 18.09.2020 die Fertigstellung der Ausgleichs- und Ersatzflächen spätestens ein 

Jahr nach Erteilung der Inbetriebnahmegenehmigung bestätigt. 

Unabhängig ihrer diesbezüglichen Zusage werden die Vorhabenträger auf die ent-

sprechende Nebenbestimmung hingewiesen. 

 

Zu 3.13  

Der Forderung wird entsprochen. Die Vorhabenträger haben die diesbezügliche Ne-

benbestimmung zu beachten. 

 

Zu 3.14 

Der Forderung wird entsprochen. Die Vorhabenträger haben die entsprechende Ne-

benbestimmung zu beachten. Details zur Pflege von Maßnahmen sind im Rahmen 

der Nebenbestimmung zu regeln. 
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Zu 3.15 

Der Forderung wird entsprochen. Es wird auf die entsprechende Nebenbestimmung 

verwiesen. 

 

Zu 4.1 und 4.2 

Die Anmerkungen zur Beeinträchtigung von rechtlich geschützten Gebieten (hier: 

FFH-Gebiete und Landschaftsschutzgebiet) wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4.3 

Eine Ausnahme von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG wird im Rahmen der 

Konzentrationswirkung des gegenständlichen Planfeststellungsbeschlusses erteilt. 

Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde haben die Vorhabenträger mit Schreiben 

vom 21.01.2021 die notwendigen Eingriffe des Vorhabens in nach § 30 gesetzlich 

geschützte Biotope und die dafür geplanten Ausgleichsmaßnahmen auf Grundlage 

der landschaftspflegerischen Begleitplanung übersichtlich dargestellt. Als Ergebnis 

wird festgestellt, dass die Voraussetzungen des § 30 Abs. 3 BNatSchG vorliegen, so-

dass eine Ausnahme von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG im Rahmen der 

Konzentrationswirkung des gegenständlichen Planfeststellungsbeschlusses erteilt 

werden kann. 

 

Zu 5.1 bis 5.3 

Die Aussagen und Ausführungen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wer-

den zur Kenntnis genommen. Die Höhere Naturschutzbehörde an der Regierung von 

Oberfranken bestätigt die Ausnahmevoraussetzungen der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG. 

 

Zu 5.4 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 5.5 

Die Vorhabenträger haben im Zuge der Nachkartierungen 2017/2018 Vorkommen der 

Haselmaus festgestellt und zur Vermeidung des Tötungstatbestandes den Abfang 

sowie die Umsiedelung der Art in geeignete Aussetzungsflächen vor Beginn der 

Baumaßnahmen vorgesehen (artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme V 4, 

Kapitel B 4.2 der planfestgestellten Anlage 12.1a – Landschaftspflegerischer Erläute-

rungsbericht). 

Die Planfeststellungsbehörde weist auf den Endbericht vom 16.01.2020 zur „Umsied-

lung von Haselmäusen aus den vorgesehenen Eingriffsbereichen östlich der beste-

henden Bahntrasse“ des Büros WGF Landschaft hin, welcher zu dem Ergebnis 

kommt, dass „der Abfang und die Umsiedlung der Haselmäuse im PA 21 […] erfolgreich ver-

laufen [sind]. Aus den Bereichen an der Bahnstrecke, in denen Eingriffe geplant sind, konnte 

der überwiegende Teil der Haselmäuse gefangen und in das Ersatzhabitat „Büg“ verbracht 

werden.“ 

Die in diesem Endbericht dargestellten Empfehlungen zur weiteren Vergrämung und 

zukünftigen Unterstützung zur Rückbesiedelung sowie zur Erfolgskontrolle sind von 

der Vorhabenträger zu beachten mit der entsprechenden Nebenbestimmung ver-

pflichtend auferlegt. 

 

Zu 5.6 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Durch die behördliche Feststellung der Unter-

lagen zur landschaftspflegerischen Begleitplanung sind die Maßnahmen verpflichtend 

von den Vorhabenträgern umzusetzen, ohne dass es hierfür nochmals einer geson-

derten Entscheidung seitens der Planfeststellungsbehörde bedarf. Ergänzend wird 

auf die entsprechenden Nebenbestimmungen hingewiesen. 

Bezüglich der planfestgestellten CEF-Maßnahme M 0.6 (Installation von 20 Fleder-

mausflachkästen) wird auf die Entscheidung zu 3.4 verwiesen. 

Zur Umsetzung der Maßnahme M 12 FCS bestätigen die Vorhabenträger in ihrer 

Rückäußerung vom 18.09.2020 die Maßnahmenbegleitung durch einen Fledermaus-

experten. 
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Zu 5.7  

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Die Planfeststellungsbehörde geht kraft Ge-

setz gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG davon aus, dass die planfestgestellten CEF-

Maßnahmen rechtzeitig vor Durchführung des Eingriffs von den Vorhabenträgern 

umgesetzt werden. Dies haben die Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 

18.09.2020 auch so bestätigt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen CEF M1.1, M2.2, M2.3, M.2.4 und M.2.5 bereits hergestellt sind und bei ei-

nem Ortstermin am 15.04.2019 von den Unteren Naturschutzbehörden an den Land-

ratsämtern Forchheim und Bamberg fachlich bestätigt wurden. 

 

Zu 6.1 

Zur Ausführung der Gestaltungsmaßnahmen haben die Vorhabenträger die Festset-

zungen in den Nebenbestimmungen zu beachten. 

 

Zu 6.2 

Die Forderung nach Sandrohbodenstandorten im Bereich der geplanten Regenrück-

haltebecken werden von den Vorhabenträgern in ihrer Rückäußerung vom 

18.09.2020 zurückgewiesen. 

Die Planfeststellungsbehörde folgt der Begründung der Vorhabenträger zur fach- und 

sachgerechten Umsetzung der planfestgestellten Maßnahme M 0.5 mit dem Ziel 

wechselfeuchter bis nasser Standorte, für die die Ansaat einer standortgerechten 

Gras-/ Krautmischung feuchter Standorte in den Versickerungsbecken und, soweit 

möglich, die Entwicklung von Verlandungsvegetation vorgesehen ist. 

Im Übrigen werden die Vorhabenträger auf die diesbezügliche Nebenbestimmung 

hingewiesen. 
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B.4.6.5 Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 52 Wasserrecht 

1. Stellungnahme vom 10.10.2017, Az. 52-4432.80 
 

Das Sachgebiet 52 - Wasserwirtschaft nimmt für den o.g. Planungsabschnitt auf 
Grundlage der vorgelegten Unterlagen aus wasserwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stel-
lung: 

Das Wasserwirtschaftsamt Kronach hat mit Schreiben Nr. 2-3535-BA-7897/2017 vom 
21.09.2017 Stellung genommen. 

1. Grundwasserschutz 
Entsprechend den Ausführungen des Wasserwirtschaftsamtes Kronach als amtlicher 
Sachverständige entsprechen die Grenzen der Wasserschutzgebiete fachtechnisch 
nicht den örtlichen Flurgrenzen. Eine Verbreiterung der Bahnstrecke liegt in der Zone 
II des Wasserschutzgebietes der Stadtwerke Bamberg. Die Regelungen der Wasser-
schutzgebietsverordnung sind strikt einzuhalten. 

2. Auffüllungen bzw. Eingriffe in den Untergrund im Wasserschutzgebiet  

Dammschüttungen, Bohrungen, Verfüllungen oder sonstige temporäre Maßnahmen 
(wie z.B. Baustraßen) oberhalb oder unterhalb der Geländeoberkante sind mit Mate-
rialien der Zuordnungswerte Z0 der LAGA Boden auszuführen. Böden im Sinne der 
LAGA Boden, die in Bodenreinigungsanlagen gereinigt wurden bzw. der mineralische 
Fremdbestandteile bis zu 10 % enthalten, sind entsprechend der Wasserschutzge-
bietsverordnung nicht zugelassen. 

Der Neubau der Umgehungsstraße Strullendorf wird zwischenzeitlich in einem sepa-
raten wasserrechtlichen Verfahren (Ausnahme von der Wasserschutzgebietsverord-
nung) behandelt. 

Die dortigen Auflagen und Bedingungen sind strikt einzuhalten. 

3. Niederschlagswasserbeseitigung 
Entsprechend der Wasserschutzgebietsverordnung ist die Errichtung einer Abwas-
seranlage und eine Abwasserversickerung in allen Schutzzonen verboten. Ein Auslei-
ten ist gemäß der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Kronach notwendig. 

4. Baubetrieb 
Ein Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in den Wasserschutzgebieten ist ent-
sprechend den einschlägigen Regeln zu minimieren bzw. zu verbieten. Eine Betan-
kung der Baumaschinen bzw. eine Lagerung wassergefährdender Stoffe ist verboten. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Hinsichtlich des Grundwasserschutzes wird auf die Stellungnahmen des Wasserwirt-

schaftsamtes verwiesen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 
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Zu 2. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 zu, dass nur Materialien der 

Zuordnungswerte Z0 der Länderarbeitsgemeinschaft (LAGA) Boden im Wasser-

schutzgebiet eingebaut werden. Der Hinweis in Bezug auf die Umgehungsstraße 

Strullendorf wird zu Kenntnis genommen. Die Umgehungsstraße ist jedoch nicht Ge-

genstand des Vorhabens. 

 

Zu 3. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern wie bereits in den Planunterlagen ausgeführt in ihrer Rückäußerung 

vom 19.02.2018 zu, dass das Niederschlagswasser aus dem Wasserschutzgebiet 

ausgeleitet wird. 

 

Zu 4. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung zu, dass im Umgange mit wassergefährdenden 

Stoffen alle Regeln eingehalten werden. Zudem sichern die Vorhabenträger zu, an 

stationären Standorten bei der Betankung Wannen unterzustellen. 

B.4.6.6 Regierung von Oberfranken, Regionsbeauftragte für Oberfranken West 

1. Stellungnahme vom 27.09.2017, Az. 24-8321 
1. Auf Veranlassung des Eisenbahn-Bundesamtes, Außenstelle Nürnberg, wird 
das Anhörungsverfahren zur 1. Planänderung für den Planfeststellungsabschnitt 
Altendorf - Hirschaid - Strullendorf durchgeführt. 

Der Bauabschnitt Altendorf - Hirschaid - Strullendorf ist Teil der Ausbaustrecke Nürn-
berg-Ebensfeld (VDE 8.1). Das Planfeststellungsverfahren wurde im Jahr 1996 einge-
leitet und ruhte seit 1999. Im Jahr 2011 wurde die Genehmigungsplanung für das 
Vorhaben wieder aufgenommen und überarbeitet. Mit Schreiben vom 07.07.2017 hat 
die Regierung von Oberfranken das Anhörungsverfahren eingeleitet. 

Auf dem 10 Kilometer langen Planungsabschnitt wird die bestehende zweigleisige, 
elektrifizierte Strecke auf vier Gleise erweitert. Auf zwei Gleisen werden Geschwin-
digkeiten bis 230 km/h möglich sein. Die beiden anderen Gleise sind für 160 km/h 
ausgelegt und werden weiterhin für den Regional-, S-Bahn- und Güterverkehr ge-
nutzt. 
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Zahlen und Fakten 

Länge: ca. 10 km 

Eisenbahnbrücken (Neubau, Erneuerung, 
Erweiterung): 

10 

Straßen-, Wege-, Fußgängerbrücken: 8 

Rückbau von Bahnübergängen: 3 

Haltepunkt Buttenheim IAltendorf: 1 Mittelbahnsteig Neubau 

Abzweig /Haltepunkt Strullendorf: Mittelbahnsteig Anpassung 

Haltepunkt Hirschaid: 2 Außenbahnsteige und Mittel-
bahnsteig Neubau 

Schallschutzwände und -wälle der Strecke: 4,3 km 

Elektronisches Stellwerk (ESTW): 1 

Kabelkanäle/technische Ausrüstung: gesamte Streckenlänge 
 
Quelle: http://www.vde8.de/de/vde-81-Ausbau/altendorf -Hirschaid-Strullendorf 

 
Lärmschutzmaßnahmen und Erschütterungsschutz 
Schallschutzwände und -wälle entstehen entlang der Trasse auf 9,8 Kilometern Län-
ge, teilweise auch Mittelwände zwischen den Gleisen.  

Altendorf: Schallschutzwände Ost/MittelWest 2.566 m Schallschutzwall161 m  

Hirschaid: Schallschutzwände Ost/MittelWest 4.555 m  

Strullendorf: Schallschutzwände Ost/Mitte 2.531 m 

Neben diesen aktiven Schallschutzmaßnahmen sind bei zirka 1.900 Wohnungen, die 
besonders betroffenen sind, passive Maßnahmen vorgesehen (zum Beispiel der Ein-
bau von Schallschutzfenstern oder Lüftern). 

Maßnahmen zum Erschütterungsschutz sind in Bezug auf Gebäude im Planungsab-
schnitt ermittelt worden. Daraus leiten sich Schutzmaßnahmen durch die Anordnung 
von Schwellenbesohlungen ab. Es werden die Unterseiten der Schwellen mit einer 
elastischen Kunststoffschicht versehen; diese nehmen die Erschütterungen auf. Ins-
gesamt werden zirka 3.220 Meter Streckengleis in Altendorf und Hirschaid so ausge-
rüstet. 

Landschaftspflegerische Maßnahmen 
Für die landschaftspflegerischen Maßnahmen werden Trassen nahe Flächen, die im 
Besitz der DB AG sind, Flächen, die aus dem Sand-.und Gesteinsabbau hervorge-
gangen sind und landwirtschaftliche Nutzflächen herangezogen. Im Planfeststel-
lungsabschnitt 21 Altendorf - Hirschaid - Strullendorf liegt die größte geplante Maß-
nahme im zirka 18 Hektar großen Areal des stillgelegten Steinbruchs Ludwag in 
Scheßlitz. Die Einbeziehung dieser Fläche in das Maßnahmenkonzept ermöglicht es, 
die Heranziehung von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken im trassennahen 
Bereich flächenmäßig zu verringern. 

Dieses Areal überschneidet sich teilweise mit dem Vorranggebiet CA 3 für Kalk und 
Dolomit Ludwag des Regionalplans Oberfranken-West. 

Eingegangene Stellungnahmen von Verbandsmitgliedern 
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Der Regionale Planungsverband Oberfranken-West hat mit Schreiben vom 
27.07.2017 die Gemeinden Altendorf, Strullendorf und die Marktgemeinden Butten-
heim und Hirschaid um Zuleitung ihrer Stellungnahme zum Verfahren bis zum 
22.09.2017 gebeten. 

Die Gemeinde Altendorf und der Markt Buttenheim führen in ihren Stellungnahmen 
die Notwendigkeit der zeitnahen Anbindung der St 2260 (neu) an die A 73 aus. Diese 
Verbindung, für die das Staatliche Bauamt Bamberg bereits eine entsprechende Pla-
nung gefertigt hat, ist für die gesamte Verkehrssituation im Regnitztal von sehr großer 
Bedeutung. 

Die Anbindung der St 2260 (neu) an die St 2244 soll dabei aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit als Kreisverkehr ausgeführt werden. 

Der Markt Buttenheim befasst sich in seiner Stellungnahme darüber hinaus ausführ-
lich mit den Belangen des Lärm- und Immissionsschutzes, der Bauplanung und 
Durchführung, der örtlichen Straßeninfrastruktur, dem Schülerverkehr und der Anbin-
dung des Individualverkehrs und des nicht schienengebundenen ÖPNV an die S-
Bahn-Strecke Forchheim-Bamberg (park&ride, Stellplätze für Zweiräder, Haltestellen 
usw.). 

2. Regionalplanerische Stellungnahme 
Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) soll die Einbindung Bayerns in 
das internationale und nationale Verkehrswegenetz verbessert werden. Hierbei ist die 
Umsetzung der "Vorrangigen Vorhaben des transeuropäischen Verkehrsnetzes" 
(TEN-V), zu denen das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit VDE 8 als Projekt Nr. 1 
zählt, von herausragender Bedeutung. 

Der Regionale Planungsverband Oberfranken-West hat sich umfassend im Rahmen 
des Raumordnungsverfahrens mit Beschluss vom 14.05.1993 zum Gesamtvorhaben 
VDE 8 - Ausbaustrecke Nürnberg - Ebensfeld geäußert. Bezugnehmend auf den vor-
liegenden 

Abschnitt Altendorf-Strullendorf sind die Einzelbeschlüsse Nr. 4 (Verbesserung 
ÖPNV-Anbindung zwischen dem Verdichtungsraum Bamberg und dem Verdichtungs-
raum Nürnberg/Fürth/Erlangen), Nr. 6 (Lärmschutz), Nr. 7, (Siedlungsbestand und -
entwicklung), Nr. 8 (städtebauliche Einbindung der Lärmschutzwände) und Nr. 14 
(Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Belange der Land- und Forstwirtschaft, 
insbesondere Sonderkulturen) von Bedeutung. 

Nach Ziel B V 1.2.1 des Regionalplans Oberfranken-West soll im oberfränkischen Teil 
des Verdichtungsraums Nürnberg/Fürth/Erlangen und im Verdichtungsraum Bamberg 
der öffentliche Personennahverkehr als Alternative zum motorisierten Individualver-
kehr vorrangig ausgebaut werden. 

Auf der Verbindung (Nürnberg-) Forchheim-Bamberg-Lichtenfels-Kronach-
Ludwigstadt (-SaalfeldfThüringen) soll der Schienenpersonennahverkehr in Abstim-
mung mit dem Freistaat Bayern als regionsweites Rückgrat des ÖPNV weiter gestärkt 
werden. Für den Schienenpersonennahverkehr soll über den ICE-Halt in Bamberg ei-
ne umfassende Anbindung an das ICE-Netz der Deutschen Bahn gewährleistet wer-
den (Ziel B V 1.2.3). 

Bei der Um- und Neugestaltung der Bahnhöfe entlang der S-Bahn-Strecke Nürnberg-
Forchheim-Bamberg soll, entsprechend Grundsatz B V 1.2.3 auf eine Verknüpfung 
zwischen SPNV, sonstigem ÖPNV und Individualverkehr hingewirkt werden 
(park&ride). 
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Grundsätzlich ist es beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur von besonderer Bedeu-
tung, den Belangen von Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, Rech-
nung zu tragen (Grundsatz B V 1.1.1). Auf eine barrierefreie Gestaltung der Haltestel-
len und Bahnhöfe sollte deshalb geachtet werden. 

Die Anbindung der St 2260 (neu) an die A 73 entlastet die Ortsdurchfahrten von 
Altendorf und Hirschaid und verbessert die Verkehrsanbindung aus dem Regnitztal in 
die Fränkische Schweiz nachhaltig. Die Forderung der Gemeinde Altendorf und des 
Marktes Buttenheim nach einer zeitnahen Realisierung dieses Vorhabens wird sei-
tens des Regionalen Planungsverbandes ausdrücklich unterstützt, da die Ost-West-
Verbindung Regnitztal mit Anbindung an die A 73 als vorrangige Straßenbaumaß-
nahme im Ziel B V 1.4.3 des Regionalplans aufgeführt ist. 

Aus dem landschaftspflegerischen Begleitplan geht hervor, dass die größte Aus-
gleichsmaßnahme im stillgelegten Steinbruch in Ludwag bei Scheßlitz in einem Areal 
von ca. 18 ha Größe liegt. Diese Fläche liegt nach Regionalplankarte 2 "Siedlung und 
Versorgung" teilweise im Vorranggebiet CA 3 für Kalk und Dolomit bei Ludwag, wo 
nach RegionalpIanziel B " 3.1.1 der Gewinnung von Bodenschätzen Vorrang vor an-
deren Nutzungen eingeräumt werden soll. Als Nachfolgenutzung bzw. -funktion ist im 
in Aufstellung befindlichen Regionalplanziel B " 3.1.3 Biotopentwicklung vorgesehen. 
Da der Abbau im betreffenden Bereich nicht mehr weiterverfolgt wird und die land-
schaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen den regionalplanerischen 
Zielsetzungen entsprechen, werden keine Einwendungen erhoben. 

Im Hinblick auf die Maßnahmen des Lärm- und Immissionsschutzes sowie die städ-
tebaulichen 

und ortsplanerischen Belange schließt sich der Regionale Planungsverband den For-
derungen der betroffenen Kommunen an. 

Beschlussvorschlag: 
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West er-
hebt gegen das Planfeststellungsverfahren für das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 
(VDE 8.1.1)ABS Nürnberg - Ebensfeld, Planfeststellungsabschnitt Altendorf -
Hirschaid - Strullendorf (PFA 21) im Abschnitt Bahn-km 46,000 bis Bahn-km 56,465 
der Strecke 5900 Nürnberg Hbf. - Bamberg in den Gemeindegebieten der Städte 
Bamberg und Scheßlitz, der Märkte Buttenheim, Eggolsheim und Hirschaid sowie der 
Gemeinden Altendorf und Strullendorf keine grundsätzlichen Einwendungen. 

Die Anbindung der St 2260 (neu) an die A 73 soll zeitnah erfolgen. 

Die in der regionalplanerischen Stellungnahme enthaltenen Hinweise zum Ausbau 
des Schienenpersonennahverkehrs und zur barrierefreien Gestaltung der Bahnhöfe 
und Haltestellen sind bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen. 

Der Regionale Planungsverband schließt sich hinsichtlich der Maßnahmen des Lärm- 
und Immissionsschutzes sowie der städtebaulichen und ortsplanerischen Belange 
den Stellungnahmen der betroffenen Kommunen an. 
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Entscheidung 

Hinsichtlich des Beschlussvorschlages wird auf die Entscheidungen zur Stellung-

nahme des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West verwiesen. Im Übri-

gen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

B.4.6.7 Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 420 Hochbau 

1. Stellungnahme vom 08.01.1997 
Der im Abschnitt Altendorf, Hirschaid und Strullendorf vorgesehene Ausbau des 
Schienenweges ergibt eine insbesondere im Ortsinnenbereich störende Bahnkörper-
breite von ca. 30 m. Diese Zäsur erhält durch die erforderlichen Schallschutzanlagen 
eine weitere Betonung. Zur besseren Einbindung dieser Anlagen wird empfohlen, 
insbesondere die Schallschutzwände durchgängig und nicht nur abschnittsweise zu 
begrünen.  

Auch die Rampen der vorgesehenen Verlängerung der St 2960 südlich Altendorf soll-
ten hinsichtlich der zu erwartenden Zerschneidung des Landschaftsbildes nicht nur 
sporadisch eingegrünt werden. 

 
Entscheidung 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Eine direkte Begrünung der Schall-

schutzwände kann aus sicherheitstechnischen Gründen nicht erfolgen. Zudem muss 

die Wand für Kontroll- und Wartungsarbeiten zugänglich sein. Die Vorhabenträger si-

chern jedoch zu, wo immer möglich, eine Gehölzvorpflanzung vorzunehmen. 

B.4.6.8 Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 710 Landwirtschaft 

1. Stellungnahme vom 12.03.1997, Az. 710 – 3535 -2/94 
Den Ausführungen des Amtes für Landwirtschaft und Ernährung Bamberg mit 
Schreiben vom 07.03.1997 Nr. A 1-1 - 3535 - 45 sowie der Stellungnahme der Bayer. 
Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau vom 06.03.1997 Nr. BL 5 a - 
3535.509 Ke/mo/8797 wird fachlich beigetreten. 

Mit besonderem Nachdruck wird betont. die erforderlichen Ausgleichsflächen nach 
Möglichkeit auf landwirtschaftlichen Nutzflächen mit geringer Bonität auszuweisen 
und die vorgesehenen intensiv genutzten Flächen der landwirtschaftlichen Erzeugung 
zu erhalten. Die gleichen Überlegungen sind für die intensiv genutzten Spargelflä-
chen nordwestlich von Hirschaid anzustellen. Letztlich sollten alle Möglichkeiten aus-
gelotet werden, um Ausgleichsflächen in weiter entfernten, landwirtschaftlich weniger 
intensiven Gebieten ausweisen zu können. 

 

Entscheidung 
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Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Mit der 1. und 2 

Planänderung wurde die benötigte Fläche deutlich verringert und auf ein unvermeid-

bares Mindestmaß beschränkt. Zudem wird ein Teil der Ausgleichsmaßnahmen in 

den Steinbruch Ludwag verschoben, so dass auch hier eine Verringerung des Flä-

chenbedarfs erfolgt. 

Auf die Entscheidungen zu den Stellungnahmen des Amtes für Landwirtschaft und 

Ernährung Bamberg und der bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur wird hinge-

wiesen. 

B.4.6.9 Landratsamt Bamberg 

1. Stellungnahme vom 12.02.1997 und 10.03.1997, Az. 16 - 610 
Auf die wörtliche Wiedergabe der Stellungnahme wird verzichtet. Die Einwendungen 

wurden entweder aufgrund der fortschreitenden Planungen gegenstandlos oder wur-

den in den Entscheidungen zu den Stellungnahmen des Landratsamtes der 1. und 2. 

Planänderung berücksichtigt.  

2. Stellungnahme vom 05.10.2017, Az. 41.2-610-3661 
1. Naturschutz: 
Seitens der Unteren Naturschutzbehörde bestehen keine grundsätzlichen Einwände 
gegen das Vorhaben. Durch den Vorhabensträger wurde mit den Antragsunterlagen 
ein Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) mit spezieller artenschutzrechtlicher 
Prüfung (saP) sowie Natura 2000 - Verträglichkeitsvorprüfung vorgelegt. 

Den geplanten Maßnahmen kann unter Berücksichtigung der nachfolgenden Aufla-
gen zugestimmt werden: 

1.1 Entlang der westlichen Flurstücksgrenze der Flurstücke 350 und 349 Gemar-
kung Hirschaid besteht eine alte Obstbaumreihe. Bei der Umsetzung der Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen M 1.3 und M 2.4 sind diese Bäume zu erhalten und während 
der Baumaßnahme zu schützen. Zum langfristigen Erhalt der Obstbäume sind in 
mehrjährigem Turnus Baumpflegemaßnahmen vorzusehen. Ebenso ist die Alteiche 
auf Flurnummer 350 (Maßnahme M 2.4) zu erhalten und während der Bauzeit zu 
schützen. 

Auf Flurnummer 350 Gemarkung Hirschaid haben sich, wahrscheinlich durch Garten-
abfälle, nicht heimische Essigbäume (Rhus typhina) angesiedelt. Bei der Umsetzung 
der Maßnahme 2.4 sind die Essigbäume zu entfernen. Bei nachfolgenden Pflegear-
beiten sind aus Wurzelausläufern aufkommende Essigbäume regelmäßig zu entfer-
nen. 

1.2 Die Maßnahme M 2.5 Pflege von Magerstandorten auf Flurnummer 1813 Ge-
markung Strullendorf soll auf einer naturschutzfachlich sensiblen Fläche durchgeführt 
werden. Bei der Beseitigung von Gehölzsukzession ist auf den Erhalt von Einzelge-
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hölzen als Lebensraum der nachgewiesenen heckenbrütenden Vogelarten zu achten. 
Die geplanten Maßnahmen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde bei einem Orts-
termin abzustimmen. 

1.3 Bei der Maßnahmenfläche M 5.1 Flurnummer 466 Gemarkung Hirschaid han-
delt es sich nicht wie im LBP angegeben um Intensivgrünland, sondern um eine lang-
jährige Ackerfläche. Die geplante Maßnahme zur Extensivierung von Grünland ist an 
den tatsächlichen Bestand anzupassen und in Aufgabe der Ackernutzung sowie An-
lage von Extensivgrünland zu ändern. 

1.4 Bei der Maßnahme M 7.1 Flurnummer 1042 Gemarkung Altendorf soll eine Si-
ckergrube verfüllt werden und anschließend mit standortheimischen Gehölzen be-
pflanzt werden. Die Sickergrube ist ein stehendes, dauerhaft wasserführendes Ge-
wässer. Bei den faunistischen Untersuchungen wurden mehrere Amphibienarten im 
Gewässer nachgewiesen. Im unmittelbaren Umfeld wurden Kreuzkröten nachgewie-
sen. Es ist davon auszugehen, dass die Verfüllung des Gewässers auch Auswirkun-
gen auf den Lebensraum der Kreuzkröte hat. In der saP blieb die Verfüllung des Ge-
wässers jedoch unberücksichtigt. 

Seitens der Unteren Naturschutzbehörde wird die Verfüllung des Gewässers und die 
anschließende Gehölzpflanzung als fachlich nicht sinnvolle Maßnahme beurteilt. Das 
Gewässer ist zu erhalten. Als Ausgleichsmaßnahme kommt ggf. eine Renaturierung 
des Gewässers und der Uferbereiche in Betracht. Ist aus bautechnischen Gründen 
ein Erhalt des Gewässers nicht möglich, sind bei einer Verfüllung des Gewässers 
Laich- und Entwicklungszeiten der Amphibien im Bauzeitenplan zu berücksichtigen. 

1.5 Für die Maßnahme M 8 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Steinbruch 
Ludwag wurde ein Pflege- und Entwicklungsplan ausgearbeitet, der bereits mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt wurde. 

Im Steinbruch Ludwag haben sich nach Beendigung des Abbaus und Durchführung 
von Rekultivierungsmaßnahmen zahlreiche geschützte Biotoptypen wie Kalkmager-
rasen und Halbtrockenrasen etabliert. Großflächig vorhandene Rohbodenstandorte 
sind wertvolle Habitate zahlreicher sehr seltener und hochgradig gefährdeter Tier- 
und Pflanzenarten. Der Trockenstandort ist überregional bedeutsam. 

Diese Biotoptypen bedürfen zum Erhalt der regelmäßigen Pflege. Nachdem bereits 
seit vielen Jahren keinerlei Pflegemaßnahmen im Steinbruch stattfinden, schreitet die 
Sukzession ungebremst fort. Die zunehmende Verbuschung und Bewaldung der Flä-
chen führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Rohbodenstandorte und Mager-
rasen und kann im weiteren Verlauf zu einer Zerstörung der Biotoptypen infolge der 
Beschattung führen. Eine Wiederherstellung und Entwicklung der Flächen ist bei wei-
ter fortschreitender Sukzession deutlich erschwert und nur mit großem Aufwand um-
setzbar. Damit eine zunehmende Bewaldung des Gebiets durch natürliche Sukzessi-
onsprozesse nicht zu einer Verschlechterung der im Steinbruch vorhandenen Biotop-/ 
Lebensraumtypen und somit zum Verlust bestimmter Zielarten führt, ist die zeitnahe 
Umsetzung von Pflegemaßnahmen dringend notwendig. Wir bitten daher um Prü-
fung, ob eine Umsetzung des PEPL vor Beginn der Bauarbeiten am Streckengleis 
möglich ist. 

1.6 Als Artenschutzmaßnahme sowie zum Schutz angrenzender Vegetationsbe-
stände sind entlang der Strecke in mehreren Bereichen Bauschutzzäune (Maßnah-
men S 0.1, S 0.2) vorgesehen. In folgenden Bereichen ist der Schutz nicht ausrei-
chend oder fehlt: 
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1.6.1 Im Bereich Flurnummer 1073/1 Gern. Altendorf ist ein amphibien- und reptilien-
sicherer Bauzaun beidseits des Feldweges notwendig, da davon auszugehen ist, 
dass der nördliche Uferbereich des Baggersees Gemarkung Unterstürmig als Le-
bensraum für Zauneidechsen geeignet ist. Zudem finden Wanderbewegungen von 
Amphibien zwischen den Baggerseen statt. 

1.6.2 Bauschutzzäune zum Schutz von Vegetationsbeständen sind auch für Baustel-
leneinrichtungsflächen sowie Baustraßen notwendig. Entlang der Baustraße auf Flur-
nummer 977 Gern. Hirschaid ist der angrenzende Graben mit Gehölzen und Röhricht 
zu schützen. Die an Flurnummer 978 Gemarkung Hirschaid nordöstlich angrenzen-
den Gehölzbestände sind mit einem Bauzaun zu schützen. 

1.6.3 Für die Obstbaumreihe auf den Flurnummern 349 sowie 350 Gemarkung 
Hirschaid ist ein Einzelbaumschutz oder ein Schutz der gesamten Maßnahmenfläche 
mit einem Bauschutzzaun einzurichten. 

1.6.4 Der Streuobstbestand auf Flurnummer 1341 Gemarkung Strullendorf ist zur an-
grenzenden Baustraße durch einen Bauschutzzaun zu schützen. 

1.7 Auf Flurnummer 1725 Gemarkung Hirschaid wird ein alter verbuschter Streu-
obstbestand als Fläche für Baustelleneinrichtung in Anspruch genommen. In der 
weitgehend ausgeräumten Feldflur ist der Streuobstbestand als naturschutzfachlich 
hochwertiges Biotop zu bewerten. Nur eine Teilfläche der Flurnummer ist Acker. Der 
Obstbaum- und Gehölzbestand ist zu erhalten und von der Baustelleneinrichtung 
auszunehmen. Zum Schutz des Bestandes ist ein Bauschutzzaun notwendig. Flä-
chen für Baustelleneinrichtungen sollen auf naturschutzfachlich geringwertigen Flä-
chen wie z.B. Acker oder Intensivgrünland eingerichtet werden. 

1.8 Lärmschutzwände sind durchlässig für Kleintiere zu gestalten. In ausreichenden 
Abständen sind in den Lärmschutzwänden Öffnungen vorzusehen. Kleintiere, die im 
Bereich von Lärmschutzwänden in den Gleisbereich geraten, sollen diesen nach kur-
zer Zeit wieder verlassen können. 

1.9 Zur Reduzierung der Trennwirkung der vier Bahngleise und zum Erhalt der Aus-
tauschbeziehungen ist in den Durchlässen für Bäche und Gräben eine trockene Ber-
me für Landtiere einzurichten. 

1.10 Durch die Schaffung zahlreicher offener Bodenstellen und vielfältiger Material-
transporte besteht die Gefahr der Einschleppungen und Verschleppungen von invasi-
ven Pflanzenarten und Neophyten (z.B. Japanknöterich, Indisches Springkraut, Spät-
blühende Traubenkirsche). Auf diese Arten ist bei der Wiederbegrünung und Anlage 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen besonders zu achten. Ein Monitoring ist 
durch die Umweltbaubegleitung sicherzustellen. Geeignete Bekämpfungsmaßnah-
men sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

1.11 Zur saP kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend Stellung ge-
nommen werden. Die Kartierungen wurden überwiegend im Jahr 2011 durchgeführt 
und müssen mittlerweile als veraltet angesehen werden. Der Umfang notwendiger 
Nachkartierungen wurde anlässlich einer gemeinsamen Besprechung am 10. Mai 
2017 bereits abgestimmt. Für das weitere Vorgehen wird daher auf das Protokoll die-
ser Besprechung verwiesen. 

1.12 Im Planungsgebiet wurden mehrere baumhöhlenbewohnende Vogelarten 
nachgewiesen. Vor der Fällung von Altbäumen sind eventuelle Baumhöhlen nicht nur 
auf Fledermäuse, sondern auch auf eine Quartiernutzung durch Vogelarten zu kon-
trollieren und die Höhlen rechtzeitig vor dem Fälltermin zu verschließen. 
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1.13 CEF-Maßnahmen sind rechtzeitig vor Durchführung des Eingriffs umzusetzen. 
Sie müssen zum Eingriffszeitpunkt funktionsfähig sein. 

1.14 Die Durchführung von artenschutzrechtlich erforderlichen Ausgleichs- und Ver-
meidungsmaßnahmen ist zu dokumentieren und der Unteren Naturschutzbehörde 
nachzuweisen. 

1.15 Im Landschaftspflegerischen Begleitplan fehlt bislang eine separate Darstellung 
oder Kennzeichnung von artenschutzrechtlich notwendigen CEF-, FCS- sowie Ver-
meidungsmaßnahmen. Da an diese Maßnahmen spezielle Anforderungen hinsichtlich 
des Ausführungstermins sowie von Kontrollen und Monitoring bestehen, sind diese 
Maßnahmen gesondert im LBP darzustellen. 

1.16 In den Unterlagen zur Natura 2000 - Vorprüfung fehlt die Einschätzung von 
Auswirkungen des Projektes auf das FFH-Gebiet 6032-301 „Mausohrkolonien in 
Lohndorf, Ehrl und Amlingstadt“. Das FFH-Objekt Kirche Amlingstadt beherbergt eine 
große Wochenstubenkolonie der Fledermausart Großes Mausohr. Veränderungen in 
der umliegenden Flur können zu erheblichen Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet 
und die streng geschützte Fledermausart führen, wenn ihre Nahrungsgebiete oder 
Flugrouten zu Nahrungsgebieten beeinträchtigt werden. Gemäß FFH- Management-
plan sind Vorhaben, die zu einer Änderung der landwirtschaftlichen Nutzung, zur 
Veränderung oder Beseitigung von Kleinstrukturen führen, Aus- und Neubau von 
Verkehrswegen insbesondere im Falle der Querung von Flugwegen, Aufforstungen, 
Rodungen sowie Änderungen der Waldbewirtschaftung in einem Umkreis von 10 bis 
15 km um die Wochenstubenquartiere auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszie-
len zu prüfen. Das FFH-Objekt befindet sich in 2,8 km bis 7,6 km Entfernung zum 
Vorhaben. Es ist daher erforderlich, eine FFH- Verträglichkeitsvorprüfung für dieses 
FFH-Gebiet durchzuführen. 

1.7 Im Rahmen der Ausführungsplanung ist ein detaillierter landschaftspflegeri-
scher Ausführungsplan zu erarbeiten und mit der Unteren Naturschutzbehörde abzu-
stimmen. Während der Durchführung landschaftspflegerischen Maßnahmen sowie 
beim Ausbau der Strecke sind regelmäßige Jour fixe mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde durchzuführen. 

2. Immissionsschutz: 

Die immissionsschutzfachliche Prüfung zum Planfeststellungsverfahren erfolgt in 
Bayern vorrangig durch das Bayerische Landesamt für Umwelt und das Sachgebiet 
50 (Technischer Umweltschutz) der Regierung von Oberfranken. Auf die entspre-
chenden Stellungnahmen wird verwiesen. 

Ergänzend hierzu wird von der unteren Immissionsschutzbehörde am Landratsamt 
Bamberg auf folgendes hingewiesen: 

2.1 Schienenbonus 

Gemäß dem Beschluss des Deutschen Bundestags im Juli 2013 und der Änderung 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes ist der Schienenbonus in Höhe von 5 dB(A) ab 
dem 01.01.2015 nicht mehr anzuwenden. Auch für vor 2015 eröffnete Planfeststel-
lungsverfahren einschließlich öffentlicher Auslegung kann nach § 43 BImSchG von 
dem Abschlag von 5 dB(A) abgesehen werden. So wurde laut Bayerischen Landes-
amt für Umwelt bereits bei der Lärmprognose für die Rheintalstrecke in Südbaden auf 
die Anwendung des Schienenbonus verzichtet. Der Schienenbonus wurde 1990 im 
Hinblick auf die geringere Störwirkung des Schienenverkehrslärms gegenüber Stra-
ßenverkehrslärm eingeführt. Im Hinblick der prognostizierten Zunahme des Zugver-
kehrs, vor allem des Güterverkehrs in der Nachtzeit, ist eine geringe Störwirkung aus 
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hiesiger Sicht nicht mehr gegeben. Folglich muss aus immissionsschutzfachlicher 
Sicht das vorliegende Lärmschutzkonzept ohne Schienenbonus überarbeitet werden. 

2.2 Schutzbedürftige Gebiete 

Der südwestliche Ortsrand von Altendorf ist nicht als Mischgebiet, sondern gemäß 
dem Bebauungsplan Mühlwiesen" als (Allgemeines) Wohngebiet einzustufen und zu 
beurteilen. Des weiterem ist das Altenheim in Altendorf, Jurastraße 8, nicht als 
Mischgebiet, sondern entsprechend der höheren Schutzbedürftigkeit für Altenheime 
zu beurteilen. 

2.3 Erhöhung und Verlängerung der Lärmschutzwände/-wall 

Gemäß den schalltechnischen Untersuchungen werden mit den bisher geplanten ak-
tiven Schallschutzmaßnahmen (BüG und Lärmschutzwände/-wall) die Immissions-
grenzwerte der 16. BlmSchV tagsüber noch an ca. 90 Wohneinheiten (ca. 6 %) und 
nachts an insgesamt ca.1.950 Wohneinheiten (ca. 30 %), in Altendorf Ost nachts so-
gar an ca. 66 % der Schutzfälle überschritten. Aufgrund der somit an vielen Gebäu-
den vorhandenen und vor allem nachts teilweise erheblichen Überschreitungen der 
Immissionsgrenzwerte um bis zu ca. 20 dB(A), der u.a. auch zum Schutz des Au-
ßenwohnbereichs (Terrasse, Balkon) vorrangig durchzuführenden aktiven Schall-
schutzmaßnahmen (siehe landesplanerische Beurteilung) sind die bisher geplanten 
Lärmschutzwände unzureichend. Mit den bisher geplanten Lärmschutzwänden in der 
Gleismitte in einer Höhe von 4 m über SOK und außen in einer Höhe von 3 m bis 4 m 
ist das Lärmminderungspotential noch nicht voll ausgeschöpft. Folglich sollten die 
Mittelwände und die Außenwände in den Bereichen mit den höchsten und meisten 
Überschreitungen um mindestens 1 m bis 2 m erhöht werden, auch analog zu den 
2015 im PFA 23/24 in Hallstadt, Breitengüßbach und Zapfendorf planfestgestellten 
Mittelwänden in einer Höhe von bis zu 5,0 m über SOK und Außenwänden in einer 
Höhe von bis zu 6,0 m über SOK Dabei werden auch gewisse Mehrkosten für die ak-
tiven Schallschutzmaßnahmen gegenüber den passiven Schallschutzmaßnahmen als 
verhältnismäßig angesehen. 

Zur Vermeidung lästiger und auffälliger Pegeländerungen sowie zur Verminderung 
der Überschreitung der Immissionsgrenzwerte an der Wohnbebauung sind die ge-
planten Lärmschutzwände zudem wie folgt zu verlängern: 

Altendorf: im Süden Verlängerung der westlichen Lärmschutzwand um mindestens 
120 m bis zum abschirmend wirkenden Fabrikgebäude Hirschaid: im Süden Verlän-
gerung der östlichen Lärmschutzwand um mindestens ca. 150 m und im Norden Ver-
längerung der Lärmschutzwände (Mittelwand und beide Außenwände) um ca. 250 m 
bis zu den Brückenwiderlagern der Straßenüberführung  

2.4 Gleispflegebonus 

Es ist sicherzustellen und durch regelmäßige Messungen nachzuweisen, dass die 
Anforderungen/ Bestimmungen für den als aktive Schallschutzmaßnahme angesetz-
ten Gleispflegebonus von 3 dB(A) für das "Besonders überwachte Gleis" (BüG) dau-
erhaft eingehalten werden. Entsprechende Nachweise/Messberichte sind auf Verlan-
gen auch der Gemeinde und den Anwohnern vorzulegen. 

2.5 Baubedingte Auswirkungen 

Die AW Baulärm ist zu beachten. Die Bauarbeiten sind gemäß dem Stand der Tech-
nik so lärmarm, erschütterungsarm und staubreduziert wie möglich durchzuführen. 
Dies ist durch entsprechende Baustellenkontrollen sicherzustellen, insbesondere bei 
evtl. Beschwerden von Anwohnern, für die eine Anlaufstelle einzurichten ist. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 535 von 933 
 
 
 

3. Bodenschutz: 
Im Altlastenkataster nach Art. 3 BayBodSchG sind für die im Geltungsbereich des 
Planfeststellungverfahrens „Verkehrsprojekt Dt. Einheit" liegenden Flächen aktuell 
keine Altlastenverdachtsflächen eingetragen. 

Im Bereich des Geltungsbereichs des Planfeststellungsverfahrens ABS Nürnberg-
Ebensfeld Abschnitt: Altendorf - Hirschaid - Strullendorf (PFA 21) der Deutschen 
Bahn sind uns weder Altlastverdachtsflächen, noch Altablagerungen oder schädliche 
Bodenveränderungen bekannt. 

Von Seiten des Bodenschutzes besteht deshalb mit der eingereichten Planung Ein-
verständnis. 

4. Wasserrecht: 
4.1. Beurteilungsgrundlagen, wasserrechtlich gestattungspflichtige Maßnahmen all-
gemein: 

Im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Strecke werden verschiedene 
Maßnahmen durchgeführt, die grundsätzlich nach Wasserrecht gestattungspflichtig 
sind. Diese Maßnahmen werden im Band 6 der Unterlagen zur Planänderung nach § 
73 Abs. 8 VwVfG im Einzelnen beschrieben und der konkret erforderlichen wasser-
rechtlichen Gestattung zugeordnet. Zur Vermeidung von Wiederholung darf darauf 
Bezug genommen werden. 

Die dortigen Ausführungen bedürfen in folgenden Punkten der Korrektur: 

Bereits auf S. 27 der Anlage 14.1 wird ausgeführt, dass im nördlichen Bereich der 
Trinkwassergewinnungsanlage Hirschaider Büsche die Aufgabe von fünf Brunnen 
geplant sei und die daraus resultierende Rücknahme des Wasserschutzgebietes bzw. 
einzelner Zonen dem vorliegenden Planfeststellungsverfahren zu Grunde gelegt wur-
de. Auf Seite 1 der Anlage 14.2 wird die Aussage getroffen, dass das Wasserschutz-
gebiet zum Schutze der öffentlichen Trinkwasserversorgung der Stadt Bamberg zwi-
schen km 54,07 und km 54,287 gemäß dem Vorschlag der Stadtwerke Bamberg zu-
rückgenommen werde und diese Schutzgebietsrücknahme in den vorliegenden Plan-
feststellungsunterlagen berücksichtigt worden sei. Ganz offensichtlich wird in den 
Planunterlagen schon davon ausgegangen, dass der im Zuge des anhängigen Nor-
menkontrollverfahrens vom Bayer. Verwaltungsgerichtshof angeregte Vergleich unter 
den Parteien bereits gelungen ist. Nicht anders lassen sich auch die an anderer Stelle 
der Planunterlagen verwendeten zahlreichen Formulierungen und planlichen Darstel-
lungen verstehen, die von einer praktisch feststehenden Auflassung von fünf der 
Brunnen im Bereich der nördlichen Fassung der TGA Hirschaider Büsche ausgehen. 
Im Zuge einer verminderten Brunnenzahl würde sich dann auch die Möglichkeit der 
Verkleinerung des Schutzgebietes bzw. einzelner Schutzzonen ergeben, die eben-
falls gewissermaßen als Fakt dargestellt wird. An dieser Stelle soll zunächst aus-
drücklich festgestellt werden, dass der Vergleich unter den Parteien derzeit noch kein 
Stadium erreicht hat, welches solche Schlussfolgerungen in belastbarer Form zulie-
ße, auch wenn schon gewisse erfolgversprechende Fortschritte erzielt worden sind. 

Eine weitere Berichtigung ist ungeachtet dessen insoweit erforderlich, als auf Seite 
67, Tabelle 8 der Anlage 14.2 für Gewässerausbaumaßnahmen, nach § 67 Abs. 2 
WHG eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis beantragt wird; die zutreffende was-
serrechtliche Gestattungsform ist jedoch grundsätzlich die Planfeststellung gem. § 68 
Abs. 1 WHG mit eigenständigen materiellrechtlichen Gestattungsvoraussetzungen 
(vgl. v.a. §§ 67 f. und § 70 WHG). 
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Darüber hinaus werden auch noch verschiedene Gewässerausbaumaßnahmen im 
landschafspflegerischen Begleitplan dargestellt. Wir bitten für diese Maßnahmen, die 
nicht im direkten (örtlichen, räumlichen) Zusammenhang mit dem Bau der Ausbau-
strecke selbst stehen, jeweils den Baubeginn bzw. die Baufertigstellung dem Land-
ratsamt Bamberg gegenüber anzuzeigen, um Missverständnissen vorzubeugen und 
eine eindeutige Zuordnung zur ausführenden Stelle zu ermöglichen. 

In den Anzeigen sollte neben der Bezeichnung des Vorhabens auch der Bauart (Flur-
stück mit Gemarkung) bezeichnet werden. 

Schließlich wird auf Seite 70 der Anlage 14.2 unter anderem eine wasserrechtliche 
Genehmigung für Erdaufschlüsse gem. § 49 WHG i. V. m. Art. 30 BayWG beantragt. 
Eine gesonderte wasserrechtliche Genehmigung für solche Erdaufschlüsse gibt es in 
der Regel nicht; vielmehr werden mit den beschriebenen Eingriffen möglicherweise 
Eingriffe in das Grundwasser verbunden sein, die dann als solche eine Benutzung 
darstellen bzw. einer Benutzung gleichgestellt sind (vgl. § 9 WHG) und insoweit einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfen. 

Unabhängig davon sind neben der Planfeststellung nach § 18 ff. AEG andere behörd-
liche Entscheidungen, d. h. also auch gesonderte Gestattungen nach Wasserrecht, 
grundsätzlich nicht erforderlich (Konzentrationswirkung der Planfeststellung), wobei 
dann die materiellen Voraussetzungen dieser Gestattungen von der Planfeststel-
lungsbehörde im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zu prüfen und rechtlich zu 
würdigen sind. Auf die Besonderheit der Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse oder 
Bewilligungen für die Benutzung von Gewässern (§ 9 WHG) im Zusammenhang mit 
planfeststellungspflichtigen Vorhaben wird ausdrücklich hingewiesen (vgl. § 19 Abs. 1 
und 3 WHG). Die wasserrechtliche Entscheidung als solche ist dabei ausdrücklich zu 
treffen, die behördliche Entscheidungszuständigkeit geht auf die Planfeststellungsbe-
hörde über (eigenständige Tenorierung der Benutzungszulassung). Bei Planfeststel-
lungen durch Bundesbehörden ist das Benehmen mit der zuständigen Wasserbehör-
de, hier dem Landratsamt Bamberg, erforderlich. 

Vor diesem Hintergrund kommt den Stellungnahmen der Fachbehörden, insbesonde-
re des Wasserwirtschaftsamtes Kronach und des Fachbereiches Gesundheitswesen 
am Landratsamt Bamberg, entscheidende Bedeutung zu. Das Wasserwirtschaftsamt 
Kronach ist allgemeiner amtlicher Sachverständiger für die Beurteilung wasserrechtli-
cher Sachverhalte, der Fachbereich Gesundheitswesen weiterer amtlicher Sachver-
ständiger für die Beurteilung hygienischer Fragen. Den Stellungnahmen der wasser-
wirtschaftlichen Fachbehörde ist ein hoher Erkenntniswert beizumessen; gegenüber 
den Expertisen privater Fachinstituten kommt den Stellungnahmen der wasserwirt-
schaftlichen Fachbehörden im Rahmen von Abwägungsentscheidungen ein größeres 
Gewicht zu, weil die amtlichen Erkenntnisse auf jahrlanger Bearbeitung eines be-
stimmten Gebietes beruhen.  

Beurteilungen, ob die aufgezeigten Konzepte bzw. Vorsorge- und Schutzmaßnahmen 
unter wasserwirtschaftlichen bzw. hygienischen Gesichtspunkten akzeptabel sind o-
der den Anforderungen entsprechen bzw. die Formulierung etwaiger erforderlicher 
Nebenbestimmungen sind daher in erster Linie diesen Fachbehörden vorbehalten. 

Soweit es den Bereich der wasserrechtlichen Erlaubnisse betrifft, kann das Landrats-
amt Bamberg als Wasserrechtsbehörde das Benehmen nach § 19 Abs. 3 WHG unter 
der Maßgabe erteilen, dass die vom Wasserwirtschaftsamt Kronach als allgemeinen 
amtlichen Sachverständigen und ggfls. Vom Fachbereich Gesundheitswesen am 
Landratsamt Bamberg für erforderlich erachteten Auflagen und Bedingungen im Plan-
feststellungsbescheid Berücksichtigung finden. 
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4.2 Wasserschutzgebiete, Trinkwassergewinnungsanlagen für die öffentliche Was-
serversorgung 

Besonderer wasserrechtlicher Schwerpunkt sind dabei die im Zusammenhang mit der 
geplanten Baumaßnahme verbundenen Eingriffe in das mit Verordnung des Landrat-
samtes Bamberg vom 31. Oktober 2011 in der Fassung der Änderungsverordnung 
vom 20. April 2012 rechtsverbindlich festgesetzte Wasserschutzgebiet zur Sicherstel-
lung der öffentlichen Wasserversorgung der Stadt Bamberg (vgl. Anlage). Auch wenn 
die DB Netz AG, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Kautz, einen Normenkon-
trollantrag zu dieser Wasserschutzgebietsverordnung am Bayer. Verwaltungsge-
richtshof gestellt hatte, ist grundsätzlich die genannte Wasserschutzgebietsverord-
nung zur Beurteilung der vorgesehenen Maßnahmen heranzuziehen, solange keine 
rechtsverbindliche Änderungsverordnung erlassen bzw. die Nichtigkeit der Verord-
nung nicht unanfechtbar gerichtlich festgestellt wurde. Über die anhängigen Normen-
kontrollanträge ist bisher vom Bayer. Verwaltungsgerichtshof noch nicht entschieden 
worden. Der Bayer. Verwaltungsgerichtshof hatte am bisher letzten Tag der mündli-
chen Verhandlung im Normenkontrollverfahren am 25. März 2015 die Aussage ge-
troffen, dass der Ausgang des Verfahrens letztendlich völlig offen sei und den Partei-
en empfohlen, nach Möglichkeit einen Vergleich zu suchen. In der Folge haben dann 
die Parteien ihr grundsätzliches Interesse an einer Verständigung im Rahmen eines 
Vergleichs signalisiert. 

Soweit es die Bauausführung betrifft, hat zwischenzeitlich eine fachtechnische Ab-
stimmung zwischen der DB Netz AG und dem Wasserwirtschaftsamt Kronach statt-
gefunden, über die nach dem derzeitigen Kenntnisstand des Landratsamtes Bamberg 
im betroffenen PFA 21 in nahezu allen Fragen des Ausbaus der Bahnstrecke eine 
fachliche Übereinstimmung erzielt und protokolliert werden konnte. 

Auch für die Probleme im Zusammenhang mit dem Bahnübergang Stockweg, dem 
Bahnübergang Auweg und dem dringenden Wunsch der Gemeinde Strullendorf nach 
einer zweiten schwerlastfähigen Anbindung ihrer Gewerbegebiete westlich der Bahn-
linie (sog. "Südanbindung") konnte zwischenzeitlich eine grundsätzliche Lösung ge-
funden werden, die sich auch in den Unterlagen zur Planänderung nach § 73 Abs. 8 
VwVfG wiederfindet. Der Abschluss eines rechtsverbindlichen Vergleiches, der auch 
das anhängliche Normenkontrollverfahren beenden würde, ist bisher allerdings nicht 
gelungen. 

Auch wenn das Landratsamt Bamberg sich weiterhin intensiv um den Abschluss ei-
nes Vergleichs bemüht, muss doch festgestellt werden, dass zum Zeitpunkt der Beur-
teilung der Planänderung das Wasserschutzgebiet in der Form Beachtung finden 
muss, wie es mit Verordnung des Landratsamtes 

Bamberg vom 31. Oktober 2011 bzw. Änderungsverordnung vom 20. April 2012 fest-
gesetzt wurde. 

Diese Feststellung ist umso wichtiger, als (wie oben angesprochen) an mehreren 
Stellen in den Planänderungsunterlagen 2017 Aussagen bzw. Pläne enthalten sind, 
die (in unzutreffender Weise) offenbar schon von einer Umsetzung der bisher v. a. 
auf Arbeitsebene entwickelten Vorüberlegungen zu einem möglichen Vergleich im 
Normenkontrollverfahren ausgehen. Das Erreichen eines Vergleichs ist nur möglich, 
wenn sich alle Parteien in Form eines Gesamtpaketes" tatsächlich rechtsverbindlich 
einigen. Das Angebot der Stadtwerke Bamberg, evtl. fünf Brunnen der nördlichen 
Trinkwassergewinnungsanlage Hirschaider Büsche aufzugeben mit der daraus resul-
tierenden Möglichkeit, das Wasserschutzgebiet bzw. einzelne Schutzzonen zu ver-
kleinern, geschah nicht bedingungslos. Insoweit ist es verfrüht und unter rechtlichen 
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Gesichtspunkten nicht zulässig, bereits jetzt in Antragsunterlagen eine tatsächliche 
Auflassung von fünf Brunnen und damit einhergehend Rücknahmen von Wasser-
schutzgebietsgrenzen der aktuellen Planung als Fakt zugrunde zu legen. Das laufen-
de Planfeststellungsverfahren untermauert die Dringlichkeit des zeitnahen Abschlus-
ses eines Vergleichs, zu dem sich die DB Netz AG erst noch abschließend erklären 
müsste. 

Nur im Fall einer tatsächlichen, rechtsverbindlichen Einigung im Zuge der laufenden 
Vergleichsbemühungen im Rahmen des anhängigen Normenkontrollverfahrens kann 
für den PFA 21 eine Änderung der Wasserschutzgebietsverordnung bzw. eine Rück-
nahme/Abschwächung der Schutzgebietszonen in Aussicht gestellt werden. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen hinsichtlich etwaiger Grenzänderungen des 
Wasserschutzgebietes Bamberg weisen wir darauf hin, dass für den PFA 21 zwei Be-
reiche diskutiert worden und zu unterscheiden sind. Dazu folgende klarstellende er-
gänzende Erläuterungen: 

a) Anpassung W II an die Ausbaustrecke  

Im Erläuterungsbericht zur Planänderung wird ausgeführt, dass die neu hinzukom-
menden Gleise im Wesentlichen östlich, im Bereich Strullendorf westlich der Be-
standsstrecke angebaut werden. Dies führt u. a. dazu, dass ein Teil der Ausbaustre-
cke in der W II der TGA Hirschaider Büsche liegt. In den Unterlagen heißt es hierzu: 
"Im Bereich zwischen km 52,220 und km 53,795 greift der westliche Ausbau der ABS 
Nürnberg-Ebensfeld in die ausgewiesene Zone II der Fassungen Hirschaider Büsche 
ein, fachtechnisch handelt es sich nach Abstimmung mit den Wasserwirtschaftsbe-
hörden um die Zone III A, die nach Vorliegen der endgültigen Flurstückgrenzen auch 
als solche neu festgesetzt wird." Vergleichbares wird für die W II der Trinkwasserge-
winnungsanlage Stadtwald/Obere Fassung formuliert: "Weiterhin kommt zwischen km 
55,512 und km 56,165 (=PFA-Ende) der Bahnseitengraben sowie der Bahnseitenweg 
in der Zone W II der TGA Stadtwald zu liegen. Hier gilt gleichermaßen die v. g. Aus-
sage mit der fachtechnisch möglichen Anpassung als Zone W III A. Fachtechnisch er-
folgt somit im Rahmen der v. g. Baumaßnahme kein Eingriff in die Zone W II." 

Eine solche Bewertung bzw. Zusage (damals mit dem Schwerpunkt TGA Hirschaider 
Büsche) wurde seitens des Wasserwirtschaftsamtes Kronach der Bahn gegenüber 
schon im Rahmen einer gemeinsamen Besprechung am 3. April 2012 gegeben (also 
noch vor dem Normenkontrollantrag der DB Netz AG zur Wasserschutzgebietsver-
ordnung vom 23. Oktober 2012). Ziel ist die Vermeidung einer Situation, in der künftig 
zwei Gleise in der W Ill A (Bestand) und zwei Gleise (Anbau) in W II liegen würden. 
Das Wasserwirtschaftsamt Kronach hatte als amtlicher Sachverständiger ein solches 
Vorgehen unter fachlichen Gesichtspunkten für vertretbar erachtet, die Wasser-
rechtsbehörde am Landratsamt Bamberg hat sich dem angeschlossen. 

Im Rahmen der Vergleichsbemühungen im Normenkontrollverfahren sind im Juli 
2015 bestimmte Eckpunkte entwickelt und festgelegt worden, unter denen sich die 
Parteien einen Vergleich vorstellen könnten. Dabei wurde für die konkrete Thematik 
das Ziel formuliert, wonach eine moderate Anpassung der WSG dahingehend erfol-
gen soll, dass künftig die gesamte Ausbaustrecke einheitlich in die W Ill A einbezogen 
wird, und zwar ggf. bereits vor Abschluss des Planfeststellungsverfahrens Bahn, so-
fern geklärt werden kann, was dies für die Vollziehbarkeit der Verordnung bedeutet 
(insbesondere Realisierbarkeit in der Natur). Eine "vorgezogene Anpassung" konnte 
nicht realisiert werden (die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes muss grund-
sätzlich auf Basis aktueller vermessungsamtlicher Lagepläne durchgeführt werden; 
es gibt noch keine. Bestandspläne" mit angepassten Flurstücksgrenzen; eine vorge-
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zogene Grenzänderung einer bisher nicht genehmigten Ausbautrasse würde zu zahl-
reichen Durchscheidungen von Grundstücken und mangelnder Vollziehbarkeit der 
Verordnung führen). 

Insoweit ist also die gewünschte förmliche Änderung der W II in den konkret ange-
sprochenen Abschnitten erst nach Vorliegen der o. g. Voraussetzung möglich. Die 
Zusage der rechtlichen Umsetzung im Zuge einer Änderungsverordnung des Land-
ratsamtes Bamberg steht nach der erteilten fachlichen Zustimmung des Wasserwirt-
schaftsamtes Kronach (auch für den Bereich der TGA Stadtwald/Obere Fassung) 
nach wie vor. Auch die in den Unterlagen zur Planänderung in diesem Zusammen-
hang enthaltene Aussage, wonach im angesprochenen Bereich bereits jetzt fach-
technisch von einer Lage in W III A ausgegangen werden kann, wird bestätigt. Formal 
betrachtet bleibt es (derzeit noch) bei einer Lage in W II, wie es die Wasserschutzge-
bietsverordnung des Landratsamtes Bamberg vom 31. Oktober 2011 in der Fassung 
der Änderungsverordnung vom 20. April 2012 bestimmt. 

b) Anpassung WSG-Grenzen bei Auflassung von fünf Brunnen TGA Hirschaider Bü-
sche 

Diese Option wurde von den Stadtwerken Bamberg erst im Rahmen der laufenden 
Vergleichsverhandlungen eingebracht mit dem Ziel, dadurch möglicherweise den 
Kern zahlreicher Konflikte zu lösen bzw. den Weg für eine Verständigung zu eröffnen. 
Bei der Auflassung von fünf Brunnen im Norden der TGA Hirschaider Büsche könn-
ten versch. Schutzzonen zurückgenommen bzw. in eine "schwächere" Schutzzonen-
kategorie um gestuft" werden. Die Stadtwerke Bamberg bzw. deren Gutachterbüro 
haben in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Kronach dafür auf fachlicher 
Grundlage im Februar 2016 einen Lageplan erstellt (vgl. Anlage), der die dann mögli-
che neue Grenzziehung des Wasserschutzgebietes bzw. der einzelnen Schutzzonen 
abbildet (Schutzgebietsvorschlag). Sie betrifft nur das nähere Umfeld im Norden der 
TGA Hirschaider Büsche, wo evtl. die fünf Brunnen aufgelassen würden. 

Für das Vorhaben der DB Netz AG würde dies insbesondere bedeuten, dass dann 
ein Teil der Ausbaustrecke gar nicht mehr im Wasserschutzgebiet liegen würde. Eine 
Rücknahme des Wasserschutzgebietes bzw. einzelner Schutzzonen wäre auch ein 
positiver Aspekt hinsichtlich der Realisierung der „Südanbindunq" als Überführungs-
lösung. Nach der aktuell geltenden Wasserschutzgebietsverordnung liegt die "Süd-
anbindung" nicht nur teilweise, sondern nahezu vollständig im festgesetzten Wasser-
schutzgebiet, und zwar sowohl in der Weiteren Schutzzone W III A, als auch in der 
Engeren Schutzzone W II als sensiblen Nahbereich der Trinkwassergewinnungsanla-
ge. Dabei greift das Vorhaben nach den geltenden Schutzzonengrenzen deutlich 
mehr in die W II ein, als dies im Falle einer tatsächlichen Auflassung der 5 Brunnen 
im Norden der Trinkwassergewinnungsanlage "Hirschaider Büsche" durch die Stadt-
werke Bamberg der Fall wäre. 

Dieser Lageplan ist der DB Netz AG bekannt und wurde den Planungen offenkundig 
bereits jetzt zugrunde gelegt. Dies ist zum derzeitigen Stand nicht möglich; für die 
nähere Begründung darf zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen 
unter Ziffer 2. oben Bezug genommen werden. 

Eine Beurteilung anhand der geltenden Wasserschutzgebietsverordnung ergibt Fol-
gendes: 

Anders als in Anlage 14.2 der Planänderung nach § 73 Abs. 8 VwVfG auf Seite 2 
ausgeführt, ist die Errichtung oder die Erweiterung von Eisenbahnanlagen im gesam-
ten Wasserschutzgebiet, d. h. also in allen Schutzzonen, grundsätzlich verboten (vgl. 
§ 3 Abs. 2 Nr. 5.2 der Verordnung). Weitere Beschränkungen und Verbote, die in 
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Konflikt mit dem Vorhaben stehen bzw. stehen könnten, finden sich insbesondere in 
§ 3 Abs. 2 Nr. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.3, 4.2, 4.5, 4.7, 5.1, 5.3, 5.10, 5.11, 6.1 der Verord-
nung (für die Gesamtheit der geltenden Regelungen vgl. Anlage). 

Befreiungen von den Verboten, Beschränkungen in Handlungspflichten sind nur unter 
den Voraussetzungen des § 4 der Verordnung i. V. mit § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 
WHG unter den dort genannten Voraussetzungen möglich. Die materiellrechtlichen 
Voraussetzungen sind auch dann zu prüfen bzw. einzuhalten, wenn die erforderliche 
Befreiung im Rahmen eines übergeordneten Planfeststellungsverfahrens konzentriert 
wird. Demnach ist Voraussetzung, dass überwiegende Gründe des Wohls der Allge-
meinheit die Zulassung erfordern und eine strenge Alternativenprüfung ergeben hat, 
dass das Vorhaben nicht außerhalb des Wasserschutzgebietes in gleicher Weise 
umgesetzt werden kann. Schließlich ist von entscheidender Bedeutung, ob durch die 
Maßnahmen der Schutzzweck der Verordnung gefährdet wird. Dies ist von den im 
Aufgabenbereich betroffenen Fachbehörden, insbesondere vom Wasserwirtschafts-
amt Kronach als allgemeinen amtlichen Sachverständigen und vom Fachbereich Ge-
sundheitswesen, zu beurteilen. Für die Beurteilung der wasserrechtlichen Zulässig-
keit im Rahmen der Planfeststellung ist damit von ganz entscheidender Bedeutung, 
ob von dort die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit der aufgezeigten Vorsorge- und 
Schutzkonzepte bestätigt werden kann. Besondere Beachtung ist auf die Sicherstel-
lung der Wasserversorgung der Stadt Bamberg während und nach der Bauphase zu 
legen. Unverzichtbar ist bei einem Projekt dieser Größenordnung und den damit ver-
bundenen Eingriffen in wasserwirtschaftlich sensible Bereiche die Durchführung eines 
abgestimmten Beweissicherungsprogrammes vor, während und nach der Bauphase. 

Ungeachtet dessen sieht die vorgesehene Planung It. Anlage 02_14_1/Ziffer 6.1.5 
vor, zur Dammschüttung im Bereich der Trinkwassergewinnungsanlage Stadtwald 
oberhalb der GOK (und einer versiegelten Schutzschicht) Materialien mit einem LA-
GA-Zuordnungswert bis zu 1.1 einzubauen. 

Dies ist nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt Kronach abzulehnen. Bei 
der Wiederverfüllung von Erdaufschlüssen, Baugruben und Leitungsgräben sowie 
Geländeauffüllungen innerhalb des Wasserschutzgebietes ist ausschließlich nach-
weislich unbelasteter Boden ohne Fremdbestandteile (natürlich anstehendes bzw. 
umgelagertes Locker- und Festgestein, das bei Baumaßnahmen ausgehoben wird, 
unter Einhaltung der Zuordnungswerte Z0 der LAGA Boden) zu verwenden. Boden im 
Sinne der LAGA Boden, der in Bodenreinigungsanlagen gereinigt wurde bzw. der mi-
neralische Fremdbestandteile bis zu 10 % enthält, ist nicht zugelassen (vgl. § 3 Abs. 
2 Nr. 2.2 i. V. m. Anlage 4, Ziffer 6 der Wasserschutzgebietsverordnung). 

Der Einbau von Z 1.1-Materialien ist nach Aussage des amtlichen Sachverständigen 
mit dem Schutzzweck der Wasserschutzgebietsverordnung nicht zu vereinbaren; 
hierfür kann demnach auch keine Befreiung von den Verboten der Wasserschutzge-
bietsverordnung erteilt werden. Weitere bekannte Grundwassernutzungen wurden 
umfassend erhoben, die Datenabfrage erfolgte bereits im Jahr 2012. Die Beurteilung 
der Frage, ob bzw. inwiefern durch den Bau der Ausbaustrecke unter fachlichen Ge-
sichtspunkten Beeinträchtigungen weiterer nahegelegener Trinkwassergewinnungs-
anlagen (insbesondere die öffentlichen Trinkwassergewinnungsanlagen des Marktes 
Hirschaid, der Gemeinde Strullendorf sowie des Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Eggolsheimer Gruppe) zu besorgen sind, ist vom Wasserwirtschaftsamt 
Kronach vorzunehmen. 

Im Zusammenhang mit der zu erwartenden länger anhaltenden Bautätigkeit werden 
auch Straßensperrungen und damit verbundene Umleitungen notwendig. Dabei ist 
hohes Augenmerk darauf zu verwenden, dass insbesondere Gefahrguttransporte 
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bzw. Transporte mit wassergefährdenden Stoffen nicht in sensiblen Schutzzonen von 
Wasserschutzgebieten geführt werden und dadurch ein erhebliches zusätzliches Ri-
siko geschaffen wird. 

Für die besonderen Anforderungen zum Baubetrieb im Wasserschutzgebiet wird auf 
die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Kronach verwiesen. 

4.3 Sand- und Kiesgewinnungsanlagen 

Laut Band 1, Anlage 0, Unteranlage 01_Erläuterungsbericht Korrekturen2.pdf, Seite 
56, Ziffer 3.2.3, sind entlang der Ausbaustrecke zwischen km 46,087 und 47,387 so-
wie zwischen 49,386 und 50,086 östlich und westlich der Bahn Sand- und Kiesge-
winnungsanlagen entstanden. 

Im Landkreis Bamberg betrifft dies den inzwischen hinsichtlich des Rohstoffabbaus 
abgeschlossenen See (ca. bei Ausbau-km 47,0) sowie den hiervon oberhalb gelege-
nen See, der sich noch im Abbau befindet, und schließlich den See zwischen Alten-
dorf und Hirschaid (ca. bei Ausbau-km 49,5), dessen Abbau ebenfalls abgeschlossen 
ist. 

4.3.1 Laut Band 3, Anlage 11 (Umweltverträglichkeitsstudie), Unteranlage 04-11-
2plannr1.pdf, soll eine wassergefüllte "Sickergrube" bei Ausbau-km 46,95 verfüllt 
werden, die im Randbereich der ehemaligen Kiesgewinnungsanlage liegt. Diese "Si-
ckergrube" ist im Plan mit der Kennzeichnung "BG" - also Baggersee - versehen. Ei-
ne Verfüllung dieses Baggerseeteiles bedeutet die Beseitigung eines Gewässers und 
unterliegt daher den Vorgaben der Planfeststellung oder Plangenehmigung des § 68 
WHG. 

Die Verfüllung muss sich nach den Vorgaben des Eckpunktepapiers und des hierzu 
ergangenen Leitfadens "Anforderungen an die Verfüllung von Gruben, Brüchen sowie 
Tagebauen" richten. 

Diese Verfüllung des Baggerseeteiles ist auch als Maßnahme mit der Bezeichnung 
"M. 7.1" im Landschaftspflegerischen Begleitplan im Band 3, Anlage 12, Unteranlage 
18.12.4plannr1.pdf aufgeführt. Es sollen dort standortgerechte Gehölze gepflanzt 
werden. Ob eine Verfüllung auf ursprüngliche Geländehöhe erfolgen kann, bedarf der 
wasserwirtschaftlichen Beurteilung durch das Wasserwirtschaftsamt Kronach. 

4.3.2 Laut Anlage 12 (Landschaftspflegerischer Begleitplan) - Teil B - Seite 54 - Be-
zeichnung: M5 – war von km 49,5 bis 49,75 (Bereich See) vormals eine Flachwas-
serzone geplant. 

Diese Maßnahme entfällt. Es werden keine Verfüllungen durchgeführt, sodass sich 
hiermit eine Stellungnahme zu diesem Punkt erübrigt. 

4.3.3 Laut Band 6, Anlage 14, Unteranlage 04-14-2.pdf, Seite 60, Ziffer 9.1, sind Ge-
wässerverlegungen durch Uferanpassungen der Baggerseen im Bereich von Bau-km 
46,905 und 47,040 erforderlich, die ebenfalls einer wasserrechtlichen Gestattung be-
dürfen (s. Seite 67, Ziffer 10.1.8). Eine nähere Beurteilung bzw. weiterführende Stel-
lungnahme ist jedoch aufgrund der nur allgemein gehaltenen Aussagen nicht mög-
lich. 

Auch das Bauwerksverzeichnis zum Bauwerk 361 im Band 1, Anlage 0, und der da-
zugehörige Lageplan geben hierüber keinen Aufschluss, so dass aufgrund der allge-
mein getroffenen Aussagen hierzu keine Stellungnahme abgegeben werden kann. 
Insoweit stellt sich die Frage, ob die Unterlagen in diesem Punkt als vollständig be-
zeichnet werden können. 
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4.4 Gewässerkreuzungen/Überschwemmungsgebiete: 

Die betroffenen Gewässerkreuzungen sind in Band 6 Anlage 15.1 aufgeführt: 

• Gemeinde Altendorf: Deichselbach und Lindlesgaben,  

• Markt Hirschaid: Friesnitzgraben  

• Gemeinde Strullendorf: Grüner Graben/Möstenbach und Zeegenbach/Ziegenbach 

Nach Durchsicht der Pläne Band 2 Anlage 5 sind zwei Ersatzneubauten geplant 
(Altendorf, Lindlesgraben Bahn-km 49,558 und Strullendorf, Zeegenbach Bahn-km 
54,923). Alle Gewässer sind Gewässer 3. Ordnung ohne wasserrechtliche Genehmi-
gungspflicht nach § 36 WHG sowie Art. 20 BayWG. Notwendige Ersatzbauten sind 
somit genehmigungsfrei möglich. 

Festgesetzte oder vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 78 
Abs. 2, 3 WHG sind nicht betroffen. Inwieweit durch die Baumaßnahme evtl. in die 
faktischen Überschwemmungsgebiete der o. g. Gewässer 3. Ordnung eingegriffen 
wird und dabei natürliche Rückhalteflächen zerstört werden (vgl. § 77 WHG), kann 
von der Wasserrechtsbehörde mangels hier vorhandener Daten nicht beurteilt wer-
den. Ggfls. kann dies vom Wasserwirtschaftsamt Kronach im Rahmen der dortigen 
Stellungnahme geleistet werden, auch hinsichtlich der Frage eines etwaigen erforder-
lichen Ausgleichs für die Zerstörung solcher Rückhalteflächen. 

5. Gesundheitswesen: 

5.1. Wasserrechtlich gestattungsfähige Maßnahmen 

Hinsichtlich der Beurteilung, der allgemein wasserrechtlich gestattungspflichtigen 
Maßnahmen insbesondere bezüglich der Wasserschutzgebiete, der Trinkwasserge-
winnungsanlagen für die öffentliche Wasserversorgung und der Auslegung der gel-
tenden Wasserschutzgebietsverordnung, schließt sich der Fachbereich Gesund-
heitswesen den sehr ausführlich begründeten Darlegungen des Fachbereichs Was-
serrecht inhaltlich voll an. 

Konsens besteht auch darüber, dass die Anpassung der W II an die Ausbaustrecke 
und die Anpassung der WSG Grenzen bei einer Auflassung von fünf Brunnen der 
TGA Hirschaider Büsche einen rechtsverbindlich abgeschlossenen Vergleich und die 
Beendigung des laufenden Normenkontrollverfahrens voraussetzt. 

5.2 Hvdrogeologie und wasserwirtschaftliche Verhältnisse 

Alle hydrogeologischen und wasserwirtschaftlichen Verhältnisse sind u.a. durch das 
Wasserwirtschaftsamt Kronach bereits eingehend untersucht worden. Der FB23 
stimmt auch hier mit der Beurteilung - auch der baugrundtechnischen Beurteilung- 
durch das Wasserwirtschaftsamt überein. 

5.3. Auswirkung der Baumaßnahmen 

Unverzichtbar ist dabei die exakte Einhaltung des vom Wasserwirtschaftsamt gefor-
derten Beweissicherungsprogramms vor, während und nach der Bauphase. 

Das Vorhaben der ABS darf auch gem. der landesplanerischen Beurteilung während 
des Baues und Betriebes zu keinem Zeitpunkt die Trinkwasserversorgung der Stadt 
Bamberg gefährden. Deshalb wurde bereits zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung 
der Trinkwasserversorgung ein entsprechendes Baukonzept mit Vorsorge und 
Schutzmaßnahme konzipiert. 
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Die Auswirkungen der Baumaßnahmen und Bahnanlagen auf das Grundwasser und 
die Gewässer und deren Nutzungen, insbesondere im Trinkwasserschutzgebiet 
Eggolsheimer Gruppe, der TGA Hirschaid, TGA Strullendorf, TGA Hirschaider Bü-
sche und Stadtwald, sind in der Anlage 14.1 der Planänderung nach § 73 Abs. 8 
VwVfG hinreichend genau präzisiert, wie auch die Sicherstellung der Wasserversor-
gung der Stadt Bamberg. 

Insbesondere ist dabei festgelegt, dass nur eine der drei betroffenen Fassungen 
durch linienhafte Tiefbaumaßnahmen betroffen sein darf, da mit der Ersatzwasserka-
pazität der FWO von 600000 m3 pro Jahr in Abhängigkeit von dem Verbrauch nur der 
potenzielle Ausfall einer Fassung kompensiert werden kann. 

5.4 Sicherheitstechnische Maßnahmen 

Sicherheitstechnische Maßnahmen während der notwendigen Baumaßnahmen sind 
ebenfalls bereits in der Anlage 14.1 präzisiert. 

Auf Seite 46 wird darauf hingewiesen, dass für einen Havariefall permanent eine 
fachbautechnische Bauüberwachung, Aushubgeräte, Ölbindemittel und ein Bohrgerät 
mit Mannschaft vor Ort bereitstehen, um in einem potenziellen Havariefall ohne zeitli-
che Verzögerung Sofortmaßnahmen ergreifen zu können. Dazu wird vor Beginn der 
Baumaßnahme ein Notfallplan aufgestellt und den Stadtwerken Bamberg vorgelegt. 

Dieser Notfallplan ist jedoch nicht nur den Stadtwerken, sondern auch den Fachbe-
hörden (u.a. Wasserwirtschaftsamt Kronach, Fachbereich Gesundheitswesen LRA 
Bamberg) bekannt zu geben, damit diese unmittelbar ohne Zeitverzögerung Notfall-
maßnahmen anordnen bzw. koordinieren können. 

Wie auf Seite 48 der Anlage festgelegt, soll dieser Alarm- und Meldeplan bereits vor 
Beginn der Baumaßnahmen aufgestellt und verteilt werden, in dem alle meldepflichti-
gen Vorgänge, die der örtlichen Bauüberwachung zu melden sind, aufgeführt werden. 
Zur Beschleunigung von Reaktions- und Abstimmungszeiten enthält der Alarm- und 
Meldeplan Angaben zu den Institutionen und Fachbehörden, die bei ggf. notwendigen 
Sofortmaßnahmen einzubeziehen bzw. zu informieren sind. 

5.5. Beweissicherung 

In Kapitel 8 der Anlage wird die hydrologische und hydrochemische Beweissicherung 
präzisiert. Dazu sind bestehende bzw. neu zu errichtende Grundwassermessstellen 
festgesetzt worden (Seite 51 d. Anlage). 

Phase1 (Beweissicherung vor der ABS Baumaßnahme)  

Zur Beweissicherung vor der ABS-Baumaßnahme (Ist Zustand) werden die Messzyk-
len quantitativ und qualitativ festgelegt: 

Sowohl die qualitative Beweissicherung mit einem in der Tabelle 8.2 aufgeführte Pa-
rameterumfang von 53 Einzelparametern (bis einschließlich 51 Glyphosat, 52 AMP 
und 53 Bromazil), als auch die quantitative Beweissicherung mit vier Untersuchungen 
/ Jahr erscheinen aus hygienischer Sicht ausreichend. 

Phase 2 (Beweissicherung während der ABS Baumaßnahme) 

Hier ist die Liste der zu untersuchenden Parameter laut Tabelle 8.3 auf 19 reduziert. 

Die Quantität ist jedoch hier auf monatliche Untersuchungen verkürzt. Beides ist aus 
hygienischer Sicht ausreichend. 

Phase 3 (Beweissicherung nach Abschluss der ABS-Baumaßnahme) 
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Hier richtet sich der Umfang der Beweissicherung jeweils nach den Ergebnissen der 
Phase 2 und muss im Einzelnen mit den Fachbehörden (wie bereits auf Seite 55 der 
Anlage festgelegt) abgestimmt werden. 

Mindestens vierteljährliche Wasserproben sind hier vorzusehen. Bei Auffälligkeiten 
sind diese Zeitintervalle nach Vorgabe der Fachbehörden zu verkürzen. 

Zur genauen Abstimmung und Festlegung der qualitativen und quantitativen Maß-
nahmen der Beweissicherung sind die Bauzeitenpläne mit den Phasen der Bauab-
schnitte der jeweiligen Fachbehörde rechtzeitig vorzulegen. 

5.6. Maßnahmen bei Havarie 

Im Falle eines Störfalles (Kriterien und Definition s. Anhang 4 der 12. Verordnung zur 
Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes, Störfallverordnung -12. 
BlmSchV) z.B. Gefahrstofffreisetzung mit Gesundheitsgefährdung, Unterbrechung 
der Trinkwasserversorgung etc. ist der zuständigen Behörde sofort Mitteilung zu ma-
chen, damit diese die erforderlichen Informationen gewinnt und geeignete Maßnah-
men ergreifen kann. 

Wie oben erwähnt, sind deswegen Alarm- und Gefahrenabwehrpläne zu erstellen, die 
im Anhang 4 der Störfallverordnung (12. BlmSchV) aufgeführte Informationen enthal-
ten müssen. Insbesondere wird auf die Gefahrenkategorien gem. Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008, namentlich genannte gefährliche Stoffe hingewiesen. 

Bei Austritt dieser Stoffe (gesundheitsgefährliche akut toxische Stoffe, explosive Stof-
fe, entzündliche Gase, oxidierende Gase, umweltgefährdende Stoffe, insbesondere 
gewässergefährdende Stoffe) ist dies ohne Zeitverzug den entsprechenden Fachbe-
hörden mitzuteilen. 

Im Falle einer Havarie oder aufgrund einer Gefährdungsanalyse ist neben dann zu-
sätzlich angeordneten speziellen Untersuchungen auch der Parameterumfang, der in 
den Tabellen 8.2, 8.3 und 8.4 der Anlage 14.1 festgelegt ist, auf weitere notwendige 
Untersuchungsparameter auszudehnen, die von den Fachbehörden bestimmt wer-
den. 

6. Kreiseigener Tiefbau: 
6.1 EÜ Maximilianstraße bei Bahn-km 51,030, Hirschaid Kreisstraße BA 27, Nr. 68 
BWV 

Die bestehende EÜ Maximilianstraße wird nach Osten für die zwei neuen Strecken-
gleise erweitert. Die Kreisstraße soll während der Bauarbeiten an diesem Bauwerk 
(Erweiterung EÜ) für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitung ist 
über die St 2244, den Griesweg und die Industriestraße geplant. 

Die Kreisstraße BA 27 ist in diesem Streckenabschnitt nach der aktuellen Verkehrs-
zählung 2015 mit einem DTV von 9.691 Fzg und einem SV von 296 Fzg überdurch-
schnittlich hoch belastet. Am Wochentag liegt der Verkehr bei 10.711 Fzg mit 65 
Bussen und 394 Radfahrern. 

Der geplanten Vollsperrung der Kreisstraße BA 27 kann auf keinem Fall zugestimmt 
werden. Die vorgesehene Umleitungsstrecke ist für dieses hohe Verkehrsaufkommen 
nicht geeignet. 

Der öffentliche Verkehr ist im Zuge der Kreisstraße BA 27 in der Maximilianstraße für 
die komplette Bauzeit aufrecht zu erhalten, zumindest für den Pkw- und Omnibusver-
kehr. 
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In unmittelbarer Nähe zur Baumaßnahme liegt die Realschule. Ein reibungsloser 
Schulbusverkehr muss gewährleisten werden. 

Sollte der Schwerverkehr umgeleitet werden müssen, so ist für die Umleitungsstrecke 
ein Verkehrsgutachten zu erstellen, welches die Leistungsfähigkeit der vorgesehenen 
Straßen und der Knotenpunkte darstellt. Eventuelle Maßnahmen wie z. B. Verstär-
kung und Verbreiterung der Fahrbahn oder verkehrsregelnde Maßnahmen wie provi-
sorische Ampelanlagen sind zu prüfen. Auch sollten Auswirkungen auf das benach-
barte Straßennetz mitberücksichtigt und dargestellt werden. 

Beim Erweitern der EÜ sind Abbruch- und Gründungsarbeiten vorgesehen, welche in 
unmittelbarer Nähe zum Bauwerk der Straßenunterführung liegen bzw. dort eingrei-
fen. 

Hier ist auf erschütterungsarmes Arbeiten zu achten. Die vorhandene angrenzende 
Unterführung der Kreisstraße ist als wasserdichtes Bauwerk (Grundwasserwanne) 
ausgeführt. Es ist mit äußerster Sorgfalt im Bereich der Grundwasserwanne zu arbei-
ten, sodass hier keine Beschädigungen am bestehenden Bauwerk entstehen. Im ak-
tuellen Zustand ist das vorhandene Bauwerk wasserdicht und mangelfrei. 

Eine geeignete Beweissicherung ist vor Beginn und während der Bauarbeiten durch-
zuführen. Der Fachbereich Kreiseigener Tiefbau ist hier zu beteiligen. 

6.2 Pumpwerk und Grundwasserwanne bei Bahn-km 51,030, Hirschaid Kreisstraße 
BA 27, Nr. 190 BWV 

Die Ausführungsplanungen zum Ersatzneubau des Pumpwerkes und zu den Anpas-
sungsarbeiten sind mit dem Fachbereich Kreiseigener Tiefbau abzustimmen. Der ak-
tuelle Stand der Technik ist hierbei zu berücksichtigen. 

Im BWV Nr. 261 ist unter Anpassen des Hausanschlusses und Sichern der Stromlei-
tung die E.ON als zuständige Eigentümer und Erhaltungspflichtiger genannt. Dies ist 
falsch, der Eigentümer und Erhaltungspflichtige ist der Landkreis Bamberg. 

6.3 Kreisstraßenbenutzung als Bau- und Transportstraßen 

Die Kreisstraßen BA 25, BA 27 und BA 46 sollen als Transportwege im Zuge der 
Baustellenerschließung genutzt werden. 

In den betroffenen Streckenabschnitten sind vor Beginn der Baumaßnahme in Ab-
stimmung mit dem Straßenbaulastträger geeignete Beweissicherungsverfahren für 
die Straße und für die angrenzende Bebauung durchzuführen. 

Eventuell neu benötigte Zufahrten zur Kreisstraße sind mit Sondernutzungen beim 
Straßenbaulastträger zu beantragen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind diese Zu-
fahrten zurückzubauen und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind Staubentwicklungen und Verunreinigungen 
durch die Baustellenfahrzeuge zu unterbinden. 

6.4 Radwegenetz/Fernradwegenetz 

Das Radwegenetz entlang der Ausbaustrecke und der Umleitungsstrecken darf nicht 
beeinträchtigt werden. 

Eventuell erforderliche Umleitungen im Radwegenetz sind mit dem zuständigen Bau-
lastträger abzustimmen, auszuschildern und zu unterhalten. 

Die Befahrbarkeit und Verkehrssicherheit hinsichtlich des Radverkehrs muss gewähr-
leistet sein. 
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7. Verkehrswesen: 
7.1 Auf die Stellungnahme des Staatlichen Bauamts - Bereich Straßenbau - vom 
26.09.2017 zu diesem Verfahren wird Bezug genommen. Die dortigen Ausführungen 
sind bei der Durchführung von Maßnahmen an den Bundes- und Staatsstraßen zu 
beachten. Die St 2260 neu ist entsprechend der RAL 2012 auszubauen. 

Aus hiesiger Sicht ist ergänzend noch folgendes anzumerken: 

7.2 Ein Problem wird in der von der Bahn vorgesehenen Einmündung der St 2260 
neu in die St 2244 gesehen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird es aus stra-
ßenverkehrsrechtlicher Sicht für erforderlich erachtet, an diesem Knotenpunkt anstel-
le der vorgesehenen Einmündung mit einer linksabbiegespur einen Kreisverkehrs-
platz vorzusehen. Auf das entsprechende Schreiben des Landrats vom 16.08.2017 
an Herrn Bundesminister Dobrindt wird Bezug genommen. 

7.3 Die vorgesehenen neuen Bahnüber- und -unterführungen sollten den von den 
betroffenen Gemeinden geltend gemachten Belangen entsprechen und über eine 
ausreichende Breite verfügen. So wird die Forderung des Staatlichen Bauamtes 
Bamberg auf Ergänzung der Straßenüberführung B 505 um einen Fahrstreifen auf 
der nordwestlichen Seite ausdrücklich befürwortet (Fortschreibung des Konzepts für 
den 3-streifigen Ausbau dieser Bundesstraße zwischen Pettstadt und Bamberg). 

7.4 Ebenfalls beigepflichtet wird der Forderung eines Ausbaus der Brücknerstraße 
in Altendorf, die aufgrund ihrer bisherigen Fahrbahnbreite nicht dafür geeignet ist, den 
prognostizierten Staatsstraßenverkehr mit 5600 Kfz und 300 Schwerverkehrsfahr-
zeugen /24h aufzunehmen. Der Ausbau der Brücknerstraße ist zwingende Voraus-
setzung im Zusammenhang mit der Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs 
Jurastraße. Nach hiesiger Meinung erfordern die künftigen Verkehrsbeziehungen, 
dass der Straßenzug Brücknerstraße - Jurastraße - Buttenheim als abknickende Vor-
fahrtsstraße ausgebildet wird. 

7.5 Der genaue Standort und die Ausgestaltung (z. B. Kassler Sonderbord) der in 
der Brücknerstraße neu vorgesehenen Schulbushaltestellen ist frühzeitig mit der 
Straßenverkehrsbehörde, dem Staatlichen Bauamt Bamberg und der Gemeinde 
Altendorf abzustimmen. 

7.6 Der (Pkw-taugliche) Neubau der Unterführung Jurastraße in Altendorf sollte von 
den Maßen her so ausgelegt werden, dass die Unterführung auch für die Belange 
des Rettungsdienstes ausreichend ist und entsprechend genutzt werden kann. 

7.7 Bei der Erneuerung der Straßenüberführung St 2244 wird es aus hiesiger Sicht 
für erforderlich erachtet, dass die geplante Verbesserung der Sicherheit der Radfah-
rer durch einen straßenbegleitenden Geh- und Radweges zwischen Hirschaid und 
Strullendorf mitberücksichtigt wird, d. h. beim Brückenprojekt ist ein 2,5 m breiter Sei-
tenstreifen mit vorzusehen. Hinsichtlich der hierfür vorgesehenen Umleitung über die 
bestehende Ostumgehung wird darauf hingewiesen, dass diese mit Verkehrszeichen 
269 ausgeschildert ist, d. h. ein Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender La-
dung besteht. 

7.8 Die Nürnberger Straße weist gemäß SVZ 2015 einen DTV von 7.716 Fz/24h 
(davon 489 SV) und eine Di-Do Verkehrsbelastung von 9.700 Fz/24 auf. Die Maximi-
lianstraße weist einen DTV von 9.691 Fz/24h (davon 296 SV) und eine Di-Do Ver-
kehrsbelastung von 11.247 Fz/24h auf. 
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Bei einer Sperrung der Maximilianstraße muss dieser Verkehr über die St 2244 ab-
gewickelt werden, d. h. es ergibt sich rechnerisch eine Gesamtbelastung von 17.407 
Fz/24h bzw. 20.947 Fz/24h für die Nürnberger Straße. 

Die im Zusammenhang mit der Erneuerung der Eisenbahnüberführung geplante Voll-
sperrung der Maximilianstraße wird aufgrund dieses Verkehrsaufkommens, das dann 
auch in beiden Richtungen über die Industriestraße und den Griesweg geleitet wer-
den müsste, äußerst kritisch gesehen. Auch der Schulbusverkehr zur Realschule 
würde durch diese Regelung massiv beeinträchtigt. Es wäre daher noch näher zu 
prüfen, ob nicht während der Baumaßnahme neben dem vorgesehenen Durchgang 
für den Fußgängerverkehr auch eine Durchfahrmöglichkeit für Pkw und Omnibusse 
(ggf. im Einbahnstraßenverkehr) machbar wäre. 

7.9 Bei den neu zu erstellenden Fußwegüber-/unterführungen sowie den Bahn-
steigzu-/abgängen ist auf eine barrierefreie Ausführung zu achten. Die diesbezügli-
chen Forderungen der jeweiligen Kommunen (z. B. von Strullendorf die östliche 
Bahnseite betreffend) werden ausdrücklich unterstützt. Es entspricht den Zielen der 
Verkehrssicherheit, wenn sichergestellt wird, dass die Über- /Unterführungen und die 
Bahnsteige auch mit einem Rollstuhl, Rollator oder einem Kinderwagen passierbar 
sind. Um zu hohe (über 6 %) Steigungen zu verhindern, sind ggf. Zwischenpodeste 
vorzusehen. 

7.10 Wegen des bestehenden Parkdrucks ist ein ersatzloser Wegfall von bisher be-
stehenden Parkmöglichkeiten zu vermeiden. Die wegen der Baumaßnahmen der 
Bahn entfallenden Parkplätze sind daher an anderer Stelle vorzusehen. 

7.11 Die Bahn hat ein Fachbüro mit der Erstellung eines Verkehrskonzepts I-
gutachtens zu beauftragen. 

Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der erforderlichen 
Umleitungsstrecken. 

Die für die verkehrsrechtlichen Anordnungen notwendigen Beschilderungspläne sind 
ebenfalls von einem Fachbüro fertigen zu lassen. Im Übrigen wird erwartet, dass die 
vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen bereits im Vorgriff mit den davon betroffenen 
Behörden besprochen werden bzw. die Pläne so frühzeitig vorgelegt werden, dass 
die erforderlichen Abstimmungen mit den zu beteiligenden Behörden ohne Zeitdruck 
vorgenommen werden können. 

7.12 Bei den erforderlichen Arbeiten im Straßenraum (insbesondere bei Vollsperrun-
gen) sind die Belange des Brandschutzes, des Rettungsdienstes, der Müllabfuhr und 
des Radverkehrs ausreichend zu berücksichtigen. 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist Sorge dafür zu tragen, dass Verunreinigun-
gen der Straßen durch Baustellenfahrzeuge unverzüglich beseitigt werden. 

 
Entscheidung 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 1.1 

Die von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Bamberg angesprochene 

Maßnahme M 2.4 auf dem Flurstück 350 der Gemarkung Hirschaid wurde bereits, 

nachweislich mit Abnahmeprotokoll vom 15.04.2019 von der Unteren Naturschutzbe-

hörde am Landratsamt Bamberg bestätigt, ordnungsgemäß hergestellt. Es wird auf 

die entsprechende Nebenbestimmung verwiesen. 

Die Umsetzung der Maßnahme M 1.3 auf dem Flurstück 349 der Gemarkung Hirsch-

aid ist von den Vorhabenträgen analog zur Vorgehensweise der o.g. Maßnahme in 

Abstimmung mit der der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Bamberg 

durchzuführen. Hierfür ist ebenso ein landschaftspflegerischer Ausführungsplan zu 

erstellen. Die Vorhabenträger haben hierzu die entsprechende Nebenbestimmung zu 

beachten. 

Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde haben die Vorhabenträger mit Schreiben 

vom 21.01.2021 erläutert, dass die geplante Maßnahme M 1.3 entsprechend den 

Ausführungen der landschaftspflegerischen Begleitplanung nach Abschluss der 

Baumaßnahmen am Streckengleis umgesetzt wird. 

 

Zu 1.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Maßnahme 

M 2.5 auf dem Flurstück 1813 der Gemarkung Strullendorf wurde bereits, nachweis-

lich mit Abnahmeprotokoll vom 15.04.2019 von der Unteren Naturschutzbehörde am 

Landratsamt Bamberg bestätigt, ordnungsgemäß hergestellt.  

 

Zu 1.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Das Eisenbahn-

Bundesamt merkt vorab an, dass das genannte Flurstück die Flurnummer 366 der 

Gemarkung Hirschaid hat. 

Die Vorhabenträger haben in ihrer Rückäußerung bestätigt, die Planung entspre-

chend der Forderung der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Bamberg in 

der Landschaftspflegerischen Ausführungsplanung entsprechend anzupassen. 
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Da die Anpassung in der landschaftspflegerischen Begleitplanung rein redaktioneller 

Natur wäre und keine Auswirkungen auf die Konfliktbewertung hätte, ist eine Tektur 

der landschaftspflegerischen Begleitplanung an dieser Stelle nicht notwendig. 

 

Zu 1.4 

Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Umsetzung und Beachtung artenschutz-

rechtlicher Belange im Zuge der Baumaßnahme, hier die Verfüllung der Sickergrube, 

wird den Vorhabenträgern aufgetragen, rechtzeitig vor Baubeginn die Sickergrube 

des Flurstücks 1042 der Gemarkung Altendorf auf streng geschützte Amphibienarten 

zu untersuchen. Auf die entsprechende Nebenbestimmung wird verwiesen. 

Sollten streng geschützte Amphibienarten nachgewiesen werden, sind die notwendi-

gen artenschutzrechtlichen Vorkehrungen zu treffen. 

Die Begutachtung ist von der umweltfachlichen Bauüberwachung nachweislich zu 

dokumentieren. Sollten weitere artenschutzfachliche Maßnahmen aufgrund der Er-

gebnisse notwendig werden, sichert die umweltfachlichen Bauüberwachung die ord-

nungsgemäße Umsetzung dieser Maßnahmen. Auf die entsprechende Nebenbe-

stimmung wird verwiesen. 

Es wird angemerkt, dass die Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 

nachvollziehbar dargestellt haben, dass die vorhandene Sickergrube zur Realisierung 

des geplanten Vorhabens aus bautechnischen Gründen verfüllt werden müsse. Mit 

Verweis auf die faunistischen Untersuchungsergebnisse bestätigen die Vorhabenträ-

ger, dass die Sickergrube aufgrund der fehlenden Lebensraumausstattung keine ar-

tenschutzrechtliche Bedeutung hat und durch die geplanten Maßnahmen keine arten-

schutzrechtlichen Verbote i. S. d. Naturschutzgesetzes erfüllt werden. 

 

Zu 1.5 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Bzgl. der Maß-

nahmen im Steinbruch Ludwag wird auf die Entscheidung zur Stellungnahme der Hö-

heren Naturschutzbehörde verwiesen. 
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Zu 1.6.1 

Der Forderung wird entsprochen. Die Vorhabenträger haben die entsprechende Ne-

benbestimmung zu beachten. 

 

Zu 1.6.2 

Der Forderung wird entsprochen. Die Vorhabenträger haben in ihrer Rückäußerung 

vom 19.02.2018 zugesagt, die Forderung bzgl. des zu ergänzenden Bauschutzzauns 

entlang der Baustraße auf dem Flurstück Nr. 977 der Gemarkung Hirschaid umzuset-

zen und die planfestgestellten Unterlagen dahingehend angepasst (siehe insbes. 

Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan – Anlage 12.4 Plan Nr. 3b). 

 

Zu 1.6.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger haben in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 erläutert, dass die Planung der 

Baustelleneinrichtung und Transportwege die genannte Obstbaumreihe auf den Flur-

stücken Nrn. 349 und 350 der Gemarkung Hirschaid nicht beeinträchtigen wird. Die 

Planfeststellungsbehörde folgt dieser Erläuterung aufgrund der Planung in Anlage 16 

Plan Nr. 3b (Baustelleneinrichtung und Erschließung). 

 

Zu 1. 6.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger haben in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 der Forderung der Unteren Na-

turschutzbehörde am Landratsamt Bamberg zugestimmt. 

Die umweltfachliche Bauüberwachung sichert die fach- und sachgerechte Umsetzung 

dieser Maßnahme. 

 

Zu 1.7 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sind der Forderung gefolgt und haben den Streuobstbestand des Flurstücks 

Nr. 1725 der Gemarkung Hirschaid in der 2. Planänderung gemäß § 73 Abs. 8 
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VwVfG aus der Baustelleneinrichtung herausgenommen (siehe hierzu Anlage 16 Plan 

Nr. 3b – Baustellenerschließung und Transportwege). 

Im Rahmen der Bauausführung wird der genannte Streuobstbestand durch einen um-

fassenden Bauschutzzaun (Maßnahme S0.1) geschützt (siehe hierzu Anlage 12.4 

Plan Nr. 4a – Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan). 

 

Zu 1.8 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger haben mit Tektur der Planunterlagen die Forderung nach Kleintierdurchlässen 

in Lärmschutzwänden in regelmäßigen Abständen in die Planung mitaufgenommen 

(siehe hierzu Anlage 12.1a – Landschaftspflegerischer Erläuterungsbericht). Die 

Festsetzung der Abstände ist mit der Höheren Naturschutzbehörde in Anlehnung an 

die aktuell gängige Praxis im Rahmen der Ausführungsplanung zu treffen (siehe hier-

zu auch Entscheidung zur Stellungnahme der Höheren Naturschutzbehörde). 

 

Zu 1.9 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die Vorhabenträger haben in ihren Rückäuße-

rungen vom 18.09.2020 und 26.02.2021 nachvollziehbar erläutert, dass es sich bei 

den Überführungen der Bäche „Deichselbach“, „Lindlesgraben“, „Friesnitzgraben“, 

„Möstenbach“ und „Zeegenbach“ um Erweiterungen bzw. Ersatzneubauten bereits 

bestehender Überführungen im Zuge des viergleisigen Ausbaus handle. Auch bei den 

weiteren Durchlässen werden bereits bestehende Bauwerke aufgrund des viergleisi-

gen Ausbau verlängert oder durch neue Bauwerke ersetzt (siehe hierzu Anlage 0.2a 

– Bauwerksverzeichnis). 

Die Anlage neuer Durchlässe oder Eisenbahnbrücken ohne Bezug zu Bestandsbau-

werken sei im gegenständlichen Planfeststellungsabschnitt nicht Gegenstand der 

Planung. 

Die Vorhabenträger weisen in ihren Rückäußerungen nachvollziehbar darauf hin, 

dass die Einbauten von einseitigen trockenen Bermen in den bestehenden Brücken-

bauwerken und Durchlässen Auswirkungen auf die Abflussverhältnisse bzw. Leis-

tungsfähigkeit der Gewässer nach sich ziehen würden und so, insbesondere im 

Hochwasserfall, ein hydrogeologischer Konflikt für die Funktion der Durchlässe und 
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auch für die Ober- und Unterlieger der Brückenbauwerke und Durchlässe geschaffen 

würde. 

An dieser Stelle sei auch auf die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Kro-

nach vom 21.09.2017 hingewiesen. 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht kann der Forderung nach einseitigen trockenen 

Bermen demzufolge nicht entsprochen werden. 

Aus natur- und artenschutzfachlicher Sicht geht die Planfeststellungsbehörde auf 

Grundlage der Bewertungen in den umweltbezogenen Unterlagen sowie der Tatsa-

che, dass es sich bei allen gewässerbezogenen Überführungen und Durchlässen um 

bereits bestehende Bauwerke handelt, nicht von einer Verschlechterung der Aus-

tauschbeziehungen bahnlinks und bahnrechts durch den viergleisigen Ausbau aus. 

Die in ihrem Bestand vorhandenen ökologischen Wechselbeziehungen ändern sich 

durch die Verbreiterung nur geringfügig.  

Es sei darauf hingewiesen, dass Wanderungskorridore nicht dem Lebensraumschutz 

der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG unter-

liegen, sofern die Funktion von Lebensräumen als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

in ihrer Qualität erhalten bleibt und nicht verschlechtert wird. 

Durch die landschaftspflegerischen Maßnahmen zur Aufwertung der bahnbegleiten-

den Strukturen wird die Lebensraumqualität und –vielfalt entlang der Strecke insge-

samt erhöht. 

Zusammenfassend sieht die Planfeststellungsbehörde deshalb keine rechtliche 

Grundlage zur Forderung nach einseitig trockenen Bermen für die Erneuerungen und 

Verlängerungen der Überführungen und Durchlässe im Zuge des viergleisigen Aus-

baus des gegenständlichen Planfeststellungsabschnittes. 

Auch die Anhörungsbehörde hat sich für die Zurückweisung der Forderung ausge-

sprochen. 

 

Zu 1.10 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger haben in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 die Bekämpfung von Neophyten 

im Bereich von Ausgleichs- und Ersatzflächen zugesichert. 
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Die Planfeststellungsbehörde weist die Vorhabenträger auf § 40a BNatSchG („Maß-

nahmen gegen invasive Arten“) hin. 

 

Zu 1.11 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Aufgrund der 

fortgeschrittenen Verfahrensdauer hat die Vorhabenträger die verfahrensgegenständ-

lichen Kartierungen zur Biotopausstattung aus dem Jahr 2011 in den Jahren 2017 

und 2018, in Abstimmung mit der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von 

Oberfranken, auf ihre Aktualität und Validität hin überprüft und Nachkartierungen 

durchgeführt (siehe Anlage 12.6 – Überprüfung der Aktualität der ökologischen Be-

standserfassungen PA 21 Hirschaid). 

Die Ergebnisse der Nachkartierungen sind in den Unterlagen zur landschaftspflegeri-

schen Begleitplanung berücksichtigt. Im Zuge dessen wurde auch die spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung fortgeschrieben (siehe Anlage 12.1a – Landschaftspflegeri-

scher Begleitplan, Anhang I – spezielle artenschutzrechtliche Prüfung). 

 

Zu 1.12 

Der Forderung wird entsprochen. Unabhängig ihrer diesbezüglichen Zusage werden 

den Vorhabenträgern die entsprechende Nebenbestimmung auferlegt.  

 

Zu 1.13 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Planfeststel-

lungsbehörde geht kraft Gesetz gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG davon aus, dass die 

planfestgestellten CEF-Maßnahmen rechtzeitig vor Durchführung des Eingriffs von 

den Vorhabenträgern umgesetzt werden. Dies haben die Vorhabenträger in ihrer 

Rückäußerung vom 19.02.2018 auch so bestätigt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen CEF M1.1, M2.2, M2.3, M.2.4 und M.2.5 bereits hergestellt sind und bei ei-

nem Ortstermin am 15.04.2019 von den Unteren Naturschutzbehörden an den Land-

ratsämtern Forchheim und Bamberg fachlich bestätigt wurden. 
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Zu 1.14 

Der Forderung wird entsprochen. Unabhängig ihrer diesbezüglichen Zusage haben 

die Vorhabenträger die entsprechende Nebenbestimmung zu beachten. 

 

Zu 1.15 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger haben in der tektierten planfestgestellten Unterlage 12.1a – Erläuterungsbe-

richt zur Landschaftspflegerische Begleitplanung die artenschutzrechtlich notwendi-

gen Maßnahmen entsprechend gekennzeichnet und katalogisiert (siehe Kapitel B.4). 

 

Zu 1.16 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sind der Forderung der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Bam-

berg nachgekommen und haben im Zuge der 2. Planänderung nach § 73 Abs. 8 

VwVfG die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens mit dem FFH-Gebiet „DE 6032-

301 Mausohrkolonien in Lohndorf, Ehrl und Amlingstadt“ im Rahmen einer FFH-

Vorprüfung begutachtet (siehe Anlage 12.1a – Landschaftspflegerischer Begleitplan, 

Anhang IIa – Natura 2000 – Vorprüfung). 

Das Ergebnis der Vorprüfung wird folgendermaßen zitiert: 

„Die vorliegende Natura 2000-Vorprüfung führt zum Ergebnis, das das geplante Vor-

haben zu keinen bzw. ausschließlich zu offensichtlich nicht erheblichen Beeinträchti-

gungen des FFH-Gebiets 6032-301 „Mausohrkolonien in Lohndorf, Ehr und Amling-

stadt“ führt. 

Es ist damit keine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich.“ 

(siehe Anlage 12.1a – Landschaftspflegerischer Begleitplan, Anhang IIa – Natura 

2000 – Vorprüfung, S. 14). 

 

Zu 1.17 

Der Forderung wird entsprochen. Die Vorhabenträger haben die entsprechende Ne-

benbestimmung zu beachten. 
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Zu 2. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2.1 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Nach der Übergangsvorschrift des 

§ 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG in der Fassung des Elften Gesetzes zur Änderung des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBI. I S. 1943) darf der Schie-

nenbonus weiter angewandt werden, wenn das Planfeststellungsverfahren für den 

jeweiligen Abschnitt des Vorhabens - wie hier - vor dem 1. Januar 2015 eröffnet und 

die Auslegung des Plans bereits öffentlich bekannt gemacht worden war. 

 

Zu 2.2 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Gebäude sind nach Eintreten der 

Veränderungssperre genehmigt, bzw. errichtet worden. Nach § 19 Abs. Satz 1 AGE 

dürfen auf vom Plan betroffenen Flächen keine die Baumaßnahme erheblich er-

schwerenden Maßnahmen erfolgen. Daher sind die erfolgten Veränderungen nicht in 

der Abwägung zu berücksichtigen. Zudem ist noch anzumerken, dass es im Gegen-

satz zu anderen Rechtsgebieten im Eisenbahnrecht keine zeitliche Begrenzung der 

Veränderungssperre gibt. Im Rahmen der 2. Planänderung wurde das Altenheim in 

der Jurastraße 8 mit der entsprechend höheren Schutzbedürftigkeit beurteilt. 

 

Zu 2.3 

Es wird auf die Überarbeitung der schalltechnischen Untersuchung und die damit 

verbundenen Änderungen hinsichtlich der Schallschutzmaßnahmen verwiesen. 

 

Die mit dem Einsatz des besonders Überwachten Gleises erforderlichen Auflagen 

gemäß EBA-Verfügung wurden in den Nebenbestimmungen aufgenommen. Es sind 

darüberhinausgehend keine weiteren Entscheidungen der Planfeststellungsbehörde 

erforderlich. 

Eine explizite Information der Bürger über den Schleifvorgang kann den Vorhaben-

trägern nicht verpflichtend auferlegt werden, da dieser im Rahmen der Streckenun-
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terhaltung durchgeführt wird. Die Planfeststellungsbehörde geht jedoch davon aus, 

dass die Vorhabenträger die Öffentlichkeit grundsätzlich im Vorfeld über lärmintensi-

ve Unterhaltungsmaßnahmen informieren. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

Auswertung der Messergebnisse in den Zuständigkeitsbereich des Eisenbahn-

Bundesamtes fällt. 

 

Zu 2.5  

Den Forderungen wird entsprochen. Die Vorhabenträger werden auf die entspre-

chenden Nebenbestimmungen hingewiesen. 

 

Zu 3. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4.1 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und auf das inzwischen abge-

schlossene Verfahren zur Änderung der Wasserschutzgebietsverordnung verwiesen. 

Die Vorhabenträger werden darauf hingewiesen, die Anzeigen bezüglich der Gewäs-

serbaumaßnahmen dem Landratsamt Bamberg vorzulegen. 

Die wasserrechtlichen Erlaubnisse werden in den Planfeststellungsbeschluss aufge-

nommen. Die genannten Fachbehörden wurden am Verfahren beteiligt. Im Übrigen 

werden die Ausführungen zur Kenntnis genommen. Wie von Landratsamt Bamberg 

richtig ausgeführt, werden die wasserrechtlichen Genehmigungen mit dem Planfest-

stellungsbeschluss ausgesprochen. 

 

Zu 4.2 

Die Aussagen und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und auf das inzwi-

schen abgeschlossene Verfahren zur Änderung der Wasserschutzgebietsverordnung, 

auf die Planunterlagen und das Anhörungsverfahren zur 2. Planänderung verwiesen. 

 

Zu 4.3 
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Die Aussagen und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und auf die Ein-

wendungen der betroffenen Firmen verwiesen. 

 

Zu 4.3.1 

Auf Grund ihrer Konzentrationswirkung gemäß § 75 Abs. 1 VwVfG wird die Genehmi-

gung zur Verfüllung des Baggerseeteils mit dem verfahrensgegenständlichen Plan-

feststellungsbeschluss erteilt. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass im 

Rahmen der Planfeststellung und der Bauausführung die Anforderungen des Leitfa-

dens umgesetzt werden. Das Wasserwirtschaftsamt Kronach wurde am Verfahren 

beteiligt. Siehe hierzu die Entscheidungen zur Stellungnahme des Wasserwirt-

schaftsamtes Kronach vom 21.09.2017. 

 

Zu 4.3.2 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4.3.3 

Auf Grund ihrer Konzentrationswirkung gemäß § 75 Abs. 1 VwVfG wird die Genehmi-

gung zur Uferanpassungen mit dem verfahrensgegenständlichen Planfeststellungs-

beschluss erteilt. Das Wasserwirtschaftsamt Kronach wurde am Verfahren beteiligt. 

Siehe hierzu die Entscheidungen zur Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes 

Kronach vom 21.09.2017. 

 

Zu 4.4 

Die Aussagen und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich der 

faktischen Überschwemmungsgebiete wird auf die Stellungnahmen und Entschei-

dungen zur 2. Planänderung verwiesen. 
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Zu 5.1 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen und auf die Entscheidungen zur Stel-

lungnahme des Fachbereichs Wasserrecht verwiesen. 

 

Zu 5.2 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen und auf die Entscheidungen zur Stel-

lungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Kronach verwiesen. 

 

Zu 5.3 

Es wird auf den Fortgang der Planungen und die hierzu ergangenen Nebenbestim-

mungen sowie Stellungnahmen und Entscheidungen verwiesen. 

 

Zu 5.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 zu, den Notfallplan entspre-

chen der Forderung zu verteilen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

Zu 5.5 

Es wird auf den Fortgang der Planungen und die hierzu ergangenen Nebenbestim-

mungen sowie Stellungnahmen und Entscheidungen verwiesen. 

 

Zu 5.6 

Die Vorhabeträger haben dazu erklärt, das im Falle einer Havarie oder aufgrund einer 

Gefährdungsanalyse neben zusätzlich angeordneten speziellen Untersuchungen 

auch den durch die Fachbehörden festgelegten Parameterumfang auf weitere not-

wendige Untersuchungsparameter auszudehnen. 

Die Vorhabenträger haben die Hinweise bei der Betriebsführung zu beachten. 
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Zu 6.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Mit der 2. 

Planänderung wurde von der Vollsperrung abgesehen. Im Übrigen wird auf die Ent-

scheidung zur Stellungnahme vom 13.05.2020 verwiesen. 

 

Zu 6.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung zu, dass die Abstimmungen bereits im Zuge der 

Kreuzungsvereinbarung erfolgt sind. 

Die Berichtigung im Bauwerksverzeichnis hinsichtlich der Bauwerksnummer 261 ist 

mit der 2. Planänderung erfolgt. 

 

Zu 6.3 

Die Forderung wiederholt sich gleichlautend in der Stellungnahme vom 13.05.2020. 

Es wird auf die Entscheidung zu dieser Stellungnahme verwiesen. 

 

Zu 6.4 

Der Forderung kann nicht vollumfänglich entsprochen werden. Beeinträchtigungen für 

den allgemeinen Verkehr und somit auch für den Radverkehr sind durch die Bau-

maßnahe nicht auszuschließen. Die Vorhabenträger sichern zu, dass eventuelle Um-

leitungen bei der zuständigen Behörde beantragt werden. Ein Anspruch auf eine be-

sonders günstige Verkehrsverbindung besteht auch für Radfahrer nicht. 

 

Zu 7.1 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen und auf die Entscheidung zur Stellung-

nahme des Staatlichen Bauamtes vom 26.09.2017 verwiesen. 
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Zu 7.2 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Einmündung der St 2260 neu in 

die St 2244 ist die Ersatzmaßnahme für die Einmündung der Jurastraße in die St 

2244. Sie entspricht dieser vorhandenen Einmündung und ist die notwendige Er-

satzmaßnahme. Davon unbeschadet sind die Vorhabenträger mit dem Straßenbau-

lastträger über die Ausführung eines Kreisverkehrs im Gespräch. 

 

Zu 7.3 und 7.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Der 3-streifige 

Ausbau der Straßenüberführung B 505 und der Ausbau der Brückenstraße in Alten-

dorf ist in der 2. Planänderung enthalten. 

 

Zu 7.5 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung zu, den genauen Standort abzustimmen. 

 

Zu 7.6 

Der vorhabenbedingte Umgriff der Ersatzmaßnahmen für die Auflassung des Bahn-

übergangs umfasst die Errichtung einer bedingt Kfz-tauglichen Eisenbahnüberfüh-

rung mit Gehweg im Bereich der Jurastraße und den Bau der Straßenüberführung St 

2260 als Umgehungsmaßnahme für den radgebundenen Verkehr. Dies ist für die Be-

lange des Rettungsdienstes ausreichend. Mit der Straßenüberführung St 2260 neu 

wird ein hinreichender Ersatzweg gebaut, über den der östlich der Bahnstrecke gele-

gene Ortsteil durch Rettungskräfte ohne erhebliche Umwege oder zeitliche Verzöge-

rungen ebenfalls erreicht werden kann. In diesem Zusammenhang wird auch darauf 

hingewiesen, dass durch die neue Straßenüberführung eine kreuzungsfreie Querung 

der Bahntrasse ermöglicht wird und somit erhebliche Wartezeiten bei Zugverkehr ent-

fallen. Das Sachgebiet 10 Staatsrecht, Sicherheit und Ordnung hat bestätigt, dass die 

Belange des Rettungsdienstes ausreichend berücksichtigt worden sind. 
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Zu 7.7 

Der Forderung nach einem straßenbegleitenden Geh- und Radweg kann nicht ent-

sprochen werden. Von Seiten der Straßenbaulastträger wurde kein dahingehendes 

Verlangen geäußert. Die Vorhabenträger sichern jedoch in ihrer Rückäußerung vom 

19.02.2018 zu, dass der bestehende bahnparallele Geh- und Radweg stellenweise im 

Zuge des Streckenausbaus erneuert wird und die Verbindung während der Bauzeit 

aufrecht erhalten bleibt. 

 

Zu 7.8 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Von der Voll-

sperrung wurde abgesehen. Es wird auf die Unterlagen zur 2. Planänderung verwie-

sen. 

 

Zu 7.9 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung zu, dass alle Verkehrsstationen barrierefrei 

(Ausrüstung mit Aufzügen, Taktiles Leitsysteme, barrierefreie Zugänge an das öffent-

liche Straßennetz) ausgebaut werden. Dies ist auch in den Unterlagen zur 2. 

Planäderung dargestellt. 

 

Zu 7.10 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Nur Park-&-Ride-Anlagen, die von 

der Deutschen Bahn betrieben werden, in räumlicher Nähe zu einem Personenbahn-

hof stehen und dazu bestimmt sind, Kraftfahrzeuge von ausschließlich Reisenden 

aufzunehmen sind als Eisenbahnbetriebsanlage anzusehen und damit planfeststel-

lungsrelevant (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 24.02.1989, Az. 5 S 958.88, 

Ls. 1, juris). Da es sich hier um öffentliche Stellplätze handelt, liegt die Planung und 

Anlage von Parkplätzen in der Verantwortung der Gemeinde. 
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Zu 7.11 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 nachvollziehbar, dass das 

Umwegekonzept für den Planfeststellungsabschnitte 21 mit den betroffenen Land-

kreisen Bamberg und Forchheim sowie mit den Betroffenen Gemeinde Eggolsheim, 

Altendorf, Hirschaid und Strullendorf abgestimmt und per Protokoll bestätigt wurde. 

Rechtzeitig vor vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen werden diese mit den be-

troffenen Behörden besprochen und entsprechende Pläne auf Grundlage der vorhan-

denen Infrastruktur vorgelegt. 

 

Zu 7.12 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 zu, den Forderungen zu ent-

sprechen. 

3. Stellungnahme vom 13.05.2020, Az. 41.2-610-3661 
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beim Landratsamt Bamberg ist abge-
schlossen und hat Folgendes ergeben: 

1. Immissionsschutz: 
1.1 Die immissionsschutzfachliche Prüfung im Planfeststellungsverfahren erfolgt in 
Bayern vorrangig durch das Bayerische Landesamt für Umwelt und das Sachgebiet 
50 (Technischer Umweltschutz) der Regierung von Oberfranken. Auf die entspre-
chenden Stellungnahmen wird verwiesen. 

1.2 Trotz der gegenüber der 1. Planänderung genannten Verbesserungen an der 
Ausführung des aktiven Lärmschutzes (u.a. teilweise Erhöhung und Verlängerung der 
Lärmschutzwände) sind weiter noch fast 2000 Schutzfälle zu verzeichnen (1 Lärm-
schutzfall = 1 Überschreitung der Lärmvorsorgegrenzwerte der 16. BlmSchV). 

Diese Zahl erhöht sich noch entsprechend, würde in den Berechnungen der nicht 
mehr zeitgemäße und nicht mehr dem Stand der Technik entsprechende Schienen-
bonus weggelassen und z.B. mit realistischen, längeren und damit auch lauteren Gü-
terzügen gerechnet werden. 

Der Schienenbonus hat seinen Ursprung und Sinn in den 70er und 80er Jahren. Bei 
der heutigen und zukünftigen Zugfrequenz, insbesondere dem Ziel, Transportvorgän-
ge verstärkt auf die Schiene zu verlagern (Zunahme des Güterverkehrs und der Zug-
längen), ist der Schienenbonus nicht mehr zeitgemäß und wurde daher zum 
01.01.2015 für zukünftige Planungen vom Gesetzgeber gestrichen. Auch bei älteren 
Verfahren, die -wie hier der Fall- in die Zukunft planen- sollte der Schienenbonus 
nicht mehr berücksichtigt werden. 
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Ein Weglassen des Schienenbonus bzw. Berücksichtigung längerer Güterzüge [wie 
sie heute bereits teilweise fahren] hätte deutliche Auswirkungen auf den Kreis der Be-
troffenen mit möglichen Ansprüchen auf Lärmschutzmaßnahmen. Auch ist die Prü-
fung der Verhältnismäßigkeit auf Anspruch aktiver Schallschutzmaßnahmen neu 
durchzuführen. 

1.3 Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Lärmschutzmaßnahmen in den Unter-
lagen ist nicht nachvollziehbar dargestellt und aufgrund der Beschränkung auf Lärm-
schutzwände und -wälle und dem BüG (Besonders überwachtes Gleis) unvollständig. 

1.4 Zum besonders überwachten Gleis (BüG) ist noch auszuführen, dass die Maß-
nahmen planungsrechtlich festgeschrieben werden müssen. Die Gleisschleifarbeiten 
sind rechtzeitig in den jeweiligen Gemeinden anzukündigen. Der Erfolg der Arbeiten 
ist durch Messungen nachzuweisen. Die Ergebnisse der Messungen sind den Ge-
meinden zeitnah vorzulegen. 

1.5 Bei der Beurteilung des notwendigen aktiven Lärmschutzes sind auch alternati-
ve Lärmschutzmaßnahmen wie Schienenstegabsorber oder -abschirmungen zu be-
rücksichtigen. 

Bei nur 50 weniger Schutzfällen im Vergleich zum Stand der 1. Planänderung und 
weiter Überschreitungen von bis zu 20 dB(A) an den der Bahn angrenzenden Wohn-
häusern sind die Möglichkeiten des Einsatzes aktiver Lärmschutzmaßnahmen (Höhe 
der Lärmschutzwände, Einsatz alternativer Lärmschutzmaßnahmen) noch nicht aus-
geschöpft. Diese sind zu Gunsten der Anwohner hin zu optimieren. 

1.6 Derzeit liegt nur ein vorläufiges Bauphasenkonzept vor. Das Konzept ist recht-
zeitig vor Baubeginn zu konkretisieren und in den Gemeinden den Anwohnern vorzu-
stellen. Die Anforderungen der AW Baulärm und der 32. BImSchV sind zu beachten. 

Bei der Ausarbeitung eines Lärmschutzkonzeptes gegen Baulärm ist darauf zu ach-
ten, dass die Anwohner soweit wie möglich vor Baulärm geschützt werden. Mindes-
tens ist eine nächtliche Kernzeit zu beachten, in der ruhiges Schlafen möglich ist. Das 
Konzept ist regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. 

1.7 Zum Schutz der Anwohner entlang der Bahnstrecke sind die durch den Betrieb 
der Bahnstrecke notwendigen aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen bereits 
vor den eigentlichen Baumaßnahmen an den Gleisen auszuführen. 

1.8 Neben dem Einsatz lärmarmer Baumaschinen und Fahrzeugen, Abschirmwir-
kungen etc. sind in Bereichen mit erhöhten Lärmpegeln begleitende Lärmmessungen 
durchzuführen, die besonders laute Ereignisse schnell lokalisieren und nachbessern 
lassen. Die Messergebnisse sind den Anwohnern zu jeder Zeit zugänglich zu ma-
chen. Darüber hinaus muss auf den Baustellen ein Ansprechpartner für Beschwerde-
fälle jederzeit erreichbar sein, der ggf. sofort vor Ort eingreifen und Abhilfe schaffen 
kann. Die Kontaktdaten des Ansprechpartners sind für jedermann zugänglich öffent-
lich Bekannt zu geben.  

Gleiches gilt sinngemäß auch für den Erschütterungsschutz und den sekundären 
Luftschall (verkehrs- und baubedingt). 

1.9 Laut Erläuterungsbericht zum Erschütterungsschutz wurden nur vereinzelte 
Wohnhäuser entlang der Bahnstrecke untersucht. Gleichzeitig wird -gerade während 
der Bauzeit- von erheblichen Erschütterungen in einem Korridor von 100 m und wei-
ter, gesprochen. 

Während der Bauphase und des Betriebs der Bahnstrecke zwischen Forchheim und 
Bamberg sind die Anforderungen der DIN 4150, Teil 2 und 3 (Erschütterung im Bau-
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wesen - Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden bzw. Einwirkungen auf bauliche 
Anlagen) einzuhalten (gebietsspezifische Anhaltswerte). Dazu sind vor und während 
der Bauphasen sowie nach Inbetriebnahme der Bahnstrecke geeignete Beweis- und 
Sicherungsmaßnahmen (inklusive Messungen) an allen relevant betroffenen Bauwer-
ken durchzuführen. 

Bei besonders erschütterungsrelevanten Bauarbeiten sind kontinuierliche Erschütte-
rungsmessungen an besonders betroffenen Bauwerken vorzunehmen. Bei Über-
schreitung der Anhaltswerte der DIN 4150, Teil 2 oder 3, sind die Bauarbeiten z.B. 
entsprechend zeitlich zu beschränken. An den Gebäuden sind vor und nach den 
Baumaßnahmen gebäudetechnische Beweissicherungen zu veranlassen. 

1.10 Ansonsten wird auf die Stellungnahme der unteren Immissionsschutzbehörde 
am Landratsamt Bamberg vom 05.10.2017 verwiesen. 

2. Bodenschutz: 
Im Rahmen der geplanten Verbreiterung des bestehenden Bahnkörpers in östliche 
Richtung im Bereich der Gemeinde Altendorf und des Marktes Hirschaid sowie der 
westlichen Erweiterung der Bestandsgleise im Bereich der Gemeinde Strullendorf 
wird auf folgende Altlastenverdachtsflächen hingewiesen: 

2.1 Der Ausbau des öffentlichen Feld- und Waldweges FI.Nr. 863 der Gemarkung 
Hirschaid (Anlage 0.2a, Bauwerksnummer 173) sowie der ersatzlose Rückbau des 
bahnparallelen Wirtschaftsweges FI.Nr. 859 derselben Gemarkung (Anlage 0.2a, 
Bauwerksnummer 334) im Bereich von km 50,0 findet im Nahbereich einer Altlasten-
verdachtsfläche statt. Dies gilt auch für den in diesem Bereich östlich des Bahnkör-
pers geplanten Versickerungsschlitz (Anlage 0.2a, Bauwerksnummer 31.6). Sollten 
bei den Baumaßnahmen Hinweise auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderung 
gefunden werden, ist das Landratsamt Bamberg umgehend zu informieren. 

2.2 Das geplante Versickerungsbecken auf FI. Nr. 1196/33 der Gemarkung Hirsch-
aid (Anlage 0.2a, Bauwerksnummer 33.24) im Bereich zwischen km 50,8 und km 
50,9 liegt auf einem Grundstück, das im Altlasten-, Bodenschutz- und Deponieinfor-
mationssystem (ABuDIS) eingetragen ist. Es handelt sich um einen ehemaligen 
Tankstellenstandort. Die Tankstelle wurde 2009 rückgebaut. Im Zuge der Baumaß-
nahmen ist im Bereich der ehemaligen Tankstelle u.U. mit Auffüllungen und belaste-
ten Aushubmassen (Parameter MKW und PAK> Z0 LAGA M 20) zu rechnen. 

2.3 Mit Blick auf die übrigen Baumaßnahmen im östlichen und westlichen Bereich 
der Bestandsgleise liegen keine Hinweise auf Altlastenverdachtsflächen vor. Es wird 
darauf hingewiesen, dass dennoch unbekannte, bisher nicht erfasste Bodenbelastun-
gen vorhanden sein können. Gegenwärtig gibt es hierfür jedoch keine Anhaltspunkte. 

3. Wasserrecht: 
Der Fachbereich Wasserrecht hatte bereits im Zuge der ursprünglichen Planung und 
der 1. Planänderung umfassende Stellungnahmen abgegeben, die jeweils in die zu-
sammenfassende Äußerung des Landratsamtes Bamberg im Anhörungsverfahren 
aufgenommen wurden. 

Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen nehmen wir darauf Bezug, insbesondere 
auf die Stellungnahme vom 5. Oktober 2017 zur 1. Planänderung. Die dort enthalte-
nen grundlegenden Aussagengelten nach wie vor. 

In folgenden Punkten werden die bisherigen Stellungnahmen aktualisiert bzw. ange-
passt: 
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3.1 Wasserschutzgebiete, Trinkwassergewinnungsanlagen für die öffentl. 
Wasserversorgung 
Für diesen Konfliktschwerpunkt ist die zwischenzeitliche Entwicklung im Zusammen-
hang mit den Normenkontrollverfahren gegen die Verordnung des Landratsamtes 
Bamberg -Verordnung vom 31. Oktober 2011 in der Fassung der Änderungsverord-
nung vom 20. April 2012 zum Schutz der öffentlichen Wasserversorgung der Stadt 
Bamberg in der Stadt Bamberg und den Gemeinden Strullendorf, Hirschaid und Lit-
zendorf sowie im gemeindefreien Gebiet der Gemarkungen Hauptsmoor und Geis-
berger Forst des Landkreises Bamberg zum Schutz der öffentlichen Wasserversor-
gung der Stadt Bamberg- zu berücksichtigen. 

Die Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs-GmbH haben mittlerweile 
die fünf nördlichsten Brunnen der Trinkwassergewinnungsanlage Hirschaider Büsche 
dauerhaft und unwiderruflich außer Betrieb genommen. Die Stadtwerke verzichten in-
soweit auf das Entnahmerecht. 

Weiterhin konnte nach umfangreichen Abstimmungen zwischen der DB Netz AG, der 
Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs-GmbH, den maßgeblich im 
Aufgabenbereich betroffenen Fachbehörden (v.a. Wasserwirtschaftsamt Kronach) 
und dem Landratsamt Bamberg (v. a. Fachbereich Wasserrecht) eine Verständigung 
über die Ausführung des Vorhabens im o. g. Wasserschutzgebiet erzielt werden. 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in 2019 die aufgrund der übereinstim-
menden Erledigungserklärung der Beteiligten (u. a. der DB Netz AG) beendeten 
Normenkontrollverfahren eingestellt. 

Das Landratsamt Bamberg, Fachbereich Wasserrecht, hatte in diesem Kontext be-
reits mit Schreiben vom 17. Januar 2019 gegenüber dem Eisenbahnbundesamt eine 
ergänzende (weichenstellende) Stellungnahme abgegeben (vgl. Anlagen), auf die zur 
Vermeidung von Wiederholung Bezug genommen wird. Mittlerweile hat das Landrat-
samt Bamberg die angekündigte Änderungsverordnung (vgl. S. 2, 5. Absatz des 
Schreibens v. 17.01.2019) erlassen. Die Änderungsverordnung vom 15. Mai 2019 
wurde im Amtsblatt für den Landkreis Bamberg Nr. 5 vom 29. Mai 2019 bekannt ge-
macht und ist zum 15. Juni 2019 in Kraft getreten (vgl. Anlagen). 

3.2 Sand- und Kiesgewinnungsanlagen 
3.2.1 Entlang der Ausbaustrecke zwischen km 46,087 und 47,387 sowie zwischen 
49,386 und 50,086 befinden sich östlich und westlich der Bahn Sand- und Kiesge-
winnungsanlagen. 

Im Landkreis Bamberg betrifft dies den Seeen zweier Firmen, der sich noch im Abbau 
befindet, und schließlich den See zwischen Altendorf und Hirschaid (ca. bei Ausbau-
km 49,5), dessen Abbau abgeschlossen ist. 

Zugunsten der Firma wurde für eine Restabbaufläche am 6. März 2020 die wasser-
rechtliche Plangenehmigung für den Gewässerausbau durch das Landratsamt Bam-
berg erteilt. 

Der Umfang der Ausbeute wurde eng mit der DB Netz AG, Äußere Cramer-Klett-
Straße 3, 90489 Nürnberg, abgestimmt. Die von der DB Netz AG geforderten Aufla-
gen wurden als Inhalts- und Nebenbestimmungen in den Bescheid aufgenommen. 
Ein Konflikt mit Maßnahmen der Bahn ist nicht gegeben. 

Zugunsten der Firma wurde mit Bescheid des Landratsamtes Bamberg vom 4. März 
2020 eine weitere Reduzierung des einzuhaltenden Sicherheitsabstandes von 40 m 
auf 20 m im Bereich der Station 860_2,565 und der Station 860_2, 730 der Staats-
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straße 2244 genehmigt. Ein Konflikt mit Maßnahmen der Bahn ist in diesem Bereich 
nicht gegeben. 

Unabhängig davon beschreibt der Erläuterungsbericht (Anlage 0.1 a, Seite 110, Ziffer 
6.1.9) die Situation des durch den Bau der St 2260 betroffenen Kiesabbaugebietes 
einer weiteren Firma. Im Lageplan 04.03a Lageplan 03a sind die Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der neu zu errichtenden Staatsstraße 2260 (Bauwerk 133) inklusive 
Wirtschaftsweg und Anbindung (Bauwerk 136) dargestellt. 

Wir stellen hierzu fest, dass die Grenzen der wasserrechtlichen Planfeststellung vom 
24. Juli 1992 nach wie vor ihre Gültigkeit besitzen. Im Grunderwerbsplan 05_01_03a 
Grunderwerb 03a ist diese Grenze (schwarze Linie) dargestellt. Die grün gestrichelte 
Abstandslinie gemäß Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes Bamberg vom 
30.09.2010 zu der Plangenehmigung des Landratsamtes Bamberg vom 19. Novem-
ber 2010 (vgl. Anlage) hat somit nur nachrichtlichen Charakter. Eine Verkleinerung 
des Abbaugebietes hat damit nicht stattgefunden. Dies hat das Landratsamt Bamberg 
gegenüber der DB Netz AG bereits mit E-Mail vom 27. Februar 2018 nochmals aus-
drücklich klargestellt. Der zu tätigende Grunderwerb bzw. die durch die o. g. Maß-
nahmen verlorengehende Abbaufläche ist in den Plänen ggf. anzupassen. 

Wir teilen in diesem Zusammenhang mit, dass sich die Firma durch diese Über-
schneidung mit der Planung der Bahn, v. a. aufgrund des damit verbundenen erhebli-
chen Verlustes an Abbaufläche, in ihrer Existenz bedroht sieht. Sie hat in diesem Zu-
sammenhang u. a. im Oktober 2017 eine Petition an den Bayerischen Landtag ge-
richtet und im weiteren Verlauf aus Sicht der Firma in Frage kommende Lösungsmög-
lichkeiten auch gegenüber der DB Netz AG aufgezeigt, um langwierige rechtliche 
Auseinandersetzungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Über den weiteren Fortgang 
der Petition bzw. der Angelegenheit liegen dem Fachbereich Wasserrecht keine In-
formationen vor. 

3.2.2 Zur Vermeidung etwaiger Missverständnisse weisen wir darauf hin, dass die 
nachfolgenden – bereits in unserer Stellungnahme vom 5. Oktober 2017 getroffenen - 
Aussagen weiterhin Gültigkeit behalten: 

Laut Band 3, Anlage 11 (Umweltverträglichkeitsstudie), Unteranlage 04-11-2plannr1 
.pdf, soll eine wassergefüllte „Sickergrube" bei Ausbau-km 46,95 verfüllt werden, die 
im Randbereich der ehemaligen Kiesgewinnungsanlage der Firma A liegt. Diese „Si-
ckergrube" ist im Plan mit der Kennzeichnung „BG" - also Baggersee - versehen. Ei-
ne Verfüllung dieses Baggerseeteiles bedeutet die Beseitigung eines Gewässers und 
unterliegt daher den Vorgaben der Planfeststellung oder Plangenehmigung des § 68 
WHG. 

Die Verfüllung muss sich nach den Vorgaben des Eckpunktepapiers und des hierzu 
ergangenen Leitfadens „Anforderungen an die Verfüllung von Gruben, Brüchen sowie 
Tagebauen" richten. 

Diese Verfüllung des Baggerseeteiles ist auch als Maßnahme mit der Bezeichnung 
„M.7.1" im Landschaftspflegerischen Begleitplan im Band 3, Anlage 12, Unteranlage 
18.12.4plannr1.pdf aufgeführt. 

Es sollen dort standortgerechte Gehölze gepflanzt werden. Ob eine Verfüllung auf ur-
sprüngliche Geländehöhe erfolgen kann, bedarf der wasserwirtschaftlichen Beurtei-
lung durch das Wasserwirtschaftsamt Kronach. 

3.2.3 Laut Anlage 12 (Landschaftspflegerischer Begleitplan) - Teil B - Seite 54 - Be-
zeichnung: MS – war von km 49,5 bis 49,75 (Bereich See) vormals eine Flachwas-
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serzone geplant. Diese Maßnahme entfällt. Es werden keine Verfüllungen durchge-
führt, sodass sich hiermit eine Stellungnahme zu diesem Punkt erübrigt. 

3.2.4 Laut Band 6, Anlage 14, Unteranlage 04-14-2.pdf, Seite 60, Ziffer 9.1, sind Ge-
wässerverlegungen durch Uferanpassungen der Baggerseen im Bereich von Bau-km 
46,905 und 47,040 erforderlich, die einer wasserrechtlichen Gestattung bedürfen (s. 
Seite 67, Ziffer 10.1.8). Eine nähere Beurteilung bzw. weiterführende Stellungnahme 
ist jedoch aufgrund der nur allgemein gehaltenen Aussagen nicht möglich. 

Auch das Bauwerksverzeichnis zum Bauwerk 361 im Band 1, Anlage 0, und der da-
zugehörige Lageplan geben hierüber keinen Aufschluss, so dass aufgrund der allge-
mein getroffenen Aussagen hierzu keine Stellungnahme abgegeben werden kann. 
Insoweit stellt sich die Frage, ob die Unterlagen in diesem Punkt als vollständig be-
zeichnet werden können. 

3.3 Gewässerkreuzungen, Eingriffe in Überschwemmungsgebiete, Risikogebie-
te 

Bei Kreuzungen der Bahntrasse mit Gewässern und Überschwemmungsgebieten ist 
insbesondere eine Behinderung der Fließverhältnisse und des Hochwasserabflusses 
zu vermeiden. Brücken und Durchlässe sind ausreichend zu bemessen. 

Festgesetzte oder vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 
Abs. 2, 3 WHG sind nicht betroffen. Inwieweit durch die Baumaßnahme evtl. in die 
faktischen oder ermittelten Überschwemmungsgebiete von Gewässern 3. Ordnung 
eingegriffen wird und dabei natürliche Rückhalteflächen zerstört werden (vgl. § 77 
WHG), kann von der Wasserrechtsbehörde aufgrund der hier vorhandenen Grundla-
gen nicht abschließend beurteilt werden. Wir gehen davon aus, dass dieser Punkt 
ggfls. vom Wasserwirtschaftsamt Kronach auf Basis aktuellster Daten im Rahmen der 
dortigen Stellungnahme aufgegriffen wird, ebenso wie eine etwaige Lage in Risikoge-
bieten (vgl. § 78 b WHG). Grundsätzlich gilt, dass verlorengehender Retentionsraum 
im Überschwemmungsgebiet umfang-, funktions- und zeitgleich auszugleichen ist. 
Maßnahmen in einem faktischen Überschwemmungsgebiet bedürfen keiner förmli-
chen Ausnahme/Befreiung, da diese vom WHG nur für festgesetzte oder vorläufig 
gesicherte Überschwemmungsgebiete vorgeschrieben sind (vgl. § 78 WHG). Unge-
achtet dessen sind jedoch die materiell-rechtlichen Anforderungen aus § 77 WHG 
(grundsätzliches Erhaltungsgebot natürlicher Rückhalteflächen, Ausgleichsmaßnah-
men) auch bei faktischen oder ermittelten Überschwemmungsgebieten im Zuge der 
Planfeststellung zu beachten bzw. zu würdigen. 

Bei einer etwaigen Lage in Risikogebiet sollen bauliche Anlagen nur in einer dem je-
weiligen Hochwasser angepassten Bauweise nach den allgemeinen Regeln der 
Technik errichtet oder wesentlich geändert werden (§ 78 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WHG). 

Auf die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Kronach wird im Übrigen Bezug 
genommen. 
3.4 Wir bitten um Überlassung eines Abdrucks des Planfeststellungsbescheides mit 
Anlagen in digitaler Form, nicht zuletzt für die Aufnahme bestimmter gestatteter Maß-
nahmen in das Wasserbuch (vgl. § 87 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WHG). 

4. Naturschutz: 
Beim „Verkehrsprojekt Deutsche Einheit" Abschnitt: Altendorf-Hirschaid-Strullendorf 
werden die Eingriffe in Natur und Landschaft durch Ausgleichsmaßnahmen seitens 
des Eingriffsverursachers ausgeglichen. 

5. Kreiseigener Tiefbau: 
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5.1 EÜ Maximilianstraße bei Bahn-km 51,030. Hirschaid Kreisstraße BA 27. Nr. 68 
BWV 

Die bestehende EÜ Maximilianstraße wird nach Osten für die zwei neuen Strecken-
gleise erweitert. Die überarbeiteten Planunterlagen und die aktualisierte Verkehrsfüh-
rung werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Die Gewährleistung des Pkw- und des Fußgängerverkehrs während der Bauarbeiten 
ist berücksichtigt (Forderung aus der letzten Anhörung). 

Die Umleitung für den Schwerverkehr muss großräumig erfolgen und mit dem Land-
kreis Bamberg und dem Markt Hirschaid abgestimmt werden. 

Für die Umleitungsstrecke ist ein Verkehrsgutachten zu erstellen, welches die Leis-
tungsfähigkeit der vorgesehenen Straßen und der Knotenpunkte darstellt. Eventuelle 
Maßnahmen wie z. B. Verstärkung und Verbreiterung der Fahrbahn oder verkehrsre-
gelnde Maßnahmen wie provisorische Ampelanlagen sind zu prüfen. Auch sind Aus-
wirkungen auf das benachbarte Straßennetz mit zu berücksichtigen und darzustellen. 

Beim Erweitern der EÜ sind Abbruch- und Gründungsarbeiten vorgesehen, welche in 
unmittelbarer Nähe zum Bauwerk der Straßenunterführung liegen bzw. dort eingrei-
fen. Hier ist auf erschütterungsarmes Arbeiten zu achten. Die vorhandene angren-
zende Unterführung der Kreisstraße ist als wasserdichtes Bauwerk (Grundwasser-
wanne) ausgeführt. Es ist mit äußerster Sorgfalt im Bereich der Grundwasserwanne 
zu arbeiten, sodass hier keine Beschädigungen am bestehenden Bauwerk entstehen. 
Im aktuellen Zustand ist das vorhandene Bauwerk wasserdicht und mangelfrei. 

Eine Beweissicherung ist vor Beginn und während der Bauarbeiten durchzuführen. 
Der Fachbereich Kreiseigener Tiefbau ist hier zu beteiligen. 

5.2 Pumpwerk und Grundwasserwanne bei Bahn-km 51,030, Hirschaid Kreisstraße 
BA 27. Nr. 190 BWV  

Die Ausführungsplanungen zum Ersatzneubau des Pumpwerkes und zu den Anpas-
sungsarbeiten sind mit dem Fachbereich Kreiseigener Tiefbau abzustimmen. Der ak-
tuelle Stand der Technik ist hierbei zu berücksichtigen. 

5.3 Kreisstraßenbenutzung als Bau- und Transportstraßen 

Die Kreisstraßen BA 25, BA 27 und BA 46 sollen als Transportwege im Zuge der 
Baustellenerschließung genutzt werden. 

In den betroffenen Streckenabschnitten sind vor Beginn der Baumaßnahme in Ab-
stimmung mit dem Straßenbaulastträger geeignete Beweissicherungsverfahren für 
die Straße und für die angrenzende Bebauung durchzuführen. 

Eventuell neu benötigte Zufahrten zur Kreisstraße sind mit Sondernutzungen beim 
Straßenbaulastträger zu beantragen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind diese Zu-
fahrten zurückzubauen und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind Staubentwicklungen und Verunreinigungen 
durch die Baustellenfahrzeuge zu unterbinden. 

5.4 Radwegenetz/Fernradwegenetz 

Das Radwegenetz entlang der Ausbaustrecke und der Umleitungsstrecken darf nicht 
beeinträchtigt werden. 

Eventuell erforderliche Umleitungen im Radwegenetz sind mit dem zuständigen Bau-
lastträger abzustimmen, auszuschildern und zu unterhalten. 
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Die Befahrbarkeit und Verkehrssicherheit hinsichtlich des Radverkehrs muss gewähr-
leistet sein. 

6. Verkehrswesen: 
6.1 Kreisverkehrslösung für die Einmündung der St 2260 in die St 2244 

Ein Problem wird in der von der Bahn vorgesehenen Einmündung der St 2260 neu in 
die St 2244 gesehen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird es aus straßenver-
kehrsrechtlicher Sicht für erforderlich erachtet, an diesem Knotenpunkt anstelle der 
vorgesehenen Einmündung mit einer Linksabbiegespur einen Kreisverkehrsplatz vor-
zusehen. Diesbezüglich liegen wohl schon entsprechende Planungen seitens des 
Staatlichen Bauamts Bamberg vor. 

6.2 Neue Bahnüber- und -unterführungen 

Die vorgesehenen neuen Bahnüber- und -unterführungen sollten den von den be-
troffenen Gemeinden geltend gemachten Belangen entsprechen und über eine aus-
reichende Breite verfügen. 

6.3 Ausbau der Brücknerstraße in Altendorf 

Ebenfalls beigepflichtet wird der Forderung eines Ausbaus der Brücknerstraße in 
Altendorf, die aufgrund ihrer bisherigen Fahrbahnbreite nicht dafür geeignet ist, den 
prognostizierten Staatsstraßenverkehr mit 5600 Kfz und 300 Schwerverkehrsfahr-
zeugen / 24h aufzunehmen. Der Ausbau der Brücknerstraße ist zwingende Voraus-
setzung im Zusammenhang mit der Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs 
Jurastraße. Nach hiesiger Meinung erfordern die künftigen Verkehrsbeziehungen, 
dass der Straßenzug Brücknerstraße - Jurastraße - Buttenheim als abknickende Vor-
fahrtsstraße ausgebildet wird. 

6.4 Neubau der Unterführung Jurastraße in Altendorf 

Der (Pkw-taugliche) Neubau der Unterführung Jurastraße in Altendorf ist von den 
Maßen her so auszulegen, dass die Unterführung auch für die Belange des Ret-
tungsdienstes ausreichend ist und entsprechend genutzt werden kann. 

6.5 St 2244 - Verbesserung der Sicherheit der Radfahrer 

Bei der Erneuerung der Straßenüberführung St 2244 wird es aus hiesiger Sicht für er-
forderlich erachtet, dass die geplante Verbesserung der Sicherheit der Radfahrer 
durch einen straßenbegleitenden Geh- und Radweges zwischen Hirschaid und Strul-
lendorf mitberücksichtigt wird, d. h. beim Brückenprojekt ist ein 2,5 m breiter Seiten-
streifen mit vorzusehen. Hinsichtlich der hierfür vorgesehenen Umleitung über die be-
stehende Ostumgehung wird darauf hingewiesen, dass diese mit Verkehrszeichen 
269 ausgeschildert ist, d. h. ein Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender La-
dung besteht. 

6.6 Erneuerung Eisenbahnüberführung Maximilianstraße in Hirschaid 

Die im Zusammenhang mit der Erneuerung der Eisenbahnüberführung geplante Voll-
sperrung der Maximilianstraße für den Busverkehr wird aufgrund dieses Verkehrsauf-
kommens, dass dann auch in beiden Richtungen über die Industriestraße und den 
Griesweg geleitet werden müsste, kritisch gesehen. Insbesondere der Schulbusver-
kehr zur Realschule würde durch diese Regelung massiv beeinträchtigt. 

Es muss daher während der Baumaßnahme neben dem vorgesehenen Durchgang 
für den Pkw- und Fußgängerverkehr auch eine Durchfahrmöglichkeit für Omnibusse 
(ggf. im Einbahnstraßenverkehr) geschaffen werden. 
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6.7 Barrierefreiheit der Bahnsteigzu- und /-abgänge 

Bei den neu zu erstellenden Fußwegüber-/unterführungen sowie den Bahnsteigzu-
/abgängen ist auf eine barrierefreie Ausführung zu achten. Die diesbezüglichen For-
derungen der jeweiligen Kommunen werden ausdrücklich unterstützt. Es entspricht 
den Zielen der Verkehrssicherheit, wenn sichergestellt wird, dass die Über-
/Unterführungen und die Bahnsteige auch mit einem Rollstuhl, Rollator oder einem 
Kinderwagen passierbar sind. Um zu hohe (über 6 %) Steigungen zu verhindern, sind 
ggf. Zwischenpodeste vorzusehen. 

6.8 Schaffung von Ersatzparkraum 

Wegen des bestehenden Parkdrucks ist ein ersatzloser Wegfall von bisher bestehen-
den Parkmöglichkeiten, zu vermeiden. Die wegen der Baumaßnahmen der Bahn ent-
fallenden Parkplätze sind daher an anderer Stelle vorzusehen. 

6.9 Hinweise für erforderliche verkehrsrechtliche Anordnungen 

Die für die verkehrsrechtlichen Anordnungen notwendigen Beschilderungspläne sind 
von einem Fachbüro fertigen zu lassen. Im Übrigen wird erwartet, dass die vorgese-
henen Straßenbaumaßnahmen bereits im Vorgriff mit den davon betroffenen Behör-
den besprochen werden bzw. die Pläne so frühzeitig vorgelegt werden, dass die er-
forderlichen Abstimmungen mit den zu beteiligenden Behörden ohne Zeitdruck vor-
genommen werden können. 

6.10 Brandschutz, Rettungsdienst, Müllabfuhr, Busverkehr und Radverkehr  

Bei den erforderlichen Arbeiten im Straßenraum (insbesondere bei Vollsperrungen) 
sind die Belange des Brandschutzes, des Rettungsdienstes, der Müllabfuhr, des Bus-
verkehrs und des Radverkehrs ausreichend zu berücksichtigen. Aus Gründen der 
Verkehrssicherheit ist Sorge dafür zu tragen, dass Verunreinigungen der Straßen 
durch Baustellenfahrzeuge unverzüglich beseitigt werden. 

7. Kreiseigener Hochbau: 
7.1 Gemäß dem Übersichtslageplan "Baustellenerschließung und Transportwege 
km 48,314- 51,213" ist das Grundstück FI. Nr. 978, Gemarkung Hirschaid, als Fläche 
für die Baustellenerschließung vorgesehen. Dazu führt ein Transportweg an die Ost-
seite dieses Grundstücks. Dieses Grundstück wurde durch den Kauf durch den Land-
kreis Bamberg mit dem Grundstück FI.Nr. 944 verschmolzen. 

Der ehemalige Grundstücksteil FI. Nr. 978 steht weiterhin nicht zur Verfügung, da die 
Baumaßnahmen zur Erweiterung der Staatlichen Realschule Hirschaid in diesem Be-
reich schon angefangen bzw. fertiggestellt sind. Dies gilt insbesondere auch für die 
Reifenwaschanlage. Der Grundstücksteil wird zuerst für die Baustelleneinrichtung der 
Hochbaumaßnahme benötigt, anschließend werden dort der Sportplatz und ein Park-
platz hergestellt (s. Anlagen Lageplan_Bestand und Lageplan_Neubau). 

7.2 Durch die Erweiterung des Baugebietes "Hohe Beete III" erfolgt die Schul-
busanbindung bereits über die Realschulstraße hin zur Industriestraße. Eine Baustel-
lenzufahrt zu den von der Bahn geplanten Lagerstätten über die Realschulstraße ist 
daher nicht möglich. Die Zufahrt muss von Seiten der Industriestraße erfolgen (s. An-
lagen Bestandsplan_Hohe_Beete und Eingriffsplan_Hohe_Beete). 

7.3 Die Lärmbelästigung im südlichen Bereich der Arbeits- und Lagerflächen ist zu 
minimieren, da künftig 27 Klassenräume der Staatlichen Realschule Hirschaid eine 
Südausrichtung haben und ein ordnungsgemäßer Unterricht gewährleistet sein muss. 
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7.4 Den Schülerinnen und Schülern muss während der Bauphase jederzeit ein si-
cherer Zugang zum Schulgelände der Realschule gewährleistet werden. 

7.5 Die bestehenden Gebäude befinden sich in unmittelbarer Nähe von Baustellen-
einrichtungen und dem Neu- bzw. Ausbau der Bahngleise. Es ist mit Erschütterungen 
und Vibrationen zu rechnen. Dadurch darf es zu keinen Schäden an der Bausubstanz 
kommen. 

7.6 Eine geeignete Beweissicherung ist vor Beginn und während der Bauarbeiten 
durchzuführen. Der Landkreis Bamberg -Fachbereich kreiseigener Hochbau- ist hier 
entsprechend zu beteiligen. 

Weiterhin ist durch Staubentwicklung eine Beeinträchtigung der Photovoltaikanlage 
zu erwarten. Die Kosten für die regelmäßige Reinigung sind vom Verursacher zu tra-
gen. 

8. Mobilität und Verkehr: 
Grundsätzliches 

8.1  Das Projekt ist mit den vorgelegten Plänen sehr stark auf die Realisierung der 
schnellen Verbindung zwischen München und Berlin ausgerichtet. Es berücksichtigt 
aus Sicht des Landkreises Bamberg nur bedingt die Mobilitätsbedürfnisse der Bevöl-
kerung des Landkreises Bamberg. Die Erreichbarkeit der Haltepunkte für die Fahr-
gäste im Schienenregionalverkehr wird in den vorgelegten Unterlagen nicht themati-
siert. Die Verantwortung für eine „Schadensbegrenzung" und den Erhalt der Erreich-
barkeit der Haltepunkte durch Fahrgäste im Regionalverkehr wird komplett der Baye-
rischen Eisenbahngesellschaft (BEG) und nachfolgend den Gemeinden auferlegt. 

Forderung: Entgegenkommen der Träger des Vorhabens gegenüber den Gemeinden 
bei deren Bestrebungen zur Minimierung bzw. Kompensation der mit dem Projekt 
einhergehenden Verschlechterungen. 

Forderung: Eine Ausschilderung der weiterführenden Mobilitätsangebote wie Mobil-
stationen, Bushaltestellen, P&R-Plätze, Radabstellanlegen usw. sowie wichtiger rele-
vanter Punkte im Bahnhofsumfeld (Points of lnterest) ist in Abstimmung mit den 
Kommunen standardmäßig vorzusehen. 

8.2 Die grundsätzlichen Anforderungen des Landkreises Bamberg im Hinblick auf 
die Auswirkungen der mit dem Projekt einhergehenden baulichen Veränderungen auf 
die Mobilität im Landkreis Bamberg sind in nachfolgenden Prämissen zusammenge-
fasst: 

a) Die Erreichbarkeit der Bahnhöfe und Haltepunkte ist mindestens in der bestehen-
den Qualität zu erhalten. Das gilt für den motorisierten Individualverkehr (MIV), den 
Bus-Personennahverehr (BPNV), den Radverkehr und den Fußverkehr. 

b) Bestehende Verkehrsverbindungen sind mindestens in der vorhandenen Qualität 
zu erhalten. 

c) Es sind durchdachte und funktionierende Wegebeziehungen zu realisieren, statt 
punktuelle Einzelmaßnahmen. 

8.3 Zu den Verkehrsregelungen während der Bauzeit (siehe Bericht, Kap. 18.4) ist 
bisher vorgesehen: „Der Anlieger- und Anlieferverkehr und die Zufahrt für Entsor-
gungsfahrzeuge werden durch die Bauarbeiten an der Bahntrasse und den Straßen 
und Wirtschaftswegen abschnittsweise und zeitlich unterschiedlich eingeschränkt. 
Das Befahren durch Einsatzfahrzeuge wie z. B. durch die Polizei, Feuerwehr und 
Krankenwagen wird ständig durch befahrbare Provisorien sichergestellt." 
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Forderung: Die Formulierung ist um „Linien- sowie Bürgerbusse" zu ergänzen. 

8.4 Angesichts der mit dem Projekt ohnehin einhergehenden Verlängerungen der 
Zuwege zu den Bahnsteigen sind weitere künstlich erzwungene Umwege in der Nut-
zung des Verkehrssystems Bahn z.B. zu Informationsvitrinen und Fahrkartenautoma-
ten nicht dienlich, das Verkehrsmittel Bahn attraktiv zu halten. 

Forderung: Zur Vermeidung weiterer kontraproduktiver Umwege ist mindestens ein 
Fahrkartenautomat je Zugangspunkt zu einem Bahnsteig vorzusehen. 

Forderung: Die Standorte der Fahrkartenautomaten sind auszuschildern. 

Forderung: An jedem Bahnsteig ist standardmäßig eine Anlage zur dynamischen 
Fahrgastinformation (DFI) vorzusehen. 

Forderung: An jedem Bahnsteig ist eine ausreichende Anzahl an Wetterschutzeinrich-
tungen sowie Sitzgelegenheiten vorzusehen. 

Haltepunkt Buttenheim 

8.5 Die Erreichbarkeit des Haltepunktes im Fußgängerverkehr aus den Ortsteilen 
heraus ist in vergleichbarer Qualität wie bisher gewährleistet. Die Fußwege von den 
künftig denkbaren Abstellanlagen für PKW oder Fahrräder werden jedoch beidseitig 
der Bahnanlagen erheblich länger als im Bestand. Es ist denkbar, dass die Erreich-
barkeit des Haltepunktes so unattraktiv wird, dass es zu Ausweicheffekten an andere 
Haltepunkte kommt und diese damit verkehrlich stärker belastet werden als bisher. 

Forderung: In enger Abstimmung mit der Gemeinde Altendorf sind Flächen zu finden, 
die einen so kurzen Fußweg zwischen PKW- und Fahrrad-Abstellanlagen und Bahn-
steig wie möglich gewährleisten. 

8.6 Es ist ein einseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg mit der Breite von 2,50m 
vorgesehen. 

Forderung: Angleichen der aktuell widersprüchlichen Aussagen: Kap. 6.1.1 „Die Jura-
straße ... wird abgesenkt und als Straßenunterführung mit Geh- und Radweg ausge-
baut.", Kap. 6.1.2 „Die Jurastraße wird als Straßenunterführung mit straßenbegleiten-
dem barrierefreien Gehweg auf der Südseite ausgebaut." und Kap. 6.1.6 „Gehweg: 
2,50 m". 

8.7 Am Übergang zwischen Zu- und Abgang von Aufzug / Treppenanlage zum 
Bahnsteig und gemeinsamen Zweirichtungs-Geh- und Radweg in der EÜ Jurastraße 
wird mit der vorliegenden Planung eine neue Gefahrstelle geplant. Der Radlängsver-
kehr wird ohne Sichtbeziehung zum einmündenden Fußgängerverkehr die Unterfüh-
rung queren. 

Forderung: Es sind geeignete Gegenmaßnahmen zur Beseitigung der geplanten Ge-
fahrstelle zu ergreifen. Das sind zum einen erhebliche Abschrägungen (abgefaste 
Kanten) der bisher geplanten rechten Winkel in der Betonkonstruktion, um Sichtdrei-
ecke zu schaffen. Ergänzend können auch Verkehrsspiegel, oder Bodenmarkierun-
gen und weitere Maßnahmen zur Anwendung kommen. 

8.8 Die Bahnanlagen querender Radverkehr: Es besteht gemäß Alltagsradver-
kehrskonzept des Landkreises Bamberg an der künftigen EÜ Jurastraße eine die 
Bahnstrecke querende Radverbindung der Kategorie 1 (höchste Kategorie innerhalb 
des Landkreises Bamberg). Prognosen gehen nach Realisierung der Autobahnaus-
fahrt Altendorf-Buttenheim für die Jurastraße von einem künftigen Verkehrsaufkom-
men von 4.000 Fz/Tag aus. Gemäß den definierten Kriterien im Alltagsradverkehrs-
konzept (siehe nachfolgende Tabelle) sind weder die Führung der Radfahrenden im 
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Mischverkehr noch die gemeinsame Führung in zwei Richtungen eine geeignete Füh-
rungsform bei Radverbindungen dieser Kategorie (Regionales Hauptnetz): 

 

 
 

Ausbaustandards gelten innerorts für zulässige Höchstgeschwindigkeiten von 
50 km/h und 60 km/h. 

Forderung: Die Möglichkeiten zur Führung des Radverkehrs aus Richtung Butten-
heim in Richtung Kanal auf der Jurastraße mit Schutzstreifen sind zu prüfen und nach 
Möglichkeit zu realisieren, um eine gefährliche gemeinsame Zweirichtungsführung zu 
vermeiden. 

Forderung: Sollte keine Schutzstreifen-Lösung möglich sein, ist eine Reduktion der 
Geschwindigkeit auf der Jurastraße im Bereich der EÜ in Betracht zu ziehen. 

Forderung: Überprüfung auf Einhaltung der Anforderungen der Richtlinien für die An-
lage von Stadtstraßen (RASt 06), Tab. 27: “Bei den schmalsten Gemeinsamen Geh- 
und Radwegen (2,5 m Nutzbreite zuzüglich Sicherheitstrennstreifen) darf das stündli-
che Gesamtaufkommen im Fuß- und Radverkehr 70 Personen bzw. ca. 25 Fahrräder 
nicht überschreiten, bei breiteren Flächen (ab 4,0 m) ist jeweils ungefähr die doppelte 
Anzahl akzeptabel (maximal 150 Personen bzw. 50 Fahrräder)". 

8.9 Erreichbarkeit des Haltepunktes im Radverkehr: Dem Bahnsteigzugang nahe-
gelegene wettergeschützte und sichere Radabstellanlagen sind von vitaler Bedeu-
tung für die Erreichbarkeit des Haltepunktes Buttenheim mit dem Fahrrad. Die Rad-
fahrenden werden bei Realisierung wie vorgelegt den schmalen gemeinsamen Zwei-
richtungs-Geh- und Radweg aus beiden Richtungen kommend benutzen, um zum 
Bahnsteig zu gelangen. Die Radfahrenden werden ihre Räder zur Verkürzung der 
verbleibenden Fußwege am vorgesehenen Geländer absperren (zudem witterungs-
geschützt in der Unterführung), um schnell zum Bahnsteig zu gelangen. Dies wird zu 
einer weiteren Einschränkung der Wegebreite führen (siehe Status Quo am Halte-
punkt Ebing). 

Forderung: Es sind beidseits der EÜ Jurastraße geeignete Flächen für ausreichende 
Radabstellanlagen vorzusehen. Diese müssen gut ausgeschildert werden, Witte-
rungsschutz bieten und sich bei Gestaltung und Dimensionierung an den Vorgaben 
des Konzeptes „Mobilstationen im Landkreis Bamberg" orientieren. 

8.10 Führung des Radverkehrs im Umfeld: Es fehlen sowohl auf der Ost- als auch 
Westseite geeignete Führungen des Radverkehrs, um von Buttenheim kommend si-
cher auf den südlich gelegenen gemeinsamen Zweirichtungs-Geh- und Radweg que-
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ren zu können, bzw. in Richtung ST2244 vom gemeinsamen Zweirichtungs-Geh- und 
Radweg wieder auf die nördliche Seite der Jurastraße queren zu können. 

Forderung: Realisierung geeigneter Querungshilfen für den Radverkehr im westlichen 
und östlichen Bereich am Beginn bzw. Ende des gemeinsamen Zweirichtungs-Geh- 
und Radweges. 

8.11 Im Kapitel 6.1.2 steht: “Die Fahrbahnbreite beträgt 4,80 m, der Gehweg ist 
3,20 m breit". 

Forderung: Anpassung der Formulierung, da das so nichtzutreffend ist. Es handelt 
sich um einen gemeinsamen Zweirichtungs-Geh- und Radweg, der lediglich 2,50 m 
breit ist. 

8.12 Im lntermodalen Mobilitätskonzept des Landkreises Bamberg ist der Haltepunkt 
Buttenheim als Standort einer Mobilstation vorgesehen, an dem künftig alle Angebote 
der Mobilität zentral gebündelt werden. 

Forderung: In enger Abstimmung mit der Gemeinde Altendorf sind ausreichend Flä-
chen für die geplanten Module der Mobilstation vorzusehen. Dafür vorzusehende Flä-
chen wurden bereits von uns mit der Gemeinde Altendorf vorabgestimmt. Diese sind 
der Anlage VDE8-Plafe2 1 _HpButtenheim_MBS-Grobkonzeption_SW 
V0.1_200423.pdf zu entnehmen. 

8.13 Laut Kapitel 6.1.4 „.... Mit der Unterbrechung der Jurastraße für den Kfz-
Verkehr .... ". Laut Kapitel 6.1.3 „... Die geplante Unterführung in der Jurastraße wird 
kfz-tauglich als Gemeindestraße ausgebaut ... ". 

Forderung: Widerspruch aufheben. 

8.14 Die Durchfahrbarkeit der EÜ Jurastraße wird aufgrund der geplanten Beschrän-
kung der Durchfahrtshöhe auf 2,70 m und der Breite der Fahrbahn auf 4,80 m mit 
Standardlinienbussen nicht mehr gegeben sein. Für einen Bus-Bus-
Begegnungsverkehr ist gemäß RASt 06 Bild 16 ein Mindestmaß von 6,00 m Ver-
kehrsraum und 7,00 m lichter Raum nötig. Die Unterführung ist für einen Begeg-
nungsverkehr also zu schmal konzipiert. Der gesamte Busverkehr inklusive dem 
Schulbusverkehr soll künftig über die neue Ortsumgehung erfolgen. Aktuell fahren die 
Linien 978 und 980 den Haltepunkt Buttenheim an bzw. queren die Gleise. Der im 
Dezember 2019 erlassene Nahverkehrsplan sieht einen die Bahnstrecke am Halte-
punkt Buttenheim querenden Bus Korridor der Kategorie 5 vor. Dieser ist mit der vor-
liegenden Planung nicht aufrecht zu halten. Es ergeben sich erhebliche Umwege von 
ca. 2 Kilometern mit entsprechend längerer Fahrzeit, was die Nutzung des ÖPNV 
massiv unattraktiver macht. Das läuft den Zielen des Landkreises Bamberg diametral 
entgegen. Anders als in der Stadt Bamberg, wo neue EÜen sogar schon für künftig 
höhere Elektrobusse ausgelegt werden sollen, werden am Haltepunkt Altendorf durch 
das Projekt die Verkehrsbeziehungen für den BPNV zerschnitten. Die Erreichbarkeit 
des Haltepunktes Buttenheim mit dem Busverkehr wird massiv verschlechtert. Ange-
sichts der erheblichen neuen Fußwege muss von einer qualitativen Abkopplung des 
Haltepunktes vom Busverkehr gesprochen werden. 

Forderung: Es ist zu prüfen, ob bei lichtzeichengeregelter Einbahnstraßenführung mit 
Rotphase auf Bus-Anforderung hin eine Durchfahrung der EÜ Jurastraße im Linien-
busverkehr weiterhin gewährleistet werden könnte. 

8.15 Die östlich der Bahn in der Jurastraße bestehenden Schulbushaltestellen sollen 
an die Brücknerstraße verlegt werden. Die angedachte „Bushaltestelle" Brücknerstra-
ße in über 250m Entfernung zum Bahnsteig kann nicht als akzeptable Umsteigehal-
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testelle zur Bahn angesehen werden (zumal sich die aktuelle Haltestelle unmittelbar 
am Bahnsteig befindet). Der Fußweg zum Bahnhof wird von der nächstmöglichen 
Bushaltestelle (weit außerhalb der Unterführungsrampe) viel länger als bisher und 
unattraktiver. 

Forderung: Es ist eine entsprechende Wegweisung vom Bahnsteig zu den Bushalte-
stellen und von den Haltestellen zum Bahnhof vorzunehmen (siehe dazu auch Vor-
gaben des Konzeptes ,,Mobilstationen im Landkreis Bamberg"). 

Forderung: Die neu zu errichtenden Bushaltestellen sind gemäß der Vorgaben des 
Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg barrierefrei und mit den nötigen taktilen Lei-
teinrichtungen zu versehen. 

Forderung: Es ist ein Konzept zur Abwicklung von künftigem Schienenersatzverkehr 
vorzulegen. 

Welche Bushaltestellen sollen dafür vorgesehen und entsprechend ausgeschildert 
werden? 

8.16 Für den motorisierten Individualverkehr stehen im Bestand ca. 35 P+R Park-
plätze zur Verfügung. Behindertenstellplätze gibt es nicht. 

Forderung: Es sind in möglichst geringer Entfernung auf der Ost- und Westseite aus-
reichend Parkplätze vorzusehen, die im Zulauf in Richtung Haltepunkt entsprechend 
ausgeschildert werden müssen. Behindertenstellplätze sind dabei besonders nahe an 
den Zugangsrampen vorzusehen. 

Forderung: Bei Anlage der neuen Parkplätze sind Stellplätze mit Lademöglichkeit für 
Elektrofahrzeuge vorzusehen (siehe Konzept „Mobilstationen im Landkreis Bam-
berg"). Diese sind ebenfalls möglichst nahe an den Zugängen zu den Bahnsteigen 
anzuordnen, um auch an der Stelle einen Anreiz zum Umstieg auf nachhaltige Mobili-
tät zu schaffen. 

Forderung: Bei Anlage der neuen Parkplätze sind nach Möglichkeit auch Stellplätze 
für Carsharing- Fahrzeuge vorzusehen (siehe Konzept „Mobilstationen im Landkreis 
Bamberg"). 

Haltepunkt Hirschaid 

8.17  Die Erreichbarkeit des Haltepunktes im Fußgängerverkehr aus den Ortsteilen 
heraus ist in vergleichbarer Qualität wie bisher gewährleistet. Die Fußwege von den 
künftig denkbaren Abstellanlagen für PKW oder Fahrräder werden jedoch beidseitig 
der Bahnanlagen erheblich länger als im Bestand. 

Forderung: In enger Abstimmung mit dem Markt Hirschaid sind Flächen zu finden, die 
einen so kurzen Fußweg zwischen PKW- und Fahrrad-Abstellanlagen und Bahnsteig 
wie möglich gewährleisten. 

8.18 Erläuterungsbericht, Teil II Kapitel 2.4.2 „Der endgültige Zugang zu den Bahn-
steigen erfolgt durch eine neue Fußgängerunterführung mit Bahnsteigzugang im 
Rahmen einer EKrG-Maßnahme bei km 51,121 als Ersatz für die vorhandene Perso-
nenunterführung bei km 51,225" 

Forderung: Aufnahme von „EkrG" ins Abkürzungsverzeichnis. 

8.19 Gemäß der aktuellen Planung soll nur die Treppe zum Mittelbahnsteig einge-
haust werden. Die außenliegenden Rampen und Treppen sollen nicht eingehaust 
werden. Die Verkehrssicherungspflicht dafür soll beim Markt Hirschaid liegen. 
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Forderung: Neben der Treppe zum Mittelbahnsteig sind auch die außenliegenden 
Treppen und Rampen zu überdachen. Insbesondere bei der sehr langen Rampe auf 
der Ostseite ist zu verhindern, dass bei Starkregenereignissen die erhebliche Menge 
an Oberflächenwasser in die Unterführung gelangt, deren Benutzbarkeit dann nicht 
mehr gegeben wäre. Zudem ist die Rutschgefahrbei Nässe zu reduzieren. Mindes-
tens auf der Ostseite ist deshalb eine transparente Überdachung der langen Rampe 
vorzusehen. 

8.20 Im Plan 08_06_eue_hirschaid.pdf ist im Schnitt A-A auf der Westseite eine von 
der Straße „Bahnhofsplatz" nach oben zum Hausbahnsteig führende Treppe skizziert. 
Forderung: Darstellung, wo sich diese Treppe im Lageplan befindet und welchen 
Zweck die Treppenanlage hat. 

8.21 Erreichbarkeit des Haltepunktes im Radverkehr: Es herrscht ein teils erhebli-
cher Parkdruck, was den Radverkehr auf der Ost- und Westseite angeht. Die aktuell 
ca. 60 Fahrradstellplätze sind von der Kapazität her zum einen nicht ausreichend und 
aus Sicherheits- und Komfortaspekten nicht mehr zeitgemäß. Weder auf der West- 
noch auf der Ostseite sind in den Unterlagen bisher Flächen für Radabstellanlagen 
erwähnt, vorgesehen oder erkennbar. Dem Bahnsteigzugang nahegelegene wetter-
geschützte und sichere Radabstellanlagen sind von vitaler Bedeutung für die Erreich-
barkeit des Haltepunktes Hirschaid mit dem Fahrrad. Die Radfahrenden werden ihre 
Räder zur Verkürzung der verbleibenden Fußwege am vorgesehenen Geländer ab-
sperren, um schnell zum Bahnsteig zu gelangen. Dies wird zu einer weiteren Ein-
schränkung der Wegebreite führen (siehe Status Quo am Haltepunkt Ebing). 

Forderung: Es sind beidseits der Bahnanlagen geeignete Flächen für ausreichende 
Radabstellanlagen vorzusehen. Diese müssen gut ausgeschildert werden, Witte-
rungsschutz bieten und sich bei Gestaltung und Dimensionierung an den Vorgaben 
des Konzeptes „Mobilstationen im Landkreis Bamberg" orientieren. 

8.22 Im lntermodalen Mobilitätskonzept des Landkreises Bamberg ist der Bahnhof 
Hirschaid als wichtigster Standort für eine Mobilstation im Landkreis Bamberg vorge-
sehen. Dort sollen künftig alle Angebote der Mobilität zentral gebündelt werden. 

Forderung: In enger Abstimmung mit dem Markt Hirschaid sind ausreichend Flächen 
für die geplanten Module der Mobilstation vorzusehen. Dafür vorzusehende Flächen 
wurden bereits von uns mit dem Markt Hirschaid vorabgestimmt. Diese sind der An-
lage VDE8- Plafe21 _HpHirschaid_M BS-Grobkonzeption_ SW _ V0 .1 _ 200423. pdf 
zu entnehmen. 

8.23 Die EÜ Fußgängerunterführung Bahnhofstraße ist als reine Fußgängerverbin-
dung vorgesehen. 

Eine Durchfahrung von Radfahrenden ist aber nicht auszuschließen. Insbesondere 
durch Kinder, die in der EÜ Maximilianstraße aufgrund der dort sehr engen gemein-
samen Geh- und Radwegführung besser nicht fahren sollten. Zudem liegt die Kinder-
tagesstätte St. Vitus in unmittelbarer Nähe, wodurch mit überdurchschnittlicher Kin-
dermobilität gerechnet werden muss. 

Forderung: Es ist auf eine übersichtliche bauliche Anlage Wert zu legen, um präventiv 
etwaige Gefahrstellen zu verhindern. Eine erhebliche Abschrägung (abgefaste Kan-
ten) der bisher geplanten rechten Winkel in der Betonkonstruktion hilft dabei, Sicht-
dreiecke zu schaffen und so neben der Sicherheit auch die Nutzerfreundlichkeit und 
Gesamtwirkung der Unterführung positiv zu beeinflussen. Insbesondere der rechte 
Winkel am Ende der langen östlichen Rampe muss aus diesem Grund signifikant ab-
gefast werden. 
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8.24 Die EÜ Maximilianstraße wird während der Bauarbeiten sowohl für den PKW-
Verkehr als auch für den Fußgängerverkehr weitestgehend offen gehalten. Der LKW 
Verkehr muss umgeleitet werden. „Kurzzeitige Sperrungen" sind aber auch hier mög-
lich. 

Forderung: Es ist sicherzustellen, dass auch Busse während der Bauphase durch die 
Unterführung z. B. zur Realschule kommen. Was bedeutet in dem Zusammenhang 
„kurzzeitig"? Evtl. können die nötigen Sperrungen auf Schulferien begrenzt werden? 

8.25 Die Ausgangssituation auf der Westseite der EÜ Fußgängerunterführung Bahn-
hofstraße ist für den Markt Hirschaid von zentraler Bedeutung. Für den Markt Hirsch-
aid steht im Rahmen des Projektes auch eine Überplanung des Straßenzuges 
„Bahnhofsplatz" an. 

Forderung: Beide Vorhaben sind eng miteinander zu verzahnen. So ist die aktuelle 
Bushaltestelle nahe dem Bahnhofsgebäude barrierefrei auszubauen, mit Sitzgele-
genheiten, Wetterschutz und zeitgemäßen Informationsmöglichkeiten zu versehen. 
Evtl. ist eine korrespondierende Haltestelle auf der Gegenseite zu ergänzen. Die örtli-
chen Gegebenheiten sind in Abstimmung zwischen dem Träger des Vorhabens und 
dem Markt Hirschaid so abzustimmen, dass die nötigen Module einer Mobilstation 
insbesondere im Bereich zwischen dem bestehenden Bahnhofsgebäude und Bushal-
testelle, bzw. Zugang zum Bahnsteig 1 Platz finden. Hier muss eine einladende 
Platzsituation entstehen, die vom Markt Hirschaid für die Mobilitäts- und Aufenthalts-
situation gestaltet werden kann. 

8.26 Das bestehende Bahnhofsgebäude soll erhalten bleiben. 

Forderung: Der Zeitplan und die voraussichtliche Verfügbarkeit des Gebäudes für ei-
ne Umnutzung sind vom Vorhabensträger frühzeitig mitzuteilen. Für das Gebäude 
muss bei einer Übernahme vom Markt Hirschaid zeitnah ein Nutzungskonzept entwi-
ckelt werden, welches nach Möglichkeit auch Aspekte der Mobilität beinhaltet (z.B. 
beheizter Warteraum im Winter, sichere Radabstellanlagen, sonstige Infrastruktur 
und verkehrsbezogene Dienstleistungen, aber auch ergänzende Angebote und Nut-
zungen, ...). 

8.27 Derzeit gibt es für den motorisierten Individualverkehr ca. 110 P+R Parkplätze, 
für die keine Parkgebühren erhoben werden. Es gibt 2 Behindertenstellplätze im 
Bahnhofsumfeld. Der große Pendler-Parkplatz mit überregionaler Bedeutung (Fahr-
zeuge aus ganz Oberfranken) mit unmittelbarem Zugang zum Bahnsteig Ost und im-
mensem Parkdruck entlang der Heinrichstraße entfällt komplett. Der Markt Hirschaid 
plant eine Ersatzlösung auf der Westseite südlich der Maximilianstraße. 

Der Fußweg vom neuen Pendler-Parkplatz südlich der Maximilianstraße zu den Glei-
sen sollte so kurz und unaufwendig wie möglich sein. Erläuterungsbericht, Teil II, 
Kap. 5.1.4: 

„Auf der Westseite (Anm.: der EÜ Maximilianstraße BW 68 in Hirschaid) wird zur 
Überführung der erforderlichen LSW über die Maximilianstraße ein Torsionsbalken an 
der bestehenden EÜ vorbeigeführt .... Über den Torsionsbalken wird der Rettungs-
weg mit beidseitiger Anrampung geführt.". Statt/ in Ergänzung zum Torsionsbalken 
wünscht sich der Markt Hirschaid eine begleitende Fußgängerbrücke. Dies scheitert 
bisher an dem am Bahnsteigende gewünschten Zugang und bahnseitigen Sicher-
heitsgründen (schnelle Durchfahrten am Gleis 1).  

8.27.1 Forderung: Die bisherigen bahnseitigen Sicherheitsbedenken sind mit 
den ebenso bestehenden Sicherheitsbedenken abzuwägen, wenn Fußgänger, die 
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vom künftigen südlichen Pendler-Parken schnell zum Zugwollen, die Maximilianstra-
ße bei Rot queren. 

8.27.2 Forderung: Es ist zu prüfen, ob eine Fußgängerüberführung über die 
Maximilianstraße mit der Verlängerung des Weges hinter der LSW bis zum geplanten 
Zugang zum Bahnsteig 1 (nahe der EÜ Fußgängerunterführung Bahnhofstraße) 
machbar wäre. Zudem könnte auf Höhe des ebenerdigen Zugangs zur EÜ Fußgän-
gerunterführung Bahnhofstraße ein Treppenabgang von einem LSW-begleitenden 
Fußweg realisiert werden, um schnell die Bahnsteige 2, 3 und 4 zu erreichen. 

8.27.3 Forderung: Sollte die vorstehende Machbarkeitsprüfung zu keinem posi-
tiven Ergebnis kommen, ist die Möglichkeit für eine Ausrüstung der Lichtsignalanlage 
in der Maximilianstraße mit Anforderungstastern für Fußgänger zu prüfen. 

8.27.4 Forderung: Im Zulauf in Richtung Haltepunkt sind die neuen Parkmög-
lichkeiten entsprechend auszuschildern. Behindertenstellplätze sind dabei besonders 
nahe an den Zugangsrampen vorzusehen. 

8.27.5 Forderung: Bei Anlage der neuen Parkplätze sind Stellplätze mit Lade-
möglichkeit für Elektrofahrzeuge vorzusehen (siehe Konzept „Mobilstationen im 
Landkreis Bamberg"). Diese sind ebenfalls möglichst nahe an den Zugängen zu den 
Bahnsteigen anzuordnen, um auch an der Stelle einen Anreiz zum Umstieg auf 
nachhaltige Mobilität zu schaffen. 

8.27.6 Forderung: Bei Anlage der neuen Parkplätze sind nach Möglichkeit auch 
Stellplätze für Carsharing- Fahrzeuge vorzusehen (siehe Konzept „Mobilstationen im 
Landkreis Bamberg"). 

Haltepunkt Strullendorf 
8.28 Fußgängerverkehr: Erläuterungsbericht, Teil II, Kap. 2.4.3: „Der Bahnsteig wird 
nicht überdacht. 

Als Wetterschutz werden auf dem Bahnsteig Wetterschutzeinrichtungen errichtet." 

Forderung: Umsetzung analog der Haltepunkte Hirschaid und Buttenheim: „Die Zu-
gangstreppe zum Mittelbahnsteig bekommt eine Einhausung." 

8.29 Gemäß Erläuterungsbericht, Teil II, Kap. 5.1.9: „Der Zugang der Fußgänger 
zum Mittelbahnsteig erfolgt über prov. Rampen. Alternativ besteht die Umleitung der 
Fußgänger erfolgt für die Bauzeit über die SÜ Gewerbeanbindung Nord". 

Forderung: Auflösung des inhaltlichen Widerspruchs zu Erläuterungsbericht, Teil II, 
Kap. 18.4, wo die provisorischen Rampen nicht enthalten sind: „Die Verlängerung der 
EÜ Fußgängerunterführung Bahnhofstraße in Strullendorf kann nur unter Sperrung 
der Unterführung für Fußgänger erfolgen. Der Bahnsteigzugang ist während der ca. 
dreimonatigen Bauzeit nur vom Kachelmannplatz möglich. Die Querung der Gleise ist 
aus Gründen der Sicherung des Eisenbahnverkehrs nicht möglich, da der Bahnhof 
nicht mit Personal besetzt ist. Für Fußgänger ist somit die Umleitung über die SÜ 
Gewerbeanbindung Nord erforderlich". 

Forderung: Ein Umweg von ca. 750 m (ca. + 9 Minuten!) über die SÜ ist nicht akzep-
tabel und muss durch anderweitige provisorische Lösungen vermieden werden. 

8.30 Erreichbarkeit im Radverkehr: Die aktuell ca. 60 Fahrradstellplätze sind aus Si-
cherheits- und Komfortaspekten nicht mehr zeitgemäß. Weder auf der West- noch auf 
der Ostseite sind in den Unterlagen bisher Flächen für Radabstellanlagen erwähnt, 
vorgesehen oder erkennbar. Dem Bahnsteigzugang nahegelegene wettergeschützte 
und sichere Radabstellanlagen sind von vitaler Bedeutung für die Erreichbarkeit des 
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Haltepunktes Strullendorf mit dem Fahrrad. Die Radfahrenden werden ihre Räder zur 
Verkürzung der verbleibenden Fußwege am vorgesehenen Geländer absperren, um 
schnell zum Bahnsteig zu gelangen. Dies wird zu einer Einschränkung der Wegebrei-
te führen (siehe Status Quo am Haltepunkt Ebing). 

Forderung: Es sind geeignete Flächen für ausreichende Radabstellanlagen vorzuse-
hen. Diese müssen gut ausgeschildert werden, Witterungsschutz bieten und sich bei 
Gestaltung und Dimensionierung an den Vorgaben des Konzeptes „Mobilstationen im 
Landkreis Bamberg" orientieren. 

8.31 Im lntermodalen Mobilitätskonzept des Landkreises Bamberg ist der Haltepunkt 
Strullendorf als Standort für eine Mobilstation im Landkreis Bamberg vorgesehen. 
Dort sollen künftig alle Angebote der Mobilität zentral gebündelt werden. 

Forderung: In enger Abstimmung mit der Gemeinde Strullendorf sind ausreichend 
Flächen für die geplanten Module der Mobilstation vorzusehen. Dafür vorzusehende 
Flächen wurden bereits von uns mit der Gemeinde Strullendorf vorabgestimmt. Diese 
sind der Anlage VDE8- Plafe21 _HpStrullendorf _MBS-Grobkonzeption_ SW _ 
V0.1_200423.pdf zu entnehmen. Vor allem das Flurstück 2085/2 muss dringend zur 
Nutzung als Mobilstation / Radabstellfläche reserviert werden! 

8.32 Die Gemeinde Strullendorf plant eine neue Verbindung in Verlängerung vom 
Kachelmannplatz zur Haselhofstraße. Diese Planung eröffnet die Chance, dass Lini-
enbusverkehr den Bahnhof an einer neu einzurichtenden Bushaltestelle unmittelbar 
am Bahnhof anfahren könnte. 

Forderung: Die Verbindung ist so zu planen und realisieren, dass eine Durchfahrt mit 
dem Linien- und Bürgerbus möglich wird und damit eine direkte Anfahrt des Bahn-
hofs. Bei der Planung ist auf ausreichende Radien und Breiten zu achten, damit die 
nötigen Fahrtbeziehungen realisiert werden können. Es ist ein enger Abgleich mit der 
aktuell laufenden Überplanung des Busnetzes im Landkreis Bamberg erforderlich. Bei 
positiver Prüfung ist dann eine Fläche für eine barrierefreie Bushaltestelle direkt am 
Bahnhof vorzusehen. Diese könnte die Erreichbarkeit des Haltepunktes mit dem 
BPNV spürbar verbessern. 

8.33 Derzeit gibt es für den motorisierten Individualverkehr ca. 95 P + R Parkplätze, 
für die keine Parkgebühren erhoben werden. Es gibt keine Behindertenstellplätze. Die 
Gemeinde Strullendorf plant auf der Ostseite die Anlage von 41 Pendler-Parkplätzen, 
sowie 3 Behindertenstellplätzen. Zudem wird durch die Durchbindung vom Kachel-
mannplatz zur Haselhofstraße eine neue Verbindung geschaffen. Das kann in Ab-
hängigkeit von der Verkehrsregelung zu einer besseren Erreichbarkeit des Bahnhofs 
mit dem MIV führen. 

Forderung: Im Zulauf in Richtung Haltepunkt sind die neuen Parkmöglichkeiten ent-
sprechend auszuschildern. Behindertenstellplätze sind dabei besonders nahe an den 
Zugangsrampen vorzusehen. 

Forderung: Bei Anlage der neuen Parkplätze sind Stellplätze mit Lademöglichkeit für 
Elektrofahrzeuge vorzusehen (siehe Konzept „Mobilstationen im Landkreis Bam-
berg"). Diese sind ebenfalls möglichst nahe an den Zugängen zu den Bahnsteigen 
anzuordnen, um auch an der Stelle einen Anreiz zum Umstieg auf nachhaltige Mobili-
tät zu schaffen. 

Forderung: Bei Anlage der neuen Parkplätze sind nach Möglichkeit auch Stellplätze 
für CarSharing-Fahrzeuge vorzusehen (siehe Konzept „Mobilstationen im Landkreis 
Bamberg"). 
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Weitere Streckenelemente 
8.34  Altendorf, EÜ Lindlesgraben BW66: Der Baggersee Hirschaid steht vor einer 
touristischen Entwicklung des Sees. Dessen Erreichbarkeit von Hirschaid aus wird 
durch den Entfall der Wegebeziehung unter der SÜ Griesweg weiter verschlechtert. 
Derzeit besteht ein historisch gewachsener Schleichweg durch das aktuelle Bauwerk 
Lindlesgraben, welcher von Radfahrern und Fußgängern genutzt wird. Der Bestand 
wird genutzt, um z.B. vom Parkplatz an der ST2244 zum See zu kommen. Entspre-
chend dem Bestand wird beim Neubau ebenfalls ein Bauwerk mit Niedrigwasserrinne 
hergestellt. Vor allem für das in Steinwurfweite des Sees gelegene Hotel Göller, aber 
auch für den Kernort Hirschaid wäre eine direkte komfortable Erreichbarkeit des sich 
entwickelnden Sees wünschenswert. 

Forderung: Prüfung der Möglichkeiten, ob mit Anpassungen des BW66 eine offizielle 
Geh- und Radwegverbindung zwischen See und Kanal bzw. Hotel Göller und Kernort 
Hirschaid zu realisieren wäre (ggfls. ergänzt um einen Geh- und Radweg östlich der 
ST2244 ab Ortsausgang Hirschaid). Bei Umsetzung der aktuell vorliegenden Planun-
gen würde die bestehende Verbindung zwar weiterhin als inoffizieller Schleichweg 
erhalten, die Chance zur Verbesserung der Erreichbarkeit des Sees für den Freizeit-
verkehr würde aber nicht genutzt. 

8.35 Altendorf, Feld- und Waldweg (Bauwerk 172): Verlegung eines öffentlichen 
Feld- und Waldwegs östlich der Bahnanlagen mit Anschluss der öffentlichen Feld- 
und Waldwege mit einer künftigen Fahrbahnbreite von 3,00 m und weitgehend bi-
tuminöser Befestigung. Mit Verkehrsübergabe ist die Straße gern. Art. 6 BayStrWG 
dem öffentlichen Verkehr als öffentlicher Feldweg gewidmet. 

Im Abschnitt von km 49,381 bis 49,736 soll auf 355 m Länge eine Befestigung ohne 
Bindemittel erfolgen. 

Forderung: Abschnitt von km 49,381 bis 49,736 ebenfalls bituminös befestigen, um 
eine durchgehende Wegebeziehung mit einheitlicher Qualität zu schaffen. 

8.36 Hirschaid, Zugang zum Baggersee vom Bauwerk 172 aus: Gemäß 
04_06_Iageplan_06.pdf würde der bestehende Weg zum Baggersee-Ufer entfallen 
(Siehe Nr. 335). 

Forderung: Der Zugang zum westlichen See-Ufer muss zwingend erhalten bleiben, 
damit die aktuelle Freizeit- und Erholungsbedeutung des Sees erhalten bleibt. Der 
Weg zum Ufer ist gegebenenfalls mit angepasster Führung wiederherzustellen. 

8.37 Hirschaid, Wegeverbindung Ferdinandstraße - Baggersee Hirschaid: Der Weg 
von Hirschaid Ost (Ferdinandstraße) kommend wird genutzt, um den Baggersee oh-
ne Querung von Straßen zu erreichen. Die Wegeverbindung soll ersatzlos entfallen. 
Das stellt den tatsächlichen ersatzlosen Verlust einer bestehenden Verkehrsverbin-
dung im Freizeitverkehr dar. 

Forderung: Es ist zu prüfen, ob mit einem Weg ca. 180 m am Zaun des Schäffler-
Geländes entlang (südlich Industriestraße/Griesweg) mit Querung über die Industrie-
straße ein Erhalt der Wegebeziehung realisiert werden könnte. Das würde den Um-
weg um ca. 680 m reduzieren. 

8.38 Hirschaid, Baustellenumleitung über Umgehungsstraße: Gemäß Erläuterungs-
bericht, Teil II, Kap. 18.4 „Bei der Erneuerung der Straßenbrücke für die Staatsstraße 
St 2244 wird der Verkehr über die bestehende Ostumgehung Hirschaid umgeleitet" 
Damit ist mit einer zeitweisen erheblichen Verkehrsproblematik am Kreisverkehr Ma-
ximilianstraße sowie Schleichverkehr über die Straße, Fasanenstraße und Josefstra-
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ße zu rechnen. Zudem wird die Querung von Hirschaid Ost kommend in Richtung 
Amlingstadt oder Friesen aufgrund des erheblichen Verkehrs auf der Umgehungs-
straße teils schwierig werden. 

Forderung: Es ist verkehrsgutachterlich zu prüfen, ob der Kreisverkehr am Knoten 
Maximilianstraße / Industriestraße die Leistungsfähigkeit besitzt, den mit der Sper-
rung der Straßenbrücke ST2244 zusätzlich zu erwartenden Verkehr aufzunehmen. 

Forderung: Es sind auf der Umgehungsstraße entsprechende Vorkehrungen zu tref-
fen, um eine Querung am Knoten mit der Amlingstadter Straße weiterhin zu ermögli-
chen (z.B. Geschwindigkeitsreduktionen). 

Forderung: Es sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung des Schleichverkehrs 
durch die Wohngebiete (aufgrund von etwaigem Rückstau vom Kreisverkehr Maximi-
lianstraße / Industriestraße) zu unterbinden. 

Forderung: Es ist ein Konzept für die großräumige Umfahrung des Brückenneubaus 
der ST2244 mit entsprechendem Verkehrsgutachten vorzulegen, um die Ortsumge-
hung Hirschaid Ost zu entlasten. 

8.39 Strullendorf, EÜ Möstenbach (Geh- und Radweg) BW 195: Der bahnbegleiten-
de Weg macht im Bestand eine „Bodenwelle", um den Durchlass zu überqueren. 

Forderung: Der Weg ist künftig so auszubilden, dass er möglichst eben und ohne ab-
ruptes Auf und Ab geführt wird. Alternativ ist eine sanftere Anrampung als im Bestand 
vorzusehen. 

8.40 Strullendorf, Ohmstraße - an der Schleuse: Mit dem Entfall des Überweges 
Stockweg fällt auch die für den Radverkehr bisher optimale Verbindung von Pettstadt 
nach Strullendorf weg. Die Prämisse des Erhalts bestehender Wegebeziehung wird 
an der Stelle verletzt. Zum Erreichendes Zentrums von Strullendorf sind damit erheb-
liche Umwege über die Unterführung am Bahnhof (+1.210 m) oder den Auweg 
(+960 m) verbunden. 

Forderung: Prüfung der Möglichkeit zum Erhalt bzw. zur Aufwertung der bestehenden 
Verbindung entlang der Bahn vom Stockweg zur Ohmstraße. Diese Strecke wäre 
zum einen direkter und kürzer als durch das Industriegebiet / Siemensstraße und 
auch sicherer, da abseits des Straßenverkehrs mit hohem Schwerlastanteil. 

8.41 Strullendorf, SÜ Gewerbeanbindung Nord: Es sind Anpassungen des Berüh-
rungsschutzes bzw. der Aufhalteeinrichtung bei einer Geh- und Radwegbreite von 
2,50m geplant. Da es sich um eine im Geh- und Radverkehr nicht zu stark befahrene 
Relation handelt, ist die Breite als akzeptabel anzusehen. Bei starkem Zuwachs an 
Fuß- und Radverkehr würde diese Breite aber nicht mehr ausreichen. Im Bestand ist 
die Überführung vom Brückenbauwerk in die Haselhofstraße mit einem erheblichen 
Absatz ausgebildet, der eine Gefahrstelle (Sturzpotenzial) darstellt. 

Forderung: Im Zuge der Maßnahme ist eine sanfte Überführung der Radfahrenden 
auf die Haselhofstraße ohne Absatz zu realisieren. 

9. Behindertenbeauftragter: 
9.1 Nach Durchsicht der vorliegenden Pläne und der Beschreibung wird Stellung zu 
o.g. Projekt genommen, um die Belange von Menschen mit Behinderung (MmB) in 
der Planung ausreichend zu berücksichtigen. 

Grundlage der Stellungnahme sind Normen und Regeln aus der DIN 18040 (Teil 
1/2/3 Barrierefreiheit gesetzlich eingeführt seit 01.07.2013) sowie deren ergänzende 
Vorschriften. Eingegangen wird in dieser Stellungnahme nur auf die Bauabschnitte, 
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die für Menschen mit Behinderung von Belang sind. Außerdem wird sich auf die Stre-
cke südlich von Bamberg beschränkt, die nördliche Strecke ist ja bereits soweit fertig 
gestellt. 

Für die Belange von Menschen mit körperlicher Einschränkung ist noch folgendes zu 
beachten: 

9.2 Bahnhof Buttenheim/Altendorf: 

Um vor allem mobilitätseingeschränkten Menschen den Zugang zu den nach vorlie-
genden Plänen im Mittelbereich angeordneten Bahnsteigen, die dem Nahverkehr 
vorbehalten sind, zu ermöglichen, müssen diese für eine Beteiligung von Menschen 
mit Behinderung nach dem aktuellen Bundesteilhabegesetz in der Fassung vom 
01.01.2020 über Fahrstühle zu erreichen sein. Im Fall Buttenheim sowie der ange-
dachten Unterführung der Gleise im Bereich Jurastraße (Gemeinde Altendorf) bedeu-
tet dies folgendes: 

• Anpassung der Gefällstrecken in der Unterführung mit höchstens 6% Gefälle 

• Ruhezonen im Verlauf der Gefällstrecken 

• Einbau von taktil und visuell kontrastierenden Oberflächenbelägen oder Bodenin-
dikatoren 

• Ertüchtigung aller Bahnsteige mit entsprechenden taktilen Elementen zum Schutz 
vor durchfahrenden Zügen 

• Beachtung des Zwei-Sinne-Prinzips bereits bei der Unterführung 

• Die Gehsteige durch die Unterführung müssen deutlich in Geh- und Radwege un-
terteilt werden, da gerade auf dieser Strecke ein reger Radverkehr zu verzeichnen 
ist 

9.3 Unterführung Hirschaid (Maximilianstraße) 

Auch bei dieser Unterführung werden folgende Maßnahmen für eine barrierefreie 
Nutzung der Unterführung benötigt: 

• Anpassung der Gefällstrecken in der Unterführung mit höchstens 6% Gefälle 

• Ruhezonen im Verlauf der Gefällstrecken 

• Einbau von taktil und visuell kontrastierenden Oberflächenbelägen oder Bodenin-
dikatoren 

• Die Gehsteige durch die Unterführung müssen deutlich in Geh- und Radwege un-
terteilt werden, da gerade auf dieser Strecke ein reger Radverkehr (Schule) zu 
verzeichnen ist 

• Beachtung des Zwei-Sinne-Prinzips bereits bei der Unterführung 

• Die Signalanlagen sind ebenfalls nach dem Zwei-Sinne-Prinzip auszuführen 

9.4 Bahnhof Hirschaid 

Hier gilt ähnliches wie beim Bahnhof Buttenheim/Altendorf, wobei hier der Fußgän-
gerbahnunterführung besondere Aufmerksamkeit zukommt. 

Diese muss über Aufzüge zur Erreichung der beiden Mittelgleise ertüchtigt werden. 
Außerdem benötigt die Unterführung ein vollkommen neues Lichtkonzept, das eine 
Nutzung auch für Menschen mit Sehbeeinträchtigung möglich macht. Die Ertüchti-
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gung der Handläufe (Länge, Beschriftung) und der farblichen Absetzung von Stufen 
und Wegfläche trägt ein übriges für die Barrierefreiheit der Anlage bei. 

Die Bahnsteige benötigen die entsprechenden taktilen Elemente und kontrastreiche 
Abgrenzungen, um hier auch blinden Menschen eine entsprechend sichere Nutzung 
zu ermöglichen. 

9.5 Bahnunterführung Strullendorf Auweq 

Diese sollte aus Sicherheitsgründen zumindest mit einem einseitigen Gehweg ausge-
stattet werden, der es z.B. mobilitätseingeschränkten Menschen gestattet, ungeachtet 
der Verkehrslage ungefährdet die Unterführung zu nutzen. 

9.6 Bahnübergang Strullendorf Stockweg 

Beim Neubau des Übergangs über die Gleise muss ebenfalls auf die strikte Trennung 
von Geh- und Radweg geachtet werden, um Menschen mit Behinderung nicht der 
Gefahr auszusetzen, von vorüberfahrenden Radfahrern bedrängt oder gar überfahren 
zu werden. Auch auf dieser Strecke sind zahlreiche Radfahrer unterwegs. Ferner 
muss natürlich auch hier auf eine Steigung von höchstens 6 % geachtet werden. 

9.7 Bahnhof Strullendorf 

Nachdem hier die beiden bestehenden Bahnsteige durch einen Mittelbahnsteig er-
setzt werden sollen, ist es auch hier nötig, die Erreichung dieses Bahnsteiges durch 
einen Aufzug zu gewährleisten. 

Dabei muss auch an das südlich gelegene Gewerbegebiet gedacht werden, da auch 
hier Menschen mit Behinderung in den verschiedenen Betrieben beschäftigt sein 
können. Eine Einbeziehung der bestehenden „Schweizer Rampe" ist wegen der er-
höhten Gefälle von 12 % nicht möglich. 

10. Öffentliche Sicherheit: 
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten der Ausbauplanung im schwer zugänglichen 
Hauptsmoorwald, entlang von Sand- und Kiesgruben parallel der Ausbautrasse und 
der beabsichtigten Errichtung von Lärmschutzwänden, werden die Wege für Ret-
tungskräfte als auch für die Betroffenen eines Unglücks sehr lang und die Zugangs-
möglichkeiten zum Gleisbereich stark eingeschränkt. Es ist auch zu berücksichtigen, 
dass die Einsatzkräfte im Bedarfsfall schwere Gerätschaften über mehrere hundert 
Meter zum Unglücksort schaffen bzw. verletzte Personen schnellstmöglich aus dem 
Gefahrenbereich bringen müssen. Bei einem schweren Unglück mit einem ICE, aber 
auch mit anderen auf der Strecke verkehrenden Personenzügen, ist mit mehreren 
hundert betroffenen und teils schwerstverletzten Personen zu rechnen. Es ist davon 
auszugehen, dass bei einem schweren Unfall eine Vielzahl der Fahrgäste nichtgeh-
fähig, teils liegend aus dem Schadensbereich verbracht werden müssen. 

Durch die Zugangsmöglichkeiten zum Gleisbereich verschlechtern sich gegenüber 
der Situation im Bestand die Gegebenheiten erheblich. 

Um hier eine effiziente Menschenrettung durchführen zu können, wird aus Sicht der 
unteren Katastrophenschutzbehörde folgende, ausschließlich für den Einsatz auf 
Schienen, notwendige Mindestausstattung mit Umsetzung des Vorhabens erforder-
lich: 

4 Schienenrollwagen (große Ausführung) 

10 Schleifkorbtragen 

2 Arbeitsplattformen 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 584 von 933 
 
 
 

Der FB 31.1 -Öffentliche Sicherheit- beantragt deshalb im Rahmen der Planfeststel-
lung die Notwendigkeit zur Beschaffung der o.g. Mindestausstattung und damit die 
Ergänzung des vorhandenen aber völlig unzureichenden Rüstsatzes Bahn durch die 
verantwortliche Stelle der DB Netz AG festzustellen. Dies auch unter dem Gesichts-
punkt, als dass die DB Netz AG mit Schreiben vom 01.08.2017 empfohlen hat, den 
auf Grund des Beschlusses der Innenministerien der Länder und des Notfallmana-
gements der DB AG im Jahr 1998 zur Verfügung gestellten Rüstsatz Bahn auf Grund 
der Verschiebung des Einsatzschwerpunktes in den nördlichen Landkreis Bamberg 
zu verlegen. Damit wird klar, dass für die Bahnanlagen im südlichen Landkreis Bam-
berg adäquate Einsatzmittel fehlen. Durch die Ausbaumaßnahme kann auch die Län-
dervereinbarung aus dem Jahr 1998 nicht mehr herangezogen werden, da hierdurch 
eine völlig neue Bewertungsgrundlage gegenüber der Bestandsstrecke geschaffen 
wird. 

11. Gesundheitswesen: 
Wie bereits mit E-Mail vom 26.03. und 04.05.2020 mitgeteilt, ist eine Stellungnahme 
des Fachbereiches Gesundheitswesen aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der 
Coronakrise innerhalb der vorgegebenen Frist nicht leistbar. Die entsprechende Stel-
lungnahme wird bis Ende Juni 2020 nachgereicht. 

 

Entscheidung 

Zu 1.1 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen und auf die entsprechenden Stellungnah-

men verwiesen. 

 

Zu 1.2 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Nach der Übergangsvorschrift des 

§ 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG in der Fassung des Elften Gesetzes zur Änderung des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBI. I S. 1943) darf der Schie-

nenbonus weiter angewandt werden, wenn das Planfeststellungsverfahren für den 

jeweiligen Abschnitt des Vorhabens - wie hier - vor dem 1. Januar 2015 eröffnet und 

die Auslegung des Plans bereits öffentlich bekannt gemacht worden war. 

In Bezug auf die Länge der Güterzüge wird darauf hingewiesen, dass auf Basis der 

16. BImSchV (Schall 03) in der schalltechnischen Untersuchung die zugartspezifi-

schen Zuglängen der Tabelle B angesetzt wurden. Die Güterzüge gehen demzufolge 

mit einer mittleren Zuglänge von 500 m für den Fernverkehr in die Berechnungen ein. 

Gemäß der Anlage 2 zur 16. BImSchV sind die Längen aus der Tabelle B anzuwen-

den, wenn die tatsächlichen Zuglängen nicht bekannt sind. Dies ist hier der Fall. Bei 

den Güterzügen ist wegen der Vielzahl von Zugbetreibern und wegen der Abhängig-
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keit von der allgemeinen Wirtschaftslage eine derartige verlässliche Voraussage auch 

nicht möglich. Tatsächliche Zuglängen sind dementsprechend bezogen auf den 

Prognosezeitraum nicht bekannt, weshalb gemäß den Vorgaben der 16. BImSchV die 

normative Vorgabe der Tabelle B zur Anwendung kommt.  

In Bezug auf die Verhältnismäßigkeit wird auf die folgende Entscheidunge verwiesen. 

 

Zu 1.3 

Bezugnehmend auf die Forderung hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses und 

der Verhältnismäßigkeit sichern die Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 

30.01.2018 zu, dass die Berechnung analog der Anforderungen des EBA-Leitfades 

durchgeführt wurden. Zudem erläutern die Vorhabenträger nachvollziehbar, dass 

nach den Vorschriften der §§ 41, 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG i. V. m. § 2 Abs. 1 

der 16. BImSchV beim Bau oder der wesentlichen Änderung von Eisenbahnen 

grundsätzlich sicherzustellen ist, dass die Beurteilungspegel die dort genannten Im-

missionsgrenzwerte nicht überschreiten. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Kosten der 

Schutzmaßnahme außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen. Eine 

gesetzliche Regelung, unter welchen Voraussetzungen eine Schutzmaßnahme nicht 

mehr verhältnismäßig ist, existiert jedoch nicht. Das BVerwG hat dabei grundsätzliche 

Anforderungen an eine hinreichend differenzierte Prüfung der Verhältnismäßigkeit 

präzisiert. Diese Anforderungen an die Variantenuntersuchungen werden im vorlie-

genden Fall erfüllt, so dass eine ausreichende Nachvollziehbarkeit gegeben ist. Bei 

der Variantenuntersuchung wurden dabei Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt, 

die im vorliegenden Verfahren angewendet werden können. Die Anwendbarkeit wei-

tergehenden Schallschutzmaßnahmen ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. 

 

Zu 1.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die mit dem 

Einsatz des besonders Überwachten Gleises erforderlichen Auflagen gemäß EBA-

Verfügung wurden in den Nebenbestimmungen aufgenommen. Eine explizite Infor-

mation der Bürger über den Schleifvorgang kann den Vorhabenträgern nicht ver-

pflichtend auferlegt werden, da dieser im Rahmen der Streckenunterhaltung durchge-

führt wird. Die Planfeststellungsbehörde geht jedoch davon aus, dass die Vorhaben-

träger die Öffentlichkeit grundsätzlich im Vorfeld über lärmintensive Unterhaltungs-
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maßnahmen informieren. Es wird darauf hingewiesen, dass die Auswertung der Mes-

sergebnisse in den Zuständigkeitsbereich des Eisenbahn-Bundesamtes fällt. 

 

Zu 1.5 

Der Forderung nach weiteren innovativen Schallschutzmaßnahmen kann nicht ent-

sprochen werden. Die Vorhabenträger wurden noch einmal explizit zur Prüfung weite-

rer Maßnahmen aufgefordert. Mit Schreiben vom 15.02.2021 wurde nachvollziehbar 

dargestellt, dass aus technischen Gründen der Einsatz der Maßnahmen nicht sach-

gerecht ist. Dazu wurde im Einzelnen folgendes erläutert.  

Niedrige Schallschutzwände sind einerseits für weiter entfernt liegende Gleise fast 

wirkungslos, andererseits ist aufgrund umfangreicher arbeitsschutzrechtlicher Prob-

leme (Verbau des Sicherheitsraumes zwischen zwei Gleisbereichen durch die Schall-

schutzwände) eine Zulassung zwischen den Gleisen gegenwärtig nicht möglich.  

Beim Schienenstegdämpfer erfolgt eine Dämpfung der Schwingungen der Schiene 

durch Masse-Feder-Systeme, die als breitbandig abgestimmte Schwingungstilger 

beidseitig an jedem Schienensteg und, je nach Produkt, auch am Schienenfuß kraft-

schlüssig befestigt werden. Die Schienenstegabschirmung mindert dagegen nicht die 

Schwingungsenergie der Schiene, sondern ihre Abstrahlung von Luftschall. Der 

Wirkmechanismus ähnelt dem eines „Minischallschirms“.  

Unabhängig von diesen Ausführungen zum Stand der Lärmminderungstechnik, zur 

Wirksamkeit bzw. zum Einsatzbereich sind sogenannte innovative Schallschutzmaß-

nahmen indes weder kumulativ noch alternativ zu den vorgesehenen aktiven Schall-

schutzmaßnahmen anzuwenden. Diese Maßnahmen sind sowohl aus Verhältnismä-

ßigkeitsgründen (Nutzen-Kosten-Wirkung) als auch aus dem Kosten-Wirkungs-

Vergleich (siehe S. 101 ff. des Schlussberichts zum Konjunkturpaket II vom 

15.06.2012) gegenüber den vorgesehenen Maßnahmen auszuscheiden. 

Die Forderung nach einer weiteren Optimierung der Lärmschutzmaßnahmen kann 

somit nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung 

vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass nach § 41 Abs. 1 BImSchG sicherzustellen ist, 

dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen (= Schallimmissionen oberhalb der 

Grenzwerte nach 16. BImSchV) durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden, die 

nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Dies erfolgt durch aktive Schall-

schutzmaßnahmen, soweit die Kosten hierfür nicht außer Verhältnis zu dem Schutz-
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zweck stehen (§ 41 Abs. 2 BImSchG). Eine gesetzliche Regelung, unter welchen Vo-

raussetzungen eine Schutzmaßnahme nicht mehr verhältnismäßig ist, existiert jedoch 

nicht. Betroffene haben prinzipiell einen Anspruch auf die Einhaltung der Grenzwerte 

nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV) am Tag und in der Nacht durch aktive Lärm-

schutzmaßnahmen (sog. „Vollschutz"), von dem aber nach Maßgabe des § 41 Absatz 

2 BImSchG Abstriche möglich sind. Im Rahmen der durch die Planfeststellungsbe-

hörde durchzuführenden planerischen Abwägung, ist die Auswahl zwischen ver-

schiedenen in Betracht kommenden Schallschutzmaßnahmen zu treffen. Jedoch be-

steht dieser Spielraum nur in den durch § 41 Absatz 2 BImSchG gezogenen Gren-

zen, d.h. die Auswahlentscheidung hat sich an dem grundsätzlichen Vorrang aktiven 

Schallschutzes vor Maßnahmen des passiven Schallschutzes zu orientieren. Dabei 

wird beachtet, dass passive Schallschutzmaßnahmen keine Schutzmaßnahmen im 

Sinne von § 41 BImSchG darstellen, sondern nach § 42 BImSchG ein technisch-

realer Entschädigungsanspruch auf Erstattung der erbrachten Aufwendungen be-

steht. Im Rahmen der vorliegenden Planfeststellungsunterlagen wurde in umfangrei-

chen Variantenuntersuchungen geprüft, welche Schallschutzmaßnahmen in den ein-

zelnen Bereichen den gesetzlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Kosten er-

füllen. Die Umsetzung der gesetzlich geforderten Schallschutzmaßnahmen im Plan-

feststellungsabschnitt bewirkt dabei insbesondere im bahnnahen Bereich eine deutli-

che Verbesserung der derzeitigen Schallsituation der Anwohner bei Pegelreduzierun-

gen von mehr als 10 dB(A). 

 

Zu 1.6 

Soweit nun die Vorhabenträger in ihrem Erläuterungsbericht Maßnahmen zur Ver-

meidung bzw. zum Schutz vor bauzeitlichen Lärmbelastungen aufgeführt haben, 

werden diese durch ein in den Nebenbestimmungen festgesetztes Schutzmaßnah-

menpaket ergänzt bzw. präzisiert. Soweit sich im Zuge der weiteren Projektentwick-

lung der Bauablauf genauer bestimmen lässt, wird den Vorhabenträgern durch die 

festgesetzte Nebenbestimmung auferlegt, dass sie die vorliegende schalltechnische 

Untersuchung dahingehend zu ergänzen bzw. zu konkretisieren hat, ob an den An-

wesen im Umfeld der Maßnahme Beurteilungspegel ergeben, die über die Vorbelas-

tung hinausgehen. Diese Vorgabe ist insofern geboten, als sich hieraus – über das 

übrige Schutzpaket hinaus – die Verpflichtung ergeben kann, dass den betroffenen 

Anwohnern während der betreffenden Bauphase(n) Ersatzwohnraum zur Verfügung 
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stellen und entsprechend anzubieten ist. Hierbei ist zu gewährleisten, dass alle in 

Frage kommenden Anwesen präzise erfasst werden, was wiederum möglichst ge-

naue Kenntnisse über den tatsächlichen Bauablauf voraussetzt. Die Vorhabenträger 

sichern zu, dass Arbeit zur Nachtzeit auf ein unbedingt erforderliches Maß beschränkt 

wird. 

 

Zu 1.7 

Die Maßnahmen sind so weit wie möglich, vor der eigentlichen Maßnahme durchzu-

führen. Die Vorhabenträger werden auf die diesbezügliche Nebenbestimmung hinge-

wiesen. 

 

Zu 1.8 

Der Forderung wird entsprochen. Die Vorhabenträger werden auf die Nebenbestim-

mung hinsichtlich des Ansprechpartners für die betroffene Bevölkerung und Kontroll-

messungen der baubedingten Schallimmissionen hingewiesen. Zudem sichert die 

Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 18.08.2020 zu, die Belastungen so ge-

ring wie möglich zu halten. 

 

Zu 1.9 

Die Vorhabenträger haben nachvollziehbar ausgeführt, dass die Bewertung der bau-

bedingten Erschütterungsimmissionen auf Basis einer Betrachtung der jeweiligen er-

schütterungsintensiven Bauphasen erfolgt. Dabei sind im ungünstigsten Fall relevan-

te Erschütterungsimmissionen bis zu einem Abstand von ca. 100 m zur Erschütte-

rungsquelle nicht auszuschließen. 

Im Rahmen der Bewertung dieser baubedingten Erschütterungsimmissionen auf Ba-

sis des vorläufigen Bauphasenkonzepts sowie Bauablaufs konnten demzufolge po-

tenzielle Betroffenheiten nicht ausgeschlossen werden. In Folge dessen sind von 

Bauzeiten und Bauphasen unabhängige Maßnahmen vorgesehen, die ausreichend 

Berücksichtigung beim Ausschreibungsverfahren finden werden. 
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Weitergehende zeitlich und örtlich konkretisierte Maßnahmen zur Minderung der 

Bauerschütterungen werden bei genauerer Kenntnis des Bauablaufs sowie der ge-

planten einzusetzenden Maschinen vorgesehen. 

Die Vorhabenträger sichern zu, vor Beginn der Baumaßnahmen einen Sachverstän-

digen damit beauftragen, den Zustand der Gebäude und Anlagen, welche nach der 

fachlichen Beurteilung des Sachverständigen im relevanten Einflussbereich der Bau-

maßnahme liegen, aufzunehmen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird der 

Sachverständige wiederum eine Begutachtung des Zustands der entsprechenden 

Gebäude und Anlagen durchführen, um etwaige baubedingte Schäden oder Verände-

rungen festzustellen und nach dem Verursacherprinzip zu kompensieren. Die Kosten 

dieser Begutachtungen tragen die Vorhabenträger. 

Zudem sichert die Vorhabenträger zu, dass grundsätzlich nur erschütterungsarme 

Bauverfahren und Baumaschinen nach dem Stand der Erschütterungsminderungs-

technik zum Einsatz kommen und dass während der Bauphase die entsprechenden 

Anforderungen der DIN 4150, Teil 2 und 3 (Erschütterung im Bauwesen - Einwirkun-

gen auf Menschen in Gebäuden bzw. Einwirkungen auf bauliche Anlagen) beachtet 

werden. 

Die Vorhabenträger werden nochmals ausdrücklich auf die festgesetzten Nebenbe-

stimmungen zum bauzeitlichen Erschütterungsschutz aufmerksam gemacht, durch 

die ein ausreichender Schutz der Anwohner vor bauzeitlichen Erschütterungsbelas-

tungen gewährleistet werden soll. 

In Bezug auf die betriebsbedingten Erschütterungen wird auf die Stellungnahme der 

Regierung von Oberfranken verwiesen. 

 

Zu 1.10 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen und auf die Entscheidungen zur Stellung-

nahme vom 05.10.2017 verwiesen. 

 

Zu 2.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, das Landratsamt Bamberg 
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zu informieren, falls bei den Baumaßnahmen Hinweise auf Altlasten oder schädliche 

Bodenverunreinigungen gefunden werden. 

 

Zu 2.2 

Ungeachtet dessen, dass die Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 

zusichern, den dort anfallender Bodenaushub auf die zu erwartenden Schadstoffen 

untersuchen und entsprechend zu entsorgen, wird auf die entsprechenden Nebenbe-

stimmungen hingewiesen. 

 

Zu 2.3 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3.1 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen und auf die Stellungnahme von 

17.01.2019 verwiesen. 

 

Zu 3.2.1 

Die Aussagen und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und auf die Ent-

scheidungen zu den Einwendungen der betroffenen Firmen verwiesen. 

 

Zu 3.2.2 

Es wird auf die Entscheidungen zur Stellungnahme vom 05.10.2017 verwiesen.  

Auf Grund ihrer Konzentrationswirkung gemäß § 75 Abs. 1 VwVfG wird die Genehmi-

gung zur Verfüllung des Baggerseeteils mit dem verfahrensgegenständlichen Plan-

feststellungsbeschluss erteilt. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass im 

Rahmen der Planfeststellung und der Bauausführung die Anforderungen des Leitfa-

dens umgesetzt werden. Das Wasserwirtschaftsamt Kronach wurden am Verfahren 
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beteiligt. Siehe hierzu die Entscheidungen zur Stellungnahme des Wasserwirt-

schaftsamtes Kronach vom 21.09.2017. 

 

Zu 3.2.3 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3.2.4 

Auf Grund der Konzentrationswirkung gemäß § 75 Abs. 1 VwVfG wird die Genehmi-

gung zur Uferanpassungen mit dem verfahrensgegenständlichen Planfeststellungs-

beschluss erteilt. Das Wasserwirtschaftsamt Kronach wurde am Verfahren beteiligt. 

Siehe hierzu die Entscheidungen zur Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes 

Kronach vom 21.09.2017. 

 

Zu 3.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass sich die Dimensionie-

rung der Querschnitte der Durchlässe und Brückenbauwerke am Bestand orientiert. 

Daher werden die hydraulischen Abflussquerschnitte nicht eingeengt und der Aufstau 

bzw. eine Verschlechterung der Strömungsverhältnisse verhindert. Im Übrigen wer-

den die Aussagen zur Kenntnis genommen und auf die Stellungnahme des Wasser-

wirtschaftsamtes Kronach verwiesen. 

 

Zu 3.4 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ein Abdruck des Planfeststellungsbeschlusses wird übersandt. 

 

Zu 4. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 5.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass das Umleitungskon-

zept bereits mit den Straßenbaulastträgern und den betroffenen Gemeinden abge-

stimmt wurde. Erforderlich Sperrungen konnten mit der 2. Planänderung durch eine 

weitgehende, höhenbegrenzte Offenhaltung der Maximilianstraße in Hirschaid und 

einer Reduzierung der Sperrung der Straßenüberführung Nordanbindung in Strullen-

dorf erheblich reduziert werden. Die Vorhabenträger sagen darüber hinaus zu, für er-

forderliche Sperrungen im Bereich Hirschaid in Zusammenhang mit der Sperrung der 

Straßenüberführung der SÜ St 2244 entsprechende Umleitungskonzepte, untersetzt 

durch Knotenpunktberechnungen zu erstellen und mit den Straßenbaulastträgern so-

wie den betroffenen Gemeinden und dem Landratsamt Bamberg abzustimmen.  

Zudem wird von den Vorhabenträgen zugesichert, dass vor Beginn der Baumaßnah-

men ein Sachverständiger damit beauftragt wird, den Zustand an Gebäuden, Straßen 

und Anlagen, welche nach der fachlichen Beurteilung des Sachverständigen im rele-

vanten Einflussbereich der Baumaßnahme liegen, aufzunehmen. Nach Abschluss der 

Baumaßnahmen wird der Sachverständige wiederum eine Begutachtung des Zu-

stands der entsprechenden Gebäude, Straßen und Anlagen durchführen, um etwaige 

baubedingte Schäden oder Veränderungen festzustellen und nach dem Verursacher-

prinzip zu kompensieren. Der Termin oder die Termine zur Beweissicherung werden 

dem Eigentümer vorab mitgeteilt. Eine Teilnahme am Termin ist dem Eigentümer 

freigestellt. Die Beweissicherungsgutachten werden den jeweiligen Eigentümern von 

den Vorhabenträgern zur Verfügung gestellt.  

Auf die besondere Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Arbeiten im Bereich der Grund-

wasserwanne werden die Vorhabenträger hingewiesen. 

Im Übrigen werden die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 5.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Abstimmungen 

bereits im Zuge der Kreuzungsvereinbarung erfolgt sind. 
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Zu 5.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass vor Beginn der Bau-

maßnahmen ein Sachverständiger damit beauftragt wird, den Zustand an Gebäuden, 

Straßen und Anlagen, welche nach der fachlichen Beurteilung des Sachverständigen 

im relevanten Einflussbereich der Baumaßnahme liegen, aufzunehmen. Nach Ab-

schluss der Baumaßnahmen wird der Sachverständige wiederum eine Begutachtung 

des Zustands der entsprechenden Gebäude, Straßen und Anlagen durchführen, um 

etwaige baubedingte Schäden oder Veränderungen festzustellen und nach dem Ver-

ursacherprinzip zu kompensieren. Die Kosten dieser Begutachtungen tragen die Vor-

habenträger. Der Termin oder die Termine zur Beweissicherung werden dem Eigen-

tümer vorab mitgeteilt. Eine Teilnahme am Termin ist dem Eigentümer freigestellt. Die 

Beweissicherungsgutachten werden den jeweiligen Eigentümern von den Vorhaben-

trägern zur Verfügung gestellt.  

Zudem sichern die Vorhabenträger zu, neue Zufahrten zur Kreisstraße dem Straßen-

baulastträger auf Grundlage der Planungen zur 2. Planänderung anzuzeigen, bau-

zeitliche Zufahrten nach Beendigung der Maßnahme VDE 8.1 zurückzubauen und 

der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Im Übrigen ist die Benutzung einer 

Straße gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG im Rahmen ihrer Widmung für den 

Verkehr (Gemeingebrauch) jedermann gestattet. Die Vorhabenträger beabsichtigen 

mit der Nutzung der Straße als Baustraße eine Nutzung, die grundsätzlich im Rah-

men der Widmung erfolgt, sodass keine erlaubnispflichtige Sondernutzung vorliegt. 

Sollte dennoch eine die Sondernutzung auslösende Benutzung vorliegen, so werden 

die entsprechenden Erlaubnisse durch die Vorhabenträger rechtzeitig beantragt. 

Desweitern erfolgt eine Zusicherung zur Minimierung der Staubelastung im Bereich 

der Baustellen und Transportwege durch Zwischenbegrünung zur Verhinderung von 

Auswehungen, die Befestigung und regelmäßige Reinigung der Straßen und Zu-

fahrtsbereiche, Reifenwaschanlagen auf Baustelleinrichtungsflächen und witterungs-

abhängige Befeuchtung von Baustraßen und BE-Flächen. 

 

Zu 5.4 

Der Forderung kann nicht vollumfänglich entsprochen werden. Beeinträchtigungen für 

den allgemeinen Verkehr und somit auch für den Radverkehr sind durch die Bau-
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maßnahe nicht auszuschließen. Die Vorhabenträger sichern zu, dass eventuelle Um-

leitungen bei der zuständigen Behörde beantragt werden. Ein Anspruch auf eine be-

sonders günstige Verkehrsverbindung besteht auch für Radfahrer nicht. 

 

Zu 6.1 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 

kann nur die Wiederherstellung der bestehenden Situation verlangt werden. Eine 

straßenverkehrliche Verbesserung kann nicht gefordert werden. Gleichwohl muss die 

Anplanbarkeit gegeben sein. 

 

Zu 6.2 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Vorhabenträger bestätigen, dass die 

Planungen mit den betroffenen Gemeinden abgestimmt sind. 

 

Zu 6.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderun-

gen sind bereits Bestandteil der Planung. 

 

Zu 6.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Das Sachgebiet 

10 Staatsrecht, Sicherheit und Ordnung hat bestätigt, dass die Belange des Ret-

tungsdienstes ausreichend berücksichtigt worden sind. 

 

Zu 6.5 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Die Vorhabenträger können nicht zur Verbesse-

rung der derzeitigen Situation verpflichtet werden. Nach § 75 Abs. 1 Satz 1 1. HS 

können im Zuge der Planfeststellung nur notwendige Folgemaßnahmen mit planfest-

gestellt werden (Anschluss und Anpassung). 

Hinsichtlich der Umleitung ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erfor-

derlich. Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass 
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im Rahmen der weiteren Planung an den Umleitungsstrecken rechtzeitig auf das 

Fahrverbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung an der Ortsumgehung 

Hirschaid (BA25) hingewiesen und für diese eine entsprechende, großräumige Umlei-

tung beschildert wird. 

 

Zu 6.6 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Auch der öffentliche Nahverkehr hat 

keinen Anspruch auf eine besonders günstige Verkehrsverbindung. Zudem sichern 

die Vorhabenträger zu, dass das Umleitungskonzept bereits mit den Straßenbaulast-

trägern abgestimmt wurde. 

 

Zu 6.7 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass alle Verkehrsstationen 

barrierefrei (Ausrüstung mit Aufzügen, Taktiles Leitsysteme, barrierefreie Zugänge an 

das öffentliche Straßennetz) ausgebaut werden. 

 

Zu 6.8 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Nur Park-&-Ride-Anlagen, die von 

der Deutschen Bahn betrieben werden, in räumlicher Nähe zu einem Personenbahn-

hof stehen und dazu bestimmt sind, Kraftfahrzeuge von ausschließlich Reisenden 

aufzunehmen sind als Eisenbahnbetriebsanlage anzusehen und damit planfeststel-

lungsrelevant (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 24.02.1989, Az. 5 S 958.88, 

Ls. 1, juris). Da es sich hier um öffentliche Stellplätze handelt, liegt die Planung und 

Anlage von Parkplätzen in der Verantwortung der Gemeinde. 

 

Zu 6.9 

Da es sich bei der Forderung um das übliche Vorgehen zur Beantragung verkehrs-

rechtlicher Anordnungen handelt, geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass 

Antragstellung durch die Vorhabenträger rechtzeitig im Vorfeld und mit den entspre-

chenden Unterlagen erfolgt. 
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Zu 6.10 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Forderungen be-

rücksichtigt werden. 

 

Zu 7.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Das ehemalige 

Flurstück 978 ist in den Planunterlagen nicht mehr beansprucht. Im Übrigen werden 

die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 7.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Transportwege 

über die Industriestraße geplant sind. Nur zeitlich begrenz wird ein Stück der Real-

schulstraße und Ferdinandstraße als Ausfahrt genutzt. 

 

Zu 7.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass während der Bau-

durchführung alle möglichen und verhältnismäßigen Maßnahmen getroffen werden, 

um die Auswirkungen auf die Nachbarschaft und insbesondere auch auf die Staatli-

che Realschule aus der Bautätigkeit so gering wie möglich zu halten und um einen 

ordnungsgemäßen Unterricht zu gewährleisten. Die Vorhabenträger werden auf wei-

tere Nebenbestimmungen zum Baulärm hingewiesen. 

 

Zu 7.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger verweisen in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zutreffend auf die Planunter-

lagen. 

 

Zu 7.5 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 597 von 933 
 
 
 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, während der 

Bauphase die entsprechenden Anforderungen der DIN 4150, Teil 2 und 3 (Erschütte-

rung im Bauwesen - Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden bzw. Einwirkungen 

auf bauliche Anlagen) zu beachtet. Bei repräsentativ ausgewählten Gebäuden mit 

exponierter Lage zu den Baumaßnahmen werden den Vorhabenträgern Beweissiche-

rungsmaßnahmen auferlegt, um etwaige vorhabenbedingte Schäden nach dem Ver-

ursacherprinzip zu kompensieren. Aufgrund der notwendigen Zugänglichkeit zu den 

jeweiligen Räumlichkeiten werden die Eigentümer ausreichend bei der Beweissiche-

rung beteiligt. Auf die entsprechende Nebenbestimmung wird hingewiesen. Der 

Oberbau ist durchgehend für alle Gleise mit Betonschwellen geplant. Zum Schutz vor 

den vom Schienenweg ausgehenden Erschütterungen wird in Teilabschnitten der 

Oberbau mit Betonschwellen ausgerüstet, deren Sohle mit einer elastischen Be-

schichtung (Schwellenbesohlung) versehen ist. Die Einhaltung der für die Baustellen 

geltenden Richtlinien und Vorschriften insbesondere bzgl. Erschütterungen von an-

grenzenden Flächen wird durch die Vorhabenträger durch entsprechende Baustellen-

kontrollen sichergestellt. Die Vorhabenträger stellen ferner sicher, dass die beauftrag-

ten Bauunternehmer ausschließlich Bauverfahren und Baugeräte einsetzen, die hin-

sichtlich ihrer Schall- und Erschütterungswirkung dem Stand der Technik entspre-

chen. Vor Baubeginn wird durch die Vorhabenträger ein Sachverständiger damit be-

auftragt, den Zustand der Gebäude und Anlagen als Grundlage für eine Beweissiche-

rung aufzunehmen, welche nach der fachlichen Beurteilung des Sachverständigen im 

Einflussbereich der Baumaßnahme liegen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird 

der Sachverständige wiederum eine Begutachtung des Zustands der entsprechenden 

Gebäude und Anlagen durchführen, um etwaige baubedingte Schäden oder Verände-

rungen festzustellen. Die Kosten dieser Begutachtungen tragen die Vorhabenträger. 

Die Vorhabenträger werden auf diesbezügliche Nebenbestimmungen hingewiesen. 

 

7.6 

Aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen (z.B. Reifenwaschanlagen, Benässung; be-

reits voranstehend mehrfach auch im Detail aufgezählt) ist nicht von einer übermäßi-

gen Staubentwicklung und damit Beeinträchtigung auszugehen. Die Vorhabenträger 

werden auf diesbezügliche Nebenbestimmungen hingewiesen. 
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Zu 8.1 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  

Der Forderung nach einer Ausschilderung der weiterführenden Verkehrsangebote 

kann nicht entsprochen werden, da diese nicht Gegenstand der Maßnahme sind.  

Es wird angemerkt, dass die Gemeinden in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich am 

Verfahren beteiligt wurden. 

 

Zu 8.2 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Zu a bis c ist anzumerken, dass 

die Planung so angelegt ist, dass alle bisherigen Verkehre grundsätzlich funktionsfä-

hig bleiben. Soweit einzelne Verkehrsverbindungen etwa durch Umwege etwas 

schlechter sind als vorher, ist dieses im überwiegenden öffentlichen Interesse hinzu-

nehmen. 

 

Zu 8.3 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Es besteht kein Anspruch auf eine 

besonders günstige Verkehrsverbindung für den Individual- und Linienverkehr. 

 

Zu 8.4 

Die Positionierung und Beschilderung von Fahrkartenautomaten sowie die Ausstat-

tung mit dynamischen Fahrgastinformationssystemen ist nicht planfeststellungsrele-

vant. Somit kann der Forderung nicht entsprochen werden. Hinsichtlich der Wetter-

schutzeinrichtungen ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich, 

da die Vorhabenträger bereits in ihren Antragsunterlagen dargestellt haben, die 

Bahnsteige mit Wetterschutzeinrichtungen und Sitzgelegenheiten auszurüsten. 

 

Zu 8.5 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Nur Park-&-Ride-Anlagen, die von 

der Deutschen Bahn betrieben werden, in räumlicher Nähe zu einem Personenbahn-

hof stehen und dazu bestimmt sind, Kraftfahrzeuge von ausschließlich Reisenden 
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aufzunehmen sind als Eisenbahnbetriebsanlage anzusehen und damit planfeststel-

lungsrelevant (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 24.02.1989, Az. 5 S 958.88, 

Ls. 1, juris). Da es sich hier um öffentliche Stellplätze handelt, liegt die Planung und 

Anlage von Parkplätzen in der Verantwortung der Gemeinde. 

 

Zu 8.6 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, den Erläuterungsbericht zu 

korrigieren. 

Auf Verlangen der Gemeinde Altendorf wird die Jurastraße als eingeschränkt kfz-

fähige Straße mit einseitigem Gehweg (Breite: 2,5 m) auf der Südseite ausgebaut. 

Ein separater Radweg ist gemäß dem Verlangen der Gemeinde nicht vorgesehen. 

Die Gehwegbreite ist korrekt mit 2,5 m angegeben. Die widersprüchliche Darstellung 

im Erläuterungsbericht wurde mit der Tektur vom 11.05.2021 richtiggestellt.  

 
 

Zu 8.7 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass eine 

Gefahrenstelle nicht vorliegt, da wie voranstehend geschildert kein gemeinsamer 

Zweirichtungs-Geh- und Radweg geplant ist. Des Weiteren ist es unzutreffend, dass 

die Zugangskonstruktion mit rechten Winkeln geplant ist. Die Planung enthält bereits 

abgefaste Ecken wo diese aufgrund des Kreuzungswinkels notwendig und sinnvoll 

sind (vgl. Anlage 8.2 der Planunterlagen). 

 

Zu 8.8 

Den Forderungen kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern in ih-

rer Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass die Eisenbahnüberführung 

gemäß dem Verlangen der Gemeinde Altendorf als eingeschränkt kfz-fähige Straße 

mit einseitigem Gehweg auf der Südseite ausgebaut wird. Ein separater Radweg ist 

gemäß dem Verlangen der Gemeinde nicht vorgesehen. Sofern die Gemeinde Alten-

dorf die Einhaltung des Alltagsradverkehrskonzeptes des Landkreises Bamberg 
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wünscht, ist durch sie als zuständiger Straßenbaulastträger ein entsprechendes Ver-

langen zu stellen.  

In Bezug auf den Schutzstreifen ist durch das Landratsamt Bamberg als zuständiger 

Straßenbaulastträger ein entsprechendes Verlangen zu stellen. 

Eine Geschwindigkeitsreduktion liegt im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde. 

 

Zu 8.9 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Da es sich um öffentliche Fahrradab-

stellplätze handelt, liegt die Planung und Anlage von Parkplätzen in der Verantwor-

tung der Gemeinde Altendorf. 

 

Zu 8.10 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer 

Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass kein gemeinsamer Zweirich-

tungs-Geh- und Radweg geplant ist. Nach § 75 Abs. 1 Satz 1 1. HS können im Zuge 

der Planfeststellung nur notwendige Folgemaßnahmen mit planfestgestellt werden 

(Anschluss und Anpassung). Anpassungen außerhalb des Rampenbereiches der Ei-

senbahnüberführung Jurastraße sind vom Straßenbaulastträger zur veranlassen. 

 

Zu 8.11 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäuße-

rung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass die Angaben in Kapitel 6.1.2 korrekt sind. 

Dies wird auch bei Betrachtung des zugehörigen Planes der Eisenbahnüberführung 

Jurastraße in Anlage 8.2 der Planunterlagen deutlich. Die Gesamtbreite des Geh-

wegs beträgt 3,2 m. Sofern man den Sicherheitsraum und das Schrammbord abzieht 

verbleiben 2,5 m. 

 

Zu 8.12 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhaltung von Flächen für die 

Mobilitätsstation (Fahrradabstellanlagen, E-Ladesäulen, Verleihstationen für E-Räder, 
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Lastenräder, Bushaltestellen, Infopunkte usw.) ist nicht Gegenstand des Planfeststel-

lungsverfahrens. 

 

Zu 8.13 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Der Fehler wur-

de mit Tektur vom 11.05.2021 behoben. 

 

Zu 8.14 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Der vorhabenbedingte Umgriff der Ersatzmaß-

nahmen für die Auflassung des Bahnübergangs umfasst die Errichtung einer bedingt 

Kfz-tauglichen Eisenbahnüberführung mit Gehweg im Bereich der Jurastraße und 

den Bau der Straßenüberführung St 2260 als Umgehungsmaßnahme für den radge-

bundenen Verkehr. Gemäß dem Verlangen der Gemeinde Altendorf wird die Eisen-

bahnüberführung Jurastraße als eingeschränkt kfz-fähige Straße mit Beschränkung 

der Durchfahrtshöhe von 2,7 m ausgebaut.  

Damit ist die Eisenbahnüberführung Jurastraße nicht zur Durchfahrung mit Standard-

linienbussen geeignet. Die Länge der Umfahrung als Ersatzmaßnahme zur Auflas-

sung des Bahnübergangs Jurastraße ist nicht zu beanstanden. Im Übrigen sind Ver-

kehrsregelungen regelmäßig nicht Gegenstand der Eisenbahnrechtlichen Planfest-

stellung. 

 

Zu 8.15 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden, da die Umsetzung einer entspre-

chenden Beschilderung in der Verantwortung der Gemeinde Altendorf liegt. 

Die Ausbildung der Bushaltestelle in der Brückenstraße ist mit der Regierung von 

Oberfranken und mit dem Straßenbaulastträger abgestimmt. Taktile Leiteinrichtungen 

und Kasseler Bord sind vorgesehen. 

Die Planung des Schienenersatzverkehrs gehört zur Betriebsführung und ist daher 

nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahren und wird somit in diesem Verfahren 

auch nicht berücksichtigt. 
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Zu 8.16 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Nur Park-&-Ride-Anlagen, die von 

der Deutschen Bahn betrieben werden, in räumlicher Nähe zu einem Personenbahn-

hof stehen und dazu bestimmt sind, Kraftfahrzeuge von ausschließlich Reisenden 

aufzunehmen sind als Eisenbahnbetriebsanlage anzusehen und damit planfeststel-

lungsrelevant (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 24.02.1989, Az. 5 S 958.88, 

Ls. 1, juris). Da es sich hier um öffentliche Stellplätze handelt, liegt die Planung und 

Anlage von Parkplätzen in der Verantwortung der Gemeinde. 

 

Zu 8.17 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Da es sich um öffentliche Stellplätze 

handelt, liegt die Planung und Anlage von Parkplätzen in der Verantwortung der Ge-

meinde. 

 

Zu 8.18 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Abkürzung in das 

Verzeichnis aufgenommen wird. 

 

Zu 8.19 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer 

Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass die Einhausung der Rampe 

aus dem Vorhaben nicht begründet ist. Gleichzeitig liegt kein Verlangen des Marktes 

Hirschaid über eine Einhausung vor. 

Das von der Einwenderin geschilderte Szenario einer Überflutung der Unterführung 

ist nicht möglich. In den Planunterlagen zur Personenunterführung ist die Hebeanlage 

zur Entwässerung klar erkennbar (Anlage Nr. 8.6) und auf dem Lageplan 8a mit der 

Bauwerksnummer 34 gekennzeichnet (vgl. auch Bauwerksverzeichnis). 

Eine erhöhte Rutschgefahr ist aufgrund der geringen Steigung (Barrierefreiheit) und 

der geplanten Zwischenpodeste nicht gegeben. 
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Zu 8.20 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass es sich 

nicht um eine Treppe, sondern um eine aufgrund des großen Höhenunterschiedes 

notwendige Absturzsicherung handelt. 

 

Zu 8.21 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Da es sich um öffentliche Stellplätze 

handelt, liegt die Planung und Anlage von Parkplätzen in der Verantwortung der Ge-

meinde. 

 

Zu 8.22 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhaltung von Flächen für die 

Mobilitätsstation (Fahrradabstellanlagen, E-Ladesäulen, Verleihstationen für E-Räder, 

Lastenräder, Bushaltestellen, Infopunkte usw.) ist nicht Gegenstand des Planfeststel-

lungsverfahrens. 

 

Zu 8.23 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer 

Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass die Planung der Unterführung 

einschließlich der Rampen mit dem Markt Hirschaid abgestimmt ist. Des Weiteren ist 

es nichtzutreffend, dass die Zugangskonstruktion mit rechten Winkeln geplant ist. Die 

Planung enthält bereits abgefaste Ecken wo diese aufgrund des Kreuzungswinkels 

notwendig und sinnvoll sind (vgl. Anlage 8.6 der Planunterlagen). Der erwähnte "rech-

te" Winkel ist bereits abgefast und mit zwei circa 45° Winkeln geplant. 

 

Zu 8.24 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer 

Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass das Sperr- und Umleitungs-

konzept bereits mit den Straßenbaulastträgern und den betroffenen Gemeinden ab-

gestimmt wurde. Kurzzeitige Vollsperrungen werden vor allem für die Montage und 
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Demontage des Schwerlastgerüstes erforderlich, welches während der restlichen 

Bauzeit die Durchfahrbarkeit für den PKW-Verkehr gewährleistet. In der Regel sind 

diese Arbeiten innerhalb weniger Tage abgeschlossen. Es wird darauf hingewiesen, 

dass auch für den öffentlichen Personennahverkehr kein Anspruch auf Beibehaltung 

einer besonders günstigen Verkehrsverbindung über öffentlich gewidmete Straßen 

besteht. 

 

Zu 8.25 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Maßnahmen 

stehen nicht im Zusammenhang mit der verfahrensgegenständlichen Planung. 

 

Zu 8.26 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden, da das bestehende Bahnhofsgebäu-

de nicht Gegenstand des geplanten Vorhabens ist. 

 

Zu 8.27 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Vorhabenträger sichern in ih-

rer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass keine grundsätzlichen Einwendungen 

gegen den Bau einer parallelen Fußgängerbrücke bestehen, weist jedoch darauf hin, 

dass die Nutzung des Bahnsteiges als Fußgängerbrücke unverändert aus Sicher-

heitsgründen nicht möglich ist. 

 

Zu 8.27.1 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Dass ein Bahnsteig an dem schnelle Vorbeifahr-

ten mit Hochgeschwindigkeitszügen erfolgen, als zusätzlich Verkehrsfläche dienen 

soll, ist nicht zulässig. Zudem ist auch keine Abwägung hinsichtlich der Begegnung 

eines offensichtlichen verkehrsrechtlichen Fehlverhaltens erforderlich. Die sichere 

Fußgängerführung auf den Straßen und Vorplätzen liegt nicht in der Zuständigkeit 

und Verantwortung der Vorhabenträger, sondern des Marktes Hirschaid.  
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Zu 8.27.2 und 8.27.3 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Die Planung und Ausführung einer Fußgänger-

brücke liegt nicht in der Zuständigkeit und Verantwortung der Vorhabenträger, son-

dern des Marktes Hirschaid. 

 

Zu 8.27.4 bis 8.27.6 

Den Forderungen kann nicht entsprochen werden. Da es sich um öffentliche Stell-

plätze handelt, liegt die Planung und Anlage von Parkplätzen in der Verantwortung 

der Gemeinde. 

 

Zu 8.28 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Überdach-

ung der Zugangstreppe ist in den Planunterlagen enthalten. 

 

Zu 8.29 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020, dass die Textpassage im Er-

läuterungsbericht, Teil II, Kapitel 18.4 falsch ist und gestrichen wird. Somit ist der 

Einwand gegenstandslos. 

 

Zu 8.30 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Da es sich hier um öffentliche Stellplätze han-

delt, liegt die Planung und Anlage von Parkplätzen in der Verantwortung der Gemein-

de. 

 

Zu 8.31 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhaltung von Flächen für die 

Mobilitätsstation (Fahrradabstellanlagen, E-Ladesäulen, Verleihstationen für E-Räder, 

Lastenräder, Bushaltestellen, Infopunkte usw.) ist nicht Gegenstand des Planfeststel-

lungsverfahrens. 
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Zu 8.32 

Die Forderung wird zurückgewiesen, da es sich hier nicht um Forderungen zum ver-

fahrensgegenständlichen Vorhaben handelt. 

 

Zu 8.33 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Da es sich hier um öffentliche Stellplätze han-

delt, liegt die Planung und Anlage von Parkplätzen in der Verantwortung der Gemein-

de. 

Zu 8.34 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Der Vorhabeträgerin kann eine Ver-

besserung der derzeitigen Situation nicht abverlangt werden. Nach § 75 Abs. 1 Satz 1 

1. HS können im Zuge der Planfeststellung nur notwendige Folgemaßnahmen mit 

planfestgestellt werden (Anschluss und Anpassung). Zudem handelt es sich nicht um 

eine gewidmete Wegeverbindung. 

 

Zu 8.35 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäuße-

rung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass der vorherige Weg ebenfalls unbefestigt / 

ohne Asphaltbelag war. Nach § 75 Abs. 1 Satz 1 1. HS können im Zuge der Planfest-

stellung nur notwendige Folgemaßnahmen mit planfestgestellt werden (Anschluss 

und Anpassung). Zudem sollte auf jede zusätzliche Versiegelung von Flächen ver-

zichtet werden. 

 

Zu 8.36 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer 

Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass gemäß dem Planfeststellungs-

beschluss vom 19. Dezember 1975 des Landratsamtes Bamberg zur Entnahme von 

Sand und Kies aus dem heutigen, sogenannten Neubertsee gemäß Ziffer 13 d alle 

Zufahrtswege aus Sicherheitsgründen mit einem kleinen Wall und Graben anzulegen 

sind, um Fahrzeuge an der Zufahrt zum Ufer zu hindern. Den nachfolgenden Plan-

feststellungen und Ergänzungsbescheiden konnten die Vorhabenträger keine Rück-
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nahme dieser Auflage entnehmen. Dem entsprechen die Planungen der Vorhaben-

träger, in denen keine Zufahrten für Kfz in diesem Bereich geplant sind und auch die 

im Bestand vorhandenen - vermutlich wild entstandenen, in jedem Fall der Genehmi-

gung widersprechenden - Zufahrten nicht wieder hergestellt werden Die fußläufige Er-

reichbarkeit des Baggersees wird durch die Planungen der Vorhabenträger nicht be-

einträchtigt. 

 

Zu 8.37 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden.  

Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar 

zu, dass der Vorschlag zusammen mit der Gemeinde bereits geprüft wurde. Aufgrund 

der angrenzenden gewerblichen Nutzung und den engen Platzverhältnissen ist der 

Weg nicht umsetzbar. Es wird darauf hingewiesen, dass kein Anspruch auf eine be-

sonders günstige Verbindung besteht. 

 

Zu 8.38 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Das Umlei-

tungskonzept wurde bereits mit den betroffenen Gemeinden und Straßenbaulastträ-

gern abgestimmt. Die verkehrsrechtlichen Anordnungen und die dafür notwendigen 

Unterlagen und Anforderungen sind den Verkehrsbehörden vorbehalten. 

 

Zu 8.39 

Der Einwand ist gegenstandslos, da sich die Höhenlage der neuen Straßenüberfüh-

rung Möstenbach gegenüber der bestehenden Brücke reduziert (siehe Anlage 8.10). 

 

Zu 8.40 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäu-

ßerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass die Lösung zur Bahnübergangsbesei-

tigungsersatzmaßnahme in Strullendorf mit der Gemeinde abgestimmt ist. Der Rad-

weg wird vom Auweg parallel zur Südanbindung bis zum Stockweg geführt und findet 

dort den Anschluss an das weitere Straßennetz. Damit ist sowohl eine kurze als auch 
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sichere Verbindung hergestellt. Alternativ kann der von der Einwenderin geschilderte 

Weg genutzt werden.  

Zudem besteht kein Anspruch auf Beibehaltung einer besonders günstigen Verkehrs-

verbindung. 

 

Zu 8.41 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäu-

ßerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass im Rahmen der beantragten Maß-

nahme nur marginal in das Bestandsbauwerk eingegriffen wird (Nachrüstung Berühr-

schutz und damit verbundene Anpassung der Aufhalteeinrichtung). In Bezug auf die 

Mängelbeseitigung am eigentlichen Bestandsbauwerk wird auf die Zuständigkeit des 

Straßenbaulastträgers verwiesen. 

 

Zu 9.1 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 9.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderun-

gen sind bereits in den Planunterlagen enthalten. 

 

Zu 9.3 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Wegeführung im Bereich Eisen-

bahnüberführung Maximilianstraße ist von der verfahrensgegenständlichen Maßnah-

me nicht betroffen. 

 

Zu 9.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderun-

gen sind bereits in den Planunterlagen enthalten. 
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Zu 9.5 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer 

Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass in Abstimmung mit dem Stra-

ßenbaulastträger von der Ausführung eines einseitigen Gehweges abgesehen wurde, 

da auch die anschließende Straße/Weg über keinen Gehweg verfügt. Deshalb wäre 

der Gehweg auch außerhalb der Planfeststellung zu betrachten, da es sich um keine 

notwendige Folgemaßnahme handelt.  

 

Zu 9.6 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Der Bahnüber-

gang Stockweg wird vollständig geschlossen. 

 

Zu 9.7 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderun-

gen sind bereits in den Planunterlagen enthalten. 

 

Zu 10.1 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Vorhabenträger sichern in ih-

rer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass das sicherheitstechnische Regelwerk 

(Richtlinie für die Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, 

Bau und Betrieb von Schienenwegen nach Allgemeinem Eisenbahngesetz) eingehal-

ten wird. Dieses beinhaltet folgende Maßnahmen:  

• Anordnung von durchgehend begehbaren, mindestens. 80 cm breiten Rettungs-

wegen beidseitig der Bahnanlage mit einseitig angeordneten, mindestens 3,50 m 

breiten Zufahrten und mindestens 1,60 m breiten Zugängen, die Zufahrt und Ret-

tungsweg miteinander verbinden. Die Rettungswege werden aus den trittfest aus-

gebildeten Randwegen an den äußeren Gleisen der Strecke 5919 gebildet.  

• der Abstand der Zufahrten beträgt ≤ 1.000 m inkl. Anschluss an das öffentliche 

Straßen- und Wegenetz  
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• Schaffung von Durchfahr- oder Wendemöglichkeiten im Bereich der Zufahrten für 

die Heranführung von Fremdrettungskräften (wenn nicht bereits sowieso vorhan-

den)  

• Bau befestigter Zugänge zu den Rettungswegen im Abstand von ≤ 1.000 m  

• Im Bereich von Haltepunkten und Bahnhöfen erfolgt die Entfluchtung bzw. der Zu-

gang für Rettungskräfte über die Bahnsteige und Bahnsteigzugänge, die hierzu im 

Rahmen einer Risikobewertung untersucht und ausreichend bemessen worden 

sind. 

Die genannten Maßnahmen sind bereits Bestandteil der Planunterlagen. Zudem wer-

den die Vorhabenträger auf die diesbezüglichen Nebenbestimmungen hingewiesen. 

 

Zu 10.2 

Nach Art. 1 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) haben die 

Gemeinden in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gemeindliche Feuerwehren auf-

zustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Nach Art. 2 BayFwG haben die Landkrei-

se in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für den Einsatz der gemeindlichen 

Feuerwehren überörtlich erforderlichen Fahrzeuge, Geräte und Einrichtungen zu be-

schaffen und zu unterhalten oder hierfür Zuschüsse zu gewähren. Damit ist die Zu-

ständigkeit für die Ausrüstung der Feuerwehr gesetzlich klar geregelt.  

Zusätzlich sind nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 AEG die Eisenbahnen und Halter von Eisen-

bahnfahrzeugen verpflichtet, an Maßnahmen des Brandschutzes und der Techni-

schen Hilfeleistung mitzuwirken. 

Aufgrund der klaren gesetzlichen Vorgaben besteht hier keine rechtliche Möglichkeit 

einer Entscheidung über die Feuerwehrausrüstung, die einen Aspekt der Betriebsfüh-

rung betrifft und deshalb nicht zum Regelungsgegenstand einer Bauplanfeststellung 

gehört. 

 
Zu 11. 

Es wird auf die separaten Entscheidungen zum Fachbereich Gesundheitswesen ver-

wiesen. 
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4. Stellungnahme Gesundheitswesen vom 03.06.2020 
Im Nachtrag zu unserem Schreiben vom 13. Mai 2020 zur Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange beim Landratsamt Bamberg die Stellungnahme des Fachbereichs 
Gesundheitswesen: 

Gesundheitswesen: 

Zunächst wird auf die vorangegangenen Stellungnahmen im Laufe des Verfahrens 
Bezug genommen. 

1. Hohe Priorität hat - wie im Schreiben des Fachbereiches Wasserrecht vom 17. 
Januar 2019 (Anlage 1) an das Eisenbahnbundesamt bereits genannt - der Schutz 
des Trinkwasservorkommens. Den dortigen Ausführungen schließt sich der Fachbe-
reich Gesundheitswesen vollinhaltlich an. 

Hier finden sich auch die mit den einschlägigen Fachbehörden abgestimmten Maß-
nahmen. Dabei muss aus Sicht des Fachbereichs Gesundheitswesen besonderer 
Wert auf S. 3 g) „Kontroll- und Sicherungs-Maßnahmen" gelegt werden. Diesbezüg-
lich müssen mit dem Trinkwasserversorger und den Fachbehörden Kontrollintervalle 
und -parameter konkret festgelegt werden. 

2. Der Fachbereich Gesundheitswesen schließt sich aus Gründen des vorsorgen-
den Gesundheitsschutzes dem Hinweis des Wasserversorgers aus seinem Schreiben 
vom 12.05.2020 an die Regierung von Oberfranken (Anlage 2) an, die Verschwen-
kungsmaßnahmen in den Bauabschnitten 3 und 4 (Seite 48 im Anhang 14.1a) mög-
lichst komplett südlich des Wasserschutzgebiets zu verlegen. 

3. Aus fachlicher Sicht schließt sich der Fachbereich Gesundheitswesen auch im 
Übrigen vollinhaltlich diesem Schreiben ab dem Abschnitt „Stellungnahme Wasser-
gewinnung" an. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Kontroll- und Si-

cherungsmaßnahmen umgesetzt werden. Im Übrigen wird auf die Entscheidung zur 

genannten Stellungnahme verwiesen. 

 

Zu 2. und 3. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen und auf die Entscheidungen zu den 

genannten Stellungnahmen verwiesen. 

5. Stellungnahme vom 17.01.2019, Az. 41.2-610-3661  
Im Rahmen des laufenden Planfeststellungsverfahrens für die Ausbaustrecke der 
Bahn im PFA 21 hatte neben dem Wasserwirtschaftsamt Kronach und den Stadtwer-
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ken Bamberg auch das Landratsamt Bamberg (Fachbereich Wasserrecht) im Rah-
men seiner Stellungnahme verschiedene Konfliktpunkte zwischen der ABS der DB 
Netz AG und dem Trinkwasserschutz für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt 
Bamberg thematisiert (vgl. hierzu zusammenfassende Stellungnahme des Landrats-
amtes Bamberg an die Regierung von Oberfranken - Anhörungsbehörde - vom 5. Ok-
tober 2017, Az. 41.2-610-3661). 

Die ABS verläuft im PFA 21 durch das Wasserschutzgebiet, welches das Landrats-
amt Bamberg mit Verordnung vom 31. Oktober 2011 in der Fassung der Änderungs-
verordnung vom 20. April 2012 zum Schutz der öffentlichen Wasserversorgung der 
Stadt Bamberg in der Stadt Bamberg und den Gemeinden Strullendorf, Hirschaid und 
Litzendorf sowie im gemeindefreien Gebiet der Gemarkungen Hauptsmoor und Geis-
berger Forst des Landkreises Bamberg zum Schutz der öffentlichen Wasserversor-
gung der Stadt Bamberg festgesetzt hat. 

Gegen die Wasserschutzgebietsverordnung hatte u. a. die DB Netz AG Normenkon-
trollantrag gem. § 47 VwGO zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erhoben. 

Im Zusammenhang mit diesem und weiteren laufenden Normenkontrollverfahren ha-
ben sich zwischenzeitlich Entwicklungen ergeben, die für den Konfliktschwerpunkt 
„Wasserschutzgebiet“ eine ergänzende Stellungnahme des Landratsamtes Bamberg, 
Fachbereich Wasserrecht, im o. g. Planfeststellungsverfahren erforderlich machen: 

Die Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs-GmbH haben mittlerweile 
die fünf nördlichsten Brunnen der Trinkwassergewinnungsanlage Hirschaider Büsche 
(vgl. Anlage 1) dauerhaft und unwiderruflich außer Betrieb genommen. Die Stadtwer-
ke werden insoweit auf das Entnahmerecht verzichten. 

In Folge der Aufgabe der Nutzung der genannten fünf Brunnen der Trinkwasserge-
winnungsanlage Hirschaider Büsche muss eine Anpassung sowohl der äußeren 
Grenze des Teilgebiets der Wasserschutzgebietsverordnung für die Gewinnungsan-
lage Hirschaider Büsche, als auch der Grenzen von Fassungsbereich, engerer 
Schutzzone II und weiterer Schutzzone III A vorgenommen werden. Das Landratsamt 
Bamberg hat eine Neubestimmung des Zustrombereiches zur Gewinnungsanlage, 
der daraus sich ergebenden äußeren Grenzen des Wasserschutzgebietes und der 
einzelnen Schutzzonen durch das Wasserwirtschaftsamt Kronach in Abstimmung mit 
dem Fachbüro BAURCONSULT der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserver-
sorgungs-GmbH vornehmen lassen. Das Ergebnis dieser Neubestimmung ist in dem 
als Anlage 2 beigefügten Plan dargestellt. 

Die Schutzzonen gemäß dieser Neubestimmung des Wasserschutzgebietes werden 
vom Wasserwirtschaftsamt Kronach und den Stadtwerken Bamberg als fachlich und 
rechtlich richtig anerkannt. 

Die Schutzzonen gemäß Anlage 2 sind zum quantitativen und qualitativen Schutz der 
Trinkwassergewinnung erforderlich und ausreichend. 

Das Landratsamt Bamberg wird die Grenzen des Wasserschutzgebietes durch Ände-
rungsverordnung an den neuen Grenzverlauf nach Anlage 2 ca. innerhalb eines hal-
ben Jahres anpassen. 

Die zu erlassende Änderungsverordnung umfasst hinsichtlich der Ausbaustrecke der 
Bahn (PFA 21) zunächst lediglich die Bestandssituation mit zwei Gleisen. Das Land-
ratsamt Bamberg wird nach Ausbau auf vier Gleise weitere Änderungsverordnungen 
erlassen. Dabei wird die Grenze zwischen der engeren Schutzzone II und der weite-
ren Schutzzone III A im Bereich der Trinkwassergewinnungsanlagen Hirschaider Bü-
sche und Stadtwald Obere Fassung (ABS Bahn Planfeststellungsabschnitt 21 und 
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teilweise Planfeststellungsabschnitt 22) nach Realisierung der Ausbaumaßnahme der 
ABS Nürnberg-Ebensfeld entlang der Westkante der westlichen Wegseitengräben zu 
den im Zuge des Bahnausbaus planfestzustellenden und zu realisierenden bahnpa-
rallelen Wege oder, sofern ein solcher nicht vorgesehen ist, entlang der westlichen, 
entlang der Gleiskörper verlaufenden Grundstücksgrenzen der künftigen Bahngrund-
stücke gemäß den Planfeststellungsbeschlüssen für die Planfeststellungsabschnitte 
21 und 22 verlaufen. 

Hierbei gilt, dass die vorstehend beschriebenen Änderungen der Wasserschutzge-
bietsverordnung bereits jetzt als Beurteilungsgrundlage herangezogen werden kön-
nen und maßgeblich sind. Soweit vor Erlass und Inkrafttreten der Änderungsverord-
nungen Befreiungen bzw. Ausnahmen von der derzeit gültigen Wasserschutzgebiets-
verordnung erforderlich sind, kann die DB Netz AG so gestellt werden, als wären die 
vereinbarten Änderungen bereits rechtswirksam erlassen. Wir gehen davon aus, dass 
dies i. d. R. vom Planfeststellungsbeschluss des EBA mit umfasst bzw. konzentriert 
wird. 

Im Planfeststellungsverfahren für den Planfeststellungsabschnitt 21 der Ausbaustre-
cke Nürnberg-Ebensfeld können die Ausbaumaßnahmen im Bereich der Trinkwas-
sergewinnungsanlagen Stadtwald Obere Fassung und Hirschaider Büsche aufgrund 
ihrer Lage entlang der Schutzzonengrenze zwischen den Schutzzonen II und III A 
aus fachlicher und technischer Sicht sowohl für die Planung und Errichtung, als auch 
für den späteren Betrieb der Ausbaustrecke so behandelt werden, als lägen sie in der 
Schutzgebietszone III A. Etwa erforderliche Ausnahmen und Befreiungen von den 
Verboten der geltenden Wasserschutzgebietsverordnung können und sollen aus die-
sem Grund auch hier erteilt werden. Wir gehen davon aus, dass dies i. d. R. vom 
Planfeststellungsbeschluss des EBA mit umfasst bzw. konzentriert wird. 

Für den PFA 21 werden nachfolgende Ausführungsvorgaben vom Wasserwirt-
schaftsamt Kronach, von den Stadtwerken Bamberg und dem Landratsamt Bamberg 
übereinstimmend als aus fachlicher und technischer Sicht erforderlich und ausrei-
chend angesehen: 

a) Ausführung der Planumschutzschicht unter den Gleisanlagen aus einem vergüte-
ten KG 1 Material (kf - 1*10-7 m/s gemäß RiStWag 2016) in einer Stärke von 60 bis 
70 cm je nach Streckengeschwindigkeit. 

b) Abdichtung der Mittenentwässerung und der Bahnseitengräben nach unten mit 
Lehmschlag in Analogie zu den Vorgaben der RiStWag 2016. 

c) Abführung des Niederschlagswassers der Bahnanlagen über Bahnseitengräben 
und dichte Sammelleitungen aus dem Wasserschutzgebiet. Für die Sammelleitungen 
sind die im Zeitpunkt der Planfeststellungsentscheidung gültigen Vorgaben des DWA 
Merkblattes A 142 „Abwasserleitungen- und -kanäle in Wassergewinnungsgebieten“ 
bei Planung und Ausführungen zu beachten. Der Leitungsgraben ist in regelmäßigen 
Abständen durch bindige Abschnitte (Dichtriegel) zu unterbrechen, mit dem Ziel die 
ursprüngliche Grundwassersituation nicht zu verändern (siehe auch Nr. 6.6, DWA 
Merkblatt A 139). 

d) Bei lokal erforderlichen Wasserhaltungsmaßnahmen für die Verlegung der Sam-
melleitungen soll die Ableitungsrate zur Minimierung der quantitativen Auswirkungen 
auf die Wasserfassung der Hirschaider Büsche 10 l/s nicht überschreiten. 

e) Anordnung der Baustelleneinrichtungsflächen ausschließlich außerhalb der Zone II 
gem. den Unterlagen des Planänderungsverfahrens Planfeststellungsabschnitt 21. 
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f) Ausführung der Baumaßnahmen im Planfeststellungsabschnitt 21 in drei Abschnit-
ten, wobei pro Bauabschnitt nur eine Fassung betroffen werden darf, da für den Ha-
variefall mit 600.000 m³/a durch die Fernwasser Oberfranken (FWO) der Ausfall einer 
Fassung kompensiert werden kann. 

g) Überwachung des Grundwasserstroms unterstromig der Baumaßnahmen in vor-
handenen sowie noch neu zu errichtenden Vorfeldgrundwassermessstellen auf 
Grundlage eines noch zu erstellenden Kontroll- und Beweissicherungsprogramms, 
wobei die Baumaßnahmen in den Nachbarabschnitten erst nach Freigabe der geprüf-
ten Grundwassergüte durch die unteren Wasserbehörden erfolgen können. 

h) Parallel zu den Bauarbeiten in einem Bauabschnitt innerhalb des Wasserschutz-
gebietes dürfen in keinem der übrigen Bauabschnitte innerhalb des Wasserschutzge-
bietes Baumaßnahmen durchgeführt werden. Hiervon ausgenommen sind Kunst-
bauwerke und notwendige Verschwenkungsmaßnahmen, die unter Berücksichtigung 
einzelfallbezogener Vorfeldmessstellen/Absenkbrunnen, die vor Beginn der Baumaß-
nahme funktionstüchtig sein müssen, hergestellt werden. Auch die zeitlich parallel zu 
den Arbeiten im Bauabschnitt innerhalb des Wasserschutzgebiets herzustellenden 
oder zu verlegenden Leitungen dürfen ohne die in Buchst. h) Satz 1 und Satz 2 gere-
gelten Einschränkungen hergestellt werden; die Fördermenge für die Wasserhaltung 
darf jedoch 10 l/s nicht überschreiten. 

i) Beibehaltung der Tiefenlage der Straßenoberkante bzw. der Bauwerksunterkante 
sowie der lichten Höhe und Breite des Bestandsbauwerks bei der Verlängerung der 
EÜ Auweg nach Westen (links der Bahn). 

j) Für den Streckenabschnitt km 54,072 bis km 54,287 entfallen infolge der oben be-
schriebenen Schutzgebietsanpassung die unter Buchstaben a) bis g) beschriebenen 
Auflagen. 

Die geplanten bauzeitlichen Vorfeldmessstellen/Abwehrbrunnen GM HBI/7 und GM 
HBI/8 (s. den Plan in Anlage 3) sind infolge der vorgenommenen Aufgabe von fünf 
Brunnen (siehe oben) ebenfalls nicht länger erforderlich und kommen nicht zur Aus-
führung. Um die Einleitung der in diesem Abschnitt anfallenden Niederschlagsmen-
gen in das Grundwasser sicherzustellen, müssen die anstehenden, gering durchläs-
sigen Deckschichten vollständig ausgetauscht und durch sickerfähiges Material er-
setzt werden, sofern es die Mächtigkeiten der Deckschichten wirtschaftlich zulassen. 
Ansonsten wird das Niederschlagswasser nach Vorklärung in das Versickerbecken 
bei km 54,346 gepumpt. 

Soweit Ausnahmen und Befreiungen von den Regelungen der Wasserschutzgebiets-
verordnungen sind, können diese erteilt werden bzw. stimmen Wasserwirtschaftsamt 
Kronach, Stadtwerke Bamberg und das Landratsamt Bamberg der Erteilung zu. 

Das Wasserwirtschaftsamt Kronach, die Stadtwerke Bamberg und das Landratsamt 
Bamberg sind übereinstimmend der Auffassung, dass die von 4. September 2017 bis 
4. Oktober 2017 in den Gemeinden ausgelegte Planung für den PFA 21 der Ausbau-
strecke Nürnberg-Ebensfeld unter Beachtung dieser Maßgaben mit den Belangen der 
Trinkwassergewinnung vereinbar ist. 
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Entscheidung 

Die Ausführungen und Aussagen werden zur Kenntnis genommen und dienen als 

Grundlage für die 2. Planänderung. Die Ausführungsvorgaben werden in die Neben-

bestimmungen aufgenommen. 

B.4.6.10 Landrat - Landkreis Bamberg 

1. Stellungnahme vom 06.11.2017, ohne Az.  
Hinweis: Es werden nur die Punkte aufgeführt, die nicht in der Stellungnahme des 

Landratsamtes Bamberg vom 05.10.2017 bzw. vom 13.05.2020 enthalten sind. 

1. Kreiseigener Tiefbau: 

1.1 Pumpwerk und Grundwasserwanne bei Bahn-km 51,030, Hirschaid Kreisstraße 
BA 27, Nr. 190 BWV 

Soweit eine Verlegung der Entwässerungsleitungen/Druckleitungen erforderlich wird, 
ist zu prüfen, ob eine Verlagerung westlich der Bahngleise aus technischer und wirt-
schaftlicher Sicht umsetzbar ist. 

Eine Rückkopplung mit dem Landkreis Bamberg, dem Wasserwirtschaftsamt und 
dem Markt Hirschaid ist erforderlich. 

1.2 Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind Staubentwicklungen und Verunreini-
gungen durch die Baustellenfahrzeuge zu unterbinden. Es ist zu erwarten, dass das 
ständige Befahren der Bau- und Transportstraßen zu erheblichen Verschmutzungen 
führt, daher sind die Straßen, Gehwege und Straßenabläufe regelmäßig zeitnah 
durch den Verursacher zu reinigen. 

1.3 Bauzeitliche Behelfe sind barrierefrei auszuführen. 

2. Bauablauf und Information: 

Der Landkreis Bamberg und die betroffenen Kommunen sind ausführlich und recht-
zeitig über die einzelnen Bauschritte (Zeitpunkt, Umfang, Dauer) zu informieren (Jour-
fixe) bzw. es ist ein Baustellenablaufkonzept mit allen Beteiligten abzustimmen. Die 
DB AG muss eine offensive Informationspolitik gewährleisten. Es werden entspre-
chend während der Durchführung der Baumaßnahme im vierteljährigen Rhythmus In-
formationsveranstaltungen vom Maßnahmenträger DB AG durchgeführt. 

Zwingend notwendig ist ein ständig vorhandener Ansprechpartner vor Ort, der im Be-
schwerde- bzw. Störfall schnell eingreifen kann sowie das Risikomanagement in der 
Zusammenarbeit mit örtlichen Rettungskräften des Landkreises und der Gemeinden 
koordiniert (Sicherheitsarbeitskreis). 

3. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Schülerbeförderung: 

Aus Sicht des Bereiches "Öffentlicher Personennahverkehr" muss der eingesetzte 
Schienenersatzverkehr sicherstellen, dass die bisherige Bedienung gewährleistet 
wird. Besonders zu den Hauptverkehrszeiten sind entsprechende Gefäßgrößen und –
mengen einzusetzen. Insbesondere muss eine reibungslose Abwicklung der Schüler-
verkehre erfolgen. Die Schulzeiten müssen zwingend eingehalten werden. Ersatzka-
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pazitäten - auch kurzfristig einzusetzende - müssen vorgehalten werden. Die überört-
liche Schülerbeförderung (sämtliche Schularten des bayerischen Bildungssystems) ist 
insgesamt in den Blick zu nehmen. Im betreffenden Bereich ansässige Schülerinnen 
und Schüler müssen zum Schulbesuch täglich in umliegende Gemeinden und Städte 
unter Nutzung des Schienen- und Busverkehrs gelangen. Zwar erfolgt bekannterma-
ßen die Ausbaumaßnahme unter grundsätzlicher Aufrechterhaltung des Bahnver-
kehrs auf der Strecke auch während der Bauarbeiten. Jedoch ist es bereits im Zu-
sammenhang mit Ausbaumaßnahmen in anderen Abschnitten zu Situationen ge-
kommen, die es sodann bedingen, dass z.B. ein Schienenersatzverkehr eingerichtet 
werden muss. Im Hinblick auf den wichtigen öffentlichen Belang der Aufrechterhal-
tung der schulischen Ausbildung ist aus hiesiger Sicht daher auch die Frage aufzu-
werfen, wie während der Baumaßnahmen die Schülerbeförderung in andere Ge-
meinden und Städte, die von den Betroffenen über das Schienen- und Busnetz er-
reicht werden müssen, sicher und verbindlich aufrechterhalten werden kann. In den 
Unterlagen ist nicht dem Grunde nach ersichtlich und in keiner Form ausdrücklich 
thematisiert, wie der Vorhabenträger bei baubedingten Sperrungen seiner Stre-
cke/betroffener Straßen den Ersatzverkehr organisieren und aufrechterhalten will, um 
insbesondere auch die hier überörtliche Schülerbeförderung sicher zu gewährleisten 
und auch während der Durchführung des Projektes aufrechtzuerhalten. 

Diesbezüglich ist die Planung unzureichend und entsprechend im Detail zu ergänzen, 
damit sie im Rahmen einer eventuellen Planfeststellung vollumfänglich als Auflage 
Berücksichtigung finden kann und in der Folge eine tragfähige und angemessene Si-
cherstellung der überörtlichen Schülerbeförderung gegeben ist. 

Der Landkreis Bamberg ist frühzeitig in die Planungen des Ersatzverkehrs einzubin-
den. 

4. Kommunale Abfallwirtschaft: 

Sollte es durch die Baumaßnahmen zu Straßensperrungen bzw. zu sonstigen Beein-
trächtigungen bei der Zufahrt von Anwesen kommen, ist dies rechtzeitig im Vorfeld 
dem Landkreis Bamberg mitzuteilen. 

Durch den zeitlichen Vorlauf könnten dann von unserer Seite Maßnahmen organisiert 
werden, um die Leerung der verschiedenen Abfallbehälter auch weiterhin zu gewähr-
leisten. 

5. Unterstützung der betroffenen Kommunen durch den Landkreis Bamberg 

Der Landkreis Bamberg unterstützt voll umfänglich auch die vom Verkehrsprojekt 
Deutsche Einheit Nr. 8 betroffenen Gemeinden und bittet um entsprechende Berück-
sichtigung deren Stellungnahmen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. 

Im Einzelnen wird zusammen mit den Gemeinden insbesondere die Berücksichtigung 
folgender Belange gefordert: 

5.1 Gemeinde Altendorf: 

Umsetzung einer Autobahnanbindung von Altendorf an die BAB 73 zeitgleich zum 
Bau der verlagerten Staatsstraße St 2244, um den stetig wachsenden Verkehr (rund 
9000 Fahrzeuge! Tag) bewältigen zu können 

Kreisverkehrslösung statt Linksabbiegespur für die Einmündung der Staatsstraße 
2260 (neu) in die Staatsstraße St 2244. 

5.2 Markt Buttenheim: 
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5.2.1 Größere Infrastrukturprojekte (z. B. an Brücken, Straßen etc.) müssen mit den 
übrigen Baulastträgern abgestimmt werden, um parallele Umsetzungen während des 
Bahnausbaus zu vermeiden. 

5.2.2 Schaffung von Ersatzparkplätzen für Pendler in der Nähe des Haltepunkts 

5.2.3 Die Annahmen im Rahmen der Berechnungen für die Durchlassquerschnitte 
werden angezweifelt. U.a. erscheint die hydraulische Berechnung der Abflussmenge 
für die Eisenbahnüberführung Deichselbach (Anlage 15.2.14) nicht zutreffend bzw. 
für die vorliegenden Verhältnisse nicht ausreichend. Ein ausreichender Hochwasser-
abfluss ist für sämtliche Durchlassquerschnitte sicher zu gewährleisten. 

5.2.4 Im Rahmen des Neubaus der Ortsumgehung von Altendorf sollen bei der Neu-
erstellung der Brücke über die Bahntrasse (Verbindung St 2244 zur Brücknerstraße) 
für Geh- und Radwege Betonkappen in ausreichender Breite ausgeführt werden. 

5.2.5 Darüber hinaus ist bei den Planungen zur Ortsumgehung von Altendorf darauf 
zu achten, dass eine Verbindung zum Geh- und Radwegnetz auf dem Gebiet des 
Marktes Buttenheim ausgeführt oder zumindest vorgesehen wird. 

5.2.6 Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Bahntrasse zwischen 
Eggolsheim und Altendorf im Planfeststellungsabschnitt 21 westlich - nicht unweit – 
vom bestehenden Wasserschutzgebiet für die Tiefbrunnen V-IX des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe verläuft. Hierbei ist generell und 
insbesondere während der Baumaßnahme darauf zu achten, dass sämtliche Maß-
nahmen und Tätigkeiten, die den Trinkwasserschutz gefährden können, zu unterlas-
sen sind. 

5.3 Schulverband Buttenheim (Gemeinde Altendorf und Markt Buttenheim): 

Sicherstellung einer ungehinderten Schülerbeförderung zwischen Buttenheim und 
Altendorf zur Zweigstelle der Deichselbachschule. Insbesondere muss (z.B. den 
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern und Betreuern usw.) während der 
Bauphase jederzeit ein sicherer Zugang zum Schulgelände gewährleistet werden und 
möglich sein. 

5.4 Abwasserzweckverband Buttenheim - Altendorf: 

Übernahme der Planungs- und Verlegungskosten der Abwasserkanaltrasse zwischen 
Buttenheim und Altendorf durch den Vorhabenträger des Bahnausbauprojekts VDE 
Nr. 8 

5.5 Markt Hirschaid: 

5.5.1  Die im Zusammenhang mit der Erneuerung der Eisenbahnüberführung geplan-
te Vollsperrung der Maximilianstraße wird aufgrund des Verkehrsaufkommens abge-
lehnt. 

5.5.2 Für die während der Bauphase wegfallenden Parkplätze ist eine entsprechende 
Ersatzregelung zu finden. 

5.5.3 Für die Eisenbahnüberführung "Griesweg" wird anstelle der Sanierung ein Neu-
bau und für die Fußgängerunterführung eine Breite von 4,50 m gefordert. 

5.5.4 Die beiden Außenbahnsteige am Bahnhof Hirschaid sind in einer Länge von 
210 m auszuführen. Es wird eine barrierefreie Zuwegung von den künftigen Park & 
Ride- Parkplätzen zu den beiden Bahnsteigen über die Maximilianstraße oder alter-
nativ eine Verschiebung der beiden Außenbahnsteige über die Maximilianstraße mit 
barrierefreier Zuwegung gefordert. 
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5.6 Gemeinde Strullendorf: 

Bei den neu zu errichtenden Bahnsteigzu-/abgängen ist auf eine barrierefreie Ausfüh-
rung zu achten. 

Die laufenden Planungen müssen dazu genutzt werden, mit einer Anbindung Strul-
lendorfs an die Bundesstraße B 505 eine Entlastung des innerörtlichen Verkehrs zu 
erreichen und damit auch die Autobahnanbindung Hirschaids an die A 3 zu verbes-
sern. 

 

Entscheidung 

Zu 1.1 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 

kann nur die Wiederherstellung der bestehenden Situation verlangt werden. Eine 

Rückkoppelung mit dem Landkreis Bamberg, dem Wasserwirtschaftsamt Kronach 

und dem Markt Hirschaid wird seitens der Vorhabenträger zugesichert. 

 

Zu 1.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 zu, dass die Verunreinigungen 

durch den Baustellenverkehr regelmäßig und zeitnah entfernt werden. 

 

Zu 1.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 zu, dass soweit bauzeitliche 

Behelfe erforderlich werden, die Barrierefreiheit so weit wie möglich ausgeführt wird. 

 

Zu 2. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zu, dass in der 

Ausführungsphase die Baustelle durch die örtliche Bauüberwachung beaufsichtigt 

wird. Sie dient als konkreter Ansprechpartner für sämtliche Fragen und Probleme im 

Zusammenhang mit der Bauabwicklung.  

Eine grundsätzliche Information der betroffenen Kommunen muss regelmäßig erfol-

gen. Auf die entsprechende Nebenbestimmung wird verwiesen. 
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Die Anlieger werden hinreichend im Vorlauf über die jeweils anstehenden Baumaß-

nahmen und die daraus resultierenden Einschränkungen informiert werden. Weiter-

gehenden Forderungen hinsichtlich der allgemeinen Bürgerinformation können in Er-

mangelung einer Rechtsgrundlage nicht gefordert werden. Die Planfeststellungsbe-

hörde empfiehlt jedoch den Vorhabenträgen den Bürgern größtmögliche Information 

zukommen zu lassen. 

 

Zu 3. 

Die Planung des Schienenersatzverkehrs gehört zur Betriebsführung und ist daher 

nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens und wird somit in diesem Verfahren 

auch nicht berücksichtigt.  

 

Zu 4. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 nachvollziehbar, dass das 

Umwegekonzept für den Planfeststellungsabschnitt 21 mit den betroffenen Landkrei-

sen Bamberg und Forchheim sowie mit den Betroffenen Gemeinden Eggolsheim, 

Altendorf, Hirschaid und Strullendorf abgestimmt und per Protokoll bestätigt worden 

ist. Rechtzeitig vor den vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen werden diese mit den 

betroffenen Behörden besprochen und entsprechende Pläne auf Grundlage der vor-

handenen Infrastruktur vorgelegt. 

 

Zu 5. 

Auf die Entscheidungen zu den Stellungnahmen der Kommunen wird verwiesen. 

 

Zu 5.1 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 

kann nur die Wiederherstellung der bestehenden Situation verlangt werden. Eine 

straßenverkehrliche Verbesserung kann nicht gefordert werden. Gleichwohl muss die 

Anplanbarkeit gegeben sein. 
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Für die Beseitigung eines Bahnüberganges muss gleichwertiger Ersatz geschaffen 

werden. Die Einmündung der St 2260 neu in die St 2244 ist die Ersatzmaßnahme für 

die Einmündung der Jurastraße in die St 2244. Sie entspricht der vorhandenen Ein-

mündung und ist entsprechend dem Eisenbahnkreuzungsgesetz die notwendige und 

ausreichende Folgemaßnahme im Sinne von § 75 VwVfG für den Wiederanschluss 

der Staatsstraße. Damit ist die notwendige planerische Konfliktlösung erreicht. Was 

darüber hinausgeht (z.B. die geforderte Kreisverkehrsanlage) unterfällt der Planungs-

zuständigkeit des Straßenbaulastträgers und ist nicht Bestandteil des Planfeststel-

lungsverfahrens. 

 

Zu 5.2.1 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 zu, die Planun-

gen mit den übrigen Baulastträgern abzustimmen. 

 

Zu 5.2.2 

P&R-Anlagen liegen als Anlagen des ruhenden Verkehrs grundsätzlich in der Ver-

antwortung der zuständigen Gemeinden (Art. 57 Abs. 1 BayGO). 

 

Zu 5.2.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 nachvollziehbar, dass das 

neue Brückenbauwerk über den Deichselbach gegenüber dem alten Bestandsbau-

werk als zweizelliger Stahlbetonrahmen mit einer lichten Weite von 2 x 3,00 m ausge-

führt wird. Die hydraulische Leistungsfähigkeit erhöht sich somit gegenüber dem alten 

Bestand geringfügig. Das HQ100 für den Deichselbach beträgt 32 m3/s, die hydrauli-

sche Leistungsfähigkeit des Brückenbauwerkes 40 m3/s. Somit ist auch ein Klimazu-

schlag von 15 % beinhaltet. Die Hochwassersituation am Deichselbach wurde am 

20.03.2014 mit dem WWA Kronach besprochen, danach kann mit der Planung der 

Hochwasserabfluss zukünftig wie auch während der Bauzeit uneingeschränkt sicher-

gestellt werden. 
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Zu 5.2.4 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 

kann nur die Wiederherstellung der bestehenden Situation verlangt werden. Eine 

Verbesserung kann nicht gefordert werden. Die Vorhabenträger sichern jedoch in ih-

rer Rückäußerung vom 19.02.2018 zu, dass der bestehende bahnparallele Geh- und 

Radweg stellenweise im Zuge des Streckenausbaus erneuert wird und die Verbin-

dung während der Bauzeit aufrecht erhalten bleibt. 

 

Zu 5.2.5 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Die Vorhabenträger können nicht zur Verbesse-

rung der derzeitigen Situation verpflichtet werden. Nach § 75 Abs. 1 Satz 1 1. HS 

können im Zuge der Planfeststellung nur notwendige Folgemaßnahmen mit planfest-

gestellt werden (Anschluss und Anpassung). 

 

Zu 5.2.6 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 zu, dass mit den 

Baumaßnahmen nicht in das Wasserschutzgebiet der Eggolsheimer Gruppe einge-

griffen wird. Auch Baustraßen oder BE-Einrichtungen liegen nicht innerhalb des Was-

serschutzgebietes. Zudem liegen die Baumaßnahmen unterstromig der Brunnen der 

Eggolsheimer Gruppe. Somit sind durch die ABS-Baumaßnahmen keine Auswirkun-

gen auf die Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe zu erwarten. 

 

Zu 5.3 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 zu, dass der Zu-

gang zum Schulgelände während der Baumaßnahme für Fußgänger- und Fahrzeug-

verkehr einschließlich Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen grundsätzlich aufrecht-

erhalten wird. Sollten örtlich kurzzeitige Einschränkungen der Zugangsmöglichkeiten 

unvermeidlich sein, werden diese Einschränkungen rechtzeitig angekündigt und mit 

den Betroffenen abgestimmt. 
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Zu 5.4 

Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 nachvollzieh-

bar, dass für die Leitungsänderungsmaßnahme zwischen der DB Netz AG und dem 

Leitungseigentümer eine Leitungsvereinbarung abgeschlossen wird. Darin werden 

neben Festlegungen zum Umfang und zur Durchführung der Baumaßnahme auch 

Festlegungen zur Kostentragung / Kostenteilung vereinbart. 

 

Zu 5.5.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Maximilianstraße 

während der Bauarbeiten im Bereich der Eisenbahnüberführung für den PKW- und 

Fußgängerverkehr weitgehendst offengehalten wird. Der LKW-Verkehr muss umge-

leitet werden. Kurzzeitige Sperrungen sind jedoch nicht zu vermeiden.  

 

Zu 5.5.2 

P&R-Anlagen liegen als Anlagen des ruhenden Verkehrs grundsätzlich in der Ver-

antwortung der zuständigen Gemeinden (Art. 57 Abs. 1 BayGO). 

 

Zu 5.5.3 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Die Vorhabenträger können nicht zur Verbesse-

rung der derzeitigen Situation verpflichtet werden. Nach § 75 Abs. 1 Satz 1 1. HS 

können im Zuge der Planfeststellung nur notwendige Folgemaßnahmen mit planfest-

gestellt werden (Anschluss und Anpassung). 

 

Zu 5.5.4 

Die Außenbahnsteige am Haltepunkt Hirschaid sind bereits mit einer Länge von 210 

m geplant. Der barrierefreie Zugang ist mit den geplanten Rampen sichergestellt. Für 

den Mittelbahnsteig wird ein Aufzug errichtet. 

Der Zugang zu den Bahnsteigen erfolgt durch eine neue Fußgängerunterführung mit 

Bahnsteigzugang im Rahmen einer EKrG-Maßnahme bei km 51,121 als Ersatz für 
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die vorhandene Personenunterführung bei km 51,225. Die Fußgängerunterführung 

ermöglicht eine Querung der Gleisanlagen und wird mit ortsteilverbindender Funktion 

als öffentlich gewidmeter Fußweg geplant. Der Außenbahnsteig am Gleis 1 behält 

den barrierefreien Zugang vom öffentlichen Straßenbereich (Bahnhofsplatz, Bahn-

hofsstraße). Der Außenbahnsteig am Gleis 4 ist von der Unterführung über eine 

Treppe oder Rampe, sowie von der parallel liegenden Heinrichstraße zu erreichen. 

 

Zu 5.6 

Mit der 2. Planänderung wurde der barrierefreie Ausbau des Haltepunktes Strullen-

dorf in die Planung aufgenommen. 

Die Anbindung der Gemeinde Strullendorf an die B 505 liegen im Zuständigkeitsbe-

reich des Straßenbaulastträgers und ist nicht Gegenstand der Planung und wird somit 

auch nicht vom Planfeststellungsbeschluss erfasst. 

2. Stellungnahme vom 13.05.2020, ohne Az. 
Zur oben genannten zweiten Planänderung im Rahmen des Planfeststellungsverfah-
rens „Verkehrsprojekt Deutsche Einheit" (VDE 8.1.1) ABS Nürnberg - Ebensfeld, 
Planfeststellungsabschnitt Altendorf - Hirschaid - Strullendorf (PFA 21) nimmt der 
Landkreis Bamberg wie folgt Stellung: 

 

Hinweis: Es werden nur die Punkte aufgeführt, die nicht in der Stellungnahme des 
Landratsamtes vom 13.05.2020 enthalten sind. 
 

1. Der Linien-und Schulbusverkehr muss gewährleistet werden.  

2. Anbindung von Strullendorf an die Bundesstraße B 505 

Es wird an der Forderung festgehalten, dass zur Entlastung der Gemeinde Strullen-
dorf vom innerörtlichen Verkehr eine Anbindung an die Bundesstraße B 505 erfolgen 
muss. Damit verbunden ist auch eine verbesserte Autobahnanbindung des Marktes 
Hirschaid an die Bundesautobahn A 3.  

3. Anbindung der Gemeinde Altendorf an die Bundesautobahn A 73  

An der Forderung, die Gemeinde Altendorf an die Bundesautobahn zeitgleich zum 
Bau an die verlagerte Staatsstraße St 2244 anzubinden, um den stetig wachsenden 
Verkehr zu bewältigen, wird festgehalten.  

4. Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Stellungnahme des Landkreises 
Bamberg vom 6. November 2017 verwiesen.  

5. Die Stellungnahmen der vom Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8.1. be-
troffenen Kommunen Altendorf, Buttenheim, Hirschaid und Strullendorf werden von 
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Seiten des Landkreises Bamberg weiterhin unterstützt. Wir bitten um entsprechende 
Berücksichtigung im oben genannten Planfeststellungsverfahren. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Vorhabenträger sichern zu, dass rechtzeitig vor Baubeginn ein Umleitungskon-

zept in Zusammenarbeit mit den Straßenbaulastträgern, der Straßenverkehrsbehörde 

und den kommunalen Verwaltungen ausgearbeitet wird, in dem auch die Belange der 

örtlichen und überörtlichen Schülerbeförderung berücksichtigt wird. Es wird darauf 

hingewiesen, dass auch für Schulbusse kein Anspruch auf eine besonders günstige 

Verkehrsverbindung besteht. 

 

Zu 2. und 3. 

Die Anbindung der Gemeinde Strullendorf an die B 505 und die Anbindung der Ge-

meinde Altendorf an die A 73 liegen im Zuständigkeitsbereich der Straßenbaulastträ-

ger und sind nicht Gegenstand der Planung und werden somit auch nicht vom Plan-

feststellungsbeschluss erfasst. 

 

Zu 4. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen und auf die Entscheidungen zur Stellung-

nahme vom 06.11.2017 verwiesen. 

 

Zu 5. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen und auf die Entscheidungen zu den Stel-

lungnahmen der entsprechenden Kommunen verwiesen. 

B.4.6.11 Landratsamt Bamberg - Kreisheimatpfleger 

1. Stellungnahme vom 04.03.1997, ohne Az. 
1. Durch die geplante Ausbaumaßnahme erfolgen erhebliche und nicht auszuglei-
chende Eingriffe in das Baudenkmal "Ludwigsbahn". Daher ist zu fordern, dass in 
Altendorf das Bahnhofsgebäude und der Schuppen vor dem Abriss ausführlich do-
kumentiert werden. 
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Gleiches gilt auch für die Durchlässe, die im Zuge der Baumaßnahmen verändert 
werden. Es ist darauf zu achten, dass Sandsteine aus der Bauzeit der Bahn nicht 
zerstört, sondern gesondert gelagert werden, damit sie für eine Dokumentation zur 
Verfügung stehen. 

2. Da der Bereich der Ausbaustrecke in Altendorf durch das Gebiet der ehemali-
gen Keltensiedlung führt, ist mit Ausgrabungen in diesem Bereich frühzeitig zu begin-
nen. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung zu, dass für das EG-Gebäude und der Schup-

pen auf Bahngelände eine Bilddokumentation angefertigt wird. Zudem werden soweit 

vorhanden, die Planunterlagen aus der Zeit der Entstehung in Kopie übergeben. 

Die Brücken und Durchlässe sind nicht in die Denkmalliste eingetragen und auch von 

Seiten des Landesamtes für Denkmalpflege wurden keine diesbezüglichen Forderun-

gen erhoben. Ungeachtet dessen haben die Vorhabenträger mit dem Landkreis 

Bamberg abzustimmen, ob seitens des Landkreis Interesse an dem Material besteht. 

 

Zu 2. 

Es wird auf die Stellungnahmen des Landesamtes für Denkmalpflege und die diesbe-

züglichen Entscheidungen bzw. Nebenbestimmungen verwiesen.  

2. Stellungnahme vom 06.11.2017, ohne Az. 
1. Im verkehrsgünstig gelegenen Regnitztal, das eine Verbindungsachse zwischen 
Süddeutschland und Thüringen bzw. Sachsen darstellt und somit frühzeitig ver-
gleichsweise dicht besiedelt war, sind praktisch überall Bodenfunde von der Urnen-
felderzeit bis zum frühen und hohen Mittelalter zu erwarten, die noch nicht bekannt 
sind. Daher ist bei Bodenarbeiten aller Art grundsätzlich bereits bei der Vorbereitung 
fachmännischer Rat einzuholen und eine fachkundige Begleitung bei den Arbeiten 
anzufordern. 

2. Abzulehnen ist aus meiner Sicht die Nutzung eines Gebietes nördlich von 
Altendorf als Bau- und Lagerfläche, da hier immer wieder Funde aus keltischer und 
germanischer Zeit gemacht wurden und auch noch werden. 

Falls eine Verlegung dieser Flächen geplant ist, ist vorher die zuständige Untere 
Denkmalbehörde am Landratsamt Bamberg und als Fachbehörde das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege in Schloss Seehof bei Memmelsdorf zu verständigen 
und Einvernehmen herzustellen. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 626 von 933 
 
 
 

3. Die Ludwig-Süd-Nord-Bahn, an die sich die geplante Neubaustrecke anschließt, 
ist die älteste staatliche Bahnstrecke in Bayern und wurde 1844 eröffnet. Aus dieser 
Zeit stammen die Brücken über Wasserläufe usw., die größtenteils - nach heutigen 
Maßstäben - aufwändig aus Sandsteinquadern erbaut wurden. 

Diese Quader sind als Zeugen der Technikgeschichte schonend abzubauen, zu la-
gern und für eine passende „Zweitverwendung" bereitzuhalten - anders, als das leider 
meines Wissens im Planabschnitt Zapfendorf geschehen ist. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Es wird auf die Stellungnahmen des Landesamtes für Denkmalpflege und die diesbe-

züglichen Entscheidungen bzw. Nebenbestimmungen verwiesen.  

 

Zu 2. 

Im Zuge der 2. Planänderung wurde auf die Flächen nördlich von Altendorf als 

Baustelleinrichtungsfläche verzichtet. 

Die entsprechenden Fachbehörden wurden am Verfahren beteiligt. 
 
Zu 3. 

Die Brücken und Durchlässe sind nicht in die Denkmalliste eingetragen und auch von 

Seiten des Landesamtes für Denkmalpflege wurden keine diesbezüglichen Forderun-

gen erhoben. Ungeachtet dessen, haben die Vorhabenträger mit dem Landkreis 

Bamberg abzustimmen, ob seitens des Landkreis Interesse an dem Material besteht. 

Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

3. Stellungnahme vom 19.07.2020, ohne Az. 
Aus den Planungsunterlagen ist zu entnehmen, dass aus dem „Bahnhof Buttenheim" 
nunmehr der „HP Buttenheim" wird. 

Ich möchte zu bedenken geben, dass die Bezeichnung „Buttenheim", die auf den 
Landtagsabgeordneten Johann Modschiedler (im Jahre1893 im Bayerischen Landtag 
vorgeschlagen) zurückgeht, heute nicht mehr sinnvoll ist. 

Der künftige HP liegt inzwischen mitten in Altendorf, was immer wieder zu Missver-
ständnissen führt, sodass die Bezeichnung „Altendorf“ angebracht wäre. 

Stattdessen möchte ich aber die Bezeichnung „Buttenheim-Altendorf" vorschlagen 
(vergleichbar etwa mit Bietigheim-Bissingen), weil damit sowohl die geschichtliche 
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Entwicklung als auch die jetzige geographische Situation berücksichtigt werden und 
beide Gemeinden meiner Ansicht nach damit einverstanden sein könnten. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Der Name eines Haltepunktes ist nicht planfeststellungsrelevant. Daher ist keine Ent-

scheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. 

Durch die Planungen der Vorhabenträger ändert sich lediglich die Art der Betriebs-

stelle von einem Bahnhof zu einem Haltepunkt. Auf die Benennung dieser Betriebs-

stelle hat dies keinen Einfluss. 

B.4.6.12 Landratsamt Forchheim 

1. Stellungnahme vom 07.01.1997, Az 310-3535-1/94-AB 4 
1. Zum o.g. Ausbauabschnitt nimmt die Wasserrechtsbehörde des Landratsamtes 
Forchheim wie folgt Stellung: 

Der Abschnitt "Hirschaid" betrifft den Landkreis Forchheim nur zu einem geringen 
Teil. 

Im Bereich der Ausbaustrecke befinden sich die wasserrechtlich planfestgestellten 
Sandabbaugebiete der Firma Blank, Forchheim und der Firma Roth, Marktsteft. Des 
Weiteren wird das Grundwassererkundungsgebiet der Eggolsheimer Gruppe betrof-
fen. 

Unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Bamberg 
vom 30.09.190-86, Az.: 4-3535, bestehen von Seiten der Wasserrechtsbehörde des, 
Landratsamtes Forchheim keine weiteren Bedenken. Auf das Gutachten des Was-
serwirtschaftsamtes Bamberg wird insoweit Bezug genommen. 

2. Stellungnahme des Sachgebietes Raumordnung, Bauleitplanung: 

Die o.g. Planungen beziehen sich auf ein Gebiet mit einer Streckenlänge von ca. 700 
m innerhalb des Landkreises Forchheim. Dieses Gebiet ist weder bebaut, noch ist ei-
ne Bebauung vorgesehen. Aus dieser Sicht ergeben sich deshalb keine Einwendun-
gen. 

3. Seitens der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Forchheim wird 
zum o. g. Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 

Der zu beurteilende Ausbauabschnitt berührt das Gebiet des Landkreises Forchheim 
insgesamt nur wenige hundert Meter. 

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die It. Anlage Nr. 12.4 des landschaftspflege-
rischen Begleitplanes vorgesehene Ausgleichsmaßnahme M 1 "Sukzession auf Tro-
ckenstandorten" mit dem mit Bescheid des Landratsamtes Forchheim vom 
10.11.1987. Az. 3/33-641/3-87 planfestgestellten Abbau- und Rekultivierungsplan für 
das Sand- und Kieswerk Altendorf GmbH & Co. KG kollidiert, der hier einen großflä-
chigen Sandabbau und die Herstellung eines Baggersees vorsieht. Es ist deshalb 
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entweder eine Änderung des Rekultivierungsplanes für den Sandabbau oder eine 
Verlegung der Ausgleichsmaßnahme M 1 auf andere geeignete Flächen zu fordern. 

4. Seitens des Sachgebietes Umweltschutz wird "Fehlanzeige" gemeldet. Im Übri-
gen wird der Immissionsschutz bei derartigen Vorhaben durch das Bayerische Lan-
desamt für Umwelt vertreten. 

 

Entscheidung 

Zu 1.  

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich der Stellungnahme des 

Wasserwirtschaftsamtes Bamberg wird auf die Entscheidungen zur genannten Stel-

lungnahme bzw. auf weitere Stellungnahmen im Verlauf des Verfahrens verwiesen. 

Die Aufgaben des Wasserwirtschaftsamt Bamberg sind auf das Wasserwirtschafts-

amt Kronach übergegangen. 

 

Zu 2. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Mit der 

2. Planänderung zum verfahrensgegenständlichen Vorhaben entfällt die Maßnahme 

M1 aufgrund des rechtsverbindlichen Rekultivierungsplanes. 

 

Zu 4. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen und auf die Stellungnahmen des bayeri-

schen Landesamtes für Umwelt hingewiesen. 

2. Stellungnahme vom 27.09.2017, Az. 1 - 6153 
Der Landkreis Forchheim nimmt als Straßenbaulastträger der Kreisstraßen Stellung. 

Die Umleitungsstrecken sind mit dem jeweiligen Straßenbaulastträgern abzustimmen. 

Die betroffenen Kreisstraßen sind nicht für Umleitungsverkehr größeren Ausmaßes, 
speziell des Schwerlastverkehrs ausgelegt. 

Der erhöhte Unterhalt auf den durch Baustellentransporte beanspruchten öffentlichen 
Straßen während der Bauzeit ist durch die Vorhabenträger sicher zu stellen. Diese 
sind zu verpflichten, über die gesamte Bauzeit einen Reinigungsdienst an den Bau-
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stellen sicherzustellen, um eine starke Verschmutzung der Straßen in der Umgebung 
der Baustelle zu vermeiden. 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 16.02.2018 zu, die Verunreinigungen durch 

Baustellenverkehr regelmäßig und zeitnah zu entfernen. Eine regelmäßige Reinigung 

der Erschließungsstraßen der Baustelleneinrichtungsflächen ist Bestandteil der Pla-

nung. 

Zudem wird es Reifenwaschanlagen auf Baustelleneinrichtungsflächen geben. Die 

Vorhabenträger verpflichten die bauausführenden Firmen vertraglich nur Baumaschi-

nen einzusetzen, die die gesetzlichen Anforderungen an die Abgasemissionen erfül-

len. 

Soweit möglich werden weitere Maßnahmen zur Verminderung von Staubentwicklung 

während der Bauarbeiten durchgeführt. Hierzu gehören neben den regelmäßigen und 

zeitnahen Beseitigungen von Verunreinigungen durch Baustellenverkehr, eine Be-

feuchtung zur Minderung der Staubbindung bei Abbrucharbeiten sowie bei Baustra-

ßen in besonders sensiblen Bereichen mit einer unmittelbar an den Baustellenbereich 

heranreichenden Wohnbebauung bei ungewöhnlich trockener Witterung. 

Das Umleitungskonzept wurde den betroffenen Gemeinden bereits vorgestellt. 

3. Stellungnahme vom 09.10.2017, Az. 42-8500 
Die untere Naturschutzbehörde Forchheim äußert sich im Anhörungsverfahren zur 1. 
Planänderung folgendermaßen. 

1. Zur Eingriffsbilanzierung 

1.1. Bei der vorgelegten Planung findet im Landkreis Forchheim in einem ca. 700 m 
langen und ca. 15 m breiten Geländestreifen östlich der derzeitigen Bahnlinie zwi-
schen Bau-km 46,12 und Bau-km 46,82 ein beträchtlicher Eingriff in naturnahe Land-
schaftsstrukturen statt. 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan Anlage Nr. 12.2 Plan Nr. 1 „Flora, Fauna, 
Biotope - Bestand“ trifft in diesem Bereich die Einstufung in die beiden Realnutzungs- 
bzw. Biotoptypen „Feldgehölz“ und „Gras-/Krautflur, ruderal“. Diese Unterscheidung 
ist nach hiesiger Auffassung nicht korrekt, es handelt sich im gesamten Bereich um 
eine Feldgehölzstruktur. Die Eingriffsbilanzierung ist entsprechend zu überarbeiten. 

1.2. Der für den Bahnausbau zu rodende, ca. 1 ha große Feldgehölzstreifen im Be-
reich des Geländes des „LAB-Sees" ist eine Teilfläche einer mit Wasserrechtsbe-
scheid vom 19.08.1992 für das Sandabbauverfahren Roth festgesetzten und im Ab-
bau- und Rekultivierungsplan der damaligen Abbauantragsunterlagen dargestellten 
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„geschlossenen Gehölzpflanzung“. Der zu rodende Feldgehölzstreifen diente somit 
auch zur Kompensation der durch den Sandabbau erfolgenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft. Die Tatsache, dass der ca. 1 ha große Feldgehölzstreifen im Wasser-
rechtsbescheid von 1992 als „Ökofläche“ verbeschieden worden ist, ist in der Ein-
griffsbilanzierung durch Ansatz eines höheren Kompensationsfaktors zu berücksichti-
gen. 

2. Zu den einzelnen Maßnahmen 

2.1. Die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen V1, V2, V3, (M06), die 
Schutzmaßnahmen SO.1, SO.2, SO.3 und die Minderungsmaßnahmen (M01), (M03), 
(M06) werden begrüßt. 

Zur sachgerechten Umsetzung bzw. Durchführung dieser Maßnahmen ist eine unab-
hängige Umweltbaubegleitung bzw. Bauüberwachung einzurichten. 

2.2. Mit der auf Flur-Nr. 594, Gmkg Neuses an der Regnitz vorgesehenen Kompen-
sationsmaßnahme M 1.1 besteht grundsätzlich Einverständnis. Die Maßnahme ist in-
haltlich geringfügig abzuändern, die Einbringung von Quarzsand ist nicht erforderlich. 
Es sollte vielmehr der Acker bis auf den anstehenden Sand abgeschoben werden, die 
im LBP auf S. 79 angegebene Abtragsstärke von ca. 0,30 m ist möglicherweise zu 
gering. 

Zur sachgerechten Umsetzung bzw. Durchführung dieser Maßnahme ist eine unab-
hängige Umweltbaubegleitung bzw. Bauüberwachung einzurichten. 

2.3. Die Kompensationsmaßnahme M 1.1 ist im Zuge der Ausführungsplanung mit 
der unteren Naturschutzbehörde Forchheim abzustimmen. 

Die Kompensationsmaßnahme M 1.1 (Teilfläche von Flur-Nr. 594, Gmkg Neuses an 
der Regnitz) ist bis spätestens ein Jahr nach Verkehrsfreigabe fertigzustellen und so-
lange zu unterhalten/pflegen, wie auch der Eingriff durch das Verkehrsprojekt wirkt. 
Die Ausgleichsfläche ist entweder zu erwerben oder dinglich zu sichern zu Gunsten 
des Freistaat Bayern, untere Naturschutzbehörde und an das bayerische Landesamt 
für Umwelt zur Aufnahme in das Ökoflächenkataster zu melden. 

 

Entscheidung 

Zu 1.1 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Die Vorhabenträger haben aufgrund der lan-

gen Verfahrensdauer des gegenständlichen Vorhabens die bisher zugrundeliegenden 

Bestandserfassungen von Biotop- und Nutzungstypen sowie tierökologischen Be-

standsaufnahmen aus dem Jahr 2011 auf ihre Aktualität und Validität hin überprüft 

und im Zeitraum 2017 / 2018 umfangreiche Nachkartierungen durchgeführt. 

Soweit hierbei Änderungen festgestellt wurden, wurden diese in die Bestandsauf-

nahme der landschaftspflegerischen Begleitplanung übertragen und in der Neubilan-

zierung entsprechend berücksichtigt und bewertet (siehe hierzu auch Kapitel A 1 der 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 631 von 933 
 
 
 

planfestgestellten Unterlage 12.1a – Erläuterungsbericht zur Landschaftspflegerische 

Begleitplanung). 

 

Zu 1.2 

Es ist keine Entscheidung erforderlich. Die Vorhabenträger sind der Forderung der 

Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Forchheim gefolgt und haben den 

Kompensationsfaktor in der Bilanzierung entsprechend angepasst. 

 

Zu 2.1 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Der Forderung nach einer Umwelt-

baubegleitung bzw. Bauüberwachung wird von den Vorhabenträgen entsprochen. Sie 

ist in der landschaftspflegerischen Begleitplanung vorgesehen und als „Umweltbau-

begleitung (UBB)“ zur fach- und sachgerechten Umsetzung aller landschaftspflegeri-

schen Maßnahmen definiert (siehe Nebenbestimmungen). 

 

Zu 2.2 

Die für die Maßnahmen M 1.1 beschriebene Abtragsstärke von ca. 30 cm ist als un-

gefähre Maßgabe zu bewerten und im Rahmen der landschaftspflegerischen Ausfüh-

rungsplanung mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Forchheim zu 

konkretisieren (siehe Nebenbestimmungen). 

Bzgl. der geforderten Umweltbaubegleitung wird auf die Entscheidung zu 2.1. verwie-

sen. 

 

Zu 2.3 

Die Ausarbeitung der Kompensationsmaßnahme M 1.1 erfolgt im Rahmen der land-

schaftspflegerischen Ausführungsplanung in Abstimmung mit der Unteren Natur-

schutzbehörde am Landratsamt Forchheim (siehe Nebenbestimmungen). 

Die zeitlichen Komponenten zur Herstellung und Pflege der Kompensationsmaßnah-

me M 1.1 sind in der Maßnahmenbeschreibung zur landschaftspflegerischen Begleit-

planung definiert und entsprechen der Forderung der Unteren Naturschutzbehörde 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 632 von 933 
 
 
 

am Landratsamt Forchheim, sodass eine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde 

an dieser Stelle nicht notwendig ist. 

Die Vorhabenträger weisen in ihrer Rückäußerung darauf hin, dass sich die genannte 

Fläche der Maßnahme M 1.1 in ihrem Eigentum befindet, sodass eine rechtliche Si-

cherung zugunsten des Freistaates rechtlich nicht begründet ist. 

Die Meldung der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an 

das Bayerische Ökoflächenkataster erfolgt gemäß Art. 9 Satz 2 BayNatSchG i. V. m. 

§ 17 Abs. 1 BNatSchG vom Eisenbahn-Bundesamt als zuständige Behörde in Zu-

sammenarbeit mit der DB Netz AG als Vorhabenträger. 

4. Stellungnahme vom 14.04.2020, Az. 1 - 6153 
1. Der Landkreis Forchheim nimmt als Straßenbaulastträger der Kreisstraßen erneut 
Stellung. 

Die Kreisstraßen des Landkreises Forchheim sind nicht für einen Umleitungsverkehr 
größeren Ausmaßes, besonders im Hinblick auf den Schwerlastverkehr ausgelegt. 

Der erhöhte Unterhalt auf den durch die Baustellentransporte beanspruchten Kreis-
straßen ist während der Bauzeit durch den Vorhabenträger sicherzustellen. 

Ein Reinigungsdienst ist über die gesamte Bauzeit hinweg sicherzustellen. 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Art. 34 Abs. 3 des BayStrWG (Um-
leitungen). 

2. Aus der Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege werden keine Einwendun-
gen erhoben. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, dass vor Beginn der Bau-

ausführung durch einen Sachverständigen eine Beweissicherung der Straßen, die für 

die Aufnahme des Baustellenverkehrs bauzeitlich geändert werden müssen oder de-

ren Anlagen z. B. der Entwässerung und Ausstattung durch den Baustellenverkehr 

einer besonderen Gefährdung durch Verschmutzung oder Beschädigung unterliegen 

(z.B. Einmündungsbereich von Baustraßen) durchgeführt wird. Der genaue Umfang 

der Beweissicherung wird zu Beginn des Beweissicherungsverfahrens zwischen Vor-

habenträger, Sachverständigem und dem Straßenbaulastträger abgestimmt. Nach 

Abschluss der Baumaßnahmen wird der Sachverständige wiederum eine Begutach-
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tung des Zustands der entsprechenden Straßenabschnitte und Anlagen durchführen, 

um etwaige baubedingte Schäden oder Veränderungen festzustellen und nach dem 

Verursacherprinzip zu kompensieren. 

Zudem sichern die Vorhabenträger zu, dass Reifenwaschanlagen eingesetzt und 

Verunreinigungen durch den Baustellenverkehr auf den Erschließungsstraßen regel-

mäßig und zeitnah entfernt werden. 

 

Zu 2. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

B.4.6.13 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth 

1. Stellungnahme vom 07.03.1997, Az. 1.3-7207-Gß./Re. 
Aus der Sicht des hiesigen Sachgebietes "Boden, Landschaftspflege und Agrarökolo-
gie" ergeben sich folgende Anmerkungen und Einwände zum o. a. Bauvorhaben: 

1) Die in der landesplanerischen Beurteilung und an anderen Stellen der Planunterla-
gen erhobenen Forderungen hinsichtlich der Schutzgüter Boden und Landwirtschaft 
werden unsererseits bekräftigt. 

2) Die Überbauung und Überlagerung von Böden (ca. 32,5 ha) und die Verluste an 
landwirtschaftlichen Nutzflächen (ca. 14 ha für Bahnanlagen und Folgeeinrichtungen, 
ca. 19,4 ha für Ausgleichsmaßnahmen) halten sich im Verhältnis zu anderen landbe-
anspruchenden Maßnahmen in dem betroffenen Gebiet in engen Grenzen. Anderer-
seits haben die vorausgegangenen Großbauten (Autobahn, RMD-Kanal, Sand- und 
Kiesgruben, Wohn- und Gewerbegebiete) bereits so viel LN verschlungen, dass es 
den Landwirten kaum noch möglich ist, Ausweichflächen zu finden. Deshalb sollte 
von der Zusage, ökologische Ausgleichsflächen auch in größerer Entfernung vom 
Eingriffsort anzulegen, Gebrauch gemacht werden. Da die Ausgleichsflächen im Ge-
gensatz zu den Bauflächen nicht an bestimmte Grundstücke gebunden sind, besteht 
in dieser Hinsicht die Möglichkeit, die Bedürfnisse der Grundeigentümer bzw. Bewirt-
schafter zu berücksichtigen. Ein Teil der Ausgleichsmaßnahmen (z. B. M 4 und M 6 
nördlich von Hirschaid, M 4 südwestlich von Strullendorf) ist auf großen zusammen-
hängenden, gut zu bewirtschaftenden, teilweise durch Sonderkulturen (Spargel) ge-
nutzten Flächen vorgesehen. 

Sofern diese Grundstücke von den Landwirten für die rationelle Bewirtschaftung ihrer 
Betriebe weiterhin benötigt werden, sind die Ausgleichsmaßnahmen auf kleinere, ab-
gelegene Flächen zu verlegen. 

3) Die Renaturierung des Möstenbaches erscheint auch aus hiesiger Sicht als gebo-
ten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die angrenzenden Äcker nicht in eine Feuch-
testufe geraten, welche die Nutzbarkeit einschränkt. Da der Bach auf beiden Seiten 
bereits von einem mehrere Meter breiten Wiesenstreifen eingefasst wird, ist auch zu 
fragen, ob, von punktuellen Ausnahmen abgesehen, noch wesentliche Ackerflächen 
mit herangezogen werden müssen. 
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4) Wenn bei irgendwelchen Baumaßnahmen Dränagen zerstört oder beschädigt wer-
den, so sind diese umgehend zu reparieren, um nässebedingte Arbeitserschwernisse 
sowie Ertrags- und Qualitätsverluste abzuwenden. Andernfalls sind entsprechende 
Entschädigungen zu. zahlen. 

5) Um die Verschwendung von Steuergeldern zu vermeiden, sollte vor der Extensivie-
rung von landwirtschaftlichen Nutzflächen geprüft werden, ob diese durch vorausge-
gangene Maßnahmen (z. B. Dränungen im Rahmen der Flurbereinigung) intensiviert 
worden sind. 

6) Unter dem Stichwort "Boden" wird mehrfach. (z. B. S. B 3.2 in der Anlage 12.1) auf 
den angeblich geringen Wert der Ackerböden und den angeblich hohen Wert von Bö-
schungen, Wegrändern etc. hingewiesen, obwohl tiefgründige Ackerböden den ande-
ren genannten Standorten zumindest in einigen Eigenschaften (z. B. Anzahl und Bi-
omasse der Klein- und Kleinstlebewesen, Reinigungskraft und Speicherfähigkeit für 
Niederschlagswasser) weit überlegen sind. Bei näherem Hinsehen ist festzustellen, 
dass bei den o. g. Aussagen in der Regel gar nicht die Böden als solche gemeint 
sind, sondern die Pflanzen- und Tierwelt, die auf diesen Böden gedeiht! 

Es müsste aus den Texten deutlicher hervorgehen, dass von den zahlreichen Funkti-
onen des Bodens lediglich diejenige als Pflanzenstandort ("Biotoppotential") betrach-
tet wird. 

7) Landschaftsbild und Erholungsmöglichkeiten werden durch die Verdoppelung der 
Gleiszahl sowie den Neubau der Staatsstraße 2960 (Überführung) deutlich beein-
trächtigt. Angesichts der Tatsache, dass andere öffentliche und private Bauwerke um-
fangreichere Schäden verursacht haben, soll jedoch die Frage, ob sie tatsächlich 
ausgeglichen werden (s. S. 8 5/13), nicht näher untersucht werden. 

 

Entscheidung 

Zu 1.1  

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Mit der 1. und 2 

Planänderung wurde die benötigte Fläche deutlich verringert und auf ein unvermeid-

bares Mindestmaß beschränkt. Zudem wird ein Teil der Ausgleichsmaßnahmen in 

den Steinbruch Ludwag verschoben, so dass auch hier eine Verringerung des Flä-

chenbedarfs erfolgt. 

 

Zu 3. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Maßnahme 

entfällt aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 635 von 933 
 
 
 

Zu 4. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 15.04.1997 zu, das die Funktionsfähigkeit 

erhalten bleibt, bzw. im Falle einer Beeinträchtigung wiederhergestellt wird. 

 

Zu 5. 

Die Vorhabenträger werden auf die Aufforderung hingewiesen. 

Zu 6. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Das Stichwort 

„Boden“ bezieht sich grundsätzlich nicht auf die landwirtschaftlichen Eigenschaften 

der Fläche. 

 

Zu 7. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Der Eingriff in 

das Landschaftsbild wird durch Maßnahmen wie z. B Eingrünung der Bahnanlagen 

kompensiert und ist im Landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellt. Im Übrigen 

werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

2. Stellungnahme vom 09.10.2017, Az. 2.2/F2 – 4300.1-1-14 
Zur oben genannten Planänderung für den Planfeststellungsabschnitt Altendorf - 
Hirschaid - Strullendorf (PFA 21) ergeht vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Bayreuth als zuständiger land- und forstwirtschaftlicher Fachbehörde für den 
Regierungsbezirk Oberfranken für überregionale Raumplanung in Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg folgende Stellung-
nahme: 

1. Landwirtschaftliche Belange 
1.1. Grundsätzliche Feststellungen 
Der Verbrauch von landwirtschaftlichen Flächen für den Ausbau der Infrastruktur, für 
Wohn- Gewerbe- und Freizeitflächen und für den naturschutzfachlichen Ausgleich 
insgesamt ist groß. Diese landwirtschaftlichen Nutzflächen gehen der Nahrungsmit-
telversorgung dauerhaft verloren. Mit diesem Flächenverlust wird z.T. landwirtschaft-
lichen Betrieben die Existenzengrundlage entzogen. 

Deutschlandweit ist dieser Flächenverlust doppelt so hoch wie politisch gewollt. Diese 
Problematik ist im Regnitztal besonders kritisch, da die Landwirtschaft im Planfest-
stellungsbereich in den letzten Jahren erhebliche Flächenverluste hinnehmen musste 
und weitere Verluste durch die dynamische Entwicklung der Kommunen zu erwarten 
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sind. Dies wird durch den relativen Anteil der baulich geprägten Siedlungs- oder Ver-
kehrsfläche an der Gebietsfläche der jeweiligen Kommune deutlich. So sind nach 
dem Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung des Leibnitz-Instituts für ökolo-
gische Raumentwicklung (Bezugsjahr 2016) in der Gemeinde Altendorf 15,0 %, im 
Markt Hirschaid 14,6 % und in der Gemeinde Strullendorf 13,4 % der Gesamtfläche 
siedlungstechnisch genutzt. Damit liegen alle drei Gemeinden deutlich über dem 
Landkreisdurchschnitt von 8,2 %. Dies unterstreicht die besondere Notwendigkeit ei-
nes sparsamen Umgangs mit landwirtschaftlichen Flächen, wie sie im Landesent-
wicklungsprogramm festgeschrieben ist. 

1.2. Flächenverbrauch 
In Zusammenhang mit den Feststellungen unter Punkt 1.1 ist die Reduzierung des 
Verbrauchs landwirtschaftlicher Flächen für die Baumaßnahme von ca. 14 ha auf 
10,9 ha bzw. für die Ausgleichsmaßnahmen von 43 ha auf 31,6 ha zu begrüßen. Al-
lerdings ist diese Reduzierung zum großen Teil durch die Herausnahme der Anbin-
dung der Staatsstraße 2260 an die Autobahn bzw. an die Staatsstraße 2960 bedingt. 
In diesem Zusammenhang wäre deshalb zu prüfen, ob der Neubau der St 2260 bei 
km 47,589 nach Westen auf die Trasse des Wegedurchlasses bei km 47,344 verlegt 
werden könnte. 

Der Oberboden von landwirtschaftlichen Flächen, die überbaut werden, ist wieder 
landwirtschaftlich zu verwerten. Die Einbringung des Steinbruches Ludwag in die 
Ausgleichsmaßnahmen trägt spürbar zur Reduzierung des Druckes auf landwirt-
schaftliche Flächen bei. Hier wäre zu prüfen, ob nicht die Ausgleichsmaßnahmen M 
7.3 und M 9 (E) analog durch Maßnahmen auf nicht landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen durchgeführt werden könnten. Die Ausgleichsmaßnahme M 7.3 ist auf einer 
Fläche mit einem für die Gegend besonders wertvollem Boden (BZ 65) geplant, die 
Maßnahme M 9 (E) verbraucht ebenfalls Ackerfläche und ist der angrenzenden Maß-
nahmen M 8 (Steinbruch Ludwag) flächenmäßig deutlich untergeordnet. 

1.3. vorübergehende Flächeninanspruchnahme 
Bei der vorübergehenden Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen ist der 
Oberboden separat zu lagern und nach Ende der Inanspruchnahme wieder aufzu-
bringen. Rückstände aus der vorübergehenden Nutzung als Baufläche sind zu ent-
fernen. Eine Rekultivierung mit Tiefenlockerung ist durchzuführen. 

Die Maßnahmen auf diesen Flächen sind rechtzeitig im Sommer vor der Bestellung 
im Herbst mit dem betroffenen Landwirt abzustimmen und unter Aufsicht durch eine 
weisungsbefugte bodenkundliche Baubegleitung durchzuführen. 

1.4. Beeinträchtigungen für den landwirtschaftlichen Verkehr 
Für den landwirtschaftlichen Verkehr entfallen die bisherigen schienengleichen Bahn-
übergänge in Altendorf. Ersatzweise soll der landwirtschaftliche Verkehr die geplante 
Unterführung bei km 48,5 (Ersatz bisheriger beschrankter Bahnübergang Altendorf) 
oder die neue Staatsstraße (Verlängerung St 2260) benutzen. Während letztere für 
einige Betriebe einen erheblichen Umweg bedeutet, ist die lichte Höhe von mindes-
tens 3,2 m für moderne landwirtschaftliche Fahrzeuge zu gering. Für aktuell in einer 
Vielzahl eingesetzte landwirtschaftliche Maschinen (v.a. auch überbetrieblich ver-
wendete Maschinen) wäre eine Höhe von 4,2 m erforderlich, um die bisher mögliche 
Streckenquerung auch weiterhin für die Landwirtschaft uneingeschränkt zu ermögli-
chen. Sind aufgrund der Abmessung nur die SÜ St2260 (km 47,589) bzw. SÜ Gries-
weg (km 50,406) zu nutzen, fallen noch weitere Umwege an. Wegen der Durch-
schneidung durch die St 2260 neu werden einige Schläge (Flurnummer 997 und 998 
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Gmk. Altendorf) erheblich in ihrer Länge durch Teilung verkürzt. Der daraus entste-
hende zeitliche Mehraufwand ist ebenfalls zu entschädigen. Im Bereich Strullendorf 
ist durch die Auflassung der Bahnübergänge im Ort eine adäquate Bahnquerung für 
den Schwerlastverkehr erforderlich ("Südanbindung Strullendorf“). Andernfalls stünde 
sonst keine Querungsmöglichkeit mehr für den landwirtschaftlichen Verkehr zwischen 
Hirschaid und Strullendorf Nordbrücke zur Verfügung. 

Der Feldweg zwischen km 46,000 und 46,900 sollte auch auf 3,5 m Fahrbahnbreite 
ausgebaut werden (Bauwerk 171), um die Erfordernisse aktueller landwirtschaftlicher 
Maschinen zu berücksichtigen. Eine Ausführung mit Banketten von jeweils 0,5 m 
Breite (Kronenbreite 4,5 m) wäre zu begrüßen. Dies auch vor dem Hintergrund zu be-
trachten, dass durch die geänderte Querungssituation größere Strecken von landwirt-
schaftlichen Fahrzeugen parallel zur Bahnstrecke zurückgelegt werden müssen. Ein 
ständig erforderliches Ausweichen für den Gegenverkehr ist zu erwarten und zu be-
rücksichtigen. 

Der Vorschlag mit der Straßenbreite von 3,5 m und Kronenbreite 4,5 m gilt auch für 
die Bauwerke 172, 173, 174, 176, 177, 180 und 185. 

Bei allen Wegebaumaßnahmen ist darauf zu achten, dass in der Vegetationszeit eine 
geeignete Zufahrt zu allen landwirtschaftlichen Grundstücken auch für größere Ernte 
und Transportfahrzeuge gewährleistet ist. 

1.5. Konflikte mit landwirtschaftlichen Gebäuden 
Besonders zu berücksichtigen sind die landwirtschaftlichen Hallen auf den Flurstü-
cken 703 (aktuell im Rohbau) und 704 (beide Gmk. Altendorf). Ein möglicher Konflikt 
mit der Planung lässt sich aktuell aus unserer Sicht aus den Plänen nicht zweifelsfrei 
ermitteln. Hier muss eine genaue Prüfung erfolgen. 

Im Falle eines Konfliktes der Gebäude mit der geplanten Maßnahme müssen eine 
frühzeitige Kontaktaufnahme mit den Eigentümern und eine entsprechende Entschä-
digung erfolgen oder Ersatz geschaffen werden. 

1.6. Berücksichtigung früherer Stellungnahmen 
Die Stellungnahme des Amtes für Landwirtschaft und Ernährung Bamberg vom 
07.03.1997 mit dem Aktenzeichen A1.1-3535-45 hat grundsätzlich weiterhin Gültig-
keit, soweit sie in der Planänderung noch nicht berücksichtigt ist bzw. durch obenste-
hende Ausführungen nicht aktualisiert wird. 

2. Forstliche Belange 
Soweit aus den Antragsunterlagen ersichtlich, beträgt der dauerhafte Verlust von 
Waldfläche voraussichtlich 2,0 ha, davon im Wesentlichen 0,4 ha Bannwald im 
Hauptsmoorwald sowie 1,6 ha nördlich von Hirschaid. Zum Ausgleich ist vorgesehen, 
Wald im Umfang von 3,3 ha neu zu begründen, davon 1,2 ha im unmittelbaren An-
schluss an den Hauptsmoorwald als Bannwaldersatzfläche (= Maßnahmenfläche 
M4.3). Diese Flächen stehen ausweislich der Maßnahmenbeschreibung M4 Ersatz-
aufforstungen (Anlage 12.1 Erläuterungsbericht Landschaftspflegerischer Begleitplan) 
sowie dem einschlägigen kartenmäßigen Nachweis hierzu bereits flurstückscharf fest. 

Zusätzlich würden 0,7 ha Waldfläche vorübergehend für Baustelleneinrichtungsflä-
chen und Baustraßen in Anspruch genommen, davon 0,05 ha Bannwald. Diese Flä-
chen sollen im Anschluss wiederhergestellt werden. 

Aus forstfachlicher Sicht bestehen gegen die Planungen keine Einwendungen und 
Bedenken, sofern folgende Maßgaben eingehalten werden: 
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• Bei der Maßnahmenbeschreibung M4 Ersatzaufforstungen (Anlage 12.1 Erläute-
rungsbericht Landschaftspflegerischer Begleitplan) bitten wir unter Abschnitt A2 
Maßnahmenbeschreibung zu Teilfläche 4.3 den Beschrieb "Pflanzung unter Beach-
tung der RIL 882.0332; Auswahl der Baumarten ... " 

noch zu ergänzen um "in Abstimmung mit der Unteren Forstbehörde am Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg, Außenstelle Scheßlitz". 

• Die Maßnahmen zur Wiederherstellung der vorübergehend in Anspruch genomme-
nen Waldflächen sind nach Art und Durchführung mit der Unteren Forstbehörde am 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg, Außenstelle Scheßlitz ab-
zustimmen. 

• Zur Realisierung sonstiger (Ausgleichs- )Maßnahmen dürfen Waldflächen grund-
sätzlich weder gerodet noch beeinträchtigt werden. Dies gilt insbesondere auch für 
entstandene Waldflächen in Rekultivierungsbereichen und für Ausgleichsflächen von 
Wald in solchen Bereichen (z. B. Steinbruch Ludwag). Wir bitten auch hier, etwa er-
forderliche Maßnahmen mit der Unteren Forstbehörde am Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Bamberg, Außenstelle Scheßlitz abzustimmen. 

Auch für den Bereich Forsten dürfen wir im Übrigen auf die damalige Stellungnahme 
des szt. zuständigen Forstamtes Scheßlitz verweisen, soweit sie in der Planänderung 
noch nicht berücksichtigt ist bzw. durch obenstehenden Ausführungen nicht aktuali-
siert wird. 

 

Entscheidung 

Zu 1.1  

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 1.2 

Den Forderungen kann nur teilweise entsprochen werden. Die Vorhabenträger führ-

ten in ihrer Rückäußerung vom 12.01.2018 nachvollziehbar aus, dass die Verlegung 

der geplanten St 2260 nach Süden nicht möglich ist, da der Trassenverlauf durch die 

vom staatlichen Bauamt geplante Anbindung der St 2260 an die Anschlussstelle But-

tenheim der A73 vorgegeben ist. 

Die Verwertung des Oberbodens von landwirtschaftlichen Flächen sichert die Vorha-

benträger in ihrer Rückäußerung zu. 

Die Vorhabenträger erläutern ferner, dass für die Ausgleichsmaßnahme M 7.3 eine 

Restfläche herangezogen wurde. Auf den betreffenden Flurstücken wird ein Versi-

cker- und Regenrückhaltebecken für die Bahnentwässerung errichtet. Auf den ver-

bleibenden Restflächen ist die Andeckung von Erdmassen aus dem Streckentiefbau 

vorgesehen. Eine landwirtschaftliche Nutzung ist somit nicht mehr möglich, so dass 
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diese Fläche für die Ausgleichsmaßnahme genutzt wird. Die Maßnahme M 9(E) liegt 

an der Südseite der steilen Abbauwand des ehemaligen Steinbruchs Ludwag. Es 

wurde festgestellt, dass sich diese infolge rückschreitender Erosion weiter nach au-

ßen verlagert. Das Ausmaß dieses Effekts wurde mittels eines Baugrundgutachtens 

untersucht. In der Folge wurde ein 10 m breiter Streifen des angrenzenden Flurstücks 

als Maßnahme M 9(E) in das Ausgleichskonzept mit einbezogen, um eine langfristige 

Standsicherheit der Einzäunung zu gewährleisten und Gefährdungen für die Anlieger 

auszuschließen. 

 

Zu 1.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 12.01.2018 zu, dass sie den Forderungen 

hinsichtlich der Lagerung, Reinigung und Aufbringung des Oberbodens nachkommen 

werden. 

Die Vorhabenträger haben die Forderung, die Maßnahmen in Abstimmung mit den 

betroffenen Landwirten durchzuführen und die Arbeiten durch eine bodenkundliche 

Baubegleitung überwachen zu lassen, zu beachten. Auf die festgesetzte Nebenbe-

stimmung wird hingewiesen. 

 

Zu 1.4 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden, da kein Anspruch auf die Beibehal-

tung der mit dem Bahnübergang bestehenden günstigen Erschließungssituation be-

steht. Werden Landwirte auf neue Wegeverbindungen zu ihren Betriebsgrundstücken 

verwiesen, so müssen diese trotz der damit verbundenen Umwege zumutbar sein. 

Ein Umweg von 3 km ist im Regelfall zumutbar, so dass bei der Umfahrung des 

Bahnübergangs Jurastraße ein Umweg von 1 km tragbar ist.  

Eine Aufweitung der Straßenüberführung ist nicht veranlasst, da es sich hier um eine 

Fuß- und Radwegeverbindung handelt, die nur auf Verlangen der Gemeinde Alten-

dorf auf eine eingeschränkte kraftfahrzeugfähige Lösung (lichte Höhe von 3,20 m) 

erweitert wurde. 

Soweit das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Erschwernisse durch 

die Zerteilung der Flurstücke Belange der Landwirte geltend macht, ist darauf hinzu-
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weisen, dass diese nur von den betroffenen Landwirten selbst geltend gemacht wer-

den können. 

Die zu verlegenden Wirtschaftswege werden gemäß DWA-A904 geplant und gleich 

dem Bestand hergestellt. Insofern sind keine Ausweichstellen vorgesehen. Zudem 

besteht kein Anspruch auf eine Verbesserung der bisherigen Situation. 

Die Vorhabenträger werden darauf hingewiesen, dass bei den Wegebauarbeiten in 

der Vegetationszeit die Erreichbarkeit der Flurstücke gewährleistet sein muss. 

 

Zu 1.5 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Das Gebäude auf dem Flurstück Nr. 

703, Gemarkung Altendorf ist nach Eintreten der Veränderungssperre genehmigt, 

bzw. errichtet worden. Nach § 19 Abs. Satz 1 AGE dürfen auf vom Plan betroffenen 

Flächen keine die Baumaßnahme erheblich erschwerenden Maßnahmen erfolgen. 

Daher ist die erfolgte Veränderung nicht in der Abwägung zu berücksichtigen. 

 

Zu 1.6 

Es wird auf die Entscheidungen zur Stellungnahme vom 07.03.1997 verwiesen. 

 

Zu 2. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Maßgaben 

wurden in der 2. Planänderung berücksichtigt. Im Übrigen werden die Aussagen zur 

Kenntnis genommen. 

3. Stellungnahme vom 22.04.2020, Az. F2 – 4300.1-1-14 
Wir geben zur o. g. zweiten Planänderung für Planfeststellungsabschnitt Altendorf – 
Hirschaid – Strullendorf (PFA 21) als zuständige forstliche Fachbehörde für überregi-
onale Raumplanung für den Regierungsbezirk Oberfranken folgende Stellungnahme 
ab: 

1. Ausgangslage 
Ausweislich der Planunterlagen sollen durch das Vorhaben nunmehr rd. 1,9 ha Wald 
dauerhaft in Anspruch genommen werden, davon 0,4 ha Bannwald im Hauptsmoor-
wald. 
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Für Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen werden 0,8 ha vorübergehend in 
Anspruch genommen, davon 0,1 ha Bannwald. Diese Flächen sollen im Anschluss 
wiederhergestellt werden. 

2. Waldausgleich 
Nach der einschlägigen landesplanerischen Beurteilung für das Vorhaben sind Ein-
griffe in Waldgebiete auf das unvermeidbare Maß zu beschränken. Bei Verlusten von 
Waldflächen, insbesondere in dem als Bannwald ausgewiesenen Hauptsmoorwald, 
sind Ersatzaufforstungen vorzunehmen. 

Einer Rodung im Bannwald kann darüber hinaus nur zugestimmt werden, wenn si-
chergestellt ist, dass angrenzend an den vorhandenen Bannwald ein Wald neu be-
gründet wird (Art. 9 Abs. 6 Satz 2 des Bayerischen Waldgesetzes). 

Daher sieht der Landschaftspflegerische Begleitplan entsprechende Ersatzauffors-
tungen vor: 

Maßnahme Nr. Maßnahme Fläche (ha) 

M4.1 Aufforstung 0,3693 

M4.2 Aufforstung 1,7717 

M4.3 Aufforstung (Bannwaldersatz) 0,3930 

M10.1 Anlage von gestuften Waldrändern 0,1871 

M10.2 Anlage von gestuften Waldrändern 0,0362 

 Sa. 2,7573 

 
Mit den vorgesehenen Maßnahmen besteht im Grundsatz Einverständnis – bis auf 
die flächenmäßige Anrechnung bei Maßnahme M4.2: 

Nach den Feststellungen des örtlich zuständigen Amtes für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Bamberg findet sich auf der Maßnahmenfläche bereits jetzt auf 
ca. 50 (- 60) % Wald im Sinne des Waldgesetzes – zum Großteil Kiefer, aber auch, 
insbesondere in den Randbereichen zur Flur hin, auch Linde. 

Als „Ersatzaufforstung“ kann jedoch nur diejenige Teilfläche in Anrechnung kommen; 
die (noch) nicht mit Waldbäumen bestockt ist, somit eine Fläche von rd. 0,8 – 0,9 ha. 

Die Gesamtfläche der Ersatzaufforstungen liegt damit nur zwischen rd. 1,8 und 1,9 ha 
Wald. 

Bei einer exakten Rodungsfläche von 1,8654 ha betrachten wir die Rodungsbilanz 
dennoch als ausgeglichen. Der Bannwaldersatz wird dabei (wald-)gesetzeskonform 
erbracht. 
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3. Sonstiges 
3.1. Maßnahme M8 (E) FCS Pflegemaßnahmen ehem. Steinbruch Ludwag 
Die szt. forstlichen Einwände wurden berücksichtigt (gemeinsamer Ortsbegang vom 
08.02.2018); der Zaun wurde nach der gemeinsamen Trassenfestlegung erstellt. Mit 
der Maßnahme besteht insoweit Einverständnis. 

Wir geben zu bedenken, dass, sollten die Entbuschungsmaßnahmen nicht zeitnah 
ausgeführt werden, die betroffenen Flächen in kürzerer Zeit auch als Wald im Sinne 
des Waldgesetzes einzuwerten wären. 

3.2. weitere Maßgaben 
Im Übrigen verweisen wir auf Nr. 2 unserer szt. Stellungnahme zur ersten Planände-
rung vom 09.10.2017 Gz. L 2.2/F 2 - 4300.1-1-14, insbesondere auf die unter Seite 4 
enthaltenen Maßgaben, die wir weiter aufrechterhalten. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Die Wiederherstellung der Baustel-

leneinrichtungsflächen wurde bereits mit den Antragsunterlagen zugesichert. 

 

Zu 2. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erklären in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020, dass es sich um eine Ersatz-

aufforstung handelt. Die Bilanzierung ist somit plausibel und nachvollziehbar. Im Üb-

rigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erklären in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020, dass jährlich wiederkehrende 

Entbuschungsmaßnahmen erfolgen. Zudem werden die Maßnahmen im Pflege- und 

Entwicklungskonzept konkretisiert. Diese werden im Rahmen der Unterhaltsplicht 

weitergeführt. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 
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Zu 3.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erklären in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020, dass die Maßgaben aus der 

Stellungnahme vom 09.10.2017 in die Anlage 12.1a zur 2. Planänderung mit aufge-

nommen wurden. 

B.4.6.14 Amt für Landwirtschaft und Ernährung Bamberg 

1. Stellungnahme vom 07.03.1997, Az. A1.1-3535-45 
Von Seiten des AfLuE Bamberg bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen ge-
gen o. g. Bahnstreckenausbau. 

Im Einzelnen werden aus landwirtschaftlicher Sicht folgende Bedenken und Anregun-
gen gegeben: 

1. Die: Landwirtschaft in diesem Bereich musste in den letzten Jahren erhebliche 
Flächenverluste hinnehmen; weitere sind vorprogrammiert (Autobahn, Kiesgruben 
Gewerbe- und Wohngebietsausweisungen, Wasserschutzgebiet Bamberg). Der Ver-
kehrswert für landwirtschaftliche Nutzflächen liegt deswegen mit 6-9 DM/m2 deutlich 
über dem landkreisüblichen Preis vergleichbarer Flächen. Deshalb sollte der Entzug 
landwirtschaftlicher Nutzflächen möglichst geringgehalten werden. Zur Wahrung der 
Belange der ansässigen Landwirte sollten Ausgleichsflächen auf entfernteren Stand-
orten und landwirtschaftlich weniger wertvollen Flächen ausgewiesen werden. 

Im vorliegenden Entwurf werden durch Bahntrasse und sonstige Bauvorhaben ca. 
14 ha landwirtschaftliche Flächen entzogen: im Bereich des neu zu errichtenden An-
schlusses der Staatsstraße 2960 sind auch Spargelflächen betroffen.  

Gravierender schlagen jedoch die Ausgleichsmaßnahmen zu Buche; nach Anlage 
12.1 Seite B S/12 sollen, überwiegend auf bisher intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Flächen ca. 7,5 ha aufgeforstet, ca. 6,8 ha Trockenmagerrasen angelegt sowie ca. 
4,6 ha Gehölze gepflanzt werden. Durch die genannten Maßnahmen werden die Flä-
chen der ökonomisch sinnvollen landwirtschaftlichen Nutzung entzogen; deshalb soll-
te generell für Ausgleichsflächen dem Eigentümer die Wahl bleiben, ob er die Fläche 
verkauft oder, wie im Einwurf vorgesehen, eine Grunddienstbarkeit eingetragen lässt. 
Dies gilt auch für nicht standorttypische Streuobstwiesen nördlich von Altendorf. 

Durch Aufforstung und Anlegen von Magerrasen nordwestlich von Hirschaid und 
westlich von Strullendorf werden deutlich über 1 ha Spargelflächen vernichtet, hinzu-
kommt, dass es sich um im Rahmen der Flurbereinigung mit erheblich öffentlichen 
Mitteln gut erschlossene Flächen günstigen Zuschnitts handelt. Zumindest solche 
Flächen sollten nicht zu Ausgleichsmaßnahmen herangezogen werden. 

2. Für den landwirtschaftlichen Verkehr entfallen die bisherigen schienengleichen 
Bahnübergänge in Altendorf. Ersatzweise soll der landwirtschaftliche Verkehr die neu 
zu schaffende Unterführung bei km 48,5 oder die neue Staatsstraße benutzten. Wäh-
rend letztere einen erheblichen Umweg bedeutet, ist die lichte Höhe von 2,7 m für 
moderne landwirtschaftliche Fahrzeuge zu gering. Für größere Ladewagen etc. sind 
3,7 m erforderlich, für größere selbstfahrende Arbeitsmaschinen (Mähdrescher etc.) 
gar 4,2 m. 
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Etwas unglücklich ist die Planung zur Anbindung des Bamberger Wegs (Fl. Nr. 1073) 
an die Staatstraße 2960. Statt die Bundesstraße nach Süden hin zu erweitern, was 
mehrere enge Kurven bedingt, sollte der Weg die Straße überqueren, wodurch der 
landwirtschaftliche verkehr zügiger vorankäme. 

Im Bereich der neuen Autobahnanbindung wird der bisherige Wirtschaftsweg 1028 
abgeschnitten; hier ist eine Unterführung erforderlich, um die Nord-Süd-Verbindung 
zu erhalten. Auch besitzen einige Flurstücke gemäß vorliegender Planung künftig 
keinen direkten Weganschluss mehr. 

Wegen der Durchschneidung durch die Staatsstraße werden einige Schläge erheb-
lich in ihrer Länge verkürzt. Der daraus entstehende zeitliche Mehraufwand ist zu 
entschädigen.  

3. Entlang der Bahntrasse werden in erheblichem Umfang öffentliche Feldwege 
angelegt, die zur Erschließung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen benö-
tigt werden. Da die gebräuchlichen landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Maschinen in 
den letzten Jahren stetig größer wurden und dieser Trend weiter anhalten wird (Aus-
nahmegenehmigungen zur Überschreitung der Begrenzung der Straßenverkehrszu-
lassungsordnung nehmen zu), sollte generell eine Fahrbahnbreite von 3,50 m vorge-
sehen werden. Die Tragfähigkeit ist auf 10 t Achslast auszulegen. 

4. Laut Grunderwerbsplan sollen zahlreiche landwirtschaftliche Flurstücke nur 
teilweise erworben werden. Dabei entstehen vielfach kleine, ungünstig geformte 
Reststücke die landwirtschaftlich nicht mehr sinnvoll zu nutzen sind. Diese Teilflächen 
sollten auf Wunsch des jeweiligen Eigentümers angekauft und vorrangig für land-
schaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen verwendet werden. Auch sollten Zusam-
menlegungen (z. B. durch DLE Bamberg) angeboten werden. 
5. Der Entzug landwirtschaftlicher Flächen für dauernde oder vorübergehende In-
anspruchnahme ist den betroffenen Landwirten rechtzeitig, möglichst bis zur Erntezeit 
im Sommer anzukündigen um die Anbauplanung für das nächste Jahr treffen zu kön-
nen. Ansonsten fallen nicht nur Kosten für die Feldbestellung an, sondern unter Um-
ständen auch Futterknappheit und erhebliche Verluste an Fördermitteln, z B. wenn 
die erforderliche Stilllegungsfläche unterschritten wird. 

Zur Rekultivierung sollte eine Stellungnahme der Bayerischen Landesanstalt für Bo-
denkultur und Pflanzenbau eingeholt werden. 

 

Entscheidung 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Über Grunder-

werb und Grunddienstbarkeiten werden zwischen den Eigentümern und der Vorha-

benträger außerhalb des Verfahrens privatrechtliche Vereinbarungen getroffen. Mit 

der 1. und 2 Planänderung wurde die benötigte Fläche deutlich verringert und auf ein 

unvermeidbares Mindestmaß beschränkt. Zudem wird ein Teil der Ausgleichsmaß-
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nahmen in den Steinbruch Ludwag verschoben, so dass auch hier eine Verringerung 

des Flächenbedarfs erfolgt. Im Übrigen werden die Aussagen und Hinweise zur 

Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden, da kein Anspruch auf die Beibehal-

tung der mit dem Bahnübergang bestehenden günstigen Erschließungssituation be-

steht. Werden Landwirte auf neue Wegeverbindungen zu ihren Betriebsgrundstücken 

verwiesen, so müssen diese trotz der damit verbundenen Umwege zumutbar sein. 

Ein Umweg von 3 km ist im Regelfall zumutbar, so dass bei der Umfahrung des 

Bahnübergangs Jurastraße ein Umweg von ca. 1 km tragbar ist.  

Eine Aufweitung der Straßenüberführung ist nicht veranlasst, da es sich hier um eine 

Fuß- und Radwegeverbindung handelt, die nur auf Verlangen der Gemeinde Alten-

dorf auf eine eingeschränkte kraftfahrzeugfähige Lösung (lichte Höhe von 3,20 m) 

erweitert wurde. Zudem würde eine Vergrößerung der lichten Höhe sehr umfangrei-

che Eingriffe in die umliegende Bebauung erfordern. 

Hinsichtlich der Anbindung des Bamberger Weges an die St 2960 ist keine Entschei-

dung der Planfeststellungsbehörde erforderlich, da die Anbindung nicht mehr Gegen-

stand des Verfahrens ist. 

Für die Erschließung der Grundstücke 1022, 1023 und 1024 ist mit der Planänderung 

ein Erschließungsweg vorgesehen (siehe Bauwerksverzeichnis Nr. 140). 

Soweit das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Erschwernisse durch 

die Zerteilung der Flurstücke Belange der Landwirte geltend macht, ist darauf hinzu-

weisen, dass diese nur von den betroffenen Landwirten selbst geltend gemacht wer-

den können und müssen. 

 

Zu 3 

Die zu verlegenden Wirtschaftswege werden gemäß DWA-A904 geplant und gleich 

dem Bestand hergestellt. Zudem besteht kein Anspruch auf eine Verbesserung der 

bisherigen Situation. 
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Zu 4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 15.04.1997 zu, dass für unwirtschaftliche 

verfügbare Restflächen, die für landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen ge-

eignet sind, zwischen Eigentümer und Maßnahmenträger eine Vereinbarung außer-

halb des Verfahrens und auf privatrechtlicher Basis getroffen werden kann. 

 

Zu 5. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 15.04.1997 zu, dass die Flächennutzung 

mit den Landwirten rechtzeitig abgestimmt wird.  

Die Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau wurde am Verfahren 

beteiligt. 

B.4.6.15 Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken 

1. Stellungnahme vom 20.07.2017, Az. A/a-G 7512.23-0 
Die vom o.a. Bauvorhaben betroffenen Flächen liegen teilweise im Verfahrensgebiet 
eines laufenden Verfahrens der Ländlichen Entwicklung. 

Die Flurstücke 1037, 1037/4, 1037/5, 1037/6, 1203, 1352/1, 1352/2, 1353/1, 1353/2 
und 1203 der Gemarkung Strullendorf (km 53,568) sind am Verfahren der Ländlichen 
Entwicklung „Strullendorf IV“ beteiligt. 

Der Vorausbau der Wege ist im Verfahren „Strullendorf IV" bereits abgeschlossen. 

Aus der Sicht des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberfranken werden zum o.g. 
Planfeststellungsabschnitt des „Verkehrsprojektes Deutsche Einheit" keine Bedenken 
vorgebracht. 

 

Entscheidung 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Das Amt für ländliche Entwicklung 

Oberfranken bestätigt in seiner Stellungnahme vom 11.03.2020, dass keine Flächen 

des Planfeststellungsabschnittes von laufenden Verfahren betroffen sind. 
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B.4.6.16 Autobahndirektion Nordbayern 

1. Stellungnahme vom 05.03.1997, Az. B212 – 4354/A 73 
Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Stellung-

nahme bezieht sich zum großen Teil auf den Umbau der Anschlussstelle Buttenheim. 

Dieser Umbau ist nicht Gegenstand des Verfahrens. Die Vorhabenträger haben in ih-

rer Rückäußerung vom 15.04.1997 zugesichert, dass den Anforderungen hinsichtlich 

Verkehrssicherung und Baubetrieb akzeptiert werden. In Bezug auf die landschafts-

pflegerischen Maßnahmen wird auf die Entscheidung zur Stellungahme vom 

11.05.2020 verwiesen. 
 

2. Stellungnahme vom 07.07.2017, Az. B54-4326/A73BA 
Unter Bezug auf unsere Stellungnahme vom 06.02.2014 zum Planänderungsverfah-
ren nach § 73 Abs. 8 VwVfG bestehen gegen die vorgesehenen Änderungen keine 
weiteren Einwände. 

 

Entscheidung 

Die Stellungnahme der Autobahndirektion Nordbayern vom 06.02.2014 bezieht sich 

auf den Planfeststellungsabschnitt 18/19 Forchheim – Eggolsheim und ist somit nicht 

zu Berücksichtigen. 

3. Stellungnahme vom 11.05.2020, Az. B541-4326/A73BA 104,600 – 122,200 
Die folgenden Maßnahmen aus dem Landschaftspflegerischen Begleitplan der 2. 
Planänderung grenzen unmittelbar an derzeit in Planung befindliche landschaftspfle-
gerische Maßnahmen der Autobahndirektion Nordbayern an: 

• M2.1 FCS (Zauneidechsen) auf dem Grundstück Flur-Nr. 1059/1 der Gemarkung 
Altendorf 

• V4°Abfang und Umsiedlung von Haselmäusen auf dem Grundstück Flur-Nr. 
2375/15 der Gemarkung Eggolsheim  

Seitens der Autobahndirektion Nordbayern bestehen keine Einwände gegen die 2. 
Planänderung, soweit im Rahmen der Umsetzung der oben genannten DB-
Maßnahmen der Sachbereich Landschaftspflege der Dienststelle Bayreuth beteiligt 
wird, um die Funktionsfähigkeit der erforderlichen landschaftspflegerischen Maßnah-
men der Autobahndirektion Nordbayern weiterhin zu gewährleisten. 

Auf die Stellungnahme der Autobahndirektion Nordbayern vom 06.02.2014 zum 
Planänderungsverfahren nach § 73 Abs. 8 VwVfG wird nach wie vor hingewiesen. 

 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 648 von 933 
 
 
 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Planfeststel-

lungsbehörde geht davon aus, dass die Antragstellerin die Funktionsfähigkeit der 

landschaftspflegerischen Maßnahmen der Autobahndirektion Nordbayern gewährleis-

tet. Die Vorhabenträger werden darauf hingewiesen sich gegebenenfalls mit dem 

Sachbereich Landschaftspflege der Dienststelle Bayreuth abzustimmen. Im Übrigen 

wird darauf hingewiesen, dass die ökologische Baubegleitung die ordnungsgemäße 

Umsetzung der Maßnahmen überwacht. Die Stellungnahme der Autobahndirektion 

Nordbayern vom 06.02.2014 bezieht sich auf den Planfeststellungsabschnitt 18/19 

Forchheim – Eggolsheim und ist somit nicht zu berücksichtigen. 

B.4.6.17 Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH 

1. Stellungnahme vom 10.10.2017 
1. Teil I- zu Punkt 5.2.2 

Weder bei der Beschreibung des Status quo noch beim Zielkonzept wird erwähnt, 
dass neben der S-Bahn und dem Franken-Thüringen-Express auch agilis-Züge die 
Strecke Forchheim - Bamberg befahren und an den S-Bahn-Stationen halten. 

2. Teil I - zu Punkt 6.2.3: 

Den Satz "Haltepunkt Forchheim Nord: Realisierung derzeit nicht vorgesehen; vorbe-
haltlich der Bestellung durch die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH" bitten wir 
zu ersetzen in "Haltepunkt Forchheim Nord: Eine Planungsvereinbarung zwischen 
dem Freistaat Bayern und der DB wurde zwischenzeitlich abgeschlossen (Stand 
2016)" 

3. Teil I - zu Punkt 6.3.1: 

Es wird eine Entwurfsgeschwindigkeit von 140 km/h für die S-Bahn-Gleise erwähnt. 
Dies ist unzureichend und steht im Widerspruch zur Angabe 160 km/h an anderer 
Stelle (z.B. Seite 46). 

Hier sollte eine Klarstellung erfolgen. 

4. Teil II - zu Punkt 1.3 ff 

Eine Überleitstelle ist nur noch in Strullendorf für Güterzüge von Bamberg Richtung 
Schlüsselfeld vorgesehen. Somit kann man zwischen Forchheim und Bamberg nicht 
mehr zwischen den vier Gleisen wechseln. Wir bitten daher in Hirschaid um die Auf-
rechterhaltung einer Überleitverbindung zwischen allen Gleisen, damit im Störfall so-
wie bei Baustellen ein eingleisiger Betrieb auf Fern- und S-Bahn-Gleisen möglich 
bleibt. 

5. Teil II - zu Punkt 2.4.1: 

Nach der zwischen DB Station&Service AG und BEG verbindlich abgestimmten 
Bahnsteiglängenkarte Bayern ist in Buttenheim eine Sicherungslänge von 170 m 
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festgelegt. Wir bitten daher, die Nachbaubarkeit der entsprechenden Bahnsteigver-
längerung in der Planung zu berücksichtigen. 

6. Teil II - zu Punkt 2.4.2: 

Nach der zwischen DB Station&Service AG und der BEG verbindlich abgestimmten 
Bahnsteiglängenkarte Bayern ist in Hirschaid für die Außenbahnsteige GI 1 und 4 ei-
ne Sicherungslänge von 215 m und für den Mittelbahnsteig GI 2/3 eine Sicherungs-
länge von 170 m festgelegt. Wir bitten daher, die Nachbaubarkeit der entsprechenden 
Bahnsteigverlängerungen in der Planung zu berücksichtigen. 

Um möglichst kurze Wege zu gewährleisten, bitten wir einen direkten Zugang von der 
Fußgängerunterführung zum Hausbahnsteig an Gleis 1, z.B. über eine zusätzliche 
Treppe, in die Planung aufzunehmen. Weiterhin regen wir an, den bestehenden 
Treppenzugang vom Empfangsgebäude zum Hausbahnsteig zu erhalten. 

Der Umfang der Wetterschutzanlagen ist aus den Planungsunterlagen nicht ersicht-
lich. Es sollte mindestens der gemäß LuFV Anlage 13.2.2 erforderliche Wetterschutz 
berücksichtigt werden (Außenbahnsteige: je 3 Wetterschutzhäuser, Mittelbahnsteig: 2 
Wetterschutzhäuser). 

Wir bitten auch um eine Aussage bzgl. des Ausgleichs der vorhandenen P&R-Anlage 
östlich des Bf Hirschaid, welche durch den viergleisigen Ausbau entfällt.  

7. Teil II - zu Punkt 2.4.3: 

Bezüglich des Haltepunkts Strullendorf erheben wir Einspruch gegen die Planungen, 
da die Belange der Barrierefreiheit nicht ausreichend berücksichtigt sind. Nach den 
uns vorliegenden Plänen sowie gemäß der Beschreibung im Erläuterungsbericht wird 
der bestehende, vollständig barrierefreie Bahnsteig an Gleis 1 zurückgebaut. Dieser 
Bahnsteig erlaubte bislang ein barrierefreies Einsteigen in Züge in Richtung Bamberg 
sowie ein barrierefreies Aussteigen aus Zügen aus Richtung Forchheim. Mit Umstieg 
im barrierefreien Bahnhof Bamberg oder am barrierefreien Haltepunkt Hirschaid war 
jeweils auch in der entgegengesetzten Fahrtrichtung - wenn auch mit Umweg - ein 
barrierefreies Reisen von und nach Strullendorf möglich. Da die Eisenbahnüberfüh-
rung gemäß den uns vorliegenden Planfeststellungsunterlagen weiterhin nur über 
Treppen erreichbar sein wird, entfällt mit dem geplanten Rückbau des Hausbahn-
steigs die bislang vorhandene Möglichkeit des barrierefreien Ein- und Ausstiegs voll-
ständig. 

Gemäß DB-Richtlinie 813 ist die „1.000-Reisenden-Regelung" nicht anzuwenden, 
wenn ein besonderer Bedarf vor Ort gegeben ist. Das AWO-Seniorenzentrum Strul-
lendorf stellt einen solchen Bedarfsschwerpunkt dar. 

Weiterhin weisen wir auf das Schreiben von Herrn Bundesminister Dobrindt an Herrn 
Staatsminister Herrmann hin (Az. LA 17/519.4/134 - ABS/2695482LMB), nach dem 
"im Zuge des Ausbaus der Strecke neben den vorhandenen Treppenanlagen der 
Fußgängerunterführung durch die Errichtung einer Rampe die Stufenfreiheit wieder-
herzustellen ist". 

Wir bitten daher, die Eisenbahnüberführung Bahnhofstraße zumindest auf der Ostsei-
te um einen barrierefreien Zugang zu ergänzen. 

Nach der zwischen DB Station&Service AG und BEG verbindlich abgestimmten 
Bahnsteiglängenkarte Bayern ist in Strullendorf eine Sicherungslänge von 170 m 
festgelegt. Wir bitten daher, die Nachbaubarkeit der entsprechenden Bahnsteigver-
längerung in der Planung zu berücksichtigen. 
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Weiterhin bitten wir, den bestehenden Bahnsteig an Gleis 2 im Bereich der Rampe zu 
erhalten. 

Dieser gewährleistet den Zugang zum optionalen Aufzug, außerdem befindet sich 
hier ein wettergeschützter Bereich. 

8. Teil II - zu Punkt 5.4: 

Aus Gründen der subjektiven Sicherheit der Fahrgäste bitten wir, an den Haltepunk-
ten Buttenheim, Hirschaid und Strullendorf im Bereich der Bahnsteige Teile der 
Schallschutzwände mit transparenten Elementen zu gestalten. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 12.01.2018 nachvollziehbar, dass die im 

Erläuterungsbericht genannten Produkte der Eisenbahnverkehrsunternehmen ledig-

lich beispielhaft genannt sind. Der planfestzustellende Streckenabschnitt stellt eine 

öffentliche Eisenbahninfrastruktur da, aufgrund dessen hat die DB Netz AG allen zu-

gangsberechtigten Eisenbahnverkehrsunternehmen einen diskriminierungsfreien 

Netzzugang zu gewährleisten. Das bedeutet, dass im Rahmen freier Infrastrukturka-

pazitäten jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen die Möglichkeit hat, dort Verkehrs-

leistungen zu erbringen, unabhängig davon ob eine Nennung im Rahmen des Plan-

feststellungsverfahren erfolgte. 

 

Zu 2. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Für den Halte-

punkt Forchheim Nord wurde inzwischen Planrecht erteilt. 

 

Zu 3. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. In den Unterla-

gen zur 2. Planänderung wurden die Angaben richtiggestellt. Die Entwurfsgeschwin-

digkeit der S-Bahn-Gleise beträgt 160 km/h. 
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Zu 4. 

Der Forderung nach einer zusätzlichen Überleitverbindung wird nicht entsprochen. 

Die Vorhabenträger führen in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar aus, dass diese 

gemäß Richtlinie 413 der Deutschen Bahn AG nicht erforderlich ist. Daher sind die 

Überleitstellen in Forchheim, Eggolsheim Süd, Strullendorf und Bamberg ausrei-

chend.  

 

Zu 5. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 12.01.2018 zu, dass die Si-

cherungslänge für den Haltepunkt Buttenheim von 170 m in der Planung berücksich-

tigt wurde. 

 

Zu 6. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 12.01.2018 zu, dass für den 

Haltepunkt Hirschaid die Sicherungslänge von 170 m für den Mittelbahnsteig an Gleis 

¾ in der Planung berücksichtigt wurde. Mit E-Mail vom 15.04.2021 bestätigen die 

Vorhabenträger, dass auch die Sicherungslänge von 215 m für die Außenbahnsteige 

an Gleis 1 und 4 zur Verfügung stehen.  

Der Forderung nach einem direkten Zugang von der Fußgängerunterführung zum 

Hausbahnsteig kann nicht entsprochen werden, da über den Anschluss der Fußgän-

gerunterführung an das öffentliche Straßen- und Wegenetz, der Hausbahnsteig an 

Gleis 1 bereits unmittelbar und barrierefrei erreicht werden kann. Aufgrund der Bahn-

steigverbreiterung von 2,53 m auf 4,08 m ist ein Erhalt des Treppenzugangs vom 

Empfangsgebäude zum Hausbahnsteig nicht möglich. Als Ersatz wird südlich davon 

ein barrierefreier Zugang über eine Rampe geschaffen und nördlich davon ein Trep-

penzugang. 

Hinsichtlich der Wetterschutzanlagen sichern die Vorhabenträger in ihrer Rückäuße-

rung vom 12.01.2018 zu, dass zwei Wetterschutzhäuser auf dem Mittelbahnsteig und 

jeweils drei Wetterschutzhäuser auf den Außenbahnsteigen errichtet werden. 

P&R-Anlagen liegen als Anlagen des ruhenden Verkehrs grundsätzlich in der Ver-

antwortung der zuständigen Gemeinden (Art. 57 Abs. 1 BayGO) und sind damit nicht 

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. 
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Zu 7. 

Mit der 2. Planänderung wurde der barrierefreie Ausbau des Haltepunktes Strullen-

dorf in die Planung aufgenommen und somit der Forderung entsprochen. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 12.01.2018 zu, dass die Si-

cherungslänge von 170 m in der Planung berücksichtigt wurde. 

Der Bahnsteig an Gleis 2 ist aufgrund der barrierefreien Umplanung nicht mehr erfor-

derlich und wird daher nicht erhalten. 

 

Zu 8. 

Der Forderung kann nicht vollumfänglich entsprochen werden. Aufgrund der schlech-

teren akustischen Eigenschaften kann nur ein geringer Teil transparenter Elemente 

eingesetzt werden.  

2. Stellungnahme vom 07.05.2020 
1. Teil II. - Zu Punkt 1.3ff 

Wie bereits in unserem Schreiben vom 10.10.2017 beschrieben, bitten wir weiterhin 
um die Aufrechterhaltung einer Überleitverbindung in Hirschaid zwischen den Fern- 
und S-Bahn / Güterzuggleisen, damit im Störfall sowie bei Baustellen ein eingleisiger 
Betrieb auf Fern- und S-Bahn-Gleisen sichergestellt werden kann. 

2. Teil II - zu Punkt 2.4.2 (Hirschaid): 

Während der gesamten Bauzeit müssen zwei Bahnsteigkanten mit einer Bahnsteig-
länge von 210 m zur Verfügung stehen. 

Um möglichst kurze Wege zu gewährleisten, bitten wir einen direkten Zugang von der 
Fußgängerunterführung zum Hausbahnsteig an Gleis 1, z.B. über eine zusätzliche 
Treppe, in Planung aufzunehmen. Eine direkte Treppe würde den Weg zwischen 
Fußgängerunterführung und Bahnsteig um ca. 50 m verkürzen. 

3. Teil II - zu Punkt 5.4: 

Aus Gründen der subjektiven Sicherheit der Fahrgäste bitten wir, an den Haltepunk-
ten, Hirschaid und Strullendorf im Bereich der Bahnsteige Teile der Schallschutzwän-
de mit transparenten Elementen zu gestalten. 

 
Entscheidung 

Zu 1. 

Der Forderung nach einer zusätzlichen Überleitverbindung wird nicht entsprochen. 

Die Vorhabenträger führen in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar aus, dass diese 

gemäß Richtlinie 413 der Deutschen Bahn AG nicht erforderlich ist. Daher sind die 
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Überleitstellen in Forchheim, Eggolsheim Süd, Strullendorf und Bamberg ausrei-

chend. Zudem verweisen die Vorhabenträger in ihrer Stellungnahme vom 23.04.2021 

nachvollziehbar auf den neu geschaffenen Überholbahnhof Eggolsheim Süd hin. 

Damit werden die vorhandenen Überhol- und Überleitmöglichkeiten überkompensiert. 

 

Zu 2. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 16.02.2018 zu, dass während der gesam-

ten Bauzeit in Hirschaid grundsätzlich zwei Bahnsteigkanten mit 210 m Nutzlänge zur 

Verfügung stehen werden. Kurzzeitige Ausnahmen im Rahmen von eingleisigen Bau-

zuständen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Diese werden jedoch im 

Rahmen der regulären Kundenkommunikation frühzeitig angekündigt. 

Der Forderung nach einem direkten Zugang von der Fußgängerunterführung zum 

Hausbahnsteig kann nicht entsprochen werden, da über den Anschluss der Fußgän-

gerunterführung an das öffentliche Straßen- und Wegenetz der Hausbahnsteig an 

Gleis 1 bereits unmittelbar und barrierefrei erreicht werden kann. 

 

Zu 3. 

Bei allen Haltepunkten sind im Bereich der Bahnsteige Teile der Lärmschutzwände 

mit transparenten Elementen ausgestattet (Unterlage 8.21). Aufgrund der schlechte-

ren akustischen Eigenschaften kann nur ein Teil der Elemente transparent ausgeführt 

werden. 

B.4.6.18 Deutsche Regionaleisenbahn GmbH 

1. Stellungnahme vom 13.03.2020, Az. (2) 6-5110-202 
Im Rahmen der Anhörung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Unter Ziffer 2.4.3 des Erläuterungsberichts wird für den Bahnhof Strullendorf eine 
Beibehaltung des Betriebs auf 2 Gleisen während der gesamten Bauzeit geplant. 

Klarstellend bitten wir darum, dass hinsichtlich der Anbindung der Nebenstrecke 5110 
noch folgender Satz hinzugefügt wird: 

„Die baubedingten Einschränkungen hinsichtlich der Bedienbarkeit der abzweigenden 
Nebenstrecke 5110 werden auf ein Minimum reduziert." 
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Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2018 zu, baubedingte Einschrän-

kungen auf ein Minimum zu reduzieren. Die notwendigen Einschränkungen in den 

Bahnbetrieb werden über die in der Richtlinie 406 festgelegten Kommunikationswege 

kommuniziert. 

B.4.6.19 Bayerisches Landesamt für Umwelt 

1. Stellungnahme vom 17.03.1997, Az. 2/3-255-2/97 
Auf die wörtliche Wiedergabe der Stellungnahme wird verzichtet, da die Thematik 

Lärm und Erschütterungen in neueren Stellungnahmen gewürdigt und darüber ent-

schieden wurde. Im Zuge der Planänderungen wurde auch die Umweltplanung über-

arbeitet und mit den zuständigen Naturschutzbehörden abgestimmt, so dass die Stel-

lungnahme aus 1997 auch in diese Hinsicht überholt ist. 

2. Stellungnahme vom 06.10.2017, Az. 11-3535-7849/2017 
Mit Schreiben vom 07.07.2017 bitten Sie das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) 
um Stellungnahme zum o. g. Planfeststellungsverfahren bis 10.10.2017.  

Zu den örtlich und regional zu vertretenden Belangen der Wasserwirtschaft, des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege verweisen wir hier auf die Stellungnahmen der 
zuständigen Sachgebiete der Regierung von Oberfranken, der Landratsämter Bam-
berg und Forchheim sowie des Wasserwirtschaftsamts Kronach. Gleiches gilt für die 
Belange des technischen Umweltschutzes, mit Ausnahme des Lärmschutzes. 

Den genannten Stellen stehen die Fachabteilungen des LfU bei besonderem fach-
spezifischem Klärungsbedarf im Einzelfall beratend zur Seite.  

Im Folgenden äußern wir uns zum Lärmschutz, geben ergänzende Hinweise zum 
Grundwasserschutz, dem nachsorgenden- und vorsorgenden Bodenschutz und neh-
men zu Belangen Stellung, die von örtlichen oder regionalen Fachstellen derzeit nicht 
abgedeckt werden (z. B. Rohstoffgeologie, Georisiken, Geotopschutz). 

1. Lärmschutz  

1.1 Am 17.06.1996 wurde der viergleisige Ausbau für das Verkehrsprojekt Deut-
sche Einheit (VDE) Schiene Nr. 8 im Planfeststellungsabschnitt (PFA) 21 zwischen 
Altdorf und Strullendorf beantragt. Hierzu haben wir mit Schreiben vom 17.03.1997, 
Az. 2/3-255-2/97, Stellung genommen. Gemäß dem Erläuterungsbericht, Teil 0 „Vor-
spann zum 1. Planänderungsverfahren“, wurde am 05.08.1997 das Anhörungsverfah-
ren abgeschlossen. Ein Planfeststellungsbeschluss wurde aber nicht erlassen.  

Im Jahr 2011 wurden die Planungen wiederaufgenommen. Inhalt dieses 1. Planände-
rungsverfahrens seien „die sich infolge technischer, gesetzlicher und wirtschaftlicher 
Randbedingungen sowie betrieblicher Anforderungen ergebenden Änderungen von 
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Maßnahmen des Streckenausbaus sowie in der Erörterung der ursprünglichen Unter-
lagen zugesagten Planänderungen, soweit diese noch zutreffen.“ Die Unterlagen 
hierfür wurden am 08.08.2014 beim Eisenbahn-bundesamt (EBA) eingereicht und 
bisher nicht veröffentlicht.  

Unter Berücksichtigung des Betriebsprogramms [gattungsspezifische Zugzahlen je 
Strecke 5900/5919 und Fahrtrichtung (396 Züge/24 h im Prognosejahr 2025), Zug-
längen, Scheibenbremsanteilen und maximaler (Strecken-) Geschwindigkeiten], der 
Fahrbahnart (Schotterbett – Betonschwelle) sowie dem Pegelabschlag für das „be-
sonders überwachte Gleis“ (BüG) von -3 dB(A) errechnet sich nach der Richtlinie zur 
Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen (Schall 03), Ausgabe 1990, 
für die Prognosejahre 2010 und 2025 folgender Summen- Emissionspegel in dB(A) 
am Tag und in der Nacht: 

 
 Summen-Emissionspegel in dB(A)  

 am Tag in der Nacht 
Planfeststellung (Prognose 2010)  75,4 75,6 
1. Planänderung (Prognose 2025)  74,2 75,9 

 
Im Vergleich zur Planfeststellung ist der Emissionspegel am Tag um ca. 1 dB(A) lei-
ser geworden, in der Nacht hat sich dieser praktisch nicht verändert.  

Wir haben die vom Gutachter der DB Netz AG vorgelegten Schallimmissionsberech-
nungen anhand des Programms CadnaA überprüft. Mit den ermittelten Beurteilungs-
pegeln besteht grundsätzlich Einverständnis.  

1.2 Am 02.07.2013 wurde § 43 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
geändert und der sogenannte Schienenbonus von 5 dB(A) abgeschafft. Von dieser 
Regelung kann bei der Berechnung der Beurteilungspegel bereits vor dem 
01.01.2015 Gebrauch gemacht werden, wenn die damit verbundenen Mehrkosten 
vom Vorhabenträger oder dem Bund getragen werden. Aus Sicht des Lärmschutzes 
sollte diese Gesetzesänderung im laufenden 1. Planänderungsverfahren angewendet 
und auf dieser Grundlage der Anspruch auf passiven Schallschutz neu ermittelt wer-
den, da insbesondere die geplanten aktiven Schallschutzmaßnahmen auf dem Aus-
breitungsweg weitestgehend technisch ausgereizt sind. 

Darüber hinaus wird in Abschnitt 6.1 „Schall durch Schienenverkehr“, Teil II „Pla-
nungsabschnitt 21 – Hirschaid“ des Erläuterungsberichts sowie vom Gutachter der 
DB Netz AG in Abschnitt 2.3 „Berechnungsverfahren“ der Anlage 13.1 „Schall- und 
erschütterungstechnische Untersuchung – Erläuterungsbericht Schallschutz“ bereits 
auf die novellierte Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 18.12.2014 
hingewiesen. Da die Auslegung der Pläne bisher nicht öffentlich bekannt gemacht 
wurde, s. Erläuterungsbericht, Teil 0 „Vorspann zum 1. Planänderungsverfahren“, 
Kapitel 1 „Stand des Planfeststellungsverfahrens (Projekthistorie)“, könnten die Beur-
teilungspegel in diesem 1. Änderungsverfahren gemäß § 4 Absatz 3 dieser Verord-
nung berechnet und z. B. die Wirkungsweise von weiteren, über das BüG hinausge-
henden Schallminderungstechniken am Gleis untersucht werden. In diesem Zusam-
menhang könnte unter Beachtung des Gesetzes zum Verbot des Betriebs lauter Gü-
terwagen (Schienenlärmschutzgesetz – SchlärmschG) vom 20.07.2017 das Betriebs-
programm im Prognosejahr 2025 nochmals überarbeitet werden. Denn derzeit beträgt 
die maximal zulässige Länge eines Gesamtzuges bereits 740 m. 
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Für gezielte Rückfragen zum Lärmschutz wenden Sie sich bitte an das Referat 27. 

2. Grundwasserschutz  

Grundsätzlich ist für die Vertretung der wasserwirtschaftlichen Belange aufgrund der 
besonderen regionalen und lokalen hydrogeologischen und wasserwirtschaftlichen 
Kenntnisse und Unterlagen das Wasserwirtschaftsamt Kronach zuständig. Ergänzend 
geben wir folgende Hinweise:  

Unterhalb von Strommasten im Hoch- und Höchstspannungsnetz besteht aus Sicht 
des LfU potentiell die Gefahr einer schädlichen Bodenveränderung, vorwiegend durch 
Blei. Im Umfeld von Stahlbrücken besteht aus Sicht des LfU ebenfalls potentiell die 
Gefahr einer schädlichen Bodenveränderung, vorwiegend durch Blei. Sofern es sich 
bei den zu erneuernden Brücken um Stahlbrücken handelt, sollte hier eine Gefahren-
bewertung gemäß bodenschutzrechtlicher Vorgaben für die betroffenen Wirkungs-
pfade (sofern relevant) durchgeführt und – sofern erforderlich – Gefahrenabwehr-
maßnahmen (Sanierungsmaßnahmen) durchgeführt werden.  

Es wäre zudem zu prüfen, inwieweit auch die Masten der vorhandenen Oberleitungen 
mit bleihaltigen Beschichtungen vor Korrosion geschützt wurden. Sofern Anhalts-
punkte hierfür vorliegen, sollte beim Rückbau von Oberleitungsmasten eine Gefah-
renbewertung gemäß boden-schutzrechtlicher Vorgaben für die betroffenen Wir-
kungspfade (sofern relevant) und – sofern erforderlich – Gefahrenabwehrmaßnah-
men (Sanierungsmaßnahmen) durchgeführt werden.  

Zukünftig sollen für Stahlbauwerke schadstoffarme Schutzanstriche verwendet wer-
den. Zudem sind bei Instandhaltungsarbeiten (und Rückbauarbeiten) geeignete 
Schutzmaßnahmen gegen den Eintrag von Beschichtungsbestandteilen in den Boden 
zu treffen, z. B. Abplanen, Einhausen, etc. Bei der Erneuerung von Stahlbrücken – 
und ggf. beim Rückbau von mit bleihaltigen Beschichtungen behandelten Oberlei-
tungsmasten – wird eine Vorgehensweise in Anlehnung an die Handlungshilfe für den 
Rückbau von Mastfundamenten bei Hoch- und Höchstspannungs-freileitungen (ver-
fügbar unter  

https://www.lfu.bayern.de/boden/strommasten/doc/handlungshilfe_hochspannung.pdf 
sowie an die Handlungsempfehlung zum Umgang mit möglichen Bodenbelastungen 
im Umfeld von Stahlgitter-Strommasten im bayerischen Hoch- und Höchstspan-
nungsnetz (verfügbar unter 

http://www.lfu.bayern.de/boden/strommasten/doc/handlungsempfehlung_strommaste
n.pdf) vorgeschlagen. 

Im Rahmen der Baumaßnahmen sollen Gleisabschnitte erneuert bzw. zurückgebaut 
werden. Aufgrund von möglichen Schadstoffbelastungen im Gleisschotter, u.a. durch 
PAK (insbesondre bei Verwendung von mit Teeröl getränkten Holzschwellen), MKW 
und Herbizide, besteht im Umfeld von Gleisen potentiell die Gefahr einer schädlichen 
Bodenveränderung. Es wird empfohlen, beim Rückbau von Gleisen eine Gefahren-
bewertung gemäß bodenschutzrechtlicher Vorgaben für die betroffenen Wirkungs-
pfade (sofern relevant) und – sofern erforderlich – Gefahrenabwehrmaßnahmen (Sa-
nierungsmaßnahmen) durchzuführen. Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass zu-
künftig ggf. höherwertigere Nutzungen (z. B. Kinderspielflächen) im betroffenen Be-
reich erfolgen können.  

Im Hinblick auf die schadlose Verwertung und Beseitigung von Gleisschotter im Zuge 
der Ausbauarbeiten sind die Hinweise und Anforderungen des LfU-Abfall-Merkblatt 
Nr. 3.4/2 „Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Gleisschotter 
(Gleisschottermerkblatt)“ in der aktuell gültigen Version (verfügbar unter  

https://www.lfu.bayern.de/boden/strommasten/doc/handlungshilfe_hochspannung.pdf
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https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil3_grundwasser_und_boden/
doc/nr_342.pdf)  

zu beachten. Im Unterschied zur Version vom 01.08.2010 (gültig seit 01.07.2007) ist 
hier im Besonderen zu beachten, dass bei einer Verwertung von Gleisschotter in 
Gruben, Brüchen und Tagebauen die Untersuchung und Einstufung des Gleisschot-
ters und sonstiger Gleisausbau-stoffe (z. B. Boden aus dem Gleisbereich) auf Grund-
lage der LAGA PN98 oder der DIN 19698-1 nach Aufhaldung zu erfolgen hat. Außer-
dem gilt zu beachten, dass Schotter aus „offensichtlich unbelasteten Gleisabschnit-
ten“ wie bereits oben erwähnt mit PAK, MKW, Herbiziden und Schwermetallen belas-
tet sein kann, und eine Umrechnung der Eluatwerte von der Körnung 0 – 31,5 mm auf 
die Gesamtfraktion nicht zulässig ist. Der Schotter ist ohne Umrechnung nach die- 
Ergebnissen einzustufen.  

In den Planfeststellungsunterlagen werden fünf Altlastverdachtsflächen aufgeführt, 
von denen nur zwei im Altlastenkataster nach Art. 3 des Bayerischen Gesetzes zur 
Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BayBodSchG) bzw. im Altlasten-, 
Bodenschutz- und Deponieinformationssystem (ABuDIS) einem Eintrag zugeordnet 
werden können. Bei den restlichen drei Flächen kann aus den Unterlagen nicht ein-
deutig darauf geschlossen werden, dass der Verdacht einer Altlast für diese Flächen 
besteht oder ausgeräumt ist. Zusätzlich hat das Wasserwirtschaftsamt Kronach in 
seiner Stellungnahme vom 21.09.2017 eine weitere Verdachtsfläche aus dem Altlas-
tenkataster benannt, welche in der Aufzählung des Planfeststellungsverfahrens nicht 
berücksichtigt wurde. Inwieweit in diesen sechs Fällen die Belange des nachsorgen-
den Bodenschutzes von der geplanten Maßnahme betroffen sind, ist von den örtli-
chen Behörden zu prüfen.  

Ob sich weitere Altlasten oder Altlastverdachtsflächen im Planungsgebiet befinden, 
kann von unserer Seite nicht abschließend geklärt werden. Eine detaillierte Prüfung 
dieses Sachverhalts fand nicht statt. Deshalb sollte ein Abgleich mit den aktuellen In-
formationen und Erhebungen der Kreisverwaltungsbehörden – sofern nicht bereits er-
folgt – durchgeführt werden.  

Ansprechpartner für fachliche Rückfragen zum Grundwasserschutz und dem nach-
sorgenden Bodenschutz ist das Referat 95. 

3. Vorsorgender Bodenschutz  

Um einen fachgerechten Umgang mit dem Schutzgut Boden zu gewährleisten, wird 
die DIN 19731 zur Anwendung empfohlen. Ober- und Unterboden sowie Boden-
schichten unterschiedlicher Eignungsgruppen sind getrennt auszubauen und zu la-
gern. Die Mieten sollten nicht mit Radfahrzeugen befahren werden und sind zu profi-
lieren und zu glätten. Bei einer Lagerungs-dauer von mehr als 2 Monaten ist die Mie-
te umgehend mit tiefwurzelnden, winterharten und wasserzehrenden Pflanzen zu be-
grünen. Um die Verdichtung durch Auflast zu begrenzen, sollte die Mietenhöhe bei 
humosem Bodenmaterial höchstens 2 m betragen.  

Die Baustellen und Baustelleneinrichtungsflächen sind so einzurichten, dass ein Be-
fahren von Böden außerhalb der festgesetzten Bereiche unterbunden wird. Innerhalb 
der festgesetzten Bereiche ist durch eine entsprechende Planung und Organisation 
des Bauablaufs ein Befahren von Oberböden auf das unumgängliche Maß zu be-
schränken, um Verdichtungen zu vermeiden. Im Idealfall sollten bereits befestigte 
bzw. vorbelastete Flächen sowie Flächen, die nach dem Bauabschluss als Weg oder 
sonstige bauliche Anlage vorgesehen sind, eingeplant werden. Hilfestellungen zur 
Gestaltung der temporären Baustelleneinrichtungsflächen sind im Leitfaden zur Bo-
denkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes Boden zu finden. Im Falle der 
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Verwendung einer Kies-Schotter-Tragschicht ist eine rückstandslose Trennung der 
mineralischen Schüttung vom gewachsenen Boden beim Rückbau der Tragschicht 
nach Bauabschluss zu gewährleisten.  

Laut den Bodenschätzungsdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung handelt 
es sich im Plangebiet um teilweise besonders ertragreiche Böden mit Ackerzahlen bis 
zu 69. Die natürliche- Ertragsfähigkeit der Böden lässt sich hier als hoch einstufen. 
Ebenso treten im Plangebiet teilweise Flächen mit sehr geringen Acker-
/Grünlandzahlen unter 20 auf. Das Standortpotential für die natürliche Vegetation 
lässt sich hier laut dem Leitfaden „Das Schutzgut Boden in der Planung“ als sehr 
hoch einstufen, ebenso wie bei den abschnittsweise vorhandenen grundwasserbeein-
flussten Böden (hier Gleye). Die Einrichtung der temporären Baustelleneinrichtungs-
flächen sollte auf diesen Flächen möglichst vermieden oder auf das unumgängliche 
Maß beschränkt werden.  

Das Abschieben des Oberbodens als Aushagerungstechnik auf den Ausgleichsflä-
chen ist aus Sicht des Bodenschutzes zu vermeiden. Es sollte eine alternative Aus-
hagerungsmethode, wie z.B. die Abfuhr der Mahd, gewählt werden.  

Für fachliche Rückfragen zum vorsorgenden Bodenschutz wenden Sie sich bitte an 
das Referat. 

4. Rohstoffgeologie  

Es wird darauf hingewiesen, dass das Brückenbauwerk bei Bau-km 47,58 und die 
hier geplante Neutrassierung der Staatsstraße St 2260 in einem genehmigten, plan-
festgestellten Abbaugebiet für Sand und Kies zu liegen kommt; Genehmigung erteilt: 
24.07.1992.  

Da dieser Straßenneubau auf einem Damm über die Bahnlinie geführt werden soll, 
wäre auf fast 1,5 ha der bereits genehmigten Abbaufläche kein Sand- bzw. Kiesab-
bau mehr möglich. Dies sind über 15% der hier verbliebenen noch nicht abgebauten, 
unverritzten Restfläche. Diesem Teil der Planung kann daher aus rohstoffgeologi-
scher Sicht nicht zugestimmt werden.  

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die Ausgleichsmaßnahmen bzw. Ersatz-
maßnahmen „Steinbruch Ludwag“ innerhalb eines rechtswirksamen Vorranggebiet für 
die Gewinnung von Bodenschätzen (CA3, Kalk und Dolomit, Ludwag, Planungsregion 
4) liegen (Abb. 1). Das Vor-ranggebiet dient der mittel- bis langfristigen Rohstoffsiche-
rung für hochwertige Kalk- und Dolomitgesteine. Es handelt sich hierbei um hochwer-
tige Rohstoffe, die beispielsweise als Schotter, aber auch als Zuschlagstoffe für Be-
ton und Asphalt sowie für die Herstellung von Putzen verwendet werden können.  

Die Gebiete nördlich und südlich des als Ersatzmaßnahme geplanten ehemaligen 
Abbaus sind bisher unverritzt. Es sollte gewährleistet bleiben, dass diese Flächen 
auch weiterhin uneingeschränkt der Rohstoffversorgung zur Verfügung stehen. Die 
Gesteine werden in der Regel durch Sprengung gewonnen und anschließend durch 
Brechen und Sieben, ggf. auch Brennen vor Ort aufbereitet. 

Der geplanten Maßnahme kann aus Sicht der Rohstoffgeologie daher nur dann zuge-
stimmt werden, wenn auch weiterhin sowohl südlich als auch nördlich der Ersatz-
maßnahmen ein uneingeschränkter Abbau von Kalk- und Dolomitgestein (einschließ-
lich Gesteinslösung durch Sprengen) möglich ist.  

Bei Rückfragen zur Rohstoffgeologie wenden Sie sich bitte an das Referat 105 oder 
Referat 105. 
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5. Georisiken  

Das LfU kann keine detaillierten Aussagen bezüglich eventueller Georisiken bei Ge-
nehmigungsverfahren zu Linienbauwerken machen. Auf die Eigenverantwortung des 
Antragstellers durch die Erstellung von Baugrund- und Gründungsgutachten sowie 
die Standortauskunft Geo-risiken im UmweltAtlas Bayern 
(www.umweltatlas.bayern.de) wird verwiesen.  

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Informationsdichte bezüglich Georisi-
ken in Bayern noch nicht flächendeckend einheitlich ist.  

Ein Baugrundgutachten für den Planfeststellungsabschnitt 21 Hirschhaid ist den vor-
gelegten Unterlagen in Anlage 14.1 - Baugrund, Geologie, Hydrogeologie Erläute-
rungsbericht, beigegeben.  

Ansprechpartner zu den Geogefahren im Planungsgebiet ist das, Referat 102. 

6. Geotopschutz  

Belange des Geotopschutzes werden nicht berührt. 

 

Entscheidung 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 1.1 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 1.2 

Den Forderungen kann nicht entsprochen werden. In § 18g des Allgemeinen Eisen-

bahngesetzes wurde festgelegt, dass die Berechnung auf die zum Zeitpunkt der Ein-

reichung prognostizierte Verkehrsentwicklung abzustellen ist. Das Planfeststellungs-

verfahren ist mit der bei Einreichung des Plans prognostizierten Verkehrsentwicklung 

zu Ende zu führen, wenn die Auslegung des Plans öffentlich bekannt gemacht wor-

den ist und sich der Beurteilungspegel aufgrund von zwischenzeitlichen Änderungen 

der Verkehrsentwicklung weder um mindestens 3 dB(A), noch auf mindestens 70 

dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhöht. Die Immissions-

grenzwerte des § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 2 bis 4, den §§ 4 und 5 

und der Anlage 2 der Verkehrslärmschutzverordnung dürfen nicht erstmalig über-

schritten werden.  

In Bezug auf die Länge der Güterzüge wird darauf hingewiesen, dass auf Basis der 

16. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der 
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Richtlinie zur Berechnung von Schallimmissionen (Schall 03) in der schalltechnischen 

Untersuchung die zugartspezifischen Zuglängen der Tabelle B angesetzt wurden. Die 

Güterzüge gehen demzufolge mit einer mittleren Zuglänge von 500 m für den Fern-

verkehr in die Berechnungen ein. Gemäß der Anlage 2 zur 16. BImSchV sind die 

Längen aus der Tabelle B anzuwenden, wenn die tatsächlichen Zuglängen nicht be-

kannt sind. Dies ist hier der Fall. Bei den Güterzügen ist wegen der Vielzahl von Zug-

betreibern und wegen der Abhängigkeit von der allgemeinen Wirtschaftslage eine 

derartige verlässliche Voraussage auch nicht möglich. Tatsächliche Zuglängen sind 

dementsprechend bezogen auf den Prognosezeitraum nicht bekannt, weshalb gemäß 

den Vorgaben der 16. BImSchV die normative Vorgabe der Tabelle B zur Anwendung 

kommt.  

Nach der Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG in der Fassung des 

Elften Gesetzes zur Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 

2013 (BGBI. I S. 1943) darf der Schienenbonus weiter angewandt werden, wenn das 

Planfeststellungsverfahren für den jeweiligen Abschnitt des Vorhabens - wie hier - vor 

dem 1. Januar 2015 eröffnet und die Auslegung des Plans bereits öffentlich bekannt 

gemacht worden war. 

Der Forderung nach weiteren innovativen Schallschutzmaßnahmen kann nicht ent-

sprochen werden. Die Vorhabenträger wurden noch einmal explizit zur Prüfung weite-

rer Maßnahmen aufgefordert. Mit Schreiben vom 15.02.2021 wurde nachvollziehbar 

dargestellt, dass aus technischen Gründen der Einsatz der Maßnahmen nicht sach-

gerecht ist. Dazu wurde im Einzelnen Folgendes erläutert.  

Niedrige Schallschutzwände sind einerseits für weiter entfernt liegende Gleise fast 

wirkungslos, andererseits ist aufgrund umfangreicher arbeitsschutzrechtlicher Prob-

leme (Verbau des Sicherheitsraumes zwischen zwei Gleisbereichen durch die Schall-

schutzwände) eine Zulassung zwischen den Gleisen gegenwärtig nicht möglich.  

Beim Schienenstegdämpfer erfolgt eine Dämpfung der Schwingungen der Schiene 

durch Masse-Feder-Systeme, die als breitbandig abgestimmte Schwingungstilger 

beidseitig an jedem Schienensteg und, je nach Produkt, auch am Schienenfuß kraft-

schlüssig befestigt werden.  

Unabhängig von diesen Ausführungen zum Stand der Lärmminderungstechnik, zur 

Wirksamkeit bzw. zum Einsatzbereich sind sogenannte innovative Schallschutzmaß-

nahmen indes weder kumulativ noch alternativ zu den vorgesehenen aktiven Schall-
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schutzmaßnahmen anzuwenden. Diese Maßnahmen sind sowohl aus Verhältnismä-

ßigkeitsgründen (Nutzen-Kosten-Wirkung) als auch aus dem Kosten-Wirkungs-

Vergleich (siehe S. 101 ff. des Schlussberichts zum Konjunkturpaket II vom 

15.06.2012) gegenüber den vorgesehenen Maßnahmen auszuscheiden. 

 

Zu 2.1 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer 

Rückäußerung vom 13.02.2018 nachvollziehbar, dass die Oberleileitungsmaste direkt 

am Gleis stehen. Aufgrund der Gleisbaumaßnahmen wird der anfallende Altschotter 

gemäß der TM 2012-049 zu Ril 880.4010 und 820 und dem aktuellen Merkblatt „An-

forderung an die Verwertung und Beseitigung von Gleisschotter“ des Bayerischen 

Landesamtes für Umwelt, untersucht und den Ergebnissen entsprechend im Rahmen 

der Bauausführung verwertet. Im Rahmen dieser Untersuchungen ist Blei einer der 

Untersuchungsparameter, so dass ggf. vorhandene Bleibelastungen festgestellt wur-

den. Weiterhin wurde im Rahmen der geotechnischen Voruntersuchungen auch der 

Schotterkörper untersucht. Der maßgebende Parameter für die Einstufung war nur 

ganz untergeordnet „Blei“ und wenn dann erfolgte hier eine Zuordnung als Z 1.2 bzw. 

Z 2.  

Stahlbrücken oder Hochspannungsmasten sind von den Baumaßnahmen nicht be-

troffen. 

 

Zu 2.2 

Die Aussagen und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und auf die Ent-

scheidungen zu den Stellungnahmen des Wasserwirtschaftsamtes Kronach und des 

Landratsamtes Bamberg verwiesen. Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäuße-

rung zu, mögliche Verdachtsflächen, die sich in der Verfahrenslaufzeit ergeben, zu 

prüfen. 

 

Zu 3. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 13.02.2018 zu, dass die In-

anspruchnahme von temporären Baustelleneinrichtungsflächen für die Durchführung 
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des Vorhabens erforderlich ist, die Flächen aber auf ein unvermeidbares Mindestmaß 

beschränkt bleiben und nach Beendigung der Maßnahme wiederhergestellt werden. 

Die weiteren Anforderungen an den Bodenschutz werden in den Nebenbestimmun-

gen festgesetzt. Die Vorhabenträger werden an dieser Stelle auf die Nebenbestim-

mung zum Einsatz einer bodenkundlichen Baubegleitung und weitere Auflagen zum 

Bodenschutz aufmerksam gemacht. 

 

Zu 4.1 

Es wird auf die Änderung des Regionalplanes, die 2. Planänderung und die weiteren 

Entscheidungen zum Thema Kiesabbau verwiesen. 

 

Zu 4.2 

Die Ausgleichsmaßnahme im Steinbruch Ludwag betreffen nur den bereits erschöpf-

ten Teil des Gebietes. Die mittel- bis langfristige Rohstoffgewinnung im Vorranggebiet 

ist durch die Ausgleichsmaßnahmen nicht eingeschränkt. Im Übrigen wird auf die 

Vorführung der Planung und auf die Entscheidung zur Stellungnahme vom 

30.04.2020 verwiesen. 

 

Zu 5. 

Die Aussagen und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 6. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen 

3. Stellungnahme vom 30.04.2020, Az. 11-3535-42533/200 
Mit Schreiben vom 26.02.2020 bitten Sie das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) 
um Stellungnahme zum o. g. Planfeststellungsverfahren bis 14.05.2020. 

Zu den örtlich und regional zu vertretenden Belangen der Wasserwirtschaft, des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege verweisen wir hier auf die Stellungnahmen der 
zuständigen Sachgebiete in Ihrem Hause, der Landratsämter Bamberg und Forch-
heim (unter Naturschutzbehörde und untere Immissionsschutzbehörde) sowie des 
Wasserwirtschaftsamts Kronach. 
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Gleiches gilt für die Belange des technischen Umweltschutzes, mit Ausnahme des 
Lärmschutzes und der Luftreinhaltung. Die Belange des vorsorgenden Bodenschut-
zes werden vom Wasserwirtschaftsamt wahrgenommen. 

Den genannten Stellen stehen die Fachabteilungen des LfU bei besonderem fach-
spezifischem Klärungsbedarf im Einzelfall beratend zur Seite. 

Im Folgenden äußern wir uns zum Verkehrslärmschutz und zur Luftreinhaltung im 
Straßenverkehr, geben ergänzende Hinweise zum Grundwasser-
schutz/nachsorgenden Bodenschutz und nehmen zu Belangen Stellung, die von örtli-
chen oder regionalen Fachstellen derzeit nicht abgedeckt werden (z. B. Rohstoffgeo-
logie, Georisiken, Geotopschutz). 

1. Lärmschutz  

Mit Schreiben vom 17.03.1997, Az. 2/3-255-2/97, und 06.10.2017, Az. 11-3535-
78649/2017, haben wir aus Sicht des Verkehrslärmschutzes zur 1. Planauslegung 
bzw. 1. Planänderung im Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (VDE) Schiene Nr. 8, 
Planfeststellungsabschnitt (PFA) 21, viergleisiger Ausbau zwischen Altendorf und 
Strullendorf Stellung genommen.  

Im Rahmen der vorliegenden 2. Planänderung wurden Gebietseinstufungen aktuali-
siert und aktive Lärmschutzmaßnahmen im Einzelnen etwas erhöht oder verlängert. 
Darüber hinaus wurde in Altendorf der Anspruch auf Lärmschutz durch den Bau einer 
Brücke für die Staatsstraße St 2260 über die Bahnstrecke wegen der Beseitigung des 
Bahnübergangs Jurastraße untersucht.  

Grundsätzlich sind wir mit der Beurteilung der Verkehrslärmsituation einverstanden.  

Gleichwohl wird unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Schienenverkehrs 
(Schienenbonus) mit einem Abschlag von 5 dB in allgemeinen Wohngebieten im Erd-
geschoss die „grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle“ von 60 dB(A) in der Nacht 
zum Teil weiter überschritten. 

Dies sind Fälle für eine Lärmsanierung!  

Die Auslösewerte hierfür wurden 2016 um 3 dB auf 67/57 dB(A) Tag/Nacht abge-
senkt. Gemäß § 41 BImSchG ist beim „Bau oder der wesentlichen Änderung … von 
Eisenbahnen … sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem 
Stand der Technik vermeidbar sind.“  

Aus diesem Grund empfehlen wir bei der Berechnung des Beurteilungspegels die An-
lage 2 der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 18.12.2014 zu ver-
wenden. Hiernach könnten über das besonders überwachte Gleis hinaus Schienen-
stegdämpfer und/oder -abschirmungen als weitere Schallminderungstechniken am 
Gleis untersucht und in Verbindung mit § 43 BImSchG zeitgemäß die Beurteilungs-
pegel ohne Schienenbonus berechnet werden. Auch könnte das Zugmengengerüst 
aktualisiert und z.B. 740 m lange Güterzüge berücksichtigt werden.  

Wenn schon „technische, gesetzliche und wirtschaftliche Randbedingungen sowie 
betriebliche Anforderungen“ Gegenstand des Planänderungsverfahrens sind, dann 
sollten auch die aktuellen Vorschriften zum Verkehrslärmschutz angewendet werden.  

Für gezielte Rückfragen zum Lärmschutz wenden Sie sich bitte an das, Referat 25. 

2. Luftreinhaltung  
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Gemäß Kapitel 8 der Anlage 13.1 des fachtechnischen Erläuterungsberichtes werden 
die Bahnübergänge Jurastraße (km 48,503) und Industriestraße (km 48,003) in 
Altendorf für den Straßenverkehr aufgelassen und für den überörtlichen Verkehr ver-
legt. Die dadurch entfallende Verknüpfung der Bamberger Straße mit der Brückner-
straße erfolgt temporär, d.h. bis zur baulichen Umsetzung der Planungen des Staatli-
chen Bauamtes Bamberg in Form der Verknüpfung der Bamberger Straße mit der St 
2960, durch eine Umfahrung über das Gewerbegebiet im südlichen Teil Altendorfs 
bei km 47,589.  

Bis zur Umsetzung der Planungen des Staatlichen Bauamtes Bamberg wird in der 
Brückner-straße eine Verkehrszunahme von 150 Kfz/24h auf 5.600 Kfz/h prognosti-
ziert, wovon die Gebäude Am Haidesand 11, 13, 15 und 17 temporär betroffen sind. 
Aufgrund der zur erwartenden Verkehrsbelastung und der einseitigen und lückenhaf-
ten Randbebauung ist nicht davon auszugehen, dass durch die 2. Planänderung für 
den o. g. Planfeststellungsabschnitt aufgrund von Kfz-Abgasen lufthygienische 
Grenzwerte der 39. BImSchV an den nächstgelegenen Anwesen temporär erreicht 
oder überschritten werden.  

Ansprechpartner für den Bereich Luftreinhaltung ist Herr Dr. Mike Pitz, Referat 23, 
Tel. 0821/9071- 5128.  

3. Grundwasserschutz und nachsorgender Bodenschutz  

Grundsätzlich verweisen wir zur Beurteilung der wasserwirtschaftlichen Belange so-
wie der Belange des nachsorgenden Bodenschutzes auf die Behörden vor Ort. Wir 
geben jedoch den Hinweis, dass das in unserer Stellungnahme vom 06.10.2017 zur 
1. Planänderung als „Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Gleis-
schotter (Gleisschottermerkblatt)“ erwähnte LfU-Abfall-Merkblatt Nr. 3.4/2 seit Febru-
ar 2020 in aktualisierter Fassung unter 
https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil3_grundwasser_und_boden/
index.htm vorliegt.  

Ansprechpartner für fachliche Rückfragen zum Grundwasserschutz/nachsorgenden 
Bodenschutz ist das Referat 95, Tel. 09281/1800-4912.  

4. Rohstoffgeologie 

Die Rohstoffgeologie nimmt mit Bezug zu unserer o.g. Stellungnahme zur 1. Planän-
derung bedauernd zur Kenntnis, dass die bereits genehmigte Abbaufläche für Sand 
und Kies südlich Altendorf durch das aktuelle Planfeststellungsverfahren um ca. 1 ha 
verringert wird. 

In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich auf die immer knapper werden-
den, erschließbaren Reserven von Sand und Kies im Raum Bamberg - Nürnberg 
(Planungsregionen 4 und 7) hin.  

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass der querende Wirtschaftsweg (insbes. auf 
Flur Nr. 961), der innerhalb des genehmigten Abbaugebiets liegt, mittelfristig keine 
Barriere-Wirkung für den weiteren Rohstoffabbau in Richtung Nordosten darstellen 
darf. Dies ist insbesondere insofern bedeutsam, da dieser Weg augenblicklich im 
Wegeplan der Baumaßnahme als Baustraße ausdrücklich erwähnt ist. Wir regen da-
her an die diesbezügliche Wegeplanung zu überdenken.  

Bei Rückfragen zur Rohstoffgeologie wenden Sie sich bitte an das Referat 105, Tel. 
09281/1800-4751 oder Tel. 09281/1800-4757. 
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5. Zu den Georisiken im Planungsgebiet verweisen wir auf unsere bereits genann-
te Stellungnahme aus 2017 zur 1. Planänderung. Belange des Geotopschutzes wer-
den nicht berührt. 

 
Entscheidung 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 1. 

Die Ausführungen und Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Angemerkt sei, 

dass in § 18g des Allgemeinen Eisenbahngesetzes festgelegt wurde, das die Be-

rechnung auf die zum Zeitpunkt der Einreichung prognostizierte Verkehrsentwicklung 

abzustellen ist. Das Planfeststellungsverfahren ist mit der bei Einreichung des Plans 

prognostizierten Verkehrsentwicklung zu Ende zu führen, wenn die Auslegung des 

Plans öffentlich bekannt gemacht worden ist und sich der Beurteilungspegel aufgrund 

von zwischenzeitlichen Änderungen der Verkehrsentwicklung weder um mindestens 

3 dB(A), noch auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der 

Nacht erhöht. Die Immissionsgrenzwerte des § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Ab-

satz 2 bis 4, den §§ 4 und 5 und der Anlage 2 der Verkehrslärmschutzverordnung 

dürfen nicht erstmalig überschritten werden.  

In Bezug auf die Länge der Güterzüge wird darauf hingewiesen, dass auf Basis der 

16. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der 

Richtlinie zur Berechnung von Schallimmissionen (Schall 03) in der schalltechnischen 

Untersuchung die zugartspezifischen Zuglängen der Tabelle B angesetzt wurden. Die 

Güterzüge gehen demzufolge mit einer mittleren Zuglänge von 500 m für den Fern-

verkehr in die Berechnungen ein. Gemäß der Anlage 2 zur 16. BImSchV sind die 

Längen aus der Tabelle B anzuwenden, wenn die tatsächlichen Zuglängen nicht be-

kannt sind. Dies ist hier der Fall. Bei den Güterzügen ist wegen der Vielzahl von Zug-

betreibern und wegen der Abhängigkeit von der allgemeinen Wirtschaftslage eine 

derartige verlässliche Voraussage auch nicht möglich. Tatsächliche Zuglängen sind 

dementsprechend bezogen auf den Prognosezeitraum nicht bekannt, weshalb gemäß 

den Vorgaben der 16. BImSchV die normative Vorgabe der Tabelle B zur Anwendung 

kommen.  

Nach der Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG in der Fassung des 

Elften Gesetzes zur Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 
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2013 (BGBI. I S. 1943) darf der Schienenbonus weiter angewandt werden, wenn das 

Planfeststellungsverfahren für den jeweiligen Abschnitt des Vorhabens - wie hier - vor 

dem 1. Januar 2015 eröffnet und die Auslegung des Plans bereits öffentlich bekannt 

gemacht worden war. 

Der Forderung nach weiteren innovativen Schallschutzmaßnahmen kann nicht ent-

sprochen werden. Die Vorhabenträger wurden noch einmal explizit zur Prüfung weite-

rer Maßnahmen aufgefordert. Mit Schreiben vom 15.02.2021 wurde nachvollziehbar 

dargestellt, dass aus technischen Gründen der Einsatz der Maßnahmen nicht sach-

gerecht ist. Dazu wurde im Einzelnen folgendes erläutert.  

Niedrige Schallschutzwände sind einerseits für weiter entfernt liegende Gleise fast 

wirkungslos, andererseits ist aufgrund umfangreicher arbeitsschutzrechtlicher Prob-

leme (Verbau des Sicherheitsraumes zwischen zwei Gleisbereichen durch die Schall-

schutzwände) eine Zulassung zwischen den Gleisen gegenwärtig nicht möglich.  

Beim Schienenstegdämpfer erfolgt eine Dämpfung der Schwingungen der Schiene 

durch Masse-Feder-Systeme, die als breitbandig abgestimmte Schwingungstilger 

beidseitig an jedem Schienensteg und, je nach Produkt, auch am Schienenfuß kraft-

schlüssig befestigt werden.  

Unabhängig von diesen Ausführungen zum Stand der Lärmminderungstechnik, zur 

Wirksamkeit bzw. zum Einsatzbereich sind sogenannte innovative Schallschutzmaß-

nahmen indes weder kumulativ noch alternativ zu den vorgesehenen aktiven Schall-

schutzmaßnahmen anzuwenden. Diese Maßnahmen sind sowohl aus Verhältnismä-

ßigkeitsgründen (Nutzen-Kosten-Wirkung) als auch aus dem Kosten-Wirkungs-

Vergleich (siehe S. 101 ff. des Schlussberichts zum Konjunkturpaket II vom 

15.06.2012) gegenüber den vorgesehenen Maßnahmen auszuscheiden. 

 

Zu 2. 

Die Aussagen und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Die Vorhabenträger werden auf die Be-

achtung des LfU-Abfall-Merkblatt Nr. 3.4/2 Anforderungen an die Verwertung und Be-
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seitigung von Gleisschotter (Gleisschottermerkblatt)“ und auf die diesbezügliche Ne-

benbestimmung hingewiesen. 

 

Zu 4. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die 

Trassierungsalternativen für die Straßenüberführung St 2260 geprüft wurden. Letzt-

endlich hat sich jedoch nach ausführlichen Abstimmungen mit der Gemeinde Alten-

dorf, dem Staatlichen Bauamt Bamberg und der aktuell das Kiesabbaugebiet ausbeu-

tenden Gesellschaft ergeben, dass keine dieser Alternativen technisch oder plan-

rechtlich realisierungsfähig ist. 

Um den aufgrund der Nicht-Realisierbarkeit von Alternativtrassen unvermeidlichen 

Eingriffs in die Abbaufläche und damit die Betroffenheit zu minimieren, haben die 

Vorhabenträger eine geotechnische Untersuchung beauftragt und konnten so die Ab-

baurestriktionen deutlich verringern. 

Die Vorhabenträger sichern auch zu, dass durch den Weg keine Barriere-Wirkung für 

den Rohstoffabbau entsteht, da zwei alternative Erschließungswege eingeplant sind. 

Sofern bei Baubeginn oder während der Bauzeit der Abbaubereich soweit fortge-

schritten ist, dass dieser Weg nicht mehr zur Verfügung steht, werden die Vorhaben-

träger die alternativen Wege nutzen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der vorhandene Weg 

ist als Baustraße eingeplant. 

 

Zu 5. 

In Bezug zu den Georisiken wird auf die Entscheidungen zur Stellungnahme vom 

06.10.2017 verwiesen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

B.4.6.20 Bayerisches Landesamt Für Denkmalpflege 

1. Stellungnahme vom 10.10.2017, Az. P-2011-4367-6_S2 
Die Umweltauswirkungen durch das Bauvorhaben auf das Schutzgut Kulturgut Bo-
dendenkmäler sind erheblich, da sehr umfangreiche Bodeneingriffe in Bodendenkmä-
ler und in Vermutungen für Bodendenkmäler geplant sind. Die Beeinträchtigungen 
insbesondere von Bodendenkmälern fanden bereits im landespflegerischen Begleit-
plan von 1993 (S. 10) Berücksichtigung: 
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„1.6.6 Die Wahrung denkmalpflegerischer Belange, besonders bei Beeinträchtigung 
von Bau- und Bodendenkmälern und historisch bedeutsamen Siedlungsbereichen, ist 
in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege sicherzustellen." 

In den vorliegenden Planänderungsunterlagen von 2017 ist eine Liste mit den Bo-
dendenkmälern aufgeführt. Die Verlagerungen von Trassenführungen und Baustel-
leneinrichtungsflächen haben zu einer geänderten Beeinträchtigung der Bodendenk-
mäler geführt. Am Ende des Gutachtens wird daher die aktuelle Liste aufgeführt. 

1. Vorschlag Änderung BE Fläche nördlich von Altendorf 

Die Planänderung hat besonders in einem Bereich zu einer sehr nachteiligen Ent-
wicklung für den Bestand von Bodendenkmälern geführt. Als großes Problem er-
scheint uns besonders die geplante Baustelleneinrichtungsfläche nördlich von Alten-
dorf (im Bereich D-1-6132-0280). 

Hier befindet sich nach neuesten Erkenntnissen eine keltische stadtähnliche Sied-
lung. Die bisherigen geophysikalischen Ergebnisse zeigen, dass unter dieser Fläche 
ein dichter archäologischer Befund vorhanden ist, der durch eine Baustelleneinrich-
tung und durch die nachfolgende Verdichtung stark in Mitleidenschaft gezogen wer-
den könnte. Das Bodendenkmal ist schon seit Jahren bekannt und wurde der DB 
auch schon vorher mitgeteilt. 

Da die darauffolgende erforderliche Tiefenlockerung zur kompletten Zerstörung die-
ser keltischen Siedlung führen würde, ist es erforderlich, dass vor Anlage der Baustel-
leneinrichtungsfläche eine archäologische Ausgrabung durch die DB beauftragt und 
finanziert werden müsste. Da es sich um eine 2,7 Hektar große Fläche handelt, wäre 
mit etwa zwei Jahren Ausgrabungszeit zu rechnen. Dies führt auch zu hohen Gra-
bungskosten. Bei einem sehr dichten archäologischen Befunde (mehrere 1000 Be-
funde) können Kosten in Höhe über 1 Million Euro entstehen. Da die nachfolgenden 
Kosten (Archivierung, wissenschaftliche Aufarbeitung, Restaurierung und Konservie-
rung) etwa in gleicher Höhe zu Lasten des Freistaats gehen werden, wird dringend 
empfohlen eine andere Fläche für die Baustelleneinrichtung zu wählen. Wir stehen 
gerne bei der Suche zur Verfügung. 

2. Frühzeitige Abstimmung der bodendenkmalpflegerischen Sicherung 

Aufgrund der großflächigen Betroffenheit von Bodendenkmälern sollte in einer ge-
meinsamen Vereinbarung das konkrete Vorgehen 2 1/2 Jahre vor dem Baubeginn 
festgelegt werden, falls die BE-Fläche nördlich von Altendorfumgesetzt werden sollte. 

Falls diese Fläche wegfallen sollte, ist mit den Voruntersuchungen und Ausgrabun-
gen spätestens 1 1/2 Jahre vor dem Baubeginn zu starten. Beachten Sie, dass in den 
Wintermonaten Dezember bis März in der Regel keine bodendenkmalpflegerischen 
Maßnahmen durchgeführt werden können. 

Durch die frühzeitige Klärung der Maßnahmen innerhalb der Bodendenkmäler und 
der Vermutungen können Bauverzögerungen verhindert und Planungssicherheit ge-
schaffen werden. Eine konkrete Festlegung der Arbeiten und des Arbeitsablaufs in 
einer gemeinsamen Vereinbarung wird dringend empfohlen. 

3. Allgemein: Beeinträchtigung und Auswirkung auf das Schutzgut Bodendenkmäler 

Bodendenkmäler sind Hinterlassenschaften von Menschen, vor allem aus vor- und 
frühgeschichtlicher Zeit und sind einzigartige Zeugnisse der bayerischen Landesge-
schichte. Unter diesen Hinterlassenschaften versteht man nicht nur die Funde (Werk-
zeug, Geräte, Behältnisse, Bekleidung, Trachtzubehör etc.), die aus unterschiedlichs-
ten Materialien hergestellt sein können, sondern auch die im Boden meist direkt unter 
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dem Humushorizont erkennbaren und erhaltenen Gruben, Gräben, Gräber, Mauem 
oder auch Schichtpakete (Siedlungsschichten) etc. 

Funde und im Boden erhaltene auf den Menschen zurückgehende bauliche Verände-
rungen geben damit direkt ein Zeugnis über Siedlungsform, Bestattungsbrauch und 
Wirtschaftsgrundlage ab. Indirekt sind auch Rückschlüsse auf Gesellschaftsform und 
religiöse Vorstellungen möglich. Diese Bodendenkmäler werden nun bereits durch 
das, die eigentliche Baumaßnahme vorbereitende, Abnehmen des Oberbodens oder 
wie in diesem Fall durch die Bodenentnahme zerstört. 

Diese Beeinträchtigungen entstehen sowohl baubedingt durch die Anlage der 
Baustraße, der Baustelleneinrichtung als auch anlagebedingt durch die Dammschüt-
tung oder durch die mit der Baumaßnahme in Zusammenhang stehenden Bau- und 
Ausgleichsmaßnahmen. 

Der Erhalt des archäologischen Erbes, unabhängig davon ob es bekannt ist oder erst 
während der Baumaßnahme entdeckt wird, ist durch Umplanungen, Überdeckungen, 
aber auch, falls keine andere das Bodendenkmal erhaltende Alternative umsetzbar 
ist, ist durch eine fachgerechte, durch den Maßnahmeträger zu finanzierende Aus-
grabung zu ermöglichen. Auf diese Weise kann das Bodendenkmal zumindest als Ar-
chivquelle erhalten werden (BayDSchG Art. 1, 7 und 8). 

Eine Einbindung von Bodendenkmälern in Ausgleichsmaßnahmen, die mit bodenein-
griffsschonenden Maßnahmen (extensive Bewirtschaftung z.B.) ausgeführt werden, 
sollte in Abstimmung mit dem BLfD bei der Auswahl der Flächen berücksichtigt wer-
den. 

4. Vorschläge für die Nebenbestimmung im PFB 

4.1 Die Grabungsfirma wird durch den Maßnahmeträger beauftragt und finanziert. 
Beim Auftreten von archäologischen Funden und Befunden innerhalb des Baube-
reichs wird die durch den Maßnahmeträger beauftragte Grabungsfirma die Ausgra-
bung, Dokumentation und Bergung vornehmen. 

4.2 Eine Ausgrabung wird dort notwendig, wo nach dem Oberbodenabtrag bzw. auf 
der Höhe des bauseitig erforderlichen Arbeitsniveaus archäologische Befunde und 
Funde auftreten. 

Das weitere Vorgehen im Hinblick auf eine konservatorische Überdeckung oder einer 
Ausgrabung ist davon abhängig, auf welcher Höhe die Befunde und Funde auftreten 
und wie stark durch die Baumaßnahme in den Boden eingegriffen wird. 

Im Bauzeitenplan sind für diese bodendenkmalpflegerischen Arbeiten jeweils ausrei-
chend große Zeitfenster in Abstimmung mit dem BLfD einzuplanen. Der Maßnahme-
träger informiert die Baufirma in der Ausschreibung über die Möglichkeit, dass sich 
Bodendenkmäler in der Trasse befinden können und dass es zu Umplanungen und 
Bauverzögerungen kommen kann. 

Spätestens 2 1/2 bzw. 1 1/2 Jahre vor dem Baubeginn werden die erforderlichen bo-
dendenkmalpflegerischen Maßnahmen festgelegt und in einer gemeinsamen Verein-
barung fixiert (ein Entwurf wurde der DB bereits vorgelegt). Durch das BLfD wird ein 
Entwurf für eine Ausschreibung vorgelegt. 

Der Einsatz eines archäologischen Koordinators, der durch die DB finanziert wird, ist 
erforderlich, um die Verzahnung des umfangreichen und komplizierten Bauablaufs 
mit den archäologischen Arbeiten zu unterstützen. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 670 von 933 
 
 
 

Die ggf. notwendigen Schutzmaßnahmen von Bodendenkmälern sind unter der fach-
lichen Aufsicht des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege durchzuführen (Art. 
12 BayDSchG) und durch den Maßnahmeträger zu veranlassen und zu finanzieren, 
da es nicht Aufgabe des BLfD ist, selbst Ausgrabungen als Bau vorbereitende Maß-
nahme vorzunehmen (Art. 12 BayDSchG). Es ist die Pflicht des Maßnahmeträgers für 
Schutzmaßnahmen der gefährdeten Schutzgüter zu sorgen. 

Zur Durchführung der erforderlichen archäologischen Maßnahmen (Begehung, Do-
kumentation, Ausgrabung, Bergung) stehen leistungsfähige Grabungsfirmen zur Ver-
fügung. Eine Liste der Firmen sende ich Ihnen gerne auf Anfrage zu. 

 

Hinweis der Planfeststellungsbehörde: Maßgeblich ist die Denkmalliste aus der Stel-

lungnahme vom 06.05.2020. 

 

Entscheidung 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Der Empfehlung 

des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, die Baustelleneinrichtungsfläche 

aus dem latènezeitlichen Oppidum von Altendorf (D-1-6132-0280) zu legen wurde in 

der Planung gefolgt. 

 

Zu 2. 

Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass den Vorhabenträgern die große 

Anzahl von Bodendenkmählern bekannt ist und entsprechende Abstimmungen erfolgt 

sind. Auf die festgesetzten Nebenbestimmungen wird verwiesen. 

 

Zu 3. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Auf die festgesetzten Nebenbe-

stimmungen wird hingewiesen. 
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Zu 4. 

Die Auflagenvorschläge des Landesamtes für Denkmalpflege werden in den Neben-

bestimmungen festgesetzt. 

2. Stellungnahme vom 06.05.2020, Az. P-2011-4367-13_S2 
1. Seit unserem letzten Gutachten vom 10.10.2017 (Az. P-2011-4367-6_S2), das 
grundsätzlich weiter gültig ist, haben sich mehrfache Änderungen der Flächenbean-
spruchungen ergeben. Die Empfehlung des BLfD, die Baustelleneinrichtungsfläche 
aus dem latènezeitlichen Oppidum von Altendorf (Inv.-Nr. D-1-6132-0280) zu legen, 
sind umgesetzt worden, so dass sich der Umfang der betroffenen Bodendenkmäler 
wesentlich reduziert hat. 

Stattdessen mussten durch die DB zusätzliche Flächen für die Baustelleneinrichtun-
gen gefunden werden, die hier im Rahmen der 2. Planänderung neu zu beurteilen 
sind. 

Aus bodendenkmalpflegerischer Sicht sind in den meisten Fällen keine Auflagen er-
forderlich.  

2. Die Prüfung hat ergeben, dass in folgenden Flächen, das Risiko sehr hoch ist, 
dass durch die Baumaßnahmen Bodendenkmäler zerstört werden können. Daher 
sind innerhalb folgender Flächeninanspruchungen Vermutungen ergänzt worden. In-
nerhalb der Vermutungen sind, wie dies bereits mit der DB besprochen wurde, vorab 
Flächensondierungen durch eine archäologische Fachfirma so durchzuführen, dass 
25% der Fläche untersucht werden. Erst im Anschluss kann nach einer Beurteilung 
entschieden werden, in welchem Umfang eine archäologische Ausgrabung erforder-
lich ist. 

Die denkmalpflegerischen Auflagen gelten auch für folgende neu in Anspruch ge-
nommene Flächen: 

Gemarkung Strullendorf Flstnr. 2193: Erweiterung der V-4-6131-0009 um 3574 m2. 

Gemarkung Strullendorf Flstnr. 1739: Erweiterung der V-4-6131-00012 um 3700 m2. 

Gemarkung Strullendorf Flstnr. 1365: Neuanlage der V-4-6131-00015; Fläche: 2,49 
ha. 

Gemarkung Hirschaid Flstnr. 366: Neuanlage der V-4-6131-00014; Fläche: 1,47 ha. 

Gemarkung Hirschaid Flstnr. 971/1; 971/2; 972: Neuanlage der V-4-6132-0005; Flä-
che: 1,52 ha. 

Gemarkung Altendorf Flstnr. 699, 697, 696: Erweiterung der V-4-6232-0013 um 
6230 m2.  

2. Ich möchte Sie bitten die folgenden Punkte in die Nebenbestimmung des Plan-
feststellungsbeschlusses zu übernehmen. 

2.1. Innerhalb des Baufeldes in folgenden Bodendenkmälern und Vermutungen sind 
bodendenkmalpflegerische Maßnahmen durchzuführen: 

Auszug aus der Denkmalliste der Bodendenkmäler: 

Gemeinde Altendorf, Landkreis Bamberg 
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Siedlung der Linearbandkeramik, des Mittelneolithikums, des Endneolithikums, der 
späten Bronze- und der Urnenfelderzeit sowie oppidaähnliche Siedlung der mittleren 
und späten Latènezeit und Siedlung der römischen Kaiserzeit; dazu Gräber der Ur-
nenfelderzeit. 

Inv.Nr. D-4-6132-0280 

FlstNr. 380/1; 380/2; 380/7; 380/8; 380/9; 380/10; 380/11; 380/12; 380/13; 385; 386; 
387; 388; 389; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 400; 406; 426; 668/1; 676; 676/2; 676/3; 
676/4; 676/5; 676/6; 676/7; 676/8; 676/10; 676/11; 676/12; 676/15; 676/16; 684; 
684/3; 684/4; 684/5; 684/6; 684/7; 685; 685/1; 685/2; 685/3; 686; 686/1; 686/2; 686/3; 
687; 687/1; 688; 688/3; 689; 689/2; 689/3; 689/4; 689/6; 689/7; 689/10; 689/11; 
689/12; 689/13; 689/14; 689/15; 689/17; 689/20; 689/23; 689/24; 689/25; 689/26; 
689/27; 690; 692; 693; 694; 696; 697; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 
711; 712; 713; 714; 715; 716/2; 744/4; 744/6; 744/7; 744/9; 744/10; 744/11; 744/12; 
744/13; 744/15; 745; 746; 751; 752; 753; 754; 755; 756; 757; 758; 759; 760; 761; 
762; 764; 764/1; 764/2; 764/3; 764/4; 764/5; 766; 766/1; 766/2; 767; 767/1; 767/2; 
767/3; 768; 769; 770; 770/1; 770/2; 771; 772; 772/1; 773; 773/1; 773/2; 774; 774/1; 
774/3; 776; 776/1; 777; 780; 781/2; 794; 794/2; 794/4; 794/5; 794/6; 794/7; 794/8; 
794/9; 794/11; 794/13; 794/14; 794/15; 795; 796; 796/1; 799; 804; 804/3; 804/4; 
804/5; 804/6; 804/7; 804/8; 804/12; 804/14; 804/15; 804/16; 804/17; 806; 807/1; 
807/2; 807/3; 807/4; 809; 809/2; 810; 840/2; 840/6 [Gemarkung Altendorf] 

 

Brandbestattungen der Hallstattzeit. 

Inv.Nr. D-4-6132-0331 

FlstNr. 805; 807; 809/2 [Gemarkung Altendorf] 

 

Siedlung der Bronzezeit und der Urnenfelderzeit. 

Inv.Nr. D-4-6232-0022 

FlstNr. 900; 916; 917; 918; 919; 920; 921; 961; 973 [Gemarkung Altendorf] 

 

Siedlung des Neolithikums. 

Inv.Nr. D-4-6232-0284 

FlstNr. 961; 967; 968; 970; 972 [Gemarkung Altendorf] 

 

Vor- und frühgeschichtliche Siedlungen 

Inv.Nr. V-4-6132-0002 

FlstNr. 834; 835; 838; 840; 842; 1176/3 [Gemarkung Hirschaid] FlstNr. 403; 404; 405; 
696; 697; 698; 699; 700; 701; 704 [Gemarkung Altendorf] 

 

Vor- und frühgeschichtliche Siedlungen 

Inv.Nr. V-4-6232-0013 

FlstNr. 594; 595; 595/1 [Gemarkung Neuses a.d.Regnitz] FlstNr. 666; 667; 668; 669; 
687 [Gemarkung Eggolsheim] FlstNr. 834; 835; 838; 840; 842; 1176/3 [Gemarkung 
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Hirschaid] FlstNr. 403; 404; 405; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 704 [Gemarkung 
Altendorf] 

 

Vor- und frühgeschichtliche Siedlungen 

Inv.Nr. V-4-6232-0014 

FlstNr. 819; 973; 975; 976; 977; 995; 997; 998; 999; 1000/1; 1021; 1021/1; 1021/2; 
1021/3; 1022; 1023; 1024; 1025; 1073 [Gemarkung Altendorf] 

 

Kreisfreie Stadt Bamberg 

Bestattungsplatz mit Grabhügeln vorgeschichtlicher Zeitstellung. 

Inv.Nr. D-4-6131-0106 

FlstNr. 4442/15 [Gemarkung Bamberg] 

 

Freilandstation des Mesolithikums und Siedlung der Hallstattzeit. 

Inv.Nr. D-4-6131-0116 

FlstNr. 4442/15 [Gemarkung Bamberg] FlstNr. 2189; 2192; 2193 [Gemarkung Strul-
lendorf] 

 

Vorgeschichtliche Grabhügelfelder 

Inv.Nr. V-4-6131-0009 

FlstNr. 4442/15; 4442/20 [Gemarkung Bamberg] FlstNr. 1294/2; 1796; 1800; 1801; 
1802; 1803; 2188; 2189; 2190; 2190/1; 2191; 2192; 2193; 2194; 2237; 2238; 2238/1; 
2239; 2240; 2241; 2242; 2246; 2246/1 [Gemarkung Strullendorf] 

 

Markt Buttenheim, Landkreis Bamberg 

Freilandstation des Mesolithikums, Siedlung des Neolithikums, der Urnenfelderzeit 
und der jüngeren Latènezeit. 

Inv.Nr. D-4-6232-0004 

FlstNr. 1019; 1020; 1021; 1021/1; 1021/2; 1021/3; 1022; 1028; 1073 [Gemarkung 
Altendorf] FlstNr. 401; 407/2; 407/4; 407/11; 407/15; 407/18; 407/19; 407/20; 407/24; 
407/28; 407/31; 407/32 [Gemarkung Buttenheim] 

 

Markt Eggolsheim, Landkreis Forchheim 

Siedlung der Urnenfelderzeit. 

Inv.Nr. D-4-6232-0269 

FlstNr. 390; 391; 393 [Gemarkung Unterstürmig] FlstNr. 667; 668 [Gemarkung 
Eggolsheim] 
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Siedlung der Urnenfelderzeit und der Hallstattzeit sowie Gräber der Hallstattzeit. 

Inv.Nr. D-4-6232-0366 

FlstNr. 107; 583; 584; 585; 586; 587; 588; 589; 590; 591; 592; 593; 593/1; 593/2; 594; 
595; 596; 597; 597/2; 598; 599; 600; 601; 601/1; 602; 612; 613; 614; 615; 620 [Ge-
markung Neuses a.d.Regnitz] 

 

Vor- und frühgeschichtliche Siedlungen 

Inv.Nr. V-4-6232-0013 

FlstNr. 594; 595; 595/1 [Gemarkung Neuses a.d.Regnitz] FlstNr. 666; 667; 668; 669; 
687 [Gemarkung Eggolsheim] FlstNr. 834; 835; 838; 840; 842; 1176/3 [Gemarkung 
Hirschaid] FlstNr. 403; 404; 405; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 704 [Gemarkung 
Altendorf] 

 

Markt Hirschaid, Landkreis Bamberg 

Vor- und frühgeschichtliche Siedlungen 

Inv.Nr. V-4-6131-0010 

FlstNr. 990; 991; 992; 993; 994; 995; 996; 997 [Gemarkung Hirschaid] 

 

Vor- und frühgeschichtliche Siedlungen 

Inv.Nr. V-4-6131-0014 

FlstNr. 1294/5; 1399 [Gemarkung Strullendorf] FlstNr. 351; 352; 353; 365; 366 [Ge-
markung Hirschaid] 

 

Vor- und frühgeschichtliche Siedlungen 

Inv.Nr. V-4-6132-0002 

FlstNr. 834; 835; 838; 840; 842; 1176/3 [Gemarkung Hirschaid] FlstNr. 403; 404; 405; 
696; 697; 698; 699; 700; 701; 704 [Gemarkung Altendorf] 

 

Vor- und frühgeschichtliche Siedlungen 

Inv.Nr. V-4-6132-0005 

FlstNr. 971; 971/1; 971/2; 972 [Gemarkung Hirschaid] 

 

Vor- und frühgeschichtliche Siedlungen 

Inv.Nr. V-4-6232-0013 

FlstNr. 594; 595; 595/1 [Gemarkung Neuses a.d.Regnitz] FlstNr. 666; 667; 668; 669; 
687 [Gemarkung Eggolsheim] FlstNr. 834; 835; 838; 840; 842; 1176/3 [Gemarkung 
Hirschaid] FlstNr. 403; 404; 405; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 704 [Gemarkung 
Altendorf] 

 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 675 von 933 
 
 
 

Stadt Scheßlitz, Landkreis Bamberg 

Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. 

Inv.Nr. D-4-6032-0040 

FlstNr. 588; 945; 946; 949; 985 [Gemarkung Ludwag] 

 

Gemeinde Strullendorf, Landkreis Bamberg 

Freilandstation des Mesolithikums sowie Siedlung der Urnenfelderzeit. 

Inv.Nr. D-4-6131-0048 

FlstNr. 1813; 2185; 2186; 2187; 2188 [Gemarkung Strullendorf] 

Freilandstation des Mesolithikums und Siedlung der Hallstattzeit. 

Inv.Nr. D-4-6131-0116 

FlstNr. 4442/15 [Gemarkung Bamberg] FlstNr. 2189; 2192; 2193 [Gemarkung Strul-
lendorf] 

 

Vorgeschichtliche Grabhügelfelder 

Inv.Nr. V-4-6131-0009 

FlstNr. 4442/15; 4442/20 [Gemarkung Bamberg] FlstNr. 1294/2; 1796; 1800; 1801; 
1802; 1803; 2188; 2189; 2190; 2190/1; 2191; 2192; 2193; 2194; 2237; 2238; 2238/1; 
2239; 2240; 2241; 2242; 2246; 2246/1 [Gemarkung Strullendorf] 

 

Vor- und frühgeschichtliche Siedlungen 

Inv.Nr. V-4-6131-0012 

FlstNr. 1294/2; 1498; 1738; 1739 [Gemarkung Strullendorf] 

 

Vor- und frühgeschichtliche Siedlungen 

Inv. Nr. V-4-6131-0014 

FlstNr. 1294/5; 1399 [Gemarkung Strullendorf] FlstNr. 351; 352; 353; 365; 366 [Ge-
markung Hirschaid] 

 

Vor- und frühgeschichtliche Siedlungen 

Inv.Nr. V-4-6131-0015 

FlstNr. 1354; 1363; 1365; 1401 [Gemarkung Strullendorf] 

Für die archäologischen Voruntersuchungen und Ausgrabungen sind 1 ½ Jahre ein-
zuplanen. 

Zwischen BLfD und DB wird eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Details der 
archäologischen Maßnahmen (z.B. Dokumentationsvorgaben, Vorgaben für die 
Fundbergung, Ablauf, Umgang mit Bodendenkmälern und Vermutungen) festgelegt 
werden. Diese Vereinbarung ist Gegenstand der Nebenbestimmung. 
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Die Grabungsfirma wird durch den Maßnahmeträger beauftragt und finanziert. Beim 
Auftreten von archäologischen Funden und Befunden innerhalb des Baubereichs wird 
die durch den Maßnahmeträger beauftragte Grabungsfirma die Ausgrabung, Doku-
mentation und Bergung vornehmen. 

Eine Ausgrabung wird dort notwendig, wo nach dem Oberbodenabtrag bzw. auf der 
Höhe des bauseitig erforderlichen Arbeitsniveaus archäologische Befunde und Funde 
auftreten. Das weitere Vorgehen im Hinblick auf eine konservatorische Überdeckung 
oder einer Ausgrabung ist 

davon abhängig, auf welcher Höhe die Befunde und Funde auftreten und wie stark 
durch die Baumaßnahme in den Boden eingegriffen wird. 

Im Bauzeitenplan sind für diese bodendenkmalpflegerischen Arbeiten jeweils ausrei-
chend große Zeitfenster in Abstimmung mit dem BLfD einzuplanen. Der Maßnahme-
träger informiert die Baufirma in der Ausschreibung über die Möglichkeit, dass sich 
Bodendenkmäler in der befinden können und dass es zu Umplanungen und Bauver-
zögerungen kommen kann. 

Der Einsatz eines archäologischen Koordinators, der durch die DB finanziert wird, 
kann erforderlich sein, um die Verzahnung des umfangreichen und komplizierten 
Bauablaufs mit den archäologischen Arbeiten zu unterstützen. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. bis 4. 

Die Vorhabenträger werden auf die festgesetzten Nebenbestimmungen hinsichtlich 

der Verdachtsflächen und Bodendenkmäler hingewiesen. 

3. Stellungnahme vom 12.05.2020 
Im Zuge der Flächenüberprüfung ist uns aufgefallen, dass bei der Übertragung der 
Daten die Vermutung/Verdachtsfläche V-4-6131/0011 in die Unterlagen gelangt ist, 
die jedoch nach der Überprüfung der Flächen vor Ort nicht mehr mit der Planung ver-
knüpft werden soll. 

Zusätzlich möchte ich Sie bitten, den Hinweis aufzunehmen, dass innerhalb der Aus-
gleichsflächen bzw. Maßnahmen nur dann archäologische Arbeiten erforderlich sind, 
wenn umfangreiche Bodeneingriffe für die Anlage der Ausgleichsflächen notwendig 
sind. Dies sollte daher im Einzelnen mit dem Bauträger abgestimmt werden. 

Nicht eindeutig zu beurteilen ist der neu überplante Flurstückabschnitt 2193 (Gemar-
kung Strullendorf). Umfang und Tiefe der geplanten Aufforstungsvorarbeiten ent-
scheiden darüber, ob eine archäologische Maßnahme hier vorab durchgeführt wer-
den muss. 
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In drei weiteren Flächen (z.B. Flstnr. 971 Gemarkung Hirschaid; Flstnr. 594 Gemar-
kung Neuses an der Regnitz) scheinen keine weiteren Arbeiten erforderlich zu ein, da 
entweder kein Bodenabtrag geplant ist oder da die CEF-Maßnahmen schon ausge-
führt worden sind. 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Hinweise 

wurden in den vorangegangenen Entscheidungen berücksichtigt, bzw. die Nebenbe-

stimmung angepasst. Auch wurde die Vermutung/Verdachtsfläche V-4-6131/0011 

und die Flurstücke 971 Gemarkung Hirschaid und Flurstück 594 Gemarkung Neuses 

an der Pegnitz aus der Denkmalliste zur Stellungnahme vom 06.05.2020 entfernt 

 

B.4.6.21 Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau 

1. Stellungnahme vom 06.03.1997, Az BL5a-3535.509Ke/mo/8797 
1. Den geplanten Ausbaumaßnahmen für das o.g. Projekt wird aus der agrar- und 
landschaftsökologischen Sicht der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur und 
Pflanzenbau (LBP) im Rahmen der wahrzunehmenden Belange zugestimmt, da von 
dem Bauvorhaben keine zu berücksichtigenden Maßnahmen und Planungen der LBP 
berührt werden und durch die vorgesehenen boden- und landeskulturellen Minde-
rungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen die unumgänglichen Eingriffe in die 
Schutzgüter Boden, Naturhaushalt, Landwirtschaft und Kulturlandschaft auf bestmög-
liche Weise minimiert werden sollen. Auf die verbindliche Umsetzung der geplanten 
Kompensationsmaßnahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes sollte ge-
achtet werden. 

2. Der erforderliche Grunderwerb für naturschutzbedingte Ausgleichsflächen ist 
möglichst auf landwirtschaftliche Nutzflächen von geringer Bonität zu konzentrieren, 
so dass die Flächen mit günstigen Erzeugungsbedingungen nach den Raumord-
nungsgrundsätzen der standortgerechten landwirtschaftlichen Nutzung erhalten blei-
ben können. 

Entsprechend dem Agrarleitplan wurden die Flächen SW/W Strullendorf („h 4.1", „h 
3.1") NO Hirschaid („h 5.1") NW/SO Altendorf („h 4.1", „h 3.1") als potentiell gut nutz-
bare landwirtschaftliche Standorte bewertet. 

3. Auch mit der temporären Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen für Baustelleneinrichtungen und Zwischenlagerflächen (Erddeponien mit ge-
trennter Lagerung von Ober- und Unterboden) besteht Einverständnis, da entspre-
chende Eingriffskompensationen, wie die Beseitigung von Bodenverdichtungen durch 
fachgerechte Tieflockerung mit pflanzenbaulichen Folgemaßnahmen zur bodenstruk-
turellen Stabilisierung (Kleegras- bzw. Luzernesaaten), nach dem Abschluss der 
Bauarbeiten eingeplant sind. 

4. Es wird außerdem noch festgestellt, dass im Bereich der Ausbaustrecke nach 
den im Moorarchiv der LBP vorhandenen Unterlagen keine Moore liegen. 
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5. Soweit durch die Baumaßnahmen die Funktion bestehender Entwässerungs-
systeme landwirtschaftlich genutzter Flächen gestört wird, muss diese baldmöglichst 
wiederhergestellt werden, da bei einem längeren Ausfall einer Drainanlage mit Er-
tragseinbußen und Entschädigungsansprüchen der betroffenen Landwirte zu rechnen 
ist. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Der Forderung kann nicht im vollen Umfang entsprochen werden. Die Vorhabenträger 

sichern zu, dass die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen auf ein Min-

destmaß begrenzt wird. Ein Abrücken der Ausgleichsflächen ist nicht sinnvoll, da der 

Ausgleich in einem räumlich-funktionaler Zusammenhang mit dem Eingriff stehen soll 

und die naturschutzfachlichen Ziele des Biotopverbundes zu realisieren sind. Um den 

Bedarf an landwirtschaftlich genutzten Flächen weiter zu reduzieren, wurden im Zuge 

der 1. Planänderung Ausgleichsmaßnahmen in den Steinbruch Ludwag verlegt. 

Die Ersatzaufforstung auf Flächen mit günstigen Erzeugungsbedingungen ist erfor-

derlich, da bei einer Rodung von Bannwaldflächen direkt im Anschluss an den Bann-

wald wieder aufgeforstet werden muss. 

 

Zu 3. und 4. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 5. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erklären in ihrer Rückäußerung vom 15.04.1997, dass die Funktionsfähigkeit 

der bestehenden Be- und Entwässerungssysteme erhalten bleibt, bzw. nach Bauaus-

führung wiederhergestellt wird. 
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B.4.6.22 Bezirk Oberfranken – Fachberatung für Fischerei 

Die Fachberatung für Fischerei hat mit E-Mail vom 13.01.2021 mitgeteilt, dass die 

Stellungnahmen vom 07.01.1997 und vom 09.10.2017 durch die Stellungnahme vom 

14.04.2020 überholt wurden. 

1. Stellungnahme vom 14.04.2020, Az. 7438.1e-27/13 
1. Das Vorhaben kann negative Auswirkungen auf die aquatischen Lebensgemein-
schaften sowie die Ausübung der im Deichselbach, Zeegenbach, Moestenbach 
Lindlesgraben und in den tangierten Baggerseen (Baggersee Hirschaid; Rothsee und 
der Baggersee südwestlich des Rothsees; zu verfüllende Wasserfläche in der Ge-
markung Altendorf, Flurstück 1042; weitere Baggerseen in der Gemarkung Altendorf, 
deren Fläche sich überwiegend auf Flurstücke 957, 1034, 951-953, 948,596, 597/1, 
597 erstreckt) haben. In den o. g. Gewässern kommen u. a. folgende Fischarten vor: 
Aal, Karpfen, Schleie, Zander, Hecht, Flussbarsch, Stichling, Hasel, Aitel, Schmerle, 
Bachforelle, Rotauge, Rotfeder. Sehr wahrscheinlich kann man auch mit einigen be-
sonders geschützten Muscheln (BArtSchV) der Gattung Anodonta und Unio sowie mit 
Bitterlingen (FFH-Fischart des Anhangs II der FFH-RL). 

2. Der Zustand der Qualitätskomponente Fischfauna im FWK 2_F066 „Zeegenbach; 
Ziegenbach; Grüner Graben; Möstenbach; Deichselbach; Eggerbach" ist unbefriedi-
gend. Der EU-WRRL zufolge besteht ein Verbesserungsgebot. 

3. Aus hiesiger Sicht sind Schutzauflagen nötig. 

Die Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken stimmt dem Vorhaben zu, 
wenn nachstehende Schutzauflagen in den Planfeststellungsbeschluss mit aufge-
nommen werden: 

3.1 Die Fischereiberechtigten in den o. g. Gewässern sind zu dem Vorhaben recht-
zeitig zu hören. Alle Maßnahmen (insbesondere diejenigen, die die bahnkörpernahen 
Uferlinien beeinträchtigen können) sind mit ihnen rechtzeitig vorab und eng abzu-
stimmen. 

Alle Anregungen der Fischereiberechtigten sind, insofern zumutbar, zu berücksichti-
gen. Aus fischereifachlicher Sicht muss sichergestellt werden, dass künftig die be-
troffenen Ufer zur vollumfänglichen Ausübung der Fischerei (z. B. hegerische Maß-
nahmen inkl. Besatz, Reusenfischerei, Befischung mit der Handangel) weiterhin er-
reichbar und begehbar bleiben. 

3.2 Durch die Eingriffe in das Grundwasser darf es im sämtlichen Baustellenbereich 
zu keinen negativen Auswirkungen auf die Pegelhöhe in den bahnkörpernahen (vgl. 
oben) Baggerseen kommen. Hierzu wird aus fischereifachlicher Sicht ein hydrologi-
scher Nachweis bzw. Beweissicherung gefordert. 

3.3 Der kleine Baggersee auf dem Flurstück 1042, Gemarkung Altendorf, ist vor der 
geplanten Verfüllung abzufischen. Die Fische, Krebse und evtl. Muscheln müssen in 
sichere Gewässer umgesetzt werden. Die hier gefangenen Fische, Krebse und evtl. 
Muscheln, die im §11 Abs. 3 AVBayFiG nicht aufgeführt sind müssen fachgerecht ge-
tötet und entsorgt werden. 

3.4 Die neuen Durchlassbauwerke und die damit zusammenhängen Einrichtungen 
und Anlagen (z. B. Sohlbefestigungen) dürfen die Längsdurchgängigkeit der Bäche 
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nicht beeinträchtigen. Höhensprünge von > 0,05 m dürfen nicht entstehen (z. B. durch 
Auskolkung, Erosion oder Rückbau von Sohlschwellen). 

3.5 Die an den alten Durchlassbauwerken vorhanden Höhensprünge sind im Zuge 
der Maßnahme in geeigneter Bauweise (in ingenieurbiologischer Bauweise als raue 
Sohlgleite, Neigung 1 :30 und flacher bzw. Höhensprünge max. 0,05 m) zurückzu-
bauen, sodass an dieser Stelle die Längsdurchgängigkeit der Bäche verbessert wird. 

3.6 Die Wassertiefe innerhalb der Durchlässe muss > 0, 1 m bei MNQ betragen. 
Ggf. ist Niedrigwasserabfluss durch entsprechende Querschnittsgestaltung zu bün-
deln. 

3.7 Es muss solche Konstruktion der Durchlassbauwerke gewählt werden, die si-
cherstellt, dass eine natürliche Gewässersohle unter der Brücke belassen bleibt bzw. 
erneuert werden kann. 

3.8 Wenn irgendwie möglich, sollten im Bereich der Brücke die Uferböschungen in 
geeigneter ingenieur-biologischer Bauweise gegen Erosion gesichert werden 
(Grobsteinwurf, Krainerwände o. ä.). 

3.9 Der Vorhabensträger muss durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass 
keine Zementmilch oder Auswaschungen aus frisch betonierten Strukturen in die 
Gewässer gelangen. 

3.10 Baubedingte Sedimenteinträge in die o. g. Gewässer sind durch geeignete Vor-
kehrungen auf das unvermeidbare Maß zu beschränken. Eingetragene Bausedimen-
te und Baumaterial sind aus den Bächen zu entfernen (auch im laufenden Betrieb). 
Kraftstoffe, Maschinenöle und anderweitige wassergefährdende Stoffe dürfen nicht in 
die Bäche gelangen. Es dürfen keine fischtoxischen Bautenschutzmittel verwendet 
werden. 

3.11 Die Brückenabläufe sind nicht direkt in das Gewässer einzuleiten, sondern über 
Sickerschächte im Uferbereich oder die Kanalisation zu entsorgen. Wenn eine Einlei-
tung in das Gewässer unumgänglich ist, wird darauf hingewiesen, dass fischereiun-
schädliche Taumittel einzusetzen sind. 

3.12 Fischereiliche Schäden, die durch die Baumaßnahme entstehen, sind zu erset-
zen. Die Kosten für notwendige Gutachten zur Schadenshöhe sind vom Unterneh-
mensträger zu tragen. 

a. Weitere Auflagen zur Wahrung weiterer schutzwürdiger fischereibiologischer 
Belange bleiben vorbehalten. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass, um die biologische 
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Gewässerdurchgängigkeit herzustellen, in den betroffenen Brückenersatzneubauten 

Deichselbach, Möstengraben und Zeegenbach eine Kiessubstratsohle analog dem 

bestehenden Bachsubstrat eingebaut wird. Gemäß dem Fachbeitrag Wasserrahmen-

richtlinie sowie der Anlage -Baugrund, Geologie, Hydrologie Wasserrechtliche Tatbe-

stände- werden die Brückenbauwerke Deichselbach und Zeegenbach gegenüber 

dem Bestand geringfügig aufgeweitet, so dass unter der Brücke in Verbindung mit der 

neuen Kiessubstratsohle eine Verbesserung des Potenzials einhergeht. Die Bewirt-

schaftungsziele können somit eingehalten werden und sind auch mit dem Verbesse-

rungsgebot vereinbar. 

 

Zu 3.1 

Der Forderung, die Fischereiberechtigten erneut zu beteiligen, kann nicht entspro-

chen werden. Aufgrund der öffentlichen Auslegung konnte jeder Fischereiberechtigte 

seine Belange geltend machen. Zudem sichern die Vorhabenträger in ihrer Rückäu-

ßerung vom 28.09.2020 zu, dass die Erreichbar- und Begehbarkeit der Ufer der im 

Planungsgebiet liegenden Gewässer nicht eingeschränkt wird. 

 

Zu 3.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass sich durch den für die 

Streckengründung notwendigen Bodenaustausch von ggf. vorhandenen bindigen 

Schichten keine Beeinträchtigungen der Fischerei ergeben, da kein Eingriff in die fi-

schereilich genutzten Baggerseen erfolgt. Aufgrund des großen Flurabstandes und 

der Ausbildung der mächtigen Grundwasservorkommen in den quartären Sanden und 

Kiesen ergeben sich durch den Bau der Bahnanlage und die wie im heutigen Zustand 

gegebene Unterströmbarkeit keine Auswirkungen auf die Grundwasserströme oder 

auf den Wasserstand. 

Eine Beweissicherung und Dokumentation der Grundwasserstandsverhältnisse im 

Bereich der Baggerseen erfolgt in den Grundwassermessstellen BK 21/16 EKP3 neu 

sowie BK 21/26 EKP3. 

 

 

 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 682 von 933 
 
 
 

Zu 3.3 

Die Vorhabenträger haben die Forderung zu beachten und werden auf die festgesetz-

te Nebenbestimmung hingewiesen.  

 

Zu 3.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass die hydraulischen 

Querschnitte nicht verändert werden und die Durchlassbauwerke mit einer Substrat-

sohle ausgeführt werden, so dass die Durchgängigkeit der Fließgewässer erhalten 

bleibt. 

 

Zu 3.5 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass die alten Durchlass-

bauwerke zurückgebaut werden und durch neu Bauwerke ersetzt werden, die hö-

henmäßig an die Bestandsverhältnisse angepasst ausgeführt werden, so dass keine 

Höhensprünge entstehen. 

 

Zu 3.6 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass in den Durchlassbau-

werken gewässermittig eine Niedrigwassereintiefung vorgesehen ist. 

 

Zu 3.7 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass in die Durchlassbau-

werke analog dem bestehenden Bachsubstrat Kiessubstratsohlen eingebaut werden, 

um die biologische Durchgängigkeit zu erhalten. 
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Zu 3.8 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, Bahnböschungen in Ge-

wässernähe gegen Erosion zu schützen. Dementsprechend werden die Ein- und Aus-

laufbereiche gemäß Vorgabe des Bahnregelwerkes, bei zur Gewässerdurchführung 

dienenden Durchlässen mit freiem Wasserspiegel und die sich anschließenden offe-

nen Gewässerabschnitte zum Schutz vor Erosion und Verkrautung auf eine ausrei-

chende Länge befestigt bzw. die Böschungen gemäß Bahnrichtlinie vor Erosion ge-

schützten. 

 

Zu 3.9 und 3.10 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass keine Zementmilch, 

Auswaschungen oder baubedingte Sedimenteinträge in die Gewässer gelangen. Da-

zu wird die Baugrube zur Herstellung der Gründungskörper über eine geschlossene 

Wasserhaltung trockengehalten. Das anfallende Wasser, und so auch Zementmilch 

oder Auswaschungen, werden über Absetzbecken geführt und erst nach Nachweis, 

dass keine schädlichen Konzentrationen an Schadstoffen und mit dem Auge wahr-

nehmbare Schwimmstoffe mehr enthalten sind, in Oberflächengewässer eingeleitet. 

Die Unbedenklichkeit der Einleitung wird durch die regelmäßigen Messungen von pH-

Wert, Trübung und Schwebstoffgehalt sowie regelmäßige hydrochemische Beweissi-

cherungsuntersuchungen sichergestellt und dokumentiert. 

 

Zu 3.11 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass keine fischereischäd-

lichen Taumittel zum Einsatz kommen. 

 

Zu 3.12 

Die Antragsteller sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, vorhabenbeding-

te Schäden zu ersetzen. Die Vorhabenträger werden zudem auf die diesbezügliche 

Nebenbestimmung hingewiesen. 
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Zu 3.13 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden, da keine zusätzlichen Probleme für 

die Fischerei vorstellbar sind. 

B.4.6.23 Bayernwerk Netz GmbH 

1. Stellungnahme vom 04.10.2017 
zu o.g. Planfeststellungsverfahren nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im Geltungsbereich befinden sich folgende Anlagen unseres Unternehmens. 

1. 110-kV-Freileitungen 
110-kV-Freüeitung Eggolsheim - Bamberg/Süd, Ltg. Nr. E10002, Mast Nr.43-44 

Die Leitungsschutzzone dieser Freileitung beträgt 27,50 m beiderseits der Leitungs-
achse. 

110-kV-Freileitung Eggolsheim - Ebermannstadt, Ltg. Nr. E10021, Mast Nr. 4-5 

Die Leitungsschutzzone dieser Freileitung beträgt 30,00 m beiderseits der Leitungs-
achse. 

Für die Richtigkeit der in den Lageplan eingetragenen Leitungstrasse besteht jedoch 
keine Gewähr. Die Maßangaben beziehen sich stets auf die tatsächliche Leitungs-
achse im Gelände. 

Das Bauvorhaben befindet sich innerhalb der Baubeschränkungszone. 

Bei Einhaltung unserer Auflagen und Hinweise können wir dem Bauvorhaben 

zustimmen. 

Der Eigentümer erklärt sich einverstanden, dass die zur Sicherung des Anlagenbe-
standes und -betriebes erforderlichen Maßnahmen ungehindert durchgeführt werden 
können und auch die Erneuerung, Verstärkung oder ein durch Dritter veranlasster 
Umbau der Anlagen an gleicher Stelle, bzw. auf gleicher Trasse, unter Beibehaltung 
der Schutzzone(n), keinen Beschränkungen unterliegen. 

Die Bebaubarkeit unter Hochspannungsleitungen richtet sich nach DIN EN 50341-1, 
Abschnitt 5.4 und DIN-VDE 0105-100. Demnach sind bei 110- kV-Leitungen unter-
schiedliche Mindestabstände zu den Leiterseilen einzuhalten. 

Bei der Ermittlung der Abstände ist unter der Leitung der größte Durchhang und seit-
lich der Leitung das größtmögliche Ausschwingen der, Leiterseile bei Wind anzuneh-
men. 

Dies hat zur Folge, dass innerhalb der Baubeschränkungszone nur eine einge-
schränkte Bebauung möglich ist. 

Im Bereich der Freileitungen sind bei allen Bau- und Bepflanzungsmaßnahmen die, 
gemäß einschlägiger Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung, erforderlichen Min-
destabstände zu den Leiterseilen einzuhalten und uns zur Stellungnahme vorzulegen. 

Die Bauakte der Ausführungsplanung ist uns zur endgültigen Stellungnahme vorzule-
gen (Bayerischer Bauordnung (BayBO). 
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In den endgültigen Bauplänen ist uns die ± 0,00 Ebene der Bodenplatte über NN an-
zugeben. 

2. Bauwerksverzeichnis 
Wir bitten die beiden 110-kV-Freileitungen in das Bauwerksverzeichnis zu überneh-
men und als Eigentümer die Bayernwerk Netz GmbH einzutragen. 

Bitte tragen Sie die beiden Freileitungen auch in allen Plänen mit Eigentümerbe-
zeichnung ein. Die Gauß-Krüger Koordinaten dienen zur Orientierung. 

110-kV-Freiieitung Eggolsheim - Bamberg/Süd, Ltg. Nr. EI0002, Mast 

Nr.43-44 

Mast 44, Rechtswert 4424952.20, Hochwert 5524593.21 

Mast 43, Rechtswert 4424813.04, Hochwert 5524212.46 

Bahnkilometer ca. 55,66 

110-kV-Freiieitung Eggolsheim - Ebermannstadt, Ltg. Nr. EI0021, 

Mast Nr. 4-5 

Mast 4, Rechtswert 4430262.59, Hochwert 5516559.35 

Mast 5, Rechtswert 4430540.72, Hochwert 5516595.42 

Bahnkilometer ca. 46,1 

3. Baubeginnsanzeige 
Gemäß VDE-AR-N 4210-4 sind wir nach den anerkannten Regeln der Technik ver-
pflichtet, bei Neubaumaßnahmen von Dritten im Bereich der Hochspannungsanlagen 
Bewertungen unserer Anlagen durchzuführen. Dies bedingt, dass der Bauherr unbe-
dingt den tatsächlichen Beginn seiner Baumaßnahme bei der Bayernwerk Netz 
GmbH, 110 kV Freileitungen/Kabel Bau/Dokumentation, Luitpoldstraße 51, 96052 
Bamberg, anzeigen muss. 

4. Geltungsdauer der Zustimmung zum Bauantrag, gern. Art. 69 (BayBO) 
Sind in ihnen keine anderen Fristen bestimmt, erlöschen unser Zustimmung zur Bau-
genehmigung und die Teilbaugenehmigung, wenn innerhalb von vier Jahren nach ih-
rer Erteilung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht begonnen oder die Bauaus-
führung vier Jahre unterbrochen worden ist. Eine neue Prüfung des Bauvorhabens 
wird notwendig. 

5. Kreuzungsvertrag 
Bezüglich der Einzelheiten zu den Kreuzungsvereinbarungen, bitten wir den Vorha-
bensträger, sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen. 

6. Unfallverhütung 
Auf die erhöhte Gefahr bei Arbeiten in der Nähe von Hochspannungsleitungen wird 
ausdrücklich hingewiesen. Das Sicherheitsmerkblatt enthält entsprechende Hinweise, 
die dem bauausführenden Personal zur Kenntnis zu geben und auch bei späteren In-
standhaltungsarbeiten einzuhalten sind. 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die von den Bauberufsgenossenschaf-
ten herausgegebenen Richtlinien "Sicherheitsabstände bei der Durchführung von Ar-
beiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen" und auf die Unfallverhütungsvor-
schrift Bauarbeiten (BGV A3, §7, Tabelle 4) der Berufsgenossenschaften. 
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7. Kraneinsatz 
Der Einsatz von Hebewerkzeugen (Turmdrehkran, Autokran o. ä.) ist in jedem Fall, 
mindestens vier Wochen vor Baubeginn, mit der Fachabteilung Bayernwerk Netz 
GmbH, abzustimmen. Aktuelle Pläne sind im Maßstab 1:1000 einzureichen. 

8. Niveauveränderungen 
Im Bereich der Leitung darf ohne Zustimmung der Bayernwerk Netz GmbH, BAGE-
DNLL, weder Erdaushub gelagert noch dürfen sonstige Maßnahmen durchgeführt 
werden, die das bestehende Erdniveau erhöhen. 

9. Zäune 
Zäune im Bereich der Leitungsschutzzone sind aus isolierenden oder nichtleitenden 
Werkstoffen (z. B. kunststoffummantelter Maschendraht, Holz) aufzustellen. Pfeiler, 
Toranlagen und leitende Zäune sind zu Erden. 

10. Schattenwurf 
Der Schattenwurf der vorhandenen Maste und Leiterseile sind vom Betreiber der 
Photovoltaik- Anlage zu akzeptieren. Dies gilt auch bei einer Anpassung/Erneuerung 
von Masten, die eine Änderung der Höhe bzw. der Grundabmessungen des Mastes 
bedingen und ggf. eine auftretende Änderung des Schattenwurfes verursachen. 

11. Eisabwurf 
Vorsorglich weisen wir auch darauf hin, dass bei ungünstigen Witterungsverhältnis-
sen Eisbrocken und Schneematschklumpen von den Leiterseilen abfallen können. 

12. In den Mastbereichen und unter den Leiterseilen muss unter Umständen mit 
Vogelkot gerechnet werden. Für solche witterungs- und naturbedingten Schäden 
kann keine Haftung übernommen werden. 

13. Fragen bezüglich der 110-kV-Anlagen richten Sie bitte an die Fachabteilung: 

Bayernwerk Netz GmbH, 110-kV-Freileitung/Kabel Bau/Dokumentation, 

Luitpoldstraße 51,96052 Bamberg, Tel.: 0951 824337, bag-fubhs@bayernwerk.de 

14. Leitungen 

20-kV-Freileitungen 

20-kV –Kabelleitungen 

0,4-kV-Freileitungen 

0,4-kV-Kabelleitungen 

Gasleitungen 

Bezüglich dieser Leitungen sind die nachstehend aufgeführten Punkte in die Pläne 
und in das Bauwerksverzeichnis zu übernehmen. 

 

BAG 
lfd. 
Nr. 

BW-
Nr. 

 
Bahn-km 

 
Änderung/Ergänzung 

BAG 
Plan 
Nr. 

mailto:bag-fubhs@bayernwerk.de
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BAG 
lfd. 
Nr. 

BW-
Nr. 

 
Bahn-km 

 
Änderung/Ergänzung 

BAG 
Plan 
Nr. 

2 fehlt 46,113 BW-Nr. vergeben. Leitungsbestand über- 2 
nehmen. Abhängig vom Ergebnis der stati-
schen Überprüfung werden ggf. Änderung 
erforderlich 

2 

3 255 46,813 
46,813 
(KV) 

Für den Ersatzbau der Kreuzung sind 
Grunddienstbarkeiten erforderlich: Fl-Nr. 
356, Gemarkung Unterstürmig Fl-Nr. 950, 
951 Gemarkung Altendorf 

 

4 254 46,829 – 
46,905 

Bahn-km für Längsführung im Bauwerksver-
zeichnis ergänzen 

4 

5 256 47,566 -
47,715 

Für den Ersatzbau der Kreuzung sind 
Grunddienstbarkeiten erforderlich: 
FI-Nr. 984, 990, 985, 986, 980, 971, 969 
Gemarkung Altendorf 

 

6 fehlt ca. 46,80- 
48,10 

BW-Nr. vergeben. Leitungsbestand (Freilei-
tung) ist in den Planunterlagen enthalten 

6 

9 fehlt ca. 
48,016 - 
48,l96 

BW-Nr. vergeben. Leitungsbestand (Kabel) 
übernehmen 

6 

10 258 48,210 Änderung der Kreuzung ist nach Meinung 
BAG nicht notwendig, technische 
Klärung durch DB 

 

11 fehlt ca. 48,45 BW-Nr. vergeben. Leitungsbestand über-
nehmen (Jurastraße) 

11 

18 266 48,719 Für den Ersatzbau der Kreuzung sind 
Grunddienstbarkeiten erforderlich: 
FI-Nr. 294/9, 294/15 Gemarkung Altendorf 

 

21 fehlt ca. 
50,363 

BW-Nr. vergeben. Leitungsbestand über- 21 
nehmen (Ersatz für BW-Nr. 260). Neue MK-
Kreuzung im Schutzrohr vorhanden 

21 

22 fehlt 50,426 BW-Nr. vergeben. Leitungsbestand über- 22 
nehmen. (Gas-Leitung im Schutzrohr vor-
handen) 

22 

24 261 51,058 – 
51,066 

Eigentümer des Hausanschlusskabels ist 
51,066 nicht das Bayernwerk 

 

25 281 51,265 Änderung der Kreuzung ist nach Meinung 
BAG nicht notwendig, technische Klärung 
durch DB  

 

26 fehlt ca. 51,43 
- 51,50 

BW-Nr. vergeben. Leitungsbestand ist in 
den Planunterlagen enthalten 

26 
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BAG 
lfd. 
Nr. 

BW-
Nr. 

 
Bahn-km 

 
Änderung/Ergänzung 

BAG 
Plan 
Nr. 

28 263 51,622 Für den Ersatzbau der Kreuzung sind 
Grunddienstbarkeiten erforderlich: FI-Nr. 
1713 Gemarkung Hirschaid, eine endgültige 
Trassenfestlegung ist erst im Zuge der De-
tailtrassierung zeitnah zur Änderung mög-
lich. 

 

30 270 53,395 - 
53,566 

Leitung verläuft bis Bahn-km 53,831 Lei-
tungsbestand übernehmen, Anpassung NK 
wegen Unterführungsbauwerk 

30 

31 fehlt 53,81 BW-Nr. vergeben. Leitungsbestand über-
nehmen, wegen neuer Straßenführung 

31 

32 156 53,831 Maßnahmenumfang durch DB klären  

33 Fehlt 54,10 – 
54,30 

BW-Nr. vergeben. Leitungsbestand über 
nehmen, Längsverlegung ON 

33 

34 168 54,281 - 
54,312 

Änderung der 0,4 kV-Kabel-Kreuzung tech-
nische Klärung durch DB 

 

36 282 54,716 Umlegung westliche Treppe, Umlegungsbe-
darf wegen ungeklärtem Fahrstuhl offen 

 

37 265 54,918 Änderung der Kreuzung ist nach Meinung 
BAG nicht notwendig, technische Klärung 
durch DB 

 

 
15. Fragen bezüglich dieser Anlagen richten Sie bitte an die Fachabteilung Bay-
ernwerk Netz GmbH, Netzcenter Bamberg, Hallstadter Straße 119, 96052 Bamberg, 
Tel.: 0951 309320, BAG-NC-Bamberg@bayernwerk.de 

16. Im gesamten Bauwerksverzeichnis ist die Eigentümerbezeichnung von "EON" 
auf „Bayemwerk Netz GmbH" (BAG) zu ändern. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 12.02.2018 zu, dass die Auflagen berück-

sichtigt werden. Aufgrund der Bestands- und Lagepläne wird für die Leitung Nr. 

E10002 bei Bahn-km 55,66 die Breite der Leitungsschutzzone von derzeit 25 m auf 

27,50 m aktualisiert. Für die Leitung Nr. E10021 bei Bahn-km 46,1 wird die Breite der 

Leitungsschutzzone von derzeit 22,50 m auf 30,00 m beiderseits der Leitungsachse 

aktualisiert. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. Zudem erläu-

tern die Vorhabenträger nachvollziehbar, dass sie mit Schreiben vom 16.11.2017 
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dem Einwender die notwendigen Planungsunterlagen hinsichtlich der Einhaltung der 

erforderlichen Mindestabstände zur Prüfung vorgelegt haben. Mit Schreiben vom 

18.12.2017 (Az: BAGE – DNLL / FG ID 19546) hat der Einwender bestätigt, dass kein 

Handlungsbedarf im Hinblick auf die Einhaltung der erforderlichen Mindestabstände 

besteht und dem Bauvorhaben zugestimmt werden kann. 

 

Zu 2. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 12.02.2018 zu, dass den bei-

den Freileitungen eine Bauwerksnummer zugeordnet wird und die Bestands- und La-

gepläne aktualisiert werden. 

 

Zu 3. bis 12. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 12.02.2018 zu, die Auflagen und Hinweise 

zu beachten und rechtzeitig vor Baubeginn die entsprechende Leitungsvereinbarung 

abzuschließen. 

 

Zu 13. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 14. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 12.02.2018 zu, die lfd. Nr. 2, 6, 9, 11, 21, 

22, 26 und 33 in das Bauwerksverzeichnis aufzunehmen. Die Nr. 3 wurde im Lei-

tungsverlauf ergänzt. Eine Bauwerksnummer wurde nicht vergeben, da die Leitung 

durch das Vorhaben nicht betroffen ist. 

Bei lfd. Nr. 2 und 3 handelt es sich um Freileitungen Die geforderte Überprüfung der 

Richtlinienkonformität ist von den Vorhabenträgern veranlasst worden. Die Resultate 

werden mit dem der Bayernwerk Netz GmbH abgestimmt. 
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Bei den lfd. Nr. 3, 5, 18 und 28 sichern die Vorhabenträger zu, die Eintragung von 

Grunddienstbarkeiten in Abstimmung mit der Bayernwerk Netz GmbH zu prüfen und 

ggf. zu veranlassen. 

Bei lfd. Nr. 10, 25 und 37 sichern die Vorhabenträger eine erneute Prüfung zu. 

Bei lfd. Nr. 24 sichern die Vorhabenträger zu, das Bauwerksverzeichnis entsprechend 

zu korrigieren. 

Bei lfd. Nr. 4, 30, 32, 34 und 36 sichern die Vorhabenträger zu, den Umgriff der Maß-

nahmen in Abstimmung mit der Bayernwerk Netz GmbH zu prüfen.  

 

Zu 15. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 16. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 12.02.2018 zu, die Änderun-

gen vorzunehmen. 

2. Stellungnahme vom 23.04.2020 
1. Gegen die 2. Planänderung bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, 
wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht be-
einträchtigt werden. 

2. Wir mussten leider feststellen, dass die mit unserer Stellungnahme vom 
04.10.2017 vorgebrachten Punkte in den aktualisierten Planunterlagen größtenteils 
nicht berücksichtigt wurden. In der Stellungnahme des Vorhabensträgers vom 
12.02.2018 wurde die Beachtung unserer Stellungnahme noch zugesichert. Wir wei-
sen deshalb ausdrücklich auf die bereits im Rahmen der 1. Planänderung abgegebe-
ne Stellungnahme hin und bitten um Beachtung. 

3. Zusätzlich bitten wir nachfolgend aufgeführte Punkte in den Plänen und im 
Bauwerkverzeichnis zu ändern bzw. zu ergänzen: 

 

Nr. BW-
Nr. Bahn-km Änderung/Ergänzung BAG Plan 

Nr. 
1 266 48,719 Die alte Kreuzung bei Bahn-km 48,719 

kann rückgebaut werden. 
 

2 109.3 48.450 - 
48,550 

Im Bereich der EÜ Jurastraße sind nicht 
alle Leitungen (MS+NS) verzeichnet. 
Der Ersatzbau für BW 266 (km 48,719) 
bei Bahn-km 48,557 fehlt im Plan. 

2020-A 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 691 von 933 
 
 
 

Nr. BW-
Nr. Bahn-km Änderung/Ergänzung BAG Plan 

Nr. 
3 259 49,942 - 

50,078 
Die Querung mit der 20-kV-Freileitung 
ist entfallen. Das stillgelegte 20-kV-
Kabel östlich der Bahn kann rückgebaut 
werden. 

2020-AB 

4 271 50,395 - 
50,400 

Die neu verlegte Leitung kreuzt die 
Bahnlinie ca. bei Bahn-km 50,365 

 

5 271.1 50,400 Bei notwendigen Anpassungen von SB-
Anlagen ist die Beauftragung der Bay-
ernwerk Netz GmbH durch den Markt 
Hirschaid erforderlich. Für die Kosten-
tragung ist das Vertragsverhältnis zwi-
schen DB und dem Markt Hirschaid 
maßgebend. 

 

6 261 51,058 - 
51,066 

Laut Netzanschlussvertrag gehört das 
HA-Kabel nicht dem Landkreis Bam-
berg. Eigentümer auf Bayernwerk Netz 
GmbH ändern. 

 

7 fehlt ca. 
51,280 

Ein stillgelegtes 20-kV-Kabel kreuzt die 
Bahn und verläuft in die Elmbergstraße. 
Das Kabel kann rückgebaut werden. 

2020-C 

8 272 51,483 - 
51,435 

Unbekannte Leitung. Nicht in den Plä-
nen zu finden. Widersprüchliche Anga-
ben zu Lageplan-Nr. 

 

9 168 54,281 - 
54,312 

Klärung wegen Sicherung/Rückbau des 
Hausanschlusskabels erforderlich. 

 

10 282 54,716 Umfang der Umlegung unklar. Evtl. 
neue Bohrung erforderlich. 

 

 
Ansprechpartner für Fragen zu den hier aufgeführten Anlagen ist unser Kundencenter 
in Bamberg. Die Adresse lautet: 

Bayernwerk Netz GmbH 

Kundencenter Bamberg 

Hallstadter Straße 119 

96052 Bamberg 

Telefon: 09 51 / 30 93 20 E-Mail: bamberg@bayernwerk.de 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Die Vorhabenträger sichern in ihrer 

Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Sicherheit und der Betrieb der Anlagen 

nicht beeinträchtigt wird. 
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Zu 2. 

Die Einwendung hat sich erledigt, die Unterlage wurde von den Vorhabenträgern ge-

mäß dem Hinweis korrigiert. 

 

Zu 3.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass in Abstimmung mit 

dem Bayernwerk die Leitung verdämmt wird. Die Unterlage wurde von den Vorhaben-

trägern gemäß dem Hinweis korrigiert. 

 

Zu 3.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 die bauzeitliche Sicherung der 

Leitungen zu. Die Unterlage wurde von den Vorhabenträgern gemäß dem Hinweis 

korrigiert. 

 

Zu 3.3 und 3.4 

Die Einwendung hat sich erledigt, die Unterlage wurde von den Vorhabenträgern ge-

mäß dem Hinweis korrigiert. 

 

Zu 3.5 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Vertragliche Vereinbarungen sind nicht 

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. 

 

Zu 3.6 

Die Einwendung hat sich erledigt, die Unterlage wurde von den Vorhabenträgern ge-

mäß dem Hinweis korrigiert. 
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Zu 3.7 

Die Einwendung hat sich erledigt, die Unterlage wurde von den Vorhabenträgern ge-

mäß dem Hinweis korrigiert. 

 

Zu 3.8 

Die Einwendung hat sich erledigt, die Unterlage wurde von den Vorhabenträgern ge-

mäß dem Hinweis korrigiert. 

 

Zu 3.9 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass der Hausanschluss zu 

gegebener Zeit gekündigt wird. 

 

Zu 3.10 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass der 

Umfang der geplanten Umlegung in einer Leitungsvereinbarung festgelegt wurde. 

B.4.6.24 Bundesamt f. Infrastruktur, Umweltschutz u. Dienstleistungen der Bundeswehr 

1. Stellungnahme vom 27.07.2017, Az. Infra 13 - 45-60-00NI-126-17-PFV 
Gegen das Planfeststellungsverfahren zum Ausbau und Neubau der Strecke Nürn-
berg - Bamberg, Streckenabschnitt Altendorf - Hirschaid - Strullendorf, bestehen aus 
Sicht der Bundeswehr keine Einwände. 

Im Bereich der vorliegenden Planung ist die Bundesstraße B 505 als Verbindungs-
straße 7302 Bestandteil des Militärstraßengrundnetzes (MSGN). 

Für Baumaßnahmen, welche das MSGN berühren, ist die Einhaltung der Richtlinien 
für die Anlage und den Bau von Straßen für militärische Schwerstfahrzeuge RABS 
(Allgemeines Rundschreiben Straßenbau 22/1996) zu fordern. 

Hier handelt es sich um eine Straßenüberführung (Brückenbauwerk) bei Bahnkilome-
ter 55,504. 

2. Stellungnahme vom 10.12.2020, Az. Infra 13 - 45-60-00NI-126-17-PFV 
Die Bundesstraße B505 ist als Bestandteil des Militärstraßengrundnetzes gem. der 
RAPS (Richtlinie für die Anlage und den Bau von Straßen für militärische Schwerst-
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fahrzeuge) bereits berücksichtigt. Die bestehende Straßenbrücke bei Bahn-km 
55,504 entspricht der zivilen Brückenklasse 60/30 und wurde entsprechend in Militä-
rische Lastenklasse (MLC 50-50 zweispurig und MLC100 einspurig) für Militärfahr-
zeuge nach STANAG 2021 eingestuft. Eine militärische Infrastrukturforderung, be-
züglich Fahrbahnbreite und Tragfähigkeit, wird aus militärischer Sicht nicht notwendig 
und liegt deshalb dem Vorhabenträger nicht vor, da für das geplante Bauwerk die 
RAPS eingehalten wird. 

Eine (Neu-)Einstufung des erneuerten Brückenbauwerkes in Militärischer Lastenklas-
se (MLC) nach STANAG 2021 ist erforderlich und mit der Obersten Baubehörde ab-
zustimmen. 

 

Entscheidung 

Die Forderung einer Neueinstufung nach STANAC 2021 wird in den Nebenbestim-

mungen festgesetzt. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

B.4.6.25 Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Süd 

1. Stellungnahme vom 12.09.2017, Az. 2576 Le Strullendorf/Hirschaid 
Die Prüfung der uns erst auf Anfrage übersandten Planfeststellungsunterlagen hat 
ergeben, dass das Bundeseisenbahnvermögen (BEV) als direkt betroffener und 
rechtlich selbstständiger Grundstückseigentümer bisher nicht an dem Planungsver-
fahren beteiligt wurde. 

Folgende, im Eigentum des BEV befindliche Grundstücke sind betroffen: 

1. Gemarkung Strullendorf Flurstück 1294/4 und Flurstück 1294/9 

2. Gemarkung Hirschaid, Flurstück 1294/5, 

Diese Eigentumsverhältnisse sind der DB Netz AG bekannt. 

Zu 1. 

Die Flurstücke 1294/4 und 1294/9 sind von den Planungen direkt betroffen, sie sollen 
nach dem Abriss der Gebäude, Teil der Bahntrasse werden. 

Die uns vorliegenden Planunterlagen sind fehlerhaft, da diese Flächen als DB-
Flächen (farblich innerhalb DB-Grenze) ausgewiesen sind. Das dazugehörende 
Grunderwerbsverzeichnis ist unvollständig, da diese beiden Flurstücke nicht enthal-
ten sind. 

Die aufstehenden Gebäude waren bis 30.09.2011 vermietet, aufgrund der Mitteilung 
über den geplanten Streckenausbau war eine Neuvermietung nicht mehr möglich. Bei 
unseren Bemühungen das Objekt an die DB Netz AG zu veräußern, wurde das BEV 
stets auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet. Der seitdem andauernde Leerstand 
verursacht für das BEV enorme Erhaltungs- und Unterhaltungskosten an den Gebäu-
den. Insbesondere sind dem BEV erhebliche Aufwendungen für die Bewirtschaftung 
des Grundstücks durch externe Geschäftsbesorger entstanden. 

Beide Flurstücke einschließlich der Gebäude sind vor Beginn der Bauarbeiten von 
der DB Netz AG zu erwerben, hierbei ist der Verkehrswert zum 01.10.2011 in Ansatz 
zu bringen. Zusätzlich sind die seit Oktober 2011 angefallenen Bewirtschaftungskos-
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ten (z.B. für Erhaltung, Anliegerpflichten) im Kaufpreis zu berücksichtigen, da bei ei-
nem frühzeitigen Erwerb der Flurstücke durch die DB Netz AG die Kosten für das 
BEV nicht aufgetreten wären. 

Zu 2. 

Das Flurstück 1294/5 soll im Rahmen des Projektes als Kompensationsfläche (M1.3 
und M2.4) dienen. 

Hier sind die uns vorliegenden Planunterlagen ebenfalls fehlerhaft, da diese Fläche 
als DB-Fläche (farblich innerhalb DB-Grenze) ausgewiesen ist. Auch hier ist das da-
zugehörenden Grunderwerbsverzeichnis unvollständig, da dieses Flurstück nicht auf-
geführt ist. 

Das Flurstück ist vor Beginn der Maßnahmen von der DB Netz AG zu erwerben. Die 
hinsichtlich Wertermittlungsstichtag und Bewirtschaftungskosten unter "zu Ziffer 1" 
gemachten Ausführungen werden analog geltend gemacht. 

Wir bitten um Prüfung Einwendungen und die Berichtigung der Planungsunterlagen. 

Als Bundeseisenbahnvermögen stehen wir dem Ausbau der Schienenwege und den 
daraus hervorgehenden Vorteilen für Mensch und Umwelt selbstverständlich positiv 
gegenüber. 

Für eine zeitnahe Abwicklung der Grundstücksverkäufe und falls erforderlich den Ab-
schluss einer Vereinbarung über eine vorzeitige Besitzeinweisung stehen wir gerne 
zur Verfügung. 

Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir unserem öffentlichen Auftrag entspre-
chend, darauf bedacht sein müssen die Rechte als Grundstückseigentümer zu wah-
ren. 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Im Zuge der 2. 

Planänderung wurden die betreffenden Grundstücke in das Grunderwerbsverzeichnis 

aufgenommen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Abwicklung des Grunderwerbs außerhalb des 

Verfahrens durch die Vorhabenträger erfolgt. 

B.4.6.26 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

1. Stellungnahme vom 21.04.21997, Az. IIEB 1/c-8250 - 68 
Die bereits von der Direktion für Ländliche Entwicklung Bamberg der Regierung von 
Oberfranken zur o.g. Planfeststellung nach §§ 18 ff Allgemeines Eisenbahngesetz 
(AEG) zugegangene Nr. LD-C-D 7533-6023 vom 20.02.1997 und die ebenfalls be-
reits von der Forstdirektion Oberfranken der Regierung von Oberfranken zur o.g. 
Planfeststellung unmittelbar zugeleitete Stellungnahme Nr. 37 024/97-RL 145 vom 
03.03.1997 werden von unserem Haus vollinhaltlich unterstützt. 

Ergänzend nimmt das Staatsministerium wie folgt Stellung: 
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Der Verlust landwirtschaftlich genutzter Flächen (z.T. mit Sonderkulturen) sowie de-
ren Zerschneidung führen zu Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Belange. 
Zur Minderung der Folgen sollten ökologische Ausgleichsflächen nicht nur im direkten 
Einwirkungsbereich des Vorhabens, sondern auch in weiteren Abständen an geeig-
neten Standorten verwirklicht werden. 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Planung 

wurde im weiteren Verlauf des Projektes hinsichtlich des Flächenverbraues optimiert. 

Ein Großteil der Ausgleichsflächen kann im Steinbruch realisiert werden, so dass sie 

Inanspruchnahme von landwirtschaftliche Flächen reduziert wird. 

In Bezug auf die Stellungnahmen der Direktion für Ländliche Entwicklung Bamberg, 

der Regierung von Oberfranken und der Forstdirektion Oberfranken der Regierung 

von Oberfranken wird auf die Entscheidungen zu den genannten Stellungnahmen 

verwiesen. 

B.4.6.27 Bayerisches Staatsministerium des Inneren – Oberste Baubehörde 

1. Stellungnahme vom 07.09.2017, Az. IIE3-3544.3-13 
Wir erheben Einspruch gegen die Planungen, da die Belange der Barrierefreiheit 
beim Haltepunkt Strullendorf nicht ausreichend berücksichtigt sind. 

Nach den uns vorliegenden Plänen sowie gemäß der Beschreibung im Erläuterungs-
bericht wird der bestehende, vollständig barrierefreie Bahnsteig an Gleis 1 zurückge-
baut. Dieser Bahnsteig erlaubte bislang ein barrierefreies Einsteigen in Züge in Rich-
tung Bamberg sowie ein barrierefreies Aussteigen aus Zügen aus Richtung Forch-
heim. Mit Umstieg im barrierefreien Bahnhof Bamberg oder am barrierefreien Halte-
punkt Hirschaid war jeweils auch in der entgegengesetzten Fahrtrichtung - wenn auch 
mit Umweg - ein barrierefreies Reisen von und nach Strullendorf möglich. Da die Ei-
senbahnüberführung gemäß den uns vorliegenden Planfeststellungsunterlagen wei-
terhin nur über Treppen erreichbar sein wird, entfällt mit dem geplanten Rückbau des 
Hausbahnsteigs die bislang vorhandene Möglichkeit des barrierefreien Ein- und Aus-
stiegs vollständig. 

Die vorliegende Planung ist aus folgenden Gründen um eine stufenfreie Zuwegung 
zum Mittelbahnsteig zu ergänzen: 

1. Herr Bundesminister Dobrindt hat mit dem beiliegenden Schreiben vom 20. De-
zember 2017 (Az. LA17/519:4/134 - ABS/2695482LMB) Herrn Staatsminister Herr-
mann die Entscheidung mitgeteilt, dass "im Zuge des Ausbaus der Strecke neben 
den vorhandenen Treppenanlagen der Fußgängerunterführung durch die Errichtung 
einer Rampe die Stufenfreiheit wiederherzustellen ist. " 

2. Der Bund hat am 30. März 2007 das "Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen" vom 13. Dezember 2006 unterzeichnet. Artikel 9 enthält 
die folgende Verpflichtung: 
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"Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle 
Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeig-
nete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den gleichberech-
tigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, (...) zu gewährleisten." 

Das Übereinkommen trifft zwar keine Aussage darüber, bis wann die erwähnten 
Maßnahmen zu treffen sind. Maßnahmen zu treffen oder zu genehmigen, die den 
gleichberechtigten Zugang zu Transportmitteln einschränken oder ohne gleichwerti-
gen Ersatz beseitigen, verstößt jedoch unseres Erachtens eindeutig gegen das Über-
einkommen. 

3. Die DB-Richtlinie 813.0102 (gültig ab 1. Mai 2012) schreibt für Bahnhöfe mit einer 
Nachfrage von unter 1000 Reisenden grundsätzlich keine aufwändigen Maßnahmen 
zur Herstellung der Barrierefreiheit wie z.B. den Bau von langen Rampen oder Liften 
vor (sog. 1000-Reisende-Regelung). 

Zugleich legt sie in Kapitel 8.(3) folgendes fest: "Wenn in Personenbahnhöfen mit 
niedriger Frequentierung ein tatsächlicher und nachzuweisender Bedarf für besonde-
re Personengruppen besteht (z. B. Standort mit Einrichtung für behinderte Men-
schen), ist die 1.000-Reisende-Regelung nicht anzuwenden." Das AWO-
Seniorenzentrum Strullendorf stellt einen solchen Bedarfsschwerpunkt dar. 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Planung 

wurde mit der 2. Planänderung entsprechend den Vorgaben überarbeitet. 

B.4.6.28 Bayerisches Staatsministerium des Inneren 

1. Stellungnahme vom 04.02.1997, Az. ID5-3535.43-1 
Mit der Planung besteht aus Sicht des Brand- und Katastrophenschutzes dann Ein-
verständnis, wenn sie noch um geeignete Aus- und Zugänge zur Bahntrasse im Be-
reich der Schallschutzanlagen in folgenden Bereichen ergänzt wird: 

a) Bau-km 48.180 - Bau-km 49.150 

b) Bau-km 50.417 - Bau-km 52.000 

c) Bau-km 53.650 - Bau-km 54.940. 

Zur Begründung wird darauf hingewiesen, dass solche Aus- und Zugänge in den 
Schallschutzanlagen erforderlich sind, damit Fahrgäste und das Betriebspersonal bei 
Bränden und Unfällen die Bahntrasse verlassen können und damit·Hilfe geleistet 
werden kann. Da Zweifel daran bestehen, ob diese Aus- und Zugänge errichtet wer-
den, wenn die Maßnahme in den Planfeststellungsunterlagen nicht zumindest er-
wähnt ist, ist sie im Rahmen der Stellungnahme anzusprechen. 

Bezüglich der Ergänzung der Planung weisen wir darauf hin, dass die Aus- und Zu-
gänge im Abstand von ca. 200 – 300 m angeordnet werden müssen, bevorzugt an 
Stellen, an denen eine direkte Anbindung an befahrbare öffentliche Verkehrsflächen 
möglich ist. Schallschutz-Mittelwände müssen an den Stellen Durchgänge haben, an 
denen auch in den Seitenwänden Ausgänge angeordnet werden. Wenn an den Aus-
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gängen zwischen der Bahntrasse und den öffentlichen Verkehrsflächen größere Hö-
henunterschiede bestehen, müssen Treppen oder Böschungen parallel oder senk-
recht zur Bahntrasse angeordnet werden. 

Die in der "DS 800 O103;(Anhang 3 zur DS 800 01) der ehemaligen Deutschen Bun-
desbahn unter Nr. 31 genannten Türmaße sind unzureichend und müssen mindes-
tens 1,5 X 2,0 m (ggf. mit zweiflügeligen Türen) betragen, wenn nicht zusätzlich zu 
den Türen leicht und ohne Werkzeuge demontierbare Wandelemente vorgesehen, 
werden. Die Türen müssen von Innen von jedermann und von außen von Standard-
geräten der Feuerwehr z. B. Hydrantenschlüssel nach DIN 3222 oder nach DIN 3223 
geöffnet werden können. Die Aus- und Zugänge durch die Schallschutzanlagen sind 
auf der Innenseite hinreichend zu kennzeichnen. 

 

Entscheidung 

Den Forderungen kann nicht gefolgt werden. Inzwischen ist die Richtlinie „Anforde-

rungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von 

Schienenwegen nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz“ anzuwenden. Dies wurde 

in der Fortführung der Planung beachtet.  

Die Zufahrten für Straßenfahrzeuge haben untereinander keinen größeren Abstand 

als 1.000 m und befinden sich entsprechend dem möglichen Anschluss an das öffent-

liche Straßen- und Wegenetz entweder links oder rechts der Bahn. Wenn keine 

Durchfahr- oder Wendemöglichkeiten durch das öffentliche Straßennetz gegeben 

sind, werden diese vorgesehen und entsprechend befestigt. Die Rettungszugänge mit 

einer Breite von 1,60 m sind im Bauwerksverzeichnis enthalten. 

B.4.6.29 Bayerischer Industrieverband Baustoffe Steine und Erden 

1. Stellungnahme vom 02.10.2017, Az. GS 
Westlich von Bau-km 46,00 bis Bau-km 47,58 befindet sich eine aktuelle und geneh-
migte Kiesgewinnung sowie bei Bau-km 46,00 das Vorranggebiet VR SD/KS 24b, 
diese wurden beide nicht in den Unterlagen erwähnt. 

Äußerst problematisch ist die geplante Straßenüberführung bei Bau-km 47,58 am 
nördlichen Rand des planfestgestellten Kiesgewinnungsgebietes. Hierdurch würde 
die Firma ca. 1,5 ha der bereits genehmigten Abbaufläche verlieren, mit den einzu-
haltenden Abstandsflächen zur Bahntrasse und zum Brückenbauwerk noch mehr. 

Wir lehnen daher diese Planungen in diesem Bereich vehement ab. 

Wir weisen ebenfalls darauf hin, dass die Ausgleichsmaßnahmen bzw. Ersatzmaß-
nahmen "Steinbruch Ludwag" innerhalb des Vorranggebietes CA (Kalk und Dolomit, 
Ludwag) des Regionalplans der Region Oberfranken West (R 4) liegt (Abb. 1). Das 
Vorranggebiet dient der mittel- bis langfristigen Rohstoffsicherung für hochwertige 
Kalke und Dolomite. 
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Nördlich und südlich des ehemaligen Abbaus ist das Gebiet bisher unverritzt, also 
nicht abgebaut. Diese Flächen müssen auch weiterhin der Rohstoffversorgung zur 
Verfügung stehen. Eine künftige Rohstoffgewinnung darf durch diese A/E-
Maßnahmen nicht behindert werden. 

 

Entscheidung 

Soweit der Bayerische Industrieverband Baustoffe Steine und Erden den Verlust von 

Abbauflächen geltend macht, ist darauf hinzuweisen, dass nur die betroffenen Firmen 

selbst ihre Belange geltend machen können.  

Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 13.02.2018 nachvollzieh-

bar, dass die geplante Kompensationsmaßnahme im Steinbruch Ludwag keine Be-

hinderung der künftigen Rohstoffgewinnung darstellt.  

Im Übrigen werden die Aussagen zu Kenntnis genommen. 

 

2. Stellungnahme vom 30.04.2020, Az. GS 
Herzlichen Dank für die erneute Übermittlung der Unterlagen zu o.g. Planfeststel-
lungsabschnitt und die Ergänzung der Unterlagen um den Punkt „Kiesabbaugebiet 
südlich der St2260" (S. 110).  

Bei Bau-km 46,00 bis Bau-km 47,58 befindet sich die aktuelle und genehmigte Kies-
gewinnung sowie bei Bau-km 46,00 das Vorranggebiet VR SD/KS 24b. Äußerst prob-
lematisch ist nach wie vor die geplante Straßenüberführung St2260neu (Bau-km 
47,58) am nördlichen Rand des planfestgestellten Kiesgewinnungsgebietes. Hier-
durch verliert die Firma ca. 1 ha der bereits genehmigten Abbaufläche, mit den ein-
zuhaltenden Abstandsflächen zur Bahntrasse und zum Brückenbauwerk noch mehr. 
Der größte Teil des genehmigten Abbaugebietes von ca. 55 ha wurde bereits ausge-
kiest und steht daher nicht mehr zur Rohstoffgewinnung zur Verfügung. Der Verlust 
von 1 ha Rohstoffgewinnungsfläche ist daher für das Unternehmen existenzbedro-
hend. Wir bitten um Klarstellung dieses Sachverhaltes in den Unterlagen.  

Wieso die Abbaugrenze (Erläuterungsbericht S. 110) verschoben werden soll, er-
schließt sich uns ebenfalls nicht.  

Wir lehnen daher diese Planungen in diesem Bereich weiterhin vehement ab. 

 

Entscheidung 

Soweit der Bayerische Industrieverband Baustoffe Steine und Erden den Verlust von 

Abbauflächen geltend macht, ist darauf hinzuweisen, dass nur die betroffenen Firmen 

selbst ihre Belange geltend machen können.  
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Die Verschiebung der Abbaugrenze resultiert aus Gründen der Standsicherheit des 

Straßendamms und des Anbauverbotes nach Artikel 23 Abs. 1 BayStrWG, der künftig 

ein Sicherheitsabstand zwischen Dammfuß und Abgrabungskante vorschreibt. 

Im Übrigen werden die Aussagen zu Kenntnis genommen. 

B.4.6.30 Forstdirektion Oberfranken 

1. Stellungnahme vom 03.03.1997, Az. 37 024/97 – RL 145 

Es wird begrüßt, dass im geplanten Ausbauabschnitt die Inanspruchnahme von Wald 
auf das unumgängliche Maß reduziert wurde. Insgesamt werden aber noch ca. 2,2 ha 
Wald für den Ausbau benötigt. 

Davon gehen rd. 0,45 ha im Bereich des Hauptsmoorwald.es verloren, der nach der 
Zielsetzung des Regionalplanes als Bannwald ausgewiesen werden soll und dessen 
rechtskräftige Ausweisung in Kürze zu erwarten ist. Diese Waldfläche hat wichtige 
Funktionen für die Erholung und für Klima, Lärm und Wasserschutz. 

Nachdem die Bannwaldausweisung sich bereits im fortgeschrittenen Stadium befin-
det, kann einer Rodung nur zugestimmt werden, wenn unmittelbar angrenzend an 
den Bannwald eine flächengleiche Ersatzaufforstung durchgeführt wird. Die Baumar-
tenzusammensetzung muss standortsgerecht und im Hinblick auf die zu überneh-
mende Funktion von gleichwertigem Aufbau sein. Die im landschaftspflegerischen 
Begleitplan unter der Maßnahme M 4 bei km 55,66 bis 55,82 vorgesehene Auffors-
tung ist dazu hinsichtlich Lage und Flächengröße geeignet. 

Die übrigen Waldflächenverluste erfolgen überwiegend im Bereich der sog. "Hirschai-
der Büsche" nordwestlich von Hirschaid. Sie haben nach dem Waldfunktionsplan für 
die Region Oberfranken-West Sichtschutzfunktion. Die im Osten der Staatsstraße St 
2244 verbleibenden Waldflächen können aber h. e. unter Berücksichtigung der dort 
ebenfalls geplanten Aufforstung, diese Funktion noch ausreichend erfüllen. 

Insgesamt werden die Waldflächenverluste durch die geplanten Aufforstungsmaß-
nahmen ausreichend kompensiert. 

Durch den Trassenaufhieb werden auch offene Waldränder geschaffen. Dadurch ver-
schlechtern sich durch Windeinwirkung und Sonneneinstrahlung die Stabilität und 
Wuchsbedingungen entlang der Waldränder. Um diese Waldränder langfristig wieder 
zu stabilisieren, sind sie in ausreichender Tiefe zu unterpflanzen und mit einem neu-
en Waldmantel zu versehen. 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger haben bereits an anderer Stelle zugesagt, die Aufforstung mit den Forstbehör-

den abzustimmen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen und auf 

die Unterlagen zur 2. Planänderung sowie auf die Entscheidungen zu den Stellung-

nahmen der Forstbehörden verwiesen. 
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B.4.6.31 Regionaler Planungsverband Oberfranken-West 

1. Stellungnahme vom 05.02.1997, Az. P-850 
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West hat 
im Rahmen des Raumordnungsverfahrens am 14.05.1993 mehrere Beschlüsse zum 
o.a. Gesamtvorhaben gefasst. Unter Bezug auf seinen Beschluss vom 29.06.1992 
lehnte er dabei für seine Verbandsmitglieder eine Finanzierungsbeteiligung der 
Kommunen, etwa nach den Bestimmungen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes, unter 
allen Umständen ab. Er vertrat die Auffassung, dass die Finanzierung ausschließlich 
der Verursacher zu tragen hat.  

Für die Realisierung der Ausbaustrecke Nürnberg-Ebensfeld sprach er sich nur dann 
aus. wenn verschiedene Forderungen erfüllt werden.  

Wie aus den Planfeststellungsunterlagen für den Abschnitt Hirschaid hervorgeht, ist 
die Forderung, die S-Bahn-Verbindung über den Anschluss Forchheim hinaus bis 
nach Bamberg zu verlängern, nicht erfüllt und die Forderung, aktive Schallschutz-
maßnahmen auch für (im Flächennutzungsplan dargestellte) geplante Siedlungen 
vorzusehen, noch nicht berücksichtigt. Der Regionale Planungsverband bittet daher 
darum, seinen o.g. Forderungen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zu ent-
sprechen. 

 

Entscheidung 

Soweit sich die Einwendung nicht mit der Weiterentwicklung des Bahnverkehrs erle-

digt haben, wird auf die folgenden Entscheidungen zu den Einwendungen in den 

Planänderungsverfahren verwiesen. Soweit der Regionale Planungsverband Belange 

seiner Verbandsmitglieder geltend macht, ist darauf hinzuweisen, dass die betroffe-

nen Gemeinden diese nur in eigener Zuständigkeit geltend machen können. Im Übri-

gen wird darauf hingewiesen, dass nur hinreicht konkret Planungen zum Zeitpunkt 

der Anhörung berücksichtigt werden können. 

2. Stellungnahme vom 15.11.2017, Az. P- 
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken -West hat 
in seiner Sitzung vom 11. Oktober 2017 den im beigefügten Auszug enthaltenen Be-
schluss gefasst. 

Beschluss: 

1. Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-
West erhebt gegen das Planfeststellungsverfahren für das Verkehrsprojekt Deutsche 
Einheit (VDE 8.1.1) ABS Nürnberg - Ebensfeld, Planfeststellungsabschnitt Altendorf - 
Hirschaid - Strullendorf (PFA 21) im Abschnitt Bahn-km 46,000 bis Bahn-km 56,465 
der Strecke 5900 Nürnberg Hbf. - Bamberg in den Gemeindegebieten der Städte 
Bamberg und Scheßlitz, der Märkte Buttenheim, Eggolsheim und Hirschaid sowie der 
Gemeinden Altendorf und Strullendorf keine grundsätzlichen Einwendungen. 
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2. Die Anbindung der St 2260 (neu) an die A 73, sowie die Anbindung von Strul-
lendorf an die B 505 sollen im Rahmen der aktuellen Planungen berücksichtigt und 
zeitnah umgesetzt werden. 

3. Die in der regionalplanerischen Stellungnahme enthaltenen Hinweise zum Aus-
bau des Schienenpersonennahverkehrs und zur barrierefreien Gestaltung der Bahn-
höfe und Haltestellen sind bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen. 

4. Der Regionale Planungsverband schließt sich hinsichtlich der Maßnahmen des 
Lärm- und Immissionsschutzes sowie der städtebaulichen und ortsplanerischen Be-
lange den Stellungnahmen der betroffenen Kommunen an. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Anbindung der St 2260 neu an 

die BAB 73 ist nicht kreuzungsbedingt im Sinne des Eisenbahnkreuzungsgesetzes 

und somit nicht Gegenstand der Planung. Jedoch ist die Anbindung der Staatsstraße 

an die A 73 planerisch im Sinne einer Anplanbarkeit durch den dafür zuständigen 

Planungsträger berücksichtigt.  

 

Zu 3. 

Die Ausgestaltung des Personennahverkehrs wird nicht im Planfeststellungsbe-

schluss geregelt werden. Daher ist diesbezüglich keine Entscheidung zu treffen. Die 

Bahnsteige und Bahnsteigzugänge der Haltepunkte werden barrierefrei und behinder-

tengerecht gestaltet. Für öffentliche Park & Ride Parkplätze liegt die Planung und An-

lage der Plätze in der Verantwortung der Gemeinde. Im Übrigen werden die Aussa-

gen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4. 

Soweit der Regionale Planungsverband Belange seiner Verbandsmitglieder geltend 

macht, ist darauf hinzuweisen, dass die betroffenen Gemeinden diese nur in eigener 

Zuständigkeit geltend machen können. Auf die Entscheidungen zu den Stellungnah-

men der betroffenen Kommunen wird verwiesen. 
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3. Stellungnahme vom 21.04.2020, ohne Az. 
Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen teilen wir Ihnen bezüglich der 2. Planände-
rung des im Betreff genannten Verfahrens mit, dass aus regionalplanerischer Sicht 
keine Einwendungen erhoben werden. 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf den Beschluss des Planungsaus-
schusses des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West vom 11. Oktober 
2017, welcher Ihnen mit Schreiben vom 15. November 2017 übersandt wurde. 

Der Regionale Planungsverband schließt sich auch im vorliegenden Planänderungs-
verfahren den Stellungnahmen der betroffenen Kommunen an. 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Auf die Ent-

scheidungen zu dem Beschluss des Planungsausschusses und den Stellungnahmen 

der betroffenen Kommunen wird verwiesen. Im Übrigen werden die Aussagen zur 

Kenntnis genommen. 

B.4.6.32 Staatliches Bauamt Bamberg 

1. Stellungnahme vom 06.03.1997, Az. 2 -3535 
Es erfolgen keine Entscheidungen durch die Planfeststellungsbehörde. Entweder sind 

die Einwendungen aufgrund der fortschreitenden Planungen gegenstandlos oder sie 

sind in den folgenden Stellungnahmen erneut berücksichtigt. 

2. Stellungnahme vom 26.09.2017, Az. S3--353 
Zu den vorgelegten Planfeststellungsunterlagen nehmen wir wie folgt Stellung:  

1. SÜ B 505, Erl. Bericht Teil II Pkt. 5.2.7, BW-Verz. Nr. 189, Anl. 4 BI. 14a 

Mit Schreiben v. 23.03.2016 haben wir der DB mitgeteilt, dass aufgrund der Einfüh-
rung neuer bzw. der Änderung bestehender Richtlinien das Konzept für den 3-
streifigen Ausbau der B 505 fortgeschrieben werden musste. Danach wurde nun auch 
ein 3-streifiger Abschnitt der B 505 zwischen Pettstadt und Bamberg erforderlich, um 
die netzplanerischen Anforderungen an Streckenzug Pommersfelden - Bamberg der 
B 505 zu erfüllen. Die SÜ B 505 muss daher auf der nordwestlichen Seite um einen 
Fahrstreifen ergänzt werden. 

Für die neue SÜ B 505 ist daher gemäß dem geäußerten Verlangen des Staatlichen 
Bauamtes Bamberg der Querschnitt RQ 11,58 der RAL 2012 (Bild 10) erforderlich. 
Danach ergibt sich: 

• die Breite zwischen den Borden zu  12,50 m 

• Schrammbord mit Schutzeinrichtung 2x1,00 m 

• Nutzbare Kappenbreite   2x0,80 m 
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• Breite zwischen den Geländern  16,10 m 

Die Spalte 4b) des BW-Verzeichnisses ist daher entsprechend zu ändern. 

Des Weiteren ist im BW-Verzeichnis in der Spalte 5 als bisheriger und künftiger Ei-
gentümer bzw. Er-/Unterhaltungspflichtiger der Freistaat Bayern eingetragen. Dies ist 
durch Bundesrepublik Deutschland zu ersetzen. Ebenso ist dies in Spalte 7 abzuän-
dern. 

Die Planung und Ausführung der Umfahrung während der Bauzeit (insbesondere 
Trassierung, Fahrbahnbreite, Straßenaufbau, Schutzeinrichtungen, Verbau …) ist 
eng mit dem Staatlichen Bauamt Bamberg abzustimmen (Bezug: Erläuterungsbericht 
Pkt. 5.2.7 letzter Absatz). Die entsprechenden Flächen für eine vorübergehende In-
an-spruchnahme für die Umfahrung müssen im Grunderwerbsplan eingetragen sein. 
Es geht aus Grunderwerbsplan 14a nicht eindeutig hervor, ob genügend Fläche vor-
gesehen wurde. 

2.1 St 2260 neu, Erl. Bericht Teil II, Pkt. 6.1.3, BW-Verz. Nr. 133, Anl. 4 BI. 3 

Die St 2260 neu beginnt im Westen von Altendorf an der St 2244 und endet im Osten 
von Altendorf an der bestehenden St 2260. gem. den Planunterlagen endet. jedoch 
der Ausbau/Neubau der St 2260 neu bereits an der Brücknerstraße. Diese ist eine 
reine Erschließungsstraße und aufgrund der geringen Fahrbahnbreite nicht geeignet, 
den prognostizierten Staatsstraßenverkehr aufzunehmen. Da nach der BÜ-
Beseitigung Jurastraße der Staatsstraßenverkehr mit rd. 300 Schwerverkehrsfahr-
zeugen am Tag über die Brücknerstraße abgewickelt werden soll, ist der Ausbau der 
Brücknerstraße eine zwingende Voraussetzung für die Beseitigung des BÜ Jurastra-
ße in Altendorf und damit eine bahnnotwendige Maßnahme. Die Brücknerstraße ist 
daher vom Bamberger Weg bis zur Jurastraße (Länge ca. 220 m) ebenfalls mit dem 
Querschnitt RQ 11 auszubauen. Für die Ausbildung der Achse und Gradiente sind 
die Trassierungsgrundsätze der RAL zu beachten. 

Aufgrund der geänderten Verkehrsbeziehungen muss der Straßenzug Brücknerstra-
ße-Jurastraße-Buttenheim als abknickende Vorfahrtsstraße ausgebildet werden. Es 
ist daher anhand von Schleppkurven nachzuweisen, dass hier der Verkehr sicher ab-
gewickelt werden kann. Gegebenenfalls ist die Einmündung entsprechend umzubau-
en. 

2.2 Im Bereich der auf der St 2244 anzulegenden Linksabbiegespuren ist gern. Er-
läuterungsbericht eine Bankettbreite von 0,50 m vorgesehen. Dies ist aus Verkehrssi-
cherheitsgründen nicht ausreichend, -so dass eine Bankettbreite von mind. 1,50 m 
anzuordnen ist. Dabei sind alle Bankette im Zuge der St 2260 sowie der St 2244 sind 
mit standfestem Material auszubilden.  

2.3 Die bei Bau-km 1 +500 und 1 +438 anzubindenden Wirtschaftswege sind in ei-
ner Länge von mind. 20 m ab Fahrbahnrand der St 2260 neu staubfrei zu befestigen.  

2.4 Der Planung wurde die RAL 2012 zugrunde gelegt.  

In Spalte 4b) BW-Verzeichnis ist dies zu berücksichtigen, d. h. 

• Ausbauquerschnitt: RQ 11 gern. RAL 2012 

• Fahrbahnbreite 2x4,00 m 

2.5 Die Ausbaudetails (Trassierungselemente) sind in den Anlagen nicht vollständig 
dargestellt. Sie müssen daher in der noch abzuschließenden Kreuzungsvereinbarung 
im Einvernehmen mit dem Staatlichen Bauamt festgelegt werden. 
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Hierbei ist folgendes zu beachten: 

2.5.1 Die in den Unterlagen dargestellte Trassierung der St 2260 im Bereich von 
Bau-km 0+908 bis zum Anschluss an die St 2244 ist entsprechend RAL, Pkt. 5.2 und 
5.3 zu überprüfen. Es ist ein Verhältnis aufeinanderfolgender Radien mindestens im 
brauchbaren besser jedoch im guten Bereich anzustreben. Der Abminderung des 
Kuppenhalbmessers auf 4.200 m wird zugestimmt, da hierdurch die erforderlichen 
Haltesichtweiten nicht beeinträchtigt werden.  

2.5.2 Im Bereich von Bau-km 0+005,625 bis Bau-km 0+040,864 wird die maximal zu-
lässige Anrampungsneigung nach RAL, Tab. 18, von 1 % überschritten. Die Planung 
ist anzupassen. 

2.5.3 Für den Anschluss des Bamberger Weges an die St 2260 (Bau-km 0+000 
Bam-berger Weg) ist für den Bereich der 90° -Kurve anhand von Schleppkurven 
nach-zuweisen, dass hier ein Begegnungsverkehr Sattelzug/Sattelzug ohne Mitbe-
nutzung der Gegenfahrbahn sicher abgewickelt werden kann. Gegebenenfalls ist die 
Einmündung entsprechend umzubauen.  

2.5.4 Weiterhin ist für die Einmündung der St 2260neu in die St 2244 ein Nachweis 
der Qualitätsstufe nach HBS 2015 für den Prognosehorizont 2030 zu erbringen 
(mind. Qualitätsstufe D).  

2.5.5 Für den einmündenden Verkehr aus der St 2260 in die St 2244 sind die erfor-
derlichen Anfahr- und Annäherungssichten nach RAL, Pkt. 6.6.3 und 6.6.4 nachzu-
weisen und in den Planunterlagen zu ergänzen. 

2.6 Hinweis:  

Der Landkreis Bamberg und die Gemeinde Altendorf fordern für die Verknüpfung der 
Staatsstraßen St 2260 mit der St 2244 eine Kreisverkehrsanlage (siehe beigefügte 
Anlagen). 

3. Bushaltestellen, Erl. Bericht Teil II, Pkt. 6.1.41 BW-Verz. Nr. 111, Spalte 6 

Die Bushaltestellen liegen an der St 2260 neu. Die Ausgestaltung der Bushaltestellen 
(u.a. barrierefrei) muss in Abstimmung mit dem Landratsamt Bamberg (Verkehrsbe-
hörde, Behindertenbeauftragten) und der Gemeinde Altendorf erfolgen.  

4. Wartungszufahrten zur St 2244, BW-Verz. Nr. 33.22, 33.23, Anl. 4 BI. 5 u. BI. 6 

Die Wartungszufahrten zur St 2244 sind im Rahmen der Ausführungsplanung mit uns 
abzustimmen. Insbesondere zu beachten sind dabei die Sicherheitsabstände und die 
Sichtbeziehungen im Verlauf unserer Straßen. Baulastträger dieser Zufahrten ist die 
DB AG. Die Zufahrten sind daher vermessungstechnisch abzumarken.  

Des Weiteren sollen die Zufahrten, gemessen ab befestigtem Rand der Fahrbahn, 
auf einer Länge von mindestens 10,00 m straßenmäßig befestigt/asphaltiert werden 
und ein von der Straße weg geneigtes Gefälle aufweisen, damit der Fahrbahn kein 
Oberflächenwasser zugeführt wird.  

Für den Neubau der Zufahrten sind dem Staatlichen Bauamt Bamberg Lagepläne 
über den genauen Standort sowie die fahrgeometrische und bauliche Ausbildung des 
Einmündungsbereiches vorzulegen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass 
bei Ein- und Abbiegevorgängen eine Mitbenutzung der gegenüberliegenden Fahr-
streifen der St 2244 nicht erfolgt bzw. ausgeschlossen ist. Auf Grundlage dieser Un-
terlagen kann die erforderliche Sondernutzungserlaubnis gern. § 8a i. V. mit § 8 
FStrG bzw. Art. 19 i. V. Art. 18 BayStrWG ausgestellt werden. 
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5. Rettungszugänge zur St 22441 BW-Verz. Nr. 88.51 88.10 Anl. 4 BI. 6 u. BI. 10  

Die Rettungszugänge zur St 2244 sind im Rahmen der Ausführungsplanung mit uns 
abzustimmen. Evtl. Einbauten unterliegen den Sicherheitsabständen gern. der RPS 
und sind daher dementsprechend anzulegen.  

Baulastträger der Rettungszugänge ist die DB AG. Die Rettungszugänge sind daher 
vermessungstechnisch abzumarken. 

Die Zugänge sollen, gemessen ab befestigtem Rand der Fahrbahn, auf einer Länge 
von mindestens 5, 00 m straßenmäßig befestigt/asphaltiert werden und ein von der 
Straße weg geneigtes Gefälle aufweisen, damit der Fahrbahn kein Oberflächenwas-
ser zugeführt wird.  

6. SÜ St 2260 neu, BW-Verz. Nr. 132, Anl. 4 BI. 3  

In der Spalte 4b) ist die Breite zwischen den Geländern nicht aufgeführt. Gemäß der 
Darstellung im Bauwerksplan zur Brücke der St 2260 über der Bahn/SO in Bahn-km 
47,589 ist daher zu ergänzen:  

„Breite zw. den Geländern 11,60 m" 

7. Staatsstraße 2244, BW Verz. Nr. 134, Anl. 4 BI. 3 

Die Ausbaudetails (Trassierungselemente) sind in den Anlagen nicht dargestellt. Sie 
müssen daher in der noch abzuschließenden Kreuzungsvereinbarung im Einverneh-
men mit dem Staatlichen Bauamt festgelegt werden. (siehe St 2260neu)  

8. Wirtschaftsweg, BW-Verz. Nr. 136, Anl. 4 BI. 3  

Im Einmündungsbereich zur St 2260 neu ist der Wirtschaftsweg auf einer Länge von 
mind. 20 m bituminös zu befestigen. Die Spalte 4b) ist daher entsprechend zu ergän-
zen.  

9. Bamberger Weg, BW-Verz. Nr. 139, Anl. BI. 3 u. BI. 4. 

Gern. dem Erläuterungsbericht wurde der Planung die RAL 2012 zugrunde gelegt. 
Damit ergibt sich der Ausbauquerschnitt RQ11 mit einer Fahrbahnbreite von 8,00 m.  
Die Spalte 4b) ist entsprechend zu ändern. 

10. Transportwege, BW-Verz. Nr. 400 bis 419, Anl. 16 BI. 1 bis BI. 4 (insb. Nr. 402.2, 
402.3, 405,405.1, 410.1, 411,412,413)  

Flächen für Baustelleneinrichtung, BW-Verz. Nr. 420 bis 439, BI. 1 bis BI. 4 (insb. 
Nr. 420, 421, 430, 438, 439)  

10.1 Die Transportwege und die Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich der Bun-
des- und Staatsstraßen sind in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt anzulegen. 
Insbesondere zu beachten sind dabei die Sicherheitsabstände und die Sichtbezie-
hungen im Verlauf unserer Straßen.  

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind Staubentwicklungen durch Baustellenfahr-
zeuge und Verunreinigungen auf dem nachfolgenden Straßennetz durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. bituminös. Befestigung der Transportwege) zu unterbinden. Des 
Weiteren ist bei parallel angelegten Transportwegen durchgeeignete Maßnahmen ei-
ne Blendung der Verkehrsteilnehmer im Zuge unserer Bundes- und Staatsstraßen zu 
vermeiden. 

Für den Neubau von Zufahrten sind dem Staatlichen Bauamt Bamberg Lagepläne 
über den genauen Standort sowie die fahrgeometrische und bauliche Ausbildung des 
Einmündungsbereiches vorzulegen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass 
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bei Ein- und Abbiegevorgängen eine Mitbenutzung der gegenüberliegenden Fahr-
streifen der St 2244 nicht erfolgt bzw. ausgeschlossen ist. Auf Grundlage dieser Un-
terlagen kann die erforderliche Sondernutzungserlaubnis gem. § 8a i. V. mit § 8 
FStrG bzw. Art. 19 i. V. Art. 18 BayStrWG ausgestellt werden. 

Zur Absicherung der Zufahrten sind Beschilderungspläne zu erstellen, mit denen die 
entsprechenden Verkehrsrechtlichen Anordnungen bei der Unteren Verkehrsbehörde 
am Landratsamt Bamberg bzw. Landratsamt Forchheim zu beantragen sind.  

Im Zuge der Erschließung und Einrichtung der Baustelleinrichtungs- und Lagerfläche 
Bauwerksnummer 430 und 410.1 ist darauf zu achten, dass die Lindenreihe entlang 
der St2244 nicht geschädigt wird. 

10.2 Die Zuwegung sollte entlang der nordwestlichen Flurstücksgrenze des Flur-
stücks Nr. 1721 Gemarkung. Hirschaid gelegt werden. Des Weiteren muss ein 
Schutzzaun zu den Gehölzen an der Straße entlang der FI. Nr. 1724, 1725, 1726 und 
1727 angebracht werden. 

11. Grunderwerbsverzeichnis Nr. 90 und 94  

Eine dingliche Sicherung der Leitungen im Straßendamm der B 505 ist nicht möglich. 
Für Leitungen in Straßengrund ist ein Nutzungsvertrag abzuschließen.  

12. Ergänzende Anmerkungen zu den SÜ St2260 neu, St 2244 und B 505 

Die Ausführungsplanung ist in enger Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Bam-
berg zu erstellen. Insbesondere ist dabei darauf zu achten, dass wartungsarme Bau-
werke errichtet und die Vorgaben der RAB-ING und RE-ING (insbesondere die Zu-
wegung bzw. Anlegen Haltebuchten) beachtet werden. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderun-

gen des Staatlichen Bauamtes wurden mit der 2. Planänderung umgesetzt. Die Ei-

gentumsverhältnisse im Bauwerksverzeichnis wurden richtiggestellt. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 zu, dass die geforderten Ab-

stimmungen erfolgen und ausreichend Flächen für die vorübergehende Umfahrung 

zur Verfügung stehen. 

 

Zu 2.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderun-

gen des Staatlichen Bauamtes wurden mit der 2. Planänderung umgesetzt. Die Vor-

habenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 zu, dass der Nachweis 

der sicheren Verkehrsabwicklung anhand von Schleppkurven geführt wird. 
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Zu 2.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Bankettbrei-

te wurde im Zuge der 2. Planänderung in die Unterlagen aufgenommen. 

 

Zu 2.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger haben in ihren Antragsunterlagen zur 2. Planänderung dargelegt, dass die 

einmündenden Feldzufahrten bituminös befestigt werden. 

 

Zu 2.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderung 

nach einem Ausbauquerschnitt von RQ 11 wurde vom Staatlichen Bauamt mit Proto-

koll vom 20.07.2018 zurückgenommen. Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäu-

ßerung vom 19.02.2018 zu, dass der Nachweis der sicheren Verkehrsabwicklung an-

hand von Schleppkurven geführt wird. 

 

Zu 2.5 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich, da die Kreu-

zungsvereinbarung ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens ist. 

 

Zu 2.5.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Planung ist 

inzwischen mit dem Staatlichen Bauamt abgestimmt. 

 

Zu 2.5.2 

Mit Protokoll vom 20.07.2018 sichert der Vorhabenträger zu, dass die Anrampungs-

neigung auf 1 % abgemindert wird. 
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Zu 2.5.3 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass eine 

Überprüfung der Schleppkurven für den Sattelzug durchgeführt wurde. Eine Mitbe-

nutzung der Gegenfahrbahn findet nicht statt. 

 

Zu 2.5.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Mit Protokoll 

vom 20.07.2018 sichern die Vorhabenträger zu, dass der Nachweis der Leistungsfä-

higkeit nach HBS erbracht wird. 

 

Zu 2.5.5 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2018 zu, dass Anfahr- und Annähe-

rungssichtweiten eingehalten werden. 

 

Zu 2.6 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Für die Beseitigung eines Bahnüber-

ganges muss gleichwertiger Ersatz geschaffen werden. Die Einmündung der St 

2260neu in die St 2244 ist die Ersatzmaßnahme für die Einmündung der Jurastraße 

in die St 2244. Sie entspricht der vorhandenen Einmündung und ist entsprechend 

dem Eisenbahnkreuzungsgesetz die notwendige und ausreichende Folgemaßnahme 

im Sinne von § 75 VwVfG für den Wiederanschluss der Staatsstraße. Damit ist die 

notwendige planerische Konfliktlösung erreicht. Was darüber hinausgeht (z.B. die ge-

forderte Kreisverkehrsanlage) unterfällt der Planungszuständigkeit des Straßenbau-

lastträgers. 

 

Zu 3. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderung 

ist inhaltsgleich mit der Forderung in der Stellungnahme von 11.05.2020. Die Vorha-

benträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Bushaltestelle 

entsprechend den Forderungen ausgestattet wird.  
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Zu 4. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderung 

ist identisch mit der Forderung in der Stellungnahme von 11.05.2020. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Wartungszufahr-

ten im Rahmen der Ausführungsplanung mit dem Staatlichen Bauamt Bamberg ab-

gestimmt und vermessungstechnisch abgemarkt werden. Ferner bestätigen die Vor-

habenträger, dass die letzten 10 m der Wartungszufahrt befestigt und mit entspre-

chendem Gefälle versehen werden und die geforderten Nachweise vorgelegt werden. 

Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 5. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderung 

ist identisch mit der Forderung in der Stellungnahme von 11.05.2020. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Rettungszugänge 

zur St 2244 im Rahmen der Ausführungsplanung abgestimmt, sowie die weiteren 

Forderungen umgesetzt werden. 

 

Zu 6. 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Das Bauwerksverzeichnis kann nicht alle 

Kenngrößen eines Bauwerks abbilden und beschränkt sich hier auf die lichte Weite. 

 

Zu 7. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Kreuzungs-

vereinbarung ist nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens. Deren Inhalte sind 

außerhalb des Verfahrens zu regeln. 

 

Zu 8. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderung 

ist inhaltsgleich mit der Forderung in der Stellungnahme von 11.05.2020. Die Vorha-

benträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Einmündun-
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gen der Wirtschaftswege in die St 2260neu in den ersten 20 m asphaltiert werden. 

Die Änderung wurde in die Tekturunterlagen übernommen. 

 

Zu 9. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Der Ausbau-

querschnitt wurde mit dem Staatlichen Bauamt Bamberg abgestimmt (Protokoll vom 

20.07.2018) und wurde in die Tekturunterlagen übernommen. 

 

Zu 10.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderung 

ist identisch mit der Forderung in der Stellungnahme von 11.05.2020. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Vorgaben umge-

setzt werden.  

 

Zu 10.2 

Der Forderung, die Zuwegung zu verlegen kann nicht entsprochen werden. Die For-

derung ist identisch mit der Forderung in der Stellungnahme von 11.05.2020. Die 

Vorhabenträger erläutern daher in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollzieh-

bar, dass die aktuelle Planung die Eingriffsminimierende ist. Bei der geplanten Zuwe-

gung wird der bestehende öffentliche Erschließungsweg der Marktgemeinde Hirsch-

aid zu den Flurstücken 1722, 1723, 1724,1725, 1726 und 1727 (alle Gemarkung 

Hirschaid) mitgenutzt. Bei der durch das Staatliche Bauamt Bamberg vorgeschlage-

nen Erschließung wären zusätzliche und vermeidbare Eingriffe in das Eigentum Pri-

vater notwendig. Die geforderten Schutzmaßnahmen sind Bestandteil der 2. Planän-

derung. 

 

Zu 11. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Forderung 

ist identisch mit der Forderung in der Stellungnahme von 11.05.2020. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Berichtigung in der 

2. Planänderung erfolgt ist. 
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Zu 12. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Abstimmun-

gen mit dem Staatlichen Bauamt Bamberg sind erfolgt. 

3. Stellungnahme vom 11.05.2020, Az. S3--35 
Zur vorgelegten 2. Planänderung zur Planfeststellung für das VDE 8.1.1, PFA 21 
Altendorf – Hirschaid – Strullendorf nehmen wir wie folgt Stellung: 

1. St 2260neu 

1.1 BW-Verz. Nr. 133 und Nr. 134 

Für die neue Einmündung der St 2260neu in die St 2244 ist mit Bezug auf die Rege-
lungen der RAL, Ausgabe 2012 in Pkt. 6.3.3.4 bzw. 6.3.3.5 aus Verkehrssicherheits-
gründen eine Lichtsignalanlage erforderlich. 

Das Bauwerksverzeichnis Nr. 134 ist daher um den „Bau einer Lichtsignalanlage“ zu 
ergänzen. 

1.2 BW-Verz. Nr. 133 und Nr. 139 

Für die St 2260neu ergibt sich aufgrund der prognostizierten Verkehrsbelastung (Be-
zug RStO Ausgabe 2012) die Belastungsklasse Bk 10. Die Belastungsklasse ist da-
her von Bk 3,2 auf Bk 10 abzuändern. 

1.3 BW-Verz. Nr. 136 und Nr. 140 

Die Wirtschaftswegeeinmündungen in die St 2260neu sind ab dem Fahrbahnrand der 
Staatsstraße auf einer Länge von 20 m zu asphaltieren, um Verschmutzungen auf 
der St 2260 zu vermeiden. Außerdem ist in Folge des engen Radius im Einmün-
dungsbereich des Feldweges zu erwarten, dass durch die hohen Achsbelastungen 
und Scherkräfte in der Kurvenfahrt eine wassergebundene Oberfläche nicht dauerhaft 
erhalten bleibt. 

1.4 Erl. Bericht Nr. 6.1.4, Anlagen für den Schulverkehr 

Die Bushaltestellen sind in Abstimmung mit dem Landratsamt Bamberg (Verkehrsbe-
hörde, Behindertenbeauftragter) und der Gemeinde Altendorf mit den entsprechen-
den Leitelementen barrierefrei auszubilden. Die Anlage der Bushaltestellen ist ins 
Bauwerksverzeichnis mit Nr. 139.2 neu aufzunehmen 

1.5 BW-Verz. Nr. 139.1 

Die Fußgängerfurt ist mit den entsprechenden Leitelementen barrierefrei und gem. 
der RASt 06 in einer Breite von 4,00 auszubilden. Das Bauwerksverzeichnis ist dem-
entsprechend zu ändern. 

Damit die Querungsstelle rechtzeitig erkennbar und die Verkehrssicherheit insbeson-
dere für querende Schulkinder gewährleistet wird, ist an der Fußgängerbedarfsampel 
zusätzlich eine ausreichende Beleuchtung und ein Peitschenmast mit beidseitigen 
Signalgebern vorzusehen. Das Bauwerksverzeichnis ist daher um die Beleuchtung 
und um den Peitschenmast mit beidseitigen Signalgebern zu ergänzen. 

1.6 Anlage 6.1 Bl. 6Aa 

Zwischen Bau-km 0+619,829 und Bau-km 0+644,828 ist ein Querneigungswechsel 
mit einer Anrampungsneigung von ∆s = 0,75% vorgesehen. 
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Die Gradiente weist hier lediglich eine Steigung von 0,4% auf. Die Bedingung s - ∆s ≥ 
0,2 % ist damit nicht erfüllt, so dass eine ordnungsgemäße Entwässerung in diesem 
Bereich nicht gewährleistet ist. Es ist zu erwarten, dass in diesem Bereich das Was-
ser nicht abfließt und insbesondere eine Gefahr von Aquaplanung entsteht. Die Pla-
nung ist daher entsprechend anzupassen. 

1.7 Erl. Bericht Nr. 6.1.8, Temporäre SÜ Deichselbach, BW-Verz. Nr. 197 

Im Bereich des Deichselbaches wird für die Aufnahme des Staatsstraßenverkehrs 
nicht die vorhandene Brücke verbreitert, sondern östlich der bestehenden Deichsel-
bachbrücke eine temporäre Behelfsbrücke errichtet. Da es sich hier lediglich um ei-
nen Baubehelf handelt, der nach der Durchbindung der St 2260neu zur A 73 wieder 
vom Vorhabenträger (DB AG) zurückgebaut wird, ist die bauliche Erhaltung dieses 
Baubehelfs für die notwendige Liegedauer von der DB AG zu durchzuführen. Dabei 
sind insbesondere die Standsicherheit der Behelfsbrücke und die Verkehrssicherheit 
der Behelfsumfahrung während des Betriebs zu gewährleisten. Vom Freistaat Bayern 
kann nur die betriebliche Erhaltung (Straßenreinigung, Winterdienst, Pflege der Grün-
flächen und Wartung der Straßenausstattung) erbracht werden. Das Bauwerksver-
zeichnis Nr. 197 ist daher entsprechend zu ergänzen und die DB Netz AG als künfti-
ger Eigentümer und Unterhaltungspflichtiger einzutragen. 

Eine Querneigung der Behelfsbrücke ist gem. Anlage 8.20 Bl. 1a nicht vorgesehen. 
Die Entwässerung soll nur über das Längsgefälle erfolgen. Das Längsgefälle ent-
spricht gem. Erläuterungsbericht dem der Straßengradiente und beträgt damit gem. 
Anlage 6.1 Bl. 6Aa nur 0,105%. Damit ist eine ordnungsgemäße Entwässerung nicht 
gewährleistet. Die Behelfsbrücke ist daher mit einer ausreichenden Querneigung 
auszubilden. 

2. Verkehrsregelung während der Bauzeit Erl. Bericht Nr. 18.4 

Die Sperrungen der Staatsstraßen 2244 und 2260 ist mit den Verkehrsbehörden ab-
zustimmen. Aufgrund der Verkehrsbedeutung der St 2260 darf die Vollsperrung für 
die Herstellung der EÜ Jurastraße in Altendorf erst nach Inbetriebnahme der St 
2260neu und des Straßenzuges Bamberger Weges/Brücknerstraße erfolgen. 

3. SÜ St2260neu, SÜ St2244, SÜ B505 

Bei allen Bauwerken sind gemäß den ministeriellen Vorgaben des Bayer. Bauministe-
riums jeweils 4 Böschungstreppen vorzusehen, die Kappen mit Granitborden auszu-
führen und das Geländer i. d. R. höher als die danebenliegende Schutzeinrichtung 
einzuplanen. Bei der SÜ St 2244 ist anstelle des Holmgeländers ein Füllstabgeländer 
vorzusehen. 

4. Wartungszufahrten zur St 2244, BW-Verz. Nr. 33.22, 33.23 

Die Wartungszufahrten zur St 2244 sind im Rahmen der Ausführungsplanung mit uns 
abzustimmen. Insbesondere sind dabei die Sicherheitsabstände und die Sichtbezie-
hungen im Verlauf unserer Straßen zu beachten. 

Baulastträger dieser Zufahrten ist die DB AG. Die Zufahrten sind daher vermessungs-
technisch abzumarken. 

Des Weiteren sollen die Zufahrten, gemessen ab befestigtem Rand der Fahrbahn, 
auf einer Länge von mindestens 10,00 m straßenmäßig befestigt/asphaltiert werden 
und ein von der Straße weg geneigtes Gefälle aufweisen, damit der Fahrbahn kein 
Oberflächenwasser zugeführt wird. 
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Für den Neubau der Zufahrten sind dem Staatlichen Bauamt Bamberg Lagepläne 
über den genauen Standort sowie die fahrgeometrische und bauliche Ausbildung des 
Einmündungsbereiches vorzulegen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass 
bei Ein- und Abbiegevorgängen eine Mitbenutzung der gegenüberliegenden Fahr-
streifen der St 2244 nicht erfolgt bzw. ausgeschlossen ist. 

Auf Grundlage dieser Unterlagen kann die erforderliche Sondernutzungserlaubnis 
gem. § 8a i. V. mit § 8 FStrG bzw. Art. 19 i. V. Art. 18 BayStrWG ausgestellt werden. 

5. Rettungszugänge zur St 2244, BW-Verz. Nr. 88.5, 88.10 

Die Rettungszugänge zur St 2244 sind im Rahmen der Ausführungsplanung mit uns 
abzustimmen. Evtl. Einbauten unterliegen den Sicherheitsabständen gem. der RPS 
und sind daher dementsprechend anzulegen. 

Baulastträger der Rettungszugänge ist die DB AG. Die Rettungszugänge sind daher 
vermessungstechnisch abzumarken. 

Die Zugänge sollen, gemessen ab befestigtem Rand der Fahrbahn, auf einer Länge 
von mindestens 5,00 m straßenmäßig befestigt/asphaltiert werden und ein von der 
Straße weg geneigtes Gefälle aufweisen, damit der Fahrbahn kein Oberflächenwas-
ser zugeführt wird. 

6.1 Transportwege, BW-Verz. Nr. 400 bis 419, Anl. 16 Bl. 1b bis Bl. 4b (insb. Nr. 
402.2, 402.3, 405, 405.1, 410.1, 411, 412, 413) 

Flächen für Baustelleneinrichtung, BW-Verz. Nr. 420 bis 439, Bl. 1b bis Bl. 4b 
(insb. Nr. 420, 421, 430, 431, 438, 439) 

Die Transportwege und die Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich der Bundes- 
und Staatsstraßen sind in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt anzulegen. Ins-
besondere sind dabei die Sicherheitsabstände und die Sichtbeziehungen im Verlauf 
unserer Straßen zu beachten. 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind Staubentwicklungen durch Baustellenfahr-
zeuge und Verunreinigungen auf dem nachfolgenden Straßennetz durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. bitum. Befestigung der Transportwege) zu unterbinden. Des Wei-
teren ist bei parallel angelegten Transportwegen durch geeignete Maßnahmen eine 
Blendung der Verkehrsteilnehmer im Zuge unserer Bundes- und Staatsstraßen zu 
vermeiden. 

Für den Neubau von Zufahrten sind dem Staatlichen Bauamt Bamberg Lagepläne 
über den genauen Standort sowie die fahrgeometrische und bauliche Ausbildung des 
Einmündungsbereiches vorzulegen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass 
bei Ein- und Abbiegevorgängen eine Mitbenutzung der gegenüberliegenden Fahr-
streifen der St 2244 nicht erfolgt bzw. ausgeschlossen ist. Auf Grundlage dieser Un-
terlagen kann die erforderliche Sondernutzungserlaubnis gem. § 8a i. V. mit § 8 
FStrG bzw. Art. 19 i. V. Art. 18 BayStrWG ausgestellt werden. 

Zur Absicherung der Zufahrten sind Beschilderungspläne zu erstellen, mit denen die 
entsprechenden Verkehrsrechtlichen Anordnungen bei der Unteren Verkehrsbehörde 
am Landratsamt Bamberg bzw. Landratsamt Forchheim zu beantragen sind. 

Im Zuge der Erschließung und Einrichtung der Baustelleinrichtungs- und Lagerfläche 
Bauwerksnummer 430 und 410.1 ist darauf zu achten, dass die Lindenreihe entlang 
der St2244 nicht geschädigt wird. 

6.2 Die Zuwegung sollte entlang der nordwestlichen Flurstückgrenze des Flurstücks 
Nr. 1721 Gemarkung Hirschaid gelegt werden. Des Weiteren muss ein Schutzzaun 
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zu den Gehölzen an der Straße entlang der Fl. Nr. 1724, 1725, 1726 und 1727 ange-
bracht werden. 

7. Grunderwerbsverzeichnis Nr. 90 und 94 

Eine dingliche Sicherung der Leitungen im Straßendamm der B 505 ist nicht möglich. 
Für Leitungen in Straßengrund ist ein Nutzungsvertrag abzuschließen. 

8. Landschaftspflegerische Maßnahmen Nr. M(0.2) u. M7.4 

Die Eingrünung bzw. die Bepflanzung der neuen/geänderten Straßenböschungen ist 
in enger Abstimmung mit uns durchzuführen. 

 

Entscheidung 

Zu 1.1 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Verkehrszeichen (Lichtzeichenanla-

gen) sind nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens. 

 

Zu 1.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Belastungsklasse 

auf BK 10 erhöht wird. Die Änderung wurde in die Tekturunterlagen übernommen.  

 

Zu 1.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Einmündungen 

der Wirtschaftswege in die St 2260neu in den ersten 20 m asphaltiert werden. Die 

Änderung wurde in die Tekturunterlagen übernommen. 

 

Zu 1.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Bushaltestelle 

entsprechend den Forderungen ausgestattet wird. Die Änderung wurde mit Tektur 

vom 19.04.2021 in die Unterlagen übernommen. 
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Zu 1.5 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Fußgängerfurt 

entsprechend den Forderungen ausgebildet wird. Die Änderung wurde in die Tektu-

runterlagen übernommen. 

 

Zu 1.6 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass der Querneigungs-

wechsel angepasst wird. Die Ausführungsplanung ist dahingehend mit dem Straßen-

baulastträger abzustimmen. 

 

Zu 1.7 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Widmung und Umstufung erfolgt 

(gem. Art. 6 Abs.1 BayStrWG Widmung und Art. 7 Abs. 5 i.V. mit Art. 6 Abs. 6 Ba-

yStrWG Umstufung) mit dem Planfeststellungsbeschluss. Ebenso der Eigentums-

übergang, so dass der Träger der Straßenbaulast nun der Freistaat Bayern ist. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die 

Querneigung der Behelfsbrücke je nach Herstellerangaben angepasst wird. 

 

Zu 2. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Vollsperrung der 

Jurastraße erst nach der Verkehrsfreigabe der Straßenüberführung St 2260 und des 

Straßenzugs Bamberger Wegs/Brückenstraße erfolgt und dass die Sperrung der 

Staatsstraße 2244 und 2260 mit den Verkehrsbehörden abgestimmt wird. 
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Zu 3. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass den Forderungen ent-

sprochen wird. Die Änderungen wurden in die Tekturunterlagen übernommen. 

 

Zu 4. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichert in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Wartungszufahrten 

im Rahmen der Ausführungsplanung mit dem Staatlichen Bauamt Bamberg abge-

stimmt und vermessungstechnisch abgemarkt werden. Ferner bestätigen die Vorha-

benträger, dass die letzten 10 m der Wartungszufahrt befestigt und mit entsprechen-

dem Gefälle versehen werden und die geforderten Nachweise vorgelegt werden. Im 

Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 5. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Rettungszugänge 

zur St 2244 im Rahmen der Ausführungsplanung abgestimmt, sowie die weiteren 

Forderungen umgesetzt werden. 

 

Zu 6.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Vorgaben umge-

setzt werden.  

 

Zu 6.2 

Der Forderung, die Zuwegung zu verlegen kann nicht entsprochen werden. Die Vor-

habenträger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass 

die aktuelle Planung die Eingriffsminimierende ist. Bei der geplanten Zuwegung wird 

der bestehende öffentliche Erschließungsweg der Marktgemeinde Hirschaid zu den 

Flurstücken 1722, 1723, 1724,1725, 1726 und 1727 (alle Gemarkung Hirschaid) mit 
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genutzt. Bei der durch das Staatliche Bauamt Bamberg vorgeschlagenen Erschlie-

ßung wären zusätzliche und vermeidbare Eingriffe in das Eigentum Privater notwen-

dig. Die geforderten Schutzmaßnahmen sind Bestandteil der 2. Planänderung. 

 

Zu 7. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Berichtigung in der 

2. Planänderung erfolgt ist. 

 

Zu 8. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 zu, dass die Ausführungspla-

nung auf Grundlage der genehmigten Planung und der Kreuzungsvereinbarung mit 

dem Staatlichen Bauamt Bamberg abgestimmt wird. 

4. Stellungnahme vom 18.12.2020, Az. S3--35 
Zur vorgelegten 2. Planänderung zur Planfeststellung für das VDE 8.1.1, PFA 21 
Altendorf - Hirschaid - Strullendorf nehmen wir ergänzend wie folgt Stellung: 

St 2260neu 

BW-Verz. Nr. 136 

Der Neubau des Wirtschaftsweges an der Südseite zur Rampe der Staats-straße St 
2260 neu westlich der Bahn endet auf FI.-Nr. 981 (Gemeinde Altendorf, Gemarkung 
Altendorf). Der Wirtschaftsweg ist, über die FI.-Nr. 980 und 971, bis zum Brückenwi-
derlager (Neubau SÜ St 2260 neu, km 47,589; Böschungstreppe) zu führen und ent-
sprechend dauerhaft bzw. standsicher herzustellen (Befahrbarkeit nach den allg. an-
erkannten Regeln der Technik mit 13rückenprüfgerät etc.), um eine ständige Erreich-
barkeit der Brückenwiderlager sicherzustellen. Anderweitig kann einer Kreuzungs-
ver-einbarung nicht zugestimmt werden.  

Die Brückenwiderlager müssen in turnusmäßigen Abständen einer Bauwerksprüfung 
gern. DIN 1076 unterzogen werden bzw. künftig baulich instandgehalten werden. Da-
zu ist eine direkte und dauerhafte Erreichbar-keit/Wegeverbindung zwingend erfor-
derlich. 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 28.01.2021 nachvollziehbar, dass der 
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hier angesprochene Zugang zum Brückenwiderlager auf der Bahn linken Seite (Wi-

derlager west) auch in der 2.Planänderung durch den Feldweg parallel auf der Nord-

seite zur westlichen Straßenrampe St2260 neu, Flur Nr. 984, sichergestellt ist. 

Weiterhin hat das staatliche Bauamt der Kreuzungsvereinbarung „Bahnübergang Er-

satzmaßnahme Jurastraße“ in Altendorf grundsätzlich zugestimmt.  

B.4.6.33 Stadtwerke Bamberg 

1. Stellungnahme vom 19.02.1997, Az. 5-HU/sp 
Die geplante Ausbaustrecke im Abschnitt Hirschaid" führt ca. 1200 m durch die enge-
re Schutzzone der Trinkwassergewinnungsanlage (TGA) „Stadtwald“ und ca. 3000 m 
unmittelbar entlang der Grenze zur engeren Schutzzone der TGA „Hirschaider Bü-
sche". Außerdem durchquert die Bahntrasse auf einer Länge von ca. 800 m die wei-
teren Schutzzonen der zwei o.g. TGA. 

Um zuverlässig sicherzustellen, dass die Trinkwasserversorgung der Stadt Bamberg 
weder durch den Bau noch durch den Betrieb der Ausbaustrecke auch im Abschnitt 
"Hirschaid" gefährdet wird, sind folgende Bedingungen im Bereich der Wassergewin-
nungsgebiete "Stadtwald" und „Hirschaider Büsche" uneingeschränkt zu erfüllen: 

1. Die Auflagen und Einwände der Behörden um Ämter zu o.g. Planfeststellung 
zum Schutz des Grundwassers sind ohne Einschränkungen zu akzeptieren. 

2. Da grundsätzlich die Errichtung oder die Erweiterung von Eisenbahnanlagen bis 
in die weitere Schutzzone (Zone III A) verboten ist, müssen vor Baubeginn die erfor-
derlichen Ausnahmegenehmigungen aller einschlägigen Fachbehörden vorliegen und 
die geforderten Bedingungen der Wasserwirtschaft uneingeschränkt berücksichtigt 
werden. 

3. Der geplanten „Südanbindung Strullendorf" (mit den Einzelbauwerken Nr. 
142,143, 145, 146, 147,178 und 180) kann aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht zu-
gestimmt werden. Die vorgesehene Baumaßnahme stellt einen nicht mehr vertretba-
ren Eingriff in die belebte Bodenzone der engeren Schutzzone dar. Außerdem ist bei 
der vorgesehenen großflächigen Freilegung von Grundwasser im Bereich des ge-
planten Straßentunnels ein sicherer Schutz gegen Verunreinigungen durch pathoge-
ne Mikroorganismen sowie durch sonstige Beeinträchtigungen, die bei der noch ver-
bleibenden geringen Fließdauer und -strecke zu TGA „Hirschaider Büsche" zu be-
fürchten sind, nicht gewährleistet. Unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit der 
vorhandenen quartären Brunnengalerie kann auch eine ersatzweise Straßenüberfüh-
rung (anstelle des Tunnels) wegen des ebenfalls umfangreichen Flächenbedarfes in 
der engeren Schutzzone nicht befürwortet werden. 

4. Grundwassergefährdungen aus dem Baustellenbetrieb müssen sicher verhin-
dert werden. Deshalb sind bei den Baumaßnahmen insbesonders folgende Vorschrif-
ten und Bedingungen zu beachten. 

- Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebie-
ten vom August 1982 (RiSTWaG) 
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- für Dammschüttungen darf kein kontaminiertes Material verwendet werden (dies ist 
durch Proben zu belegen). Eine Liste der verwendeten Baustoffe ist einvernehmlich 
mit dem Wasserwirtschaftsamt und den Stadtwerken festzulegen. 

- Unterkünfte, Baustellentoiletten, Wartungs-, Betankungs- und Abstellflächen sind 
außerhalb des Schutzgebietes (WSG) einzurichten. 

- Alle Baustraßen innerhalb des WSG sind in Anlehnung an die RiSTWaG abzudich-
ten, das anfallende Oberflächenwasser ist in dichten Leitungen aus dem WSG abzu-
leiten. 

5. O.g. Planfeststellungsabschnitt sieht eine Erweiterung der Bahntrasse durch 2 
zusätzliche Gleise vornehmlich auf der Westseite vor. Dieser Eingriff kann in den en-
geren Schutzzonen der WGA Stadtwald und Hirschaider Büsche nicht akzeptiert 
werden. Die neuen Gleise sind östlich der bestehenden Trasse zu verlegen. 

6. Um einen ausreichenden Schutz zu erreichen, ist auch im gesamten WSG die 
bestehende Gleisanlage nach unten abzudichten und das Oberflächenwasser wie bei 
der neuen Bahntrasse abzuleiten, wobei die Abdichtungs- und Entwässerungsmaß-
nahmen nach der RiSTWaG sowie entsprechend ATV - Merkblatt, Arbeitsblatt A 142 
"Abwasserkanäle und Leitungen in WSG" durchzuführen sind. 

7. Für alle Einzelbaumaßnahmen dürfen im WSG ebenfalls nur Baustoffe und 
Dichtungsmaterialien verwendet werden, die nachweislich nicht wassergefährdet 
sind. Die im Grundwasser einzubringenden Betone der Bauwerke dürfen keine 
schädlichen chemischen Zusatzstoffe enthalten. Bei Wasserhaltungen ist das abzu-
pumpende Wasser in einen Vorfluter einzuleiten. Im WSG dürfen nur elektrisch be-
triebene Pumpen eingesetzt werden. 

8. Vor, während und nach der Bauzeit sind ausreichend Beweissicherungsmaß-
nahmen durchzuführen, die den Zustand der vorhandenen Brunnengalerie nach Leis-
tungsfähigkeit und Qualität des geförderten Grundwassers einwandfrei darstellen. 

Mit dem Bau des jeweils nachfolgenden Trassenbauabschnittes kann erst begonnen 
werden, wenn die Ergebnisse der Beprobung des vorübergehend abgeschalteten 
Brunnenfeldes die Förderung von einwandfreiem Rohwasser bestätigen und auch die 
umliegenden Beweissicherungsmessstellen keine Analysenwerte zeigen, die eine 
Beeinträchtigung der Qualität besorgen lassen. Die Beweissicherung muss auch auf-
zeigen, inwieweit Auswirkungen auf Dritte eintreten können. 

Da die Ergebnisse der Beweissicherung maßgeblich bei der späteren Bewertung der 
Auswirkungen der Baumaßnahme sind und andererseits Bau- und Betrieb von Be-
weissicherungsmaßnahmen auch finanziell durchaus bedeutend sind, halten wir eine 
konkrete Festschreibung vor der Planfeststellung für unbedingt notwendig. 

 

Entscheidung 

Soweit sich die Einwände nicht durch die fortschreitende Planung und die Änderung 

der Wasserschutzgebietsverordnung erledigt haben, wird auf die Entscheidung zu 

den Stellungnahmen der Stadtwerke Bamberg in den Planänderungsverfahren ver-

wiesen. Alle gesetzlichen Regelungen in Bezug auf den Grundwasserschutz sind 

grundsätzlich zu beachten. 
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2. Stellungnahme vom 26.09.2017, Az. 15-14-505, 15-14-502 und 15-07-178 
1. Für die von uns vertretene Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversor-
gungs GmbH geben wir unter Vorlage einer beglaubigten Vollmachtskopie zum Vor-
haben der Deutschen Bahn gemäß Schreiben vom 07.07.2017 übermittelten Unterla-
gen folgende Stellungnahme ab. 

Die Stellungnahme ist bezogen allein auf die Thematik Wasserrecht und die Bezie-
hung des Vorhabens zu den Wasserschutzgebieten, welche in den Antragsunterla-
gen behandelt sind in Band 6 Anlage 14. 

Soweit die Stadtwerke Bamberg ansonsten vom Vorhaben betroffen sind, erfolgt von 
diesen direkt eine weitere Stellungnahme. 

Für die Stadtwerke ist zu rügen, dass die Planunterlagen unvollständig bzw. unrichtig 
sind, vgl. dazu nachstehend 1. bzw. unberechtigte und unrichtige Annahmen enthal-
ten. 

2. Die Ausbaustrecke quert das Wasserschutzgebiet gemäß Wasserschutzge-
bietsverordnung des Landratsamts Bamberg vom 31. Oktober 2011 mit Änderungs-
verordnung vom 20. April 2012. 

In den Plananlagen 14.3.3 und 14.3.4 sind die Schutzzonen und deren Umgriff nicht 
wie mit vorgenannter Verordnung festgesetzt dargestellt. 

Die Schutzzonen sind vielmehr dargestellt, so wie sie festgesetzt werden könnten, 
falls die Stadtwerke die fünf nördlichen Brunnen der TGA Hirschaider Büsche im 
Rahmen eines im Raum stehenden Vergleichs zur Erledigung der Normenkontrollkla-
gen - u.a. der Deutschen Bahn - gegen die aktuelle Wasserschutzgebietsverordnung 
aufgeben. 

Die Deutsche Bahn hat sich bisher nicht dazu erklärt, ob sie zum Vergleichsab-
schluss bereit ist. 

Solange und soweit die aktuelle Wasserschutzgebietsverordnung in Kraft ist und die 
Brunnen der TGA Hirschaider Büsche sämtlich in Betrieb sind, ist dies zwingend so in 
den Planungsunterlagen darzustellen. Gegenstand der Planunterlagen, der Ausle-
gung, der Anhörung sowie der Beschlussfassung kann nur die bestehende Wasser-
schutzgebietsverordnung sein, nicht eine von der Antragstellerin gewünschte. 

3. Die Annahme unter Ziffer 6.1.5 der Anlage 14.1, im Bereich zwischen Kilometer 
52,219 und Kilometer 53,795 werde fachtechnisch lediglich in Zone III a und nicht in 
Zone II eingegriffen, ist unzutreffend. Das Wasserwirtschaftsamt Kronach wird dies in 
seiner Stellungnahme nicht bestätigen. 

Zum anderen ist festzustellen, dass die Antragstellerin das festgesetzte Wasser-
schutzgebiet zu respektieren hat. 

Ebenso unzutreffend sind die Aussagen a.a.O. Seite 38, der Bahnseitengraben sowie 
der Bahnseitenweg komme zwischen Kilometer 55,525 und Kilometer 56,165 fach-
technisch nicht in die Schutzzone II sondern in die Schutzzone III a zu liegen. 

Solange und soweit vorstehend aufgezeigte Unrichtigkeiten bzw. Unvollständigkeiten 
bestehen, kann weder ein ordnungsgemäßes Auslegungsverfahren, noch ein Anhö-
rungs- bzw. Erörterungsverfahren nach §§ 73 Abs. 3 - 6 VwVfG durchgeführt werden, 
vgl. Kopp/Ramsauer VwVfG § 73 Rnr. 24. 
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Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2.  

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Wasser-

schutzgebietsverordnung wurde am 15.05.2019 geändert. Im Verfahren zur 2. 

Planänderung wurde die neue Ausgangslage bereits berücksichtigt, so dass sich die 

Einwendung erledigt hat. Im Übrigen wird auf die Entscheidungen zur Stellungnahme 

der 2. Planänderung verwiesen. 

 

Zu 3. 

Mit Schreiben vom 04.10.2017 (Kanzlei Gritschneder) wurden die Aussagen korri-

giert. Die als unzutreffend kritisierten Annahmen sind jeweils zutreffend.  

3. Stellungnahme vom 02.10.2017, Az. NPL - rov 
Wir danken Ihnen für Ihre Benachrichtigung und Information vom 07.07.2017 zur 

Planfeststellung des Planfeststellungsabschnitts 21. 

Die Stadtwerke Bamberg nehmen wie folgt Stellung zum o.g. Verfahren. 

1. Stellungnahme Wasserversorgung: 

Hier verweisen wir auf die Stellungnahme unseres RA Widl, Gritschneder Rechtsan-
wälte, vom 26.09.2017. 

2. Stellungnahme Glasfaseranbindung FTTx: 

Wie im Plan-Nr. 8, Anlagen-Nr. 4, Lageplan km 50,831 - 51,544 festgehalten, muss 

der bestehende LWL-Übergang der Stadtnetz Bamberg GmbH im Rahmen der Bau-

maßnahmen gesichert werden. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf die Entscheidungen zur Stellung-

nahme vom 26.09.2017 verwiesen. 
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Zu 2. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 08.01.2018 zu, dass der bestehende LWL 

Übergang der Stadtnetz BA GmbH im Rahmen der Baumaßnahmen gesichert wird. 

Die LWL-Querung wurde im Bauwerksverzeichnis zur 2. Planänderung ergänzt. 

 

4. Stellungnahme vom 04.10.2017, Az. 15-14-505, 15-14-502 und 15-07-178 
In bezeichneter Sache ist unsere für die Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasser-
versorgungs GmbH vorgelegte Stellungnahme vom 26. September 2017 zu korrigie-
ren. Die dort unter Ziffer 2. als unzutreffend kritisierten Annahmen sind jeweils zutref-
fend. 
 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Korrektur 

wurde unter 3. Stellungnahme vom 26.09.2017, Az. 15-14-505, 15-14-502 und 15-07-

178 berücksichtigt. 

5. Stellungnahme vom 23.01.2019, Az., 15-07-178 und 15-14-505 
1. Als anwaltliche Vertreter der Stadtwerke Bamberg haben wir im oben genann-
ten Planfeststellungsverfahren der Regierung von Oberfranken mit Schriftsatz vom 
26.09.2017 Einwendungen gegen die ausgelegte Planung vorgebracht; dies wurde 
mit Schriftsatz vom 04.10.2017 teilweise korrigiert. 

Die Stadtwerke Bamberg schließen sich nunmehr hinsichtlich der Vereinbarkeit der 
ausgelegten Planung mit den Belangen der Trinkwassergewinnung der Auffassung 
des Landratsamts Bamberg an, wie diese im hier bekannten Schreiben des Landrat-
samts Bamberg an das Eisenbahnbundesamt vom 17.01.2019 niedergelegt ist. 

Dies gilt ausdrücklich auch für die dort unter a) bis j) formulierten Ausführungsvorga-
ben. 

2. Bei deren Beachtung und Befolgung bestehen keine Einwendungen mehr ge-
gen die ausgelegte Planung. 

3. Allerdings ist zu Buchstabe h) noch folgender Handlungsvorbehalt zu erklären: 

Sollten während der Beprobung des geschützten Grundwassers im Bereich von 
Kunstbauwerken bzw. vorab getätigten Rohverlegungen Auffälligkeiten (z.B. Trübun-
gen, mikrobiologische Belastungen etc.) auftreten, behalten sich die Stadtwerke vor, 
einen Baustopp zu fordern und eventuell entsprechende Ersatzmaßnahmen (z.B. 
weiterer Zukauf von Fernwasser) zur Sicherstellung der Wasserversorgung der Stadt 
eigenhändig und kurzfristig in die Wege zu leiten und anschließend dem Verursacher 
in Rechnung zu stellen. 
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Entscheidung 

Zu 1. und 2. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Auf den allgemeinen Auflagenvorbehalt 

und die Zuständigkeit der Bauaufsicht im Eisenbahnbundesamt wird aufmerksam 

gemacht. 

6. Stellungnahme vom 15.05.2020, Az. N-GP -rvo 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie zum o.g. Anhörungsverfahren die Stellungnahme 
der Stadtwerke Bamberg zu den Punkten Lichtwellenleiterkabel und Wassergewin-
nung. 

1. Stellungnahme Lichtwellenleiterkabel: 

1.1 Bei km 48,529 befindet sich in Altendorf ein Lichtwellenleiterkabel der Gemein-
de Altendorf, welches nicht in Ihrem Lageplan Kabel und Leitungen, Anlage 18, Plan 
Nr. 4 eingezeichnet ist. Diese Glasfaserverbindung befindet sich im Eigentum der 
Gemeinde Altendorf und wird von den Stadtwerken Bamberg betrieben. Dieses ist 
während der Baumaßnahmen zu sichern und vor Beschädigungen zu schützen. 

1.2 Wie in Ihrem Lageplan Kabel und Leitungen, Anlage 18, Plan Nr. 8a einge-
zeichnet befindet sich bei km 51,254 ein Lichtwellenleiterkabel der Stadtnetz Bam-
berg. Diese Glasfaserverbindung ist, entsprechend Bauwerksverzeichnis Nr. 325.2, 
während der Baumaßnahmen zu sichern und vor Beschädigungen zu schützen. 

1.3 Bei km 55,0 befindet sich in Strullendorf ein Lichtwellenleiterkabel der Gemein-
de Strullendorf, welches nicht in Ihrem Lageplan Kabel und Leitungen, Anlage 18, 
Plan Nr. 13 eingezeichnet ist. Diese Glasfaserverbindung befindet sich im Eigentum 
der Gemeinde Strullendorf und wird von den Stadtwerken Bamberg betrieben. Dieses 
ist während der Baumaßnahmen zu sichern und vor Beschädigungen zu schützen. 

2. Stellungnahme Wassergewinnung: 

Die Stadtwerke Bamberg verweisen in Ihrer Stellungnahme auf das Schreiben des 
Landratsamts Bamberg, Aktenzeichen 42.2-6400.1-642/3-Nr. 75/889 an das Eisen-
bahnbundesamt vom 17.01.2019 und den darin festgelegten Ausführungsvorschriften 
die dort unter den Punkten a) bis j) formuliert sind. 

2.1 Für den Punkt h) wurde im Schreiben „15-07-178 und 15-14-505" von unserem 
RA Widl, Gritschneder Rechtsanwälte mbB, vom 23.01.2019 noch folgender Hand-
lungsvorbehalt erklärt: 

„Sollten während der Beprobung des geschützten Grundwassers im Bereich von 
Kunstbauwerken bzw. vorab getätigten Rohrverlegungen Auffälligkeiten (z.B. Trü-
bungen, mikrobiologische Belastungen etc.) auftreten, behalten sich die Stadtwerke 
vor, einen Baustopp zu fordern und eventuell entsprechende Ersatzmaßnahmen (z.B. 
weiterer Zukauf von Fernwasser) zur Sicherstellung der Wasserversorgung der Stadt 
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eigenhändig und kurzfristig in die Wege zu leiten und anschließend dem Verursacher 
- aktuelle Änderung: dem Bauherren, der DB Netz AG – in Rechnung zu stellen." 

2.2 Über diese Punkte der Vereinbarung hinaus haben die Stadtwerke Bamberg 
noch folgende weitere Anmerkungen zur Vertiefung der bisherigen Festlegungen: 

Die Anforderungen der Verordnung des Landratsamtes Bamberg über das Wasser-
schutzgebiet zum Schutz der öffentlichen Wasserversorgung der Stadt Bamberg (Ak-
tenzeichen 42.2-642/3-Nr. 75/89) ist in seiner Gesamtausgabe vom 31. Oktober 
2011, unter Berücksichtigung der Änderungsverordnungen vom 20. April 2012 und 
vom 15. Mai 2019, sind unter Beachtung der bisherigen, vereinbarten Festlegungen 
während der Baumaßnahme zu beachten und einzuhalten. 

2.3 Weitere Abweichungen vom dazugehörigen Schutzgebietskatalog sind nur als 
Ausnahmegenehmigung darstellbar und gesondert zu beantragen. 

2.4 Weiterhin sind gemäß der Vereinbarung von 1996 zwischen der DB und der 
Stadt Bamberg die Punkte zu „5.6 Wasserwirtschaft" der Anlage 3: „Aktenvermerk Nr. 
334 der igi Niedermeyer Institute vom 06.10.1995", während der Baumaßnahme ein-
zuhalten, sofern diese nicht durch neuere Festlegungen, Normen oder gesetzliche 
Vorgaben und Verordnungen (z.B. TrinkWV, DVGWRegelwerk, etc.) überholt sind. 
Dieser Aktenvermerk liegt dem Schreiben als Anlage bei. 

3. Entwässerung: 

3.1 Im Systemplan Entwässerung, Anlagen-Nr. 15.6, Plan 1a, ist in der Zone II des 
Wasserschutzgebietes der TGA „Hirschaider Büsche" ein Versickergraben gezeich-
net. Wir bitten um Prüfung und fachliche Klärung, bzw. Entfernung, da ein Versickern 
von Abwasser in der Zone II nach den Anforderungen des Schutzgebietskataloges 
weitestgehend verboten ist. 

3.2 In der Anlage 14.1 a Erläuterungsbericht zu Baugrund, Geologie, Hydrogeolo-
gie und Wasserwirtschaft wird im Kapitel 6.1.5 im Absatz 8 auf Seite 41 beschrieben, 
dass das anfallende Niederschlagswasser nach Fertigstellung der ABS aus dem 
Wasserschutzgebiet herausgeleitet wird. Die Anforderung der Stadtwerke Bamberg 
als Betreiber der TGA Hirschaider Büsche und Stadtwald ist, dass schon während der 
ABS das anfallende Niederschlagswasser inklusive eventueller Verunreinigungen 
durch die ABS aus dem Wasserschutzgebiet herausgeleitet wird, bzw. die Abwasser-
leitungen und zugehörigen Hebewerke frühzeitig in Betrieb genommen werden. Hier-
zu fehlt ein aktuelles Konzept „Entwässerung aus dem Wasserschutzgebiet während 
der ABS". 

4. Bauablauf im Wasserschutzgebiet: 

4.1 Der Bauablauf im Wasserschutzgebiet und im Zustrombereich der TGA Hirsch-
aider Büsche und Obere Fassung Stadtwald wird weitestgehend in der Anlage 14.1 a 
im Kapitel 7 „Möglichkeiten der Sicherstellung der Wasserversorgung der Stadt Bam-
berg" beschrieben. 

Anlage 14.1 a; Seite 45; 7.1 Derzeitige Situation: 

Der Trinkwasserjahresbedarf der Fassung Hirschaider Büsche I beträgt 400.000 
m3/a, der Bedarf der Fassung Hirschaider Büsche II 300.000 m3/a und der Gesamt-
bedarf der Oberen Fassung 500.000 m3/a. 

Stellungnahme zum o.g. Absatz: 

Die aktuellen Entnahmemengen aus den Fassungen sind den Betriebstagebüchern 
zu entnehmen. 
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Diese betragen aktuell für die Fassung Hirschaider Büsche I gleich 451.000 m3/a, für 
die Fassung Hirschaider Büsche II gleich 457.000 m3/a und für die Obere Fassung 
gleich 970.000 m3/a. 

4.2 Zum Konzept zur Trinkwasserversorgung der Stadt Bamberg (Anlage 14.1 a; 
Punkt 7.2) das im Wesentlichen die dort genannten Punkte umfasst, haben die 
Stadtwerke Bamberg noch folgende Anmerkungen aus der Vereinbarung von 1996 
zwischen der DB und der Stadt Bamberg, Anlage 3 „Aktenvermerk Nr. 334 der igi 
Niedermeyer Institute vom 06.10.1995" (ist ebenso Anlage dieses Schreibens): 

4.2.1 Zur fachkundigen Überwachung des ABS-Baubetriebes im Hinblick auf den 
Schutz der Wasserversorgungsanlage TGA Stadtwald der Stadtwerke Bamberg ist 
von der DB Netz AG schriftlich ein Verantwortlicher und ein Stellvertreter zu beauftra-
gen und zu benennen, welche für die Einhaltung der vorgeschriebenen Bauweisen 
zuständig ist. Dieser ist den Fachbehörden und den Stadtwerken Bamberg anzuzei-
gen und muss täglich auf der Baustelle anwesend sein. 

4.2.2 Das am Bau tätige Personal ist auf die Lage der ABS-Baumaßnahme im Was-
serschutzgebiet und die daraus resultierenden Verbote sowie Vorsorge- und Schutz-
maßnahmen hinzuweisen. Die Unterweisungen sind durch Unterschriften zu bestäti-
gen und auf Verlangen sind die entsprechenden Gefährdungsbeurteilungen dem 
Wasserversorger vorzulegen. 

4.2.3Für den Fall von Unfällen während der Bauzeit ist vor Baubeginn im Wasser-
schutzgebiet ein detaillierter Alarm- und Einsatzplan (24/7) auszuarbeiten. Ziel muss 
es sein, die Betreiber der Wasserversorgung sowie die Fachbehörden schnellstmög-
lich von Unfällen zu informieren und im Fall von Verunreinigungen des Untergrundes 
die rechtzeitige Erkennung und Beseitigung zu ermöglichen. 

4.2.4 Die Durchführung der Erdbauarbeiten und Massentransporte innerhalb des 
Wasserschutzgebietes darf nur in Bauabschnitten erfolgen. Es ist für jeden Bauab-
schnitt eine gesonderte Baustellenzufahrt zu errichten bzw. eine Zuwegung pro Bau-
abschnitt festzulegen und mit den Fachbehörden abzustimmen. 

4.2.5 Auch vorbereitende Maßnahmen welche einen linienhaften Charakter haben, 
wie z.B. Rodungsarbeiten dürfen im Wasserschutzgebiet nur in den einzelnen Bau-
abschnitten durchgeführt werden. 

4.2.6 Anders als im Abschnitt 7.3 genannt dürfen Baumaßnahmen in nächsten Bau-
abschnitt nicht sofort begonnen werden, sondern wie im Schreiben des Landratsamts 
Bamberg, Aktenzeichen 42.2-6400.1-642/3-Nr. 75/889 an das Eisenbahnbundesamt 
vom 17.01.2019 unter Punkt g) festgelegt, können Baumaßnahmen im nächsten 
Bauabschnitt erst nach Freigabe der geprüften Grundwassergüte durch die unteren 
Wasserbehörden erfolgen". 

Dies gilt bei der Erweiterung des Bahnkörpers um zwei Gleise sowie bei der an-
schließenden Erneuerung des Bestandsbahnkörpers. 

4.2.7 Alle Arbeiten im Wasserschutzgebiet sind in enger Abstimmung mit dem Was-
serwirtschaftsamt und den Stadtwerken Bamberg durchzuführen. Die Tätigkeiten in 
den jeweiligen Bauabschnitten und an den einzelnen Kunstbauwerken im WSG müs-
sen jederzeit bekannt sein. Dem Wasserversorger ist jederzeit Zutritt zu den Bauab-
schnitten zu gewähren, auch unangekündigt. 

4.2.8 Die Stadtwerke Bamberg, das Wasserwirtschaftsamt Kronach und das Ge-
sundheitsamt Bamberg sind 1 Monat vor Baubeginn im Wasserschutzgebiet schrift-
lich vom vorgesehenen Ablauf der Baumaßnahme zu informieren. Spätestens zu die-
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sem Zeitpunkt ist der Alarm- und Einsatzplan vorzulegen, sowie der Verantwortliche 
und sein Stellvertreter zu benennen. 

5. Verschwenkungsmaßnahmen in den Bauabschnitten 3 und 4 (Seite 48 im Anhang 
14.1 a): 

Die beschriebenen Maßnahmen (u.a. Massenausbau, Bodenaustausch, Massenein-
bau mit Gleisverlegung und Schienenwechsel) stellen aus Sicht der Stadtwerke 
Bamberg ein sehr hohes Risiko für eine Beeinträchtigung der Trinkwassergewin-
nungsanlagen dar, zumal diese unter einem hohen zeitlichen Ausführungsdruck und 
wahrscheinlich sogar in 24-Stunden-Bauweise (also mit Nachtbetrieb) durchgeführt 
werden. 

Die Kilometrierungsangaben zu den Anschwenkungen Süd und Nord ergeben, dass 
sich diese nicht nur im Wasserschutzgebiet, sondern exakt im zentralen Zustrombe-
reich der Oberen Fassung und der Hirschaider Büsche I befinden und die Arbeiten 
zeitgleich mit hohem Risiko für zwei Fassungsbereiche ausgeführt werden. 

Obwohl dieser zeitgleichen Durchführung von 2 linienhaften Baumaßnahmen im 
Schreiben des Landratsamts Bamberg, Aktenzeichen 42.2-6400.1-642/3-Nr. 75/889 
an das Eisenbahnbundesamt vom 17.01.2019 unter Punkt h) formal zugestimmt wur-
de, bitten die Stadtwerke Bamberg um eine zusätzliche Prüfung ob beide Ver-
schwenkungsmaßnahmen, auf Grund des o.g. hohen Risikos einer Beeinträchtigung, 
exakt vor den Gewinnungsanlagen ausgeführt werden müssen. 

Eine Möglichkeit könnte sein, eine der beiden Verschwenkungen im Bereich zwi-
schen den Fassungen auszuführen oder beide komplett südlich des Wasserschutz-
gebietes. 

6. Beweissicherung: 

In der Anlage 14.1a Erläuterungsbericht zu Baugrund, Geologie, Hydrogeologie und 
Wasserwirtschaft wird im Kapitel 8 „Hydrologische und hydrochemische Beweissiche-
rung" beschrieben, wie das Beweissicherungsprogramm für die Wassergewinnungs-
anlagen der Stadtwerke Bamberg vorgesehen ist. Hier wird auch auf die Vorbereitung 
der Planfeststellung 1996 und deren Abstimmung mit den Fachbehörden und der 
Stadt Bamberg hingewiesen. Diese Abstimmungen finden sich in den Punkten zu „5.6 
Wasserwirtschaft" der Anlage 3: “Aktenvermerk Nr. 334 der igi Niedermeyer Institute 
vom 06.10.1995" der Vereinbarung von 1996 zwischen der DB und der Stadt Bam-
berg. Dieser Aktenvermerk liegt dem Schreiben als Anlage bei. 

6.1 Zu 8.2.1 Phase 1 (Beweissicherung vor der ABS-Baumaßnahme; Ist-Zustand); 

Abschnitt „Quantitative Beweissicherung" folgende Stellungnahme: 

Im Text auf Seite 54 wird von allen Grundwassermessstellen gesprochen, an denen 
kontinuierlich messende und aufzeichnende Datenloggersysteme eingebaut werden. 

Es sollten die Grundwassermessstellen, die mit Datenloggern ausgestattet werden 
aufgeführt werden bzw. gehen wir davon aus, dass alle Messstellen in der Tab. 8.1 
ausgestattet werden. 

Weiterhin sollten die Datenlogger in den Messstellen mit Funkübertragung (2x täglich) 
ausgestattet werden und auf einem Server für den direkten Zugriff der Stadtwerke 
Bamberg und weiterer Beteiligter nach Absprache bereitgestellt werden. 

6.2 Wir fordern zudem, dass diese quantitative Beweissicherung für den kompletten 
Zeitraum der ABS-Baumaßnahme zur Verfügung steht und nicht nur in der Phase 1, 
unter welcher es beschrieben ist. 
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6.3 Abschnitt „Qualitative Beweissicherung": 

Weiterhin werden zu 8.2.1 Phase 1, Abschnitt „Qualitative Beweissicherung" Tabelle 
8.2 (Parameterumfang der „Vollanalyse" auf Seiten 55 und 56) folgende Änderungen 
bzw. Ergänzungen vorgeschlagen: 

 

Parameter Änderung/Ergänzung 

1. Aussehen Aussehen rein organoleptischer Wert 

5. pH-Wert Vor Ort mit Angabe der Messtemperatur 

6. elektrische Leitfähigkeit Bei 25°C 

7. Trübung Quantitativ in FNU 

11. und 12 Rein berechnete Werte, mittlerweile unüblich 

22. Säurekapazität bei pH 4.3 Mit Angabe der Temperatur 

23. Kohlendioxid (CO2) kalklösend Fällt weg - stattdessen neue Nr. 23 

23. Basenkapazität bis pH 8,2 Mit Messtemperatur 

37. Eisen ges. (Fe) Gelöst und gesamt 

28. Mangan (Mn) Gelöst und gesamt 

50. Pflanzenbehandlungsmittel Ergänzung der Liste: Bromacil, Ethidimuron, 
Flazasulfuron, Flumioxazin, Hexazinon, MCPA, 
Mecoprop, Methabenzthiazuron, Monuron, 
Pieloram, Propazin, Sebuthyfazin, Triclopyr 

 
6.4 Seite 57: 

„Zusätzlich werden in den Fassungen Hirschaider Büsche und Obere Fassung die 
mikrobiologischen Parameter Koloniezahl bei 22° und 36°, E-coli, Coliforme Keime, 
Enterokokken und Clostridium perfingens sowie SAK 436 und SAK 254 untersucht. 

Stellungnahme zu diesem o.g. Absatz: 

Wichtig ist es hier zusätzlich die Trübung quantitativ in FNU zu messen. Nicht klar im 
Text dargestellt, aber sinnvoll ist es, den Parameterumfang der hydrochemischen 
„Vollanalyse" ebenso an den Fassungen (Pumpstationen) Hirschaider Büsche und 
Obere Fassung im gleichen Zeittakt wie an den Grundwassermessstellen zu untersu-
chen. 

6.5 Zu 8.2.2 Phase 2 (Beweissicherung während der ABS-Baumaßnahme); 

Tabelle 8.3 Parameterumfang der hydrochemischen Verschmutzungsanalyse: 

Hier sollte der Parameter Trübung in FNU ergänzt werden. 

Die „Verschmutzungsanalyse" an den genannten Grundwassermessstellen muss wö-
chentlich erfolgen und den Stadtwerken Bamberg sowie den beteiligten Fachbehör-
den das Ergebnis dieser Messungen unmittelbar mitgeteilt werden. 

6.6 Weiterhin gehen wir davon aus, dass in den noch nicht aktiven Bauabschnitten 
der ABS-Maßnahme entweder die Messungen nach 8.2.1 fortgeführt werden oder die 
Messungen nach 8.2.2 zur Ausführung kommen. 
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6.7 Seite 58: 

„Zusätzlich werden in den Fassungen Hirschaider Büsche und Obere Fassung die 
mikrobiologischen Parameter Koloniezahl bei 22° und 36°, E-coli, Coliforme Keime, ... 
" Stellungnahme zu diesem o.g. Absatz: 

Wichtig ist es hier zusätzlich die Trübung quantitativ in FNU zu messen. Nicht klar im 
Text dargestellt, aber sinnvoll ist es, den Parameterumfang der hydrochemischen 
„Verschmutzungsanalyse" ebenso an den Fassungen (Pumpstationen) Hirschaider 
Büsche und Obere Fassung wöchentlich zu untersuchen. 

6.8 Zu 8.2.3 Phase 3 (Beweissicherung nach Abschluss der ABS-Baumaßnahme): 

Auf Seite 59 in diesem Abschnitt wird die Tabelle 8.1 (Übersicht Grundwassermess-
stellen) genannt, jedoch müsste es sich um Tabelle 8.2 (Parameterumfang „Vollana-
lyse") handeln. 

6.9 Der in Tabelle 8.2 genannte Untersuchungsumfang und Zeittakt sollte ebenfalls 
die Fassungen Hirschaider Büsche und Obere Fassung (Pumpstationen) umfassen. 

7.1 Weitere vorgeschlagenen Änderungen: 

Durch den sukzessiven Bauablauf mit der Erweiterung des Bahnkörpers um zwei 
Gleise, der anschließenden Erneuerung des Bestandsbahnkörpers im Wasser-
schutzgebiet, bei gleichzeitiger Festlegung der drei Bauabschnitte 3, 4 und 5 im Was-
serschutzgebiet und der drei Phasen der Beweissicherung (vor, während und nach 
der ABS-Baumaßnahme) könnte es zu undefinierten Situationen kommen. 

Deswegen sollte noch folgende Definition im Kapitel 7 des Anhang 14.1 a aufge-
nommen werden: 

Phase 1 wird an allen Messstellen solange fortgeführt, bis je nach Baufortschritt die 
Baumaßnahmen im jeweiligen Bauabschnitt beginnt. Danach befindet sich der jewei-
lige Bauabschnitt in Phase 2. 

Die Phase 2 beginnt im jeweiligen Bauabschnitt mit den linienhaften Maßnahmen zur 
Erweiterung des Bahnkörpers und endet mit dem Abschluss der Erneuerung des Be-
standsbahnkörpers. Danach befindet sich der jeweilige Bauabschnitt in Phase 3. 

7.2 Wichtig ist es zudem, dass alle Untersuchungsergebnisse der Grundwasser-
messstellen, Fassungen und Oberflächengewässer (hier Zeegenbach und Mösten-
bach), die die Gewinnungen Hirschaider Büsche und Obere Fassungen betreffen, 
zeitnah den Fachbehörden und den Stadtwerken Bamberg vorgelegt werden. 

Eine Abstimmung bei Auffälligkeiten und gegebenenfalls Anpassung des Untersu-
chungsumfanges sollte nicht nur mit den Fachbehörden, sondern ebenfalls mit den 
Stadtwerken Bamberg erfolgen. 

 

Entscheidung 

Zu 1.1 und 1.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, dass die Lichtwellenkabel 

der Gemeinden Altendorf und Strullendorf mit der Tektur in den Planunterlagen auf-

genommen wurden.  
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Zu 1.2 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Die Sicherung der Glasfaserverbindung 

ist bereits im Bauwerksverzeichnis dokumentiert. 

 

Zu 2.1 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Auf den allgemeinen Auflagenvorbehalt 

und die Zuständigkeit der Bauaufsicht im Eisenbahnbundesamt wird aufmerksam 

gemacht. Im Übrigen wird auf die Entscheidungen zum Schreiben vom 23.01.2019 

verwiesen. 

 

Zu 2.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, dass die Anforderungen der 

Verordnung über das Wasserschutzgebiet in seiner Gesamtausgabe und der Ände-

rungsverordnungen berücksichtigt werden. 

 

Zu 2.3 

Die Zulassung von Ausnahmen der Wasserschutzgebietsverordnung ist aufgrund der 

Konzentrationswirkung der Planfeststellung gemäß § 75 Abs. 1 VwVfG nicht erforder-

lich und bedarf keiner gesonderten Genehmigung. 

 

Zu 2.4 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Grundsätzlich sind jeweils die 

aktuell gültigen Regelwerke zu beachten. 

 

Zu 3.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger haben in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 nachvollziehbar erläutert, dass 

der dargestellte Versickerungsgraben der Entwässerung des bahnbegleitenden Weg-

es ist und nicht der Bahnentwässerung selbst dient. Die Entwässerung des bahnbe-
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gleitenden Weges erfolgt über die Böschungsschulter. Die flächenhafte Versickerung 

von öffentlichen Feld- und Waldwegen ist in der Schutzzone II gemäß Ziffer 5.1 Was-

serschutzgebietsverordnung zulässig. 

 

Zu 3.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger haben in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 nachvollziehbar erläutert, dass 

die Sammelleitungen und Hebeanlagen vom Versickerbecken/Rückhaltebecken in ei-

ner Vorabmaßnahme hergestellt werden. Somit können während der Streckenbau-

maßnahmen anfallende verunreinigte Niederschlagswässer/Abwässer aus dem Ein-

zugsgebiet der Wasserfassungen ausgeleitet werden. 

 

Zu 4.1 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4.2.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, dass die örtliche Bauüber-

wachung die Baumaßnahmen im Wasserschutzgebiet der TGA Stadtwald täglich vor 

Ort auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Bauweisen überwacht und dass zur wei-

teren fachkundigen Überwachung ein Hydrogeologe vertraglich gebunden wird. Die 

örtliche Bauüberwachung sowie der Hydrogeologe werden namentlich benannt. 

 

Zu 4.2.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, dass für die am Bau tätigen 

Personen eine Unterweisung hinsichtlich der Lage der Baumaßnahme im Wasser-

schutzgebiet und die daraus resultierenden Verbote sowie Vorsorge- und Schutz-

maßnahmen erhalten. Es liegt im Eigeninteresse der Vorhabenträger die Nachweise 

über die Unterweisung vorzuhalten. 
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Zu 4.2.3 

Die Vorhabenträger haben rechtzeitig vor Baubeginn im Wasserschutzgebiet einen 

detaillierten Alarm- und Einsatzplan (24/7) auszuarbeiten und mit den Fachbehörden 

abzustimmen. Die Vorhabenträger werden auf die diesbezügliche Nebenbestimmung 

hingewiesen. 

 

Zu 4.2.4 

Der Forderung hinsichtlich Massentransporten und nach gesonderten Baustellenzu-

fahrten kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger haben in ihrer Rückäu-

ßerung vom 19.09.2020 nachvollziehbar erläutert, dass für die Umsetzung der Forde-

rung eine komplette Überarbeitung des Logistikkonzeptes erforderlich wäre und damit 

eine massive Bauzeitverlängerung verbunden sein würde. Es wäre auch eine erhöhte 

Flächeninanspruchnahme erforderlich, da für den weitgehend geplanten Einrich-

tungsverkehr dann zusätzliche Baustellenzufahrten angelegt, bzw. verbreitert werden 

müssten um Zweirichtungsverkehr zu ermöglichen. Zudem wurden von den Fachbe-

hörden keine Einwendungen zum Logistikkonzept vorgebracht.  

In Bezug auf die Erdbauarbeiten entspricht die Forderung der bereits in den Antrags-

unterlagen dargelegten Planungen der Vorhabenträger. 

 

Zu 4.2.5 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger führt in ihrer 

Rückäußerung vom 19.02.2020 zutreffend aus, dass die Rodungsarbeiten in be-

grenzten Zeitfenster parallel in mehreren Bauabschnitten parallel durchgeführt wer-

den müssen. Zudem sichert die Vorhabenträger zu, dass keine Eingriffe in den Un-

tergrund (Entfernung von Wurzelwerk) parallel in den Bauabschnitten durchgeführt 

werden. 

 

Zu 4.2.6 

Hinsichtlich der Vorlage der Untersuchungsergebnisse ist keine Entscheidung der 

Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäuße-

rung vom 19.09.2020 zu, dass die Kontrolluntersuchungen den Stadtwerken Bam-
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berg und den Fachbehörden vorgelegt werden. In Bezug auf die Freigabe wird die 

Vorhabenträger auf die Nebenbestimmung zur weiteren Baufreigabe hingewiesen. 

 

Zu 4.2.7 

Der Forderung kann nicht vollumfänglich entsprochen werden. Zutritt zu den Bauab-

schnitten kann den Stadtwerken Bamberg im Hinblick auf die Unfallverhütungsvor-

schriften nur nach vorherige Einweisung gewährt werden. Die Information des Was-

serwirtschaftsamtes über die anstehenden Arbeiten sichern die Vorhabenträger in ih-

rer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu. 

 

Zu 4.2.8 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, die benannten Behörden 

mit einem Monat Vorlauf über den geplanten Baubeginn zu informieren und den 

Alarmplan zu übergeben. 

 

Zu 5. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer 

Rückäußerung vom 20.09.2020 nachvollziehbar, dass die Ursache für die geplanten 

Verschwenkungsmaßnahmen darin liegt, dass die Bebauung in Strullendorf im 

Schwerpunkt auf der bahnrechten Seite liegt, im restlichen Planungsgebiet auf der 

bahnlinken Seite (siehe Erläuterungsbericht Anlage 0.1a, Teil II, Kapitel 2.2 Trassie-

rung in der Lage), folglich Zwangspunkte der Planung darstellen und nicht beliebig 

verschoben werden können. Die Vorschläge der Stadtwerke Bamberg sind demzufol-

ge technisch nicht umsetzbar bzw. nur mit der Konsequenz, dass in Strullendorf 

Wohnbebauung zurückgebaut werden müsste. 

 

Zu 6. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 6.1 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer 

Rückäußerung vom 20.09.2020 nachvollziehbar, dass aufgrund der bekannten 

Grundwasserströmungsrichtung zu den Wasserfassungen Hirschaider Büsche und 
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Obere Fassung die Messung und händische Auslesung der Datenlogger fachlich aus-

reichend ist. Zudem wurden seitens der Fachbehörden keine diesbezüglichen Forde-

rungen gestellt. 

 

Zu 6.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, die quantitative Beweissi-

cherung vor, während und nach der Baumaßnahme durchzuführen. 

 

Zu 6.3 

Den Forderungen kann nicht vollumfänglich entsprochen werden. Die Vorhabenträger 

erläutern auf Rückfrage mit Mail vom 20.01.2021 nachvollziehbar, dass die Stoffe 

Mecoprop, Methabenzthiazuron, Monuron und Sebuthylazin nicht als bahnspezifische 

Pflanzenbehandlungsmittel angeführt gelten, da diese auch nicht im Mindestuntersu-

chungsprogramm für Gleisschotter enthalten sind (siehe „Anforderungen an die Ver-

wertung und Beseitigung von Gleisschotter und sonstigen Gleisausbaustoffen" 

(Gleisschottermerkblatt), Stand Februar 2020 des Bayerischen Landesamt für Um-

welt Kapitel 2 und Anhang 1). Bei dem geplanten Umbau der bestehenden Bahnan-

lage ist somit eine Freisetzung oder Mobilisierung der genannten Stoffe nicht möglich. 

Eine Untersuchung auf diese Stoffe ist daher nicht erforderlich. Die weiteren Ände-

rungen bzw. Ergänzungen im Untersuchungsprogramm werden von den Vorhaben-

trägern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zugesichert. 

 

Zu 6.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, die Ausgänge der Fassun-

gen Hirschaider Büsche I und II sowie Obere Fassung vor Baubeginn analog den 

Grundwassermessstellen, beginnend 1 Jahr vor Baubeginn im ¼-jährlichen Rhyth-

mus vollanalytisch zu untersuchen. 
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Zu 6.5 

Der Forderung kann nur teilweise entsprochen werden. Die Vorhabenträger sichern in 

ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, dass der Untersuchungsumfang um den Pa-

rameter Trübung in FNU ergänzt wird. Die Untersuchungen werden nicht wöchentlich, 

sondern 2x/Monat – analog der Forderung des Wasserwirtschaftsamtes Kronach – 

durchgeführt. 

 

Zu 6.6 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, dass gemäß Ausführungen 

in Anlage 14.1 Kap. 8.2.1 die Beweissicherung in bestehenden Grundwassermess-

stellen der DB Netz AG und der Stadtwerke Bamberg ein Jahr vor Baubeginn in ei-

nem ¼-jährlichen Turnus bzw. 6 Monate in einem ½-jährlichen Turnus vor Baubeginn 

in den noch zu erstellenden Vorfeldgrundwassermessstellen erfolgt. Die Beweissiche-

rung gemäß Anlage 14.1, Kap. 8.2.2 erfolgt erst während der Bauzeit, da aus noch 

nicht aktiven Bauabschnitten keine Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität zu 

erwarten ist. 

 

Zu 6.7 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, die Endstränge der Fas-

sungen während der Baumaßnahme, entsprechend der Auflage des WWA Kronach 

zu beproben. Die geplanten hydrochemischen Kontroll- und Beweissicherungsunter-

suchungen werden als Verschmutzungsanalyse aus Vorsorgeschutzgründen 

2x/Monat durchgeführt. Der Parameter Trübung in FNU wird in den Parameterumfang 

„Verschmutzungsanalyse“, Anlage 14.1, mit aufgenommen. 

 

Zu 6.8 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, die Bezeichnung korrigiert 

wird. 
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Zu 6.9 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, dass die Ausgänge der 

Fassungen nach Bauende analog den Grundwassermessstellen, über einen Zeitraum 

von 6 Monaten in einem Rhythmus von 2 Monaten gemäß dem Umfang in Tabelle 

8.2 Vollanalytik zu untersuchen. Die Anlage 14.1 wird in diesem Punkt entsprechend 

angepasst. 

 

Zu 7.1 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer 

Rückäußerung vom 20.09.2020 nachvollziehbar, dass sofern noch keine Baumaß-

nahmen in einem (linienhaften) Bauabschnitt stattfinden, keine Beeinträchtigung des 

Grundwassers erfolgt. Deshalb beginnt die Beweissicherung nur in den Bereichen, in 

welchen tatsächlich durch die Baumaßnahmen ein Eingriff in den Untergrund erfolgt 

und eine mögliche Beeinträchtigung/Beeinflussung des Grundwassers zu erwarten 

ist. 

 

Zu 7.2 

Der Forderung kann nicht vollumfänglich entsprochen werden. Die Vorhabenträger 

sichern in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 jedoch zu, dass die Untersuchungs-

ergebnisse aus dem Wasserschutzgebiet den Fachbehörden und den Stadtwerken 

Bamberg vorgelegt werden. Einer Vorlage der Untersuchungsergebnisse außerhalb 

des Zuständigkeitsbereiches der Stadtwerke kann nicht gefordert werden, da diese 

nicht den Wirkungskreis der Stadtwerke Bamberg betreffen. Sollten sich bei den Un-

tersuchungen Auffälligkeiten ergeben und die Betroffenheit der Stadtwerke Bamberg 

gegeben sein, sichern die Vorhabenträger zu, die Stadtwerke Bamberg in Kenntnis 

zu setzten und gegebenenfalls Maßnahmen abzustimmen. 
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B.4.6.34 Schulverband Buttenheim 

1. Stellungnahme vom 04.03.1997, Az. 850 
1. Wegen nachhaltiger Beeinträchtigungen und negativer Auswirkungen auf den 
laufenden Schulbetrieb lehnt der Schulverband Buttenheim die Planungen in der vor-
gelegten Form ab. 

2. Durch die geplante geringe Höhe der Bahnunterführung Altendorf wird der 
Schulverband Buttenheim mit erheblichen Mehrkosten für die Schülerbeförderung be-
lastet und der Schulbetrieb entscheidend eingeschränkt. 

Die Schulbuslinie verläuft bislang von Seußling kommend über die bisherige Staats-
straße 2260 (Jurastraße) in Altendorf, das Schulhaus in Altendorf einbeziehend, zur 
Volksschule und Teilhauptschule nach Buttenheim. Die geplante lichte Höhe von 
2,70 m macht es gänzlich unmöglich, die Unterführung mit einem Schulbus zu pas-
sieren. Bei der von der Gemeinde Altendorf geforderten Höhe wäre ein Passieren mit 
Niederflurbussen evtl. möglich, während jedoch üblicherweise von den Schulbusun-
ternehmern normale Reisebusse eingesetzt werden. Dadurch ist es nötig, sollte die 
bisherige Staatsstraße 2260 nicht beibehalten werden können, einen erheblichen 
Umweg pro einfacher Fahrt von ungefähr 1,6 km in Kauf zu nehmen. Mit diesen Kos-
ten wird der Busunternehmer natürlich den Schulverband und damit die Gemeinden 
Altendorf und Buttenheim belasten. Der Schulverband Buttenheim fordert deshalb die 
Ablösung der Mehrkosten die für den Umweg entstehen. 

Des Weiteren entsteht durch die Nichtpassierbarkeit der Unterführung für Schulbusse 
ein grundlegendes Problem bei der Koordinierung des Schulbetriebes. Durch den 
Mehrweg und den damit verbundenen Zeitaufwand ist es voraussichtlich nicht mehr 
möglich, die Schulkinder, die im Schulhaus Altendorf, unterrichtet werden, zum Fach-
unterricht nach Buttenheim zu fahren bzw. nach Altendorf zurückzubringen. Damit ist 
die Aufrechterhaltung eines geordneten Unterrichtsbetriebes gefährdet sowie die 
Vermittlung entsprechender Lerninhalte nicht mehr gewährleistet! Dies ist nicht hin-
nehmbar für den Schulverband Buttenheim. 

3. Der Schulverband fordert daher die Aufrechterhaltung des Schulbusbetriebes 
auf direktem Wege zwischen Altendorf und Buttenheim. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Es besteht kein Anspruch auf eine 

besonders günstige Verkehrsverbindung für den Individual- und Linienverkehr. Als 

Ersatzmaßnahme für die Bahnübergangsbeseitigung ist die Straßenführung über die 

St 2260 vorgesehen. Der Verkehr, der vorher über den Bahnübergang abgewickelt 
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worden ist, wird zukünftig grundsätzlich über die neue Straßenführung abgewickelt. 

Zusätzlich ist noch anzumerken, dass durch die Umfahrung lange Wartezeiten am 

Bahnübergang Jurastraße entfallen.  

Die Vorhabenträger erläutern nachvollziehbar, dass es baubedingt zu Straßensper-

rungen, insbesondere zum Bau und der Änderung der über die Bahn führenden Stra-

ßenbrücken kommen kann, so dass es hierdurch auch zu einer vorübergehenden 

Verlängerung von Wegen kommen kann. Die bautechnologische Planung sieht je-

doch vor, durch eine bauzeitliche Taktung der Brückenbaumaßnahmen immer eine 

ausreichende Anzahl an Querungsmöglichkeiten zu belassen. Die Vorhabenträger 

werden rechtzeitig vor Baubeginn ein Umleitungskonzept in Zusammenarbeit mit den 

Straßenbaulastträgern, der Straßenverkehrsbehörde und den kommunalen Verwal-

tungen ausarbeiten, in dem auch die Belange der örtlichen und überörtlichen Schü-

lerbeförderung berücksichtigt werden. 

Eine Beeinträchtigung des Schulbetriebs ist aufgrund der veränderten Verkehrsbe-

ziehungen nicht erkennbar. 

 

Zu 3. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Es besteht kein Anspruch auf eine 

besonders günstige Verkehrsverbindung für den Individual- und Linienverkehr. 

2. Stellungnahme vom 26.10.2017 
1. Der Schulverband Buttenheim (nachfolgend „Schulverband“ genannt), beste-
hend aus den Mitgliedsgemeinden Buttenheim und Altendorf, erhebt im Rahmen des 
derzeit laufenden Planänderungsverfahrens für den Planfeststellungsabschnitt 21 
Altendorf-Hirschaid-Strullendorf nachfolgende Einwendungen: 

Zunächst wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Schulverband sich be-
reits mit Einwendungen gegen die Ausgangsplanung aus dem Jahre 1996 gewandt 
hat. Auf die seinerzeit mit Schreiben vom 04.03.1997 in das Verfahren eingebrachten 
Einwendungen wird an dieser Stelle ausdrücklich Bezug genommen. Das Schreiben 
wird als Anlage diesem Einwand noch einmal in Kopie beigefügt; hierauf wird dem 
Grunde nach verwiesen. 

Darüber hinaus wendet sich der Schulverband im Einzelnen gegen folgende Teile der 
Planung in der Form ihrer geänderten Fassung: 

2. Beweissicherungsverfahren: 

Das Schulgelände in Altendorf (Fl. Nr. 780 der Gemarkung Altendorf; Lage: Jurastra-
ße 11) ist eine Zweigstelle der Deichselbachschule und befindet sich direkt an einer 
Planfeststellungsgrenze (Ecke Schulstraße/Jurastraße). Es umfasst neben dem 
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Schulgebäude auch die Außenanlagen und sämtliche Einrichtungen der Schulinfra-
struktur (wie z.B. Buswartehaus, Schulwege im Bereich der Schulstraße und Jura-
straße usw.), die auch außerhalb des eigentlichen Schulgebäudes/Schulhofes liegen. 

Es ist zu befürchten, dass im Zuge der Ausbauarbeiten (z.B. durch Erschütterungen 
usw.) Schäden am Schulgelände entstehen werden. Der Schulverband fordert und 
beantragt hiermit ausdrücklich, im Rahmen der Planfeststellung die Durchführung von 
Beweissicherungsverfahren für das Schulgelände auflagentechnisch abzusichern. Es 
sind vor, während und nach Abschluss der Gesamtmaßnahme durch einen öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen, der vorhabenträgerseits im Einverneh-
men mit der Gemeinde Altendorf (Mitgliedsgemeinde des Schulverbandes und Eigen-
tümerin der Flächen) zu bestimmen und zu beauftragen ist, entsprechende Beweissi-
cherungsverfahren durchzuführen. Die Kosten für diese Beweissicherungen sind voll-
umfänglich vom Vorhabenträger zu übernehmen. 

Auflagentechnisch ist des Weiteren abzusichern, dass sämtliche Beweissicherungs-
maßnahmen unter Beiziehung der Mitgliedsgemeinde Altendorf durchgeführt werden 
und diese jeweils umgehend nach dem jeweiligen Beweissicherungstermin vom be-
auftragten Sachverständigen ein entsprechendes Beweissicherungsgutachten zu ei-
genen Händen übersandt erhält. 

Im Rahmen der Planfeststellung ist bereits verbindlich zu Gunsten der Mitgliedsge-
meinde Altendorf abzusichern, dass der Vorhabenträger verpflichtet ist, sämtliche 
Kosten für die Behebung möglicher Schäden, die am Schulgelände im Zuge der Ver-
wirklichung des Vorhabens entstehen, zu tragen. 

3. Schulbetrieb und Betriebssicherheit: 

Auflagentechnisch ist ebenfalls in der Planfeststellung vorzusehen, dass der Vorha-
benträger die Durchführung seiner Maßnahme umgehend vorläufig einzustellen hat, 
soweit im Rahmen der Baudurchführung eine Störung (z.B. durch Bauarbeiten, Bau- 
und Bahnlärm usw.) und eine Gefährdung des Schulbetriebes/Schulunterrichtes bzw. 
der Betriebssicherheit des Schulgeländes (z.B. für Schülerinnen und Schüler, Lehr-
kräfte, Eltern, Betreuer usw.) eintritt oder aber unmittelbar bevorstehen sollte. Der 
Vorhabenträger soll im Rahmen der Planfeststellung darüber hinaus dazu verpflichtet 
werden, Nachweise über die Einhaltung gesetzlicher Grenzwerteführen zu müssen. 

Im Falle einer solchen Störung und/oder Gefährdung ist der Vorhabenträger zur so-
fortigen Abhilfe und gegebenenfalls sogar zur Haftung verpflichtet. Dies beinhaltet na-
türlich auch die Verpflichtung zur Übernahme sämtlicher Kosten, falls ein ordnungs-
gemäßer Schulbetrieb/Schulunterricht nicht mehr auf dem Schulgelände selbst ge-
währleistet werden kann und dieses in der Folge möglicherweise verlagert werden 
muss. 

4. Immissionen und Gesundheitsgefährdung: 

Zur Annahme langfristiger negativer gesundheitlicher Auswirkungen von z.B. Bahn-
lärm liegen ausreichend Untersuchungsergebnisse und begründete Hinweise vor. 
Ferner ist zu erwarten, dass das Unterrichten bei geöffneten Fenstern, eine natürliche 
Belüftung der Räume oder der Aufenthalt im Freien (wegen z. B. des Lärms usw.) 
nicht mehr möglich sein wird. 

Schon jetzt, während und insbesondere nach Umsetzung der Maßnahme dürfen die 
von den planfestgestellten Baumaßnahmen von der Bahntrasse ausgehenden Im-
missionen (wie z.B. Lärm, Staub, elektromagnetische Strahlung usw.) nicht zu einer 
nicht hinnehmbaren Belastung und erst recht nicht zu einer Gesundheitsgefährdung 
(z.B. von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern, Betreuern usw.) fuhren. 
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Diesbezüglich sind, wie bereits unter Punkt IH. ausgeführt, dem Vorhabenträger im 
Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses entsprechende Maßnahmen aufzuerle-
gen. Auf die gesonderte Verpflichtung des Vorhabenträgers zur Führung von Nach-
weisen der Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte wird an dieser Stelle noch einmal 
hingewiesen. 

Nur beispielhaft und nicht abschließend sei an dieser Stelle die Schallschutzproble-
matik genannt. Vom Vorhabenträger werden ausreichend aktive Schallschutzmaß-
nahmen gefordert, die einer nicht hinnehmbaren Belastung bzw. einer Gesundheits-
gefährdung entgegenwirken. Falls aktive Schallschutzmaßnahmen nicht ausreichen 
sollten, so müssen ebenfalls auf Kosten des Vorhabenträgers für das gesamte 
Schulgelände ausreichend passive Maßnahmen (z.B. Einbau von Schallschutzfens-
tern und -türen im/am Gebäude usw.) festgelegt werden und auch bereits vor Beginn 
der Maßnahme umgesetzt sein. 

5. Örtliche und überörtliche Schülerbeförderung: 

Für den Schulverband ist es von grundlegender Bedeutung, dass die die Bahnstrecke 
querenden Straßenverbindungen auch während der Baumaßnahme in tragfähiger 
Form aufrechterhalten werden, unter anderem aus dem Grund, dass die Mitglieds-
gemeinden im Rahmen des bestehenden Schulverbandes unterschiedliche Zweig-
stellen der Deichselbachschule im Rahmen eines Schülerbeförderungssystems mit 
Bussen anfahren und bedienen müssen. 

Hier sind Schülerbeförderungen mehrfach am Tag im Bereich zwischen Buttenheim 
und Altendorf notwendig, wobei im Hinblick auf die Lage des Schulgeländes in Alten-
dorf noch einmal darauf hinzuweisen ist, dass dieses westlich der bestehenden 
Bahnstrecke gelegen ist, so dass der Schulbusverkehr jeweils die Bahnstrecke not-
wendigerweise kreuzen muss. 

Daher wird an dieser Stelle bezogen auf die örtliche Schülerbeförderung für die 
Deichselbachschule zwischen Buttenheim und Altendorf ausdrücklich gefordert, dass 
vor einer Sperrung des höhengleichen Bahnüberganges die neu geplante Umfahrung 
von Altendorf im Zuge der St 2260 neu zur bestehenden St 2244 vollumfänglich ver-
kehrswirksam erstellt und damit für den Busverkehr genutzt werden kann. Denn es 
bleibt in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass in Altendorf der derzeit be-
stehende höhengleiche Bahnübergang zwar durch eine Pkw-taugliche Unterführung 
ersetzt und insoweit zwar grundsätzlich für den motorisierten Individualverkehr quer-
bar bleibt, dies jedoch wohl leider nicht für den Busverkehr im Rahmen des Schüler-
beförderungsdienstes tauglich ist. Lange Umwege über die Nachbargemeinden Markt 
Eggolsheim und Markt Hirschaid können nicht akzeptiert werden. Zur Aufrechterhal-
tung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes wird an dieser Stelle vom Vorhabenträ-
ger beispielhaft auch die direkte Erreichbarkeit des Schulgeländes sowohl zu Fuß als 
auch mit dafür üblichen Verkehrsmitteln gefordert. Insbesondere muss (z.B. für Schü-
lerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Betreuer usw.) jederzeit ein sicherer Zugang 
zum Schulgelände gewährleistet werden. 

Darüber hinaus ist in einem weiteren Schritt seitens des Schulverbandes aber auch 
der Belang der überörtlichen Schülerbeförderung (sämtliche Schularten des bayeri-
schen Bildungssystems) in den Blick zu nehmen. Im Bereich der Mitgliedsgemeinden 
ansässige Schülerinnen und Schüler müssen täglich unter Nutzung des Schienen- 
und Busverkehrs in umliegende Gemeinden und Städte gelangen. Zwar erfolgt be-
kanntermaßen die Ausbaumaßnahme unter grundsätzlicher Aufrechterhaltung des 
Bahnverkehrs auf der Strecke auch während der Bauarbeiten. Jedoch ist es bereits 
im Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme in anderen Abschnitten zu Sperrungen 
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der Strecke in Gänze gekommen, die es sodann bedingen, dass z.B. ein Schienener-
satzverkehr eingerichtet werden muss. Im Hinblick auf den wichtigen öffentlichen Be-
lang der Aufrechterhaltung der schulischen Ausbildung ist aus hiesiger Sicht daher 
auch die Frage aufzuwerfen, wie während der Baumaßnahmen die Beförderung der 
Schülerinnen und Schüler in andere Gemeinden und Städte, die von den Betroffenen 
über das Schienen- und Busnetz erreicht werden müssen, sicher und verbindlich auf-
rechterhalten werden kann. In den Unterlagen ist nicht dem Grunde nach ersichtlich 
und in keiner Form ausdrücklich thematisiert, wie der Vorhabenträger bei baubeding-
ten Sperrungen seiner Strecke/betroffener Straßen den Ersatzverkehr organisieren 
und aufrechterhalten will, um insbesondere auch die hier überörtliche Schülerbeförde-
rung sicher zu gewährleisten und auch während der Durchführung des Projektes auf-
rechtzuerhalten. 

Diesbezüglich ist die Planung unzureichend und entsprechend im Detail zu ergänzen, 
damit sie im Rahmen einer eventuellen Planfeststellung vollumfänglich als Auflage 
Berücksichtigung finden kann und damit aus Sicht des Schulverbandes eine tragfähi-
ge und angemessene Sicherstellung der überörtlichen Schülerbeförderung gegeben 
ist. 

6. Zeitlicher und technischer Bauablauf: 

Den Unterlagen können keine konkreten Angaben zum zeitlichen und technischen 
Bauablauf und zu möglichen Einschränkungen während der Bauausführung entnom-
men werden. Damit ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb planbar bleibt, sind diese In-
formationen in detaillierter Form nachzuliefern und in die Erörterung einzubringen. 
Zeitliche Angaben, wie sie z.B. im Bewertungsbericht zu baubedingten Schallimmis-
sionen zu finden sind, sind sehr vage und wohl nicht mehr aktuell. 

7. Fazit aufgrund der erhobenen Einwendungen: 

Die vorstehenden Einwendungen zeigen im Ergebnis klar Planungsdefizite auf. Es 
mangelt in wesentlichen Punkten an entscheidungs- und abwägungserheblichen As-
pekten, weshalb der Schulverband eine Überarbeitung der Unterlagen fordert. Wei-
tergehende Anträge und Hilfsanträge behält sich der Schulverband daher ausdrück-
lich vor. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen und auf die Entscheidungen zur Stellung-

nahme vom 04.03.1997 verwiesen. 

 

Zu 2. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer 

Rückäußerung vom 10.01.2018, dass die Beurteilung von Einwirkungen auf bauliche 

Anlagen wird in der DIN 4150, "Erschütterungen im Bauwesen", Teil 3, vom Dez. 

2016 beschrieben wird. In dieser Norm sind Anhaltswerte genannt, bei deren Einhal-



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 742 von 933 
 
 
 

tung keine Gebäudeschäden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes zu 

erwarten sind. In der Anlage 13.6 wurden die baubedingten Erschütterungen durch 

die vorgesehenen Baumaßnahmen bewertet. Dabei können durch die Bautätigkeiten 

bei Gebäuden mit exponierter Lage zu den Baumaßnahmen relevante Erschütterun-

gen gegenwärtig nicht vollständig ausgeschlossen werden. Das Schulgebäude in 

Altendorf (Fl. Nr. 780 der Gemarkung Altendorf, Schulstraße 11) befindet sich in ei-

nem Abstand von mehr als 100 m zu den geplanten Baumaßnahmen an der Stecke 

und an der Eisenbahnüberführung Jurastraße sowie in einem Abstand von mehr als 

30 m zur Baumaßnahme an der Jurastraße. Insofern ist davon auszugehen, dass 

sowohl durch den Betrieb als auch den Bau keine relevanten Erschütterungen und 

demzufolge keine Gebäudeschäden im Sinne der DIN 4150-3 auftreten werden. Eine 

gebäudetechnische Beweissicherung wird demzufolge nicht erforderlich. 

 

Zu 3. 

Der Forderung kann nicht vollumfänglich entsprochen werden. Die Vorhabenträger 

sichern in ihrer Rückäußerung vom 10.01.2018 die Einhaltung der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zum Baulärm zu. Zudem werden die Vorhabenträger verpflichtet, 

für die Zeit der Bauausführung einen unabhängigen anerkannten Sachverständigen 

für Lärm- und Erschütterungsfragen als Immissionsschutzbeauftragten einzusetzen. 

Dieser hat die Bauarbeiten immissionstechnisch zu überwachen und ggf. notwendige 

Minderungsmaßnahmen zu veranlassen. Auch dient die Ansprechstelle für die durch 

die baubedingten Immissionen betroffene Bevölkerung zu deren Vorabinformation bei 

bevorstehenden Belästigungen. 

 

Zu 4. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Immissionen jeglicher Art, die zu ei-

ner Gesundheitsgefährdung führen können, sind durch das Vorhaben nicht zu erwar-

ten. Insbesondere beim künftigen Schienenverkehrslärm wird sich die Belastung 

durch das Ausbauvorhaben sogar verringern, da erstmals Schallschutzwände vorge-

sehen sind. Der Grenzwert der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung für Schulen 

wird zwischen 6 dB(A) und 8 dB(A) unterschritten. Ein Anspruch auf weitere Schall-

schutzmaßnahmen besteht daher nicht. 
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Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen und auf die vorangegan-

gene Entscheidung verwiesen. 

 

Zu 5. 

Baubedingt kann es durch bautechnologisch zwingend erforderliche Straßensperrun-

gen, insbesondere zum Bau und der Änderung der über die Bahn führenden Stra-

ßenbrücken, zu einer vorübergehenden Verlängerung von Wegen kommen. Die bau-

technologische Planung sieht jedoch vor, durch eine bauzeitliche Taktung der Brü-

ckenbaumaßnahmen immer eine ausreichende Anzahl an Querungsmöglichkeiten zu 

belassen. Die Vorhabenträger werden rechtzeitig vor Baubeginn ein Umleitungskon-

zept in Zusammenarbeit mit den Straßenbaulastträgern, der Straßenverkehrsbehörde 

und den kommunalen Verwaltungen ausarbeiten, in dem auch die Belange der örtli-

chen und überörtlichen Schülerbeförderung berücksichtigt werden. Es wird noch ein-

mal darauf hingewiesen, dass auch für Schulbusse kein Anspruch auf eine besonders 

günstige Verkehrsverbindung besteht. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 10.01.2018 zu, dass die 

Maßnahme grundsätzlich unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnverkehrs erfolgt. 

Temporäre Sperrungen der Strecke können jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Die Planung des Schienenersatzverkehrs gehört jedoch zur Betriebsführung und ist 

daher nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahren und wird somit in diesem Ver-

fahren auch nicht berücksichtigt. 

 

Zu 6. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung zu, die betroffene Öffentlichkeit rechtzeitig über 

den Bauablauf zu Informieren. Soweit sich im Zuge der weiteren Projektentwicklung 

der Bauablauf genauer bestimmen lässt, werden den Vorhabenträgern durch die 

festgesetzte Nebenbestimmung auferlegt, dass sie die vorliegende schalltechnische 

Untersuchung dahingehend zu ergänzen bzw. zu konkretisieren haben, ob sich an 

den Gebäuden im Umfeld der Maßnahme Beurteilungspegel ergeben, die über die 

Vorbelastung hinausgehen. 
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Der Forderung nach der Festsetzung eines genauen Zeitplans kann hier nicht ent-

sprochen werden, da ein terminierter Bauablauf nicht Gegenstand des Planfeststel-

lungsverfahrens ist. 

 

Zu 7. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen und auf die vorangegangenen Ent-

scheidungen verwiesen. 

3. Stellungnahme vom 21.04.2020, ohne Az. 
Der Schulverband Buttenheim (nachfolgend „Schulverband“ genannt), bestehend aus 
den Mitgliedsgemeinden Buttenheim und Altendorf, erhebt im Rahmen des derzeit 
laufenden 2. Planänderungsverfahrens für den Planfeststellungsabschnitt 21 Alten-
dorf-Hirschaid-Strullendorf nachfolgende Einwendungen: 

Der Schulverband sieht im Rahmen des 2. Planänderungsverfahrens keine signifikan-
ten Nachbesserungen und verweist daher noch einmal auf die nachfolgenden Stel-
lungnahmen aus den Jahren 1997 und 2017: 

1. Stellungnahme des Schulverbandes vom 04.03.1997: 

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Schulverband sich bereits mit 
Einwendungen gegen die Ausgangsplanung aus dem Jahre 1996 gewandt hat. Auf 
die seinerzeit mit Schreiben vom 04.03.1997 in das Verfahren eingebrachten Ein-
wendungen wird an dieser Stelle ausdrücklich Bezug genommen. Das Schreiben wird 
als Anlage diesem Einwand noch einmal in Kopie beigefügt; hierauf wird dem Grunde 
nach verwiesen. 

II. Stellungnahme des Schulverbandes vom 26.10.2017: 

Im Rahmen des 1. Planänderungsverfahrens wurden mit Schreiben vom 26.10.2017 
Einwendungen in das Verfahren eingebracht, auf die ausdrücklich noch einmal Bezug 
genommen wird. Auch dieses Schreiben wird diesem Einwand als Anlage noch ein-
mal in Kopie beigefügt; auch hierauf wird dem Grunde nach verwiesen. 

Um Beachtung der Einwendungen im Rahmen der verfahrensgegenständlichen und 
aller weiteren Planungen wird gebeten. 

 

Entscheidung 

Es wird auf die Entscheidungen zu den Stellungnahmen vom 04.03.1997 und vom 

26.10.2017 verwiesen. 
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B.4.6.35 Bayerischer Bauernverband 

1. Stellungnahme vom 06.03.1997, Az. 734 – bö/gr 
Zur grundsätzlichen Beurteilung verweisen wir auf unsere Stellungnahmen zu ande-
ren Planfeststellungsabschnitten des ICE-Projektes, in denen wir das Projekt aus 
landwirtschaftlicher Sicht aufgrund der vielfältigen Auswirkungen auf die bäuerliche, 
flächengebundene Landwirtschaft abgelehnt haben. 

Durch die Inanspruchnahme von Grund und Boden durch die Trasse, aber auch für 
Ausgleichsflächen und Ersatzmaßnahmen wird den landwirtschaftlichen Betrieben die 
Wirtschaftsgrundlage entzogen. Hinzu kommt, dass durch Sekundärwirkungen, deren 
Folgen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfassbar sind, wie z. B. Ertragseinbußen 
durch Veränderung des Kleiklimas oder der Wasserverhältnisse, die Landwirtschaft 
zusätzlich stark belastet wird. Gerade im Bereich Altendorf – Strullendorf wirtschaften 
noch eine Vielzahl von Betrieben, die durch den Anbau von Sonderkulturen noch gute 
Einnahmen erwirtschaften können. Durch verschiedene Baumaßnahmen sowie durch 
Ausweisung von Gewerbe- und Baugebieten mussten Betriebe in diesem Raum be-
reits in der Vergangenheit erhebliche Flächenverluste hinnehmen. Deshalb muss hier 
alles unternommen werden, um die Auswirkungen auf die Landwirtschaft und Forst-
wirtschaft auf ein geringstmögliches Maß zu reduzieren. So ist insbesondere auch da-
rauf zu achten, dass durch die Schaffung eines vernünftigen Wegenetzes den land-
wirtschaftlichen Betrieben kein Mehrwege entstehen. 

So ist im Bereich von Bau-km 48.508 geplant, den bestehenden höhengleichen 
Bahnübergang zu beseitigen und durch eine Unterführung zu ersetzen. Nach vorlie-
gender Planung soll diese Unterführung eine Höhe von 2,70 m erhalten, so dass un-
ter Anrechnung eines Sicherheitsabstandes von 0,5 m eine lichte Durchfahrtshöhe 
von 2,20 m verbliebe. 

Das ist für die betroffenen Landwirte unzumutbar. 

Bei einer Realisierung dieses Vorschlages könnt der gesamte landwirtschaftliche 
Verkehr die Unterführung nicht benutzen. Alle landwirtschaftlichen Betriebe im Be-
reich Altendorf liegen westlich der Bahnlinie. Mehr als 150 ha landwirtschaftliche Flä-
che werden jedoch östlich der Bahn bewirtschaftet, in den Gemarkungen Seigendorf, 
Buttenheim und Altendorf müssten künftig mehr als 1 km in Richtung Süden fahren, 
um den dort vorgesehenen Bahnübergang zu benutzen. Diese Lösung würde einen 
Mehrweg von mehr als 4 km bedeuten. Da die Betriebe insbesondere auch bei der 
Bewirtschaftung von Sonderkulturflächen sehr häufig ihre Felder anfahren müssen, 
kann diese Lösung den Betroffenen nicht zugemutet werden. Deshalb wird gefordert, 
für die Bahnunterführung eine lichte Höhe von mindestens 3,70 m Höhe vorzusehen. 

Im Bereich von Bau-km 47,6 soll als Ersatzmaßnahme für den höhengleichen Über-
gang, wie bereits beschrieben, eine Überführung errichtet werden. Diejenigen land-
wirtschaftlichen Betriebe, die diesen Übergang benutzen, um in den südlichen Ge-
markungsteil zu gelangen, müssten zunächst nach Norden auf den Flurbereini-
gungsweg 11.073 abbiegen, dann Richtung Westen abbiegen, um anschließend wie-
der Richtung Süden zu fahren, um auf den Weg Fl. Nr. 997 zu gelangen. Auch diese 
Lösung würde zum einem erheblichen Mehrweg bedeuten, zum anderen müssten 
mehrere Kurven gefahren werden, als bei der Benutzung mit schweren landwirt-
schaftlichen Maschinen auch erhebliche Verkehrsgefährdungen bedeutet. Deshalb 
wird gefordert, von der Überführung weg eine Rechtsabbiegemöglichkeit für den 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 746 von 933 
 
 
 

landwirtschaftlichen Verkehr zu schaffen, um eine direkte Einführung in den Weg 
1073 zu ermöglichen. 

Entlang der Autobahn A 73 verläuft ein Anwandweg, der durch die Baumaßnahme 
abgeschnitten wird. Für die Bewirtschaftung einer Vielzahl von Flächen ist dieser 
Weg unbedingt notwendig, weil die dort anliegenden landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen nur von diesem Weg aus mit schweren landwirtschaftlichen Fahrzeugen befah-
ren werden können. Deshalb wird gefordert, diesen Weg neu anzubinden. 

In der Gemarkung Altendorf, im Bereich der sogenannten „Königsfelder“ besteht für 
die östlich des Bamberger Weges und der Staatsstraße gelegene Grundstücke Fl. Nr. 
1022, 1023, 1024 und 1025 keine Zufahrtsmöglichkeit, weil dort sich eine sehr steile 
Böschung und ein Graben befindet. Diese Zufahrtsmöglichkeit muss in Absprache mit 
den dort liegenden Eigentümern und Bewirtschaftern geschaffen werden. 

In der Gemarkung Hirscheid befindet sich in der Nähe der Baggerseen das Grund-
stück Fl. Nr. 862. Für dieses Grundstück ist nach den Planunterlagen keine vernünfti-
ge Wegerschließung vorgesehen. Deshalb wird gefordert, von der Industriestraße her 
östlich der Bahn einen Weg zum Grundstück Fl. Nr. 862 zu errichten. 

Im Bereich Bau-km 53,569 kreuzt die Bahnlinie den in der gemeindlichen Unterhalts-
last liegenden Möstenbach. Die im Bauwerksverzeichnis dargestellte lichte Weite von 
2,90 m und lichte Höhe von 1,20 m ist wesentlich zu gering bemessen, weil an dieser 
Stelle es bereits in der Vergangenheit häufig zu einem Wasserrückstau gekommen 
ist. Deshalb wird eine lichte Weite von 5 m und eine lichte Höhe von 2 m gefordert. 

Nach den Planunterlagen soll links und rechts des Mösenbaches eine Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahme angelegt werden. Dann bestünde zum Möstenbach keine Zu-
fahrtsmöglichkeit mehr. Da der Möstenbach nur ein Gefälle von 1 – 2 % aufweist, ist 
ein ständiger Unterhalt dringend notwendig. Deshalb wird beantragt, die Unterhalts-
last für den Möstenbach dem Planungsträger PB DE zu übertragen. Auch sollte be-
reits im Planfeststellungsverfahren festgehalten werden, dass falls es zu Ertragsmin-
derungen bei angrenzenden Flächen durch Überschwemmungen des Möstenbaches 
kommt, die PD DE grundsätzlich als Verursacher des Schadens anzusehen ist und 
die entsprechenden Schäden zu tragen hat, es sei denn, es kann vom Unterneh-
mensträger PB DE das Gegenteil nachgewiesen werden. 

Im Bereich des Bauwerkes Neubau St 2960 bei Bau-km 47,6 soll die bestehende 20 
kV-Leitung verkabelt werden. In diesem Bereich befinden sich viele spargelfähige 
Böden. Bei der Anlage von Spargelflächen wird mindestens 1 m tief gearbeitet. Des-
halb wird gefordert, dass die Stromkabel eine Bodenüberdeckung von mindestens 
1,50 m aufweist. Auch müssten bereits im Planfeststellungsverfahren festgelegt wer-
den, dass der Schutzstreifen entsprechend reduziert werden muss. Die Kosten für die 
Löschung des nicht mehr notwendigen Schutzstreifens müssen vom Unternehmens-
träger übernommen werden. 

Ebenfalls im Bereich Altendorf soll nach den planunterlagen das anfallende Oberflä-
chenwasser des Bahnkörpers großflächig versickern. Die angrenzenden Grundstück-
seigentümer und Bewirtschafter befürchten, dass aufgrund der Verdichtung des 
Bahnkörpers eine Versickerung im Bahnbereich nicht möglich ist, sondern das Was-
ser in angrenzende Flächen abläuft. Dies würde zu erheblichen Ertragsminderungen 
und Bewirtschaftungserschwernissen führen. Deshalb wird gefordert, im Bahnbereich 
Beweissicherungsverfahren durchzuführen und den derzeitigen Stand der Grundstü-
cke festzustellen. Auch wird gefordert, eine Beweislastumkehr im Planfeststellungs-
verfahren festzulegen nach der bei Grundstücksschäden nach dem Bau der Bahn 
grundsätzlich davon auszugehen ist, dass die Ursache durch den Unternehmensträ-
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ger PB DE gesetzt wurde, es sei denn, es kann das Gegenteil nachgewiesen werden. 
Das Problem der Entwässerung stellt sich insbesondere auch bei der Überführung 
bei Bau-km 47.6. Durch das vorliegende starke Gefälle und die Asphaltierung des 
Weges ist bei starken Regenfällen mit erheblichem Oberflächenwasser zu rechnen. 
Deshalb muss hier eine Entwässerung vorgesehen werden. Sollten das Straßenwas-
ser in den bestehenden Graben entlang der Flurbereinigungswege 1073 und 1030 
eingeleitet werden, so muss dieser Graben ausreichend dimensioniert werden. Dies 
gilt auch für den Durchlass bei Bau-km 47.345 und den westlich der Bahn gelegenen 
Graben. Auch muss sichergestellt werden, dass die PB DE mindestens anteilig die 
Unterhaltungskosten für den Graben übernehmen muss. 

Im Bereich von MO 6 soll in der Gemeinde Hirschaid eine Verrieselung der Abwässer 
aus der B 4 erfolgen. Diese Verrieselung wird abgelehnt, da eine Vernässung an-
grenzender Flächen befürchtet wird. 

Nach den Planunterlagen ist im Westen der Gemeinde Altendorf eine Lärmschutz-
wand von 3 m Höhe vorgesehen. Da im Gebiet Altendorf sehr häufig Ostwind weht, 
ist nach Einschätzung der Anlieger diesen Lärmschutz nicht ausreichend. Hier wird 
gefordert, die Lärmschutzwand nach Süden bis zur Überführung bei Bau-km 47,5 zu 
verlängern und die Wand zu erhöhen. Da die schalltechnischen Untersuchungen nur 
von der Bundesbahn selbst durchgeführt wurden, wird gefordert, diese durch ein 
neutrales Gutachterbüro erstellen bzw. überprüfen zu lassen. Da bisher wenig Erfah-
rungen mit ICE-Strecken vorliegen, insbesondere aus dem Fahrverkehr, sind die 
schalltechnischen Untersuchungen nach Aufnahme des Fahrbetriebes zu wiederho-
len. Sollten sich dann andere Werte ergeben, als bisher in den theoretischen Berech-
nungen vorliegen, ist dem Bauträger die Auflage zu erteilen, nachträglich weitere 
Schallschutzmaßnahmen vorzunehmen. Auch im Bereich Hirschaid ist der vorgese-
hene Lärmschutz nicht ausreichend. Es wird gefordert, dass der nördlich von Hirsch-
aid gelegene Lärmschutzwall sowohl westlich, als auch östlich der Bahn bis zur B 4 
verlängert wird, weil es sich bei den dahinterliegenden Flächen um Gewerbeflächen 
handelt. 

Südlich von Hirschaid und östlich der Bahn ist als aktive Lärmschutzmaßnahme ein 
Lärmschutzwall geplant. Auch hier wird gefordert, diesen Lärmschutz als Wand nach 
Süden zu verlängern, weil es sich bei den angrenzenden Flächen ebenfalls um Bau-
erwartungsland handelt. 

Nach den Planunterlagen soll eine Vielzahl von Flächen für Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen verwendet werden. Wir weisen darauf hin, dass aus der Sicht der Land-
wirtschaft äußerst sparsam mit landwirtschaftlichen Flächen umgegangen werden 
muss. Deshalb wird gefordert, den Bedarf an Flächen für Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen auf ein geringstmögliches Ausmaß zu reduzieren und auf Flächen aus-
zuweichen, die aus landwirtschaftlicher Sicht weniger von Interesse sind. Auch wird 
gefordert, dass Grundstückseigentümer zumindest eine Verkaufsoption eingeräumt 
werden muss. 

Ebenfalls wird gefordert, dass ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Grundstücke 
und Restflächen sowohl während der Bauzeit als auch nach Durchführung der Bau-
maßnahme sichergestellt werden muss. Auch die Funktionsfähigkeit von Grundstück-
sentwässerungen muss jederzeit sichergestellt sein. 
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Entscheidung 

In Bezug auf Forderungen, die sich auf die Belange von Grundstückseigentümer be-

ziehen, ist darauf hinzuweisen, dass diese nur von den betroffenen Eigentümern 

selbst geltend gemacht werden können. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass grundsätzlich kein Anspruch auf die Bei-

behaltung besonders günstiger Verkehrsverbindungen oder die Verbesserung der 

bisherigen Verkehrssituation besteht. 

Hinsichtlich der Forderung zur 20 kV-Leitung ist anzumerken, dass diese neben der 

Trasse bzw. nur im Bereich der Straßenüberführung als Erdkabel verlegt wird. 

Soweit sich die weiteren Forderungen aus der Stellungnahme nicht durch die Fortfüh-

rung der Planung erledigt haben, wurden die verbleibenden Argumente in den späte-

ren Entscheidungen und in den Entscheidungen zu den Stellungnahmen der Fachbe-

hörden berücksichtigt. 

2. Stellungnahme vom 10.10.2017, Az. 734BA/Br-gh 
Zu dem o.g. Planfeststellungsverfahren möchten wir aus landwirtschaftlicher Sicht 
wie folgt Stellung nehmen: 

1. Die Einwendungen des Bayerischen Bauernverbandes Hauptgeschäftsstelle 
Oberfranken vom 06.03.1997 werden vollumfänglich aufrechterhalten. 

Die Inanspruchnahme von Grund und Boden durch die Trasse, aber insbesondere für 
Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen führt zum Entzug der Wirtschaftsgrundlage für die 
landwirtschaftlichen Betriebe. Hinzukommt, dass durch Sekundärwirkungen deren 
Folgen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfassbar sind, wie z.B. Ertragseinbußen 
durch Veränderungen des Kleinklimas oder der Wasserverhältnisse, die Landwirt-
schaft zusätzlich belastet wird. Gerade im Bereich Altendorf - Strullendorf wirtschaf-
ten noch eine Vielzahl von Betrieben mit Sonderkulturen, die besonders betroffen 
sind.  

In dem vorgesehenen Planungsbereich ist der Flächenbedarf durch Industrieansied-
lung und verschiedene Baumaßnahmen sehr hoch, so dass die betroffenen Landwirte 
in der Vergangenheit bereits erhebliche Flächenverluste hinnehmen mussten.  

Es muss in den Planungen alles unternommen werden, um die Auswirkungen auf die 
Land- und Forstwirtschaft so gering wie möglich zu halten. Insbesondere ist die Flä-
cheninanspruchnahme für Ausgleichsflächen auf land- und forstwirtschaftlichen Flä-
chen zu überprüfen und auf ein geringst mögliches Maß zurückzuführen.  

2. Die Unterbrechung von Straßen, sowie land- und forstwirtschaftlicher Erschlie-
ßungswege während und nach der Bauzeit beeinträchtigt die Land- und Forstwirt-
schaft enorm und verursacht teilweise dauerhaft erhebliche Umwegeschäden. Durch 
die Schaffung eines vernünftigen Wegenetzes, sind diese Nachteile möglichst gering 
zu halten. Verbleibende Nachteile sind grundsätzlich zu entschädigen.  
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3. So wird im Bereich von Bau-km 48,508 (Ersatz bisheriger beschrankter Bahn-
übergang Altendorf) eine Unterführung nur mit einer lichten Höhe von 3,20 Meter er-
richtet. Für den landwirtschaftlichen Verkehr ist diese Durchfahrtshöhe nach wie vor 
zu niedrig. Da ein Großteil der landwirtschaftlichen Betriebe die Bahnlinie in diesem 
Bereich kreuzt, wird gefordert, die Bahnunterführung mit einer lichten Höhe von 4,00 
Meter auszubauen.  

4. Im Bereich von Bau-km 47,6 soll als Ersatzmaßnahme für den höhengleichen 
Übergang, wie bereits beschrieben, eine Überführung errichtet werden. Es wird ge-
fordert, auf der östlichen Seite der Überführung eine Abbiegemöglichkeit für den 
landwirtschaftlichen Verkehr auf den Weg 1073 zu ermöglichen.  

5. Die geplanten land- und forstwirtschaftlichen Wege sollten mindestens auf eine 
Fahrbahnbreite von 3,50 Meter und eine Kronenbreite von 5,00 Meter ausgebaut 
werden, da die land- und fortwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen und -geräte bis zu 
3,50 Meter breit sind.  

6. Für die, während der Baumaßnahme in Anspruch genommenen, land- und 
forstwirtschaftlichen Wege ist vor Beginn der Baumaßnahme ein Beweissicherungs-
verfahren durchzuführen. 

7. Während der Baumaßnahme werden in erheblichem Umfang landwirtschaftli-
che Flächen in Anspruch genommen. Für diese Flächen ist vor Inanspruchnahme ein 
Beweissicherungsverfahren über den Zustand der Fläche vorzunehmen.  

8. Da diese Flächen nach der Fertigstellung der Baumaßnahme der Landwirt-
schaft wieder zur Verfügung gestellt werden, ist ein sorgsamer Umgang mit dem Bo-
den und der gesamten Fläche während der Baumaßnahme notwendig. Hierzu fordern 
wir, über die Beweissicherung der Fläche vor der Baumaßnahme hinaus, eine bo-
denkundliche Baubegleitung für alle landwirtschaftlichen Flächen, die für die Bau-
maßnahme vorübergehend in Anspruch genommen werden.  

9. Es ist wichtig, die Bodenfruchtbarkeit und die Ertragfähigkeit dieser Flächen 
nach der Baumaßnahme wieder ordnungsgemäß herzustellen. Wir fordern deshalb, 
dass diese Maßnahmen von sachkundigen Personen begleitet werden. Die Zustän-
digkeit und die Haftung für eine ordnungsgemäße Ausführung muss beim Baulastträ-
ger verbleiben und darf nicht an die ausführenden Firmen abgegeben werden.  

10. Es ist darauf zu achten, dass der von den vorübergehend in Anspruch genom-
menen Flächen abgetragene Humus nicht von dieser Fläche verbracht wird, sondern 
nach Inanspruchnahme wieder auf der Fläche verteilt wird.  

11. Während der Inanspruchnahme sollte die Humuslagerung max. in einer Höhe 
von zwei Metern erfolgen, damit die Bodenstruktur dieses Oberbodens erhalten blei-
ben. Weiterhin sind die Humuslagerungen unkrautfrei zu halten, d.h. evtl. abzudecken 
oder gezielt zu begrünen und zu pflegen.  

12. Die bodenkundliche Baubegleitung ist von unabhängigen Sachverständigen 
durchzuführen die nicht den Weisungen des Baulastträgers unterliegen, sondern in 
Absprache und Verantwortung gegenüber der Genehmigungsbehörde Anweisungen 
an die auszuführenden Firmen geben können. 

13. Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Grundstücke und Restflächen vor, 
während und nach der Baumaßnahme ist sicherzustellen. Eine ordnungsgemäße Zu-
fahrt zu den Grundstücken ist herzustellen. Berührte Drainagen sind unter Mitwirkung 
des Wasserwirtschaftsamtes funktionsfähig umzugestalten. Es wird deshalb bean-
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tragt, vor Beginn der Baumaßnahme ein entsprechendes Beweissicherungsverfahren 
auf Kosten des Vorhabenträgers durchzuführen.  

14. Soweit Oberflächenwasser in bestehende Wassergräben eingeleitet wird, sind 
diese so auszubauen, dass das Wasser schadlos abfließen kann und es nicht zu ne-
gativen Beeinträchtigungen der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen führt. 

15. Bei Bepflanzungen entlang von landwirtschaftlichen Flächen wird gefordert, die 
Art und Weise der Bepflanzung mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer und Be-
wirtschafter abzustimmen. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihren Rückäußerungen vom 13.02.2018 zu, dass die Flächeninan-

spruchnahme auf ein unvermeidbares Mindestmaß beschränkt wird. Zudem trägt die 

Einbringung des Steinbruchs Ludwag in das Kompensationsmaßnahmenkonzept zur 

Reduzierung des Bedarfs an landwirtschaftliche Flächen bei. Im Übrigen werden die 

Aussagen und Ausführungen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Es besteht kein Anspruch auf die Auf-

rechterhaltung, Beibehaltung oder Schaffung besonders günstiger Verkehrsverbin-

dungen. 

 

Zu 3. 

Der Forderung, dass die Eisenbahnüberführung Jurastraße mit einer lichte Höhe von 

4,0 m ausgeführt werden soll, kann nicht entsprochen werden. Eine Aufweitung der 

Straßenüberführung ist nicht veranlasst, da es sich hier um eine Fuß- und Radwege-

verbindung handelt, die nur auf Verlangen der Gemeinde Altendorf auf eine einge-

schränkte kraftfahrzeugfähige Lösung (lichte Höhe von 3,20 m) erweitert wurde. Zu-

dem würde eine Vergrößerung der lichten Höhe sehr umfangreiche Eingriffe in die 

umliegende Bebauung erfordern. 

Als Ersatzmaßnahme für die Bahnübergangsbeseitigung ist die Straßenführung über 

die St 2260 vorgesehen. Der Verkehr, der vorher über den Bahnübergang abgewi-
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ckelt worden ist, wird zukünftig grundsätzlich über die neue Straßenführung abgewi-

ckelt.  

Zusätzlich ist noch anzumerken, dass durch die Umfahrung lange Wartezeiten am 

Bahnübergang Jurastraße entfallen. 

 

Zu 4. 

Hinsichtlich der Anbindung des Bamberger Weges an die St 2960 ist keine Entschei-

dung der Planfeststellungsbehörde erforderlich, da die Anbindung nicht mehr Gegen-

stand des Verfahrens ist. 

 

Zu 5. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die zu verlegenden Wirtschaftswege 

werden gemäß DWA-A904 geplant und gleich dem Bestand hergestellt. Zudem be-

steht kein Anspruch auf eine Verbesserung der bisherigen Situation. 

 

Zu 6. bis 9. und 12. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihren Rückäußerungen vom 13.02.2018 zu, dass vor Beginn der 

Baumaßnahmen eine Zustandsfeststellung erfolgt. 

Die Vorhabenträger werden auf die Festsetzung einer bodenkundlichen Baubeglei-

tung in den Nebenbestimmungen aufmerksam gemacht. 

 

Zu 10. und 11. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihren Rückäußerungen vom 13.02.2018 zu, dass der vorhandene 

Oberboden abgeschoben und an geeigneter Stelle fachgerecht in Mieten zwischen-

gelagert wird. Bodenmieten mit einer mehrwöchigen Liegezeit werden grundsätzlich 

zwischenbegrünt. 
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Zu 13. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihren Rückäußerungen vom 13.02.2018 zu, dass zur Baudurchfüh-

rung alle möglichen und verhältnismäßigen Maßnahmen treffen getroffen werden, um 

die Auswirkungen durch die Bautätigkeit auf die Grundstücke so gering wie möglich 

zu halten. Die angemessene Erreichbarkeit der Grundstücke und Restflächen wäh-

rend der Bauzeit wird grundsätzlich im Rahmen des Möglichen gewährleistet. 

 

Zu 14. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihren Rückäußerungen vom 13.02.2018 zu, dass die Entwässerung 

des Bahnkörpers außerhalb der Wasserschutzgebiete in der Regel großflächig durch 

Versickerung durch den Bahnkörper selbst erfolgt sowie über bahnrechts und – links 

angeordnete Versickergräben in Verbindung mit lokalen Sickermulden mit 20 cm be-

lebter Bodenzone. Der in weiten Bereichen anstehende Untergrund mit überwiegend 

kiesigen Bestandteilen bewirkt eine gute weitergehende Durchlässigkeit bis zum 

Grundwasserspiegel bei gleichzeitig hoher Filterfähigkeit. Einleitungen aus der Stre-

ckenentwässerung in bestehende kleine wasserführende Gräben sind nicht geplant. 

Bei den Einleitungen in den Friesnitzgraben sowie den Überläufen in den Mösten-

bach und den Zeegenbach sind Rückhaltesysteme vorgeschaltet, so dass eine 

schadlose Einleitung gewährleistet ist. 

 

Zu 15. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bepflanzung im Rahmen des Landschaftspfle-

gerischen Begleitplanes erfolgt. 

B.4.6.36 Handwerkskammer für Oberfranken Bayreuth 

1. Stellungnahme vom 04.03.1997, Az. V-Ko/Fr 
Durch den Ausbau der Bahnstrecke Nürnberg - Ebensfeld sind im obengenannten 
Streckenabschnitt aus dem Handwerk Einzelunternehmen betroffen. In beiden Fällen 
wirft der geplante Umbau der Ortsstraße Probleme auf. Da der Bahnübergang Nord-
anbindung Gewerbegebiet bei km 55,113 in einem eigenen Planfeststellungsverfah-
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ren behandelt wird, möchten wir uns hier ausschließlich zum geplanten Umbau der 
Ortsstraße "Am Bahnhof“ bei km 48,385 bis 48,475 (BWE-Nr. 112) äußern. 

Durch die geplante Einbahnregelung in der Ortsstraße ,,Am Bahnhof“ wird die Zufahrt 
zum Betriebsgrundstück eines Unternehmens. erschwert. Das Unternehmen wird 
mehrmals wöchentlich mit Lkw's einschließlich Hänger angefahren. 

Zudem fahren im Rahmen von Verkaufsfahrten 5 - 6 mal pro Monat Busse den Be-
trieb an. Im Rahmen der Umbauplanungen sollte deshalb sichergestellt werden, dass 
auch künftig sowohl Lastkraftwagen mit Hängern als auch Busse das Unternehmen 
reibungslos und gefahrenfrei anfahren können. 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihren Rückäußerungen vom 15.04.1997 zu, dass die Straße „Am 

Bahnhof“ zweispurig an die Jurastraße angebunden wird. Zudem wird durch die Ge-

meinde Altendorf der Neubau einer Straßenüberführung über den Deichselbach, ein-

schließlich einer Verlängerung der Straße „Am Bahnhof“ bis zur Brückenstraße ge-

plant. 

B.4.6.37 Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth 

1. Stellungnahme vom 28.09.2017, Az. STO-br/jarm 
Die Unterlagen für die 1. Planänderung haben wir erhalten. Wir bedanken uns für die 
weitere Einbindung in das Planänderungsverfahren für den Planfeststellungsabschnitt 
21 der Ausbaustrecke Altendorf -Hirschaid -Strullendorf. 

Der Planfeststellungsabschnitt 21 ist Teil der Ausbau-/Neubaustrecke Nürnberg-
Ebensfeld-Erfurt, die wiederum Bestandteil des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit -
Schiene -Nr. 8 - Ausbau-/Neubaustrecke (ABS/NBS) Nürnberg-Erfurt-Leipzig/Halle -
Berlin ist. Mit dem aktuellen Planänderungsverfahren wird das 1996 eingeleitete Plan-
feststellungsverfahren weitergeführt. Der Planfeststellungsabschnitt umfasst den 
viergleisigen Ausbau der derzeit zweigleisigen elektrifizierten Hauptstrecke der DB 
Netz AG 5900 Nürnberg -Bamberg. Der Planabschnitt beginnt nördlich von Eggols-
heim Bahnkilometer 46,000 und endet nördlich der Gemarkungsgrenze Strullen-
dorf/Bamberg Bahnkilometer 56, 165. 

Zu dem oben genannten Verfahrensachstand nehmen wir wie folgt Stellung:  

Der oberfränkische Wirtschaftsstandort ist in besonderem Maße auf eine leistungsfä-
hige Verkehrsinfrastruktur angewiesen. Die Industrie- und Handelskammer für Ober-
franken Bayreuth befürwortet die Fertigstellung der ICE-Neubau- und Ausbaustrecke 
Nürnberg-Bamberg-Erfurt mit Schaffung einer S-Bahnverbindung Nürnberg-
Forchheim-Bamberg-Lichtenfels-Coburg mit einem Halt Forchheim-Nord sowie einem 
Systemhalt des ICE in Bamberg und Coburg und die damit verbundenen Planungen. 

Wir möchten aber auch darauf hinweisen, dass die Planung zum Ausbau des Stre-
ckenabschnittes mit erheblichen Eingriffen und Belastungen für die anliegenden Ge-
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werbebetriebe verbunden sind. Zu nennen sind hier mögliche Schädigungen an Ge-
bäuden und Fundamenten im Rahmen der Baumaßnahmen, die Beeinträchtigung der 
Produktion bei erschütterungssensiblen Produktionsaggregaten, Beeinträchtigungen 
für Mitarbeiter und Betriebe durch baustellenbedingte Emissionen sowie erhebliche 
Einschränkungen im An- und Ablieferungsverkehr und durch die vorrübergehende In-
anspruchnahme von Flächen. 

Unseres Erachtens müssen trotz der Wichtigkeit der ICE-Strecke auch die Bedenken 
der mittelbar und vor allem der unmittelbar betroffenen Unternehmen im weiteren 
Verfahrensverlauf entsprechend gewürdigt werden. Daher regen wir an, die Planung 
auch unter dem Aspekt zu beurteilen, dass Beeinträchtigungen im laufenden Betrieb 
der Unternehmen so klein als möglich gehalten werden können und unvermeidbare 
Maßnahmen rechtzeitig im Vorfeld mit den betroffenen Betrieben abgestimmt werden, 
mit der Zielsetzung wirtschaftlich tragbare Lösungen für beide Parteien zu erarbeiten, 
um die Nachteile für die betroffenen Unternehmen zu minimieren.  

Ganz wichtig ist hierbei eine rechtzeitige und umfassende Information der angren-
zenden Betriebe hinsichtlich Erreichbarkeit der betroffenen Unternehmen während 
der Bauzeit, um Einschränkungen, sei es durch Baustellenverkehr oder auch Emissi-
onen, zu vermindern.  

 

Entscheidung 

Soweit die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth negative Auswir-

kungen der Baumaßnahmen auf einzelne Firmen geltend macht, ist darauf hinzuwei-

sen, dass nur die betroffenen Firmen selbst ihre Belange geltend machen können. 

Auf die Entscheidungen zu den Einwendungen der betroffenen Firmen wird verwie-

sen. Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 15.01.2018 zu, dass die 

Informationen über den Bauablauf rechtzeitig an die Betriebe erfolgt. Im Übrigen wer-

den die Aussagen und Ausführungen zur Kenntnis genommen. 

2. Stellungnahme vom 03.11.2017, Az. STO-br/jarm 
In unserer Stellungnahme im oben genannten Planfeststellungsverfahren haben wir 
auf die Bedeutung der ICE- Neu- und Ausbaustrecke für die oberfränkische Wirt-
schaft hingewiesen. 

Da die Planungen mit erheblichen Eingriffen und Belastungen für die angrenzenden 
Gewerbebetriebe verbunden sind haben wir in unserer Stellungnahme gebeten, de-
ren Einwendungen und Bedenken im weiteren Verfahren angemessen zu berücksich-
tigen. 

In weiteren Gesprächen der letzten Tage mit betroffenen Unternehmen haben wir den 
Eindruck gewonnen, dass dies bisher nicht in ausreichendem Umfang durch den 
Vorhabenträger DB Netz AG geschehen ist. 

Bei einem Vorort Termin in Hirschaid konnten wir uns davon überzeugen, dass es für 
das Unternehmen am Werksstandort während der Bauphase zu erheblichen Beein-
trächtigungen der sensiblen Logistikabläufe kommen wird. 
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Im Wesentlichen verfügt das Werk über keine eigene Lagerhaltung am Standort. 
Durch Logistikdienstleister wird es im Taktverkehr mit Material aus dem 5,9 km ent-
fernten Strullendorf beliefert. Ebenso werden die fertigen Produkte vom Werk im 
Taktverkehr versandt. Während der Bauphase sind dabei erhebliche Beeinträchti-
gungen der logistischen Prozesse des Werkes zu erwarten: 

Während der Bauzeit wird die Logistik durch die bauseitige Inanspruchnahme von 
Betriebsgelände auf dem dann beengten Firmengelände erheblich eingeschränkt. 
Hinzu kommt die Beeinträchtigung der Werkslogistik durch die Einschränkung des 
einzigen Hauptfahrweges „lndustriestraße/ Griesweg" während der Bauzeit und durch 
den umliegenden Baustellenverkehr. 

Eine weitere markante Beeinträchtigung des Logistik- und Mitarbeiterverkehrs erfolgt 
während der zeitweisen Sperrung der Brücke „Griesweq". Verbunden mit der Inan-
spruchnahme von Flächen auf dem Betriebsgelände fallen 70 Mitarbeiterparkplätze 
weg. 

Ferner befinden sich auf dem während der Bauzeit beanspruchten Werksgelände Si-
ckerboxen, in denen Niederschlagswasser versickert. Auch hier sollte frühzeitig ge-
klärt werden, in welchem Maß das Entwässerungssystem während der Bauzeit und 
darüber hinaus beeinträchtigt wird und inwieweit Risiken von Einträgen in das Ent-
wässerungssystem aus dem Baustellenbetrieb bestehen. 

Darüber hinaus bereitet dem Unternehmen die mögliche Beeinflussung der Produkti-
on durch baubedingte Erschütterungen Sorge - dies insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass die Produktion mit Blick auf möglicherweise resultierende Produktions-
fehler den hohen Standards der Automobilzulieferindustrie unterliegt. 

Durch die Baumaßnahmen werden auf dem Betriebsgelände dauerhafte Änderungen 
an den Leitungen sowie Anlagen der Ver- und Entsorgung notwendig. Betroffen ist 
auch ein Versorgungsgebäude im unmittelbaren Umfeld der zukünftigen Gleisanla-
gen. 

Ein weiterer Punkt ist die Beeinträchtigung der Unternehmenssicherheit durch die vo-
rübergehende Entfernung der Werksumzäunung. 

Die Firma aus Strullendorf beliefert die Automobilindustrie. Auch Sie hat Bedenken 
bezüglich der Beeinträchtigung der Produktion durch baustellenbedingte Erschütte-
rungen und erschütterungsbedingte Folgeschäden an bestehenden Gebäuden sowie 
bezüglich der baustellenbedingten Einschränkungen im Anlieferungs- und Abliefe-
rungsverkehr. 

Die Firma mit Sitz im Landkreis Lichtenfels ist von der geplanten Straßenüberführung 
Bau-km 47,58 am nördlichen Rand des planfestgestellten Kiesgewinnungsgebietes 
bei Altendorf betroffen. Die im Planfeststellungsverfahren dargestellten Planungen 
stehen den Vorgaben des Raumordnungsplans entgegen. 

Durch diese neue Planung verliert die Firma ca. 1,5 ha der bereits genehmigten Ab-
baufläche. Hinzukommen einzuhaltende Abstandsflächen zur Bahntrasse und zum 
Brückenbauwerk. 

Konkret geht die Firma davon aus, einen Verlust von etwa 22% des planfestgestellten 
Abbaugebietes im Landkreis Bamberg zu erleiden, was einen erheblichen Eingriff in 
die bestehende Unternehmensplanung bedeutet. 

Wir bitten daher noch einmal eindringlich darum, dass der Vorhabenträger DB Netz 
AG zeitnah Kontakt mit den betroffenen Firmen aufnimmt und gemeinsam mit den 
Firmen Lösungen für die genannten Bedenken erarbeitet, um die Einschränkungen 
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deutlich zu minimieren und den Unternehmen frühzeitig Planungssicherheit in der 
Bauphase aber auch im späteren im laufenden Betrieb der ICE-Ausbaustrecke zu 
geben. 

 

Entscheidung 

Soweit die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth negative Auswir-

kungen der Baumaßnahmen auf einzelne Firmen geltend macht, ist darauf hinzuwei-

sen, dass nur die betroffenen Firmen selbst ihre Belange geltend machen können. 

Auf die Entscheidungen zu den Einwendungen der betroffenen Firmen und auf die 

Entscheidungen zu den Stellungnahmen der Fachbehörden wird verwiesen. Zudem 

sichern die Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 12.02.2018 zu, die Auswir-

kungen auf Anwohner und Gewerbetriebende so gering wie möglich zu halten. Im Üb-

rigen werden die Aussagen und Ausführungen zur Kenntnis genommen. 

3. Stellungnahme vom 11.05.2020, Az. STO-br/jarm 
Zu der vorliegenden 2. Planungsänderung nehmen wir wie folgt Stellung:  

mit Bezug auf unsere Stellungnahme vom 28. September 2017 und vom 3. Novem-
ber 2017 möchten wir die dort genannten Hinweise aufrechterhalten. In unserer Stel-
lungnahme waren wir auf die besonderen Belastungen einzelner Unternehmen ein-
gegangen, wie sie aus den Planunterlagen des 1. Planänderungsverfahrens resultier-
ten.  

Bezüglich der Beeinträchtigung der Produktion anliegender Firmen wurde uns durch 
die DB Netz AG am 12. Februar 2018 mitgeteilt, dass relevante Erschütterungen 
durch die Bautätigkeit bei Gebäuden mit exponierter Lage zu den Baumaßnahmen 
und schwingungssensibler Produktionsanlagen nicht vollständig ausgeschlossen 
werden können und entsprechende Maßnahmen bei der Bauausführung vorgesehen 
sind, u.a. wurden gebäudetechnische Beweissicherungen mit Blick auf die Scha-
denskompensation vor bzw. nach den Baumaßnahmen genannt. 

Detaillierte Abstimmungen mit den Firmen über den Bauablauf und den damit ver-
bundenen baubedingten Erschütterungen wurden seitens des Vorhabenträgers zuge-
sagt. Uns nicht bekannt, dass diese bereits stattgefunden haben. Wir bitten daher 
noch einmal zeitnah Kontakt vorzunehmen, um eine Planungssicherheit für den be-
troffenen Produktionsbereich der Firma sicherzustellen.  

Kiesabbaugebiet Höhe Bau-km 47,58  

Die Firma ist von der geplanten Straßenüberführung Bau-km 47,58 am nördlichen 
Rand des planfestgestellten Kiesgewinnungsgebietes bei Altendorf betroffen. Wir be-
grüßen die Planänderung dahingehend, dass das Kiesabbaugebiet bei der 2. 
Planänderung berücksichtigt und aktualisiert wurde. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass ein großer Teil der planrechtlich festgestellten 
Abbauflächen bereits abgebaut ist und die bestehenden Restflächen für die Existenz 
des Unternehmens am Standort sehr relevant sind. Durch die vorliegenden Planun-
gen werden 9.374 qm der Abbaufläche dauerhaft in Anspruch genommen. Die durch-
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schnittliche Jahresproduktion des Werkes liegt bei 130.000 t im Jahr, was einem Flä-
chenverbrauch von 0,8 ha entspricht. Nach Auskunft des Unternehmens verbleiben 
ca. 7 ha Abbaufläche, was einem Betriebszeitraum von 9 Jahren entspräche. Von 
dieser plangesicherten Abbaufläche gehen durch die vorliegenden Planungen 9.374 
qm verloren, was den Betriebszeitraum verkürzt. Im Vertrauen auf das planfestge-
stellte Abbaugebiet hat das Unternehmen in den letzten Jahren ca. 1 Mio. Euro am 
Standort investiert, beispielsweise in einen Saugbagger und Landbänder auf dem Be-
triebsgelände.  

Die Firma ist zur Aufrechterhaltung des Betriebes primär darauf angewiesen, dass sie 
Ersatzabbauflächen erhält oder erwerben kann. Wir bitten daher in dieser Frage eine 
einvernehmliche Lösung mit dem betroffenen Unternehmen anzustreben und soweit 
keine Ersatzabbauflächen generiert werden können, für einen angemessenen Aus-
gleich zu sorgen. 

Ebenso bitten wir um eine einvernehmliche Lösung einem Unternehmen in Altendorf 
mit knapp 150 Mitarbeitern in der Lebensmittelproduktion für den Lebensmittelhandel. 
Die vorliegenden Planungen sehen auf dem derzeitigen Betriebsgelände den Abriss 
einer Produktionshalle vor. Dazu wird die Firma die Produktion auf dem Betriebsge-
lände in ein neu zu errichtendes Gebäude verlagern.  

Um die Aufrechterhaltung der Produktion am Standort zu sichern, bitten wir bei der 
Festlegung der Bauphasen und Baumaßnahmen um eine zeitliche Berücksichtigung 
des notwendigen Vorlaufs für die Produktionsverlagerung. Andernfalls besteht das 
signifikante Risiko, dass der Betrieb am Standort nicht aufrechterhalten werden kann 
und geschlossen oder teilgeschlossen werden muss. 

Verkehrsführungen während der Bauzeiten Höhe Hirschaid zwischen Bahnkilometer 
50,4 (Griesweg) und 52,2 (Ersatzneubau SÜ 2244)  

Zwischen dem Bahnkilometer 50,4 und 52,2 ist die Erneuerung bzw. der Umbau 
mehrerer Brückenbauwerke vorgesehen: Ersatzneubau der Südüberführung, Erweite-
rung der Eisenbahnüberführung Maximilianstraße und der Umbau der Straßenüber-
führung Griesweg. Es ist davon auszugehen, dass diese Baumaßnahmen den Wirt-
schaftsverkehr während der Bauzeiten stark beeinträchtigen werden. Davon sind ins-
besondere auch die in Strullendorf ansässigen Speditionen betroffen. Für das Spedi-
tionsgewerbe ist die Staatsstraße 2244 die zentrale Verbindung in bzw. aus Richtung 
Süden (Hirschaid Eggolsheim bzw. Auffahrt auf die B 505 über Hirschaid und die 
Staatsstraße 2260). Eine Auffahrt in Richtung Süden auf die B 505 oder die BAB A73 
bei Strullendorf ist nicht möglich. Es ist davon auszugehen, dass Umfahrungen bei 
Sperrungen auf den angesprochenen Strecken nach Süden großräumiger über die 
BAB Anschlussstelle Bamberg-Ost/ Litzendorf - Forchheim Nord erfolgen müssten. 
Damit wäre ein deutlicher Mehraufwand für die betroffenen Speditionen verbunden.  

Darüber hinaus ist in der Marktgemeinde Hirschaid mit signifikanten Engpässen im 
Verkehrsfluss zu rechnen, wenn zwei der drei Brückenbauwerke gleichzeitig für den 
LKW-Verkehr gesperrt sind. Um die Belastung für den Verkehr möglichst zu minimie-
ren sollten die Baumaßnahmen an den Brückenbauwerken und damit verbundene 
Sperrungen zeitversetzt erfolgen. 

Dem Erläuterungsbericht ist zu entnehmen, dass die Maximilianstraße während der 
Erweiterung des Brückenbauwerkes ausschließlich für den PKW-Verkehr und Fuß-
gänger, nicht aber für den LKW-Verkehr freigegeben wird (S.90). Bei einer Sperrung 
der St2244 Höhe Ersatzneubau Südüberführung und gleichzeitiger Sperrung der Ma-
ximilianstraße für den LKW-Verkehr ist bei einer Umleitung über die lndustriestra-
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ße/Griesweg mit einem Rückstau der linksabbiegenden LKWs an der Einmündung 
Griesweg/St2244 zu rechnen.  

In Altendorf ist im weiteren Verlauf der Staatsstraße 2244 der Neubau der Unterfüh-
rung Jurastraße nur unter Vollsperrung während der Bauzeit möglich (S.109). Auch 
hier sehen wir die Notwendigkeit einer Verkehrslösung, die weiträumige Umleitungen 
vermeidet.  

Diese und weitere Fragen des Umleitungsverkehrs während der Bauzeit müssen un-
seres Erachtens Teil eines Verkehrskonzeptes unter Beteiligung der Straßenbaulast-
träger sein, um den Verkehrsfluss während der Bauzeit sicherzustellen.  

Bezüglich der angesprochenen Anliegen der vom Ausbau betroffenen Betriebe bitten 
wir den Vorhabenträger DB Netz AG in weiteren zeitnahen Gesprächen Lösungen 
herbeizuführen, um den Unternehmen Planungssicherheit während der Bauphase 
aber auch im späteren im laufenden Betrieb der ICE-Ausbaustrecke zu geben. 

 

Entscheidung 

Soweit die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth negative Auswir-

kungen der Baumaßnahmen auf einzelne Firmen geltend macht, ist darauf hinzuwei-

sen, dass nur die betroffenen Firmen selbst ihre Belange geltend machen können. 

Auf die Entscheidungen zu den Einwendungen der betroffenen Firmen und auf die 

Entscheidungen zu den Stellungnahmen der Fachbehörden wird verwiesen. Zudem 

sichern die Vorhabenträger zu, die Auswirkungen auf Gewerbetriebende so gering 

wie möglich zu halten und rechtzeitig über den geplanten Bauablauf zu informieren. 

Hinsichtlich des Umleitungskonzept wird darauf hingewiesen, dass dieses mit den 

Gemeinden und Fachbehörden abgestimmt ist. Im Übrigen werden die Aussagen und 

Ausführungen zur Kenntnis genommen. 

B.4.6.38 Pledoc GmbH 

1. Stellungnahme vom 04.10.2017, Az. PoCl_1466431 
Betroffene Anlagen: Ferngasleitung, Nr. 0011900000 und 0011610000 und deren 

Begleitkabel sowie ein Lichtwellenleiter 

1. von der Open Grid Europe GmbH, Essen, der GasLiNE GmbH & Co. KG, 
Straelen, und der Viatel Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, sind wir mit der 
Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der Bearbeitung von Fremdplanungsan-
fragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt. 

Ihr an die Open Grid Europe GmbH gerichtetes Anschreiben gleichen Inhalts ist, incl. 
Anlagen, zuständigkeitshalber zur Bearbeitung an uns weitergeleitet worden. 

Die auf CD mit Ihrer obengenannten Zuschrift übermittelten Planunterlagen haben wir 
gesichtet. 
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In den Übersichtlageplan (Anlage Nr. 2, Plan Nr. 1); den Landschaftspflegerischen 
Begleitplan (Anlage Nr. 12.2, Plan Nr. 1) und den Lageplan Kabel und Leitungen Be-
stand (Anlage Nr. 18, Plan Nr. 4) haben wir mittels graphischen Systems die ein-
gangs genannten Ferngasleitungen eingetragen und Leitungskenndaten hinzuge-
schrieben. Beachten Sie bitte, dass die Eintragung der Ferngasleitungen im Über-
sichtslageplan nur als grobe Übersicht geeignet ist. 

Die Ferngasleitungen befinden sich jeweils in einem 8 m breiten Schutzstreifen (4 m 
beiderseits der jeweiligen Leitungsachse). 

Zur weiteren Information erhalten Sie die entsprechenden Bestandsunterlagen (Be-
standsplan und Katasterplan) der Ferngasleitungen. Die Höhenangaben in den Län-
genschnitten beziehen sich auf den jeweiligen Verlegungszeitpunkt. Zwischenzeitli-
che Niveauänderungen wurden nicht nachgetragen. 

Die Darstellung der Ferngasleitungen ist sowohl im Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan bzw. dem Lageplan Kabel und Leitungen Bestand als auch in den Be-
standsunterlagen nach bestem Wissen erfolgt. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer 
Abweichung im Einzelfall nicht ausgeschlossen. 

2. Wie aus dem Übersichtslageplan sowie dem Lageplan Kabel und Leitungen 
Bestand zu ersehen ist, berühren die Ferngasleitungen die Grenze des Planfeststel-
lungsabschnitts nicht. Lediglich innerhalb der Grenze des Untersuchungsgebietes 
zum Landschaftspflegerischen Begleitplan (siehe Anlage Nr. 12.2, Plan Nr. 1) verlau-
fen die eingangs erwähnten Ferngasleitungen. Die Ferngasleitungen berühren dabei 
Flächen, welche als Wirtschaftsgrünland, Ackerland oder Gehölze ausgewiesen wer-
den. Es ist daher nicht auszuschließen, dass Maßnahmen im Bereich der Ferngaslei-
tungen durchgeführt werden. 

Je nach Art der Bewirtschaftung ist dabei zu berücksichtigen, dass die Gashoch-
druckleitungen i. d. R. mit einer Überdeckung von ~1 m verlegt werden. Die Verlege-
tiefe der Begleitkabel sowie einer evtl. vorhandenen Kabelschutzrohranlage ist deut-
lich niedriger, so dass der Schutzstreifenbereich der Leitungen von jeglicher Boden-
bearbeitung ausgespart bleiben sollte. Eine Leitungsanzeige durch den eingangs 
ausgewiesenen Ansprechpartner der Open Grid Europe GmbH ist vor Aufnahme von 
Arbeiten auf jeden Fall zwingen erforderlich. 

Landschaftspflegerische Maßnahmen 

Durch landschaftspflegerische Maßnahmen dürfen sich keinerlei Nachteile für den 
Bestand und Betrieb der Versorgungseinrichtungen sowie keine Einschränkungen 
oder Behinderungen bei der Ausübung der für die Sicherheit der Versorgung notwen-
digen Arbeiten wie Überwachung, Wartung, Reparatur usw. ergeben. Die Leitungs-
trassen sind stets sichtfrei und begehbar zu halten. Wir bitten daher, die Anpflanzung 
von Bäumen oder tiefwurzelnden Sträuchern nur außerhalb des Schutzstreifenberei-
ches vorzusehen. 

3. Baustelleneinrichtung 

Evtl. notwendige projektbegleitende Maßnahmen zur Baustelleneinrichtung und -
erschließung sind grundsätzlich außerhalb der Schutzstreifenbereiche der Versor-
gungsanlagen vorzusehen. Die konkrete Bauausführung ist vorher mit dem örtlich zu-
ständigen Leitungsbetrieb abzustimmen. Die Zugänglichkeit der Anlagen muss jeder-
zeit gewährleistet sein. 
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4. Hochspannungsbeeinflussung 

Im Vorhaben „Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (VDE 8.1.1) ABS Nürnberg - Ebens-
feld" haben wir bereits im Rahmen der Anhörung zum angrenzenden Planfeststel-
lungsabschnitt 18/19, Forchheim - Eggolsheim, Bahn-km 32,402 bis Bahn-km 46,000 
eine Stellungnahme abgegeben. Analog dazu ist auch hier nicht auszuschließen, 
dass es durch den Ausbau der Strecke zu einer relevanten Erhöhung der Hochspan-
nungsbeeinflussung auf die Rohrleitung und deren Betriebskabel kommt. 

Es ist vor Inbetriebnahme der neuen Bahnstrecke zu überprüfen, ob der Betriebsfall 
bzw. der Erdkurzschlussfall auf der Oberleitungsanlage zu einer Überschreitung der 
zulässigen Beeinflussungswechselspannungen nach AfK-3 / DIN EN 50443 auf die 
Rohrleitungen bzw. entsprechend DIN VDE 0845 auf die Betriebskabel der Rohrlei-
tungen kommen kann. 

Des Weiteren sind unmittelbar nach Inbetriebnahme der Bahnstrecke / Aufnahme des 
Regelfahrplanbetriebs Untersuchungen zur Wechselstromkorrosionsgefährdung 
durch den Betrieb der neuen Bahnanlage entsprechend der gültigen AfK-11 durchzu-
führen. Details zu den Untersuchungen sind rechtzeitig zwischen den beteiligten Un-
ternehmen im gegenseitigen Einverständnis abzustimmen. 

Der den Betrachtungen und Untersuchungen zugrunde gelegte Betriebsfall (Fahr- 
und Erdkurzschlussstromdaten) ist zu dokumentieren. Bei späteren, signifikanten Er-
höhungen des Stromes auf der Oberleitungsanlage im Planfeststellungsabschnitt ist 
der Übertragungsnetzbetreiber der Leitungen zu informieren und neue Berechnungen 
/ Untersuchungen sowie ggf. notwendige Schutzmaßnahmen zu veranlassen. 

In Anlehnung an die Schiedsstellenvereinbarung der SfB sind die v. g. Untersuchun-
gen entsprechend dem Veranlasserprinzip zu übernehmen. Die Kostenübernahme 
nach dem Veranlasserprinzip gilt auch für ggf. notwendige Maßnahmen bezüglich der 
Sicherstellung des Berührungs- und Anlagenschutzes entsprechend AfK-3, AfK-11 
DIN EN 50443 und DIN VDE 0845, um ursächlich auf die hier erörterte Baumaßnah-
me zurückzuführende Beeinflussungen / Beeinträchtigungen der FGN-Anlagen wie-
der auf den ursprünglichen Zustand -vor dem Bau der neuen Bahnstrecke - zu redu-
zieren. 

5. Wir übersenden daher in der Anlage das sinngemäß für alle von uns verwalte-
ten Versorgungsanlagen geltende Anweisung "Zum Schutz von Ferngasleitungen und 
zugehörigen Anlagen" der Open Grid Europe GmbH. Wir bitten Sie uns weiterhin an 
diesem Verfahren zu beteiligen. 

6. Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass sich im Geltungsbereich des hier ange-
zeigten Planfeststellungsverfahrens keine von uns verwalteten Kabelschutzrohranla-
gen der Viatel Deutschland GmbH befinden. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Ausführungen und Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 2. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 12.12.2017 zu, dass die Ferngasleitung 

einschließlich des Schutzstreifens von 8 m die Planfeststellungsgrenze des PFA 21 

nicht berühren. Ferner verlaufen die Ferngasleitungen einschließlich des Schutzstrei-

fens von 8 m außerhalb der landschaftspflegerischen Maßnahmen (Schutz-, Vermei-

dungs-, Gestaltungs-, Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen). Damit ergeben sich durch 

die landschaftspflegerischen Maßnahmen keine Nachteile für den Bestand und Be-

trieb sowie der Wartung etc. der Leitungen. 

 

Zu 3. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 12.12.2017 zu, dass die Bestandsleitungen 

außerhalb der Planfeststellungsgrenzen liegen und nach gegenwärtigem Planungs-

stand keine Beeinträchtigungen durch die Bahnbaumaßnahme zu erwarten sind. 

 

Zu 4. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 12.12.2017 zu, dass die erforderlichen Prü-

fungen und Untersuchungen auf Kosten der Vorhabenträger in Abstimmung mit dem 

Leitungsbetreiber durchgeführt werden. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kennt-

nis genommen. 

 

Zu 5. und 6. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

2. Stellungnahme vom 12.05.2020, Az. 20200300269 
Von der Open Grid Europe GmbH, Essen, der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, 
sind wir mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der Bearbeitung von 
Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt. Wir vertre-
ten im Auftrag der Open Grid Europe GmbH insoweit auch die Interessen der Fern-
gas Netzgesellschaft mbH (FG) mit Sitz in Schwaig bei Nürnberg.  
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Wir bedanken uns als Träger öffentlicher Belange für die Beteiligung an der 2. 
Planänderung im oben genannten Planfeststellungsverfahren.  

Ihr an die Open Grid Europe GmbH gerichtetes Anschreiben gleichen Inhalts ist, incl. 
Anlagen, zuständigkeitshalber zur Bearbeitung an uns weitergeleitet worden.  

Die auf CD mit Ihrer obengenannten Zuschrift übermittelten Planunterlagen haben wir 
gesichtet und ausgewertet. 

Demnach werden die Versorgungsanlagen (Ferngasleitung, Nr. 0011900000 und 
0011610000 und deren Begleitkabel sowie ein Lichtwellenleiter) von der hier vorlie-
genden 2. Planänderung nicht direkt betroffen. Lediglich innerhalb der Grenze des 
Untersuchungsgebietes zum Landschaftspflegerischen Begleitplan (siehe Anlage Nr. 
12.2.1 b Plan Nr. 1) sowie bei der Hochspannungsbeeinflussung und den projektbe-
gleitenden Maßnahmen, wie den Baustelleneinrichtungen, ist eine Betroffenheit der 
von uns zu vertretenden Belange weiterhin gegeben.  

In den Landschaftspflegerischen Begleitplan (Anlage Nr. 12.2, Plan Nr. 1 b) haben wir 
mittels graphischen Systems die eingangs genannten Ferngasleitungen eingetragen 
und Leitungskenndaten hinzugeschrieben. Beachten Sie bitte hierzu das Merkblatt 
zur Dokumentation, dass die Eintragung der Ferngasleitungen im Übersichtslageplan 
nur als grobe Übersicht geeignet ist.  

Diesbezüglich verweisen wir vollinhaltlich auf unsere, im Rahmen des 1. Planände-
rungsverfahrens eingereichte Stellungnahme 1466431 vom 04.10.2017 und die dazu 
abgegebene Replik des Vorhabenträgers vom 12.12.2017. Beide Dokumente (Text-
teile) haben wir in der Anlage beigefügt. 

Sollten, wider Erwarten, Maßnahmen zur Sicherung bzw. Umverlegung der Anlagen 
notwendig werden, sind diese, wie z. B. eine Umverlegungstrassen, die Schutzstrei-
fen sowie die zur Durchführung der Umverlegungen bzw. Sicherung erforderlichen 
Arbeitsstreifen und Baustel-leinrichtungsflächen, im Rahmen des Verfahrens als not-
wendige Folgemaßnahmen des ge-genständlichen Verfahrens i. S. d. § 75 Abs. 1 
VwVfG mit planfestzustellen und der Ferngas Netzgesellschaft mbH baufrei zur Ver-
fügung zu stellen.  

Die dazu erforderlichen zivilrechtlichen Gestattungen (Bauerlaubnis, Gestattungsver-
trag, Eintragungsbewilligung bzgl. des dinglich gesicherten Schutzstreifens etc.) sind 
durch den Träger des Vorhabens nach einvernehmlicher Abstimmung mit dem Lei-
tungsbetreiber, insbesondere hinsichtlich des Dienstbarkeitstextes, vor Durchführung 
der Umverlegung beizubringen.  

Zur Beachtung bei weiteren Planungen übersenden wir ebenfalls eine aktuelle Aus-
gabe der sinngemäß für alle von uns verwalteten Versorgungsanlagen geltende „An-
weisung zum Schutz von Ferngasleitungen und zugehörigen Anlagen" der Open Grid 
Europe GmbH. 

 

Entscheidung 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Auf die Entscheidungen zur Stel-

lungnahme vom 04.10.2017 wird verwiesen.  

Weitere Maßnahmen zur Sicherung bzw. Umverlegung sind nicht Gegenstand der 

Planung und werden auch nicht vom Planfeststellungsbeschluss erfasst. Sollten wei-
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tere Maßnahmen erforderlich werden, sind die gegebenenfalls im Zuge einer Planän-

derung zu berücksichtigen. Leitungsvereinbarungen sind ebenfalls nicht Gegenstand 

der Planfeststellung und sind außerhalb des Verfahrens zu regeln. Im Übrigen wer-

den die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

B.4.6.39 Energieversorgung Oberfranken AG 

1. Stellungnahme vom 03.03.1997, Az. NB1-el-lh 
Wie wir aus den Planunterlagen ersehen konnten, sind folgende Anlagen unseres 
Unternehmens nicht korrekt bzw. überhaupt nicht übernommen worden. Es handelt 
sich um folgende Anlagen: 

Bau-km 46.088, Blatt 1 Anlage Nr. 4 
110-kV-Leitung UW Eggolsheim - UW Ebermannstadt. 

Diese Leitung ist im Plan fälschlicherweise als 20-kV-Leitung bezeichnet, im BWV ist 
sie nicht aufgeführt. Ein Umbau ist voraussichtlich nicht notwendig. 

Bau-km 46.770, Blatt 1 Anlage Nr. 4 
20-kV-Doppelleitung UW Eggolsheim - Abzw. Schimaidel. 

Diese Leitung ist im BWV nicht aufgeführt. Ein Umbau ist voraussichtlich nicht not-
wendig. 

Bau-km 48.450, Blatt 4 Anlage Nr. 4 
230/400-V·Ortsnetzfreileitung zum Bahnhofsgebäude. 

Diese Leitung ist im BWV nicht aufgeführt. Mit dem Rückbau des Bahnhofsgebäudes 
muss auch die Freileitung umgebaut werden. 

Bau-km 48.58O - 48.650, Blatt 4 Anlage Nr. 4 
230/400-V-Ortsnetzfreileitung; Versorgung der rückzubauenden Wohnhäuser. 

Diese Leitung ist Im BWV nicht aufgeführt. Mit dem Rückbau der Gebäude muss 
auch die Freileitung umgebaut werden. 

Bau-km 50.960 - 51.200, Blatt 8 Anlage Nr. 4 
230/400-V-Ortsnetz- und Straßenbeleuchtungskabel (Parallelverlegung). 

Diese Kabel sind im BWV nicht aufgeführt. Sie liegen im späteren Bahnbereich und 
müssen evtl. verlegt werden. 

Bau-km 53.400 - 53.560, Blatt 11 Anlage Nr. 4 
230/400-V-Ortsnetzkabel. 

Hier ist im BWV Nr. 267 nur die Kreuzung mit der Bahnstrecke berücksichtigt. 

Das Erdkabel verläuft zusätzlich auf einer Länge von ca. 760 m parallel zur Bahnstre-
cke und muss evtl. umgelegt werden. 

Bau-km 55.665, Blatt 74 Anlage Nr. 4 
170-kV-Leltung UW Bamberg Süd - UW Strullendorf. 
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Diese Leitung ist im BWV nicht aufgeführt. Ein Umbau ist voraussichtlich nicht not-
wendig. 

BWV Nr. 184, Blatt 9 a Anlage Nr. 4 
Parallel zur der geplanten Rohrleitung zum geplanten Rieselfeld verläuft auf einer 
Länge von ca. 150 m ein 20-kV-Erdkabel, das bei den Bauarbeiten zu berücksichti-
gen ist (siehe hierzu auch die beiliegenden Lageplanausschnitte). 

Wir bitten Sie, Ihre Unterlagen entsprechend zu berichtigen bzw. zu ergänzen. 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass die notwendigen Änderungsmaßnahmen an 
unseren Anlagen, soweit keine anderen vertraglichen Regelungen bestehen, von der 
Deutschen Bahn AG als Veranlasser zu tragen sind. 

Ansonsten haben wir keine Einwände bzw. Anregungen vorzubringen. 

 

Entscheidung 

Es erfolgt keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde, da für die Energiever-

sorgung Oberfranken AG deren Rechtsnachfolger für den Netzbetrieb (Bayernwerk) 

zur fortgeführten Planung Stellung genommen hat. Auf die Entscheidungen zu den 

Stellungnahmen der Bayernwerk Netz GmbH wird verwiesen. 

B.4.6.40 Ferngas Nordbayern GmbH 

1. Stellungnahme vom 24.02.1997, Az. Tbnw me-er 
Den ungefähren Verlauf unserer Gasfernleitungen DN 200 und DN 100 haben wir in 
die uns zugesandten Planunterlagen M 1 : 1 000 in Blau eingetragen (Anlage 4, Pl.-
Nr. 071 b; Anlage 6.1.). 

Die Planunterlagen erhalten Sie anliegend zurück. 

Zu den Gasfernleitungen gehören mitverlegte Fernmeldekabel. 

Der Ausbau der St 2960 im Einmündungsbereich mit der A 73 erfordert nach der 
Plandarstellung Änderungsarbeiten an unseren Anlagen. 

Die Änderungen an unseren Anlagen sind außerhalb des bisherigen Straßengrund-
stücks, in den Grundstücken 1025 bzw. 1028, Gemarkung Altendorf notwendig. In 
diesen Grundstücken ist unsere Gasfernleitung einschließlich des mitverlegten Fern-
meldekabels durch eine im Grundbuch eingetragene persönliche Dienstbarkeit ding-
lich gesichert. Die Kosten der Änderungsarbeiten gehen daher nach dem Verursa-
cherprinzip zu Lasten des Veranlassers. 

Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger haben die vom Vorhaben betroffenen Gasleitungen in das Bau-

werksverzeichnis aufgenommen. Die Kosten der Änderungsarbeiten haben die Ver-
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ursacher nach dem Verursacherprinzip zu tragen. Im Übrigen werden die Aussagen 

zur Kenntnis genommen. Zudem ist anzumerken, dass im weiteren Verfahrensverlauf 

die Pledoc GmbH die Interessen der Ferngas Nordbayern bzw. der Ferngas Netzge-

sellschaft mbH wahrnimmt. Auf die diesbezüglichen Entscheidungen zu deren Stel-

lungnahmen wird verwiesen. 

B.4.6.41 Fränkische Gas-Lieferungs-Gesellschaft mbH 

1. Stellungnahme vom 11.03.1997, Az. Mr/Vk 5431 
Unsere in Ihrem Plan (Anlage 4, Blatt 8) im Bereich Hirschaid eingezeichnete Orts-
gasversorgungsleitung und Gasdruckregelanlage haben wir überprüft und für richtig 
befunden. 

Sie haben in Ihren Unterlagen (Bauwerksverzeichnis Nr. 281) die Umlegung unserer 
Anlagen vorgesehen. Der genaue Standort der neuen Gasdruckregelanlage PN 4/1 
und der Verlauf der umzulegenden Leitungen auf öffentlichem Grund ist noch zu klä-
ren. Für die Ausführung dieser Arbeiten einschließlich Beschaffung einer neuen Gas-
druckregelanlage ist ein Zeitraum von 6 Kalenderwochen einzuplanen. 

Die Kosten für die Umlegung sind vom Veranlasser zu tragen. 

 

Entscheidung 

Die Kosten der Änderungsarbeiten haben die Verursacher nach dem Verursacher-

prinzip zu tragen. Es ist anzumerken, dass im weiteren Verfahrensverlauf die Bay-

ernwerk Netz GmbH die Interessen der Fränkischen Gas-Lieferungs-Gesellschaft 

mbH fortführt. Auf die diesbezüglichen Entscheidungen zu deren Stellungnahmen 

wird verwiesen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

B.4.6.42 Deutsche Telekom Technik 

Aus der Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik geht hervor, dass sich die 

aktuelle Stellungnahme nicht nur auf die 2. Planänderung bezieht, sondern auf das 

Gesamtvorhaben, so dass die vorangegangenen Stellungnahmen durch die folgende 

ersetzt wird. 

1. Stellungnahme vom 04.10.2020 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
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dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Pla-
nung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die Telekom Deutschland GmbH ist Betreiberin eines bundesweiten Telekommunika-
tionsnetzes, über das Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit er-
bracht werden. Sie hat Eigentum und Funktionsherrschaft über das Telekommunika-
tionsnetz (TK-Netz) in der Bundesrepublik Deutschland im Wege der Ausgliederung 
gem. § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG von der Deutschen Telekom AG übernommen, deren 
100%-ige Tochtergesellschaft sie ist. Die Ausgliederung wurde gem. § 131 Abs. 1 Nr. 
1 UmwG mit Eintragung ins Handelsregister der Deutschen Telekom AG (HRB 6794, 
Amtsgericht Bonn) und der Telekom Deutschland GmbH (HRB 5919, Amtsgericht 
Bonn) wirksam. Mit Urkunde vom 18.03.2010 der Bundesnetzagentur wurde der Te-
lekom Deutschland GmbH das Recht zur unentgeltlichen Nutzung von Verkehrswe-
gen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gem. § 69 Abs. 1 Telekommuni-
kationsgesetz (TKG) übertragen. 

Im Ausbaubereich sind die im Bauwerksverzeichnis aufgeführten Telekommunikati-
onslinien der Telekom vorhanden, die infolge des Vorhabens gesichert, verändert o-
der verlegt werden müssen. 

Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt im Einzelnen hinsichtlich der Kostentra-
gung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (Telekommunikationsgesetzes, 
TKG) oder nach den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen. 

Wir bitten, dem Vorhabenträger aufzuerlegen, dass dieser für das Vorhaben einen 
Bauablaufzeitenplan aufzustellen und mit uns abzustimmen hat, damit Bauvorberei-
tung, Kabelbestellung, Kabelverlegung, Ausschreibung von Tiefbauleistungen der Te-
lekom usw. rechtzeitig eingeleitet werden können. Für unsere Baumaßnahmen benö-
tigen wir eine Vorlaufzeit von 9 Monaten. 

 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger haben rechtzeitig mit den Versorgungsträgerin in Kontakt zu tre-

ten und die erforderlichen Maßnahmen abzustimmen. Im Übrigen werden die Vorha-

benträger auf die diesbezügliche Nebenbestimmung hingewiesen. Die weiteren Aus-

sagen zur Kenntnis genommen. 

B.4.6.43 Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

1. Stellungnahme vom 08.09.2017 
Die Stellungnahme ist inhaltsgleich mit der aktualisierten Stellungnahme vom 
05.05.2020. Daher wird auf die folgende Entscheidung verwiesen. 

 

2. Stellungnahme vom 05.05.2020 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, 
deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. 
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Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. 
zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert wer-
den dürfen. 

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikationsanla-
gen erforderlich werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren 
Auftrag an TDR-S-Bayern.de@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung 
zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können. 

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Telekommunika-
tionsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind. 

Wir teilen Ihnen ebenfalls mit, dass sich Ihr angefragtes Gebiet auf Anlagen der 
Deutschen Bahn AG befindet. Für eine Stellungnahme der Vodafone GmbH Anlagen 
wenden Sie sich bitte direkt an die Deutsche Bahn AG. 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihren Rückäußerungen vom 18.09.2020 zu, dass bauzeitliche Siche-

rungsmaßnahmen im Zuge der Ausführungsplanung in Abstimmung mit dem Spar-

tenträger festgelegt und entsprechende Leitungsvereinbarungen abgeschlossen wer-

den. 

B.4.6.44 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH 

1. Stellungnahme vom 13.05.2020, Az. PV11 
Die VGN GmbH wirkt in ihrer Eigenschaft als Trägerin öffentlicher Belange bei der 
Angebotsplanung im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) mit. An den Haltepunkten 
Buttenheim, Hirschaid und Strullendorf besteht zudem Anschluss an Buslinien (all-
gemeiner ÖPNV), die in den VGN integriert sind. Im Interesse der Fahrgäste des 
SPNV und des allgemeinen ÖPNV bitten wir folgende Punkte im Rahmen der Plan-
feststellung zu beachten: 

1. Der gesamte Planfeststellungsabschnitt weist keine Überleitverbindungen zwi-
schen den Richtungsgleisen für den Fernverkehr bzw. dem Regional- und Güterver-
kehr auf. In dieser Ausführung weist der Streckenabschnitt Forchheim (- Überhol-
bahnhof Eggolsheim) - Bamberg durch die Viergleisigkeit eine hohe Streckenkapazi-
tät auf. Jedoch ist die betriebliche Flexibilität besonders im Störfall relativ gering. 

2. Der derzeitige Bahnhof Hirschaid verzeichnete im Jahr 2017 gemäß den Er-
gebnissen unserer letzten Verkehrserhebung an Schultagen rund 2500 Ein- und Aus-
steiger, darunter 1.000 Fahrgäste mit dem Fahrtzweck Ausbildung. An anderen 
Bahnstationen mit hohem Aufkommen im Schülerverkehr gab es immer wieder inten-
sive Diskussionen über die Sicherheit der Schüler auf dem Bahnsteig bei großem 
Andrang, besonders nach Schulschluss. 

Am Haltepunkt Hirschaid entstehen vier Bahnsteigkanten. Die beiden äußeren Kan-
ten liegen an den Hochgeschwindigkeitsgleisen. Auf diesen verkehren hauptsächlich 
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ICE-Züge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Auf Basis der Trassie-
rungsparameter wäre auch eine Erhöhung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 
300 km/h möglich. 

Der Erläuterungsbericht verweist auf die Ausbaustrecke Hamburg - Berlin (Ver-
kehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 2) an Zwischenstationen eingebauten Absperrgitter 
in ca. 2 m Abstand zur Bahnsteigkante und regelmäßigen akustischen Warnungen 
(Foto aus dem Bahnhof Neustadt/Dosse siehe Anlage). Dort finden Vorbeifahrten mit 
Geschwindigkeiten von bis zu 230 km/h statt. Nach unserem Kenntnisstand sind aus 
dem laufenden Betrieb der VDE 2 an derartig ausgestatteten Stationen keine größe-
ren Komplikationen oder Häufung von Gefahrensituationen bekannt.  

Diese Lösung soll auch am Haltepunkt Hirschaid zur Anwendung kommen. Auch bei 
dem über die Lebensdauer der Infrastruktur zu erwartenden Einsatz verschiedener 
Fahrzeuge erscheint ein barrierefreier Zugang zu den Fahrzeugen bahnsteigseitig 
gewährleistet, da der Bereich zwischen den Gittern und einem haltenden Fahrzeug 
mit ca. 2,00 m Tiefe genügend Bewegungsraum auch für Rollstuhlfahrer und mobili-
tätseingeschränkte Personen lässt.  

Unter dem Aspekt der Sicherheit aller Fahrgäste, besonders der Schülerinnen und 
Schüler, aber auch der betrieblichen Flexibilität regen wir an, zu prüfen, ob im Bereich 
Hirschaid eine andere Lösung zielführend sein könnte: 

• Durch den Einbau von Weichenverbindungen im Nord- und/oder Südkopf zwi-
schen den äußeren und inneren Richtungsgleisen bleibt die Station Hirschaid ein 
Bahnhof 

• Alle Regionalzüge halten in Hirschaid am Mittelbahnsteig des inneren Gleispaares 

• Der Mittelbahnsteig erhält eine Länge von 210 m (anstelle der geplanten 140 m) 

Uns ist der mit der Maßnahme verbundene höhere Aufwand für den Einbau von Wei-
chen und die damit verbundene Anpassung der Leit- und Sicherungstechnik sowie für 
den Unterhalt dieser zusätzlichen Anlagen bewusst. Für das innere Gleispaar entste-
hen auch im Betriebsprogramm neue Zwangspunkte durch den Halt der aktuell vor-
gesehenen zwei RE-Zugpaare pro Stunde.  

Jedoch ist im SPNV derzeit für das innere Gleispaar lediglich ein Zugpaar pro Stunde 
mit wenigen Verstärkerleistungen zu Zeiten des Schülerverkehrs vorgesehen (S1 im 
Abschnitt Forchheim - Bamberg). Hinzu kommt eine jetzt noch nicht genau bezifferba-
re Anzahl von Güterzügen.  

Aus unserer Sicht sollten die Nachteile aus dem oben genannte Mehraufwand sorg-
fältig gegen die möglichen Vorteile der skizzierten Alternativlösung abgewogen wer-
den: 

• Vermeiden eines potenziellen Gefahrenpunkts durch Anordnung von Bahnsteigen 
mit einer unvollständigen Abschirmung gegen durchfahrende Hochgeschwindig-
keitszüge mit einer Geschwindigkeit von 250, möglicherweise auch 300 km/h bei 
gleichzeitig hohem Anteil von Schülern an der Fahrgastzahl 

• Höhere betriebliche Flexibilität im Störfall durch zusätzliche Überleitverbindungen 
zwischen den in der Entwurfsplanung vollständig voneinander getrennten Rich-
tungsgleisen 

Die Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen der Bayerischen Eisenbahnge-
sellschaft für die in der vergangenen Woche vergebenen Nahverkehrsleistungen für 
das RE-Netz Franken-Südthüringen sehen für den Abschnitt Forchheim - Bamberg 
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Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h vor. Die ebenfalls erwähn-
te Höchstgeschwindigkeit einiger Fahrzeuge von 190 km/h (plus druckdichte Ausfüh-
rung) beziehen sich explizit auf die zu befahren-den Abschnitte der Neubaustrecke 
Ebensfeld - Coburg - Erfurt. 

Rechnerisch ergäbe sich für die RE-Züge durch eine Höchstgeschwindigkeit von 190 
km/h gegenüber 160 km/h zwischen Forchheim und Bamberg mit Halt in Hirschaid 
ein Fahrzeitvorteil von ca. 2 Minuten.  

Die für den Ausbauabschnitt Nürnberg - Ebensfeld geforderte Geschwindigkeit von 
160 km/h kann auch auf dem inneren Gleispaar gefahren werden. Je nach Anord-
nung der zusätzlichen Überleitverbindungen würden diese zwischen Forchheim und 
Bamberg nur auf Teilabschnitten bzw. nur im Bereich des Bahnhofs Hirschaid befah-
ren. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Der Forderung nach einer zusätzlichen Überleitverbindung wird nicht entsprochen. 

Die Vorhabenträger führen in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar aus, dass diese 

gemäß Richtlinie 413 der Deutschen Bahn AG nicht erforderlich ist. Daher sind die 

Überleitstellen in Forchheim, Eggolsheim Süd, Strullendorf und Bamberg ausrei-

chend. Zudem verweisen die Vorhabenträger in ihrer Stellungnahme vom 23.04.2021 

nachvollziehbar auf dn neu geschaffenen Überholbahnhof Eggolsheim Süd hin. Damit 

werden die vorhandenen Überhol- und Überleitmöglichkeiten überkompensiert. 

 

Zu 2. 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Hinsichtlich der Sicherheit für die Fahrgäste 

erläutern die Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 23.04.2021, dass das im 

Haltepunkt Hirschaid angedachte Konzept mit Absperrgittern und akustischen War-

nungen seit Jahren auf der Ausbaustrecke Hamburg - Berlin bewährte Praxis ist und 

keine größeren Komplikationen oder die Häufung von Gefahrensituationen bekannt 

sind.  

Dem Argument der höheren betrieblichen Flexibilität ist zu entgegen, dass das be-

triebliche Konzept richtlinienkonform und anhand des geplanten Betriebskonzeptes 

ausreichend dimensioniert wurde. Selbstverständlich erhöht sich die betriebliche Fle-

xibilität durch die Anordnung jeder zusätzlichen Weichenverbindung, dies kann je-

doch unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit kein hinreichendes Argument für 

deren Planung oder gar Herstellung sein. 
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Hingewiesen sei zudem auf den von der Einwenderin selbst vorgebrachten Sachver-

halt, dass die zusätzliche Weichenverbindung neue Zwangspunkte im Betriebspro-

gramm hervorrufen würde. 

Neue Zwangspunkt ergäben sich zudem nicht nur im Betriebskonzept, sondern auch 

im Markt Hirschaid selbst, da die dann notwendige Verlängerung des Mittelbahn-

steigs eine Vielzahl weiterer Folgeabhängigkeiten und Konflikte auslösen würde (u.a. 

Schallschutz (Verkürzung Mittelwand), Grundinanspruchnahme (Aufweitung Gleisab-

stand auf einem längeren Abschnitt)). Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis 

genommen. 

B.4.6.45 Versicherungskammer Bayern 

1. Stellungnahme vom 04.03.1997 
Aus unserer Sicht wird zu der Baumaßnahme wie folgt Stellung genommen: 

Nach Rücksprache mit dem Fachberater für Brandschutz, Herrn Simon. bei der Re-
gierung von Oberfranken wurde festgestellt, dass zu der geplanten Baumaßnahme 
bereits eine Stellungnahme des Ministeriums vorliegt. Siehe Schreiben vom 
02.06.1993. Soweit keine wesentlichen Änderungen hinsichtlich der Planung einge-
treten sind, sind die damals festgelegten sicherheitstechnischen und brandschutz-
technischen Belange auch weiterhin zu beachten und einzuhalten. Siehe Aktenzei-
chen 111 2836/93-Uh/Scha vom 02.06.1993. 

Gebäude im Zusammenhang mit der Bahnlinie: 

Falls sich Gebäude an der Bahnlinie befinden und diese privatisiert werden, so könn-
te in diesem Zusammenhang das Referat für Schadenverhütung der Versicherungs-
kammer Bayern, Außenstelle Nürnberg noch verständigt werden. 

Verschiedene Baumaßnahmen entlang dieser Schnellbaustrecke wurden bereits pri-
vatisiert und eine Beratung, insbesondere in Bamberg, hat in diesem Zusammenhang 
bereits stattgefunden. 

Formelles: 

Ein Abdruck dieses Schreibens geht an die Geschäftsstelle Bamberg. Es wird gebe-
ten, die entsprechend zuständigen Geschäftsstellen weiter zu informieren. 

Privatisierung der Versicherungskammer Bayern: 

Aufgrund der Privatisierung der Versicherungskammer Bayern ist der Behördenstatus 
und damit der Status „Träger öffentlicher Belange" weggefallen. Wir bitten Sie, künftig 
Stellungnahmen, wie Planfeststellungsbeschlüsse etc., an die Fachberater des 
Brand- und Katastrophenschutzes der jeweils zuständigen Bezirksregierung zuzulei-
ten. 

Bauherrn oder Eigentümer, deren Gebäude bei uns bisher versichert sind, können 
auch weiterhin durch das Referat für Schadenverhütung beraten werden. 
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Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Zuständig-

keiten hinsichtlich Brandschutz als Träger öffentlicher Belange der Versicherungs-

kammer Bayern hat die Regierung von Oberfranken Sachgebiet 10 Brandschutz 

übernommen. Im weiteren Verfahrensverlauf wurde das Sachgebiet 10 der Regierung 

von Oberfranken gehört. Auf die diesbezüglich abgegebenen Stellungnahmen wird 

verwiesen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

B.4.6.46 Wasserwirtschaftsamt Bamberg 

1. Stellungnahme vom 07.03.1997, Az. 2-3535 
Auf die wörtliche Wiedergabe der Stellungnahme wird verzichtet, da die wasserwirt-

schaftlichen Belange in ihrer Gesamtheit in den Stellungnahmen des Wasserwirt-

schaftsamtes Kronach zur 1. und 2. Planänderung gewürdigt und darüber entschie-

den wurde.  

B.4.6.47 Wasserwirtschaftsamt Kronach 

1. Stellungnahme vom 21.09.2017, Az. 2-3535-BA-7897/2017 
Das Wasserwirtschaftsamt Kronach nimmt Stellung zur Planfeststellung Verkehrspro-
jekt "Deutsche. Einheit-Schiene-Nr. 8" Ausbaustrecke Nürnberg - Ebensfeld, Plan-
feststellungsabschnitt 21, Altendorf- Hirschaid- Strullendorf, Bau-km 46,000 bis 
56,165 als: 

- Träger öffentlicher Belange  

- amtlicher Sachverständiger im wasserrechtlichen Verfahren 

Die Stellungnahme gliedert sich in die fachlichen Abschnitte: 
1. Grundwasserschutz, Wasserschutzgebiete 
2. Gewässerschutz, Niederschlagswasser 
3. Gewässer, Überschwemmungsgebiete 
4. Altlasten, Deponien 

1. Grundwasserschutz, Wasserschutzgebiete 
1.1 Wasserschutzgebiete 
Die ICE-Trasse durchfährt zwischen Bahn km 46,000 und 56,165 das Talquartär der 
Regnitz auf dessen Ostflanke. Dabei wird auch das Wasserschutzgebiet `“Hirschaider 
Büsche" sowie der Südteil der "TGA Stadtwald, Obere Fassung" zur Sicherstellung 
der öffentlichen Wasserversorgung der Stadt Bamberg gequert. Diese Brunnengale-
rien erschließen das oberflächennahe und sehr ergiebige quartäre Grundwasser-
stockwerk (siehe dazu Tabelle 4.13 der Anlage 14.1). 
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Neben Eingriffen in die Zonen W lIIA und W IIIB kommt der Anbau an die Bestands-
trecke besonders im Abschnitt zwischen km 52,220 und km 53,795 sowie km 55,512 
und 56,165 am Rande der Zonen WII den jeweiligen Fassungen oberstromig sehr 
nahe. Qualitative Auswirkungen durch die Baumaßnahmen können nicht mit Sicher-
heit ausgeschlossen werden. 

Ein besonders sensibler Eingriff findet auch im Bereich zwischen km 53,7 und km 
53,8 durch den Neubau einer Überführung (Südanbindung Gewerbegebiet Strullen-
dorf) statt. 

In Anlage 14.1 der Planänderung nach § 73 Abs. 8 VwVfG "Baugrund, Geologie, 
Hydrologie und Wasserwirtschaft - Erläuterungsbericht" sind die entsprechenden ört-
lichen Verhältnisse auf der Grundlage zweier Erkundungsprogramme (1993 und 
2011) umfassend und plausibel, dargestellt. 

Alle Möglichkeiten zur Sicherstellung der bestehenden Wassergewinnungen sind 
auszuschöpfen und qualitative sowie quantitative Beeinträchtigungen zu vermeiden. 
Der rechtzeitige und ausreichende Ersatz von Trinkwasser für Beeinträchtigungen im 
Bereich einzelner Gewinnungen ist sicherzustellen. Details zu den Maßnahmen siehe 
vor allem unter den Ziff. 6.1.5,7.2 und 7.3 der Anlage 14.1. 

Weitere Wasserschutzgebiete oder Vorrang- bzw. Vorbehaltsflächen sind nicht be-
troffen. 

Gemäß Schutzgebietskatalog ist das Errichten und Erweitern von Bahnanlagen ver-
böten. Eine Befreiung von den Verboten des § 3 der v. g. Verordnung ist nach § 4 
Abs.1 der Verordnung i. V. m. § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG zu beantragen. 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht kann einer Befreiung nur zugestimmt werden, wenn 
die Entwässerung der Bahnanlage in Anlehnung an RiStWag erfolgt, demnach ist das 
anfallende Niederschlagswasser der gesamten Bahnanlage in dichten Entwässe-
rungsanlagen zu sammeln und aus dem Wasserschutzgebiet herauszuleiten (Gräben 
abdichten, etc.). Die Planumsschutzschicht unter dem Schotterbett ist innerhalb der 
Wasserschutzgebiete dicht auszubilden. 

Während der Bauphase sind folgende Bedingungen und Auflagen zu beachten: 

1.1.1 Bauausführung und Baubetrieb 

Die Baustelleneinrichtung hat außerhalb der Engeren Schutzzone (W II) zu erfolgen. 
Bodeneingriffe sind auf das absolut notwendige Mindestmaß zu beschränken und in 
kürzest möglicher Zeit durchzuführen. 

Die durchbrochenen Deckschichten bei den Erdarbeiten sind mit dem ursprünglichen 
bzw. mit schadstofffreiem, bindigen Boden (Z0-Material ohne Fremdanteile) wieder-
herzustellen, bevorzugte Sickerwege dürfen nicht entstehen. 

Sonstige Auffüllungen dürfen im Wasserschutzgebiet ebenfalls nur mit Z0-Material er-
folgen. 

Abbruchmaterial ist aus dem Wasserschutzgebiet zu verbringen. 

Die verwendeten Baustoffe dürfen keine auslaugbaren oder abschwemmbaren, was-
sergefährdenden Stoffe enthalten. 

Auf allen Baufahrzeugen sind Bindemittel für Leichtflüssigkeiten zum sofortigen Ein-
satz bei Leckagen mitzuführen. Fahrzeuge, Geräte und Arbeitsmaschinen müssen 
vor dem Einsatz im Schutzgebiet auf Leckagen überprüft werden. (Es sollten nur Ma-
schinen nach neuerer Bauart und im einwandfreien technischen Zustand zum Einsatz 
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kommen, um hier schon eine Vorsorge gegen Treibstoff- und Ölverlust zu treffen.) Es 
ist ein biologisch abbaubares Hydrauliköl zu verwenden. 

Das Hantieren mit wassergefährdenden Stoffen (Warten, Reinigen, Betanken, etc.) 
hat im Schutzgebiet zu unterbleiben. 

Wird bei den Bauarbeiten Grundwasser angetroffen, ist sofort das Landratsamt Bam-
berg, Fachbereich Wasserrecht sowie das Wasserwirtschaftsamt Kronach mit Ar-
beitsunterbrechung zu verständigen, damit vor Ort nähere Erhebungen und Festle-
gungen getroffen werden können. 

Das bei der Baumaßnahme eingesetzte Personal ist über die Lage der Baustelle im 
Wasserschutzgebiet zu informieren. 

1.1.2 Überwachung des Baubetriebes: 

Beginn und Ende der Baumaßnahme sind dem Wasserversorger und dem Fachbe-
reich Gesundheitswesen am Landratsamt Bamberg rechtzeitig vorher schriftlich an-
zuzeigen. 

Zur fachkundigen Überwachung- des Baubetriebes ist von der Bauleitung ein An-
sprechpartner zu benennen. Die Überwachung des Bauablaufes durch den Bauleiter 
ist schriftlich und ggf. durch Fotos zu dokumentieren. Die Dokumentation ist auf Ver-
langen vorzulegen. 

Unfälle, die schädliche Einwirkungen auf das Grundwasser haben können (z. B. Aus-
laufen von Öl), sind unverzüglich der Feuerwehr und dem Wasserversorger zu mel-
den. 

1.1.3 Beweissicherung: 

Vor allem während der Bauphase besteht ein erhöhtes Risiko für die Brunnengalerie. 
Dies muss durch entsprechende Untersuchungen eingegrenzt und bewertet werden. 

Während der Bauzeit einschließlich eines Zeitraumes von 6 Monaten vor Baubeginn 
und von 6 Monaten nach Bauende ist im Bereich des Wasserschutzgebietes das für 
die Wasserversorgung genutzte Grundwasserstockwerk regelmäßig zu untersuchen. 
Umfang und Häufigkeit der Untersuchungen sind im Einvernehmen mit der Gesund-
heitsverwaltung und dem Wasserwirtschaftsamt Kronach festzulegen. Ansonsten be-
steht mit dem vorgeschlagenen Beweissicherungskonzept Einverständnis. Die Er-
gebnisse der Untersuchungen sind dem WWA Kronach zeitnah vorzulegen. Über-
schreitungen von Grenzwerten oder sonstige Auffälligkeiten sind gut erkennbar zu 
markieren und zu begründen. 

Darüber hinaus ist die Wasserschutzgebietsverordnung zu beachten. 

1.2 Eingriffe in das Grundwasser 

Durch die in der Anlage 14.2 der Antragsunterlagen aufgelisteten Maßnahmen finden 
sowohl temporäre Grundwassereingriffe (Bauwasserhaltungen) als auch dauerhafte 
Grundwassereingriffe statt. Bei bauzeitlichen Eingriffen wird auf die Zuständigkeit der 
fachkundigen Stelle am Landratsamt Bamberg verwiesen. Baugrubenumschließun-
gen sind nach der Baumaßnahme soweit möglich nach Beendigung der Baumaß-
nahme zu beseitigen. Bei dauerhaften Grundwassereingriffen ausgenommen Pfahl-
gründungen ist nachzuweisen, dass kein oder nur ein unerheblicher Grundwasser-
aufstau stattfindet. 

1.3 Gleisschotter 
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Bezüglich der Verwertung von Altschotter beim Streckenbau ist das Gleisschotter-
merkblatt des LfU (Merkblatt Nr. 3.4/2 Stand 01.08.2010) zu beachten. Innerhalb des 
Wasserschutzgebietes darf eine Verwertung nicht stattfinden. 

1.4 Maßnahmen nach der Bauphase der Ausbaustrecke 

Die Verwendung von schädlichen Herbiziden/Pestiziden im Bereich des Streckenver-
laufes entlang des Trinkwasserschutzgebietes ist verboten. Die Verwendung anderer 
Pflanzenschutzmittelist in einem wasserrechtlichen Verfahren zu klären. 

2. Gewässerschutz, Niederschlagswasser 
2.1 Entwässerung 

2.1.1 Sachverhalt 

Im Planfeststellungsabschnitt Altendorf- Hirschaid- Strullendorf (PFA 21) werden für 
die Niederschlagswasserentsorgung der Bahnanlagen Entwässerungsanlagen her-
gestellt. Zudem müssen auch Entwässerungsanlagen kreuzender und bahnparalleler 
Straßen und Wege angepasst werden. Abschnittsweise durchquert die Bahnanlage 
Trinkwasserschutzgebiete, in diesen Gebieten ist eine planmäßige Versickerung un-
tersagt. Mit dem geplanten Vorhaben soll folgende wasserrechtliche Gewässerbenut-
zung ausgeübt werden. 

Einleiten von Niederschlagswasser aus den einzelnen Entwässerungsabschnitten 
(EA) in das Grundwasser und in verschiedene oberirdische Gewässer 

 

a) Versickerung 

EA Bahn-km Versickerungsanlage Behandlung 
1 46,000 

bis  

47,000 

Bahnseitengraben (beidseitig) mit lokalen 
Versickerbecken östlich der Bahn 

Passage durch 
mind. 20 cm be-
wachsenen 
Oberboden 

2 47,000  

bis  

48,499 

Bahnseitengraben (beidseitig) mit. Versi-
ckerbecken östlich der Bahn 

km 48,002 bis 48,215 

Versickerschlitz östlich der Bahn 

km 48,006 bis 48,298 

Versickerschlitz westlich der Bahn 

km 48,371 (bis 48,988) 

Versickerschlitz östlich der Bahn 

km 48,466 (bis 48,793) 

Versickerschlitz westlich der Bahn 

Passage durch 
mind. 20 cm be-
wachsenen 
Oberboden  
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EA Bahn-km Versickerungsanlage Behandlung 
3 48,499  

bis  

49,999 

Bahnseitengraben (beidseitig) mit lokalen 
Versickerbecken östlich und westlich der 
Bahn 

(km 48,371) bis 48,988 

Versickerschlitz östlich der Bahn 

(km 48,466) bis 48,793 

Versickerschlitz westlich der Bahn 

km 49,933 (bis 51,473) 

Versickerschlitz westlich der Bahn 

Passage durch 
mind. 20 cm be-
wachsenen 
Oberboden 

4 49,999  

bis  

50,949 

Bahnseitengraben (ostseitig) mit lokalen 
Versickerbecken östlich und westlich der 
Bahn 

(km 49,933 bis 51,473) 

Versickerschlitz westlich der Bahn 

km 50,092 bis 50,446 

Versickerschlitz östlich der Bahn 

km 50,932 (bis 51,473) 

Versickerschlitz östlich der Bahn 

 

Passage durch 
mind. 20 cm be-
wachsenen 
Oberboden 

5 50,949  

bis  

51,475 

(km 49,933) bis 51,473 

Versickerschlitz westlich der Bahn 

(km 50,932) bis 51,473 

Versickerschlitz östlich der Bahn 

 

6b 

7 

8 

9 

 Ableitung über abgedichtete Bahngräben 
mit Sammelrohrleitung (z.T. als SRK) zum 
Pumpwerk bei km 53,826 

Überleitung des Wassers zum Versi-
ckerbecken mit V= ca. 1.670 m3 und vor-
geschaltetem Regenklärbecken bei km 
54,346 (außerhalb WSG) 

 

 

 

Passage durch 
mind. 20 cm be-
wachsenen 
Oberboden 

10 54,070 
bis 
54,716 

Mulden-Rigolen-System (westseitig) 

 

 

Bahnseitengraben westlich der Bahn 
(Strecke 5110, Richtung Frensdorf) 

 

Passage durch 
mind. 20 cm be-
wachsenen 
Oberboden 

Passage durch 
mind. 20 cm be-
wachsenen 
Oberboden 
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EA Bahn-km Versickerungsanlage Behandlung 
11 54,716 

bis 
54,906 

Bahnseitengraben (ostseitig) 

km 54,763 (bis 55,133) 
Versickerschlitz westlich der Bahn 

Passage durch 
mind. 20 cm be-
wachsenen 
Oberboden 

12a 54,906 
bis 
55,119 

Bahnseitengraben (ostseitig) mit lokalen 
Versickerbecken 

(km 54,763 bis 55,133) 
Versickerschlitz westlich der Bahn 

Passage durch 
mind. 20 cm be-
wachsenen 
Oberboden 

12b 

13 

55,119 
bis 
56,165 

Ableitung über abgedichtete Bahngräben 
mit Sammelrohrleitung zum Regenrückhal-
tebecken mit V= ca. 1.150 m3 und vorge-
schaltetem Regenklärbecken bei km 
56,061, Entleerung mit Pumpwerk und 
Überleitung des Wassers zum Versi-
ckerbecken mit V= ca. 590 m3 bei km 
54,931- 55,009 (außerhalb WSG) 

 

 

Passage durch 
mind. 20 cm be-
wachsenen 
Oberboden 

BÜ- Ersatzmaßnahme Industriestraße/ Jurastraße 

Brücknerstraße/ 
Bamberger Weg 

Sickermulden Passage durch 
mind. 20 cm be-
wachsenen 
Oberboden 

St 2260 neu Sickermulden Passage durch 
mind. 20 cm be-
wachsenen 
Oberboden 

St 2244 Sickermulden Passage durch 
mind. 20 cm be-
wachsenen 
Oberboden 

 

b) Einleitung in oberirdische Gewässer: 

 

EA Bahn-km Benutztes Gewässer Max. Einlei-
tungsmenge im 
Bemesungsfall 
in l/s 

Behandlung 

2 46,000 bis 
47,000 

Deichselbach 32,4  

5 47,000 bis 
48,499 

Friesnitzgraben keine Angabe 
(Ende Bahnsteig 
bis Friesnitzgra-
ben) 
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EA Bahn-km Benutztes Gewässer Max. Einlei-
tungsmenge im 
Bemesungsfall 
in l/s 

Behandlung 

6a 48,499 bis 
49,999 

Friesnitzgraben 22,0 (=QD aus 
RRB) 

Regenrückhaltebe-
cken (ca. 500 m3) 
mit vorgeschaltetem 
Regenklärbecken 

11 49,999 bis 
50,949 

Zeegenbach 

 

32,7  

BÜ- Ersatzmaßnahme Industriestraße/ Jurastraße 

Knotenpunkt 

Jurastra-
ße/Brücknerstra
ße 

Deichselbach 2,0 Passage durch 
mind. 20 cm be-
wachsenen Oberbo-
den 

 

An die Bemessung und Konstruktion der Entwässerungsanlagen sind die sich aus 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik abzuleitenden Anforderungen zu stel-
len. 

2.1.2 Prüfung  

Die Antragsunterlagen wurden in wasserwirtschaftlicher Hinsicht geprüft im Hinblick 
auf die Gewässerbenutzungen gemäß § 9 WHG. Diese Prüfung stellt keine bautech-
nische Entwurfsprüfung dar.  

Die Belange des Arbeitsschutzes und die Standsicherheit wurden nicht geprüft. Es 
wird angeregt, für Anlagen und Einrichtungen, die nicht nach BayBO genehmigungs-
pflichtig sind, die Standsicherheitsnachweise durch ein Prüfamt für Baustatik oder ei-
nen anerkannten Prüfingenieur für Baustatik prüfen zu lassen.  

Die Prüfung erstreckt sich nicht auf privatrechtliche Belange. Diese bleiben einer pri-
vatrechtlichen Vereinbarung zwischen dem Grundeigentümer und dem Betreiber vor-
behalten.  

Als Ergebnis der Prüfung ergab sich keine Notwendigkeit von wesentlichen Änderun-
gen oder Ergänzungen bei der konzeptionellen Bemessung und Konstruktion der Re-
genwasserkanalisation und der Regenwasserbehandlungsanlagen. Mit den gewähl-
ten technischen Grundsätzen für die Sammlung, Ableitung und Behandlung des Ab-
wassers besteht Einverständnis. Eine Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit 
ist bei planmäßiger Errichtung und ordnungsgemäßem Betrieb nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik und unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen 
Inhalts- und Nebenbestimmungen (Prüfbemerkungen) nicht zu erwarten. Durch die 
Einleitung ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften nicht zu er-
warten. Die Grundsätze gemäß § 6 WHG werden beachtet.  

Aus dem Schienenverkehr ergeben sich niederschlagswasserrelevante Emissionen 
aus verschiedensten Emissionsquellen und -pfaden. Betriebs- und wartungsbedingt 
kommt es zur Deposition verschiedenster Schadstoffe, wenn auch großenteils anders 
geartet: Abrieb von Schienen, Radreifen, Bremsen und Oberleitungen (Schwermetal-
le); Tropfverluste und Abträge von Schmiermitteln (MKW), insbesondere im Bereich 
von Weichen, Halte- und Standplätzen; Rückstände von Herbiziden. Je nach Lok- 
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und Zugtyp kommen hinzu: Abgasniederschläge von Verbrennungsmotoren, Rück-
stände von Ladungsverlusten aus Güterwagen (Stäube, Flüssigkeiten), bei älteren 
Fahrzeugen auch noch Abwässer aus Zugtoiletten und Abfälle. Es muss deshalb auf 
eine ausreichende Niederschlagswasserbehandlung geachtet werden.  

2.1.3 Inhalts- und Nebenbestimmungen  

Für die Errichtung und den Betrieb der Anlage sind die einschlägigen Vorschriften 
des Wasserhaushaltsgesetzes und des Bayerischen Wassergesetzes mit den dazu 
ergangenen Verordnungen maßgebend. Die hiernach bestehenden Rechte, Ver-
pflichtungen und Vorbehalte sind in den folgenden Inhalts- und Nebenbestimmungen 
grundsätzlich nicht enthalten.  

2.1.3.1 Änderungen und Ergänzungen zur vorliegenden Planung (Prüfbemerkungen)  

Folgende Prüfbemerkungen sind zu berücksichtigen: 

- Alle Abwasseranlagen sind gemäß § 60 Abs. 1 WHG nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik zu errichtet, zu betreiben und zu unterhalten. 

- Soweit möglich, ist abfließendes Niederschlagswasser nicht zu sammeln, son-
dern möglichst breitflächig über die bewachsene Bodenzone zu versickern. 

- Soll das gesammelte Niederschlagswasser versickert werden, hat die Versicke-
rung mög-lichst breitflächig über mindestens 20 cm bewachsenen Oberboden zu er-
folgen. Für einen langfristigen Rückhalt und zur dauerhaften Bindung von Schadstof-
fen ist ein Oberboden zu verwenden, der einen- pH- Wert von 6 bis 8, einen Humus-
gehalt von 1 bis 3 % und einen Tongehalt unter 10 % aufweist. 

- Von der Sohle der Sickerschlitze und Rigolen ist ein Abstand von mindestens 
1 m bis zum mittleren höchsten Grundwasserstand einzuhalten. Es dürfen keine 
stauenden, das Grundwasser schützenden Deckschichten (z.B. ausgeprägte Lehm-
schichten) durchstoßen werden. 

- Bei den Sickerschlitzen findet keine zielgerichtete Niederschlagswasserbehand-
lung statt. Es ist deshalb ein Filtersubstrat einzusetzen, welches in seiner Reini-
gungswirkung dem bewachsenen Boden vergleichbar ist. 

- Bei dem für die Sickerschlitze verwendetem Material ist ein Anteil von mindes-
tens 20 % Kalkstein vorzusehen, um den Rückhalt von Schwermetallen zu gewähr-
leisten. 

- Bei Einleitungen aus Bahnanlagen in oberirdische Gewässer ist zur Nieder-
schlagswasserbehandlung zumindest eine technische Absetzanlage mit Dauerstau 
vorzusehen, die bei einer Regenabflussspende von 30 l/(s·ha) eine Oberflächenbe-
schickung von max. 18 m3 /(m2·h) aufweist. 

Durch regelmäßige Überprüfung der Bahnentwässerung ist sicherzustellen, dass nur 
gering verschmutztes Niederschlagswasser aus der Bahnanlage eingeleitet wird. 

- Einleitungen in die öffentliche Kanalisation sind mit dem jeweiligen Betreiber 
abzustimmen. Für die Entwässerungsanlagen im Wasserschutzgebiet sind zudem 
folgende Prüfbemerkungen zu berücksichtigen: 

- Die Entwässerungsanlagen im Wasserschutzgebiet sind in Anlehnung an die 
aktuelle RiStWag zu errichtet, zu betreiben und zu unterhalten. Oberflächenwasser ist 
zu fassen und über dauerhaft dichte Rohrleitungen, Gräben und Bauwerke (z.B. 
Schächte, Pump-werke und Regenbecken) aus den Schutzzonen heraus zu leiten. 
Eine planmäßige Versickerung ist im Schutzgebiet nicht statthaft. 
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- Die Dichtheit der Entwässerungsanlagen ist vor Inbetriebnahme durch Druck-
probe nach-zuweisen und wiederkehrend alle 5 Jahre durch Sichtprüfung und alle 10 
Jahre durch Druckprobe oder ein anderes gleichwertiges Verfahren zu überprüfen. 

Auflagenvorbehalt 

- Weitere Auflagen, die sich im öffentlichen Interesse als erforderlich erweisen sollten, 
bleiben vorbehalten. 

2.1.3.2 Betrieb und Unterhaltung  

2.1.3.2.1 Personal  

Für den Betrieb, die Überwachung und die Unterhaltung der Anlage ist ausgebildetes 
und zuverlässiges Personal in ausreichender Zahl einzusetzen.  

2.1.3.2.2 Dienst- und Betriebsanweisungen  

Der Betreiber muss eine Dienstanweisung und für jede Anlage (z. B. Kanalnetz, 
Pumpwerk, Regenwasserbehandlungsanlage) eine Betriebsanweisung ausarbeiten 
und regelmäßig aktualisieren. Dienst- und Betriebsanweisungen sind an geeigneter 
Stelle auszulegen und der Kreisverwaltungsbehörde sowie dem Wasserwirtschafts-
amt (2-fach) zu übersenden. Wesentliche Änderungen sind mitzuteilen.  

Die Dienstanweisung regelt den Dienstbetrieb und muss Einzelheiten zu Organisati-
on, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter enthalten. Des Weiteren 
sind darin Regelungen zum Verhalten im Betrieb zur Vermeidung von Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren zu treffen.  

In den Betriebsanweisungen müssen Vorgaben zur Durchführung während der Bau-
zeit, des regelmäßigen Betriebs und zur Bewältigung besonderer Betriebszustände 
enthalten sein. Dazu gehören u. a. Alarm- und Benachrichtigungspläne für den Fall 
von Betriebsstörungen. 

2.1.4 Bestandspläne  

Der Betreiber ist verpflichtet, innerhalb von 3 Monaten nach Inbetriebnahme dem 
Wasserwirtschaftsamt zwei Fertigungen der Bestandspläne der Entwässerungsanla-
gen zu übergeben.  

2.1.5 Anzeige- und Informationspflichten  

Wesentliche Änderungen gegenüber den Antragsunterlagen bezüglich der Menge 
und Beschaffenheit des anfallenden Abwassers, Änderungen der baulichen Anlagen 
sowie der Betriebs- und Verfahrensweise der Abwasseranlagen, soweit sie sich auf 
die Ablaufqualität auswirken können, sind unverzüglich der Genehmigungsbehörde 
und dem Wasserwirtschaftsamt anzuzeigen. Außerdem ist rechtzeitig eine hierzu er-
forderliche bau- bzw. wasserrechtliche Genehmigung bzw. Erlaubnis mit den ent-
sprechenden Unterlagen zu beantragen.  

Baubeginn und -Vollendung sind der Genehmigungsbehörde und dem Wasserwirt-
schaftsamt rechtzeitig anzuzeigen. Wird die Anlage in mehreren Bauabschnitten aus-
geführt, so sind Beginn und Vollendung jedes Bauabschnittes anzuzeigen.  

2.1.6 Bauabnahme  

Vor Inbetriebnahme ist gemäß Art. 61 BayWG der Genehmigungsbehörde eine Be-
stätigung eines privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft vorzulegen, aus 
der hervorgeht, dass die Baumaßnahmen entsprechend der Genehmigung ausge-
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führt oder welche Abweichungen von der zugelassenen Bauausführung vorgenom-
men worden sind.  

2.1.7 Unterhaltung und Ausbau des Gewässers  

Der Betreiber hat die Auslaufbauwerke sowie die dortigen Gewässerufer im Einver-
nehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem ansonsten Unterhaltungsverpflichte-
ten zu sichern und zu unterhalten.  

Darüber hinaus hat der Betreiber nach Maßgabe der jeweiligen gesetzlichen Bestim-
mungen alle Mehrkosten zu tragen, die beim Ausbau oder bei der Unterhaltung des 
benutzten Gewässers aus der Abwasseranlage mittelbar oder unmittelbar entstehen. 

2.2 Entwässerung während der Bauzeit 

In der Bauphase werden temporär Baustelleneinrichtungsflächen und Transportstra-
ßen zu entwässern sein. Konkrete Angaben zur Art und dem Umfang etwaiger Ge-
wässerbenutzungen sind den Planunterlagen nicht zu entnehmen, eine eingehende 
Prüfung der wasserwirtschaftlichen Belange ist auf dieser Basis deshalb nicht mög-
lich und wäre rechtzeitig vor Baubeginn auf Grundlage aussagekräftiger Planunterla-
gen nachzuholen.  

Ist eine Sammlung und zielgerichtete Einleitung des abfließenden Niederschlagswas-
sers in ein Gewässer geplant, sind ausreichend dimensionierte Absetzbecken zu er-
richten, um die Beeinträchtigung der Gewässer während der Bauzeit zu minimieren. 
Die Becken sind so zu konzipieren, dass wassergefährdende Stoffe bei Bedarf zu-
rückgehalten werden können (Notfallbecken).  

Im Allgemeinen ist zu beachten: 

- Die Bemessung der Absetzbecken ist auf einen Rückhalt von absetzbaren Stoffen 
(< 0,5 ml/1) und abfiltrierbaren Stoffen (< 100 mg/1) auszulegen. 

- Das einzuleitende Wasser darf keine für das Gewässer schädlichen Konzentrati-
onen an Schadstoffen und mit dem Auge wahrnehmbaren Schwimmstoffe oder 
Ölschlieren aufweisen. 

- Soweit es das Gewässer erfordert, sind vor der Einleitung Maßnahmen zur Re-
genwasser-rückhaltung zu ergreifen. 

Für die Sauberhaltung des öffentlichen Straßennetzes werden Reifenwaschanlagen 
mit Wasseraufbereitung im Kreislaufsystem eingerichtet. 

2.3 Bauwasserhaltung 

Für die wasserrechtliche Behandlung temporärer Bauwasserhaltungen außerhalb der 
Wasserschutzgebiete ist Art. 70 Abs. 1 Nr. 3 BayWG einschlägig. Statt des amtlichen 
Sachverständigen ist in diesen Fällen die Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft am 
Landratsamt Bamberg zu beteiligen. 

2.4 Wassergefährdende Stoffe 

Für den fachlichen Vollzug des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen ist die 
Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft am Landratsamt Bamberg zuständig und zu 
beteiligen. 

3. Gewässer, Überschwemmungsgebiete 
3.1 Allgemein 
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Im Zuge der geplanten ICE Ausbaustrecke werden sowohl Gewässer, als auch Über-
schwemmungsgebiete gekreuzt oder tangiert. Im Einzelnen sind dabei folgende was-
serwirt-schaftlich bzw. wasserrechtlich relevante Tatbestände berührt: 

- Ausbau von Gewässern 

- Errichtung von Anlagen in oder an Gewässern 

- Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 3 WHG für die Errichtung von Anlagen 
im festgesetzten Überschwemmungsgebiet 

Die Wasserwirtschaftsverwaltung überprüft in dieser Stellungnahme nicht den Bedarf 
und die Berechnung der Ausgleichs-, Ersatz- und Kohärenzflächen und sonstiger 
landschaftspflegerischer Maßnahmen, sondern nur die grundsätzliche Übereinstim-
mung der geplanten Maß-nahmen mit den wasserwirtschaftlichen Grundlagen und 
Zielen. 

3.2 Ausbau von Gewässern 

Bei sämtlich notwendig werdenden Gewässerausbaumaßnahmen sind die Grundsät-
ze des naturnahen Wasserbaus bindend zu beachten und einzuhalten. Dazu zählen 
insbesondere 

- wechselnde Sohlbreiten, Sohltiefen und Böschungsneigungen mäandrierende 
oder geschwungene Linienführung 

- auf das erforderliche Maß begrenzte Befestigung von Gewässersohle und -ufer 

- soweit möglich Uferstabilisierung durch Lebendbauweise, sowie 

- standortgerechte Bepflanzung. 

Für die notwendigen Gewässer- und Gräbenanpassungen sind unter Beibehaltung 
der vorhandenen Abflussquerschnitte keine nachteiligen Auswirkungen auf die vor-
handenen Abflusssituationen oder Hochwasserabflüssen zu erwarten. 

3.3 Errichtung von Anlagen in oder an Gewässern 

Im Zuge der geplanten Ausbaustrecke werden verschiedene Gewässer III. Ordnung 
gekreuzt. Hierzu wird es notwendig, vorhandene Eisenbahnüberführungen (EÜ), 
Straßenüberführungen (SÜ) und Durchlässe (DL) zu erneuern oder zu verlängern.  

Im Einzelnen sind hierbei im Planfeststellungsabschnitt nachfolgende Gewässer III. 
Ordnung und Bauwerke betroffen: 

- Mühlbach, Gmd. Altendorf     EÜ entfällt 

- Deichselbach, Gmd. Altendorf    EÜ 

- Lindlesgraben, Gmd. Altendorf    EÜ und SÜ 

- Friesnitzgraben, Markt Hirschaid   EÜ und SÜ 

- Möstenbach (Grüner Graben), Gmd. Strullendorf EÜ und SÜ 

- Zeegenbach, Gmd. Strullendorf   EÜ 

- Namenlose Gewässer 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist dabei mindestens die Beibehaltung der hydrauli-
schen Leistungsfähigkeit der vorhandenen Einrichtungen zu fordern, um Abflussver-
schlechterungen für Ober- und Unterlieger auszuschließen.  
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Für die Erneuerung bzw. die Verlängerung der bestehenden Eisenbahnüberführun-
gen und Durchlässe wurden keine hydrotechnischen Berechnungen durchgeführt 
bzw. den Antragsunterlagen beigefügt. Evtl. Auswirkungen der geplanten Maßnah-
men auf Ober-, An- und Unterlieger wurde nicht vorgelegt. Bei einigen Bauwerken 
wurde vorgesehen, den Abflussquerschnitt zu vergrößern, was unterschiedliche Aus-
wirkungen auf Oberlieger und Unterlieger mit sich bringen kann. 

Aus fachlicher Sicht bestehen daher, bei Beibehaltung der bestehenden lichten Ab-
messungen sowie des Abflussquerschnittes, gegen die Erneuerung bzw. Verlänge-
rung der bestehenden Durchlässe und Eisenbahnüberführungen grundsätzlich keine 
Einwände. Sollte der Abflussquerschnitt des Brücken- oder Durchlassbauwerks ver-
ändert werden, ist das hydraulische Leistungsband des Gewässers zwingend zu be-
rücksichtigen. 

3.4 Errichtung von Anlagen im faktischen Überschwemmungsgebiet 

Ein Teil der geplanten Ausbaustrecke kommt im faktischen Überschwemmungsgebiet 
zu liegen. Zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss, 
auf die Höhe der Wasserstände, sowie auf die Hochwasserrückhaltung, durch bau-
zeitlich beschränkte Eingriffe, sind die unten aufgeführten wasserwirtschaftlichen 
Vorgaben zu beachten und einzuhalten. 

3.5 Wasserrechtliche Würdigung 

Als Gewässerausbau im Sinne des § 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zäh-
len die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung eines Gewässers 
oder seiner Ufer. Gemäß § 68 WHG bedarf der Gewässerausbau grundsätzlich einer 
wasserrechtlichen Planfeststellung bzw. -genehmigung.  

3.5.2 Anlagen in oder an Gewässern 

Die Errichtung von Anlagen im Sinne des§ 36 WHG, die nicht der Benutzung, der Un-
terhaltung oder dem Ausbau dienen bedürfen einer wasserrechtlichen Anlagenge-
nehmigung nach Art. 20 BayWG. Die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigun-
gen nach Art. 20 BayWG für die im Zuge der Baumaßnahme zu errichtenden Anlagen 
in oder an Gewässern werden durch die Planfeststellung ersetzt. 

Bedingungen und Auflagen 

Wir schlagen vor, für die beabsichtigte Errichtung von Anlagen in oder an Gewässern 
und geplanten Gewässerausbaumaßnahmen folgende Bedingungen und Auflagen im 
Planfeststellungsbeschluss mit aufzunehmen:  

3.6.1 Gewässerausbau 

a) Bei sämtlich notwendig werdenden Gewässerausbaumaßnahmen sind die 
Grundsätze des naturnahen Wasserbaus bindend zu beachten und einzuhalten. Da-
zu zählen insbesondere 

- wechselnde Sohlbreiten, Sohltiefen und Böschungsneigungen  

- mäandrierende oder geschwungene Linienführung  

- auf das erforderliche Maß begrenzte Befestigung von Gewässersohle und -ufer  

- soweit möglich Uferstabilisierung durch Lebendbauweise, sowie  

- standortgerechte Bepflanzung. 

Bei der Bauausführung ist weiterhin zu berücksichtigen: 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 783 von 933 
 
 
 

Die Querschnitte des neu anzulegenden Gewässerabschnittes sind an die der beste-
henden Gewässerläufe anzupassen (soweit diese einen natürlichen oder naturnahen 
Zustand aufweisen).  

Noch zu nutzende Entwässerungseinrichtungen dürfen nicht beeinträchtigt werden 

b) Die künftige Unterhaltung der ausgebauten Gewässerabschnitte obliegt - soweit 
nichts Anderes bestimmt wird - dem Vorhabensträger. 

c) Weitere Auflagen, die sich im öffentlichen Interesse als notwendig erweisen 
sollten, bleiben vorbehalten 

3.6.2 Gewässerkreuzungen, Errichtung von Anlagen in oder am Gewässer 

a) Durch die beabsichtigte Erneuerung bzw. Verlängerung bestehender Durchläs-
se und Eisenbahnüberführungen, darf es zu keiner nachteiligen Veränderung der 
vorhandenen Hochwasserabflusssituation kommen. 

b) Um die Gewässerdurchgängigkeit zu erhalten, ist in den Kreuzungsbauwerken 
nach Möglichkeit eine mindestens 30 cm dicke Kiessohle vorzusehen. 

c) Auf eine sohlgleiche Anbindung der Bauwerke an den vorhandenen Gewässer-
abschnitt ist zu achten. 

d) Die jeweiligen Anbindungen der Bauwerke an die Gewässer sind ausreichend 
vor Wasser-angriffen zu schützen. 

e) Die Unterhaltungslast sämtlicher Kreuzungsbauwerke obliegt soweit nichts An-
deres geregelt wird, dem Vorhabensträger auf eigene Kosten. 

f) Darüber hinaus obliegt dem Vorhabensträger die Unterhaltung der Gewässer 
auf einer Länge von 10 m im Ein- und Auslaufbereich der jeweiligen Kreuzungsbau-
werke, soweit diese durch die Anlage bedingt ist. 

g) Weitere Auflagen, die sich im öffentlichen Interesse als notwendig erweisen 
sollten, bleiben vorbehalten 

3.6.3 Errichtung von Anlagen im Überschwemmungsgebiet 

a) Die Bauarbeiten innerhalb des Überschwemmungsgebietes sollten möglichst 
außerhalb der kritischen Hochwasserzeit (November bis April) durchgeführt werden. 

b) Im Überschwemmungsgebiet dürfen Erdaushub und Baumaterialien nur so zwi-
schengelagert werden, dass keine Abflussbehinderung eintritt und keine Abschwem-
mungen erfolgen können. 

c) Nach Abschluss der Baumaßnahme sind im Überschwemmungsgebiet alle vom 
Bau herrührenden Ablagerungen zu beseitigen. 

d) Längerfristige Baustelleneinrichtungen müssen außerhalb des Überschwem-
mungsgebietes liegen. 

e) Das Bauvorhaben ist so auszuführen, zu unterhalten und zu betreiben, dass 
von ihm keine nachteiligen Auswirkungen auf den Bestand und die Beschaffenheit 
des Gewässers und des Grundwassers ausgehen können. 

f) Bei Hochwassergefahr sind der Vorhabensträger bzw. seine Beauftragten ver-
pflichtet, alle Vorkehrungen zur Sicherung seiner Maßnahme und zur Schadensab-
wehr zu treffen. Er hat sich selbst über die Hochwasserverhältnisse zu informieren. 

g) Weitere Auflagen, die sich im öffentlichen Interesse als notwendig erweisen 
sollten, bleiben vorbehalten. 
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4. Altlasten, Deponien 
Es sind uns folgende Altlastenflächen unmittelbar angrenzend an den Planungsbe-
reich bekannt. 

 

Katasternummer Bezeichnung 
47100502 Fa. Steba, Strullendorf 

47100778 Tankstelle auf ehemaligen BayWa Betriebsgelände, Hirschaid 

47100781 Fa. INA Schaeffler, Hirschaid 

 

In den Planfeststellungsunterlagen waren dazu keine verwertbaren/prüfbaren Unter-
lagen enthalten. Aussagen hierüber sind somit im Rahmen dieser Stellungnahme 
noch nicht möglich. Ferner ist für eine Bewertung der im Erläuterungsbericht genann-
ten Altlastenflächen die jeweilige Katasternummer aus dem Altlasten-, Bodenschutz- 
und Deponieinformationssys-tem (ABuDIS) notwendig.  

Es wird für die weitere Planung empfohlen, eine Anfrage bezüglich eventueller Altlas-
tenverdachtsflächen im Planfeststellungsbereich beim Landratsamt Bamberg vorzu-
nehmen, sofern noch nicht geschehen. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussagen und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und auf das inzwi-

schen abgeschlossene Verfahren zur Änderung der Wasserschutzgebietsverordnung, 

hingewiesen. 

Die Wasserschutzgebietsverordnung wurde am 15.05.2019 geändert. Im Verfahren 

zur 2. Planänderung wurde die neue Ausgangslage bereits berücksichtigt, so dass 

sich die diesbezüglichen Einwendungen erledigt haben. Im Übrigen wird auf die Ent-

scheidungen zur Stellungnahme bezüglich der 2. Planänderung verwiesen. 

 

Zu 1.1.1 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass die Auf-

lagen bis auf die Forderung nach einer grundsätzlichen Meldung beim Antreffen von 

Grundwasser an das Landratsamt erfolgt. Diese Forderung wird modifiziert in die Ne-

benbestimmungen aufgenommen. Eine Meldung muss nur bei außerplanmäßigem 

Antreffen (abweichend von der Planung und den wasserrechtlichen Erlaubnissen) 

von Grundwasser erfolgen. Die Vorhabenträger werden auf die weiteren Auflagen 
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zum Schutz des Grundwassers in der Bauausführung in den Nebenbestimmungen 

aufmerksam gemacht. 

 

Zu 1.1.2 und 1.1.3 

Die Auflagen werden in den Nebenbestimmungen festgesetzt. Zudem sichern die 

Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, die Auflagen zur Überwa-

chung des Baubetriebes und zur Beweissicherung einzuhalten. 

 

Zu 1.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Das Landrats-

amt Bamberg wurde am Verfahren beteiligt. Es wurden keine Einwände gegen die Er-

teilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse bezüglich des Grundwasseraufstaus vor-

gebracht. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 nach-

vollziehbar, dass mit den Planunterlagen nachgewiesen wurde, dass nur ein unerheb-

licher Grundwasseraufstau stattfindet. 

 

Zu 1.3  

Der Forderung wird entsprochen Die Verpflichtung zur Beachtung des aktuellen 

Gleisschottermerkblattes wurde in die Nebenbestimmungen aufgenommen. 

 

Zu 1.4 

Das Verbot zur Verwendung von Herbiziden im Bereich des Streckenverlaufes ent-

lang des Trinkwasserschutzgebietes wurde in die Nebenbestimmungen aufgenom-

men. Dass Wasserwirtschaftsamt Kronach weist in seinem Schreiben vom 

11.03.2021 darauf hin, dass für den übrigen Teil der Strecke bei Abflüssen, die mit 

Herbiziden belastet sind, die bewachsene Bodenzone die etablierte Behandlungs-

möglichkeit darstellt und somit keine Bedenken bestehen. 
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Zu 2.1.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass die Vorgaben berück-

sichtigt werden. 

 

Zu 2.1.2 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Die Niederschlagswasserbehandlung 

ist bereits in den Planunterlagen enthalten. 

 

Zu 2.1.3 

Die Forderungen zum Betrieb und Unterhaltung werden in den Nebenbestimmungen 

festgesetzt. Der Auffassung der Vorhabenträger, dass der Betrieb, die Überwachung 

und die Unterhaltung der Entwässerungsanlagen nicht Bestandteil des Planfeststel-

lungsverfahrens sind, kann nicht gefolgt werden. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist 

Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses und somit auch die Auflagen der Fach-

behörde zum Betrieb der Anlagen, da der dauerhafte und korrekte Betrieb sicherge-

stellt werden muss. 

Aufgrund der Tektuunterlagen und des Schreibens des Wasserwirtschaftsamtes Kro-

nach vom 11.03.2021, Az. 2-3535-BA-3163/2021 sind die Spiegelstriche 5 bis 7 der 

Nummer 2.3.1 gegenstandslos und wurden nicht in die Nebenbestimmungen aufge-

nommen. 

 

Zu 2.1.4  

Der Forderung wird entsprochen und in den Nebenbestimmungen festgesetzt.  

 

Zu 2.1.5  

Die Forderung der Anzeigepflicht wird in den Nebenbestimmungen festgesetzt. Der 

Auffassung der Vorhabenträger, dass der Betrieb, die Überwachung und die Unter-

haltung der Entwässerungsanlagen nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens 

sind, kann nicht gefolgt werden. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist Bestandteil des 
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Planfeststellungsbeschlusses und somit auch die Auflagen der Fachbehörde zum Be-

trieb der Anlagen, da der dauerhafte und korrekte Betrieb sichergestellt werden muss. 

Die Vorhabenträger haben in ihrer Rückäußerung vom 16.02.2018 zugesichert, dass 

der Baubeginn und die -vollendung dem Wasserwirtschaftsamt Kronach und der 

Planfeststellungsbehörde angezeigt wird. 

 

Zu 2.1.6 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass vor Inbetriebnahme 

der Anlagen eine Bestätigung des privaten Sachverständigen der Planfeststellungs-

behörde vorgelegt wird. Zudem ergibt sich das Erfordernis der Bestätigung bereits 

aus Art. 61 BayWG. 

 

Zu 2.1.7 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass sie die Auslaufbau-

werke entsprechend den gesetzlichen Vorgaben unterhalten wird. 

 

Zu 2.2 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass die For-

derungen umgesetzt werden. Zudem werden die Auflagen in den Nebenbestimmun-

gen festgesetzt. 

 

Zu 2.3 und 2.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Das Landrats-

amt Bamberg wurde am Verfahren beteiligt. 

 

Zu 3.1 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 3.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass die Forderungen um-

gesetzt werden. 

 

Zu 3.3 

Die Vorhabenträger werden in den Nebenbestimmungen noch einmal explizit darauf 

hingewiesen, dass bei einer Änderung des Abflussquerschnittes der Brücken- und 

Durchlausbauwerke das hydraulische Leistungsband der Gewässer zwingend be-

rücksichtigt werden muss. Eine Verschlechterung der Ober-, An- und Unterlieger darf 

nicht erfolgen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3.4  

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen und im Übrigen auf die folgenden 

Entscheidungen zu 3.6.3 verwiesen. 

 

Zu 3.5 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3.6.1 und 3.6.2 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, dass die For-

derungen umgesetzt werden, bzw. bereits Bestandteil der Planung sind. Zudem wer-

den die Auflagen in den Nebenbestimmungen festgesetzt. Hinsichtlich des Auflagen-

vorbehaltes wird auf § 13 WHG verwiesen. 

 

Zu 3.6.3 

Den Forderungen wird weitgehend entsprochen. Auf die diesbezüglichen Nebenbe-

stimmungen wird hingewiesen. Hinsichtlich des Auflagenvorbehaltes wird auf § 13 

WHG verwiesen. 
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Zu 4. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Bewertung 

ist im Zuge der Unterlagen zur 2. Planänderung erfolgt. Im Übrigen werden die Aus-

sagen zur Kenntnis genommen. 

2. Stellungnahme vom 27.05.2020, Az. 2-3535-BA-2840/2020 
Zum im Betreff genannten Sachverhalt hat sich das Wasserwirtschaftsamt Kronach 
bereits mit der Stellungnahme vom 21.09.2017 geäußert. Diese Stellungnahme gilt 
weiterhin fort. Nach Durchsicht der Antragsunterlagen zur 2. Planänderung sind nach-
folgenden Punkte zu ergänzen: 

1. Wasserschutzgebiete/ Wasserversorgung 

Aufgrund der zurückliegenden Trockenjahre und den damit verbundenen niedrigen 
Grundwasserständen ist es aus unserer Sicht unabkömmlich, die Beweissicherungs-
maßnahmen in der Phase 2 (Beweissicherungsmaßnahmen während der ABS Bau-
maßnahmen) nach oben zu korrigieren: 

• Die ursprünglich monatlich geplanten hydrochemischen Kontroll- und Beweissi-
cherungsuntersuchungen als Verschmutzungsanalyse sind aus Vorsorgeschutz-
gründen 2x/Monat durchzuführen. 

• Die wöchentliche mikrobiologische Beprobung der jeweils betroffenen Brunnen 
bleibt bestehen. Die Beprobung ist um den Parameter „Trübung quantitativ FNU" 
zu ergänzen 

Auf Seite 59 des Erläuterungsberichtes 14.1 a wird die Tabelle 8.1 genannt; richtig 
wäre unserer Ansicht nach allerdings die Tabelle 8.2 (Phase 3 - Beweissicherung 
nach Abschluss der ABS-Baumaßnahme). 

Die Baumaßnahmen im nächsten Bauabschnitt können erst nach Freigabe der ge-
prüften Grundwassergüte durch die unteren Wasserbehörden erfolgen (vgl. Schrei-
ben des Landratsamtes Bamberg; Az.: 42.2-6400.1-642/3-Nr.75/889 an das EBA vom 
17.01.2019). 

Hinweis: das LfU-Abfall-Merkblatt Nr. 3.4/2 „Anforderungen an die Verwertung und 
Beseitigung von Gleisschotter (Gleisschottermerkblatt)" liegt seit Februar 2020 in ak-
tualisierter Fassung unter  

https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil3_grundwasser_und_boden/
index.htm  

vor. 

2. Abwasser- & Niederschlagswasserbeseitigung / Gewässerschutz 

Im Vergleich mit der 1. Planänderung sind keine wesentlichen Änderungen bei der 
geplanten Entwässerung (siehe Anlage 15.1- Entwässerung, wassertechnische Un-
terlagen) erkennbar. 

Neu in den Planunterlagen aufgenommen wurde die Anlage 14. 4- Fachbeitrag Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL). Zu dem Fachbeitrag teilen wir aus Sicht des Gewässer-
schutzes Folgendes mit: 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil3_grundwasser_und_boden/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil3_grundwasser_und_boden/index.htm
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- Es werden die Auswirkungen des Vorhabens auf oberirdische Gewässer darge-
stellt. Hier fehlt aus unserer Sicht die detaillierte Beschreibung und Bewertung für 
die betriebsbedingten Auswirkungen der Streckenentwässerung auf die Gewässer 
hinsichtlich des Schmutzaustrags. Dies ist nachzuholen. Eine qualifizierte Beurtei-
lung, ob die Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG beeinträchtigt und die Anfor-
derungen an die Gewässereigenschaften eingehalten werden, sollte ausgehend 
vom ökologischen Zustand des Wasserkörpers und unter Heranziehen der physi-
kalisch – chemischen Qualitätskomponenten der OGewV erfolgen. Wir bleiben bei 
der bisherigen Auffassung in unserer gutachterlichen Stellungnahme vom 
21.09.2017 und erweitern diese insoweit, dass geeignete Maßnahmen zur Nie-
derschlagswasserbehandlung vorzusehen sind. Bei den zu erwartenden stoffli-
chen Belastungen, die sowohl als Feststoffe als auch in gelöster Form auftreten, 
muss eine ausreichende Elimination der im Niederschlagswasser zu erwartenden 
Schadstoffe sichergestellt werden, insbesondere hinsichtlich der Herbizidbelas-
tung. Hierfür sind Vorversuche zu empfehlen. 

- Bei den Auswirkungen des Vorhabens auf Grundwasserkörper wird erläutert, 
dass bei Versickerungen über die belebte Bodenzone oder Bodenpassage durch 
Deckschichten gemäß DWA- Merkblatt M 153 diese als wirksame Passage zur 
Rückhaltung von Schmutzstoffen gelten. Wir stimmen dem im Allgemeinen aus-
drücklich zu. Eine Passage durch bewachsenen Oberboden ist jedoch wesentlich 
wirksamer als durch eine unbewachsene Bodenzone. Reine Bodenschichten 
können grundsätzlich nur als wirksame Behandlungsmaßnahme angesehen wer-
den, wenn sie eine durchgehende Mächtigkeit von 3 bis 5 m aufweisen und eine 
bestimmte Durchlässigkeit besitzen (siehe Tabelle 4a, DWA-M 153). Entspre-
chend der im vorstehenden Spiegelstrich erläuterten stofflichen Belastung des 
Niederschlagswassers bleibt es deshalb für die geplanten Sickerschlitze und Ri-
golen bei unseren Bedenken und Forderungen nach zusätzlichen Maßnahme für 
eine geeignete Behandlung bzw. Rückhaltung von Schadstoffen. Eine nachteilige 
Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit gemäß§ 48 WHG i. V. m. § 47 
WHG darf nicht zu erwarten sein. Bei einer Versickerung ohne Passage durch 
bewachsenen Oberboden kommt grundsätzlich eine gezielte technische Behand-
lung mit vergleichbarer Reinigungswirkung in Betracht. Bei Gleisanlagen kommt 
als Schadstoff der Einsatz von Herbiziden eine besondere Bedeutung zu, diese 
Stoffe sollten durch eine biologisch aktive Bodenschicht ausreichend zurückgehal-
ten und abgebaut werden.  

Insgesamt weisen wir darauf hin, dass sich der ökologische Zustand sowie der che-
mische Zustand der Oberflächenwasserkörper Deichselbach, Möstenbach, Zeegen-
bach (FWK 2_F066), der Kleingewässer Lindlesgraben und Friesnitzgraben sowie 
der qualitative und quantitative Zustand der Grundwasserkörper Feuerletten und Alb-
vorland (2_F023) und Quartär-Bamberg (2_G024) sich aufgrund der Baumaßnahmen 
nach den Bewirtschaftungszielen des§§ 27 und 47 WHG nicht verschlechtern dürfen. 

3. Überschwemmungsgebiete / Gewässerentwicklung 

Sollten sich Änderungen der Abflussquerschnitte ggü. dem Bestand ergeben, sind 
diese noch abzustimmen. Es ist nachzuweisen, dass es zu keiner Verschlechterung 
der Abflusssituation für Ober-, Unter- und Anlieger kommt. 

Sollten für den Bau der Gewässerkreuzungen temporäre Bauwasserhaltungen not-
wendig werden, sind diese im Detail noch rechtzeitig vorab abzustimmen. 

Mittlerweile liegt die Ermittlung des Überschwemmungsgebietes Deichselbach vor 
(siehe 
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https://www.lfu.bayern.de/wasser/hW_ue_gebiete/informationsdienst/index.htm). Die-
se ist bei den geplanten Maßnahmen zu berücksichtigen. 

Bei Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten ist sicherzustellen, dass Wasser-
stand und Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert werden. Ggf. verloren-
gehender Retentionsraum ist umfangs-, funktions- und zeitgleich auszugleichen. 

4. Altlasten 

Im Erläuterungsbericht „BAUGRUND, GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE UND WAS-
SERWIRTSCHAFT" (Anlage 14.1a zur Planänderung) sind in Tabelle 5.3-1 die orien-
tierend untersuchten Altlastenverdachtsflächen aufgeführt. Die Berichte zu den orien-
tierenden Untersuchungen wurden dem Wasserwirtschaftsamt bisher nicht vorgelegt. 
Diese sind baldmöglichst nachzureichen. 

Durch den Ausbau wird teilweise in diese Verdachtsflächen eingegriffen. Unter Nr. 
5.3 sind die vor und bei den Eingriffen geplanten Maßnahmen (Begleitung der Maß-
nahmen durch Fachgutachter, Zwischenlagerung von belasteten Böden in abgedich-
teten Bereitstellungslagern, etc.) und unter Nr. 8 das Konzept zur hydrologischen und 
hydrochemischen Beweissicherung beschrieben. Nachfolgend genannte Maßnahmen 
sind aus wasserwirtschaftlicher Sicht zusätzlich erforderlich: 

- Zwischenlagerung von belasteten Böden aus ALVF in Bereitstellungslagern au-
ßerhalb von Wasserschutzgebieten (siehe Tabelle 18 im Erläuterungsbericht An-
lage 0.1a) 

- Verdachtsfläche ALVF B-006045-005 auf FI. Nr. 1813 Gmkg Strullendorf liegt in 
der Zone IIIA des WSG Bamberg Stadtwald und birgt das bei den aufgeführten Alt-
lasten größte Gefährdungspotential. Die Entfernung zum nächsten Trinkwasser-
brunnen beträgt ca. 500 m. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist das vorgesehene 
Beweissicherungskonzept zu ergänzen. Die GWM B4 liegt an der südwestlichen 
Ecke der ca. 250 m langen ALVF und eignet sich nur zur Überwachung des süd-
lichsten Aushubbereiches. Zudem besteht zwischen den Grundwassermessstellen 
GM OF/1 und BK S3 eine Beobachtungslücke von annähernd 300 m. Zur verbes-
serten Überwachung eventuell freigesetzter Schadstoffe in Richtung der Trinkwas-
sergewinnungsanlagen sind weitere Grundwassermessstellen mit engeren Ab-
ständen erforderlich. Das zugrundeliegende Konzept ist ausführlich darzulegen. 

- Zudem sind die Ergebnisse der weiterführenden Erkundung von ALVF B-006045-
005 dem WWA vorzulegen. 

5. Bodenschutz 

Wir verweisen im Wesentlichen auf das Schreiben des LfU an die Regierung von 
Oberfranken vom 06.10.2017 (Az.11-3535-78649/2017), in dem unter Punkt 3 die Be-
lange des Vorsorgenden Bodenschutzes dargelegt werden. 

Zusätzlich empfehlen wir wegen der hohen Bedeutung und Sensibilität des Projektes 
eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 einzusetzen. 

Es sind DIN 18300 (Erdarbeiten), DIN 18915 (Bodenarbeiten im Landschaftsbau, hier 
v.a. Hinweise zur Vermeidung von Verdichtung), DIN 19731 (Verwertung von Bo-
denmaterial) und DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bau-
vorhaben) entsprechend zu berücksichtigen. Bei Herstellung einer durchwurzelbaren 
Bodenschicht sind die Vorgaben des §12 BBodSchV zu beachten. 
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Entscheidung 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, die ursprünglich monatlich 

geplanten hydrochemischen Kontroll- und Beweissicherungsuntersuchungen 

2x/Monat durchzuführen und die wöchentliche mikrobiologische Beprobung um den 

Parameter „Trübung quantitativ FNU“ zu ergänzen. Die Richtigstellung der Tabellen-

bezeichnung auf Seite 59 des Erläuterungsberichtes erfolgt mit Tektur vom 

11.05.2021. 

Der Forderung, dass die Baumaßnahme erst nach Freigabe der geprüften Grund-

wassergüte erfolgen darf, wird entsprochen und in den Nebenbestimmungen festge-

setzt. Mit der Auflage wird sichergestellt, dass Baumaßnahmen entsprechend der 

Forderung des Landratsamtes Bamberg zum Schutz der Trinkwasserversorgung im-

mer nur in einem Abschnitt stattfinden können. Dies ergibt sich auch im Zusammen-

hang mit dem Vorsorge- und Schutzmaßnahmenkonzept zur Sicherstellung der 

Trinkwasserversorgung der Stadt Bamberg. Im Übrigen werden die Aussagen und 

Hinweise zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Der Forderung, eine Niederschlagswasserbehandlung vorzusehen wurde entspro-

chen und mit Tektur in die Planunterlagen aufgenommen.  

Dass Wasserwirtschaftsamt Kronach teilt mit Schreiben vom 11.03.2021 mit, dass 

nach fachlicher Beurteilung mit den gewählten technischen Grundsätzen der neuen 

Entwässerungsplanung Einverständnis besteht. Eine Beeinträchtigung des Wohles 

der Allgemeinheit ist bei planmäßiger Errichtung und ordnungsgemäßem Betrieb 

nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik grundsätzlich nicht zu erwarten. 

Die Anforderungen des Technisches Regelwerks an Planung, Bau und Betrieb der 

Entwässerungsanlagen sind zu beachten (u.a. DWA-A 102, DWA-A 138, DWA-M 153 

(quantitativ), DWA-A 117, DWA-A 178). Von einem wirkungsvollen Schutz der Ge-

wässer vor übermäßigen Belastungen kann ausgegangen werden. Bei Abflüssen, die 

mit Herbiziden belastet sind, stellt die bewachsene Bodenzone bislang die einzige 

etablierte Behandlungsmöglichkeit dar. Mit den beantragten Versickerungen sind vo-

raussichtlich keine nachteiligen Veränderungen der Grundwasserbeschaffenheit ge-
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mäß § 48 Abs. 1 Satz 1 WHG zu erwarten. Daher sind auch die Bewirtschaftungszie-

le gemäß § 47 WHG durch die beantragte Einleitung nicht beeinträchtigt. Ebenfalls ist 

derzeit von keiner Beeinträchtigung der Bewirtschaftungsziele gemäß § 27 WHG 

durch die beantragte Einleitung aus auszugehen. 

 

Zu 3. 

Es wurde eine Modellierung des Überschwemmungsgebietes durchgeführt. Daraus 

ergibt sich, dass sich in den meisten Bereichen die Umrandungen des Ist- und Plan-

falls überlagern. Insbesondere im Bereich der Bebauung Altendorf ist im Planfall eher 

eine Verkleinerung des Überschwemmungsgebietes gegeben. Leichte Vergrößerun-

gen des Überschwemmungsgebietes ergeben sich nur am östlichen und südöstlichen 

Rand auf landwirtschaftlichen Flächen, wobei diese wasserwirtschaftlich tolerabel 

sind. Durch die berechneten und geplanten 3 Durchlässe in das Straßendammbau-

werk ST 2260 kann die Wasserspiegelaufhöhung nördlich des Straßendammes mi-

nimiert werden. Weitere abflusstechnische Optimierungen (Verrohrungen unter We-

geführungen) sind südlich des vor genannten Straßendammes im Bereich km 47,345 

geplant. Wasserwirtschaftliche relevante Veränderungen ergeben sich durch den 

Eingriff der ABS in das faktische Überschwemmungsgebietes Deichselbach nicht.  

Das Wasserwirtschaftsamt hat mit Stellungnahme vom 20.05.2021 bestätig, dass 

durch die geplanten Maßnahmen dargelegt werden kann, dass sich Wasserstand und 

Abfluss bei Hochwasser nicht wesentlich nachteilig verändern. 

Die durch den Anbau der Bahnanlagen sowie die Dammbaumaßnahme der St 2260 

resultierenden Retentionsraumverluste von gesamt 4.600 m3 müssen umfangs-, funk-

tions- und zeitgleich in Abstimmung mit und nach Vorgabe des WWA Kronach aus-

geglichen werden. Auf die diesbezügliche Nebenbestimmung wird hingewiesen. 

Der Ausgleich soll durch die Beteiligung der Vorhabenträger an bereits geplanten 

Maßnahmen des Wasserwirtschaftsamtes Kronach zur Umsetzung der WRRL auf 

Planungsflächen an der Regnitz erfolgen. 

In Bezug auf die Abflussquerschnitte sichern die Vorhabenträger zu die hydraulischen 

Querschnitte nicht einzuengen. Zudem wird auf die entsprechende Nebenbestim-

mung verwiesen. 
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Zu 4. 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu, das eine Zwi-

schenlagerung belasteter Böden nur außerhalb der Wasserschutzgebiete erfolgt.  

Hinsichtlich der Forderungen bezüglich der Altlasten-Verdachtsfläche ALVF B-

006045-004 auf Flurnummer 1813 Gemarkung Strullendorf hat das Wasserwirt-

schaftsamt Kronach nach zusätzlich übermittelten Unterlagen mit E-Mail vom 

12.03.2021 auf weitere Untersuchungen und die Anpassung des Konzeptes zur hyd-

rologischen und hydrochemischen Beweissicherung verzichtet. Eine fachgutachterli-

che Begleitung der Bauarbeiten im betroffenen Streckenabschnitt (zwischen Bahn-km 

55,14 und 55,44) ist erforderlich und wird in den Nebenbestimmungen festgesetzt. 

 

Zu 5. 

Auf die Entscheidungen zur Stellungnahme des Landesamtes für Umweltschutz vom 

06.10.2017 Punkt 3 wird verwiesen.  

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Stellungnahme vom 28.09.2020 zu, die einschlä-

gigen Vorgaben bei den Erd- und Bodenarbeiten zu berücksichtigen und dem Hin-

weis zu folgen, eine bodenkundliche Baubegleitung einzusetzen. Zudem wird der 

Einsatz einer bodenkundlichen Baubegleitung und die Beachtung der DIN 18300 (Er-

arbeiten), DIN 18915 (Bodenarbeiten im Landschaftsbau), DIN 19731 (Verwertung 

von Bodenmaterial) und die DIN 19639 (Bodenschutz und Durchführung von Bauvor-

haben) in den Nebenbestimmungen festgesetzt. 

B.4.6.48 Zweckverband z. Abwasserbeseitigung d. Gemeinden Buttenheim u. Altendorf 

1. Stellungnahme vom 06.10.2017, Az. 190-17 L/mm 
Zunächst wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Abwasserzweckverband 
sich bereits mit Einwendungen gegen die Ausgangsplanung aus dem Jahre 1996 
gewandt hat. Die seinerzeit mit Schreiben vom 03.03.1997 in das Verfahren einge-
brachten Einwendungen werden an dieser Stelle ausdrücklich in Bezug genommen. 
Das Schreiben wird als Anlage 1 diesem Einwand noch einmal in Kopie beigefügt; 
hierauf wird verwiesen. 

Im Einzelnen wendet sich der Abwasserzweckverband gegen folgende Teile der Pla-
nung in der Form ihrer geänderten Fassung: 

I. Kosten für (Vor-/Umplanung, der Umverlegung eines Abwasserkanals im Be-
reich Eisenbahnübergang Jurastraße mit Hebeanlage sowie Mehraufwand für künfti-
ge Unterhaltung 
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1. Bereits in der Ausgangsplanung von 1996 war die Umverlegung des bestehen-
den Abwasserkanals des Abwasserzweckverbandes der Gemeinden Buttenheim und 
Altendorf im Zuge der Beseitigung des höhengleichen Eisenbahnübergangs im Be-
reich der Jurastraße in Altendorf Teil der Planung. Bei diesem Abwasserkanal (lfd. 
Bauwerks-Nr. 105, 105.1, 105.2 sowie 105.3 des Bauwerksverzeichnisses) handelt 
es sich um einen Kanalhauptsammler des Abwasserzweckverbandes. Bereits im Jah-
re 1997 hat sich der Abwasserzweckverband, insbesondere in den Gliederungspunk-
ten 2 ff. des Einwandes vom 03.03.1997 gegen diese Planung gewandt, weil vorha-
benträgerseits diese Maßnahme auf Kosten des Abwasserzweckverbandes vorgese-
hen wurde. An dieser Stelle wird auf die Einwendungen diesbezüglich im Einwen-
dungs-schreiben vom 03.03.1997 noch einmal ausdrücklich Bezug genommen und 
verwiesen, da sie in der Sache und dem Grunde nach weiterhin als durchgreifendes 
Problem auch im Rahmen der nunmehr vorliegenden Fortsetzung des Planungsver-
fahrens angesehen werden müssen. 

Nach aktuellen Schätzungen des Abwasserzweckverbandes entstehen durch diese 
Verlegungsmaßnahme des Hauptsammlers Kosten in Höhe von ca. 1 Mio. Euro. Wie 
bereits zu Beginn des Planfeststellungsverfahrens in den Jahren 1996/1997 verfoch-
ten, wehrt sich der Abwasserzweckverband dagegen, die Kosten für diese Verle-
gungsmaßnahme tragen zu müssen, nachdem die Verlegungsmaßnahme aus-
schließlich kreuzungsbedingt durch die Neubaumaßnahme des Vorhabenträgers 
ausgelöst. 

In den überarbeiteten Planunterlagen, hier konkret dem Bauwerksverzeichnis, ist un-
ter lfd. Nr. 105 die Bemerkung zu finden, dass der Abschluss einer Leitungsvereinba-
rung diesbezüglich notwendig ist; darüber hinaus findet sich aber auch die Bemer-
kung, dass die Maßnahme Bestandteil der unter lfd. Nr. 110 des Bauwerksverzeich-
nisses genannten Kreuzungsvereinbarung sein soll. Die in Bezug genommene lfd. Nr. 
110 ist die Neubaumaßnahme für die Eisenbahnüberführung im Bereich der Jura-
straße.  

Es ist aus dem Bauwerksverzeichnis und den Bemerkungen nicht ersichtlich, wie sei-
tens des Vorhabenträgers vorliegend nunmehr eine Vereinbarung bezüglich der Ver-
legungsmaßnahme begründet werden soll. Der Abschluss einer Leitungsvereinba-
rung würde sich nach den entsprechenden Richtlinien für den Leitungsbau bestim-
men, die der Vorhabenträger mit den entsprechenden Bundesverbänden der Was-
serversorger und -entsorger entwickelt hat und zur Grundlage von Leitungsvereinba-
rungen regelmäßig macht. Die darüber hinaus angesprochene Regelung, dass die 
Maßnahme Bestandteil der Kreuzungsvereinbarung bezüglich der Eisenbahnüberfüh-
rung Jurastraße, lfd. Bauwerks-Nr. 110, sein soll, würde zu einer Umfassung der 
Maßnahme im Rahmen der Eisenbahnüberführung gelangen, die sich sodann aus-
schließlich insgesamt nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz und den dortigen Kos-
tenverteilungsregelungen orientieren würde. Insoweit sind die Planunterlagen hin-
sichtlich ihrer Aussagekraft dem Grunde nach in sich widersprüchlich.  

Für den Abwasserzweckverband kommt es vorliegend aber zunächst darauf an, sich 
dagegen zu verwahren, dass der Vorhabenträger sich auf eine im Jahre 1963 ge-
schlossene Leitungsvereinbarung im Rahmen der Kostenverteilung darauf beruft, 
dass es hier lediglich eine Änderung der bestehenden Leitung sei und diesbezüglich 
der Abwasserzweckverband die vollständige Kostenlast für die Verlegungsmaßnah-
me zu tragen hätte. Mit einer derartigen Regelung wäre der Abwasserzweckverband 
dem Grunde nach nicht einverstanden. Die diesbezüglichen Erwägungen und Beden-
ken wurden bereits im Einwand vom 03.03.1997 ausdrücklich formuliert; diese gelten 
bezogen auf eine solche Kostenlösung uneingeschränkt fort. 
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2. Soweit im Zuge der Gesamtmaßnahme der Verlegung des Hauptsammlers die 
Errichtung einer Hebeanlage im Bereich des Eisenbahnüberganges Jurastraße not-
wendig werden sollte, die bis dato technisch nicht notwendig gewesen ist, wird bezo-
gen auf eine solche bauliche wie technische Einrichtung seitens des Abwas-
serzweckverbandes klargestellt, dass der Abwasserzweckverband insoweit weder 
Auftraggeber und Errichter einer solchen Anlage sein wird, noch wird er das Eigen-
tum an der Anlage übernehmen oder die Anlage selbst betreiben. Auch Kosten inso-
weit sowohl für die Errichtung als auch für den Unterhalt werden ausdrücklich abge-
lehnt. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich klargestellt, dass in den vorlie-
genden aktuellen Kostenschätzungen, die von ca. 1 Mio. Euro ausgehen, etwaige 
Kosten für die Hebeanlage mit Anschlussleitung nicht mit einberechnet sind; das 
heißt, diese kämen noch hinzu. 

Soweit mit der Hebeanlage Wasser aus dem Bereich der Bahnanlage dem öffentli-
chen Kanal des Abwasserzweckverbandes zugeführt werden soll, ist die Anschluss-
leitung ebenfalls vorhabenträgerseits zu erstellen und dauerhaft zu betreiben. Selbst-
verständlich ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass die technische 
Anschlussplanung ausschließlich im Einvernehmen mit dem Abwasserzweckverband 
zu erfolgen hat. 

3. Für den Fall der Planfeststellung ist davon auszugehen, dass die Verlegungs-
maßnahme für den Hauptsammler und damit die Kanaltrasse vor Beginn der eigentli-
chen Baumaßnahme an der Strecke des Vorhabenträgers erfolgen muss, dies be-
deutet den Neubau der Kanaltrasse und den entsprechenden Rückbau der alten Ka-
naltrasse. Hierfür ist im Vorfeld eine exakte Klärung und Abstimmung, insbesondere 
auch auf vertraglicher Basis, zwischen der Vorhabenträgerseite und dem Abwasser-
zweckverband Grundbedingung, um eine verbindliche Rahmenvereinbarung zu ha-
ben, auf deren Basis diese Maßnahme umgesetzt werden kann. 

Im Zusammenhang mit der Vorabverlegungsmaßnahme des neuen Hauptsammlers 
wird an dieser Stelle gefordert, dass in technischer Hinsicht sichergestellt werden 
muss, dass im Zuge der Bauarbeiten an der Ausbaustrecke es nicht zu Maßnahmen 
kommt, wie beispielsweise Erschütterungen, die sich auf den Bestand der neu erstell-
ten Abwasseranlage beeinträchtigend auswirken können. 

4. Bezogen auf die vorbeschriebene Unklarheit bezüglich der notwendigen Verle-
gung des Abwasserhauptsammlers des Abwasserzweckverbandes ist es überra-
schend und befremdlich zugleich, dass erst Ende Mai 2017 trotz angeblicher nun-
mehr bereits sehr mehreren Jahren wieder laufender Vorbereitungsarbeiten zur Fort-
führung der Gesamtplanung die Vorhabenträgerseite Kontakt mit dem Abwasser-
zweckverband aufgenommen hat, um dieses wichtige Thema anzusprechen. Im Hin-
blick auf den Umstand, dass der Vorhabenträger mit der Fortführung des Planfeststel-
lungsverfahrens in absehbarer Zeit zu einem positiven Abschluss durch einen Plan-
feststellungsbeschluss gelangen möchte und im Vorfeld der Umsetzung der Bau-
maßnahme des Vorhabenträgers an seiner Strecke der Abwasserzweckverband die 
Umverlegung des Hauptsammlers technisch ins Werk setzen soll, ist es dringend ge-
boten, dass die Vorhabenträgerseite sich diesbezüglich nunmehr mit dem Abwasser-
zweckverband zeitnah in Verbindung setzt, um an Lösungen zu arbeiten. 

Im Rahmen des Abschlusses einer irgendwie gearteten neuen Leitungsvereinbarung 
für die notwendige Kreuzung des Hauptsammlers mit der neuen Eisenbahntrasse ist 
es geboten und zwingende Voraussetzung, dass der Vorhabenträger sein Projekt an 
sich diesbezüglich konkretisiert. Die Konkretisierung hat bezüglich der technischen 
Planung als auch der zeitlichen Planung im Benehmen mit dem Abwasserzweckver-
band zu erfolgen und ist sowohl im Rahmen der zwischen dem Abwasserzweckver-
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band und der Vorhabenträgerseite abzuschließenden Leitungsvereinbarung als auch 
planfeststellungsrechtlich verbindlich abzusichern, um dem Abwasserzweckverband 
und ihren Mitgliedsgemeinden entsprechende Planungssicherheit zu geben. 

5. In technischer Hinsicht wird bezogen auf die Thematik der Entwässerung der 
Jurastraße im Bereich der Eisenbahnüberführung (Trogbauwerk) auf die Ausführun-
gen im Erläuterungsbericht unter Gliederungs-punkt 4.3.3 „Streckenbeschreibung der 
Bahnentwässerung" auf Seite 61 eingegangen. Dort wird die geplante Einleitungs-
menge aus der Grundwasserwanne in die öffentliche Kanalisation mit 56 l pro Sekun-
de angegeben. 

Aus technischer Sicht ist hierzu anzumerken und gleichzeitig zu rügen, dass die vor-
habenträgerseits angegebene geplante Einleitungsmenge in die öffentliche Kanalisa-
tion mit 56 l pro Sekunde nicht plausibilisiert und nachgewiesen ist. Es fehlen jegliche 
Berechnungsgrundlagen und auch technisch nachvollziehbare Unterlagen hierzu an 
sich. Darüber hinaus wird in technischer Hinsicht angemerkt und gerügt, dass aus 
den vorgelegten Planunterlagen nicht ersichtlich ist, an welcher Stelle diese Wasser-
menge übergeben werden soll.  

Es wird ausdrücklich seitens des Abwasserzweckverbandes in technischer Hinsicht 
darauf hingewiesen, dass diese zusätzliche Wassermenge in den überschlägigen Be-
rechnungen zu den erforderlichen Kanaldurchmessern im Rahmen der Kanalverle-
gungsmaßnahme nicht enthalten ist. Dieser Aspekt der zusätzlich einzuleitenden 
Wassermenge wäre in technischer Hinsicht vollständig zu überprüfen.  

In der Folge wären auch die im weiteren Verlauf des Kanalisationssystems sich an-
schließenden Bestandskanäle einschließlich des Mischwasserentlastungsbauwerkes 
(RÜB) am Main-Donau-Kanal in die Überprüfung einzubeziehen. Die Kosten für die 
Überprüfung sind sämtlichst vom Vorhabenträger zu übernehmen. Sollten sich aus 
diesem technischen Umstand einer zusätzlichen Wassereinleitungsmenge weiterge-
hende Anpassungsmaßnahmen ergeben, sind diese sämtlichst vom Vorhabenträger 
als vorhabenbedingte Maßnahmen kostenmäßig zu tragen.  

Dabei wird an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass insbesondere bezüglich 
des Mischwasserentlastungsbauwerkes am Main-Donau-Kanal eine entsprechende 
wasserrechtliche Erlaubnis besteht, die gegebenenfalls geändert werden müsste. 
Damit einhergehende Maßnahmen und Kosten sind ebenfalls vom Vorhabenträger 
als maßnahmebedingt zu übernehmen.  

Es wird an dieser Stelle noch einmal in technischer Hinsicht ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass die vorhabenträgerseits nunmehr vorgesehenen Maßnahmen einen 
erhöhten Wartungs- und damit auch Unterhaltsaufwand beim Abwasserzweckver-
band auslösen würden. Derzeit ist im Bereich der Jurastraße ein Bestands-
Freispiegelkanal im System des Abwasserzweckverbandes vorhanden. Dies gilt auch 
für den Bereich der Kreuzung mit der Bestandsbahnstrecke. Durch die erforderliche 
Aufteilung in zukünftig zwei Kanalstränge wird der Wartungsaufwand dem Grunde 
nach verdoppelt. Diese Mehrkosten können nicht dem Abwasserzweckverband ange-
lastet werden. 

6. Im Bauwerksverzeichnis Anlage 0.2 sind unter den lfd. Nr. 101 bis 139 die 
Bahnübergangsbeseitigungsmaßnahmen im Bereich der Industrie- und Jurastraße in 
Altendorf aufgeführt. 

Aus technischer Sicht wird bezogen auf die lfd. Nr. 105.1 seitens des Abwas-
serzweckverbandes darauf hingewiesen, dass in Spalte 4 unter Gliederungspunkt b), 
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erster Unterpunkt, der Straßenname „Am Deichselbach" in den Straßennamen „Zum 
Bühl" zu ändern ist.  

Bezogen auf die lfd. Nr. 105.2 wird seitens des Abwasserzweckverbandes auf die 
Formulierung in Spalte 6 hingewiesen:  

Dort heißt es: „Anbindung der Hausanschlüsse der Flurstücke 838/3 und 839". Es 
wird empfohlen, die Formulierung allgemeiner zu halten, beispielsweise in der Form: 
„Anbindung aller notwendigen Hausanschlüsse entlang der Jurastraße ". Aus Sicht 
des Abwasserzweckverbandes ist die Formulierung deshalb allgemeiner und offener 
zu halten, da sich im Rahmen des Kanalkatasters gezeigt hat, dass zumindest die 
Flur-Nr. 833 der Gemarkung Altendorf noch zu ergänzen wäre. Falls sich im Weiteren 
die Notwendigkeit ergeben sollte, dass noch weitere Grundstücke mit aufzunehmen 
wären, könnte insoweit mit der allgemeineren Formulierung derartigen Eventualitäten 
vorgebeugt werden. 

II. Beweissicherung 
7. Bereits unter Gliederungspunkt I. 3. wurde bezüglich der Vorabverlegungsmaß-
nahme des neuen Hauptsammlers gefordert, dass in technischer Hinsicht sicherge-
stellt werden muss, dass im Zuge der Bauarbeiten an der Ausbaustrecke es nicht zu 
Maßnahmen kommt, wie beispielsweise Erschütterungen, die sich auf den Bestand 
der neu erstellten Abwasseranlage beeinträchtigend auswirken können. 

Diese Forderung wird selbstverständlich an dieser Stelle seitens des Abwas-
serzweckverbandes ausdrücklich auch auf die gesamte Entwässerungsanlage des 
Abwasserzweckverbandes erstreckt, so wie sie derzeit bereits im Bestand vorhanden 
ist bzw. wie sie im Zeitpunkt eines Beginns der Baumaßnahmen vorhanden sein wird.  

Es wird an dieser Stelle ausdrücklich gefordert und beantragt, im Rahmen der Plan-
feststellung ein Beweissicherungsverfahren für die Entwässerungsanlage des Ab-
wasserzweckverbandes auflagentechnisch abzusichern. Es ist durch einen öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen, der vorhabenträgerseits im Benehmen 
mit dem Abwasserzweckverband zu bestimmen und zu beauftragen ist, eine Beweis-
sicherung der Entwässerungsanlage des Abwasserzweckverbandes vor, während 
und nach Abschluss der Gesamtmaßnahme des Vorhabenträgers durchzuführen. Die 
Kosten für diese Beweissicherung sind vollumfänglich vom Vorhabenträger zu über-
nehmen.  

Der Vorhabenträger ist auflagentechnisch in der Planfeststellung zu verpflichten, ein-
vernehmlich unter Einbeziehung des technischen Sachverstän-digen, der die Be-
weissicherung durchführt, festzulegen, bis zu welcher Entfernung von den Baumaß-
nahmen des Vorhabenträgers entsprechende Beweissicherungsmaßnahmen an dem 
Entwässerungssystem des Abwasserzweckverbandes durchzuführen sind. Hierbei 
geht es um die einvernehmliche Bestimmung des konkreten Auswirkungsbereiches 
der Bauarbeiten, insbesondere in erschütterungstechnischer Hinsicht.  

Auflagentechnisch ist des Weiteren abzusichern, dass sämtliche Beweissicherungs-
maßnahmen im Einvernehmen und unter Beiziehung des Abwasserzweckverbandes 
durchgeführt werden und der Abwasserzweckverband jeweils umgehend nach dem 
jeweiligen Beweissicherungstermin vom beauftragten Sachverständigen ein entspre-
chendes Beweissicherungsgutachten zu eigenen Händen übersandt erhält.  

Einvernehmlich ist zwischen dem Vorhabenträger, dem Abwasserzweckver-band und 
dem beauftragten Sachverständigenbüro festzulegen, ob während der Baumaßnah-
men im Bereich der Entwässerungsanlage Messsysteme im unmittelbaren Nahbe-
reich der Bauarbeiten installiert und betrieben werden müssen, um negative Auswir-
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kungen auf die Anlage des Abwasserzweckver-bandes zu vermeiden bzw. frühzeitig 
zu erkennen und Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Auch dies ist auflagen-
technisch in der Planfeststellung abzusichern. 

Des Weiteren ist auflagentechnisch in der Planfeststellung vorzusehen, dass der 
Vorhabenträger die Durchführung seiner Maßnahme umgehend vorläufig einzustellen 
hat, soweit im Rahmen der Baudurchführung eine Gefährdung der Betriebssicherheit 
der Entwässerungsanlage des Abwasserzweckverbandes eintritt oder aber unmittel-
bar bevorstehen sollte.  

Darüber hinaus ist in der Planfeststellung bereits verbindlich zu Gunsten des Abwas-
serzweckverbandes abzusichern, dass der Vorhabenträger verpflichtet ist, sämtliche 
Kosten für die Behebung möglicher Schäden, die an der vom Abwasserzweckver-
band betriebenen Anlage im Zuge der Verwirklichung des Vorhabens entstehen, zu 
tragen. 

III. Weitere Angaben 
8. Bezogen auf die geplante Kanalbaumaßnahme im Zuge der Beseitigung des 
Bahnübergangs Jurastraße übermitteln wir in der Anlage 2 einen Lageplan, der den 
aktuellen Stand der Vorplanung der SRP Ingenieur Consult GmbH vom 28.09.2017 
darstellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass seitens des Abwasserzweckverbandes weitere 
Pläne zum aktuellen Planungsstand ergänzend, gegebenenfalls nachgereicht, über-
mittelt werden. Soweit seitens der Anhörungsbehörde oder des Vorhabenträgers ge-
wünscht, können die Planunterlagen auch in elektronischer Form auf einem Daten-
träger übermittelt werden. Insoweit wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. 

9. Des Weiteren wird als Anlage 3 diesem Schreiben ein Auszug aus dem Kanal-
kataster des Abwasserzweckverbandes mit dazugehöriger Legende übermittelt. 

10.  Zusammenfassung 

Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass der Abwasserzweckverband 
sich seit Planeinleitung konstruktiv darum bemüht, das vorhabenträgerseits erstrebte 
Ausbauvorhaben zu begleiten. Seit dem Planungsbeginn in den 90iger Jahren des 
letzten Jahrhunderts, das heißt vor 20 Jahren, beinhaltet die vorgelegte Planung auch 
in der nunmehr vorliegenden ersten Planänderung maßgebliche nachteilige Beein-
trächtigungen zu Lasten der berechtigten Interessen und Rechtspositionen des Ab-
wasserzweckverbandes, so dass es erforderlich ist, sich im Rahmen des nunmehr 
laufenden Änderungsverfahrens mit den vorliegenden Einwendungen zu beteiligen. 

 

Entscheidung 

Der Verweis auf die Stellungnahme vom 03.03.1997 bezieht sich auf die Stellung-

nahme der Verwaltungsgemeinschaft Buttenheim. Auf die Entscheidungen zu dieser 

Stellungnahme wird verwiesen. Anzumerken ist, dass die Antragsteller verpflichtet 

sind, nur für die durch das Vorhaben kausal verursachten Kosten aufzukommen. 
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Zu 1. bis 4. 

Die Forderungen betreffen die bestehende oder künftig zu schließende Vertragsge-

staltung zwischen den Vorhabenträgern und des Abwasserzweckverbandes und sind 

nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. In Bezug auf den Schutz vorhan-

dener Leitungen werden die Vorhabenträger auf die entsprechende Nebenbestim-

mung hingewiesen. 

Die Vorhabenträger erläutern in ihrer E-Mail vom 21.05.2021, dass der Umbau dieser 

Leitungen mit der Leitungsvereinbarung LV 81121-105 /-105.1 /-105.2 /-105.3 gere-

gelt wurde. Sie wurde am 28.08.2020 vom Zweckverband zur Abwasserentsorgung 

unterzeichnet. Die Eintragungen im Bauwerksverzeichnis sind aktuell. 

 

Zu 5. 

Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 16.02.2018 nachvollzieh-

bar, dass die Angabe von 56 l/s im Kapitel des Erläuterungsberichtes veraltet ist und 

korrigiert wird. Aufgrund der Flächenbilanz beträgt der Zufluss 57,7 l/s (siehe hierzu 

Anlage 15.2.20 Blätter 4.1 und 4.2). Dabei handelt es sich nicht um zusätzliche Was-

sermengen. Sowohl im derzeitigen Bestand des Bahnüberganges als auch dem ge-

planten Zustand mit Eisenbahnüberführung und Rampen weißt die Jurastraße ein-

schließlich Gehweg eine Breite von ca. 8 m auf. Aus diesem Grund ist nicht zu erwar-

ten, dass sich mit dem Umbau das Aufkommen an abzuführendem Abwasser erhö-

hen wird. 

Soweit die Forderungen bestehende oder künftig zu schließende Vertragsgestaltung 

zwischen den Vorhabenträgern und des Abwasserzweckverbandes betreffen, sind 

nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. 

 

Zu 6. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die vorgeschla-

genen Änderungen wurden in den Unterlagen zur 2. Planänderung berücksichtigt. 
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Zu 7.1 

Den Forderungen kann nicht vollumfänglich entsprochen werden. Die Vorhabenträger 

sichern in ihrer Rückäußerung vom 16.02.2018 zu, dass vor Beginn der Baumaß-

nahmen ein Sachverständiger damit beauftragt wird, den Zustand an Anlagen, wel-

che nach der fachlichen Beurteilung des Sachverständigen im relevanten Einflussbe-

reich der Baumaßnahme liegen, aufzunehmen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen 

wird der Sachverständige wiederum eine Begutachtung des Zustands der entspre-

chenden Gebäude und Anlagen durchführen, um etwaige baubedingte Schäden oder 

Veränderungen festzustellen und nach dem Verursacherprinzip zu kompensieren. Die 

Kosten dieser Begutachtungen tragen die Vorhabenträger. Eine Begutachtung der 

gesamten Entwässerungsanlage des Abwasserzweckverbandes kann nicht entspro-

chen werden, da ein räumlicher und sachlicher Zusammenhang mit dem Vorhaben 

gegeben sein muss. Die Beweissicherung ist mit dem Zweckverband zur Abwasser-

beseitigung der Gemeinden Buttenheim und Altendorf abzustimmen. 

Zudem erläutern die Vorhabenträger nachvollziehbar, dass die Bauwerke Nummer 

105, 105.1 105,3 umverlegt werden und zum Zeitpunkt der Baumaßnahme einen 

neuwertigen Bestand bilden, der gesichert wird und somit keiner Beweissicherung 

bedarf. Die Vorhabenträger werden auf die entsprechenden Nebenbestimmungen 

verwiesen. 

 

Zu 8. bis 10. 

Die Ausführungen und Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

2. Stellungnahme vom 07.05.2020, ohne Az.  
1. Der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Gemeinden Buttenheim und 
Altendorf (nachfolgend „Abwasserzweckverband“ genannt), bestehend aus den Mit-
gliedsgemeinden Buttenheim und Altendorf, gibt im Rahmen des derzeit laufenden 2. 
Planänderungsverfahrens für den Planfeststellungsabschnitt 21 „Altendorf-
Hirschaid-Strullendorf“ nachfolgende Stellungnahme ab: 

Der Abwasserzweckverband nimmt das 2. Planänderungsverfahren zur Kenntnis.  

Hinsichtlich des Verfahrens wird jedoch auf alle bisher vorgebrachten Einwendungen 
aus den Jahren 1997 (Ausgangsplanung) und 2017 (1. Planänderungsverfahren) 
verwiesen. Um Beachtung der Einwendungen im Rahmen der verfahrensgegenständ-
lichen und aller weiteren Planungen wird gebeten.  

2. Darüber hinaus kann mitgeteilt werden, dass dem Abwasserzweckverband von 
der Vorhabenträgerseite zwischenzeitlich der Entwurf einer Vereinbarung über die 
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Änderung der Mischwasserleitungen im Zusammenhang mit der BÜ-
Ersatzmaßnahme Jurastraße in Altendorf vorgelegt wurde. 

Hierzu und unter Bezugnahme auf unser Schreiben an die Vorhabenträgerseite vom 
03.02.2020 (hier: Punkt Nr. 3) möchte der Abwasserzweckverband noch einmal be-
kräftigen, dass hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs der vom Abwasserzweckverband 
durchzuführenden Maßnahmen folgende Vorgaben in den o.g. Entwurf einer Verein-
barung bzw. in eine Baudurchführungsvereinbarung aufgenommen werden sollen: 

- Der Abwasserzweckverband muss mit den Maßnahmen nicht beginnen, solan-
ge nicht die Ortsumgehung (St2260 neu) von Altendorf gebaut und für den Verkehr 
freigegeben wurde. 

- Darüber hinaus soll sichergestellt sein, dass der Abwasserzweckverband seine 
Maßnahmen abschließen kann, bevor die Vorhabenträgerseite mit Ihren Maßnahmen 
innerorts von Altendorf beginnt. 

Die gewünschte Konkretisierung ist auch planfeststellungsrechtlich verbindlich abzu-
sichern.  

Im Hinblick auf die bereits aktuell gegebenen und sehr belastenden Verkehrsverhält-
nisse und Verkehrsgefährdungen im Umfeld des. Bahnübergangs in Altendorf würde 
eine Durchführung der Baumaßnahme des Abwasserzweckverbandes die Lage an-
sonsten noch zusätzlich verschärfen. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Auf die Entscheidungen zu den Stellungnahmen aus den Jahren 1997 und 2017 wird 

verwiesen. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Der Zweckver-

band zur Abwasserentsorgung der Gemeinden Buttenheim und Altendorf hat mit 

Schreiben vom 09.10.2020 die Forderungen zurückgenommen. Im Übrigen werden 

die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

B.4.6.49 Zweckverband zur Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe 

1. Stellungnahme vom 03.03.1997, ohne Az.  
Soweit sich die Forderungen aus der Stellungnahme nicht durch die Fortführung der 

Planung erledigt haben, wurden die verbleibenden Argumente in den Entscheidungen 

zu den späteren Stellungnahmen berücksichtigt. 
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2. Stellungnahme vom 21.09.2017, ohne Az.  
Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 07.07.2017 nimmt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe (ZWE) zum PFA 21 wie folgt Stellung:  

Die uns betreffenden Bauwerksnummern sind: 222, 107, 107.1, 122  

Zu Bauwerksnummer 222:  
Der ZWE hat bezüglich des vorhandenen Schutzrohres keine Information. Es ist nicht 
gesichert, ob die geplante Maßnahme (Verlängerung des vorhandenen Schutzrohres) 
überhaupt ausgeführt werden könnte. Die örtliche Situation ist für einen baulichen 
Eingriff weder auf der westlichen noch auf der östlichen Seite geeignet. Zudem befin-
det sich der Endschacht und die weiterführende Trinkwasserleitung (TWL) DN 200 
auf Privatgrund und unterquert feste, bauliche Anlagen. 

Die in der Planunterlage 4Aa vorgesehene TWL-Querung bei km 48,430 (BW-Nr. 
107) ist für das Versorgungssystem des ZWE nicht zwingend erforderlich. Da aber 
die dort parallel zur Bahn verlaufenden Versorgungsleitungen verlegt werden müssen 
und durch die notwendige Querung des Abwassersammlers sowieso ein größeres 
Baufeld entsteht, bietet es sich an, die bestehende Kreuzung (BW-Nr. 222) mit allen 
Schwierigkeiten einer Ertüchtigung aufzulassen und das Produkten- und Schutzrohr 
zu verdämmen. 

Als Ersatzmaßnahme für BW-Nr. 222 sollte die neue Kreuzung bei km 48,430 entste-
hen. Dass an dieser Stelle keine TWL DN 200 (wie im Bestand BW-Nr. 222), sondern 
eine TWL DN 250 entsteht, ist der geplanten Aufdimensionierung der Zuleitungen vor 
und nach der Querung geschuldet. 

- Hieraus ergibt sich eine Änderung in der Spalte 4 (Buchstabe b): 

Neuverlegung der Wasserleitung bei km 48,430 in DN 250 in Schutzrohr und Anbin-
dung an die zu verlegenden Wasserleitungen in den Straßen „Am Bahnhof" (s. BW-
Nr. 107) und „Am Deichselbach" (s. BW-Nr. 122). 

- .... und Änderung in der Spalte 7: 

Auflassung der bestehenden Leitungskreuzung nach Inbetriebnahme des Ersatzneu-
baus der Querung bei km 48,430. 

Kostenteilung:  

Da die neue TWL-Kreuzung bei km 48,430 mit höherer Kostensicherheit als die Er-
tüchtigungsmaßnahmen an der best. Kreuzung bei km 48,767 erstellt werden kann, 
sollte die DB AG einer Kostenbeteiligung an der „Ersatzquerung" zustimmen können. 

Zu Bauwerksnummer 107 in Bauwerksverzeichnis:  
In der Spalte 2 ist die Leitungsdimension DN 100 (neben DN 125) zu ergänzen (ent-
spricht Abzweig bisheriger DB-Parkplatz).  

In der Spalte 4 bei Punkt 2 ist die Leitungsdimension auf DN 250 zu ändern.  

Der bisherige Punkt 5 „Querung im Schutzrohr" ist zu streichen und der vorhergehen-
de Satz (bei Punkt 4) um den Verweis auf BW-Nr. 222 zu ergänzen.  

Der bisherige Punkt 6 ist zu streichen und stattdessen folgender neuer Punkt 5 einzu-
fügen:  

„Anbindung aller Hausanschlüsse entlang dieser Strecke".  

Hinweis:  
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Der Neubau der Trinkwasserleitung in DN 250 ab Einmündung „Zum Bühl" in östliche 
Richtung bis Höhe Einmündung „Germanenstraße" ist für die PF-Maßnahme nicht re-
levant.  

Zu Bauwerksnummer 107.1 in Bauwerksverzeichnis:  
In der Spalte 2 und der Spalte 4 (bei Punkt 2) ist die Leitungsdimension jeweils auf 
DN 125 zu ändern. Dies entspricht dem tatsächlich bestehenden Durchmesser.  

Bei Punkt 3 ist das Wort „südlich" in „westlich" zu ändern.  

Folgender Punkt 5 ist einzufügen:  

„Anbindung aller Hausanschlüsse entlang dieser Strecke". 

Zu Bauwerksnummer: 122 in Bauwerksverzeichnis:  

In der Spalte 4 ist die Beschreibung unter b) wie folgt zu ändern:  

„Rückbau der vorhandenen Trinkwasserleitung in der Straße „Am Deichselbach" im 
Zuge der Neuverlegung des Abwasserkanals (DN 500).  

Neubau der Trinkwasserleitung DN 250 von neuer Querung (BW-Nr. 222) parallel 
zum neuen Kanal bis Anschluss an vorhandene Trinkwasserleitung parallel zur Jura-
straße.  

Anbindung aller Hausanschlüsse entlang der Straße „Am Deichselbach".  

Hinweis:  

Der Neubau der Trinkwasserleitung in DN 250 parallel zum Bestandskanal zwischen 
„Am Deichselbach" und „Schulstraße" ist für die PF-Maßnahme nicht relevant. 

Zusammenfassend und zur besseren Übersichtlichkeit sind die o. g. Änderungen der 
betreffenden BW-Nr. in der beigefügten Anlage eingearbeitet.  

Der ZWE bittet um Beachtung und entsprechende Änderung. 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 06.12.2017 zu, die Hinweise in Abstim-

mung mit dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe ent-

sprechend in die Planunterlagen zu übernehmen. Es wird darauf hingewiesen, dass 

sich aufgrund der 2. Planänderung weitere Anpassungen ergeben haben. Hierzu sind 

keine weiteren Einwendungen erfolgt. Die Beurteilung der Kostentragung erfolgt auf 

Grundlage einschlägiger Richtlinien für Wasserleitungskreuzungen sowie bestehen-

der Rechtsverhältnisse und ist nicht Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses. 

3. Stellungnahme vom 28.09.2017, ohne Az.  
Ergänzend zu unserer Stellungnahme vom 21.09.2017 ist noch folgender Korrektur-
hinweis notwendig: 
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In den Plänen der Deutschen Bahn zum PFA 21 (hier Plan-Nr. 5, s. "Auszug" Anlage 
1) ist bei BWNr. 222 der Endschacht und der weitere Trassenverlauf (rechts der Bahn 
Richtung „Frankenstraße") auf Flur-Nr. 794/11, Gemarkung Altendorf eingezeichnet. 

Dies ist jedoch nicht korrekt. 

Der Endschacht und die weiterführende Trinkwasserleitung DN 200 befinden sich tat-
sächlich auf der danebenliegenden Flur-Nr. 794/9, Gemarkung Altendorf (s. beigefüg-
ter Bestandsplan des ZWE). Für diese Flur-Nr. ist auch eine entsprechende Grund-
dienstbarkeit eingetragen. 

Die Ergänzung/Korrektur ist damit Bestandteil unserer Stellungnahme vom 
21.09.2017 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Der Hinweis 

wurde von den Vorhabenträgern beachtet und in die Unterlagen zur 2. Planänderung 

übernommen. 

B.4.6.50 Fernwasserversorgung Oberfranken 

1. Stellungnahme vom 20.02.1997, Az. Ka/Wa 200297.SAM 
Zum o.g. Planfeststellungsverfahren nimmt die FWO wie folgt Stellung: 

1. Die geplante Fernwasserleitung DN 600 GGG (HB Hüttendorf - HB Pödeldorf) 
verläuft unmittelbar neben der geplanten Anschlussstelle Buttenheim zwischen der 
BAB A 73 im südöstlichen Quadranten und der Staatsstraße St 2960, kreuzt diese 
und verläuft anschließend weiter parallel zur A 73 Richtung Bamberg (s. Lageplan 
M =1 : 1.000, Anlage Nr. 4, Blatt 3b). 

Die geplante FWO-Trasse liegt in Privatgrund und wurde zwischen dem für uns pla-
nenden Ingenieurbüro Gauff aus Nürnberg und der Autobahndirektion Nordbayern so 
abgestimmt, dass Umverlegungsmaßnahmen beim späteren Ausbau der Anschluss-
stelle Buttenheim vermieden werden. 

Die Fernwasserleitung wird voraussichtlich im Herbst 1997 fertiggestellt sein. 

2. Bei km 55+135 kreuzt die geplante Fernwasserleitung ON 300 GGG (Anschluss 
Reundorf) die Bahntrasse (s. Lageplan M = 1 : 1.000, Anlage Nr. 4, Blatt 14), 

In Bezug auf erforderliche Schutzmaßnahmen im Bereich der bestehenden bzw. der 
geplanten Bahntrasse wurde die Deutsche Bahn AG um Stellungnahme gebeten. 

Nachdem der Baubeginn dieser Anschlussleitung nach Reundorf noch im Jahr 1997 
erfolgen soll, halt es die FWO aus wirtschaftlichen Gründen für sinnvoll, auch den 
Kreuzungsbereich mit der geplanten Bahnlinie durch Schutzmaßnahmen zu sichern. 
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Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Stellung-

nahme der Fernwasserversorgung Oberfranken hat sich durch den Bau der FWO-

Trasse erledigt.  

2. Stellungnahme vom 07.12.2017, Az. SGII/2.1-BC 
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 07.07.2017 und nehmen zum oben ge-
nannten Planfeststellungsverfahren nach § 18 ff, 1. Planänderung wie folgt Stellung: 

1. Die Fernwasserleitung der FWO ON 600 GGG PN 25 (HB Hüttendorf - HB Pödel-
dorf) verläuft unmittelbar neben der Autobahn BAB A 73 im südöstlichen Quadranten 
und der Staatsstraße St 2960, kreuzt diese und verläuft anschließend weiter parallel 
zur A 73 Richtung Bamberg (s. Lageplan M = 1:25.000, Anlage Nr. 1). 

2. Bei Bahn km 55,149 kreuzt die Fernwasserleitung ON 300 GGG PN 25 (Anschluss 
Reundorf) die Bahntrasse (s. Lageplan M = 1:1.000, Anlagen Nr. 2 u. 3). Zum Schutz 
der Bahntrasse wurde die Wasserleitung im Schutzrohr ON 600 ST, Länge 34 m ver-
legt. Das Schutzrohr wurde verdämmt. 

Beim Bau dieser Wasserleitung wurde die Deutsche Bahn mit eingebunden und die 
erforderlichen Sicherungsmaßnahmen für die Wasserleitung bereits mit den Planun-
gen der Deutschen Bahn abgestimmt. Das zur Sicherung der bestehenden und ge-
planten Bahnlinie erforderliche Schutzrohr wurde so weit verlängert, dass es den An-
forderungen der Kreuzungsrichtlinie der OB für den oben genannten Planfeststel-
lungsabschnitt PFA 21 entspricht. 

Nach unserer Auffassung ist im PFA 21 bei Bahn km 55,149 eine Kreuzungsverein-
barung für unsere Fernwasserleitung hinfällig. 

Wir bitten Sie diesen Sachverhalt planungstechnisch von Ihrer Seite nochmals zu 
prüfen. 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger äußert in ihrer Rückäußerung, dass keine Leitungsvereinbarung erforderlich 

ist. Im Übrigen werden die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

B.4.6.51 Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 

1. Stellungnahme vom 11.10.2017, ohne Az.  
Der ZRF Bamberg-Forchheim regt aus Erfahrung an, die örtlichen Begebenheiten mit 
den örtlich zuständigen Feuerwehren abzustimmen. 

Wir bitten um Übersendung der genehmigten Pläne in Papier- sowie in EDV-Form. 
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Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Gemeinden 

und die zuständigen Behörden wurden am Verfahren beteiligt. Die Vorhabenträger si-

chern in ihrer Rückäußerung vom 15.01.2018 zu, die planfestgestellten Pläne zur 

Verfügung zu stellen. 

Zudem sichern die Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 19.09.2020 zu, dass 

das Flucht- und Rettungskonzept einschließlich der Zuwegungen und Zufahrten fe-

derführend mit dem Fachbereich 31.1 Öffentliche Sicherheit vom Landratsamt Bam-

berg am 10.06.2020 abgestimmt wurde. Die Kommunikation mit den Wehren erfolgt 

über das Landratsamt. 

B.4.7 Private Einwendungen, Bedenken und Forderungen 

Im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses wird nicht auf alle schriftlich erhobenen 

oder auch nur auf jede einzelne im Erörterungstermin behandelte Einwendung oder 

Antrag einzeln eingegangen. Vielfach betreffen die Einwendungen und Anträge The-

men, die auch von Behörden, den Trägern öffentlicher Belange oder den Städten, 

Märkten und Gemeinden in deren Stellungnahmen angesprochen wurden. Es gelten 

dann die Entscheidungen zu den entsprechenden Gesichtspunkten.  

Themen von besonderer Bedeutung für die privaten Einwender wurden an dieser 

Stelle jedoch aufgrund der Übersichtlichkeit für die privaten Betroffenen erneut aufge-

führt. 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens konnten einige Einwendungen Privater in de-

ren Sinn erledigt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Zusagen der Vorhaben-

träger Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses sind. 

Weiterhin ist anzumerken, dass bei Einwendungen, die bereits eindeutigen gesetzli-

chen Regelungen unterworfen sind, keine nochmalige Entscheidung getroffen wurde. 

Im Übrigen werden sämtliche Einwendungen, Forderungen, Hinweise und Anträge 

der Betroffenen und der sonstigen Einwender zurückgewiesen, soweit ihnen nicht 

entsprochen wurde oder sie sich nicht auf andere Weise erledigt haben. 

B.4.7.1 Ablehnung des Vorhabens 

Viele Einwender fordern das Vorhaben grundsätzlich abzulehnen. 
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Entscheidung 

Der Forderung, den Antrag der Vorhabenträger abzuweisen, wird nicht entsprochen. 

Auch die Anhörungsbehörde hat in ihrer abschließenden Stellungnahme vom 

19.03.2021 keine grundsätzlichen Einwendungen gegen das Projekt vorgebracht. In 

Bezug auf die Einzelheiten wird auf die Ausführungen und die Begründungen in die-

sem Beschluss verwiesen. 

B.4.7.2 Verletzung der Grundrechte 

Von einigen Einwendern wurde die Verletzung von Grundrechten gegen das Vorha-

ben eingewandt, unter anderem wegen Flächeninanspruchnahme und Verkehrslärm. 

Damit sind die Grundrechte aus Art. 2 und Art. 14 des Grundgesetzes angesprochen. 

Zudem wurde bezüglich des Verkehrslärms ein Vollschutz gefordert, weil er bei der 

Planung für die Rheintalbahn auch vorgesehen sei, das ergäbe sich aus dem Gleich-

heitsgrundsatz in Art. 3 GG. 

 

Entscheidung 

Die vorliegende Planung beansprucht Flächen Dritter, die nicht im Eigentum der Vor-

habenträger stehen, sofern dies nicht unvermeidbar ist. Diese Inanspruchnahme von 

Eigentum ist im überwiegenden öffentlichen Interesse an der Planung gerechtfertigt. 

Grundrechtseingriffe durch Lärm oder andere mittelbare Auswirkungen des Vorha-

bens, z.B. entstehende Umwege im Straßennetz, sind nicht erkennbar. Alle diese mit-

telbaren Wirkungen des Vorhabens halten sich im Rahmen des Zumutbaren und sind 

damit aufgrund der Sozialbindung des Eigentums entschädigungslos hinzunehmen. 

Insbesondere die Schallschutzkonzeption hält sich im Rahmen der gesetzlichen Vor-

gaben für den vorsorgenden Schutz vor Verkehrslärm. Die Kombination von aktiven 

und passiven Lärmschutzmaßnahmen zur Einhaltung der Anforderungen der 16. 

BImSchV bewirkt, dass durch das Vorhaben keine ungesunden Wohnverhältnisse 

entstehen. Im Gegenteil ist es so, dass es auf dieser Stecke bislang überhaupt kei-

nen Lärmschutz bezüglich der zweigleisigen Strecke gab, nun gibt es erstmals 

Schutzvorkehrungen gegen den künftigen Verkehrslärm aller vier Gleise. Dadurch 

ergibt sich in den bebauten Bereichen eine Verbesserung der Verkehrslärmsituation. 

Eine Grundrechtsverletzung durch vom Vorhaben ausgelöste Gesundheitsgefahren 

ist dadurch nicht möglich. 
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Die Forderung nach einem Vollschutz (Anmerkung: damit ist nach den Einwendungen 

eine Lärmberechnung ohne Schienenbonus, ohne BüG und konsequent umgesetzten 

Vorrang aktiver Lärmschutzmaßnahmen gemeint) unter Hinweis auf das Projekt 

Rheintalbahn wird zurückgewiesen. Die gesetzlichen Vorgaben gem. §§ 41-43 BIm-

SchG sind für die Lärmberechnung zu beachten, dies ist bei der vorliegenden Pla-

nung umgesetzt. Ein gesetzlicher Anspruch auf den Vollschutz besteht nicht, er folgt 

auch nicht aus Art. 3 GG. Für das Projekt Rheintalbahn wurde noch kein Planfeststel-

lungsbeschluss erlassen, damit wurde noch gar nicht über ein Schallschutzkonzept 

entschieden. Somit fehlt es bereits an einem zum Vergleich anstehenden Sachverhalt 

bzw. an einer Ungleichbehandlung.  

B.4.7.3 Beeinträchtigung der Gesundheit 

Sehr viele Einwender fürchten aufgrund des Ausbaus der Strecke eine Beeinträchti-

gung ihrer Gesundheit. Baustellenlärm, Schienenlärm, Erschütterungen, Schienenab-

rieb, Staubentwicklung, elektromagnetische Felder, mangelnde Erholungsmöglichkei-

ten werden unter anderem als mögliche Ursachen genannt. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Da alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind, kann 

eine durch das Vorhaben hervorgerufene Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen 

werden. In Bezug auf die einzelnen genannten Aspekte wird auf die entsprechenden 

Ausführungen und Schutzauflagen verwiesen. 

B.4.7.4 Verfahren 

1. Planänderung / neues Verfahren  
Eine Reihe von Einwendungsführern rügt den seit dem Anhörungsverfahren zur ur-

sprünglichen Planung vergangenen Zeitablauf bis zum jetzt gegenständlichen Ände-

rungsverfahren. Das frühere Verfahren dürfe wegen des Zeitablaufs nicht mehr fort-

geführt werden. Schon wegen des enormen zeitlichen Abstandes handele es sich 

beim jetzigen Verfahren nicht um die Fortführung des früheren Verfahrens, sondern 

um ein neues Verfahren. 
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Entscheidung 

Das Verfahren ist immer noch das gleiche, einen förmlichen Abschluss hat es nie ge-

geben, sondern nur Planänderungen im laufenden Verfahren. Diese Planänderungen 

haben an der Identität des Vorhabens nichts geändert. Für Änderungen des Plans, 

die nach erfolgter Auslegung, aber zeitlich vor Erlass des Planfeststellungsbeschlus-

ses vorgenommen werden, gibt es die Regelung nach § 73 Abs. 8 S.1 VwVfG. Den 

erstmals oder stärker Betroffenen ist danach Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-

ben. Dies setzt voraus, dass diese bekannt sind. Ist dies nicht der Fall, oder wäre ei-

ne Vorgehensweise nach § 73 Abs. 8 S. 1 aufgrund der Vielzahl der der erstmalig 

oder stärker Betroffenen unpraktikabel, kann statt der individuellen Anhörung auch 

eine neues Anhörungsverfahren nach § 73 Abs. 3-5 durchgeführt werden. Entgegen 

dem Wortlaut des § 73 Abs. 8 S. 1 folgt diese Möglichkeit daraus, dass die Vorschrift 

nur eine Erleichterung für die erneute Beteiligung anbieten möchte (Mann, Senne-

kamp, Uechtritz VwVfG Großkommentar, 2. Auflage, § 73 Rn.341) So liegt es hier. Es 

hat mehrere Planänderungen gegeben, die insgesamt betrachtet den Kreis der Be-

troffenen nicht klar erkennbar werden lassen, z.B. die Änderungen des Betriebskon-

zeptes, (in allen Gemeinden) die durch Änderung der Gebietseinstufung in Altendorf 

neu entstehenden erstmaligen Grenzwertüberschreitungen mit Lärmschutzanspruch, 

die Erfassung des Straßenverkehrslärms durch die Planung für die Brücknerstraße, 

die erstmalige Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens nach der WRRL. Zudem 

ergibt sich aus § 9 Abs. 1 UVPG in der (hier maßgeblichen) bis zum 14.12.2006 gel-

tenden Fassung, dass bei zusätzlichen oder anderen erheblichen Umweltauswirkun-

gen die Öffentlichkeit erneut anzuhören ist. 

2. Verzicht auf Erörterungstermin 2020 
Einige Einwender kritisieren den Entschluss der Anhörungsbehörde auf einen Erörte-

rungstermin zu verzichten. Sie sähen sich hierdurch unangemessen benachteiligt. 

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des zur Verfügung stehenden Ermessungsspiel-

raums für eine Unterlassung der Anberaumung eines Erörterungstermins sei unbe-

gründet. Insbesondere der Verfahrensumfang, das Bahn-Projekt an sich sowie die 

Masse an Planunterlagen sei derart vielschichtig, dass nicht davon ausgegangen 

werden könne, dass die Planfeststellungsbehörde eine rechtlich zutreffende und 

sachgemäße Entscheidung über die fachlichen Einwendungen und Bedenken ab-

schließend treffen könne. Der Vorhabenträger habe sich nicht auskömmlich zu den 

Einwendungen geäußert, sondern verweise auf undienliche bzw. den Sachverhalt 
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nicht bestimmende Urteile und weise die Einwände lediglich ab. Teilweise würden nur 

die genannten Vorschriften erläutert. Eine Auseinandersetzung mit den getätigten 

Einwendungen in einer ausreichenden Tiefe, vor allem in Bezug auf naturschutzfach-

liche bzw. wasserwirtschaftliche Themen, könne nur mit Schriftverkehr nicht gewähr-

leistet werden. Hier seien Gespräche, d.h. eine ausgiebige Erörterung notwendig. Ei-

ne ausreichende Tiefe der Sachverhalte und eine etwaige Vervollständigung des Ab-

wägungsmaterials könne ausschließlich in einem Erörterungstermin erreicht werden. 

Es bestünden weiterhin sehr viele Unklarheiten im Hinblick auf die Inhalte der Plan 

unterlagen. 

 

Entscheidung 

Gemäß § 18a Nr. 2 AEG kann im Regelfall von der Erörterung im Sinne des § 73 

Abs. 6 des VwVfG abgesehen werden, wenn ein ausgelegter Plan geändert werden 

soll. Demzufolge hat die Anhörungsbehörde das ihr eingeräumte Ermessen dahinge-

hend ausgeübt, für die 2. Planänderung auf einen Erörterungstermin zu verzichten. 

Die dagegen erhobenen Verfahrensrügen werden zurückgewiesen. Die im Anhö-

rungsverfahren erhobenen Einwendungen von Privatpersonen, Rechtsanwälten und 

anerkannten Verbänden und die von den Trägern öffentlicher Belange abgegebenen 

Stellungnahmen wurden so aufbereitet, dass der Planfeststellungsbehörde eine 

rechtlich zutreffende und sachangemessene Entscheidung hierüber ermöglicht wird. 

Die Vorhabenträger haben sich zu den Einwendungen und den Stellungnahmen de-

tailliert geäußert. Aus den vorliegenden Unterlagen lassen sich alle Bedenken und 

Vorschläge abschließend beurteilen, so dass ein Erörterungstermin weder zur Vertie-

fung der abgegebenen Stellungnahmen noch zur Vervollständigung des Abwä-

gungsmaterials für die Planfeststellungsbehörde erforderlich war. Es ist auch nicht 

ersichtlich, dass in tatsächlicher Hinsicht Unklarheiten über den Inhalt der Einwen-

dungen bestehen, die in einem Erörterungstermin näher hätten beleuchtet werden 

können oder dass eine Erörterung neue, entscheidungserhebliche Erkenntnisse hätte 

zutage fördern können. Wie sich aus Art. 74 Abs. 2 Satz 1 VwVfG ergibt, ist ein we-

sentliches Ziel des Erörterungstermins, Einwendungen durch Einigung auszuräumen. 

Angesichts der erhobenen Einwendungen und der eingegangenen Stellungnahmen 

der Träger öffentlicher Belange sowie der vorliegenden Erwiderungen der Antragstel-

ler war nach Einschätzung der Anhörungsbehörde nicht damit zu rechnen, dass es zu 
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einem Interessenausgleich und zu einvernehmlichen Lösungen kommen würde. Eine 

unangemessene Benachteiligung von Einwendern ist nicht erkennbar.  

3. Fehlende Planrechtfertigung 
Die Einwendungsführer machen geltend, dass für das jetzige Verfahren ebenso wie 

für frühere Planfeststellungsverfahren die Voraussetzung der Planrechtfertigung für 

das Vorhaben fehle. Das Vorhaben sei keine betriebswirtschaftlich vernünftige Lö-

sung und letztlich der deutschen Einheit geschuldet. Die zeitliche Entwicklung habe 

dazu geführt, dass die Annahmen zur Notwendigkeit der Strecke und dem Verkehrs-

aufkommen überholt seien. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die Planrechtfertigung ergibt sich aus § 1 Abs. 2 

i. V. m. Abschnitt 1, lfd. Nr. 9 der Anlage (zu § 1) des Gesetzes über den Ausbau der 

Schienenwege des Bundes (Bundesschienenwegeausbaugesetz – BSWAG) in der 

zum Zeitpunkt der Planfeststellung geltenden Fassung. Danach gehört die ABS/NBS 

Nürnberg-Erfurt zu den laufenden und fest disponierten Vorhaben des Vordringlichen 

Bedarfs. Die Feststellung des Bedarfs im Bedarfsplan ist für die Planfeststellung nach 

§ 18 AEG verbindlich (§ 1 Abs. 2 BSWAG). Darüber hinaus ist die Notwendigkeit des 

viergleisigen Ausbaus zur Leistungssteigerung für die prognostizierte Streckenbele-

gung im Erläuterungsbericht unter Ziff. 5.2.3 und Ziff. 6.1.1.1 begründet. Aufgrund der 

verbindlichen gesetzlichen Regelung ist für die Planfeststellung eine Nutzen-Kosten-

Betrachtung zur Planrechtfertigung nicht erforderlich. 

4. Auslegungsfrist zu kurz 
Gerügt wurde, dass es innerhalb der für die öffentliche Auslegung vorgesehenen 

Zeitspanne nicht möglich gewesen sei, die umfänglichen Antrags- und Verfahrensun-

terlagen umfassend zu prüfen und hiergegen vollständig und erschöpfend Einwen-

dungen zu erheben. Die kurze Einwendungsfrist sei mit den Vorgaben des Art. 11 der 

Richtlinie 2011/92/EU unvereinbar, weshalb ausdrücklich die Erhebung weiterer Ein-

wendungen im laufenden Verfahren sowie im anstehenden Erörterungstermin vorbe-

halten bleibe. 
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Entscheidung 

Die Auslegungsfrist ist gesetzlich geregelt und nach § 73 Abs. 3 S. 1 VwVfG auf die 

Dauer von einem Monat festgelegt.  

5. Fehlerhafte Auslegung der Planunterlagen 
Einige Einwendungsführer rügen, dass die Auslegung der Unterlagen zur 2. Planän-

derung von der Gemeinde Altendorf fehlerhaft durchgeführt worden sei, da im Amts-

blatt der Gemeinde Altendorf vom 30.05.2020 auf Seite 1 die Auslegung der Pla-

nungsunterlagen zur 1. Planänderung angekündigt wurde. Dieser Fehler sei bis heute 

nicht korrigiert worden. Hierdurch sei der Eindruck erweckt worden, dass es sich bei 

den aktuellen Planungsunterlagen um alte, bereits vor Jahren bearbeitete Themen 

handele. Somit sei die Auslegung der aktuellen Planungsunterlagen ungültig und 

müsse wiederholt werden. Viele Bürger hätten gedacht, dass die 1. Planänderung 

schon seit 2017 ausläge und die Einwendungen schon 2017 geschrieben worden 

seien. So wären sich einige Bürger nicht bewusst gewesen, dass dies eine 2. 

Planänderung sei. 

 

Entscheidung 

Es ist zutreffend, dass dem Deckblatt des Amtsblatts von der 1. Planänderung ge-

sprochen wird. Allerdings ist in der ausführlichen Darstellung auf S. 263 ff. des Amts-

blatts vom 30.05.20 mehrfach zutreffend von der 2. Planänderung die Rede. Insofern 

ist das redaktionelle Versehen auf Seite 1 unschädlich, um hier die gesamte Ausle-

gung fehlerhaft werden zu lassen. Zudem ist aufgrund der beschriebenen Maßnah-

men für die Betroffenen ersichtlich, dass es sich nicht nochmals um die 1. Planände-

rung handelt, sodass hier keine Verhinderung der Geltendmachung der Betroffenen-

rechte vorliegt. Die erforderliche Anstoßfunktion der ausgelegten Unterlagen wurde 

somit erfüllt. Der Einwand wird zurückgewiesen. 

6. Fehlende oder mangelnde Alternativenprüfung/Abschnittsbildung 
Die Einwendungsführer rügen zum Teil, dass Alternativen zur Planung nicht oder 

nicht ausreichend geprüft wurden oder der Planung eine fehlerhafte oder willkürliche 

Abschnittsbildung zugrunde liegt. 
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Entscheidung 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. In den Planunterlagen sind die Alternativen im 

Erläuterungsbericht Anlage 01 in Teil 1 unter Ziffer 5.3 sowie in Teil 2 unter Ziff. 2.1 

dargestellt. Dabei sind die Vor- und Nachteile, die für die betrachteten Varianten 

sprechen aufgeführt. Zudem sind unter Ziffer 5.4 die Ergebnisse der Variantenprü-

fung aus der Raumordnung zusammengefasst.  

Die Abschnittsbildung ist nicht zu beanstanden. In der Planfeststellung für Eisenbah-

nen ist keine eigene Verkehrsfunktion erforderlich. Die Abschnitte ergeben sich aus 

baulogistischen Zwängen, berücksichtigen Verwaltungsgrenzen oder sind, wie auch 

hier der Fall, in sich realisierbare Abschnitte. Zudem ist die Inbetriebnahme der ein-

zelnen Planfeststellungsabschnitte zum großen Teil schon erfolgt. 

7. Veränderungssperre 
In der Zeit zwischen dem ersten Plananhörungsverfahren in den 1990er Jahren und 

dem jetzt gegenständlichen Änderungsverfahren sind in den Städten, Märkten und 

Gemeinden durch die Ausweisung neuer Baugebiete oder durch die Zulassung der 

Errichtung von Bauvorhaben außerhalb eines Bebauungsplans neue Baugrundstücke 

ausgewiesen oder neue Bauvorhaben realisiert worden, bei denen wegen der durch 

die Ausbauplanung eingetretenen Veränderungssperre niedrigere Lärm- und Schall-

schutzanforderungen gelten. Die Einwendungsführer machen dazu geltend, dass der 

Abstand zwischen der ursprünglichen Planung und der Änderungsplanung so groß 

sei, dass die Veränderungssperre keine Geltung mehr beanspruchen dürfe. 

 

Entscheidung 

Eine zeitliche Grenze für die Geltungsdauer einer durch ein beantragtes Vorhaben 

eingetretenen Veränderungssperre ist im Allgemeinen Eisenbahngesetz (§ 19) nicht 

vorgesehen. Die ursprüngliche Planung und ihre damit eingetretene Folge war den 

Betroffenen auch bekannt oder musste ihnen bekannt sein. Ein schutzwürdiges Ver-

trauen darauf, dass z.B. durch eine gemeindliche Bauleitplanung die Gesetzeslage 

verändert worden wäre oder überhaupt verändert werden könnte, kann nicht aner-

kannt werden. 
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8. Fehlende raumordnerische Abstimmung 
Es wird gerügt, dass die erforderliche materielle raumordnerische und landesplaneri-

sche Abstimmung zwischen den einzelnen Planungsträgern nicht stattgefunden hat. 

§ 4 Abs. 5 ROG sieht vor, dass die Behörden des Bundes, der Länder und der Ge-

meinden sowie andere öffentliche Planungsträger ihre Planungen und Maßnahmen 

aufeinander und untereinander abzustimmen haben. 

 

Entscheidung 

Die angesprochene Vorschrift gibt es im aktuellen Raumordnungsgesetz nicht mehr. 

Die angesprochene Fernverkehrswegebestimmungsverordnung ist als Norm von der 

Planfeststellungsbehörde zu beachten. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass das 

Verhältnis von Bauleitplanung und Fachplanung durch das Baugesetzbuch und die 

Rechtsprechung geregelt ist.  

B.4.7.5 Gegenstand der Planung 

1. Variantenwahl 
Es wird gerügt, dass keine den Anforderungen entsprechende Variantenprüfung er-

folgt ist. 

 

Entscheidung  

Es wird auf die Ausführungen unter B.4.2.4 verwiesen. 

2. Abweichung von den Vorgaben der Interoperabilität (TSI) 
Es wird gefordert, dass bei Abweichungen von der TSI diesbezügliche Ausnahmege-

nehmigungen beantragt werden müssen. 

 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger bestätigen mit Schreiben vom 10.12.2020, Az. 

P811/2020/01387/KRA, dass keine Ausnahmen von der Anwendung der TSI erfol-

gen. Somit sind keine Ausnahmegenehmigungen erforderlich. 
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3. Fehlender Abzweig für die Ortsumfahrung Bamberg 
Es wird gefordert, dass ein Abzweig zur Ortsumfahrung Bamberg eingeplant wird. 

 

Entscheidung 

Die Forderung wird zurückgewiesen, da diese den Planfeststellungsabschnitt 22 

(Bamberg) betrifft. 

4. Abschnittbildung 
Es wird eingewendet, dass die Abschnittsbildung fehlerhaft sei, da die hier verfah-

rensgegenständliche Strecke selbst bei ihrer Verwirklichung nicht zu einer betriebsfä-

higen Verkehrsanlage führen könne. Insofern sei entgegen der Rechtsprechung des 

BVerwG zur fernstraßenrechtlichen Planfeststellung nicht überprüft worden, ob der 

Verwirklichung des Gesamtprojekts auch außerhalb des verfahrensgegenständlichen 

Planungsabschnitts Hindernisse entgegenstehen. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Im Eisenbahnrecht ist es nicht erforderlich, dass 

jeder Planfeststellungsabschnitt eine eigene Verkehrsfunktion haben muss (BVerwG, 

Beschl. v. 21.12.1995, 11 VR 6.95; Beschl. v. 09.09.2013, 7 B 2/13). Eine solche Vo-

raussetzung würde aufgrund der Weitmaschigkeit des Eisenbahnnetzes dazu führen, 

dass sehr lange Strecken in einem Stück geplant werden müssten, was praktisch 

schwer handhabbar und auch im Sinne der effektiven Beteiligung der Gemeinden und 

der Bevölkerung vor Ort nicht wünschenswert ist. Auch in der neuesten Entscheidung 

des BVerwG vom 11.11.2020, Az. 7 VR 5/20 wird auf die beiden genannten Ent-

scheidungen verwiesen. 

5. Abweichung vom Regelwerk 
Es wird eingewendet, dass in den Planunterlagen (Anlage 0.1 – Erläuterungsbericht, 

S. 49) Abweichungen von Regelwerken beschrieben werden und insofern auf unter-

nehmensinterne Genehmigungen verwiesen wird. Soweit die beschriebenen Maß-

nahmen von öffentlich-rechtlicher Relevanz sind, wird eine entsprechende Regelung 

im Planfeststellungsbeschluss gefordert. 
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Entscheidung 

Dem Einwand wird zurückgewiesen. Die unternehmensinternen Genehmigungen für 

die Abweichungen vom Regelwerk liegen vor.  

1. Reisendensicherung 

Bei der geplanten Reisendensicherung nach § 13 Abs. 3 EBO auf den Außenbahn-

steigen im Haltepunkt Hirschaid handelt es sich um Absperrung des Gefahrenberei-

ches durch  

• Füllstabgeländer, 3,70 m von der Gleisachse entfernt, die nach 4,80 m Länge ei-

nen 1,20 m breiten Durchgang in den Gefahrenbereich offen lassen  

• das Anbringen von Warntafeln mit Text und Piktogrammen, die auf die Gefah-

rensituation hinweisen  

• Kennzeichnung des gesamten Gefahrenbereiches auf dem Bahnsteig durch eine 

flächige Bodenmarkierung (weiße Schraffur) 

• Die Durchführung von Lautsprecherdurchsagen während der Betriebszeiten, um 

auf die grundsätzliche Freihaltung des Gefahrenbereichs hinzuweisen. 

2. Elastische Schwellenbesohlung 

Bei der elastischen Schwellenbesohlung handelt es sich um eine Maßnahme zur Er-

schütterungsminderung. 

6. Kosten-Nutzungs-Verhältnis 
Es wurde eingewandt, dem Vorhaben fehle insgesamt die Wirtschaftlichkeit im Sinne 

eines haushaltsrechtlichen Nutzen-Kostenverhältnisses und deshalb die Planrechtfer-

tigung.  

 

Entscheidung 

Die Planrechtfertigung ergibt sich aus § 1 Abs. 2 i. V. m. Abschnitt 1, lfd. Nr. 9 der An-

lage (zu § 1) des (Bundesschienenwegeausbaugesetzes) Danach gehört die 

ABS/NBS Nürnberg-Erfurt zu den laufenden und fest disponierten Vorhaben des Vor-

dringlichen Bedarfs. Die Feststellung des Bedarfs im Bedarfsplan ist für die Planfest-

stellung nach § 18 AEG verbindlich (§ 1 Abs. 2 Bundesschienenwegeausbaugeset-
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zes). Somit ist zwingend davon auszugehen, dass die Planung vernünftigerweise ge-

boten ist.  

Es ist aufgrund der gesetzlichen Bedarfsfeststellung für die Planfeststellung rechtlich 

irrelevant, ob eine Nutzen-Kosten-Untersuchung überhaupt oder fehlerfrei durchge-

führt wurde. 

Der PFA 21 ist als Teil des Vorhabens "ABS/NBS Nürnberg- Erfurt" im Bundesschie-

nenwegeausbaugesetzes als vordringlicher Bedarf eingestuft. Bei einer solchen Ein-

stufung des Bedarfs kann angenommen werden, dass die Finanzierung des Vorha-

bens aus Mitteln des Bundeshaushalts möglich, keinesfalls aber ausgeschlossen ist 

(vgl. BVerwG, U. v. 24. 11. 2011, 9 A 23.10, 171 Rn. 27 und 28; BVerwG, U. v. 

09.11.2017, 3 A 4.15, Rn. 36) Dessen ungeachtet hat das Vorhaben gemäß dem 

Bundesverkehrswegeplan 2030, S. 163 ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von 1,1. 

Soweit im Zuge des Verfahrens behauptet wurde, die Wirtschaftlichkeit alternativer 

Trassen sei nicht geprüft worden, ist darauf hinzuweisen, dass aus den Ausführungen 

im Erläuterungsbericht (Anlage 01.a Teil I, Kap. 5, S. 44 ff) klar nachvollziehbar ist, 

dass bei der Variantenwahl auch Kostengesichtspunkte mitberücksichtigt wurden. Die 

Vorhabenträger haben deshalb nur eine fachplanungsrechtliche Abwägung vorge-

nommen, der sich das EBA angeschlossen hat. 

Nach der Rechtsprechung des BVerwG (u. v. 09.11.2017, Az. 3 A 4.15, Rn. 100-146) 

kann zwar bei einem Trassenvergleich auf eine Nutzenkostenuntersuchung zurück-

gegriffen werden, dies ist aber gerade nicht geboten. Nur wenn dies tatsächlich ge-

schieht, ist auf die Grenzen der Aussagefähigkeit der Nutzenkostenuntersuchung zu 

achten und die Nutzenkostenuntersuchung muss methodengerecht, aktuell und feh-

lerfrei erfolgt sein. Die fachplanerische Abwägungsentscheidung ist nach Inhalt und 

Zweck etwas anderes als eine haushaltsrechtliche Wirtschaftlichkeitsprüfung. Die 

Einwendungen wegen fehlender Wirtschaftlichkeit werden daher zurückgewiesen. 

7. Erhalt der Haltestellen Bamberg und Coburg 
Es wird gefordert, dass in den Planfeststellungsunterlagen Aussagen zum ICE-Halt in 

Bamberg und Coburg zu treffen sind. 
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Entscheidung 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Das Betriebsprogramm ist nicht Ge-

genstand der Planfeststellung. Es ist abhängig, vom Eisenbahnverkehrsunterneh-

men, welches die Strecke benutzt.  

8. Verlust von Parkplätzen und Fahrradabstellanlagen 
Von einigen Einwendern wird gerügt, dass eine Vielzahl von Parkmöglichkeiten 

(Pendlerparkplätze für PKW, Motorräder und Fahrräder) entfallen und die Forderung 

erhoben, diese zu ersetzen und auch neue Parkmöglichkeiten zu schaffen. 

 

Entscheidung 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Da es sich hier um öffentliche Stell-

plätze (P&R-Anlagen und Radabstellanlagen) handelt, liegt die Anlage und der Be-

trieb dieser Parkplätze in der Verantwortung der jeweils zuständigen Gemeinde (Art. 

57 Abs. 1 BayGO). 

9. Verlängerung der Verrohrung des Zeegenbaches 
Von einigen Einwendern wird gefordert, dass die Verrohrung des Zeegenbaches bis 

zur Brücke der Siemensstraße verlängert wird. 

 

Entscheidung 

Der Forderung, die Verrohrung um 270 m zu verlängern wird nicht entsprochen. Es 

handelt sich hierbei um keine durch das Vorhaben begründete Baumaßnahme. 

10. Verlegung des Haltepunktes Hirschaid 
Es wird gefordert den Haltepunkt Hirschaid in den Leimhüll zu verlegen. 

 

Entscheidung 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger führen nachvoll-

ziehbar aus, dass ein Neubau des Haltepunkts Hirschaid nicht dem planerischen Ziel 

der Vorhabenträger entspricht und daher der bestehende Haltepunkt an die aktuelle 

Situation angepasst wird. Zudem wäre die Verlegung mit erheblichen neuen Eingrif-
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fen in das Ortsbild von Hirschaid verbunden und darüber hinaus mit größerem plane-

rischem Aufwand und umfangreicheren Eingriffen in die vorhandene gemeindliche 

Infrastruktur verbunden. Alternative Standorte, für einen künftigen Haltepunkt in 

Hirschaid an anderer Stelle wurden (im Sinne einer Genehmigungsplanung) daher 

nicht vertieft untersucht, weil sie nicht ernsthaft in Betracht kommen. Weiterführend 

hat der Gemeinderat des Marktes Hirschaid den Bau eines neuen Haltepunkts durch 

Gemeinderatsbeschluss nach Prüfung als nicht vorzugswürdig abgelehnt.  

11. Amlingstadter Straße  
Es wird gefordert, dass die Amlingstadter Straße durchgehend erhalten bleiben soll, 

auch gegenüber des Kindergartens St. Vitus. 

 

Entscheidung 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Amlingstadter Straße verläuft öst-

lich der Bahn von km 51,300 bis km 51,480 parallel zur Bahn. Im benannten Bereich 

wird sie ca. 7,00 m in nordöstliche Richtung verschoben. Die Umverlegung beginnt 

bei Bahn km 51,300 im Bereich der Einmündung der Elmbergstraße in die Heinrich-

straße. Entlang der Kindertagesstätte im Bereich der vorhandenen Wallböschung 

wird die verlegte Amlingstadter Straße von km 51,301 bis km 51,375 als Geh- und 

Radweg mit einer Breite von 3,00 m ausgebaut. Östlich des neuen Geh- und Radwe-

ges wird der Wall als Böschung wiederhergestellt. Auf einen minimal erforderlichen 

Eingriff in Grundstücke wurde bei der Erweiterung der Bahnanlage bei der Trassie-

rung Rücksicht genommen. In der Folge wurde die Entscheidung getroffen die Am-

lingstadter Straße aufgrund der fehlenden Signifikanz für die innerörtlichen Wegebe-

ziehungen von Kraftfahrzeugen im Bereich der Kindertagesstätte St. Vitus als Geh- 

und Radweg wiederherzustellen. Somit können die Eingriffe in das Bewegungs- und 

Freigelände der Kindertagesstätte auf ein Minimum reduziert werden. Dies war das 

Ergebnis einer gemeinsamen Abstimmung mit der Marktgemeinde Hirschaid am 21. 

Oktober 2011. 
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12. Diskriminierung Behinderter/beeinträchtigter Personen  
Es wird eingewendet, dass gegen das Allgemeine Gleichstellungsgesetz bzw. das 

Bundes-Teilhabe-Gesetze verstoßen wird, weil Menschen mit Einschränkungen die 

Bahnanlagen nicht nutzen können. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Im Planfeststellungsabschnitt befinden sich die S-

Bahnhaltepunkte Buttenheim, Hirschaid und Strullendorf. Alle drei Verkehrsstationen 

werden barrierefrei und behindertengerecht ausgebaut. Hierzu gehört die Ausrüstung 

der Bahnsteigzugänge mit Aufzügen, die Wahl einer Bahnsteighöhe von 76 cm zum 

stufenlosen Einstieg in die für den Nahverkehr eingesetzten Trieb- und Wagenzüge 

sowie die Ausrüstung aller Bahnsteige und Zugänge mit einem taktilen Leitsystem für 

Blinde und sehschwache Personen. Die barrierefreien Zugänge schließen in allen 

drei Verkehrsstationen jeweils an das öffentliche Straßennetz an, im Hp Buttenheim 

an die Unterführung der Jurastraße, im Hp Hirschaid an den Bahnhofsplatz, Bahnhof-

straße bzw. Heinrichstraße (Außenbahnsteige) sowie an die neue Fußgängerunter-

führung (Mittelbahnsteig) und im Hp Strullendorf an die Fußgängerunterführung 

Bahnhofstraße. Die Zugänge zu den Unterführungen werden ebenfalls barrierefrei 

geplant und gebaut. Ebenso werden keine Steigungen von über 6 % geplant und ge-

baut. 

13. Wildschutzzäune an der Strecke 
Es wird gefordert, an der gesamten Strecke Wildschutzzäune anzubringen. 

 

Entscheidung 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Weder zum Schutz des Eisenbahnbetriebs noch 

zum Schutz von Wildtieren kann der Forderung entsprochen werden. Die Eisenbahn 

ist grundsätzlich unempfindlicher gegen Einwirkungen von außen (Wild) als die Stra-

ße. Daher ist ein Wildschutzzaun zum Schutz des Eisenbahnbetriebs nicht erforder-

lich. Zudem würde sich aus der Einzäunung eine Barrierewirkung ergeben. Eine Ein-

zäunung der gesamten Strecke zum Zweck des Wildtierschutzes vor Kollisionen mit 

der Eisenbahn wäre ein ganzer erheblicher baulicher Aufwand und daher unverhält-

nismäßig, auch unter diesem Aspekt ist die Forderung abzulehnen.  
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14. Pendlerparkplätze in der Ferdinandstraße 
Der Einwender befürchtet aufgrund von Pendlerparkplätzen entlang der Ferdinand-

straße eine Überlastung der Straße. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Ein Pendlerparkplatz ist nicht Gegenstand des 

Planfeststellungsverfahrens. Anlagen des ruhenden Verkehrs liegen grundsätzlich in 

der Verantwortung der zuständigen Gemeinden (Art. 57 Abs. 1 BayGO). 

15. Fußgängerunterführung Hirschaid 
Es wird gefordert, die bestehende Unterführung beizubehalten. 

 

Entscheidung 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger führen hierzu 

nachvollziehbar aus, dass eine Beibehaltung der bisherigen Fußgängerunterführung 

aufgrund des viergleisigen Ausbaus der Strecke, aufgrund der nicht mehr zeitgemä-

ßen Ausführung und der fehlenden Barrierefreiheit nicht möglich ist. Die neue, barrie-

refreie Fußgängerunterführung mit Ortsteilverbindungsfunktion wird ca. 100 m weiter 

südlich errichtet und zugleich einen ebenso barrierefreien Zugang zu den Bahnstei-

gen ermöglichen. Zur erwähnten Straßenunterführung Maximilianstraße beträgt der 

Abstand ebenfalls circa 100 m. Eine Durchschneidung von vorhandenen Wegebezie-

hungen ist somit nicht gegeben. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass Ansprü-

che auf Aufrechterhaltung, Beibehaltung oder Schaffung besonders günstiger Ver-

kehrsverbindungen nicht bestehen. 

16. Vernachlässigung Nahverkehr 
Es wird befürchtet, dass durch den Ausbau der Strecke der Nahverkehr einge-

schränkt wird. 

 

Entscheidung 

Die Einwendung wurde zumeist im Anhörungsverfahren 1997 vorgebracht. Inzwi-

schen ist die S-Bahn Nürnberg – Bamberg in Betrieb, so dass der viergleisige Ausbau 
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der Strecke nicht zu Lasten des Nahverkehrs geht. Vielmehr begünstigt der Ausbau 

aufgrund der höheren Streckenkapazität den Nahverkehr. 

B.4.7.6 Betriebsbedingte Schallimmissionen 

1. Unzumutbare Lärmbelastung durch den viergleisigen Ausbau 
Der Großteil der Einwender befürchtet eine erhebliche Zunahme des betriebsbeding-

ten Schalls und damit den Verlust an Lebensqualität 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die Erweiterung der bestehenden Bahnstrecke 

Nürnberg - Bamberg um zwei neue durchgehende Gleise stellt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 

1 der 16. BImSchV eine wesentliche Änderung des Verkehrsweges dar. Die wesentli-

che Änderung des vorhandenen Schienenweges führt gemäß § 41 BImSchG dazu, 

dass sicher zu stellen ist, dass durch die wesentliche Änderung keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden, die nach dem 

Stand der Technik und mit vertretbarem wirtschaftlichem Aufwand vermeidbar sind. 

Die schalltechnische Untersuchung in Anlage 13.1 der Antragsunterlagen stellt me-

thodengerecht die Schallsituation dar, die aufgrund des Vorhabens zu erwarten ist.  

Auf der Grundlage der anzuwendenden Verkehrsprognose 2025 wurden die Beurtei-

lungspegel ohne Schallschutzmaßnahmen in einem ca. 1000 m breiten Korridor bei-

derseits der Bahnlinie stockwerksscharfe Einzelpunktberechnungen berechnet und 

den jeweils anzuwendenden Immissionsgrenzwerten der Verkehrslärmschutzverord-

nung (16. BImSchV) gegenübergestellt, um die tatsächlich vorhandenen Ansprüche 

auf die Durchführung von Schallschutzmaßnahmen zu ermitteln. Entsprechend der 

Vorgaben der 16. BImSchV wurden für die Gemeinden Altendorf, Hirschaid und Strul-

lendorf aktive Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzwände und –wälle) konzipiert 

und das „Besonders überwachte Gleis“ angesetzt. Die Wirksamkeit der Schall-

schutzmaßnahmen für die jeweiligen Anwesen ohne bzw. mit Schallschutz sind in der 

schalltechnischen Untersuchung als Einzelpunktberechnungen dokumentiert. Dabei 

ergeben sich insbesondere für die Anwesen im Bereich der Bahnstrecke Pegelminde-

rungen durch die Schallschutzmaßnahmen von mehr als 15 dB(A), die subjektiv bei 

der jeweiligen Vorbeifahrt eines Zuges wahrgenommen werden. 
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In der derzeitigen Bestandsituation (ohne den geplanten viergleisigen Ausbau) ver-

kehren auf der bestehenden zweigleisigen Strecke deutlich weniger Züge und führen 

somit zu geringeren Schallemissionen. Damit sind die Beurteilungspegel bei der Hälf-

te der angesetzten Verkehrszahlen gegenüber der anzuwendenden Verkehrsprogno-

se 2025 in einer Größenordnung von ca. 3 dB(A) niedriger. (Anmerkung: Nach einer 

Faustformel ergibt sich bei der Reduzierung des Verkehrs um die Hälfte, eine Redu-

zierung des Beurteilungspegels um ca. 3 dB(A)). 

Diese Pegelerhöhungen durch das prognostizierte Verkehrsaufkommen werden je-

doch durch die vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen überkompensiert. Dies führt 

insbesondere im Nahbereich der Bahnstrecke zu Pegelminderungen zum Teil deut-

lich über 10 dB(A) tags/nachts, was somit subjektiv mehr als die Halbierung der Vor-

beifahrtgeräusche der verkehrenden Züge entsprechen wird. Insgesamt führt das 

Vorhaben daher im Nahbereich zu einer erheblichen Verbesserung der Bestandssitu-

ation. 

2. Schienenbonus 
Zahlreiche Einwender fordern, dass der Schienenbonus nicht mehr angewendet wer-

den darf. 

 

Entscheidung 

Nach der Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG in der Fassung des 

Elften Gesetzes zur Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 

2013 (BGBI. I S. 1943) darf der Schienenbonus weiter angewandt werden, wenn das 

Planfeststellungsverfahren für den jeweiligen Abschnitt des Vorhabens - wie hier - vor 

dem 1. Januar 2015 eröffnet und die Auslegung des Plans bereits öffentlich bekannt 

gemacht worden war. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (Urteil vom 06.09.2018 – 

Az.: 3 A 15.15 zur Ausbaustrecke Nürnberg-Ebensfeld, Planfeststellungsabschnitt 

23/24 Hallstadt – Zapfendorf) ist die Berücksichtigung des Schienenbonus nach der 

Übergangsvorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 2 BImSchG nicht zu beanstanden. Es sei 

hiernach dem Gesetzgeber nicht verwehrt, zur Regelung bestimmter Sachverhalte 

Stichtagsregelungen einzuführen, obwohl jeder Stichtag unvermeidlich gewisse Här-

ten mit sich bringt. Beim Übergang von einer älteren zu einer neueren Regelung ste-
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he ihm ein Gestaltungsspielraum zu. Das Gericht hat auch dargelegt, das nicht er-

sichtlich ist, dass der Stichtag sachlich nicht vertretbar ist.  

3. Anwendung der Schall 03 alt 
Sehr viele Einwender fordern, dass die Schall 03 alt nicht mehr angewendet werden 

darf. 

 

Entscheidung 

Gemäß § 4 Abs. 3 der 16. BImSchV ist für Vorhaben, für die bis zum 31. Dezember 

2014 das Planfeststellungsverfahren bereits eröffnet und die Auslegung des Plans öf-

fentlich bekannt gemacht worden ist, § 3 in Verbindung mit Anlage 2 in der bis zum 

31. Dezember 2014 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Die Anwendung der 

Schall 03 in der Fassung von 2014 ist daher von Rechts wegen ausgeschlossen. In-

sofern wird auf das Urteil des BVerwG vom 29.06.2017, 3 A 1/16, juris Rn. 60 ff. hin-

gewiesen, wonach ausdrücklich entschieden worden ist, dass hinsichtlich der An-

wendbarkeit der Schall 03 die Anknüpfung an den Stand der Technik ein rechtlich un-

zutreffender Maßstab ist. 

Auch ist anzumerken, dass bei Anwendung der neuen Schall 03 abhängig von Beur-

teilungszeit, Art des Zugmaterials und Abstand von der Trasse wohl ähnliche Immis-

sionspegel errechnet werden würden und deshalb der Wegfall des Schienenbonus 

durch das geänderte Rechenverfahren in etwa aufgehoben wird. Zudem sind die wie 

auch die Regierung von Oberfranken in ihrer Stellungnahme ausführt, in der von 

Möhler und Partner vorgelegten Prognoseberechnung ermittelten Immissionspegel 

wegen der Unterstellung von alten noch relativ lauten Güterzügen eher zu hoch er-

rechnet als dies bei zukünftig leiseren Güterzügen zu erwarten ist. Das Verbot von 

lauten Güterzügen würde bei der Anwendung der neuen Schall 03 eingerechnet wer-

den. 

 

4. Sekundärer Luftschall 
Es wird eingewendet, dass die Betrachtung des sekundären Luftschalls fehlerhaft ist, 

und der Schienenbonus nicht angewendet werden darf und damit die maximalen In-

nenpegel an mehreren Immissionsorten nicht eingehalten würden. 
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Entscheidung 

Weder für die Ermittlung und Beurteilung von Geräuschimmissionen aus sekundärem 

Luftschall noch für eine diesbezügliche Zumutbarkeitsschwelle gibt es normative 

Festsetzungen. Welche Innenschallpegel für die Bewohner von Häusern zumutbar 

sind, kann jedoch in Orientierung an den Vorgaben der auf öffentliche Verkehrsanla-

gen bezogenen Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV) 

bestimmt werden, da es sich auch beim sekundären Luftschall um einen verkehrsin-

duzierten Lärm handelt. Die erschütterungstechnische Untersuchung hat deshalb im 

Ergebnis zu Recht eine Anwendung der TA Lärm zur Bewertung des sekundären 

Luftschalls verworfen. Zutreffend geht diese auch davon aus, dass in Übereinstim-

mung mit den Vorgaben der 24. BImSchV die Zumutbarkeitsschwelle für einwirken-

den sekundären Luftschall bei 40 dB(A) tags für Wohnräume und 30 dB(A) nachts für 

Schlafräume liegt. 

Zwar wird bei Schienenverkehr der sekundäre Luftschall nicht durch den Primärschall 

überlagert, woraus geschlossen wird, dass der sekundäre Luftschall auch bei niedri-

gem Grundgeräusch einen beträchtlichen Anteil am gesamten Innenraumpegel er-

reicht und somit bereits ein geringer Pegel als störend empfunden werden kann. 

Dennoch scheidet ein Rückgriff auf die gegenüber der 24. BImSchV strengeren An-

forderungen der TA Lärm mit einem gebietsunabhängigen Richtwert von 35 dB(A) 

tags und 25 dB(A) nachts (Nr. 6.2 TA Lärm) aus. Die Immissionsrichtwerte der Nr. 6.2 

TA Lärm beziehen sich auf "betriebsfremde schutzbedürftige" Räume. Verkehrs-

lärmeinwirkungen bleiben für die Gewichtung von Lärmeinwirkungen auf einen Im-

missionsort nach Maßgabe der TA Lärm schon deshalb außer Betracht, weil diese 

nach Nr. 1 Abs. 2 nur Anlagen betrifft, die dem Zweiten Teil des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes unterfallen. Dagegen sind Schienenwege § 41 BImSchG 

und damit dem Vierten Teil des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zugeordnet, in 

dessen Rahmen die TA Lärm keine Anwendung findet. Insoweit hat der Gesetzgeber 

im Rahmen seines Gestaltungsspielraums für die Zumutbarkeit von Verkehrslärm ei-

ne höhere Schwelle gesetzt als für von Gewerbebetrieben ausgehenden Lärm. Mit 

dieser Wertung wäre eine entsprechende Anwendung der Nr. 6.2 TA Lärm unverein-

bar. 

Auch ist nicht zu beanstanden, dass für die Bestimmung des sekundären Luftschalls 

ebenfalls ein Lästigkeitsabschlag von 5 dB(A) vorzunehmen ist, da auch der sekun-
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däre Luftschall von den Besonderheiten des Schienenverkehrs wie etwa der Regel-

haftigkeit der Lärmereignisse geprägt ist.  

Die prognostizierten Sekundärluftschallimmissionen unterschreiten sowohl für den 

Prognose-Nullfall als auch für den Prognosefall die definierten Zumutbarkeitsschwel-

len. Die Anforderungen an den Sekundärluftschallschutz werden somit ohne weitere 

Maßnahmen eingehalten. Zudem werden in Folge der Schutzmaßnahmen zur Mini-

mierung der Erschütterungen weitere Maßnahmen umgesetzt, die zur weiteren Re-

duzierung des sekundären Luftschalls führen. Die Vorhabenträger sichern mit ihren 

Antragsunterlagen zu, dass baubegleitende Messungen bzw. Nachmessungen an re-

präsentativ ausgewählten Messorten messtechnisch zu begleiten, um somit das 

Schutzmaßnahmenkonzept zu verifizieren und die Einhaltung der definierten Anforde-

rungen an Sekundärluftschallschutz zu gewährleisten. 

5. Prognosehorizont 
Es wird gefordert, einen Prognosehorizont bis zum Jahr 2030 bzw. 2035 bei der 

Schalltechnischen Untersuchung zugrunde zu legen ist. 

 

Entscheidung 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. In § 18g des Allgemeinen Eisen-

bahngesetzes wurde festgelegt, dass die schalltechnische Berechnung auf die zum 

Zeitpunkt der Einreichung prognostizierte Verkehrsentwicklung abzustellen ist. Das 

Planfeststellungsverfahren ist mit der bei Einreichung des Plans prognostizierten Ver-

kehrsentwicklung zu Ende zu führen, wenn die Auslegung des Plans öffentlich be-

kannt gemacht worden ist und sich der Beurteilungspegel aufgrund von zwischenzeit-

lichen Änderungen der Verkehrsentwicklung weder um mindestens 3 dB(A), noch auf 

mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhöht. Die 

Immissionsgrenzwerte des § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 2 bis 4, den §§ 

4 und 5 und der Anlage 2 der Verkehrslärmschutzverordnung dürfen nicht erstmalig 

überschritten werden.  

6. Keine Auslage der Konformitätserklärung der Schall03 geboten 
Es wird eingewendet, dass die Konformitätserklärung für das im Rahmen der Be-

rechnung nach Schall03 verwendeten Rechenprogramms „IMMI“ gemäß DIN 45687 
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nicht ausgelegt worden sei und daher gegen europarechtliche Vorschriften der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung verstoßen worden sei. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Maßgeblich ist hier das UVPG in der vor dem 

15.12.2006 geltenden Fassung (§ 74 Abs. 11 Satz 2 UVPG). Nach den für den Um-

fang der Auslegung maßgeblichen Vorschriften muss in den ausgelegten Unterlagen 

zwar die Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen unter Berücksichti-

gung der fachgesetzlich vorgegebenen bzw. subsidiär der allgemein anerkannten 

Prüfmethoden erfolgen (§§ 9 Abs. 1, 6 Abs. 2 bzw. 3 Nr. 3 UVPG). In der 16. BIm-

SchV ist in Anlage 2 unter Ziff. 1 insoweit aufgeführt, dass die Schall03-Konformität 

der verwendeten Software gegeben ist, wenn diese den Anforderungen der 

DIN45687 entspricht. Es besteht jedoch keine Verpflichtung, die Konformitätsprüfun-

gen bzw. Verifikationsbescheinigungen zu den verwendeten Rechenmodellen auszu-

legen. Dies bereits deshalb, weil sie für eine Anstoßwirkung nicht erforderlich ist. Zu-

dem ist die DIN 45687 allgemein zugänglich. Entsprechend verlangen die einschlägi-

gen unionsrechtlichen Rechtsgrundlagen auch ausdrücklich lediglich den „Hinweis“ 

auf die verwendeten Prüfmethoden und nicht – wie in Bezug auf die Umweltauswir-

kungen selbst – deren „Beschreibung“, vgl. Anhang IV Nr. 5 der UVP-Richtlinie 

2011/92/EU. 

7. Nichtbeachten der vorherrschenden Windrichtung 
Es wird eingewendet, dass in der schalltechnischen Untersuchung die lokal vorherr-

schenden Windrichtung nicht beachtet wurde. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die nach der Rechenvorschrift ermittelten Beur-

teilungspegel wurden regelkonform ermittelt und wirken somit insbesondere bei gro-

ßen Entfernungen von der Quelle immissionsverstärkend. Damit liegen sie für alle 

Immissionsorte auf der sicheren Seite. Bei kleinen Entfernungen von der Quelle ha-

ben Witterungsbedingungen keinen Einfluss auf die Höhe der Beurteilungspegel. 
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8. Kein Schallschutz bei einer Abweichung unter 3 dB(A) 
Es wird eingewendet, dass bei einer Abweichung vom Planfall zum Prognosenullfall 

bei einer Erhöhung des Schallpegels von unter 3 dB(A) kein Anspruch auf Schall-

schutz besteht. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die wesentliche Änderung, die den Anspruch auf 

Schallschutz nach der 16. BImSchV begründet liegt im vorliegenden Fall in der Erwei-

terung eines Schienenweges um mehrere durchgehende Gleise nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 

der 16. BImSchV. Auf eine Erhöhung des Beurteilungspegels kommt es daher hier 

nicht an. 

9. Besonders überwachtes Gleis 
Zahlreiche Einwendungsführer kritisieren, die von der Vorhabenträger berechnete 

Lärmminderung durch das "Besonders überwachte Gleis" und halten dies nicht für ef-

fektiv oder ausreichend. Insbesondere auch weil die landesplanerische Beurteilung 

eine Ablehnung des Gleispflegebonus von 3 dB(A) vorsieht. 

 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger führen in ihrer Rückäußerung vom 18.12.2017 zutreffend aus, 

dass mit der Verfügung des Eisenbahn-Bundesamtes, „Pegelabschlag für das „Be-

sonders überwachte Gleis“ (BüG) gemäß der Anlage 2 zu § 3 der 16. Verordnung zur 

Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-

nung - 16. BImSchV), veröffentlicht im Verkehrsblatt, Heft 7 – 1998, Seite 262 ff“ ist 

das BüG als Stand der Technik anerkannt. Gemäß der Verfügung ist für das Verfah-

ren BüG eine dauerhafte zusätzliche Pegelminderung von 3 dB(A) (Gleispflegeab-

schlag) nachgewiesen. Der Gleispflegeabschlag von 3 dB(A) ist in ständiger Recht-

sprechung durch das BVerwG (zuletzt BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 1/16, juris Rn. 

80) bestätigt worden. Damit hat sich die Sachlage gegenüber dem Sachstand zum 

Zeitpunkt der landesplanerischen Beurteilung grundlegend verändert. 
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10. BüG im Raumordnungsverfahren 
Von zahlreichen Einwendern wurden vorgetragen, die im Vergleich zum Raumord-

nungsverfahren erheblich niedriger angegebenen Lärmpegel seien falsch.  

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen, weil die Berechnung der Immissionspegel gemäß 

den geltenden Vorschriften und unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung z.B. zum „Besonders überwachten Gleis“ korrekt erfolgt ist. Das 

Bayerische Landesamt für Umwelt hat dies bestätigt. Nur darauf kommt es bei der 

Planfeststellungsentscheidung an.  

11. Wohngebäude wurde vor der Veränderungssperre errichtet 
Einige Anwohner haben eingewendet, dass ihr Wohnhaus vor der Veränderungssper-

re errichtet wurde aber in der schalltechnischen Untersuchung nicht berücksichtigt 

und demnach auch kein Anspruch auf passiven Schallschutz ermittelt wurde. 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Wohnanwe-

sen wurden in der Überarbeitung der schalltechnischen Untersuchung aufgenommen 

und soweit ein Anspruch auf passiven Schallschutz besteht in den Nebenbestimmun-

gen festgesetzt. In einem Fall werden die Immissionsgrenzwerte bereits durch die Ak-

tiven Schallschutzmaßnahmen eingehalten. 

12. 24-Stunden-Lärmschutzmessung 
Es wird eine 24-Stunden-Lärmschutzmessung im Haus gefordert um die Höhe der zu 

erwartenden Lärmbelastung festzustellen. 

 

Entscheidung 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Beim Schienenverkehr bildet die Berechnung 

von Schallimmissionen die wesentliche Grundlage für die Lärmvorsorge. Die Schall-

pegelmessung eignet sich hierfür nicht, da die Messung immer von den jeweils gera-

de vorherrschenden Randbedingungen abhängt (beispielsweise Witterungseinflüsse, 
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Hintergrundgeräusche oder auch schwer erfassbare – auch längerfristige – zeitliche 

Schwankungen der Verkehrsstärke) und demzufolge immer nur Momentaufnahmen 

an einzelnen Messorten zulässt. Die Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV 

fordert ausdrücklich, die Schallimmissionen zu berechnen. Die Berechnungsverfahren 

sind so konzipiert, dass in nahezu allen Fällen die Ergebnisse von Vergleichsmes-

sungen unter denen der Berechnung liegen. 

13. Neutraler Gutachter 
Es wird eingewendet, dass die Gutachten vom Vorhabenträger beauftragt wurden 

und damit die Neutralität gefährdet ist. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die Gutachten wurden von anerkannten Fachbü-

ros erstellt, die die Qualitätsanforderungen erfüllen.  

14. Passiver Schallschutz Berechnungsgrundlage 
Es wird gerügt, dass die nicht direkt zugewandten Seiten der Wohnhäuser nicht be-

rücksichtigt werden. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Passiver Schallschutz wird für die betroffenen 

Fassaden gewährt. Dies können auch nicht direkt zugewandte Fassaden sein. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass der Anspruch auf passiven Schallschutz nur für 

schutzbedürftige Räume besteht. Ein Raum wird als schutzbedürftig bezeichnet, 

wenn er dem dauerhaften Aufenthalt dient. Das sind beispielsweise Wohnzimmer und 

Kinderzimmer Arbeitszimmer oder Räume, in denen Menschen dauerhaft arbeiten 

wie zum Beispiel Behandlungsräume in Arztpraxen oder Unterrichtsräume.  

Im Planfeststellungsverfahren wird zunächst der grundsätzliche Anspruch für passive 

Schallschutzmaßnahmen festgelegt. Erst im zweiten Schritt erfolgt eine detaillierte 

Betrachtung des Einzelfalles. Es wird ein Gutachten erstellt, auf dessen Basis dann 

die erforderlichen Maßnahmen (z. B. Erneuerung von Fenstern, die Erneuerung von 

Rolllädenkästen) abgeleitet werden. 
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15. Passiver Schallschutz für unbebaute Grundstücke 
Einige Einwender fordern passiven Schallschutz für die spätere Bebauung von der-

zeit unbebauten Grundstücken. 

 

Entscheidung 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Gemäß der in § 19 AEG normierten Verände-

rungssperre sowie der Regelung in § 42 BImSchG besteht für Gebäude, die nach 

Auslegung der Planunterlagen genehmigt worden sind, kein Entschädigungsan-

spruch. In Folge dessen kann für dieses Anwesen kein Anspruch auf passiven 

Schallschutz gewährt werden. Zudem ergibt sich aus der Regelung des § 43, dass 

die Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung die Nachbarschaft schützen sol-

len. Auf unbebauten Grundstücken ist noch keine zu schützende Nachbarschaft vor-

handen, so dass kein passiver Schallschutz veranlasst ist. 

16. Passiver Schallschutz vor Baubeginn 
Einige Einwender fordern, dass der passive Schallschutz vor Beginn der Bauarbeiten 

eingebaut wird. 

 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger werden aufgefordert, soweit es hinsichtlich der Mitwirkung der 

Betroffenen möglich ist, zumindest für die im Nahbereich der Bahntrasse liegenden 

Gebäude, denen die Vorhabenträger passiven Schallschutz gewährt, die tatsächlich 

notwendigen Maßnahmen vor Beginn der Baumaßnahmen umzusetzen. Auf die 

diesbezügliche Nebenbestimmung wird hingewiesen. 

17. Kostenübernahme für passiven Schallschutz 
Die betroffenen Anwohner fordern die Übernahme der Kosten für den passiven 

Schallschutz. 

 

Entscheidung 

Bereits in den Antragsunterlagen wurde von den Vorhabenträgern dargestellt, dass 

bei den in der schalltechnischen Untersuchung genannten Anwesen Anspruch auf 
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Kostenübernahme für passiven Schallschutz besteht. Zudem wurden allen an-

spruchsberechtigen Anwesen in die Nebenbestimmungen aufgenommen. 

Dieser Anspruch umfasst neben der baulichen Verbesserung von Umfassungsbautei-

len schutzbedürftiger Räume auch den Einbau schallgedämmter Lüftungselemente in 

Schlafräumen oder Räumen mit sauerstoffverbrauchender Energiequelle. Letztere 

gewährleisten einen ausreichenden Luftaustausch bei hoher Schalldämmung und 

niedrigem Eigengeräusch, ein Öffnen der Fenster zu Belüftungszwecken ist nicht 

mehr erforderlich. Mit Vorliegen des Planfeststellungsbeschusses entsteht dabei der 

Anspruch auf Umsetzung der passiven Schallschutzmaßnahmen. Die Realisierung 

des planfestgestellten Schallschutzes und damit auch des passiven Schallschutzes 

muss bis zum betrieblichen Wirksamwerden der Ausbaumaßnahme abgeschlossen 

sein. 

18. Kostenübernahme für bereits eingebaute Schallschutzfenster 
Einwender haben gefordert, dass die Kosten für bereits eingebaute Schallschutzfens-

ter erstattet werden. 

 

Entscheidung 

Sofern im Planfeststellungsbeschluss ein Anspruch auf passiven Schallschutz dem 

Grunde nach planfestgestellt wird, bedarf es anschließend noch der Klärung, ob und 

in welchem Umfang ein Anspruch auf Kostenübernahme im jeweiligen Einzelfall tat-

sächlich besteht. Dies hängt z.B. vom bisherigen Schalldämmmaß und der Raumnut-

zung von Gebäuden ab, evtl. kann auch ein Kostenübernahmeanspruch für bereits 

selbst eingebaute Schallschutzfenster bestehen. Diese Detailfragen über eine Ent-

schädigung sind außerhalb des Planfeststellungsverfahrens mit den Vorhabenträgern 

zu klären.  

19. Ausschließlich Aktiver Schallschutz 
Einige Einwender fordern, dass nur aktiver Schallschutz zum Einsatz kommt. 

 

Entscheidung 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Um einen Vollschutz ausschließlich 

mit Lärmschutzwänden zu erreichen, wären Wandhöhen bis zu 14 m Höhe erforder-
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lich. Der ausschließliche Einsatz des besonders überwachten Gleises und Schall-

schutzwand als aktive Maßnahmen würden immer noch zu Wandhöhen von bis zu 

12 m führen. Unabhängig davon, dass diese Höhe unrealistisch ist, ist zu beachten, 

dass Lärmschutzwände nur mit einer maximalen Wandhöhe über Schienenoberkante 

bis zu einer Höhe von 5,00 m ausgeführt werden dürfen. Bei einer Zulassung im Ein-

zelfall können Lärmschutzwände mit einer Wandhöhe über Schienenoberkante bis zu 

6,00 m ausgeführt werden. Eine über 6,00 m hinausgehende Wandhöhe ist nicht zu-

lässig. Aufgrund der erforderlichen Schutzwirkung und der rechtlichen Zulässigkeit 

können auch andere aktive Maßnahmen nicht berücksichtig werden. Zudem dürfen 

die Kosten nicht außer Verhältnis zum Schutzzeck stehen. Im Rahmen der Varianten-

rechnungen wurde daher schrittweise geeignete Abstufungen vorgenommen und mit 

passiven Schallschutzmaßnahmen ergänzt. 

20. Ablehnung der Schallschutzwände 
Viele Einwender rügen, dass ihre Wohnungen und Gärten durch die Errichtung von 

Schallschutzwänden verschattet werden und lehnen diese ab. Zudem wird ange-

merkt, dass dies bei der Anwendung von z. B. niedrigen Schallschutzwänden oder 

andern alternativen Schallschutzmaßnahmen die Hohen Wände nicht erforderlich wä-

ren. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die Lärmschutzwand ist zur Einhaltung der 

Grenzwerte der 16. BImSchV erforderlich und steht auch im Verhältnis zum Schutz-

zweck. Im Rahmen einer Variantenuntersuchung wurde der Umfang von aktiven und 

passiven Schallschutzmaßnahmen abgewogen, um somit die Höhe der Lärmschutz-

wände zu ermitteln. Eine geringfügige Verschattung ist hinzunehmen, insbesondere 

dann, wenn dadurch andere Anwohner der Lärmschutz verwehrt würde. Ein An-

spruch auf Entschädigung aufgrund der Verschattung besteht nur, wenn die Grenze 

des Zumutbaren überschritten wird. Dies ist hier nicht der Fall. Gerade im Hinblick auf 

bauordnungsrechtliche Vorgaben, ist die Belüftung, Besonnung nicht gefährdet, wenn 

die Kriterien der Abstandsflächenregelung der Bauordnung eingehalten werden.  

Die Vorhabenträger sind verpflichtet, vorrangig Lärmschutzwände als aktive Schall-

schutzmaßnahme umzusetzen. Im Rahmen der Variantenuntersuchung wurde der 

Umfang von aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen abgewogen, um die Hö-
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he der Lärmschutzwände festzulegen. Es wird darauf hingewiesen, dass insbesonde-

re im Bereich der Goten- bzw. Frankenstraße von Altendorf der oberste Meter der 

bahnrechten Außenwand bei einer Höhe der Lärmschutzwand von 5,0 m über Schie-

nenoberkannte transparent ausgeführt wird. Um die Sicherstellung der Einhaltung der 

Immissionsgrenzwerte nicht zu gefährden ist eine transparente Ausführung der 

Schallschutzwände nur in diesem geringen Umfang möglich. 

Mit anderen Schallschutzmaßnahmen kann nicht der erforderliche Schallschutz 

nachgewiesen werden. 

21. Gestaltung der Schallschutzwände 
Einige Einwender fordern eine andere Gestaltung (Gabionen, andere Materialien) der 

Lärmschutzwände, oder dass die Schallschutzwände mit Rundung zum Gleis und 

Dämmstoff ausgestattet werden. 

 

Entscheidung 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Es dürfen nur vom Eisenbahn-

Bundesamt zugelassene Schallschutzwände eingesetzt werden, die den schalltech-

nischen Anforderungen entsprechen. Zudem sind die baulichen Gegebenheiten zu 

betrachten. Zum Beispiel erhöht sich der Flächenbedarf für die Errichtung von Gabio-

nen, so dass die Inanspruchnahme von Grundstücken und damit ein vermeidbarer 

Eingriff in das Eigentum Dritter entstehen würde.  

22. Verlängerung der Schallschutzwände 
Einige Einwender fordern die Verlängerung der Schallschutzwände. 

 

Entscheidung 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger haben mit ihren 

Antragsunterlagen nachvollziehbar dargelegt, dass im Rahmen der vorliegenden 

Planfeststellungsunterlagen in umfangreichen Variantenuntersuchungen geprüft wur-

de, welche Schallschutzmaßnahmen in den einzelnen Bereichen den gesetzlichen 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Kosten und Nutzen erfüllen. Weitergehende 

als die bereits vorgesehenen aktiven Schallschutzmaßnahmen sind danach nicht 
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verhältnismäßig bzw. technisch im Rahmen einer allgemeinen Zulassung von Schall-

schutzwänden umsetzbar. 

23. Schallschutz für den Außenwohnbereich 
Viele Anwohner rügen, dass der Außenwohnbereich nicht berücksichtigt wird. Terras-

sen und Gärten verlieren an Erholungswert daher fordern die Anwohner finanziellen 

Ausgleich. 

 

Entscheidung 

Der Forderung kann nur teilweise entsprochen werden. Im Nahbereich der Strecke 

erfolgt durch die Errichtung der Schallschutzwände eine erhebliche Verbesserung der 

Schallsituation. Weitere Außenwohnbereiche können nicht durch passive Schall-

schutzmaßnahmen geschützt werden, gehören jedoch ebenfalls zum grundrechtlich 

geschützten Eigentum sowie zum immissionsschutzrechtlich geschützten Bereich. 

Ansprüche auf eine angemessene Entschädigung in Geld für zum dauernden Aufent-

halt von Bewohnern als „Wohnen im Freien" geeignete Außenbereiche (Balkone, Ter-

rassen, Freisitze und ähnliche zum dauernden Aufenthalt von Bewohnern als „Woh-

nen im Freien" geeignete Anlagen; nicht generell Gärten, Rasenflächen und ähnli-

ches Gelände) stehen dem Eigentümer zu, wenn der maßgebende Tagesgrenzwert 

des § 2 der 16. BlmSchV überschritten wird. Für Terrassen, Freisitze etc. gilt der Be-

urteilungspegel Tag in der Mitte der genutzten Fläche in 2 m Höhe über Gelände. Die 

Vorhabenträger sichern in ihren Antragsunterlagen zu, dass Anwesen mit einer Über-

schreitung der Tag-Grenzwerte Anspruch auf Entschädigung dem Grunde zusteht. 

Die entsprechenden Anwesen sind in den Nebenbestimmungen festgesetzt. 

24. Mehrbelastung durch Straßenlärm 
Einige Einwender befürchten, dass durch die Umfahrung des Bahnüberganges Jura-

straße in dem Bereich Brücknerstraße oder in anderen Bereichen mit geänderter 

Verkehrsführung zu einer erheblichen Erhöhung des Straßenverkehrslärms kommt. 

 

Entscheidung 

In der schalltechnischen Untersucheng wurden die Straßenbaumaßnahmen berück-

sichtigt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die maßgebenden Lärmvorsorgegrenz-
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werte der 16. BImSchV auf der straßenzugewandten Fassade, mit Ausnahme von 4 

Anwesen, unterschritten werden. An den vier Gebäuden, an denen die maßgebenden 

Grenzwerte der 16. BImSchV überschritten werden, besteht, da es sich nur um eine 

temporäre Pegelerhöhung bis zur Umsetzung der Baumaßnahme des Staatlichen 

Bauamtes Bamberg handelt und daher aktive Schallschutzmaßnahmen unverhältnis-

mäßig sind, dem Grunde nach ein Anspruch auf ergänzende passive Schallschutz-

maßnahmen nach Maßgabe der 24. BImSchV. Die Abwicklung des Anspruchs auf 

passiven Schallschutz erfolgt dabei auf Basis der Schienenverkehrsgeräusche. 

25. Ablehnung des Erdwalles in Altendorf 
Schließlich wird der Bedarf für die Realisierung des Erdwalles nördlich Altendorf auf 

dem Flurstück 745 als aktive Lärmschutzmaßnahme bestritten. Der Erdwall soll aus-

weislich der Planung auf nutzbaren Agrarflächen errichtet werden. Da der Lärmschutz 

hier aber auch durch die Verlängerung der nach der derzeitigen Planung bereits bei 

Bau-km 49,199 endenden Lärmschutzwand realisiert werden könnte, mit entspre-

chend weniger Flächenverbrauch, sei die Maßnahme unverhältnismäßig. Zudem wir-

ke sich der Lärmschutzwall ungünstig auf die künftigen klimatischen Wohnverhältnis-

se im Siedlungsgebiet von Altendorf aus. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Der Erdwall ist Teil des Schallschutzkonzeptes. 

Der Flächenverbrauch ist nicht unverhältnismäßig, da der Wall auch als Ausgleichs-

maßnahme dient und dadurch der Schallschutz besser in die Landschaft integriert 

wird. 

26. Güterzuglänge 
Es wird eingewendet, dass der Ansatz einer mittleren Güterzuglänge von 500 m nicht 

sachgemäß ist und auch längere Güterzüge in der Schallprognose zu berücksichtigen 

sind. 

 

Entscheidung 

Dieser Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Berechnungsvorschriften der 

Anlage 2 zu § 3 16. BImSchV 1990 sehen vor, dass in Fällen, in denen die tatsächli-
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chen Zuglängen nicht bekannt sind, die Länge der Tabelle B entnommen werden 

können. Die Güterzüge gehen demzufolge mit einer mittleren Zuglänge von 500 m für 

den Fernverkehr in die Berechnungen ein. Gemäß der Anlage 2 zur 16. BImSchV sind 

die Längen aus der Tabelle B anzuwenden, wenn die tatsächlichen Zuglängen nicht 

bekannt sind. Dies ist hier der Fall, da aufgrund der Vielzahl von Zugbetreibern und 

wegen der Abhängigkeit von der allgemeinen Wirtschaftslage eine derartige verlässli-

che Voraussage auch nicht möglich ist. Dieses Vorgehen wurde auch mit Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 06.09.2018 AZ. 3 A 15/15 für den Planfeststellungs-

abschnitt 23/24 dieser Ausbaustrecke bestätigt. 

Zu berücksichtigen ist hier auch, dass der Güterzugverkehr im weiteren Streckenver-

lauf sowohl auf der Neubaustrecke durch den Thüringer Wald als auch auf der Be-

standsstrecke über Lichtenfels, Kronach und Probstzella durch den Frankenwald er-

hebliche Steigungen zu bewältigen hat, die wegen der Grenzlasten der Lokomotiven 

die üblichen Güterzuglasten deutlich begrenzen. Das bedeutet nicht, dass keine Gü-

terzüge mit Längen von 700 m zu erwarten sind, etwa beim Leerwagenaustausch. 

Aufgrund der begrenzten Zuglasten sei aber auch von erheblich kürzeren Zügen aus-

zugehen, weshalb auch deshalb eine von der Tabelle B abweichende Annahme einer 

mittleren Zuglänge von 700 m nicht zu begründen ist.  

27. Geschwindigkeit der Güterzüge 
Es wird eingewendet, dass es betriebs- und volkswirtschaftlichen Denkgesetzen zu-

widerlaufe, bei einer bis zu 160 km/h ausgelegten Strecke nur einen Güterzug mit 

dieser Geschwindigkeit und alle anderen Güterzüge mit einer Geschwindigkeit von 

120 km/h anzusetzen. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die Festlegung der Streckengeschwindigkeit ist 

unabhängig von der Art der Züge. Die Vorhabenträger führen dazu nachvollziehbar 

aus, dass eine Trassierung für 160 km/h dann für ICE, S-Bahn, RE, RB und Güterzü-

ge aus. Für die innenliegenden Gleise wurde eine Trassierung für 160 km/h geplant, 

weil dies die Maximalgeschwindigkeit für S-Bahnen ist und die innenliegenden Gleise 

von der S-Bahn genutzt werden sollen. Außerdem ist bis 160 km/h nur eine punkt-

förmige Zugbeeinflussung notwendig. Ab 161 km/h muss eine (teurere) linienförmige 

Zugbeeinflussung erfolgen, weshalb nur die außenliegenden ICE-Gleise für 230 km/h 
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trassiert sind. Gemäß § 40 Abs. 2 EBO ist die maximal zulässige Geschwindigkeit für 

Güterzüge jedoch auf 120 km/h begrenzt. Weil es vereinzelt Ausnahmen gibt (Aus-

nahmezulassung durch BMVI), wurden zur Sicherheit zwei Güterzüge pro Tag (1X 

hin und 1X zurück) mit 160 km/h in der Zugzahlenprognose angesetzt. 

28. Anzahl der Güterzüge 
Es wird befürchtet, dass sich die Anzahl der Güterzüge, insbesondere zur Nachtzeit auf 

der Strecke erhöhen wird und dies in der schalltechnischen Untersuchung nicht be-

rücksichtigt wurde.  

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die Berechnung der Beurteilungspegel für die 

Immissionssituation nach dem Streckenausbau erfolgt anhand des geplanten Be-

triebsprogramms für das Jahr 2025 und berücksichtigt u. a. die Anzahl der zukünftig 

verkehrenden Züge. Nach dem System des Verkehrslärmschutzes in der 16. BIm-

SchV werden Zugzahlen im Rahmen der Zulassung von baulichen Änderungen an 

der Strecke nicht festgeschrieben, sondern lediglich für die Berechnung des Beurtei-

lungspegels zu einem bestimmten Zeitpunkt prognostiziert. Damit wird der Umstand 

berücksichtigt, dass jeder Verkehr immer gewissen Schwankungen unterliegt.  

In § 18g des Allgemeinen Eisenbahngesetzes wurde festgelegt, dass die schalltech-

nische Berechnung auf die zum Zeitpunkt der Einreichung prognostizierte Verkehrs-

entwicklung abzustellen ist. Das Planfeststellungsverfahren ist mit der bei Einrei-

chung des Plans prognostizierten Verkehrsentwicklung zu Ende zu führen, wenn die 

Auslegung des Plans öffentlich bekannt gemacht worden ist und sich der Beurtei-

lungspegel aufgrund von zwischenzeitlichen Änderungen der Verkehrsentwicklung 

weder um mindestens 3 dB(A), noch auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindes-

tens 60 dB(A) in der Nacht erhöht. Die Immissionsgrenzwerte des § 2 Absatz 1 in 

Verbindung mit § 2 Absatz 2 bis 4, den §§ 4 und 5 und der Anlage 2 der Verkehrs-

lärmschutzverordnung dürfen nicht erstmalig überschritten werden. Aufgrund dieser 

gesetzlichen Regelung konnte daher das Verfahren mit den Prognosezahlen des Be-

triebsprogramms für das Jahr 2025 zu Ende geführt werden. 
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29. Verbot von lauten Güterzügen 
Es wird eingewendet, dass das Verbot von lauten Güterzügen nicht eingehalten wird 

und damit in den Schallberechnungen nicht berücksichtigt werden darf. 

 

Entscheidung 

In der alten Schall 03 wurde das Verbot von lauten Güterzügen nicht berücksichtigt. 

Daher wurden diese in die schalltechnische Berechnung mit einbezogen, obwohl lau-

te Güterzüge seit 13.12.2020 verboten sind. Damit liegt die schalltechnische Untersu-

chung tendenziell auf der sicheren Seite. 

30. Gesamtschallbetrachtung 
Es wird gefordert, dass das Zusammenwirken von Straßen- und Schienenlärm zu be-

rücksichtigen ist. 

 

Entscheidung 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die Vorhabenträger erläutern nachvollziehbar, 

dass die Bildung eines Gesamtlärm- oder Summenpegels für Schienen- und Stra-

ßenverkehrsgeräusche hier nicht geboten war. Das Lärmschutzsystem ist durch ein 

Nebeneinander von Regelwerken gekennzeichnet, welche die von ihnen erfassten 

Geräuscharten jeweils isoliert bewerten, also bereichsfremde Geräuschquellen aus 

der Betrachtung ausblenden. Diese geräuschquellenbezogene Betrachtung ist recht-

lich grundsätzlich nicht zu beanstanden (vgl. BVerwG, Beschl. v. 24.11.2010, 4 BN 

28.10). 

Lediglich dann, wenn ein neuer oder zu ändernder Verkehrsweg im Zusammenwirken 

mit vorhandenen Vorbelastungen anderer Verkehrswege insgesamt eine Belastung 

hervorruft, die den kritischen Bereich der Gesundheitsgefährdung erreicht oder zu ei-

nem Eingriff in die Substanz des Eigentums führt, darf es mit einer bloß sektoralen 

Betrachtung nicht sein Bewenden haben (vgl. BVerwG, Urt. v. 16.03.2006, 4 A 

1075.04, juris Rn. 389 f., 394 f. m. w. N.). Eine solche Gesamtbelastung wird durch 

den Ausbau des Streckenabschnitts aber nicht hervorgerufen. Das Vorhaben wird die 

bei den Anliegern auftretenden Immissionen wegen der zu errichtenden Lärmschutz-

wände nicht erhöhen, sondern verringern (BVerwG, Urt. v. 29.06.2017, 3 A 1/16, juris 

Rn. 85). 
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B.4.7.7 Betriebsbedingte Erschütterungen 

1. Zunahme von Erschütterungen 
Eine große Anzahl von Einwendern entlang der Strecke befürchten aufgrund des Nä-

herrückens der Gleise eine Zunahme der betriebsbedingten Erschütterungen und da-

raus folgend - Schäden an Gebäuden. Es wird gefordert, erschütterungsmindernde 

Maßnahmen durchzuführen und die Folgeschäden der Erschütterungen zu beseiti-

gen, bzw. zu entschädigen. 

 

Entscheidung 

Im Rahmen der erschütterungstechnischen Untersuchungen wurden umfangreiche 

messtechnische Untersuchungen durchgeführt. Bei diesen Messungen wurden so-

wohl emissionsseitigen Besonderheiten der jeweiligen Zuggattungen als auch die ort-

spezifischen Ausbreitungsverhältnisse im Untergrund untersucht.  

Die Auswahl der messtechnisch zu untersuchenden Gebäude erfolgte auf Basis von 

allgemeinen Betroffenheitskorridoren (d.h. Bereiche, in welchen die Anforderungen 

des Erschütterungsschutzes nicht verlässlich eingehalten werden können) sowie der 

angemessenen Würdigung der ursprünglichen Planfeststellungsunterlagen zum 

Schall- und Erschütterungsschutz. Aufgrund der örtlichen Situation wurde in den ur-

sprünglichen Planfeststellungsunterlagen festgelegt, dass die dort genannten Gebäu-

de in unmittelbarer Nähe zu den Gleisanlagen liegen und im Rahmen von Beweissi-

cherungsmessungen besonders zu berücksichtigen sind. Die Auswahl der messtech-

nisch untersuchten Gebäude berücksichtigte sowohl die gegenwärtigen und zukünfti-

gen örtlichen Gegebenheiten des Anwesens zur Gleistrasse als auch die unterschied-

lichen vorzufindenden Gebäudekonstruktionen entlang der Bahnlinie und kann dem-

zufolge als ausreichend repräsentativ betrachtet werden. Die Auswahl der Gebäude 

erfolgte von Seiten der DB AG in Abstimmung mit Fachbehörden und dem Eisen-

bahn-Bundesamt. 

Für bestehende Schienenwege gibt die DIN 4150-2 unter Absatz 6.5.3.4 c) an, dass 

die immissionsschutzrechtliche Situation entscheidend durch die vorhandene Be-

standssituation geprägt ist und die Anhaltswerte vielerorts auch aufgrund der histori-

schen Entwicklung der Belastungssituation überschritten werden. Daraus folgen be-

sondere Duldungspflichten, so dass Erschütterungen im Rahmen der Vorbelastung in 
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aller Regel zumutbar sind, auch wenn sie oberhalb eines Niveaus liegen, ab dem mit 

zunehmender Wahrscheinlichkeit erhebliche Belästigungen vorhanden sind. 

Ein Anspruch auf eine Verbesserung der Erschütterungssituation im Sinne einer Er-

schütterungssanierung besteht folglich nicht. Ein Erschütterungsschutz kann vielmehr 

nur dann verlangt werden, wenn die Erschütterungsbelastung sich durch den Ausbau 

in beachtlicher Weise erhöht und gerade in dieser Erhöhung eine zusätzliche, dem 

Betroffenen nicht mehr zumutbare Belastung liegt. 

Abwendungs- bzw. Ausgleichsansprüche bestehen folglich nur insoweit, als das Auf-

treten höherer Erschütterungseinwirkungen als aus den Erschütterungen der vorhan-

denen Anlagen eine zusätzliche unzumutbare Beeinträchtigung, d.h. wesentliche Än-

derung, darstellt. 

Die Festlegung des Begriffes „wesentliche Änderung" der Erschütterungsimmissionen 

basiert auf einer Laborstudie. Dabei wurde eine Erschütterungserhöhung von 25% 

KBFmax als gerade noch erkennbarer Unterschied festgestellt. Diese Laborunter-

schiedsschwelle ist als untere Grenze zu verstehen und liegt auf der sicheren Seite. 

Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen die im Rahmen der höchstrichterlichen stän-

digen Rechtsprechung getroffenen Grundsätze, wonach erst bei einer wesentlichen 

Änderung der Immissionssituation entsprechende Schutzmaßnahmen zu prüfen sind. 

Die Höhe der Erschütterungsimmissionen in einem Gebäude ist vorrangig abhängig 

von der jeweiligen Gebäude- bzw. Deckenkonstruktion. Aufgrund der auf Basis der 

höchstrichterlichen ständigen Rechtsprechung definierten Grundsätze zum Erschütte-

rungsschutz ist neben der absoluten Höhe der Erschütterungsimmissionen insbeson-

dere die relative Veränderung der Immissionssituation vor bzw. nach den Ausbau-

maßnahmen für eine Beurteilung heranzuziehen. 

Sofern die durchgeführten Messungen und Prognoseberechnungen ergaben, dass 

die definierten Anforderungen an den Erschütterungsschutz nach den Ausbaumaß-

nahmen nicht eingehalten werden, wurden in Abhängigkeit von den örtlichen Gege-

benheiten (Lage und Abstand des Gebäudes zur Bahnlinie) sowie gebäudespezifi-

schen Eigenschaften die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen überprüft. Die darge-

stellte Vorgehensweise ist seitens der Planfeststellungsbehörde nicht zu beanstan-

den.  
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Zur Minderung von Erschütterungen werden im gesamten Planungsabschnitt Bau-

grundverbesserungen durchgeführt und hochverdichte Tragschichten eingebaut. Zu-

dem werden bereichsweise Schwellenbesohlungen eingesetzt.  

Um den Unsicherheiten der Prognoseberechnung Rechnung zu tragen, wird in den 

Nebenbestimmungen die messtechnische Überprüfung der Einhaltung der DIN 4150-

2 festgelegt. 

Zudem sichern die Vorhabenträger in ihrer Rückäußerung vom 30.01.2018 zu, dass 

mit den vorgesehenen Schutzmaßnahmen in der Regel an keinem Gebäude der 

KBFTr-Wert von 0,6 überschritten wird und im Rahmen weitergehender 

Untersuchungen vorgesehen ist, den Streckenausbau anhand von Nachmessungen 

an den repräsentativ ausgewählten Messorten messtechnisch zu begleiten, um somit 

das Schutzmaßnahmenkonzept zu verifizieren und die Einhaltung der Anforderungen 

an den Erschütterungsschutz zu gewährleisten.  

Aus jetziger Sicht kann für vier Gebäude nicht ausgeschlossen werden, dass es zu 

Überschreitungen der Anforderungen der DIN 4150-2 kommen kann. Daher wurden 

für den Zeitraum nach der Inbetriebnahme Messungen angeordnet. Sollten die 

Anforderung der DIN 4150-2 nicht eingehalten werden und eine Erhöhung der 

Erschütterungsimmissionen von 25 % gegenüber dem Bestand auftreten sollte, wird 

eine Entschädigung dem Grunde nach festgesetzt. Auf die entsprechende 

Nebenbestimmung wird hingewiesen.  

2. Schwellenbesohlung  
Einige Einwender fordern die Schwellenbesohlung im gesamten Planungsabschnitt 

einzubauen. 

Entscheidung 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Die Abwägung unter Berücksichtigung der Wirk-

samkeit der erschütterungsmindernden Maßnahmen mit den dabei entstehenden 

Kosten ergab, dass mit einer Schwellenbesohlung auf den beiden östlichen Stre-

ckengleisen (5919Ri und 5900Ri) im Ortsbereich Hirschaid sowie einer Schwellenbe-

sohlung auf allen vier Streckengleisen im Ortsbereich Altendorf an den meisten der 

betroffenen Gebäude die Anforderungen an den Erschütterungsschutz eingehalten 

werden können. Für 4 verbleibende Gebäude ergab diese Abwägung, dass erschüt-

terungsmindernde Maßnahmen nicht mehr verhältnismäßig sind. Diesbezüglich wird 
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auf die vorangegangene Entscheidung verwiesen. Im Bereich der Gemeinde Strul-

lendorf werden die neuen Gleise westlich der bestehenden Gleise angebaut. Für die 

einzelnen schutzbedürftigen Gebäude westlich der Gleisanlagen ergeben sich auf-

grund der Erneuerung des Gleisaufbaus sowie der geometrischen Abstände zu den 

Gleisanlagen keine wesentlichen Änderungen in der Immissionssituation. 

B.4.7.8 Baubedingte Erschütterungen 

Die Einwender befürchten erschütterungsbedingte Schäden an ihren Gebäuden und 

fordern eine Beweissicherung und Schadensersatz. Zudem bestehen Zweifel an der 

Berechnungsmethode. Auch wird gerügt, dass es zu unzumutbaren Belästigungen 

durch die Erschütterungen auf die Anwohner kommen kann. 

 

Entscheidung 

Baustellen gelten nach § 3 Abs. 5 des Bundesimmissionsschutzgesetzes als nicht 

genehmigungsbedürftige Anlagen. Nach BImSchG wird vom Betreiber gefordert, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik 

vermeidbar sind und dass unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein 

Mindestmaß beschränkt werden.  

Es existieren zurzeit keine expliziten gesetzlichen Regelungen zur Beurteilung von 

Erschütterungsimmissionen auf Menschen bzw. auf bauliche Anlagen. In einschlägi-

gen Sachverständigenäußerungen werden jedoch Beurteilungsmaßstäbe zum Schutz 

der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Erschütterungen beschrieben. Die Bewertung der Erheblichkeit von Belästigungen 

bzw. Nachteilen durch Erschütterungseinwirkungen im Sinne des BImSchG ist daher 

anhand von Regelwerken sachverständiger Organisationen oder von einzelfallbezo-

genen Gutachten vorzunehmen, wobei die Normenreihen der DIN 4150 „Erschütte-

rungen im Bauwesen“ als antizipierte Sachverständigengutachten zur Konkretisierung 

des Begriffs der schädlichen Umwelteinwirkung herangezogen, aber nicht schema-

tisch angewandt werden können.  

Die Vorhabenträger haben nachvollziehbar ausgeführt, dass die Bewertung der bau-

bedingten Erschütterungsimmissionen auf oben erläuterter Basis einer Betrachtung 

der jeweiligen erschütterungsintensiven Bauphasen erfolgt. Im Rahmen der Bewer-

tung dieser baubedingten Erschütterungsimmissionen auf Basis des vorläufigen Bau-
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phasenkonzepts sowie Bauablaufs konnten demzufolge potenzielle Betroffenheiten 

nicht ausgeschlossen werden. In Folge dessen sind von Bauzeiten und Bauphasen 

unabhängige Maßnahmen vorgesehen, die ausreichend Berücksichtigung beim Aus-

schreibungsverfahren finden werden. 

Weitergehende zeitlich und örtlich konkretisierte Maßnahmen zur Minderung der 

Bauerschütterungen werden bei genauerer Kenntnis des Bauablaufs sowie der ge-

planten einzusetzenden Maschinen vorgesehen. 

Die Vorhabenträger sichern zu, vor Beginn der Baumaßnahmen ein Sachverständiger 

zu beauftragen, der den Zustand der Gebäude und Anlagen, welche nach der fachli-

chen Beurteilung des Sachverständigen im relevanten Einflussbereich der Baumaß-

nahme liegen, aufzunehmen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird der Sach-

verständige wiederum eine Begutachtung des Zustands der entsprechenden Gebäu-

de und Anlagen durchführen, um etwaige baubedingte Schäden oder Veränderungen 

festzustellen und nach dem Verursacherprinzip zu kompensieren. Die Kosten dieser 

Begutachtungen tragen die Vorhabenträger. 

Zudem sichern die Vorhabenträger zu, dass grundsätzlich nur erschütterungsarme 

Bauverfahren und Baumaschinen nach dem Stand der Erschütterungsminderungs-

technik zum Einsatz kommen. Die Notwendigkeit messtechnischer Untersuchungen 

während der Durchführung schwingungsanregender Bauarbeiten wird in den weiteren 

Planungsschritten konkretisiert. 

Die Vorhabenträger werden nochmals ausdrücklich auf die festgesetzten Nebenbe-

stimmungen zum bauzeitlichen Erschütterungsschutz aufmerksam gemacht, durch 

die ein ausreichender Schutz der Anwohner vor bauzeitlichen Erschütterungsbelas-

tungen gewährleistet werden soll. 

Zudem wird den Vorhabenträgern auferlegt, eine Ansprechperson für die betroffenen 

Anwohner zur Verfügung zu stellen. 

B.4.7.9 Baubedingte Lärmimmissionen 

Die Thematik Lärm während der Bauphase wird von einer Vielzahl von Einwendungs-

führern angesprochen. Es wird befürchtet, dass aufgrund des Lärms durch die Bau-

arbeiten Außenwohnbereiche nicht genutzt werden können, Fenster aufgrund des 

Lärms nicht geöffnet werden können und auch im Innenwohnbereich erhebliche 
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Lärmbelastungen auftreten und durch Arbeiten zu Nachtzeit die Nachtruhe erheblich 

gestört wird. 

 

Entscheidung 

Der durch die Umsetzung der Baumaßnahme verursachte Baulärm stellt eine schäd-

liche Umwelteinwirkung dar, weil die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm – so wie 

im vorliegenden Fall – überschritten werden können und hiervon die Nachbarschaft 

betroffen ist. Die Vorhabenträger sind daher gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BIm-

SchG verpflichtet, die Baumaschinen und die Baustelle so zu betreiben, dass Bau-

lärm, der nach dem Stand der Technik vermieden werden kann, tatsächlich vermie-

den wird, und der nach dem Stand der Technik unvermeidbare Baulärm auf das un-

vermeidbare Mindestmaß beschränkt bleibt. 

Die Vorhabenträger sichern in ihren Rückäußerungen zu, dass die Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zum Baulärm beachtet wird und während der Baudurchführung alle 

möglichen und verhältnismäßigen Maßnahmen getroffen werden, um die Auswirkun-

gen auf die Nachbarschaft aus der Bautätigkeit so gering wie möglich zu halten. 

Zur Sicherstellung der Einhaltung der AVV Baulärm ist von den Vorhabenträgern ein 

Immissionsschutzbeauftragter (Mitarbeiter einer nach § 29b BImSchG bekanntgege-

benen Messstelle oder öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Im-

missionsschutz) einzusetzen. Auf die diesbezügliche Nebenbestimmung wird verwie-

sen. 

Auch werden die Vorhabenträger verpflichtet, möglichst lärmarme Bauverfahren zu 

nutzen und die Öffentlichkeit rechtzeitig im Vorfeld über die Bauarbeiten und den zu 

erwartenden Baulärm zu informieren. 

Um zu gewährleisten, dass lärmintensive Nachtarbeiten auf das tatsächlich unum-

gängliche Maß reduziert werden, wird den Vorhabenträgern durch die festgesetzte 

Nebenbestimmung vorgegeben, diese im Vorfeld anhand eines detaillierten Bauab-

laufplanes, der deren Zeitraum und die Dauer umfasst, genau darzustellen. Des Wei-

teren ist die Ausführungsfirma zu verpflichten, für die Vermeidung von unzumutbaren 

Belästigungen, eine messtechnische Eigenüberwachung durchzuführen, die ggf. ein 

diesbezügliches Gegensteuern ermöglicht. 
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In der „Schalltechnischen Untersuchung sind die aktuell zu erwartenden Auswirkun-

gen des Baulärms dargestellt. Soweit sich im Zuge der weiteren Projektentwicklung 

der Bauablauf genauer bestimmen lässt, werden die Vorhabenträger durch die fest-

gesetzte Nebenbestimmung auferlegt, dass sie die vorliegende schalltechnische Un-

tersuchung dahingehend zu ergänzen bzw. zu konkretisieren haben, ob an den An-

wesen im Umfeld der Maßnahme Beurteilungspegel ergeben, die über die Zumutbar-

keitsschwelle hinausgehen. 

Bei der Bestimmung der Zumutbarkeitsschwelle kann auf die Vorbelastung abgestellt 

werden. Deren Ausmaß kann nicht mathematisch oder schematisch, sondern nur 

durch eine wertende Betrachtung im konkreten Einzelfall bestimmt werden. Letzten 

Endes geht es um die Frage, ob die dauernde Vorbelastung derart gravierend ist, 

dass man bei lebensnaher Sachverhaltsbetrachtung davon ausgehen darf bzw. 

muss, dass sich die Anwohner mittels geeigneter baulicher Vorkehrungen auf diese 

„eingerichtet“ haben. Davon kann im vorliegenden Fall ausgegangen werden, da es 

sich um eine vielbefahrene Strecke handelt, die derzeit eine hohe Lärmbelastung für 

die Anwohner darstellt. Die Schwelle der Gesundheitsgefährdung darf jedoch nicht 

überschritten werden. Für diesen Fall haben die Vorhabenträger zugesichert, den Be-

troffenen Anwohnern während der betreffenden Bauphase(n) Ersatzwohnraum anzu-

bieten und zur Verfügung zu stellen. Hierbei ist zu gewährleisten, dass alle in Frage 

kommenden Anwesen präzise erfasst werden, was wiederum möglichst genaue 

Kenntnisse über den tatsächlichen Bauablauf voraussetzt. 

In der Gesamtbetrachtung ist auch zu berücksichtigen, dass sich die Lärmsituation 

der Anwohner durch die Bauarbeiten nach Fertigstellung der Baumaßnahme erheb-

lich verbessert. Zudem steht die Realisierung des Vorhabens auch im öffentlichen In-

teresse. 

B.4.7.10 Wasserrecht 

1. Gefährdung des Trinkwassers 
Einige Einwender befürchten eine Gefährdung des Grundwassers, bzw. der Trink-

wasserversorgung und führen an, dass das Trinkwasserschutzgebiet von den Bau-

maßnahmen betroffen ist. Zudem wird eingewendet, dass auf der Strecke Pestizide 

und Herbizide eingesetzt werden, die in das Grundwasser gelangen können. 
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Entscheidung 

Die Einwände werden zurückgewiesen. Für die Bauzeit wurden zahlreiche Schutz-

vorkehrungen angeordnet um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Zudem er-

folgen hydrochemische und hydrologische Kontrolluntersuchungen an den Grund-

wassermessstellen. 

Zum Schutz des Grundwassers sieht die Planung vor, das anfallende Niederschlags-

wasser aus der Streckenentwässerung außerhalb der Trinkwasserschutzgebiete in 

Versickerbecken mit belebter Bodenzone zu versickern.  

Im Wasserschutzgebiet wird auf den Einsatz von Herbiziden verzichtet. 

Im weiteren Verlauf der Strecke werden nur vom Bundesamt für Verbraucherschutz 

zugelassene Herbizide zur Einschränkung des Bewuchses im Gleis- und Gleisschot-

terbereich eingesetzt. Die Verfrachtung der Herbizide ist wissenschaftlich nachweis-

bar sehr gering. 

Weitere Pestizide werden an den Bahnstrecken nicht eingesetzt. Eine Belastung von 

Böden der Umgebung oder von Trinkwasser, aus der langfristig eine Gesundheitsge-

fährdung resultieren könnte, ist nicht zu erwarten. 

2. Hochwasserschutz am Deichselbach 
Es wird gefordert, dass das 100-jährige Hochwasser am Deichselbach berücksichtigt 

wird. 

 

Entscheidung 

Der Forderung wurde entsprochen. Es wurde eine Modellierung des Überschwem-

mungsgebietes durchgeführt. Daraus ergibt sich, dass sich in den meisten Bereichen 

die Umrandungen des Ist- und Planfalls überlagern. Insbesondere im Bereich der Be-

bauung Altendorf ist im Planfall eher eine Verkleinerung des Überschwemmungsgebie-

tes gegeben. Leichte Vergrößerungen des Überschwemmungsgebietes ergeben sich 

nur am östlichen und südöstlichen Rand auf landwirtschaftlichen Flächen, wobei diese 

wasserwirtschaftlich tolerabel sind. Durch die berechneten und geplanten 3 Durchlässe 

in das Straßendammbauwerk ST 2260 kann die Wasserspiegelaufhöhung nördlich des 

Straßendammes minimiert werden. Weitere abflusstechnische Optimierungen (Verroh-

rungen unter Wegeführungen) sind südlich des vor genannten Straßendammes im Be-
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reich km 47,345 geplant. Wasserwirtschaftliche relevante Veränderungen ergeben sich 

durch den Eingriff der ABS in das faktische Überschwemmungsgebietes Deichselbach 

nicht. Die durch den Anbau der Bahnanlagen sowie die Dammbaumaßnahme der St 

2260 resultierenden Retentionsraumverluste von gesamt 4.600 m3 werden in Abstim-

mung mit und nach Vorgabe des WWA Kronach ausgeglichen. 

3. Absenkung bzw. Ansteigen des Grundwasserspiegels 
Einwender befürchten, dass sich durch die Baumaßnahme der Grundwasserspiegel 

verändert und dadurch z. B. Garten- oder Bewässerungsbrunnen beeinträchtigt wer-

den oder dass Schäden an Gebäuden entstehen. 

 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger erläutern nachvollziehbar, dass dort, wo im Rahmen der Bauar-

beiten in das Grundwasser eingegriffen wird, Spundwandverbauten erstellt werden. 

Außerhalb dieser dichten Verbauten erfolgt keine Grundwasserabsenkung. Daher 

wird die Einwendung zurückgewiesen. 

4. Ablehnung des Fachbeitrages WRRL in seiner Gesamtheit 
Die Unterlage 14.4 wird in der Gesamtheit abgelehnt und widerspricht der WRRL 

(Wasserrahmenrichtlinie). 

 

Entscheidung 

Die Einwendung enthält keine detaillierten Begründungen, weshalb der Fachbeitrag 

der WRRL widersprechen sollte. Es kann daher keine Prüfung dieser einzelnen und 

pauschalen Einwendung erfolgen. Es wird auf die folgenden Entscheidungen verwie-

sen. 

 

5. Aktualität der Datengrundlage & hydrologische Planungsgrößen 
Es wird gerügt, dass die Datengrundlagen zu den betroffenen Fließgewässern veral-

tet sind. Die hydrologischen Planungsgrößen stellen keine aktuellen Zahlen dar. Die 

MQ-Werte sind nicht aktuell. 
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Entscheidung 

Es ist in der Einwendung nicht nachvollziehbar dargelegt, weshalb die behördlichen 

angegebenen Abflusswerte und Werte des mittleren Jahresabflusses (MQ) sowie der 

Abflussraten keine aktuellen Zahlen darstellen sollten. Die Einwendung bezüglich 

veralteter Datengrundlagen zu Fließgewässern wird daher zurückgewiesen. 

6. Schwankungsbreiten 
Etwaige Schwankungsbreiten werden nicht akzeptiert. Klimaänderungszuschläge 

wurden bei den Berechnungen nicht berücksichtigt. Die Jahresmittelwerte sind nicht 

auf evtl. Trockenperioden abgestimmt. 

 

Entscheidung 

Unter der Annahme, dass die Einwendung auf die Schwankungsbreite der Grund-

wasserstände abzielen, erläutern die Vorhabenträger nachvollziehbar, dass sich die 

arithmetischen Mittelwerte (MW) in der Anlage 14.1, Tabelle 4, auf den Messzeitraum 

der Grundwassermessstellen bzw. bis zur Erstellung der Planfeststellungsunterlage 

erfassten Werte, einschließlich Hoch- als auch Niedrigwasserwerte beziehen. In der 

2. Planänderung wurden nur lokal einzelne Planänderungen getätigt, so dass die vor 

genannte Tabelle nicht anzupassen ist. Aus fachtechnischer Sicht ist noch anzumer-

ken, dass im Zeitraum 2018 - 2020 keine Extremereignisse oder neue Hoch- oder 

Niedrigwassermaxima bei den Wasserspiegelmessungen zu verzeichnen waren. 

Unter der Annahme, dass die Einwendung bzgl. der Klimaänderungszuschläge auf 

Oberflächengewässer abzielt, wird nach LAWA (2014) in Bayern ein Zuschlag von 15 

% auf den statistischen Erwartungswert des HQ100 für Hochwasserschutzanlagen 

gegeben. Bei den hydraulischen Berechnungen wurden deshalb die von KOSTRA 

vorgeschlagenen Toleranzzuschläge von 10 % auf die KOSTRA-DWD 2010R Stark-

niederschlagshöhen beaufschlagt. Somit sind die Klimaänderungszuschläge auf 

Oberflächengewässer bereits bei der Planung berücksichtigt. Die verwendeten Jah-

resmittelwerte wurden nicht auf evtl. Trockenperioden abgestimmt, da die Jahresmit-

telwerte auf langjährigen Messungen basieren. Daher wurden darin auch die vorge-

kommenen Extremwetterereignisse (z. B. Trockenperioden) berücksichtigt. 

Somit wird der Einwand zurückgewiesen. 
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7. Abflussbeiwerte 
Es wird gerügt, dass die Abflussbeiwerte nicht exakt ermittelt sind. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die Vorhabenträger erläutern nachvollziehbar, 

dass die für die wassertechnischen Berechnungen verwendeten Abflussbeiwerte in 

der Bahnvorschrift Ril 836 Modul 4601 vorgegeben und damit festgelegt sind. Die an-

zusetzende Regenhäufigkeit sowie Abflussbeiwerte für die Bemessung der Entwäs-

serungseinrichtungen sind ebenfalls in der Bahn-Vorschrift Ril 836 Modul 4601 vor-

gegeben. 

8. Aktualität der Datengrundlage für die Wasserkörper 
Es wird gerügt, dass die Zustandsbewertungen der Grundwasserkörper auf veraltete 

Grundlagen (2015) abstellt und der Bewirtschaftungszeitraum ab 2021 unberücksich-

tigt bleibt. 

 

Entscheidung 

Zum Zeitpunkt der Einreichung des Fachbeitrags WRRL, im Jahr 2018, galt der 2. 

Bewirtschaftungsplan (BWP) für den Bewirtschaftungszeitraum 2016 - 2021. Generell 

stellt die Zustandsbewertung der Grundwasserkörper somit nicht auf veraltete Grund-

lagen ab. Ein Bewirtschaftungszyklus (hier: 2. Zyklus) umfasst eine Zeitspanne von 

sechs Jahren. Allerdings ist dem voraussichtlichen Planfeststellungstermin Rechnung 

zu tragen. Liegt dieser nach dem 21.12.2021, ist der WRRL-FB ausschließlich auf die 

Dokumente des 3. Bewirtschaftungszyklus abzustellen. Dies ist hier nicht der Fall, so 

dass der Einwand zurückgewiesen wird. 

Ungeachtet dessen wurden die im Entwurf vorliegenden Bewirtschaftungspläne einer 

(vorbehaltlichen) Konformitätsprüfung unterzogen. Die Prüfung hat ergeben, dass 

sich in dem betrachtenden PFA 21 keine Veränderungen der Umgriffe und Benen-

nungen der Wasserkörper ergeben haben. Die angeführten erhöhten Konzentratio-

nen insbesondere für nicht relevante Metaboliten der PSM-Wirkstoffe Chloridazon, 

Dimethachlor und Tolylfluanid stellen keine bahnspezifischen Herbizide dar und sind 

somit nicht gesondert projektbezogen zu beurteilen. Auch die neu in die OGewV auf-

genommenen flussgebietsspezifische Schadstoffe, z.B. die Pflanzenschutzmittel 
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Nicosulfuron und Imidacloprid stellen keine bahnspezifischen Herbizide dar und sind 

somit für das Projekt nicht relevant.  

Aus den im Entwurf geplanten Maßnahmen zu den Grundwasser- und Oberflächen-

wasserkörpern und der Projektplanung ergibt sich, dass aus den in Aktualisierung be-

findlichen Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen des 3. Bewirtschaf-

tungszyklus der Wasserrahmenrichtlinie gegenüber den derzeit gültigen Bewirtschaf-

tungs- und Maßnahmenplänen mit Bezug auf das Projekt keine neuen Verstöße, Ver-

schlechterungen, anzupassende Maßnahmenprogramme oder zeitliche Verzögerun-

gen zu der Erreichung der Bewirtschaftungsziele resultieren. Weiterer vorhabenbezo-

gener Untersuchungen bedarf es nicht. 

9. Starkregenereignisse 
Es wird gerügt, dass das hydraulische System nicht auf Starkregenereignisse abge-

stellt und die Bemessung der Absetzbecken zweifelhaft ist 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Bei der Bemessung der Speichervolumen 

Starkregenereignisse durch die Verwendung der Starkniederschlagshöhen für 

Deutschland-KOSTRA (Koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung und -

auswertung des Deutschen Wetter Dienst) berücksichtigt. 

 

10. Bewirtschaftungsziele 
Es wird gerügt, dass die vorgelegten Ergebnisse des Fachbeitrags WRRL nicht kor-

rekt sind, gegen Unionsrechtsprechung verstoßen und die Bewirtschaftungsziele ge-

mäß WHG nicht eingehalten werden. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Für die Oberflächengewässer (Fließgewässer, 

Seen, Übergangsgewässer und Küstengewässer gemäß § 2 Nr. 1 OGewV) sind in 

§ 27 WHG Bewirtschaftungsziele formuliert. Bewirtschaftungsziele sind das Ver-

schlechterungsverbot (§§ 27 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 WHG) und das Zielerrei-
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chungsgebot (§§ 27 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 WHG), jeweils bezogen auf den ökolo-

gischen Zustand/das ökologische Potenzial und den chemischen Zustand. 

Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser sind das Verschlechterungsverbot (§ 47 

Abs. 1 Nr. 1 WHG), das Zielerreichungsgebot (§ 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG) und das Ge-

bot der Trendumkehr (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG). 

Die Einwendung enthält keine detaillierte Beschreibung, welche Ergebnisse in dem 

Fachbeitrag WRRL inkorrekt sein sollen und gegen welche Unionsrechtsprechung im 

Einzelnen verstoßen wird. Auch wird nicht genauer und nachvollziehbar dargelegt, 

inwiefern mit dem Vorhaben gegen die Bewirtschaftungsziele gemäß WHG verstoßen 

werden sollte. 

11. HQ-100-Werte 
Es wird gerügt, dass die HQ-Werte fehlerhaft sind und damit der Retentionsraum 

nachhaltig verschlechtert wird. 

 

Entscheidung 

Bezüglich der HQ 100-Werte stellt der Einwender nicht dar, in wie weit diese fehler-

haft berechnet sein sollen. Die HQ-100 Abflusswerte der einzelnen Fließgewässer 

stammen gemäß 14.1a von dem WW A Kronach und wurden nicht seitens der Vor-

habenträger berechnet. Die Einwendung bezüglich einer falschen Berechnung der 

HQ 100-Werte durch die Vorhabenträger ist allein schon deshalb unzutreffend.  

Seitens der Vorhabenträger wurde eine Retentionsraumbilanzierung durchgeführt. Im 

Ergebnis ist festzustellen, dass der Retentionsraum durch die Baumaßnahme ver-

kleinert wird.  

Dieser wird an geeigneter Stelle in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt Kro-

nach entsprechend ausgeglichen um etwaige, negative Auswirkungen auf·die Über-

schwemmungsgebiete zu vermeiden. Auf die diesbezügliche Nebenbestimmung wird 

verwiesen. 

12. Anwendung des Merkblatts DWA-M153 
Es wird gerügt, dass die Versickerungen gemäß DWA-M 153 über Dammböschungen 

in Mulden falsch berechnet sind. 
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Entscheidung 

Generell zu unterscheiden ist das Arbeitsblatt DWA-A 138 von dem Merkblatt DWA-M 

153. Die Berechnungen von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser 

werden in dem Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 

Versickerung von Niederschlagswasser) beschrieben. Anhand der DWA-M 153 

(Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) wird dagegen die Not-

wendigkeit einer vorherigen Behandlung aufgrund von Verunreinigungen ermittelt. 

Daher ist nicht gänzlich ersichtlich, worauf der Einwender mit einer „Versickerung 

gemäß DW A-M 153" abzielt. 

Für die Ermittlung der Erforderlichkeit einer Regenwasserbehandlung für die anfal-

lenden Niederschlagswässer führen die Vorhabenträger zunächst die jeweiligen Grö-

ßen der Herkunftsflächen auf. In einem weiteren Schritt ordnen die Vorhabenträger 

den Herkunftsflächen entsprechende Belastungstypen gemäß DWA-M 153 (Tab. A.3) 

zu. Anschließend errechnen die Vorhabenträger die gesamten Abflussbelastungen 

des jeweiligen Einzugsgebietes und bewerten die Belastung für den örtlichen Grund-

wasserkörper. Bei den geprüften Rechnungen, ergab die Ermittlung der Abflussbelas-

tungen, dass seitens der Vorhabenträger eine Behandlung der Abwässer erforderlich 

ist. Als Behandlungsmaßnahme werden von den Vorhabenträgern flächenhafte Ver-

sickerungen über 20 bis 30 cm mächtige, belebte Bodenzonen mit einem Verhältnis 

der undurchlässigen Fläche zur Sickerfläche von < 5: 1 (20 cm belebte Bodenzone) 

sowie zwischen 5:1 und 15:1 (30 cm belebte Bodenzone) gewählt. Anschließend prü-

fen die Vorhabenträger, ob die Maßnahme gemäß DWA-M 153 ausreichend ist. Die 

Prüfung der VT zeigt, dass die vorgesehenen Behandlungen für eine Versickerung 

ausreichend sind. 

Die stichpunktartige Überprüfung der Unterlage 15.2a zeigt, dass die Berechnungen 

gemäß DWA-M 153, unter der Annahme, dass die angesetzten Flächen seitens der 

Vorhabenträger korrekt ermittelt wurden, plausibel durchgeführt wurden. Der Einwand 

wird zurückgewiesen. 

13. Gewässergüte 
Es wird gerügt, dass die Umweltziele gestört sind und dass die Gewässergüte nicht 

durch Probeentnahme festgestellt wurde. Der chemische Zustand wurde nicht ge-

messen (Vorher-/Nachhervergleich). 
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Entscheidung 

Die Vorhabenträger erklären in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar, das ein im 

Rahmen des Beweissicherungsmonitorings Wassergütemessungen an den Gewäs-

sern zum chemischen Zustand auch vor Baubeginn durchzuführen. In diesem Rah-

men können für einen Vergleich die Ist-Verhältnisse ermittelt werden. Die konkrete 

Häufigkeit der Probenahme ist mit dem Wasserwirtschaftsamt 3 Monate vor Baube-

ginn abzustimmen. Auf die diesbezügliche Nebenbestimmung wird hingewiesen. 

14. Notüberlauf aus dem Regenrückhaltebecken 
Der Notüberlauf der RRB wird chemisch nicht erfasst und ist gern. WRRL damit zu 

beanstanden. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die Anlage eines Notüberlaufes dient dem Schutz 

der Anlage, unter anderem auch dazu, dass der gegebenenfalls belastete Bodenfilter 

im Lastfall nicht erodiert und in ein Gewässer ausgetragen wird. Mit Blick auf die vor-

getragene Beanstandung ist noch anzumerken, dass aus Starkniederschlägen im 

Kontext des Vorhabens sich nicht automatisch besonders belastete Abflüsse erge-

ben, so dass eine chemische Belastung mit Überschreitung von Umweltqualitätsnor-

men nicht zu besorgen wäre. Zudem sind gemäß LAWA (2017) nicht messbare oder 

sonst nicht feststellbare und kurzfristige Verschlechterungen im Sinne der WRRL 

nicht zu betrachten. In der Handlungsempfehlung begründet die LAWA (2017) die 

Nicht-Betrachtung kurzzeitiger Verschlechterungen wie folgt: „Verschlechterungen, 

die so kurzzeitig sind, dass die Annahme einer vorübergehenden Verschlechterung 

und damit die Anwendung der strengen Voraussetzungen des § 31 Abs. 1 WHG un-

verhältnismäßig wäre, können außer Betracht bleiben, wenn mit Sicherheit davon 

auszugehen ist, dass sich der bisherige Zustand kurzfristig wiedereinstellt." 

Dies trifft auch auf die Abführung von Niederschlagswasser eines Notüberlaufs wäh-

rend eines Extremwetterereignisses zu. 

15. Spundwände 
Die Spundwände tragen, aufgrund des Verbleibes im Boden, Substanzen in den GW-

Körper ein. Ein Unbedenklichkeitsnachweis gemäß WRRL wird nicht erbracht. 
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Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Es gibt keinen WRRL-

Unbedenklichkeitsnachweis. Die WRRL-Konformität eines Vorhabens erfolgt im Plan-

feststellungsbeschluss und fußt auf dem WRRL-Fachbeitrag. 

Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar, dass Spund-

wände technisch notwendige und technisch anerkannte Baubehelfe zur Sicherung 

und Minimierung von Baugruben sind. Sie dienen dem Schutz des Bauwerkes sowie 

der Anwohner und der Verminderung von Grundwasserzutritten und Grundwasserab-

leitungen. Sofern Spundwandverbauten technisch ohne Auswirkung auf das Umfeld 

gezogen werden können, werden sie nach Bauende wieder gezogen. Für im Unter-

grund verbleibende Spundwände wurde bei Eingriff in Grundwasser ein potenzieller 

Grundwasseraufstau geprüft. Die Funktionsdauer von Spundwänden kann mit 50 - 80 

Jahren angegeben werden. Korrosion an Stahlspundwänden ist ein natürlicher elekt-

rochemischer Vorgang, der Metalle angreift. Das Eisenatom Fe im Stahl wird im Bei-

sein von Sauerstoff und Wasser in Eisen(III)-oxid umgewandelt (Bildung einer Rost-

schicht Fe2O3). Weder Eisen noch Eisen(III)-oxid sind giftig und gemäß Grundwas-

serverordnung (Wasserrahmenrichtlinie) oder Bundesbodenschutz- und Altlastenge-

setz nicht mit einem Schwellenwert/Prüfwert belegt. 

 

16. Eintrag von Chlorid 
Es wird gerügt, dass eine Unterlage, die den potenziellen Chlorideintrag der Straßen 

(Winterdienst) berücksichtigt, fehlt und die Tausalzfrachten nicht nachgewiesen wur-

den. 

 

Entscheidung 

Die Berücksichtigung der Tausalzfrachten ist mit Tektur vom 11.05.2021 des Fach-

beitrages zur Wasserrahmenrichtlinie erfolgt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass 

keine Verschlechterung der Gewässereigenschaften bezogen auf die chemischen 

Verhältnisse in den Referenzmessstellen auftreten, da aufgrund der weit oberstromi-

gen bzw. weit unterstromigen Lage jenseits des Main-Donau-Kanals eine Verschlech-

terung der o. g. Grundwasserkörper ausgeschlossen werden kann. 
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17. Wasserkörper aus kumulationstechnischer Sicht und allgemein physikalisch-
chemische Qualitätskomponenten 

Folgende Punkte werden gerügt: 

a. Der gesamte Wasserkörper ist aus kumulationstechnischer Sicht zu sehen. Die 

Summe der potenziell wassertechnischen und somit umwelttechnischen Nachbarpro-

jekte ist zu berücksichtigen. 

b. Der Nachweis einer aktuellen Unbedenklichkeit der allg. physikalisch-chemischen 

Qualitätskomponenten wird nicht erbracht. 

c. Grundsätzlich sind die Datengrundlagen veraltet (> 5 Jahre) und die Einzugsgebie-

te der OFL-Gewässer sind falsch berechnet. 

 

Entscheidung 

Zu a 

Mögliche Summationswirkungen mit anderen Vorhaben im betroffenen Wasserkörper 

sind - abweichend von Regelungen nach der FFH-RL bzw. dem BNatSchG – auf-

grund der gesetzlichen Anforderungen der WRRL bzw. dem WHG bei der Vorhaben-

zulassung nicht zu betrachten (BVerwG 7 A 2/1 5, Urteil vom 09.02.201 7, LS 13, Rn. 

594 f.). 

 

Zu b 

Beim Verschlechterungsverbot des ökologischen Zustandes/Potential kommt es nach 

der Rechtsprechung des BVerwG auf die Verschlechterung der bewertungsrelevan-

ten biologischen Qualitätskomponenten an. Die hydromorphologischen, chemischen 

und allgemein physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten haben nur unterstüt-

zende Bedeutung (BVerwG 7 A 2/15, Urteil vom 09.02.201 7, LS 7, Rn. 496 f.). Ver-

änderungen der unterstützenden Qualitätskomponenten sind nur relevant, wenn sie 

zu einer Verschlechterung der biologischen Qualitätskomponenten führen (BVerwG 7 

A 2/ 15, Urteil vom 09.02.2017, LS 7, Rn. 499). Bzgl. der Berücksichtigung der allge-

meinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten wird auf die diesbezügliche 

Entscheidung verwiesen. 
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Zu c 

Es wird auf Punkt 2 Aktualität der Datengrundlagen verwiesen. In wieweit die Ein-

zugsgebiete falsch berechnet sein sollen, wird in der Einwendung nicht dargelegt. 

18. Schwellenwerte 
Es wird gerügt, dass die relevanten Komponenten gemäß WRRL Nitrat, PSM, Am-

monium, Arsen, Cadmium, Atrazin, Blei, Fluoranthen, Quecksilber, Napthalin, Trichlo-

ren, Benzoapyren (PAK) etc. nicht betrachtet werden. 

Die Schwellenwerte werden somit voraussichtlich überschritten (gemäß UQN, Anlage 

7/8). Es werden zudem keine Aussagen zu entnehmenden Trinkwassermengen getä-

tigt. Es werden keine Aussagen über die Zielerreichung Chemie im Allgemeinen getä-

tigt. Es erfolgt zudem keine ausreichende physikalische Risikoabschätzung. Die Vor-

belastungen des Gewässers/der Gewässer wurden nicht ermittelt. 

 

Entscheidung 

Die Einwände werden zurückgewiesen. Die vom Einwender angeführten Komponen-

ten Nitrat, Ammonium, Arsen, Cadmium, Atrazin, Blei, Fluoranthen, Quecksilber, 

Napthalin, Trichloren, Benzoapyren (PAK) werden weder beim Bau noch durch die 

Anlage oder den Betrieb der Bahnanlage eingebracht oder mobilisiert. Eine Über-

schreitung der Schwellenwerte für die v. g. Parameter ist somit nicht angezeigt. 

Durch die neu geplante Entwässerung über die belebte Bodenzone werden die Her-

bizide zurückgehalten, chemisch sorbiert und abgebaut werden, so dass keine nach-

teilige Veränderung oder Verschlechterung der Grundwasserbeschaffenheit gemäß 

§ 48 WHG i. V. m. § 47 WHG resultiert.  

Auch ist keine Veränderung oder Verschlechterung der chemischen Verhältnisse des 

Deichselbaches, des Zeegenbaches und des Fiesnitzgrabens zu erwarten. 

Gegenüber dem Bestands-Zustand wird sich zu dem durch die nunmehr geplante 

Versickerung über die belebte Bodenzone sowie Reduzierung der Herbizidspritzun-

gen gegenüber der Vorzeit eine Verbesserung des chemischen Zustandes des 

Grundwassers ergeben. Zudem sind Herbizidspritzungen im Wasserschutzgebiet 

nicht zulässig. 
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Aus den Analysen der Einleitwässer ergibt sich bei Abgleich der Schwellenwerte ge-

mäß Anlage 2 GrwV, dass keine Schwellenwerte überschritten sind. Die Parameter 

Aluminium, Eisen, Mangan, Kupfer und Nickel sind in der GrwV nicht mit Schwellen-

werten hinterlegt. Es ist, wie oben erläutert, davon auszugehen, dass die Schwerme-

tallpartikel bei der Bodenpassage über die belebte Bodenzone zurückgehalten bzw. 

chemisch sorbiert werden, so dass keine nachteilige Veränderung oder Verschlechte-

rung der Grundwasserbeschaffenheit gemäß § 48 WHG i. V. m. § 47 WHG sowie ge-

genüber dem Bestands-Zustand eine Verbesserung zu erwarten ist. 

Die Vorhabenträger sichern zu, dass kein Trinkwasser entnommen wird. Daher sind 

keine Aussagen zu entnehmenden Trinkwassermengen zu tätigen. 

Die Vorbelastung ist durch die Berücksichtigung der behördlich festgestellten Ist-

Zustände sehr wohl erfasst.  

19. Fehlende Einstufung des Wasserkörpers 
Eine ordnungsgemäße Prüfung des Verschlechterungsverbots setzt eine ordnungs-

gemäße Ermittlung des Ist- Zustands der zu bewertenden Wasserkörper voraus. Bei 

fehlender Einstufung des Wasserkörpers oder lückenhafter, unzureichender oder 

veralteter Datenlage sind weitere/neue Untersuchungen erforderlich (hierbei auf den 

lokalen bzw. kleinräumigen Bereich abzustellen), bei fehlenden Ausgangskonzentra-

tionen im OWK ist die Annahme unzulässig, dass bei div. Ausgangskonzentration 

gemäß UQN keine Verschlechterung eintritt, wenn dies nicht durch Rechnungen be-

legt werden kann. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Es wird nicht ausgeführt, welche QK nicht, fehler-

haft oder nicht mehr zutreffend in den behördlichen Unterlagen bewertet sein soll. 

Auch kann nicht pauschal, quasi als Selbstzweck gefordert werden (s. a. OVG Lüne-

burg 7 KS 27/15 vom 22.04.2016, in der Rn. 455), die VT hätte dies in jedem Fall zu 

tun, wenn in den behördlichen Unterlagen tatsächlich Lücken bestehen. Erst wenn 

Vorhabenwirkungen auf eine nicht eingestufte Qualitätskomponente bestehen, ist 

hilfsweise eine eigene Ist-Zustandsbewertung vorzunehmen. 
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20. Verschlechterungsverbot Grundwasserkörper 
Nach den Handlungsempfehlungen Verschlechterungsverbot der LAWA 2017 besteht 

die Verpflichtung, die Auswirkung eines Vorhabens auf jeden einzelnen, für den je-

weiligen Grundwasserkörper relevanten Schadstoff nach § 7 Abs. 2, § 5 Abs. 1 oder 

Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 GrwV zu prüfen. Bei wasserrechtlichen Zulas-

sungsentscheidungen für die Erlaubnis einer Einbringung oder Einleitung eines Stof-

fes durch die Beachtung des § 48 Abs. 1 Satz 1 WHG und somit des ,,prevent-and-

limit"-Grundsatzes regelmäßig abgedeckt. Durch das geplante Vorhaben ist eine er-

hebliche nachteilige Veränderung des guten mengenmäßigen und chemischen Zu-

stands bzw. der hierfür maßgeblichen Qualitätskomponenten des Grundwasserkör-

pers zu besorgen. 

Auch wird das Erreichen der Bewirtschaftungsziele nach WRRL nachteilig beein-

flusst. Im Ergebnis sind erhebliche stoffliche Beeinträchtigungen der GWK und somit 

eine Verschlechterung des Ausgangszustands durch das geplante Vorhaben zu 

prognostizieren. Die ermittelten Auswirkungen des Vorhabens auf die stoffliche Be-

lastung der GWK hinsichtlich der genannten Parameter (v.a. Chlorid) und sonstige 

Schadstoffe werden insgesamt als erheblich beurteilt. 

 

Entscheidung 

Seitens des Einwenders werden sowohl eine erhebliche nachteilige Veränderung des 

guten mengenmäßigen Zustandes als auch des chemischen Zustandes der Grund-

wasserkörper beanstandet. Eine schlüssige, nachvollziehbare Begründung wird je-

doch nicht geliefert. Der Einwand wird daher zurückgewiesen. Unabhängig davon 

wird auf folgendes hingewiesen. 

Mengenmäßiger Zustand 

Durch die Baumaßnahme wird laut der Vorhabenträger der Grundwasserspiegel au-

ßerhalb der Baugruben nicht oder nur geringfügig beeinflusst. Gemäß Fachbeitrag 

WRRL werden im Rahmen des Projektes grundsätzlich, wenn geologisch und tech-

nisch möglich, bauzeitlich auf Baustraßen und Bauflächen anfallende Niederschlags-

wässer über bewachsene Versickermulden / -gräben entwässert, um den Anteil der 

ursprünglichen Grundwasserneubildung auch während der Bauphase erhalten zu 

können. 
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Warum eine erhebliche, nachteilige Veränderung des mengenmäßigen Zustandes 

der gesamten Grundwasserkörper zu besorgen sein sollte, ist daher nicht nachvoll-

ziehbar dargelegt. 

Chemischer Zustand 

In § 7 Abs. 1 GrwV wird ausgeführt, dass die zuständige Behörde den chemischen 

Grundwasserzustand als gut oder schlecht einstuft. Für die Einstufung des Zustandes 

eines GWK als gut oder schlecht existieren Schwellenwerte. Der chemische Zustand· 

ergibt sich aus der Häufigkeit überschrittener Schwellenwerte gemäß Anlage 2 GrwV. 

Nach§ 9 GrwV sind in jedem Grundwasserkörper Messstellen für eine repräsentative 

Überwachung des mengenmäßigen Grundwasserzustands nach Maßgabe der Anla-

ge 3 (s.o.) und des chemischen Grundwasserzustands nach Maßgabe der Anlage 4 

Nummer 1 zu errichten und zu betreiben. Dies obliegt der zuständigen Behörde. Bei 

den Messstellen handelt es sich daher nicht um beliebige Messstellen, sondern um 

als repräsentativ angesehene Messstellen. Eine Überschreitung der Schwellenwerte 

innerhalb eines GWK liegt erst vor, wenn die Messwerte für die Stoffe gemäß Anlage 

2 GrwV an mindestens einer der repräsentativen Messstellen (§ 9 Abs. 1) überschrit-

ten werden. Bei beiden betroffenen Grundwasserkörpern gibt es gemäß des 2. Be-

wirtschaftungsplans WRRL keine Stoffe mit Überschreitungen der Schwellenwerte 

nach Anlage 2 GrwV. Beide GWK befinden sich in einem guten mengenmäßigen so-

wie chemischen Zustand. 

Generell gilt: soweit vorhabenbedingt Stoffe in das Grundwasser eingebracht oder 

eingeleitet werden und dadurch keine nachteiligen Veränderungen der Wasserbe-

schaffenheit zu erwarten sind (vgl: § 48 Abs. 1 S. 1 WHG), ist eine gesonderte Prü-

fung einer Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkörpers 

nicht mehr erforderlich. 

Eine Bewertung der voraussichtlichen Schadstoffeinträge wird seitens der Vorhaben-

träger in ihrem Fachbeitrag WRRL getätigt: 

Somit sind keine Belastungen gegeben, die das Grundwasser gefährden, gleicher-

maßen besteht kein Risiko, dass Umweltziele nicht erreicht werden können. Auch der 

mengenmäßige als auch der chemische Zustand (Schwellenwerte gemäß Anlage 2 

GrwV) sowie die Strömungs- und Grundwasserspiegelverhältnisse werden durch die 

v. g. ABS Baumaßnahmen sowie deren Betrieb nicht verschlechtert. Die Bewirtschaf-

tungsziele nach § 47 WHG können eingehalten werden." 
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Der Einwender gibt nicht an, woraus sich die Erheblichkeit einer nachteiligen Verän-

derung ergibt. Eine Verschlechterung des Zustandes liegt erst nach Überschreitung 

eines für den jeweiligen Grundwasserkörper maßgeblichen Schwellenwertes nach § 7 

Abs. 2, § 5 Abs. 1 oder 2 in Verbindung mit Anlage 2 GrwV vor. 

Gemäß LAWA 2017 ist eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht 

zu besorgen, solange die GFS-Werte im einzuleitenden Medium eingehalten werden: 

Werden die GFS-Werte im einzuleitenden Medium ggf. bei insgesamt geringen 

Frachten eingehalten, so gilt entsprechend § 48 Abs. 1 WHG, dass eine nachteilige 

Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist und somit ein Versa-

gungsgrund i. S. d. § 12 Abs. 1 WHG - bezogen auf einen möglichen, nach dem 

Maßstab der GFS-Werte zu bewertenden Schadstoffeintrag- nicht gegeben ist." 

Aktuell wird die Belastung des von Bahnanlagen abgeleiteten Niederschlagswassers 

in Studien untersucht. Ergebnisse liegen derzeit nicht vor. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich Änderungen im Entwässerungskonzept erge-

ben haben. Um die bisher geplante Einleitung von anfallendem Niederschlagswasser 

in die Oberflächengewässer zu vermeiden, ist geplant, das anfallende Nieder-

schlagswasser ausschließlich über die Oberbodenpassage zu versickern bzw. das 

Wasser gedrosselt über einen Retentionsbodenfilter in den Friesnitzgraben zu leiten. 

21. Grundwasserabhängige Landökosysteme 
Methodisch wird grundsätzlich auf Prüfrahmen und -kriterien gemäß LAWA 2017 Be-

zug genommen. 

Anhand der Wirkfaktoren des Vorhabens wird Art und Ausmaß möglicher Beeinträch-

tigungen der WK ermittelt bzw. abgeschätzt und mit dem Zustand der WK verglichen. 

Maßnahmen zu Vermeidung und Verminderung von Belastungen werden berücksich-

tigt. Hieraus wird abgeleitet, ob erhebliche Beeinträchtigungen bzw. Verschlechterun-

gen des Zustands bzw. der Bewirtschaftungsziele der WK möglich sind. Bei den 

GWK sind grundwasserabhängige Landökosysteme zu berücksichtigen. Die sind 

nicht berücksichtigt worden bzw. überprüft worden. Der Zustandsbeschreibung sowie 

bei Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen ist der WK in seiner Gesamtheit zu-

grunde zu legen. Zur Zustands- und Wirkungsbeurteilung ist auf die Schwellenwerte 

der Grundwasserverordnung (GrwV) bzw. im Falle der Einleitung in Oberflächenge-

wässer auf die Oberflächengewässerverordnung (OGewV) abzustellen. 
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Entscheidung 

Die Tektur zur Wasserrahmenrichtlinie enthält die Bewertung der Landökosysteme. 

Als Indikatoren für mögliche Belastungen in grundwasserabhängige Landökosysteme 

gelten u. a Nutzungsintensivierungen in der Landwirtschaft und Absenkungen des 

Grundwasserspiegels im Bereich von Biotopen.  

In der Karte 2.15 des Bewirtschaftungsplanes sind die Belastungen grundwasserab-

hängiger Landökosysteme mit dem Risiko einer Schädigung durch Nutzungsintensi-

vierung, in der Karte 2.16 die Belastungen grundwasserabhängiger Landökosysteme 

mit dem Risiko einer Schädigung durch Grundwasserspiegelabsenkung dargestellt. 

Zum einen sind gemäß den beiden vor genannten Karten keine gefährdeten grund-

wasserabhängigen Landökosysteme durch das Vorhaben betroffen, zum anderen er-

folgen in dem Vorhaben - außer lokalen temporären Grundwasserhaltungen innerhalb 

von Verbauten für Kreuzungsbauwerke - keine dauerhaften oder linienförmigen 

Grundwasserabsenkungen, die im Grundsatz grundwasserabhängige Landökosys-

teme betreffen könnten. Eine Gefährdung von grundwasserabhängigen Landökosys-

temen ist somit durch das Vorhaben offensichtlich, und ohne, dass es weiterer fachli-

cher Untersuchungen bedürfte, nicht gegeben. 

22. Havariefall 
Es wird gerügt, dass nicht auf die biologischen Komponenten abgestellt wurde (z.B. 

Gewässerflora, Fischfauna, Phytoplankton etc.). Das Szenario „Havariefall" gemäß 

Seveso-Richtlinie ist nicht erfolgt. Ein potenzielles Schadenrisiko und etwaige anthro-

pogene Vorbelastungen sind nicht abgeprüft worden. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Bei dem betroffenen Oberflächenwasserkörpertyp 

handelt es sich nicht um ein phytoplanktondominiertes Gewässer. Der Teilaspekt 

Phytoplankton der Qualitätskomponente Wasserpflanzen ist hier kein Bewertungskri-

terium. In dem Fachbeitrag WRRL werden die potentiellen Wirkungen des Vorhabens 

(Tab. 5) auf biologische Qualitätskomponenten beschrieben. 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Wasserkörper werden in Kapitel 5 darge-

stellt. Bei der Darstellung werden die in Tab. 5 identifizierten potentiellen Wirkungen 

des Vorhabens berücksichtigt. 
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Kurzfristige Verschlechterungen im Sinne der WRRL sind nicht zu betrachten (LAWA 

2017) (s. o.). Messungen des Ist-Zustandes bzw. einer Vorbelastung der Gewässer 

erfolgte durch die Berücksichtigung die behördlich festgestellten Bewertungen im 

Bewirtschaftungsplan. Zudem erfolgt bauzeitnah eine Überprüfung der Verhältnisse 

durch die Vorhabenträger für eine Vorher- / Nachherbetrachtung, um bei akut negati-

ven Einflüssen aus dem Baugeschehen Gegenmaßnahmen ergreifen zu können (s. 

o.). Zur Abwehr des Schadstoffeintrages und bei Leckagen und Havarien in Schutz-

gebieten wird die Vorkehrung „Abdichtung und Ausleitung aus dem Wasserschutzge-

biet" angegeben. 

23. CIS – Leitfäden 
Es wird gerügt, dass die Leitfäden nicht berücksichtigt wurden. Zudem wird gefordert, 

dass bei der Vorhabenzulassung die kumulierenden Wirkungen anderer Vorhaben zu 

berücksichtigen ist. 

 

Entscheidung Die zuvor genannten CIS-Dokumente richten sich vor allem an die 

zuständigen Behörden in den Mitgliedsstaaten. Dies sind in Deutschland die für die 

Bewirtschaftungsplanung zuständigen Wasserbehörden. Mit Gründung der LAWA 

sind die Voraussetzung im föderalistisch regierten Deutschland geschaffen worden, 

damit gemeinschaftlich rechtsbindende Vorgaben aber auch untergesetzlichen und 

unverbindlichen Regelungen wie die CIS-Dokumente einheitlich in Deutschland an-

gewendet werden. Insofern kann dies bei der Erstellung der Bewirtschaftungspläne 

und Maßnahmenprogramme vorausgesetzt werden. Eine verpflichtende Zugrundele-

gung der Leitfäden existiert nicht. Seitens des Einwenders wird nicht dargelegt, wel-

che Planunterlagen nicht mit den rechtlichen und untergesetzlichen Vorgaben über-

einstimmen sollen. Somit wird der Einwand zurückgewiesen. 

Hinsichtlich der kumulierenden Wirkung wird auf Punkt 14 verwiesen. 

24. Bewirtschaftungsplan 
Es wird gerügt, dass die Bindungswirkung des Bewirtschaftungsplans für alle Behör-

den, die wasserwirtschaftliche Belange entscheiden nicht berücksichtigt wurde. 
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Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Inwiefern eine Nichtberücksichtigung des Bewirt-

schaftungsplans vorliegen soll, wird in der Einwendung nicht konkret dargestellt. Ge-

nerell wird in dem Fachbeitrag WRRL der Bewirtschaftungsplan verwendet. Zur Ver-

meidung von Wiederholungen wird auf die Erläuterung zur Aktualität der Datengrund-

lage verwiesen. 

25. Räumliche Bezugsgröße 
Für die Verschlechterungsprüfung kommt es auf die biologischen Qualitätskompo-

nenten an; die hydromorphologischen, chemischen und allgemein chemisch-

physikalischen Qualitätskomponenten nach Anlage 3 Nr. 2 und 3 zur Oberflächenge-

wässerverordnung (OGewV) haben unterstützende Bedeutung. Räumliche Bezugs-

größe für die Prüfung der Verschlechterung ist grundsätzlich der Oberflächenwasser-

körper in seiner Gesamtheit. Ort der Beurteilung sind die für den Wasserkörper re-

präsentativen Messstellen. Die Messungen sind unzureichend bzw. nicht getätigt 

worden. 

Lokal begrenzte Veränderungen sind daher nicht nachweisbar und bleiben unberück-

sichtigt, solange sie sich nicht auf den gesamten Wasserkörper oder andere Wasser-

körper auswirken. Sofern lokal begrenzte Veränderungen der unterstützenden Quali-

tätskomponenten sich in spezifischer Weise auf die biologischen Qualitätskomponen-

ten mit Relevanz für den Oberflächenwasserkörper insgesamt auswirken können, 

müssen die betroffenen Teilbereiche aber zusätzlich gesondert betrachtet werden. 

Darüber hinaus können messbare Änderungen, namentlich bei dynamischen Para-

metern, marginal sein, wenn sie in Relation zur natürlichen Band- oder Schwan-

kungsbreite ins Gewicht fallen. 

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Oberflächenwasserkörpers 

liegt nämlich vor, sobald durch die Maßnahme mindestens eine Umweltqualitätsnorm 

im Sinne der Anlage 7 zur OGewV überschritten wird. Hat ein Schadstoff die Umwelt-

qualitätsnorm bereits überschritten, ist jede weitere vorhabenbedingte messtechnisch 

erfassbare Erhöhung der Schadstoffkonzentration eine Verschlechterung. Für einen 

Verstoß gegen das Verbesserungsgebot ist maßgeblich, ob die Folgewirkungen des 

Vorhabens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit faktisch zu einer Vereitelung der 

Bewirtschaftungsziele führen. Die Genehmigungsbehörden haben bei der Vorhaben-

zulassung wegen des Vorrangs der Bewirtschaftungsplanung grundsätzlich zu prü-
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fen, ob die im Maßnahmenprogramm nach § 82 WHG vorgesehenen Maßnahmen 

zur Zielerreichung geeignet und ausreichend sind. Das Maßnahmenprogramm muss 

auf die Verwirklichung des Bewirtschaftungsziels angelegt sein; dies erfordert ein ko-

härentes Gesamtkonzept, das sich nicht lediglich in der Summe von punktuellen Ein-

zelmaßnahmen erschöpft. 

 

Entscheidung 

Die Messungen für die Beurteilung des Wasserkörpers und die Bestimmung des Or-

tes („repräsentative Messstellen") der Messungen wird nicht von den Vorhabenträ-

gern, sondern von der zuständigen Behörde durchgeführt im Rahmen der Erstellung 

der Bewirtschaftungspläne. Eine Abschätzung der Auswirkungen auf die Oberflä-

chenwasserkörper wurden seitens der Vorhabenträger erbracht. Am 25.02.2021 wur-

de seitens der Vorhabenträger ein neues Entwässerungskonzept vorgestellt. Am 

11.03.2021 wurde dem neuen Entwässerungskonzept seitens des zuständigen Was-

serwirtschaftsamt Kronach zugestimmt. Eine direkte Einleitung in den Oberflächen-

wasserkörper wird zukünftig nicht stattfinden. 

26. Makrophyten und angrenzende Gewässer 
Es wird gerügt, dass die faunistischen Untersuchungen auf spezielle SAP-Arten un-

zureichend bzw. veraltet ist. Daten zur Bewertung der Toxizität von betriebsbedingten 

Einleitstoffen der Entwässerung auf Makrophyten sind nicht enthalten. Eine Abschät-

zung zur Veränderung der mittleren Chlorid- und Cyanidgehalte in den angrenzenden 

Gewässern ist nicht erfolgt. 

 

Entscheidung 

Die unterstellte Einleitung von toxischen Stoffen ist allein aus einleitungsrechtlichen 

Vorgaben unzulässig und wäre von den zuständigen Wasserbehörden beanstandet 

worden. Zudem vermischt der Einwender Inhalte verschiedenen Fachbeiträge. Spe-

zielle artenschutzrechtliche Prüfungen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags und 

die dort relevanten Arten entfalten in der Regel keine Relevanz bei der WRRL-

Konformitätsprüfung. Hier geht es (in den einschlägigen, meist europaweit interkalib-

rierten Bewertungsverfahren) um für den jeweiligen Gewässertyp relevanten Arten; 

welche im WRRL - Monitoring behördlicherseits erfasst und in den einschlägigen Be-
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wertungstools aufgrund Artenzusammensetzung, Abundanz (und bei der Fischfauna 

auch Altersstruktur) bewertet werden. 

Aussagen zu einem Chlorideintrag sind den vorangegangenen Entscheidungen zu 

entnehmen. Die Vorhabenträger sichern zu, dass ein etwaiger Eintrag von Cyanid 

nicht zu erwarten ist. Zudem wurde das Entwässerungskonzept optimiert. Eine direk-

te Einleitung in den Oberflächenwasserkörper wird zukünftig nicht stattfinden. Das 

WWA Kronach hat dem Konzept zugestimmt. 

27. Gebot zur Trendumkehr beim Grundwasser 
Es wird eingewendet, dass gemäß § 47 Abs. 1 WHG Grundwasserkörper so zu be-

wirtschaften sind, dass eine Verschlechterung ihres mengenmäßigen und ihres che-

mischen Zustands vermieden wird; alle signifikanten und anhaltenden Trends anstei-

gender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätig-

keiten umgekehrt werden (Trendumkehrgebot) und ein guter mengenmäßiger und ein 

guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden (Zielerreichungsgebot).  

 

Entscheidung 

Die Trendumkehr ist ein eigenständiges Bewirtschaftungsziel nach der Grundwasser-

verordnung und bei der Zulassung von Vorhaben zu berücksichtigen. In der späteren 

Auswirkungsprognose des Fachbeitrags WRRL wäre eine Behinderung von behördli-

chen Maßnahmen zur Einleitung der Trendumkehr der Behinderung des Zielerrei-

chungsgebots gleichzusetzen. 

In einem Fachbeitrag WRRL ist - unabhängig davon ob die Länder einen Grundwas-

serkörper als gefährdet eingestuft haben oder nicht - für das Grundwasser neben der 

Prüfung auf Verstöße gegen das Verschlechterungsverbot und das Zielerreichungs-

gebot die Einhaltung des Trendumkehrgebots gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG als ei-

genständiges Bewirtschaftungsziel zu prüfen. 

Lassen die Ergebnisse der Überblicksüberwachung und der operativen Überwachung 

der Länder einen signifikanten und anhaltenden steigenden Trend der Schadstoff-

konzentration in einem Grundwasserkörper erkennen, der zu einer signifikanten Ge-

fahr für die Qualität der Gewässer- oder Landökosysteme, für die menschliche Ge-

sundheit oder die potentiellen oder tatsächlichen legitimen Nutzungen der Gewässer 

führen kann, veranlasst die zuständige Behörde die erforderlichen Maßnahmen zur 
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Trendumkehr. Diese sind erforderlich, wenn die Schadstoffkonzentrationen drei Vier-

tel des Schwellenwertes erreichen (s. § 10 WRRL). 

Schadstoffe, für die ein signifikanter und anhaltender steigender Trend ermittelt wur-

de sowie die ggf. veranlassten Maßnahmen zur Trendumkehr sind in den geltenden 

Bewirtschaftungsplänen bzw. Maßnahmenprogrammen dokumentiert. 

Aus der Tektur zur Wasserrahmenrichtlinie geht hervor, dass im vorgenannten Be-

wirtschaftungsplan die Trends geprüft und ermittelt wurden und das in beiden be-

troffenen Grundwasserkörpern gute Zustände bzgl. mengenmäßigen und chemischen 

Zustand gegeben sind. Allgemeine Maßnahmen zur Trendumkehr sind somit in den 

beiden betroffenen Grundwasserkörpern nicht geplant und können und werden durch 

das Vorhaben nicht behindert werden. Es liegt somit offensichtlich und ohne, dass 

dies weiterer fachlicher Untersuchungen bedürfte, kein Verstoß gegen das Trendum-

kehrgebot vor. Im Zuge des Planrechtsverfahrens zum PFA 21 ist weiter gesamthaft 

festzustellen, dass das Trendumkehrgebot die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den 

Bewirtschaftungszielen der WRRL nicht negativ beeinflusst.  

28. Hydrologie 
Folgende Punkte werden gerügt: 

a. Die kf-Werte der Unterlage 15.2.1 sind zudem fehlerhaft. 

b. Die undurchlässigen Flächenteile sind nicht korrekt. Die Einzugsgebiete sind 

unzureichend ermittelt. 

c. Die Datengrundlagen sind aus 2011 und somit veraltet und nicht aktuell (z.B. 

S.7 von 12, Anlage 15.2.2. S. 1 etc.). 

d. Sämtliche hydraulische Berechnungen des Umweltbelanges Wasser (Entwäs-

serung, Einleitstellen etc.) sind somit veraltet und basieren auf nicht aktuellen Be-

rechnungen und Annahmen. Dies widerspricht der WRRL. 

e. Die Unterlagen und Erkenntnisse der Anlage 15.2.20a ff sind aus dem Jahr 

2013 und somit veraltet. GW-Stände und Bohrprofile können sich hinreichend geän-

dert haben. Vor allem die GW-Stände differieren bei Trockenphasen, welche derzeit 

tatsächlich vorherrschen. 

f. Die hydraulischen Kennlinien der Anlage 1 5.2.20a ff. sind aus dem Jahr 2012 

bzw. 2013 und nicht an die Änderungen angepasst bzw. nicht aktuell. 
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g. Die DIN-Normen, ISO-Normen und EN-Normen haben sich geändert. Diese wi-

derspricht der WRRL. 

h. Die Datengrundlagen zu den betroffenen Fließgewässern sind veraltet. Die hyd-

rologischen Planungsgrößen stellen keine aktuellen Zahlen dar. Etwaige Schwan-

kungsbreiten werden nicht akzeptiert. Klimaänderungszuschläge wurden bei den Be-

rechnungen nicht berücksichtigt. 

Die Jahresmittelwerte sind nicht auf evtl. Trockenperioden abgestimmt. Die Abfluss-

beiwerte sind nicht exakt ermittelt. Die MQ-Werte sind nicht aktuell. Scheitelabflüsse 

wurden falsch abgeleitet. 

 

Entscheidung 

Zu a. 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Der gewählte maßgebende kf-Wert von 5 • 10-5 

m/s liegt korrekterweise in dem Bereich, der in der DWA-A 138 als entwässerungs-

technisch relevant definiert ist. Unter der Annahme, dass der später einzubauende 

Oberboden den maßgebenden kf-Wert von 5 • 10-5 m/s aufweist, verwenden die Vor-

habenträger in Anlage 15.2.1 korrekterweise den geringen kf-Wert (siehe DWA-A 

138). 

 

Zu b. 

Es wird nicht ausgeführt, was an den undurchlässigen Flächenanteilen nicht korrekt 

und warum das Einzugsgebiet unzureichend ermittelt sein sollte. Die Vorhabenträger 

erläutern, dass sich die betroffenen Flächenanteile und Einzugsgebiete aus der Ver-

schneidung von Flurkarten und der technischen Planung ergibt. Aus fachlicher Sicht 

handelt es sich bei dem beschriebenen Vorgehen der Vorhabenträger um ein übli-

ches Verfahren, das mittels Einsatzes (spezieller) Software durchgeführt werden 

kann. Der Einwand wird daher zurückgewiesen. 

 

Zu c. 

Wie bereits unter Punkt a) erwähnt, stellt die Anlage 15.2.1 einen Teilbereich der An-

lage 15.2a ,,Entwässerungstechnische Berechnungen" dar. Dies gilt ebenso für die 
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Anlage 15.2.2. In diesen Anlagen bezieht sich die Vorhabenträger auf Daten aus dem 

Jahre 2011. Im Detail wird der Bemessungs-kf-Wert aus dem geotechnischen Längs-

schnitt (Anlage 3) vom September 2011 angegeben. Der Einwender stellt dar, dass 

die verwendeten Daten daher veraltet sein sollen. 

Der im Jahre 2011 ermittelte kf-Wert basiert auf den vor Ort festgestellten, hydrogeo-

logischen Verhältnissen und beschreibt die Durchlässigkeit des untersuchten Bodens, 

bis die Untergrundverhältnisse durch z.B. Baumaßnahmen (Bodenaus-

tausch/Bodenverdichtung etc.) oder natürliche Einflüsse maßgeblich verändert wer-

den. Eine pauschale Aussage über eine zeitlich begrenzte Gültigkeit des kf- Wertes 

kann daher nicht getroffen werden. Erkenntnisse über eine derartige Änderung vor 

Ort liegen aktuell nicht vor. Weiterhin liegen die ermittelten kf-Werte des 3. EKP 

(2011) gemäß Baugrundgutachten (Seite 42) in der gleichen Größenordnung wie die 

des 1. EKP (1993 - 1996) sowie des 2. EKP. 

Zudem wurde für die Berechnung nicht der Bemessungs-kf-Wert aus dem Jahre 2011 

angesetzt, sondern der maßgebende kf-Wert, wie auch in dem DWA Merkblatt A 138 

empfohlen. 

 

Zu d. 

Nach einer Abstimmung zwischen dem Wasserwirtschaftsamt Kronach und den Vor-

habenträgern wurde die Entwässerung geändert. Um die bisher geplante Einleitung 

von anfallendem Niederschlagswasser in die Oberflächengewässer zu vermeiden, ist 

nun geplant, das anfallende Niederschlagswasser ausschließlich über die Oberbo-

denpassage in einer speziell dafür errichteten Anlage zu versickern bzw. das Wasser 

gedrosselt über einen Retentionsbodenfilter in den Friesnitzgraben zu leiten. Auf-

grund der dadurch anfallenden Mehrmenge wurden die Versickerungsanlagen daher 

vergrößert.  

In Bezug auf die zeitliche Gültigkeit von essentiellen Parametern, auf die die hydrauli-

schen Berechnungen basieren (z.B. der kf-Wert), wird auf die Abschnitte „zu c" und 

„zu e" verwiesen. 
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Zu e. 

Die Aufzeichnungen der Bohrungen stammen aus dem Jahr 2013. Die dort aufge-

zeichneten Druckwasserspiegelhöhen stellen lediglich eine Momentaufnahme des 

Grundwasserspiegels dar. Diese Messwerte allein sind nicht für das Bauvorhaben 

ausschlaggebend. Gemäß Anlage 14.1b liegen den Vorhabeträgern langjährige 

Messreihen, verschiedener Grundwassermessstellen vor, die für die Planung des 

Bauvorhabens verwendet wurden. 

Die Grundwasserstände wurden von Grundwassermessstellen des 1. EKP und 3. 

EKP, sowie von Grundwassermessstellen der Stadtwerke Bamberg verwendet. Die 

ersten Messungen begannen im Jahre 1993. Die gewonnenen Daten über die Bau-

grundverhältnisse aus den Bohrprofilen verlieren ohne sichtliche Begründung (Bau-

maßnahmen, Bodenaushub etc.) nicht ihre Aussagekraft und somit nicht zu bean-

standen. 

 

Zu f. 

Generell handelt es sich bei den hier gegenständlichen „hydraulischen Kennlinien" 

um Betriebsangaben für eine Pumpe. Diese Betriebsangaben sind für die Auslegung 

der Pumpe aus Sicht des „Maschinenbaus oder (Elektro-) Ingenieurwesens" relevant. 

Die Bestimmung einer hydraulischen Kennlinie einer Pumpe hat jedoch keinen Bezug 

zum Themenbereich „Hydrogeologie". Daher ist der Einwand zurückzuweisen. 

 

Zu g. 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Bezüglich der Aktualität von Normen etc. wird 

nicht angegeben, welche Normen etc. sich geändert haben. Bei der speziellen Be-

trachtung der WRRL im engeren Sinne werden keine DIN oder ISO-Normen verwen-

det. 

 

Zu h. 

Es wird auf die vorangegangene Entscheidung zur Aktualität der Daten verwiesen. 
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29. Berücksichtigung von FFH-Gebieten und Durchgängigkeiten 
Die anliegenden FFH-Gebiete (auch SPA etc.) bleiben unberücksichtigt (Wirkdistan-

zen, Wasserverbindung GW-Körper etc.). Die Auswirkungen auf das GW (WRRL) 

sind unzureichend dargestellt. 

Die ökologischen Durchgängigkeiten werden nachweislich beeinträchtigt (vgl. S. 50). 

Hier müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden (insbesondere zu minera-

lischen Einträgen während der Bauzeit). 

 

Entscheidung 

Die Auswirkungen der Baumaßnahme auf das Grundwasser wurden beschrieben. 

Die Kontroll- und Monitoringkonzepte wurden gemäß Anlage 14.4 mit dem Wasser-

wirtschaftsamt Kronach detailliert abgestimmt. Gemäß 14.01a wird der Grundwasser-

spiegel außerhalb der Baugruben nicht oder nur geringfügig beeinflusst. Auswirkun-

gen der Baumaßnahme auf die FFH Gebiete wurden ebenfalls von den Vorhabenträ-

gern beschrieben. Aufgrund der geringen, prognostizierten Einwirkungen auf das 

Grundwasser und der Lage außerhalb der Bahnstrecke (mindestens 330 m gemäß 

Anlage 12.1) besteht keine Besorgnis, dass die FFH Gebiete diesbezüglich negativ 

beeinflusst werden könnten. Die Vorhabenträger sichern zu, dass auch außerhalb 

des Untersuchungsgebietes negative Auswirkungen ausgeschlossen sind. 

30. Brunnen 
Es wird eingewendet, dass Bewässerungsbrunnen beeinträchtigt werden.  

 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger sichern für zwei Brunnen in Altendorf zu, dass diese vor Beginn 

der ABS-Baumaßnahmen in Augenschein genommen werden und der Zustand der 

Brunnen dokumentiert und bewertet wird und darauf aufbauend das weitere Vorge-

hen festgelegt wird. Der Bewässerungsbrunnen Grundstück Fl.-Nr. 1726 in Hirschaid 

wird vor Ort funktions- und lagemäßig in Augenschein genommen. Sofern notwendig 

und möglich erfolgt eine Verlegung der Reifenwaschanlage. 
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In Bezug auf die Wasserqualität der Brunnen wird auf den Fachbeitrag zur Wasser-

rahmenrichtlinie verwiesen. Eine Verschlechterung der Grundwasserkörper wird aus-

geschlossen. 

31. Grundwasseraustau 
Es wird gerügt, dass Unterlagen zu einem potentiellen Grundwasseraufstau fehlen. 

 

Entscheidung 

Unter der Annahme, dass es sich in der Einwendung um einen potentiellen Grund-

wasseraufstau handelt, der generell durch die Verwendung von Spundwänden initiiert 

werden kann, wird auf die vorangegangene Nummer 12 verwiesen. Darin erläutern 

die Vorhabenträger zunächst, dass sofern Spundwandverbauten technisch ohne 

Auswirkung auf das Umfeld gezogen werden können, diese nach Bauende wieder 

entnommen werden. Für im Untergrund verbleibende Spundwände wurde bei Eingriff 

in Grundwasser ein potenzieller Grundwasseraufstau geprüft. Eine detailliertere Sich-

tung der Antragsunterlagen zeigt, dass die Vorhabenträger weitere Angaben bezüg-

lich eines bauzeitlichen Aufstaus des Grundwassers tätigen. Es wird ein Grundwas-

seraufstau von 3 cm bis maximal 7,5 cm angegeben: Für die bauzeitliche Grundwas-

serabsenkung infolge des Verbaus ergibt sich für eine Bauwerksbreite von 25 m, ei-

nem senkrechten Grundwasseranstrom auf das Bauwerk, einem Grundwassergefälle 

von 0,6 %, sowie der Annahme, dass der Verhau in grundwasserstauende Schichten 

einbindet, ein bauzeitlicher Grundwasseraufstau von ca. 7,5 cm. Dieser Betrag liegt 

im natürlichen Schwankungsbereich des Grundwassers. Das Bauwerk liegt nicht im 

Bereich bestehender Wasserschutzgebiete, faktischer als auch ausgewiesener Über-

schwemmungsgebiete oder Risikogebiete. 

Somit enthalten die Unterlagen, entgegen der diesbezüglichen Einwendung, Informa-

tionen zum potentiellen Aufstau des Grundwassers. Die Einwendung wird zurückge-

wiesen. 

32. Unzureichende Unterlagen 
Es wird gerügt, dass die Öffentlichkeit ihre Beteiligungsrechte nicht wahrnehmen 

kann, die Unterlagen nicht detailliert seien und eine Beurteilung im Hinblick auf das 

Verschlechterungsverbot nicht ermöglicht wird. 
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Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Auf die vorangegangenen Entscheidungen zum 

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie wird verwiesen. 

B.4.7.11 Naturschutz 

1. Zerrstörung der Natur 
Viele Einwender rügen, dass durch den Ausbau der Strecke die Natur zerrstört wird. 

 

Entscheidung 

Aus den Einwendungen ist keine differenziertere Begründung zu entnehmen, so dass 

der Einwand zurückgewiesen wird. Auf die Umweltverträglichkeitsprüfung und den 

Landschaftspflegerischen Begleitplan wird verwiesen.  

2. Zerrstörung Landschaftsbild 
Viele Einwender rügen, dass das Landschaftsbild durch das Ausbauvorhaben (Brü-

ckenbauwerke, Lärmschutzwände, Oberleitung) wesentlich verändert wird. 

 

Entscheidung 

Die Einwendungen mit Anmerkungen, insbesondere einer negativen Bewertung, der 

Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaft“ bzw. das „Landschaftsbild“ sind zum 

großen Teil nicht ausreichend begründet. Oftmals fehlt hier eine fundierte Bewer-

tungsgrundlage in den Stellungnahmen. 

Diese Einwendungen werden zurückgewiesen. Zur Begründung wird auf die zusam-

menfassende Darstellung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut „Landschaft“ 

unter B.3.4.7 verwiesen. 

3. Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) 
Es wird eingewendet, dass die Bayerische Kompensationsverordnung anzuwenden 

sei. 
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Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die Planfeststellungsbehörde verweist auf § 23 

Abs. 1 BayKompV: „Auf Verfahren, die vor Inkrafttreten der Verordnung beantragt 

oder entsprechend einer gesetzlichen Anzeigepflicht angezeigt wurden, sind die Re-

gelungen der Verordnung nicht anzuwenden, soweit nicht der Vorhabenträger die 

Anwendung beantragt.“ Da das Vorhaben bereits vor Inkrafttreten der BayKompV be-

antragt war und die Vorhabenträger die Anwendung der BayKompV im gegenständli-

chen Verfahren nicht beantragt haben, ist die Anwendung der „Vereinbarungen zur 

Eingriffs- und Ausgleichsregelung für den LBP zwischen der PB DE, Projektzentrum 

Erfurt und den Naturschutzverwaltungen der Länder Bayern und Thüringen, vertreten 

im Projektarbeitskreis Umwelt“ aus dem Jahr 1993 das einheitlich abgestimmte und 

fachlich nachvollziehbare Instrument zur Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung. 

B.4.7.12 Artenschutz 

1. Faunistischen Kartierungen 
Es wird gerügt, dass die Artenschutzrechtliche Untersuchung nicht den Anforderun-

gen entspricht. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Es ist festzustellen, dass die Aufbereitung der Un-

terlagen zum Artenschutz den rechtlichen Anforderungen sowohl in inhaltlicher als 

auch verfahrensrechtlicher Hinsicht genügt und alle vorgetragenen Kritikpunkte sach-

lich nichtzutreffend sind. Auch von den Naturschutzbehörden wurden keine diesbe-

züglichen Mängel gerügt. 

2. Gutachten zur Faunistischen Kartierungen 
In den Planunterlagen werde auf eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse der 

faunistischen Kartierungen in einem gesonderten Gutachten hingewiesen. Dieses 

Gutachten gehöre zu den auszulegenden Unterlagen. Es wird gefordert, das Gutach-

ten für eine gesonderte Stellungnahme zur Verfügung zu stellen. 
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Entscheidung 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die Vorhabenträgerin hat die Unterlagen zu 

tierökologischen und vegetationskundlichen Bestandsaufnahmen gekennzeichnet 

und der landschaftspflegerischen Begleitplanung als Anlage beigefügt (siehe Anlagen 

12.5 und 12.6). 

3. Kollisionsrisikos für Fledermäuse 
Es wird gerügt, dass in den Unterlagen davon ausgegangen wurde, dass sich das 

Kollisionsrisiko u.a. für Fledermäuse nicht erhöhen würde, aber gleichzeitig ausge-

führt werde, dass zum Kollisionsrisiko an Hochgeschwindigkeitstrassen derzeit nur 

wenige Erkenntnisse und v.a. keine Erfahrungswerte gibt. Diese Schlussfolgerung sei 

fachlich fehlerhaft. Insofern sei davon auszugehen, dass die Kollisionsrisiken im 

Rahmen des speziellen Artenschutzes nicht hinreichend berücksichtigt und abgear-

beitet worden sind und Verbotstatbestände entgegen der Unterlagen ausgelöst wur-

den. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Bezüglich des Kollisionsrisikos für Tiere wird auf 

Anhang I zur Anlage 12.1a – spezielle artenschutzrechtliche Prüfung – verwiesen. 

Die Vorhabenträgerin hat hier die Analyse der Gefährdung von Tierindividuen durch 

Kollision neu mit aufgenommen und fachlich bewertet. Die Bewertung erfolgte nach 

anerkannten Methoden, dabei ist der Baustellenverkehr ebenso berücksichtigt wie 

der Zugverkehr. Es wurden Alternativen geprüft und bewertet. Weder von Natur-

schutzbehörden noch von Verbänden wurde bezüglich des Artenschutzes bei Fle-

dermäusen Kritik geäußert. 

Die Vorhabenträger haben eine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG beantragt. Die Ausnahmevoraussetzungen hierfür liegen vor (siehe auch 

Stellungnahme der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung von Oberfran-

ken). 
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B.4.7.13 Luftverschmutzung  

1. Luftverschmutzung während der Bauzeit 
Es wird beantragt, baubedingte Abgas- und Staubimmissionen soweit wie möglich zu 

vermeiden und dies durch geeignete Auflagen im Planfeststellungsbeschluss sicher-

zustellen. Zudem beantragen die Einwender, den Planfeststellungsbeschluss mit ei-

ner Nebenbestimmung zu versehen, durch die die Vorhabenträger verpflichtet wer-

den die Fassaden des Wohnhauses der Einwender nach Abschluss der Bauarbeiten 

von den baubedingten Immissionen fachgerecht zu reinigen oder mit einem Neuan-

strich zu versehen. 

 

Entscheidung 

Zur Minimierung von Staubbelastungen werden von den Vorhabenträgern folgende 

Maßnahmen zugesichert: 

• Zwischenbegrünung von Bodenmieten mit einer mehrwöchigen Liegezeit (Minimie-

rung von Auswehungen) 

• Befestigung und regelmäßige Reinigung der Erschließungsstraßen, sowie der Zu-

fahrbereiche auf öffentlichem Straßenland 

• witterungsabhängige Befeuchtung von Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflä-

chen. 

• Reifenwaschanlagen auf Baustelleneinrichtungsflächen, Befestigung und regel-

mäßige Reinigung der Erschließungsstraßen der BE-Flächen 

Zudem werden diese Maßnahmen in den Nebenbestimmungen festgesetzt. Insofern 

ist davon auszugehen, dass keine erheblichen Verschmutzungen an der Fassade der 

Einwender entstehen.  

Die Vorhabenträger sichern zu, dass sie die bauausführenden Firmen vertraglich ver-

pflichten werden nur Baumaschinen einzusetzen, die die gesetzlichen Anforderungen 

an die Abgasemissionen erfüllen, und dies auch zu überwachen.  

2. Luftverschmutzung nach Inbetriebnahme (Feinstaub, Metallabrieb) 
Es wird befürchtet, dass sich durch die erhöhte Verkehrsbelastung nach der Inbe-

triebnahme der Ausbaustrecke der Schienenabrieb und die Staubaufwirbelung er-



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 Abs. 1 AEG für das Vorhaben  
„VDE 8.1 Planfeststellungsabschnitt 21 Altendorf - Hirscheid - Strullendorf“, Bahn-km 46,000 bis 56,165  

der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg, Az. 621ppa/004-2304#006 vom 28.05.2021 
 
 

 

Seite 878 von 933 
 
 
 

höht. Die feinen Partikel des Schienenabriebes werden als Schwermetalle den 

menschlichen Organismus stark belasten. Zudem wird daher eine vollständige Ver-

meidung dieser Belastung gefordert. 

 

Entscheidung 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Beim Betrieb von Eisenbahnen kommt es zu 

unvermeidbaren Luftverwirbelungen, wodurch die Staubpartikel (Feinstaub PM 10) 

aufgewirbelt werden. Der Großteil der Stäube setzt sich in das Schotterbett ab und 

wird dort festgesetzt. Untersuchungen des Schweizer Bundesamt für Umwelt, Wald 

und Landschaft zu den PM-10 Emissionen des Verkehrs zur Bestimmung der von der 

Bahn ausgehenden Staubemissionen kommen jedoch auf der Basis von Messungen 

und Modellierungen lediglich auf einen Anteil der Bahn von 4 % der Gesamtemissio-

nen an PM10. Den Hauptanteil der PM10 Emissionen aus dem Schienenverkehr bil-

det der Abrieb von Bremsen und - in geringerem Ausmaß - von Rädern, Schienen 

und Fahrdrähten. Betriebsbedingte Erhöhungen bei den PM10-Emissionen sind des-

halb in erster Linie an größeren Bahnhöfen und sog. Zugbildungsanlagen zu erwar-

ten. Auf der Grundlage der oben genannten Studie und des derzeitigen allgemeinen 

Forschungs- und Kenntnisstandes kann davon ausgegangen werden, dass es beim 

Neu- und Ausbau von Schienenwegen gegenüber der aktuellen Situation nur zu ge-

ringfügigen Erhöhungen betriebsbedingter Feinstaubimmissionen im Nahbereich der 

Bahnstrecken kommen wird. 

Bremsabrieb entsteht in Form von Eisenabrieb und von Scheibenbremsen (Reise-

zugwagen, Güterwagen neuer Bauart) in Form von Metallabrieb, nicht von Asbest. 

Die entstehenden Mengen sind in gesundheitlich unbedenklich gemäß UIC-Merkblatt 

541/3. Der Schienenabrieb wird durch regelmäßige Gleisunterhaltung aus Gründen 

der Betriebsführung und des Fahrkomforts auf ein Minimum begrenzt. Das Schie-

nenmaterial enthält im Übrigen keine Schwermetallanteile. 

Aber auch die geplanten Lärmschutzwände und -wälle sowie die als landschaftspfle-

gerischen Maßnahme vorgesehenen Randbegrünungen der Bahnanlage dienen als 

natürliche Staubbarrieren. 
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B.4.7.14 Umweltverträglichkeitsprüfung 

1. Mangelnde Umweltverträglichkeitsprüfung 
Es wurde bemängelt, dass die Umweltverträglichkeitsstudie unvollständig sei und auf 

deren Grundlage eine ordnungsgemäße Umweltverträglichkeitsprüfung nicht stattfin-

den könne. Als Entscheidungsgrundlage sei diese Studie daher ungeeignet. 

 

Entscheidung 

Der Einwendung kann nicht gefolgt werden. Die Vorhabenträger haben mit der Anla-

ge 11.1a – Umweltverträglichkeitsstudie – die Anforderungen des UVPG vollumfäng-

lich erfüllt. Auch die Naturschutzbehörden haben keine diesbezüglichen Mängel ge-

rügt. 

2. Schutzgut Mensch 
Die Darstellung des Schutzgutes Mensch bagatellisiere die Auswirkungen des Vor-

habens insbesondere hinsichtlich der Immissionen. 

 

Entscheidung 

Der Einwendung kann nicht gefolgt werden. Die Vorhabenträger haben mit der Anla-

ge 11.1a – Umweltverträglichkeitsstudie – die Anforderungen des UVPG vollumfäng-

lich erfüllt.  

3. Wechselwirkungen unter den Schutzgütern 
Die Schutzgüter seien unter dem Gesichtspunkt der Wechselwirkung von Beeinträch-

tigungen nicht behandelt worden. 

 

Entscheidung 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf Wechselwirkungen gemäß § 2 UVPG sind in 

der Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage 11.1a) ausreichend beschrieben (s. Anlage 

11.1a, S. 41 f.). 
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4. UVS 
Die UVS greife hinsichtlich der Lärmauswirkungen auf die übrigen Antragsunterlagen 

zurück. Da diese von falschen Daten-, Sachverhalts- und rechtlichen Grundlagen 

ausgehen, komme auch die UVS zu einer fehlerhaften Einschätzung der Projektaus-

wirkungen auf das Schutzgut Mensch. 

 

Entscheidung 

Der Einwendung kann nicht gefolgt werden. Die Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage 

11.1a) berücksichtigt die Ergebnisse der schall- und erschütterungstechnischen Un-

tersuchung (Anlage 13.1a) in korrekter Weise. Die schalltechnische Untersuchung ist 

ebenfalls nicht zu beanstanden. Auf die diesbezüglichen Entscheidungen wird hinge-

wiesen. 

B.4.7.15 Elektromagnetische Felder 

1. Niederfrequente elektromagnetische Felder durch die Oberleitungen 
Einige Einwender befürchten, dass sich die elektromagnetische Strahlung durch die 

Oberleitungen aufgrund der Erweiterung auf vier Gleise auf ein gesundheitsschädi-

gendes Maß erhöht. 

 

Entscheidung 

Dem Einwand kann nicht gefolgt werden. Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rück-

äußerung bzw. in den Antragsunterlagen nachvollziehbar, dass die Vorsorgegrenz-

werte für das magnetische und das elektrische Feld gemäß der 26. Verordnung zu 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromag-

netische Felder - 26. BImSchV) eingehalten werden.  

Die Vorsorgegrenzwerte für das magnetische Feld gemäß der 26. Verordnung zu 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromag-

netische Felder - 26. BImSchV) in Bezug auf gesundheitliche Beeinträchtigungen be-

tragen bei der Bahn mit 16,7 Hz Betriebsfrequenz 240 A/m = 300 µT (bei Dauerexpo-

sition) bzw. 480 A/m = 600 µT (bei Kurzzeitexposition in Summe über 1,2 Stunden 

pro Tag). Ein Vergleich mit diesen in der 26. BImSchV festgelegten Grenzwerten 

zeigt, dass selbst unmittelbar unter der Oberleitung - auch auf stark frequentierten 
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Strecken - die dort genannten Grenzwerte mit Sicherheit unterschritten werden. Hinzu 

kommt weiterhin, dass durch die quadratische, entfernungsabhängige Abnahme die 

Felder in der Nachbarschaft einer elektrifizierten Strecke sehr schnell absinken. Zu-

sammengefasst ergibt sich daraus, dass zwischen den in der 26. BImSchV in 

Deutschland festgelegten Vorsorge-Grenzwerten und den in der Praxis tatsächlichen 

relevanten Werten (selbst die kurzzeitigen, betriebsbedingten Spitzenwerte) zusätzli-

che hohe Sicherheitsabstände bestehen. 

Der Vorsorgegrenzwert für das elektrische Feld gemäß der 26. BImSchV in Bezug 

auf gesundheitliche Beeinträchtigungen beträgt bei 16,7 Hz Bahnfrequenz 10 kV/m 

bei Dauerexposition. Unmittelbar unter der Oberleitung kann die Feldstärke bis etwa 

2 kV/m betragen. Das Feld nimmt zudem annähernd quadratisch mit der Entfernung 

ab. Weiterhin wird das elektrische Feld etwa durch Hindernisse (z. B. Wände) in sei-

ner Ausbreitung mehr oder weniger stark verzerrt. Innerhalb von Bauwerken, gleich-

gültig aus welchen Materialien, tritt daher erfahrungsgemäß eine zusätzliche Ab-

schirmwirkung auf.  

Nach dem aktuellen, medizinischen/wissenschaftlichen Erkenntnisstand ist daher un-

ter den vorliegenden Bedingungen generell eine gesundheitliche Beeinträchtigung 

weder durch die elektrische Felder noch durch die magnetischen Felder der erwarte-

ten Größenordnung im Bereich der geplanten Bahntrasse nicht zu befürchten. 

2. Hochfrequente elektromagnetische Felder durch die GSM-R Anlage 
Einige Einwender befürchten Beeinträchtigungen durch den Betrieb der Mobilfunkan-

lage. 

 

Entscheidung 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es sind keine Beeinträchtigungen durch elekt-

romagnetische Felder zu erwarten. Die Standortbescheinigung (ausgestellt durch die 

Bundesnetzagentur) für den GSMR-Standort Leimhüll in Hirschaid liegt vor. Die 

Einhaltung der Grenzwerte für elektromagnetische Felder wurde bestätigt. Zu dem 

liegt der Standort nicht in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern. 
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B.4.7.16 Städtebauliche Entwicklung gefährdet 

Einige Einwender befürchten, dass die Gemeinden durch den Ausbau der Strecke in 

ihrer Entwicklung beeinträchtigt sind. 

 

Entscheidung 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Durch die Schallschutzmaßnahmen ergibt 

sich in den bebauten Bereichen eine Verbesserung der Verkehrslärmsituation gegen-

über der bestehenden Situation. Zudem sind durchaus im Zuge von Bauleitplanungen 

Anpassungen an den viergleisigen Betrieb möglich. Zudem sind in der Ausbaupla-

nung auch Straßenanpassungen vorgesehen, sodass erhebliche Störungen des je-

weiligen örtlichen Straßenverkehrssystems nicht auftreten werden. Insgesamt be-

trachtet ist nicht zu erkennen, dass es durch die ABS zu Beeinträchtigungen der städ-

tebaulichen Entwicklung kommen kann. 

B.4.7.17 Baustelle 

1. Forderung nach einem Bauzaun 
Die Einwender beantragen, den Planfeststellungsbeschluss mit einer Nebenbestim-

mung zu versehen, durch die die Vorhabenträger zur Errichtung eines 1,80 m hohen 

Bauzaunes mit Sichtschutz während der Bauzeit entlang der durch die Grundstück-

sinanspruchnahme betroffenen neuen Grundstücksgrenze verpflichtet werden. 

 

Entscheidung 

Der Forderung nach einem Sichtschutz kann in Ermangelung einer Rechtsgrundlage 

nicht entsprochen werden. Die Pflicht, die Baustelle nach geltenden Vorschriften ab-

zusichern bleibt hiervon unberührt. 

2. Straßenschäden auf Kosten Kommune/Bürger 
Einige Einwender befürchten, dass aufgrund der Nutzung durch die große Anzahl an 

schweren Baufahrzeugen es vermehrt zu Straßenschäden kommen kann, für die die 

Kommune bzw. die Bürger aufkommen müssen. 
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Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Solange sich die Straßennutzung im Rahmen des 

Gemeingebrauchs hält, ist die dadurch entstehende Abnutzung hinzunehmen. An-

sonsten gelten die Regelungen des BayStrWG. 

3. Nächtlicher LKW-Verkehr  
Viele Anwender fordern den nächtlichen LKW-Verkehr zu unterbinden. 

 

Entscheidung 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Öffentliche Straßen dürfen gemäß 

Straßenverkehrsordnung genutzt werden. Die Vorhabenträger sichern jedoch zu, alle 

möglichen und verhältnismäßigen Maßnahmen zu treffen, um die Auswirkungen auf 

die Anwohner und Gewerbetreibenden aus der Bautätigkeit so gering wie möglich zu 

halten. Grundsätzlich wird die Allgemeine Verwaltungsvorschrift Baulärm (AVV Bau-

lärm) berücksichtigt, die in der AVV genannten Richtwerte werden während der Bau-

phase in der Regel eingehalten. In Einzelfällen bzw. über einen temporär begrenzten 

Zeitraum können Überschreitungen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Hierbei 

wird auch ein besonderes Augenmerk auf den Schwerlastverkehr gelegt, um etwaige 

Betroffenheiten auf ein Minimum zu reduzieren. 

4. Sperrung der Eisenbahnüberführung Maximilianstraße während der Bauzeit 
Es wird gefordert, dass die Eisenbahnüberführung Maximilianstraße in Hirschaid 

während der Bauzeit nicht vollständig gesperrt wird. 

 

Entscheidung 

Der Forderung wurde entsprochen. Im Zuge der 2. Planänderung wurde von der Voll-

sperrung abgesehen. Kurzzeitige Vollsperrungen werden vor allem für die Montage 

und Demontage des Schwerlastgerüstes erforderlich, welches während der restlichen 

Bauzeit die Durchfahrbarkeit für den PKW-Verkehr gewährleistet. In der Regel sind 

diese Arbeiten innerhalb weniger Tage abgeschlossen. Die Vorhabenträger erläutern 

in ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollziehbar, dass das Sperr- und Umlei-

tungskonzept für den LKW-Verkehr bereits mit den Straßenbaulastträgern und den 

betroffenen Gemeinden abgestimmt wurde.  
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5. Beschränkungen der Bauzeit 
Es wird gefordert, dass aufgrund der Belastung der Anwohner durch Baulärm die 

Bauzeit beschränkt, bzw. nicht zur Nachtzeit gearbeitet werden soll. 

 

Entscheidung 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Die Vorhabenträger haben in ihrer 

Rückäußerung nachvollziehbar erläutert, dass die Baumaßnahme zum sicheren Be-

trieb der Eisenbahnverkehrsanlagen unvermeidbar ist und eine Verlegung der Arbei-

ten ausschließlich in den Tagzeitraum ohne erhebliche Beeinträchtigungen des Ei-

senbahnverkehrs nicht möglich ist. Aufgrund dieser verkehrlichen Zwänge können 

Baumaßnahmen an Eisenbahntrassen häufig nur nachts stattfinden. Da an einem 

funktionierenden Bahnverkehr ebenfalls ein besonderes öffentliches Interesse be-

steht, gibt es keine Alternativen. Inhaltlich geht es hier darum, einen Interessenaus-

gleich zu finden, der den gegensätzlichen Belangen jeweils bestmöglich Rechnung 

trägt. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist dies hier der Fall, wobei die Bau-

lärmproblematik letztendlich nicht verkannt wird. Diesem Belang ist jedoch das öffent-

liche Interesse an einem sicheren Schienenverkehr und an einer möglichst ununter-

brochenen Verfügbarkeit der Bahnstrecke gegenüberzustellen. Die Vorhabenträgerin 

hat hierbei bereits mit den Antragsunterlagen zugesagt, soweit wie möglich keine Ar-

beiten zur Nachtzeit durchzuführen und alle nach dem Stand der Technik möglichen 

Maßnahmen zu ergreifen um die Belastung für die Anwohner so gering wie möglich 

zu halten. 

Eine Verkürzung der Arbeitszeit zur Tagzeit würde zu einer Verlängerung der Bauzei-

ten insgesamt führen, voraus dann weitere Belastungen für die Anwohner resultieren 

würden. 

6. Bauzeitliche Umleitungen 
Es wird gerügt, dass Straßensperrungen zu Umleitungen führen, die Einschränkung 

der Bewegungsfreiheit, höheren Zeitaufwand und größeren Benzinverbrauch mit sich 

bringen. Zudem wird für diese Einschränkungen Schadenersatz gefordert. 
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Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Bauzeitliche Umleitungen sind von Verkehrsteil-

nehmern grundsätzlich hinzunehmen. 

Es bestehen kein Anspruch auf die Aufrechterhaltung, Beibehaltung oder Schaffung 

besonders günstiger Verkehrsverbindungen. Daher sind diese auch nicht zu entschä-

digen. 

7. Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz 
Ein Einwender fordert, dass eine Gefährdungsbeurteilung für die Baustelle erstellt 

werden muss. 

 

Entscheidung 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Eine Gefährdungsbeurteilung ist nicht Be-

standteil des Planfeststellungsverfahrens. 

8. Verzicht auf akustische Warnsysteme 
Einige Anwohner fordern, dass bei den Bauarbeiten auf akustische Warnsysteme 

verzichtet wird. 

 

Entscheidung 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. 

Bei Durchführung von Bauarbeiten in einem gesperrten Gleis (Arbeitsgleis) oder von 

Arbeiten bei Betrieb im Nachbargleises ist die Sicherheit der Bauarbeiter durch akus-

tische Warnsysteme (AWS, „Huptöne) zu gewährleisten Ein Verzicht auf derartige 

Warnsignale ist aus Sicherheitsgründen für die im Gleisbereich beschäftigten Bauar-

beiter ausgeschlossen, wenn alternativ keine Feste Absperrung des Baubereiches 

gegenüber dem Betriebsgleis zur Sicherung möglich und/oder ausreichend ist. Diese 

akustischen Warnanlagen werden daher auch nur in unvermeidbaren Fällen einge-

setzt, wobei im Gleisbereich zum Schutz der Bauarbeiter ausnahmslos deren größt-

mögliche Sicherheit zu gewährleisten ist. Dies schreiben auch die gesetzlichen Un-

fallverhütungsvorschriften (GUV, GUV-D 33 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ und 
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GUV – R 2150 „Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbah-

nen“) vor. 

Den Vorhabenträgern wird jedoch auferlegt, dass nur noch Automatische Warnsys-

teme verwendet werden, die über eine automatische Pegelanpassung verfügen. Auf 

die entsprechende Nebenbestimmung wird hingewiesen. 

9. Baustellenverkehr 
In vielen Einwendungen wurde gefordert, dass Straßen mit Wohnnutzung nicht als 

Baustraße genutzt werden sollte. Insbesondere wurden hier die Amlingstadter Stra-

ße, die Heinrichstraße und die Maximilianstraße in Hirschaid sowie die Straße Am 

Deichselbach in Altendorf genannt. Zudem fordern die Anwohner eine gesonderte po-

lizeiliche Überwachung und eine Geschwindigkeitskontrolle des Baustellenverkehrs. 

 

Entscheidung 

Die Forderungen werden zurückgewiesen. Bei den genannten Straßen handelt es 

sich um öffentlich gewidmete Straßen. Die Benutzung einer Straße gemäß Art. 14 

Abs. 1 Satz 1 BayStrWG ist im Rahmen ihrer Widmung für den Verkehr (Gemeinge-

brauch) jedermann gestattet. Die Vorhabenträger beabsichtigen mit der Nutzung als 

Baustraße eine Nutzung der Straße grundsätzlich im Rahmen der Widmung. 

Soweit der Baustellenverkehr auf öffentlichen Straßen stattfindet, sind die Regelun-

gen der Straßenverkehrsordnung zu beachten. Zusätzliche Geschwindigkeitsbegren-

zungen müssen von der Straßenverkehrsbehörde im Rahmen einer verkehrsrechtli-

chen Anordnung getroffenen werden. Diese sind nicht Gegenstand des Planfeststel-

lungsbeschlusses. 

Die Überwachung der Einhaltung der Regelungen unterliegt den jeweiligen Polizei-

dienststellen und gegebenenfalls den Gemeinden. 

Um den Baustellenverkehr auf der Amlingstadter Straße zu reduzieren ist in den 

Planunterlagen eine Alternativroute zur Löserstraße mit Anschluss an die St 2244 

vorgesehen. 

Des Weiteren sichern die Vorhabenträger zu, soweit es im Rahmen der Baulogistik 

möglich ist, den Baustellenverkehr außerhalb der geschlossenen Ortschaften zu füh-

ren. 
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10. Transporte von Material und Baugerät auf die Schiene 
Einige Einwender fordern, dass der Transport von Material und Maschinen schienen-

gebunden erfolgen soll. 

 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar, dass eine aus-

schließliche Abwicklung der Baustelle über die Schiene nicht möglich ist, da die Bau-

technologie ungeeignet für eine schienengebundene Baulogistik ist. Zudem ist es so, 

dass in anderen Stellungnahmen mehrfach die Forderung erhoben worden ist, dass 

der Zugverkehr aufrechterhalten wird um den Pendler- und Schülerverkehr zu si-

chern.  

11. Verkehrsbehinderungen  
Sehr viele Anwohner befürchten aufgrund der Baumaßnahme erhebliche Verkehrs-

behinderungen. 

 

Entscheidung 

Dem Einwand kann nicht entsprochen werden. Es besteht kein Anspruch auf eine 

besonders günstige Verkehrsverbindung für den Individual- und Linienverkehr. Bei 

Bauarbeiten im Straßennetz ist mit Behinderungen zu rechnen. Das Umleitungskon-

zept wurde bereits mit den Straßenbaulastträgern abgestimmt. 

12. Zufahrt zu Grundstücken 
Viele Einwender befürchten, dass die Zufahrt zu ihren Wohngrundstücken, zu land-

wirtschaftlichen Flächen und zu Geschäften sowie zu Betriebsgrundstücken oder zu 

Freizeiteinrichtungen während der Bauzeit nicht möglich oder nur eingeschränkt mög-

lich ist. Soweit die Zufahrt während der Bauzeit nicht aufrecht erhalten werden kann 

wird eine Entschädigung gefordert. 
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Entscheidung 

Die Vorhabenträger sichern in ihren Rückäußerungen zu, dass die Erreichbarkeit der 

der genannten Flächen und Einrichtungen grundsätzlich sichergestellt wird. Zusätz-

lich wird auf die diesbezügliche Nebenbestimmung hingewiesen. 

B.4.7.18 Klimaschutz 

1. Kaltluftseen/Luftaustauscharme Bereiche 
Es wird eingewendet, dass es aufgrund der Lärmschutzwände zur Verschlechterung 

des innerörtlichen Klimas kommen kann, da der Austausch der Luftmassen nicht 

mehr möglich ist. Vorhandene Kaltschneisen könnten durchbrochen und die natürli-

chen Luftströme verändert werden. Durch die Lärmschutzwände erhöht sich zudem 

der Luftzug. Es wird ein diesbezügliches Gutachten gefordert. 

 

Entscheidung 

Die Forderung wird abgelehnt. In der Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage 11) wur-

den die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima untersucht. Für das Schutzgut Klima 

ist nur mit geringen Beeinträchtigungen durch das Ausbauvorhaben zu rechnen; eine 

Entstehung von Kaltluftseen oder Nebelbänken ist nicht zu erwarten. 

B.4.7.19 Energiegewinnung/ Energieverbrauch 

Einwender befürchten eine erhebliche Steigerung des Energieverbrauchs durch den 

Streckenausbau und dass Aufgrund des zunehmenden Energieverbrauch wieder 

Atomkraftwerke gebaut werden müssen um den Energiemehrbedarf zu decken. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die DB AG nutz derzeit bereits 61 % Ökostrom 

aus Wasserkraft, Windkraft und Sonnenenergie und strebt an den Anteil an erneuer-

baren Energiequelle auf 100 % zu steigern. 
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B.4.7.20 Eigentumsrechtliche Belange 

1. Dauerhafte Grundinanspruchnahme 
Viele Grundstückseigentümer lehnen die dauerhafte Inanspruchnahme ihrer Grund-

stücke bzw. den Rückbau von der in ihrem Eigentum stehenden Gebäude ab. 

 

Entscheidung 

Die Planung betrifft das private Eigentum an Grundstücken. Zur Realisierung des 

Vorhabens ist Grunderwerb durch die Vorhabenträger ebenso erforderlich wie die 

Bestellung von Dienstbarkeiten. Die Inanspruchnahme von privatem Eigentum wurde 

soweit wie möglich reduziert, dennoch wird in erheblichem Umfang die Inanspruch-

nahme von Privateigentum erforderlich. Bei der Abwägung der widerstreitenden Inte-

ressen überwiegt zugunsten des Vorhaben das öffentliche Interesse an der Durchfüh-

rung des Vorhabens zur Verbesserung der Schieneninfrastruktur gegenüber dem In-

teresse der Eigentümer, von der Inanspruchnahme ihres Eigentums verschont zu 

werden. 

2. Vorübergehende Grundinanspruchnahme 
Im Anhörungsverfahren wurden zahlreiche Einwendungen vorgebracht, die sich ge-

gen die vorübergehende Inanspruchnahme von Grundstücken, vor allem für Baustel-

leneinrichtungsflächen, richten. 

 

Entscheidung 

Das private Eigentum ist auch durch vorübergehende Inanspruchnahme betroffen, 

z.B. durch Baustelleneinrichtungsflächen. Die Inanspruchnahme wurde auf das erfor-

derliche Mindestmaß reduziert, das zur Durchführung der Baumaßnahme benötigt 

wird. Sie ist im überwiegenden öffentlichen Interesse an der Ausbaumaßnahme hin-

zunehmen. 

3. Geänderte Grundinanspruchnahme 
Ein Einwender rügt, dass die Vorhabenträger eine Salamitaktik anwenden, da erst ein 

geringer Teil des Grundstücks und mit der Planänderung ein größerer Teil des 
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Grundstücks des Einwenders in Anspruch genommen wird und daher ein Neustart 

des Verfahrens erforderlich gewesen wäre. 

 

Entscheidung 

Die Einwendung wird zurückgewiesen, es handelt sich um eine zulässige Planände-

rung. Auch im Rahmen einer Planänderung werden die Grundstücksbetroffenheiten 

erneut geprüft. Ein Neustart des Verfahrens ist dadurch nicht begründet. Auf die 

diesbezüglichen Entscheidungen wird verwiesen.  

Soweit es zu einer vermehrten Inanspruchnahme von Grundstücken kommt, erfolgt 

die Entschädigung hierfür nach den geltenden gesetzlichen Vorgaben außerhalb der 

Planfeststellung. 

4. Enteignungsgleicher Eingriff 
Von verschiedener Seite wurde ein enteignungsgleicher Eingriff durch Lärm und Er-

schütterungen eingewandt, zudem wurde bemängelt, dass dieser nicht im Grunder-

werbsverzeichnis enthalten ist.  

 

Entscheidung 

Hintergrund der Einwendung ist der Umstand, dass sich Einwender durch die zu er-

wartenden Auswirkungen des Vorhabens auch ohne direkten Zugriff auf ihr Eigentum 

als quasi enteignet betrachten. 

Mittelbare Auswirkungen des Vorhabens mit enteignender Wirkung, sind durch die 

Planung nicht erkennbar, da durch eine Vielzahl von Schutzauflagen und auch durch 

die von den Vorhabenträgern abgegebenen Zusicherungen die mittelbaren Auswir-

kungen des Vorhabens auf ein erträgliches Maß reduziert werden. Insbesondere hin-

sichtlich des künftigen Verkehrslärms wird in den bebauten Bereichen eine deutliche 

Verbesserung gegenüber dem Bestand eintreten, da die Schallschutzkonzeption den 

gesamten Lärm aller Gleise umfasst. Die durch das Vorhaben entstehenden mittelba-

ren Auswirkungen des Vorhabens werden nach den Darstellungen in den Planungs-

unterlagen alle im zumutbaren Bereich liegen und sind daher als Auswirkung der So-

zialbindung des Eigentums hinzunehmen. 
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Das Grunderwerbsverzeichnis dient nur der Darstellung des direkten Zugriffs auf 

nicht im Eigentum der Vorhabenträger stehende Grundstücke, die für das Vorhaben 

benötigt werden.  

5. Entschädigung  
Viele Einwender fordern Entschädigung für die Folgen des Vorhabens und benennen 

in ihren Einwendungen bestimmte Umstände oder Entschädigungspositionen (wie 

z.B. Verlust von Fördergeldern, Bewirtschaftungserschwernisse, Pacht – oder Miet-

ausfälle u. s. w.) 

 

Entscheidung 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass eine Entschädigung durch das Vorhaben aus 

verschiedenen Gründen veranlasst sein kann. Für die unmittelbaren Folgen des Vor-

habens wie Verlust des Grundeigentums usw. ist gemäß § 22 AEG i.V. mit Art. 8 ff 

BayEG das Enteignungsverfahren vorgesehen, so dass insoweit im Planfeststel-

lungsverfahren keine Regelungen getroffen werden können. 

Daneben wird für die Festsetzungen im Planfeststellungsbeschluss mit mittelbar ent-

eignender Wirkung im Planfeststellungsbeschluss eine Entscheidung über einen Ent-

schädigungsanspruch dem Grunde nach getroffen. 

Unterhalb dieser vorgenannten Schwelle erfolgt die Festsetzung eines Anspruchs auf 

Entschädigung auch dann, wenn Schutzvorkehrungen vor den Auswirkungen des 

Vorhabens untunlich oder nicht möglich sind, die Auswirkungen aber ohne Entschä-

digung nicht zumutbar erscheinen, wie beispielsweise die Festsetzung einer Ent-

schädigung nach § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG für unzumutbare Erschütterungen. Au-

ßerdem ist darauf hinzuweisen, dass diese Entschädigung nicht mit Schadenersatz 

gleichzusetzen ist. 

Auswirkungen des Vorhabens, die die Grenze der Zumutbarkeit nicht überschreiten, 

sind dagegen entschädigungslos hinzunehmen.  

Sofern die Auswirkungen des Vorhabens im Einzelfall nicht entschädigungslos hinzu-

nehmen sind, wird in der Planfeststellung nur über die Entschädigung dem Grunde 

nach (das „Ob“) entschieden. Es ist nicht Aufgabe der Planfeststellung, die im jeweili-

gen Einzelfall relevanten Entschädigungspositionen für eine Entschädigung in Geld 

im Detail zu benennen und festzulegen, dies ist außerhalb des Planfeststellungsver-
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fahrens zwischen den Betroffenen und den Vorhabenträgern zu regeln, bzw. in einem 

Entschädigungsverfahren nach dem Enteignungsgesetz des Landes (§ 22a AEG).  

6. Entschädigung für unwirtschaftliche Restflächen 
Die Einwender fordern einen finanziellen Ausgleich für die unwirtschaftliche Bewirt-

schaftung von Restflächen bei einer vorübergehenden Beanspruchung. 

 

Entscheidung 

Der Forderung wird entsprochen. Soweit durch die Inanspruchnahme unwirtschaftli-

che Restflächen für Dritte entstehen, sind diese zu entschädigen. 

7. Restflächen 
Es wurde die Forderung vorgebracht, dass vom Vorhabenträger Restflächen eben-

falls zu erwerben sind. 

 

Entscheidung 

Der Forderung wird entsprochen. Soweit durch die Inanspruchnahme unwirtschaftli-

che Restflächen für Dritte entstehen, sind diese zu entschädigen. Auf die entspre-

chende Nebenbestimmung wird hingewiesen. 

8. Erreichbarkeit der Restflächen 
Sollten nur Teilflächen eines Grundstücks beansprucht werden, fordern die Eigentü-

mer, dass die Restfläche zu jeder Zeit erreichbar ist. 

 

Entscheidung 

Der Forderung wird entsprochen. Auf die entsprechende Nebenbestimmung wird hin-

gewiesen. Zudem haben die Vorhabenträger bereits in ihren Rückäußerungen zuge-

sichert, dass die Zufahrten von Grundstücken und Restflächen während und nach der 

Baumaßnahme sichergestellt werden. 
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9. Baurechtliche Einschränkungen aufgrund der Grundinanspruchnahme 
Es wird eingewendet, dass aufgrund der Grundinanspruchnahme die zulässige Ge-

schossflächenzahl nicht mehr eingehalten wird und somit die Vorgabe des Bebau-

ungsplanes bzw. des § 34 BauGB nicht mehr eingehalten wird. Zudem wird befürch-

tet, dass baurechtliche Abstandsflächen nicht mehr eingehalten werden können und 

zukünftige Anbauten nicht mehr möglich sind. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Das Grundstück des Einwenders liegt nicht in ei-

nem rechtsgültigen Bebauungsplan. Eine Berücksichtigung zukünftiger Anbauten ist 

im Planfeststellungsverfahren nicht geboten. 

10. Flächentausch/Ersatzfläche 
Es wird gefordert, dass die Vorhabenträger für die benötigte Grundinanspruchnahme 

Ersatzflächen zur Verfügung stellen. 

 

Entscheidung 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Das Bereitstellen von Ersatzland ist eine vom 

Gesetz (vgl. Art 14 BayEG) vorgesehene besondere Art der enteignungsrechtlichen 

Entschädigung (BVerwG Urteil vom 28.01.1999, 4 A 18/98 Rn. 25 juris). Fragen der 

Entschädigung werden grundsätzlich nicht in der Planfeststellung erörtert, wenn wie 

in den vorliegenden Fällen nicht vom Vorliegen einer Existenzgefährdung auszuge-

hen ist.  

11. Pacht- bzw. Mietminderung 
Von einigen Einwendern wird gefordert, dass Pacht- bzw. Mietminderungen zu erset-

zen sind. 

 

Entscheidung 

Ob Pacht- und Mietminderung zu ersetzen sind, hängt davon ab, wodurch sie ent-

standen sind. In Fällen direkter Inanspruchnahme ist dies im Rahmen des nachfol-

genden Entschädigungsverfahrens zu klären und nicht Gegenstand der Planfeststel-
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lung. Pacht- oder Mietminderungen infolge mittelbarer Auswirkungen des Vorhabens 

sind grundsätzlich hinzunehmen, wenn hier nichts Anderes entschieden ist. Denn 

wegen er zahlreichen planfestgestellten Schutzvorkehrungen halten sich die noch 

verbleibenden Beeinträchtigungen in einem zumutbaren Rahmen. 

12. Wertverlust 
Von zahlreichen Einwendern wird aufgrund des viergleisigen Ausbaus ein Wertverlust 

der Immobilie, insbesondere durch die damit verbundenen Immissionen geltend ge-

macht.  

 

Entscheidung 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Da nach der Umsetzung des verfahrensge-

genständlichen Vorhabens keine Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV zu erwarten sind, ist auch von keiner diesbezüglichen Wertminderung 

auszugehen. Der Wert eines Grundstücks fällt nicht unter das Schutzgut „sonstige 

Sachgüter“. Diese Bestimmung dient der Umsetzung der Richtlinie 2011/92/EU über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projek-

ten. Nach Art. 3 dieser Richtlinie identifiziert, beschreibt und bewertet die Umweltver-

träglichkeitsprüfung die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der in ihren An-

wendungsbereich fallenden Projekte u. a. auf Sachgüter. In der Rechtsprechung des 

EuGH ist indessen geklärt, dass sich eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht auf 

den Vermögenswert von Sachgütern zu erstrecken hat. Denn nach dem Sinn und 

Zweck der Richtlinie 2011/92/EU sind nur die Auswirkungen auf Sachgüter zu be-

rücksichtigen, die ihrer Natur nach auch Folgen für die Umwelt haben können (vgl. 

Urteil vom 14.03.2013 - C-420/11 - NVwZ 2013, 565). Auch Vermögensschäden we-

gen einer zu Unrecht unterbliebenen Umweltverträglichkeitsprüfung sind nach dieser 

Entscheidung nur ersatzfähig, wenn sie die unmittelbare wirtschaftliche Folge von 

Auswirkungen eines Projekts auf die Umwelt sind. Sie sind von solchen Schäden zu 

unterscheiden, die ihren Ursprung nicht unmittelbar in Umweltauswirkungen haben 

und mithin vom Schutzzweck der RL 2011/92 nicht erfasst werden. Zu den letzteren 

Auswirkungen gehören bloße Wertverluste, da diese immer auch von den Verhältnis-

sen auf dem jeweiligen Markt abhängig sind (Verwaltungsgerichtshof Baden-

Württemberg, Beschluss vom 06. Juli 2015 - 8 S 534/15  Rn. 100). 

https://www.juris.de/r3/document/jcg-32011L0092/format/xsl/part/B?oi=zSGWU9bUfU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/jcg-32011L0092/format/xsl/part/B?oi=zSGWU9bUfU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410019396/format/xsl/part/K?oi=zSGWU9bUfU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410019396/format/xsl/part/K?oi=zSGWU9bUfU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/jcg-32011L0092/format/xsl/part/B?oi=zSGWU9bUfU&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Durch die geplanten Schallschutzmaßnahmen ist zudem mit einer erheblichen Ver-

besserung der derzeitigen Schallsituation zu rechnen. 

13. Beweissicherung 
Eine Vielzahl von Einwendungsführern hat ein Beweissicherungsverfahren für ihre 

Grundstücke vor Beginn der Baumaßnahmen gefordert. 

 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger haben zugesagt, die jeweilige Betroffenheit zu ermitteln und bei 

Vorliegen der Betroffenheit eine Begutachtung durch anerkannte Sachverständige 

durchzuführen sowie die Betroffenen dazu gezielt wegen der Vereinbarung von Ter-

minen zur Begutachtung zu kontaktieren.  

Ein generelles Beweissicherungsverfahren ohne Rücksicht auf eine mögliche Betrof-

fenheit kann von den Einwendungsführern dagegen nicht gefordert werden. Auf die 

entsprechenden Nebenbestimmungen wird verwiesen. 

14. Flächenverbrauch 
Es wird gerügt, dass für das Vorhaben zu viele private Flächen in Anspruch genom-

men werden. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die Vorhabenträger sichern mehrfach zu, dass 

die Flächeninanspruchnahmen auf ein unvermeidbares Mindestmaß beschränkt blei-

ben. Auf eine Inanspruchnahme von Privatgrundstücken im vorgesehenen Umfang 

kann nicht verzichtet werden, ohne die Planung zu gefährden. Die Bauwerke sind 

entsprechend den gültigen Regelwerken geplant. 

B.4.7.21 Existenzgefährdung 

In zahlreichen Einwendungen wurde im Verfahren eine Existenzgefährdung durch 

das Vorhaben eingewandt.  
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Entscheidung 

Die Planfeststellungsbehörde hat diese Einwendungen einzeln auf Plausibilität ge-

prüft. Dabei konnten aus verschiedenen Gründen die Existenzgefährdungen schon 

bei einer überschlägigen Vorbetrachtung unter Verwendung zwingender Abgren-

zungskriterien ausgeschlossen werden.  

Soweit Existenzgefährdung vorgetragen worden war ohne eine geplante Flächenin-

anspruchnahme, sind keinerlei Umstände nachvollziehbar mitgeteilt worden oder 

sonst erkennbar gewesen, die diese Behauptung stützen, diese Fälle wurden daher 

als nicht hinreichend substantiiert betrachtet und es wurde vom Nichtvorliegen einer 

Existenzgefährdung ausgegangen. Dies betrifft beispielsweise bauzeitliche Ein-

schränkungen durch Immissionen oder fehlenden Parkraum.  

Weiterhin wurde auch in denjenigen Fällen nicht von einer Existenzgefährdung aus-

gegangen, in denen zwar eine dauerhafte Flächeninanspruchnahme geplant ist, die-

se aber unter der Grenze von 5% liegt, in einem solchen Fall darf nach ständiger 

Rechtsprechung bei einem landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb vom Nichtvorlie-

gen einer Existenzgefährdung ausgegangen werden. Ebenso bewertet wurden auch 

diejenigen Fälle, in denen nach Auskunft der Vorhabenträger bereits Bauerlaubnis-

verträge mit den Betroffenen abgeschlossen wurden, denn bei einer tatsächlich vor-

liegenden Existenzgefährdung würde dies den eigenen Interessen des Betroffenen 

zuwiderlaufen. Auszuschließen aus den Fällen möglicher Existenzgefährdung waren 

auch die Einzelfälle, in denen der betroffene Betrieb nicht mehr existierte oder veräu-

ßert worden war. Schließlich waren auch diejenigen Konstellationen auszuschließen, 

in denen zwar eine Grundinanspruchnahme über der o.g. 5 % - Grenze geplant ist, 

die betroffenen Fläche aber nur ein Wohngrundstück betrifft und daher eine besonde-

re betriebliche Belastung nicht erkennbar und auch nicht vorgetragen war.  

Soweit sich der Einwand einer betrieblichen Existenzgefährdung nicht nur auf die In-

anspruchnahme eigener Eigentumsflächen, sondern auch auf Fremdflächen bezog, 

an denen der Einwender keine Rechtsposition besitzt, war nicht von einer Existenz-

gefährdung auszugehen Nach der Rechtsprechung darf die Inanspruchnahme sol-

cher Flächen nicht als Eingriff in eine eigene Rechtsposition des Betriebsinhabers 

gewertet werden, wenn er nur hofft, diese irgendwann erwerben zu können. Im Er-

gebnis war auch in diesem Fall nicht von einer Existenzgefährdung auszugehen. 
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In den restlichen verbliebenen Fällen hatten die Vorhabenträger auf die Einwendung 

reagiert und durch Umplanung die Flächeninanspruchnahme soweit verringert, dass 

eine Existenzgefährdung ausgeschlossen werden konnte.  

Insgesamt betrachtet bleibt festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der im Verfah-

renslauf erfolgten Planänderungen kein einziger Fall einer vorgetragenen Existenzge-

fährdung verblieben ist, der eine Existenzgefährdung als möglich erscheinen lässt, es 

sind diesbezüglich weder erkennbare Umstände verblieben noch hinreichend sub-

stantiierte Äußerungen der Betroffenen vorhanden, spezielle gutachterliche Untersu-

chungen zu behaupteten Existenzgefährdungen waren daher nicht erforderlich.  

B.4.7.22 Auswirkungen der Veränderungssperre 

Es werden Forderungen erhoben, die durch die Veränderungssperre entstandenen 

Nachteile auszugleichen. 

 

Entscheidung 

Dauert die Veränderungssperre über vier Jahre, können die Eigentümer für die 

dadurch entstandenen Vermögensnachteile Entschädigung verlangen (§ 19 Abs. 2 

AEG). 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Vorschrift nur auf Vermögensnachteile be-

zieht. Ein Anspruch auf z. B. Schallschutz kann hier nicht abgeleitet werden. 

B.4.7.23 Landwirtschaftlich genutzte Flächen 

1. Entwässerung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
Es sei sicherzustellen, dass die land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen hinsicht-

lich des Wasserdargebots sowie des schadlosen Ableitens von Oberflächenwasser 

nicht nachteilig verändert werden. Insofern wird die Durchführung einer Beweissiche-

rung vor Beginn der Bauarbeiten beantragt. Zudem sei durch Auflage im Planfeststel-

lungsbeschluss sicherzustellen, dass die Vorhabenträger für etwaige Schäden resul-

tierend aus einer Veränderung der Wasserdargebotsituation einstehen. 
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Entscheidung 

Bezüglich der Abflussverhältnisse von Oberflächenwasser werden keine Änderungen 

gegenüber der Bestandssituation vorgenommen. 

Die Vorhabenträger sichern jedoch zu, dass sie vor Beginn der Baumaßnahmen ei-

nen Sachverständigen damit beauftragen werden, den vorhandenen Zustand, der 

nach der fachlichen Beurteilung des Sachverständigen im relevanten Einflussbereich 

der Baumaßnahme liegt, aufzunehmen. 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird der Sachverständige wiederum eine Be-

gutachtung des Zustands der entsprechenden Gebäude und Anlagen durchführen, 

um etwaige baubedingte Schäden oder Veränderungen festzustellen, die nach dem 

Verursacherprinzip kompensiert werden. Die Kosten dieser Begutachtungen tragen 

die Vorhabenträger. Die Beweissicherungsgutachten werden den jeweiligen Eigen-

tümern von den Vorhabenträgern zur Verfügung gestellt. 

2. Drainagesystem auf den Feldern 
Vor Baubeginn sei eine Anpassung des Drainagesystems erforderlich. Nach Anpas-

sung seien neue Lagepläne durch die Vorhabenträger anzufertigen und den Betroffe-

nen auszuhändigen. Die Wiederherstellung zerstörter oder aufgenommener Draina-

gen sei durch einen unabhängigen Sachverständigen auf Kosten der Vorhabenträger 

zu bestätigen. Dies gelte auch für die Abnahme der ordnungsgemäß durchgeführten 

Arbeiten vor Verfüllung des Drainagegrabens. Eigentümer und Bewirtschafter seien 

diesbezüglich beizuziehen. Es wird beantragt, durch Auflage im Planfeststellungsbe-

schluss sicherzustellen, dass die Vorhabenträger sämtliche Schäden, die durch eine 

Beeinträchtigung bestehender Drainagen entstehen, zu ersetzen haben. Den Vorha-

benträgern ist insofern die Beweislast aufzuerlegen. Soweit sich in Flächen, die vo-

rübergehend in Anspruch genommen werden, Drainage befinden, sei diesbezüglich 

in Abstimmung mit den Fachbehörden und den Eigentümern bzw. Bewirtschaftern ei-

ne Beweissicherung durchzuführen. 

 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung zu, dass vorhandene Drainagen in 

einem funktionsfähigen Zustand wiederhergestellt werden. 
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Zur Feststellung des bestehenden Zustands der im Einflussbereich der Baumaßnah-

me liegenden Drainagen erfolgt vor Beginn der Baumaßnahmen eine fachliche Beur-

teilung durch einen Sachverständigen. Der Sachverständige wird durch den Vorha-

benträger beauftragt. Bestandsunterlagen zu vorhandenen Drainagen sind durch die 

Eigentümer bereit zu stellen. 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird der Sachverständige wiederum eine Be-

gutachtung des Zustands der Drainagen durchführen, um etwaige baubedingte 

Schäden oder Veränderungen festzustellen. Vorhabenbedingte Verschlechterungen 

werden ausgeglichen. 

3. Landwirtschaftliches Wegenetz 
1. Es wird beantragt, dass die Eingriffe am landwirtschaftlichen Wegenetz so ge-

ring wie möglich zu halten und soweit Nachteile nicht vermeidbar sind, hierfür Ent-

schädigung zu leisten.  

 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger sichern zu, dass die Eingriffe in das Wegenetz auf das erforderli-

che Minimum beschränkt bleiben. Der Forderung, dass Nachteile entschädigt werden 

müssen, wird nicht entsprochen, da kein Anspruch auf eine besonders günstige We-

gebeziehung besteht. 

 

2. Es wird gefordert, dass zwischen den Vorhabenträgern und den betroffenen 

Landwirten vorab und einvernehmlich geklärt wird, welche Wege und Straßen für 

welchen Zeitraum von Baufahrzeugen in Anspruch genommen werden. Die Aufnah-

me einer entsprechenden Auflage in den Planfeststellungsbeschluss wird ebenfalls 

beantragt. 

 
Entscheidung 

Für Forderung wird zurückgewiesen. Eine weitere Abstimmung ist nicht erforderlich, 

da die betroffenen Straßen und Wege in den Planunterlagen dargestellt sind. 
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3. Alle von Baumaschinen und Baufahrzeugen benutzten landwirtschaftlichen 

Wege sind nach Abschluss der Baumaßnahmen umgehend wiederherzustellen und 

auch während der Bauzeit ständig in befahrbarem Zustand zu erhalten. Die Aufnah-

me einer entsprechenden Auflage in den Planfeststellungsbeschluss wird beantragt. 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung zu, dass vor Beginn der Bauaus-

führung durch einen Sachverständigen eine Beweissicherung der Straßen durchfüh-

ren wird, die für die Aufnahme des Baustellenverkehrs bauzeitlich geändert werden 

müssen oder deren Anlagen z. B. der Entwässerung und Ausstattung durch den Bau-

stellenverkehr einer besonderen Gefährdung durch Verschmutzung oder Beschädi-

gung unterliegen (z.B. Einmündungsbereich von Baustraßen). Der genaue Umfang 

der Beweissicherung wird zu Beginn des Beweissicherungsverfahrens zwischen Vor-

habenträger, Sachverständigem und Straßenbaulastträger abgestimmt. Nach Ab-

schluss der Baumaßnahmen wird der Sachverständige wiederum eine Begutachtung 

des Zustands der entsprechenden Straßenabschnitte und Anlagen durchführen, um 

etwaige baubedingte Schäden oder Veränderungen festzustellen und nach dem Ver-

ursacherprinzip zu kompensieren. 

 
4. Es wird beantragt durch Auflage im Planfeststellungsbeschluss sicherzustellen, 

die erforderlichen Ausweichstellen mit den Bewirtschaftern abzustimmen. Zudem wird 

gefordert, die landwirtschaftlichen Wege generell mit mindestens 3,50 m befestigter 

Grundbreite sowie jeweils 0,75 m beidseitig befestigtem Bankett auszubauen. 

 

Entscheidung 

Der Forderung wird nicht entsprochen. Die zu verlegenden Wirtschaftswege werden 

gemäß DWA-A904 geplant und gleich dem Bestand hergestellt. Insofern sind keine 

Ausweichstellen vorgesehen. Zudem besteht kein Anspruch auf eine Verbesserung 

der bisherigen Situation. 

B.4.7.24 Waldflächen 

Waldbesitzer fordern eine Beweissicherung und die Erstattung von Folgeschäden 

aufgrund des Aufriss des Waldmantels. Ferner wird für diesen Fall eine Beweis-

lastumkehr beantragt. 
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Entscheidung 

Der Forderung wird teilweise entsprochen. Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 

Waldes muss sichergestellt werden. Wird in den Waldrand eingegriffen ist die ord-

nungsgemäße Bewirtschaftung gefährdet. Daher besteht ein Anspruch auf Entschä-

digung bei nachgewiesenen Folgeschäden, die durch das Entfernen des Waldrandes 

entstehen können.  

B.4.7.25 Gefährdung der Nahversorgung, Geschäfte, Gastronomie … 

Es wird angemerkt, dass die Geschäfte oder die Gastronomie aufgrund der Beein-

trächtigungen durch die Baustellen schlecht oder gar nicht erreichbar sind und damit 

deren Erhalt und der Erhalt der Nahversorgung gefährdet ist. 

 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger sichern die angemessene Erreichbarkeit von Geschäften wäh-

rend der Bauzeit grundsätzlich im Rahmen des Möglichen zu. Sofern es ausnahms-

weise zu unzumutbaren, enteignungsgleichen Beeinträchtigungen kommen sollte, 

besteht grundsätzlich ein Entschädigungsanspruch. 

Ein etwaiger Entschädigungsanspruch ist durch den betroffenen Betriebsinhaber prüf-

fähig nachzuweisen. 

B.4.7.26 Entschädigungsforderung aufgrund von Umwegen 

Einige Einwendungsführer machen geltend, dass es für sie durch den Abbruch und 

die Neuverlegung von Bahnübergängen und -unterführungen sowohl während der 

Bauphase als auch im Anschluss daran im laufenden Bahnbetrieb zu Umwegen bei 

Fahrten von Zuhause zu Zielen anderswo hin, insbesondere bei Fahrten im Rahmen 

der Ausübung eines betrieblichen oder handwerklichen Gewerbes oder im Zusam-

menhang mit ihrem landwirtschaftlichen Betrieb kommt. 

 

Entscheidung 

Generell ist hierzu festzustellen, dass gewisse Änderungen des öffentlichen Ver-

kehrsnetzes, die u.U. zu längeren Fahrzeiten für die Betroffenen führen, keine Ent-

schädigungspflicht auslösen, da auf die Aufrechterhaltung eines bestimmten Straßen- 
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und Wegenetzes kein Rechtsanspruch besteht. Soweit sich einzelne Betroffene den-

noch unzumutbar beeinträchtigt sehen, wurden von ihnen keine konkreten Umstände 

vorgetragen, durch die die entstehenden Umwege eine so starke Beeinträchtigung im 

Einzelfall entstehen lassen, dass die Festsetzung einer Entschädigung dem Grunde 

nach in Betracht käme. 

Derart unzumutbare Umwege sind im Zuge des Verfahrens nicht erkennbar gewor-

den, alle entstehenden Umwege halten sich im Rahmen dessen, was nach der 

Rechtsprechung als zumutbar hingenommen werden muss.  

B.4.7.27 Attraktivität als Wohn- und Urlaubsort sowie als Naherholungsgebiet 

Einige Einwender befürchten den Verlust an Attraktivität als Wohn- und Urlaubsort. 

Auch wird gerügt, dass aufgrund der Streckenausbaumaßnahme der Naherholungs-

wert stark gemindert wird.  

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Durch die Umsetzung der Schallschutzmaßnah-

men ist eine deutliche Verbesserung der derzeitigen Schallsituation zu erwarten.  

Unstrittig ist, dass es während der Bauzeit zu Belastungen für die Bevölkerung kom-

men wird. Die Vorhabenträger werden alle möglichen und verhältnismäßigen Maß-

nahmen treffen, damit die Belästigungen und Einschränkungen der Anwohner durch 

die Bautätigkeit und den Bahnbetrieb möglichst geringgehalten werden. Die Schutz-

güter Mensch, Landschaft und Erholung sind in der Planung angemessen berücksich-

tigt. 

B.4.7.28 Rettungskonzept im Katastrophenfall 

Es wird angezweifelt, dass bei einem Unfall aufgrund der Schallschutzwände die Ret-

tungskräfte die Unfallstelle erreichen können. 

 

Entscheidung 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäu-

ßerung vom 18.09.2020 zu, dass das sicherheitstechnische Regelwerk (Richtlinie für 

die Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Be-
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trieb von Schienenwegen nach Allgemeinem Eisenbahngesetz) eingehalten wird. 

Dieses beinhaltet folgende Maßnahmen:  

• Anordnung von durchgehend begehbaren, mindestens. 80 cm breiten Rettungs-

wegen beidseitig der Bahnanlage mit einseitig angeordneten, mindestens 3,50 m 

breiten Zufahrten und mindestens 1,60 m breiten Zugängen, die Zufahrt und Ret-

tungsweg miteinander verbinden. Die Rettungswege werden aus den trittfest aus-

gebildeten Randwegen an den äußeren Gleisen der Strecke 5919 gebildet.  

• der Abstand der Zufahrten beträgt ≤ 1.000 m inkl. Anschluss an das öffentliche 

Straßen- und Wegenetz 

• Schaffung von Durchfahr- oder Wendemöglichkeiten im Bereich der Zufahrten für 

die Heranführung von Fremdrettungskräften (wenn nicht bereits sowieso vorhan-

den)  

• Bau befestigter Zugänge zu den Rettungswegen im Abstand von ≤ 1.000 m  

• Im Bereich von Haltepunkten und Bahnhöfen erfolgt die Entfluchtung bzw. der Zu-

gang für Rettungskräfte über die Bahnsteige und Bahnsteigzugänge, die hierzu im 

Rahmen einer Risikobewertung untersucht und ausreichend bemessen worden 

sind. 

Das Flucht- und Rettungskonzept einschl. der Zuwegungen und Zufahrten wurde fe-

derführend mit dem Fachbereich 31.1 Öffentliche Sicherheit vom Landratsamt Bam-

berg am 10.06.2020 abgestimmt. Die Kommunikation mit den Wehren erfolgt über 

das Landratsamt. 

B.4.7.29 Risiko von Unfällen, insbesondere Gefahrgutunfälle 

Es wird eingewendet, dass das Risiko von Unfällen. Insbesondere Gefahrgutunfälle 

unterschätzt wird und die geplanten Vorkehrungen nicht ausreichend sind. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die Vorhabeträger erläutern nachvollziehbar, 

dass das Planvorhaben den Ausbau einer bestehenden Eisenbahnstrecke betrifft 

über die bereits heute Güterverkehre auch mit Stoffen, die als Gefahrgut deklariert 

sind, transportiert werden. Durch den Ausbau werden keine Änderungen der Bahnan-

lage durchgeführt, die zu einer Erhöhung des Risikos für Gefahrguttransporte führen. 
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Umfang und Art der Gefahrguttransporte hängen von der Nachfrage im Schienengü-

terverkehr ab und sind somit konjunkturellen Schwankungen unterzogen. 

Belange des Betriebes, zu der auch Gefahrguttransporte gehören, sowie das Risiko-

management sind deshalb nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. 

Die Planung entspricht zudem dem aktuellen Vorschriftenwerk und sicherheitstechni-

schen Regelwerken, u. a. der Richtlinie für die Anforderungen des Brand- und Kata-

strophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen nach Allgemei-

nem Eisenbahngesetzt (AEG). 

B.4.7.30 Beeinträchtigungen von Gewässern 

Die Nutzer der anliegenden Gewässer befürchten, dass der Erholungswert gefährdet 

ist und die Natur zu Schaden kommt. 

 

Entscheidung 

Der Einwand wird zurückgewiesen. Die Auswirkungen der Streckenausbaumaßnah-

me auf die Umwelt wurden in einer Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) untersucht. Im 

Landschaftspflegerischen Begleitplan werden die Auswirkungen des Vorhabens ana-

lysiert und Maßnahmen zur Minderung dieser Auswirkungen sowie zum Ausgleich 

unvermeidbarer Auswirkungen dargelegt. Es verbleibt ein durchgängiger Gehölzstrei-

fen mit ca. 20 bis 30 m Breite, der weiterhin eine gewisse Abschirmung zwischen 

Bahnlinie und See sicherstellen wird. In die Wasserfläche wird nicht eingegriffen. Der 

zu erhaltende Uferbereich des Abbaugewässers wird - ob seines hohen naturschutz-

fachlichen Wertes – während der Bautätigkeiten mit einem Biotopschutzzaun gezäunt 

und als Schutzzone festgelegt. Dadurch kann sichergestellt werden, dass Eingriffe in 

die Lebensräume der dort vorkommenden Tierarten weitgehend vermieden werden. 

Auch von den Naturschutzbehörden wurden diesbezüglich keine Mängel gerügt. 

B.4.7.31 Beeinträchtigungen der Fischerei 

Die Fischereiberechtigten befürchten, dass durch das Vorhaben zur Schädigung der 

Gewässer und dadurch zur Beeinträchtigung der aquatischen Lebensgemeinschaft 

kommt. Gefordert werden Schutzauflagen um die Beeinträchtigung der Gewässer zu 

minimieren. 
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Entscheidung 

Es wird auf die Entscheidungen zur Stellungnahme des Bezirks Oberfranken – Fach-

beratung Fischerei verwiesen. 

B.4.7.32 Jagdbeeinträchtigungen 

Es wird eingewendet, dass durch den zu erwartenden Bahnverkehr und dem dadurch 

entstehenden Lärm das Wild im Jagdrevier beeinträchtigt wird. Mit dem vorprognosti-

zierten Bahnverkehr ist eine erhöhte Unfallgefahr bei Wildwechsel zu erwarten. Hier-

durch ist die Jagd stärker gefährdet. Der Pachtschilling wird hierdurch gemindert. 

 

Entscheidung 

Hinsichtlich des Entschädigungsanspruches werden die Vorhabenträger auf die Ne-

benbestimmung hingewiesen, dass für die durch die Maßnahme entstandenen Schä-

den vom Verursacher auszugleichen sind. 

B.4.7.33 Einzelne Einwendungen 

1. Energiepark Hirschaid 
Es wird eingewendet, dass in den Planunterlagen für vier Brunnenanlagen eine per-

manente Überwachung vorgesehen ist. Inzwischen werden zwei dieser Brunnen für 

eine Grundwasserwärmepumpe genutzt und die beiden anderen werden nicht mehr 

genutzt. Einer davon befindet sich unter einer Veranstaltungshalle, so dass dieser 

nicht jederzeit freigelegt werden kann. Aufgrund der Entfernung zur Baustelle und des 

mit der permanenten Überwachung verbundenen Aufwandes bittet der Einwender die 

vorgesehenen Untersuchungen zu begrenzen (3 x vor den Bauarbeiten und 2 x nach 

Abschluss der Bauarbeiten). Zudem verpflichtet sich der Einwender etwaige Auffällig-

keiten sofort zu melden. 

 

Entscheidung 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung zu, dass der Brunnen in der Halle nicht mehr di-

rekt in dem geplanten Grundwassermonitoring berücksichtigt wird. Es wird nur der 

Brunnen zwischen der Bahnanlage und den Brunnen vor der Halle für das Monito-
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ringprogramm als Beobachtungspegel genutzt. Dieser liegt frei zugänglich auf dem 

Parkplatz. Die Änderung wurde in die Tekturunterlagen übernommen. 

2. Firma Steba  
Ein Betrieb hat Bedenken, dass sich aufgrund der Erschütterungen durch die Bau-

maßnahmen die Maschinen dejustieren werden und die Zufahrt nicht mehr sicherge-

stellt ist. 

 

Entscheidung 

In der Anlage 13.6 wurden die baubedingten Erschütterungen durch die vorgesehe-

nen Baumaßnahmen bewertet. Dabei können durch die Bautätigkeiten bei Gebäuden 

mit exponierter Lage zu den Baumaßnahmen relevante Erschütterungen gegenwärtig 

nicht vollständig ausgeschlossen werden. In Folge dessen sind entsprechende Maß-

nahmen bei der Bauausführung vorgesehen. Diese Maßnahmen beinhalten u. a. ge-

bäudetechnische Beweissicherungen vor bzw. nach den Baumaßnahmen, um etwai-

ge Schäden nach dem Verursacherprinzip zu kompensieren. Zudem sind in Abhän-

gigkeit von den örtlichen Gegebenheiten weitergehende Maßnahmen vorgesehen, 

um erhebliche Belästigungen auf ein Minimum zu reduzieren. 

Unabhängig dieser bereits vorgesehenen Maßnahmen sichern die Vorhabenträger im 

vorliegenden Fall aufgrund der schwingungssensibler Anlagen einer detaillierten Ab-

stimmung über den Bauablauf und der damit verbundenen baubedingten Erschütte-

rungen zu. 

In Bezug auf die Zufahrt zum Firmengelände sichern die Vorhabenträger zu, dass 

keine Beeinträchtigung erfolgt. 

3. Firma Schaeffler  
Der Betrieb erhebt gegen die Planung allgemeine Einwendungen. Hierzu wird auf die 

dazu ergangenen Entscheidungen an anderen Stellen in diesem Planfeststellungsbe-

schluss verwiesen. Zudem hat die Firma Bedenken hinsichtlich der insbesondere 

bauzeitlichen Erschütterungen, da im Werk Bauteile mit sehr geringen Meßtoleranzen 

hergestellt werden.  
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Entscheidung 

In den Antragsunterlagen wurden die baubedingten Erschütterungen durch die vor-

gesehenen Baumaßnahmen bewertet. Dabei können durch die Bautätigkeiten bei 

Gebäuden mit exponierter Lage zu den Baumaßnahmen relevante Erschütterungen 

gegenwärtig nicht vollständig ausgeschlossen werden. In Folge dessen sichern die 

Vorhabenträger entsprechende Maßnahmen bei der Bauausführung zu. Diese Maß-

nahmen beinhalten u. a. gebäudetechnische Beweissicherungen vor bzw. nach den 

Baumaßnahmen, um etwaige Schäden nach dem Verursacherprinzip zu kompensie-

ren. Zudem sind in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten weitergehende 

Maßnahmen vorgesehen, um erhebliche Belästigungen auf ein Minimum zu reduzie-

ren. Unabhängig diesen bereits vorgesehenen Maßnahmen wird im vorliegenden Fall 

aufgrund der beschriebenen sensiblen Fertigungsanlagen eine detaillierte Abstim-

mung über den Bauablauf und der damit verbundenen baubedingten Erschütterungen 

durch die Vorhabenträger zugesichert 

4. Firmen Porzner 
Die Firmen Porzner (juristische Personen) erheben gegen die Planung eine Vielzahl 

von Einwendungen. Hierzu wird auf die dazu ergangenen Entscheidungen an ande-

ren Stellen in diesem Planfeststellungsbeschluss verwiesen. Darüber hinaus rügen 

die Firmen Porzner die Planung für die Straßenüberführung St 2260 neu. Durch die 

Planung sei ein im Regionalplan als Ziel dargestellter regionaler Grünzug westlich der 

Bahn betroffen. Im Erörterungstermin wurde eine Stellungnahme durch die Regional-

planung beantragt. 

Außerdem rügen die Firmen Porzner die Betroffenheit ihres Eigentumsrechts durch 

die geplante Inanspruchnahme von Flächen, für die aufgrund früherer wasserrechtli-

cher Planfeststellung eine Genehmigung zum Kies- bzw. Rohstoffabbau erteilt wor-

den war. Hierfür sei ein Teilwiderruf erforderlich, für den in den Planunterlagen kein 

Antrag erkennbar sei. Sie halten die Prüfung einer Minimierung der Eigentumseingrif-

fe für unzureichend und kritisieren die aus ihrer Sicht fehlerhafte Prüfung von Pla-

nungsalternativen. Die Betroffenheit der Abbaufläche sei in den Planunterlagen nicht 

nachvollziehbar dargestellt, die Schutzabstände seien unklar. Eine braune Begren-

zungslinie im Detailausschnitt der Planunterlage 5.1.3 a sei nicht verständlich. Eben-

so sei nicht klar, welche Information die grüne Linie in einem Abstand von 50 m ab 

Straßenmitte geben soll. Der im Plan 5.1.3 a eingezeichnete Feldweg am Böschungs-
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fuß entlang der neu geplanten St 2260 wird nur teilweise in der braun markierten Flä-

che berücksichtigt. Nach der Planfeststellung für den Kiesabbau aus 1992 müsse 

zwischen Kiesabbaufläche und Feldwegen ein Abstand von 10 m eingehalten wer-

den, hierdurch ergebe sich eine Verkleinerung der Abbaufläche. In den von den Vor-

habenträger vorgelegten Bauerlaubnisverträgen sei eine Abbaugrenze auf eine Breite 

von 20 m neben dem Feldweg eingezeichnet, die auf der Planunterlage 5.1.3 a und 

im Grundstücksverzeichnis der 2. Planänderung nicht eingezeichnet sei. Durch die 

geplanten Grundstücksinanspruchnahmen sehen sie sich darüber hinaus in ihrer 

wirtschaftlichen Betätigung sowie in ihrem nach Art. 14 GG geschützten Recht am 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb betroffen, zu dem auch das Abbau-

recht gehöre.  

Die Baustraße parallel zur Eisenbahnlinie sei trotz Zusage einer Suche nach Alterna-

tiven im Erörterungstermin nicht aus der Planung entfernt worden. Zudem widerspre-

che die Planung dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Altendorf von 1982, zu 

dem zwar 2018 eine Änderung beschlossen war, aber bislang noch keine Auslegung 

erfolgt sei. 

 

Entscheidung 

Die Einwendungen werden alle zurückgewiesen. Ein Widerspruch zu Zielen im Regi-

onalplan liegt hier nicht vor. Der angesprochene Grünzug im Regionalplan ist nicht 

parzellenscharf und reicht nicht bis unmittelbar an den Vorhabenbereich heran, die 

geplante Straßenüberführung liegt vollständig außerhalb des Grünzugs. Somit be-

steht kein Widerspruch zu Zielen der Regionalplanung. Eine Stellungnahme der Re-

gionalplanung ist daher nicht erforderlich. Sogar wenn ein Widerspruch bestünde, wä-

re eine Zielabweichung hier zugelassen (gem. § 75 Abs. 1 VwVfG), weil die Abwei-

chung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der 

Planung nicht berührt (§ 6 Abs.2 Satz 1 ROG, Art 4 Abs. 2 Satz 1 BayLplG), zumal 

auch die Erhöhung der Leistungsfähigkeit des vorhandenen Schienennetzes als Ziel 

im Regionalplan aufgeführt ist und die ABS-Planung diesem Ziel entspricht. 

Zum Vorwurf der Unverständlichkeit der Abstandslinien ist festzuhalten, dass durch 

die in der Planunterlage enthaltene Legende und den Erläuterungsbericht, Planunter-

lage 0.1a, Teil II, Ziff 6.1.9 die Gründe für die Abstandsregelungen dargestellt sind. 
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Die braune Abstandlinie ist das Produkt einer Abstimmung mit der Regierung von 

Oberfranken und geotechnischer Vorgaben. 

Der vorgesehene Feldweg ist außerhalb der braunschraffierten Flächen kein Hinder-

nis für den Kiesabbau und kann nach dem Willen der Einwender aufgelassen werden. 

Der Hinweis auf die Abstandangaben in Bauerlaubnisverträgen ist irrelevant, da es 

hier nur auf die Planunterlagen selbst ankommt. Außerdem wurde in den Darstellun-

gen in den Planunterlagen zwischen Erwerbsflächen und Abbauflächen unterschie-

den. Der Vorwurf der Unbestimmtheit geht daher ins Leere, die Unterlagen sind 

durchaus geeignet, die eigene Betroffenheit zu erkennen und zu beurteilen. 

Soweit die Einwender die Inanspruchnahme von in ihrem Eigentum stehenden Flä-

chen rügen, ist diese Inanspruchnahme durch das überwiegende öffentliche Interesse 

am hier gegenständlichen Vorhaben gerechtfertigt. Die Planung der St 2260 neu ist 

eine notwendige Folgemaßnahme für die Beseitigung des Bahnübergangs in der Ju-

rastraße. Der Vorwurf unzureichender Prüfung von Alternativen geht fehl. Die Vorha-

benträger haben in ihrer Stellungnahme vom 17.09.2020 ausgeführt, dass sechs 

Trassierungsalternativen für die St 2260 geprüft wurden, nach Abstimmungen mit der 

Gemeinde, dem Staatlichen Bauamt und den Einwendern habe sich ergeben, dass 

keine dieser Alternativen technisch oder planrechtlich realisierungsfähig ist. Um die 

Betroffenheit der Einwender zu minimieren haben die Vorhabenträger eine geotech-

nische Untersuchung beauftragt und konnten so die Abbaurestriktionen verringern. 

Die Inanspruchnahme der Eigentumsflächen der Firmen Porzner wurde somit auf das 

unumgängliche Mindestmaß beschränkt.  

Soweit sich die Einwendung wegen der Verringerung der Abbauflächen auf ein Recht 

am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb und eine hierdurch behauptete 

Grundrechtsbetroffenheit aus Art. 14 GG mit bezieht, geht die Planfeststellungsbe-

hörde bezüglich der Inanspruchnahme der durch Planfeststellung genehmigten Ab-

baubereiche davon aus, dass nach der Rechtsprechung  (BayVGH, U. v. 14.08.2007, 

8 ZB 07.1162 Rn 9 Juris) nur solche Abbauflächen einem Betrieb zugerechnet wer-

den können, für die eine gesicherte Verfügungsbefugnis (z.B. Eigentum) besteht, weil 

nur dann das Abbaurecht durch Ausschöpfung des Kiesvorkommens nutzbar ist. Be-

züglich der behaupteten Rechtsposition und der Betroffenheit von Abbauflächen ist 

festzuhalten, dass von dem gesamten planfestgestellten Abbaugebiet bzw. dem Be-

triebsbereich nur ein relativ geringfügiger Teil durch die Planung für das Bahnprojekt 

in Anspruch genommen wird, sodass das Interesse der Einwender an einer vollstän-
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digen Ausnutzung des Abbaugebiets gegenüber dem öffentlichen Interesse an dem 

Verkehrsprojekt bei einer Abwägung zurücktreten muss. 

Ein Widerrufsantrag für die Planfeststellungsentscheidung zum Kiesabbau ist nicht 

erforderlich, weil die hier getroffene Planfeststellungsentscheidung aufgrund ihrer 

Konzentrationswirkung nach § 75 Abs. 1 VwVfG rechtgestaltende Wirkung für alle öf-

fentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen den Vorhabenträgern und den Betroffenen 

hat.  

Ein Konflikt mit dem Flächennutzungsplan besteht nicht. Die Planung ist sowohl hin-

sichtlich der im Flächennutzungsplan dargestellten Abbauflächen als auch der St 

2260 neu mit der Gemeinde abgestimmt. Eine Bindung an den Flächennutzungsplan 

könnte sich nur aus § 7 BauGB ergeben, wenn sich ein öffentlicher Planungsträger 

nicht dem Flächennutzungsplan widersprochen hat. Selbst wenn eine Bindung an 

den noch gültigen FNP bestehen würde, könnte die Gemeinde diese Bindung durch 

den Beschluss des zuständigen Gemeindeorgans über die Anpassung des FNP auf-

heben (§ 7 Satz 3 BauGB). Nach der Rechtsprechung erfordert dies eine ausdrückli-

che Erklärung des Gemeinderats, der das Einvernehmen durch eine förmliche Ände-

rung des FNP nach außen erkennbar dokumentieren muss (vgl BVerwG, U. v. 

24.11.2010, 9 A 13/09, juris Rn. 48). Für den Entfall der Bindungswirkung genügt es 

insoweit, dass die Gemeinde bereits ein Verfahren zu einer entsprechenden Ände-

rung des FNP eingeleitet hat, das förmliche Inkrafttreten des geänderten FNP ist hin-

gegen nicht erforderlich. Ausreichend ist der Aufstellungsbeschluss (BVerwG aaO, 

Rn. 51). Hiernach ist im vorliegenden Fall keine Anpassungspflicht gegeben. Seitens 

des Gemeinderates liegt ein Aufstellungsbeschluss vom 25.09.2018 vor. Zudem ist 

die Bekanntmachung über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 

6 BauGB zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt. Der Entwurf des Flä-

chennutzungsplans in der Fassung vom 24.09.2020 hat in der Zeit vom 06.04.2021 

bis 14.05.2021 öffentlich ausgelegen. Der noch fehlende Abschluss durch die förmli-

che Änderung des FNP kann dem Vorhaben daher nicht entgegengehalten werden. 

5. Katholische Kirchenstiftung 
Die Katholische Kirchenstiftung erhebt gegen die Planung eine Vielzahl von Einwen-

dungen. Hierzu wird auf die dazu ergangenen Entscheidungen an anderen Stellen in 

diesem Planfeststellungsbeschluss verwiesen. Darüber hinaus beziehen sich der 

Einwand auf die grundstücksrechtliche Betroffenheit, da die Außenspielfläche des 
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Kindergartens durch die vorhabenbedingte Grundinanspruchnahme reduziert wird. Es 

wird gefordert, dass an der neuen Westgrenze eine Betonstützmauer errichtet wer-

den soll. Zudem wird noch auf die besondere Situation durch die Nähe der Baustelle 

zur Außenspielfläche und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen und diesbe-

zügliche Vorkehrungen (Zeitlich Straffung der Arbeiten, Absicherung der Baustelle) 

gefordert. 

 

Entscheidung 

Der Forderung nach einer Betonstützmauer kann nicht entsprochen werden, da die 

Vorhabenträger nur verpflichtet werden können den ursprünglichen Zustand wieder-

herzustellen. Darüberhinausgehende Forderungen sind direkt mit den Vorhabenträ-

gern abzustimmen. 

Die zeitliche Gestaltung der Baumaßnahmen ist nicht Bestandteil des Planfeststel-

lungsbeschlusses. Auf die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Sicherung der 

Baustelle wird hingewiesen. 

B.4.8 Verbände 

B.4.8.1 Bund Naturschutz in Bayern e. V.  

1. Stellungnahme vom 07.03.1997, Az. III/A7/V/ICE/Nbg-Erf/Hir 
Der Regionalreferent für Mittel- und Oberfranken des Bund Naturschutz in Bayern 

e.V. hat in einem Telefonat am 10.02.2021 die Stellungnahme des Bund Naturschutz 

in Bayern e.V. vom 07.03.1997 (Zeichen: III/A7/V/ICE/Nbg-Erf/Hir) für hinfällig erklärt. 

B.4.8.2 Bund Naturschutz in Bayern e. V. Ortsgruppe Hirschaid 

1. Stellungnahme vom 12.03.1997 
Hiermit wollen wir unseren Einspruch gegen das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 
Nr.8 geltend machen. Dies ist durch folgende Tatsachen begründet: 

1. Das Biotop im Neubert See mit seiner Artenvielfalt wird durch die Baumaßnah-
men und Veränderungen durch das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8 gefähr-
det. 

2. Die Ausgleichsflachen liegen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Ausgleichs-
flächen werden jedoch von besonders schützenswerten Flächen gefordert. Insbeson-
dere sind Feuchtgebiete unter Schutz zu stellen. 
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3. Die durch das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8 abgeführten Oberflä-
chenwassers. werden einem Sickerbecken zugeführt. Es ist jedoch zu befürchten, 
dass diese Oberflächenwasser stark mit Schadstoffen belastet sind. Hier ist eine Ge-
fährdung des Grundwassers nicht auszuschließen. Eine regelmäßige Schadstoffun-
tersuchung ist notwendig. Der Schadstoffabbau ist zu gewährleisten. 

4. Durch die finanzielle Belastung der öffentlichen Behörden durch das Ver-
kehrsprojekt Deutsche Einheit Nr.8 fehlen die Mittel für den Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs, insbesondere die Verwirklichung des S-Bahn-Anschlusses in Hirschaid. 
Dadurch wird die gesamte Umwelt in Mitleidenschaft gezogen. 

5. Durch das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8 ist eine Erhöhung der Lärm-
belastung und damit eine höhere Umweltbelastung verbunden. Lärm schädigt 
Mensch, Tier und Pflanzen. 

6. Das geplante Versickerungsrieselbecken liegt in der derzeitigen Wasserzone 
Wlllb. Damit ist eine Gefährdung des Trinkwassers nicht auszuschließen. 

7. Die Linde Ecke B4, Waldweg ist ein schützenswerter Baum und darf nicht den 
Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8 geopfert werden. 

 

Entscheidung 

Der Einspruch des Bund Naturschutzes in Bayern e.V. – Ortsgruppe Hirschaid wird 

zurückgewiesen. Hierzu ergeht zu den genannten Punkten folgende Begründung:  

 

Zu 1. 

Sofern Biotope durch die Planung betroffen sind, werden die Eingriffe durch land-

schaftspflegerische Maßnahmen weitestgehend vermieden und nicht vermeidbare 

Beeinträchtigungen angemessen kompensiert. 

 

Zu 2. 

Das Maßnahmenkonzept zur Kompensation der naturschutzrechtlichen Eingriffe ist 

insgesamt mit den zuständigen Unteren Naturschutzbehörden an den Landratsäm-

tern Bamberg und Forchheim sowie mit der Höheren Naturschutzbehörde an der Re-

gierung von Oberfranken abgestimmt. 

Die Höhere Naturschutzbehörde bewertet die Maßnahmen, auch unter den Gesichts-

punkten der agrarstrukturellen Belange, gesamthaft als positiv (siehe hierzu die Stel-

lungnahme samt Entscheidung der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung 

von Oberfranken vom 31.03.2020). 
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Einzelheiten zu den geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können der land-

schaftspflegerischen Begleitplanung entnommen werden. 

 

Zu 3. 

Hierzu wird auf die 1. und 2. Planänderung und die damit verbundenen Änderungen 

zur Entwässerung sowie auf Stellungnahmen der Fachbehörden verwiesen. 

 

Zu 4. 

Das Betriebsprogramm des öffentlichen Nahverkehrs ist nicht Gegenstand des Plan-

feststellungsverfahrens und daher nicht entscheidungsrelevant. 

 

Zu 5. 

Die prognostizierten Lärmbelastungen werden durch aktive und passive Schall-

schutzmaßnahmen gemindert, sodass die Verträglichkeit des Projektes mit den im-

missionsschutzrechtlichen Anforderungen gegeben ist. Für die Anwohner der Strecke 

ist aufgrund der Schallschutzmaßnahmen eine deutliche Reduzierung der Lärmbelas-

tung zu erwarten. 

 

Zu 6. 

Die in der ursprünglichen Planung geplante Maßnahme „M 2 Anlage von Streuobst-

wiesen, Teilfläche bei 54,30 – 54,52“ mit vorgesehenen Regenrückhalte- und Versi-

ckerungsbecken ist im Zuge der Planänderungen gemäß § 73 Abs. 8 VwVfG entfal-

len. 

Das geplante Regenrückhalte- und Versickerungsbecken bei Strullendorf (Maßnahme 

M 0.5) liegt nicht in einem wasserrechtlich geschützten Gebiet (siehe Anlage 12.4, 

Blatt 5d). 

Das geplante Regenrückhalte- und Versickerungsbecken bei Hirschaid (Maßnahme 

M 0.5) liegt in der Trinkwasserschutzzone IIIa des Trinkwasserschutzgebietes 

„Hirschaider Büsche“ (siehe Anlage 12.4, Blatt 4a).  
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In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass begleitend zur 2. 

Planänderung eine Neufestsetzung des Wasserschutzgebetes erfolgt ist.  

 

Zu 7. 

Der Planfeststellungsbehörde ist nicht klar, welche Linde hier gemeint ist. Ein im Luft-

bild erkennbarer größerer Einzelbaum an der Verkehrsgabelung Bamberger Straße – 

Waldweg in Hirschaid ist von der Planung nicht betroffen. 

B.4.8.3 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

1. Stellungnahme vom 06.03.1997, Az. 471-ICE-13/97 
1. Im Einvernehmen mit dem SDW-Landesverband wird zu der vorliegenden Pla-
nung wie folgt Stellung genommen: 

Gegenüber der ursprünglichen Planung wurden die Waldflächenverluste weiter ein-
geschränkt, was grundsätzlich begrüßt wird. 

Von direkter Rodung betroffen sind Waldflächen im Süden sowie ein Streifen des 
Hauptsmoorwaldes im Norden des Planabschnittes. Die hierfür vorgesehenen Er-
satzaufforstungsflächen sind geeignet und flächenmäßig ausreichend. 

Für den Verlauf im Hauptsmoorwald angrenzenden Planabschnitt – eine für die be-
nachbarten Waldbestände Hauptwindrichtung), befürchten wir - wie im nördlich Erhö-
hung des Waldbrandrisikos (Kieferngebiet, Lage gegen Hauptwindrichtung). 

2. Aus den genannten Punkten ergeben sich folgende Forderungen: 

2.1 Errichtung eines bahnparallelen Forstweges zur effektiven Waldbrandabwehr 
im Hauptsmoorwald und genereller Verzicht auf Sukzessionsstreifen entlang der 
Bahnstrecke in Wäldern. 

2.2 Behebung bzw. Entschädigung aller durch die Waldrodung und die Baumaß-
nahmen direkt und indirekt verursachten Schäden (Randschäden, Windwurf) durch 
den Planungsträger. 

2.3 Festlegung von Ersatzaufforstungsflächen, Baumartenwahl und Unterpflan-
zungsmaßnahmen in Abstimmung mit der zuständigen Forstbehörde. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 2.1 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden, da sich aus dem viergleisigen Aus-

bau der Strecke keine Anhaltspunkte ergeben, die eine signifikant erhöhte Wald-

brandgefahr verursachen könnten. Auch die zuständigen Fachbehörden haben hierzu 

keine Einwände erhoben. 

 

Zu 2.2 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderliche. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 15.04.1997 zu, dass indirekte Beeinträchti-

gungen durch Waldrandunterpflanzungen vor Rodungsbeginn entgegengewirkt wird. 

 

Zu 2.3 

Die Vorhabenträger haben mit ihrer Rückäußerung vom 15.04.1997 zugesichert, die 

Baumartenwahl mit der Zuständigen Behörde abzustimmen. 

B.4.8.4 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. Bezirksgeschäftsstelle Oberfran-
ken 

1. Stellungnahme vom 28.02.1997 
Der Landesbund für Vogelschutz - Verband für Arten- und Biotopschutz (LBV) nimmt 
im Rahmen seines satzungsgemäßen Auftrages wie folgt Stellung. 

1. Der Landesbund für Vogelschutz lehnt die Ausbaustrecke "Nümberg - Ebens-
feld" im Abschnitt Hirschaid ab. in diesem Zusammenhang verweisen wir nochmals 
auf unsere Stellungnahmen vom 20.11.1992, vom 20.09.1994, vom 03.03.1995, vom 
03.04.1995 sowie vom 03.05.1995. Die darin vorgebrachten grundsätzlichen Beden-
ken und Einwände gegen die geplante ICE-Strecke "Nümberg - Erfurt" haben nach 
wie vor Bestand. 

2. Der Landesbund für Vogelschutz hat in o.g. Schreiben mehrfach auf massive, 
nicht ausgleichbare Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild durch die geplante 
ICE-Strecke "Nürnberg - Erfurt" hingewiesen. 

• Durch die Ausbaustrecke "Nümberg - Ebensfeld" im Abschnitt Hirschaid werden  

• eine Vielzahl teilweise hochwertiger Lebensräume durch Bebauung zerstört,  

• angrenzende Lebensräume teilweise erheblich beeinträchtigt, die Trennwirkung 
der Trasse und die Zerschneidung von Lebensräumen erhöht. 
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Die vom LBV vorgebrachten Bedenken und Einwände werden durch die Untersu-
chungen der Umweltverträglichkeitsstudie und dem Erläuterungsbericht zum land-
schaftspflegerischen Begleitplan bestätigt. 

3. Insgesamt muss die Eingriffs-Kompensations-Bilanz als unübersichtlich und 
nicht nachvollziehbar kritisiert werden. So gehen laut UVS ca. 30,2 ha an Flächen mit 
Biotopfunktion verloren, 2,2 ha werden bauzeitlich beansprucht. Der Verlust landwirt-
schaftlich genutzter Flächen beläuft sich auf ca. 14 ha, der Verlust an Waldflächen 
auf ca. 4,5 ha. Von daher müssen die A/E-Maßnahmen im Umfang von 21,5 ha als 
völlig unzureichend beurteilt werden. 

4. Bei den vorgeschlagenen A/E-Maßnahmen sieht der Landesbund für Vogel-
schutz folgende Konfliktpunkte: 

So stellt z.B. Maßnahme Nr. 3 - Begrünung des Schallschutzwalles - sowie Maßnah-
me Nr. 8 - Bepflanzung von Regenrückhaltebecken - keine A/E-Maßnahme im Sinne 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes dar. 

Ebenso stellt die A /E-Maßnahme Nr. 5 keine Maßnahme im Sinne des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes dar. Laut Erläuterungsbericht zum landschaftspflegerischen 
Begleitplan stellt der Baggersee nördlich Altendorf trotz Vorbelastungen bereits einen 
wertvollen Lebensraumkomplex dar. Daher kann diese Maßnahme nicht als A/E-
Maßnahme anerkannt werden. Laut Regionalplan Oberfranken-West sind für die Vor-
ranggebiete Sand/Kies Nr. 33 a, 33 b und 34 im Bereich Altendorf als Folgenutzung 
neben Landwirtschaft und Erholung auch die Entwicklung als ökologische Ausgleichs-
fläche vorgesehen. Aus den Planunterlagen geht nicht hervor, welche Folgenutzung 
für diese Fläche im Genehmigungsverfahren für den Sand-/Kiesabbau planfestge-
stellt wurde. Jedenfalls kann nicht dieselbe Fläche für zwei verschiedene Verfahren 
als A/E-Maßnahme ausgewiesen werden. 

5. Der LBV vertritt die Auffassung, dass bei den A/E-Maßnahmen ein deutlicher 
Schwerpunkt auf die Entwicklung von Rohbodenstandorten gelegt werden muss. Für 
diese Flächen ist ein umfassendes Pflegekonzept zu erstellen, um die Standorte 
langfristig in frühen Sukzessionsstadien zu halten. 

6. Starke Konflikte sieht der LBV auch im Bereich Freizeitnutzung und Angelsport. 
So ist bei A/E-Maßnahmen im Bereich von Abbauflächen ein ganzjähriges Betre-
tungsverbot auszusprechen. 

Gleichzeitig sind in den Randbereichen und an den Zufahrtswegen wirksame Maß-
nahmen (wasserführende Gräben, dichte Heckenbepflanzung) durchzuführen, um ein 
unbefugtes Betreten des Gebietes zu verhindern. 

7. Aufgrund der Schwere des Eingriffes in ökologisch besonders hochwertige Le-
bensräume sind die A/E-Maßnahmen vor Baubeginn umzusetzen. Es ist ein Pflege- 
und Entwicklungskonzept für die einzelnen Maßnahmen zu erstellen. Nach 5 Jahren 
hat eine Effizienzkontrolle stattzufinden. 

Während der Baumaßnahme ist eine ökologische Bauleitung einzusetzen, diese hat 
besonders darüber zu wachen, dass keine baubedingten Schäden in an die Trasse 
angrenzenden Lebensräume und schützenswerten Bereichen auftreten. 

8. Bei der Bilanzierung der A/E-Maßnahmen müssen die verbleibenden Restflä-
chen des Kiefernwäldchens, das durch den Umbau der Staatsstraße 2244 in seiner 
ökologischen Funktionsfähigkeit erheblich eingeschränkt wird, mitberücksichtigt wer-
den. Baustelleneinrichtungen und Baustraßen dürfen nicht auf ökologisch hochwerti-
gen Flächen angelegt werden. Die Aussage im Landschaftspflegerischen Begleitplan, 
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dass Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen je nach funktionaler Wertigkeit 
mit 10 - 20 % der betroffenen Fläche an anderer Stelle kompensiert werden müssen, 
kann nur für Flächen gelten, die einen funktionalen Wert von 1 aufweisen. 

 
Entscheidung 

Zu 1. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die vom Lan-

desbund für Vogelschutz dargebrachte grundsätzliche Ablehnung gegen das geplan-

te Vorhaben mit Verweis auf alte Stellungnahmen außerhalb des verfahrensgegen-

ständlichen Planfeststellungsverfahren und die darin enthaltenen grundsätzlichen 

Bedenken und Einwände gegen die geplante ICE-Strecke „Nürnberg – Erfurt“ werden 

im hiesigen Verfahren nicht mehr erörtert, da der Großteil der Strecke bereits in Be-

trieb ist. 

 

Zu 2.   

Den Anmerkungen kann nicht gefolgt werden. Gemäß den Inhalten der planfestge-

stellten Unterlagen der landschaftspflegerischen Begleitplanung werden die nach 

§ 14 BNatSchG definierten „Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild“ ausrei-

chend kompensiert. 

Es wird an dieser Stelle auf die planfestgestellten Unterlagen der landschaftspflegeri-

schen Begleitplanung verwiesen, welche im Laufe des Verfahrens mit den Vertretern 

der Naturschutzbehörden abgestimmt worden sind. 

 

Zu 3. 

Die vom Landesbund für Vogelschutz vorgelegten Zahlen der Eingriffs-

Kompensations-Bilanz sind durch die Änderungen in der Planung nach § 73 Abs. 8 

VwVfG nicht mehr aktuell. 

Die Planfeststellungsbehörde verweist an dieser Stelle auf die detaillierten Bilanzie-

rungen in den planfestgestellten Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsstudie und zur 

landschaftspflegerischen Begleitplanung. In ihrem Ergebnis werden alle durch das 

Vorhaben verursachten Eingriffe durch entsprechende Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen ausreichend kompensiert. Gegen die im Zuge des Verfahrens geänderte 

Ausgleichsplanung wurde keine weitere Einwendung mehr erhoben. 
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Zu 4.  

Den Forderungen kann nicht vollumfänglich entsprochen werden. Die planfestgestell-

te landschaftspflegerische Maßnahme „M3 – Begrünung des Schallschutzwalles“ im 

Umfang von ca. 9.800 m² kann aufgrund ihrer Zweckbestimmung zur Aufwertung von 

Lebensräumen durch die Pflanzung von heimischen Hochstammobstsorten und der 

Bepflanzung mit standortheimischen Straucharten als Maßnahme zur Kompensation 

von Gehölzverlusten durch das Vorhaben angerechnet werden. 

Die vom Landesbund für Vogelschutz beschriebene Maßnahme „Nr. 8 – Bepflanzung 

von Regenrückhaltebecken“ definiert in der planfestgestellten Planung nunmehr die 

Maßnahme M0.5 – Begrünung der Regenrückhaltebecken“ und wird als gestalteri-

sche Minderungsmaßnahme nicht in der Eingriffs-Kompensations-Bilanz angerechnet 

(siehe hierzu auch Kapitel B 4.4 der planfestgestellten Unterlage 12.1a – Erläute-

rungsbericht zur Landschaftspflegerische Begleitplanung). Der diesbezüglichen Beur-

teilung des Landesbundes für Vogelschutz wird somit gefolgt. 

Die Bewertung des Landesbundes für Vogelschutz zur von ihr genannten A/E-

Maßnahme Nr. 5 hat sich insofern erledigt, als dass diese Maßnahme durch die 

Planänderungen nach § 73 Abs. 8 VwVfG nicht mehr Gegenstand des planfestge-

stellten Vorhabens ist. 

 

Zu 5.   

Die Vorhabenträger folgen der Forderung des Landesbundes für Vogelschutz mit den 

umzusetzenden landschaftspflegerischen Maßnahmen in der planfestgestellten Pla-

nung. Die Planfeststellungsbehörde verweist hier insbesondere auf die landschafts-

pflegerischen Maßnahmen „M0.1 – Eingrünung der Bahnanlagen“, „M1 CEF / FCS – 

Schaffung von Magerrasenstandorten“ und „M2 CEF / FCS – Pflege von Mager-

standorten“, welche die Entwicklung und Förderung von Rohbodenstandorten als 

Schwerpunkt haben. 

Der Forderung nach einem umfassenden Pflegekonzept für landschaftspflegerische 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird entsprochen und ist von der Vorhabenträger 

im Rahmen der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung zu erarbeiten. Auf die 

entsprechende Nebenbestimmung wird verwiesen. 
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Zu 6. 

Der Forderung des Landesbundes für Vogelschutz kann nicht entsprochen werden, 

da die allgemeine Erholung in Natur und Landschaft als Grundsatz im Bundesnatur-

schutzgesetz sowie im Bayerischen Naturschutzgesetz verankert sind. 

 

Zu 7. 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. 

Bzgl. der geforderten Pflege- und Enzwicklungskonzepte wird auf die Entscheidung 

zu 5. verwiesen. 

Die vom Landesbund für Vogelschutz geforderte ökologische Bauleitung ist von der 

Vorhabenträger in der landschaftspflegerischen Begleitplanung vorgesehen und als 

„Umweltbaubegleitung (UBB)“ zur fach- und sachgerechten Umsetzung aller land-

schaftspflegerischen Maßnahmen definiert. Der Forderung wird somit entsprochen. 

 

Zu 8.  

Die Forderung des Landesbundes für Vogelschutzes wird nicht entsprochen. 

Die Bilanzierungsmethodik (siehe Kapitel A 5.2 der planfestgestellten Unterlage 12.1a 

– Erläuterungsbericht zur Landschaftspflegerische Begleitplanung) sowie die Be-

standsbewertung anhand der Anlagen 12.3 ff ist aus Sicht der Planfeststellungsbe-

hörde als fachlich korrekt und nachvollziehbar dargestellt und bewertet. Auch die 

Fachbehörden haben hierzu keine Einwendungen vorgebracht. 

B.4.8.5 Landesverband Bayern der Deutschen Gebirgs- und Wandervereine 

1. Stellungnahme vom 17.10.2017 
Im Namen des Landesverbandes Bayern der Deutschen Gebirgs- und Wanderverei-
ne danken wir Ihnen für die Beteiligung am Verfahren. 

Bahngleise sind für Wanderer unüberwindbare Hindernisse. Wir bitten deshalb bei 
den Planungen folgendes zu berücksichtigen: 

- Falls durch die Bahn auf überörtliche Wanderwege Umwege von bis zu 1 km verur-
sacht werden, sollte die Bahn eine Anpassung dieser Wege bis zum nächsten für 
Wanderer geeigneten Übergang (oder Unterführung) geschaffen werden. 

- Falls ein Umweg über 1 km verursacht wird ist für Wanderer eine Überbrückung (o-
der Unterführung) zu schaffen. 
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Eine Mitbenutzung von Wild brücken durch Wanderer kann dabei akzeptiert werden. 

 

Entscheidung 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Wanderwege werden allein zu priva-

ten Zwecken genutzt. Bei dieser Art der Inanspruchnahme ist es in höherem Maße 

zumutbar, Umwege in Kauf zu nehmen. Zudem besteht grundsätzlich kein Anspruch 

auf die Beibehaltung besonders günstiger Verkehrsverbindungen. Im Übrigen werden 

die Aussagen zur Kenntnis genommen. 

B.4.8.6 Landesfischereiverband Bayern e. V. 

1. Stellungnahme vom 02.11.2017 
1. Der geplante viergleisige Ausbau der ICE - Trasse hat im Abschnitt Altendorf - 
Hirschaid - Strullendorf Beeinträchtigungen für die Fischerei zur Folge. Dem Vorha-
ben wird zugestimmt, wenn fischereiliche Nachteile ausgeglichen werden. 

2. Zusammenfassung 

Die derzeitige Bahnstrecke im Planfeststellungsabschnitt Altendorf - Hirschaid - Strul-
lendorf (PFA 21) soll für Hochgeschwindigkeitszüge (ICE) viergleisig ausgebaut wer-
den. Für den erweiterten Ausbau sind umfangreiche Baumaßnahmen nötig, die sich 
negativ auf die Gewässerökologie der angrenzenden Fließ- und Standgewässer aus-
wirken. Es kommt hierbei zu erheblichen Eingriffen in Natur und Landschaft, die Aus-
gleichsmaßnahmen erfordern. Daraus resultierende und durch Bauarbeiten verur-
sachte finanzielle Einbußen sind den betroffenen Fischereiberechtigten (Fischerei-
vereinen) zu ersetzen und können nicht durch die geplanten Kompensationsmaß-
nahmen ausgeglichen werden. Nachteilig wirken sich die Erhöhung der Zugfrequenz 
und der Zuggeschwindigkeit als Lärmimmission auf die Angelfischerei aus. Im Be-
reich der angelfischereilich bewirtschafteten Gewässer sind Lärmschutzmaßnahmen 
wie z.B. ein Gehölzgürtel zwischen Bahn und Gewässer nötig. 

3. Beeinträchtigung der Gewässer durch Bauarbeiten 

3.1 Die im Planungsabschnitt befindlichen Fließgewässer dürfen weder im Fließ-
verhalten, der Wasserqualität noch in ihrer Gewässerstruktur nachteilig verändert 
werden. Die Durchlässe des Bahndammes sollen in Anzahl und Umfang ausreichend 
dimensioniert werden. Dies gilt auch für kleinere Bäche. Die Durchgängigkeit von 
Wanderfischarten darf generell nicht unterbrochen werden. 

3.2 Baumaßnahmen sollten so durchgeführt werden, dass die Reproduktion der 
Fischarten nicht gestört wird. Hier soll ein fischschonendes Zeitfenster in Absprache 
mit den Fischereiberechtigten bzw. der Fischereifachberatung des Bezirks Oberfran-
ken eingerichtet werden. Bei den Bauarbeiten bedarf es der besonderen Beachtung 
des Eintrags von Sedimenten und Bauhilfsstoffen wie z.B. Zementmilch. Wichtig ist 
hierbei die eine geregelte Wasserhaltung durch geeignete technische Maßnahmen. 
Eingriffe in den Sohl- und Böschungsbereich sollten möglichst vermieden werden. 

3.3 Der Landesfischereiverband Bayern e.V. legt besonderen Wert auf die Prüfung 
der Bauausführung auf Übereinstimmung mit den Gewässerschutzbelangen wie Kon-
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trolle der Funktion von Gewässerschutzmaßnahmen und Kontrolle der Einhaltung von 
Gewässerschutzvorschriften. So sollten z.B. regelmäßig die Baumaschinen auf ihre 
Dichtheit kontrolliert werden. 

3.4 Baugruben können, auch wenn sie weitgehendst geschützt sind, durch die Ent-
wässerung eine Absenkung des Grundwassers zur Folge haben. Es sollten daher 
Grundwassermessstellen eingerichtet werden. Falls auch nur zeitlich und örtlich be-
grenzt, so können Wasserstands Schwankungen an Fließ- und Standgewässer auf-
treten, die das Laichverhalten der Fische sowie Laich, Fischbrut und Jungfische ge-
fährden können. Dies gilt auch für andere aquatische Lebewesen. Sollten diesartige 
Schäden an den Gewässern auftreten, so müssen sie für die geschädigten Fischerei-
berechtigten finanziell ausgeglichen werden. Dies gilt auch für andere Ursachen der 
Störung durch Bauarbeiten in den Bereichen Wasserhaushalt, Wasserqualität und 
Strukturveränderungen. 

4. Lärmimmission 

Für die Angelfischerei stellt die Zunahme der Zugfrequenz durch Güter- und Hochge-
schwindigkeitszügen durch übermäßige Lärmimmission ein Problem des Bahnaus-
baus dar. In Wohngebieten sorgt auf der Planungsstrecke ein Lärmschutz beim 
Überschreiten der gesetzlich zulässigen Immissionswerte. Diese Richtlinien gelten für 
die Siedlungsgebiete aber nicht für die an der Trasse angrenzenden Gewässer in der 
freien Landschaft. 

Da sich durch die Wasseroberflächen der Schall um ein Vielfaches schneller und in-
tensiver ausbreitet als in der Luft wird für die Angler, die sich am Gewässerrand der 
Stand- und Fließgewässer aufhalten, der Lärmpegel durch die vielen Schnell- und 
Güterzüge zur Belastung. Im besonderen Maße dort, wo eine randliche Überbauung 
der Gewässer stattfindet. Die Angler werden deshalb den Lärm meiden, da er die Er-
holung stört. In Folge dessen könnten sich für die Fischereiberechtigten (Fischerei-
vereine) die Einnahmen durch die Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen vermin-
dern, die hauptsächlich für die gesetzlichen Hegeverpflichtungen verwendet werden. 
Zudem müssen die Fischereiberechtigten höhere Ausgaben für die ausfallende an-
gelfischereiliehe Hege aufbringen, wenn diese die Angelfischerei in vollem Umfang 
nicht mehr ausführen kann. 

Angelfischereilich bewirtschaftete Gewässer sollten deshalb in diesem Planungsge-
biet einen Lärmschutz erhalten, der zumindest aus einem Gehölzgürtel zwischen 
Bahnlinie und Gewässer besteht. Diese Vorsorge würde auch den Anforderungen 
des Naturschutzes näherkommen. Bauliche Maßnahmen sowie Lärmschutzfragen 
sollen mit den betroffenen Fischereiberechtigten abzustimmen. Hierbei sind auch die 
Störungen durch die Bauarbeiten zu berücksichtigen. 

 

Entscheidung 

Zu 1. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen und auf die folgenden Entscheidungen 

verwiesen. 
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Zu 2. 

Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit wird auf die Ausführungen unter Punkt B.3 und 

in Bezug auf den Lärmschutz auf die Entscheidung zu 4. verwiesen. 

Der Anspruch auf finanziellen Ausgleich für die betroffenen Fischereiberechtigten 

wird in den Nebenbestimmungen festgesetzt. Im Übrigen werden die Aussagen zur 

Kenntnis genommen. 

 

Zu 3.1 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 29.01.2018 zu, dass bei Durchlässen und 

Eisenbahnüberquerungen die hydraulischen Querschnitte nicht verändert werden. 

Die Durchlassbauwerke und Eisenbahnüberführungen sind bereits mit einer Sub-

stratsohle geplant, die Durchgängigkeit der Fließgewässer bleibt somit erhalten. Die 

Dimensionierung der Durchlässe der Gräben und Bäche wurden im Benehmen mit 

den Wasserwirtschaftsamt Kronach aus wasserwirtschaftlichen Gründen mit demsel-

ben hydraulisch wirksamen Querschnitt ausgestaltet, den sie auch im Bestand haben. 

Der Hintergrund dafür liegt darin, dass eine Erhöhung der Abflussmengen im Hoch-

wasserfall vermieden werden muss, damit an den unterliegenden Gewässerabschnit-

ten keine neuen Betroffenheiten entstehen. 

 

Zu 3.2 

Der Forderung kann nicht vollumfänglich entsprochen werden. Die Vorhabenträger 

erläutern in ihrer Rückäußerung nachvollziehbar, dass die Baumaßnahmen an Brü-

cken und Durchlässen von Gewässerquerungen bauablaufbedingt nicht unterbrochen 

oder verschoben werden können. Es wird zugesagt, die baulichen Maßnahmen mit 

den betroffenen Fischereiberechtigten abzusprechen und Schutzmaßnahmen im 

Bauwerksbereich zu ergreifen. 

Die Vorhabenträger sichern bereits in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zu der 

Stellungnahme des Bezirks Oberfranken – Fachberatung für Fischerei zu, dass keine 

Zementmilch, Auswaschungen oder baubedingte Sedimenteinträge in die Gewässer 

gelangen. Dazu wird die Baugruben zur Herstellung der Gründungskörper über eine 

geschlossene Wasserhaltung trockengehalten. Das anfallende Wasser, und so auch 
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Zementmilch oder Auswaschungen, werden über Absetzbecken geführt und erst 

nach Nachweis, dass keine schädlichen Konzentrationen an Schadstoffen und mit 

dem Auge wahrnehmbare Schwimmstoffe mehr enthalten sind, in Oberflächenge-

wässer eingeleitet. Die Unbedenklichkeit der Einleitung wird durch die regelmäßigen 

Messungen von pH-Wert, Trübung und Schwebstoffgehalt sowie regelmäßige hydro-

chemische Beweissicherungsuntersuchungen sichergestellt und dokumentiert. 

 

Zu 3.3 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 29.01.2018 zu, die baulichen Standards in 

Bezug auf Baumaßnahmen an Gewässern einzuhalten und diese im Schutz eines 

Spundwandverbaus in Verbindung mit Absetzbecken durchzuführen. Bei Baumaß-

nahmen in Wasserschutzgebieten oder an Gewässern werden die Baumaschinen re-

gelmäßig auf ihre Dichtheit kontrolliert. 

 

Zu 3.4 

Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich. Die Vorhaben-

träger sichern in ihrer Rückäußerung vom 28.09.2020 zur Stellungnahme des Bezirks 

Oberfranken – Fachberatung für Fischerei zu, dass durch den für die Streckengrün-

dung notwendigen Bodenaustausch von ggf. vorhandenen bindigen Schichten sich 

keine Beeinträchtigungen der Fischerei ergeben, da kein Eingriff in die fischereilich 

genutzten Baggerseen erfolgt. Aufgrund des großen Flurabstandes und der Ausbil-

dung der mächtigen Grundwasservorkommen in den quartären Sanden und Kiesen 

ergeben sich durch den Bau der Bahnanlage und die wie im heutigen Zustand gege-

bene Unterströmbarkeit keine Auswirkungen auf die Grundwasserströme oder auf 

den Wasserstand. 

Eine Beweissicherung und Dokumentation der Grundwasserstandsverhältnisse im 

Bereich der Baggerseen erfolgt in den Grundwassermessstellen BK 21/16 EKP3 neu 

sowie BK 21/26 EKP3. 

Wie schon zu 1. aufgeführt, wird der Anspruch auf finanziellen Ausgleich für die be-

troffenen Fischereiberechtigten in den Nebenbestimmungen festgesetzt. 
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Zu 4. 

Der Forderung kann nicht entsprochen werden. Der Bereich der bewirtschafteten 

Gewässer ist im Sinne des Immissionsschutzes kein Ort zum dauerhaften Aufenthalt 

von Personen und somit besteht auch kein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen. 

Grundsätzlich ist jedoch anzumerken, dass im gesamten Planfeststellungsabschnitt 

der Einsatz des besonders überwachten Gleises (BüG) vorgesehen ist, so dass sich 

auch für den Bereich an der freien Strecken Pegelminderungen ergeben. Die Vorha-

benträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 29.01.2018 zu, dass sofern aus um-

weltplanerischen Gesichtspunkten die Anordnung von Gehölzgürtel als möglich er-

achtet werden, diese in den Planfeststellungsunterlagen vorgesehen sind. 

Hinsichtlich des Baulärms werden die Vorhabenträger mit den Nebenbestimmungen 

verpflichtet, möglichst lärmarme Bauverfahren zu nutzen und die Öffentlichkeit recht-

zeitig im Vorfeld über die Bauarbeiten und den zu erwartenden Baulärm zu informie-

ren. 

B.4.8.7 Verkehrsclub Deutschland Landesverband Bayern e. V.  

1. Stellungnahme vom 25.10.2017, ohne Az. 
Wir begrüßen die Absicht der DB Netz AG, die noch fehlenden Ausbauabschnitte zur 
vollen Verkehrswirksamkeit der Neubaustrecke / Ausbaustrecke Nürnberg - Erfurt 
zwischen Altendorf und Hirschaid sowie zwischen Hirschaid und Breitengüssbach 
anzugehen und hierfür Baurecht zu erhalten. 

Nach den Unterlagen dürfte es dann möglich sein, die potentiellen ICE-Halte Bam-
berg, Coburg und Erlangen so zu bedienen, dass ein taktähnliches Angebot realisiert 
wird. Dabei erwarten wir uns eine stündliche Anfahrt des ICE-Haltes Bamberg und ei-
ne je zweistündliche Bedienung der Halte Coburg und Erlangen. 

Leider fehlt im Erläuterungsbericht eine Aussage zur Verkehrsbedienung nach Fertig-
stellung der Ausbaustrecke. Das ab Dezember 2018 geplante Verkehrsangebot ist 
der Präsentation der DB zu entnehmen. 

So beträgt die Fahrtzeit zwischen Nürnberg und Erfurt ohne Halt 70 Minuten und mit 
Halt in Bamberg oder Erlangen 80 Minuten bzw. bei Halten an allen drei Städten 96 
Minuten. 

Auf Seite 43 des Erläuterungsberichtes werden die geplanten Fahrtzeiten nach Fer-
tigstellung der ABS / NBS dargelegt. Gegenüber dem Fahrplan 2018 verkürzt sich die 
Fahrtzeit zwischen Nürnberg und Erfurt um fünf Minuten, zwischen Nürnberg und 
Bamberg um sechs Minuten und zwischen Nürnberg und Coburg um fünf Minuten. 
Ein ICE von Nürnberg über Coburg nach Erfurt mit Halt in Bamberg benötigt künftig 
82 Minuten gegenüber 89 Minuten im Fahrplan 2018.Dieser Vergleich zeigt auf, dass 
nach Fertigstellung der fehlenden Ausbauabschnitte eine ITF-kompatible Fahrtzeit 
zwischen Nürnberg und Erfurt auch bei Bedienung des Haltes in Coburg erreicht 
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werden kann. Somit kann dann unsere Forderung nach stündlicher Anfahrt des ICE-
Haltes Bamberg und zweistündlicher Anfahrt der Halte Coburg und Erlangen umge-
setzt werden. Wir bitten um Stellungnahme der DB zum geplanten Fernverkehrskon-
zept nach Fertigstellung der Ausbauabschnitte. 

Unklar erscheint uns die Einbindung der Nebenstrecke Schlüsselfeld - Strullendorf in 
den Bahnhof Strullendorf. Für uns ist eine Reaktivierung der Bahnstrecke im Perso-
nenverkehr zumindest im Abschnitt Strullendorf - Frensdorf notwendig. Somit sollten 
die Baumaßnahmen so ausgeführt werden, dass die Reaktivierung der Bahnstrecke 
im Personenverkehr auch nach Fertigstellung des Ausbaus möglich bleibt. 

 

Entscheidung 

Der Forderung nach einem Fernverkehrskonzept nach Fertigstellung der Ausbauab-

schnitte im Zuge des Verfahrens kann nicht nachgekommen werden, da die Ausge-

staltung des Fahrplanes (Betriebsprogramm) nicht Gegenstand des Planfeststel-

lungsverfahrens ist. Die Forderung ist daher direkt an das Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen zu richten. Die Vorhabenträger sichern in ihrer Rückäußerung vom 

19.12.2017 zu, dass die Strecke Strullendorf- Schlüsselfeld (NE-Bahn) weiterhin an 

die öffentliche Infrastruktur der DB Netz AG angebunden bleibt und der unmittelbare 

Übergang von Fahrten möglich ist. Die Anlagen werden in einer Qualität errichtet, 

dass der Übergang von Reise- und Güterzügen zwischen der Strecke Strullendorf - 

Frensdorf und den Strecken 5900 sowie 5919 Strullendorf - Bamberg jederzeit mög-

lich ist. Weitere Vorkehrungen für Halte mit Reisendenübergang im Bahnhof Strullen-

dorf für mögliche Züge Strullendorf – Frensdorf sind jedoch nicht Teil dieser Planung. 

Im Übrigen werden die Ausführungen zur Kenntnis genommen. 

2. Stellungnahme vom 26.07.2020, ohne Az. 
Im Sinne einer zukunftsfähigen Gestaltung des Bf Strullendorf, u.a. in Bezug auf die 
Einbindung der Bahnstrecke 5110 aus Richtung Frensdorf, nimmt der VCD Bamberg 
zur aktuellen Planung Stellung. 

Zu Lageplan 13a, Abschnitt km 54,395 - 55,108, Stand: 05.04.2019 (Index a): 

Die Bahnstrecke 5110 Strullendorf - Frensdorf ist in der aktuellen Planung an die 
Strecke 5919 Eltersdorf- Leipzig direkt angeschlossen. Über zwei zusätzliche Wei-
chenverbindungen können beide Richtungsgleise der Strecke 5900 Nürnberg Hbf - 
Bamberg erreicht werden. Somit besteht weiterhin die Möglichkeit, Güter- Und Frei-
zeitverkehr bis Schlüsselfeld zu ermöglichen. Allerdings berücksichtigt die Planung 
keine Möglichkeit, die Strecke 5110 zukünftig attraktiv für den Personenverkehr zu 
reaktivieren, da keine Ein- oder Aussteigemöglichkeit für Fahrgäste am Bahnhof 
Strullendorf vorgesehen ist. 

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) setzt sich als gemeinnütziger Umweltverband 
für eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde Mobilität ein. Dieses An-
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liegen wird auch von. den Regierungen des Bundes und des Landes Bayern ange-
strebt, u. a. durch Verlagerung von Verkehr auf die Bahn. Da durch den vorliegenden 
Plan die Möglichkeit dauerhaft verbaut wird bzw. einen unverhältnismäßigen Aufwand 
nötig machen würde, eine bestehende Streckenverbindung für umweltfreundlichen 
und sicheren Personenverkehr auf der Bahn zu reaktivieren, lehnen wir den vorgeleg-
ten Plan in diesem Punkt ab. Wir fordern eine Planänderung, die eine attraktive An-
bindung der Strecke 5110 an den Bahnhof Strullendorf und an die Strecke 5959 für 
den Personenverkehr enthält oder mindestens einen späteren, kostengünstigen Aus-
bau dieser Anbindung ermöglicht. 

Für diese Forderung sehen wir mehrere Umsetzungsmöglichkeiten, die wir nachfol-
gend erläutern. Die vorgeschlagenen Änderungen sind mit der Farbe Orange markiert 
und lediglich indikativ. Sie sind nicht maßstäblich. 

Vorzugslösung:  

Die Weichenverbindung zwischen·Strecke 5919 und 5900 bei Streckenkilometer 
55,0, wird nach km 54,7 vorgezogen, damit der Mittelbahnsteig von Zügen aus/in 
Richtung Frensdorf angefahren werden. Kann. 

Variante A: 

Zwischen Kilometer 0,2 und 0,3 der Strecke 5110, wird in Kurvenlage ein Bahnsteig 
mit einer Nutzlänge von 60 m als Option vorgesehen. Dieser ermöglicht dann eine 
Durchbindung der Züge direkt nach Bamberg. Ein rund 100 m langer befestigter 
Fußweg schafft den Anschluss an die Unterführung. 

Variante B: 

Zwischen Streckenkilometer 54,6 bis 54,7, besteht auf westlicher Seite zwischen der 
Strecke 5919 und dem Grundstück einer Firma eine bahneigene Fläche. Hier ist eine 
Planung vorzulegen, welche ein Stumpfgleis und einen Bahnsteig mit einer Nutzlänge 
Von mind. 60 m berücksichtigt. Dazu ist der geplante offene Entwässerungsgraben 
unterirdisch zu bauen. Eine direkte Anbindung an die umgebaute Unterführung ist 
möglich. 

 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger erläutern in Ihrer Rückäußerung vom 18.09.2020 nachvollzieh-

bar, dass durch die vorgelegten Planungen die Möglichkeit einer Reaktivierung für 

den Personenverkehr nicht dauerhaft verbaut wird. Die gewünschte Vorzugslösung 

lässt sich zwar nicht umsetzen, da diese Trassierung aufgrund des geringen Ab-

stands zwischen den Weichen nicht mit den beabsichtigten Zielgeschwindigkeiten 

des hier gegenständlichen Verfahrens vereinbar ist. 

Die Reaktivierung der Strecke ist jedoch nicht Gegenstand des Planfeststellungsver-

fahrens. 
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3. Stellungnahme vom 20.12.2020, ohne Az. 
Sachlich ist zuerst darauf hinzuweisen, dass mit der einmündenden Strecke die Stre-
cke 5110 gemeint ist, nicht die Strecke 5100. Uns geht es in der Einwendung nicht 
um die Reaktivierung der Strecke 5110 selbst. Das würden wir in der Tat an die Bay-
erische Eisenbahn Gesellschaft herantragen. 

Die Stellungnahme der Vorhabenträger kommentiert den Einwand sehr unvollständig 
(„Der Einwand des Verkehrsclub Deutschland Kreisverband Bamberg, dass durch die 
vorgelegten Planungen die Möglichkeit einer Reaktivierung für den Personenverkehr 
dauerhaft verbaut wird…“). Wir hatten formuliert, dass „die Möglichkeit einer Reakti-
vierung für den Personenverkehr dauerhaft verbaut wird bzw. einen unverhältnismä-
ßigen Aufwand nötig machen würde,…“.  

Wir wollen erreichen, dass die Reaktivierungschance für eine immer noch gewidmete 
und in Betrieb befindliche Strecke 5110 für den Personenverkehr erhalten bleibt. Dies 
gelingt umso besser, wenn die baulichen Maßnahmen der VDE 8.1.1 im Bf Strullen-
dorf so gestaltet werden, dass man den Neubau eines Bahnsteiges ohne Abriss von 
Bestandsbauwerken ausführen kann. Der kritisierte Plan Nr.13a (Stand 05.04.2019) 
enthält aber bauliche Maßnahmen wie Lärmschutzwände und Entwässerungsgräben, 
deren Bestand dann bei einer späteren Reaktivierung abgerissen werden müsste, 
wenn nur die Varianten A und B aus unseren Vorschlägen umsetzbar sind. Sie hatten 
die Vorzugsvariante mit einer vorgezogenen Weichenverbindung ausgeschlossen. 
Der Abriss lässt hohe Kosten erwarten, die eine Wirtschaftlichkeit der Reaktivierung 
negativ beeinflussen, womit unser Einwand doch berechtigt ist. 

Würde der Plan Nr. 13a so überarbeitet werden, dass man zwei Bahnsteigvarianten 
nach aktuellem Regelwerk in Breite und Länge als Option berücksichtigt, kann man 
die Entwässerung und Lärmschutzwände direkt so bauen, dass sie für eine mögliche 
Reaktivierung des Personenverkehrs im Bf Strullendorf nicht abgerissen werden 
müssten. Allein wegen der naheliegenden Grundstücksgrenzen, sollte vom Vorha-
benträger die Machbarkeit der Bahnsteige wenigstens nachgewiesen werden, damit 
ein Bahnsteigbau nicht aus Platzgründen durch nicht zu erwerbende Grundstücke 
verhindert wird. Mit diesem Nachweis bzw. einer Bauausführung in diesem Sinne wä-
re unser Einwand dann auch behandelt. 

In der Stellungnahme des Vorhabenträgers liegt jedoch keinerlei Beleg bei, dass eine 
aufwandsarme Reaktivierung ohne Abriss von Bestandsbauwerken möglich ist. Da-
her halten wir unseren Einwand aufrecht und sind auch bereit, diesen in einem Erör-
terungstermin mit dem Vorhabenträger zu besprechen. 

 

Entscheidung 

Die Vorhabenträger erläutern in ihrer Rückäußerung vom 01.04.2021 nachvollzieh-

bar, dass die in Strullendorf abzweigende Strecke 5100 nach Frensdorf aktuell über 

Zugleitbetrieb in die Strecke 5900 einbindet. 

In Folge der 4-Gleisigkeit wird diese Strecke 5100 wieder entsprechend technisch 

eingebunden, so dass hier keine Verschlechterung im Betrieb der abzweigenden 

Strecke erfolgt. 
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Eine Reaktivierung der Strecke 5100 für den Personenverkehr ist nicht Gegenstand 

der den Vorhabenträgern vorliegenden Aufgabenstellung, so dass weitere Maßnah-

men, welche über die Wiederherstellung des vor der 4-Gleisigkeit existierenden Zu-

standes im Bereich der Einbindung einhergehen. 

Für eine Reaktivierung der Strecke 5100 für den Personenverkehr ist die Durchfüh-

rung einer Variantenuntersuchung im ersten Schritt erforderlich. Anschließend erfolgt 

dann vom Betreiber bzw. Eigentümer der Strecke die Entscheidung, welche Variante 

zur Umsetzung kommen soll. 

Die Maßnahmen der VDE 8.1 im Bereich Strullendorf verhindern nicht das zuvor be-

schriebene Vorgehen des Streckenbetreibers der 5100. 

Somit ist sichergestellt, dass die Anplanbarkeit gegeben ist. 

B.5 Ges amtabwägung 

Der hier gegenständliche Planfeststellungsabschnitt betrifft einen Streckenabschnitt 

des Bundesschienenweges Nürnberg - Erfurt, der nach dem Bundesschienenwege-

ausbaugesetz zu planen und zu bauen ist. Für sämtliche Planfeststellungsabschnitte 

des Ausbaustreckenabschnitts Nürnberg - Ebensfeld sind bereits die Planfeststel-

lungsverfahren eingeleitet bzw. liegt für den unmittelbar südlich angrenzenden Plan-

feststellungsabschnitt 18/19 ein rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss vor, diese 

Maßnahme befindet sich in der Realisierung. Mit dem hier festgestellten Plan nach § 

18 AEG für den Planfeststellungsabschnitt 21 ist das Entstehen eines Planungstorsos 

nicht zu erwarten. 

An der den Planfeststellungsabschnitt 21 betreffenden Teilmaßnahme besteht ein öf-

fentliches Interesse. Dem steht nicht entgegen, dass die DB Netz AG als Vorhaben-

träger eine juristische Person des privaten Rechtes ist. Im öffentlichen Interesse 

durchzuführende Aufgaben können auch von juristischen Personen des privaten 

Rechtes durchgeführt werden. 

Dem Vorhaben liegt eine umfangreiche Untersuchung der ernstlich in Betracht kom-

menden Planungsalternativen zugrunde. Die Planungsalternativen sind hinsichtlich 

der Ausbaustrecke geprüft worden. Ein Vergleich zwischen dem Vorhaben und den 

Planungsalternativen zeigt deutlich, dass die vorgesehene Trassenführung in mög-

lichst enger Parallellage zu den Bestandsgleisen im Hinblick auf die angestrebte An-

bindung an das leistungsgerechte Schienenverkehrssystem, auf Vermeidung der Be-
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lastung besiedelter Gebiete, auf die Minimierung der Eingriffe in Natur und Land-

schaft, auf die Kosten des Vorhabens und auf die Wirtschaftlichkeit eine optimale Lö-

sung darstellt. Das Vorhaben ist auf das unumgängliche Maß dimensioniert worden. 

Das plangegenständliche Vorhaben berührt andere öffentliche Belange und Interes-

sen. 

Eingriffen in Natur und Landschaft wie z. B. Verlust oder Beeinträchtigung von Le-

bensräumen, Unterbrechung von Sichtbeziehungen oder technische Überprägung 

des Landschaftsbildes wird durch die im landschaftspflegerischen Begleitplan vorge-

sehenen Schadensbegrenzungs- bzw. Kompensationsmaßnahmen im vorliegenden 

Planfeststellungsabschnitt in angemessener Weise entgegengewirkt. Den naturräum-

lichen Gegebenheiten entsprechend können die Eingriffe in Natur und Landschaft 

soweit kompensiert werden, dass keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchti-

gungen der Lebensbedingungen der Tier- und Pflanzenwelt in den betroffenen Land-

schaftsteilen zurückbleiben bzw. den nicht vermeidbaren Eingriffswirkungen stehen in 

ausreichendem Maße positive Effekte gegenüber. 

Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen durch Versiegelung und Überlagerung ste-

hen umfangreiche landschaftspflegerische Maßnahmen mit kompensatorischer Wir-

kung gegenüber. Dem bauzeitlich bestehenden Risiko von Schadstoffeinträgen in 

den Boden wird durch geeignete Abwehrmaßnahmen unter Berücksichtigung der ein-

schlägigen Vorschriften und Normen entgegengewirkt. 

Die Einhaltung der Umweltziele der europarechtlichen Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL) wurde in einem speziellen Fachbeitrag geprüft mit dem Ergebnis, dass die 

Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie durch das Vorhaben eingehalten sind. 

Das Vorhaben ist unter Berücksichtigung der geplanten Schutzmaßnahmen mit den 

Bewirtschaftungszielen gemäß §§ 27,47 WHG und auch mit dem Trendumkehrgebot 

(§ 10 GrwV) vereinbar. 

Für das Vorhaben war hinsichtlich der erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter 

des UVPG a.F. eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG a.F. erforderlich. 

Die Beurteilung des Vorhabens im Hinblick auf seine Umweltverträglichkeit ergibt, 

dass das Vorhaben insgesamt mit erheblichen, teils zeitlich begrenzten, teils nachhal-

tigen Wirkungen auf die Schutzgüter des UVPG a.F. verbunden ist. Die erheblichen 

und nachhaltigen anlagebedingten Wirkungen, welche die wichtigsten Eingriffe des 

Vorhabens in Natur und Landschaft verursachen, werden nach den im Landschafts-
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pflegerischen Begleitplan abgeleiteten und dargestellten Kompensationsmaßnahmen 

im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ausgeglichen oder ersetzt. 

Dem gesetzlichen Gebot zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft wurde so weit wie möglich entsprochen. 

Als Ergebnis der „speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung“ (saP) werden für einzel-

ne Tierarten und Artengruppen zeitlich vorgezogene „Artenschutzspezifische Vermei-

dungsmaßnahmen“ erforderlich, die im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Maß-

nahmenblätter) festgelegt sind. Dadurch kann für diese Tiere der derzeitige günstige 

Erhaltungszustand gewahrt bleiben bzw. wird sich der jetzige ungünstige Erhaltungs-

zustand nicht weiter verschlechtern und eine Wiederherstellung eines günstigeren 

Erhaltungszustandes wird gefördert. Dennoch war es für die streng geschützten Tier-

arten Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus 

und Zauneidechse notwendig für mögliche Tötungen eine Ausnahme nach § 45 Abs. 

7 BNatSchG vom artenschutzrechtlichen Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1) zu erteilen. Sie 

ist – ebenso wie andere für das Vorhaben erforderliche Genehmigungen und Befrei-

ungen – aufgrund der Konzentrationswirkung nach § 75 Abs. 1 VwVfG in diesem 

Planfeststellungsbeschluss auch ohne expliziten Ausspruch im verfügenden Teil mit 

enthalten. 

Eingriffe in Boden, Wasser und Luft können im Zusammenhang mit den landschafts-

pflegerischen Kompensationsmaßnahmen für Flora und Fauna weitgehend kompen-

siert werden. Die aufgezeigten Wirkungen des Vorhabens auf diese Schutzgüter sind 

jedoch nicht immer vollständig ausgleichbar oder ersetzbar (z. B. landschaftsökologi-

scher Funktionsverlust versiegelter oder verdichteter Bodenflächen). Die insgesamt 

mit dem Projekt unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und Ver-

minderungsmaßnahmen verbundenen Umweltwirkungen sind räumlich auf die Um-

gebung des Vorhabens beschränkt. Anhaltspunkte für unvorhersehbare Wirkungen 

bestehen nicht. Die festgestellte Planung und die angeordneten Vorkehrungen und 

Schutzanordnungen berücksichtigen die Umweltauswirkungen des Vorhabens ein-

schließlich ihrer Wechselwirkungen. 

Damit ist eine wirksame Umweltvorsorge sichergestellt. 

Das Vorhaben berührt auch private Belange. Betroffen ist vor allem das Eigentum an 

Grundstücken. Zur Realisierung des Vorhabens ist Grunderwerb durch die Vorhaben-

träger ebenso erforderlich, wie die Bestellung von Grunddienstbarkeiten. Schließlich 

ist auch die vorübergehende Inanspruchnahme von Grundstücken notwendig. 
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Die Überprüfung der vorgetragenen Existenzgefährdung von Betrieben hat ergeben, 

dass weder durch das Projekt noch durch landschaftspflegerische Begleitmaßnah-

men eine Existenzgefährdung eintritt.  

Bedeutsam ist das Vorhaben auch hinsichtlich des privaten Interesses zur Vermei-

dung von Lärm und Erschütterungen. Dieses Interesse konzentriert sich wesentlich 

auf die ungestörte Wohnnutzung, aber auch auf das Freizeitverhalten und die Berufs-

ausübung. Private Interessen werden durch den Baubetrieb (Staub, Lärm, Abgase, 

Erschütterungen) berührt. Die mit dem Vorhaben verbundenen Lärmbelastungen 

übersteigen das zumutbare Maß nicht. 

Zum Schutz vor baubedingten Schallimmissionen ist die allgemeine Verwaltungsvor-

schrift zum Schutz gegen Baulärm anzuwenden und es sind, unter Berücksichtigung 

der Vorbelastung, ggf. notwendige Schutzvorkehrungen dagegen zu ergreifen. Auch 

gegen die beim Bau und Betrieb des Vorhabens entstehenden Erschütterungen sind 

Schutzvorkehrungen getroffen worden.  

Für den Fall, dass sich durch die angeordneten Messungen nach Inbetriebnahme die 

Entstehung unzumutbarer betrieblicher Erschütterungen zeigen sollte, ist eine Ent-

schädigung dem Grunde nach verfügt worden.  

Das plangegenständliche Vorhaben ist auf das unvermeidbare Mindestmaß dimensi-

oniert worden. Die Auswahl der Trasse ist mit Bezug auf die Planungsalternativen ob-

jektiv sinnvoll und angemessen. Die mit der eigentlichen Trasse funktional verbunde-

nen Folgemaßnahmen (z. B. die Transportstraßen und die Baustelleneinrichtungsflä-

chen) sind unter Berücksichtigung der landschaftlichen Gegebenheiten so dimensio-

niert worden, dass eine unnötige Inanspruchnahme privaten Grundeigentums ausge-

schlossen ist. Andernfalls wären die Ziele der Planung nicht zu erreichen. Die gleich-

wohl erfolgten Eingriffe in das Grundeigentum sind notwendig, um das Planungsziel 

nicht zu gefährden. Die mit der Planung verfolgten öffentlichen Interessen haben so 

großes Gewicht, dass sie die Eigentumsinteressen der Betroffenen am unbeeinträch-

tigten Eigentum überwiegen. 

Die Planungshoheit der Gemeinden ist nicht beeinträchtigt. Die Zuständigkeit anderer 

Behörden und Stellen sowie deren Aufgabenbereiche werden beachtet. Die für das 

Vorhaben einschlägigen Gesetze sind eingehalten. 

Die Abwägung der für das Vorhaben ins Gewicht fallenden öffentlichen Belange mit 

den anderen öffentlichen Belangen und den privaten Belangen führt zu dem Ergeb-
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nis, dass die öffentlichen Belange zugunsten des plangegenständlichen Vorhabens 

gegenüber den anderen öffentlichen Belangen und gegenüber den privaten Belangen 

überwiegen. Öffentliche und private Belange, die dazu zwängen, vom Bau des Vor-

habens Abstand zu nehmen, sind weder von Trägern öffentlicher Belange und den 

Betroffenen vorgetragen worden, noch sind solche Belange sonst erkennbar gewor-

den. 

B.6 Sofortige  Vollziehung 

Das Vorhaben VDE 8.1 PFA 21 Altendorf – Hirscheid - Strullendorf ist als Teil der 

ABS / NBS Nürnberg – Erfurt in den Bedarfsplan für die Bundesschienenwege im Ab-

schnitt 1 „Laufende und fest disponierte Vorhaben des Vordringlichen Bedarfs“ als 

laufende Nummer 9 eingestellt. Dieser Bedarfsplan ist Anlage zu § 1 Gesetz über den 

Ausbau der Schienenwege des Bundes (Bundesschienenwegeausbaugesetz – 

BSWAG). Damit ist für das Vorhaben nach dem BSWAG vordringlicher Bedarf fest-

gestellt. Dieser Planfeststellungsbeschluss ist daher gemäß § 18e Abs. 2 Satz 1 AEG 

sofort vollziehbar. 

B.7 Ents che idung über Gebühr und Aus lagen  

Die Entscheidung über die Gebühr und die Auslagen für diese individuell zurechenba-

re öffentliche Leistung des Eisenbahn-Bundesamtes beruht auf § 3 Abs. 4 

Satz 1 BEVVG i. V. m. der Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amts-

handlungen der Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (BEGebV). 
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C. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats 

nach Zustellung Klage beim 

Bundesverwaltungsgericht 
Simsonplatz 1 
04107 Leipzig 

erhoben werden. Als Zeitpunkt der Zustellung gilt der letzte Tag der Auslegungsfrist. 

Dies gilt nicht für die Verfahrensbeteiligten, denen der Planfeststellungsbeschluss ge-

sondert zugestellt wurde. Der Kläger hat innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab 

Klageerhebung die zur Begründung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweis-

mittel anzugeben. Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungs-

beschluss hat gemäß § 18e Abs. 2 Satz 1 AEG keine aufschiebende Wirkung. Der 

Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen den 

vorstehenden Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der VwGO kann 

nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung dieses Planfeststellungsbeschlusses 

beim 

Bundesverwaltungsgericht 
Simsonplatz 1 
04107 Leipzig 

gestellt und begründet werden. 
Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung recht-

fertigen, so kann der durch den Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen hierauf 

gestützten Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung innerhalb 

einer Frist von einem Monat stellen und begründen. Die Frist beginnt mit dem Zeit-

punkt, in dem der Beschwerte von den Tatsachen Kenntnis erlangt. 

Eisenbahn-Bundesamt 
Außenstelle Nürnberg 
Nürnberg, den 28.05.2021 
Az. 621ppa/004-2304#006 
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